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Die möglichkeit zur retrospektiven identitätsprüfung 
als wesentlicher vorteil der Blutprobe

the possibility of a retrospective identification 
as a fundamental advantage of blood samples

I. Einleitung
anlass der hier vorgestellten untersuchungen sind die Überlegungen zur abschaffung

der Blutalkoholuntersuchungen im strafverfahren zu gunsten von atemalkoholmessun-
gen. Die entnahme einer Blutprobe stelle gemäß pressemitteilung vom 01.09.2015 [1]
einen „vermeidbaren eingriff in die körperliche unversehrtheit“ dar. ziel der abschaffung
sei ferner die entlastung von polizei, polizeivertragsärzten und alkohollaboren bei ver-
meintlich gleicher aussagekraft des Beweismittels. Bei den verkehrsteilnehmern wird die
atemalkoholmessung mit dem argument der im vergleich zur Blutentnahme incl. ärzt-
licher untersuchung verkürzten Wartezeit beworben; außerdem liege das ergebnis sofort
und nicht „frühestens nach einigen tagen“ vor.

Die nachteile der abschaffung einer solchen Blutentnahme zur exakten feststellung der
Blutalkoholkonzentration (Bak) wurden bereits ausführlich dargelegt [vgl. z. B. 2, 3].
exemplarisch sei hier angeführt, dass die feststellung des einflusses einer anderen sub-
stanz als alkohol (Drogen, medikamente) im nachhinein nicht mehr möglich wäre. Damit
entfiele auch die möglichkeit zur Durchführung einer Begleitstoffanalyse im rahmen
einer nachtrunkbehauptung.  Das entfallen der ärztlichen untersuchung mit den hier er-
hobenen Befunden würde die feststellung einer relativen fahrunsicherheit erheblich er-
schweren. Der umrechnungsfaktor Q von Bak zu aak (atemalkoholkonzentration)
müsste, je nach forensischer fragestellung, eine erhebliche Bandbreite aufweisen [vgl.
z. B. 4, 5]. 

Hier könnte man nun anführen, dass die oben genannten punkte bei der abschaffung einer
Blutentnahme im Wesentlichen von vorteil für den beschuldigten verkehrsteilnehmer
wären. Dabei muss aber auch bedacht werden, dass nicht jeder verkehrsteilnehmer in der
lage ist, eine bzw. zwei atemalkoholproben abzugeben. potenziell benachteiligte verkehrs-
teilnehmer könnten z. B. copD-patienten oder bewusstlose (verunfallte) personen sein,
weil sie den anforderungen zur mitwirkung bei der abgabe einer atemalkoholprobe nicht
entsprechen könnten. verkehrsteilnehmern, die schäden durch berauschte fahrzeugführer
befürchten müssen, dürfte es schwer zu vermitteln sein, dass bei der klärung von straftaten,
wie z. B. trunkenheit im verkehr, auf das bessere Beweismittel verzichtet würde. 

eine besonders wichtige analyse, die die beschuldigte person vom tatvorwurf freispre-
chen kann, könnte mit dem Wegfall der Blutprobe ebenfalls nicht mehr veranlasst werden:
Die nachträgliche identifikation des probengebers [vgl. z. B. 6–11]. Dies wiegt umso
schwerer, als dass dann nicht mehr nur ordnungswidrigkeiten, sondern straftaten fälschli-
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cherweise einer unbeteiligten person zugeordnet werden könnten. Doch wie relevant ist
diese fragestellung? Hierzu wurden die im hiesigen institut durchgeführten molekularge-
netischen untersuchungen zur feststellung einer identität bzw. nichtidentität zwischen
Blutprobe und beschuldigter person ausgewertet:

II. Material und Methoden
es wurden alle in der abteilung für forensische molekularbiologie des instituts für

rechtsmedizin des universitätsklinikums Düsseldorf im zeitraum zwischen 01/2005 und
09/2015 durchgeführten identitätsuntersuchungen an Blutproben in die auswertung ein-
geschlossen. Dabei wurden folgende Daten erhoben:

– das alter und das geschlecht der beschuldigten personen,
– der tatvorwurf sowie
– das vorliegen einer identität bzw. nichtidentität.

III. Ergebnisse
Bei insgesamt 54 fällen wurde nach der Blutprobenentnahme ein offensichtlich begrün-

deter zweifel an der übereinstimmenden identität zwischen Beschuldigtem und probenge-
ber erhoben und es wurde eine molekulargenetische untersuchung angeordnet. auftragge-
ber waren dabei sowohl gerichte als auch staatsanwaltschaften und polizeibehörden.
untersuchungen in privatem auftrag wurden nicht vorgenommen. eine identitätsüberein-
stimmung lag bei 28 fällen vor, eine nichtidentität ergab sich entsprechend bei 26 der
untersuchten 54 fälle.

1. Betrachtung der Personengruppe mit übereinstimmender Identität zwischen 
Probengeber und beschuldigter Person

Die personengruppe, bei der eine Übereinstimmung vorlag, bestand aus 21 männern
und 7 frauen. Das alter eines mannes und einer frau war nicht bekannt und lag bei den
übrigen fällen zwischen 22 und 68 jahren (altersmedian: 41 jahre). folgende vorwürfe
wurden gegen die genannten personen erhoben:

– trunkenheit im straßenverkehr gem. § 316 stgB (22x),
– ordnungswidrigkeit wegen fahrens unter alkoholeinfluss oder unter einfluss einer

anderen berauschenden substanz gem. § 24a stvg (2x),
– fahren ohne fahrerlaubnis gem. § 21 stvg (2x),
– gefährdung des straßenverkehrs gem. § 315c stgB(1x),
– zivilrechtsstreit wegen eines verkehrsunfalls unter alkoholeinfluss (1x). 

2. Betrachtung der Personengruppe mit nicht übereinstimmender Identität 
zwischen Probengeber und beschuldigter Person

Die personengruppe, bei der keine Übereinstimmung vorlag, bestand aus einer 46-jähri-
gen frau sowie 25 männern. Bei einem mann war das alter nicht bekannt und bei den
übrigen fällen lag es zwischen 23 und 50 jahren (altersmedian: 29 jahre). folgende vor-
würfe wurden gegen die genannten personen erhoben:

– trunkenheit im straßenverkehr gem. § 316 stgB (12x),
– ordnungswidrigkeit wegen fahrens unter alkoholeinfluss oder unter einfluss einer

anderen berauschenden substanz gem. § 24a stvg (9x),
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– fahren unter einfluss von Drogen gem. § 316 stgB sowie gleichzeitiges fahren ohne
fahrerlaubnis gem. § 21 stvg (2x),

– fahren unter einfluss von Drogen gem. § 316 stgB (1x),
– nicht näher bezeichnet, da eine externe toxikologische untersuchung vorlag (2x). 

IV. Diskussion
Wie aus den ergebnissen zur nicht übereinstimmenden identität zwischen probengeber

und beschuldigter person zu erkennen ist, wären ohne molekulargenetische untersuchun-
gen mindestens 15 strafrechtlich relevante, den straßenverkehr betreffende vorwürfe der
falschen person zugeordnet worden.

eine frühe Hamburger untersuchung von kleiBer [9] über den Beobachtungszeitraum
1974–1983 fand ganz überwiegend Übereinstimmungen zwischen Beschuldigtem und zu-
geordneter Blutprobe (nichtidentität in 22 von 441 fällen), wobei festzuhalten ist, dass
kleiBer in diesem zeitraum etwa 102.000 Blutproben untersucht hatte. 

zeitlich hieran anschließende arbeiten wiesen bereits ein relativ häufigeres vorliegen
von nichtidentitäten nach. so berichtete pÜscHel [10] für das Hamburger institut für
rechtsmedizin im Beobachtungszeitraum 1984–1993 eine nichtidentität in 33 von 187
untersuchten fällen. in dieser zeitspanne wurden von ihm etwa 70.500 proben untersucht.
HuckenBeck [8] berichtete für das Düsseldorfer institut für rechtsmedizin für den zeit-
raum 08/1984 bis 08/1994 von 11-facher nichtidentität bei 157 untersuchten fällen.

Dieser trend setzte sich in einer neueren untersuchung von HeiDe [11] weiter fort
(nichtidentität in 33 von 73 fällen innerhalb des Beobachtungszeitraums 1994–2005 und
einem probenaufkommen von etwa 54.000) und wird von den aktuellen Düsseldorfer
Daten zusätzlich untermauert (nichtidentität in 26 von 54 fällen innerhalb eines Beob-
achtungszeitraums von 10 jahren und 9 monaten und einem probenaufkommen von etwa
70.000). 

sowohl im Hamburger als auch im Düsseldorfer institut gab es innerhalb der untersu-
chungszeiträume somit einen deutlichen relativen zuwachs an festgestellten nichtiden-
titäten. zumindest im Düsseldorfer institut fand sich ferner auch ein deutlicher absoluter
zuwachs.

Die hier vorgestellten fälle repräsentieren insgesamt zwar nur einen sehr kleinen teil
aller untersuchten Blutproben, jedoch einen sehr essenziellen und sie werfen die frage
nach der ursache auf. naturgemäß werden solche einsprüche vorwiegend dann erhoben,
wenn eine prozessverzögerung vorteile mit sich bringt (z. B. hinsichtlich sperrfristen,
dann i. d. r. identität) oder wenn man sich sicher ist, nicht der Blutprobengeber gewesen
zu sein.

ganz offensichtlich führen also bisweilen fahrzeuglenker Dokumente mit sich, die nicht
geeignet sind, den fahrzeuglenker zu identifizieren [täuschungsmanöver: vgl. 10]. nahe
verwandtschaftsverhältnisse oder hochwertige fälschungen können die identifizierung
für die eingesetzten polizeibeamten im einzelfall erheblich erschweren, wobei natürlich
zu berücksichtigen ist, dass sich ein großteil der verdachtsmomente nachts, d. h. bei Dun-
kelheit, ergibt. umso wichtiger erscheint es daher, dass ein strafrechtlich relevanter Be-
fund auch zweifelsfrei der verursachenden person zugeordnet werden kann. Wenn die in
den Blutproben vorhandene Dna nicht mehr als identifizierungssubstanz vorhanden ist,
sollte daher überlegt werden, wie die zuordnung nach abschaffung einer Blutentnahme
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zweifelsfrei ermöglicht werden kann. Die abnahme von fingerabdrücken oder einer spei-
chelprobe könnte hier eine lösungsmöglichkeit sein, wobei kritisch zu hinterfragen ist, ob
die entnahme einer Blutprobe dann nicht die wesentlich sinnvollere maßnahme wäre, die
zugleich auch noch andere für das strafverfahren relevante informationen liefern kann, die
über die reine messung der Bak und die zugehörige identität hinausgeht.

z u s a m m e n f a s s u n g
Die meinungen zur einführung einer atemalkoholmessung für strafrechtliche zwecke gehen weit auseinan-

der. von den Befürwortern werden vor allem die kosten- und personalersparnis, die fehlende invasivität sowie
das unmittelbar vorliegende ergebnis angepriesen. von der gegenseite werden vor allem auf eine mögliche un-
gleichbehandlung der untersuchten personen, je nach Wollen oder können zur einwilligung in die atemalkohol-
messung, sowie potenzielle aufklärungsdefizite (andere substanzen als alkohol, Begleitstoffanalyse, ärztlicher
Befundbericht) hingewiesen, die für die beschuldigten personen jedoch im Wesentlichen von vorteil wären. Die
im Düsseldorfer institut für rechtsmedizin durchgeführten gutachten zur identitätsüberprüfung ergaben, dass in
26 von 54 fällen keine Übereinstimmung zwischen probengebern und beschuldigten personen vorlag. solche
nichtübereinstimmungen ließen sich bei einführung einer strafrechtlich verwertbaren atemalkoholmessung
nicht mehr aufklären.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
Blutprobe – identität – identifizierung – Dna – Übereinstimmung

a b s t r a c t
expert opinions are split regarding the use of breath alcohol analysers for penal purposes. supporters employ

breath alcohol analysis because it is less cost- and personal-intensive and as the results are immediately availa-
ble. opponents refer to a possible discrimination against persons who are (temporarily) unable to participate in
breath alcohol measurements and see avoidable lacks of investigations (e. g. other substances than ethanol would
not be detected; the medical examination report would not be carried out). the identity analyses that were carried
out in the institute of legal medicine in Düsseldorf showed a non-identity between penally accused person and
the associated blood specimen in 26 of 54 cases. these cases could not be revealed if only breath alcohol measu-
rements would be performed.

k e y w o r d s
blood sample – identity – identification – Dna – conformity
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alkohol im straßenverkehr – indikation zur fahreignungs-
begutachtung

1. Rechtliche Hintergründe zum Alkohol im Straßenverkehr
im stvg1) wird die frage, wer zum führen eines kraftfahrzeuges geeignet ist, in § 2 

abs. 4 satz 1 beantwortet. Dort heißt es unter anderem: „geeignet zum führen von kraft-
fahrzeugen ist, wer die notwendigen körperlichen und geistigen anforderungen erfüllt und
nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche vorschriften oder gegen
strafgesetze verstoßen hat.“.

Die anlage 4 fev2) (eignung und bedingte eignung zum führen von kraftfahrzeugen –
zu den §§ 11, 13 und 14) beinhaltet eine aufstellung von somatischen und psychischen er-
krankungen bzw. Beeinträchtigungen, bei denen sich die frage nach der (bedingten) eig-
nung stellen kann. in dieser aufstellung sind neben besonderen krankheiten und mängeln
auch der themenkomplex alkohol (nr. 8) einschließlich missbrauch (nr. 8.1) und abhän-
gigkeit (nr. 8.3) enthalten. 

Bei wiederholten aktenkundigen alkoholauffälligkeiten im straßenverkehr oder dem
führen von fahrzeugen – wozu auch das fahrrad zählt – mit einer Blutalkoholkonzentra-
tion von 1,6 promille oder mehr ist die fahrerlaubnisbehörde veranlasst, ein ärztliches
(nach § 11 fev) oder medizinisch-psychologisches (nach § 13 fev) gutachten anzuord-
nen. mit diesem gutachten hat der/die Betroffene die möglichkeit, sich von den zweifeln
der Behörde an seiner/ihrer fahreignung zu befreien. in den entsprechenden fällen ordnet
die Behörde gegenüber den Betroffenen eine Begutachtung unter nennung der konkreten
fragestellung(en) an.

Wenn Betroffene einen amtlich anerkannten träger3) von Begutachtungsstellen für fah-
reignung oder einen arzt mit verkehrsmedizinischer zusatzqualifikation mit der fahr-eig-
nungsbegutachtung beauftragen, müssen in dem gutachten die fragestellungen der Be-
hörde beantwortet werden. Die fragestellungen variieren je nach untersuchungsanlass,
sind jedoch immer die grundlage des gutachtenauftrages und damit Bestandteil des Werk-
vertrages zwischen Betroffenem und dem von ihm beauftragtem träger. 

Die fragestellung, die nach einer alkoholfahrt gestellt wird, kann folgendermaßen lauten4): 
§ 13 nr. 2 a) und e) fev: alkoholmissbrauch und Überwinden der alkoholabhän-

gigkeit
„Kann Herr/ Frau … trotz Hinweisen auf Alkoholmissbrauch/Alkoholabhängigkeit

ein Fahrzeug der Gruppe 1/2 (FE-Klasse…) sicher führen? Ist insbesondere zu erwar-

ten, dass er/sie ein (Kraft-)Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führen wird?“

1) straßenverkehrsgesetz.
2) fahrerlaubnis-verordnung.
3) eine Übersicht zu den amtlich anerkannten trägern findet sich auf: http://www.bast.de/De/fB-u/Qualitaets-

bewertung/Begutachtung/pdf/begutachtung-fahreignung.pdf?__blob=publicationfile (letzter zugriff:
03.09.2015).

4) Dazu äußern sich vertiefend patermann, a., schubert, W. & graw, m. (2015). Handbuch des fahreignungs-
rechts. leitfaden für gutachter, juristen und andere rechtsanwender. Bonn: kirschbaum.

Seiten 6 – 19
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§ 13 nr. 2 b) und c) fev: Wiederholte zuwiderhandlung unter alkoholeinfluss oder
führen eines (kraft-)fahrzeuges mit Bak > 1,6 promille

„Ist zu erwarten, dass Herr/Frau … auch zukünftig ein (Kraft-)Fahrzeug unter 

Alkoholeinfluss führen wird und/oder liegen psychofunktionale Beeinträchtigungen

vor, die das sichere Führen eines Kraftfahrzeuges der Gruppe 1/2 (FE-Klasse …) in

Frage stellen?“

neben dem in § 13 absatz 2 Buchst. c fev genannten „grenzwert“ von 1,6 promille
existieren weitere kennziffern der alkoholisierung von fahrzeugführern. so ist nach § 24a 
stvg ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 promille eine ordnungswidrigkeit ange-
zeigt, wenn der Betroffene ein kraftfahrzeug führt. ab 1,1 promille ist ein kraftfahrzeug-
führer nach § 316 stgB absolut fahruntüchtig, was einen straftatbestand darstellt. es muss
jedoch deutlich herausgestellt werden, dass auch eine Blutalkoholkonzentration unter 0,5
promille oder sogar ab 0,3 promille unter bestimmten umständen einen straftatbestand
darstellen kann. Demzufolge sieht der gesetzgeber ein strafmaß schon bei geringer Blut-
alkoholkonzentration vor, die Begutachtung der fahreignung jedoch erst bei 1,6 promille
oder bei wiederholter auffälligkeit.

auch das strafgesetzbuch (stgB) trifft aussagen über die eignung eines kraftfahrzeug-
führers. Demnach wird nach § 69 abs. 1 satz 1 stgB die fahrerlaubnis demjenigen ent-
zogen, der eine straftat bei oder im zusammenhang mit dem führen eines kraftfahrzeuges
begangen hat. in der regel zählt dazu:

1. trunkenheit im verkehr (§ 316 stgB),
2. gefährdung des straßenverkehrs (§ 315c stgB),
3. unerlaubtes entfernen vom unfallort (§ 142 stgB),
4. vollrausch (323a stgB).

2. Alkoholkonsum in Europa und in Deutschland
nach einem Bericht für die europäische kommission (anDerson & BaumBerg, 2006)

haben die mitgliedstaaten der europäischen union weltweit den höchsten alkoholver-
brauch. im Durchschnitt trinkt ein über 15-jähriger europäer 12,5 liter bzw. 27 g reinen
alkohol pro jahr. Das entspricht täglich etwas mehr als 2 flaschen Bier à 0,33 liter und
somit dem Doppeltem des weltweiten alkoholkonsums (World Health organization, 2012). 
Der alkoholkonsum ist eu-weit in den letzten zehn jahren weitestgehend stabil geblieben.
Hintergrund dieser stabilität sind zwei prozesse. zum einen steigt der pro-kopf-ver-
brauch an alkohol in den nordischen und östlichen ländern europas an, zum anderen sinkt
er in süd- und Westeuropa (WHo, 2012). 

schätzungen gehen davon aus, dass alkohol für 195.000 todesfälle (z. B. im straßen-
verkehr, durch tötungsdelikte, unfälle oder körperliche erkrankungen) pro jahr in euro-
pa verantwortlich ist (anDerson & BaumBerg, 2006). Die Bundesanstalt für straßenwe-
sen (Baum, kranz & Westerkamp, 2010) hat anhand der Daten aus dem jahr 2005 die
volkswirtschaftlichen kosten durch straßenverkehrsunfälle in Deutschland ermittelt. Die
ergebnisse sind in abbildung 1 dargestellt. insgesamt betrugen im jahr 2005 die durch
straßenverkehrsunfälle verursachten volkswirtschaftlichen kosten 31,477 mrd. euro. an-
hand der verletzungsschwere von personen zeigen sich deutliche kostenunterschiede. ein
getöteter verursacht kosten von 1.018.064,51 euro, ein schwerverletzter 105.476,98
euro und ein leichtverletzter 4.304,70 euro.
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3. Alkoholinduzierte Beeinträchtigungen der psychophysischen 
Funktionen

alkohol hat in jeder Dosis eine Wirkung auf den körper, wobei diese bei jedem men-
schen unterschiedlich ausfallen kann. sie hängt u. a. von der Blutalkoholkonzentration,
körperlichen verfassung, der alkoholgewöhnung, der magenfüllung und anderen fakto-
ren ab. generell lässt sich aber zusammenfassen, dass schon ab 0,2 promille erste ausfal-
lerscheinungen zu verzeichnen sind. ab 0,6 promille ist bei den meisten menschen die
leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 promille
lassen sich bei jedem menschen, der in gesellschaftsüblichem maße alkohol konsumiert,
ausfallerscheinungen nachweisen (gercHoW, 2005). alkohol wirkt direkt auf das gehirn
und führt u. a. zu Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung, reaktionsgeschwindigkeit,
aufmerksamkeit und beim logischen Denken. 

3.1. Literaturanalyse zu alkoholbedingten Ausfallerscheinungen5)
im rahmen einer literaturanalyse soll die fragestellung beantwortet werden, ab wel-

cher Blutalkoholkonzentration sich ausfallerscheinungen zeigen und in welchen psycho-
funktionalen Bereichen diese auftreten. Dazu wurden alle veröffentlichten artikel analy-
siert, die folgende einschlusskriterien erfüllen: 

1. die artikel müssen vollständig sein, 
2. die methodik nachvollziehbar,

abb. 1: volkswirtschaftliche kosten durch straßenverkehrsunfälle nach schadensart, Daten aus 2005 
(nach: Baum, kranz & Westerkamp, 2010).

5) Dieser abschnitt entstammt der veröffentlichung reimann, c., schubert, W., Berg, m., & van der meer, e.
(2014). indication for the assessment of Driver fitness after problematic alcohol consumption, sucht, 60(3),
139-147.
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3. die Blutalkoholkonzentration muss manipuliert worden und abschätzbar sein und
4. es müssen sich signifikante veränderungen zeigen. 
im ergebnis wird dargestellt, wie viele studien ausfallerscheinungen in bestimmten

Blutalkoholbereichen (z. B. bis 0,3 promille, bis 0,5 promille etc.) nachgewiesen haben. in
einem zweiten schritt wurde betrachtet, in welchen psychofunktionalen Bereichen die
analysierten studien alkoholbedingte Beeinträchtigungen belegen konnten und wie hoch
die entsprechende Blutalkoholkonzentration war. 

für die literaturanalyse wurden insgesamt 129 studien gesichtet. Davon erfüllten 103
studien, die in den jahren 1958 bis 2009 veröffentlicht worden sind, die einschlusskriterien.
in diesen 103 studien konnten 190 singuläre ausfallerscheinungen6) nachgewiesen werden.
Die auswertung der studien erfolgte rein deskriptiv. auf eine gesonderte Betrachtung von
effektstärken wurde verzichtet, da die notwendigen angaben in den studien fehlten.

einige der 129 recherchierten studien wurden aus folgenden gründen nicht in die ana-
lyse mit aufgenommen:

• review ohne eigene Datenerhebung,
• mangelnde nachvollziehbarkeit der untersuchung, fehlende informationen,
• keine leistungsänderung oder -verbesserung durch alkohol,
• keine experimentelle manipulation durch alkoholverabreichung,
• chronische intoxikation über mehrere tage hinweg.
für die Benennung der durch alkohol betroffenen psychofunktionalen Bereiche wurde

in jeder studie die methodik der untersuchung betrachtet und kategorisiert. Diese metho-
denkategorie bestimmte dann die kategorie der ausfallerscheinung, also den beeinträch-
tigten Bereich. Da sich durch dieses vorgehen zahlreiche kategorien ergaben, wurden im
anschluss die kategorien der ausfallerscheinungen zusammengefasst und verallgemein-
ert. zu jeder ausfallerscheinung gibt es somit eine oberkategorie. Die entsprechende Dar-
stellung sowie die Übersicht der psychofunktionalen Bereiche, die durch alkoholkonsum
beeinträchtigt werden, finden sich in tabelle 1.

Oberkategorie Beeinträchtigte Bereiche

Aufmerksamkeit • alertness
• aufmerksamkeitslenkung
• Daueraufmerksamkeit
• geteilte aufmerksamkeit
• selektive aufmerksamkeit
• vigilanz
• visuelle aufmerksamkeit

Detektion • visuelle Detektion (perimeter-aufgaben)
• auditive Detektion

Elektrophysiologische Aktivität folgende komponenten zeigten auffälligkeiten bei der eeg-ab-
leitung unter alkohol:

• p1, p2, p3, p3a
• n1, n1b, n2, n2b, n450
• lpp, nsW, mmn, rrn

folgende frequenzbänder zeigten auffälligkeiten bei der eeg-ab-
leitung unter alkohol:

• alpha-Band
• gamma-Band
• theta-Band

6) in einigen studien wurden Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen nachgewiesen. somit sind mehr-
fachnennungen möglich.
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Fahrsimulation Betrifft alle studien mit einem fahrsimulator als testgerät

Gedächtnis • kurzzeitgedächtnis
• arbeitsgedächtnis
• langzeitgedächtnis
• räumliches gedächtnis
• visuelles kurzzeit- und langzeitgedächtnis

Hirnphysiologie folgende anatomischen und funktionellen Bereiche des gehirns
zeigten auffälligkeiten bei alkoholisierung:

• striatum
• cingulus
• stammganglien
• paraventrikulärsystem
• Bilaterales Hirnvolumen
• rechte Hemisphäre
• interhemisphärische transmission
• verarbeitungsgeschwindigkeit
• neuronale latenz
• tms-reaktion

Intellektuelle Fähigkeiten • abstraktion
• assoziieren
• kategorisieren
• kodieren
• kognitive flexibilität
• logisches Denken
• mathematische konzentration
• mentale transformation
• problemlösen
• räumliche leistung
• schlussfolgern

Psychomotorik • gleichgewicht
• reflexe
• körperkoordination
• körperhaltung
• muskelreaktion

Reaktionsgeschwindigkeit • einfache reaktionsgeschwindigkeit
• reaktionsgeschwindigkeit bei Wahlaufgaben
• inspektionszeit

Sehleistung • gesichtsfeld
• augenbewegung
• akkomodation

Tracking • visumotorische koordination
• Hand-augen-koordination
• kompensatorisches tracking

Verhaltenskontrolle • Handlungsüberwachung
• verhaltensinhibition

Wahrnehmung • auditive und visuelle Diskrimination
• Wahrnehmung

folglich ergeben sich die in abbildung 2 dargestellten psychophysischen funktionsbe-
reiche, die durch alkohol – unabhängig von der Höhe der Blutalkoholkonzentration – be-
einträchtigt werden.

tab. 1: Übersicht der psychofunktionalen Bereiche, die alkoholinduzierte veränderungen aufweisen.
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um aussagen darüber zu treffen, ab welcher alkoholisierung die benannten psycho-
funktionalen Bereiche ausfallerscheinungen zeigen, wurden die Daten auf quantitativer
ebene ausgewertet. Das ergebnis dieser auswertung ist in tabelle 2 dargestellt. 

Kategorie ab 0,0  ab 0,3 ab 0,5 ab 0,8 ab 1,1 ab 1,6 Summe

Aufmerksamkeit 0 7 9 5 1 0 22

Detektion 1 1 3 2 0 0 7

elektrophysiologische Aktivität 0 3 11 17 0 0 31

Fahrsimulation 0 0 6 3 1 0 10

Gedächtnis 0 0 11 17 0 0 28

Hirnphysiologie 0 0 7 2 0 0 9

Intellektuelle Fähigkeiten 0 0 11 10 0 0 21

Psychomotorik 0 1 3 4 0 0 8

Reaktionszeit 1 2 11 9 1 1 25

Sehleistung 1 0 1 0 1 0 3

Tracking 0 0 7 6 0 0 13

Verhaltenskontrolle 0 0 5 4 0 0 9

Wahrnehmung 0 0 2 2 0 0 4

Summe 3 14 87 81 4 1 190

in den ergebnissen dieser literaturanalyse zeigte sich folglich, dass bei einer Blutalko-
holkonzentration von bis zu 1,1 promille 97 % der nachgewiesenen Beeinträchtigungen in
den analysierten studien beginnen. auch schon im sehr niedrigen Bereich der Blutalko-

abb. 2: psychophysische Bereiche, deren funktion durch alkohol beeinträchtigt wird.

tab. 2: anzahl der ausfallerscheinungen unterteilt nach psychofunktionalem Bereich und Blutalkoholkonzen-
tration der beginnenden Beeinträchtigung.
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holkonzentration von unter 0,3 promille zeigen sich leistungseinbußen im Bereich der
Detektion, reaktionszeit und sehleistung. Diese leistungsbereiche scheinen somit sehr
sensibel auf alkohol zu reagieren.

Dieses ergebnis stimmt auch mit früheren analysen überein. eine literaturanalyse von
moskoWitz und fiorentino (2000), in die 112 artikel von 1981 bis 1997 eingeflossen
sind, ergab, dass in einem großteil der studien ab einer Bak von 0,5 promille ausfaller-
scheinungen nachgewiesen wurden. ab einer Bak von 0,8 promille traten in 94 % der
studien ausfallerscheinungen durch alkohol auf. folgende Bereiche erwiesen sich in den
studien durch alkoholkonsum signifikant beeinträchtigt: kognitive aufgaben, sehlei-
stung, aufmerksamkeit, fahren, Wahrnehmung, psychomotorische fähigkeiten, reak-
tionszeit, tracking, vigilanz und Wachsamkeit. ein vergleichbares ergebnis erbrachte die
studie von moskoWitz und roBinson (1988), in der 177 studien aus den jahren 1950 bis
1985 analysiert wurden. Der hohe grad der Übereinstimmung dieser drei studienergeb-
nisse wird in abbildung 3 deutlich. in dieser abbildung sind die Häufigkeiten des Beginns
der in den verschiedenen studien nachgewiesenen alkoholinduzierten Beeinträchtigungen
in abhängigkeit von der alkoholdosis dargestellt. Deutlich lässt sich erkennen, dass die
meisten ausfallerscheinungen bereits ab 0,5 promille auftreten.

aufgrund dieser studienergebnisse lässt sich schlussfolgern, dass die mehrzahl aller
ausfallerscheinungen ab einem Bereich von 0,5 bis 0,8 promille auftreten. 

Der starke abfall von ausfallerscheinungen bei mehr als 1,1 promille lässt sich dadurch
erklären, dass es nur wenige untersuchungen in diesem hohen alkoholisierungsbereich
gibt. Hintergrund dafür ist, dass personen, die im gesellschaftlich üblichen maße alkohol
konsumieren, kaum trinkfestigkeit besitzen und somit nicht in der lage sind, wesentlich
höhere Blutalkoholkonzentrationen als 1,1 promille – ohne erhebliche körperliche Be-
schwerden, wie z. B. erbrechen oder ohnmacht – zu verkraften. es ist also aus wissen-
schaftlicher sicht nicht sinnvoll, in einer experimentellen untersuchung, die auf die lei-

abb. 3: Drei literaturanalysen zu alkoholbedingten ausfallerscheinungen im vergleich.
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stung unter alkoholeinfluss abzielt, teilnehmer mit einzuschließen, die sich durch einen
erhöhten oder problematischen alkoholkonsum auszeichnen. solche teilnehmer weisen
aufgrund ihrer giftfestigkeit unter akuter alkoholisierung im vergleich zu „normaltrin-
kern“ bessere leistungen auf. Dieses leistungsniveau von „vieltrinkern“ ist jedoch z. B.
für die einschätzung der absoluten fahruntüchtigkeit nicht relevant. Diese Besonderheit
bei der forschung mit akuter alkoholintoxikation führte auch bei der interpretation der
Daten einer studie mit radfahrern von DalDrup et al. (2014) zu problemen. ziel der stu-
die war es, zu eruieren, ob bei radfahrern (in anlehnung an die 1,1 promille bei kraft-
fahrzeugführern) ab 1,6 promille von einer absoluten fahruntüchtigkeit auszugehen ist.
Dazu mussten 83 teilnehmer dieses trinkversuches nüchtern und alkoholisiert einen par-
cours mit dem fahrrad bewältigen. Dabei war es den teilnehmern nach der nüchtern-
erhebung gestattet, sowohl alkoholmenge als auch alkoholisches getränk frei zu wählen.
in dieser studie kam es dazu, dass neun versuchspersonen eine Blutalkoholkonzentration
von über 2 promille erreichten. es kann somit geschlussfolgert werden, dass die studien-
leiter bei der auswahl der teilnehmer u. a. nicht deren alkoholkonsumgewohnheiten kon-
trollierten (probanden mit alkoholabhängigkeit in der vorgeschichte wurden ausgeschlos-
sen). somit wurden in diese studie auch „vieltrinker“ eingeschlossen, wie sich an der
erwähnten Höhe der Blutalkoholkonzentrationen zeigte. Die forscher hatten in ihrer aus-
wertung tatsächlich das problem, dass die versuchsteilnehmer bei 1,6 promille zwar ihre
nüchternleistung nicht mehr erreichten, es jedoch vereinzelte teilnehmer gab, die  auch
mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 promille und mehr nicht mehr fahrfehler auf-
wiesen als der median aller teilnehmer im nüchternen zustand. Die fragestellung dieser
studie, die grenze der absoluten fahruntüchtigkeit von radfahrern bei 1,6 promille zu
überprüfen, kann somit aus wissenschaftlicher sicht nicht eindeutig geklärt werden, da die
methodischen unzulänglichkeiten bei der Durchführung der studie eine aussage nicht zu-
lassen. 

4. Alkohol im Straßenverkehr und Unfallrisiko
Der trinkende erlebt angenehme reaktionen wie enthemmung und kontaktfreudigkeit.

Dabei wird nicht bemerkt, dass gleichzeitig bestimmte informationen aus der umwelt ge-
dämpft oder gefiltert wahrgenommen werden. eine realistische einschätzung der situation
ist einer alkoholisierten person nicht mehr möglich (linDenmeyer, 2010). es kommt zur
selbstüberschätzung und riskanten verhaltensweisen, die im straßenverkehr eine beson-
dere gefährdung darstellen und häufig zu unfällen führen. eine komplexe tätigkeit wie
die teilnahme am straßenverkehr, bei der der mensch schon unter normalen umständen
überfordert sein kann, ist im alkoholisierten zustand nicht mehr fehlerfrei auszuführen.
Dies zeigt sich deutlich an der zahl alkoholbedingter unfälle im straßenverkehr.

in den analysen des statistischen Bundesamtes werden unter alkoholunfällen im stra-
ßenverkehr diejenigen unfälle verstanden, bei denen mindestens ein unfallbeteiligter
unter alkoholeinfluss gestanden hat. gleichzeitig wird seitens des statistischen Bundes-
amtes angemerkt, dass man von einer nicht erfassten Dunkelziffer ausgehen muss, da nicht
immer bei allen unfallbeteiligten eine alkoholisierung erfasst wird. Bei unfallflüchtigen
verkehrsteilnehmern kann eine alkoholisierung in der regel nicht ermittelt werden. Hinzu
kommt, dass alleinunfälle, bei denen niemand außer der verunfallte fahrer selbst, der
möglicherweise unter alkoholeinfluss stand, beteiligt war, häufig der polizei nicht gemel-

Reimann/van der Meer/Schubert
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det werden (statistisches Bundesamt, 2014). von den 2,4 millionen unfällen im jahr 2013
wurde bei 39.386 unfällen ein alkoholeinfluss bei mindestens einem Beteiligten ver-
zeichnet (statistisches Bundesamt, 2014). etwa jeder elfte im straßenverkehr getötete
verstarb an den folgen eines alkoholunfalls. Die tatsache, dass unfälle unter alkoholein-
fluss von besonderer schwere gekennzeichnet sind, zeigt sich auch daran, dass bei allen
unfällen mit personenschaden 11 getötete und 220 schwerverletzte auf 1.000 unfälle
kamen; bei alkoholunfällen waren es jedoch 22 getötete und 346 schwerverletzte je 1.000
unfälle (statistisches Bundesamt, 2014). Die mehrzahl der alkoholbedingten unfälle 
(66 %) ereignete sich innerhalb von ortschaften, gefolgt von landstraßen mit 30 %. auf-
fällig bei der art des unfalls ist, dass es sich bei alkoholunfällen häufiger um fahrunfälle
handelt, bei denen der fahrer – ohne zutun anderer – die kontrolle über das fahrzeug ver-
liert, wohingegen sogenannte „abbiege“- oder „einbiegen-/kreuzen-unfälle“ mit 12 %
einen geringeren teil einnehmen als der Durchschnitt dieser unfallart, der bei 36 % liegt.
es wird daher geschlussfolgert, dass alkoholisierte fahrer bei bekannten gefahrenstellen,
wie kreuzungen, besondere vorsicht walten lassen, sich jedoch auf strecken ohne sicht-
bare gefahr überschätzen (statistisches Bundesamt, 2014). 

Hinsichtlich alter und geschlecht der unfallbeteiligten lässt sich ein eindeutiger trend
feststellen (abb. 4). so wurde der alkoholeinfluss besonders häufig bei den 18- bis 24-
jährigen und den 25- bis 34-jährigen mit 3,5 % der unfallbeteiligten dieser altersgruppe
festgestellt. mit zunehmendem alter nahmen die anteile alkoholisierter fahrer ab, was
möglicherweise mit einer höheren trinkfestigkeit in verbindung gebracht werden kann,
wodurch der polizei alkoholbedingte ausfallerscheinungen bei älteren unfallbeteiligten
nicht auffallen können. mit nur 12 % der alkoholisierten unfallbeteiligten machen frauen
einen geringen anteil aus.

Bei der Höhe der Blutalkoholkonzentration zeigte sich im jahr 2013, dass 76 % der
pkw-fahrer zum zeitpunkt der Blutentnahme eine Blutalkoholkonzentration von 1,1 pro-
mille oder mehr hatte, also absolut fahruntüchtig waren. allerdings gab es auch 685 un-
fälle, bei denen eine Bak von unter 0,5 promille gemessen wurde (abb. 5). 

abb. 4: alkoholisierte Beteiligte an unfällen mit personenschäden 2013 nach alter 
(Quelle: statistisches Bundesamt, 2014).
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Dass das thema der alkoholisierten fahrradfahrer noch nicht ausreichend gesetzlich7)
und fachlich verankert ist, zeigt auch die unfallstatistik. neben den pkw-fahrern fallen
vor allem fahrradfahrer durch die alkoholisierte teilnahme am straßenverkehr auf (vgl.
abb. 6). knapp ein viertel der 14.114 im jahr 2013 alkoholisierten unfallbeteiligten war
fahrradfahrer.

abb. 5: Beteiligte unter alkoholeinfluss an straßenverkehrsunfällen mit personenschaden 2013 nach Blutalko-
holkonzentration (in promille) (Quelle: statistisches Bundesamt, 2014).

7) in der rechtsprechung hat sich mit Bverwg-urteil vom 21.05.2008 (az: 3 c 32/07), Ba 2008, 410, die gren-
ze von 1,6 promille für den entzug der fahrerlaubnis bei alkoholisierten radfahrern manifestiert. auch die ak-
tuelle rechtsprechung stützt die anordnung einer fahreignungsbegutachtung ab 1,6 promille bei alkoholisier-
ten radfahrern. siehe dazu u.a. thüringer ovg, Beschluss vom 09.05.2012 – 2 so 596/12, Ba 2012, 333;
Bayerischer vgH, Beschluss vom 10.01.2011 – 11 cs 10.2404; Bayerischer vgH, Beschluss vom 28.01.2013
– 11 zB 12.2534; Hessischer vgH, urteil vom 06.10.2010 – 2 B 1076/10, Ba 2010, 436.

abb. 6: alkoholisierte Beteiligte an straßenverkehrsunfällen 2013 nach art der verkehrsbeteiligung 
(Quelle: statistisches Bundesamt, 2014).
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zur ermittlung der Höhe des unfallrisikos in abhängigkeit der Blutalkoholkonzentra-
tion gibt es verschiedene untersuchungen. im deutschen raum hat krÜger (1995) das
unfallrisiko unter alkohol anhand einer stichprobe aus thüringen und unterfranken von
ca. 20.000 fahrern und 5.144 unfällen untersucht und die ergebnisse mit einer studie aus
dem amerikanischen raum von Borkenstein (1974) verglichen. sie kommen zu dem er-
gebnis, dass sich das risiko, unter alkoholeinfluss einen unfall zu verursachen, bereits bei
0,8 promille im vergleich zu nüchternen fahrern verdreifacht. Bei 1,0 promille ist das ver-
ursachungsrisiko zehnmal höher. 

eine studie aus den usa (BlomBerg, peck, moskoWitz, Burns & fiorentino, 2005)
hat anhand eines us-amerikanischen Datensatzes und unter Berücksichtigung von beein-
flussenden faktoren ein ähnliches ergebnis erzielt. Diese studie hat zusätzlich auch risi-
kowerte für besonders hohe alkoholisierungen errechnet. so ist beispielsweise das un-
fallrisiko bei einer Blutalkoholkonzentration von 2,2 promille fast 120-fach erhöht im
vergleich zu einem nicht-alkoholisierten verkehrsteilnehmer. Die ergebnisse der drei ge-
nannten studien sind in abbildung 7 vergleichend dargestellt. Bei einer Blutalkoholkon-
zentration ab 0,8 promille ist das unfallrisiko zwei- bis vierfach erhöht und steigt bei 1,0
promille bis auf das 10-fache an. 

Das unfallrisiko ist in abbildung 7 als odds ratio (or) im sinne eines Quotenverhält-
nisses angegeben. or = 2 bedeutet, dass das risiko zu verunfallen sich verdoppelt hat.
krÜger (1995) und Borkenstein (1974) fassen die ergebnisse über 2,0 promille zusam-
men, wohingegen BlomBerg et al. (2005) präzise Werte angeben.

im rahmen des eu-projektes DruiD (Driving under the influence of Drugs, alcohol
and medicines) wurde das epidemiologische risiko einer verletzung von kraftfahrzeug-
führern in abhängigkeit von der Blutalkoholkonzentration anhand der Daten aus Belgien,
Dänemark, litauen und den niederlanden berechnet. im ergebnis zeigt sich, dass ein ca.
3,5-fach erhöhtes risiko bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 bis 0,8 promille be-

abb. 7: unfallrisiko im straßenverkehr in abhängigkeit von der alkoholisierung nach drei studien 
(Borkenstein et al., 1974; krüger, 1995; Blomberg et al., 2005) in odds ratio.



BlutalkoHol vol. 53/2016

17
Reimann/van der Meer/Schubert

Alkohol im Straßenverkehr – Indikation zur Fahreignungsbegutachtung

steht. mit einer erhöhung der Blutalkoholkonzentration auf bis zu 1,2 promille steigt das
verletzungsrisiko auf das 13-fache. oberhalb von 1,2 promille wurde ein 60-fach erhöhtes
risiko berechnet (Hargutt, krüger & knoche, 2011). im rahmen dieser DruiD-studie
wurde ebenfalls das risiko, bei einem straßenverkehrsunfall tödlich verletzt zu werden,
anhand polnischer, finnischer und norwegischer Daten folgendermaßen ermittelt:

• Bei einer Bak von 0,1 bis 0,5 promille ist das risiko drei- bis neunfach erhöht.
• Bei einer Bak von über 0,5 bis 1,2 promille ist das risiko 18- bis 40-fach erhöht.
• Bei einer Bak von über 1,2 promille ist das sterberisiko 137- bis 2.123-fach erhöht.

5. Empfehlungen und Fazit
gesetzlich verankert ist derzeit noch immer der „grenzwert“ von 1,6 promille Bak für

die anordnung einer fahreignungsbegutachtung bei erstauffälligen fahrzeugführern. je-
doch haben die wissenschaftlichen erkenntnisse aus der medizin, psychologie und toxi-
kologie zwischenzeitlich auch eingang in die rechtsprechung gefunden. nach dem urteil
des Bundesverwaltungsgerichts8) liegt vor dem Hintergrund bestehender rechtlicher re-
gelungen bereits ab 1,1 promille (ggf. auch schon ab 0,3 promille) alkoholmissbrauch vor.
Das o. g. Bundesverwaltungsgerichturteil führt zurzeit zu unterschiedlichen interpretatio-
nen und Handhabungen der zuweisungsgründe für die amtliche veranlassung einer fahr-
eignungsbegutachtung in den einzelnen Bundesländern. in diesem zusammenhang setzt
der vgH Baden-Württemberg9) seine bisherige rechtsprechung vom 18. juni 2012 kon-
sequent fort, die im interesse der verkehrssicherheit eine strenge vorgehensweise im rah-
men der neuerteilung der fahrerlaubnis nach alkoholfahrten, konkret anordnung einer
fahreignungsbegutachtung auch unterhalb von 1,6 promille, vorgibt. in der urteilsbe-
gründung wird hervorgehoben, dass bereits Blutalkoholkonzentrationen unter 1,6 promil-
le bei einer trunkenheitsfahrt auf alkoholmissbrauch im sinne eines fehlenden trennver-
mögens zwischen alkoholkonsum und dem führen von kraftfahrzeugen hinweisen und
somit behördliche eignungszweifel entstehen, die im rahmen einer fahreignungsbegut-
achtung – unabhängig davon, ob es sich um ein ärztliches oder medizinisch-psychologi-
sches gutachten handelt – abgeklärt werden sollten. Dieser Begründung ist auch der 
Bayerische vgH mit urteil vom 17.11.201511) gefolgt. zu dieser thematik steht gegen-
wärtig auch im ovg Berlin-Brandenburg10) eine entscheidung an. Die unterschiedliche
Handhabung der anordnung einer fahreignungsbegutachtung in den Bundesländern führt
derzeit zu rechtsunsicherheit und einer ungleichbehandlung der Betroffenen. Diese situ-
ation hat auch bereits zum „gutachtentourismus“ geführt. 

anhand der dargestellten statistiken und der vorliegenden wissenschaftlichen erkennt-
nisse lässt sich deutlich zeigen, dass alkohol im straßenverkehr noch immer eine große
gefahrenquelle darstellt. eine möglichkeit, dieser gefahr zu begegnen, stellt – neben vie-

8) Bverwg, Beschl. v. 24.06.2013 – 3 B 71/12, Ba 2013, 252.
9) vgH Baden-Württemberg, Beschl. v. 15. 01.2014 – 10 s 1748/13, Ba 2014, 131.

10) Die aktuelle rechtsprechung in Berlin stützt die anordnung einer fahreignungsbegutachtung unter 1,6 pro-
mille bei ersttätern. siehe dazu u. a. vg Berlin, Beschluss vom 02. 05. 2014 – 4 k 117/13;  vg Berlin, Be-
schluss vom 22.12. 2014 – 4 l 298/14, Ba 2015, 295; vg Berlin, Beschluss vom 04.12. 2014 – 11 l 467/14;
vg Berlin, Beschluss vom 01.07. 2014 – 18 k 536/13; vg Berlin, Beschluss vom 19.12. 2014 – 18 l 485/14.

11) vgH Bayern, Beschl. vom 17.11.2015 – 11 Bv 14.2738.
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len anderen, wie z. B. medialen kampagnen – der einsatz von alkohol-interlocks dar, die
verhindern, dass ein kraftfahrzeug von einem alkoholisierten fahrer gestartet werden
kann12). 

eine andere möglichkeit, der gefahr zu begegnen, besteht in einer höheren kontroll-
dichte. noch immer gehen schätzungen hinsichtlich der Dunkelziffer davon aus, dass nur
jede 600. alkoholfahrt überhaupt entdeckt wird (kazenWaDel & vollratH, 1997). 

außerdem lässt sich anhand der hier aufgeführten Datenlage schlussfolgern, dass die
anordnung einer fahreignungsbegutachtung ab 1,6 promille – unabhängig von der art der
verkehrsbeteiligung – nicht mehr mit den aktuellen wissenschaftlichen erkenntnissen
übereinstimmt. 

Der staat muss sich – im rahmen seiner schutzpflicht – nunmehr entscheiden, wie viel
risiko er bereit ist zu tragen, da bereits bei 1,1 promille ein 10fach erhöhtes unfallrisiko
besteht. Bei 1,6 promille ist das unfallrisiko sogar 40fach erhöht.

z u s a m m e n f a s s u n g
im jahr 2013 fanden fast 40.000 unfälle unter alkoholeinfluss statt. Dies ist nur ein indikator für die beson-

dere gefährdung des straßenverkehrs durch alkohol. Bei jährlich lediglich 0,17 % der etwa 54 mio. führer-
scheininhaber wird eine medizinisch-psychologische Begutachtung durch die fahrerlaubnisbehörde angeordnet.
von diesen 0,17 % gehen rund 48 % auf alkoholauffälligkeiten im straßenverkehr zurück, was anhand der noch
immer hohen unfallzahlen recht wenig erscheint. mit Hilfe einer literaturanalyse wird daher der zusammen-
hang von Blutalkoholkonzentration und psychofunktionalen Beeinträchtigungen als ein indiz für die fahreig-
nung dargestellt. im ergebnis werden empfehlungen mit verbesserungspotenzial für das Begutachtungssystem
vorgestellt. es ergibt sich aus fachwissenschaftlicher sicht die notwendigkeit zur prüfung der anpassung der in-
dikation zur veranlassung einer fahreignungsbegutachtung unabhängig von der art der verkehrsbeteiligung von
1,6 ‰ auf 1,1 ‰.

s u m m a r y
in 2013, there were nearly 40.000 road accidents under the influence of alcohol in germany. this is only one

indicator for the hazard of alcohol in traffic. only 0.17 % of about 54 million driving license holders have to take
part in a medical-psychological assessment ordered by the driving license authority. of these, 0.17 % only 48 %
are due to driving under the influence of alcohol. compared to the high number of accidents involving alcohol
this number seems to be very low. therefore, this article analyzes the relationship of blood alcohol concentration
and psycho-functional impairments as an indicator for the fitness to drive. as a result, recommendations for the
improvement of the assessment system are presented. from a scientific point of view the indication for a medi-
cal-psychological assessment should be adjusted from a Bac of 0.16 % to a Bac of 0.11 % – whether using a
motorized or non-motorized vehicle. 

12) ausführlich zu den Hintergründen und möglichkeiten von alkohol-interlocks: 
nickel, W.-r. & schubert, W. (Hrsg.) (2012). Best practice alkohol-interlock. erforschung alkoholsensitiver
Wegfahrsperren für alkoholauffällige kraftfahrer – literaturstudie, Bewertung und Designperspektiven.
Bonn: kirschbaum; Hauser, B., merz, j., pauls, c., schnabel, e., aydeniz, k., Blume, i., Bogus, m., nitzsche,
s., stengl-Herrmann, D. & klipp, s. (2014). alkohol-interlocks für alkoholauffällige kraftfahrer. Berichte der
Bundesanstalt für straßenwesen, „mensch und sicherheit“, Heft m 251.



BlutalkoHol vol. 53/2016

19

s c h l ü s s e l w ö r t e r
fahreignung – alkohol – mpu – Begutachtung – promillegrenze

k e y w o r d s
fitness to drive – alcohol – medical-psychological assessment – Bac limits – driving under the influence

l i t e r a t u r
anderson, p. & Baumberg, B. (2006). alkohol in europa: eine public Health perspektive. ein Bericht für die eu-

ropäische kommission. institute for alcohol studies, u. k.
Baum, H., kranz, t. & Westerkamp, u. (2010).volkswirtschaftliche kosten durch straßenverkehrsunfälle in

Deutschland. Berichte der Bundesanstalt für straßenwesen. Heft m 208. Bergisch gladbach: Wirtschafts-
verlag nW

Blomberg, r. D., peck, r. c., moskowitz, H., Burns, m., & fiorentino, D. (2005). crash risk of alcohol invol-
ved Driving: a case-control study. stamford

Borkenstein, r. f., crowther, r. f., shumate, r. p., ziel, W. B., & zylman, r. (1974). the role of the drinking
driver in traffic accidents (the grand rapids study). Blutalkohol 1974, vol. 11

Daldrup, t., Hartung, B., maatz, k. r., mindiashvili, n., roth, e. H. & schwender, H. (2014). grenzwerte für
absolute fahruntüchtigkeit bei radfahrern. forschungsbericht nr. 28. gesamtverband der Deutschen versi-
cherungswirtschaft e. v.

gerchow, j. (2005). alkohol im straßenverkehr. in m. v. singer & s. teyssen (eds.), alkohol und alkoholfolge-
krankheiten. grundlagen – Diagnostik – therapie (2nd ed., pp. 532–539). Heidelberg: springer

Hargutt, v., krüger, H.-p., & knoche, a. (2011). Driving under the influence of alcohol, illicit drugs and medici-
nes: risk estimations from different methodological approaches (DruiD Deliverable (1.3.1))

kazenwadel, j. & vollrath, m. (1997). the dark number of driving while intoxicated in germany – how many in-
toxicated drivers are detected? in c. mercier-guyon (ed.), alcohol, drugs and traffic safety – t´97 (pp.
1153-1158). cermt: annecy

krüger, H.-p. (1995). Das unfallrisiko unter alkohol: analyse, konsequenzen, maßnahmen. stuttgart: g. fischer
lindenmeyer, j. (2010). lieber schlau als blau: entstehung und Behandlung von alkohol- und medikamenten-

abhängigkeit (8., überarb. aufl.). Weinheim: Beltz
moskowitz, H. fiorentino D. (2000). a review of the literature on the effects of low doses of alcohol on driving-

related skills. Washington, D.c.: us national Highway traffic safety administration (report no. Dot Hs
809 028)

moskowitz, H. robinson c. D. effects of low doses of alcohol on driving-related skills: a review of the eviden-
ce. Washington, D.c.: us national Highway traffic safety administration (report no. Dot Hs 807 280)

reimann, c., schubert, W., van der meer, e. & Berg, m. (2014). indication for the assessment of Driver fitness
after problematic alcohol consumption, sucht, 60 (3), 139-147

statistisches Bundesamt (2014). verkehrsunfälle: unfälle unter dem einfluss von alkohol oder anderen berau-
schenden mitteln im straßenverkehr 2013. Wiesbaden

World Health organization (ed.) (2012). alcohol in the european union: consumption, harm and policy appro-
aches

a n s c h r i f t  f ü r  d i e  ve r f a s s e r
Dipl.-psych. caroline reimann
institut für psychologie
Humboldt-universität zu Berlin
rudower chaussee 18
12489 Berlin
email: caroline.reimann@hu-berlin.de

Reimann/van der Meer/Schubert
Alkohol im Straßenverkehr – Indikation zur Fahreignungsbegutachtung



BlutalkoHol vol. 53/2016

20 Zur Diskussion Seiten 20 – 26

maria focken

atemalkoholanalyse – ein sicheres Beweismittel?

I. Ausgangssituation
1. Zulassung der Atemalkoholanalyse als Beweismittel

1998 wurde die atemalkoholanalyse als Beweismittel im Bußgeldverfahren zugelassen.
seitdem gibt es auch immer wieder Bestrebungen, die atemalkoholanalyse auch für das
strafverfahren als Beweismittel für die straftatbestände der §§ 315c abs. 1 und 316 straf-
gesetzbuch (stgB) anzuerkennen.

in einer entscheidung vom 03. 04. 20011) hat der BgH hierzu ausgeführt, dass es sich
bei einem verstoß nach § 24a straßenverkehrsgesetz (stvg) um eine ordnungswidrigkeit
handelt und es um die erledigung massenhaft vorkommender verfahren geht, in denen
keine überhöhten anforderungen an die Beweisaufnahme gestellt werden können. am
ende des Beschlusses wird darauf hingewiesen, dass mit der anerkennung im Bereich der
verkehrsordnungswidrigkeiten die atemalkoholanalyse nicht zugleich als hinreichend zu-
verlässiges Beweismittel zur abschließenden feststellung der absoluten fahrunsicherheit
nach § 316 stgB anerkannt wird.2)

2. Verkehrsgerichtstag (VGT) 2009
im jahr 2009 befasste sich der arbeitskreis iii unter dem titel „atem- und Blutalkohol-

messung auf dem prüfstand“ mit der frage, ob die atemalkoholanalyse ein adäquater er-
satz für die Blutalkoholanalyse sein kann.

Der damalige arbeitskreis hat folgende empfehlungen gefasst:
1. Die Atemalkoholanalyse kann die Blutalkoholanalyse bei der strafrechtlichen Ahn-

dung von Alkoholfahrten nicht ersetzen. Die Blutalkoholanalyse bleibt vielmehr weiterhin

unverzichtbar. Der Arbeitskreis ist der Auffassung, dass die Atemalkoholanalyse gegen-

wärtig kein geeignetes Beweismittel zur Feststellung sog. „absoluter“ Fahrunsicherheit

ist. Der Arbeitskreis empfiehlt weitere umfassende Forschungsarbeit unter Einbeziehung

der Rechtsmedizin, der Justiz und der Polizei.

2. Fahrten unter der Wirkung von Alkohol und anderen Rauschmitteln (Trunkenheits-

fahrten) müssen im Interesse der Verkehrssicherheit effektiv geahndet werden. Dafür ist es

wegen des raschen Abbaus der Wirkstoffkonzentration unabdingbar, dass eine erforderli-

che Blutprobe möglichst zeitnah entnommen wird. Der Arbeitskreis ist im Hinblick auf die

andernfalls zu befürchtende Beeinträchtigung des Beweisergebnisses der Auffassung, dass

bei Trunkenheitsfahrten typischerweise jedes Zuwarten eine Gefährdung des Untersu-

chungserfolges nach sich zieht, die die Anordnung der Blutentnahme durch die Ermitt-

1) BgH, Beschluss vom 3. april 2001, 4 str 507/00, BgHst 46, 358
2) Bönke D o: atemalkoholanalyse bei verkehrsstraftaten?, Ba 2002 (vol. 39):6-8

Zur Diskussion
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lungspersonen der Staatsanwaltschaft rechtfertigt. Der Gesetzgeber sollte die in der

Frage der Anordnungskompetenz derzeit zu konstatierende Rechtsunsicherheit beseitigen.

Der Richtervorbehalt bei Anordnung der Blutentnahme sollte jedenfalls in Verkehrsstraf-

sachen wegfallen.

3. Zwei unabhängige gaschromatographische Verfahren (GC-Verfahren) sind aus medi-

zinisch-naturwissenschaftlicher Sicht zur sicheren forensischen BAK-Bestimmung geeig-

net. Daher sollten auch Doppelbestimmungen mit zwei unabhängigen GC-Verfahren als

eigenständige Methoden zur BAK-Bestimmung anerkannt werden.

3. Koalitionsvertrag
auch die große koalition hat sich mit dem thema Blutentnahmen im strafrecht befasst.

im koalitionsvertrag von 2013 findet sich folgender passus:
„Bei Verkehrsdelikten streben wir an, zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration auf

körperliche Eingriffe zugunsten moderner Messmethoden zu verzichten. Eine Blutentnah-

me wird durchgeführt, wenn der Betroffene sie verlangt.“3)

II. Reform des § 81a Strafprozessordnung (StPO)
Die in den vergangenen jahren zum richtervorbehalt bzw. annahme von gefahr in ver-

zug bei § 81a stpo ergangenen entscheidungen haben zu großen unsicherheiten, insbe-
sondere bei den Beamten der polizei, geführt. Der richtervorhalt des § 81a stpo steht seit
jahren in der Diskussion. seine abschaffung wurde und wird immer wieder aus justiz- und
polizeikreisen gefordert.

Die strafprozessordnung wurde am 1. februar 1877 erlassen und ist damit in ihrer ur-
sprungsfassung fast 150 jahre alt. Die vorschrift des § 81a wurde mit dem ausführungs-
gesetz zu den gesetzen gegen gefährliche gewohnheitsverbrecher und über maßregeln
der sicherung und Besserung vom 24.11.1933 eingeführt. Bis dahin war streitig, unter
welchen voraussetzungen die körperliche untersuchung des Beschuldigten zulässig ist. in
der rechtsprechung wurden die vorschriften über die Durchsuchung (§§ 102, 105 stpo)
angewendet. Demgegenüber wurde im schrifttum die ansicht vertreten, dass die Durch-
suchung der person von der Besichtigung des körpers eines lebenden menschen, die sich
nach den vorschriften über den augenschein richten müsse, zu unterscheiden sei. eine
dritte meinung ging dahin, dass die körperliche untersuchung des Beschuldigten teils als
Durchsuchung, teils als augenscheinseinnahme unbeschränkt statthaft sei. Die entnahme
von Blutproben und anderer körperliche eingriffe wurden überwiegend für unzulässig ge-
halten.

Der im jahre 1933 eingefügte § 81a stpo entschied den streit über die zulässigkeit kör-
perlicher untersuchungen und eingriffe. Die vorschrift erlaubt insbesondere eingriffe in
das durch art. 1 abs. 2 satz 1 gg geschützte recht auf körperliche unversehrtheit und

3) koalitionsvertrag: Deutschlands zukunft gestalten (2013) 
http://www.bundesregierung.de/content/De/statischeseiten/Breg/koalitionsvertrag-inhaltsverzeichnis.html
(eingesehen am 14.11.2015)
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verpflichtet den Beschuldigten zur Duldung von untersuchungen und eingriffen, die der
aufdeckung seiner tat und der auffindung von Beweismitteln dienen.4) mit dem gesetz
zur Wiederherstellung der rechtseinheit auf dem gebiete der gerichtsverfassung, der bür-
gerlichen rechtspflege, des strafverfahrens und des kostenrechts vom 12. 09.1950
(BgBl. teil i seite 455 ff.) wurde diese vorschrift übernommen und nur marginal geän-
dert. Der bereits enthaltene richtervorbehalt blieb bestehen.

Welche Bedeutung diese vorschrift damals hatte und heute hat, wird besonders deutlich,
wenn man die pkw-Bestandszahlen vergleicht: zum 01.01.2015 waren in der Bundesre-
publik Deutschland 44,4 millionen pkw zugelassen.5) im jahr 1950 waren es gerade ein-
mal 516.000 zugelassene pkw. mehr zugelassene fahrzeuge bedeutet auch, dass sich pro-
portional der anteil der alkoholisierten fahrer erhöht. und, was in den jahren 1933 und
1950 wohl kaum vorhersehbar war, es bedeutet auch, dass ein gewisser anteil der fahrer
auch unter dem einfluss anderer substanzen (Drogen, medikamente etc.) am steuer sitzt.
Der alkoholkonsum in Deutschland ist leicht rückläufig. Während im jahr 2000 der 
pro-kopf-verbrauch reinen alkohols noch 10,5 l betrug, waren dies im jahr 2012 nur noch
9,5 l. Daneben stellt der gestiegene verbrauch von medikamenten auch im straßenverkehr
eine steigende gefahr dar. so stieg nach einer oecD-studie allein der verbrauch von anti-
depressiva von 21 tagesdosen im jahr 2000 auf 34 tagesdosen im jahr 2007 pro 1000 ein-
wohner.6)

III. Diskussion
zwei jahre nach abschluss des koalitionsvertrages wird nun die Diskussion um die an-

erkennung der atemalkoholanalyse wieder verstärkt und kontrovers geführt.
Während mußHoff aus der sicht des rechtsmediziners sich sachlich-wissenschaftlich

mit dem thema auseinandersetzt und im ergebnis eine anerkennung – aus nachvollzieh-
baren gründen – ablehnt7), fordert der vorsitzende der Deutschen polizeigewerkschaft,
rainer WenDt, sehr nachdrücklich deren einführung.8)

auch der 54. verkehrsgerichtstag, der vom 27. bis 29. januar 2016 in goslar stattfindet,
wird sich im arbeitskreis i unter dem titel „,moderne messmethoden‘ und Blutentnahme
im verkehrsstrafrecht“ mit dieser problematik auseinandersetzen.

1. Nachträgliche Überprüfbarkeit des Ergebnisses (Nachtrunkbehauptung)
Wird der Beschuldigte nicht unmittelbar am tatort angetroffen, ist regelmäßig mit der

einlassung zu rechnen, die alkoholaufnahme habe erst nach der fahrt oder nach dem un-
fall stattgefunden (z. B. der von der polizei unbemerkt gebliebene flachmann in der 
jackentasche, dessen inhalt auf einer toilette während der unfallaufnahme konsumiert
wurde). Dies spielt in der praxis, anders als von WenDt behauptet, durchaus eine rolle.

4) Dahs in löwe-rosenberg, 24. auflage, 1988, rn. 1 und 2 zu § 81a m. w. n.
5) Quelle: kraftfahrt-Bundesamt (kBa) http://www.kba.de/De/statistik/fahrzeuge/Bestand/bestand_node.html

(eingesehen am 14.11.2015)
6) oecD „gesundheit auf einen Blick 2015“ http://www.oecd.org/germany/Health-at-a-glance-2015-country

-note-germany-in-Deutsch.pdf (eingesehen am 14.11.2015)
7) mußhoff f: Blutalkoholbestimmung – Beweissicherheit und gleichbehandlung im strafverfahren. Ba 2014

(vol. 51): 305-318
8) Wendt r: Beweissichere atemalkoholanalyse  Besserer grundrechtsschutz – sinnvoller personaleinsatz. Ba

2015 (vol. 52): 18-21
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nicht immer findet sich in den akten ein Hinweis darauf, ob in der Wohnung bei antref-
fen des Beschuldigten auch alkohol vorgefunden wurde. allein dieses „durchsichtige vor-
gehen zu erkennen“ reicht hier nicht aus. Dies kann alleine durch eine nochmalige unter-
suchung des Blutes im rahmen einer Begleitstoffanalyse widerlegt werden. Diese
untersuchung ermöglicht es im Übrigen auch, rückschlüsse auf das trinkverhalten zu zie-
hen.9) allein die Blutuntersuchung bietet die möglichkeit einer zuverlässigen rückrech-
nung und feststellung der Blutalkoholkonzentration zum tatzeitpunkt.

problematisch könnte in diesem zusammenhang auch werden, wenn sich nachträglich
herausstellen sollte, dass neben alkohol auch andere substanzen eine rolle gespielt haben
könnten. eine häufige einlassung der angeklagten, wenn im gerichtlichen Hauptverhand-
lungstermin die frage der schuldfähigkeit zu prüfen ist. eine zuverlässige aussage zum
vorliegen der voraussetzungen der §§ 20, 21 stgB ist dann nicht möglich, sodass im
zweifel – nach dem grundsatz „in dubio pro reo“ – von einer eingeschränkten schuld-
fähigkeit oder auch einer schuldunfähigkeit ausgegangen werden muss.

2. Technische Mängel
trotz ptB-zulassung und eichung kann es zu falschen messergebnissen kommen. Dies

ist vor allem dann der fall, wenn der „Bediener“ fehler macht. Den besten Beweis liefert
dafür die auswertung der polizei mecklenburg-vorpommern in den jahren 2006–2009,
bei der in über 50 % der fälle mindestens ein fehler festgestellt wurde.10) im schlimmsten
fall führt dies zu unverwertbarkeit des messergebnisses.

3. Identitätsfeststellung
Hier handelt es sich nicht um „ein in der phantasie der kritiker beheimatetes exempel“.

Diese fälle gibt es, zugegebenermaßen nicht häufig, aber doch immer wieder. so berich-
tete das Hamburger abendblatt im jahr 2006 von einem solchen vorfall.11) Hintergrund
war der fall von ali r., dem vorgeworfen worden war, ein fahrzeug unter alkoholeinfluss
geführt zu haben. tatsächlich hatte er seinen gemieteten (hochwertigen) Wagen freunden
überlassen. einer dieser freunde hatte sich dann anlässlich der alkoholfahrt mit dem füh-
rerschein von ali r. ausgewiesen, ohne dass den kontrollierenden polizeibeamten dies
aufgefallen war. im weiteren verlauf des verfahrens kam dann die einlassung, dass er
nicht der fahrer gewesen sei, was durch eine vergleichende Blutuntersuchung bestätigt
wurde, sodass ali r. freigesprochen wurde. eine atemalkoholanalyse hätte diese entla-
stende Beweiserhebung nicht zugelassen. Wäre ali r. dann auch freigesprochen worden?
oder hätten die kontrollierenden polizeibeamten monate nach der tat bemerkt, dass der-
jenige, den sie monate zuvor kontrolliert hatten, nicht der angeklagte war? Wie sollen po-
lizeibeamte nach dieser zeit und nachdem sie zwischenzeitlich gegen eine vielzahl weite-
rer täter ermittelt haben, zweifelsfrei den angeklagten wiedererkennen?

Dass diese fälle in der praxis so selten vorkommen, dürfte mit ziemlicher sicherheit
dem umstand geschuldet sein, dass diese Behauptung in der regel hoffnungslos ist, da

9) mußhoff f, a. a. o.
10) Becker r, manthey k: Heilbare schwachstellen und nachbesserungsmöglichkeiten bezüglich der Beweissi-

cherheit der atemalkoholanalyse mit dem Dräger alcotest 7110 evidential im ordnungswidrigkeitsverfahren.
polizei report 2010, 37(2): 12-16.

11) Hamburger abendblatt vom 05. 07. 2006: Wie ein student zum justizirrtum wurde.
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eine nachträgliche Blutuntersuchung sicherheit bringt und regelmäßig die einlassung, der
angeklagte sei nicht der fahrer gewesen, zweifelsfrei widerlegt.

4. Feststellungen hinsichtlich des Verhaltens des Beschuldigten
anlässlich der Blutentnahme findet – soweit möglich – eine ärztliche untersuchung

statt, die wichtige anhaltspunkte für die prüfung der fahrfähigkeit liefert. nur ein arzt
kann feststellen, ob die verhaltensauffälligkeiten auf alkoholkonsum, rauschmittelkon-
sum, medikamenteneinnahme oder auch auf krankheit beruhen. eine alternative dazu ist
nicht vorstellbar. auch nicht, dass polizeibeamte diese aufgabe übernehmen könnten.
eine körperliche untersuchung nach § 81a stpo darf eben nur durch einen arzt durchge-
führt werden. alles andere hätte ein verwertungsverbot zur folge.

Der vorschlag von WenDt, dass eine Übernahme dieser feststellungen durch die poli-
zeibeamten zu freien kapazitäten in den rechtsmedizinischen instituten führen würde, die
dann für die Dna-analyse genutzt werden könnten, muss nicht diskutiert werden. pole-
mik und platitüden sind einer ernsthaften auseinandersetzung mit dem thema eher hin-
derlich und helfen nicht weiter.

5. Blutentnahme unter Widerstandshandlungen
Widerstandshandlungen bei der Blutentnahme kommen selten vor. es ist nicht zu er-

warten, dass ein proband, der zu Widerstandshandlungen neigt, freiwillig einen atemal-
koholtest durchführt.

6. Freiwilligkeit
es ist mit einem erheblichen zeitverlust zu rechnen, wenn ein Beschuldigter sich zu-

nächst mit einem atemalkoholtest einverstanden erklärt, es sich dann aber anders überlegt
und gleichwohl eine Blutentnahme durchzuführen ist. ein funktionierendes system von
Blutentnahmeärzten wird dann auch nicht (mehr) zur verfügung stehen.

Wenn eine Belehrung über die freiwilligkeit unterbleibt, dürfte dies regelmäßig zu
einem Beweisverwertungsverbot führen. 

ein anspruch auf Blutentnahme besteht zudem für den Beschuldigten nicht, wenn das
ergebnis des atemalkoholtests für diesen ungünstig ausfällt. ggf. führt dies, wie ein urteil
des amtsgerichts leverkusen zeigt, dazu, dass der alkoholisierte fahrer freizusprechen
sein wird.12)

in seiner Begründung führte das gericht u. a. aus, dass dem Betroffenen durch die ver-
weigerte Blutentnahme die chance abgeschnitten wurde, mittels einer Blutprobe gegebe-
nenfalls die unrichtigkeit der atemalkoholanalyse nachweisen zu können.

12) ag leverkusen, 52 oWi-217/02 (unveröffentlicht).
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V. Fazit
Die Blutalkoholanalyse ist ein unverzichtbares Beweismittel. selbst im ordnungswi-

drigkeitenverfahren wird nicht ausschließlich auf den Wert der atemalkoholkonzentration
(aak) zurückgegriffen. grundlage von § 24a stvg ist auch der Wert der Blutalkohol-
konzentration (Bak). Dass es sich um einen besonders schweren grundrechtseingriff han-
deln soll, ist nicht nachvollziehbar. in diesem zusammenhang stellt sich die frage, warum
der Bundesvorsitzende der polizeigewerkschaft die bis zu den obergerichtlichen entschei-
dungen zum richtervorbehalt gängige praxis, dass von der polizei regelhaft „gefahr in
verzug“ angenommen und Blutentnahmen angeordnet wurden, bislang nicht in frage ge-
stellt hat, wenn er nun feststellt, dass es sich dabei um einen im ergebnis schweren grund-
rechtseingriff handelt. Blutentnahmen gehören zu den standarduntersuchungen in den
arztpraxen und werden täglich tausendfach durchgeführt. 

Dies sieht auch der gesetzgeber so, denn dieser lässt eine Blutentnahme auch im ord-
nungswidrigkeitenverfahren zu. § 46 abs. 4 des ordnungswidrigkeitengesetzes (oWig)
sieht ausdrücklich die entnahme einer Blutprobe im Bußgeldverfahren vor.

auch die expertenkommission zur reform der stpo sieht keinen anlass, auf die ent-
nahme einer Blutprobe zu verzichten. Der vorschlag der kommission zur reform von 
§ 81a stpo sieht vor, die anordnungskompetenz in straßenverkehrssachen vom richter
auf den staatsanwalt zu übertragen.13)

es gilt auch zu bedenken, dass es sich bei den tatbeständen der §§ 315c, 316 stgB um
regelfälle der entziehung der fahrerlaubnis nach §§ 69 ff. stgB handelt. Diese rechts-
folge darf nur auf der grundlage einer sicheren Beweisführung angeordnet werden. es ist
zu erwarten, dass der schwerpunkt bei gerichtlichen verfahren im falle der anerkennung
der atemalkoholanalyse bei dieser rechtsfolge liegen wird. Die folgen für die Betroffe-
nen sind, da es sich um straftaten handelt, weitreichender, denn § 25 stvg sieht im Buß-
geldverfahren „nur“ ein fahrverbot von max. 3 monaten vor. 

entscheidende Bedeutung dürften auch fälle haben, bei denen ein aak-Wert von 1,6 ‰
festgestellt wurde. ziel eines verteidigers wird es sein, die zuverlässigkeit der atemalko-
holmessung anzugreifen, um seinem mandanten eine nachfolgende mpu-anordnung zu
ersparen. 

mit der einführung der aak im strafverfahren ist für die justiz keine arbeitserleichte-
rung verbunden. Das gegenteil ist der fall: regelmäßig müssen polizeibeamte dann ge-
richtstermine wahrnehmen, um eine identitätsfeststellung durchzuführen und angaben zu
den umständen der atemalkoholmessung machen. eine verlesung ist nicht möglich. Dies
dient weder der rechts- noch der verkehrssicherheit.

13) http://www.bmjv.de/sharedDocs/Downloads/De/pdfs/abschlussbericht_reform_stpo_kommission.pdf?__
blob=publicationfile (eingesehen am 15.10. 2015)
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Durch die Blutalkoholbestimmung steht den strafverfolgungsbehörden ein zuverlässi-
ges und bewährtes Beweismittel zur verfügung, auf das nicht verzichtet werden kann. Den
vermeintlichen vorteilen einer atemalkoholanalyse stehen zahlreiche nachteile gegen-
über, die zu einem ganz erheblichen Beweismittelverlust führen würden.

a n s c h r i f t  d e r  ve r f a s s e r i n
amtsanwältin maria focken
staatsanwaltschaft Hamburg
kaiser-Wilhelm-str. 100
20355 Hamburg
email: maria.focken@sta.justiz.hamburg.de

Zur Diskussion
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Bast: alkoholkonsum und verkehrsunfallgefahren bei 
jugendlichen*)

kinder und jugendliche konsumieren regelmäßig alkohol, das belegen verschiedene
studien. inwieweit sich dieses verhalten auf die verkehrssicherheit auswirkt, wurde von
der Bundesanstalt für straßenwesen (Bast) untersucht.

Aufgabenstellung
Der zusammenhang von alkoholkonsum und mobilität wurde in der vergangenheit im

Hinblick auf erwachsene verkehrsteilnehmer untersucht. zur frage, in welchem umfang
die zielgruppe der unter 18-jährigen von einer mobilität unter alkoholeinfluss betroffen
ist, lagen bislang keine wissenschaftlichen studien vor, obwohl der konsum von alkohol
bereits bei kindern und jugendlichen belegt ist. schon länger wurde eine hohe Dunkelzif-
fer bei den alkoholunfällen von Heranwachsenden angenommen. Die Bast ließ deshalb
art, umfang und folgen der rauschmobilität von Heranwachsenden erforschen. aufbau-
end auf den erkenntnissen waren erste präventionsmaßnahmen abzuleiten.

Untersuchungsmethode 
Die untersuchung des zusammenhangs von übermäßigem alkoholkonsum, rauschmo-

bilität  und damit verbundenen unfallgefahren umfasste expertengespräche, interviews
und gruppendiskussionen. an den insgesamt 31 expertengesprächen waren polizeibeam-
te, sozialarbeiter und mediziner beteiligt. mit rauschmobilitätserfahrenen 14- bis 24-jäh-
rigen wurden 21 qualitative interviews und vier gruppendiskussionen durchgeführt.
zudem fanden fünf Beobachtungen an alkoholisierungsorten von Heranwachsenden statt.
zur weiteren absicherung der erkenntnisse wurden 1.065 11- bis 17-jährige schüler ver-
schiedener schulformen im rahmen einer kinder- und jugendgesundheitsstudie sowie
1.676 12- bis 22-jährige junge menschen im rahmen verkehrsunfallpräventiver maßnah-
men schriftlich befragt.

Ergebnisse
Die Häufigkeit, mit der kinder und jugendliche unter alkoholeinfluss unterwegs sind,

weist auf  entsprechende verkehrsunfallrisiken hin. von 1.676 befragten 12- bis 22-jähri-
gen gaben etwa 71 prozent an, mindestens einmal übermäßig alkoholisiert im öffentlichen
raum unterwegs gewesen zu sein. im Durchschnitt kommt dies 2,4-mal im monat vor.
männliche jugendliche nehmen zweimal so oft alkoholisiert am straßenverkehr teil und
erleben dabei dreimal mehr gefährliche verkehrssituationen und unfälle als weibliche ju-
gendliche.

Aus der Forschung

*) Bericht „alkoholkonsum und verkehrsunfallgefahren bei jugendlichen“, Bergisch gladbach, Bundesanstalt
für straßenwesen (Bast), 2015. veröffentlicht in „forschung kompakt 13/15“ und in „Berichte der Bundes-
anstalt für straßenwesen, unterreihe ,mensch und sicherheit', Heft m 259.
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etwa 27 prozent der Befragten gaben an, vor dem 18. lebensjahr mindestens eine ge-
fährliche verkehrssituation unter alkoholeinfluss erlebt zu haben. jede achte gefahrensi-
tuation unter alkoholeinfluss mündete in einen verkehrsunfall.

in 113 der berichteten “schlimmsten ereignisse unter alkoholeinfluss im straßenver-
kehr” wurden leichte, in 24 fällen schwere verletzungen angeführt. erlebt wurden solche
situationen mit durchschnittlich 15,7 jahren, in überwiegender zahl waren wiederum
männliche jugendliche betroffen. ungefähr die Hälfte der Befragten verwies darauf, zum
zeitpunkt der erlebten gefahrensituation „betrunken“, ein Drittel gar „volltrunken“ gewe-
sen zu sein.

zwei Drittel der 667 Befragten unter 18 jahren gaben an, mindestens einmal im monat
stark alkoholisiert mobil zu sein. jungen fast doppelt so häufig wie mädchen. Der erste
übermäßige alkoholkonsum findet mit durchschnittlich 15 jahren statt. 15-jährige sind im
monat bereits durchschnittlich 1,8-mal, 16-jährige 2,7-mal und 17-jährige 2,9-mal alko-
holisiert unterwegs. etwa 27 prozent der 12- bis 22-jährigen gaben an, vor dem 18. le-
bensjahr mindestens eine gefährliche verkehrssituation unter alkohol erlebt zu haben.

verletzungen infolge von verkehrsunfällen unter alkoholeinfluss werden nur selten in
medizinischen einrichtungen versorgt. auch die polizei erlangt nur in jedem fünften fall
kenntnis von solchen unfällen. Die ursachen dafür liegen einerseits darin begründet, dass
verunfallte kinder vorrangig als unfallopfer wahrgenommen werden, alkohol als ursache
folglich gar nicht erwartet wird. zudem werten die Betroffenen leichte verletzungen infol-
ge alkoholisierter mobilität als normal oder sogar als statusförderlich; andererseits wird
alkohol als ursache schwerer verkehrsunfälle im sozialen umfeld verschleiert.

Folgerungen
Die vorliegende untersuchung belegt erstmals eine erhebliche verkehrsgefährdung von

kindern und jugendlichen durch den konsum von alkohol. Der Bericht enthält eine viel-
zahl von Handlungsempfehlungen, die maßgeblich auf den Bereich der verkehrserziehung
abzielen. Die forschungsergebnisse unterstreichen die notwendigkeit, das phänomen der
mobilität alkoholisierter kinder und jugendlicher noch intensiver zu untersuchen.
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Bzga: anstieg des cannabiskonsums bei jugendlichen 
und jungen erwachsenen*)

neue studienergebnisse der Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (Bzga)
zum cannabiskonsum junger menschen in Deutschland dokumentieren einen anstieg des
cannabiskonsums. so gaben 17,7 prozent der jungen erwachsenen im alter von 18 bis 25
jahren an, in den vergangenen zwölf monaten mindestens einmal cannabis konsumiert zu
haben. im jahr 2008 waren es noch 11,6 prozent. Der anteil derer, die regelmäßig konsu-
mieren (mehr als zehnmal in den letzten zwölf monaten), ist in dieser altersgruppe von 3,1
prozent im jahr 2008 auf aktuell 4,6 prozent angestiegen.

Besonders deutlich ist der anstieg des cannabiskonsums in der gruppe der 18- bis 25-
jährigen männer. Während 2008 noch jeder siebte junge mann (14,8 prozent) angab, in
den letzten zwölf monaten mindestens einmal cannabis konsumiert zu haben, ist es aktuell
jeder vierte (23,9 prozent). auch bei den 18- bis 25-jährigen frauen ist ein anstieg von 8,3
prozent (2008) auf 11,2 prozent (2014) zu verzeichnen. ebenso geben mehr 12- bis 17-jäh-
rige jugendliche an, in den letzten zwölf monaten cannabis konsumiert zu haben. Waren
es 2011 noch 4,6 prozent, sind es aktuell 7,7 prozent (2014).

(aus einer pressemitteilung der Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung, Bzga,
vom 15. september 2015)

Auszug aus der Studie:

1 Einführung
Der konsum von cannabis kann zu gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen

führen. akute folgen des cannabiskonsums können zum Beispiel angstzustände oder ein
erhöhtes risiko für verkehrsunfälle sein. längerfristig können abhängigkeit, eine ver-
minderung der lungenfunktion oder Herz-kreislauf-erkrankungen entstehen sowie die
psychosoziale entwicklung und die psychische gesundheit beeinträchtigt werden (Hall

& egenHarDt, 2009).

2 Methodische Informationen zur Studie 
Die aktuellen Daten zum cannabiskonsum stammen aus dem alkoholsurvey 2014. an

dieser deutschlandweiten repräsentativbefragung haben 7.000 kinder, jugendliche und
junge erwachsene im alter von 12 bis 25 jahren teilgenommen. sie wurden telefonisch
mit computergestützten interviews (cati) befragt. Die interviews wurden im zeitraum
von mai bis august 2014 durchgeführt. Die organisation der Datenerhebung, feldarbeit
und gewichtung führte kantarHealth im auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche
aufklärung (Bzga) durch. studienplanung, Datenanalyse und Berichterstellung erfolgten
durch die Bzga. 

*) studie „Der cannabiskonsum jugendlicher und junger erwachsener in Deutschland 2014 − ergebnisse einer
aktuellen repräsentativbefragung und trends“, Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung, Bzga, köln,
september 2015.
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3 Ergebnisse
Dieser Bericht untersucht vier merkmale des cannabiskonsums. im einzelnen sind das: 
1) Die lebenszeitprävalenz des cannabiskonsums. sie ist der prozentuale anteil der

personen, die mindestens einmal im leben cannabis genommen haben. sie be-
schreibt, ob überhaupt konsumerfahrung vorliegt und sagt nichts über die konsum-
intensität. Die lebenszeitprävalenz wird mit der frage „Haben sie schon einmal
selbst marihuana oder Haschisch probiert, und sei es um nur einmal zu erfahren, wie
das wirkt?“ ermittelt.

2) Die 12-monats-prävalenz des cannabiskonsums ist der prozentuale anteil der perso-
nen, die in den letzten zwölf monaten vor Durchführung des interviews mindestens
einmal cannabis konsumiert haben. Die frage lautet: „und wie ist es in den letzten
zwölf  monaten, wie oft haben sie da marihuana/Haschisch genommen: einmal,
zweimal, drei- bis zehnmal, häufiger oder gar nicht?“. Wer mindestens einmal can-
nabis genommen hat, wird als konsument bzw. konsumentin eingestuft.

3) Die 30-tage-prävalenz des cannabiskonsums ist der prozentuale anteil der perso-
nen, die in den letzten 30 tagen mindestens einmal cannabis konsumiert haben. Die
entsprechende frage ist: „Wenn sie jetzt einmal an die letzten 30 tage denken, an wie
vielen tagen haben sie Haschisch oder marihuana genommen?“.

4) Die verbreitung des regelmäßigen cannabiskonsums ist der anteil derjenigen, die in
den letzten zwölf monaten häufiger als zehnmal cannabis konsumiert haben. sie
wird über die frage zur Häufigkeit in den letzten zwölf monaten ermittelt (s. o.). re-
gelmäßiger konsum ist ein merkmal für stärker ausgeprägten cannabiskonsum.

4 Diskussion
Dieser Bericht untersucht den cannabiskonsum 12- bis 25-jähriger jugendlicher und

junger erwachsener in Deutschland im jahr 2014. er baut zudem auf früheren studien der
Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (Bzga) auf und betrachtet die längerfri-
stigen veränderungen im cannabiskonsum. 

Die ergebnisse des jahres 2014 zeigen, dass die erfahrung mit dem konsum von can-
nabis bei jugendlichen und jungen erwachsenen in Deutschland weit verbreitet ist. jeder
zehnte jugendliche im alter von 12 bis 17 jahren und mehr als ein Drittel der jungen er-
wachsenen im alter von 18 bis 25 jahren haben die illegale psychoaktive substanz can-
nabis zumindest schon einmal probiert. Bei vielen konsumentinnen und konsumenten
bleibt es aber beim einmaligen, gelegentlichen oder nur episodischen gebrauch. so ist bei
den jungen erwachsenen der anteil derjenigen, die in den letzten zwölf monaten canna-
bis konsumiert haben, deutlich geringer als der anteil derjenigen, die überhaupt einmal im
leben cannabis genommen haben. Bei über der Hälfte der 18- bis 25-jährigen mit eigener
konsumerfahrung ist der letzte konsum länger als zwölf monate her. 

andererseits gibt es einen bedeutenden anteil junger menschen, die regelmäßig canna-
bis konsumieren. von den jugendlichen im alter von 12 bis 17 jahren haben 2,2 % und
von den 18- bis 25-jährigen jungen erwachsenen hat jeder zwanzigste (5,1 %) in den letz-
ten zwölf monaten mehr als zehnmal cannabis konsumiert. vor dem Hintergrund der 
gesundheitlichen und sozialen risiken, die mit fortgesetztem, häufigem und starkem 
cannabiskonsum verbunden sind, unterstreicht dieser Befund die rolle von prävention. 

aus den aktuellen ergebnissen ergeben sich Hinweise, die für die planung und steue-
rung von präventionsmaßnahmen nützlich sein können. erstens machen die altersunter-
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schiede deutlich, wie wichtig es ist, junge menschen mit präventionsangeboten zu errei-
chen. Die Wahrscheinlichkeit für cannabiskonsum steigt im jugendalter erheblich und ist
bei jungen erwachsenen am höchsten. andere studien zeigen, dass der cannabiskonsum
mit weiter steigendem alter wieder zurückgeht (paBst, kraus, gomes De matos et al.,
2013). zweitens sind geschlechtsunterschiede zu beachten. mehr männliche als weibliche
jugendliche und junge erwachsene konsumieren cannabis. Der anteil 18- bis 25-jähriger
männer mit regelmäßigem cannabiskonsum ist dreimal so hoch wie der entsprechende
anteil der 18- bis 25-jährigen frauen. Drittens gibt es im cannabiskonsum soziale unter-
schiede. sie zeigen sich noch nicht zwischen den schülerinnen und schülern, die die 
sekundarstufe i besuchen, aber bei den älteren Befragten. in dieser gruppe ist die ver-
gleichsweise hohe verbreitung des regelmäßigen cannabiskonsums bei jungen arbeitslo-
sen hervorzuheben. 

5 Literatur
Hall, W. & Degenhardt, l. (2009). adverse health effects of non-medical cannabis use.

lancet, 374, 1383-1391.
pabst, a., kraus, l., gomes de matos, e. & piontek, D. (2013). substanzkonsum und

substanzbezogene störungen in Deutschland im jahr 2012. sucht, 59 (6), 321-331.
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anDreas Dillmann

andreas patermann, Wolfgang schubert, matthias graw: 
Handbuch des fahreignungsrechts. leitfaden für gutachter, 

juristen und andere rechtsanwender

Kirschbaum Verlag, Bonn, 2015, 456 Seiten, € 68,90, 
ISBN: 978-3-781-1865-9

im kirschbaum verlag Bonn sind bisher viele fachbücher zur fahreignung, verkehrs-
medizin und verkehrspsychologie veröffentlicht und einem interessierten publikum zu-
gänglich gemacht worden. Dies waren u. a. in der 3. auflage die Beurteilungskriterien
(urteilsbildung in der fahreignungsbegutachtung) aus dem jahr 2013, das Handbuch zum
fahreignungsseminar aus dem jahre 2014 und der aus dem jahr 2005 stammende kom-
mentar zur den Begutachtungsleitlinien zur kraftfahrereignung. nun ist im weiten und
manchmal auch unbekannten feld des fahreignungsrechts ein neues Buch erschienen,
welches sich in zehn kapiteln mit dem fahreignungsrecht befasst.

im vorwort schreiben die Herausgeber, anDreas patermann (verwaltungsrichter),
Wolfgang scHuBert (Diplom-psychologe) und mattHias graW (rechtsmediziner),
dass sie mit dem Buch u. a. personen, die eine fahrerlaubnis beantragen bzw. die im rah-
men ihrer tätigkeit fahrerlaubnisse entziehen ober die fahreignung prüfen, rechtsanwäl-
ten, psychologen und medizinern in Begutachtungsstellen für fahreignung und auch
suchtberatungsstellen und vorbereitern auf eine fahreignungsbegutachtung damit anspre-
chen wollen. sie wollen mit dem Buch für ein mehr an transparenz, rechtssicherheit und
einzelfallgerechtigkeit im Bereich des fahreignungsrechts sorgen. 

Was wird von den autoren im Buch dargestellt?
Das Buch ist in zehn kapitel aufgeteilt. im ersten kapitel wird der stand der fahreig-

nungsbegutachtung erörtert, der historische ablauf beschrieben und die entwicklung der
medizinisch-psychologischen untersuchung seit ihrem Beginn in den 50er jahren aus-
führlich erläutert. zudem ist eine schlussfolgerung zum aktuellen stand der thematik ein-
gefügt und es wird zutreffend festgehalten, dass sich das Begutachtungssystem, wie es in
Deutschland angewandt wird, als „instrument zur steigerung der verkehrssicherheit“ be-
währt hat. 

im zweiten kapitel werden zuerst die grundlagen der gesetzlichen fahreignungsbegut-
achtung beschrieben, es werden einzelne eignungsmerkmale gesundheitlicher art und sol-
che in den Bereichen alkohol und Betäubungsmittel erklärt. Dann erfolgt eine Darstellung
über die möglichkeiten der Wiedererlangung der fahrerlaubnis, und es wird ausführlich
und nachvollziehbar das system der fahrerlaubnisbegutachtung beschrieben. es werden
auch die unterschiedlichen ansätze der fahreignungsbegutachtung (nachweisdiagnostik,

Literatur
Seiten 32 – 35
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entlastungsdiagnostik und Überprüfungsdiagnostik) und die dazugehörigen Hintergründe
aufgeführt. zudem wird das prozedere der auswahl der Begutachtungsstelle bzw. des gut-
achters mit dem schwierigen Hintergrund von Beratung, Begutachtung und rehabilitation
beschrieben.

Das dritte kapitel befasst sich mit den Begutachtungsanlässen, es werden die klassi-
schen untersuchungsanlässe und die entsprechenden rechtlichen anknüpfungspunkte dar-
gelegt. zudem werden auch die bisher wenig beschriebenen punkte der erkenntnisse von
eignungsmängeln durch polizisten bei ihrer tätigkeit, von vertrauenspersonen, z. B. Ärz-
ten und psychologen, und dem umgang hiermit beschrieben. auch die kenntniserlangung
von familienangehörigen und Dritten über vorliegende eignungsmängel und der umgang
hiermit wird erörtert.

im vierten kapitel wird die rolle der fahrerlaubnisbehörde im Begutachtungsverfahren
beschrieben, es wird der umfang der Begutachtung, die behördliche fragestellung und die
auswahl des gutachters bzw. der Begutachtungsstelle für fahreignung bzw. des ärztlichen
gutachters dargestellt. Hier wird darauf hingewiesen, dass die Qualität und nachvollzieh-
barkeit wesentlich von der behördlichen fragestellung abhängt. Die erstellung eines
bundesweit gültigen fragenkataloges gestaltet sich aber schwierig und wird noch einige
zeit in anspruch nehmen. es wird zudem erläutert, wann der geeignete zeitpunkt einer
fahreignungsbegutachtung sein kann. abschließend wird auch auf den sachverhalt der
Begutachtung bei gefängnisinsassen bzw. freigängern eingegangen. 

kapitel fünf geht auf die methodik bei einer fahreignungsbegutachtung ein, die ver-
kehrsmedizinische untersuchung, inklusive toxikologischer aspekte werden dargestellt.
zudem werden die psychologische untersuchung, exploration, leistungstests und eine
psychologische fahrverhaltensbeobachtung ausführlich erörtert. auch wird die erstellung
von gutachten von ingenieuren nach § 11 abs. 4 fev und der umgang mit vom unter-
suchten vorgelegten Befundberichten beschrieben. 

kapitel sechs befasst sich mit den verwaltungsrechtlichen folgen einer Begutachtung,
es wird der mögliche Handlungsweg der Behörde bei der erteilung oder Beschränkung der
fahrerlaubnis aufgezeigt. zudem werden die rahmenbedingungen bei der Beachtung der
schweigepflicht im rahmen der Begutachtung dargelegt. es wird auch ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass der anwalt eines Betroffenen stets eine vom Betroffenen unter-
zeichnete originalvollmacht vorlegen muss. 

im kapitel sieben wird das rechtliche verhältnis zwischen den drei beteiligten akteuren
beschrieben, also der fahrerlaubnisbehörde, der Begutachtungsstelle und der zu begut-
achtenden person. Hier wird die rechtliche stellung des gutachters in zivilrechtlicher 
Hinsicht als erfüllungsgehilfe erläutert. zudem wird hier auch darauf eingegangen, dass
die vergütung der medizinisch-psychologischen Begutachtung sich nicht ohne 
weiteres, wie es bisher gemacht worden ist, an der gebost orientieren kann, da hier keine
kosten für amtshandlungen entstehen. Hier wird empfohlen, zukünftig eine eigene 
gebührenordnung für fahreignungsbegutachtungen, auch für ärztliche gutachten, zu
schaffen. 

im achten kapitel behandelt mÜller-ratH die rechtlichen folgen von werkvertrag-
lichen pflichtverletzungen, hier wird die vorgehensweise bei einem mangelhaften gutach-
ten aus den verschiedenen positionen dargestellt, im außerprozessualen Bereich und wenn
ein zivilprozess geführt wird.
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im neunten kapitel wird das system der amtlichen anerkennung von trägern von Be-
gutachtungsstellen für fahreignung und von trägern von kursen zur Wiederherstellung
der kraftfahreignung behandelt. ausführlich werden hier die fachlichen Hintergründe, die
erfordernisse bei einer angestrebten anerkennung und auch die maßnahmen zur Quali-
tätssicherung bei trägern von Begutachtungsstellen für fahreignung dargelegt. zudem
wird auch der ablauf des Begutachtungsverfahrens der Bundesanstalt für straßenwesen
und die fachlichen anforderungen an träger von Begutachtungsstellen für fahreignung
beschrieben. 

es wird zudem dargestellt, dass das Bundesministerium für verkehr und digitale infra-
struktur darauf verweist, dass die Beurteilungskriterien in der 3. auflage dem aktuellen
stand der Wissenschaft entsprechen. zudem wird angeführt, dass die Beurteilungskriterien
auch für die erstellung von fachärztlichen eignungsbegutachtungen die grundlage dar-

stellt.
im zehnten und letzten kapitel werden noch zwei spezielle sachgebiete erläutert, es er-

folgt eine ausführliche Darstellung der rechtsgrundlagen und praxis des fahreignungsse-
minars, und es wird auf die fachlichen Hintergründe der Dokumentation des explorations-
gespräches eingegangen. Hier werden auch ausführlich die vor- und nachteile der 
jeweiligen Dokumentationsarten, handschriftliche aufzeichnungen, mitschrift am com-
puter, audio- bzw. videoaufnahmen, beschrieben. 

ein abkürzungsverzeichnis zu Beginn des Buches, ein anhang mit Darstellung der an-
lagen 4 (zu den §§ 11, 13, 14 fev), 4a, 5, 6, 9, 14, 15 und 16 sowie beispielhafte informa-
tionen zum Drogen-screening-programm, zum verlauf und umfang der Begutachtung
wegen alkohol- bzw. alkoholauffälligkeit runden das Werk ab.

aus verkehrspsychologischer sicht sind kleine ungenauigkeiten festzustellen, wenn 
z. B. im kapitel 10 zum fahreignungsseminar geschrieben wird, dass der seminarleiter
verkehrspsychologie „frei in der Wahl der methodik zur verhaltensbeeinflussung des teil-
nehmers“ ist. aus den direkt nach dieser aussage richtig dargestellten zielen und inhalten
der verkehrspsychologischen teilmaßnahme, die in der fev sehr genau aufgelistet sind,
ergibt sich notwendigerweise eine verhaltenspsychologische methodik in der praktischen
umsetzung. 

Das unterkapitel 10.2 befasst sich ausführlich mit der Dokumentation im explorations-
gespräch. es werden die vor- und nachteile der mitschrift, audio- und videodokumenta-
tion fachlich dargestellt. für den leser wird hier nicht ersichtlich, dass die frage bereits
geregelt ist: Der Betroffene kann auf Wunsch eine audiodokumentation des psychologi-
schen untersuchungsgesprächs verlangen, diese sollte aber von beiden parteien gebilligt
werden. Dies ist in der dritten auflage der Beurteilungskriterien geregelt. entsprechend
müssen die Begutachtungsstellen für fahreignung mit der notwendigen technik ausge-
stattet sein, was wiederum im rahmen der prüfung der sachlichen ausstattung durch die
Bast zu prüfen ist, also im kapitel 9.6.3.3 aufgeführt werden müsste. Diese punkte stel-
len beispielhaft auch die besondere komplexität des fahreignungsrechts dar.

als fazit ist abschließend festzuhalten, dass es sich um ein rundum sehr gut gelungenes
standardwerk mit einer sehr hohen fachlichen Qualität handelt, in welchem die fachlichen
und rechtlichen grundlagen immer ausführlich und nachvollziehbar dargestellt sind. es
empfiehlt sich unbedingt als fachliche standardlektüre für alle in diesem Bereich tätigen
personen, für mitarbeiter in Begutachtungsstellen für fahreignung, verwaltungsangestell-
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te in fahrerlaubnisbehörden, sonstigen verwaltungsbehörden, rechtsanwälte und perso-
nen die im vorfeld einer Begutachtung fachlich kompetent beraten. etwas zu kurz geraten
ist lediglich das stichwortverzeichnis, dies ist aber in anbetracht der klarheit der Darstel-
lung in den einzelnen kapitel, nicht relevant.

a n s c h r i f t  d e s  ve r f a s s e r s
andreas Dillmann
Diplom-psychologe
Dekra rostock
Begutachtungsstelle für fahreignung
charles-Darwin-ring 7
18059 rostock
email: andreas.dillmann@dekra.com
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24. Weltkongress für verkehrsmedizin in Doha/katar 
vom 16. bis 18. november 2015

– Kurzbericht –

Dieser kongress der international traffic medicine association (itma) stand unter der
schirmherrschaft des premierministers (zugleich innenminister) “His excellency sHeikH

aBDullaH Bin naser Bin kHalifaal-tHani“. Das leitthema war: „traffic medicine and
road safety in the fast Developing countries“. – zum ersten mal war ein arabisches land
gastgeber dieses internationalen kongresses. Die teilnehmer kamen aus ländern auf
allen kontinenten, besonders viele aus dem nahen und mittleren osten sowie aus asien.
unter den europäern waren besonders die schweden vertreten, speziell veranlasst durch
den amtierenden itma-präsidenten lars englunD. Die teilnehmerzahl lag bei über 600.
es wurden über 100 vorträge und poster präsentiert. Bis zu 4 vortragssitzungen und
Workshops liefen zeitweise parallel. folgende fachliche aspekte sind hervorzuheben: 

– es gab einen detaillierten Überblick über die entwicklung bei den verkehrsunfäl-
len sowie im Hinblick auf verkehrsmedizinische aspekte von allen kontinenten.
Die entwicklung verläuft in einigen regionen zum teil völlig entgegengesetzt der-
jenigen in europa. Die zahlen an verkehrsunfällen, verletzten, invaliden und ver-
kehrstoten nehmen insbesondere in afrika, in verschiedenen ländern arabiens, 
indien, südostasien und südamerika zu. verstärkt betroffen sind junge verkehrs-
teilnehmer (speziell autofahrer unter 30 jahren, speziell auch jugendliche fahrer).
verkehrstote übertreffen in einigen regionen die zahl der verstorbenen infolge
Herzkreislauferkrankungen und krebserkrankungen. Die un gehen von etwa 1,3
millionen verkehrstoten weltweit aus. viele autoren belegen ein „underreporting“
der verkehrstoten mit konkreten eigenen zahlen. verkehrsunfälle werden mit einer
sich ausbreitenden pandemie verglichen.

– „safety first“ und „vision zero“ wurden erneut als zielvorstellungen bemüht. Bei-
spielsweise hat dies schweden schon im jahre 1997 formuliert: niemand soll im
transportwesen ernsthaft verletzt oder getötet werden! – andererseits wurden ge-
radezu gegenläufige entwicklungen beklagt: z. B. die zunehmende zahl wenig
verkehrstüchtiger autos in ärmeren entwicklungsländern (gefördert durch den ex-
port von ausrangierten pkWs aus den wohlhabenden ländern, mit technischen
Defekten und mangelndem sicherheitsstandard). Beklagt wurde der fatalismus
junger autofahrer in islamischen ländern, die (auch tödliche) verkehrsunfälle als
schicksalhaft/gottgegeben ansehen, zu schnell und risikoreich fahren und sicher-
heitseinrichtungen ablehnen bzw. nicht gebrauchen (z. B. sicherheitsgurt, Helm,
kindersitze).

– Hervorgehoben wurde der große Wert regionaler/nationaler register mit vernetz-
ten Daten von polizei, krankenhäusern, prosekturen, laboren, technischen sach-
verständigen, fahrzeugherstellern und verkehrsplanern. für die analyse von un-

Zur Information

Seiten 36 – 52
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fallursachen und präventive strategien ist die auswertung derartiger Daten-
sammlungen von größter Bedeutung. retrospektive oder räumlich und zeitlich be-
grenzte prospektive studien einzelner autoren sind demgegenüber weniger aussa-
gekräftig. Durchaus kritisch wurde in diversen vorträgen dargestellt, dass z. B. in
arabischen ländern die polizei weitgehend allein die unfallursache untersucht und
feststellt. 

einige aspekte zum verkehrsunfallgeschehen mit speziellem regionalem Bezug seien
hervorgehoben: 

– in schweden geht man aufgrund von in-Depth-analysen bei den toten im stra-
ßenverkehr von einem anteil von etwa 10 % suiziden aus! 

– Übergewicht/Dickleibigkeit ist ein relevanter risikofaktor im straßenverkehr
(dies betrifft neben pkW-fahren insbesondere auch lastkraftwagenfahrer und
motorradfahrer). Die problematik gilt nicht nur im Hinblick auf todesfälle, son-
dern auch im Hinblick auf alkohol/medikamentenkonsum und sicherheitsvorkeh-
rungen (z. B. sicherheitsgurte). 

– Überhöhte geschwindigkeit stellt regional nach wie vor die Hauptunfallursache
dar (z. B. in saudi-arabien, ein land mit vergleichsweise sehr guten straßenver-
hältnissen und technisch exzellent ausgestatteten pkWs. Hochgeschwindigkeit ist
hier häufig mit gefährlichen Überholmanövern sowie insgesamt riskantem ver-
kehrsverhalten verknüpft). 

– maßnahmen zur verbesserung der verkehrssicherheit müssen sich immer an den
verhältnissen vor ort orientieren. in manchen ländern (z. B. in afrika, indien, ost-
asien) sind motorräder/mopeds extrem weit verbreitet. und in einigen regionen
spielen verkehrsunfälle mit fahrrädern keine rolle. 

– Ältere verkehrsteilnehmer (z. B. auch mit krankheiten/Demenz) kommen derzeit
in den ländern in den fokus, in denen die demographische entwicklung dies na-
helegt. andererseits gibt es länder mit einer Häufung von erkrankungen, die die
verkehrseignung beeinträchtigen können (z. B. Diabetiker in katar). 

Die un haben 2011 bis 2020 als jahrzehnt ausgerufen, in dem die zielvorstellung einer
Halbierung der zahl der verkehrstoten realisiert werden soll. einige länder (insbesondere
europäische länder, australien, kanada) sind in dieser Hinsicht auf einem guten Weg. in
anderen ländern (s. o.) ist die entwicklung allerdings gegenläufig. für eine erhöhung der
verkehrssicherheit wurde die Bedeutung sehr unterschiedlicher Disziplinen bzw. Bereiche
des menschlichen lebens hervorgehoben (im englischen alle beginnend mit „e“: engi-
neering, education, enforcement, emergency care). Die zentrale rolle der medizin wurde
vielfach betont: einerseits betreffend die notfallmedizin mit der schnellst- und bestmög-
lichen Behandlung von verletzungen zur vermeidung von invalidität und tod, andererseits
betreffend die ärztlichen untersuchungen und medizinischen bzw. psychologischen inter-
ventionen zur sicherung der verkehrseignung.

Der nächste itma-Weltkongress findet vom 24. bis 26. september 2017 in Bejing,
china, statt. gastgeber ist Herr professor tianBing Wang (peking university traffic me-
dical center). 

prof. Dr. klaus püschel, Dr. paul Brieler  
und prof. kurt Bodewig, Hamburg
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un-mitgliedstaaten: gemeinsame absichtserklärung für mehr
sicherheit im straßenverkehr

mehr als 130 un-mitgliedstaaten haben sich auf eine gemeinsame absichtserklärung für
mehr sicherheit im straßenverkehr geeinigt. auf der zweiten globalen konferenz für ver-
kehrssicherheit in Brasilia verabschiedeten sie die 30 empfehlungen umfassende „Brasilia
Declaration on road safety“. mitgliedstaaten, organisationen und institutionen hatten seit
2014 die möglichkeit, das papier mitzugestalten [siehe hierzu auch Ba 2010, 22 ff.].

eckpunkte sind unter anderem eine erhöhung der sicherheit für ungeschützte verkehrs-
teilnehmer, sensibilisierung aller Beteiligten für das thema verkehrssicherheit sowie eine
verstärkte internationale zusammenarbeit unter allen akteuren. Die „Brasilia Declaration
on road safety“ soll wegweisend für die zweite Hälfte des „jahrzehnts der verkehrssi-
cherheit“ sein, das die vereinten nationen im jahr 2010 eingeläutet hatten.

rund 1.500 teilnehmer waren am 18. und 19. november 2015 zusammengekommen,
um das thema verkehrssicherheit auf internationaler ebene zu diskutieren. festzuhalten
bleibt, dass trotz vereinzelter erfolge noch viele gemeinsame anstrengungen erforderlich
sind, um die angestrebten ziele zu erreichen: von 2010 bis 2020 soll die zahl der verkehrs-
toten und verletzten weltweit auf die Hälfte reduziert werden.

(aus einer mitteilung des Deutschen verkehrssicherheitsrates, Dvr,
vom 23. november 2015)

Experts defend punishment for drivers under the effect of drugs*)
panel at the global conference on road safety brought experiences and statistics from

several countries.
Drivers who driving vehicles under the influence of amphetamines, cocaine, marijuana

and other drugs should be a target of inspection and administrative and criminal sanctions.
this position was defended by the experts that participated in the pane “Driving under the
influence of alcohol and other drugs”, during the 2nd global High-level conference on
road safety – time for results, which ended this past thursday (19) in Brasilia.

the coordinator of the panel, maria segui gomez, Director general of traffic in spain,
said that to achieve the goals set out in the global plan for the Decade of action
2011−2020, countries should adopt strong measures to fight against driving under the in-
fluence of illicit drugs (other than alcohol), and also the use of mobile phones while dri-
ving, in addition to the other five key risk factors defined by the World Health organiza-
tion (WHo). according to her, some global statistics already show that in addition to
mobile phone use by drivers, drugs other than alcohol are also among the factors that lead
to fatal traffic accidents.

in spain, according to maria gomez, the government created enforcement groups in
2013 specialized in detecting the use of other drugs other than alcohol on the roads. this
was preceded by studies aiming to increase the efficiency of the test mechanisms, in addi-
tion to the extension of monitoring for any time of day, during the week, including brea-
thalyzer tests in mothers driving their children to schools.

*) 2nd global High-level conference on road safety, news, http://www.roadsafetybrazil.com.br/en
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the traffic safety manager on federal highways in the united states, mark rosekinD,
said that a recent report warned his government about the increase in deaths caused by dri-
vers under the influence of other illicit drugs. according to him, during the past seven
years there has been a 50 % increase in accidents caused by drivers under the influence of
marijuana, for example, on american roads. He criticized the legalization of marijuana in
some regions of the united states.

“road safety is not taken into account when discussing the legalization of marijuana
use”, asserted rosekinD, saying that the levels of senses deprivation that marijuana and
other drugs cause in drivers are still unknown.

regarding the negative influence of alcohol, the american representative reported that
even after 30 years of monitoring and sanctions, a third of deaths on us roads is still cau-
sed by drunk drivers, and 29 % of fatal victims are young people.

in canada, drivers under the influence of alcohol kill four people a day, and injure 175.
according angeliki souranis, president of the association of mothers against Drunk
Driving, whose child was a victim of a drunk driver in 2008, about 34 % of traffic deaths
in her country are associated with the use of alcohol. she also expressed her concern re-
garding marijuana/driving association given that, according to her, the canadian govern-
ment will soon legalize the use of cannabis.

awareness − reducing the alcohol/driving association is a cultural matter in the opinion
of seBastian urBina cañas, Deputy minister of transport in costa rica. He said that
after an intense work of awareness and education, his country managed to reduce to 1 %
the percentage of deaths in traffic caused by alcohol effect. “it was not easy, but there was
political will and awareness campaigns, particularly among children and young people.
Driving and alcohol use became a topic of social rejection”, he said.

the representative of lebanon, ramzi salamé, said that in his country there is a “silen-
ce policy”, especially by the police, who often hides cases, preventing official records on
drunk driving from being made. “there is a strong cultural resistance, because they think
families should not pay for the mistakes of those who drink and cause traffic accidents”,
salamé said.

the representative of the philippines, latin Dante, said that his country introduced, in
the previous year, more incisive policies against the use of alcohol by drivers and appro-
ved a law that reduced to 0.5 % the percentage of alcohol in the blood of drivers in gene-
ral, and zero tolerance for drivers of vehicles and motorcycles belonging to the public ser-
vice.

prohibition − in Brazil, the expert and former secretary of transportation of the federal
District, nazarene affonso, said that prohibition was one of the measures that effective-
ly has helped to reduce by 6 % the number of deaths by traffic across the country for the
past two years. in his opinion, however, states and cities need to be more efficient in law
enforcement.

for the coordinator of the discussions, maria gomez, the authorities and the society has
been doing an exhaustive work on the awareness that alcohol and driving must be dissoci-
ated. “a behavioral change is necessary”, she said.

key factors − the World Health organization (WHo) defines five key risk factors for
road safety in the world: drinking and driving, speeding, failing to use seat belts, motorcy-
cle helmets and child restraints.
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schweiz: umsetzung der maßnahmen des verkehrssicherheits-
paketes „via sicura“

gemäß Bundesbeschluss vom 15. juni 2012 wurden im rahmen des schweizerischen
verkehrssicherheitspaketes „via sicura“ umfangreiche maßnahmen festgelegt. Die maß-
nahmen wurden bzw. werden gestaffelt in kraft gesetzt.

Auszug aus dem Via sicura Faktenblatt:

Noch nicht umgesetzte Maßnahmen: 

1. geplantes Inkrafttreten nicht vor 2016

2. geplantes Inkrafttreten nicht vor 2017

Maßnahmen Kurzbeschrieb der Maßnahmen

Qualitätssicherung bei der fahreignungsabklärung
und aktualisierung der medizinischen mindestan-
forderungen 

festlegung durch den Bundesrat von gesamtschwei-
zerisch einheitlichen Qualitätssicherungsmaßnah-
men bei der fahreignungsabklärung und anpassung
der medizinischen mindestanforderungen an den
heutigen stand der Wissenschaft und technik (inkl.
differenzierte Beschränkung des führerausweises
von senioren). 

Beweissichere atemalkoholprobe Die atemalkoholprobe kann neu auch bei Werten
von 0,80 promille oder mehr unterschriftlich aner-
kannt und gerichtlich verwertet werden. Die Blut-
probe wird nur noch ausnahmsweise durchgeführt
(z.B. auf verlangen der kontrollierten person oder
wenn verdacht auf Betäubungsmittelkonsum be-
steht).

nachschulung von fehlbaren fahrzeuglenkern und
fahrzeuglenkerinnen

pflicht zur teilnahme an einem nachschulungskurs,
wenn der führerausweis wegen fahrens unter alko-
hol- oder Betäubungsmitteleinfluss entzogen wird
(auch bei ersttätern, wenn die Blutalkoholkonzen-
tration mind. 0,80 promille beträgt) oder wenn der
führerausweis aus andern gründen für mindestens
sechs monate entzogen wird (nur Wiederholungstä-
ter). 

Maßnahmen Kurzbeschrieb der Maßnahmen

alkohol-Wegfahrsperre personen, denen der führerausweis auf unbestimm-
te zeit wegen fahrens in angetrunkenem zustand
entzogen wurde, erhalten den führerausweis ‒ nach
Durchführung einer therapie und aufgrund einer
günstigen prognose ‒ mit der auflage zurück, wäh-
rend fünf jahren nur noch motorfahrzeuge zu füh-
ren, die mit einer atemalkohol-Wegfahrsperre aus-
gerüstet sind. 
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Umgesetzte Maßnahmen: 

Paket 1: in Kraft getreten am 1. Januar 2013

Paket 2: in Kraft getreten am 1. Januar 2014

Paket 2: in Kraft getreten am 1. Juli 2014 

Details zu den für 2016 geplanten Maßnahmen
1. Qualitätssicherung bei der Fahreignungsabklärung und Aktualisierung der medizi-

nischen Mindestanforderungen

Der Bundesrat führt für Ärztinnen und Ärzte sowie für psychologinnen und psycholo-
gen, die abklärungen zur fahreignung treffen, ein stufenmodell ein: je komplexer die
untersuchung, desto höher die fachlichen anforderungen. Damit werden die abklärungen
verbessert. zudem werden die aus den 1970er jahren stammenden medizinischen min-
destanforderungen an fahrzeuglenker dem heutigen stand der Wissenschaft und technik
angepasst. Die Änderungen treten am 1. juli 2016 in kraft.

Die fahreignung von automobilisten und Berufschauffeuren ist ein zentrales element
der verkehrssicherheit. nur wer die notwendigen anforderungen erfüllt, soll am straßen-
verkehr teilnehmen dürfen. Der Bundesrat passt deshalb einerseits die medizinischen min-
destanforderungen an fahrzeuglenkende, andererseits die fachlichen anforderungen an
fachleute an, die fahreignungsabklärungen durchführen.

Maßnahmen Kurzbeschrieb der Maßnahmen

keine Begleitung auf lernfahrten durch personen,
die nur den führerausweis auf probe besitzen

Begleitpersonen müssen zusätzlich zu den bisheri-
gen anforderungen (mind. 23-jährig und 3 jahre im
Besitz der entsprechenden kategorie) die probezeit
erfolgreich bestanden haben. 

abklärung der fahreignung oder der fahrkompe-
tenz

obligatorische anordnung einer fahreignungs-
untersuchung bei bestimmten tatbeständen: z. B.
konsum von Betäubungsmitteln mit hohem sucht-
potenzial, extreme geschwindigkeitsüberschreitun-
gen oder schikanestopps.

Maßnahmen Kurzbeschrieb der Maßnahmen

verbot für bestimmte personengruppen, unter alko-
holeinfluss zu fahren

Das fahren unter alkoholeinfluss (≥ 0,10 promille)
ist verboten für: 
– Berufschauffeure (lastwagen, car, gefahrgut-

transport) 
– neulenkende (inhaber führerausweis auf probe) 
– fahrschüler und -schülerinnen 
– fahrlehrer und -lehrerinnen 
– Begleitpersonen von lernfahrten 

Maßnahmen Kurzbeschrieb der Maßnahmen

abklärung der fahreignung bei hoher alkoholisie-
rung

obligatorische anordnung einer fahreignungs-
untersuchung bei fahren in angetrunkenem zustand
mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 promil-
le oder mehr. 
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Qualitätssicherung bei Fahreignungsabklärungen

Die anforderungen an die untersuchenden werden neu je nach aufgabengebiet abge-
stuft. so sind die anforderungen an Ärztinnen und Ärzte, die seniorinnen und senioren
oder Berufschauffeurinnen und Berufschauffeure routinemäßig überprüfen, weniger hoch
als die anforderungen an Ärzte, die personen nach einem unfall oder nach schweren
krankheiten beurteilen müssen. verkehrsmedizinische und -psychologische fahreig-
nungsabklärungen dürfen nur noch von Ärztinnen und Ärzten sowie psychologinnen und
psychologen durchgeführt werden, die entsprechend ausgebildet sind und die sich regel-
mäßig weiterbilden. künftig wird zudem nicht mehr zwischen Hausärzten und amtsärzten
unterschieden. maßgebend ist allein, ob sich ein arzt für diese aufgabe aus- und weiter-
gebildet hat (Details siehe faktenblatt). Wer lediglich seniorinnen und senioren unter-
sucht, kann selber entscheiden, wie er das nötige Wissen erwerben will. neu besteht für
Ärztinnen und Ärzte die möglichkeit, bei einem unklaren ergebnis der fahreignungs-
untersuchung dem straßenverkehrsamt zu empfehlen, dass die Beurteilung durch eine
fachperson mit einer höheren ausbildungsstufe vorgenommen wird. Damit wird verhin-
dert, dass trotz unsicherheit eine abschließende Beurteilung abgegeben wird. Diese neu-
erungen tragen dazu bei, die fahreignungsuntersuchungen gesamtschweizerisch zu ver-
bessern.

Faktenblatt „Qualitative Verbesserung der Fahreignungsabklärungen“
Anforderungen an Personen, die Fahreignungsuntersuchungen durchführen 

Ärzte und Ärztinnen, die fahreignungsuntersuchungen durchführen wollen, müssen dazu entsprechend aus-
gebildet sein. vorgesehen ist ein stufenmodell: je komplexer die durchzuführende untersuchung, desto höher
sind die anforderungen an die ärztliche fachperson: 

Ausbildungsstufe 1 
für Ärzte und Ärztinnen, die senioren und seniorinnen untersuchen. voraussetzung ist, dass sie über die in der

verkehrszulassungsverordnung festgelegten kenntnisse und fähigkeiten verfügen. Die Ärzte und Ärztinnen
können selbst entscheiden, wie sie sich dieses knowhow aneignen (z. B. kursbesuch, selbststudium). 

Ausbildungsstufe 2 
für Ärzte und Ärztinnen, die Berufschauffeure und -chauffeurinnen untersuchen. voraussetzung: eintägige

fortbildung. 

Ausbildungsstufe 3: 
für Ärzte und Ärztinnen, die zweifelsfälle der stufen 1 und 2 untersuchen oder abklärungen in spezialfällen

(z. B. körperbehinderte personen) machen. voraussetzung: zweitägige fortbildung. 

Ausbildungsstufe 4: 
für Ärzte und Ärztinnen, die alle in frage kommenden untersuchungen zur fahreignung und fahrfähigkeit

(inkl. schwierige abklärungen von suchtproblematiken und komplexen erkrankungen) durchführen. vorausset-
zung: fachtitel «verkehrsmedizinerin sgrm». 

Voraussetzung für verkehrspsychologische Gutachten: 
Wer verkehrspsychologische abklärungen machen will, benötigt den titel «fachpsychologe/fachpsychologin

für verkehrspsychologie fsp mit schwerpunkt Diagnostik». 

Weiterbildung: 
um ihr Wissen à jour zu halten, müssen Ärzte und Ärztinnen der ausbildungsstufen 2 und 3 alle fünf jahre eine

vierstündige verkehrsmedizinische fortbildung besuchen. Ärzte und Ärztinnen der stufe 1 müssen der kantona-
len Behörde alle fünf jahre bestätigen, dass ihr Wissen auf dem neusten stand ist. verkehrsmediziner und -medi-
zinerinnen sgrm sowie fachpsychologen und -psychologinnen für verkehrspsychologie fsp müssen die obli-
gatorische fortbildung zur Beibehaltung ihres titels absolvieren. 
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Aktualisierung der medizinischen Mindestanforderungen

Der Bundesrat hat heute außerdem beschlossen, die aus den 1970er jahren stammenden
medizinischen mindestanforderungen dem heutigen stand der Wissenschaft und technik
anzupassen.

Auszug aus dem Faktenblatt „Aktualisierte medizinische Mindestanforderungen – wichtigste Ände-
rungen“

Motorisierte Mobilität erhalten

Die bereits bestehende möglichkeit, die fahrberechtigung falls medizinisch begründbar
nur zu beschränken, statt ganz aufzuheben, wird neu in der verordnung präziser geregelt.
so kann die zulassungsbehörde die fahrberechtigung zum Beispiel mit einem autobahn-
oder nachtfahrtverbot verknüpfen. es ist auch möglich, die fahrberechtigung auf speziell
ausgerüstete fahrzeuge (z. B. mit Bremsassistent, automatikgetriebe) oder auf fahrten
innerhalb eines bestimmten rayons oder für eine bestimmte strecke (Weiler – Dorf) zu be-
schränken. solange sich die person an die anordnung hält und ihr gesundheitlicher zu-
stand die erlaubten fahrten auf sichere art ermöglicht, kann so die motorisierte mobilität
beibehalten werden.

2. Beweissichere Atemalkoholprobe

Die vom parlament im rahmen von «via sicura» beschlossene beweissichere atemal-
koholprobe im straßenverkehr wird am 1. oktober 2016 eingeführt. eine Blutprobe wird
nur noch bei verdacht auf Betäubungsmittelkonsum, auf verlangen der betroffenen person
oder in ausnahmefällen durchgeführt.

zur feststellung der fahrunfähigkeit kann bereits heute eine atemalkoholprobe durch-
geführt werden. Das ergebnis genügt aber nur dann als Beweis, wenn der Wert unter 0,80
promille liegt und die betroffene person diesen mit ihrer unterschrift anerkennt. in allen
anderen fällen ist für den nachweis der angetrunkenheit eine Blutprobe nötig.

Heute sind auf dem markt technisch hoch entwickelte geräte erhältlich, die auch im Be-
reich von 0,80 promille oder mehr den atemalkoholwert beweissicher bestimmen können.
Diese werden in zahlreichen eu-staaten und weiteren ländern bereits seit längerem ein-
gesetzt. Das parlament hat deshalb im juni 2012 im rahmen von «via sicura» beschlos-
sen, dass künftig auch in der schweiz die angetrunkenheit im regelfall mit der atemal-
koholprobe bewiesen wird und eine Blutprobe nur noch bei verdacht auf Betäu-
bungsmittelkonsum, auf verlangen des Betroffenen oder in ausnahmefällen (z.B. atem-
wegserkrankungen) nötig ist. Der Bundesrat hat heute die einführung der beweissicheren
atemalkoholprobe auf den 1. oktober 2016 beschlossen.

Bisher Ab dem 1. Juli 2016

nicht berufsmäßig berufsmäßig nicht berufsmäßig berufsmäßig

Alkohol keine ausdrücklich formulierten – keine abhängigkeit – keine abhängigkeit
Betäubungsmittel mindestanforderungen – kein verkehrsrele- – kein verkehrsrele-
und psychotrop wirk- – vanter missbrauch – vanter missbrauch
same Medikamente – keine substitutions-

– therapie (z. B. 
– methadon therapie) 
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Neue Messeinheit

Bei einer atemalkoholprobe wird gemessen, wie viel alkohol die betroffene person in
ihrer atemluft hat (milligramm alkohol pro liter atemluft; mg/l). Bei einer Blutprobe
hingegen wird ermittelt, wie viel alkohol jemand im Blut hat (gramm alkohol pro kilo
Blut; g/kg = promille). für die beiden messarten werden somit unterschiedliche messein-
heiten verwendet. Das parlament hat deshalb im juni 2012 zusätzlich zu den bereits beste-
henden Blutalkoholgrenzwerten eigene grenzwerte für den atemalkohol festgelegt. Die
grenzwerte wurden dabei aber nicht verändert, sondern einzig in einer anderen messein-
heit angegeben.

um den Wert einer atemalkoholprobe in einer Blutalkoholkonzentration auszudrücken,
kann das ergebnis der atemalkoholprobe einfach verdoppelt werden:

Missachtung des Alkoholverbots (z. B. Neulenkende, Berufschauffeure)
atemalkoholkonzentration ≥ 0.05 mg/l
Blutalkoholkonzentration ≥ 0,10 promille

Fahren in angetrunkenem Zustand
atemalkoholkonzentration ≥ 0,25 mg/l
Blutalkoholkonzentration ≥ 0,50 promille

Fahren mit qualifizierter Alkoholkonzentration
atemalkoholkonzentration ≥ 0,40 mg/l
Blutalkoholkonzentration ≥ 0,80 promille

Da es bisher keine atemalkoholgrenzwerte gab, müssen die heutigen atemalkoholtest-
geräte die gemessene atemalkoholkonzentration in eine Blutalkoholkonzentration um-
rechnen. Dies entfällt künftig und die bisherigen atemalkoholtestgeräte werden ab dem 
1. oktober 2016 – wie auch die neuen beweissicheren messgeräte – direkt die tatsächlich
gemessene atemalkoholkonzentration angeben.

(aus medienmitteilungen des schweizerischen Bundesamtes für straßen, astra,
vom 1. juli 2015)
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Halbzeitbilanz des verkehrssicherheitsprogramms 2011−2020*)

1. Einleitung
im november 2011 veröffentlichte das Bundesministerium für verkehr und digitale in-

frastruktur (Bmvi, ehem. BmvBs) das verkehrssicherheitsprogramm [vsp], welches die
leitlinie für die verkehrssicherheitspolitik des Bundes bis zum jahr 2020 vorgibt. Dieses
programm enthält 56 maßnahmen und wurde auf der Basis wissenschaftlicher erkennt-
nisse erstellt. Das verkehrssicherheitsprogramm ist das ergebnis eines breiten Dialogpro-
zesses, an dem die Bundesländer und viele private institutionen beteiligt waren. es ver-
steht sich auch als orientierungsrahmen für programmatische ansätze der Bundesländer
sowie privater institutionen. es lädt alle akteure der verkehrssicherheitsarbeit ein, sich an
dieser wichtigen gesellschaftlichen Daueraufgabe engagiert zu beteiligen.

mit der vorliegenden Halbzeitbilanz wird ein resümee über die vergangenen jahre ge-
zogen und ein ausblick auf die nächsten fünf jahre gegeben. Dabei werden die maßnah-
men identifiziert, die die größten potenziale zur weiteren verbesserung der straßenver-
kehrssicherheit aufweisen. Der Bund wird hierbei seine Handlungsmöglichkeiten in
vollem umfang nutzen.

2. Unfallgeschehen 
Bezogen auf die laufzeit des aktuellen verkehrssicherheitsprogrammes 2011 ging die

anzahl der im straßenverkehr getöteten personen im vergleich 2011 und 2014 um rund 
16 % zurück [siehe Ba 2015, 334 ff.].

3. Rahmenbedingungen und europäische Einordnung
Die eu-kommission hat 2010 die mitgliedstaaten aufgefordert, durch nationale strate-

gien für die straßenverkehrssicherheit zum erreichen des europäischen ziels einer Hal-
bierung der zahl der straßenverkehrstoten bis 2020 unter Berücksichtigung ihrer spezifi-
schen ausgangslagen, erfordernisse und gegebenheiten beizutragen. Deutschland hat im
verkehrssicherheitsprogramm erstmals unter Berücksichtigung der „leitlinien für die po-
litik im Bereich straßenverkehrssicherheit 2011−2020“ der eu-kommission ein quantita-
tives ziel formuliert: Deutschland strebt als zielperspektive die reduktion der getöteten
bis 2020 um 40 prozent an. im europäischen vergleich wird deutlich, dass die entwicklung
in den einzelnen ländern sehr unterschiedlich ausfällt. Dabei gehört Deutschland bislang
mit einigen staaten zu den sogenannten „best performern“. es ist festzustellen, dass auch
in diesen ländern in den letzten jahren erhebliche anstrengungen zur erhöhung der ver-
kehrssicherheit unternommen wurden. Bei direkten vergleichen müssen auch die jeweils
zugrunde liegenden sachverhalte berücksichtigt werden. so sind mitunter die einwohner-
zahl, der fahrzeugbestand und die fahrleistungen sehr unterschiedlich. ebenso wirkt sich
Deutschlands lage als transitland in der mitte europas deutlich auf das verkehrsgesche-
hen aus.

*) auszug aus der „Halbzeitbilanz des verkehrssicherheitsprogramms 2011−2020“ des Bundesministeriums für
verkehr und digitale infrastruktur, Bmvi, Berlin, oktober 2015.
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aufgrund der bereits erreichten erfolge sind weitere sicherheitsverbesserungen schwie-
riger zu erreichen. auch ist bei geringen absoluten zahlen an getöteten im straßenverkehr
mit deutlicheren schwankungen zu rechnen, z. B. durch witterungsbedingte expositions-
änderungen. insoweit ist das nationale gesteckte ziel, die zahl der verkehrstoten bis 2020
bei weiter steigendem verkehr um 40 % in Deutschland zu reduzieren, weiterhin ein sehr
ambitioniertes, aber erreichbares ziel.

4. Was wurde bisher erreicht?
im verkehrssicherheitsprogramm 2011 wurden insgesamt 56 maßnahmen zur verbesse-

rung der straßenverkehrssicherheit in den aktionsfeldern mensch, infrastruktur und fahr-
zeugsicherheit identifiziert. Dabei standen besonders die maßnahmen im fokus, die von
der politik und verwaltung aktiv betrieben werden können. Die umsetzung aller maßnah-
men wurde seitdem engagiert vorangetrieben.

grundlage dieser maßnahmen sind wissenschaftlich fundierte erkenntnisse der ver-
kehrssicherheitsforschung der Bundesanstalt für straßenwesen (Bast). Hierzu betreibt die
Bast mit ihren rund 400 mitarbeitern auf allen drei aktionsfeldern mensch, fahrzeug-
technik und infrastruktur erhebliche eigenforschungen, um neue erkenntnisse zur verbes-
serung der straßenverkehrssicherheit zu gewinnen, die dann in die politische und fachliche
arbeit einfließen. Diese eigenforschung wird unterstützt durch externe forschungen.
Hierfür werden jährlich mittel in Höhe von über 5 mio. euro, u. a. aus dem forschungs-
programm straßenverkehrssicherheit und dem forschungsprogramm straßenwesen be-
reitgestellt.

Bei der wissenschaftlichen analyse der vielzahl der maßnahmen fällt auf, dass einige
maßnahmen in besonderem maße zur reduktion der getöteten im straßenverkehr beige-
tragen haben. Hierbei handelt es sich um maßnahmen, die aus dem verkehrssicherheits-
programm 2011 resultieren sowie maßnahmen, die schon vorher implementiert wurden,
aber erst im Bezugszeitraum ihre volle Wirkung entfalteten. aufgrund der tatsache, dass
in dem betrachteten zeitraum viele maßnahmen gleichzeitig ein- und durchgeführt wur-
den, lassen sich keine rückschlüsse auf quantifizierbare einzelwirkungen schließen. ins-
besondere auch deshalb, weil einige maßnahmen aufeinander aufbauen oder sich gegen-
seitig bedingen. politik und verwaltung tragen durch ihr Wirken maßgeblich zur
verbesserung der infrastruktur und der fahrzeugtechnik bei. letztendlich ist verkehrssi-
cherheit jedoch eine gesamtgesellschaftliche aufgabe. Die gestaltung von rechtsvor-
schriften und aufklärungsmaßnahmen wirkt dabei auf das korrekte und rücksichtsvolle
verhalten jedes einzelnen im straßenverkehr hin. Der verkehrsraum ist ein sozialer raum,
in dem es auf jeden einzelnen ankommt, der sich darin bewegt.

im zeitraum von 2011 bis heute sind folgende maßnahmen mit Blick auf die verbesse-
rung der verkehrssicherheit besonders hervorzuheben:

4.1 Aktionsfeld „Mensch“
Begleitetes Fahren ab 17

Das „Begleitete fahren ab 17“ senkt nach einer untersuchung der Bast die unfallrate
von fahranfängern in den ersten beiden jahren des selbständigen fahrens um rund 20 %.
Der anteil der fahranfänger, die am Begleiteten fahren teilnehmen, ist seit der bundes-
weiten umsetzung des modells im jahre 2008 kontinuierlich gestiegen und umfasste 2013
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40 % aller pkw-fahrerlaubniserwerber. Diese maßnahme, verknüpft mit der einführung
des absoluten alkoholverbotes für fahranfänger und mit gezielten aufklärungs- und in-
formationsmaßnahmen für die altersgruppe der jungen fahrer [siehe Ba 2010, 243 f.], hat
sicherlich ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die getöteten in der altersgruppe der
„jungen fahrer“ in den letzten jahren signifikant zurück gegangen ist. Derzeit läuft ein
forschungsprojekt der Bast zur weiteren optimierung des maßnahmenansatzes des Be-
gleitenden fahrens [laufendes forschungsprojekt nr. 82.362].

6. Schwerpunkte der zweiten Halbzeit
Wie die analyse der unfallzahlen zeigt, verunglückten im trend in den vergangenen

jahren immer weniger menschen im straßenverkehr tödlich. Dies ist ein großer erfolg der
bisherigen Bemühungen zur verbesserung der straßenverkehrssicherheit in Deutschland.
Die erfreuliche entwicklung der vergangenheit ist ansporn und verpflichtung für die zu-
kunft, unter den oben beschriebenen rahmenbedingungen das gesetzte ziel zu erreichen.
Deshalb hat das Bmvi mit wissenschaftlicher unterstützung der Bast einen fahrplan ent-
wickelt, wie die beabsichtigte Wirkung der maßnahmen des verkehrssicherheitspro-
gramms 2011 verstärkt werden kann.

um unter den genannten rahmenbedingungen die verkehrssicherheit weiter zu verbes-
sern und das gesteckte ziel der reduzierung der anzahl der verkehrstoten um 40 % bis
2020 zu erreichen, werden für die kommenden jahre

• effektive übergreifend wirksame maßnahmen festgelegt und zusätzlich
• besonders erfolgversprechende maßnahmen in den aktionsfeldern „mensch“, „infra-

struktur“ und „fahrzeugtechnik“ definiert, …

6.2 Aktionsfeld „Mensch“
• stärkung der bundesweiten aufklärungs- und informationsmaßnahmen

neue projekte in 2015/2016 sind die ab sommer 2015 durchgeführte innenstadt-
kampagne im rahmen von „runter vom gas“ mit dem aktuellen themenschwerpunkt
„ablenkung“, das projekt zur förderung des tragens von fahrradhelmen besonders
bei erwachsenen und das projekt zur förderung des „Begleitenden fahrens ab 17“, je-
weils mit vielfältigen auch online gestützten aktivitäten.

• Weiterführende maßnahmen zur verbesserung der fahranfängervorbereitung
auf der grundlage des in den jahren 2011−2013 im auftrag des Bmvi erarbeiteten

„rahmenkonzepts zur Weiterentwicklung der fahranfängervorbereitung in Deutsch-
land“ werden zurzeit in einer projektgruppe der Bast weiterführende maßnahmenan-
sätze für fahranfänger erarbeitet, die an die positiven erfahrungen mit dem Begleite-
ten fahren ab 17 und dem absoluten alkoholverbot für fahranfänger anknüpfen und
weitere sicherheitsverbesserungen versprechen [laufendes forschungsprojekt nr.
4409017].

• verbesserung des systems der medizinisch-psychologischen Begutachtung der fah-
reignung und der maßnahmen zur Wiederherstellung der kraftfahreignung

– reform der mpu
im märz 2012 wurde die Bast mit der konzeption einer sogenannten „mpu-re-

form“ beauftragt, um mehr Qualität, transparenz und akzeptanz für die mpu zu er-
reichen und ansatzpunkte für eine wissenschaftlich-fachliche Weiterentwicklung der
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medizinisch-psychologischen untersuchung (mpu) zu identifizieren. Der abschluss-
bericht der projektgruppe „mpu-reform“, die sich aus fachexperten, vertretern der
träger der Begutachtungsstellen für fahreignung, trägern von kursen zur Wiederher-
stellung der kraftfahreignung nach § 70 fev, niedergelassenen verkehrspsychologen,
fachgesellschaften und Behördenvertretern zusammengesetzt hat, liegt zwischenzeit-
lich vor und wurde bereits in teilen umgesetzt: Betroffene werden besser informiert,
das regelwerk ist klarer und eine unabhängige stelle wird die eingesetzten verfahren
überprüfen. Weitere empfehlungen, wie die amtliche anerkennung und öffentlich zu-
gängliche liste der fahreignungsberater, erarbeitung eines einheitlichen fragenkata-
logs, rechtliche festschreibung von obergutachtern als Beschwerdestellen und klä-
rung rechtlicher fragen bezüglich möglicher ton- oder videoaufzeichnungen werden
derzeit geklärt [Ba 2015, 140 ff.].

– alkohol-interlock-systeme
atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperren, sog. „alkohol-interlock-systeme“ sollen

verhindern, dass das fahrzeug startet oder weiterfährt, wenn die fahrerin oder der fah-
rer alkoholisiert ist. Das starten des motors ist ohne vorherige atemalkoholmessung
nicht möglich. forschungsergebnisse zeigen, dass die einführung von alkohol-inter-
locks zusammen mit einer begleitenden rehabilitation bei bereits alkoholauffällig ge-
wordenen fahrern die bisherigen maßnahmen des Deutschen fahrerlaubnissystems
sinnvoll ergänzen kann. erforscht wurde in diesem zusammenhang sowohl die Wir-
kungsweise von alkohol-interlock-systemen als auch, welche gruppe alkoholauffälli-
ger fahrer als zielgruppe in frage kommt. in enger zusammenarbeit mit vertretern
von landes- und Bundesministerien wurden die rechtlichen problemstellungen erör-
tert. Darüber hinaus wurden in einem forschungsprojekt die teilnahmekriterien und
die ausgestaltung einer begleitenden rehabilitationsmaßnahme aufgezeigt. Das
Bmvi bereitet derzeit die rechtsgrundlagen zur einführung atemalkoholgesteuerter
Wegfahrsperren vor [siehe hierzu Ba 2014, 173; 2015, 264].

• Durchführung von freiwilligen fahrpraktischen maßnahmen zur erhaltung der fahrsi-
cherheit älterer verkehrsteilnehmer

Wissenschaftliche untersuchungen zeigen, dass im rahmen von individuellen fahr-
praktischen Übungen vor ort von älteren Bürgern mit besonders hierfür geschulten
fahrlehrern die individuellen kompetenzen und Defizite besprochen werden können,
um möglichst lange die sichere automobilität zu erhalten. Das Bmvi wird hier ge-
meinsam mit den einschlägigen akteuren eine freiwillige fahrpraktische maßnahme
für ältere kraftfahrzeugführer zur erhaltung der fahrsicherheit entwickeln und evalu-
ieren sowie deren umsetzung im rahmen der gegebenen möglichkeiten unterstützen,
wie zum Beispiel durch die umsetzung einer kommunikationsstrategie zur erhöhung
der akzeptanz dieser maßnahme in der zielgruppe.

• erweiterung der angebote zur verkehrsmedizinischen Beratung älterer verkehrsteil-
nehmer

Befragungen von senioren (z. B. im rahmen der vom Bmvi geförderten aktion
„schulterblick“ des Dvr) [siehe entsprechenden info-Beitrag in diesem Heft] haben
gezeigt, dass Ärzte für ihre patienten vertrauenswürdige ansprechpartner sind, deren
rat, auch in Hinsicht auf das autofahren, einen hohen stellenwert hat. Daher ist ange-
messene aufklärung und mobilitätsberatung vor allem durch Ärzte ein sinnvolles prä-
ventionsinstrument und wird auch künftig, wegen der zunahme älterer verkehrsteil-
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nehmer, immer bedeutsamer werden. Die instrumente für eine adäquate mobilitätsbe-
ratung Älterer durch Ärzte sind vorhanden. Das Bmvi wird gemeinsam mit dem
Bundesministerium für gesundheit die möglichkeit von anreizen prüfen, damit Bera-
tungsleistungen auch tatsächlich vermehrt durchgeführt werden.

• angemessene Bezeichnung und klassifikation von medikamenten
Wie internationale studien (unter anderem das eu-projekt DruiD Driving under

the influence of Drugs, alcohol and medicines) [Ba 2012, 23 ff.] und praktische er-
fahrungen in anderen europäischen ländern nachgewiesen haben, kann ein nutzer-
freundliches, einfaches kennzeichnungssystem von medikamenten, die einen einfluss
auf die fahrtüchtigkeit haben könnten, dazu beitragen, patienten über mögliche Beein-
trächtigungen auf den ersten Blick zu informieren. ziel sollte sein, dass sie ggf. nicht
unter dem einfluss des medikaments fahren bzw. sich ärztlich beraten lassen. Die
kennzeichnung ist eine hocheffiziente form der risikokommunikation, die die ge-
samte zielgruppe erreicht. innerhalb der Bundesregierung ist deshalb zu prüfen, ob
und welche möglichkeiten es gibt, die umsetzung eines nutzerfreundlichen, einfachen
kennzeichnungssystems voranzutreiben.

7. Schlussfolgerungen und Ausblick
Die verkehrssicherheitsarbeit der letzten jahre war sehr erfolgreich. Die entwicklung

der getöteten bis einschließlich 2014 folgt insgesamt bislang dem entwicklungspfad hin
zu dem durch das vsp 2011 gesetzten ziel. Die umsetzung der im programm aufgeführ-
ten maßnahmen zeigt ihre Wirkung, sodass eine strategische neuausrichtung nicht erfor-
derlich ist. in der festen absicht, das gesteckte ziel der reduzierung der getötetenzahl bis
zum jahr 2020 um 40 prozent zu erreichen, wird das Bmvi deshalb seine ihm zur verfü-
gung stehenden instrumente nutzen, um die maßnahmen des verkehrssicherheitspro-
gramms nochmals zu schärfen und dort anzusetzen, wo die größten potenziale vorhanden
sind.

in der vorgelegten Halbzeitbilanz wurden solche maßnahmen identifiziert, die auf wis-
senschaftlicher grundlage besonders geeignet erscheinen, die  verkehrssicherheit spürbar
zu stärken und die anzahl der getöteten verkehrsteilnehmer im straßenverkehr bis zum
jahr 2020 möglichst effizient zu verringern. Dabei werden bei der auswahl und umset-
zung der maßnahmen auch die weiteren bei straßenverkehrsunfällen verunglückten per-
sonen, insbesondere solche mit schweren verletzungen, berücksichtigt.
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Bundesweites forschungsprojekt zur atemalkoholanalyse 
gestartet

sachsen hat eine bundesweite initiative gestartet, um Blutproben durch atemalkohol-
tests zu ersetzen. auf einladung des Dresdner innenministeriums trafen sich im märz 2015
erstmals vertreter von zwölf Bundesländern, um das thema gemeinsam anzugehen.

Die Hochschule der polizei im ostsächsischen rothenburg hat dazu am 1. september
2015 ein forschungsprojekt begonnen. in den teilnehmenden ländern soll die polizei für
insgesamt 3.000 einzeltests sorgen, an denen sich fahrzeugführer mit mehr als 1,1 pro-
mille beteiligen sollen. sie sollen freiwillig insgesamt drei tests absolvieren: zwei mit
einem atemalkoholtestgerät je 15 minuten vor und nach einer zu analysezwecken erfolg-
ten Blutabnahme. Die ergebnisse werden anonymisiert an die Hochschule weitergeleitet
und dort an modernen apparaturen mit der klassischen Blutprobe verglichen. Das projekt
soll beweisen, dass die atemalkoholanalyse eine gerichtsfeste alternative zu Blutproben
in verkehrsstrafverfahren darstellt. als untersuchungszeitraum ist ein jahr vorgesehen. 

es gehe darum, so der sächsische innenminister markus ulBig (cDu), ob technische
entwicklungen genutzt werden können, „um polizeiliche arbeit zu sparen, ohne Beweis-
kraft einzubüßen“. gleichzeitig sollen kosten gespart werden. Der test mit einem analy-
segerät bietet dem Betroffenen auch die vorteile, dass zukünftig seine Wartezeit bei der
polizei verkürzt wird und der alkoholwert sofort feststeht.

Das Bundesland nordrhein-Westfalen beteiligt sich mit 21 kreispolizeibehörden an dem
projekt. Der innenminister von nordrhein-Westfalen, ralf jÄger (spD), sieht im atemal-
koholtest eine beweissichere alternative bei straftaten im straßenverkehr. „eine Blutprobe
ist immer ein eingriff in die körperliche unversehrtheit, der sich heute vermeiden lässt. eine
atemprobe dagegen kann jeder verkraften“, erklärte er und bedauerte, dass eine bundeswei-
te regelung zur atemalkoholanalyse, auf die sich die parteien bei ihren koalitionsverhand-
lungen in Berlin geeinigt hatten, noch nicht umgesetzt wurde. „Die neue studie kann der ak-
tuellen Diskussion einen wichtigen impuls geben und diese weiter vorantreiben“, ist jÄger

überzeugt. in anderen europäischen ländern wird die atemalkoholanalyse schon lange ganz
selbstverständlich bei verkehrsstraftaten angewendet. und in der schweiz soll die Blutpro-
be zum 1. oktober 2016 durch die atemalkoholprobe ersetzt werden.

„im ernstfall muss die Blutprobe her.“ für reinHarD scHaDe, chef des sächsischen
richtervereins, ist das gesetz. Daran sollte sich aus seiner sicht auch nichts ändern, „so-
lange die Beweismittel nicht gleichwertig sind“. allein das zähle. Wenn jemand nicht pu-
sten will, könne niemand etwas machen, meint er. „Wenn sich das erst herumspricht, wird
bald niemand mehr freiwillig bereit sein.“

oliver temme, toxikologe am rechtsmedizinischen institut in Düsseldorf, hält eine ab-
schaffung der Bluttests nicht für sinnvoll. „ohne Blutprobe ist im nachhinein keine unter-
suchung möglich. außerdem können wir anhand der Blutprobe zum Beispiel auch heraus-
finden, ob die betreffende person noch andere Drogen konsumiert hat“, erklärt temme.

(aus pressemitteilungen der freien presse online vom 21. april 2015, des ministeriums
für inneres und kommunales des landes nordrhein-Westfalen und des Westdeutschen

rundfunks online vom 1. september 2015)
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B.a.D.s.: krankheit und kraftverkehr: Das problem muss 
angepackt werden!

Hinter einer relevanten anzahl sogenannter rätselhafter verkehrsunfälle stecken nicht
selten krankheitsbedingte ursachen. Da ihre zahl deutlich zunimmt, fordert der leiter des
instituts für rechtsmedizin an der universitätsklinik Hamburg-eppendorf, prof. Dr. med.
pÜscHel, diesem problem entschieden entgegenzuwirken.

in einer fortbildungsveranstaltung des B.a.D.s. (Bund gegen alkohol und Drogen im
straßenverkehr) und des niedersächsischen richterbundes in lüneburg nannte der
rechtsmediziner unterschiedliche fälle. „Wenn es in unfallmeldungen heißt, der fahrer
sei in den gegenverkehr geraten oder im straßengraben gelandet, gilt es nach den ursa-
chen zu forschen“, sagte prof. pÜscHel. „ist unser körper voll funktionsfähig, gerät man
nicht in den gegenverkehr oder kommt von der fahrbahn ab. Wenn alkohol und Drogen
ausgeschlossen werden können, rücken krankheiten oder damit verbundene medikamen-
teneinnahme in den verdacht, denen nachgegangen werden muss.“ pÜscHel nannte in die-
sem zusammenhang neurologische anfallsleiden wie epilepsie, unterzuckerung bei Dia-
betes, schlafapnoe mit der gefahr des sogenannten sekundenschlafes und auch die
zunehmend auftretende Demenz. „menschen mit Demenz neigen dazu, vorschriften und
restriktionen zu umgehen bzw. zu missachten.“ im fokus stünde darüber hinaus auch ein
mischkonsum von medikamenten im zusammenwirken mit alkohol oder Drogen. Diese
könnten sowohl stimulierend als auch dämpfend wirken und im zusammenspiel  zu un-
vorhersehbaren körperlichen und psychischen reaktionen führen. „Die negativen auswir-
kungen auf den straßenverkehr sind dann sogar teilweise potenziert.“

neben einem wirksamen opferschutz und einer adäquaten rechtlichen ahndung gelte es
aber bei der prävention vorhandene krankheiten und ihre medikation stärker zu beachten,
so pÜscHel weiter. er forderte hierzu die Ärzte auf, patienten bei ihren krankheiten inten-
siver zu beraten. erfahrungen zeigten, dass konstruktive Beratung durch den arzt die zahl
der unfälle um bis zu 50 prozent senken kann. „grundsätzlich müssen daneben aber auch
fahrlehrer, angehörige sowie mitarbeiter von polizei, justiz und weiterer staatlicher stel-
len für krankheitsbedingte verkehrsunfälle sensibilisiert werden“, forderte der rechtsme-
diziner.

zur eröffnung der veranstaltung hatte der vorsitzende der landessektion niedersachsen
des B.a.D.s., der frühere leitende oberstaatsanwalt und leiter der staatsanwaltschaft
verden/aller, Helmut trentmann, die aktuellen zahlen von verkehrsunfällen durch den
einfluss von alkohol und Drogen vorgestellt. Danach stieg zwar die zahl der verkehrsto-
ten im vergangenen jahr insgesamt mit 3.377 wieder etwas an. Dennoch kann von einer
positiven verkehrsbilanz gesprochen werden. so sank die zahl der alkohol- und Drogen-
opfer bei den verkehrstoten erfreulicher Weise von 349 auf 302 und damit auf 9 prozent.
„Dennoch gehören alkohol und Drogen im straßenverkehr damit leider weiterhin zu den
Hauptunfallursachen. Der B.a.D.s. wird seine erfolgreiche arbeit in der prävention daher
mit nachdruck insbesondere durch vorträge, filme und info-material fortsetzen“, sagte
trentmann.

abgerundet wurde die veranstaltung vor mehr als fünfzig juristen im lüneburger land-
gericht mit einem vortrag des richters am Bundesgerichtshof Wolfgang pfister. er
stellte mehrere höchstrichterliche entscheidungen vor, die aufgrund von revisionen beim
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BgH getroffen worden sind. „alkohol und Drogen stellen einen wesentlichen kriminoge-
nen faktor dar. mit ihren auswirkungen muss sich die rechtsprechung stets aufs neue
auseinandersetzen“, sagte pfister.

(aus einer pressemitteilung des B.a.D.s. vom 5. november 2015)
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01. Will sich der Tatrichter dem Ergebnis eines
zur  Blutalkoholkonzentration  eingeholten  Sach-
verständigengutachtens  ohne Angabe  eigener  Er-
wägungen  anschließen,  so müssen  in  den Urteils-
gründen  die  Berechnungsgrundlagen  so  wieder-
gegeben  werden,  dass  das  Revisionsgericht  über-
prüfen kann, ob der Blutalkoholwert zutreffend er-
mittelt worden ist.

oberlandesgericht frankfurt am main,
Beschluss vom 23. november 2015 – 1 ss 386/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht Büdingen hat den angeklagten am

04. 03. 2014 wegen fahrlässiger trunkenheit im ver-
kehr in tateinheit mit fahren ohne fahrerlaubnis
schuldig gesprochen und zu einer freiheitsstrafe von 
8 monaten verurteilt.

Das landgericht gießen hat durch das angefochte-
ne urteil die gegen das amtsgerichtliche urteil einge-
legte Berufung des angeklagten verworfen.

Hiergegen richtet sich die frist- und formgerecht
eingelegte sowie mit der allgemeinen sachrüge be-
gründete revision des angeklagten.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die nach § 333 stpo statthafte revision hat erfolg.
Der schuldspruch hält revisionsrechtlicher Über-

prüfung bereits deshalb nicht stand, da die Beweiswür-
digung lückenhaft ist, soweit sie die feststellung der
Blutalkoholkonzentration und somit die Bewertung
der fahruntüchtigkeit sowie der schuldfähigkeit des
angeklagten zum tatzeitpunkt betrifft.

Die generalstaatsanwaltschaft frankfurt am main
hat in ihrer stellungnahme vom 10.11.2015 insoweit
folgendes ausgeführt:

„in den urteilsgründen wird zwar festgestellt,
dass der angeklagte zur tatzeit – gegen 12.30 uhr
– eine Blutalkoholkonzentration von mindestens
1,82 promille hatte (...). 

es lässt sich dem urteil allerdings nicht entneh-
men, aufgrund welcher tatsächlichen umstände
das gericht diese feststellung getroffen hat. Die
im zusammenhang mit den Wahrnehmungen der
zeugen m.s. (…) und k. und sch. (…) jeweils er-
wähnte ,Blutalkoholuntersuchung‘ lässt mangels
weiterer ausführungen hierzu näheres nicht er-
kennen, namentlich schon nicht, ob dem ange-
klagten nach der tat eine Blutprobe abgenommen
worden ist, ob, wie und von wem diese untersucht
wurde pp.

Will das tatgericht dem gutachten eines sach-
verständigen folgen, muss es dies zunächst ange-
geben und dann in der regel die wesentlichen an-

knüpfungstatsachen und ausführungen des gut-
achters so darlegen, dass das rechtsmittelgericht
überprüfen kann, ob die Beweiswürdigung auf
einer tragfähigen tatsachengrundlage beruht und
ob die schlussfolgerungen nach den gesetzen,
den erkenntnissen. der Wissenschaft und den er-
fahrungssätzen des täglichen lebens möglich sind
(vgl. BgH stv 2014, 587; nstz 2013, 420; olg
frankfurt am main – 1 ss 200/15 –; – 2 ss 32/15 –).
Will sich der tatrichter dem ergebnis eines zur
Blutalkoholkonzentration eingeholten sachver-
ständigengutachtens ohne angabe eigener erwä-
gungen anschließen, so müssen in den urteils-
gründen die Berechnungsgrundlagen so wieder-
gegeben werden, dass das revisionsgericht über-
prüfen kann, ob der Blutalkoholwert zutreffend
ermittelt worden ist (vgl. olg frankfurt am main
– 3 ss 63/14 –). für die Bestimmung des Blutal-
koholgehalts bedeutet dies, dass im urteil grund-
sätzlich angaben über den zeitpunkt der tat, über
den zeitpunkt der Blutentnahme, über den Blutal-
koholgehalt zur zeit der entnahme und über den
zugrunde gelegten rückrechnungswert enthalten
sein müssen (vgl. olg frankfurt am main – 3 ss
342/15 –; – 3 ss 34/09 –; fischer, stgB, 62. auf-
lage, § 316 rn. 16a).

Diesen anforderungen genügt das angefochte-
ne urteil nicht.

es fehlt sowohl an der mitteilung, ob ein sach-
verständigengutachten eingeholt wurde, als auch
an der angabe des entnahmezeitpunktes, des
Blutalkoholgehaltes zur entnahmezeit und der für
die Berechnung der mindest- bzw. der maximal-
blutalkoholkonzentration zugrunde gelegten rück-
rechnungswerte.

auch sonst fehlen jegliche angaben dazu, wor-
auf das gericht den festgestellten Blutalkoholwert
stützt. für das revisionsgericht ist daher nicht
nachvollziehbar; ob das tatgericht die mindest-
und maximalblutalkoholkonzentration zutreffend
ermittelt hat.

Da es an jeglichen anknüpfungspunkten für
eine Berechnung der Blutalkoholkonzentration
fehlt, kann auch nicht ausgeschlossen werden,
dass das angefochtene urteil, mit dem der ange-
klagte wegen fahrlässiger trunkenheit im verkehr
verurteilt wurde, auf dem aufgezeigten Darle-
gungsmangel beruht (§ 337 stpo).

ein ausnahmefall, bei dem das messergebnis
in keiner Weise in zweifel gezogen wird, ist hier
nicht gegeben, da der angeklagte seine fahrerei-
genschaft in abrede stellt und das urteil insge-
samt angreift (…).

unerheblich ist in diesem zusammenhang, ob
die feststellungen des angegriffenen urteils die

Rechtsprechung
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annahme einer relativen fahruntüchtigkeit getra-
gen hätten. Denn zwar ist in den urteilsgründen
festgehalten, dass der angeklagte am tattag be-
reits morgens alkohol getrunken hat (aussage des
zeugen W., …). Weiter, dass der angeklagte ent-
gegen der vorgegebenen fahrtrichtung zwei ein-
bahnstraßen befahren hat (…). auch, dass der 
angeklagte nach absteigen vom motorrad
schwankend ins lokal gegangen ist und deutlich
unter alkoholeinfluss gestanden habe, ist vom
zeugen m.s. beobachtet und in den urteilsgrün-
den festgehalten worden (…). Die zeugen k. und
s. gaben an, der angeklagte sei zunächst so ag-
gressiv gewesen, dass man verstärkung angefor-
dert habe, und habe sich erst im weiteren verlauf
beruhigt (…). im rahmen der Beweiswürdigung
hat die kammer diese umstände aber nicht weiter
bewertet, insbesondere nicht erkennbar als zei-
chen einer fahruntüchtigkeit behandelt oder aus-
führungen zu einer relativen fahruntüchtigkeit
gemacht.

im Hinblick auf die festgestellte tateinheitliche
Begehung der trunkenheit im verkehr und des
fahrens ohne fahrerlaubnis kann aufgrund der
aufzuhebenden verurteilung wegen trunkenheit
im verkehr auch die verurteilung wegen fahrens
ohne fahrerlaubnis keinen Bestand haben.

Das urteil kann daher insgesamt keinen Be-
stand haben.“

Dem tritt der senat bei.
Danach war das angefochtene urteil mit den zu-

grundeliegenden feststellungen aufzuheben und die
sache zur neuen verhandlung und entscheidung, auch
über die kosten der revision, an eine andere kleine
strafkammer des landgerichts gießen zurückzuver-
weisen (§ 349 abs. 4, 353, 354 abs. 2 stpo).

02. Eine  im  Wege  der  Führungsaufsicht  auf 
§ 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 StGB gestützte Weisung,
Kraftfahrzeuge nicht zu führen, kann in der Regel
auch dann angeordnet werden, wenn sie einer Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis i. S. d. § 69 StGB gleich-
kommt.

kammergericht Berlin,
Beschluss vom 22. juni 2015 – 2 Ws 172/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Der Beschwerdeführer verbüßt noch bis voraus-

sichtlich zum 30. juni 2015 eine gesamtfreiheitsstrafe
von drei jahren und neun monaten aus einem gesamt-
strafenbeschluss des schöffengerichts tiergarten in
Berlin vom 5. juni 2013. im anschluss daran ist noch
die vollstreckung einer ersatzfreiheitsstrafe bis zum
30. juli 2015 notiert. Dem gesamtstrafenbeschluss
lagen strafen aus urteilen des amtsgerichts tiergarten
vom 3. august 2011 wegen vorsätzlichen fahrens
ohne fahrerlaubnis in zwei fällen, vom 1. Dezember
2011 wegen verstoßes gegen die Weisungen der füh-

rungsaufsicht und vom 5. märz 2012 wegen Dieb-
stahls in tateinheit mit vorsätzlichem fahren ohne
fahrerlaubnis in fünf fällen, Diebstahls in tateinheit
mit vorsätzlichem fahren ohne fahrerlaubnis in zwei
fällen oder (wahlweise) gewerbsmäßiger Hehlerei in
tateinheit mit vorsätzlichem fahren ohne fahrerlaub-
nis in zwei fällen, wegen Betruges in tateinheit mit
vorsätzlichem fahren ohne fahrerlaubnis in neun-
zehn fällen und wegen vorsätzlicher trunkenheit im
verkehr in tateinheit mit vorsätzlichem fahren ohne
fahrerlaubnis sowie unerlaubtem entfernen vom un-
fallort zugrunde.

mit der angefochtenen entscheidung hat die straf-
vollstreckungskammer des landgerichts Berlin es ab-
gelehnt, die führungsaufsicht nach vollverbüßung der
strafe entfallen zu lassen oder ihre Dauer abzukürzen.
sie hat den Beschwerdeführer der aufsicht und lei-
tung des örtlich zuständigen hauptamtlichen Bewäh-
rungshelfers unterstellt und ihm die folgenden Wei-
sungen erteilt:

1. keine kraftfahrzeuge zu halten und zu füh-
ren (§ 68b abs. 1 nr. 6 stgB),

2. sich einmal monatlich bei dem Bewährungs-
helfer zu den von diesem oder der führungsauf-
sichtsstelle nach tag und stunde zu bestimmen-
den zeitpunkten zu melden (§ 68b abs. 1 nr. 7
stgB),

3. jeden Wechsel der Wohnung oder des ar-
beitsplatzes unverzüglich der aufsichtsstelle mit-
zuteilen (§ 68b abs. 1 nr. 8 stgB),

4. sich im fall der erwerbslosigkeit bei der zu-
ständigen agentur für arbeit oder einer anderen
zur arbeitsvermittlung zugelassenen stelle zu
melden (§ 68b abs. 1 nr. 9 stgB),

5. keine alkoholischen getränke oder andere
berauschenden mittel zu sich zu nehmen und sich
auf Weisung seines Bewährungshelfers bis zu
viermal jährlich alkohol- und suchtmittelkontrol-
len zu unterziehen, die nicht mit einem körper-
lichen eingriff verbunden sind, wobei die kosten
für die kontrolluntersuchungen die landeskasse
Berlin zu tragen hat (§ 68b abs. 1 nr. 10 stgB).

gegen diesen Beschluss wendet sich der verurteilte
mit seiner „sofortigen Beschwerde“. Dabei führt er
aus, die „sofortige Beschwerde“ richte sich „haupt-
sächlich“ gegen die Weisung, keine kraftfahrzeuge zu
halten und zu führen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
1. Die von dem verurteilten eingelegte „sofortige

Beschwerde“ ist hinsichtlich der ablehnung des ent-
fallens bzw. der verkürzung der führungsaufsicht als
sofortige Beschwerde (§§ 463 abs. 3, 454 abs. 3 
satz 1, 300 stpo) anzusehen und im Übrigen als (ein-
fache) Beschwerde (§§ 463 abs. 2, 453 abs. 2 satz 1,
300 stpo) zu behandeln. […]

2. Die sofortige Beschwerde ist unbegründet. Die
voraussetzungen des § 68f abs. 1 satz 1 stgB für den
eintritt der führungsaufsicht kraft gesetzes liegen vor.
Der Beschwerdeführer wird eine freiheitsstrafe von
mehr als zwei jahren vollständig verbüßen. […]
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3. Die (einfache) Beschwerde ist ebenfalls unbe-
gründet, soweit sie die nichtabkürzung der Höchst-
dauer der führungsaufsicht (§ 68c abs. 1 satz 2 stgB) 
und die weiteren anordnungen betrifft. […]

c) soweit der Beschwerdeführer sich insbesondere
gegen die Weisung wendet, keine kraftfahrzeuge zu
halten und zu führen, gilt das folgende:

Die Weisung findet ihre gesetzliche grundlage in 
§ 68b abs. 1 nr. 6 stgB. es kann im Hinblick auf die
letzte verurteilung des Beschwerdeführers und unter
Berücksichtigung der vorstrafen des verurteilten, die
immer wieder auch straßenverkehrsdelikte betrafen,
kein zweifel daran bestehen, dass der verurteilte ver-
sucht sein könnte, kraftfahrzeuge auch künftig zur Be-
gehung von straftaten zu verwenden. Die Weisung,
dass der Beschwerdeführer keine kraftfahrzeuge hal-
ten darf, hält sich nicht nur im rahmen des gesetzes,
sie ist auch sachgerecht und verhältnismäßig, denn das
Halten eines kraftfahrzeuges erhöht die gefahr, dass
sich der Beschwerdeführer – verführt durch die sofor-
tige verfügbarkeit eines fahrzeugs – dazu hinreißen
lässt, erneut alkoholisiert mit einem auto zu fahren.

allerdings ist umstritten, ob darüber hinaus ein all-
gemeines verbot kraftfahrzeuge zu führen im Wege
der führungsaufsicht angeordnet werden kann. auch
das kammergericht hat diesbezüglich in der vergan-
genheit besorgt, eine solche allgemeine Weisung
komme der entziehung der fahrerlaubnis gleich und
unterlaufe damit die regelung des § 69 stgB (vgl. u. a. 
kg, Beschluss vom 8. oktober 1998 – 5 Ws 572/98 –,
juris). entgegen der von teilen des schrifttums und
der früher vom kammergericht vertretenen ansicht
hat u.a. das olg frankfurt/m. die auffassung vertre-
ten, dass es weder verfassungs- noch einfachrechtlich
ausgeschlossen sei, auf § 68b abs. 1 satz 1 nr. 6 stgB
auch solche verbote zu stützen, die einer entziehung
der fahrerlaubnis gleichkommen (vgl. olg frankfurt,
Beschluss vom 10. august 2010 – 3 Ws 423/10 – 
rdn. 9, juris; stree/kinzig in: schönke/schröder,
stgB 29. aufl. § 68b rdn. 11). auf Wortlaut und -sinn
der vorschrift lasse sich eine eingrenzende auslegung
nicht stützen. § 68b abs. 1 satz 1 nr. 6 stgB erlaubt
es gerade zu verbieten, kraftfahrzeuge oder bestimm-
te arten von kraftfahrzeugen oder von anderen fahr-
zeugen zu halten oder zu führen. Daraus ergebe sich,
dass neben einem begrenzten verbot im sinne von
„arten von kraftfahrzeugen“ auch ein umfassendes
verbot im sinne von alle „kraftfahrzeuge“ möglich
sei. mithin lasse sich im Wortlaut des gesetzes gerade
keine stütze für eine nur eingeschränkte zulässigkeit
der anordnung von fahrverboten finden (vgl. olg
frankfurt/m. a. a. o.).

Der senat stimmt dieser auffassung zu. er teilt fer-
ner die ansicht, dass sich aus dem gesetzeszweck kein
gebot zur einengenden auslegung der vorschrift ab-
leiten lässt (vgl. olg frankfurt/m. a. a. o., mit aus-
führlicher und überzeugender Darstellung).

auch aus dem systematischen verhältnis des § 68b
abs. 1 satz 1 nr. 6 stgB auf der einen seite und von 
§ 69 stgB auf der anderen seite lässt sich kein grund-
sätzlicher vorrang des erkenntnisverfahrens folgern.

Die vorschriften über die führungsaufsicht treten
nicht konkurrierend, sondern ergänzend neben die
maßregeln aus § 69 und § 69a stgB. Während die
entziehung der fahrerlaubnis und die isolierte sperre
für deren neuerteilung unmittelbar an die begangene
straftat anknüpfen, kommen die Weisungen nach 
§ 68b stgB regelmäßig erst zum zuge, wenn die son-
stigen einwirkungsmöglichkeiten des straf- oder
maßregelvollzuges nicht zu einer verbesserten sozial-
und damit auch legalprognose geführt haben. Deshalb
steht ihre anordnung auch unter dem vorbehalt von 
§ 62 stgB, während § 69 abs. 1 satz 2 stgB die an-
ordnung dieser maßregel ausdrücklich einer besonde-
ren verhältnismäßigkeitsprüfung entzieht.

auch im einzelfall ist die anordnung des umfassen-
den verbots zum führen und Halten von kraftfahrzeu-
gen im sinne des § 68b abs. 1 satz 1 nr. 6 stgB nicht
zu beanstanden. abgesehen davon, dass der verurteil-
te, der sich seit dem 19. september 2011 durchgehend
in Haft befindet, zurzeit schon deshalb keine kraft-
fahrzeuge führen darf, weil er keine fahrerlaubnis be-
sitzt, ist das weiterführende verbot, während der füh-
rungsaufsicht kraftfahrzeuge zu führen auch dann
nicht unverhältnismäßig, wenn man berücksichtigt,
dass die erteilte Weisung grundsätzlich zu einer fakti-
schen ausweitung der sperre für die erlangung einer
fahrerlaubnis bis zum ende der führungsaufsicht
führt. Denn: anders als bei der maßregel nach § 69a
stgB liegt der sinn der anordnung nach § 68b abs. 1
satz 1 nr. 6 stgB nicht bloß darin, einen ungeeigneten
verkehrsteilnehmer vom führen eines kraftfahrzeugs
abzuhalten, sondern darin, zusätzlich weitere erhebli-
che straftaten des verurteilten unter verwendung von
kraftfahrzeugen zu erschweren (wie z. B. gewerbsmä-
ßige kraftfahrzeugdiebstähle und tankbetrügereien).

Die fragliche Weisung ist auch im einzelfall nicht
unverhältnismäßig. Hierbei ist zunächst zu berück-
sichtigen, dass die vor der jetzigen inhaftierung erlitte-
ne strafhaft den verurteilten nicht von weiteren straf-
taten (auch im zusammenhang mit kraftfahrzeugen)
hatte abhalten können. auch ist zu bedenken, dass die
im urteil des amtsgerichts tiergarten vom 5. märz
2012 angeordneten sperrfrist gemäß § 69a stgB für
den verurteilten faktisch keine Belastung dargestellt
hat, da sie komplett in den zeitraum der Haftver-
büßung gefallen ist und in dem nachträglichen ge-
samtstrafenbeschluss nicht aufrechterhalten wurde.
schließlich kann die strafvollstreckungskammer im
rahmen des § 68d stgB Weisungen auch nachträglich
abändern. Das heißt, bei begründetem anlass, etwa
wenn der verurteilte nachweist, dass er konkret beab-
sichtigt eine fahrschule zum erwerb einer fahrerlaub-
nis aufzusuchen und die straßenverkehrsbehörde be-
reit ist, ihn zur prüfung zuzulassen, könnte das verbot
auch hinsichtlich einzelner fahrzeuge oder fahrzeu-
garten aufgehoben werden.

03. *) Eine Pflicht zur Vorlage einer Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung  der  Führerscheinbehörde
ist  für das Verfahren nach § 69a Abs. 7 StGB ge-
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setzlich nicht normiert. Eine „unbestrittene Übung
der  Gerichte  im  Landgerichtsbezirk“  kann  eine
solche formelle Voraussetzung nicht begründen.

landgericht offenburg,
Beschluss vom 26. juni 2015 – 3 Qs 75/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
im strafverfahren […] erließ das amtsgericht kehl

gegen g. s. strafbefehl wegen unerlaubten entfernens
vom unfallort […] und verhängte eine geldstrafe in
Höhe von 40 tagessätzen. Die fahrerlaubnis wurde g.
s. entzogen und der verwaltungsbehörde untersagt,
vor ablauf von neun monaten eine neue fahrerlaubnis
zu erteilen. Diese entscheidung ist rechtskräftig seit
dem 9. februar 2015.

mit schriftsatz vom 4. mai 2015 […] stellte g.s.
über seinen verteidiger den antrag, die sperre für die
erteilung einer fahrerlaubnis aufzuheben. es wurde 
u. a. vorgetragen, der verurteilte habe aus eigener ini-
tiative verbindung mit der verkehrstherapeutischen 
intensivberatung (viB) aufgenommen und am 2. fe-
bruar 2015 ein rehabilitationsprogramm verkehrsthe-
rapeutische intensivberatung (viB) bei der tÜv süd
pluspunkt gmbH begonnen und nach insgesamt neun
individuellen sitzungseinheiten unter Begleitung der
verkehrspsychologischen Beraterin Dipl.-psycholo-
gin W. in o. am 30. märz 2015 erfolgreich abgeschlos-
sen. aus der teilnahmebescheinigung der Dipl.-psycho-
login vom 1. april 2015 ergebe sich, dass von g. s. die
persönliche verantwortung für den aktenkundigen
vorfall der unfallflucht erkannt und auch emotional
verarbeitet worden sei. Bei der Darstellung des vorfal-
les zeige er eine emotionale Betroffenheit. Die ausein-
andersetzung mit der damaligen fehlentscheidung
sowie die erfahrung der daraus resultierenden folgen
würden erwarten lassen, dass g. s. vergleichbaren si-
tuation[en] in der zukunft angemessen begegnen und
sich engagiert um verantwortungsbewusstes Handeln
bemühen werde. abschließend gehe Dipl.-psycholo-
gin W. davon aus, dass bei g. s. mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit kein erneutes fehlverhalten im straßen-
verkehr zu erwarten sei.

g. s. habe zudem aufgrund der gespräche mit der
verkehrspsychologin zur verbesserung seiner kardio-
vaskulären fitness einen kurs medizinische trai-
ningstherapie für zwölf monate oder länger begonnen.

mit verfügung vom 11. mai 2015 erklärte die
staatsanwaltschaft offenburg, im Hinblick auf die ab-
solvierte verkehrstherapeutische intensivberatung der
tÜv süd pluspunkt gmbH vom 1. april 2015 und
unter der voraussetzung der vorlage einer unbedenk-
lichkeitsbescheinigung des landratsamtes o. werde
einer vorzeitigen aufhebung der fahrerlaubnissperre
mit Wirkung vom 25. juli 2015 nicht entgegengetreten.

Das amtsgericht kehl forderte mit verfügung vom
27. mai 2015 g. s. auf, eine unbedenklichkeitsbe-
scheinigung des landratsamts o. vorzulegen. mit
schreiben vom 8. juni 2015 teilte g. s. über seinen
verteidiger mit, dass das landratsamt bei straftaten
wie dem unerlaubten entfernen vom unfallort keine
unbedenklichkeitsbescheinigung ausstelle.

mit Beschluss des amtsgerichts kehl vom 12. juni
2015 wurde die sperrfrist für die erteilung der fahrer-
laubnis gegen den verurteilten g. s. vorzeitig zum 12.
juni 2015 aufgehoben.

Die entscheidung über die vorzeitige aufhebung
der sperre stütze sich auf § 69a abs. 7 stgB, dessen
formelle voraussetzungen vorlägen.

gemäß der genannten vorschrift könne das gericht
die sperre für die erteilung einer fahrerlaubnis vorzei-
tig aufheben, wenn grund zu der annahme bestehe,
dass der täter zum führen von kraftfahrzeugen nicht
mehr ungeeignet sei. solche tatsachen lägen vor.

Der verurteilte habe durch vorlage einer Bescheini-
gung über die teilnahme an einer verkehrstherapeuti-
schen intensivberatung der tÜv süd pluspunkt
gmbH nachgewiesen, mit nicht unerheblichem geld-
und zeitaufwand in der zeit vom 2. februar 2015 bis
30. märz 2015 an einem nachschulungskurs teilge-
nommen und erfolgreich über sein verhalten im stra-
ßenverkehr reflektiert zu haben.

unter diesen umständen bestehe hinreichender
grund zu der annahme, dass der verurteilte zum füh-
ren von kraftfahrzeugen nicht mehr ungeeignet sei.
Die sperre für die Wiedererteilung sei deshalb mit so-
fortiger Wirkung aufzuheben.

gegen diesen […] Beschluss hat die staatsanwalt-
schaft offenburg […] Beschwerde eingelegt. Die vor-
aussetzungen für eine sperrfristabkürzung seien
gegenwärtig nicht erfüllt. Das gericht habe die tatsa-
chen unzureichend ermittelt, indem es auf die vorlage
einer unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständi-
gen führerscheinbehörde verzichtet habe. Dies sei
aber nach bislang unbestrittener Übung der gerichte
im hiesigen landgerichtsbezirk eine wesentliche
grundlage für die Beurteilung der frage des vorzeiti-
gen Wegfalls der charakterlichen ungeeignetheit eines
verurteilten. Weshalb das amtsgericht gleichwohl von
der einholung einer solchen Bescheinigung abgesehen
habe, erschließe sich aus dem angefochtenen Be-
schluss nicht. Dieser leide damit unter einem erheb-
lichen rechtlichen mangel. es werde beantragt, den
angefochtenen Beschluss aufzuheben und den antrag
auf sperrfristabkürzung zurückzuweisen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde der staatsanwaltschaft

offenburg ist unbegründet.
Das amtsgericht kehl hat mit zutreffender Begrün-

dung, auf die die kammer zur vermeidung von
Wiederholungen billigend Bezug nimmt, die sperrfrist
vorzeitig aufgehoben.

Die staatsanwaltschaft selbst hat in einem vermerk
vom 26. mai 2015 zutreffend dargelegt, dass der Wort-
laut von § 69a abs. 7 stpo keine einschränkungen auf
bestimmte arten von verkehrsstraftaten vorsehe. im
vorliegenden fall unterzog sich der verurteilte einer
speziellen verkehrspsychologischen einzeltherapie.
Der verurteilte ist jahrgang 1949 und erstmals straf-
rechtlich und insbesondere verkehrsstrafrechtlich in
erscheinung getreten. Bei zusammenfassender Würdi-
gung – wie dies im genannten vermerk auch festgehal-
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ten worden ist – kommt deshalb als einzelfallentschei-
dung eine abkürzung der sperrfrist in Betracht.

eine pflicht zur vorlage einer unbedenklichkeits-
bescheinigung der führerscheinbehörde ist für das
verfahren nach § 69a abs. 7 stgB gesetzlich nicht
normiert. eine „unbestrittene Übung der gerichte im
landgerichtsbezirk“ kann eine solche formelle vo-
raussetzung nicht begründen.

umstände, die gegen die annahme sprechen könn-
ten, dass die ausführlich begründete erwartung der
verkehrspsychologin, g. s. werde mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit kein erneutes fehlverhalten im
straßenverkehr zeigen, unzutreffend sei, sind nicht er-
sichtlich geworden. vielmehr indizieren der sich aus
der akte ergebende persönliche Hintergrund des Be-
troffenen und dessen straffreies vorleben die günstige
prognose. Bei einer solchen sachlage besteht keine
veranlassung zu weiteren ermittlungen oder zur erhe-
bung einer unbedenklichkeitsbescheinigung.

Da die führerscheinbehörde ohnehin eine solche
Bescheinigung lediglich in fällen von trunkenheits-
fahrten ausstellt, würde bei anderen Delikten – wie
dem vorliegenden unerlaubten entfernen vom unfall-
ort – eine sperrzeitverkürzung nie in Betracht kom-
men, wenn ausnahmslos die vorlage eines entspre-
chendes Dokumentes verlangt würde. letzteres würde
zu einer gesetzeswidrigen anwendung des § 69a 
abs. 7 stgB führen, der sich wie bereits dargestellt,
nicht auf taten beschränkt, die in zusammenhang mit
alkoholkonsum stehen. 

letztlich müssen die Bewertung der vom Betroffe-
nen begangenen straftat als solcher und die aus der
straftat selbst abzuleitenden Würdigungen für die frage
der (nicht mehr) gegebenen ungeeignetheit des Betrof-
fenen zum führen von kraftfahrzeugen dem strafrich-
ter als dessen originäre aufgabe überlassen bleiben.

für die entscheidung nach § 69a abs. 7 stgB trüge
die vorlage einer unbedenklichkeitsbescheinigung der
führerscheinbehörde nur dann aussagekräftig bei,
wenn – gerade unabhängig von der ausgangsstraftat –
bestätigt würde, dass keine sonstigen umstände gegen
eine sperrzeitverkürzung sprechen. Dies ist aber nicht
der fall.

zumindest soweit es bei einem ausgangsdelikt
nicht um eine trunkenheitstat geht, lassen sich damit
aus dem fehlen einer unbedenklichkeitsbescheini-
gung keine validen folgerungen ableiten.

04. Zum Verstoß gegen den Richtervorbehalt des
§ 81a Abs. 2 StPO und zur Annahme eines Beweis-
verwertungsverbotes.

amtsgericht zeitz,
Beschluss vom 3. august 2015 
– 13 oWi 723 js 204201/15 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Der Betroffene hat gegen den Bußgeldbescheid der

verwaltungsbehörde fristgerecht einspruch eingelegt.

mit dem Bußgeldbescheid wird der Betroffene be-
schuldigt, am 05.10. 2014 um 16:30 uhr in z., am g.,
als führer des pkWs […] das kraftfahrzeug unter
Wirkung des berauschenden mittels (tetrahydrocan-
nabinol 8,3 ng/ml, methamphetamin 180 ng/ml, am-
phetamin 30 ng/ml) geführt zu haben.

von diesem vorwurf war der Betroffene freizuspre-
chen, weil ihm die tat nicht in rechtsstaatlich noch
hinzunehmender Weise nachzuweisen ist. Das einzige
zum tatnachweis zur verfügung geeignete Beweismit-
tel, das untersuchungsergebnis der Blutprobenentnah-
me, darf nicht verwertet werden. eine gefährdung des
untersuchungserfolges durch verzögerung i. s. d. § 81a 
abs.2 stpo hat es nicht gegeben. Dass kein erkennba-
rer versuch stattgefunden hat, den Bereitschaftsrichter
zu erreichen, stellt sich insgesamt als nicht frei von
Willkür dar

Das ergibt sich aus folgendem:
Der zeuge pom [… hat] am 05.10. 2014 dokumen-

tiert, um 16:30 uhr sei der pkW […] am g. in z. fest-
gestellt, angehalten und kontrolliert worden. fahr-
zeugführer sei der Betroffene gewesen. ein frei-
williger Drogenschnelltest habe eine positive reaktion
auf einnahme von methamphetamin und amphetamin
ergeben. Der Betroffene sei belehrt worden und zwecks 
Blutprobenentnahme zum klinikum z. verbracht wor-
den. Der Blutprobenentnahme habe der Betroffene
nicht zugestimmt. Die anordnung sei daher aufgrund
gefahr im verzuge durch den zeugen erfolgt (…).

Der zeuge […] ordnete die Blutprobenentnahme
gem. § 81a stpo an (…).

Bei der untersuchung wurden folgende substanzen
nachgewiesen (…):

cannabinoidbestätigung:
serum: tetrahydrocannabinol 8,3 ng/ml und 
tHc-metabolite 
11-Hydroxy-tHc 4,3 ng/ml 
tHc-carbonsäure 120 ng/ml
Bestätigung für amphetamine:
serum: amphetamin 30 ng/m1
methamphetamin 180 ng/ml
ausweislich des Dienstplans für den gemeinsamen

richterlichen Bereitschaftsdienst der amtsgerichte
naumburg, Weißenfels und zeitz stand am sonntag,
05.10. 2014, riag […] ag zeitz, von 08:30 uhr bis
21:00 uhr als Bereitschaftsrichter zur verfügung (…).

Der zeuge […] hat zur frage nach gefahr im ver-
zug angegeben: 

„zur frage der anordnung der Blutprobenent-
nahme können durch unterzeichner keine anga-
ben mehr gemacht werden. im laufe der letzten
monate und jahre wurden ständig neue Weisun-
gen und verfügungen der sta und richterschaft
bzw. durch die polizeidirektionen erlassen, sodass
es dem unterzeichner schlichtweg unmöglich ist,
zum heutigen zeitpunkt nachzuvollziehen, wel-
che verfügung oder Weisung zum tatzeitpunkt
gültigkeit besaß. in der regel wird und wurde
auch in der vergangenheit bei fehlender zustim-
mung des Beschuldigten/Betroffenen durch den
handelnden Beamten der Diensthabende des rk
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zeitz darüber informiert, welcher dann den Be-
reitschaftsstaatsanwalt bzw. den Bereitschafts-
richter telefonisch in kenntnis setzt, sofern ein
solcher erreichbar ist. ob dies im vorliegenden
fall geschehen ist, kann durch unterzeichner
nicht negiert oder bestätigt werden. es ist jedoch
davon auszugehen, dass zumindest der Dienstha-
bende des rk zeitz benachrichtigt wurde.

evtl. hat zum tatzeitpunkt sogar eine Weisung
oder verfügung existiert, die von vornherein am
Wochenende einen richterlichen eildienst aus-
schloss. Dies kann durch unterzeichner jedoch
nicht mit gewissheit gesagt werden. aktuell ist es
definitiv so, dass die erreichbarkeit des Bereit-
schaftsrichters in der zeit von 21:00 uhr bis 05:00
uhr per Weisung nicht gegeben ist, sodass immer
von ‚gefahr im verzuge‘ auszugehen ist. Warum
eine solche Weisung existiert, ist für den unter-
zeichner ebenso nicht nachvollziehbar. außerdem
gibt es genügend Beispiele dafür, dass Bereit-
schaftsrichter tel. nicht erreichbar sind, obwohl sie
dies laut zeitangabe sein müssten.

Weiteres kann durch unterzeichner nicht ange-
geben werden. in zukunft wird der unterzeichner
immer persönlich und zu jeder zeit versuchen,
den Bereitschaftsrichter bzw. den Bereitschafts-
staatsanwalt zu erreichen, wie es der § 81a abs. 2
stpo vorschreibt.“ (…)

Der zeuge pok […] hat vermerkt: 
„zur frage, ob durch unterzeichner versucht

wurde, den richterlichen Bereitschaftsdienst
zwecks der Blutprobenentnahme zu erreichen,
kann dieser zum jetzigen zeitpunkt keinerlei an-
gaben mehr tätigen. es konnten keine aufzeich-
nungen bekannt gemacht werden, wo vermerkt
wurde, ob durch unterzeichner versucht wurde,
den richterlichen eildienst zu erreichen.

im laufe der letzten jahre gab es ständig neue
verfügungen bzw. Weisungen der richterschaft
und staatsanwaltschaft bzw. polizeidirektionen,
wie es mit der informationspflicht des richter-
lichen eildienstes zu handeln gewesen ist. Welche
der verfügungen zum damaligen zeitpunkt be-
standen, kann durch unterzeichner nicht nach-
vollzogen werden.

Weitere angaben können nicht getätigt werden.“
eine gefährdung des untersuchungserfolges durch

verzögerung bestand objektiv nicht. ein Bereitschafts-
richter stand zur verfügung. anhaltspunkte dafür, dass
die richterliche anordnung ohne aktenvorlage von
vornherein verweigert worden wäre, sind weder doku-
mentiert noch sonst auch nur ansatzweise ersichtlich.
eine fernmündliche richterliche anordnung war nicht
nur nicht von vornherein ausgeschlossen, sondern
wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit sogleich erfolgt. es
handelte sich um einen überschaubaren und einfachen
sachverhalt, die fahrereigenschaft des Betroffenen
stand außer frage, und es gab aufgrund des ergebnis-
ses des Drogenschnelltests Drogenbeeinflussung, die
den verdacht einer straftat oder einer ordnungswid-
rigkeit begründeten.

es ist nichts dokumentiert, aus dem entnommen
werden könnte, dass es einen versuch gegeben hätte,
den Bereitschaftsrichter zu erreichen. es liegt viel-
mehr auf der Hand, dass es einen solchen versuch auch
nicht gegeben hat, denn es ist davon auszugehen, dass
dann der Bereitschaftsrichter erreicht worden wäre
und die Blutprobenentnahme fernmündlich angeord-
net hätte.

Das unterbleiben des versuchs stellt sich im kon-
kreten fall als nicht frei von Willkür dar und führt zum
Beweisverwertungsverbot. von einem Beweisverwer-
tungsverbot ist nur dann auszugehen, wenn einzelne
rechtsgüter durch eingriffe fern jeder rechtsgrundla-
ge so massiv beeinträchtigt werden, dass dadurch das
ermittlungsverfahren als ein nach rechtsstaatlichen
grundsätzen geordnetes verfahren nachhaltig geschä-
digt wird und folglich jede andere lösung als die an-
nahme eines verwertungsverbots unerträglich wäre.
ein solcher ausnahmefall liegt vor bei bewusster und
zielgerichteter umgehung des richtervorbehalts
sowie bei willkürlicher annahme von gefahr im ver-
zug oder bei vorliegen eines gleichwertigen, be-
sonders schwerwiegenden fehlers (olg schleswig,
Beschluss vom 23.12. 2009 – 2 ss oWi 153/09 –, 
Beckrs 2010, 26145).

vorliegend hat sich der zeuge entweder gar nicht
um den richtervorbehalt gekümmert oder er wurde
durch fehlerhafte anweisungen seiner vorgesetzten
zur erreichbarkeit der richter davon abgehalten, sich
um die richterliche anordnung zu bemühen. Die igno-
rierung des richtervorbehalts stellt einen ein Beweis-
verwertungsverbot begründenden umstand dar; wer-
den polizeibeamte durch fehlerhafte anweisungen
davon abgehalten, sich um die richterliche anordnung
zu bemühen, stellt dies nach auffassung des gerichts
einen gleichwertigen, besonders schwerwiegenden
fehler dar.

05. Fordert  die  Fahrerlaubnisbehörde  gemäß 
§ 11 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 FeV die Vorlage eines fach-
ärztlichen  Fahreignungsgutachtens,  hat  sie  dem
Betroffenen in der Beibringungsanordnung außer
den Tatsachen, die die Eignungsbedenken begrün-
den, und der Fachrichtung des Arztes, der die Be-
gutachtung durchführen soll, auch die zu untersu-
chende Fragestellung so mitzuteilen, dass der Be-
troffene  unter  Einbeziehung  der  weiteren  Darle-
gungen in der Beibringungsanordnung zweifelsfrei
erkennen  kann,  welche  Problematik  in  welcher
Weise geklärt werden soll, und er in der Lage ist zu
beurteilen, ob die Aufforderung rechtmäßig, insbe-
sondere anlassbezogen und verhältnismäßig ist. 

Bundesverwaltungsgericht,
Beschluss vom 5. februar 2015 – 3 B 16/14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :  
nach dem tod des klägers haben seine prozessbe-

vollmächtigte (§ 173 satz 1 vwgo i.v. m. §§ 239,
1
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246 zpo) und der Beklagte den rechtsstreit überein-
stimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt. Da-
nach ist das verfahren entsprechend § 92 abs. 3 satz 1
vwgo i.v. m. § 125 abs. 1 satz 1 und § 141 satz 1
vwgo einzustellen. Die im verfahren ergangenen ur-
teile sind gemäß § 173 satz 1 vwgo i.v. m. § 269
abs. 3 satz 1 Halbs. 2 zpo für unwirksam zu erklä-
ren.

Über die kosten des verfahrens ist gemäß § 161
abs. 2 satz 1 vwgo nach billigem ermessen unter
Berücksichtigung des bisherigen sach- und streitstan-
des zu entscheiden. Danach ist es hier angemessen,
dass diese kosten vom Beklagten getragen werden; er
wäre voraussichtlich unterlegen.

1. Der kläger hatte sich gegen die auf § 11 abs. 8
der fahrerlaubnis-verordnung (fev) gestützte entzie-
hung seiner fahrerlaubnis der klassen a, B, Be, c1,
c1e, c, ce, D1, D1e, D, De, m, l, t/s gewandt. sie
war vom Beklagten unter anordnung des sofortvoll-
zugs im oktober 2010 verfügt worden, nachdem der
kläger der auf § 46 abs. 3 i.v. m. §§ 11, 13 und 14
fev gestützten aufforderung vom 8. februar 2010
nicht nachgekommen war, ein fahreignungsgutachten
eines facharztes für neurologie und psychiatrie beizu-
bringen. Der Beklagte hatte diese aufforderung mit
verschiedenen ihm von der polizei mitgeteilten vor-
kommnissen begründet (kreislaufzusammenbruch
und krampfanfall; notruf des klägers bei der polizei,
dass fremde personen in seiner Wohnung seien, die
sich „wie pantomime“ bewegten; wiederholtes auffäl-
ligwerden des klägers unter erheblicher alkoholein-
wirkung); deshalb sei nun generell zu überprüfen, ob
der kläger noch geeignet sei, am öffentlichen straßen-
verkehr teilzunehmen. es sei zur frage stellung zu
nehmen, ob eine erkrankung vorliege, die die kraft-
fahreignung des klägers gegebenenfalls einschränke
oder sogar ausschließe. Die gegen die fahrerlaubnis-
entziehung nach erfolglosem Widerspruchsverfahren
erhobene anfechtungsklage hat das verwaltungsge-
richt abgewiesen. Diese entscheidung hat das Beru-
fungsgericht geändert und die angegriffenen Beschei-
de aufgehoben. zwar habe hinreichender anlass
bestanden, die fahreignung des klägers durch einen
facharzt für neurologie und psychiatrie begutachten
zu lassen, doch habe die aufforderung zur vorlage des
gutachtens nicht den formellen anforderungen von 
§ 11 abs. 6 fev genügt. Das untersuchungsthema
müsse bereits in der gegenüber dem Betroffenen erge-
henden Beibringungsanordnung konkretisiert werden.
Hier sei die gebotene eingrenzung und Begründung
des untersuchungsthemas aber weder in der an den
kläger gerichteten aufforderung vom 8. februar 2010
noch in den Übersendungsschreiben an die vom klä-
ger daraufhin benannten fachärzte erfolgt; in jenen
schreiben habe der Beklagte als klärungsbedürftig nur
die fragen benannt, ob beim kläger eine krankheit
vorliege, die nach anlage 4 zur fev dessen fahreig-
nung in frage stelle und ob der kläger (wieder) in der
lage sei, den anforderungen zum führen von kraft-
fahrzeugen gerecht zu werden. keiner abschließenden
klärung bedürfe, ob bei der gutachtensanforderung

stets die genaue(n) nummer(n) der anlage 4 zur fev
festzulegen sei(en). Hier habe, wie der Beklagte im
Berufungsverfahren klargestellt habe, lediglich begut-
achtet werden sollen, ob der kläger an einer neurolo-
gischen oder psychischen erkrankung im sinne der
nummern 6 und 7 leide. es wäre ihm unschwer mög-
lich gewesen, die gemäß § 11 abs. 6 fev vorzugeben-
de fragestellung auch bereits im verwaltungsverfah-
ren weiter einzugrenzen. Der Betroffene habe auch
nicht aufgrund des in der anordnung mitgeteilten
sachverhalts unzweideutig erkennen können, worauf
sich die untersuchung beziehen solle. im aufforde-
rungsschreiben seien mehrere sachverhalte dargestellt
worden, die unter verschiedenen gesichtspunkten eig-
nungszweifel begründen könnten (nr. 7.6: psychose;
nr. 6.4: kreislaufabhängige störung der Hirntätigkeit;
nrn. 8.1 bzw. 8.3: alkohol). jedenfalls bei einer fall-
gestaltung, in der mehrere eignungsausschließende
störungen in Betracht kämen, sei es unabdingbar, dass
die fahrerlaubnisbehörde selbst, etwa durch zuord-
nung zu einer konkreten ziffer der anlage 4 zur fev
verlautbare, unter welchem gesichtspunkt sie den ge-
schilderten sachverhalt für bedenklich hinsichtlich der
fahreignung halte.

2. Der antrag des Beklagten, die revision gegen
dieses urteil des Berufungsgerichts wegen grundsätz-
licher Bedeutung der rechtssache im sinne von § 132
abs. 2 nr. 1 vwgo zuzulassen, wäre voraussichtlich
ohne erfolg geblieben.

a) Die nach auffassung des Beklagten in einem re-
visionsverfahren klärungsbedürftigen fragen, ob

die fragestellung einer gutachtensanordnung
nach § 11 fev bei unbekanntem krankheitsbild
auf ziffern bzw. unterziffern der anlage 4 zur
fev präzisiert werden darf;

bejahendenfalls, die fahrerlaubnisbehörde bei
verdacht auf mehrere eignungsausschließende
störungen im rahmen der gutachtensanordnung
verpflichtet ist, neben der genauen angabe der
fachrichtung des arztes die fragestellung auf zif-
fern bzw. unterziffern der anlage 4 zur fev zu
präzisieren;

sich die fahrerlaubnisbehörde zur konkretisie-
rung der fragestellung des öffentlichen gesund-
heitsdienstes bedienen darf?

waren nicht geeignet, die zulassung der revision
wegen grundsätzlicher Bedeutung der rechtssache zu
rechtfertigen.

Diese fragen zielten auf die auslegung von § 11
abs. 6 satz 1 und 2 fev; dort sind die formellen an-
forderungen an die aufforderung zur Beibringung
eines fahreignungsgutachtens geregelt. nach dieser
Bestimmung legt die fahrerlaubnisbehörde unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten des einzelfalls und
unter Beachtung der anlagen 4 und 5 zur fev in der
anordnung zur Beibringung des gutachtens fest, wel-
che fragen im Hinblick auf die eignung des Betroffe-
nen zum führen von kraftfahrzeugen zu klären sind
(satz 1); die Behörde teilt dem Betroffenen unter Dar-
legung der gründe für die zweifel an seiner eignung
und unter angabe der für die untersuchung in Betracht
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kommenden stelle oder stellen mit, dass er sich inner-
halb einer von ihr festgelegten frist auf seine kosten
der untersuchung zu unterziehen und das gutachten
beizubringen hat; sie teilt ihm außerdem mit, dass 
er die zu übersendenden unterlagen einsehen kann
(satz 2).

b) Der sache nach wäre es dem Beklagten mit sei-
nen beiden ersten (teil-)fragen um eine präzisierung
gegangen, wie weit die nach § 11 abs. 6 satz 1 fev
gebotene konkretisierung der durch Begutachtung zu
klärenden fragestellung gegenüber dem Betroffenen
gehen darf bzw. gehen muss. Diese fragen hätten sich
hier nur hinsichtlich der aufforderung gestellt, ein
fachärztliches gutachten vorzulegen (§ 11 abs. 2 
satz 3 nr. 1 fev).

für deren Beantwortung hätte es aber, soweit sie
entsprechend § 132 abs. 2 nr. 1 vwgo fallübergrei-
fend sein soll, nicht erst der Durchführung eines revi-
sionsverfahrens bedurft. Die anforderungen, die an
die konkretisierung des untersuchungsthemas bei der
aufforderung zur Beibringung eines fachärztlichen
gutachtens nach § 11 abs. 2 satz 3 nr. 1 fev abstrakt
zu stellen sind, erschließen sich unmittelbar aus dem
Wortlaut sowie dem sinn und zweck von § 11 abs. 6
satz 1 und 2 fev. Der Betroffene soll durch die mittei-
lung der zu begutachtenden fragestellung, die ebenso
wie die angabe der gründe, die zweifel an der fahr-
eignung begründen sowie der fachrichtung des zur
Begutachtung einzuschaltenden facharztes bereits in
der an ihn gerichteten Beibringungsanordnung zu er-
folgen hat, in die lage versetzt werden, sich innerhalb
der nach § 11 abs. 6 satz 2 fev zu bestimmenden
frist zur vorlage dieses gutachtens ein urteil darüber
zu bilden, ob die aufforderung zu dessen Beibringung
rechtmäßig, insbesondere anlassbezogen und verhält-
nismäßig ist (vgl. dazu Bverwg, urteil vom 9. juni
2005 – 3 c 21.04 – Buchholz 442.10 § 2 stvg nr. 11
s. 6 m. w. n. [= Ba 2006, 52]). Davon hängt es ab, ob
sich der Betroffene dieser aufforderung verweigern
kann, ohne befürchten zu müssen, dass ihm die fahrer-
laubnisbehörde bei nicht fristgerechter vorlage des
gutachtens unter Berufung auf § 11 abs. 8 fev seine
fahrerlaubnis entzieht. ebenso wenig ist es zu bean-
standen, wenn das Berufungsgericht außerdem darauf
abstellt, dass sich der Betroffene nur bei genauer
kenntnis der fragestellung darüber schlüssig werden
könne, ob er sich – unbeschadet der rechtmäßigkeit
der anordnung – der mit einer exploration voraus-
sichtlich verbundenen offenlegung von Details aus
seiner privatsphäre aussetzen will. schließlich nimmt
das Berufungsgericht zu recht an, dass die mitteilung
der konkreten fragestellung an den Betroffenen auch
deshalb geboten ist, um ihm die prüfung zu ermög-
lichen, ob die an den/die gutachter mitgeteilte(n)
frage(n) mit der Beibringungsanordnung identisch
sind und sich die Begutachtungsstelle daran hält
(ebenso wie das Berufungsgericht: ovg magdeburg,
Beschluss vom 16. april 2012 – 3 m 527/11 – njW
2012, 2604 = juris rn. 4 [= Ba 2013, 42]; vgl. auch
vgH münchen, Beschluss vom 15. november 2010 –
11 c 10.2329 – juris rn. 37 f.; sowie Dauer, in: Hent-

schel/könig/Dauer, straßenverkehrsrecht, 42. aufl.
2013, § 11 fev rn. 42 f.).

Hinsichtlich des genauen grades der konkretisie-
rung, die die von der fahrerlaubnisbehörde festzule-
gende und mitzuteilende fragestellung aufweisen
muss, kommt es ausgehend von diesen abstrakten an-
forderungen auf die besonderen umstände jedes ein-
zelfalls an. Das kann ebenfalls unmittelbar aus § 11
abs. 6 satz 1 fev entnommen werden, der anordnet,
dass die fahrerlaubnisbehörde die festlegung der zu
klärenden fragen unter Berücksichtigung der Be-
sonderheiten des einzelfalls vorzunehmen hat. Der
Beibringungsanordnung muss sich – mit anderen Wor-
ten – zweifelsfrei entnehmen lassen, welche proble-
matik auf welche Weise geklärt werden soll. Das ver-
bietet zugleich eine generalisierende aussage darüber,
ob die fahrerlaubnisbehörde stets bereits im rahmen
der Beibringungsanordnung genau die entsprechen-
de(n) nummer(n) der anlage 4 zur fev angeben
muss. eine vorgabe, die für die Begutachtung maß-
gebliche nummer der anlage 4 zur fev festzulegen,
hat auch das Berufungsgericht nicht gemacht, sondern
dies offengelassen. ebenso wenig lässt sich von vorn-
herein ausschließen, dass sich die vom gutachter zu
klärende frage, selbst wenn sie nicht konkret ausfor-
muliert ist, dennoch mit hinreichender Deutlichkeit
den gründen entnehmen lassen kann, mit denen die
Behörde ihre eignungsbedenken dargelegt hat. unter
welchen voraussetzungen das anzunehmen ist, be-
stimmt sich gleichermaßen nach den jeweiligen tat-
sächlichen gegebenheiten.

Bei einer Durchführung des vom Beklagten erstreb-
ten revisionsverfahrens wäre im Übrigen von den mit
zulässigen und begründeten verfahrensrügen nicht in
frage gestellten tatsächlichen feststellungen des Be-
rufungsgerichts auszugehen gewesen. Danach war
dem kläger hier selbst bei einer gesamtschau der Bei-
bringungsanordnung mit den schreiben an die in aus-
sicht genommenen gutachter und unter Berücksichti-
gung des dort mitgeteilten sachverhalts nicht ohne
Weiteres erkennbar, unter welchen gesichtspunkten
die fahrerlaubnisbehörde eignungszweifel durch die
Begutachtung aufklären wollte. insoweit verhält es
sich hier anders als in dem fall, der dem Beschluss des
Bayerischen verwaltungsgerichtshofs vom 15. no-
vember 2010 – 11 c 10.2329 – (juris rn. 37 f.) zu-
grunde lag, und auf den sich der Beklagte daher in der
Beschwerde zu unrecht beruft, um eine „Divergenz“
zu dessen rechtsprechung darzulegen. festgestellt hat
das Berufungsgericht darüber hinaus, dass es dem Be-
klagten unschwer möglich gewesen wäre, die gemäß 
§ 11 abs. 6 satz 1 fev vorzugebende fragestellung
auf die aus seiner sicht tatsächlich klärungsbedürfti-
gen fahreignungsmängel – neurologische oder psychi-
sche erkrankung im sinne der nummern 6 und 7 der
anlage 4 zur fev – einzuschränken.

ansonsten hat sich die Begründung der nichtzulas-
sungsbeschwerde weitgehend darin erschöpft, dass der
Beklagte in der art einer revisionsbegründung darge-
legt hat, weshalb aus seiner sicht die fragestellung
hinreichend konkret war und die Bewertung des Beru-
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fungsgerichts damit unzutreffend ist. Das wird den an-
forderungen, die an die Begründung der grundsätz-
lichen Bedeutung der rechtssache zu stellen sind,
nicht gerecht. Deshalb sei nur ergänzend darauf hinge-
wiesen, dass das argument des Beklagten, die dem
kläger in der gutachtensanforderung vom 8. februar
2010 mitgeteilte fragestellung entspreche der aktuel-
len erlasslage (erlass des ministeriums für umwelt
und verkehr Baden Württemberg zur einführung 
des neuen fahrerlaubnis- und fahrlehrerrechts vom
22. Dezember 1998) und den von der Deutschen ge-
sellschaft für verkehrspsychologie und der Deutschen
gesellschaft für verkehrsmedizin herausgegebenen in
den Beurteilungskriterien – urteilsbildung in der fah-
reignungsbegutachtung (3. aufl. 2013) aufgeführten
„musterfragen“, aus mehreren gründen nicht ver-
fängt. zum einen wird in der Beschwerdebegründung
die dem kläger in der Beibringungsanordnung vom 
8. februar 2010 mitgeteilte fragestellung nicht zutref-
fend wiedergegeben; sie lautete (lediglich) wie folgt:
„... ist zu der frage stellung zu nehmen, ob bei ihnen
eine erkrankung vorliegt, die die kraftfahreignung
ggf. einschränkt oder sogar ausschließt“. außerdem
wird in diesem schreiben als rechtsgrundlage für die
anforderung des fachärztlichen gutachtens keines-
wegs nur § 11 fev aufgeführt; genannt werden dort
zusätzlich noch § 13 fev (klärung von eignungs-
zweifeln bei alkoholproblematik) sowie § 14 fev
(klärung von eignungszweifeln im Hinblick auf Be-
täubungsmittel und arzneimittel). Damit ist zugleich
der Hinweis in der Beschwerdebegründung nicht trag-
fähig, die im schreiben angegebene rechtsgrundlage
habe zu der vom Berufungsgericht vermissten ein-
grenzung der fragestellung geführt. im Übrigen hat
die Beschwerde den umstand außer acht gelassen,
dass sich sowohl die im genannten erlass als auch in
den „Begutachtungsleitlinien“ formulierten fragestel-
lungen nicht als feste vorgaben, sondern ausdrücklich
nur als empfehlungen verstehen (vgl. nr. 2.6 des er-
lasses: „empfehlung für die behördlichen fragestel-
lungen im ärztlichen bzw. medizinisch-psychologi-
schen gutachten nach § 11 abs. 6 fev“ sowie s. 58
der „Beurteilungskriterien“: „empfehlung für einen
einheitlichen katalog von fragestellungen“). abgese-
hen davon sehen auch diese empfehlungen im zu-
sammenhang mit der anforderung eines ärztlichen
gutachtens nach § 11 abs. 2 fev nach dem Wort „er-
krankung“ einen klammerzusatz vor, sodass offen-
sichtlich konkretisierende Hinweise zu den in Betracht
kommenden krankheiten gemacht werden sollen
(zweifelnd, ob die „musterfragen“ den anforderungen
an eine hinreichende eingrenzung des untersuchungs-
themas genügen auch Dauer, in: Hentschel/könig/
Dauer, straßenverkehrsrecht, 42. aufl. 2013, § 11 fev
rn. 42).

ebenso wenig kann sich der Beklagte gegenüber
dem Berufungsgericht auf den in der Beschwerde an-
geführten aufsatz von geiger (zvs 2013, 260 ff.) stüt-
zen. Diesem aufsatz kann nicht die auffassung ent-
nommen werden, dass den formellen anforderungen

von § 11 abs. 6 satz 1 fev mit der Benennung der
fachrichtung des als gutachter einzuschaltenden
facharztes genüge getan ist. zwar heißt es dort, dass
es, soweit die fahrerlaubnisbehörde die Beibringung
eines fachärztlichen gutachtens gemäß § 11 abs. 2
satz 3 nr. 1 fev anordne, die hinreichende Bestimmt-
heit der anordnung grundsätzlich die genaue angabe
der fachrichtung des arztes fordere, bei dem die gebo-
tene untersuchung erfolgen könne. Doch wird im an-
schluss daran weiter ausgeführt, dass es zur rechtmä-
ßigkeit einer gutachtensanordnung gehöre, dass dem
betroffenen fahrerlaubnisinhaber die konkrete frage-
stellung mitgeteilt werde (geiger, zvs 2013, 260
<261>). Dabei geht der autor davon aus, dass es nicht
genüge, undifferenziert nach dem vorliegen von
krankheiten oder mängeln nach den anlagen 4 oder 5
zur fev zu fragen. vielmehr seien die krankheit oder
der mangel genau zu benennen, wobei regelmäßig auf
die Bezeichnung in der entsprechenden anlage abzu-
stellen sei (geiger, zvs 2013, 189).

c) Die dritte vom Beklagten aufgeworfene frage,
ob sich die fahrerlaubnisbehörde zur konkretisierung
der durch die Begutachtung zu klärenden frage(n) des
öffentlichen gesundheitsdienstes bedienen darf, hätte
sich nicht entscheidungserheblich gestellt; deshalb
wäre ihre Beantwortung im revisionsverfahren auch
nicht zu erwarten gewesen. auch diese frage hätte
somit nicht auf die grundsätzliche Bedeutung der
rechtssache im sinne von § 132 abs. 2 nr. 1 vwgo
geführt.

Die vom Beklagten im Berufungsverfahren abgege-
bene stellungnahme (…) zeigt nach den feststellun-
gen des Berufungsgerichts, er sei davon ausgegangen,
dass sich die durchzuführende untersuchung auf
krankheitsbilder der anlage 4 nummern 6 (krankhei-
ten des nervensystems) und 7 zur fev (psychische -
geistige - störungen) zu beschränken habe. Der Be-
klagte war danach – wie das Berufungsgericht weiter
festgestellt hat (…) – zu einer eingrenzung des unter-
suchungsauftrags auch ohne eine einbeziehung des öf-
fentlichen gesundheitsdienstes, gegen die er nun unter
anderem datenschutzrechtliche Bedenken geltend
macht, in der lage und hätte dem kläger diese konkre-
tisierte fragestellung damit auch in der Beibringungs-
anordnung mitteilen können und – ausgehend von den
feststellungen des Berufungsgerichts zu dessen man-
gelnden erkenntnismöglichkeiten – auch mitteilen
müssen. eine weitergehende eingrenzung des gutach-
tenauftrags auf unternummern der anlage 4 zur fev,
zu der sich der Beklagte nach seinem vortrag nicht in
der lage gesehen hat, hat das Berufungsgericht im
vorliegenden fall nicht für notwendig erachtet.

06. Nach strafgerichtlicher Entziehung der Fahr-
erlaubnis (§ 69 StGB), die auf einer Teilnahme am
Straßenverkehr  unter Alkoholeinfluss  beruht,  ist
im Wiedererteilungsverfahren unabhängig von der
bei der Verkehrsteilnahme vorgelegenen Blutalko-
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holkonzentration  die  Beibringung  eines  medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens anzuordnen (Än-
derung der Rechtsprechung).

Bayerischer verwaltungsgerichtshof,
urteil vom 17. november 2015 – 11 Bv 14.2738 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Die klägerin erstrebt die neuerteilung der fahrer-

laubnis der klasse B.
ihr war am 29. juli 1965 die fahrerlaubnis der klas-

se 3 (alt) erteilt worden. mit urteil vom 11. februar
2014 verurteilte sie das amtsgericht amberg wegen
fahrlässiger trunkenheit im verkehr (Blutalkoholkon-
zentration – Bak 1,28 ‰), entzog ihr die fahrerlaub-
nis und ordnete eine sperre von noch drei monaten
(bis 11.05. 2014) an. Dem urteil zufolge war die klä-
gerin am 14. juni 2013 mit einem pkw mindestens 
500 m auf öffentlichen straßen gefahren, obwohl sie
infolge vorangegangenen alkoholgenusses fahrun-
tüchtig war. aus der tat ergebe sich, dass die klägerin
zum führen von kraftfahrzeugen ungeeignet sei. eine
sperre von noch drei monaten sei erforderlich, aber
auch ausreichend, um die klägerin so nachhaltig zu
beeindrucken, dass sie die zum führen von kraftfahr-
zeugen notwendige charakterliche eignung wiederge-
winne. Die von der polizei am tattag am unfallort
durchgeführte messung hatte eine atemalkoholkon-
zentration (aak) von 0,72 mg/l ergeben. Der führer-
schein der klägerin war bereits am tattag sicherge-
stellt worden.

mit schreiben vom 18. märz 2014 informierte die
fahrerlaubnisbehörde die klägerin darüber, dass sie
einen neuerteilungsantrag frühestens drei monate vor
ablauf der sperrfrist stellen könne und dass in ihrem
falle vor der Durchführung der ggf. erforderlichen
medizinisch-psychologischen untersuchung (mpu)
ein abstinenznachweis erbracht werden müsse.

am 19. märz 2014 beantragte die klägerin die neu-
erteilung der fahrerlaubnis der klasse B. auf die er-
teilung einer fahrerlaubnis der klassen Be und c1e
verzichtete sie unter dem 3. juni 2014.

mit schreiben vom 30. september 2014 forderte die
fahrerlaubnisbehörde die klägerin gemäß § 13 satz 1
nr. 2 Buchst. d i.v. m. Buchst. a fev zur vorlage eines
medizinisch-psychologischen fahreignungsgutach-
tens auf. es sei zu klären, ob zu erwarten sei, dass die
klägerin auch zukünftig ein (kraft-)fahrzeug unter
alkoholeinfluss führen werde und/oder als folge eines
unkontrollierten alkoholkonsums Beeinträchtigungen
vorlägen, die das sichere führen eines kraftfahrzeugs
der gruppe 1 (hier: klasse B) infrage stellten.

Bereits am 3. september 2014 hatte die klägerin
beim verwaltungsgericht regensburg klage auf ertei-
lung einer fahrerlaubnis der klasse B erheben lassen.
[…] Das verwaltungsgericht wies die klage mit urteil
vom 4. november 2014 ab. […] gegen das urteil rich-
tet sich die vom verwaltungsgericht wegen grundsätz-
licher Bedeutung zugelassene Berufung der klägerin.
[…]

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die zulässige Berufung bleibt ohne erfolg. Die klä-

gerin hat keinen anspruch auf erteilung einer fahrer-
laubnis (§ 113 abs. 5 satz 1 vwgo). Die fahr-
erlaubnisbehörde musste – wie durch die gutachtens-
anordnung vom 30. september 2014 geschehen – die
erteilung der fahrerlaubnis an die klägerin von der
vorlage eines positiven medizinisch-psychologischen
gutachtens über die frage abhängig machen, ob zu er-
warten sei, dass sie erneut unter (unzulässig hohem)
alkoholeinfluss ein kraftfahrzeug im öffentlichen
straßenverkehr führen werde.

1. […] auch bei der neuerteilung einer fahrerlaub-
nis nach vorangegangener entziehung in einem straf-
verfahren kann die fahrerlaubnisbehörde grundsätz-
lich von den für die fahreignung relevanten
strafgerichtlichen feststellungen ausgehen, sofern
nicht ausnahmsweise gewichtige anhaltspunkte für
deren unrichtigkeit bestehen (vgl. BayvgH, B. v.
13. 02. 2015 – 11 zB 14.1452 – njW 2015, 2988 
rn. 10). letztere bestehen hier nicht. Das Beweiser-
gebnis des strafverfahrens hat die klägerin nicht sub-
stantiiert in frage gestellt.

Das strafgericht hat der klägerin hier die fahrer-
laubnis wegen ungeeignetheit, die sich aus der tat er-
gebe, entzogen; dass es gleichzeitig ausgeführt hat,
eine sperre von noch drei monaten sei erforderlich,
aber auch ausreichend, um die klägerin so nachhaltig
zu beeindrucken, dass sie die zum führen von kraft-
fahrzeugen notwendige charakterliche eignung wie-
dergewinne, kann die entziehung der fahrerlaubnis
aufgrund des erfordernisses der strafgerichtlichen
Überzeugung der fahrungeeignetheit letztlich nicht in
frage stellen. zwar kann auch im Wiedererteilungs-
verfahren von den feststellungen im strafverfahren
ausgegangen werden (vgl. BayvgH, B. v. 13. 02. 2015
a. a. o. rn. 10 m. w. n.). allein der ablauf der sperr-
frist hat jedoch nicht zur folge, dass die fahrerlaub-
nisbehörde von der (wiedergewonnenen) fahreignung
ausgehen müsste, solange die tat im fahreignungsre-
gister noch nicht getilgt ist (vgl. hierzu § 29 stvg).
Denn voraussetzung hierfür ist eine hinreichende sta-
bilität der Änderung des trinkverhaltens (vgl. nr. 8.2
der anlage 4 zur fev). Darüber hat die fahrerlaubnis-
behörde ggf. nach einholung eines gutachtens (vgl.
auch 13 satz 1 nr. 2 Buchst. e fev) zu entscheiden. in-
soweit geht von der strafgerichtlichen entscheidung
keine Bindungswirkung aus. Die aussage des strafge-
richts zur Wiedergewinnung der fahreignung reflek-
tiert im Übrigen nur die bisher weitgehend geübte
rechtspraxis.

zwar kann entgegen der auffassung des verwal-
tungsgerichts die streitgegenständliche gutachtens-
beibringungsanordnung hier nicht auf § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. a alt. 2 fev gestützt werden (2.). Die fahrer-
laubnisbehörde war jedoch gemäß § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. d fev verpflichtet, die Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen gutachtens anzuordnen
(hierzu 3.).

2. es liegt hier kein fall vor, der nach der recht-
sprechung des senats eine allein auf § 13 satz 1 nr. 2
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Buchst. a alt. 2 fev gestützte gutachtensanordnung
rechtfertigt. Hiernach ist ein medizinisch-psychologi-
sches gutachten anzuordnen, wenn sonst tatsachen
die annahme von alkoholmissbrauch begründen.
Diese tatsachen müssen im erteilungsverfahren im
zeitpunkt der Beibringungsanordnung, des erlasses
eines etwaigen Bescheids und im fall der klage zum
zeitpunkt der gerichtlichen entscheidung vorliegen.
alkoholmissbrauch ist dabei im fahrerlaubnisrecht-
lichen sinn der nr. 8.1 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-
verordnung zu verstehen und meint den fall, dass das
führen von kraftfahrzeugen und ein die fahrsicher-
heit beeinträchtigender alkoholkonsum nicht hinrei-
chend sicher getrennt werden können (vgl. z. B.
BayvgH, u. v. 02.12.2011 – 11 B 11.246 – svr 2012,
236; ovg nW, B. v. 14.11.2013 – 16 B 1146/13 –
Blutalkohol 51, 36 m. w. n.). Hierfür reicht es nicht
aus, dass die klägerin bei einer Blutalkoholkonzentra-
tion von 1,28 ‰ mit einem kraftfahrzeug am straßen-
verkehr teilgenommen hat.

Der senat hält daran fest, dass ein anderes verständ-
nis der systematik des § 13 fev zu einem Wertungs-
widerspruch zu § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. b und c fev
führen würde, wonach entweder wiederholte zuwider-
handlungen im straßenverkehr unter alkoholeinfluss
oder das führen eines fahrzeugs mit einer Bak von
1,6 ‰ oder mehr oder einer aak von 0,8 mg/l oder
mehr voraussetzung für die anordnung einer medizi-
nisch-psychologischen untersuchung sind. Daher
müssen in den fällen einer gutachtensanordnung nach
§ 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2 fev zusätzliche tat-
sachen vorliegen, die für die annahme von alkohol-
missbrauch sprechen, d. h. es müssen zur einmaligen
trunkenheitsfahrt mit weniger als 1,6 ‰ Bak bzw.
0,8 mg/l aak umstände hinzutreten, denen eine an-
nähernd gleich starke aussagekraft dafür zukommt,
dass der Betroffene den konsum von alkohol und das
fahren nicht zu trennen vermag (vgl. BayvgH, B. v.
25.10. 2010 – 11 zB 08.3166 – juris rn.  13).

solche tatsachen können nach der rechtsprechung
des senats z. B. bei Berufskraftfahrern vorliegen, bei
denen naturgemäß die Wahrscheinlichkeit der alkoho-
lisierten straßenverkehrsteilnahme höher ist (vgl. z. B.
BayvgH, u. v. 02.12. 2011 – 11 B 11.246 – svr
2012, 236). ferner kann auch sonstiger kontrollver-
lust in zusammenhang mit alkoholkonsum eine tatsa-
che darstellen, die auf fehlendes trennungsvermögen
schließen lässt, etwa bei unkontrolliert aggressivem
verhalten Dritten gegenüber (vgl. BayvgH, B. v.
06.12. 2012 – 11 cs 12.2173 – juris), bei offensicht-
licher fahrbereitschaft unter signifikanter alkohol-
konzentration (vgl. BayvgH, B. v. 22. 09. 2008 – 11 c
08.2341 – juris) oder bei nahezu täglichen autofahrten
(BayvgH, B. v. 30.11.2006 – 11 cs 06.1092, 11 c
06.1093 – juris). im fall der klägerin liegen solche
umstände nicht vor. Weder die tatsache, dass sie me-
lissengeist in großen mengen vorhält, noch die vermu-
tung, dass sie evtl. melissengeist zur Berauschung
missbrauchen könnte, sind als ausreichende zusatztat-
sachen (neben der trunkenheitsfahrt mit 1,28 ‰) für
die anwendung des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2

fev anzusehen. auch ein spiegeltrinken, bei dem im
Übrigen (verdacht auf) alkoholabhängigkeit (typ c)
vorläge, was allenfalls zur anordnung eines ärztlichen
gutachtens nach § 13 satz 1 nr. 1 fev führen müsste,
kann allein aufgrund der schilderungen der klägerin
zum tattag nicht angenommen werden.

Die voraussetzungen des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a
alt. 2 fev liegen hier nach auffassung des senats
auch nicht wegen des festgestellten fehlens von aus-
fallerscheinungen bei der Blutabnahme trotz einer zu
diesem zeitpunkt bei der klägerin bestehenden Bak
von 1,28 ‰ vor.

zwar kann aus den festgestellten fehlenden ausfall-
erscheinungen auf eine gewisse giftfestigkeit der 
klägerin geschlossen werden, die auf eine alkoholge-
wöhnung hindeutet. nach den Begutachtungsleitlinien
für kraftfahreignung (Bundesanstalt für straßenwe-
sen, Bergisch gladbach, gültig ab 01.05. 2014, Be-
gründung zu nr. 3.13.1 und 3.13.2) führt häufiger al-
koholmissbrauch zur gewöhnung an die giftwirkung
und damit zur unfähigkeit einer realistischen ein-
schätzung der eigenen alkoholisierung und des hier-
durch ausgelösten verkehrsrisikos. Das allein reicht
jedoch als tatsache für die annahme von (fahrerlaub-
nisrechtlichem) alkoholmissbrauch i. s. v. § 13 satz 1
nr. 2 Buchst. a alt. 2 fev nicht aus. Der gesetzgeber
hat nach auffassung des senats mit den regelungen in
§ 13 satz 1 nr. 2 fev zum ausdruck gebracht, dass
der alkoholgenuss – auch in schädlich großen mengen
– solange er nicht in wenigstens mittelbarem zu-
sammenhang mit dem straßenverkehr steht und keine
alkoholabhängigkeit vorliegt, die fahreignung nicht
ausschließt (BayvgH, B. v. 20. 03. 2009 – 11 ce
08.3308 – juris rn. 12 [= Ba 2009, 299]; v.
04. 01.2006 – 11 cs 05.1878 – juris; v. 04. 04. 2006 –
11 cs 05.2439 – Dar 2006, 413). Der bloße medizi-
nische alkoholmissbrauch ist daher unterhalb der
schwelle der alkoholabhängigkeit für eine gutach-
tensanordnung allein, also ohne Hinzutreten weiterer
(zusatz-)tatsachen, die für die frage des trennungs-
vermögens maßgeblich sein können, nicht ausrei-
chend; denn unterhalb der schwelle der alkoholab-
hängigkeit ist nach der gesetzgeberischen Wertung
allein das trennungsvermögen maßgeblich. aus
einem bloßen medizinischen alkoholmissbrauch kann
daher nicht ohne Weiteres auf fehlendes trennungs-
vermögen geschlossen werden (vgl. auch ovg nW,
B. v. 29. 07. 2015 – 16 B 584/15 – juris rn. 9 ff. [= Ba
2015, 350]). Hierzu bedarf es der kenntnis über die
fahrgewohnheiten des Betreffenden (z. B. Häufigkeit
der teilnahme mit einem kraftfahrzeug am straßen-
verkehr). insoweit liegen keine erkenntnisse bei der
klägerin vor.

zwar erscheint es nach dem dargelegten system des
§ 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a, b und c fev nicht ausge-
schlossen, fehlende ausfallerscheinungen trotz hoher
Blutalkoholkonzentration dann als ausreichende zu-
satztatsache für die annahme von alkoholmissbrauch
nach § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a fev anzusehen, wenn
gleichzeitig eine teilnahme mit einem kraftfahrzeug
am straßenverkehr vorliegt (vgl. vgH BW, u. v.
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07. 07. 2015 – 10 s 116/15 – Dar 2015, 592 rn. 42 ff.
ab 1,3 ‰). Doch für diese konstellation bedarf es
nicht der Heranziehung von § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a
fev, weil in diesem fall die strafgerichtliche entschei-
dung über die fahrgeeignetheit vorrang hat (vgl. 
§§ 69, 316, 315c abs. 1 stgB, § 3 abs. 3 und 4 stvg;
§ 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev).

im Übrigen belegen die hier bei der klägerin laut
untersuchungsbericht über die ärztliche Blutabnahme
(formblattmäßig) festgestellten ausfallerscheinungen
(der gang geradeaus, die finger-finger- und die fin-
ger-nasen-prüfung werden als sicher bezeichnet; stö-
rung der orientierung: ja; äußerlicher anschein des
einflusses von alkohol leicht bemerkbar usw.) den er-
forderlichen häufigen alkoholmissbrauch und die ent-
sprechende giftfestigkeit nicht ausreichend.

Die bei der klägerin festgestellten fehlenden aus-
fallerscheinungen reichen auch als tatsachen für die
annahme von alkoholabhängigkeit nach § 13 satz 1
nr. 1 fev nicht aus. Das fahrerlaubnisrecht definiert
den Begriff der alkoholabhängigkeit nicht selbst, son-
dern setzt ihn voraus. abschnitt 3.13.2 der Begutach-
tungsleitlinien für kraftfahreignung nennt in Überein-
stimmung mit abschnitt f10.2 der icD-10 sechs
diagnostische kriterien, von denen nach den Begut-
achtungsleitlinien mindestens drei während des letzten
jahres gleichzeitig vorgelegen haben müssen, um al-
koholabhängigkeit bejahen zu können. um eine dahin-
gehende Diagnose zu stellen, bedarf es mithin keiner
prognostischen Überlegungen, sondern der ermittlung
und Bewertung anamnestischer und aktuell vorliegen-
der (sozial-)medizinischer gegebenheiten (BayvgH,
B. v. 09.12. 2014 – 11 cs 14.1868 – juris rn. 16). ent-
sprechendes wurde nicht festgestellt.

3. Die fahrerlaubnisbehörde war jedoch gemäß 
§ 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev verpflichtet, die Bei-
bringung eines medizinisch-psychologischen gutach-
tens anzuordnen. nach dieser vorschrift ordnet die
fahrerlaubnisbehörde an, dass ein medizinisch-psycho-
logisches gutachten beizubringen ist, wenn die fahr-
erlaubnis aus einem der unter den Buchstaben a bis c
genannten gründe entzogen war.

3.1 in der rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts ist geklärt, dass unter entziehung im sinne
des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev nicht nur die ent-
ziehung durch die verwaltungsbehörde, sondern auch
die strafgerichtliche entziehung aufgrund von § 69
stgB zu verstehen ist (Bverwg, B. v. 24. 06. 2013 – 3
B 71.12 – njW 2013, 3670 [= Ba 2013, 252]). vor
allem sinn und zweck des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d
fev sprechen dafür, dass die verwaltungsbehördliche
und die strafgerichtliche fahrerlaubnisentziehung
gleichermaßen von der Bestimmung erfasst sind.
grund für die fahrerlaubnisentziehung war jeweils,
dass der inhaber als ungeeignet zum führen von kraft-
fahrzeugen angesehen wurde. nach der entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. juni 2013
(a. a. o.) kann dem nicht entgegengehalten werden, der
verordnungsgeber habe in § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d
fev anders als in der strukturgleichen vorschrift des 
§ 14 abs. 2 nr. 1 fev nicht zum ausdruck gebracht,

dass sowohl fahrerlaubnisentziehungen durch die ver-
waltungsbehörde als auch durch die strafgerichte 
erfasst sein sollen. Die Historie der fahrerlaubnis-
verordnung bestätigt vielmehr das vom Bundes-
verwaltungsgericht vertretene normverständnis. Der
verordnungsgeber hat das urteil des verwaltungsge-
richtshofs Baden-Württemberg vom 18. mai 2004 
(– 10 s 2796/03 – vBlBW 2004, 428 [= Ba 2006,
57]), in dem dieser bereits in Bezug auf die damals
noch gleichlautende vorschrift des § 14 abs. 2 nr. 1
fev zum ergebnis gekommen war, dass sowohl fahr-
erlaubnisentziehungen durch die verwaltungsbehör-
den als auch durch die gerichte erfasst seien, zum an-
lass genommen, mit der vierten verordnung zur
Änderung der fahrerlaubnis-verordnung und anderer
straßenverkehrsrechtlicher vorschriften vom 18. juli
2008 (BgBl i s. 1338) den Wortlaut von § 14 abs. 2
nr. 1 fev entsprechend zu ergänzen. zur Begründung
(vkBl 2008, 567) hat der verordnungsgeber in anleh-
nung an die ausführungen des verwaltungsgerichts-
hofs Baden-Württemberg ausgeführt, den regelungen
des straßenverkehrsgesetzes könne entnommen wer-
den, dass sich der gesetzgeber der möglichkeit der
fahrerlaubnisentziehung aufgrund von § 69 stgB und
durch einen verwaltungsakt der fahrerlaubnisbehörde
bewusst gewesen sei. Wenn in der aufgrund von § 6
abs. 1 stvg erlassenen fahrerlaubnis-verordnung
der Begriff der entziehung der fahrerlaubnis verwen-
det werde, so sei davon auszugehen, dass damit beide
Wege der entziehung der fahrerlaubnis gemeint seien.
Die Beschränkung des Begriffs der entziehung der
fahrerlaubnis auf die feststellung der fahrungeeignet-
heit in einem verwaltungsbehördlichen verfahren
widerspräche der vorrangstellung, die der gesetzgeber
(vgl. § 3 abs. 3 stvg) der im rahmen eines strafver-
fahrens erfolgenden entscheidung über die entzie-
hung der fahrerlaubnis beimesse. Diese gründe tref-
fen in gleicher Weise auf die parallelregelung in § 13
satz 1 nr. 2 Buchst. d fev zu. Die Bestimmungen
unterscheiden sich der sache nach nur dadurch, dass es
bei § 13 fev um die klärung von eignungszweifeln
bei einer alkoholproblematik und bei § 14 fev um die
klärung solcher eignungsbedenken im Hinblick auf
Betäubungsmittel und arzneimittel geht. Daraus, dass
der verordnungsgeber eine entsprechende ergänzung
des normtextes nicht auch in § 13 satz 1 nr. 2 Buchst.
d fev vorgenommen hat, kann nicht geschlossen wer-
den, dass dort etwas anderes gelten soll (so ausdrück-
lich Bverwg, B. v. 24. 06. 2013 a. a. o.). ein anderer
Wille ist dem verordnungsgeber deshalb hinsichtlich 
§ 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev nicht zu unterstellen.
auch dass diese erkenntnis erst 15 jahre – bzw. wenn
man auf die Änderung von § 14 abs. 2 nr. 1 fev im
jahre 2008 abstellen würde – zehn jahre nach inkraft-
treten der fahrerlaubnis-verordnung 1998 gereift ist,
und der verordnungsgeber trotz zahlreicher Änderun-
gen der fahrerlaubnis-verordnung die von der recht-
sprechung und den fahrerlaubnisbehörden in Deutsch-
land zugrunde gelegte, früher andere auffassung nicht
korrigiert oder klarstellt hat, zwingt nicht zu einer an-
deren auslegung.
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3.2 Die fahrerlaubnis ist der klägerin vom strafge-
richt wegen (fahrerlaubnisrechtlichen) alkoholmiss-
brauchs und damit aus einem der unter den Buchstaben
a bis c des § 13 satz 1 nr. 2 fev genannten gründe
entzogen worden. nach strafgerichtlicher entziehung
der fahrerlaubnis (§ 69 stgB), die auf einer teilnah-
me am straßenverkehr unter alkoholeinfluss (hier 
§ 316 stgB) beruht, ist im Wiedererteilungsverfahren
unabhängig von der bei der verkehrsteilnahme vorge-
legenen Blutalkoholkonzentration die anordnung
eines medizinisch-psychologischen gutachtens erfor-
derlich. § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2 fev und den
Buchstaben b und c der vorschrift liegt zugrunde, dass
zu klären ist, ob alkoholmissbrauch im straßenver-
kehrsrechtlichen sinne, d.h. das unvermögen zur hin-
reichend sicheren trennung eines die verkehrssicher-
heit beeinträchtigenden alkoholkonsums vom führen
von kraftfahrzeugen, vorliegt.

Der „durch § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a bis c fev 
gezogene rahmen“ (vgl. Bverwg, B. v. 24. 06. 2013
a. a. o. rn. 6) bedeutet nach auffassung des senats,
dass die fahrerlaubnisentziehung auf (fahrerlaubnis-
rechtlichem) alkoholmissbrauch und nicht auf ande-
ren in § 69 abs. 2 stgB genannten gründen (z. B. 
§ 315c abs. 1 nr. 1 Buchst. b, § 315c abs. 1 nr. 2 oder
§ 142 stgB) beruht. Dieser führt nach entziehung der
fahrerlaubnis durch das strafgericht zu fortbestehen-
den eignungszweifeln und daher nach § 13 satz 1 
nr. 2 Buchst. d fev zur anforderung eines fahreig-
nungsgutachtens.

Der senat schließt sich insoweit der auffassung des
verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg in sei-
nen entscheidungen vom 15. januar 2015 (– 10 s
1748/13 – juris [= Ba 2014, 131]), vom 18. juni 2012
(– 10 s 452/10 – juris) und vom 7. juli 2015 (– 10 s
116/15 – Dar 2015, 592 rn. 34 ff. [in diesem Heft])
an (ebenso ovg mv, B. v. 22. 05. 2013 – 1 m 123/12
– zfsch 2013, 595; vg münchen, B. v. 19. 08. 2014 –
m 6b e 14.2930 – Dar 2014, 712; offen gelassen von
ovg nW, B. v. 21.01.2015 – 16 B 1374/14 – juris;
ovg BB, B .v. 17. 07. 2015 – ovg 1 s 123.14; bereits
BayvgH, B. v. 08.10. 2014 – 11 ce 14.1776 – Dar
2015, 35; v. 28.11.2014 – 11 ce 14.1962 – juris; a. a.
vg münchen, u. v. 09.12. 2014 – m 1 k 14.2841 –
Dar 2015, 154; vg Würzburg, B. v. 21.07. 2014 – W
6 e 14.606 – Dar 2014, 541; vg regensburg, B. v.
12.11.2014 – ro 8 k 14.1624 – Dar 2015, 40).

3.3 an der aus den Beschlüssen vom 20. märz 2009
(– 11 ce 08.3308 – juris rn. 13 [= Ba 2009, 299]),
vom 9. februar 2009 (– 11 ce 08.3028 – juris rn. 14)
und vom 11. juni 2007 (– 11 cs 06.3023 – juris 
rn. 16) hinsichtlich der Bedeutung des § 13 satz 1
nr. 2 Buchst. d fev abzuleitenden anderen auffassung
hält der senat nicht mehr fest.

nach dieser rechtsprechung schloss bei einer ein-
maligen alkoholfahrt mit Werten unter 1,6 ‰ Bak
bzw. 0,8 mg/l aak die vorschrift des § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. c fev zur vermeidung von Wertungswider-
sprüchen den rückgriff auf § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a
alt. 2 fev für eine gutachtensanordnung aus, und
zwar sowohl bei der erst- oder neuerteilung als auch

bei der fahrerlaubnisentziehung (vgl. die ausführun-
gen unter nr. 2).

Diese rechtsprechung, die – soweit ersichtlich –
bundesweit einheitlich und gefestigt war (vgl. ixmil-
ler, Dar 2015, 36), entsprach der Begründung und der
entstehungsgeschichte der fahrerlaubnis-verordnung
1998 (Br-Drs. 443/98). im ursprünglichen entwurf
der fassung des § 13 fev war zum einen vorgesehen,
dass ein medizinisch-psychologisches gutachten bei-
zubringen sein sollte, wenn ein fahrzeug im straßen-
verkehr bei einer Bak von 2 ‰ oder einer aak von
1,0 mg/l oder mehr geführt werde, zum andern sollte
dieses gutachten beizubringen sein, wenn ein fahr-
zeug im straßenverkehr bei einer Bak von 1,6 ‰
oder einer aak von 0,8 mg/l oder mehr geführt werde
und weitere umstände des einzelfalls den verdacht
auf überdurchschnittliche alkoholgewöhnung nahe-
legten. Der Bundesrat beschloss jedoch, in der ersten
variante des normvorschlags die zahl 2 durch die
zahl 1,6 und die zahl 1,0 durch die zahl 0,8 zu erset-
zen und die zweite variante zu streichen. zur Begrün-
dung wurde ausgeführt, dass nach einhelliger auffas-
sung in Wissenschaft und literatur die bisherige
Differenzierung, eine mpu erst bei einer Bak von 
2,0 ‰ oder mehr bzw. bei einer Bak von 1,6 bis 
1,99 ‰ und zusätzlichen anhaltspunkten anzuordnen,
nicht mehr dem aktuellen forschungsstand entspre-
che. vielmehr sei davon auszugehen, dass alkoholauf-
fällige kraftfahrer bereits mit einer Bak ab 1,6 ‰
über deutlich normabweichende trinkgewohnheiten
und eine ungewöhnliche giftfestigkeit verfügten. Da
diese personen doppelt so häufig rückfällig werden
würden wie personen mit geringeren Blutalkoholkon-
zentrationen, sei das erfordernis zusätzlicher ver-
dachtsmomente nicht mehr vertretbar. Die vorschrift
des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev (damals Buchst. e)
wird weder in der ursprünglichen Begründung explizit
erläutert noch geht der Beschluss des Bundesrats dar-
auf ein. in der Begründung heißt es lediglich, mit
nummer 2 Buchstabe e und f (jetzt d und e) seien
außerdem alle anderen fälle erfasst, bei denen es um
die frage der eignung im zusammenhang mit alko-
holauffälligkeit im straßenverkehr gehe. ixmeier
(a. a. o.) weist zu recht darauf hin, dass bereits nach
damaliger rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(B. v. 28. 06. 1990 – 4 str 297/90 – njW 1990, 2393
[= Ba 1990, 370]) ab einer Bak von 1,1 ‰ eine abso-
lute fahrunsicherheit anzunehmen und somit regelmä-
ßig bei einer trunkenheitsfahrt ab 1,1 ‰ nach § 69
stgB die fahrerlaubnis zu entziehen war. insoweit
spricht vieles dafür, dass der normgeber 1998 von
einem systematischen verständnis der vorschrift des 
§ 13 fev ausgegangen ist, wie sie der senat in seinen
Beschlüssen vom 20. märz 2009, vom 9. februar 2009
und vom 11. juni 2007 (jeweils a. a. o.) zugrunde ge-
legt hat. Die vorschrift des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d
fev hat der Bayerische verwaltungsgerichtshof in die-
sem zusammenhang ebenso wie die ursprüngliche
normbegründung und der Bundesrat in seiner Be-
schlussbegründung in Bezug auf das verhältnis zur
vorschrift des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. e (jetzt d) fev
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nicht thematisiert. ihr anwendungsbereich blieb offen.
auch in (elektronischen) juristischen Datenbanken lie-
gen zu dieser vorschrift bis in die jüngere zeit hinein
kaum gerichtliche entscheidungen vor.

Dieses verständnis der systematik des § 13 fev ist
im Hinblick darauf, dass § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d
fev nach der entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 24. juni 2013 (a. a. o.) auch die strafge-
richtliche entziehung der fahrerlaubnis erfasst, nicht
mehr zu halten. ausgangspunkt war das urteil des ver-
waltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 18.
mai 2004 (– 10 s 2796/03 – vBlBW 2004, 428 [= Ba
2006, 57]) wonach § 14 abs. 2 nr. 1 fev auch strafge-
richtliche entscheidungen erfasse, woraufhin der ver-
ordnungsgeber diese vorschrift mit der vierten ver-
ordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung
und anderer straßenverkehrsrechtlicher vorschriften
vom 18. juli 2008 (BgBl i s. 1338) ergänzte. Daher ist
es gerechtfertigt, auch § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev
in diesem sinne auszulegen, auch wenn das nach der
Begründung der vorschrift bei ihrem erlass, wie die
ausführungen zu § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d (jetzt c)
fev zeigen, zumindest nicht erkannt worden war.

3.4 für die aus dieser neuen erkenntnis abzuleiten-
de folge, dass nach strafgerichtlicher entziehung der
fahrerlaubnis, die auf einer teilnahme am straßenver-
kehr unter alkoholeinfluss beruht, im Wiederertei-
lungsverfahren unabhängig von der bei der verkehrs-
teilnahme vorgelegenen Blutalkoholkonzentration die
Beibringung eines medizinisch-psychologischen gut-
achtens anzuordnen ist, sprechen zwingende gründe.

a) § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev wäre selbst nach
der nunmehr vorliegenden erkenntnis, dass darunter
auch die strafgerichtliche entziehung der fahrerlaub-
nis fällt, überflüssig, d. h. ohne jeden eigenständigen
anwendungsbereich, wenn für die anordnung einer
medizinisch-psychologischen untersuchung auch
nach einer fahrerlaubnisentziehung wegen alkohol-
missbrauchs durch ein strafgericht stets die vorausset-
zungen des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a, b oder c fev
vorliegen müssten. Dass für die neuerteilung einer
fahrerlaubnis nach vorangegangener entziehung die
vorschriften über die ersterteilung - mithin auch § 13
fev – gelten, bestimmt bereits § 20 abs. 1 satz 1 fev
(vgl. BayvgH, B. v. 20. 03. 2009 – 11 ce 08.3308 –
juris rn. 12 [= Ba 2009, 299]). § 13 satz 1 nr. 2 fev
ist aber so verstehen, dass er in seinen Buchstaben a
bis e voneinander unabhängige fälle normiert, in
denen wegen ähnlich gewichtiger Hinweise auf eine
alkoholbedingte straßenverkehrsgefährdung die Bei-
bringung eines medizinisch-psychologischen gutach-
tens erforderlich ist (vgl. BayvgH, B. v. 09. 02. 2009 –
11 ce 08.3028 – juris, vgH BW, u. v. 07. 07. 2015 –
10 s 116/15 – Dar 2015, 592 rn. 36 [in diesem
Heft]). es kann dem normgeber nicht unterstellt wer-
den, dass er eine vorschrift ohne jeden eigenständigen
anwendungsbereich erlassen wollte, auch wenn, wor-
auf die landesanwaltschaft Bayern zu recht hinweist,
seine „motivlage“ letztlich unklar ist. Der eigenständi-
ge anwendungsbereich des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d
fev kann daher nur darin bestehen, dass diese norm

sich vom vorrang des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. c fev
gegenüber § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2 fev löst
und als eigenständigen sachgrund für die anordnung
einer medizinisch-psychologischen untersuchung die
vorangegangene strafgerichtliche fahrerlaubnisent-
ziehung wegen alkoholmissbrauchs genügen lässt. 
§ 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev misst der strafgericht-
lichen entziehung der fahrerlaubnis eine eigenständi-
ge und – auch nach ablauf der vom strafgericht ggf.
angeordneten sperrfrist für die Wiedererteilung der
fahrerlaubnis – anlass zu (weiterhin bestehenden)
eignungszweifeln gebietende Bedeutung zu (vgl.
vgH BW, u. v. 07. 07. 2015 a. a. o. rn. 36).

b) Diese auslegung entspricht – nach der erkennt-
nis, dass § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev auch die
strafgerichtliche entziehung der fahrerlaubnis erfasst 
– auch der vorrangstellung, die der gesetzgeber (vgl. 
§ 3 abs. 3 und 4 stvg) der im rahmen eines strafver-
fahrens erfolgenden entscheidung über die entzie-
hung der fahrerlaubnis beimisst (vkBl 2008, 567).
Die dem strafgericht vom gesetzgeber übertragene
Befugnis, in beschränktem umfang die an sich den
verwaltungsbehörden vorbehaltene entziehung der
fahrerlaubnis wegen fahrungeeignetheit auszuspre-
chen, dient dazu, eine vereinfachung des verfahrens
herbeizuführen und wirkt der gefahr sich widerspre-
chender entscheidungen entgegen. Dieser vorrang 
der strafgerichtlichen geeignetheitsbeurteilung wird
durch die Bestimmungen der § 3 abs. 3 und 4 stvg si-
chergestellt. Beide vorschriften dienen dazu, Doppel-
prüfungen und sich widersprechende entscheidungen
der strafgerichte und der fahrerlaubnisbehörden zu
vermeiden (vgl. Bverwg, u. v. 28. 06. 2012 – 3 c
30.11 – njW 2012, 3669 [= Ba 2012, 320]; vgH BW,
B. v. 19. 08. 2013 – 10 s 1266/13 – njW 2014, 484 
[= Ba 2013, 316]). es soll verhindert werden, dass
derselbe einer eignungsbeurteilung zugrundeliegende
sachverhalt unterschiedlich bewertet wird; die Beur-
teilung durch das strafgericht soll in diesen fällen den
vorrang haben. zwar gilt die Bindungswirkung des in
einem strafverfahren festgestellten sachverhalts, der
Beurteilung der schuldfrage und der eignung zum
führen von kraftfahrzeugen gemäß § 3 abs. 4 stvg
für die fahrerlaubnisbehörde zum einen ausdrücklich
nur in einem entziehungsverfahren und zum anderen
lediglich für abweichungen zum nachteil des Betrof-
fenen. außerdem entfällt die Bindungswirkung, wenn
gewichtige anhaltspunkte, insbesondere neue tatsa-
chen oder Beweismittel als Wiederaufnahmegründe
im sinne des § 359 nr. 5 stpo, für die unrichtigkeit
der tatsächlichen feststellungen im strafurteil spre-
chen (Bverwg, B. v. 28. 09.1981 – 7 B 188.81 – juris
rn. 7, B. v. 03. 09.1992 – 11 B 22.92 – BayvBl 1993,
26 m. w. n.; BayvgH, B. v. 16. 09. 2010 – 11 zB
09.2002 – juris rn. 12 ff.). trotz der gesetzlich nicht
ausdrücklich angeordneten Bindungswirkung für das
erteilungsverfahren muss die fahrerlaubnisbehörde
oder das verwaltungsgericht den in einem straf- oder
Bußgeldverfahren festgestellten sachverhalt jedoch
nicht jeweils neu ermitteln. vielmehr können sie auch
hier grundsätzlich von den für die fahreignung rele-
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vanten strafgerichtlichen feststellungen ausgehen, an
denen sich der Betroffene festhalten lassen muss, so-
fern nicht ausnahmsweise gewichtige anhaltspunkte
für deren unrichtigkeit bestehen (vgl. BayvgH, B. v.
13. 02. 2015 – 11 zB 14.1452 – njW 2015, 2988 
rn. 10 sowie B. v. 12. 08. 2013 – 11 zB 11.2200 – juris
rn. 7 für die Wiedererteilung der fahrlehr- und fahr-
schulerlaubnis). eine abweichung von der strafge-
richtlichen feststellung hinsichtlich der eignungs-
beurteilung durch die fahrerlaubnisbehörde ist nur
gerechtfertigt, wenn solche gewichtigen anhaltspunk-
te vorliegen.

c) Die strafgerichtliche entscheidung, dass der Be-
troffene zum zeitpunkt ihres ergehens zum führen
von kraftfahrzeugen im öffentlichen straßenverkehr
ungeeignet ist, kann daher von der fahrerlaubnisbe-
hörde ohne gewichtige anhaltspunkte nicht negiert
werden. Wenn bisher im Wiedererteilungsverfahren
nach § 13 satz 1 nr. 2 fev der schluss gezogen
wurde, dass eine medizinisch-psychologische unter-
suchung nur anzuordnen ist, wenn der strafgericht-
lichen entziehung der fahrerlaubnis eine der in § 13
satz 1 nr. 2 Buchst. b oder c fev genannten fallge-
staltungen zugrunde lag, widersprach das nr. 8.2 der
anlage 4 zur fev. Denn lag in der vergangenheit fahr-
erlaubnisrechtlicher alkoholmissbrauch (nicht hinrei-
chend sicheres trennungsvermögen zwischen dem
führen von kraftfahrzeugen und einem die fahr-
sicherheit beeinträchtigenden alkoholkonsum) vor,
führt dies nach nr. 8.1 der anlage 4 zur fev zum aus-
schluss der fahreignung. nach nr. 8.2 der vorschrift
ist die fahreignung nach Beendigung des missbrauchs
wieder gegeben, wenn die Änderung des trinkverhal-
tens gefestigt ist. Demgemäß ist gegenstand des
gemäß § 13 fev zur klärung der eignungszweifel ein-
zuholenden medizinisch-psychologischen gutachtens
auch das voraussichtliche künftige verhalten des Be-
troffenen, insbesondere ob zu erwarten ist, dass er
nicht oder nicht mehr ein kraftfahrzeug unter einfluss
von alkohol führen wird (vgl. hierzu Dauer in Hent-
schel/könig/Dauer, straßenverkehrsrecht, 43. aufl.
2015, § 2 stvg rn. 46). Durch ein medizinisch-
psychologisches gutachten ist zu klären, ob – je nach
den individuellen erfordernissen – eine stabile alko-
holabstinenz vorliegt oder prophylaxestrategien hin-
sichtlich des trennungsvermögens entwickelt wurden
und ob der einstellungswandel stabil und motivational
gefestigt ist (vgl. nr. 3.13.1 der Begutachtungsleitli-
nien für kraftfahreignung). Dass die einmal wegen al-
koholmissbrauchs verloren gegangene fahreignung
allein durch zeitablauf zurückgewonnen werden kann,
ist innerhalb des zeitraums, im dem die tat noch im
fahreignungsregister eingetragen und daher berück-
sichtigungsfähig ist (vgl. § 29 stvg), nicht vorgese-
hen.

3.5 Diese nunmehrige auslegung führt nicht zu
einem Wertungswiderspruch zu § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. a fev, und zwar auch nicht in der vom senat
vertretenen auslegung (vgl. nr. 2). selbst wenn man
nämlich – entgegen der auffassung des senats – den
verweis der vorschrift des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d

fev auf die „unter den Buchstaben a bis c genannten
gründe“ so verstehen würde, dass, wenn nicht die vor-
aussetzungen der Buchstaben b oder c vorliegen, zur
einmaligen trunkenheitsfahrt mit einer Bak unter 
1,6 ‰ oder einer aak unter 0,8 mg/l noch zusatztat-
sachen hinzukommen müssen, die die annahme eines
fehlenden trennungsvermögens nahelegen, so liegt
eine solche zusatztatsache bei strafgerichtlicher ent-
ziehung der fahrerlaubnis wegen alkoholmissbrauch
vor. als zusatztatsache kommt in diesen fällen neben
der trunkenheitsfahrt unter 1,6 ‰ Bak oder 0,8 mg/l
aak hinzu, dass (straf-)gerichtlich die nichteignung
wegen fahrerlaubnisrechtlichen alkoholmissbrauchs
festgestellt wurde. Diese gerichtliche feststellung
wiegt schwerer als sonstige zusatztatsachen, die ledig-
lich die annahme von alkoholmissbrauch begründen
und für eine gutachtensanordnung nach § 13 satz 1
nr. 2 Buchst. a fev ausreichen.

3.6 Der senat verkennt nicht, dass sich der anwen-
dungsbereich des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. c fev nach
der nunmehrigen auslegung der vorschrift des § 13
fev nach einer trunkenheitsfahrt, die gemäß § 316
stgB regelmäßig bei Bak-Werten von 1,1 ‰ (abso-
lute fahrunsicherheit) und bei zusätzlichen alkoholbe-
dingten fahrfehlern bereits bei Werten zwischen 0,3
und unter 1,1 ‰ (relative fahrunsicherheit) vorliegt
(vgl. könig in Hentschel/könig/Dauer a. a. o. § 316
stgB rn. 12 und 22), letztlich auf trunkenheitsfahr-
ten im öffentlichen straßenverkehr mit anderen als
fahrerlaubnispflichtigen kraftfahrzeugen beschränkt,
weil bei führung von anderen fahrzeugen als fahrer-
laubnispflichtigen kraftfahrzeugen eine fahrerlaubnis
vom strafgericht nach § 69 abs. 1 stgB nicht entzo-
gen werden kann. Dass das vom verordnungsgeber ur-
sprünglich so wohl nicht gewollt war, ergibt sich aus
der Begründung der norm im jahr 1998. insoweit ist
jedoch, ausgehend von der entscheidung des verwal-
tungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 18. mai
2004 (a. a. o.) bis zur Änderung von § 14 abs. 2 nr. 1
fev durch den verordnungsgeber zum 30. oktober
2008, ein Wandel des verständnisses der vorschrift
eingetreten, der die ursprüngliche Begründung der
norm in den Hintergrund treten lässt.

3.7 auch dass die hier vertretene auslegung zu
schwierigkeiten bei der Beurteilung des falles führt,
in dem ein Betroffener ohne fahrerlaubnis unterhalb
der in § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. c fev genannten al-
koholwerte ein kraftfahrzeug führt und deshalb vom
strafgericht nur eine isolierte sperre (§ 69a abs. 1
satz 3 stgB) verhängt wird, weil die fahrerlaubnis
nicht entzogen werden kann, und dieser so gegenüber
einem fahrerlaubnisinhaber bei ansonsten gleichem
sachverhalt privilegiert würde, zwingt nicht zu einer
anderen auffassung. Dabei kann offenbleiben, ob, wie
von der landesanwaltschaft Bayern vorgeschlagen,
dieser fall mit einer analogie zu § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. d fev bzw. der unmittelbaren anwendbarkeit
des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2 fev gelöst wer-
den kann.

3.8 Die in der literatur und rechtsprechung gegen
diese auslegung im Übrigen vorgebrachten einwände
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können bei derzeit gegebener gesetzeslage nicht zu
einer anderen auslegung führen. Die Bedenken beru-
hen im Übrigen weitgehend nicht auf vorschriften des
fahrerlaubnisrechts, sondern auf einem Wertungs-
widerspruch dieser zu den strafrechtlichen vorschrif-
ten, nach denen eine fahrerlaubnis wegen alkohol-
missbrauchs entzogen wird. Darüber hinaus wird in
frage gestellt, ob die strafgerichte die fahreignung
umfassend beurteilen können.

a) Der Beurteilungsvorrang der strafgerichte ist ge-
rechtfertigt, weil dabei ein identischer prüfungsmaß-
stab zur anwendung gelangt. einer strafgerichtlichen
entziehung der fahrerlaubnis kommt keine geringere
Bedeutung als der verwaltungsbehördlichen zu, da das
strafgericht der entscheidung über die entziehung der
fahrerlaubnis ausschließlich die eignung des fahrer-
laubnisinhabers zum führen von kraftfahrzeugen zu-
grunde zu legen hat. Die strafgerichtliche entziehung
der fahrerlaubnis aufgrund von § 69 stgB ist eine
maßregel der Besserung und sicherung (§ 61 nr. 5
stgB), deren verhängung ausschließlich von der
frage der ungeeignetheit zum führen von kraftfahr-
zeugen abhängt. entgegen einer teilweise in der lite-
ratur vertretenen auffassung (vgl. etwa mahlberg,
Dar 2014, 419; zwerger, jurispr-verkr 5/2015
anm. 1) handelt es sich bei der strafgerichtlichen ent-
ziehung der fahrerlaubnis nicht um eine repressive,
strafähnliche maßnahme; vielmehr wird die maßregel
ausschließlich zu präventiven zwecken, wie auch
koehl (Dar 2015, 607/609) erkennt, und aus gleichen
gründen wie die verwaltungsbehördliche entziehung
der fahrerlaubnis wegen alkoholmissbrauchs ver-
hängt. Die verwaltungsbehördliche entziehung der
fahrerlaubnis dient der abwehr von gefahren, die
künftig durch die teilnahme von nicht zum führen
von kraftfahrzeugen geeigneten fahrzeugführern am
straßenverkehr entstehen können. nach nr. 8.1 der
anlage 4 zur fev liegt alkoholmissbrauch vor, wenn
zu erwarten ist, dass das führen von fahrzeugen und
ein die verkehrssicherheit beeinträchtigender alkohol-
konsum nicht hinreichend sicher getrennt werden kön-
nen (vgl. Bverwg, u. v. 21.05. 2008 – 3 c 32.07 –
Bverwge 131, 163 [= Ba 2008, 410]). Der gleiche
maßstab gelangt der sache nach bei der strafgericht-
lichen entziehung der fahrerlaubnis gemäß § 69 
abs. 2 nr. 1 und 2 stgB bei einem vergehen der trun-
kenheit im verkehr (§ 316 stgB) oder einer gefähr-
dung des straßenverkehrs (§ 315c stgB) zur anwen-
dung.

zwar knüpft der entzug der fahrerlaubnis im straf-
verfahren an eine gesamtwürdigung der täterpersön-
lichkeit an, die in der tat zum ausdruck gekommen ist
(vgl. könig in Hentschel/könig/Dauer a. a. o. § 69
stgB rn. 13). aus der tat muss sich für das strafge-
richt die charakterliche ungeeignetheit des täters zum
führen von kraftfahrzeugen ergeben, d. h. aus der an-
lasstat müssen tragfähige rückschlüsse gezogen wer-
den können, dass der täter bereit ist, die sicherheit des
straßenverkehrs seinen eigenen (auch kriminellen)
zielen unterzuordnen (vgl. BgH, großer senat für
strafsachen, B. v. 27. 04. 2005 – gsst 2/04 – njW

2005, 1957 [= Ba 2005, 311]; geppert, in: laufhütte
u. a., stgB leipziger kommentar, 12. aufl. 2007, § 69
stgB rn. 48 ff.). Der materielle maßstab für die Beur-
teilung der ungeeignetheit zum führen von kraftfahr-
zeugen ist jedoch identisch. Der in § 69 abs. 1 stgB
verwendete Begriff der ungeeignetheit stimmt inhalt-
lich mit dem in § 2 abs. 4 satz 1, § 3 abs. 1 satz 1
stvg i.v. m. § 11 abs. 1 satz 3, § 46 abs. 1 satz 2
fev enthaltenen maßstab überein (vgl. ausdrücklich
BgH, B. v. 27. 04. 2005 a. a. o.). Deshalb kann für die
auslegung des Begriffs der ungeeignetheit in § 69
stgB der zweck der vorschrift des § 3 abs. 1 stvg
über die entziehung der fahrerlaubnis durch die ver-
waltungsbehörde herangezogen werden.

Die strafgerichtliche feststellung der nichteignung
bezieht sich nicht auf die vergangenheit (den zeit-
punkt der tat) und auch nicht nur auf die gegenwart,
sondern, da ein künftiges verhalten inmitten steht, auf
die zukunft (im sinne einer prognose hinsichtlich
einer Wiederholungsgefahr). Der maßgebliche unter-
schied zwischen verwaltungsbehördlicher und strafge-
richtlicher entziehung der fahrerlaubnis besteht dem-
zufolge nur darin, dass der verwaltungsbehörde
ausweislich der §§ 2 ff. stvg eine umfassende per-
sönlichkeitsprüfung vorgeschrieben und erlaubt ist,
während sich die strafgerichtliche Beurteilung des
eignungsmangels nur auf die begangene straftat und
darüber hinaus nur auf diejenigen persönlichkeitszüge
des täters stützen darf, die in der jeweiligen anlasstat
symptomatisch zum ausdruck gekommen sind (vgl.
hierzu geppert, a. a. o. § 69 stgB rn. 272).

b) Dem senat ist bewusst, dass offensichtlich Wer-
tungsunterschiede zwischen den strafrechtlichen vor-
schriften, die zur entziehung der fahrerlaubnis wegen
alkoholmissbrauchs führen und den fahrerlaubnis-
rechtlichen vorschriften hierzu bestehen. Diese Wer-
tungsunterschiede sind jedoch vor allem dann gravie-
rend, wenn § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev nicht der
vom senat vertretene eigenständige anwendungsbe-
reich zukommt.

fahrerlaubnisrechtlich reicht nach § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. a alt. 2 und Buchst. b und c fev die tatsache
allein, dass jemand einmaligen (fahrerlaubnisrecht-
lichen) alkoholmissbrauch unterhalb des schwellen-
werts des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. c fev, also unter
1,6 ‰ Bak oder 0,8 mg/l aak, betrieben hat, ohne
das Hinzutreten von zusatztatsachen, die das tren-
nungsvermögen in frage stellen, nicht, um von einer
ungeeignetheit auszugehen oder eine medizinisch-
psychologische untersuchung anzuordnen. strafrecht-
lich ist hingegen seit der entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom 28. juni 1990 (– 4 str 297/90 – njW
1990, 2393) die fahrerlaubnis wegen alkoholmiss-
brauchs (trunkenheitsfahrt nach § 316 stgB oder
straßenverkehrsgefährdung nach § 315c abs. 1 nr. 1
Buchst. a stgB) in der regel zu entziehen, wenn ein
fahrerlaubnisinhaber mit einer Bak ab 1,1 ‰ ein
kraftfahrzeug im öffentlichen straßenverkehr führt
(absolute fahrunsicherheit). Darüber hinaus wird auch
bei einer relativen fahrunsicherheit, d. h. bei einer
Bak von 0,3 ‰ oder mehr in verbindung mit einem
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alkoholbedingten fahrfehler, die fahrerlaubnis entzo-
gen. Weiter verschärft wird der Wertungswiderspruch
durch die strafrechtlich angeordnete fiktion des § 69
abs. 2 stgB, wonach der täter bei einer der in der
vorschrift genannten straftaten in der regel als unge-
eignet zum führen von kraftfahrzeugen anzusehen ist,
und dadurch, dass das strafgericht in diesen fällen die
angenommene ungeeignetheit nicht weiter zu begrün-
den hat (vgl. § 267 abs. 6 satz 2 stpo).

Der strafgerichtlichen entscheidung ist jedoch be-
reits gemäß § 3 abs. 3 und 4 stvg und der sich daraus
ergebenden Bindungswirkung (vgl. oben nr. 3.4 b) der
vorrang einzuräumen. § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev
in der vom senat vertretenen auslegung stellt das nur
klar und hat in verbindung mit nr. 8.2 der anlage 4 zur
fev zur folge, dass die fahreignung erst wieder vor-
liegt, wenn die Änderung des trinkverhaltens gefestigt
ist, was durch eine medizinisch-psychologische unter-
suchung zu klären ist. Dieses verständnis der vor-
schrift des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev beseitigt
die Wertungswidersprüche zugunsten der strengeren
strafrechtlichen vorschriften zumindest teilweise.

im Übrigen gibt die in § 69 abs. 2 stgB angeordne-
te regel durchaus raum für abweichungen und ent-
bindet das strafgericht nicht vom erfordernis der
Überzeugung von der ungeeignetheit des täters (vgl.
könig in Hentschel/könig/Dauer a. a. o. § 69 stgB
rn. 11). Denn es hat stets auch zu beurteilen, ob nicht
eine ausnahme vorliegt. Das strafgericht hat im ein-
zelfall zu prüfen, ob besonders günstige umstände in
der person des täters und in den tatumständen vorlie-
gen, die der tat die indizwirkung nehmen und den an
sich formell zur entziehung ausreichenden verstoß
nicht eventuell doch in einem günstigeren licht er-
scheinen lassen als den regelfall, sodass ausnahms-
weise von einer entziehung der fahrerlaubnis abge-
sehen werden kann. zwar werden an die voraus-
setzungen einer solchen ausnahme strenge anforde-
rungen gestellt und es ist in der strafgerichtlichen
rechtsprechung auch nicht allgemein geklärt, ob ein
einmaliges versagen nach langjähriger praxis bereits
zu einem absehen vom regelfall führen kann (vgl.
Burmann in: Burmann/Heß/jahnke/janker, straßen-
verkehrsrecht, 23. aufl. 2014, § 69 stgB rn. 21 f.).
kommt das strafgericht zu dem ergebnis, dass die tat
als solche, die vorläufige entziehung der fahrerlaub-
nis oder die strafrechtliche verurteilung den Betroffe-
nen so beeindruckt hat oder ihn auch ein anzuordnen-
des fahrverbot so beeindruckt, dass im zeitpunkt der
urteilsfindung nicht (mehr) von einer Wiederholung
einer trunkenheitsfahrt auszugehen ist, kann es trotz
der regel des § 69 abs. 2 stgB nicht wegen nichteig-
nung zum führen eines kraftfahrzeugs im öffentlichen
straßenverkehr die fahrerlaubnis entziehen, weil eine
ungeeignetheit dann nicht (mehr) vorliegt. ohne si-
chere Beurteilung der fahreignung darf das strafge-
richt die fahrerlaubnis nicht entziehen (vgl. BgH,
großer senat für strafsachen, B. v. 27. 04. 2005 
– gsst 2/04 – juris rn. 26). Das strafgericht kann sich
dann ggf. insoweit mit der anordnung eines fahrver-
bots nach § 44 abs. 1 stgB begnügen. Dass die straf-

gerichte die zukunftsprognose nicht allein aus der ab-
geurteilten tat, sondern auch aus der Beurteilung des
verhaltens des Betroffenen nach der tat anstellen, zei-
gen eine vielzahl strafgerichtlicher entscheidungen
(vgl. könig in Hentschel/könig/Dauer a. a. o. § 69
stgB rn. 15 ff.).

solange der gesetz- und verordnungsgeber etwaige
weiterhin bestehende Wertungsunterschiede nicht be-
seitigt, gilt jedoch der gesetzlich angeordnete vorrang
der strafgerichtlichen Beurteilung.

Das gleiche gilt für den fall einer strafgerichtlichen
entziehung der fahrerlaubnis aufgrund einer relativen
fahrunsicherheit, also bei Werten ab 0,3 ‰ bis unter
1,1 ‰ Bak in verbindung mit einem alkoholbeding-
ten fahrfehler. Hier ist der Wertungswiderspruch 
zu den fahrerlaubnisrechtlichen vorschriften in § 13 
satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2, b und c fev besonders
eklatant (vgl. vg regensburg, B. v. 12.11.2014 – ro
8 k 14.1624 – Dar 2015, 40). Bei einem fahrerlaub-
nisinhaber, der bereits bei Werten ab 0,3 ‰ Bak alko-
holbedingte ausfallerscheinungen (fahrfehler) auf-
weist und deswegen in den Bereich der strafbarkeit
nach § 316 abs. 1 i. v. m. abs. 2 stgB gelangt, und
dem deswegen gemäß § 69 abs. 2 stgB in der regel
die fahrerlaubnis zu entziehen ist, kann man anneh-
men, dass eine entsprechende giftfestigkeit, die nur
durch regelmäßig hohen alkoholkonsum erlangt wird,
nicht besteht, mit anderen Worten, dass er kein „alko-
holproblem“ hat. gleichwohl wird ihm in der regel
die fahrerlaubnis nach § 69 abs. 2 stgB entzogen,
ohne dass die nichteignung im urteil näher begründet
werden müsste (§ 267 abs. 6 satz 2 stpo). Das lässt
sich jedoch dadurch rechtfertigen, dass auch dieser
fahrzeugführer, wie die trunkenheitsfahrt zeigt, ein
problem mit dem trennungsvermögen hat, denn er hat
vorsätzlich oder fahrlässig den konsum von alkohol
in einer menge, die ihn fahrunsicher macht, und die
teilnahme mit einem kraftfahrzeug im öffentlichen
straßenverkehr nicht getrennt. insofern hat auch er
fahrerlaubnisrechtlichen alkoholmissbrauch betrieben
und es ist in gleicher Weise zu klären, ob zu erwarten
ist, dass er dies auch künftig tun werde. Das fahrer-
laubnisrecht enthält keinen anhaltspunkt, in diesen
fällen die strafgerichtliche entscheidung, dass der Be-
treffende ungeeignet zum führen von kraftfahrzeugen
im öffentlichen straßenverkehr ist, in frage zu stellen;
einen maßgeblichen Bak-Wert von 1,1 ‰ kennt das
fahrerlaubnisrecht nicht.

soweit eingewandt wird (vgl. ixmeier, a. a. o.), dass
nach nr. 3.13.1 der Begutachtungsleitlinien zur kraft-
fahreignung, die bindende verwaltungsrichtlinien und
auch von den gerichten als sachverständige Äußerun-
gen heranzuziehen seien (vgl. hierzu § 11 abs. 5 fev
i.v. m. anlage 4a und Bverwg, u. v. 14.11.2013 – 3
c 32.12 – Bverwge 148, 230 rn. 19 [= Ba 2014,
30]), alkoholmissbrauch nur vorliege, wenn wieder-
holt ein fahrzeug unter unzulässig hoher alkoholisie-
rung geführt wurde, einmalig mit hoher alkoholisie-
rung ohne Wirkungsanzeichen gefahren wurde oder
wenn aktenkundig belegt ist, dass es in der vergangen-
heit im zusammenhang mit der verkehrsteilnahme zu
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einem verlust der kontrolle des alkoholkonsums 
gekommen ist, hat sich mit diesen fragen ggf. das
strafgericht bei seiner entscheidung auseinanderzu-
setzen.

(mitgeteilt von vorsitzender richter am Bayerischen ver-
waltungsgerichtshof Dr. klaus Borgmann, münchen)

a n m e r k u n g  d e r  s c h r i f t l e i t u n g : Die
landesanwaltschaft Bayern (http://www.landesan
waltschaft.bayern.de) veröffentlichte zur vorstehen-
den entscheidung folgende Hinweise: 

„nach der vorliegenden entscheidung des Bayeri-
schen verwaltungsgerichtshofes (BayvgH) müssen
sich auch trunkenheitsfahrer, denen wegen einer einzi-
gen strafbewehrten alkoholfahrt mit weniger als 1,6
promille – im vorliegenden fall 1,28 promille Bak –
vom strafgericht die fahrerlaubnis entzogen worden
ist, im behördlichen Wiedererteilungsverfahren einer
medizinisch-psychologischen Begutachtung stellen.
Die bisherige verwaltungspraxis knüpfte das erforder-
nis einer mpu an eine vorausgegangene trunkenheits-
fahrt mit einem Bak-promillewert von mindestens 1,6.

Das urteil des BayvgH fußt auf der anwendung
des in rechtsprechung und praxis bis ins jahr 2012
hinein weitgehend unbeachtet gebliebenen § 13 satz 1
nr. 2 Buchst. d fev. nach der früheren maßgeblichen
rechtsprechung des BayvgH schloss bei einer einma-
liger alkoholfahrt mit Werten unter 1,6 promille Bak
bzw. 0,8 mg/l aak die vorschrift des § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. c fev zur vermeidung von Wertungswider-
sprüchen den rückgriff auf § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a
alt. 2 fev für eine gutachtensanordnung aus, und
zwar im rahmen des ersterteilungs-, des Wiederertei-
lungs- und des fahrerlaubnisentziehungsverfahrens
(BayvgH, Beschluss vom 20. 03. 2009, az. 11 ce
08.3308, juris rn. 13; Beschluss vom 09. 02. 2009, az.
11 ce 08.3028, juris rn. 14). § 13 satz 1 nr. 2 Buchst.
d fev wurde dabei nicht thematisiert.

ins Blickfeld gerückt ist § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d
fev erst durch jüngste entscheidungen des verwal-
tungsgerichtshofes Baden-Württemberg (vgHBW).
aus der norm ergebe sich, dass die strafgerichtliche
entziehung der fahrerlaubnis wegen einer fahrt unter
alkoholeinfluss (auch unterhalb des Wertes von 1,6
promille Bak bzw. 0,8 mg/l aak) im neuerteilungs-
verfahren gemäß § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev
zwingend zur anordnung einer medizinisch-psycholo-
gischen untersuchung führen müsse (vgHBW, urteil
vom 07. 07. 2015, az. 10 s 116/15, rn. 32 ff.; Be-
schluss vom 15. 01. 2014, az. 10 s 1748/13, rn. 9; ur-
teil vom 18. 06. 2012, az. 10 s 452/10, rn. 48; ebenso
ovg mv, Beschluss vom 22. 05. 2013, az. 1 m
123/12, rn. 14 ff.). Der Bayerische verwaltungsge-
richtshof hatte zunächst offen gelassen, ob er dieser
neuen rechtsprechungslinie anhängt (z. B. Beschluss
vom 08.10. 2014, az. 11 ce 14.1776, rn. 19). mit
dem vorliegenden urteil ist er ihr unter aufgabe seiner
bisherigen anderen auffassung gefolgt. zentrale er-
wägungen des BayvgH hierbei sind:

– Da für die neuerteilung einer fahrerlaubnis nach
vorangegangener entziehung die vorschriften
über die ersterteilung – mithin auch § 13 fev mit
dem vorrang des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. c fev
gegenüber § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2 fev –
bereits gemäß § 20 abs. 1 satz 1 fev gelten, kann
ein eigenständiger anwendungsbereich des § 13
satz 1 nr. 2 Buchst. d fev nur darin bestehen,
dass diese norm sich vom vorrang des § 13 satz 1
nr. 2 Buchst. c fev gegenüber § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. a alt. 2 fev löst und als eigenständigen
sachgrund für die anordnung einer medizinisch-
psychologischen untersuchung die vorangegan-
gene strafgerichtliche fahrerlaubnisentziehung
wegen alkoholmissbrauchs genügen lässt. Die
strafgerichtliche entziehung der fahrerlaubnis
stellt mithin einen eigenständigen anlass für wei-
ter bestehende eignungszweifel dar.

– Der in § 69 abs. 1 stgB verwendete Begriff der
ungeeignetheit stimmt inhaltlich mit dem in § 2
abs. 4 satz 1, § 3 abs. 1 satz 1 stvg i.v. m. § 11
abs. 1 satz 3, § 46 abs. 1 satz 2 fev enthaltenen,
für die fahrerlaubnisbehörden geltenden maßstab
überein. entzieht ein strafgericht die fahrerlaub-
nis wegen eines vergehens der trunkenheit im
verkehr (§ 316) oder einer alkoholbedingten ge-
fährdung des straßenverkehrs (§ 315c stgB), so
erfolgt dies der sache nach wegen fehlender eig-
nung im Hinblick auf zu erwartenden zukünftigen
alkoholmissbrauch, das heißt dem unvermögen,
fahren und verkehrssicherheitsrelevantes trinken
trennen zu können (zur Definition vgl. nr. 8.1 der
anlage 4 zur fev). Das strafgericht stellt hierbei
(unter anwendung der regelvermutung des § 69
abs. 2 am ende stgB) eine prognose über das zu-
künftige verhalten auf.

– eine einmal wegen alkoholmissbrauchs verloren
gegangene fahreignung kann innerhalb des zei-
traums, in dem die tat noch im fahreignungsregi-
ster eingetragen und daher berücksichtigungs-
fähig ist (vgl. § 29 stvg), nicht allein durch
zeitablauf zurückgewonnen werden. für die
Wiedergewinnung bedarf es vielmehr einer nach-
gewiesenen Änderung des trinkverhaltens (vgl.
nr. 8.2 der anlage 4 zur fev), d. h. es ist durch ein
medizinisch-psychologisches gutachten zu klä-
ren, ob – je nach den individuellen erfordernissen
– eine stabile alkoholabstinenz vorliegt bzw. pro-
phylaxestrategien hinsichtlich des trennungsver-
mögens entwickelt wurden und ob jeweils der
einstellungswandel stabil und motivational ge-
festigt ist.

– Das erfordernis einer medizinisch-psychologi-
schen untersuchung nach § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. d fev besteht nicht nur dann, wenn die
strafgerichtliche entziehung einer fahrerlaubnis
(§ 69 stgB) wegen absoluter fahrunsicherheit
(ab einschließlich 1,1 promille Bak) erfolgt ist,
sondern auch im falle der entziehung wegen rela-
tiver fahrunsicherheit (ab einschließlich 0,3 pro-
mille Bak bis unter 1,1 promille Bak verbunden
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mit alkoholbedingten fahrfehlern). Das fahrer-
laubnisrecht enthält keinen anhaltspunkt, bei re-
lativer fahrunsicherheit die strafgerichtliche ent-
scheidung, dass der Betreffende ungeeignet zum
führen von kraftfahrzeugen im öffentlichen stra-
ßenverkehr ist, in frage zu stellen; einen maßgeb-
lichen Bak-Wert von 1,1 promille kennt das fah-
rerlaubnisrecht nicht.

– es bleibt offen, ob der fall einer (auch) infolge al-
koholkonsums strafbewehrten trunkenheitsfahrt
ohne fahrerlaubnis, d. h. der fall, dass das straf-
gericht wegen des fehlens einer fahrerlaubnis nur
eine isolierte sperre (§ 69 a abs. 1 satz 3 stgB)
anordnen, nicht jedoch eine fahrerlaubnis wegen
trunkenheit im verkehr entziehen kann, mit einer
analogie zu § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev bzw.
der unmittelbaren anwendbarkeit des § 13 satz 1
nr. 2 Buchst. a alt. 2 fev gelöst werden kann.

– Der anwendungsbereich des § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. c fev beschränkt sich auf trunkenheits-
fahrten mit anderen als fahrerlaubnispflichtigen
kraftfahrzeugen, d.h. insbesondere auf das füh-
ren von fahrrädern unter alkoholeinfluss.

Das urteil des BayvgH enthält auch ein beachtens-
wertes Hilfsargument, das eingreifen würde, wenn die
rechtsauffassung des senats zu § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. d fev nicht tragfähig sein sollte: gestützt auf
§ 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2 fev kann eine gut-
achtensanordnung im falle einer einmaligen trunken-
heitsfahrt mit weniger als 1,6 promille Bak bzw. 
0,8 mg/l aak zwar nur ergehen, wenn zusatztatsa-
chen vorliegen, denen eine zur grenzwertüberschrei-
tung annähernd gleiche aussagekraft dafür zukommt,
dass der Betroffene den konsum von alkohol und das
fahren nicht trennen kann. Bei einer strafbewehrten
trunkenheitsfahrt unter 1,6 promille Bak oder 
0,8 mg/l aak stellt aber die (durch die strafgerichtli-
che entziehung der fahrerlaubnis zum ausdruck 
kommende) strafgerichtliche feststellung der nicht-
eignung wegen fahrerlaubnisrechtlichen alkoholmiss-
brauchs eine solche zusatztatsache dar; eine solche ge-
richtlich ausgesprochene feststellung wiegt gerade
wegen ihres feststellenden charakters schwerer als
sonstige zusatztatsachen, die lediglich die annahme
von alkoholmissbrauch begründen, gleichwohl aber
für eine gutachtensanordnung nach § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. a fev ausreichen.

Der Bayerische verwaltungsgerichtshof hat gegen
sein urteil die revision zugelassen.“

07. 1. Der  Umstand,  dass  in  zulässiger  Weise
nach Ablauf der Sperrfrist gemäß § 75 S. 2 VwGO
Untätigkeitsklage  erhoben  wurde,  steht  weder
weitergehenden Aufklärungsmaßnahmen der Ver-
waltungsbehörde wie etwa dem Erlass  einer Gut-
achtensanordnung  noch  dem  auf  § 11 Abs. 8  S. 1
FeV  gestützten  Schluss  auf  die  Nichteignung  des
Fahrerlaubnisbewerbers entgegen.

2. Die  strafgerichtliche Entziehung der Fahrer-
laubnis  wegen  einer  Fahrt  unter  Alkoholeinfluss
gemäß § 69 StGB löst im Sinne einer Tatbestands-
wirkung ohne Weiteres die Notwendigkeit der An-
ordnung einer medizinisch-psychologischen Unter-
suchung  aus;  die  Vorschrift  des  § 13  S. 1  Nr. 2
Buchst d FeV knüpft explizit nicht an eine Kumula-
tion  der Gründe  a)  bis  c)  für  die  frühere Entzie-
hung der Fahrerlaubnis an, sondern alternativ an
das  frühere Vorliegen  eines  dieser Gründe  (Fort-
führung der Senatsrechtsprechung, vgl. Urteil vom
18. 06. 2012 – 10 S 452/10 – VBlBW 2013, 19 sowie
Senatsbeschluss vom 15. 01.2014 – 10 S 1748/13 –
VBlBW 2014, 348 [= BA 2014, 131]).

3. Eine  Gutachtensanordnung  nach  der  Auf-
fangvorschrift des  § 13 S. 1 Nr. 2 Buchst  a  2. Alt.
FeV  kommt  auch  dann  in  Betracht,  wenn  der
Schwellenwert nach Buchst c von 1,6 Promille bei
der  Trunkenheitsfahrt  knapp  unterschritten
wurde,  jedoch  deutliche  Indizien  für  eine  weit
überdurchschnittliche Alkoholgewöhnung des Be-
troffenen wie etwa das Fehlen jeglicher Ausfaller-
scheinungen vorliegen und deshalb bei der Gesamt-
schau  auf  eine  gravierende  Alkoholproblematik
geschlossen  werden  kann,  die  Zweifel  am  Tren-
nungsvermögen begründet.

verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
urteil vom 7. juli 2015 – 10 s 116/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Der kläger begehrt die neuerteilung einer fahrer-

laubnis der klassen B, Be, m und l.
Der […] kläger fuhr am 27.12. 2011 gegen 16.55

uhr auf gerader strecke nach einer kurve nicht weit
genug rechts und kollidierte deshalb mit einem ent-
gegenkommenden fahrzeug. Der bei ihm um 17.59 uhr
durchgeführte alkotest ergab eine atemalkoholkon-
zentration von 0,65 mg/l. auf anordnung der polizei
wurde dem kläger um 18.43 uhr eine Blutprobe ent-
nommen, deren untersuchung eine Blutalkoholkon-
zentration von 1,49 promille ergab. im rahmen seiner
Befragung durch die polizei gab der kläger an, er habe
in der zeit von 15.00 uhr bis 16.45 uhr drei Wein-
schorle getrunken. nach dem ärztlichen protokoll über
die Blutentnahme wurden der gang des klägers, die
plötzliche kehrtwendung, der romberg-test, die fin-
ger-finger-probe und die finger-nasen-probe jeweils
als sicher beurteilt. Die sprache sei deutlich, die pupil-
len unauffällig, das Bewusstsein klar, der Denkablauf
geordnet, die stimmung ruhig und das Befinden nor-
mal. insgesamt sei der kläger zu allen Qualitäten
orientiert; äußerlich scheine der untersuchte nicht
merkbar unter alkoholeinfluss zu stehen.

Das amtsgericht ettenheim verurteilte den kläger
aufgrund des vorfalls am 27.12. 2011 mit rechtskräfti-
gem urteil vom 13. 06. 2012 wegen fahrlässiger ge-
fährdung des straßenverkehrs in tateinheit mit fahr-
lässiger körperverletzung zu einer geldstrafe von 55
tagessätzen, entzog ihm die fahrerlaubnis und ordne-
te eine sperrfrist für die neuerteilung von weiteren
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fünf monaten an. Hinsichtlich der zugrunde liegenden
feststellungen verwies das amtsgericht auf den straf-
befehl vom 14. 03. 2012, wonach zugunsten des an-
geklagten von einer Blutalkoholkonzentration von
1,49 promille ausgegangen wurde. Die vom amtsge-
richt in der Hauptverhandlung als sachverständige an-
gehörte rechtsmedizinerin Dr. u. s. erklärte, die vom
kläger bei seiner polizeilichen vernehmung angege-
bene trinkmenge von drei Weinschorlen reiche zur er-
klärung der festgestellten alkoholisierung des klägers
nicht aus. Die Blutalkoholkonzentration im zeitpunkt
des unfalls habe zwischen 1,49 und 2,05 promille ge-
legen. aufgrund der sehr wenigen ausfallerscheinun-
gen des klägers müsse in jedem fall eine massive al-
koholgewöhnung unterstellt werden.

am 23.10. 2012 beantragte der kläger beim land-
ratsamt o. die neuerteilung der fahrerlaubnis und
legte dem antrag eine sehtest-Bescheinigung sowie
den nachweis der teilnahme an einem kurs über le-
bensrettende sofortmaßnahmen am unfallort bei. Das
führungszeugnis vom 22.11.2012 enthält keine ein-
tragung.

mit schreiben vom 29. 01.2014 ordnete das land-
ratsamt zur vorbereitung der entscheidung über die
erteilung der beantragten fahrerlaubnis „gemäß § 13
nr. 2a alternative 2 und 2d fahrerlaubnisverordnung“
ein gutachten einer amtlich anerkannten Begutach-
tungsstelle für fahreignung (medizinisch-psychologi-
sches gutachten) an. Dieses gutachten, das bis zum
23. 04. 2014 vorgelegt werden müsse, solle zu den fra-
gen stellung nehmen, ob aufgrund der aktenkundigen
trunkenheitsfahrt zu erwarten sei, dass der kläger
künftig ein fahrzeug unter alkoholeinfluss führen
werde bzw. ob bei ihm alkoholmissbrauch vorliege
und/oder ob als folge eines unkontrollierten alkohol-
konsums Beeinträchtigungen vorlägen, die das sichere
führen eines kraftfahrzeugs der beantragten klasse in
frage stellten. 

Bereits am 22. 04. 2013 hat der kläger untätigkeits-
klage zum verwaltungsgericht freiburg erhoben […].  

mit urteil vom 30. 06. 2014 hat das verwaltungsge-
richt freiburg die klage abgewiesen. 

mit Beschluss vom 13. 01.2015 […] hat der senat
die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung der
rechtssache zugelassen. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die vom senat zugelassene und auch im Übrigen

zulässige Berufung des klägers bleibt in der sache
ohne erfolg. […]

Die anordnung der fahrerlaubnisbehörde zur vor-
lage eines medizinisch-psychologischen gutachtens
genügt den gemäß § 11 abs. 6 fev einzuhaltenden
formell-rechtlichen erfordernissen (dazu unter 1.),
auch bestehen gegen sie nicht die von dem kläger gel-
tend gemachten materiell-rechtlichen Bedenken (dazu
unter 2.).

1. Die anordnung des landratsamts vom
29. 01.2014 zur vorlage eines medizinisch-psycholo-
gischen gutachtens genügt den formellen anforderun-
gen des § 11 abs. 6 fev. […] 

2. Der senat teilt die auffassung der fahrerlaubnis-
behörde und des verwaltungsgerichts, dass die fah-
reignung des klägers zwingend durch eine medizi-
nisch-psychologische Begutachtung zu klären war.

2.1 entgegen der auffassung des klägers führt al-
lein der ablauf der vom strafgericht festgelegten
sperrfrist gemäß § 69a stgB nicht dazu, dass wieder
von der fahreignung auszugehen ist. Die zeitliche Be-
fristung der sperre bedeutet nicht, dass die vom straf-
richter nach maßgabe des § 69 abs. 1 und 2 stgB ver-
neinte eignung mit dem ablauf der sperre auto-
matisch wieder zu bejahen wäre. Die sperrfrist gibt
nur den mindestzeitraum an, währenddessen der ver-
urteilte infolge seiner aus der begangenen straftat ab-
geleiteten gefährlichkeit für den straßenverkehr in
jedem fall als ungeeignet anzusehen ist. ob die eig-
nungsausschließende gefährlichkeit fortbesteht, ist im
anschluss daran von der straßenverkehrsbehörde
auch bei ersttätern eigenständig zu beurteilen 
(vgl. zum ganzen: Bverwg, urteil vom 20. 02.1987 
– 7 c 87.84 – Bverwge 77, 40; senatsurteil vom
18. 06. 2012 – 10 s 452/10 – a. a. o.).

2.2 Der rechtmäßigkeit der gutachtensanordnung
steht nicht entgegen, dass der kläger zum zeitpunkt
ihres erlasses am 29. 01.2014 bereits untätigkeitskla-
ge zum verwaltungsgericht freiburg erhoben hat. fehl
geht die auffassung der Berufung, nach zulässiger er-
hebung einer untätigkeitsklage sei die verwaltungsbe-
hörde nur noch dann zum erlass eines verwaltungs-
akts oder zu der vornahme von aufklärungs-
maßnahmen befugt, wenn das verwaltungsgericht eine
entsprechende frist gemäß § 75 satz 3 vwgo gesetzt
habe. Dieses verständnis kann weder der regelung in
§ 75 satz 3 vwgo noch der Binnensystematik von 
§ 75 vwgo entnommen werden. eine fristsetzung
gemäß § 75 satz 3 vwgo kommt nur in Betracht,
wenn trotz ablaufs der sperrfrist des § 75 satz 2
vwgo ein zureichender grund für die untätigkeit der
verwaltung vorliegt. Die aussetzung des verfahrens
durch das verwaltungsgericht nach zulässiger erhe-
bung der untätigkeitsklage hat lediglich zur folge,
dass nach ergehen des beantragten verwaltungsakts
eine gerichtliche sachentscheidung erst nach Durch-
führung des Widerspruchsverfahrens zulässig ist (vgl.
hierzu grundlegend Bverwg, urteil vom 23. 03.1973
– iv c 2/71 – Bverwge 42, 108). verfährt das ver-
waltungsgericht – wie hier – nicht nach § 75 satz 3
vwgo, ist die Durchführung eines vorverfahrens als
voraussetzung für eine gerichtliche sachentscheidung
selbst dann nicht notwendig, wenn die Behörde den
kläger während des rechtsstreits doch noch ableh-
nend bescheidet (vgl. Bverwg, urteil vom
13. 01.1983 – 5 c 114.81 – Bverwge 66, 342). Dieser
regelungszusammenhang zeigt, dass die Behörde
auch nach zulässiger erhebung einer untätigkeitskla-
ge nicht nur berechtigt, sondern regelmäßig sogar ge-
halten ist, das verwaltungsverfahren eigenständig wei-
ter zu fördern und mit einer sachentscheidung
abzuschließen. Die erhebung einer untätigkeitsklage
hatte deshalb keine auswirkungen auf die verpflich-
tung der fahrerlaubnisbehörde, den sachverhalt durch
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erlass einer gutachtensanordnung aufzuklären und
gegebenenfalls gemäß § 11 abs. 8 satz 1 fev bei
nichtvorlage die entsprechenden konsequenzen zu
ziehen. ebenso ist der senat mit Blick auf den maß-
geblichen Beurteilungszeitpunkt der mündlichen ver-
handlung gehalten, die nichtvorlage einer rechtmäßi-
gen gutachtensanordnung nach maßgabe des § 11
abs. 8 fev zu berücksichtigen.

2.3 entgegen der auffassung des klägers kommt
die ungeeignetheitsvermutung gemäß § 11 abs. 8 s. 1
fev auch dann zur anwendung, wenn die klärung von
eignungszweifeln wegen einer alkoholproblematik
auf der grundlage von § 13 satz 1 fev in rede steht.
Der von dem kläger aufgrund einer systematischen
Überlegung gezogene schluss, die vorschrift des § 11
abs. 8 satz 1 fev beziehe sich lediglich auf die an-
ordnung einer ärztlichen Begutachtung gemäß der vor-
stehenden absätze in § 11 fev, geht fehl. vielmehr
spricht sowohl eine systematische als auch eine teleo-
logische Betrachtung für die anwendung von § 11
abs. 8 satz 1 fev bei nichtbeibringung eines auf der
grundlage von § 13 satz 1 fev wegen einer alkohol-
problematik geforderten medizinisch-psychologischen 
eignungsgutachtens. Die Bestimmung des § 13 fev
ist eine spezialvorschrift gegenüber § 11 fev und re-
gelt abschließend die maßnahmen, die zu ergreifen
sind bei verdacht auf alkoholabhängigkeit oder -miß-
brauch (vgl. die Begründung der Bundesregierung in
vkBl 98, 1070). Daher findet auch bei der anordnung
einer medizinisch-psychologischen Begutachtung die
gleichsam vor die klammer gezogene allgemeine Be-
stimmung des § 11 abs. 8 s. 1 fev anwendung. im
Übrigen wäre es unter Wertungsgesichtspunkten nicht
nachvollziehbar, wenn der schluss auf die nichteig-
nung zum führen von kraftfahrzeugen gemäß § 11
abs. 8 satz 1 fev nicht im Bereich der besonders
schwerwiegenden alkoholbedingten eignungsmängel
möglich wäre. in Übereinstimmung hiermit hat das
Bundesverwaltungsgericht ohne nähere problemati-
sierung die vorschrift des § 11 abs. 8 satz 1 fev in
fallgestaltungen angewandt, in denen die Beibringung
eines medizinisch-psychologischen gutachtens auf
der grundlage von § 13 fev in rede stand (vgl.
Bverwg, urteile vom 28. 04. 2010 – 3 c 2.10 –
Bverwge 137, 10 sowie vom 11.12. 2008 – 3 c 26.07
– Bverwge 132, 315 [= Ba 2009, 229]).

2.4 zutreffend ist das verwaltungsgericht davon
ausgegangen, dass für die anordnung eines medizi-
nisch-psychologischen gutachtens die erforderliche
ermächtigungsgrundlage bestand. Die fahrerlaubnis-
behörde war sowohl gemäß § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d
(dazu unter 2.4.1) als auch nach § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. a fev (dazu unter 2.4.2) zwingend und ohne
ermessensbetätigung verpflichtet, eine medizinisch-
psychologische Begutachtung des klägers anzuord-
nen.

2.4.1 Wie das verwaltungsgericht zutreffend im
einzelnen näher dargelegt hat, war die fahrerlaubnis-
behörde gemäß § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev ver-
pflichtet, die Beibringung eines medizinisch-psycho-
logischen gutachtens anzuordnen. nach dieser

vorschrift ordnet die fahrerlaubnisbehörde an, dass
ein medizinisch-psychologisches gutachten beizu-
bringen ist, wenn die fahrerlaubnis aus einem der
unter den Buchstaben a bis c genannten gründe entzo-
gen war.

2.4.1.1 Dem kläger ist die fahrerlaubnis durch
strafgerichtliches urteil entzogen worden. in der
rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und
des senats ist geklärt, dass entgegen der auffassung
des klägers unter entziehung im sinne des § 13 satz 1
nr. 2 Buchst. d fev nicht nur die entziehung durch die
verwaltungsbehörde, sondern auch die strafgerichtli-
che entziehung aufgrund von § 69 stgB zu verstehen
ist (vgl. näher senatsurteil vom 18. 06. 2012 – 10 s
452/10 – a. a. o.; bestätigt durch Bverwg, Beschluss
vom 24. 06. 2013 – 3 B 71.12 – njW 2013, 3670 
[= Ba 2013, 252]). vor allem der sinn und zweck von
§ 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev sprechen dafür, dass
die verwaltungsbehördliche und die strafgerichtliche
fahrerlaubnisentziehung gleichermaßen von der Be-
stimmung erfasst sind. grund für die fahrerlaubnis-
entziehung war jeweils, dass der inhaber als ungeeig-
net zum führen von kraftfahrzeugen angesehen
wurde. Dem kann nicht der einwand der Berufung ent-
gegengehalten werden, der verordnungsgeber habe in
§ 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev anders als in der struk-
turgleichen vorschrift des § 14 satz 2 nr. 1 fev nicht
zum ausdruck gebracht, dass sowohl fahrerlaubnis-
entziehungen durch die verwaltungsbehörde als auch
durch die strafgerichte erfasst sein sollen. Die ge-
schichte der fahrerlaubnis-verordnung bestätigt viel-
mehr das hier vertretene normverständnis. Der ver-
ordnungsgeber hat das urteil des erkennenden senats
vom 18. 05. 2004 (– 10 s 2796/03 – vBlBW 2004, 428
[= Ba 2006, 57]), in dem der senat bereits in Bezug
auf die damals noch gleichlautende vorschrift des § 14
abs. 2 nr. 1 fev zum ergebnis gekommen war, dass
sowohl fahrerlaubnisentziehungen durch die verwal-
tungsbehörden als auch durch die gerichte erfasst
seien, zum anlass genommen, mit der vierten verord-
nung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung und
anderer straßenverkehrsrechtlicher vorschriften vom
18. 07. 2008 (BgBl. i s. 1338) auch den Wortlaut von
§ 14 abs. 2 nr. 1 fev um eine entsprechende klarstel-
lung zu ergänzen. zur Begründung hat der verord-
nungsgeber hervorgehoben, den regelungen des stra-
ßenverkehrsgesetzes könne entnommen werden, dass
sich der gesetzgeber beim erlass der möglichkeit der
entziehung einer fahrerlaubnis aufgrund von § 69
stgB und durch einen anfechtbaren verwaltungsakt
der fahrerlaubnisbehörde bewusst gewesen sei. Wenn
in der aufgrund von § 6 abs. 1 stvg erlassenen fahr-
erlaubnis-verordnung der Begriff der entziehung der
fahrerlaubnis verwendet werde, so sei davon auszuge-
hen, dass damit beide Wege der entziehung der fahr-
erlaubnis gemeint seien. Die Beschränkung des Be-
griffs der entziehung der fahrerlaubnis auf die
feststellung der fahrungeeignetheit in einem verwal-
tungsbehördlichen verfahren widerspräche der vor-
rangstellung, die der gesetzgeber (vgl. § 3 abs. 3
stvg) der im rahmen eines strafverfahrens erfolgen-
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den entscheidung über die entziehung der fahrerlaub-
nis beimesse (vkBl 2008, 567). Diese gründe treffen
in gleicher Weise auf die parallelregelung in § 13 
satz 1 nr. 2 Buchst. d fev zu. Die Bestimmungen
unterscheiden sich der sache nach nur dadurch, dass es
bei § 13 fev um die klärung von eignungszweifeln
bei einer alkoholproblematik und bei § 14 fev um die
klärung solcher eignungsbedenken im Hinblick auf
Betäubungsmittel und arzneimittel geht. entgegen der
auffassung des klägers kann daraus, dass der verord-
nungsgeber eine entsprechende ergänzung des norm-
textes nicht auch in § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev
vorgenommen hat, nicht geschlossen werden, dass
dort etwas anderes gelten soll (so ausdrücklich
Bverwg, Beschluss vom 24. 06. 2013 – 3 B 71.12 –
a. a. o.).

2.4.1.2 Die fahrerlaubnis ist dem kläger wegen al-
koholmissbrauchs und damit aus einem der unter den
Buchstaben a bis c des § 13 satz 1 nr. 2 fev genann-
ten gründe entzogen worden. Der verweis auf die
unter den Buchstaben a bis c genannten gründe in § 13
satz 1 nr. 2 Buchst. d fev bedarf der auslegung. in
ihrem unmittelbaren anwendungsbereich regeln die
Buchstaben a bis c nämlich nur die voraussetzungen
für die anordnung zur Beibringung eines medizinisch-
psychologischen gutachtens, nicht aber tatbestände,
die unmittelbar zur entziehung führen. aus dem Buch-
staben a wird deutlich, dass es darin um die aufklä-
rung geht, ob alkoholmissbrauch im straßenverkehrs-
rechtlichen sinne, d. h. das unvermögen zur hin-
reichend sicheren trennung eines die verkehrssicher-
heit beeinträchtigenden alkoholkonsums vom führen
von kraftfahrzeugen, vorliegt. nicht schon der ver-
dacht auf alkoholmissbrauch, sondern erst dessen
feststellung rechtfertigt jedoch die entziehung. Die
anordnung eines medizinisch-psychologischen gut-
achtens hat nach § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev daher
jedenfalls dann zu erfolgen, wenn die fahrerlaubnis
wegen alkoholmissbrauchs entzogen worden war
(vgl. Dauer, in: Hentschel/könig/Dauer, a. a. o., § 13
fev rn. 26). lag in der vergangenheit alkoholmiss-
brauch vor, ist die fahreignung gemäß nummer 8.2
der anlage 4 zur fahrerlaubnis-verordnung erst dann
wieder gegeben, wenn der missbrauch beendet und die
Änderung des trinkverhaltens gefestigt ist. Dies ist
durch ein medizinisch-psychologisches gutachten
aufgrund von § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev zu klä-
ren. Wie der senat in seinem urteil vom 18. 06. 2012
(– 10 s 452/10 – a. a. o.) im einzelnen dargelegt hat,
knüpft die tatbestandliche voraussetzung einer voraus-
gegangenen entziehung der fahrerlaubnis „aus einem
der unter den Buchstaben a bis c genannten gründe“
im sinne einer tatbestandswirkung nur an die den ge-
nannten Buchstaben jeweils zugrunde liegenden sach-
gründe an, ohne dass auch die tatbestandsvorausset-
zungen der jeweiligen Bestimmungen für eine
gutachtensanordnung vorliegen und geprüft werden
müssten. so genügt bei anknüpfung an Buchstabe a
insoweit die feststellung, dass die frühere (verwal-
tungsbehördliche oder strafgerichtliche) entziehung
der fahrerlaubnis wegen alkoholmissbrauchs erfolgt

ist (vgl. auch senatsbeschluss vom 15. 01.2014 – 10 s
1748/13 – njW 2014, 1833 [= Ba 2014, 131]; ebenso 
ovg mecklenburg-vorpommern, Beschluss vom
22. 05. 2013 – 1 m 123/12 – zfsch 2013, 595; vg
münchen, Beschluss vom 19. 08. 2014 – m 6b e
14.2930 – Dar 2014, 712; offen gelassen von ovg
nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 21.01.2015 
– 16 B 1374/14 – juris; und nunmehr von BayvgH,
Beschlüsse vom 08.10. 2014 – 11 ce 14.1776 – Dar
2015, 35 sowie vom 28.11.2014 – 11 ce 14.1962 –
juris, a. a. vg münchen, urteil vom 09.12. 2014 – m
1 k 14.2841 – Dar 2015, 154; vg Würzburg, Be-
schluss vom 21.07. 2014 – W 6 e 14.606 – Dar 2014,
541).

an dieser Betrachtung hält der senat in kenntnis
der in der rechtsprechung und literatur (vgl. etwa
mahlberg, Dar 2014, 419; zwerger, jurispr-verkr
5/2015 anm. 1) dagegen erhobenen einwände auch
nach erneuter Überprüfung fest. Die hiergegen geltend
gemachten systematischen und teleologischen Beden-
ken überzeugen nicht.

entgegen der vom Bayerischen verwaltungsge-
richtshof in der vergangenheit vertretenen auffassung
(vgl. Beschlüsse vom 20. 03. 2009 – 11 ce 08.3308 –
Blutalkohol 46, 299 sowie vom 09. 02. 2009 – 11 ce
08.3028 – svr 2009, 113; ähnlich vg Würzburg, Be-
schluss vom 21.07. 2014 – W 6 e 14.606 – a. a. o.)
kann der vom senat bevorzugten auslegung von § 13
satz 1 nr. 2 Buchst. d fev nicht entgegengehalten
werden, dass sie zu einem Wertungswiderspruch zu
den regelungen in Buchstabe b und c der Bestimmung
führen würde, wonach entweder wiederholte zuwider-
handlungen im straßenverkehr unter alkoholeinfluss
oder das führen eines fahrzeugs mit einer Blutalko-
holkonzentration von über 1,6 promille voraussetzung
für die einholung eines medizinisch-psychologischen
gutachtens ist. Weder die Binnensystematik noch der
sinn und zweck von § 13 satz 1 nr. 2 fev lassen
indes den schluss zu, dass auch nach vorausgegange-
ner strafgerichtlicher entziehung der fahrerlaubnis die
anordnung einer medizinisch-psychologischen Be-
gutachtung im Wiedererteilungsverfahren lediglich
unter den in Buchstaben b und c geregelten vorausset-
zungen in Betracht käme. vielmehr ist § 13 satz 1 
nr. 2 fev so zu verstehen, dass er in seinen Buchsta-
ben a bis e voneinander unabhängige fälle normiert, in
denen wegen ähnlich gewichtiger Hinweise auf eine
alkoholbedingte straßenverkehrsgefährdung die Bei-
bringung eines medizinisch-psychologischen gutach-
tens erforderlich ist (vgl. hierzu auch BayvgH, Be-
schluss vom 09. 02. 2009 – 11 ce 08.3028 – a. a. o.).
Der verordnungsgeber hat mit der regelung in § 13
satz 1 nr. 2 Buchst. d fev zum ausdruck gebracht,
dass er der strafgerichtlichen entziehung der fahrer-
laubnis eine eigenständige und anlass zu eignungs-
zweifeln gebietende Bedeutung zumisst. Die vor-
schrift knüpft explizit gerade nicht an eine kumulation
der gründe a) bis c) für die frühere entziehung der
fahrerlaubnis an, sondern alternativ an das frühere
vorliegen eines dieser gründe. im Übrigen kann keine
rede davon sein, dass bei dem hier vertretenen ver-
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ständnis von § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev die re-
gelungen in Buchstabe b und c dieser vorschrift leer
liefen und keinen praktischen anwendungsbereich
mehr hätten. zum einen kommt diesen tatbeständen
bei direkter anwendung von § 13 satz 1 fev im ent-
ziehungsverfahren Bedeutung zu. zum anderen sind
diese tatbestände auch im Wiedererteilungsverfahren
relevant, etwa wenn das strafgericht aufgrund atypi-
scher umstände im einzelfall von einer fahrerlaubnis-
entziehung abgesehen hat oder eine solche aus sonsti-
gen gründen (wie beispielsweise bei der strafbe-
wehrten teilnahme am straßenverkehr mit einem
fahrrad unter alkoholeinfluss) nicht in Betracht ge-
kommen ist.

nicht zu teilen vermag der senat auch den von der
Berufung unter teleologischen gesichtspunkten erho-
benen einwand, einer strafgerichtlichen entziehung
der fahrerlaubnis komme eine geringere Bedeutung
als der verwaltungsbehördlichen zu, da das strafge-
richt nicht die eignung des fahrerlaubnisinhabers zum
führen von kraftfahrzeugen überprüfe. Die strafge-
richtliche entziehung der fahrerlaubnis aufgrund von
§ 69 stgB ist eine maßregel der Besserung und siche-
rung (§ 61 nr. 5 stgB), deren verhängung ausschließ-
lich von der frage der ungeeignetheit zum führen von
kraftfahrzeugen abhängt. entgegen einer teilweise in
der literatur vertretenen auffassung (vgl. hierzu
zwerger, a. a. o.; und mahlberg, a. a. o.) handelt es
sich bei der strafgerichtlichen entziehung der fahrer-
laubnis nicht um eine repressive, strafähnliche maß-
nahme; vielmehr wird die maßregel ausschließlich zu
präventiven zwecken und aus gleichen gründen wie
die verwaltungsbehördliche entziehung der fahrer-
laubnis wegen alkoholmissbrauchs verhängt.

nach dem oben Dargestellten liegt ein die fahreig-
nung ausschließender alkoholmissbrauch im straßen-
verkehrsrechtlichen sinne nach nummer 8.1 der anla-
ge 4 zur fahrerlaubnis-verordnung nur dann vor, wenn
das führen von fahrzeugen und ein die fahrsicherheit
beeinträchtigender alkoholkonsum nicht hinreichend
sicher getrennt werden können, ohne dass der Betrof-
fene bereits alkoholabhängig ist. Da die verwaltungs-
behördliche entziehung der fahrerlaubnis nicht re-
pressiv der ahndung vorangegangener verkehrsver-
stöße dient, sondern ausschließlich der abwehr von
gefahren, die künftig durch die teilnahme von nicht
zum führen von kraftfahrzeugen geeigneten fahr-
zeugführern am straßenverkehr entstehen können, ist
die in nummer 8.1 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-
verordnung enthaltene Definition des alkoholmiss-
brauchs dahin zu verstehen, dass dieser vorliegt, wenn
zu erwarten ist, dass das führen von fahrzeugen und
ein die verkehrssicherheit beeinträchtigender alkohol-
konsum nicht hinreichend sicher getrennt werden kön-
nen (vgl. Bverwg, urteil vom 21.05. 2008 – 3 c 32.07 – 
Bverwge 131, 163 [= Ba 2008, 410]). Demgemäß ist
gegenstand des gemäß § 13 fev zur klärung der eig-
nungszweifel einzuholenden medizinisch-psychologi-
schen gutachtens auch das voraussichtliche künftige
verhalten des Betroffenen, insbesondere ob zu erwar-
ten ist, dass er nicht oder nicht mehr ein kraftfahrzeug

unter einfluss von alkohol führen wird (vgl. hierzu
Dauer, in: Hentschel/könig/Dauer, a. a. o., rn. 46 zu 
§ 2 stvg).

Der gleiche maßstab gelangt der sache nach bei 
der strafgerichtlichen entziehung der fahrerlaubnis
gemäß § 69 stgB bei einem vergehen der trunkenheit
im verkehr (§ 316 stgB) oder – wie hier in rede ste-
hend – der gefährdung des straßenverkehrs nach 
§ 315c stgB zur anwendung. zwar hat der entzug der
fahrerlaubnis im strafverfahren eine gesamtwürdi-
gung der täterpersönlichkeit, die in der tat zum aus-
druck gekommen ist, zum ausgangspunkt. aus der tat
muss sich für den strafrichter die charakterliche unge-
eignetheit des täters zum führen von kraftfahrzeugen
ergeben, d.h. aus der anlasstat müssen tragfähige rück-
schlüsse gezogen werden können, dass der täter be-
reit ist, die sicherheit des straßenverkehrs seinen eige-
nen (auch kriminellen) zielen unterzuordnen (vgl.
BgH, großer senat für strafsachen, Beschluss vom
27.04.2005 – gsst 2/04 – njW 2005, 1957 [= Ba
2005, 311]; geppert, in: laufhütte u. a., stgB leipzi-
ger kommentar, 12. aufl. 2007, rn. 48 ff. zu § 69
stgB). Der materielle maßstab für die Beurteilung der
ungeeignetheit zum führen von kraftfahrzeugen ist
jedoch identisch. sowohl die strafgerichtliche als auch
die verwaltungsbehördliche entziehung der fahrer-
laubnis knüpfen die anordnung der maßnahme an die
feststellung der fehlenden eignung zum führen von
kraftfahrzeugen. Der in § 69 abs. 1 stgB verwendete
Begriff der ungeeignetheit stimmt inhaltlich mit dem-
selben in § 2 abs. 4 s. 1, § 3 abs. 1 s. 1 stvg i.v. m.
§ 11 abs. 1 s. 3, § 46 abs. 1 s. 2 fev enthaltenen
maßstab überein (vgl. ausdrücklich BgH, großer
senat für strafsachen, Beschluss vom 27. 04. 2005 –
gsst 2/04 – a. a. o.). Deshalb kann für die auslegung
des Begriffs der ungeeignetheit in § 69 stgB der
zweck der vorschrift des § 3 abs. 1 stvg über die
entziehung der fahrerlaubnis durch die verwaltungs-
behörde herangezogen werden. anzustellen ist jeweils
eine prognose, ob der Betroffene bereit ist, das interes-
se der allgemeinheit an sicherer und verkehrsgerech-
ter fahrweise den jeweiligen eigenen interessen unter-
zuordnen und die hieraus resultierende gefährdung
oder Beeinträchtigung des verkehrs in kauf zu neh-
men (vgl. BgH, großer senat für strafsachen, Be-
schluss vom 27. 04. 2005 – gsst 2/04 – a. a. o.). Die
strafgerichtliche entziehung der fahrerlaubnis auf der
grundlage von § 69 stgB unterscheidet sich von der
verwaltungsbehördlichen entziehung wegen fahrun-
geeignetheit deshalb nicht in dem anzulegenden Beur-
teilungsmaßstab. Der maßgebliche unterschied zwi-
schen verwaltungsbehördlicher und strafgerichtlicher
entziehung der fahrerlaubnis besteht demzufolge nur
darin, dass der verwaltungsbehörde ausweislich der 
§§ 2 ff. stvg eine umfassende persönlichkeitsprüfung
vorgeschrieben und erlaubt ist, während sich die straf-
richterliche Beurteilung des eignungsmangels nur auf
die begangene straftat und darüber hinaus nur auf die-
jenigen persönlichkeitszüge des täters stützen darf,
die in der jeweiligen anlasstat symptomatisch zum
ausdruck gekommen sind (vgl. hierzu geppert,
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a. a. o., rn. 272 zu § 69 stgB). Die dem strafrichter
vom gesetzgeber übertragene Befugnis, in beschränk-
tem umfang die an sich den verwaltungsbehörden
vorbehaltene entziehung der fahrerlaubnis auszuspre-
chen, dient dazu, eine vereinfachung des verfahrens
herbeizuführen und wirkt der gefahr sich widerspre-
chender entscheidungen entgegen. Dieser vorrang 
der strafgerichtlichen geeignetheitsbeurteilung wird
durch die Bestimmungen der § 3 abs. 3 und 4 stvg si-
chergestellt. Beide vorschriften dienen dazu, Doppel-
prüfungen und sich widersprechende entscheidungen
der strafgerichte und der fahrerlaubnisbehörden zu
vermeiden (vgl. Bverwg, urteil vom 28. 06. 2012 – 3
c 30.11 – njW 2012, 3669 [= Ba 2012, 320]; senats-
beschluss vom 19. 08. 2013 – 10 s 1266/13 – njW
2014, 484 [= Ba 2013, 316]). es soll verhindert wer-
den, dass derselbe einer eignungsbeurteilung zugrun-
deliegende sachverhalt unterschiedlich bewertet wird;
die Beurteilung durch den strafrichter soll in diesen
fällen den vorrang haben. Dieser Beurteilungsvorrang
der strafgerichte ist jedoch nur dann zu rechtfertigen,
wenn dabei ein identischer prüfungsmaßstab zur an-
wendung gelangt.

2.4.1.3 Bei anwendung dieses maßstabs ist dem
kläger mit dem strafgerichtlichen urteil des amtsge-
richts ettenheim vom 13. 06. 2012 die fahrerlaubnis
„wegen alkoholmissbrauchs“ und damit aus einem
der unter den Buchstaben a bis c des § 13 satz 1 nr. 2
fev genannten gründe entzogen worden. Denn dieser
strafgerichtlichen entziehung der fahrerlaubnis lag
zugrunde, dass der kläger am 27.12. 2011 mit seinem
personenkraftwagen fuhr, obwohl er infolge des vor-
ausgegangenen alkoholgenusses fahruntüchtig war,
und in diesem zustand einen unfall verursacht hat.
Wie das verwaltungsgericht zutreffend im einzelnen
näher dargelegt hat, ergibt sich dies daraus, dass das
urteil in seinen nach § 267 abs. 1 stpo abgekürzten
gründen hinsichtlich der feststellungen zur tat auf
den strafbefehl vom 14. 03. 2012 verweist, in welchem
dieser tatumstand ausdrücklich festgestellt worden
war. Das strafgericht hat den kläger deshalb wegen
fahrlässiger gefährdung des straßenverkehrs in tat-
einheit mit fahrlässiger körperverletzung gemäß 
§§ 315c abs. 1a, 315c abs. 3 nr. 2, 223, 229 und 230
abs. 1 stgB verurteilt. auch hat das strafgericht keine
ausnahme von der regel des § 69 abs. 2 stgB ange-
nommen, wonach unter anderem die vom kläger be-
gangene straßenverkehrsgefährdung regelmäßig zur
ungeeignetheit zum führen von kraftfahrzeugen
führt. aufgrund dieses umstandes waren im strafurteil
auch keine detaillierten erwägungen hinsichtlich der
vom strafgericht angenommenen fahrungeeignetheit
veranlasst.

nach alldem ist die strafgerichtliche entziehung der
fahrerlaubnis wegen alkoholmissbrauchs erfolgt und
ist daher nach § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d fev die Bei-
bringung eines medizinisch-psychologischen gutach-
tens zwingend.

2.4.2 unabhängig von § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d
fev ist die fahrerlaubnisbehörde vorliegend auch
nach § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a 2. alt fev verpflich-

tet, die Beibringung eines medizinisch-psychologi-
schen gutachtens anzuordnen. nach dieser vorschrift
hat die fahrerlaubnisbehörde die Beibringung eines
medizinisch-psychologischen gutachtens anzuord-
nen, wenn sonst tatsachen die annahme von alkohol-
missbrauch im straßenverkehrsrechtlichen sinne be-
gründen.

2.4.2.1 entgegen der auffassung des klägers setzt
die zweite alternative dieser vorschrift nicht – wie die
erste alternative – voraus, dass sich die tatsachen aus
einem ärztlichen gutachten ergeben (vgl. Dauer, in:
Hentschel/könig/Dauer, a. a. o., § 13 fev rn. 18, 20).
vielmehr kommt dieser vorschrift eine auffangfunk-
tion zu, da mit ihr sichergestellt werden soll, dass die
fahrerlaubnisbehörde bei fällen eines greifbaren ge-
fahrenverdachts nicht „sehenden auges“ untätig blei-
ben muss. es entspricht auch der staatlichen pflicht
zum schutz von leib und leben (art. 2 abs. 2 s. 1
gg) anderer verkehrsteilnehmer, der erkannten alko-
holproblematik eines fahrerlaubnisinhabers nachzu-
gehen. maßnahmen nach § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a 2.
alt fev sind daher bereits dann geboten, wenn deutli-
che indizien für eine weit überdurchschnittliche alko-
holgewöhnung des Betroffenen vorliegen und außer-
dem weitere tatsächliche umstände festzustellen sind,
die in einer gesamtschau mit der vermuteten alko-
holproblematik die annahme von alkoholmissbrauch 
begründen (vgl. zum ganzen senatsurteil vom
18. 06. 2012 – 10 s 452/10 – a. a. o., m. w. n.).

2.4.2.2 allerdings rechtfertigt eine einmalige alko-
holfahrt mit einer Blutalkoholkonzentration unter 1,6
promille nach dem Willen des verordnungsgebers für
sich genommen nicht die anforderung eines medizi-
nisch-psychologischen gutachtens auf der grundlage
des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a 2. alt. fev. Dies folgt
aus dem systematischen zusammenhang mit der spe-
zielleren regelung des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. c
fev, wonach bei einer einmaligen alkoholfahrt die
Beibringung eines medizinisch-psychologischen gut-
achtens (nur) angeordnet wird, wenn bei der trunken-
heitsfahrt eine Blutalkoholkonzentration von 1,6 pro-
mille oder mehr nachgewiesen wurde. Diese Differen-
zierung basiert auf der dem aktuellen stand der alko-
holforschung entsprechenden Wertung des verord-
nungsgebers, dass Blutalkoholwerte ab 1,6 promille
auf eine außergewöhnliche giftfestigkeit hinweisen,
die regelmäßig zur unfähigkeit einer realistischen ein-
schätzung der eigenen alkoholisierung und des da-
durch ausgelösten verkehrsrisikos führt, sodass jeden-
falls im zusammenhang mit einer erfolgten straßen-
verkehrsteilnahme ohne Weiteres die kraftfahreig-
nung des betroffenen fahrzeugführers in frage steht.
umgekehrt lässt danach eine lediglich einmalige al-
koholfahrt mit einer niedrigeren Blutalkoholkonzen-
tration für sich betrachtet noch raum für die annah-
me, dass es sich um eine ausnahme handelt, der
Betroffene also nicht grundsätzlich unwillig oder unfä-
hig ist, den konsum von alkohol in unzulässig hoher
menge und das führen von kraftfahrzeugen zu tren-
nen. anders verhält es sich jedoch, wenn über die teil-
nahme am straßenverkehr unter solchen umständen
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hinaus zusätzliche gesichtspunkte die ernsthafte Be-
sorgnis eines straßenverkehrsrechtlich relevanten
kontrollverlustes beim alkoholkonsum begründen.
Dass auch unter dieser voraussetzung keine obliegen-
heit des Betroffenen bestehen soll, sich zur sachver-
haltsaufklärung einer medizinisch-psychologischen
untersuchung zu unterziehen, kann weder der syste-
matik noch sinn und zweck von § 13 satz 1 nr. 2 fev
entnommen werden. vielmehr spricht gerade die
funktion der medizinisch-psychologischen Begutach-
tung als gefahrerforschungsmaßnahme, die in ihrer
eingriffsintensität für den Betroffenen hinter einer ab-
schließenden straßenverkehrsrechtlichen entschei-
dung wie der entziehung der fahrerlaubnis oder der
versagung ihrer neuerteilung zurückbleibt, dafür, die
anforderungen an den gefahrenverdacht nicht zu
hoch anzusetzen. erst das beizubringende medizi-
nisch-psychologische gutachten kann schließlich auf-
schluss darüber geben, ob tatsächlich alkoholmiss-
brauch und damit (für die zukunft) nichteignung
vorliegt oder nicht. vor diesem Hintergrund ist § 13
satz 1 nr. 2 Buchst. a 2. alt. fev so zu verstehen, dass
er in fällen, in denen wie hier nur eine einmalige al-
koholfahrt mit geringerer Blutalkoholkonzentration
vorliegt, die anordnung eines medizinisch-psycholo-
gischen gutachtens nur gestattet, wenn zusätzliche
konkrete anzeichen für einen alkoholmissbrauch im
straßenverkehrsrechtlichen sinne vorliegen, also
dafür, dass der Betroffene generell zwischen einem die
fahrsicherheit beeinträchtigenden alkoholkonsum
und dem fahren nicht zu trennen vermag (vgl. ovg
nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 21. 01. 2015 
– 16 B 1374/14 – a. a. o.; BayvgH, urteil vom
02.12. 2011 – 11 B 11.246 – juris).

entgegen der auffassung des klägers müssen die
zusätzlichen tatsachen nicht zwingend zeitlich nach
der einmaligen trunkenheitsfahrt mit einer Blutalko-
holkonzentration unter 1,6 promille liegen. mit der
oben dargestellten auffangfunktion und dem schutz
der verkehrsteilnehmer ist es nicht zu vereinbaren, zu-
sätzliche tatsachen allein wegen ihres zeitlichen zu-
sammenhangs mit einer trunkenheitsfahrt mit einer
Blutalkoholkonzentration von unter 1,6 promille
außer acht zu lassen. auch ist aus den vorschriften der
§ 13 satz 1 nr. 2 Buchst. b und c fev nicht zu folgern,
dass eine einmalige trunkenheitsfahrt unter 1,6 pro-
mille im rahmen von § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a 2. alt
fev überhaupt keine Berücksichtigung finden darf.
vielmehr darf sie in die gesamtschau mit einbezogen
werden und kann beim Hinzutreten weiterer tatsachen
die Beibringung eines medizinisch-psychologischen
gutachtens rechtfertigen. Der Berücksichtigung der
tat vom 27.12. 2011 bei der gutachtensanordnung
steht auch nicht, wie der kläger geltend macht, das
verbot der Doppelbestrafung entgegen. Bei der Über-
prüfung der fahreignung handelt es sich nicht um eine
strafrechtliche sanktion, sondern um eine präventive
maßnahme im interesse der verkehrssicherheit.

2.4.2.3 unter anwendung dieses maßstabs hat das
verwaltungsgericht im einzelnen zutreffend näher
dargelegt, dass im falle des klägers hinreichende zu-

sätzliche tatsachen vorliegen, die bei der gebotenen
gesamtschau die erhöhte gefahr eines auch zukünftig
drohenden alkoholmissbrauchs begründen. Der senat
teilt die auffassung der fahrerlaubnisbehörde und des
verwaltungsgerichts, die erforderlichen zusätzlichen
tatsachen ergäben sich bereits aus den feststellungen
des die Blutentnahme durchführenden arztes und den
hierauf aufbauenden sachverständigen feststellungen
einer rechtsmedizinerin. so vermochte der die Blut-
entnahme durchführende arzt ausweislich der hierü-
ber gefertigten niederschrift bei den zahlreichen ange-
wandten testverfahren keinerlei anhaltspunkte für
alkoholbedingte ausfallerscheinungen festzustellen;
der arzt gelangte zu der zusammenfassenden Beurtei-
lung, der untersuchte scheine äußerlich nicht merkbar
unter alkoholeinfluss zu stehen. entgegen der auffas-
sung des klägers handelt es sich dabei nicht um eine
subjektiv geprägte und daher ohne erkenntniswert
bleibende einschätzung des arztes. vielmehr bildete
der arzt sich seine Überzeugung aufgrund der Durch-
führung zahlreicher wissenschaftlich validierter und
standardisierter testverfahren. Die protokollierten
feststellungen des die Blutentnahme durchführenden
arztes sind deshalb aussagekräftig genug, um auf eine
hohe alkoholgewöhnung des klägers zu schließen.
unter auswertung des bei der Blutentnahme ausge-
füllten untersuchungsbogens hat die im strafverfah-
ren tätig gewordene rechtsmedizinische sachverstän-
dige Dr. u. s. überzeugend näher dargelegt, dass der
kläger für die in rede stehende sehr hohe Blutalko-
holkonzentration sehr wenige ausfallerscheinungen
gezeigt habe; es müsse daher in jedem fall eine massi-
ve alkoholgewöhnung unterstellt werden.

Dass der kläger regelmäßig alkohol konsumiert
und bei ihm eine weit überdurchschnittliche alkohol-
gewöhnung vorliegt, folgt darüber hinaus aus dem er-
gebnis der 108 minuten nach dem unfall entnomme-
nen Blutprobe, bei deren auswertung eine Blutalko-
holkonzentration von 1,49 promille festgestellt wurde.
selbst wenn im Hinblick auf die Bindung an die straf-
gerichtlichen feststellungen dieser Wert von 1,49 pro-
mille und nicht der von der sachverständigen auch für
möglich erachtete maximale Blutalkoholwert von 2,05
promille zugrunde gelegt wird, zeigt dieser Befund,
dass bei dem kläger eine erhebliche alkoholproble-
matik vorliegt, die zu der trunkenheitsfahrt hinzu-
kommt, und die auf eine hohe alkoholgewöhnung und
giftfestigkeit hinweist. Bereits bei erreichen oder
Überschreiten von Werten ab 1,3 promille kann man
auf eine hohe, besondere trinkfestigkeit schließen, die
durch ein trinkverhalten erworben sein muss, das er-
heblich von dem in der gesellschaft verbreiteten alko-
holkonsum abweicht (vgl. schubert/schneider/eisen-
menger/ stephan, Begutachtungs-leitlinien zur kraft-
fahrereignung, komm., 2. aufl. 2005, kapitel 3.11.1
s. 132 m. w. n.). ein häufiger übermäßiger alkohol-
konsum führt zur gewöhnung an die giftwirkung und
damit zur unfähigkeit einer realistischen einschät-
zung der eigenen alkoholisierung und des hierdurch
ausgelösten verkehrsrisikos (vgl. Begutachtungs-leit-
linien zur kraftfahrereignung, stand: 02.11.2009, 
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nr. 3.11.2, s. 41). ein fahrerlaubnisinhaber, der nach-
gewiesenermaßen mit hoher alkoholisierung außer-
halb des straßenverkehrs auffällig geworden ist, stellt
in der regel bereits aufgrund dieser tatsache ein deut-
lich über dem Durchschnitt liegendes sicherheitsrisiko
dar. Wegen der hohen giftfestigkeit steht ihm die kör-
perliche Befindlichkeit als maßstab der aktuellen al-
koholisierung nicht mehr zur verfügung. für ihn ist
daher die verhaltenskontrolle im sinne des trennens
von unzulässiger Blutalkoholkonzentration und dem
führen eines kraftfahrzeuges weit mehr erschwert als
für den Durchschnitt der kraftfahrer, die lediglich eine
„normale“ giftfestigkeit aufweisen (vgl. zum ganzen:
schubert/schneider/eisenmeger/stephan, a. a. o., ka-
pitel 3.11.1, s. 143). Das durch die hohe alkoholge-
wöhnung begründete verkehrsrisiko hat sich bereits in
der trunkenheitsfahrt vom 27.12. 2011 verwirklicht.
Bei dieser fahrt hat der kläger nachweislich nicht zwi-
schen einem die fahrsicherheit ausschließenden alko-
holkonsum und dem führen von kraftfahrzeugen ge-
trennt, so dass ein alkoholmissbrauch im straßenver-
kehrsrechtlichen sinne vorlag. Die durch das errei-
chen von 1,49 promille bei der fahrt und das fehlen
von merklichen ausfallerscheinungen belegte hohe
alkoholgewöhnung spricht bereits für sich gesehen
für eine Wiederholungsgefahr. Dadurch unterscheidet
sich der vorliegende fall auch von fällen, welche nach
der Wertung des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. c fev nicht
die anordnung zur Beibringung eines gutachtens
rechtfertigen, weil lediglich eine einzelne trunken-
heitsfahrt mit einer Blutalkoholkonzentration unter 1,6
promille ohne solche zusatztatsachen vorliegt.

3. Dem senat musste sich im rahmen seiner amts-
ermittlungspflicht die von dem kläger schriftsätzlich
angeregte Beweiserhebung durch einholung eines me-
dizinischen sachverständigengutachtens zum Beweis
der tatsache, dass er über die erforderliche eignung
zum führen von kraftfahrzeugen verfüge, nicht auf-
drängen, da es sich dabei um ein ungeeignetes Beweis-
mittel handelt. auch im verwaltungsprozess ist ein Be-
weismittel ungeeignet, wenn es keinerlei Beweiswert
hat und deshalb untauglich ist. ein entsprechender Be-
weisantrag kann unter Hinweis auf die entsprechend
heranzuziehende Bestimmung des § 244 abs. 3 satz 2
stpo abgelehnt werden (Bverwg, Beschlüsse vom
31.07. 2014 – 2 B 20.14 – nvwz-rr 2014, 887 sowie
vom 09. 05.1983 – 9 B 10466.81 – DvBl. 1983,
1001). gemessen hieran stellt das beantragte medizini-
sche sachverständigengutachten kein geeignetes Be-
weismittel zur klärung der hier in rede stehenden
frage der fahreignung dar. Die aufklärung alkoholbe-
dingter eignungszweifel ist in den §§ 11 und 13 fev
speziell geregelt. Danach obliegt es dem fahrerlaub-
nisbewerber, ein von der Behörde gefordertes gutach-
ten in auftrag zu geben und die kosten der Begutach-
tung zu tragen (vgl. § 11 abs. 6 fev). zwar ist es nicht
ausgeschlossen, dass das gericht an stelle der Behör-
de eine Begutachtung veranlasst. im vorliegenden fall
können die fahreignungszweifel nach der regelung in
§ 13 fev jedoch nur durch die Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen gutachtens, d. h. das gut-

achten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle
für kraftfahreignung (vgl. § 11 abs. 3 fev), ausge-
räumt werden, welches der mitwirkung des klägers
bedarf. Da hierbei medizinische und psychologische
aspekte zu berücksichtigen sind, muss eine amtlich
anerkannte Begutachtungsstelle unter anderem mit
einer ausreichenden anzahl von Ärzten und psycholo-
gen ausgestattet sein (vgl. anlage 14 zur fev). zur
Beibringung eines medizinisch-psychologischen gut-
achtens ist der kläger jedenfalls derzeit nicht bereit. er
ist der auffassung, dass die materiellen voraussetzun-
gen für die einholung eines medizinisch-psychologi-
schen gutachtens nicht vorliegen und er daher einen
anspruch auf erteilung der fahrerlaubnis gerade ohne
die Beibringung eines solchen gutachtens hat. er er-
strebt eine abschließende gerichtliche klärung dieser
frage. Die von ihm angeregte einholung eines medizi-
nischen sachverständigengutachtens ist nicht geeig-
net, seine fahreignung abschließend aufzuklären.

nach alldem bleibt die Berufung des klägers ohne
erfolg.

(mitgeteilt vom 10. senat des verwaltungsgerichts-
hofes Baden-Württemberg)

08. Ein  im  Strafverfahren  bestehendes  Beweis-
verwertungsverbot entfaltet nicht unbedingt auch
im  Verwaltungsverfahren  Wirkung.  Während
nämlich die Beweisverwertungsverbote im vorran-
gig  repressiven  Zwecken  dienenden  Strafprozess
dem  Spannungsverhältnis  zwischen  dem  staat-
lichen  Strafverfolgungsanspruch  einerseits  und
dem Grundrechtsschutz des Betroffenen anderer-
seits  Rechnung  tragen,  sind  im  rein  präventiven,
auf  keine  Bestrafung  gerichteten  Fahrerlaubnis-
verfahren mit  erheblichem Gewicht auch Rechts-
güter einer unbestimmten Zahl Dritter, namentlich
Leben  und  Gesundheit  anderer  Verkehrsteilneh-
mer, zu beachten.

oberverwaltungsgericht nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 26. november 2015 – 16 e 648/15 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die Beschwerde des klägers hat in der sache kei-

nen erfolg. […]
Das verwaltungsgericht hat den prozesskostenhil-

feantrag des klägers im ergebnis zu recht abgelehnt,
weil die klage entgegen § 166 abs. 1 satz 1 vwgo 
i.v. m. § 114 abs. 1 satz 1 zpo keine hinreichende
aussicht auf erfolg bietet.

Hinreichende aussicht auf erfolg bedeutet einer-
seits, dass prozesskostenhilfe nicht erst und nur dann
bewilligt werden darf, wenn der erfolg der beabsich-
tigten rechtsverfolgung gewiss ist, andererseits aber
auch, dass prozesskostenhilfe verweigert werden darf,
wenn ein erfolg in der Hauptsache zwar nicht
schlechthin ausgeschlossen ist, aber doch fernliegt.
Dabei dürfen die fachgerichte die anforderungen an



BlutalkoHol vol. 53/2016

79Rechtsprechung

die erfolgsaussichten der beabsichtigten rechtsverfol-
gung oder -verteidigung wegen des aus art. 3 abs. 1 
i.v. m. art. 20 abs. 3 gg folgenden anspruchs auf
rechtsschutzgleichheit nicht überspannen. Die prü-
fung der erfolgsaussichten eines rechtsschutzbegeh-
rens darf nicht dazu dienen, die rechtsverfolgung oder
rechtsverteidigung selbst in das summarische verfah-
ren der prozesskostenhilfe vorzuverlagern und dieses
an die stelle des Hauptsacheverfahrens treten zu las-
sen. Das prozesskostenhilfeverfahren will den grund-
rechtlich garantierten rechtsschutz nicht selbst bieten,
sondern zugänglich machen. schwierige, bislang un-
geklärte rechts- und tatfragen sind deshalb nicht im
prozesskostenhilfeverfahren zu entscheiden, sondern
müssen auch von unbemittelten einer prozessualen
klärung in der Hauptsache zugeführt werden können.
ebenso läuft es dem gebot der rechtsschutzgleichheit
zuwider, wenn dem unbemittelten Beteiligten wegen
fehlens der erfolgsaussichten seines rechtsschutzbe-
gehrens prozesskostenhilfe verweigert wird, obwohl
eine Beweisaufnahme ernsthaft in Betracht kommt
und keine konkreten und nachvollziehbaren anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass diese mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu seinem nachteil ausgehen würde (st.
rspr. des Bverfg, vgl. etwa kammerbeschluss vom
28. januar 2013 – 1 Bvr 274/12, njW 2013, 1727 =
juris, rn. 10 ff. m. w. n.).

Dies zugrunde gelegt, hat das verwaltungsgericht
den prozesskostenhilfeantrag des klägers im ergebnis
zu recht abgelehnt. Denn die mit der klage angefoch-
tene entziehung der fahrerlaubnis wird sich voraus-
sichtlich als rechtmäßig erweisen. anders als der klä-
ger erneut mit der Beschwerde geltend macht, ergeben
sich erfolgsaussichten seiner klage insbesondere
nicht aus einer seines erachtens durchzuführenden Be-
weisaufnahme zu der frage, ob er tatsächlich vor sei-
ner ersten Befragung durch die polizeibeamten anläss-
lich der verkehrskontrolle am 17. märz 2014 den
vorgaben des § 163a abs. 4 satz 2 i.v. m. § 136 abs. 2 
satz 1 stpo entsprechend belehrt worden ist. einer
solchen Beweisaufnahme bedarf es nicht, weil dieser
umstand für die verwertbarkeit der niederschrift über
die seinerzeitigen erklärungen des klägers in dem die
entziehung der fahrerlaubnis betreffenden ordnungs-
rechtlichen verfahren nicht erheblich ist. nach der
ständigen rechtsprechung des senats, vgl. ovg
nrW, Beschluss vom 2. september 2013 – 16 B
976/13 , juris, rn. 3 ff. m. w. n. auch auf die recht-
sprechung anderer obergerichte, und zuletzt Be-
schluss vom 5. november 2015 – 16 B 1173/15, kön-
nen die strafverfahrensrechtlichen maßstäbe über die
rechtsfolgen von hier behaupteten mängeln der Be-
weiserhebung nicht ohne Weiteres auf das ordnungs-
rechtliche fahrerlaubnisverfahren übertragen werden,
da dieses andere zielsetzungen verfolgt und anderen
verfahrensbestimmungen unterliegt. soweit wie im
fahrerlaubnisrecht ein ausdrückliches Beweisverwer-
tungsverbot nicht besteht, ist vielmehr im einzelfall
zwischen dem integritätsinteresse des von dem ein-
griff betroffenen grundrechtsträgers und dem gewicht
der sonst zu beachtenden Belange abzuwägen. Diese

abwägung fällt im fahrerlaubnisrecht in aller regel
und so auch vorliegend zulasten des jeweiligen fahr-
erlaubnisinhabers bzw. fahrerlaubnisbewerbers aus.
Während nämlich Beweisverwertungsverbote im vor-
rangig repressiven zwecken dienenden strafprozess
dem spannungsverhältnis zwischen dem staatlichen
strafverfolgungsanspruch einerseits und dem grund-
rechtsschutz des Betroffenen andererseits rechnung
tragen, sind im rein präventiven, auf keine Bestrafung
gerichteten fahrerlaubnisverfahren mit erheblichem
gewicht auch rechtsgüter einer unbestimmten zahl
Dritter, namentlich leben und gesundheit anderer
verkehrsteilnehmer, zu beachten. mit dem schutz der
allgemeinheit vor ungeeigneten fahrerlaubnisinha-
bern wäre es nicht zu vereinbaren, wenn die fahrer-
laubnisbehörden an der Berücksichtigung (eventuell)
strafprozessual fehlerhaft gewonnener erkenntnisse
allgemein gehindert wären bzw. wegen eines außer-
halb ihres verantwortungsbereichs begangenen ver-
fahrensfehlers sehenden auges die gravierenden ge-
fahren hinzunehmen hätten, die mit der verkehrs-
teilnahme eines derzeit kraftfahrungeeigneten fahr-
erlaubnisinhabers verbunden sind (vgl. ovg nrW,
Beschluss vom 2. september 2013, a. a. o.).

Der senat hält an diesen grundsätzen fest und sieht
sich hieran auch nicht durch die Bedenken gehindert,
die das Bundesverfassungsgericht in einem kammer-
beschluss gegen die verwaltungsgerichtliche praxis
geäußert hat, erkenntnisse, die unter verstoß gegen
den richtervorbehalt nach § 81a abs. 2 stpo gewon-
nen wurden, bei der entziehung von führerscheinen
zu verwerten (vgl. Bverfg, Beschluss vom 28. juni
2014 – 1 Bvr 1837/12 , njW 2015, 1005 = juris, 
rn. 13 [= Ba 2015, 146]).

Denn der Beschluss des Bundesverfassungsgericht
beschränkt sich auf ein obiter dictum, ohne die Beden-
ken näher zu begründen und ohne sich mit der seit lan-
gem gefestigten rechtsprechung auseinanderzusetzen,
die u. a. von verschiedenen obergerichten eingehend
mit der allgemeinen Bedeutung von Beweisverwer-
tungsverboten im gefahrenabwehrrecht begründet
wird (vgl. zuletzt: ovg lüneburg, urteil vom 20. no-
vember 2014 – 11 lc 232/13 , nvwz-rr 2015, 336 
= juris, rn. 33 m. w. n.; zustimmend i. Ü. kallerhoff,
in: stelkens/Bonk/sachs, vwvfg, 8. aufl. 2014, § 24
rn. 33).

09. *) 1. Ist davon auszugehen, dass die Kollision
mit einer auf der Fahrbahn befindlichen alkoholi-
sierten  Fußgängerin  (hier:  BAK  1,75  Promille)
durch  den  Fahrzeugführer  trotz  einer  Vollbrem-
sung nicht vermeidbar war, ist Letzterem ein Ver-
schulden  am  Zustandekommen  des  Unfalls  nicht
vorzuwerfen. 

2. Eine  verbleibende  Gefährdungshaftung  (Be-
triebsgefahr) auf Seiten des Fahrzeugführers kann
im Rahmen der Abwägung nach  § 9  StVG,  § 254
Abs. 1 BGB entfallen, wenn der Unfall  durch  ein
grob verkehrswidriges Verhalten der Fußgängerin
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verursacht worden ist. Davon ist auszugehen, wenn
die  Fußgängerin  unter Verstoß  gegen  § 25 Abs. 3
StVO  in  erheblich  alkoholisierten  Zustand  die
Straße überquert, ohne auf den Fahrzeugverkehr
zu achten. Gegenüber der nicht ausgeräumten Be-
triebsgefahr  des  Fahrzeugs  des  Fahrzeugführers
überwiegt das Verschulden der Fußgängerin dabei
dermaßen, dass die Betriebsgefahr hinter dem Ver-
schulden der Fußgängerin vollständig zurücktritt.

oberlandesgericht celle,
urteil vom 19. märz 2015 – 5 u 185/11 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
i. Die klägerin begehrt von den Beklagten schmer-

zensgeld und feststellung der verpflichtung zur zah-
lung zukünftiger schäden aufgrund eines unfalls, der
sich am 26. februar 2009 in B. ereignet hat.

Die klägerin hat an diesem tage mit einem Bak-
Wert von 1,75 ‰ die straße vor dem Haus k. Damm
gegen 20:11 uhr bei Dunkelheit und regen überquert
und ist vom fahrzeug der Beklagten zu 1, das bei der
Beklagten zu 2 haftpflichtversichert ist, erfasst und
schwer verletzt worden. sie macht unter Berücksichti-
gung eines eigenen verschuldensanteils von 75 % ein
schmerzensgeld von 20.000 € gegen die Beklagten
geltend und begehrt die feststellung, dass die Beklag-
ten als gesamtschuldner der klägerin 25 % der zu-
künftigen schäden zu ersetzen haben.

Das landgericht hat die klage abgewiesen. gegen
das urteil wendet sich die klägerin mit der Berufung,
mit der sie rügt, dass der zeuge m. nicht vernommen
worden sei. Die klägerin vertritt zudem die ansicht,
dass genügend anknüpfungstatsachen vorhanden
seien, um ein unfallanalytisches sachverständigengut-
achten einzuholen.

Der senat hat zum Hergang des verkehrsunfalles
die klägerin und die Beklagte zu 1 befragt und den
zeugen m. vernommen. mit urteil vom 3. mai 2012
hat der senat die Berufung zurückgewiesen. auf die
nichtzulassungsbeschwerde der klägerin hat der
Bundesgerichtshof mit urteil vom 24. september 2013
(vi zr 255/12) das urteil des senats aufgehoben und
die sache zur neuen verhandlung und entscheidung an
den senat zurückverwiesen.

Der senat hat ergänzend Beweis durch einholung
eines unfallanalytischen gutachtens erhoben. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
ii. Die form- und fristgerecht eingelegte und auch

im Übrigen zulässige Berufung der klägerin ist nicht
begründet.

Die klägerin hat gegen die Beklagten als gesamt-
schuldner weder einen anspruch auf zahlung eines
schmerzensgeldes in Höhe von 20.000,00 € gemäß 
§§ 7 abs. 1, 11 s. 2 stvg, 115 abs. 1 vvg, 421 ff
BgB, noch einen anspruch auf feststellung der ver-
pflichtung der Beklagten zur erstattung von nach dem
18. november 2010 entstandener materieller und im-
materieller schäden aufgrund des verkehrsunfalls
vom 26. februar 2009.

Die Beklagten zu 1 und 2 haften der klägerin
grundsätzlich als gesamtschuldner aus gefährdungs-
haftung, denn der unfall hat sich beim Betrieb des
fahrzeugs der Beklagten zu 1 ereignet.

ein die Betriebsgefahr erhöhendes verschulden der
Beklagten zu 1 am zustandekommen des unfalls hat
die klägerin nicht bewiesen. Die klägerin selbst hat
keine erinnerung an den unfall. Die Beklagte zu 1 hat
angegeben, dass ihr die klägerin ins auto gelaufen sei.
sie habe sofort gebremst, habe aber einen zusammen-
stoß nicht verhindern können.

Der zeuge f. m. hat bekundet, er sei am besagten
tag vom Badmintontraining gekommen. es sei dunkel
gewesen und es habe geregnet. er habe den fahrrad-
weg auf der linken seite nach B. rein befahren. ihm sei
ein auto entgegengekommen. als er das auto passiert
gehabt habe, habe es laut geknallt. er habe zunächst
gedacht, es wäre etwas vom fahrzeug abgefallen.
Dann habe er Hilferufe gehört; er habe gedreht und sei
zurückgefahren. eine frau habe auf der straße in etwa
der straßenmitte gelegen.

auf vorhalt seiner aussage im ermittlungsverfah-
ren (…) hat der zeuge angegeben, dass er heute keine
erinnerung mehr daran habe, dass er von rechts kom-
mend eine fußgängerin gesehen habe. Wenn er das
seinerzeit bei der polizei geäußert habe, sei das so rich-
tig gewesen. es könne nach seiner heutigen erinne-
rung so sein, dass die fußgängerin die straße über-
quert habe, aber genaueres könne er hierzu nicht
sagen.

auf der grundlage der angaben der parteien und
der aussage des zeugen m. hat der sachverständige
Dipl.-ing. k.-H. m. sein unfallanalytisches gutachten
vom 3. november 2014 erstattet, wobei er bei nahezu
gleichen Witterungsbedingungen und sichtverhältnis-
sen wie zum unfallzeitpunkt den unfall am unfallort
nachgestellt hat.

nach den überzeugenden und gut nachvollziehba-
ren feststellungen des sachverständigen ist davon
auszugehen, dass der pkw […] im zeitpunkt der kolli-
sion, wie von der Beklagten zu 1 angegeben,  etwa 40-
50 km/h schnell gefahren ist. Die geschwindigkeit
korrespondiere aufgrund der größe der klägerin mit
den festgestellten unfallspuren am fahrzeug der Be-
klagten zu 1. Bei einer geringeren geschwindigkeit
wäre der kopf eher im Bereich der hinteren motorhau-
be auf das fahrzeug geschlagen.

Bei zugrundelegung einer zulässig gefahrenen ge-
schwindigkeit von 40 km/h bis 50 km/h sei für den
autofahrer bis ca. 2 sekunden vor der kollision  der
fußgänger nicht erkennbar gewesen. allenfalls 2 se-
kunden vorher habe der fahrer seine kontur schemen-
haft vor der hellen Hauswand auf der linken seite er-
kennen können, wenn man sehr genau darauf geachtet
hätte. Dabei spiele es keine rolle, ob der fußgänger
dem fahrzeug das gesicht zugewandt habe oder nicht.
Das gesicht des fußgängers werde nicht vom fahr-
zeuglicht angestrahlt, daher werde seine erkennbar-
keit maßgeblich durch das umgebungslicht bestimmt.

eine sichere erkennbarkeit sei erst 1,5 bis 1 sekun-
de vor kollision unter den aktuellen Beleuchtungsbe-
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dingungen im umfeld der Örtlichkeit gegeben. zu die-
sem zeitpunkt habe sich der fußgänger bei annahme
einer gehgeschwindigkeit von 6 km/h bereits ca. 3 m
weit auf der fahrbahn befunden. Da für den autofah-
rer die aufmerksamkeit zunächst auf seinen fahrstrei-
fen gerichtet sei, bedeute dies, dass er eine erhöhte re-
aktionszeit habe, wenn er den fußgänger auf der
fahrbahn wahrnehme. er müsse nach der Wahrneh-
mung das gesehene bewerten. Der fahrer müsse erst
realisieren, dass sich ein fußgänger in richtung seines
fahrstreifens bewege und es zu einer kollision kom-
men könne. Die reaktionszeit sei deshalb realistisch
mit 1,5 sekunden anzusetzen.

allein das zuwenden des gesichts würde nicht zu
einer höheren erkennbarkeit führen; vielmehr werde
die erkennbarkeit allein dadurch gewährleistet, dass
sich vorliegend die person als dunkler umriss vor dem
hellen Hintergrund darstelle. gleiches gelte auch für
glänzende schuhe. Ähnliches gelte ebenso für eine –
unterstellt getragene – helle einkaufstüte. Diese stell-
ten sich allenfalls als glanzstreifen, wie auch die
feuchtigkeit auf der fahrbahn, dar.

etwa 1 sekunde vor der kollision sei der fußgänger
für den fahrer wahrnehmbar. Die silhouette hebe sich
nun vor dem Hintergrund deutlich ab. es mache jetzt
keinen unterschied, ob das fahrzeug 40 oder 50 km/h
gefahren sei. Bei einer geschwindigkeit von 40 km/h
müsse das fahrzeug näher am kollisionsort gewesen
sein, aber die reaktionszeit bis zur kollision sei eben-
falls ca. 1,5 sekunden, so dass kollision und reaktion
auf das Wahrgenommene in etwa zeitgleich seien.

Da davon auszugehen sei, dass kollision und Wirk-
samkeit der reaktion nahezu zeitgleich seien, hätte
auch ein ausweichen nicht zu einer vermeidung der
kollision geführt. Dies hätte erfordert, dass deutlich
vor der kollision hätte agiert werden können.

nach den in sich schlüssigen feststellungen des
sachverständigen ist davon auszugehen, dass der un-
fall für die Beklagte zu 1 trotz einer vollbremsung
nicht vermeidbar war und ihr ein verschulden am zu-
standekommen des unfalls nicht vorzuwerfen ist.

Die verbleibende gefährdungshaftung (Betriebsge-
fahr) auf seiten der Beklagten entfällt vorliegend aber
im rahmen der abwägung nach § 9 stvg, § 254 abs. 1 
BgB, weil der unfall durch ein grob verkehrswidriges
verhalten der klägerin verursacht worden ist. Die klä-
gerin hat unter verstoß gegen § 25 abs. 3 stvo in er-
heblich alkoholisierten zustand die straße überquert,
ohne auf den fahrzeugverkehr zu achten. gegenüber
der nicht ausgeräumten Betriebsgefahr des fahrzeugs
der Beklagten überwiegt das verschulden der klägerin
mithin dermaßen, dass die Betriebsgefahr hinter dem
verschulden der klägerin vollständig zurücktritt.

10. *) 1. Selbst  eine Alkoholisierung  im Bereich
der  absoluten  Fahruntüchtigkeit  erlaubt  keinen
Rückschluss  auf  die  Unfallursache.  Sie  darf  viel-
mehr bei der Abwägung nach § 17 StVG nur be-
rücksichtigt werden, wenn sie sich nachweislich in

dem  Unfall  niedergeschlagen  hat.  Aus  diesem
Grund ist ein unfallursächlicher Verstoß des alko-
holisierten  Kraftfahrers  vorauszusetzen,  bevor  –
aufgrund  der  Alkoholisierung,  gegebenenfalls  in
Form  eines Anscheinsbeweises  –  darauf  geschlos-
sen werden kann, der Unfall habe sich in einer Ver-
kehrslage ereignet, die ein nüchterner Kraftfahrer
problemlos hätte meistern können. 

2. Aus  diesem  Grund  ist  der  Zusammenstoß
eines Linksabbiegers mit dem Überholenden nicht
schon dann „nicht mehr  typisch“, wenn und weil
der  Überholende  alkoholisiert  war.  Anderenfalls
stünde jede Anscheinsbeweislage unter dem Vorbe-
halt, dass keiner der beteiligten Fahrzeugführer al-
koholisiert wäre. 

oberlandesgericht münchen,
urteil vom 23. januar 2015 – 10 u 299/14 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Der kläger, gleichzeitig Widerbeklagter, macht

gegen die Beklagten ansprüche auf schadensersatz
aus einem verkehrsunfall geltend. Die Beklagte zu 2)
und Widerklägerin hat in erster instanz eine vor-
schussleistung auf den schadensersatz zurückgefor-
dert.

zugrunde liegt ein zusammenstoß am 29. 04. 2011
gegen 17.15 uhr zwischen dem klägerischen pkw [...],
und dem pkw [...] des Beklagten zu 1). Das klägeri-
sche fahrzeug, gesteuert von seinem angestellten f.,
wollte – auf Höhe des anwesens nr. 3 in der H.-straße
in m. in südwestlicher richtung fahrend – nach links
in eine grundstückseinfahrt abbiegen oder wenden, als
der Beklagte zu 1) sich zum Überholen entschlossen
hatte.

Das lg münchen i hat nach Beweisaufnahme die
klage abgewiesen, und der Widerklage in vollem um-
fang stattgegeben. gegen dieses […] urteil hat der
kläger […] Berufung eingelegt […].

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die statthafte sowie form- und fristgerecht einge-

legte und begründete, somit zulässige Berufung hat in
der sache keinen erfolg.

i. Das landgericht hat im ergebnis zu recht einen
anspruch des klägers auf schadensersatz verneint.

1. zwar kommt grundsätzlich ein anspruch des
klägers aus §§ 7 i, 18 i stvg, 823 i BgB, 115 i 1 
nr. 1, 4 vvg in Betracht, da unstreitig dessen fahr-
zeug bei einem zusammenstoß mit dem fahrzeug des
Beklagten zu 1) beschädigt wurde. an einem fall hö-
herer gewalt (§ 7 ii stvg) scheitert ein solcher an-
spruch im streitfall nicht, was von den Beklagten auch
nicht geltend gemacht wird.

2. jedoch ist ein anspruch des klägers deshalb aus-
geschlossen, weil der unfallschaden von ihm durch
ein für den Beklagten zu 1) unabwendbares ereignis 
(§ 17 iii 1 stvg) oder jedenfalls ganz überwiegend
verursacht und allein verschuldet (§ 17 i, ii stvg)
wurde, sodass der verursachungsbeitrag der Beklag-
ten, vorliegend allein die Betriebsgefahr, vernachläs-
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sigt werden kann (§§ 17 i stvg, 254 i BgB). verursa-
chungs- und verschuldensbeiträge des vom kläger
eingesetzten, somit berechtigten fahrers sind dem
kläger zuzurechnen, § 18 iii stvg.

3. soweit die zugrunde liegenden tatsachen zwi-
schen den parteien streitig waren, haben die Beklagten
bewiesen, dass der fahrer des klägerischen fahrzeugs
beim abbiegen straßenverkehrsrechtliche sorgfalts-
pflichten verletzt hat. Dagegen ist dem kläger der Be-
weis misslungen, dass der verursachungsbeitrag der
Beklagten über die bloße Betriebsgefahr ihres fahr-
zeugs hinausgehe, oder den Beklagten zu 1) an dem
unfallgeschehen ein verschulden treffe. Die Darle-
gungs- und Beweislast für anspruchs- und einwen-
dungsbegründende tatsachen sowie die Beweislast-
verteilung ergeben sich aus folgenden grundsätzen:

a) grundsätzlich genügt der kläger seiner Darle-
gungs- und Beweislast mit der – hier unstreitigen – Be-
hauptung, sein kraftfahrzeug sei im straßenverkehr
durch einen zusammenstoß mit dem fahrzeug des Be-
klagten zu 1) beschädigt worden. jedoch hat er selbst
die tatsächlichen voraussetzungen einer verkehrsvor-
schrift vorgetragen, die ihm höchste sorgfalt abver-
langt (§ 9 v stvo): laut unstreitigem tatbestand des
ersturteils wollte der klägerische fahrer nach links ab-
biegen, nach streitigem klägervorbringen in eine
grundstückszufahrt. Die Beklagten haben diese tatsa-
chen als zutreffend und ihnen günstig übernommen.

b) Den Beklagten obliegt dennoch Darlegung und
nachweis, dass der schaden jedenfalls ganz überwie-
gend vom klägerischen fahrzeug verursacht oder ver-
schuldet worden sei. Dies gilt auch für die Behaup-
tung, dass die Betriebsgefahr des klägerischen fahr-
zeugs durch dessen fahrweise wesentlich erhöht ge-
wesen sei, oder den klägerischen fahrer an dem unfall
ein verschulden treffe.

Diese Beweisführung wird jedoch erleichtert durch
eine anscheinsbeweislage, die sich nach allgemeiner
meinung aus der gesetzesfassung (§ 9 v stvo: „muss
sich ... darüber hinaus so verhalten, dass eine gefähr-
dung anderer verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist“)
ergibt. Der anscheinsbeweis ist als element der Be-
weiswürdigung von amts wegen zu berücksichtigen
(etwa senat, urt. v. 14. 02. 2014 – 10 u 2815/13, juris;
v. 14. 03. 2014 – 10 u 4774/13, juris; v. 25. 04. 2014 –
10 u 1886/13, juris), und nicht von einer geltendma-
chung durch den Beweispflichtigen abhängig, wirkt
allerdings nur bei „typischen geschehensabläufen“
(BgH nzv 1996, 277; njW 2001, 1140; senat, urt. v.
22. 02. 2008 – 10 u 4455/07, juris), also wenn sich
unter prüfung und Bewertung aller unstreitigen und
festgestellten einzelumstände und besonderen merk-
male des sachverhalts nach der allgemeinen lebenser-
fahrung der schluss aufdrängt, dass ein verkehrsteil-
nehmer seine pflicht zur Beachtung der im verkehr
erforderlichen sorgfalt verletzt hat (BgH versr 2007,
557; versr 2011, 234). in solchen fällen genügt
grundsätzlich die feststellung „eines allgemeinen er-
fahrungssatzes als einer aus allgemeinen umständen
gezogenen tatsächlichen schlussfolgerung“ (BgH
njW 1997, 528), allerdings darf der sachverhalt nicht

auf ein „kerngeschehen“ wie z. B. das bloße abbie-
gen, reduziert werden, ohne rücksicht auf die voraus-
gegangene fahrweise. Das „kerngeschehen“ für sich
allein reicht als grundlage eines anscheinsbeweises
nicht aus, wenn weitere umstände des unfallereignis-
ses bekannt sind, die als Besonderheiten gegen die bei
derartigen fallgestaltungen gegebene „typizität“ spre-
chen. ob der sachverhalt in diesem sinne im einzel-
fall wirklich typisch ist, kann nur aufgrund einer um-
fassenden Betrachtung aller tatsächlichen elemente
des gesamtgeschehens beurteilt werden, die sich aus
dem unstreitigen parteivortrag und den getroffenen
feststellungen ergeben (BgH njW-rr 1986, 383;
njW 1996, 1828; 2012, 608).

aa) Danach streitet für die Beklagten und gegen den
kläger ein anscheinsbeweis, dass der klägerische fah-
rer den unfall durch eine sorgfaltspflichtverletzung
verursacht hat. Die Beklagten haben die hierfür erfor-
derlichen tatsachen schlüssig vorgetragen, die der
kläger in entscheidenden einzelheiten bestätigt hat.
Das unstreitige kerngeschehen besteht darin, dass der
klägerische fahrer in einer engen straße mit geringer
geschwindigkeit eine längere strecke dem Beklagten
zu 1) voraus gefahren war, und nach einer verlangsa-
mung nach links gelenkt hatte, um zu wenden oder in
ein grundstück abzubiegen. Dies geschah zu einem
zeitpunkt, als der Beklagte zu 1) seinen Überholvor-
gang bereits begonnen hatte.

Diese feststellungen des erstgerichts sind rechts-
fehlerfrei und stehen in Übereinstimmung mit der
obergerichtlichen rechtsprechung (senat, urt. v.
25. 04. 2014 – 10 u 1886/13, juris 4; olg Hamm, urt.
v. 09. 07. 2013 – 9 u 191/12, Beckrs 2013, 18082;
kg, Beschl. v. 12. 07. 2010 – 12 u 177/09, Beckrs
2010, 22692; kg, urteil vom 09. 09. 2002 – 12 u
26/01, Beckrs 2002, 07774; BgH njW-rr 1986,
384: „für einen zusammenstoß des wendenden fahr-
zeugs mit dem gegenverkehr“; senat, urt. v.
25.10. 2013 – 10 u 964/13, juris; v. 13.12. 2013 – 10
u 2372/13, juris; v. 14. 02. 2014 – 10 u 3074/13, juris,
je für einen auffahrunfall;).

Die „typizität“ der streitgegenständlichen an-
scheinsbeweislage wird durch die vom kläger geltend
gemachten gesichtspunkte weder beseitigt, noch auch
nur in frage gestellt:

[…] 
(3) zuletzt wird eine anscheinsbeweislage nicht

aufgehoben durch die alkoholisierung des Beklagten,
unabhängig davon, ob die im unstreitigen tatbestand
des ersturteils festgestellte Blutalkoholkonzentration
von 1,04 promille, oder – wie vom kläger gewünscht
– bis zu 1,4 promille zugrunde gelegt wird. selbst eine
alkoholisierung im Bereich der absoluten fahruntüch-
tigkeit erlaubt keinen rückschluss auf die unfallursa-
che, darf vielmehr bei der abwägung nach § 17 stvg
nur berücksichtigt werden, wenn sie sich nachweislich
in dem unfall niedergeschlagen hat (BgH njW 1995,
1029). aus diesem grund ist ein unfallursächlicher
verstoß das alkoholisierten kraftfahrers vorauszuset-
zen, bevor – aufgrund der alkoholisierung, gegebe-
nenfalls in form eines anscheinsbeweises – darauf ge-
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schlossen werden kann, der unfall habe sich in einer
verkehrslage ereignet, die ein nüchterner kraftfahrer
problemlos hätte meistern können (BgH njW 1976,
897: fußgänger, zusätzlich zur alkoholisierung unmo-
tiviertes liegen auf der fahrbahn; olg stuttgart r + s
1988, 329, volltext Beckrs 2008, 19041: zusätzlich
stark überhöhte geschwindigkeit; olg Hamm nzv
1995, 483; olg köln versr 2002, 1040; kg urt. v.
21.06.1990 – 12 u 3456/89, Beckrs 1990, 07643: al-
koholisierung nicht ursächlich, weil ohnehin schuld-
haftes Überholen einer unübersichtlichen kolonne;
olg celle, urt. v. 29. 09. 2010 – 14 u 27/10, Beckrs
2011, 14566: zusätzlicher verstoß gegen § 1 ii stvo
gefordert, aber nicht erweislich; senat, Beschl. v.
12.11.2014 – 10 u 3222/14: zusätzlich zur alkoholi-
sierung nicht rechtzeitige ausweichreaktion erforder-
lich).

Deswegen ist ein zusammenstoß des linksabbie-
gers mit dem Überholenden nicht schon dann „nicht
mehr typisch“, wenn und weil der Überholende alko-
holisiert war. anderenfalls stünde jede der bisherigen
anscheinsbeweislagen unter dem vorbehalt, dass kei-
ner der beteiligten fahrzeugführer alkoholisiert wäre,
während andererseits neue anscheinsbeweislagen mit
alkoholisierten Beteiligten zu entwickeln wären.
zudem verlöre die ständige rechtsprechung des BgH,
dass die unfallursächlichkeit der alkoholisierung fest-
zustellen sei, jeden anwendungsbereich. Die an-
scheinsbeweislagen des abbiegens in ein grundstück
oder Wendens einerseits, der alkoholbedingten absolu-
ten fahruntüchtigkeit andererseits stehen in einem
stufenverhältnis: zunächst ist bei anzuwendendem
anscheinsbeweis gegen den linksabbieger zu klären
und im strengbeweisverfahren festzustellen, ob ein
fehlverhalten des anderen verkehrsteilnehmers vor-
liegt, dass den anscheinsbeweis erschüttert. sollte das
nicht der fall sein, kommt es auf dessen alkoholisie-
rung nicht mehr an. Werden dagegen eine pflichtwid-
rigkeit oder ein sorgfaltsverstoß des zunächst vom an-
scheinsbeweis Begünstigten festgestellt, spricht jeden-
falls im fall der absoluten fahruntüchtigkeit ein Be-
weis des ersten anscheins dafür, dass die alkoholisie-
rung unfallursächlich geworden ist, wenn sich der un-
fall in einer verkehrslage und unter umständen
ereignet hat, die ein nüchterner fahrer hätte meistern
können.

bb) Dem kläger ist es nicht gelungen, den für die
Beklagten wirkenden anscheinsbeweis zu entkräften
oder zu „erschüttern“ durch Darlegung ernsthafter
möglichkeiten eines anderen als des erfahrungsgemä-
ßen geschehensablaufs (BgH njW 1953, 584; njW
1963, 953; Dar 1985, 316; olg nürnberg, Beschl. v.
16. 07. 2014 – 1 u 2572/13, juris), deren tatsachen un-
streitig oder (voll) bewiesen sein müssen. zweifel
gehen zulasten des klägers als anscheinsbeweisgeg-
ner. […]

(2) Hieraus folgend hat der kläger auch keine tat-
sachen nachgewiesen, die den schluss darauf zulas-
sen, dass die – selbst zur absoluten fahruntüchtigkeit
führende – alkoholisierung des Beklagten zu 1) den

unfall mitverursacht habe oder haben könnte (BgH
njW 1995, 1029).

Da schon ein fahrfehler oder rechtsverstoß des Be-
klagten zu 1) nicht erweislich war, kann eine alkoholi-
sierung (im Bereich der absoluten fahruntüchtigkeit)
keine anscheinsbeweislage für die unfallursächlich-
keit der trunkenheit (BgH, a. a. o., <1030, unter 3.,
vorl. u. letzter abs. >) liefern: im fall des BgH war ein
absolut fahruntüchtiger, vorfahrtsberechtigter kraft-
fahrer auf ein fahrzeug aufgefahren, welches – un-
streitig oder nachgewiesen – unter verletzung der War-
tepflicht in seine fahrbahn eingebogen war. Dagegen
konnte nicht nachgewiesen werden, dass der alkoholi-
sierte kraftfahrer mit einer überhöhten geschwindig-
keit gefahren sei, oder verspätet oder falsch reagiert –
kurz: gegen verkehrsvorschriften verstoßen – habe.
Die alkoholisierung (egal ob im Bereich der nur rela-
tiven, oder absoluten fahruntüchtigkeit) hatte des-
wegen keine rolle zu spielen (BgH, a. a. o. <1030
unter 3., 1. abs.: „ohne rechtsirrtum hat das Beru-
fungsgericht die fahruntüchtigkeit des erstbeklagten –
obschon feststehend – hier bei der schadensabwägung
nicht zulasten der Beklagten herangezogen. es ent-
spricht ständiger rechtsprechung des senats, dass bei
der abwägung nach § 17 stvg nur solche umstände
Berücksichtigung finden können, die sich erwiesener-
maßen auf den unfall ausgewirkt haben. Dies gilt
grundsätzlich auch für die alkoholbedingte fahrun-
tüchtigkeit. Dass der Beklagte ... infolge seiner trun-
kenheit das fahrzeug gar nicht erst führen durfte, ist
insoweit ohne Belang. maßgebend ist vielmehr, ob
sich die fahruntüchtigkeit als gefahrenmoment in
dem unfall tatsächlich niedergeschlagen hat.“>).
Diese grundsätze gelten auch im streitfall: für den
Beklagten zu 1) bestand an der unfallstelle kein Über-
holverbot, weil eine unklare verkehrslage nicht er-
weislich war. unstreitig fuhr der Beklagte zu 1) nicht
mit überhöhter geschwindigkeit, während ihm nach
den – von der Berufung nicht angegriffenen – sach-
verständigenfeststellungen eine verspätete oder fehler-
hafte reaktion nicht vorgeworfen werden kann.

soweit der kläger nun meint, der Beklagte zu 1)
habe nach dem unfall alkoholtypische ausfallerschei-
nungen gezeigt, wurde dies weder im strafverfahren
festgestellt, noch bisher im rechtsstreit vorgetragen.
Da keinerlei gründe vorgebracht oder ersichtlich wur-
den, warum diese umstände erst jetzt geltend gemacht
werden, kann die verzögerung nur auf grober nachläs-
sigkeit beruhen, sodass das vorbringen nach § 531 ii 1
nr. 3 zpo nicht mehr berücksichtigt werden kann.

Der kläger ist offenbar der auffassung, ein nüchter-
ner fahrer hätte den unfall dadurch vermieden, dass er
im Hinblick auf die Örtlichkeit und verkehrsverhält-
nisse insgesamt auf ein Überholen verzichtet hätte. in-
soweit trifft zwar zu, dass der anscheinsbeweis gegen
einen alkoholisierten kraftfahrer (nur insoweit) wirkt,
„(als) sich der unfall in einer verkehrslage und unter
umständen ereignet (hat), die ein nüchterner fahrer
hätte meistern können“ (BgH, a. a. o. <1030, vorl.
abs.>). Der kläger übersieht jedoch, dass der an-
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scheinsbeweis ausscheidet, wenn dem alkoholisierten
kein verkehrsverstoß zur last zu legen ist (BgH,
a. a. o. <1030, letzter abs.>). allein aus einem wün-
schenswerten defensiven fahrstil oder einem grund-
sätzlichen absehen von Überholversuchen in derarti-
gen verkehrslagen ergibt sich jedoch die vom kläger
bevorzugte rechtsfolge nicht. nach sachlage ist aus-
zuschließen, dass ein nüchterner kraftfahrer in der ur-
teilsgegenständlichen situation in jedem fall nicht
überholt hätte, anderenfalls würden derartige unfälle
nüchternen kraftfahren niemals unterlaufen.

cc) zuletzt berücksichtigt der senat wie das erstge-
richt, dass der klägerische fahrer (f.) – unabhängig
von einem anscheinsbeweis – eine sorgfaltspflicht-
verletzung bereits eingeräumt hat, nämlich einen ver-
stoß gegen die verpflichtung zur zweiten rückschau
aus § 9 i 4 stvo […].

c) unter Würdigung alle gesamtumstände hält der
senat die ausführungen des landgerichts insgesamt
im ergebnis für zutreffend. Der klägerische fahrer hat
den verkehrsunfall dadurch verursacht und verschul-
det, dass er einerseits beim abbiegen in ein grund-
stück oder beim Wenden sich nicht so verhalten hat,
dass eine gefährdung anderer verkehrsteilnehmer aus-
geschlossen ist (§ 9 v stvo), andererseits seiner zwei-
ten rückschaupflicht (§ 9 i 4 stvo) nicht genügt hat.

gegenüber diesen schwerwiegenden verstößen tritt
die Betriebsgefahr des fahrzeugs der Beklagten zu-
rück, weil dem Beklagten zu 1) keine pflichtverletzun-
gen nachzuweisen waren (olg nürnberg nzv 2003,
89). […]

ii. Das landgericht hat, aus der vollständigen ab-
weisung des klageanspruchs zwingend zu folgern,
auch den Widerklageanspruch zu recht zugesprochen.
Wenn insgesamt keine ersatzpflicht der Beklagten zu
2) bestand, sind hierauf gezahlte vorschusszahlungen
ohne rechtsgrund geleistet und nach Bereicherungs-
grundsätzen herauszugeben.

11. *) Verursacht  der  Versicherungsnehmer  als
Fahrzeugführer  durch  einen  alkoholbedingten
Fahrfehler (BAK 0,67 Promille) einen Verkehrsun-
fall,  so  kann  dies  gemäß  §§ 28 Abs. 2,  81 Abs. 2
VVG eine Leistungskürzung des Versicherers von
75 % rechtfertigen.

amtsgericht Darmstadt
urteil vom 11. juni 2015 – 317 c 137/14 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Die klägerin verfolgt einen regressanspruch gegen

die Beklagte nach einem verkehrsunfall.
in der nacht zum 13.10.2012 hatte die Beklagte

ihren pkw […] auf dem parkplatz der in der t-straße
in H. gelegenen Diskothek geparkt. gegen 3:00 uhr
früh wollte sie rückwärts aus der schräg zur parkgasse
verlaufenden parkbox ausparken und prallte hierbei
gegen das auf der gegenüber liegenden seite längs zur

p-gasse ordnungsgemäß geparkte fahrzeug des ge-
schädigten [...].  

zum unfallzeitpunkt bestand zwischen den par-
teien eine kraftfahrzeughaftpflichtversicherung über
den von der Beklagten geführten pkw.

Die Beklagte war zum zeitpunkt des unfalls alko-
holisiert und wies eine Blutalkoholkonzentration von
mindestens 0,67 promille auf. in der beigezogenen er-
mittlungsakte ist ein vorläufiges gutachten enthalten,
nach dem zum unfallzeitpunkt eine minimal-Blutal-
koholkonzentration von 0,81 promille und eine maxi-
mal-Blutalkoholkonzentration von 1,15 promille vor-
lag.

zum ausgleich des durch den unfall verursachten
fremdschadens an dem fahrzeug des geschädigten
[...] zahlte die klägerin insgesamt 2.979,20 €, nämlich
netto-reparaturkosten in Höhe von 2.035,85 €, sach-
verständigenkosten in Höhe von 496,15 €, eine allge-
meine unkostenpauschale in Höhe von 25 € und
rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 379,02 €. […]

mit schreiben vom 24.01.2013 forderte die kläge-
rin die Beklagte zur zahlung des streitgegenständ-
lichen Betrages auf. mit schreiben vom 21.02. 2013
mahnte die klägerin den rechnungsbetrag erstmals an
und setzte eine zahlungsfrist von einer Woche ab dem
21.02. 2013.

Die klägerin behauptet, die Beklagte sei mit einer
für ein parkmanöver deutlich überhöhten geschwin-
digkeit aus der parkbox heraus gefahren. Dieses ver-
halten sei ein alkoholtypischer fahrfehler. Die Beklag-
te habe gegen ihre sich aus abschnitt D.2.1 und e.1.1
akB obliegenden obliegenheiten verstoßen.

Die klägerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen,
an die klägerin einen Betrag in Höhe von 2.979,20 €
nebst zinsen in Höhe von 5 %-punkten über dem je-
weiligen Basiszinssatz seit dem 29. 02. 2013 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt, die klage abzuweisen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die klage ist zulässig und teilweise begründet.
Die klägerin hat gegen die Beklagte einen zah-

lungsanspruch auf 2.234,40 € aus §§ 116, 28 abs. 2.
81 abs. 2 vvg in verbindung mit D.2.1 akB..

Die Beklagte hat den verkehrsunfall, der zu einer
Haftung der klägerin im außenverhältnis in Höhe von
unstreitig 2.979,20 € geführt hat, grob fahrlässig her-
beigeführt. Dies rechtfertigt gemäß §§ 28 abs. 2, 81
abs. 2 vvg eine leistungskürzung von 75 %.

Die Beklagte hatte zum unfallzeitpunkt unstreitig
eine alkoholisierung von mindestens 0,67 promille.
Bei dem verkehrsunfall handelt es sich nach Überzeu-
gung des gerichts um einen alkoholtypischen fahrfeh-
ler. es ist nicht erforderlich, dass sich der fahrfehler
ausschließlich durch die alkoholisierung des fahrers
erklären lässt (lg kaiserslautern, urteil vom 07. fe-
bruar 2014 – 3 o 323/13 –, rn. 32, juris). im vorlie-
genden fall hat die Beklagte das hinter ihr parkende
auto übersehen. Das Übersehen eines stehenden (und
nicht während eines ausparkvorgangs herannahenden)
fahrzeuges ist bereits ein alkoholtypischer fehler, so
dass der Beweis des ersten anscheins gegen die Be-
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klagte spricht. Durch den genuss von alkohol wird die
aufmerksamkeit eingeschränkt. auf die geschwindig-
keit, mit der die Beklagte ausgeparkt ist, kommt es da-
nach nicht an. abgesehen davon, ergibt sich aus der
schadenshöhe und den lichtbildern von den schäden
[…], dass die Beklagte nicht nur ganz leicht und mit
geringer geschwindigkeit gegen das geschädigte
fahrzeug gestoßen ist.

Die Beklagte hat nicht den Beweis dafür erbracht,
dass es sich bei dem unfall nicht um einen alkoholty-
pischen fahrfehler handelte und der unfall nicht durch
den alkoholkonsum grob fahrlässig verursacht wurde.
Die zeugen [...] konnten über kein entgegenkommen-
des fahrzeug, das die Beklagte beim rückwärtsfahren
geblendet hätte, berichten. auch der vortrag der Be-
klagten selbst ist diesbezüglich sehr ungenau. sie
konnte das vorbeifahrende auto nicht näher beschrei-
ben. zudem ist unglaubwürdig, dass dieses auto nach
dem zusammenstoß einfach weitergefahren ist.

Bei der abwägung der schwere des verschuldens
war zu berücksichtigen, dass die relative fahruntüch-
tigkeit bereits mit 0,3 promille beginnt und 0,67 pro-
mille eine erhebliche alkoholisierung darstellt. zu la-
sten der Beklagten ist zu berücksichtigen, dass das
führen eines pkw im zustand der fahruntüchtigkeit
nach ständiger rechtsprechung zu einem der schwer-
sten verkehrsdelikte überhaupt gehört und die auswir-
kungen einer alkoholisierung im straßenverkehr all-
gemein bekannt sind. zugunsten der Beklagten ist zu
berücksichtigen, dass sie nicht ein offensichtlich wag-
halsiges fahrmanöver vorgenommen hat, wie etwa auf
einer vielbefahrenen straße zu wenden, und dass keine
personen gefährdet wurden.

eine erhöhung des anspruchs der klägerin wegen
eines verstoßes der Beklagten gegen e. 1.1 akB
kommt nicht in Betracht. Denn es ist nicht ersichtlich,
inwiefern die klägerin bei einer früheren meldung des
unfalles durch die Beklagte einen höheren regressan-
spruch gegen diese hätte realisieren können.

Der anspruch auf die zuerkannten zinsen folgt aus
§§ 286 abs. 1, 288 BgB.

12. *) 1. Alkoholbedingte  relative  Fahruntüch-
tigkeit setzt voraus, dass die Gesamtleistungsfähig-
keit des Fahrzeugführers infolge geistiger und/oder
körperlicher Mängel  soweit herabgesetzt  ist,  dass
er nicht mehr fähig ist, sein Fahrzeug im Straßen-
verkehr  eine  längere  Strecke,  auch  bei  Eintritt
schwieriger Verkehrslagen, sicher zu steuern. Zwar
ist nicht unbedingt erforderlich, dass sich die kör-
perlichen  bzw.  geistigen  Mängel  in  Fahrfehlern
ausgewirkt haben. Vielmehr können unter Umstän-
den zum Nachweis der Fahrunsicherheit auch son-
stige Auffälligkeiten  im  Verhalten  des  Fahrzeug-
führers genügen, sofern sie konkrete Hinweise auf
eine  schwerwiegende  Beeinträchtigung  seiner
psychophysischen  Leistungsfähigkeit,  insbesonde-
re seiner Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit
geben. 

2. Zur Leistungsfreiheit des Versicherers  i.H. v.
80 % bei einem aufgrund alkoholbedingter relati-
ver Fahrunsicherheit grob fahrlässig herbeigeführ-
ten Versicherungsfall. 

amtsgericht ahlen,
urteil vom 12. märz 2015 – 30 c 626/13 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Die klägerin war kraftfahrzeughaftpflichtversiche-

rer des fahrzeugs audi 80 mit dem amtlichen kenn-
zeichen [...]. am 21.11.2011 kam es zu einem unfall.
Der Beklagte steuerte das fahrzeug zum unfallzeit-
punkt und genoss als mitversicherte person versiche-
rungsschutz, dem die allgemeinen Bedingungen für
die kraftfahrtversicherung (akB 2008) der klägerin
zugrunde lagen.

Die parteien streiten um den regress einer geld-
summe im innenverhältnis, nachdem die klagende
versicherung im außenverhältnis sämtliche schäden
reguliert hat.

am frühen morgen des 21.11.2011 nahm der Be-
klagte ein selbstgebranntes, hochprozentig alkoholi-
sches getränk zu sich. im anschluss setzte er sich hin-
ter das steuer und fuhr mitsamt dreien seiner
klassenkameraden zur Berufsschule. gegen 7.45 uhr
befuhr der Beklagte den o.-Damm aus richtung o.
kommend in fahrtrichtung l.-k. Die straße verläuft
dort in einer geraden und beschreibt im weiteren ver-
lauf eine lang gezogene rechtskurve. an dem tag
herrschte teilweise dichter nebel, die genauen Witte-
rungsbedingungen zum unfallzeitpunkt sind zwischen
den parteien streitig. auf der geraden überholte der
Beklagte zunächst den vorausfahrenden pkW des
zeugen H. und danach einen ebenfalls vorausfahren-
den kleinbus, der von der zeugin e. gesteuert wurde.
zu Beginn der rechtskurve geriet der Beklagte von
der fahrspur und überfuhr die gegenfahrspur, über-
fuhr dahinter eine Warnbarke mit Betonfuß, schleuder-
te über einen ca. einen meter tiefen graben neben der
fahrbahn und prallte schließlich frontal gegen eine
eiche, was das fahrzeug zum stillstand brachte. Die
Bremsspuren, sogenannte Blockierstreifen, verliefen
gerade über eine länge von 74,5 metern, wobei der
linke Blockierstreifen sich genau auf der fahrstreifen-
begrenzung der rechten fahrspur zur gegenüberliegen-
den fahrspur befand - also auf der gestrichelten fahr-
bahnmitte. kurz nach dem unfall waren polizisten wie
der zeugen s., rettungssanitäter und die zeugen H.
und s. vor ort.

Bei dem unfall wurden alle vier insassen des fahr-
zeuges verletzt. für die krankentransporte und Be-
handlungskosten der drei mitfahrer wandte die kläge-
rin insgesamt 2.403,56 € auf. für die Beschädigung
der Warnbarke zahlte sie 247,53 € an das straßenbau-
amt des kreises st. auch der Beklagte wurde ins kran-
kenhaus gebracht. um 9.25 uhr führten polizeibeam-
ten bei ihm einen atemalkoholtest durch, welcher
einen Wert von 0,31 mg/l ergab. um 9.56 uhr nahm
eine Ärztin dem Beklagten Blut ab – nach erfolgter
Belehrung und zustimmung des Beklagten. Der Blut-
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alkoholbefund des universitätsklinikums m. ergab
einen mittelwert von 0,56 promille zum zeitpunkt der
Blutabnahme. Daraus errechnet sich für den zeitpunkt
des fahrtantrittes gegen 7.00 uhr eine Blutalkohol-
konzentration von mindestens 0,66 mg/l. Der Beklag-
te gab noch im krankenhaus seinen führerschein ab.
am 15. 02. 2012 erließ das amtsgericht tecklenburg
wegen des geschilderten sachverhalts einen strafbe-
fehl gegen den Beklagten wegen fahrlässiger straßen-
gefährdung in tateinheit mit fahrlässiger körperver-
letzung. Der Beklagte akzeptierte den strafbefehl,
welcher seit 08. 03. 2012 rechtskräftig ist.

am 18. 06. 2012 forderte die klägerin den Beklag-
ten zur zahlung von 2.456,09 auf, was der Beklagte
mit anwaltlichen schreiben vom 31. 07. 2012 zurück-
wies.

Die klägerin beantragt, 1. den Beklagten zu verur-
teilen an sie 2.651,09 € nebst zinsen in Höhe von 5
prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit
dem 04. 08. 2012 zu zahlen sowie 2. festzustellen, dass
der Beklagte verpflichtet ist, ihr alle weiteren aufwen-
dungen bis zu einem Betrag in Höhe von insgesamt
5.000,- € zu erstatten, die ihr anlässlich des versiche-
rungsereignisses vom 21.11.2011 im zuge der regu-
lierung im außenverhältnis gegenüber Dritten noch
entstehen werden.

Der Beklagte beantragt, die klage abzuweisen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die klage ist zulässig und überwiegend begründet.

[…]
ii. 1. Die klägerin hat gegen den Beklagten einen

anspruch auf zahlung von 2.120,87 € (80 % von
2.651,09 €) gem. § 426 i BgB i.v. m. § 116 i vvg.
Die klägerin und der Beklagte haften als gesamt-
schuldner. reguliert der versicherer aber nach § 117
vvg trotz im innenverhältnis bestehender leistungs-
freiheit, haftet ihm gegenüber der versicherte nach 
§ 116 abs. 1 vvg alleine. Hier ist die klägerin nach
maßgabe der akB 2008 gegenüber dem Beklagten
aufgrund seiner grob fahrlässigen obliegenheitsver-
pflichtung vor dem eintritt des versicherungsfalles zu
80 % leistungsfrei geworden ist.

a) Die parteien haften als gesamtschuldner gem. 
§ 426 BgB i.v. m. § 115 i s. 4 vvg analog. jeder
schuldner ist zur ganzen leistung verpflichtet, der
gläubiger kann sie aber nur einmal fordern (grüne-
berg, in: palandt, vor § 420, rn. 6).

b) Der Beklagte hat seine obliegenheit verletzt,
kein kraftfahrzeug zu führen, obwohl er infolge des
genusses alkoholischer getränke oder anderer berau-
schender mittel nicht in der lage gewesen ist, es sicher
zu führen gem. § 28 ii vvg i.v. m. D.2.1 akB 2008.
Da der versicherte in gleicher Weise wie der versiche-
rungsnehmer durch den versicherer geschützt wird, ist
es sachgerecht, ihm auch die obliegenheiten, die er zu
erfüllen in der lage sein kann, zu übertragen.

Der Beklagte war im zeitpunkt des verkehrsunfal-
les alkoholbedingt fahruntüchtig.

Das ergibt sich daraus, dass sein Blutalkoholgehalt
mindestens 0,66 promille betrug und ihm ein alkohol-

typischer fahrfehler unterlaufen ist. er hat aufgrund
enthemmter fahrweise bei unübersichtlichen sicht-
verhältnissen mit überhöhter geschwindigkeit zu Be-
ginn der kurve die kontrolle über sein fahrzeug ver-
loren. Hiervon ist das gericht nach dem ergebnis der
Beweisaufnahme überzeugt.

aa) Der Beklagte war alkoholbedingt fahruntüchtig.
zwar war seine Bak nicht im Bereich absoluter fah-
runtüchtigkeit, aber sie betrug mindestens 0,66 pro-
mille. Bei einer Bak zwischen 0,3 und 1,0 promille
könnte er relativ fahruntüchtig gewesen sein. relative
fahruntüchtigkeit setzt voraus, dass die gesamtlei-
stungsfähigkeit des fahrzeugführers infolge geistiger
und/oder körperlicher mängel soweit herabgesetzt ist,
dass er nicht mehr fähig ist, sein fahrzeug im straßen-
verkehr eine längere strecke, auch bei eintritt schwie-
riger verkehrslagen, sicher zu steuern (vgl. BgH st 13,
83, 90; 44, 219, 221). zwar ist nicht unbedingt erfor-
derlich, dass sich die körperlichen bzw. geistigen män-
gel in fahrfehlern ausgewirkt haben. vielmehr können
unter umständen zum nachweis der fahrunsicherheit
auch sonstige auffälligkeiten im verhalten des fahr-
zeugführers genügen, sofern sie konkrete Hinweise
auf eine schwerwiegende Beeinträchtigung seiner
psychophysischen leistungsfähigkeit, insbesondere
seiner Wahrnehmungs- und reaktionsfähigkeit geben
(vgl. BgH, urt. v. 15. 04. 2008 – 4 str 639/07; ebenso
BgHst 31, 42, 44 f.; 44, 221 f.).

Dies ist vorliegend der fall.
Das gericht hat die zeugen vernommen zu der

frage, ob der Beklagte alkoholtypische ausfaller-
scheinungen gezeigt hat, die neben der Bak des Be-
klagten eine relative fahruntüchtigkeit begründen
würden. Die klägerin als diejenige, die sich auf eine
ihr günstige Behauptung beruft, trägt nach den allge-
meinen regeln die Beweislast.

aufgrund der Beweisaufnahme vermochte das ge-
richt im rahmen der Beweiswürdigung zu der Über-
zeugung zu gelangen, dass die Behauptung der kläge-
rin als bewiesen anzusehen ist. Danach ist ein Beweis
erst dann erbracht, wenn das gericht unter Berük-
ksichtigung des gesamten ergebnisses der Beweisauf-
nahme und der sonstigen Wahrnehmungen in der
mündlichen verhandlung von der richtigkeit einer
tatsachenbehauptung überzeugt ist und alle vernünfti-
gen zweifel ausgeräumt sind. Dies ist vorliegend der
fall.

Der zeuge H. hat ausgesagt, dass er 70 km/h gefah-
ren ist und der Beklagte ihn mit deutlich höherer ge-
schwindigkeit überholt hat. nach seiner schätzung
sogar mit der doppelten geschwindigkeit. jedenfalls
so schnell, dass der zeuge darüber aufgrund der Witte-
rung sehr verwundert war. an dem morgen war laut
Herrn H. sehr schlechtes nebliges Wetter mit nebel-
bänken. Die sichtweite betrug teils weniger als 100
meter. nach dem Überholvorgang schlingerte der Be-
klagte noch kurz in der spur, setzte seine fahrt aber
unvermindert schnell fort. zwischen dem Überholvor-
gang und der eigentlichen unfallstelle kamen dem
zeugen seiner erinnerung nach keine fahrzeuge auf
der gegenspur entgegen. Die zeugin e. war sogar nur
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mit 30 km/h unterwegs und erschrak sich laut ihrer
aussage sehr über das vorbeirauschen des Beklagten.
er sei sehr dicht aufgefahren und dann so dicht an dem
Bus vorbeigefahren, dass dieser gewackelt habe. Die
kinder im kleinbus hätten daraufhin sogar zu weinen
angefangen. für die sichtverhältnisse war der Beklag-
te nach ansicht der zeugin deutlich zu schnell unter-
wegs. Die sichtweite betrug nur ungefähr 50 meter.
an entgegenkommende fahrzeuge konnte sich die
zeugin nicht erinnern. Die zeugin l., die ebenfalls mit
im kleinbus der zeugin e. saß, wiederholte den inhalt
der aussage der zeugin e. Der zeuge s. kam erst nach
dem unfall an den ort des geschehens. seiner ansicht
nach betrug die sichtweite an der unfallstelle direkt
nach dem knall ca. 100-200 meter. als der zeuge s.
am unfallort eintraf, hatte sich der nebel bereits etwas
gelichtet, allerdings gab auch der zeuge s. eine sicht-
weite von etwa 100 meter an. keine der vor ort anwe-
senden personen habe gegenüber dem zeugen s. ent-
gegenkommende fahrzeuge erwähnt.

an der glaubwürdigkeit der zeugen bestehen keine
zweifel. Die aussagen der zeugen ergaben ein gutes
Bild sowohl der Wetterverhältnisse, als auch der fahr-
manöver des Beklagten.

Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Beklag-
te mit einer den sichtverhältnissen keinesfalls entspre-
chenden geschwindigkeit unterwegs war. selbst ange-
nommen, dass nur nebelbänke auftraten, ist ein pkW
nicht innerhalb von sekundenbruchteilen auf die dann
angemessene geschwindigkeit herunter zu bremsen.
Dass der Beklagte deutlich zu schnell fuhr, steht nach
ansicht des gerichts aufgrund der glaubhaften aussa-
gen der zeugen H., e. und l. fest.

Dies lässt sich auch der sehr langen Bremsspur ent-
nehmen. auch die Bereitschaft des Beklagten die hohe
geschwindigkeit beizubehalten, obwohl er bei seinen
Überholvorgängen ins schlingern geriet, deutet auf
eine enthemmte fahrweise hin. gerade der umstand,
nicht über große fahrpraxis zu verfügen, hätte einen
autofahrer bei den herrschenden Witterungsbedingun-
gen dazu bringen müssen, ein besonneneres tempo zu
fahren. nicht so der Beklagte, der ohne vernünftigen
grund ein hohes risiko einging. Die enthemmte fahr-
weise, verbunden mit dem hohen tempo und den
Überholvorgängen bei stellenweise dichtem nebel,
aber gleichzeitig geringer fahrpraxis, zeichnen das nur
zu typische Bild alkoholbedingter risikobereitschaft
im straßenverkehr.

c) Die relative fahruntüchtigkeit des Beklagten war
auch ursächlich für den unfall. Während in fällen ab-
soluter fahruntüchtigkeit ein anscheinsbeweis für die
vom versicherer zu beweisende ursächlichkeit der al-
koholisierung für den versicherungsfall spricht, muss
der versicherer in fällen relativer fahruntüchtigkeit
alkoholtypische ausfallerscheinungen beweisen, die
den schluss auf die alkoholbedingte Herbeiführung
des versicherungsfalles rechtfertigen (vgl. olg saar-
brücken, urt. v. 28. 01.2009 – 5 u 698/05). Wird die
relative fahruntüchtigkeit mit einem alkoholtypischen
fehler begründet, ist damit in aller regel der Beweis
für die ursächlichkeit der fahruntüchtigkeit für den

unfall begründet (vgl. olg Hamm, urt. v. 27.10.1993 
– 20 u 197/93). ein nüchterner fahrer hätte sich bei
der eingeschränkten sicht langsamer fortbewegt und
auf waghalsige Überholmanöver verzichtet.

Dem Beklagten ist auch nicht der gegenbeweis ge-
lungen, dass keine kausalität zwischen alkoholkon-
sum und unfallereignis bestand. Die zeugin c. sagte
zwar aus, dass der Beklagte wenig fahrpraxis besessen
habe, war allerdings auf der fahrt selbst nicht anwe-
send. Weiterhin war sie nicht anwesend, als der Be-
klagte am morgen des unfalltages den alkohol zu sich
nahm. seine aussage den unfall aufgrund fehlender
fahrpraxis begangen zu haben, ist aufgrund seiner an-
gaben zum zu sich genommenen selbstgebrannten
aber ebenfalls nicht überzeugend. Der Beklagte gab an
aus einem 10 cl fassenden glas (einem polnischen sog.
100er) max. 1/3 selbstgebrannten likör zu sich ge-
nommen zu haben. Dann ist es allerdings verwunder-
lich, dass er nach dem genuss des likör bereits min-
destens 0,66 promille Bak hatte. einer Bak von 0,66
promille entspricht bei einem 21-jährigen mann mitt-
lerer größe und statur (1,70 m, 80 kg) einem gegen-
wert von ca. 42 g reinen alkohols. Dies ist enthalten
etwa in einem liter Bier, einem halben liter Wein oder
1,3 vollen gläsern polnischer 100er. jedenfalls die an-
gaben des Beklagten zu der menge des konsumierten
alkohols entsprechen nicht der Wahrheit.

d) Der Beklagte hat die verletzung der obliegenheit
auch zu verschulden gem. D.3.1 akB 2008. Der klä-
gerin ist es zwar nicht gelungen, den vorsatz des Be-
klagten nachzuweisen, wohl ist ihm aber grobe fahr-
lässigkeit zur last zu legen. Der gegenbeweis nur
mittlerer oder leichter fahrlässigkeit ist dem Beklag-
ten nicht gelungen.

aa) vorsatz ist das kognitive und voluntative erfas-
sen der verwirklichung sämtlicher merkmale eines
geschehens im zeitpunkt des geschehens. grob fahr-
lässig handelt hingegen, wer die im verkehr erforderli-
che sorgfalt in ungewöhnlich hohem maße verletzt
und unbeachtet lässt, was im gegebenem fall jedem
hätte einleuchten müssen, und wer auch in subjektiver
Hinsicht ein unentschuldbares fehlverhalten gezeigt
hat, das ein gewöhnliches maß erheblich überschreitet
(BgH, urt. v. 29. 01.2003 – iv zr 173/01 – versr
2003, 364). Dies ist dem Beklagten hier vorzuwerfen.
Wer am frühen morgen hochprozentigen alkohol zu
sich nimmt, dem muss bewusst sein, dass er sich damit
in ganz erheblichem maß konträr zum im straßenver-
kehr erforderlichen und gebilligten verhalten be-
nimmt. auch wenn der Beklagte ursprünglich nicht
auto fahren wollte, als er den selbstgebrannten zu sich
nahm, so musste ihm dies beim späteren fahrtantritt
doch zumindest noch bewusst gewesen sein. in anbe-
tracht der Beweislast für das vorsätzliche Handeln des
Beklagten, die auf der seite der klägerin liegt (vgl.
BgH, urt. v. 14.12.1994 – iv zr 304/93), ist das ge-
richt nicht davon überzeugt, dass der Beklagte seine
fahruntüchtigkeit billigend in kauf nahm, also mit
eventualvorsatz handelte. Wohl aber ist das gericht
der Überzeugung, dass dem Beklagten seine alkoholi-
sierung bewusst sein musste, er sich aber in groben
maße darüber hinwegtröstend in den gedanken flüch-
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tete, es werde schon gut gehen – also grob fahrlässig
handelte.

bb) Dem Beklagten ist es nicht gelungen eine nur
leicht oder mittel fahrlässige obliegenheitsverletzung
zu beweisen. seine Behauptung nicht gewusst zu
haben, wie viel volumen % alkohol der selbstge-
brannte hatte, kann eine mittelschwere fahrlässigkeit
nicht begründen. Wie der Beklagte und die zeugin c.
selbst bekundet haben, hatte der Beklagte nur wenig
fahrerfahrung und war die strecke zur Berufsschule
selbst noch nie gefahren. Diese aspekte zusammen
damit betrachtet, dass der Beklagte nach eigener aus-
sage an dem morgen besonders nervös gewesen sei,
können nicht entschuldigend wirken, was das außer-
achtlassen der erforderlichen sorgfalt betrifft. Denn
entweder war der Beklagte nervös und hatte einen klei-
nen schluck niedrigprozentigen likörs zu sich genom-
men oder er war von dem hochprozentigen schnaps so
beruhigt, dass er dies hätte merken müssen. so oder so
spricht bei einem unerfahrenen autofahrer nichts für
das vorliegen eines nur mittelschweren außerachtlas-
sens der erforderlichen sorgfalt.

cc) Die leistungsfreiheit der klägerin in Höhe von
80 % entspricht der schwere des verschuldens des Be-
klagten. Die Quoten inwieweit die klägerin leistungs-
freiheit erlangt hat, sind anhand des einzelfalles unter
wertender Betrachtung der maßgeblichen umstände
und Besonderheiten festzustellen (sog. flexibles Quo-
tenmodell, vgl. Haibach in stiefel/maier, kraftfahrt-
versicherung, § 81 vvg, rn. 81 sowie a.2.16.1, 
rn. 8). Dabei ist auch im rahmen der groben fahrläs-
sigkeit eine leistungsfreiheit von 100 % möglich (vgl.

Halbach, in: stiefel/maier, vvg, § 81, rn. 27). in ver-
gleichbaren konstellationen – grobe fahrlässigkeit,
Bak von ca. 0,6 promille und geradeausfahren in
einer kurve – geht die bisherige rechtsprechung von
einer ausgangs-regressquote von etwa 60 % aus (vgl.
olg Hamm, urt. v. 25. 08. 2010 – i-20 u 74/10). Die
besonderen umstände des einzelfalles können diese
aber erhöhen. Dabei ist einerseits vom äußeren grad
des verschuldens auszugehen, also inwieweit sich die
grobe fahrlässigkeit dem vorsatz annähert (vgl.
prölss, in prölss/martin, vvg § 28, rn. 130), aber an-
dererseits ist auch die potenzielle gefährlichkeit des
verhaltens des versicherten zu berücksichtigen (vgl.
prölss, in prölss/martin, vvg § 28, rn. 131). Das
verschulden des Beklagten nähert sich vorliegend
einem vorsätzlichen verhalten stark an. auch waren
seine alkoholbedingten fahrmanöver potenziell dazu
geeignet größere, schwerere unfälle zu verursachen.
Besonders die aussagen der zeuginnen e. und l.
untermauern diesen eindruck. solch gefährliche ma-
növer zu verhindern ist auch vom schutzzweck des 
§ 28 vvg umfasst. Des Weiteren ist der Bremsspur
des Beklagten zu entnehmen, dass er sich dem rechts-
fahrgebot gem. § 2 ii stvo nicht verpflichtet fühlte,
was zur annahme einer weiteren obliegenheitsver-
pflichtung anlass gibt.

einzig die Bak von 0,66 promille des angeklag-
ten, die i. r. d. relativen fahruntüchtigkeit etwa der
mitte zwischen 0,3 und 1,0 promille entspricht, spricht
hier dagegen, die versicherung zu 100 % von der lei-
stung gegenüber dem Beklagten zu befreien.
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ulricH franke

„atemalkohol statt Blutentnahme?“

1. Einleitung
seit fast 15 jahren lässt sich – nicht zuletzt bei Durchsicht verschiedener jahrgänge der zeitschrift „Blutalko-

hol“ – im polizeirechtlichen, strafrechtlichen und medizinischen schrifttum die Diskussion um die atemalkohol-
analyse (aaa) und deren einführung im Bereich der verkehrsstraftaten nachverfolgen. politische absichtser-
klärungen, divergierende Beschlüsse von justiz- und innenministerkonferenzen sowie empfehlungen von
expertengremien unter einschluss des verkehrsgerichtstages (vgt) finden sich dazu ebenso wie zustimmende
und ablehnende stellungnahmen in der fachliteratur.1) ich verweise in diesem zusammenhang nur auf das im
letzten jahr vom Bundesvorsitzenden der Deutschen polizeigewerkschaft engagiert vorgetragene plädoyer für
die beweissichere aaa als garant besseren grundrechtsschutzes und sinnvollen personaleinsatzes.2) auf den
letztgenannten, aus sicht der polizeivollzugsbeamten überaus verständlichen gesichtspunkt wird später noch zu-
rückzukommen sein. auftrieb hat das thema durch die aufnahme des programmpunkts „einführung der aaa in
das verkehrsstrafrecht“ in die koalitionsvereinbarung der gegenwärtig amtierenden Bundesregierung erhalten.

aus strafrechtlicher, insbesondere aus revisionsrichterlicher sicht reduziert sich das thema auf folgende
punkte, zu denen ich in meinen ausführungen in der gebotenen kürze stellung nehmen möchte:

1. kann die aaa die Blutalkoholanalyse (Baa) im verkehrsstrafrecht, also bei der feststellung der
fahr(un)tüchtigkeit insbesondere bei § 316 stgB, als gleichwertiges Beweismittel ersetzen oder nicht? 

2. macht die einführung der aaa auch im verkehrsstrafrecht das strafrechtliche verfahren in den hier vor
allem interessierenden stadien zwischen anklageerhebung und rechtskräftigem abschluss schneller und effekti-
ver?

3. ist die einführung auch im Übrigen vor dem Hintergrund der entwicklung der kriminalität sinnvoll oder
gibt es alternativen?

Daraus ergibt sich zugleich, wozu ich nicht stellung nehmen möchte – mangels fachkompetenz zur medizi-
nischewissenschaftlichen seite des problems, wegen der gefahr der vorbefassung in meiner eigenschaft als mit-
glied des für das verkehrsstrafrecht zuständigen 4. strafsenats des Bundesgerichtshofs –, die frage, wie etwa die
rechtsprechung auf die einführung der aaa auch im Bereich der verkehrsstraftaten zu reagieren hätte. 

Bei allem sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, dass im Bereich von verstößen gegen straßenverkehrs-
vorschriften Bürger mit polizei und justiz in Berührung kommen, die im sonstigen leben nicht zu kriminellem
verhalten tendieren.

2. Ausgangslage
a) § 24a StVG

Das aaa-verfahren wurde durch den gesetzgeber mit dem gesetz vom 27. april 1998, dem sog. 0,8-promille
gesetz, als beweiskräftiges verfahren für § 24a stvg anerkannt.3) Der 4. strafsenat des Bundesgerichtshofs hat
in seiner grundlegenden entscheidung vom 3. april 2001 (4 str 507/00, BgHst 46, 358 = Blutalkohol 38, 280
<2001>) die voraussetzungen näher formuliert, unter denen die messergebnisse der aaa bei der anwendung
von § 24a abs. 1 stvg verwertbar sind. eine aussage zu den voraussetzungen, unter denen die rechtsprechung
die aaa als hinreichend zuverlässiges Beweismittel zur abschließenden feststellung alkoholbedingter absoluter
fahruntüchtigkeit nach § 316 stgB anerkennen würde, war damit ausdrücklich nicht verbunden.4) Damit ist die
aaa – für § 24a stvg – als standardisiertes verfahren anerkannt. auch nur soweit hat der gesetzgeber auf der
grundlage medizinischer gutachten den aak-Wert so festgesetzt, dass er dem in § 24a abs. 1 stvg für die Blut-
probe bestimmten promillewert entspricht.5)

1) vgl. nur Hentschel Blutalkohol 39, 18 (2002); Eisenmenger Blutalkohol 39, 29 (2002); Hillmann Blutalkohol
39, 32 (2002); Scheffler Blutalkohol 39, 37 (2002); Beschluss der innenministerkonferenz 2007, Blutalkohol
45, 47 (2008); Beschlüsse der 79. justizministerkonferenz, Blutalkohol 45, 251 (2008); empfehlungen und
Beschlüsse des 47. vgt, nvz 2009, 126.

2) Wendt Blutalkohol 52, 18 (2015).
3) eingehend Maatz Blutalkohol 39, 21 (2002).
4) BgH, Beschluss vom 3. april 2001 – 4 str 507/00, BgHst 46, 358, 373 = Blutalkohol 38, 280 (2001); dazu

Maatz Blutalkohol 39, 21, 22 (2002).
5) ssW-stgB/Ernemann, 2. aufl., § 316 rn. 27; Maatz Blutalkohol 39, 21 (2002).
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b) § 316 StGB
eine verurteilung nach § 316 stgB setzt voraus, dass sich der tatrichter die hinreichende Überzeugung davon

verschafft, dass der täter infolge des alkoholgenusses nicht in der lage war, sein fahrzeug sicher zu führen. an-
knüpfungspunkt ist mithin der Begriff der fahruntüchtigkeit, rechtlicher maßstab für die Überzeugungsbildung
des tatrichters ist § 261 stpo. Dabei schließt der grundsatz der freien Beweiswürdigung die Bindung des tat-
richters an gesicherte wissenschaftliche erkenntnisse als sogenannte erfahrungssätze nicht nur nicht aus, der tat-
richter ist vielmehr verpflichtet, derartige erkenntnisse – und deren Weiterentwicklung in der jeweiligen fach-
disziplin – zu berücksichtigen. so ist insbesondere der richterlich festgelegte grenzwert für die sogenannte
absolute fahruntüchtigkeit das ergebnis einer rechtlichen Bewertung medizinischnaturwissenschaftlicher zu-
sammenhänge und aussagen. Der tatrichter ist befugt, bei erreichen eines bestimmten grenzwerts der Blutal-
koholkonzentration die fahrunsicherheit des fahrers unwiderlediglich als gegeben anzusehen, weil dieser grenz-
wert das ergebnis von untersuchungen über die gefährlichkeit bestimmter alkoholisierungsgrade ist und auf
experimentellen untersuchungen über Bak-abhängige leistungseinbußen beruht. in seiner generalisierenden
form kommt dieser Wert als grundlage der strafbarkeit nach § 316 stgB einem selbständigen ge- bzw. verbot,
wie es § 24a stvg enthält, nahe, allerdings auf der grundlage richterlicher rechtsfortbildung.6) in den fällen so-
genannter relativer fahruntüchtigkeit ist die tatzeit-Bak nach der rechtsprechung das für den tatrichter wich-
tigste indiz, neben fahrfehlern und anderem alkoholtypischem fehlverhalten.7)

3. Zur Kompatibilität zwischen AAA und BAA
einen teil der gängigen, gegen die aaa vorgebrachten einwände möchte ich an dieser stelle zwar nicht ab-

handeln, der vollständigkeit halber jedoch erwähnen. zweifel werden häufig geäußert am technischen zustand
der geräte, die fehlende möglichkeit der feststellung der identität des Betroffenen allein durch eine aaa wird
beklagt, auf die nachtrunk-problematik wird hingewiesen.8) Damit werden aber, so meine ich, ebenso wie im
Hinblick auf die freiwilligkeit der aaa-kontrollmaßnahme, jedenfalls keine zentralen, gegen die anwendung
der aaa sprechenden gesichtspunkte aufgezeigt. 

Drei für die einschätzung des Beweiswerts der aaa durch den tatrichter gewichtige punkte möchte ich in die-
sem zusammenhang jedoch ansprechen:

a) allgemeine Fehleranfälligkeit
Befürworter der aaa weisen immer wieder auf die zuverlässigkeit dieser messmethode hin. Durch die 

eichung und technische zulassung geprüfter geräte werde die fehlerquote bei der messung der atemalkohol-
konzentration auf ein minimum reduziert. Das mag so sein. am grundlegenden unterschied im verfahren der Be-
weiserhebung zwischen aaa und Bak ändert dies nichts. Die methode der atemalkoholkontrolle gewinnt ihren
Wert unmittelbar im kontakt mit dem Betroffenen nach der tat, also nicht unter wiederholbaren laborbedingun-
gen. es ist nicht hinweg zu diskutieren, dass schon eine geringfügige Beeinflussung des aak-Wertes zu einer er-
heblichen verfälschung des so gewonnenen ergebnisses führen kann. immer wieder muss sich die rechtspre-
chung mit einschlägigen fallgestaltungen beschäftigen. Dazu in aller kürze zwei Beispiele:

aa) noch im jahr 2005 bescheinigte das olg Bamberg dem messgerät Dräger alcotest 7110 evidential 
mk iii, es sei nach dem aktuellen stand der Wissenschaft im grenzwertbereich von 0,25 mg/l nicht in der lage,
eine im sinne von § 24a abs. 1 stvg entscheidungserhebliche Beeinflussung durch Hypoventilation (luft an-
halten vor atmung) sicher auszuschließen.9)

bb) 2008 hielt das olg Hamm die einholung eines sachverständigengutachtens für erforderlich, weil gegen-
über dem vorwurf einer trunkenheitsfahrt geltend gemacht wurde, ein in einer zahnfleischtasche verbliebener
rest eines Hustenlösers habe das ergebnis der messung verfälscht.

Der erfahrene praktiker mag an dieser stelle einwenden, es handele sich um einzelfälle. aus solchen einzel-
fällen aber setzt sich die gerichtliche alltagsarbeit zusammen. geht es um eine verurteilung nach § 316 stgB,
also um fahrerlaubnisentzug und (vielleicht) den verlust des versicherungsschutzes, wird – wir alle wissen es –
hart gerungen. Wegen möglicher messungenauigkeiten auf die gerichtliche aufklärungspflicht zu verweisen, wie
im schrifttum zu lesen ist, ist hier nur ein teil der Wahrheit. verteidiger werden die gelegenheit zur anbringung
von Beweisanträgen schon zu nutzen wissen. Das schafft zumindest zusätzliche fehlerquellen.

b) keine Perpetuierung in einem Beweissubstrat
mit dem ersten gesichtspunkt hängt dieser zweite eng zusammen, den ich bereits angedeutet habe. Der mess-

vorgang der aaa ist nicht wiederholbar, es ist ein flüchtiges Beweismittel. ganz anders die Baa. sie kann auf
ein Beweissubstrat zurückgreifen, das auch für weitere untersuchungen zur verfügung steht. vielleicht ist gera-
de dieser umstand geeignet, fälle, in denen der aussagewert der Baa angezweifelt wird, in grenzen zu halten? 

6) ausführlich dazu Maatz Blutalkohol 39, 21, 25 (2002); vgl. auch ssW-stgB/Ernemann, 2. aufl., § 316 rn. 8.
7) ssW-stgB/Ernemann a. a. o., rn. 16.
8) Beispielhaft Hillmann Blutalkohol 39, 32 ff. (2002); dagegen Wendt Blutalkohol 52, 18 ff. (2015).
9) olg Bamberg njW 2006, 2197.
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c) mangelnde Konvertierbarkeit der ermittelten AAA-Werte
ein gewichtiger grund gegen die einführung der aaa im Bereich der straftaten des verkehrsrechts ist auch

die mangelnde konvertierbarkeit zwischen aaa-Werten und denen der Baa. Der § 24a abs. 1 stvg zugrunde
liegende „gesetzliche“ umrechnungsquotient (1:2000) bleibt auf diese oWi-vorschrift beschränkt. auf den
nachweis der fahruntüchtigkeit im sinne von § 316 stgB ist dieser festgelegte umrechnungsquotient nicht an-
wendbar, und zwar schon wegen der in Betracht zu ziehenden messungenauigkeiten.10) Diese sind im ordnungs-
widrigkeitenrecht gerade noch hinnehmbar, im strafrecht droht umgehend ein konflikt mit dem zweifelssatz.
jedem aak-Wert, so zutreffend das Bayoblg11), entspricht einer gewisse Bandbreite von Bak-Werten. ist die
aaa aber im verhältnis zur Bak ein aliud, bedarf es zur festlegung etwa der grenze der absoluten fahruntüch-
tigkeit auf der grundlage einer aaa medizinischer und unfallstatistischer untersuchungen über die wahrschein-
lichkeitsrechnerische abhängigkeit des gefährlichkeitsgrades eines alkoholisierten kraftfahrers von der Höhe
der aak, so wie sie der festlegung der grenzwerte der Bak zu grunde liegen.12) Dass sich an dieser problema-
tik nach dem stand der rechtmedizinischen Wissenschaft bislang etwas geändert hat, vermag ich nicht zu erken-
nen. 

Was folgt daraus für unsere fragestellung?
mein früherer senatskollege maatz hat die konsequenzen schon in einer ausführlichen abhandlung zum

thema im jahr 2002 dargelegt. ich möchte ihn hier zitieren:
„nur ändert die anwendung der atemalkoholprobe nichts daran, dass der von der rechtsprechung des BgH

für die festlegung ,absoluter‘ fahruntüchtigkeit in anspruch genommene wissenschaftliche erfahrungssatz den
grenzwert weiterhin am maßstab der Bak definiert und es deshalb der feststellung bedarf, dass die alkohol-
menge im körper des Betreffenden – unter einschluss eines sicherheitszuschlages von 0,1 promille auf den
,grundwert‘ von 1,0 promille – eine Bak von 1,1 promille oder mehr ergibt.“

für den Bereich der sogenannten absoluten fahruntüchtigkeit ist die Bedeutung der aaa nach gegenwärtiger
sachlage also zu vernachlässigen. für den Bereich der sogenannten relativen fahruntüchtigkeit bedarf es zusätz-
licher beweiskräftiger anzeichen in gestalt der bereits erwähnten ausfallerscheinungen. auch hier holt uns die
Baa aber wieder ein, da eine umgerechnete Bak von mindestens 0,3 promille festgestellt werden muss.13)

4. Weitere Gesichtspunkte gegen die Einführung der AAA im Verkehrsstrafrecht
a) verbreitete Mischintoxikation

seit etwa fünf bis sieben jahren ist in der forensischen praxis, was die art der intoxikation von straftätern an-
geht, ein tiefgreifender Wandel zu konstatieren; in welchem maß er für das straßenverkehrsrecht mit zahlen be-
legbar ist, sei dahingestellt. jedenfalls hat sich die zahl der fälle, in denen neben der Droge alkohol gleichzeitig
oder in unmittelbarem zeitlichen zusammenhang auch andere berauschende mittel konsumiert worden sind,
nach meinem eindruck signifikant erhöht. Diese entwicklung betrifft die allgemeine kriminalität ebenso wie die
straftaten nach den Bestimmungen des verkehrsstrafrechts. Dabei ergibt sich immer das gleiche Bild: Während
bei den taten der allgemeinen kriminalität neben einen nicht selten besorgniserregenden, weil kontinuierlichen
alkoholkonsum nach einer gewissen zeit der genuss sämtlicher verfügbaren rauschdrogen tritt und unter dem
einfluss dieser gemischten Drogenintoxikation dann straftaten begangen werden, ist es bei den verkehrsstrafta-
ten der anlassbezogene, häufig aber auch unkritische erfolgte alkoholkonsum; zusätzlich werden zunächst am-
phetamine eingeworfen, um bei feiern durchzuhalten, später dann cannabisprodukte konsumiert, um wieder
„herunterzukommen“. von der seit langem geführten, hier nicht weiter zu erläuternden grenzwertdebatte abge-
sehen ist die Blutanalyse zum nachweis eventuell vorliegender fahruntüchtigkeit in solchen fällen unerlässlich,
auch wenn sich der tatrichter in den meisten fällen nur in zusammenschau mit dem verhalten der betroffenen
person während und nach der tat eine entsprechende Überzeugung zu bilden vermag. Die aaa ist hier fehl am
platze, sie versagt.14) Hat aber keine Blutentnahme stattgefunden, bleibt hier möglicherweise vieles im Dunkeln.
§ 316 stgB ist ein massengeschäft, das erinnerungsvermögen der vor ort eingesetzten polizeibeamten Wochen
oder gar monate nach der tat verständlicherweise nicht mehr sehr ausgeprägt.

b) § 316 StGB und bedingter Vorsatz
einen alltäglichen fall hat der 4. strafsenat des Bundesgerichtshofs vor kurzem zum anlass genommen, sich

zur frage des bedingten vorsatzes bei der trunkenheitsfahrt grundsätzlich zu äußern.15) Das landgericht hatte
den angeklagten in diesem fall u. a. wegen einer vorsatztat nach § 316 stgB verurteilt, da er nach einer körper-

10) Maatz Blutalkohol 39, 21, 23 f. (2002).
11) Bayoblg, Beschluss vom 12. mai 2000 – 2 oboWi 598/99, nzv 2000, 295 m. zust. anm. König.
12) Iffland/Hentschel nzv 1999, 497; Hentschel Blutalkohol 39, 19 (2002); Maatz Blutalkohol 52, 21, 24 (2002).
13) Maatz Blutalkohol 39, 21, 28 (2002).
14) de Vries svr 2014, 330, 331.
15) BgH, urteil vom 9. april 2015 – 4 str 401/14, njW 2015, 1834 = Blutalkohol 52, 214 (2015); vgl. dazu 

Franke Blutalkohol 52, 306, 313 f. (2015).
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lichen auseinandersetzung wegen ungewöhnlichen fahrverhaltens passanten aufgefallen war, die ihn dann zum
anhalten bewegen wollten. er setzte seine fahrt im öffentlichen verkehrsraum gleichwohl fort. Der senat hat das
mit der revision angefochtene urteil zwar wegen Defiziten in der Begründung zu den voraussetzungen des be-
dingten vorsatzes aufgehoben und die sache an das landgericht zurückverwiesen. Die grundsätzlichen ausfüh-
rungen dieser entscheidung sollen den tatrichter jedoch erkennbar ermutigen, häufiger als bisher bei trunken-
heitsfahrten bedingten vorsatz zumindest in Betracht zu ziehen. Denn nach ansicht des senats in dieser
entscheidung ist der tatrichter  durch § 261 stpo einerseits nicht gehindert anzunehmen, dass der vorwurf be-
dingt vorsätzlichen Handelns trotz aufnahme einer erheblichen alkoholmenge im konkreten fall als entkräftet
angesehen werden kann, andererseits, wenn keine Besonderheiten vorliegen, auch im einzelfall schon allein die
aufnahme einer die grenze zur absoluten fahruntüchtigkeit nur knapp überschreitende alkoholmenge die rich-
terliche Überzeugung von einer vorsätzlichen tatbegehung begründen kann. in jedem fall, so der senat, sei die
Blutalkoholkonzentration ein gewichtiges indiz. eine absage hat der Bundesgerichtshof in dieser entscheidung
auch der rechtsprechung der oberlandesgerichte erteilt, wonach sich bei weit über dem grenzwert zur absoluten
fahruntüchtigkeit liegenden Blutalkoholwerten die erkenntnis- und kritikfähigkeit in einer den vorsatz aus-
schließenden Weise verringere und (erneut) vorsatzausschließender glaube an die fahrtüchtigkeit eintrete. Diese
auffassung beruht danach auf einem nicht vorhandenen erfahrungssatz. eine bei steigender Blutalkoholkonzen-
tration möglicherweise eintretende selbstüberschätzung der eigenen leistungsfähigkeit beseitigt nicht die
kenntnis, eine große menge alkohol im Blut zu haben und nach den geltenden regeln deshalb nicht mehr fah-
ren zu dürfen. 

Was bedeutet diese entscheidung für unser thema? nach ihren maßstäben kann der Blutalkoholkonzentration
im einzelfall auch knapp über der grenze der absoluten fahruntüchtigkeit für die Begründung bedingt vorsätz-
lichen Handelns Bedeutung zukommen. es erscheint daher um so weniger angeraten, dass verlässliche und bei
den tatgerichten eingeführte Beweismittel der Baa durch ein anderes zu ersetzen, getreu der alten Devise:
„never change a running system“.

c) § 81a StPO
ich hatte eingangs meiner ausführungen erwähnt, dass der Bundesvorsitzende der gewerkschaft der polizei in

seinem plädoyer als argument für die einführung der aaa auch das problem der begrenzten personellen kapa-
zitäten der polizei ins feld geführt hat. Dieser gesichtspunkt führt uns nahtlos zum richtervorbehalt nach § 81a
abs. 2 stpo. Hier ist kein raum, die um diese vorschrift geführte, teilweise hitzige Debatte nachzuzeichnen. an
dieser stelle nur so viel: 

Das Bundesverfassungsgericht hatte in einem kammerbeschluss, allerdings nur in einem obiter dictum, prin-
zipielle Bedenken gegen die weithin praktizierte verwertung der ergebnisse von Blutentnahmen ohne vorherige
richterliche anordnung angemeldet.16) in einem fall,  in dem dem Betroffenen im verwaltungsrechtsweg  auf der
grundlage einer unter umgehung des richtervorbehalts entnommenen Blutprobe die fahrerlaubnis entzogen
worden war, war das verwaltungsgericht gleichwohl von einer verwertbarkeit ausgegangen. Das Bundesverfas-
sungsgericht verwarf die verfassungsbeschwerde zwar mangels hinreichender substantiierung der gerügten
grundrechtsverletzungen, konnte sich jedoch den Hinweis nicht verkneifen, es bestünden erhebliche rechtsstaat-
liche und grundrechtliche Bedenken gegen eine praxis, die, so wörtlich, den gesetzlichen richtervorbehalt für
den Bereich verwaltungsbehördlicher eingriffsmaßnahmen durch eine großzügige verwertung rechtswidrig er-
langter Beweismittel flächendeckend aushebelt.

nicht nur vor dem Hintergrund diese ausführungen sollte der gesetzgeber, wie seit langem von vielen stim-
men im schrifttum gefordert, eine abschaffung des richtervorbehalts in Betracht ziehen. es stimmt hoffnungs-
voll, dass der abschlussbericht der vom Bundesminister der justiz und für verbraucherschutz eingesetzten ex-
pertenkommission zur reform des strafprozessrechts diese forderung deutlich erhebt, allerdings mit der
propagierten ersetzung des richtervorbehalts durch einen staatsanwaltsvorbehalt nach meinem eindruck auf
halbem Wege stehen bleibt.

d) Alternativen zur „klassischen“ Blutentnahme
Befürworter der einführung der aaa auch im Bereich des straßenverkehrsstrafrechts weisen immer wieder

auf die geringere eingriffsintensität im vergleich zur Baa hin. vordergründig hat diese argumentation einiges
für sich; die aaa-methode erfordert keinen eingriff in die körperliche unversehrtheit des Betroffenen, weshalb
das tätigwerden eines arztes überflüssig ist.  nach neueren ergebnissen der medizinischen forschung ist jedoch
auch die Blutalkoholbestimmung, allerdings auch nur diese, mit sehr viel weniger Blut möglich als bisher in

16) Bverfg, Beschluss vom 28. juni 2014 – 1 Bvr 1837/12, Dar 2015, 383 m. anm. Niehaus = Blutalkohol 52,
146 (2015).
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jedem fall entnommen werden muss.17) es reicht der vom Diabetes-test bekannte kurze stich in die fingerspitze; 
die moderne analytik soll mit 20 nanolitern (= 0,001 ml) Blut auskommen. Die prozedur zur entnahme ist in der
medizin allgemein üblich und kann – wie im krankenhaus vom pflegepersonal – in der polizeilichen alltagsar-
beit auch von den polizeibeamten durchgeführt werden. eines richtervorbehaltes bedarf es nicht; der eingriff
weist etwa die gleiche eingriffstiefe auf wie die entnahme von zellenmaterial aus der mundschleimhaut mittels
eines Wattestäbchens.

5. Fazit
aus den vorstehend dargelegten gründen spreche ich mich insgesamt gegen eine einführung der aaa im Be-

reich der straßenverkehrsdelikte aus. es sollte insgesamt beim bisherigen rechtszustand verbleiben. Die aaa
kann die Baa im Bereich der straßenverkehrsstraftaten nicht ersetzen, jedenfalls nicht in jeder Hinsicht. auch
gründe der praktikabilität und der Beschleunigung und vereinfachung des verfahrens sprechen nicht für die ein-
führung der aaa. eine abschaffung des richtervorbehaltes in § 81a abs. 2 stpo durch den gesetzgeber ist hin-
gegen dringend erforderlich und in jeder Hinsicht vorzugswürdig. 

a n s c h r i f t  d e s  ve r f a s s e r s
Dr. ulrich franke
richter am Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45a
76133 karlsruhe
email: ribgh.dr.franke@web.de

17) ausführliche Darstellung bei de Vries svr 2014, 330, 331.
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kirsten lÜHmann

Die gerichtsfeste einführung der atemalkoholanalyse bleibt auf der 
politischen agenda

ein glas rotwein am abend, ein glas sekt zu einem feierlichen anlass – das ist gesellschaftlich akzeptiert,
mehr noch, das ist ein muss – immer noch. mobilität ist wiederum Basis unserer privaten freiheit – eine frage
des status. Wer sich enthält, gilt schnell als spielverderber. Wer zu viel trinkt, als säufer. Die grenze ist fließend.
„kenne Dein limit“, müsste daher das motto heißen. erfahrene autofahrende meinen zu wissen, wo dieses limit
ist. Doch jeder mensch ist anders, jeder körper reagiert anders auf die Droge alkohol. Dass viele autofahrende
ihr limit falsch einschätzen, zeigen die unfallzahlen mit personenschäden und toten, die sich unter alkoholein-
fluss auf deutschen straßen in den letzten jahren ereigneten. Daher scheint mir ein grundsätzliches umdenken
angezeigt. Die erfahrungen mit dem alkoholverbot bei fahranfangenden und weisen diese richtung, denn es hat
sich bewährt.

aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es auch zukünftig, selbst bei einem gesetzlichen alkoholverbot im
straßenverkehr, fahrende geben, die alkoholisiert unterwegs sein werden und so wird das thema Blutentnahme
versus atemalkoholkonzentrationsmessung – unser heutiges thema – auch weiterhin auf der tagesordnung sein.

lassen sie mich kurz schildern, wie sich das thema in der praxis auswirkt, wie ich es in meiner täglichen ar-
beit als polizeibeamtin erlebte. Die polizei stoppt ein fahrzeug, mögliche gründe: geschwindigkeitsüberschrei-
tung oder auffälliges fahrverhalten; im gespräch verhärtet sich der verdacht auf alkoholgenuss. Der frei-
willige atemalkoholtest am mobilen gerät ergibt einen Wert von 1,3 promille. somit wird eine fahrt zum näch-
sten polizeirevier nötig, um das ergebnis am stationären gerät zu überprüfen. Der dortige test ergibt einen 
aak-Wert von 0,6 mg/l, also umgerechnet 1,2 gramm promille alkohol, ein Wert, der eine strafanzeige nach
sich zieht. Da das testgerät jedoch nur für ordnungswidrigkeiten zugelassen ist, muss eine Blutprobenentnahme
erfolgen, weil nur sie einen gerichtsfesten Beweis für die alkoholfahrt ergibt. Da diese nur von einem richter an-
geordnet werden kann, versucht der Beamte/die Beamtin, den Dienst habenden richter zu erreichen. Dieser geht
in dieser nacht zum sonntag um 03.00 uhr nicht an das telefon. Die Dienst habende staatsanwältin wird an-
schließend erreicht und ordnet die Blutprobe an. jetzt wird ein arzt verständigt, gern einer, der auf die Wache
kommt. Denn wenn wir mit dem Beschuldigten in die notaufnahme des nächsten krankenhauses fahren, treffen
wir dort zwar  einen arzt an, der die Blutprobe entnehmen kann, dieser muss jedoch ggf. notfälle behandeln und
kann sich erst mit erheblichem zeitverzug der strafprozessualen maßnahme widmen. in einem fall in Berlin ver-
gingen so 41/2 stunden, bis der vorgang abgeschlossen werden konnte. Der von uns verständigte arzt, der auf das
polizeirevier kommt, benötigt ca. 40 min, bis er sich angezogen hat und vor ort ist. seit der verkehrskontrolle
sind nun mindestens 11/2 stunden vergangen. technisch gesehen ist dies kein problem. aber dieses prozedere,
das deutlich kürzer sein könnte, wenn der test am stationären gerät nur 0.06 punkte niedriger ausgefallen wäre,
und es sich um eine ordnungswidrigkeit gehandelt hätte, hat mehrere nachteile: zum einen handelt es sich um
einen eingriff in die körperliche unversehrtheit des Beschuldigten. laut rechtsprechung einen geringen ein-
griff, wie wir wohl alle aus eigener erfahrung bei Blutentnahmen  im rahmen von arztbesuchen bestätigen kön-
nen. zumindest wenn es sich um einen normalfall handelt. nun habe ich jedoch diverse situationen erlebt, bei
denen es sich nicht um einen normalfall handelt. sei es, dass der arzt bis zu 10 mal zustechen musste, bevor Blut
durch die nadel floss oder sei es, dass der Betroffenen in letzter minute angst bekam und sich wehrte. so haben
wir einmal nur mit drei polizeikräften eine fixierung ermöglichen können, sodass der arzt gefahrlos für sich und
den probanden tätig werden konnte. Übrigens können Ärzte und Ärztinnen in solchen fällen, bei Widerstand der
Betroffenen, die Blutprobenentnahme verweigern, was in der praxis auch vorkommt und dann zu weiteren ver-
zögerungen führt. ob es sich in solchen fällen tatsächlich noch um einen geringfügigen eingriff handelt, wage
ich zu bezweifeln. auch ist zur Durchführung der maßnahme eine freiheitsbeschränkung erforderlich, die von
der eingriffsnorm für die Blutprobe mit abgedeckt ist. ein grundrechtseingriff ist jedoch nur dann verhältnismä-
ßig, wenn er erforderlich ist und das mildeste mittel darstellt. Da uns eine weniger invasive methode – der atem-
alkoholtest mit dem „Dräger alcotest 7110 evidential“ – zur verfügung steht, der in Bußgeldverfahren auch als
gerichtsfester Beweis zugelassen ist, ist die Bedingung „mildestes mittel“ zu bezweifeln. Wenn also eine mög-
lichkeit besteht, die sowohl den eingriff in die körperliche unversehrtheit vermeidet als auch die freiheitsbe-
schränkende maßnahme deutlich reduziert und nebenbei auch die kosten für den Betroffenen von ca. 300 € ent-
behrlich macht, stellt sich die frage, warum diese methode nicht angewandt wird. zudem könnten so diverse
stunden polizeiarbeit reduziert und für andere zwecke eingesetzt werden. Denn nicht nur der Betroffene ist 
während der polizeilichen maßnahme gebunden, auch mindestens zwei Beamte/Beamtinnen müssen in der zeit
bei ihm oder ihr sein. zeit, in der z. B. auf einer streifenfahrt für sicherheit gesorgt werden könnte. Dass bei aak
und Bak unterschiedliches gemessen wird, ist unstrittig. Die Bak in gramm alkohol pro kilogramm Blut
(g/kg) und die aak in milligramm alkohol pro liter luft (mg/l) sind nicht das gleiche. Der im Blut gelöste 
alkohol wird in der lunge von eingeatmeter frischer luft aufgenommen und von der ausgeatmeten luft wieder
abgegeben. angenommen wird ein umrechnungsfaktor. im Bereich der ordnungswidrigkeit geht man wie be-
kannt von faktor 2 aus. so entspricht ein atemwert von 0,25 mg/l circa 0,5 promille.
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Deutschland ist in der eu einer der wenigen mitgliedstaaten, in dem die beweissichere atemalkoholanalyse
im strafverfahren noch nicht eingeführt ist. allerdings ist das im ordnungswidrigkeitenverfahren eingesetzte
gerät „Dräger alcotest 7110 evidential“ als gerichtsfestes Beweismittel zugelassen und hat sich bewährt. Dieses
gerät misst den alkoholgehalt mit einem elektrochemischen sensor und einem infrarotspektrometer. nur wenn
beide methoden den gleichen Wert liefern, wird dieser vom gerät akzeptiert. schon im jahr 1980 empfahl die eu-
ropäische konferenz der innenminister den mitgliedsländern die einführung der atemalkoholmessung. am 27.
april 1998 beschloss der Deutsche Bundestag die novellierung des § 24a stvg. im jahr 2007 wiederholte die
innenministerkonferenz die forderung nach einer atemalkoholmessung auch außerhalb des ordnungswidrigkei-
tenverfahrens. 2008 sprach sich die justizministerkonferenz dagegen aus, obwohl schon 2001 der Bundesge-
richtshof (BgH) die atemalkoholmessung als beweiskräftiges verfahren anerkannt hatte. fünf jahre später er-
scheint die so genannte „länderstudie 2006“ von 14 Bundesländern mit dem ziel, wissenschaftlich fundierte
erkenntnisse über einen vergleich von Bak und aak unter den Bedingungen der polizeilichen praxis durchzu-
führen, um dann das verfahren auch für verkehrsstraftaten nutzen zu können. Das ergebnis lautete: Bei einer
aak von 0,56 mg/l lagen alle Bak-Werte über dem grenzwert von 1,1 promille.

kritiker führen an, dass eine feststellung des nachtrunks bei alleiniger atemalkoholanalyse schwierig ist.
eine reproduzierbarkeit des ergebnisses fehlt, weiterhin besteht keine möglichkeit einer analyse weiterer in-
haltsstoffe (z. B. von Drogen). auch wäre, bei zweifel an der identität des untersuchten, eine nachträgliche
Dna-analyse nicht möglich. Das ist eine scheindebatte. Bei allen zweifelsfällen wird immer eine Blutprobe ge-
nommen, wenn die identität nicht eindeutig feststeht, es Hinweise auf Drogenmissbrauch gibt oder auch wenn
der proband nicht pusten kann oder will. aktuell untersucht prof. Dieter mÜller in seinem forschungsprojekt
an der sächsischen polizeihochschule, inwieweit die kritikpunkte berechtigt sind. etwa 3.000 mal werden poli-
zisten in allen Bundesländern bei Bluttests auch atemuntersuchungen durchführen. ich hoffe, dass damit zwei-
fel – so sie noch bestehen – ausgeräumt werden. und dann?

Die große koalition spricht sich schon heute für die einführung der atemalkoholmessung als alleiniger Be-
weis bei bestimmen straftaten aus: Der koalitionsvertrag enthält den passus: „Bei verkehrsdelikten streben wir
an, zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration auf körperliche eingriffe zugunsten moderner messmethoden
zu verzichten. eine Blutentnahme wird durchgeführt, wenn der Betroffene sie verlangt.“ Dass sich etwas bewegt,
beweist auch die Diskussionen in ihrem verband. zu erinnern ist hier an das symposium „Beweissichere atem-
alkoholanalyse“ in sachsen-anhalt im letzten jahr, auf dem über das für und Wider gestritten wurde. so konnte
als ergebnis der Diskussion festgehalten werden, dass sich erstens die atem-alkoholanalyse im ordnungswi-
drigkeitenrecht über jahre bewährt hat. zweitens, dass die Bereitschaft zur abgabe einer atemalkoholprobe sehr
hoch ist und drittens der Widerstand zur Durchsetzung einer Blutentnahme sich dadurch deutlich reduzieren lässt.
um eine einführung der atemalkoholanalyse voranzubringen, gab das symposium der politik eine formulierung
für die „feststellung von alkohol-, medikamenten- und Drogeneinfluss bei straftaten und ordnungswidrigkei-
ten…“ mit auf den Weg. Die festschreibung eines aak-Wertes in einem eigenen § 316e stgB hat den vorteil,
klarheit für alle am prozess Betroffenen zu schaffen. ein nachteil wiederum wäre, dass die gerichte an den Wert
der absoluten fahruntüchtigkeit gebunden werden und nicht mehr flexibel auf mögliche neue wissenschaftliche
erkenntnisse reagieren könnten. ein vorschlag auf diesem symposium war außerdem, dass nur in eindeutigen
und einfach gelagerten fällen atem statt Blut eingesetzt werden kann. voraussetzungen sollten u. a sein: es han-
delt sich um eine folgenlose trunkenheitsfahrt, die identität des tatverdächtigen ist zweifelsfrei, es besteht kein
Hinweis auf Drogen und nachtrunk kann ausgeschlossen werden. Dies alles und auch das verhalten des Betrof-
fenen muss auf einem feststellungsbogen mit den Beobachtungen des polizeibeamten festgehalten werden.
unterstützung kommt auch von der polizei. so fordert der vorsitzende der Deutschen polizeigewerkschaft, rai-
ner WenDt, die abschaffung der Blutprobe bei folgenlosen alkoholfahrten. andererseits muss es, auch wenn
eine aak zukünftig gerichtsfest ist, die möglichkeit geben, eine freiwillige Blutentnahme durchführen zu lassen,
wie der koalitionsvertrag fordert. Diese ist dann kein grundrechtseingriff, der Betroffene muss sie auch weiter-
hin selbst bezahlen und natürlich wird alles unter der kontrolle der polizei stattfinden. auch der 18. internatio-
nale polizeikongress diesen jahres kam zu dem schluss, dass die einführung der aak im strafrecht bei eindeu-
tigen und einfach gelagerten fällen möglich sei. Die einführung der beweissicheren aak im strafverfahren ist
letztendlich eine politische entscheidung. Diese möchte ich mit ihnen gemeinsam vorantreiben, im sinne der 
Betroffenen, der polizei und der verkehrssicherheit!

a n s c h r i f t  d e r  ve r f a s s e r i n
kirsten lühmann
mitglied des Bundestages
verkehrspolitische sprecherin der spD
im Bundestag
platz der republik 1
11011 Berlin
email: kirsten.luehmann.ma02@bundestag.de; kirsten.luehmann@bundestag.de
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reinHarD urBan

ist die atemalkoholanalyse eine praktikable und sichere alternative zur
Blutalkoholkonzentrationsbestimmung im strafverfahren?

Die atemalkoholanalyse stellt seit langer zeit ein bewährtes instrument zur verdachtsgewinnung einer beste-
henden alkoholisierung insbesondere bei verkehrsteilnehmern dar. neben den vor ort zu verwendenden geräten
stehen aktuell technisch ausgereifte geräte zur stationären nutzung z. B. auf polizeidienststellen zur verfügung,
so dass die atemalkoholbestimmung auch als beweissichere analyse für die frage einer ordnungswidrigkeit
nach § 24a stvg inzwischen gleichwertig zur Blutalkoholbestimmung etabliert wurde. aufgrund dieser erfah-
rungen soll nunmehr eine solche gleichwertigkeit i. s. einer praktikablen und sicheren alternative zur notwen-
digkeit einer Blutentnahme und Blutalkoholbestimmung auch im strafverfahren etabliert werden.

Bevor wir uns diesem thema mit der frage „hinreichend praktikabel“ und „hinreichend sicher“ aus wissen-
schaftlicher, alkoholphysiologischer sicht und der sicht des mit entsprechenden verfahren befassten sachver-
ständigen zuwenden, müssen wir vorab einige wenige grundsätzliche physiologische Aspekte ansprechen:

alkohol ist eine substanz mit polaren und gleichzeitig (eher geringen) unpolaren eigenschaften und eine un-
eingeschränkt hydrophile substanz, so dass sie sich bei anwesenheit im Blut nahezu ubiquitär in den unter-
schiedlichsten geweben des körpers verteilt. eine alkoholwirkung ist somit im Bereich mehr oder weniger aller
körperzellen in irgendeiner Weise vorhanden und ist für eine Betrachtung aus forensischer, hier speziell ver-
kehrsmedizinischer sicht solange irrelevant, solange sich diese Wirkung, die im Übrigen auf einem unkontrol-
lierten calcium-einstrom in die zelle basiert, nicht auf verkehrsmedizinisch relevante leistungen des gesamtor-
ganismus und/oder eines für die sichere verkehrsteilnahme wichtigen organs auswirkt. unter diesem
gesichtspunkt ist zweifelsfrei das gehirn als einzig relevantes zielorgan zu betrachten.

Der alkoholtransport zum gehirn erfolgt ausschließlich über die Blutversorgung und die Überwindung der
Blut-Hirn-schranke, die jedoch keine wirksame Barriere darstellt, da sie für Wasser frei durchgängig ist und
somit auch ethanol zusammen mit Wasser ungehindert passieren kann. Damit ist zunächst unzweifelhaft, dass
eine untersuchung der alkoholkonzentration in der atemluft allenfalls indirekt einen anhaltspunkt für die tat-
sächlich zum gehirn gelangende alkoholmenge und die dort hiermit erreichbare alkoholkonzentration und ge-
gebenenfalls Beeinträchtigung sein kann. 

im gegensatz zu direkten methoden sind indirekte Methoden stets mit dem grundsätzlichen problem behaf-
tet, dass sie eben nicht unmittelbar messen, was gemessen werden soll, sondern über eine im zweifel nicht un-
mittelbar bestimmbare und vor allem retrospektiv nicht nachvollziehbare und zudem intra und interindividuell
schwankende gleichgewichtseinstellung und annahme einer hinreichend erfolgten gleichgewichtseinstellung
eine messung erfolgt. Dabei spielt für das verhältnis von alkohol im Blut und atemluft auch die aktuelle vertei-
lungssituation zwischen Blut und gewebe und damit die frage, zu welchem zeitpunkt des ethanoleinstroms 
(resorption), der ethanolverteilung bzw. der ethanolelimination (abbau und ausscheidung) eine entsprechende
messung erfolgt, eine durchaus mitentscheidende rolle.

kommen wir sodann zur frage der Sicherheit und Präzision der AAKBestimmung:
1. Die präzision der aak-Bestimmung stellt mit den aktuellen, in Deutschland zur verfügung stehenden ge-

räten kein problem dar. zweifelsfrei ist der exakte Nachweis und eine exakte Quantifizierung der in der
ausatemluft enthaltenen alkoholmenge möglich. Dabei ist zu beachten, dass es sich nur um sog. stationäre
geräte mit spektrometrischer analyse-einheit und entsprechender software handeln kann, da durch er-
schütterungen und temperatureffekte nicht zulässige ergebnisse möglich sind und vor allem die portablen
geräte trotz der enthaltenen software in eigenen experimenten bei mundrestalkohol abweichungen von bis
zu 0,35 ‰ gegenüber der exakt gleichzeitig und nach sicherer gleichgewichtseinstellung entnommenen
Blutprobe ohne entsprechenden Warnhinweis zeigten. auch wenn dieses problem bei sorgfältiger einhal-
tung der Betriebsanleitung bei den stationären geräten wesentlich weniger regelmäßig auftritt, sind doch
besondere erwartungen an die Wartezeit vor einer messung zu stellen. Damit spielt die Wartezeit zwischen
in der regel nicht bekanntem trinkende und atemalkoholtestung nicht nur wegen der vom BgH vorgege-
benen resorptions und damit rückrechungsfreien zeit eine wichtige rolle.

2. Die in mehrfachversuchen erreichbare Reproduzierbarkeit der Messergebnisse ist mit den aktuellen ge-
räten ebenfalls kein problem, solange das für die alkoholkonzentration in der ausatemluft verantwortliche
gleichgewicht zwischen Blutalkoholkonzentration und alveolarluft-alkoholkonzentration nicht durch (bei
entsprechender Beobachtungsintensität erkennbare) manipulationen gestört wird.

3. schließlich stellt die Identitätssicherung im Hinblick auf die den atemalkohol ausatmende person eben-
falls eher kein problem dar. zum einen ist die feststellung der identität einer person ein alltägliches problem
für die polizei und sollte somit von dort unabhängig von der polizeilichen maßnahme grundsätzlich be-
herrschbar sein. zum anderen spielt auch im tatsächlichen gerichtlichen/rechtsmedizinischen alltag eine
nachträgliche identitätsfeststellung bei Blutproben zumindest für rheinlandpfalz eine sehr untergeordnete
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rolle. regional mag diese fragestellung durchaus immer wieder zum tragen kommen, sollte aber bei sorg-
fältigem vorgehen im rahmen der gerichtsverwertbaren atemalkoholkontrolle beherrschbar sein. Dennoch
resultiert hier ein im alltäglichen ablauf nicht zu unterschätzender aufwand für die entsprechende Doku-
mentation, da eine nachträgliche identitätsfeststellung der atemprobe nicht möglich sein wird. eine ent-
sprechende anerkennende Äußerung oder auch die anerkennende unterschrift der probanden dürfte hier,
insbesondere bei mittel bis höhergradiger alkoholisierung, aber auch bei mäßiger alkoholisierung und nicht
bekannter und auch nicht feststellbarer alkoholtoleranz nicht ausreichen.

kommen wir nun zur frage der hinreichenden praktikabilität und damit den tatsächlichen oder doch eher ver-
meintlichen vorteilen der aak-Bestimmung gegenüber der entnahme und untersuchung einer Blutprobe. Hier-
mit verbunden sind naturgemäß auch die der atemalkoholbestimmung immanenten problemen.

1. es wird immer wieder als wichtiger gesichtspunkt in den raum gestellt, dass durch den Wegfall der not-
wendigkeit einer Blutentnahme zur Blutalkoholkonzentrationsbestimmung und eine als beweissicher ak-
zeptierte atemalkoholkonzentrationsbestimmung auch für (verkehrs-)strafverfahren eine Verkürzung der
Probennahmezeit und über die damit verbundene raschere Wiederverfügbarkeit von Polizeibeamten
die möglichkeit des einsatzes sonst mit der Blutentnahme „gebundener“ kräfte zur Bekämpfung anderer
straftaten oder auch die möglichkeit einer Steigerung der Verkehrskontrollen bestehen würde. Diese an-
nahme ist nicht nur nach literaturangaben, sondern auch in der praxis allenfalls sehr bedingt, wenn über-
haupt gerechtfertigt. auch bei der (gerichtsverwertbaren) atemalkoholbestimmung ist eine nicht unerhebli-
che Wartezeit – hierauf wurde schon im rahmen der Überlegungen zur präzision der aak-Bestimmung
hingewiesen –, abhängig vom zeitpunkt und der art der konsumierten alkoholischen getränke (in der regel
nicht bekannt), aber auch morphologischen gegebenheiten in der mundregion (in der regel ebenfalls nicht
bekannt und nicht untersuchbar), erforderlich.

1. zudem sind die eingesetzten polizeibeamten mehr als in der Wartezeit zur Blutentnahme – auch dieser ge-
sichtspunkt wurde schon angesprochen – gefordert, die Beschuldigten zu beaufsichtigen, um späteren ein-
lassungen wie z. B. verwendung bestimmter kaugummisorten oder Bonbons, nutzung eines medizinisch
indizierten mundsprays oder anderer zur oralen Hygiene nutzbarer flüssigkeiten – zumeist und zumindest
in rheinland-pfalz nicht selten nachträglich angegeben – wirksam zu begegnen. Des Weiteren ist der ge-
samte ablauf der maßnahme, unabhängig von der schon angesprochenen Dokumentation der identität der
untersuchten person, zu dokumentieren, da sich immer wieder in der praxis zeigt, dass aufgrund nicht aus-
reichender Dokumentation einlassungen zu einer nicht ordnungsgemäßen Durchführung nicht hinreichend
sicher und zweifelsfrei begegnet werden kann. Damit ist in der regel weder ein relevanter zeitgewinn, noch
ein nutzen im Hinblick auf die personellen ressourcen der polizei zu erwarten. ein solcher erscheint nur
dadurch erreichbar, wenn der mit dem richtervorbehalt verbundene verwaltungsakt entfallen würde. Hier
ist die polizei uneingeschränkt im Bestreben, diesen für die maßnahme „Blutentnahme bei verkehrsdelik-
ten“ wegfallen zu lassen, auch aus forensischtoxikologischer sicht zu unterstützen. unabhängig vom zeit-
gewinn ist gerade im grenzwertbereich auch bei alkohol „gefahr im verzug“, da in der regel eine rück-
rechnung weder zulässig noch möglich ist und daher i. s. einer ungleichbehandlung die Überschreitung
oder unterschreitung eines grenzwertes vom zufall und/oder der regionalen richterlichen verfügbarkeit
und entscheidungsfreudigkeit abhängt. analoge Überlegungen gelten naturgemäß auch für sog. andere be-
rauschende mittel.

2. als weiterer gewichtiger gesichtspunkte wird der mit der atemalkoholabgabe anstelle einer Blutentnahme
verbundene geringere Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und/oder körperliche Unversehrtheit ge-
nannt. Hier drängt sich zunächst die frage auf, ob tatsächlich täterschutz vor opferschutz und täterrechte
vor opferrechte zu stellen sind, zumal sich die täter hinsichtlich der körperlichen unversehrtheit der opfer
und/oder deren persönlichkeitsrechte z. B. an eigentum, aber auch freiheit (stichwort: erzwungener kran-
kenhausaufenthalt) bei fahrten unter alkoholeinfluss mit der gefahr nicht nur häufiger, sondern vor allem
schwerere unfälle zu verursachen, offensichtlich keine gedanken machen. Hinzu kommt, dass der körper-
liche eingriff auch bei laien als unproblematisch angesehen wird, da die Blutentnahme im zusammenhang
mit ärztlich-diagnostischen oder in vorbereitung ärztlich-therapeutischer maßnahmen, unabhängig von der
tatsächlichen objektiven notwendigkeit im konkreten fall, uneingeschränkt akzeptiert und toleriert wird
und mögliche ernsthafte komplikationen als extrem unwahrscheinlich anzusehen sind.

1. Die darüber hinaus ins feld geführte lange sistierung des Beschuldigten und der damit verbundene (nicht
tolerierbare) freiheitsentzug in der Wartezeit vor einer Blutentnahme sind in gleicher Weise zu beurteilen,
wie bereits für die frage der probennahme-zeit diskutiert. auch bei der regelrechten Durchführung einer
beweissicheren atemalkoholbestimmung ist mit entsprechenden Warte- und kontrollzeiten zu rechnen, die
in gleicher Weise mit einem mehr oder weniger langen freiheitsentzug einhergehen werden.

3. kommen wir nun zu konkreten einschränkungen im Hinblick auf die verkehrssicherheit mit der fehlenden
Möglichkeit zu zusätzlichen Untersuchungen. neben der reinen Blutalkoholbestimmung kommt es z. B.
in rheinland-pfalz in etwa 5 % der fälle zu einem späteren zeitpunkt zu angaben z. B. eines nachtrunks.
Darüber hinaus kommt es immer wieder im zusammenhang mit der frage einer sondererlaubnis nach füh-
rerscheinentzug für das führen landwirtschaftlicher fahrzeuge und damit der frage eines chronischen al-
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koholmissbrauchs zu entsprechenden nachuntersuchungen von Blutproben. eine Beantwortung solcher
fragestellungen könnte ohne diese proben nicht oder zumindest nicht mit entsprechendem naturwissen-
schaftlichem Hintergrund erfolgen. gleiches gilt für die untersuchung auf medikamente und/oder illegale
Drogen, insbesondere wenn die beobachteten und dokumentierten auffälligkeiten nicht ohne weiteres durch
die alkoholisierung erklärbar sind.

1. Dies gilt sicher in der regel nicht für fälle, in denen die personen fahrend angetroffen werden, d. h. primär 
sog. einfachen Fällen. Die entscheidung, ob es sich um einen solch einfachen fall handelt oder eine mög-
lichkeit einer nachträglichen einlassung besteht und gegebenenfalls realisiert wird, kann dabei nicht den
primär ermittelnden polizeibeamten aufgebürdet werden. Die praxis zeigt, dass diese in der konkreten kon-
trollsituation später vorgetragene Handlungen entweder nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen können
oder aber die vorgenommenen Dokumentationen einen hinreichend zweifelsfreien retrospektiven rück-
schluss nicht zulassen. 

1. Hat man daher die Verkehrssicherheit vorrangig im Auge, so ist die Alternative zur Blutentnahme
„beweissichere Atemalkoholanalyse“ allenfalls in Einzelfällen sinnvoll.

4. ein weiteres Defizit besteht in der nicht möglichen erneuten Untersuchbarkeit und vor allem retro-
spektiven Präzisionsüberprüfung bei nachträglichen Zweifeln am Ergebnis. auch diese fragestellung
stellt sich regional sehr unterschiedlich häufig. Dennoch muss man sich bewusst sein, dass bei nachträg-
lichen zweifeln am untersuchungsergebnis nicht nur keine Überprüfung der tatsächlich vorliegenden al-
koholkonzentration, sondern auch keine nachträgliche Überprüfung der ursprünglichen präzision der mes-
sung möglich sind. im gegensatz zur Blutalkoholkonzentrationsbestimmung erfolgen bei der atem-
alkoholmessung keine kontrolluntersuchungen zur momentanen präzision der gerätefunktion und/oder sys-
tematischer fehler, z. B. durch untersuchung von luftproben mit bekanntem alkoholgehalt, so dass dieser
parameter ausschließlich im rahmen der eichung des gerätes gemessen und die geräteeinstellung gegebe-
nenfalls entsprechend verändert werden. innerhalb des gültigkeitszeitraums der eichung finden keine wei-
teren Überprüfungen statt. somit stellt sich die frage, wenn im rahmen der eichung eine abweichung fest-
gestellt wird, wie mit den untersuchungen vor der eichung verfahren werden soll. Dies würde eine abkehr
von der bislang im strafverfahren geforderten sicherheit zur richtigkeit eines messwertes im Bereich der
gesamten labordiagnostik darstellen.

5. kommen wir schließlich zu den bekannten phaseabhängigen physiologischen Differenzen zwischen AAK
und BAK. in der anflutungs- bzw. eliminationsphase kommt es zu physiologischen und im Wesentlichen
auf erfolgten oder nicht erfolgten verteilungseffekten basierenden Differenzen zwischen atemalkoholkon-
zentration und Blutalkoholkonzentration. Da in der regel keine oder keine verlässlichen angaben zur art
der alkoholaufnahme und den zeitlichen verhältnissen der alkoholaufnahme zu erhalten sind (u. a. anga-
ben-verweigerungsrecht) sind diese Differenzen nicht einschätzbar. in der anflutungs- und gipfelphase ist
regelmäßig mit höheren aak-Werten gegenüber den Bak-Werten zu rechnen, was einer unkalkulierbaren
Benachteiligung des Betroffenen entspricht und nur durch hinreichend lange Wartezeiten, wie schon erör-
tert, auszugleichen wäre. Dem gegenüber ist in der eliminationsphase dann mit mehr oder weniger niedri-
geren aak-Werten gegenüber den Bak-Werten (Bevorzugung des Betroffenen) einer ungleichbehandlung 
tür und tor geöffnet. Dies umso mehr, als über die magenentleerungsgeschwindigkeit und resorptionsge-
schwindigkeit (flüssigkeitseinstrom in den körper) ebenfalls keine sicheren aussagen möglich sind.

6. schließlich stellt sich noch die frage einer gegebenenfalls erforderlichen Beurteilung der Leistungsfähig-
keit bei Unterschreiten des Grenzwerts von 1,10 ‰ bzw. in der geplanten systematik von 0,55 oder auch
0,60 mg/l atemalkohol. natürlich können auch medizinische laien erlernen, wie entsprechende tests
durchgeführt werden. Die rein technische abwicklung eines tests ist aber nur die halbe Wahrheit. auch die
Beobachtung des verhaltens und die gegebenenfalls individuelle diagnostische Beurteilung des testergeb-
nisses sind wesentliche anknüpfungstatsachen bei der Bewertung der frage einer Beeinträchtigung der
fahrsicherheit bzw. der fähigkeit, auf alle situationen regelrecht zu reagieren. Hierbei handelt es sich zwei-
felsfrei um eine medizinische Diagnose, die jetzt dann offensichtlich von polizeibeamten gestellt werden
müsste. Diese sind aus meiner sicht unabhängig von der fehlenden unabhängigkeit des hierfür aktuell noch
herangezogenen sachverständigen (blutentnehmender arzt/Ärztin) bei weitem überfordert, da sie dazu
weder ausgebildet sein, noch die entsprechenden medizinischen zusammenhangskenntnisse haben können,
auch bei langjähriger erfahrung. Dies belegt die problematik der polizeilichen feststellungen zur Drogen-
beeinflussung in der praxis vor gericht nachdrücklich. ich stimme ihnen zu, dass eine forensisch verwert-
bare Diagnose auch bei Blutentnahmeärzten nicht immer gegeben ist. Diese Ärzte sind aber aufgrund ihrer
grundausbildung weitaus besser nachschulbar, als dies bei medizinischen laien der fall sein kann.

zusammenfassend ist somit ein verzicht auf die entnahme einer Blutprobe und die Blutalkoholbestimmung
weder mit einem signifikanten zeitvorteil verbunden, noch bindet eine solche maßnahme weniger personal
innerhalb der erforderlichen zeit, noch kann sie bei gleichbleibender personalstärke zu einer erhöhung der kon-
trollzahlen führen und bringt zusätzlich die problematik einer zufälligen und weder im kontrollzeitpunkt, noch
retrospektiv einzuschätzenden und systemimmanenten ungleichbehandlung von Betroffenen neben der proble-
matik der mitwirkung an der eigenen strafverfolgung mit sich. Damit sollte ein solcher verzicht auf ein wirksa-
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mes und bewährtes Beweismittel mit Blick auf die verkehrssicherheit und gegebenenfalls aufgrund bestehender
rechtsgrundsätze allenfalls in seltenen, exakt zu definierenden ausnahmefällen weiter diskutiert und verfolgt
werden.

a n s c h r i f t  d e s  ve r f a s s e r s
prof. Dr. Dr. reinhard urban
institut für rechtsmedizin
der johannes gutenberg-universität
am pulverturm 3
55131 mainz
email: rurban@uni-mainz.de
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joHann-markus Hans

atem- statt Blutalkoholmessung?

nachdem ich die dankbare aufgabe übernommen hatte, bei diesem symposium zum thema atemalkohol vor-
zutragen, wurde ich oft gefragt, ob es denn etwas „neues“ gäbe – und mich selbst habe ich es natürlich auch ge-
fragt. nun – eigentlich gibt es nicht wirklich „neues“. und das kann man „gut“ oder „schlecht“ werten.

„gut“ ist, dass die beweissichere atemalkoholprobe seit jahren etabliert ist, mit den beweissicheren geräten
im in- und ausland exakte, von allen seiten insbesondere auch der justiz anerkannte und nicht mehr ernsthaft be-
zweifelte Werte liefert. in Bezug auf anzweifelungen hinsichtlich zuverlässigkeit der geräte, der messmethode
oder „skandale“ gibt es also tatsächlich nichts „neues“ zu berichten.

„schlecht“ ist, dass die seit jahren, ja fast jahrzehnten gegen die atemalkoholprobe ins feld geführten argu-
mente nicht nur immer noch genauso falsch oder unhaltbar sind, nein – diese „argumente“ werden auch immer
noch und immer wieder fast gebetsmühlenhaft erneut mit leben gefüllt. als paradebeispiel sei an dieser stelle
vielleicht das urteil des ag marburg aus dem jahr 2008 erwähnt, in dem die Beweiskraft der atemalkoholprobe
im strafrecht verneint wurde – obwohl es sich bei der atemalkoholprobe lediglich um eine probe mittels eines
vortestgerätes, mithin gerade keine beweissichere atemalkoholprobe, handelte. Dies verdeutlicht zumindest,
dass die protagonisten sich nicht richtig mit der thematik beschäftigen oder beschäftigen wollen. gleichwohl
wird dieses urteil auch immer wieder zitiert – als Beweis, dass die atemalkoholprobe juristisch angreifbar wäre.
Übrigens: Die in dem erwähnten marburger fall dem Beschuldigten entnommene Blutprobe wurde von diesem
anschließend entwendet, weshalb im verfahren gar kein Blutalkoholwert vorlag! Bei der beweissicheren atem-
alkoholprobe wäre demgegenüber aber der ausdruck des tests mit allen relevanten Daten vorhanden gewesen –
und der erheblich betrunkene autofahrer hätte verurteilt werden können.

insgesamt lässt sich schon an dieser stelle festhalten, dass die atemalkoholprobe hinsichtlich ihrer messge-
nauigkeit und Beweiskraft eigentlich von keiner seite mehr ernsthaft in frage gestellt wird – immerhin wird sie
auch vom BgH seit jahren als Beweismittel anerkannt. 

Warum also werden immer dieselben – falschen – anwürfe gegen die atemalkoholprobe in die Öffentlichkeit
getragen?  

ich möchte im folgenden der versuchung widerstehen, sämtliche gründe und untersuchungen für die Be-
weiskraft und die vorzüge der atemalkoholprobe ebenfalls erneut darzustellen – sie sind hinreichend bekannt
und anerkannt. Wichtiger erscheint mir, hier nochmals in aller Deutlichkeit die Widersprüchlichkeit – ja teils fa-
denscheinigkeit – der sogenannten gegenargumente herauszustellen und in der Öffentlichkeit mit einigen vorur-
teilen aufzuräumen. 

ein paar „key facts“ seien mir aber an dieser stelle gestattet:

Die Blutprobe soll nicht abgeschafft werden!
entgegen einer vielzahl von auguren, die nicht müde werden, anderes zu behaupten, will bei der polizei nie-

mand  die  Blutprobe abschaffen oder ersetzen. Die Blutprobe stellt bei entsprechendem anfangsverdacht (Dro-
genmissbrauch, kombination von alkohol und Drogen oder arzneimitteln u. ä.) ein unverzichtbares mittel zur
Beweisführung im gerichtlichen verfahren dar. sie soll lediglich in bestimmten anwendungsfällen durch die
atemalkoholprobe als instrument der Beweisführung ergänzt werden.

Keine zwangsweise „Entnahme“ einer Atemprobe
mit den ethischen grundsätzen unseres rechtsstaates ist es nicht vereinbar, wenn verfolgungsorgane gegen

den Willen des Betroffenen oder gar unter zwang eine atemprobe entnehmen würden. aus diesem grunde ist ein
solches verfahren weder denkbar noch beabsichtigt. Das beabsichtigte verfahren unterscheidet sich hierbei nicht
von der freiwillig abgegebenen urinprobe im zusammenhang mit der Drogenanalyse, die anerkannt und zwei-
felsfrei anwendung findet.

Keine gesetzliche Mitwirkungspflicht des Betroffenen/Wahlfreiheit
nein, der betroffene fahrer eines fahrzeugs soll gerade nicht verpflichtet werden, an einer atemalkoholprobe

mitwirken zu müssen. er soll und darf absolut freiwillig entscheiden, ob er dieses verfahren oder doch lieber eine
Blutentnahme wählen möchte. Die anderslautenden regelungen, wie beispielsweise in Österreich, dass allein
schon die verweigerung der atemalkoholprobe eine verurteilung wegen trunkenheitsfahrt nach sich zieht, ist
nicht mit dem grundgesetz und der deutschen staatsidee des rechtsstaats vereinbar. Deshalb kann, soll und wird
eine derartige verpflichtungsregelung ausdrücklich abgelehnt.

… nicht in der Lage, zu pusten
immer wieder wird behauptet, dass Betroffene im falle der einführung der atemalkoholprobe gezwungen

wären, mehrfach in das gerät zu pusten, bis es endlich klappt. und wenn der Betroffene halb bewusstlos auf dem
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Boden liegt… es ist aus der praxis nicht dokumentiert, dass ein solcher fall eintreten könnte. insbesondere muss
aber in aller Deutlichkeit hervorgehoben werden, dass der beweissichere atemtest eine seit jahren vielfach ein-
gesetzte und ohne Beanstandung – insbesondere ohne die hier immer wieder aus der luft gegriffene – durchge-
führte methode ist! und wenn der Betroffene nicht in der lage ist, den atemtest – aus welchen gründen auch
immer – durchzuführen, wird auch heute schon eine Blutprobe entnommen. im Übrigen ist auch das beweissi-
chere atemtestgerät so konfiguriert, dass es in diesen fällen eine messung bzw. ausgabe eines messergebnisses
verweigert.

Entlastung der Justiz
Die justiz ist – wenn man den Berichten der vergangenen monate und jahre glauben darf – bereits jetzt völlig

überlastet. Die gründe hierfür sind vielfältig. insbesondere die derzeitige gesellschaftliche situation wie flücht-
lingsproblematik, rechte gewalt, zunehmende einbruchszahlen etc. bringen unsere justizbehörden an den rand
ihrer leistungsfähigkeit. Deshalb muss die justiz durch einfachere und schnellere verfahren entlastet werden.
Die geräte zur beweissicheren atemalkoholanalyse sind seit langem als beweissicher anerkannt und höchstrich-
terlich bestätigt. ernsthafte zweifel an den geräten und deren Beweisverwertbarkeit sind – wie der BgH aus-
drücklich bestätigt – ausgeschlossen. Wie schon jetzt im ordnungswidrigkeitenbereich auch ist durch die an-
wendung der atemalkoholanalyse im strafrechtsbereich nach einer Übergangszeit keine zunahme an
gerichtlichen verfahren zu erwarten. im gegenteil: Da sowohl kostenseite als auch verfahrensdauer bei einer
atemalkoholanalyse für die Betroffenen positive auswirkungen entfalten, dürfte eher mit einer abnahme der ge-
richtlich zu verhandelnden vorgänge gerechnet werden. selbst die zahl der verfahren, die sich gegen eine atem-
alkoholanalyse und die zuverlässigkeit der geräte richten, dürfte deutlich und schnell abnehmen, da die in die-
sem zusammenhang aufgeworfenen fragestellungen bei den bisher durchgeführten oWi-verfahren bereits
verhandelt und behandelt wurden. Hier kann auch festgestellt werden, dass sämtliche bisher erhobenen einsprü-
che in oWi-verfahren inzwischen durch die rechtssprechung als unbegründet beurteilt wurden.

Deshalb: Atem statt Blut in bestimmten Fällen
eine große anzahl von alkoholfahrten ist – abgesehen von dem „verwerflichen“ Delikt an sich – aus polizei-

licher sicht unproblematisch und eindeutig. Der fahrer ist offensichtlich alkoholisiert; der durchgeführte vortest
verläuft positiv. zudem erkennt der einschreitende polizeibeamte keine Hinweise, die den verdacht auf weitere
berauschende stoffe aufkommen lassen. es handelt sich um eine eindeutige und schadensfreie fahr- und an-
haltesituation. in genau diesen fällen soll künftig dem autofahrer die möglichkeit eröffnet werden, statt einer
Blutentnahme eine atemalkoholprobe abgeben zu dürfen, um den nachweis über den grad seiner alkoholisie-
rung feststellen zu können. Wenn auch nur der geringste zweifel der einschreitenden polizeibeamten den ver-
dacht hervorrufen könnte, der Betroffene könnte neben alkohol auch noch andere mittel konsumiert haben, oder
die umstände des einzelfalls keine eindeutige festlegung auf den Betroffenen als „täter“ zulassen, soll auch zu-
künftig zwingend die entnahme einer Blutprobe angeordnet werden (müssen!).

Personal und Zeit
mußHoff hat kürzlich abgestritten, dass sich bei der einführung der atemalkoholprobe tatsächlich zeitvortei-

le ergeben könnten1). er wies daraufhin, dass in der regel ja auch die beweissichere atemalkoholprobe auf der
Wache entnommen werden müsse und so 20-25 min. zeitverlust entstehen würden. und der arzt könne auch
schon vom einsatzort aus informiert werden. abgesehen davon, dass die annahme, ein arzt könne sofort und
ohne zeitverlust auf der polizeiwache erscheinen und eine Blutprobe entnehmen, natürlich geradezu eine „Ärz-
teschwemme“ im Blutprobendienst voraussetzen würde, stimmt diese annahme auch unter Betrachtung der tat-
sächlichen verhältnisse nicht. in großstädten wie münchen oder Hamburg mag durch die nähe zu rechtsmedizi-
nischen instituten und die unmittelbare verfügbarkeit ärztlicher versorgung die zeit zwischen anforderung und
eintreffen des arztes im Bereich von bis zu 30 minuten liegen. aber auch nur unter „optimalen“ Bedingungen,
z. B. dass der arzt nicht gerade einen notfall zu bearbeiten hat etc. in den übrigen – und die gesamtheit der
Bundesrepublik eher repräsentierenden – gegenden ist jedoch im regelfall von einer zeitspanne im stundenbe-
reich auszugehen, teilweise auch länger, insbesondere bei zusammentreffen von mehreren alkoholfahrten an
verschiedenen orten einer polizeibehörde und entsprechend angeordneten Blutentnahmen! Hinzu kommt die
immer dazu zurechnende zeit des entnahmevorgangs. auch ist nach der Blutentnahme in vielen Bereichen, ins-
besondere der autobahnpolizei und in ländlichen gebieten, die Blutprobe durch die Beamten zur nächsten grö-
ßeren Dienststelle zu bringen, um sie dort gekühlt bis zur nächsten sammelabholung zu verwahren. im gegen-
satz dazu beschränkt sich die zeitdauer bei der atemalkoholprobe letztlich auf die vorgeschriebene (und

1) mußhoff, Blutalkoholbestimmung – Beweissicherheit und gleichbehandlung im strafverfahren, Ba 2014,
305, 315 f.
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zwingend einzuhaltende) Wartezeit sowie die einzuhaltende zeitspanne zwischen den beiden zu entnehmenden
atemproben – mithin etwa 25 minuten. alle notwendigen erfassungstätigkeiten und Überprüfungen werden in
dieser zeit bereits erledigt, so dass spätestens nach dieser zeit der gesamte vorgang abgeschlossen ist. auf die tä-
tigkeit der polizeibeamten insgesamt hochgerechnet ergibt sich so ein signifikanter zeitvorteil, welcher eine stei-
gerung der kontrolldichte ermöglicht und somit einen wichtigen Beitrag zur Wahrung der verkehrssicherheit lie-
fert. somit wäre der staat (polizei) auch künftig in der lage, der ihm zugewiesenen aufgabe auch bei den
zusätzlichen aufgabenstellungen durch flüchtlinge, Wohnungseinbrüche, schwere unfälle und verkehrsüberwa-
chung nachzukommen. andernfalls müsste selbstverständlich eine konzentration der ressourcen auf die gerade
„wichtigsten“ erfordernisse stattfinden – und das passiert gerade tatsächlich: in einigen ländern wird bereits die
verkehrsüberwachung deutlich reduziert oder gar eingestellt sowie die Beteiligung am Blitzermarathon in frage
gestellt. Damit geht aber ein wesentliches element der „erziehung“ des autofahrers verloren – kontrollen, die er
kaum noch zu befürchten hat, schrecken ihn nicht mehr.

Kostenreduzierung
„letztlich zahlt der Betroffene ja meist die verfahrenskosten – und er ist ja ein straftäter, muss dies also hin-

nehmen.“ mit solchen oder ähnlichen Äußerungen wird schlicht negiert, dass ein großteil der verfahrenskosten
bei den staatsbehörden verbleibt, z. B. bei einstellungen. zudem erhöht diese sichtweise der „nebenstrafe“ nicht
die akzeptanz der strafverfolgenden maßnahme. und diese ist – wie weitreichend bekannt ist – der erste schritt
hin zu reflektierendem nachdenken und möglicher verhaltensänderung. statt dessen werden von vielen Betrof-
fenen die nicht unerheblichen kosten für die Blutprobe als „nebenstrafe“ empfunden, was oftmals schon aus die-
sem grunde zu gesteigerter Bereitschaft führt, gegen den strafbefehl einspruch einzulegen – getragen von der
falschen erwartungshaltung, in der Hauptverhandlung geringer bestraft zu werden und so „billiger“ davon zu
kommen. führen das ergebnis der Blutprobe oder andere umstände nicht zu einer verurteilung des Betroffenen,
müssen diese kosten von der staatskasse getragen werden. im gegensatz dazu entstehen bei der Beweisführung
mit den beweissicheren atemalkoholgeräten keinerlei zusätzliche kosten – weder für den Betroffenen noch die
öffentlichen Haushalte. Die analysengeräte sind z. t. bereits vorhanden und die atemprobe selbst ist kostenfrei.
Die dringend notwendige entlastung der justizhaushalte ist somit bei diesen fällen ebenso wie durch die gerin-
gere anzahl der Hauptverhandlungen enorm. nicht zu vernachlässigen ist in diesem zusammenhang die zahl der
„Begleittatbestände“ – Widerstand, körperverletzungsanzeigen etc. schon ifflanD

2) hat 1996 von den erfah-
rungen der kölner polizei berichtet, dass die Bereitschaft zur abgabe einer atemalkoholprobe sehr hoch ist, dem-
gegenüber in fällen der Blutentnahme die gefahr und zahl der zwangsweisen Durchsetzung einschließlich
Widerstandshandlungen deutlich steigt. Die verfahren hinsichtlich dieser „Begleittatbestände“ müssen zusätzlich
gerichtlich – mit erheblichem zeit-, sach- und personalaufwand – verhandelt werden. Die Bereitschaft, das ver-
fahren der atemalkoholprobe sowie das ergebnis anzuerkennen und die eigentliche strafe zu akzeptieren, steigt.
zwangsweise Durchsetzungen oder Widerstandshandlungen werden vermieden – und dies alles führt so im er-
gebnis zu einer geringeren anzahl an durchzuführenden Hauptverhandlungen und damit zu einer spürbaren ent-
lastung der justiz.

Schutz der Grundrechte des Einzelnen
Die grundrechte stellen in unserer rechtsordnung den wesentlichsten Bestandteil der zu beachtenden rechte

des einzelnen gegenüber der staatlichen obrigkeit dar. in diese grundrechte darf in unserem rechtsstaat nur in
ganz beschränktem maße und unter besonderen Bedingungen eingegriffen werden. Das grundrecht der körper-
lichen unversehrtheit (art. 2 gg) stellt dabei innerhalb des grundrechtskanons ein besonders zu beachtendes
recht des menschen dar. 

„ … (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist un-
verletzlich.“

korrespondierend zu der verankerung der grundrechte als staatlich zu garantierende und zu beachtende rech-
te ist für die eingriffsverwaltungen, und hier natürlich für polizei und justiz, das verfassungsgebot des „milde-
sten mittels“ zu beachten. Wenn der einzelne aufgrund der eingriffsermächtigen zulässige einschränkungen sei-
ner grundrechte hinnehmen muss, so ist durch die staatliche eingriffsverwaltung zwingend im rahmen der
verhältnismäßigkeitsprüfung das mildeste zur verfügung stehende mittel anzuwenden, gerade um die eingriffs-
intensität so gering wie möglich zu halten. Dies gilt auch für den Bereich des „festhaltens“. auch die unnötig
lange Dauer des festhaltens tangiert art. 2 gg. Der Hinweis von mußHoff (a. a. o.), es handele sich ja nur um
einen „sehr geringen Eingriff“, vermag aber weder dem grundgesetz noch seinem besonderen schutz der kör-
perlichen unversehrtheit zu genügen – dies würde es eher aushöhlen. ein unterschied zwischen „schwerwie-
genden“ und „weniger schwerwiegenden“ eingriffen mag sich zwar in der strafzumessung/verurteilung nieder-

2) iffland, Die renaissance der 2. Blutprobe, neue zeitschrift für verkehrsrecht 1995, 129 ff.



BlutalkoHol vol. 53/2016

Supplement sup 17

schlagen, aber keinesfalls in der Bewertung, ob ein solcher eingriff „nicht so schlimm und deshalb zu akzeptie-
ren sei“. Die atemalkoholanalyse stellt im gegensatz zur Blutentnahme gerade keinen grundrechtseingriff dar.
sie findet ausschließlich auf freiwilliger Basis statt und beinhaltet keine – wie auch immer geartete – Beein-
trächtigung der körperlichen unversehrtheit. sie ist damit das mildeste und grundrechtsschonendste mittel, das
zum Beweis einer alkoholisierung im straßenverkehr zur verfügung steht. Der staat und seine verfolgungsor-
gane sind entsprechend unserer staatsauffassung und unseres staatsverständnisses des rechtsstaates verpflichtet,
diese grundsätze der verhältnismäßigkeit einzuhalten und anzuwenden.

EU-Kontext
mit der einführung der atemalkoholanalyse stünde die Bundesrepublik – endlich – auch im kontext mit eu-

recht und der durch entsprechende Beschlüsse formulierten eu-forderungen zur Beachtung der grundrechte in
diesem Bereich. Wir müssen und sollten deshalb die atemalkoholanalyse einführen. immerhin ist Deutschland
eines der letzten industrialisierten länder, das bei alkoholfahrten ab einem grenzwert eine Blutentnahme zwin-
gend vorschreibt, statt die ohne körperlichen eingriff stattfindende atemalkoholanalyse anzuwenden. fast im ge-
samten europäischen umland hat sich die alleinige atemalkoholprobe im zusammenhang mit alkoholisiertem
fahren etabliert. zuletzt hat sogar die schweiz die einführung mit Wirkung zum 01.10. 2016 beschlossen. län-
der in europa mit uneingeschränktem einsatz der atemalkoholanalyse – auch im Bereich der straftat – sind: Bel-
gien, niederlande, luxemburg, frankreich, italien, spanien, portugal, finnland, schweden, norwegen, Öster-
reich, schweiz, Dänemark (in der implementierung). in Österreich wird sogar die verweigerung des atemtests
als straftat geahndet – als wenn der fahrer mit dem Höchstwert von 1,6 ‰ angehalten worden wäre. in tsche-
chien gibt es inzwischen eine ähnliche regelung. abgesehen davon, dass m. e. 1,6 ‰ als höchster vorwerfbarer
Wert völlig ausreichend sind (es ist für die frage der absoluten fahruntüchtigkeit irrelevant, ob ein noch höherer
Wert vorliegt), ist beim vergleich mit den o. g. ländern auch hinsichtlich der „promillegrenze“ festzustellen, dass
der deutsche Wert der absoluten fahruntüchtigkeit mit 1,1 ‰ eher anachronistisch erscheint. nahezu alle länder
haben sich auf einen Wert von 0,25 mg/l bzw. 0,5 ‰ verständigt. 

Hier muss Deutschland aus meiner sicht zwingend eine Harmonisierung vornehmen. 

„Haben denn MUßHOFF et al. recht, wenn sie einwerfen, dass …“
lassen sie uns die Bedenken einmal etwas genauer betrachten. natürlich gibt es bei jeder beabsichtigten neu-

erung eine Diskussion über Bedenken und anregungen. und „das ist auch gut so …“ auch zur einführung der
atemalkoholanalyse im strafrecht gab und gibt es eine vielzahl von Bedenken, die allerdings sämtlich bereits
von allen Beteiligten und in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. und obwohl sich alle gegenargumente, die sich
im Übrigen weniger auf die methode als vielmehr auf „vermutete Begleiterscheinungen“ beziehen – bei näherer
Betrachtung als unzutreffend und teils sogar an den Haaren herbeigezogen erweisen, werden sie immer wieder
erneuert. lassen sie mich deshalb zur verdeutlichung nochmals einige vielfach geäußerte Bedenken aufführen
und den versuch unternehmen, diese durch kurze, aber prägnante Darstellungen zu entkräften:

Feststellung Nachtrunk / nachträgliche Identitätsfeststellung
immer wieder wird – eben auch gerade wieder durch mußHoff und graW – behauptet, die identität des fah-

rers könne anders nicht sicher festgestellt bzw. gesichert werden. Die Behauptung, die Blutprobe sei erforderlich,
um ggf. nachträglich die identität des fahrers durch eine Dnaanalyse festzustellen, lässt sich sowohl nach den
durchgeführten recherchen bzgl. nachträglicher anordnungen einer Dna als auch anhand der tatsächlichen Be-
hauptungen im verfahren nicht aufrecht halten. im zusammenhang mit den hier zur rede stehenden „einfachen“
fällen ist innerhalb der letzten 10-15 jahre kein einziger sachverhalt dokumentiert, in dem dies angeordnet wor-
den oder geschehen wäre. Der fahrer wird vom anhalten an lückenlos beobachtet und durch die Beamten einer
identitätsprüfung unterzogen. im Übrigen könnten die mundstücke der aak nach der probe asserviert werden
und so im Bedarfsfall durch entsprechenden Dna-abgleich auskunft über die identitätsgleichheit geben. 

und – selbst in schwerwiegenden strafrechtlichen fällen wird nicht grundsätzlich eine Blutprobe zum späte-
ren Dna-abgleich – quasi für den fall der fälle – genommen. 

Der eine, immer wieder zitierte fall der eineiigen zwillinge taugt aber eben nicht dazu, das gesamte verfahren
in frage zu stellen, sondern wäre der „berühmte einzelfall“ – wie die entwendete Blutprobe im eingangs ge-
schilderten marburger fall. Wer käme schon auf die idee, die Blutprobenentnahme wegen eines solchen einzel-
falls in frage zu stellen … Dies gilt genauso für Behauptungen von nachtrunk. Der fahrer wird lückenlos beob-
achtet; ein nachtrunk unter aufsicht der Beamten kann ausgeschlossen werden. Behauptet aber der fahrer
während der anhaltesituation bereits einen nachtrunk, scheidet die atemalkoholanalyse aus, und es sind zwin-
gend zwei Blutproben zu entnehmen. Wie von der rechtsmedizin überzeugend und zutreffend immer wieder dar-
gelegt, ist aber gerade bei späteren nachtrunkbehauptungen der nachweis mit nur einer Blutprobe gar nicht 
möglich. schon ifflanD

3) stellte zu recht fest, dass genau aus diesem grund entsprechende nachträgliche Be-

3) iffland, Die renaissance der 2. Blutprobe, neue zeitschrift für verkehrsrecht 1995, 129 ff.
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hauptungen bei gericht erfolglos bleiben. Deshalb wären in diesen fällen – und dies sind die „normalen“ fälle
einer nachtrunkbehauptung – weder Blutprobe noch atemalkoholanalyse geeignet, um spätere nachtrunkbe-
hauptungen aufklären bzw. nachweisen zu können. in diesem zusammenhang muss deutlich daraufhin gewiesen
werden, dass auch die so oft zitierte möglichkeit einer „Begleitstoffanalyse“ in diesen fällen nur ein scheinar-
gument darstellt. viele alkoholische getränke sind ja gerade begleitstoffarm wie z. B. Wodka, und lassen sich
deshalb nur unzureichend sicher nachweisen. Da zudem die Behauptung von gerichtlich verwertbarem und er-
folgreichem nachtrunk während gewahrsam und lückenloser Beobachtung durch die polizeibeamten schwerfal-
len dürfte bzw. ausgeschlossen ist, ist dieses „argument“ nicht als stichhaltig anzusehen.

Überprüfung auf weitere berauschende Mittel (Drogen, Medikamente)
Die anordnung, auf welche inhaltsstoffe – also alkohol oder/und andere berauschende stoffe – eine Blutpro-

be untersucht werden soll, trifft der polizeibeamte zum „entscheidungserheblichen zeitpunkt“, also bei anord-
nung der Blutprobenentnahme. eine nach- oder Weiteruntersuchung der Blutprobe ohne richterliche anordnung
auf andere inhaltsstoffe, z. B. durch die rechtsmedizinischen institute, wäre rechtlich unzulässig und findet des-
halb auch nicht statt – selbst wenn der unwahrscheinliche fall vorliegen würde, dass in der Blutprobe keinerlei
alkohol festzustellen wäre. auch die nachträgliche anordnung einer erneuten untersuchung der Blutprobe durch
ein gericht findet faktisch ebenfalls nicht statt! Dies ist auch nicht verwunderlich. kommt der polizeibeamte bei
der Überprüfung des fahrers zu der erkenntnis, dass der fahrer alkoholische getränke konsumiert hat, so ordnet
er erst dann die entnahme einer Blutprobe an, wenn das ergebnis des entsprechenden vortests über dem grenz-
wert von 0,55 mg/l liegt. Dass dann anschließend gar kein alkohol nachgewiesen wird, ist auf grund der er-
gebnisse der vorliegenden feldstudien praktisch auszuschließen. Wird aber alkohol nachgewiesen, wird der Be-
troffene entweder bestraft (oWig oder stgB) oder – bei zu geringer konzentration – auf kosten der staatskasse
freigesprochen – was jedoch aufgrund des oben beschriebenen verfahrens und der hohen messtechnischen ge-
nauigkeit der geräte nahezu ausgeschlossen ist. im Übrigen muss ausdrücklich festgehalten werden, dass die
rechtsmedizinischen institute gar nicht ohne anordnung bzw. auf eigene veranlassung weitere untersuchungen
am Blut vornehmen dürfen! und die aufbewahrung der Blutproben ist nach abschluss sogar gesetzlich verboten,
sie müssen gem. § 81a stpo sogar zwingend vernichtet werden.

Trinkgewohnheiten in Zusammenhang mit Fragen der Fahrerlaubnis
eine aufgrund des konkreten verdachts auf § 316 stgB nach § 81a stpo entnommene Blutprobe kann und

darf nicht im nachgang „umgewidmet“ und als grundlage für das erforschen von trinkgewohnheiten herange-
zogen werden. Die körperliche untersuchung ist nur aufgrund konkreten tatverdachts wegen einer straftat zu-
lässig. fahrerlaubnisrechtliche aspekte im Hinblick auf eignungsnachweis zur Widererteilung sind nicht Be-
standteil des strafverfahrens. Wenn vor Wiedererteilung der fahrerlaubnis begründete zweifel an der eignung
des Betroffenen zum führen von kraftfahrzeugen bestehen sollten, ist eine mpu (und in diesem behördlichen
verfahren ggf. der nachweis des trinkverhaltens) erforderlich. Dies ist jedoch für den Betroffenen freiwillig. er
kann auch darauf verzichten und künftig führerscheinlos bleiben. Das zweckgeänderte verwenden der – wegen
des verdachts auf § 316 stgB – entnommen Blutprobe würde aber die gesetzlich verpflichtende abgabe einer
Blutprobe zum erforschen des trinkverhaltens – auch gegen den Willen des Betroffenen – zeitigen. Dies ist eben-
so wie das aufbewahren der Blutprobe nach abschluss des strafverfahrens unzulässig4). auch ein – in der praxis
bisher nicht dokumentierter – fall einer einwilligung des Betroffenen in die verwertung der Blutprobe aus dem
strafverfahren, würde nicht durch die verwaltungsbehörde verwertbar sein, da der Betroffene jederzeit auch
widersprechen könnte und insbesondere im zuge der Wiedererteilung der fahrerlaubnis aktuelle untersuchun-
gen des trinkverhaltens erforderlich sind.

Keine Möglichkeit der Nachuntersuchung bei Zweifel an der Zuverlässigkeit des
Gerätes 

Die eingesetzten geräte unterliegen dem erfordernis der ptB-zulassung und der eichung durch die eich-
behörden. Damit ist der amtliche nachweis der zuverlässigkeit erbracht. Dies hat der BgH zudem in seiner ent-
scheidung von 2001 eindeutig klargestellt, weshalb das erzielte messergebnis sogar ohne sicherheitsabschlag
verwertbar ist. es ist bisher kein einziger fall einer gerichtlichen entscheidung bekannt geworden, wo das gerät
nachweislich ein falsches ergebnis erzielt hat.

4) vergl. § 81a (3) stpo.
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Ärztlicher Untersuchungsbericht als „maßgebliche Grundlage“
Wie bisherige untersuchungen deutlich gezeigt haben, sind auch die polizeibeamten vor ort in der lage, Be-

troffene hinsichtlich ihrer ausfallerscheinungen etc. zu beurteilen. Diese heute schon üblichen „torkelbögen“
werden gerichtlich in fällen ohne Blutprobenentnahme auch zweifelsfrei anerkannt – insbesondere im Bereich
der anderen straftaten, wo trotz alkoholisierung aus verhältnismäßigkeitsgründen keine Blutprobe entnommen
wurde, sondern das ergebnis des atemtests in verbindung mit dem feststellungsbogen ausreichend ist. voraus-
setzung ist allerdings ein in zusammenarbeit mit der rechtsmedizin und den gerichten entwickelter Berichts-
vordruck, der den Beamten detailliert genaue Beobachtungsmerkmale zur verfügung stellt. zudem muss aber zu-
mindest kritisch hinterfragt werden, welche Qualität bei einer Blutentnahme für den untersuchungsbericht zu
grunde gelegt wird. Wenn als entkräftung des zeitvorteils der atemalkoholprobe betont wird, die gesamte Blut-
entnahme nähme lediglich 5-10 min. insgesamt in anspruch, welcher Qualitätsanspruch könnte dabei an ein um-
fassendes ärztliches untersuchungsprotokoll gestellt werden?

Fazit
als ergebnis dieser auseinandersetzung muss festgehalten werden: 
Einführung der Atemalkoholanalyse im verkehrsrechtlichen Strafbereich – ja und jetzt!
Dies wird inzwischen auch von einer vielzahl fachkundiger Beobachter dieser nachweismethode konstatiert.

allerdings wird insbesondere von justizieller seite immer wieder diskutiert, dass die einführung dieser methode
nur mit der einführung entsprechender grenzwerte im stgB einhergehen könne. so bestechend diese möglich-
keit auf den ersten Blick erscheint, birgt sie jedoch faktisch die gefahr einer auf jahre hinausgezögerte einsatz-
möglichkeit dieser grundrechtsschonenden analysenmethode. im Übrigen wäre dies auch nicht erforderlich, da
§ 316 stgB keine explizite untersuchungsmethode vorschreibt, sondern ausschließlich auf den einfluss berau-
schender mittel auf das fahrvermögen abstellt. Die beweissicheren geräte zur atemalkoholanalyse sind in der
lage, durch entsprechende softwarevorgaben die für die einhaltung der messbedingungen erforderlichen ein-
gabewerte wie z. B. tatzeit zwingend vorzuschreiben – und ansonsten bei unterschreitung der Wartezeit die aus-
gabe eines messerergebnisses zu verweigern. so kann sichergestellt werden, dass die anzahl der juristischen Be-
anstandungen hinsichtlich dieser problematik gegen null reduziert werden.

Die lösung dieser problematik hat aus meiner sicht bereits das letztjährige symposium des B.a.D.s. in
aschersleben5) aufgezeigt: Die alleinige atemalkoholanalyse wäre bei der erfüllung nachfolgender vorausset-
zungen denkbar: (1.) Die identität des tatverdächtigen ist zweifelsfrei. (2.) Der tatverdächtige wurde zeitnah
zum vorfall festgenommen und ein nachträglicher konsum von alkohol und Drogen kann ausgeschlossen wer-
den. (3.) Die polizei fertigt einen feststellungsbogen (sog. torkelbogen) mit den Beobachtungen der einschrei-
tenden polizeibeamten an. (4.) Die fälle der folgenlosen trunkenheit im straßenverkehr im sinne des § 316
stgB bieten voraussichtlich die besten voraussetzungen für eine strafverfolgung mit alleiniger atemalkohola-
nalyse.6)

Würde man der einführung einer neben der Blutalkoholanalyse selbständig stehenden atemalkoholanalyse
auch für verkehrsvergehen i. s. d. §§ 315c abs. 1 nr. 1 a, 316 stgB näher treten, würde sich die festschreibung
bestimmter grenzwerte als tatbestandsmerkmal in einem neu zu schaffenden § 315e stgB anbieten mit gleich-
zeitiger anpassung des grenzwertes an europäische standards.7)

Dabei darf die Wahlmöglichkeit für den Betroffenen nicht vergessen werden: Wenn er eine Blutentnahme
statt atemalkoholprobe wünscht, muss diese auch entnommen werden.

an dieser stelle soll abschließend noch auf die resolution der europäischen verkehrsminister von 19808) hin-
gewiesen werden. Diese vertraten bereits damals die nachfolgenden ziele:

• Bekämpfung von alkoholdelikten im straßenverkehr,
• Schaffung von Gesetzesänderungen zur Einführung der beweissicheren Atemalkoholmessung,
• reduzierung der eingriffsintensität bei den Betroffenen/Beschuldigten (verhältnismäßigkeit).
nahezu alle anderen europäischen länder haben diese resolution ernst genommen und inzwischen (manche

bereits vor mehr als 20 jahren!) umgesetzt. es wird zeit, dass Deutschland ebenfalls die europäischen verpflich-
tungen erfüllt und bei der dringend erforderlichen umsetzung der europäischen zielsetzungen zur reduzierun-
gen der zahl der toten und verletzten im straßenverkehr die unterstützung leistet, die notwendig ist. 

5) vgl. dazu mußhoff in Ba 2014, 305; krüger in Ba 2014, 321; Wendt in Ba 2015, 18 mit präzisierung dazu
von müller in Ba 2015, 90.

6) B.a.D.s.-jahresbericht 2013/2014, s. 28.
7) B.a.D.s.-jahresbericht 2013/2014, s. 28.
8) european conference of ministers of transport. resolution no. 41 on Drinking as factor in road accidents.

cm (80) 12.
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letztlich zeigt das Beispiel schweiz mit seinem sicherheitsprogramm „via sicura“ aber auch, dass es auf eine
politische entscheidung hinsichtlich der einführung der atemalkoholanalyse auch im strafrechtlichen verkehrs-
bereich ankommt – der verkehrsminister ist aufgefordert, die voraussetzungen zu schaffen – im interesse der ver-
kehrssicherheit und der Bürgerrechte. 

a n s c h r i f t  d e s  ve r f a s s e r s
polizeidirektor
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Zur Wirksamkeit verkehrspsychologischer Interventionen bei sog.
Punktetätern

How much change do we want?

On the effectiveness of traffic-psychological interventions for habitual
traffic offenders

Mehrfach verkehrsauffällige Kraftfahrer (sog. Punktetäter) sind nach wie vor ein Ver-
kehrssicherheitsproblem. Das zeigen z. B. die untersuchungszahlen für diese Gruppe in
der medizinisch-psychologischen untersuchung (MPu), die sich – anders als die zahlen
für alkoholauffällige Kraftfahrer – auf einem hohen Niveau von 13.000 bis 14.000 unter-
suchten gehalten haben [1].

in den vergangenen Jahren stellte sich mehrmals die Frage nach der wirksamkeit ver-
kehrspsychologischer interventionen bei Punktetätern. so erbrachten evaluationsstudien
zur verkehrspsychologischen Beratung (2010 [2]) und zum Punktetäter-Nachschulungs-
kurs aBs nach § 70 FeV (2009 [3]) rückfallraten der Delinquenten, die vor allem von den
Verkehrsbehörden der länder und des Bundes als unbefriedigend bewertet wurden [4].
auch im zusammenhang mit der Diskussion um die reform des Punktesystems 2012/13
wurde diese Kritik geäußert [5]. Mit Blick auf die Möglichkeiten des Punkterabatts durch
die freiwillige teilnahme an einem aufbauseminar oder einer verkehrspsychologischen
Beratung beklagte das Bundesministerium für Verkehr, Bauwesen und städtebau
(BMVBs), dass „gerade unbelehrbare wiederholungstäter“ die angebote lediglich dazu
genutzt hätten, „ihr Punktekonto zu bereinigen“; nachher hätten sie sich im straßenverkehr
jedoch „unverändert verhalten“ [6]. Diese einschätzungen haben u. a. dazu geführt, inter-
ventionen für Punktetäter nach § 70 FeV sowie – mit einführung der reform des Punkt-
systems am 01. 05. 2014 – nach §§ 43 und 71 FeV abzuschaffen.

Die these vom „unveränderten Verhalten“ und die Bewertung der rückfallraten sollen
hier hinterfragt werden. 

Ausgangspunkte
zur einschätzung der wirksamkeit verkehrspsychologischer interventionen hat sich die

erfassung der legalbewährung bewährt [7, 8]: Hier wird geprüft, ob die teilnehmer in den
drei Jahren nach der intervention erneut einschlägig verhaltensauffällig werden oder nicht.
als Vergleichsmaßstäbe dienten bisher Kontrollgruppen oder – noch häufiger – referenz-
werte.

in der evaluationsstudie zur verkehrspsychologischen Beratung (VPB) [2] wurden die
wiederauffälligkeiten von je 245 teilnehmern (Punktetäter 14 bis 17 Punkte im Vzr) an
einem aufbauseminar (asP) in der Fahrschule und einer Kontrollgruppe von teilnehmern
an einem asP plus VPB in den 3 Jahren nach teilnahme festgestellt und miteinander ver-
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glichen. als wiederauffälligkeit galten („erfolgskriterien“) mindestens eine Owi oder
straftat oder alkohol-Owi oder Fahrerlaubnisentziehung. im ergebnis zeigte sich eine
rückfallquote der teilnehmer/innen an asP+VPB, die „nicht signifikant schlechter 
als die rückfallquote der Kontrollgruppe“ (nur asP) war, allerdings auch nicht – wie er-
hofft – besser. Der evaluationsbericht genügt leider nicht allen fachlichen anforderungen,
so dass sich das Vorgehen und die dokumentierten ergebnisse nicht immer vollständig
nachvollziehen lassen.

einen von der Bundesanstalt für straßenwesen (Bast) vorgegebenen referenzwert ver-
wendete die evaluationsstudie zum Nachschulungskurs aBs [3]. Hier wurde die legal-
bewährung von 311 Personen untersucht, die im Verkehrszentralregister (Vzr) mehr als
17 Punkte erreicht und nach Fahrerlaubnisentzug und sperrfristablauf eine MPu mit ne-
gativem ergebnis plus Kursempfehlung sowie den aBs-Kurs absolviert hatten. Beim Kri-
terium „ein oder mehrere Verkehrsverstöße mit insgesamt 4 Punkten und mehr“ ergab sich
bei den Kursteilnehmern mit 42,8 % gegenüber dem Bast-referenzwert von 32,6 % eine
signifikant höhere rückfallquote. Die Frage, ob das aBs-Kursprogramm die nachzuwei-
sende wirksamkeit hat oder nicht, konnte allerdings aufgrund der „unzureichenden Ver-
gleichsmöglichkeiten der evaluations- mit den referenzdaten“ (die auf älteren studien
unter anderen rahmenbedingungen basierten) nicht abschließend beantwortet werden.

in der vorliegenden studie wird ein anderer ansatz vorgeschlagen, bei dem auf die Ver-
wendung von Kontrollgruppen oder referenzwerten verzichtet werden kann: um beurtei-
len zu können, ob eine psychologische intervention wirksam ist, d. h. zu einer Verhaltens-
änderung führt oder nicht, sollte das zu ändernde ausgangsverhalten herangezogen und
mit dem Verhalten nach der intervention verglichen werden. sehr gut identifizieren lässt
sich das ausgangsverhalten bei Punktetätern, die nach einer asP-teilnahme eine ver-
kehrspsychologische Beratung aufsuchen. zur Beratung gehört u. a. eine Deliktanalyse auf
Basis des Vzr-auszuges. Von besonderem interesse ist im vorliegenden zusammenhang
weniger die Höhe der Punktestände als vielmehr die anzahl der Delikte, die nach scHaDe

[9] weit aussagekräftiger für künftiges Verkehrsverhalten, d. h. weitere Delikte oder die
Beteiligung an Verkehrsunfällen, ist. 

Den rechtlichen rahmen bilden die Bestimmungen vor der reform des Punktsystems
(also bis 30. 04. 2014). 

Die Untersuchungsgruppe
in der vorliegenden Punktetäter-studie wurden die Deliktmuster von Personen unter-

sucht, die in den Jahren 2009 bis 2014 in einer verkehrspsychologischen Praxis freiwillig
an einer VPB teilnahmen. es handelte sich dabei um 90 Klienten; nach ausschluss eines
Klienten, der die Mitwirkung am Beratungsprozess verweigerte, verblieben 89 Personen,
die die Beratung abschlossen – 80 Männer und 9 Frauen. Das Verhältnis der Geschlechter
entspricht damit tendenziell dem des seinerzeit im Vzr des Kraftfahrtbundesamtes einge-
tragenen Personenkreises.

75 der 89 Personen, davon 4 Frauen, waren Punktetäter (mit mehr als 14 Punkten einge-
tragen), die restlichen 14 besuchten die Beratung im rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe
(FaP; davon 5 Frauen). Das unterschiedliche Geschlechterverhältnis bei Punktetätern und
Fahranfängern könnte darauf hindeuten, dass junge Frauen vermehrt ein „männliches De-
liktverhalten“ zeigen (in der tat nahm auch im Vzr der anteil der Frauen über die Jahre
leicht zu). 

Kalwitzki
Wieviel Veränderung wollen wir?
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Die 14 Fahranfänger hatten insgesamt 43 Delikte begangen. Bei 2 Personen waren es je
4, bei einer sogar 7 Delikte; bei den meisten handelte es sich um 2 bis 3 Delikte pro Per-
son. Hier kommt das typische Deliktmuster der Fahranfänger in der VPB zum ausdruck:
Nach einem schweren oder zwei leichten Delikten erfolgte die anordnung eines aufbau-
seminars durch die Fahrerlaubnisbehörde und nach einem weiteren schweren bzw. zwei
weiteren leichten Delikten die empfehlung, an einer VPB teilzunehmen, die diese Klien-
tel dann mit im schnitt 3 begangenen Delikten aufsucht. in tabelle 1 sind die wesentlichen
Daten zur stichprobe zusammengefasst.

Punktetäter
Die 75 Punktetäter waren mit insgesamt 556 Delikten aufgefallen (= 7,41 Delikte pro

Person). Überwiegend handelte es sich dabei um Geschwindigkeitsdelikte (Überschreiten
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit), dazu rotlicht- und abstandsdelikte, die ebenfalls
oft für „schwer zu bremsende“ Kraftfahrer typisch sind, sowie die Benutzung eines Mo-
biltelefons ohne Freisprecheinrichtung. Bei der Deliktanalyse fiel auf, dass mehrere
tempo- und Vorfahrts-Delikte während der Handynutzung (auch mit Freisprecheinrich-
tung!) begangen wurden, der Handygebrauch selbst aber nicht als Delikt festgehalten
wurde. 

Die Delikte der 75 Punktetäter verteilten sich im schnitt über 4,76 Jahre, was angesichts
der tilgung von Ordnungswidrigkeiten nach 5 Jahren zu erwarten war. Pro Jahr begingen
diese Kraftfahrer im schnitt 1,6 Delikte (vgl. tab. 1). Bei 21 Delikten wiesen die Vzr-
auszüge auf einen unfall hin (eintrag Feld „Verkehrsunfall“ oder Delikt „unerlaubtes ent-
fernen vom unfallort“), d. h. rund 3,8 % der 556 Delikte hatten einen unfallbezug.

Knapp 62 % der Punktetäter waren bei ihren geahndeten regelübertretungen beruf-
lich/geschäftlich und meist mit dem Pkw unterwegs. 40 % wiesen einen Migrationshinter-
grund auf (d. h. sie selbst oder ihre eltern waren im ausland geboren). am häufigsten
waren 36- bis 45-Jährige vertreten (37,3 %), gefolgt von den 46- bis 55-Jährigen (18,7 %);
je 13,3 % gehörten zu den altersgruppen der 26- bis 35- und 56- bis 65-Jährigen.

Die allermeisten Klienten glaubten, sehr viele autofahrer hätten Punkte (tatsächlich sind
es nur rund 17 % der Fahrerlaubnisinhaber). Bei den unter 35-Jährigen (ähnlich übrigens
bei den überwiegend jungen Fahranfängern) standen im Hintergrund der auffälligkeiten
meist Ängste, selbständig zu handeln und Verantwortung zu übernehmen: Das ziel, sich
regelgerecht zu verhalten, war vorhanden, aber einflüsse anderer (andere autofahrer, Vor-
gesetzte, Peers) förderten aus sicht der täter regelverstöße (z. B. schnelleres Fahren = 
höhere leistung bei der beruflichen tätigkeit). Die 36- bis 45-Jährigen strengten sich
überwiegend im Beruf an, um erfolgreich (heißt: anforderungen gerecht zu werden) oder
noch erfolgreicher zu sein (vorhandene erfolge zu steigern); bei letzteren kommt häufig
die auffassung hinzu, man könne sich als „wichtige Person“ solche Delikte erlauben. Bei
den über 66-jährigen stand dagegen eher der erhalt von Jugendlichkeit und leistungsfä-
higkeit im Vordergrund (nicht „alt“ sein wollen).

Gesamt Männer Frauen Delikte Delikte pro Delikte pro
gesamt Person Person + Jahr

Punktetäter 75 71 4 556 7,41 1,6

Fahranfänger 14 9 5 43 3,1 1,2

tab. 1: Klienten in der Verkehrspsychologischen Beratung 2009-2014 (Punktetäter: Punktestand 14-17).
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Diskussion
aus dem Vergleich der hier vorgestellten empirischen Daten mit denen der eingangs ge-

nannten evaluationsstudien lässt sich schlussfolgern: Hätten die Punktetäter in den auf die
intervention folgenden drei Jahren ihre Verhaltensmuster unverändert beibehalten, so
wären (bei einem Punktestand von 14 bis 17 bzw. nach Punkterabatt von 12 bis 15) knapp
5 erneute Delikte und damit in den meisten Fällen ein erreichen von 18 oder mehr Punk-
ten (= Verlust der Fahrerlaubnis) zu erwarten gewesen.

tatsächlich gelingt es aber offenbar über 80 % der in der VPB-evaluationsstudie be-
trachteten Klienten, die Fahrerlaubnis zu behalten, und 36 % bleiben in den drei Jahren
nach der Beratung sogar ohne jedes punktbewehrte Delikt; bei den wiederauffälligen 
(65 %) wurden im schnitt lediglich zwei (statt fünf) Delikte verzeichnet [2]. Vernachläs-
sigt man, dass die hier vorgestellte Punktetäter-studie (2009-2014) und die VPB-evalua-
tion (um 2005) zu verschiedenen zeiten durchgeführt wurden, so lässt sich schließen: Die
Kombination der beiden interventionen „angeordnetes aufbauseminar (asP)“ und „ver-
kehrspsychologische Beratung“ (VPB) kann zu einer reduktion der Delikthäufigkeit pro
Jahr und Person um 60 bis 75 % führen (vgl. tab. 2). 

Bei den Punktetätern, deren Verhalten nach entzug der Fahrerlaubnis bei 18 oder mehr
Punkten, einer MPu und der teilnahme am aBs-Nachschulungskurs drei Jahre lang be-
obachtet wurde, zeigt sich ein ähnliches Bild: im Bewährungszeitraum behielten 90 % ihre
Fahrerlaubnis und rund 40 % blieben sogar ohne jede erneute auffälligkeit [3].

eine neuere studie von KliPP [10] ermöglicht einen weiteren interessanten Vergleich: in
ihrer untersuchung wurde die Verkehrsbewährung von über 66.000 Personen mit Neuer-
teilung der Fahrerlaubnis im Jahr 2006 in den folgenden drei Jahren geprüft. Darunter
waren auch gut 1.500 Punktetäter, denen nach einem vorausgegangenen Fahrerlaubnisent-
zug wegen erreichens von 18 und mehr Punkten sowie einer MPu die Fahrerlaubnis neu
erteilt wurde. innerhalb der folgenden 3 Jahre fielen dieser untersuchung zufolge knapp 
74 % der Betroffenen mit mindestens einem bepunkteten Verstoß erneut auf bzw. – anders
herum – blieben nur 26 % ohne jedes neue bepunktete Delikt. Vor diesem Hintergrund er-
scheinen die erfolge von Beratung und Nachschulung in einem deutlich besseren licht. in
abb. 1 sind die erfolgsquoten der verschiedenen Punktetäter-Gruppen (VPB-Klienten,
aBs-Kursteilnehmer und Personen nach Fahrerlaubnisentzug, MPu und Neuerteilung)
veranschaulicht. 

Verkehrsdelikte vor VPB Verkehrsdelikte nach VPB Effekte
(Punktetäter-Studie) (VPB-Evaluationsstudie

[2])

Pro Person+Jahr 1,6 0,4 –75 %

Pro Person in 3 Jahren 4,8 1,2 –75 %

Dto. nur Wiederauffällige – 1,9 –62 %

tab. 2: anzahl der Verkehrsdelikte pro Jahr und Person vor und in den drei Jahren nach einer VPB.
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im Übrigen stellt sich hier auch die Frage nach der Güte der MPu: Da davon auszuge-
hen ist, dass alle 1.500 Punktetäter aus der KliPP-untersuchung vor Neuerteilung eine
MPu mit einem positiven ergebnis oder einer Kursempfehlung abgeschlossen haben und
die wiederauffälligkeit bei den Kursteilnehmern mit rund 60 % relativ niedrig liegt, dürf-
ten bei den positiv Begutachteten sogar noch deutlich mehr als 74 % „rückfällig“ gewor-
den sein – jedenfalls wenn auch hier in bereits einer erneuten auffälligkeit ein „rückfall“
gesehen wird.

Fazit
Die hier betrachteten verkehrspsychologischen interventionen können offensichtlich zu

einer Veränderung der problematischen Verhaltensmuster beitragen: in den anschließen-
den Bewährungszeiträumen fallen Beratungsklienten und Nachschulungsteilnehmer ent-
weder gar nicht mehr oder aber deutlich seltener mit Verkehrsdelikten auf als vor der teil-
nahme an den Maßnahmen. 

welches ausmaß von Veränderung wünschenswert oder realistischerweise erwartbar ist,
haben freilich die Gesellschaft bzw. die in ihrem Namen handelnden institutionen zu ent-
scheiden. Der anspruch, dass sich die ehemaligen Punktetäter zu 100 % geläutert und in
ihrem Verkehrsverhalten „päpstlicher als der Papst“ zeigen, darf dabei wohl als unreali-
stisch, überzogen und auch ungerecht bezeichnet werden. selbst die allgemeine (statisti-
sche) wahrscheinlichkeit, dass irgendein Fahrerlaubnisinhaber innerhalb von drei Jahren
mit einem Verkehrsverstoß auffällt, liegt nach KliPP [10] noch bei 27,5 %.

eine realistische einschätzung der wirksamkeit von reha-Maßnahmen hat zudem den
einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf das Verkehrsverhalten und die einhaltung von re-
geln in rechnung zu stellen. so deutet z. B. die art und der hohe anteil der Verkehrsde-

abb. 1: anteil der Punktetäter (Pt) ohne wiederauffälligkeit in den 3 Jahren nach teilnahme an einer VPB und
an einem aBs-Nachschulungskurs sowie nach entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis (nach

[1, 2, 10]).
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likte, die im zusammenhang mit beruflichen Fahrten des täters stehen, auf den hohen lei-
stungs- bzw. zeitdruck hin, dem sich erwerbstätige in unserer Gesellschaft ausgesetzt
sehen („zeit ist Geld“). andere einflüsse sind in der automobilwerbung zu sehen, die bis-
weilen zur Verharmlosung oder gar Förderung regelverletzenden Verhaltens beiträgt (vgl.
abb. 2). auch die Betrachtung von Verkehrsverstößen als Kavaliersdelikte (u. a. bei Ge-
schwindigkeitsverstößen) lässt auf eine zumindest widersprüchliche Haltung der Gesell-
schaft und ihrer Medien diesen Delikte gegenüber schließen [11]. Hier muss die wirkung
verkehrspsychologischer interventionen auf Grenzen stoßen, mit deren Überwindung sie
zweifellos überfordert ist.

insgesamt ergibt sich aus der vorliegenden studie die schlussfolgerung, dass verkehrs-
psychologische interventionen – auch im „Gegenwind“ gesellschaftlicher einflüsse – po-
sitive Verhaltensänderungen bei (ehemaligen) Punktetätern bewirken und zu mehr Ver-
kehrssicherheit beitragen können. Politik und Behörden sollten deshalb in erwägung
ziehen, verkehrspsychologische interventionen für Punktetäter wieder verstärkt zur redu-
zierung von regelverstößen und unfallzahlen einzusetzen; ggf. sollte der Besuch solcher
interventionen sogar, z. B. frühzeitig nach entziehung oder vor Neuerteilung der Fahrer-
laubnis, zur Pflicht gemacht werden. Für die evaluation des mit dem 01. 05. 2014 neu ein-
geführten freiwilligen Fahreignungsseminars ergibt sich die anregung, Verhaltens-
muster im Vorher-Nachher-Vergleich statt im Kontrollgruppen- oder referenzwert-Ver-
gleich zu untersuchen, um die wirksamkeit, d. h. positive Verhaltensänderungen nachzu-
weisen.

z u s a m m e n f a s s u n g
Die wirksamkeit verkehrspsychologischer interventionen für mehrfach verkehrsauffällige Kraftfahrer (Punk-

tetäter) ist in den letzten Jahren mehrfach als unbefriedigend bewertet worden. Der Beitrag stellt diese Bewertung
in Frage und schlägt für die einschätzung der wirksamkeit eine Methode vor, die die legalbewährung nicht
mittels summarischer rückfallquoten, sondern über den Vergleich der problematischen Verhaltensmuster (De-
likte) vor und nach der intervention erfasst. eine Pilotstudie illustriert diese Vorgehensweise am Beispiel der ver-
kehrspsychologischen Beratung: sie kommt zu dem schluss, dass reha-Maßnahmen für diese zielgruppe mess-
bare Verbesserungen der Verkehrssicherheit erwarten lassen.

abb. 2: „schön zu wissen...“ (aus: Der sPieGel 26, Juni 2011)
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s c h l ü s s e l w ö r t e r
wirksamkeit – verkehrspsychologische interventionen – Punktetäter – rückfall – Veränderung von Verhal-

tensmustern

s u m m a r y
the effectiveness of traffic-psychological interventions for drivers, who repeatedly violated traffic rules, has

in recent years been rated unsatisfactory. the author calls this rating in question and proposes a method for the
assessment of efficacy, which instead of recording summary relapse rates compares the problematic behaviour
patterns (offences) before and after the intervention. a Pilot study illustrates this method using the example of
traffic-psychological counseling. it leads to the conclusion, that rehabilitation measures for this target group pro-
mise measurable improvements for traffic safety.

K e y w o r d s
effectiveness – traffic-psychological interventions – habitual traffic offenders – relapse – changes of behaviour

patterns
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Deutsche Gesellschaft für Verkehrsmedizin e.V. (DGVM)
(Präsident: Prof. Dr. med. Volker Dittmann)

Deutsche Gesellschaft für Toxikologie und Forensische Chemie (GTFCh)
(Präsident: Prof. Dr. Stefan Tönnes)

Gemeinsame stellungnahme zur forensisch-toxikologischen
Haaranalytik der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin

(DGVM) und der Gesellschaft für toxikologische und 
Forensische chemie (GtFch)

aufgrund eines wissenschaftlichen artikels (MOOsMaNN, rOtH, auwÄrter (2015) Fin-
ding cannabinoids in hair does not prove cannabis consumption. scientific reports 
5:14906) kommt es vermehrt zu Nachfragen bezüglich der Bewertung forensisch-toxiko-
logischer Befunde, die bei analysen von Haarproben erhalten werden.

Die analyse von Haaren auf Drogen hat sich für zahlreiche Fragestellungen bewährt 
(z. B. retrospektive Klärung von Konsummustern, Nachweis einer substanzbeibringung,
Überprüfung von einlassungen zum Konsumverhalten auf Plausibilität). Der Nachweis
von Drogen in einer Haarprobe belegt sicher eine exposition des Probanden, in der regel
durch aktiven Konsum. unter besonderen umständen kann eine passive antragung von
Drogen z. B. aus stäuben oder aerosolen zu positiven Befunden in Haaren führen. Hier-
durch ist eine einlagerung der wirksubstanzen in das Haar möglich. zur abgrenzung eines
aktiven Konsums wird versucht, stoffwechselprodukte als Marker für eine Körperpassage
nachzuweisen. letztlich muss aber auch eine einlagerung z. B. in situationen, bei denen
es zu einem engen Kontakt der Haare mit dem schweiß oder talg von Konsumenten
kommt, als mögliche Quelle positiver Befunde in erwägung gezogen werden. Der o. g. 
artikel wies tHc-cOOH in Hautausscheidungsprodukten nach und gibt anlass, auch für
Metaboliten die Möglichkeit einer exposition über schweiß oder talg in Betracht zu 
ziehen. Bei Haaranalysen im zusammenhang mit sorgerechtsfragen ist dies von großer
Bedeutung. Die analysenergebnisse müssen hier immer als ein informationsbaustein im
Gesamtkontext des einzelfalles gesehen werden. 

Bei dem weit verbreiteten einsatz der Haaranalytik im Kontext der Fahreignungsdiag-
nostik wird in aufklärungsgesprächen im Vorfeld der analyse auf die Möglichkeit positi-
ver Befunde durch eine antragung von außen hingewiesen. Der einsatz von Haaranalysen
ist in diesem Bereich auch nach den o. g. ergebnissen nicht in Frage zu stellen. Vielmehr
ist die aussagekraft bezüglich des Nachweises eines Konsums bzw. umgangs mit Drogen
oder Medikamenten nach wie vor bedeutsam, zumal das Nachweisfenster gegenüber
Blut/serum oder urin i. d. r. deutlich länger ist. Haarentnahmen werden im Vergleich zu
urinabgaben unter sichtkontrolle von vielen Probanden als weniger belastend empfunden
und sind insgesamt mit einem geringeren zeitaufwand verbunden. Bei positiven Haarbe-
funden ist ein Konsum naheliegend und die abstinenz nicht zu belegen, insbesondere nicht
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bei dem Nachweis von Metaboliten. wichtig ist, wie bei anderen forensisch-toxikologi-
schen Fragestellungen, dass nicht nur die analytik, sondern auch die interpretation durch
in der speziellen Problematik erfahrene sachverständige erfolgt. 

Prof. Dr. Frank Mußhoff Prof. Dr. stefan tönnes
Vizepräsident der DGVM Präsident der GtFch
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unfallforschung der Versicherer: Fahreignung von senioren*)

Vorbemerkung
Die Fahreignung von älteren Pkw-Fahrern1) ist ein viel diskutiertes und emotionales

thema, besonders nach einzelnen spektakulären unfällen, die von älteren Pkw-Fahrern
verursacht wurden. solche unfälle scheinen die weit verbreitete auffassung zu bestätigen,
dass ältere Pkw-Fahrer schlechter fahren als jüngere und ab einem bestimmten alter nicht
mehr fahren können oder sollten. Dabei wird oft der ruf nach einer verpflichtenden Fahr-
eignungsprüfung für ältere Pkw-Fahrer laut.

tatsächlich erhöht sich etwa ab dem 75. lebensjahr nicht nur das risiko, mit dem Pkw
zu verunfallen, sondern auch die wahrscheinlichkeit, selbst einen unfall zu verursachen.
allerdings ist bisher nicht klar, ob eine verpflichtende Fahreignungsprüfung dies verhin-
dern oder das unfallrisiko zumindest verringern kann. Daher führte die unfallforschung
der Versicherer (uDV) zwei studien zum thema Fahreignungsprüfungen von älteren
Pkw-Fahrern durch.

in einer ersten studie wurden internationale systeme zur Prüfung der Fahreignung älte-
rer Pkw-Fahrer hinsichtlich ihrer wirksamkeit zur unfallprävention betrachtet. Dazu wur-
den vorhandene evaluationsstudien ausgewertet. im ergebnis zeigte sich kein positiver
effekt auf die Verkehrssicherheit, weder gesamtgesellschaftlich noch für die teilgruppe
der älteren Fahrer (FasteNMeier & Gestalter, 2015).

in einer zweiten studie wurde untersucht, ob die individuelle leistungsfähigkeit Grund-
lage für eine altersbezogene Fahreignungsprüfung sein kann. Dafür wurden die kognitive,
sensorische und motorische leistungsfähigkeit von älteren Pkw-Fahrern mit psychologi-
schen testverfahren ermittelt. anschließend wurde das Fahrverhalten entweder im realen
straßenverkehr oder im Fahrsimulator beobachtet. Die ergebnisse der psychologischen
testverfahren wurden dann jeweils mit dem beobachteten Fahrverhalten in Beziehung ge-
setzt. im ergebnis zeigte sich, dass auch die individuelle leistungsfähigkeit im alter keine
hinreichend gute Vorhersage des Fahrverhaltens erlaubt (weller, scHlaG, rößGer, But-
terweGGe & GeHlert, 2015).

Internationale Fahreignungsprüfungssysteme im Vergleich
Existierende Fahreignungsprüfungssysteme

in verschiedenen ländern, u. a. in europa, gibt es bereits verpflichtende Überprüfungen
der Fahreignung älterer Pkw-Fahrer. Das bedeutet, dass alle Pkw-Fahrer ab einem be-
stimmten alter einen Nachweis beibringen oder eine untersuchung absolvieren müssen,
deren ergebnis über die weitere Gültigkeit des Führerscheins entscheidet. absolviert der

Aus der Forschung

*) auszug aus der Publikation unfallforschung kompakt Nr. 54, Fahreignung von senioren, Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., unfallforschung der Versicherer (uDV), erschienen: 12/2015.

1) zugunsten einer besseren lesbarkeit wird im Folgenden auf die explizite Nennung beider Geschlechtsformen
verzichtet. wenn nicht anders angegeben sind mit „Pkw-Fahrern“ und „senioren“ auch Pkw-Fahrerinnen und
seniorinnen gemeint.
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oder diejenige die geforderte untersuchung nicht oder bringt den Nachweis nicht bei, er-
lischt der Führerschein.

Die länder europas lassen sich in Hinblick auf eine Fahreignungsprüfung älterer Pkw-
Fahrer in vier Gruppen einteilen: 

(1) länder, in denen bis zum inkrafttreten der 3. eu Führerscheinrichtlinie im Jahr 2013
der Führerschein unbeschränkt gültig war und es dementsprechend auch keine al-
tersbezogenen Überprüfungen gab (z. B. Deutschland, Frankreich).2)

(2) länder, die keine altersbezogenen Überprüfungen kennen, in denen aber altersunab-
hängig der Führerschein in definierten zeitabständen formal erneuert werden muss 
(z. B. schweden, alle fünf Jahre).

(3) länder, in denen altersbezogene Überprüfungen ab einem definierten alter in der
regel mit einer selbstauskunft zum gesundheitlichen zustand abgegolten sind (z. B.
Großbritannien).

(4) länder, in denen altersbezogene Überprüfungen mit unterschiedlichen Methoden ab
einem definierten alter in definierten zeitabständen vorgenommen werden.

Wirksamkeit für die Verbesserung der Verkehrssicherheit
Die wirksamkeit zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der oben beschriebenen Fahr-

eignungsprüfsysteme wurde nur selten evaluiert. Vergleichsweise wenige arbeiten stammen
aus europa. aus diesem Grund wurden auch amerikanische und ozeanische evaluationsstu-
dien betrachtet, auch wenn deren Übertragbarkeit auf Deutschland eingeschränkt ist.

in nur einer von zehn evaluationsstudien fand sich für eine einzige Methode ein als
mäßig positiv eingeschätzter effekt auf die Verkehrssicherheit. in sechs von zehn studien
fand sich kein unterschied in den unfallindices und damit auch kein effekt auf die Ver-
kehrssicherheit. in weiteren vier von zehn studien fanden sich sogar als negativ eingestuf-
te effekte auf die Verkehrssicherheit. ein Grund ist, dass senioren und besonders senio-
rinnen oft Versagensängste vor der Überprüfung entwickeln. um die Prüfungssituation zu
vermeiden, geben sie verfrüht ihre Fahrerlaubnis zurück. im ergebnis nehmen sie dann in
viel stärkerem ausmaß als ungeschützte Verkehrsteilnehmer am Verkehrsgeschehen teil
und sind einer viel größeren Gefahr als Fußgänger oder radfahrer ausgesetzt. aufgrund
der höheren Verletzlichkeit im alter sind die Folgen eines unfalls als ungeschützter Ver-
kehrsteilnehmer wesentlich gravierender als wenn ein senior mit seinem Pkw verunglük-
kt. Das gilt auch für die älteren Pkw-Fahrer, die fälschlicherweise als nicht geeignet ein-
gestuft werden, ihre Führerscheine verlieren und in der Folge als ungeschützte
Verkehrsteilnehmer unterwegs sind.

zusammenfassend bedeutet dies, dass die evaluationsstudien insgesamt keinen positi-
ven effekt von altersbezogenen Fahreignungsprüfungssystemen auf die Verkehrssicher-
heit nachgewiesen haben.

Die ergebnisse zeigen, dass eine Fahreignungsprüfung für alle Pkw-Fahrer ab einem be-
stimmten alter keine positiven auswirkungen auf die allgemeine Verkehrssicherheit hat,
egal welche Methode angewendet wird.

2) seit der 3. eu Führerscheinrichtlinie ist der eu-Führerschein nicht mehr unbegrenzt gültig. autofahrer müs-
sen ihren Führerschein alle 15 Jahre erneuern lassen. Die Befristung betrifft allerdings lediglich das Doku-
ment, die erworbene Fahrerlaubnis gilt auch weiterhin unbegrenzt. somit ist bei der erneuerung keine neue
Fahrprüfung oder Gesundheitsprüfung erforderlich.
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Fahreignungsprüfung auf Basis individueller Leistungsfähigkeit
in einer zweiten studie wurde untersucht, ob die individuelle leistungsfähigkeit älterer

Pkw-Fahrer Grundlage für eine altersbezogene Fahreignungsprüfung sein kann. 
Die individuelle leistungsfähigkeit älterer Pkw-Fahrer wurde mit psychologischen

testverfahren ermittelt. anschließend wurde das Fahrverhalten entweder im realen stra-
ßenverkehr oder im Fahrsimulator beobachtet. Nur im Fahrsimulator kann man Pkw-Fah-
rer auch kritischen Fahrsituationen gefahrlos aussetzen. Die ergebnisse der psychologi-
schen testverfahren wurden dann jeweils mit dem beobachteten Fahrverhalten in
Beziehung gesetzt.

Methodik
Die Gesamtstichprobe bestand aus vier altersgruppen (<55 Jahre, 64−69 Jahre, 70−74

Jahre, >75 Jahre). Die altersgruppe bis 55 Jahre bildete die Kontrollgruppe. insgesamt
nahmen 232 Fahrer an den beiden untersuchungen teil, davon waren 179 Fahrer 65 Jahre
alt oder älter.

alle Fahrer besaßen die Pkw-Fahrerlaubnis und fuhren aktiv auto …

Ergebnisse
Die individuelle leistungsfähigkeit der teilnehmer nahm mit zunehmendem alter ab …

auch wenn die leistungsunterschiede in beiden untersuchungen nicht immer identisch
ausfielen, so wird doch das Gesamtbild deutlich: Die Kontrollgruppe mittleren alters
schnitt in allen Bereichen der sensorischen, kognitiven und motorischen leistungsfähig-
keit durchgängig besser ab als die älteren Versuchsgruppen.

Bemerkenswert ist, dass in der ersten untersuchung 40 % der Fahrer im alter von 75
Jahren und älter einen Visus-wert unter 0,7 aufwiesen. Das ist der gesetzliche Grenzwert
für die sehschärfe bis zu dem eine Fahrerlaubnis erteilt wird. in der zweiten untersuchung
verfehlten allerdings nur 3,6 % der Fahrer im alter von 75 Jahren und älter diesen Grenz-
wert. Das zeigt die große Bandbreite individueller leistungsfähigkeit im alter.

auffällig war weiterhin, dass unterschiede in der leistungsfähigkeit oft nur zwischen
der Kontrollgruppe mittleren alters und allen älteren Versuchsgruppen nachgewiesen wer-
den konnten, nicht jedoch zwischen den älteren Versuchsgruppen. Der Grund ist die große
Bandbreite der leistungsfähigkeit innerhalb der älteren Versuchsgruppen. Die leistungs-
fähigkeit nimmt im Durchschnitt mit dem alter zwar ab, für jede Person aber unterschied-
lich.

Bei den Fahrtests im realen straßenverkehr fanden sich nur wenige, jedoch durchaus si-
cherheitsrelevante unterschiede zwischen Pkw-Fahrern mittleren und höheren alters ...
auffällig war hier, dass ältere Fahrer ihre Fahrmanöver oft nicht ausreichend absicherten,
besonders wenn die Fahrsituationen anspruchsvoll waren oder schnell wechselten.

während der Fahrsimulation gab es etwas mehr Fahrsituationen, in denen ältere Pkw-
Fahrer Fehler machten, als im realen straßenverkehr, aber keineswegs so viele wie erwar-
tet. Das liegt teilweise daran, dass das szenario im Fahrsimulator nicht so anspruchsvoll
gestaltet werden konnte, wie sonst üblich.
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Schlussfolgerungen
Beide studien zeigen, dass das lebensalter eines Pkw-Fahrers, aber eben auch seine in-

dividuelle leistungsfähigkeit allein keinen zweifel an dessen Fahreignung rechtfertigt.
Ältere Pkw-Fahrer passen ihre Fahrweise sehr wohl ihrer individuellen leistungsfähigkeit
an.

Dennoch steigt ab etwa 75 Jahren die wahrscheinlichkeit, einen unfall selbst zu verur-
sachen. Daher wird es in der zukunft vor allem darum gehen, unterstützungsmaßnahmen
zur erhaltung einer sicheren Pkw-Mobilität im alter zu entwickeln und in der Praxis um-
zusetzen.

Die Fahreignung älterer Pkw-Fahrer lässt sich weder über das lebensalter noch über die
individuelle leistungsfähigkeit hinreichend gut erklären. Die ergebnisse unterstützen
damit keine verpflichtende Fahreignungsprüfung älterer Pkw-Fahrer.
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Bast: studie zu älteren Verkehrsteilnehmern*)

Aufgabenstellung
Mit dem erhöhten anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung steigt auch die

zahl älterer Führerscheininhaber. Dem wunsch nach einer möglichst lange währenden,
aktiven teilnahme am straßenverkehr können jedoch gesundheitliche einschränkungen
entgegenstehen. im auftrag der Bast untersuchte das zentrum für evaluation und Metho-
den (zeM) an der universität Bonn deshalb das Mobilitätsverhalten sowie spezifische mo-
bilitäts- und gesundheitsbezogene einstellungen und Bedürfnisse älterer Verkehrsteilneh-
mer. erforderlich war eine erfassung verkehrssicherheitsrelevanter Gesundheitsdaten wie
erkrankungen und Medikamenteneinnahme. analysiert werden sollten zudem zu-
sammenhänge mit dem Mobilitätsverhalten. untersuchungsziel war die entwicklung von
empfehlungen, um den Bedürfnissen und schwierigkeiten älterer Verkehrsteilnehmer
rechnung tragen zu können und letztlich die Verkehrssicherheit insgesamt zu verbessern.

Untersuchungsmethode
als Grundlage der studie dienten eine umfassende literaturrecherche sowie die Ver-

wendung bereits vorliegender erhebungsinstrumente und Befunde aus abgeschlossenen
Forschungsprojekten. Mittels einer telefonbefragung von 2.000 Personen im alter ab 50

*) auszug aus der studie „Verkehrsbezogene eckdaten und verkehrssicherheitsrelevante Gesundheitsdaten älte-
rer Verkehrsteilnehmer“ aus Forschung kompakt 22/15 der Bundesanstalt für straßenwesen (Bast). Veröf-
fentlicht in der schriftenreihe „Berichte der Bundesanstalt für straßenwesen“, unterreihe „Mensch und si-
cherheit“, Heft M 256. einzusehen unter: http://bast.opus.hbz-nrw.de
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Jahren sowie 1.000 Personen zwischen 16 und 49 Jahren wurden aktuelle repräsentative
mobilitäts- und gesundheitsbezogene eckdaten der zielgruppe gewonnen. zusätzlich zu
den medizinischen aspekten wurden auch psychologische und soziodemografische Merk-
male erfasst.

Ergebnisse
etwa 90 Prozent der älteren Befragungsteilnehmer sind im Besitz einer Fahrerlaubnis;

60 Prozent nutzen ihren Pkw täglich. Die Möglichkeit, aktivitäten ohne auto zu erledigen,
wird von den Älteren als eher schlecht eingeschätzt; ein erheblicher teil der Älteren nutzt
den öffentlichen Nahverkehr nie. Gleichzeitig fahren immer mehr Ältere nur noch bis zu
7.500 Kilometer pro Jahr; in einer derart geringen Jahresfahrleistung besteht jedoch ein zu-
sätzlicher risikofaktor für die Verkehrssicherheit. sowohl in Bezug auf Punkte im Fah-
reignungsregister als auch auf die unfallbeteiligung der letzten drei Jahre sind Ältere sel-
tener auffällig.

erkennbar ist eine anpassung des Mobilitätsverhaltens an den eigenen Gesundheitszu-
stand: Obwohl die älteren Befragten wesentlich häufiger verkehrssicherheitsrelevante Me-
dikamente einnehmen, nimmt nur eine Minderheit der senioren auch unter dem einfluss
von Medikamenten und Krankheiten als autofahrende am straßenverkehr teil. Modelltests
im rahmen der untersuchung zeigten zudem einen weiteren wichtigen Kompensations-
mechanismus auf: Die Handlungskompetenzerwartung älterer Verkehrsteilnehmer, also
die Überzeugung, ein auto in bestimmten risikosituationen sicher führen zu können,
wirkt sich positiv auf das unfallrisiko aus und kann durch eine ausreichende Fahrpraxis
gesteigert werden.

Folgerungen
Ältere autofahrer verfügen über wirksame Kompensationsmechanismen, die in der

regel eine sichere teilnahme am straßenverkehr gewährleisten; sie passen ihr Verhalten
wirksam an ihren gesundheitlichen zustand an: Da die Älteren beispielsweise häufiger an
augenerkrankungen leiden, vermeiden sie Fahrten bei schlechten sichtverhältnissen kon-
sequenter als jüngere Fahrer. eine Mobilitätsberatung durch Hausärzte bietet sich sowohl
wegen der expertise der Ärzte bezüglich verkehrssicherheitsrelevanter erkrankungen und
Medikation als auch durch ihre rolle als Vertrauens- und autoritätsperson an. sie sollte
insbesondere eine sensibilisierung für das erhöhte unfallrisiko bei Multimorbidität oder
Depression umfassen. empfohlen werden zudem präventive freiwillige Beratungs- und
trainingsangebote, die auf die individuellen Mobilitätsanforderungen und -bedürfnisse
der Älteren eingehen.

Aus der Forschung
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54. Deutscher Verkehrsgerichtstag vom 27. bis 29. Januar 2016
in Goslar

Bericht über die eröffnungsveranstaltung und die arbeitskreise

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGt) in Goslar steht seit nunmehr 54 Jahren als der
bedeutendste Kongress seiner art im Dienste des Verkehrs und des Verkehrsrechts und ist
damit zum inbegriff verkehrsrechtlicher entwicklungen geworden. in dem halben Jahr-
hundert seiner Geschichte wurden schon vielfach die weichen für wichtige Änderungen
und Neuerungen im Verkehrsrecht gestellt. Beispielsweise diskutierten die experten auf
dem 12. VGt 1974 über die „anlegepflicht für sicherheitsgurte“, welche dann zum 1. Ja-
nuar 1976 eingeführt wurde. auch die Herabsetzung der Promillegrenze, das Handyverbot
am steuer und der Führerschein mit 17 Jahren fanden in Goslar den entscheidenden impuls
zur umsetzung.

in diesem Jahr gelangte der VGt erneut mit rund 2.000 teilnehmern aus Deutschland,
Frankreich, Polen, italien, rumänien u. a. an die Grenze des für die stadt Goslar Machbaren.

in seiner Eröffnungsansprache ging Kay NeHM, Generalbundesanwalt a. D. und Präsi-
dent des Deutschen Verkehrsgerichtstages, wie in den vergangenen Jahren auf verschiede-
ne themen des Verkehrsrechts ein. er sprach u. a. die Probleme der Deutschen Bahn „von
alltäglichen Verspätungen bis zur mangelnden Funktionstüchtigkeit umweltfreundlicher
zugtoiletten“, die Mautpläne des Bundesverkehrsministers und die Herausforderungen im
zusammenhang mit dem automatisierten Fahren an.

Der Oberbürgermeister von Goslar, Dr. OliVer JuNK, bedankte sich in seiner Begrü-
ßungsansprache für das seit nunmehr 54 Jahren entgegengebrachte Vertrauen des VGt in
den Veranstaltungsort und wies in diesem zusammenhang darauf hin, dass in diesem Jahr
mit dem Kulturkraftwerk erstmalig eine neue tagungsstätte zur Verfügung steht. JuNK
betonte weiterhin die Bedeutung der stadt Goslar als Mittelstadt mit guter sozialer infra-
struktur und zeichnete eine positive zukunftsprognose.

Den Plenarvortrag hielt in diesem Jahr Dr. rÜDiGerr GruBe, Vorsitzender des Vor-
standes der Deutschen Bahn aG, zu dem thema „Deutsche Bahn – Herausforderungen
und Perspektiven“.

anschließend begann die tagung der acht arbeitskreise (aK). Das thema des AK I
unter leitung von JÜrGeN cierNiaK, richter am Bundesgerichtshof, 4. strafsenat, Karls-
ruhe, war „Moderne Messmethoden“ und Blutentnahmen im Verkehrsstrafrecht. Die refe-
renten HiNricH De Vries, Vorsitzender richter am landgericht, 1. strafkammer, Bonn,
PrOF. Dr. rer. Nat. FraNK MußHOFF, Forensisch toxikologisches centrum (Ftc), Mün-
chen und raiNer weNDt, Bundesvorsitzender, Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG),
Berlin, erörterten die Problematik der einführung der atemalkoholanalyse im Verkehrs-
strafrecht unter verschiedenen Gesichtspunkten. in diesem zusammenhang wurden auch
die aktuellen entwicklungen hinsichtlich der anordnungskompetenz für die Blutproben-
entnahme diskutiert. Die Vorträge der referenten sind nachfolgend in diesem Heft veröf-
fentlicht. Für den wegfall des richtervorbehaltes entschieden sich die teilnehmer bereits
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nach kurzer Diskussion, obwohl dies nicht Kernthema des arbeitskreises war. zu den an-
deren Fragen bildeten sich zwei Fraktionen. Die eine lehnte die atemalkoholanalyse im
strafrecht wegen des Fehlens einer exakten umrechnung und eines Grenzwertes sowie der
daraus resultierenden ungleichbehandlung ab; die andere sprach sich aus überwiegend
praktischen erwägungen für die atemalkoholanalyse aus. auch wurde von den Befürwor-
tern betont, dass es ihnen nicht darum ginge, die Blutalkoholanalyse abzuschaffen, son-
dern diese vielmehr in eindeutigen Fällen und unter bestimmten Voraussetzungen durch
die atemalkoholanalyse zu ersetzen. weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass die nach-
trägliche identifizierung eher ein theoretisches Problem sei und die eingesetzten Polizei-
beamten derart gut geschult wären, dass diese vor Ort eine identifizierung zweifelsfrei vor-
nehmen könnten. Gerade dieser aspekt wurde von den rechtsmedizinern vehement
bestritten, da in ihrem Praxisalltag bei den nachträglichen identifizierungsaufträgen eine
hohe anzahl von Falschidentifizierungen festgestellt würde und jeder zu unrecht Verur-
teilte einer zu viel sei.

Nach abstimmung formulierte der AK I als ergebnis der Diskussion folgende Empfeh-
lungen:

1. Der arbeitskreis fordert, den für die anordnung der Blutprobenentnahme bestehen-
den richtervorbehalt in § 81a abs. 2 stPO zu streichen und eine originäre anord-
nungskompetenz der ermittlungspersonen der staatsanwaltschaft zu schaffen.

2. Der arbeitskreis stellt fest, dass in ermangelung hinreichender wissenschaftlicher er-
kenntnisse die atemalkoholanalyse gegenwärtig kein ausreichendes Beweismittel zur
Feststellung „absoluter“ Fahrunsicherheit im deutschen Verkehrsstrafrecht ist. 

3. Der arbeitskreis fordert die Bundesregierung auf, vor dem Hintergrund vorhandener
und laufender studien zur erforschung insbesondere nachfolgender themen For-
schungsaufträge zu erteilen:
• Begründung eines Grenzwertes für die aaK (atemalkoholkonzentration) zur 

Feststellung der „absoluten“ Fahrunsicherheit
• Möglichkeit einer rückrechnung der aaK auf den tatzeitpunkt
• ermittlung der erforderlichen wartezeit für die Bestimmung der aaK bei Verdacht 

auf höhere alkoholkonzentrationen
• Überprüfung der Plausibilität von trinkmengenangaben.
Darüber hinaus fordert der arbeitskreis die Bundesregierung auf, die entwicklung
weniger invasiver „moderner Messmethoden“ zur Bestimmung der Blutalkoholkon-
zentration zu fördern.

4. Das ergebnis einer „beweissicheren“ atemalkoholanalyse kann ein geeigneter Be-
weis im rahmen einer Gesamtwürdigung zur Feststellung „relativer“ Fahrunsicher-
heit sein.

Der AK II „MPU unter 1,6 Promille?“, geleitet von PrOF Dr. rer. Nat. tHOMas Dal-
DruP, Bereichsleiter Forensische toxikologie und leiter des alkohollabors, institut für
rechtsmedizin, universitätsklinikum Düsseldorf, behandelte aufgrund neuerer – die bis-
herige rechtsanwendung in Frage stellender – Gerichtsentscheidungen die Problematik,
ob die Medizinisch-Psychologische untersuchung (MPu) bei einem auffällig gewordenen
Verkehrsteilnehmer grundsätzlich schon unter dem wert von 1,6 Promille anzuordnen ist.
Hierzu stellten die referenten DiPl.-Verw.-wirt. VOlKer Kalus, Dozent im Fahrerlaub-
nisrecht, ehemaliger leiter einer Fahrerlaubnisbehörde in rheinland-Pfalz, ludwigsha-
fen, ulriKe DrONKOVic, rechtsanwältin, Fachanwältin für Verkehrsrecht, KNaBBeN
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scHMitz seeHOrst & PartNer rechtsanwälte, Köln und Dr. DiPl.-PsycH. DON DeVOl,
leiter des instituts für Verkehrssicherheit tÜV thüringen Fahrzeug GmbH & co. KG, er-
furt – die beiden erstgenannten hielten auf dem Verkehrsgerichtstag erstmalig einen ge-
meinsamen Vortrag –, den neuesten stand der wissenschaft dar und prüften dabei, ob die
eignungszweifel auch bei Verkehrsteilnehmern mit niedrigem Promillewert anhand der
rückfallwahrscheinlichkeit begründet werden können. Diskussionsthema war ebenfalls,
ob die einführung der installation einer alkohol-wegfahrsperre ein milderes Mittel dar-
stellen kann, um die anordnung einer MPu zu vermeiden. Die Vorträge sind nachfolgend
in diesem Heft abgedruckt. im ergebnis der Diskussion ergingen folgende Empfehlungen:

1. es besteht ein auslegungswiderspruch in der aktuellen anwendung des § 13 Fahr-
erlaubnisverordnung (FeV): Dieser führt zu regional unterschiedlicher Praxis bei der 
anordnung der Medizinisch-Psychologischen-untersuchung (MPu). 

2. Die Vorschrift des § 13 FeV bedarf daher umgehend einer eindeutigen Formulierung.
3. Der arbeitskreis vertritt die ansicht, dass aufgrund der rückfallwahrscheinlichkeit die

anordnung der MPu bei Kraftfahrzeugführern bereits ab 1,1 Promille erfolgen sollte. 
4. Der arbeitskreis sieht keine fachliche Grundlage für die grundsätzliche annahme von

eignungszweifeln im Verwaltungsverfahren aufgrund einmaliger trunkenheitsfahrt
unter 1,1 Promille. 

5. alkohol-interlock stellt keine alternative zur Begutachtung der Fahreignung dar. 
Mit dem thema „Schadensersatz und Steuer“ beschäftigte sich der AK III unter leitung

von HaNs-Peter FreyMaNN, Präsident des landgerichts, saarbrücken. im Fokus standen
dabei Fragen wie z. B.: welche schadensersatzleistungen sind zu versteuern? und wie ist
der schaden unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Folgen konkret zu berechnen? es
ging aber auch darum, was der anwalt bedenken muss, um seinen Mandanten vor „bösen
Überraschungen“ und sich selbst vor Haftungsrisiken zu bewahren. Besondere Bedeutung
erlangte die Frage, wenn es bei einem unfall Verletzte oder tote gibt und deren Verdienst-
ausfall geltend gemacht werden muss. es könnten sich noch Jahre nach dem schadense-
reignis steuertatbestände ergeben, die anfänglich nicht ersichtlich sind. Nach den Vorträ-
gen und der anschließenden Diskussion empfahl der arbeitskreis u. a., dass bei der
Bemessung des Verdienstausfallschadens die dabei etwaig entstehende steuerschuld des
Geschädigten miteinzubeziehen ist. Die anwaltschaft sollte durch einbeziehung dieser
thematik in die Fachanwaltsausbildung für die Bedeutung der steuerfragen sensibilisiert
werden. zudem wurde der appell an die Gerichte, für die Befassung mit Personenschäden
spezialisierte spruchkörper einzurichten, erneuert.

Die Beschleunigung des Verkehrszivilprozesses hatte sich der AK IV, geleitet von Dr.
HaNs-JOacHiM Heßler, Präsident des landgerichts München i, zum thema gemacht. seit
1976 haben sich insgesamt sieben Verkehrsgerichtstage mit dieser Problematik befasst, zu-
letzt im Jahre 2013. Dennoch beklagt die Praxis nach wie vor die zum teil übermäßig
lange Dauer der Verfahren. aufgrund dessen hatte der arbeitskreis die bisherige Diskus-
sion über spezialisierung der spruchkörper und über weitere Möglichkeiten der Beschleu-
nigung aufgenommen und kam abschließend zu der empfehlung, dass die Voraussetzung
für die Beschleunigung von Verkehrszivilprozessen eine verbesserte zusammenarbeit
zwischen Gerichten, anwaltschaft und sachverständigen sowie eine verstärkte speziali-
sierung der beteiligten Professionen ist. Die Präsidien sollten die schon heute bestehenden
Möglichkeiten zur einrichtung von spezialkammern konsequenter nutzen und der
Bundesgesetzgeber den ländern die Möglichkeit einräumen, durch rechtsverordnung die
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einrichtung solcher spruchkörper und örtliche zuständigkeitskonzentrationen vorzuneh-
men. zudem sollte das vorhandene instrumentarium der zivilprozessordnung (zPO) kon-
sequenter genutzt werden. Änderungsbedarf in der zPO sieht der arbeitskreis insoweit
aber nicht.

KirsteN lÜHNeMaNN, MdB, Deutscher Bundestag, Berlin, leitete den AK V zum thema
„Neues Mess- und Eichwesen: Ausverkauf der Messsicherheit?“. Die akzeptanz der im
straßenverkehr gewonnenen Messergebnisse hängt in hohem Maße von deren Überprüf-
barkeit ab. Die von der Physikalisch-technischen Bundesanstalt (PtB) im hoheitlichen
auftrag ausgeführten Bauartzulassungen der Verkehrsmessgeräte haben in der Vergangen-
heit immer wieder zu unzuträglichkeiten geführt. Das neue Mess- und eichgesetz hat mit
inkrafttreten am 1. Januar 2015 die regeln für das inverkehrbringen von Messgeräten eu-
roparechtlich harmonisiert. Die Prüfung der Bauartzulassung erfolgt nunmehr durch pri-
vatrechtliche Dienstleistung. sachverständige, rechtsanwälte und Gerichte bedürfen einer
umfassenden information über die Funktionsweise der Messgeräte, um eine unabhängige
Überprüfung der Messergebnisse für die nach neuem recht in den Verkehr kommenden
Geräte zu gewährleisten. Der arbeitskreis befasste sich deshalb mit den praktischen Kon-
sequenzen für Form, inhalt und umfang der bereits von der PtB durchgeführten Konfor-
mitätsbewertungen und mit der Gleichwertigkeit ausländischer anerkennungen. zudem
wurden mögliche Konsequenzen für die einordnung der privatrechtlich geprüften Geräte
für das „standardisierte Messverfahren“ erörtert. in seinen empfehlungen stellte der AK V
fest, dass mit der Gesetzesänderung begrüßenswerte Verbesserungen im Bereich der Do-
kumentations- und Verwenderpflichten erzielt wurden. Die rechtsprechung zum „standar-
disierten Messverfahren“ sei bei inverkehrbringen neuer oder veränderter Geschwindig-
keitsmessgeräte vorerst nicht anzuwenden. Der arbeitskreis forderte erneut bundes-
einheitliche, ausführliche Messprotokolle, deren verbindliche Vorgaben ebenso Bestand-
teil der Gebrauchsanweisung werden müssen wie die den Verwender treffende Pflicht zum
Führen einer Geräteakte. an den Gesetzgeber richtete er die Forderung, sicherzustellen,
dass alle für die Überprüfung des Messergebnisses erforderlichen Daten gespeichert und
dem Betroffenen im einzelfall auf antrag zur Verfügung gestellt werden. weiterhin erging
die empfehlung, eine zentrale ansprechstelle für Nachfragen von rechtsanwälten, Ge-
richten und sachverständigen, die die Überprüfung des Messverfahrens betreffen, einzu-
richten.

Die Verwendung von sog. Dashcams thematisierte der AK VI unter leitung von PrOF.
Dr. reiNHarD GreGer, richter am Bundesgerichtshof a. D., universitätsprofessor i. r.,
universität erlangen-Nürnberg, Fachbereich rechtswissenschaft, erlangen. im Verkehrs-
unfallprozess gestaltet sich die wahrheitssuche oftmals schwierig, da Parteien und zeugen
unterschiedliche Darstellungen abgeben und sachverständige teilweise vergeblich nach
verwertbaren spuren suchen. in solchen Verfahren bleibt der unfallverursacher nicht sel-
ten unerkannt und der Geschädigte „auf seinem schaden sitzen“. seit einiger zeit sind
Mini-Kameras auf dem Markt, die am armaturenbrett, schutzhelm oder Fahrradlenker an-
gebracht das Verkehrsgeschehen aufzeichnen können. Bei Verwendung dieser Dashcams
kommt es zu einer neuen Form von interessenkollision zwischen dem berechtigten inter-
esse an der Filmaufzeichnung eines Verkehrsunfalls als Beweismittel und dem Daten-
schutz sowie Persönlichkeitsrecht anderer Verkehrsteilnehmer, die rechtlich noch nicht ge-
klärt ist. Bisher gibt es nur divergierende entscheidungen unterer Gerichte zu der Frage, ob
derartige aufzeichnungen erlaubt und im Gerichtsverfahren verwertbar sind. Diskutiert
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wurde diese Problematik unter verfassungs-, datenschutz- und prozessrechtlichen aspek-
ten, auch mit Blick auf regelungen in anderen ländern. Nach der abschließenden Diskus-
sion beklagte der arbeitskreis in seinen empfehlungen, dass derzeit weder in Deutschland
noch in den Nachbarländern eine klare rechtslage zur Verwendung von Dashcams und zur
Verwertung damit erzeugter aufnahmen vor Gericht besteht. empfohlen wurde daher eine
gesetzliche regelung, die auf Basis des europäischen Datenschutzrechtes möglichst ein
einheitliches schutzniveau innerhalb der eu gewährleistet. Durch den Gesetzgeber sei an-
stelle eines generellen Verbotes oder einer generellen zulassung derartiger aufzeichnun-
gen, ein sachgerechter ausgleich zwischen Beweisinteresse und Persönlichkeitsrecht ge-
boten. Der arbeitskreis sah einen möglichen ausgleich darin, dass die aufzeichnung
zulässig ist, wenn sie anlassbezogen erfolgt (z. B. Bei einem drohenden unfall), oder bei
ausbleibendem anlass kurzfristig überschrieben (und damit gelöscht) wird. Die Verwer-
tung von rechtswidrigen aufnahmen im Gerichtsverfahren richte sich dabei nach den von
der rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zu den Beweisverwertungsverboten. Die
Verfolgung von Verkehrsverstößen ohne schwerwiegende Gefährdung oder Folgen solle
weiterhin nicht auf die aufzeichnungen von Dashcams gestützt werden können und der
Missbrauch personenbezogener Daten (z. B. eine Veröffentlichung der aufzeichnungen
im internet) mit sanktionen bedroht werden.

Der AK VII, geleitet von Dr. Jur. Peter Dauer ll.M., leitender regierungsdirektor,
leiter der abteilung Grundsatzangelegenheiten des straßenverkehrs, Behörde für inneres
und sport, Freie und Hansestadt Hamburg, befasste sich mit der Reform des Fahrlehrer-
rechts. Kernfragen waren dabei die Hintergründe und entstehung der reformansätze und
der aktuelle Diskussionsstand zum Bürokratieabbau, möglichen wegfall des Vorbesitzes
einzelner Fahrerlaubnisklassen, weiterentwicklung des Berufsbildes, Verbesserung der
Kooperationsmöglichkeiten und der elektromobilität in der Fahrausbildung. im Fokus
stand aber auch, ob die vor einigen Jahren vorgenommene reform der lehrerbildung auf
die Fahrlehrerausbildung übertragen werden kann und ob die erforderliche Vermittlung
pädagogisch-psychologischer und verkehrspädagogischer Kompetenzen neue ausbil-
dungsinhalte nach sich ziehen bzw. die Dauer der ausbildung verlängern wird. Die teil-
nehmer des arbeitskreises kamen zu der Feststellung, dass das Fahrlehrerrecht reformiert
werden muss. sie empfahlen dafür verschiedene Veränderungen bei den Voraussetzungen
für den zugang zum Fahrlehrerberuf, wie z. B. die absenkung des Mindestalters von der-
zeit 22 Jahren auf 21 Jahre und die anhebung vom Hauptschulabschluss auf den mittleren
Bildungsabschluss. in der ausbildung selbst forderten sie einen deutlich höheren stellen-
wert für pädagogische Kompetenzen. Die fahrpraktische Prüfung müsse vor Beginn der
ausbildung bestanden werden und die ausbildung der ausbildungsfahrlehrer sei zu ver-
bessern; eine entsprechende Prüfung gesetzlich einzuführen. Die Kooperationsmöglich-
keiten von Fahrschulen seien zu verbessern und die mögliche anzahl von zweigstellen an-
zuheben. Dafür seien die Verantwortlichkeiten und Kontrollmöglichkeiten klar zu regeln.
zur entbürokratisierung seien aufzeichnungs- und anzeigepflichten auf das absolut Not-
wendige zu beschränken und der tagesnachweis abzuschaffen. weiterhin plädierte der ar-
beitskreis für den gesetzlichen ausschluss von freien Mitarbeitern sowie die stärkere 
Berücksichtigung pädagogischer aspekte und bundesweite Vereinheitlichung der Fahr-
schulüberwachung.

unter leitung von PrOF. Dr. Dr. H. c. Peter eHlers, Präsident und Professor des
Bundesamtes für seeschifffahrt und Hydrographie a. D., Hamburg, tagte der AK VIII zum
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thema „Mega-Containerschiffe: Immer größer – aber auch sicher?“. Durch den intensi-
ven wettbewerb der global operierenden schifffahrtskonzerne kommen immer größere
containerschiffe – auch im Verkehr von und zu deutschen Häfen – zum einsatz. Neben den
großen Herausforderungen für Nautiker, logistiker und umschlagsbetriebe, macht dies
auch ein anspruchsvolles Verkehrsmanagement und eine den risiken entsprechende Not-
fallvorsorge notwendig. ausgehend von diesen Voraussetzungen kam der arbeitskreis
durch Diskussion und Beschlussfassung zu der empfehlung, dass die international be-
schlossenen und bis zum 1. Juli 2016 umzusetzenden Änderungen zum sOlas-Überein-
kommen über ladungs-informationen die eindeutige Klärung der behördlichen zustän-
digkeiten einschließen müssen. Die Verfahrensregeln der iMO/ilO/uN-ece für das
Packen von Beförderungseinheiten (ctu-code) sollten für alle ladungsarten rechtlich
verbindlich und zudem ein digital vernetztes informationssystem etabliert werden. Die
lotsen als wichtige Komponente eines effektiven Verkehrsmanagements müssten zum er-
halt der hohen Qualität der lotsendienste ungeachtet aller Nachwuchsprobleme umfas-
senden zugang zu den aktuellen hydrographischen und meteorologischen Daten sowie
einen kontinuierlichen Überblick über die Verkehrssituation haben. Bei den Vorschriften
für Mega-containerschiffe müssten die gestiegenen anforderungen an die Notfallvorsor-
ge berücksichtigt, die aus- und Fortbildung insbesondere der Besatzung entsprechend ge-
fördert sowie Notliegeplätze und die notwendigen einrichtungen zur entladung und Ber-
gung verfügbar sein. aus sicht des arbeitskreises sollte das Bundesministerium für
Verkehr und digitale infrastruktur (BMVi) das vorhandene expertenwissen bündeln.

Die in diesem Beitrag nur auszugsweise dargestellten empfehlungen der einzelnen ar-
beitskreise sind vollständig einsehbar unter:

http://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/images/empfehlungen_pdf/empfehlungen
_54_vgt.pdf

seinen abschluss fand der 54. VGt durch das traditionelle Streitgespräch unter Mode-
ration von Karl-Dieter Möller, diesmal zum thema „Aus der Traum – bremsen Ethik
und Verfassung das automatisierte Fahren?“ und durch das Schlusswort des Präsidenten
des Deutschen Verkehrsgerichtstages, Kay NeHM.

Dipl.-Jur. ulrike Nathow, Frankfurt (Oder)

a n m e r k u n g  d e r  s c h r i f t l e i t u n g : Der Deutsche anwaltverein (DaV) –
durch den ausschuss Verkehrsrecht*) – äußerte sich im Februar 2016 durch eine initiativ-
stellungnahme (Nr. 7/2016) zu der empfehlung des arbeitskreises ii wie folgt: 

„Der Deutsche anwaltverein stimmt mit dem arbeitskreis ii des 54. Verkehrsge-
richtstages überein, dass derzeit ein auslegungswiderspruch in der aktuellen anwen-
dung des § 13 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) besteht und die regional unterschiedli-
che Praxis bei der anordnung der Medizinisch-Psychologische untersuchung (MPu)
nicht hinnehmbar ist.

*) Die Mitglieder des ausschusses sind: rechtsanwalt Oskar riedmeyer, München (Vorsitzender), rechtsanwalt
Dr. Michael Burmann, erfurt, rechtsanwalt und Notar Jörg elsner, Hagen, rechtsanwalt christian Janeczek,
Dresden, rechtsanwältin Dr. Daniela Mielchen, Hamburg, rechtsanwalt Michael Nissen, Gauting, rechtsan-
wältin Gesine reisert, Berlin (Berichterstatterin).
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eine Änderung der Vorschrift des § 13 FeV ist erforderlich. um eine einheitliche
Praxis zu garantieren, muss eine eindeutige Formulierung gefunden werden. Hierbei
sollte beispielsweise insbesondere zum alkoholmissbrauch eine klare Definition in
anwendung mit der anlage 4 zur Begutachtung gefunden werden.

Der Deutsche anwaltverein stimmt jedoch der empfehlung des arbeitskreises ii
nicht zu, dass aufgrund der rückfallwahrscheinlichkeit die anordnung der MPu bei
Kraftfahrzeugführern bereits ab 1,1 Promille erfolgen sollte. Die wissenschaftlichen
Grundlagen liegen hierfür noch nicht vor. Derart einschneidende Änderungen bedür-
fen vor ihrer einführung einer wissenschaftlich fundierten evaluation. eine fachliche
Grundlage für die grundsätzliche annahme von eignungszweifeln im Verwaltungs-
verfahren aufgrund einmaliger trunkenheitsfahrt unter 1,1 Promille ist – wie der Ver-
kehrsgerichtstag auch festgestellt hat – nicht gegeben.

wie vom Deutschen anwaltverein bereits wiederholt dargelegt, muss bereits die
anordnung einer MPu einem rechtsmittel sowie einer unabhängigen gerichtlichen
Überprüfung unterliegen. sie stellt einen erheblichen eingriff in das Grundrecht der
freien entfaltung der Persönlichkeit dar. Die indirekte Überprüfung der anordnung im
rechtsmittelverfahren über den entzug oder über die ablehnung der erteilung der
Fahrerlaubnis muss als völlig ungenügend angesehen werden.

Die alkohol-wegfahrsperre (alkohol-interlock) stellt keine alternative zur Begut-
achtung der Fahreignung dar, so dass ein milderes Mittel im Verwaltungsverfahren
nicht vorstellbar ist. allerdings sollte im Bereich der sanktionen bzw. Besserungen
und Maßregeln durch den strafrichter zur Vermeidung von Härten die anordnung von
alkohol-interlock anwendung finden.“

Dokumentation
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arbeitskreis i: „Moderne Messmethoden“ und Blutentnahme im 
Verkehrsstrafrecht

raiNer weNDt

Beweissichere Atemalkoholanalyse*)
Besserer Grundrechtsschutz – Sinnvoller Personaleinsatz

Mehrere Verkehrsgerichtstage haben in den vergangenen Jahrzehnten die atemalkohol-
messung thematisiert, zuletzt der arbeitskreis iii des 47. Deutschen Verkehrsgerichtstages
im Jahr 2009.1) ein greifbares gesetzgeberisches ergebnis der rechtspolitischen Diskus-
sion war die im Jahre 1998 erfolgte einführung von eigenständigen atemalkohol-Grenz-
werten in § 24a stVG.2) Damit einher ging die generelle juristische anerkennung der
atemalkoholanalyse im Ordnungswidrigkeitenverfahren als standardisiertes Messverfah-
ren durch den Bundesgerichtshof im Jahre 2001.3) Die Neuregelung wurde begrüßt durch
den Verkehrsgerichtstag im Jahre 2000.4)

Die atemalkoholanalyse ist seitdem als beweissicheres Verfahren im Ordnungswidrig-
keitenverfahren etabliert und anerkannt. im Jahre 2009 hat der Verkehrsgerichtstag sich
noch nicht dazu entschließen können, die einführung der atemalkoholanalyse (aaa)
auch im strafverfahren zu empfehlen. Diese empfehlung stand offensichtlich unter dem
eindruck der entscheidung der Justizministerkonferenz, die dem ansinnen der innenmini-
sterkonferenz nicht folgen wollte, die einführung der atemalkoholanalyse auch bei Ver-
kehrsstraftaten zu unterstützen. 

Die uneinigkeit der Politik in diesem zusammenhang ist in den vergangenen Jahren
immer wieder deutlich geworden und hat Gegner und Befürworter der einführung der
aaa auch im strafverfahren jeweils bestätigt, wie das in politischen Meinungsbildungs-
prozessen eben immer der Fall ist. 

• Die Ständige Konferenz der Innenminister hat sich auf der aktuellen Grundlage einer
Länderstudie aus dem Jahre 2006 im Jahr 2007 zum wiederholten Male für die Ein-
führung der Atemalkoholanalyse bei Verkehrsstraftaten ausgesprochen und ihren Be-
schluss an die Konferenz der Justizminister übermittelt.5)

• Die Justizministerkonferenz vermochte im Jahre 2008 diesem Ansinnen der Innenmi-
nister nicht zu folgen und führte aus, dass sie sich gegen eine teilweise Ersetzung der
allseits anerkannten Blutalkoholanalyse durch die Atemalkoholanalyse ausspreche.6)

*) langfassung des auf dem 54. Verkehrsgerichtstag 2016 in Goslar gehaltenen referats.
1) Vgl. dazu Deutscher Verkehrsgerichtstag (Hrsg.), tagungsband 47. VGt 2009, Hamburg 2009, s. 139 ff.
2) Gesetz zur Änderung des straßenverkehrsgesetzes vom 27. april 1998, BGBl. teil i, s. 795.
3) BGH, Beschluss vom 03. 04. 2001 – 4 str 507/00, juris.
4) als Beschluss Nr. 3 des arbeitskreises iV „atemalkoholanalyse“.
5) Vgl. dazu die tagesordnung der 185. sitzung vom 07.12. 2007 in Berlin auf der website der innenminister-

konferenz unter http://www.innenministerkonferenz.de/iMK/De/termine/to-beschluesse/
20071207.html?nn=4812206

6) Vgl. dazu den in der 78. sitzung vom 11./12. 06. 2008 unter tOP ii. 4 in celle gefassten Beschluss der ständi-
gen Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister unter http://justizministerium-bw.de/pb/site/jum2/
get/documents/jum1/JuM/Justizministerium%20Neu/JuMiKo/Beschl%c3%Bcsse/
2008%20Fr%c3%Bchjahr/tOP%20ii.4%20einf%c3%Bchrung%20der%20atemalkoholanalyse%20in%
20Verkehrsstrafsachen%20-%20Bericht%20des%20strafrechtsausschusses.pdf
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• Die Konferenz der europäischen Verkehrsminister (CEMT/ECMT)7) hat dem gegen-
über bereits im Jahr 1980 und zuletzt im Jahr 19948) eine Reduzierung der Eingriffsin-
tensität bei den Beschuldigten und gesetzliche Regelungen zur Einführung der beweis-
sicheren Atemalkoholmessung gefordert, ein Begehren, dem die meisten Mitglieds-
staaten der Europäischen Union längst gefolgt sind. Die generelle Blutalkoholanalyse
bei Verkehrsstraftaten kommt europaweit nur noch in Deutschland und der Schweiz
zum Einsatz; die Schweiz arbeitet daran, dies zu ändern. 

in der zwischenzeit hat sich auf seiten der Politik in Deutschland die situation ent-
scheidend verändert. in ihrer Koalitionsvereinbarung vom 27.11.2013 hat die Koalition
aus cDu/csu und sPD formuliert: 

„Bei Verkehrsdelikten streben wir an, zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration auf
körperliche Eingriffe zugunsten moderner Messmethoden zu verzichten. Eine Blutentnah-
me wird durchgeführt, wenn der Betroffene sie verlangt.“9)

Damit ist die wichtige verkehrs- und justizpolitische Festlegung getroffen, dass die Ko-
alition den weg der einführung der aaa auch in das strafrecht gehen will, denn es gibt
keine zweifel daran, dass die Koalitionsfraktionen des Deutschen Bundestages dieser ab-
sicht folgen und entsprechende gesetzliche Beschlüsse fassen werden. 

Mithin liegt es also auch in der Verantwortung des Verkehrsgerichtstages, dieses Vor-
haben durch präzise Vorschläge zu unterstützen und zu begleiten. es stünde dem Ver-
kehrsgerichtstag in seiner Funktion als expertengremium mangels demokratischer legiti-
mation schlicht nicht zu, einen von einem demokratischen Mehrheitswillen der großen
Mehrheit der regierungskoalition getragenen Beschluss fachlich zu konterkarieren.

Bedingungen für die Anwendung der Atemalkoholanalyse im Verkehrsstrafrecht
Die Festlegung derjenigen tatumstände, die für die Nutzung der aaa auch im strafbar-

keitsbereich überhaupt in Frage kommen, ist wichtig, weil dadurch etlichen argumenten,
die bislang gegen die einführung der aaa im strafbarkeitsbereich gesprochen haben, ent-
gegen getreten werden kann.

Für die anwendung der aaa im strafbarkeitsbereich kommen ausschließlich „folgen-
lose trunkenheitsfahrten“ gem. § 316 stGB in Betracht.

Fünf Voraussetzungen müssen hierzu erfüllt sein: 
1. Von der Feststellung des alkoholverdachts bis zur aaa muss durch die einschreiten-

den Beamten eine lückenlose Beobachtungskette gegeben sein, was die Behauptung
des „Nachtrunks“ von vornherein ausschließt. Gibt es Beobachtungsbrüche, ist die
Blutprobenentnahme unverzichtbar.

2. wenn es im zusammenhang mit der alkoholfahrt eines Fahrzeugführers zu einem
Verkehrsunfall gekommen ist, scheidet die aaa grundsätzlich aus; die Blutproben-
entnahme bleibt hier obligatorisch. Diese differenzierende Betrachtung zwischen den

7) conferénce européenne des Ministres des transports/european conference of Ministers of transport.
8) Vgl. dazu eurOPeaN cONFereNce OF MiNisters OF traNsPOrt, Principal actions of ecMt in

the field of road safety, Paris 1994, s. 10: “breath analysis with reliable electronic devices instead of blood
tests”.

9) Vgl. dazu Bundesregierung (Hrsg.), Deutschlands zukunft gestalten – Koalitionsvertrag zwischen cDu, csu
und sPD 18. legislaturperiode, s. 146.
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beiden Delikten § 316 stGB und § 315c abs. 1 Nr. 1a stGB, jeweils in der tatalterna-
tive der alkoholbedingten Fahrunsicherheit ist hier allein schon aus den Gesichts-
punkten unrechtsgehalt und damit verbundenen strafzumessungserwägungen gebo-
ten.10)

3. es darf nur der Verdacht des alkoholkonsums vorliegen, das schließt den Verdacht auf
andere berauschende Mittel aus. Bei einem derartigen Verdacht muss nicht nur die
Blutentnahme angeordnet werden, sondern auch die entsprechende untersuchung des
entnommenen Blutes beauftragt werden.11)

4. Die identität des Fahrzeugführers muss einwandfrei feststehen.
5. Darüber hinaus muss der Beschuldigte willens und körperlich in der lage sein, den

beweissicheren atemalkoholtest korrekt durchzuführen. zeigt sich bei der Vornahme
des atemalkoholtests, dass keine korrekte Durchführung möglich ist, wäre ohnehin
die Blutentnahme anzuordnen.

Blutdogma und Korrelationsdogma
Bei rechtsmedizinern ist die argumentationslinie der alleinigen Beweiskraft des Blu-

tes scheinbar derart verfestigt, dass es ihnen nicht einmal ansatzweise in den sinn kommt,
auch die nicht reproduzierbare atemalkoholprobe könne auf die stufe eines Beweismittels
im strafprozess erhoben werden. Nicht anders als durch diese dogmatisch verengte sicht-
weise ist es zu erklären, dass ihr Protagonist MußHOFF die beschriebene aussage des Koa-
litionsvertrages als einen von vornherein zum scheitern verurteilten Versuch der etablie-
rung „neuer techniken zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration“ fehlinter-
pretiert.12) in die gleiche richtung geht seine argumentation einer fehlenden Konvertier-
barkeit von aaK-Messwerten in BaK-Messwerte, die er seinen Gegnern argumentativ
vorhält.13) Dabei ist es unbestritten, dass sich aaK-Messwerte nicht in BaK-Messwerte
konvertieren lassen. Niemand will das. allerdings sollen aaK-Messwerte, die zwar später
nicht wiederholbar sind, aber dafür stets in doppelter Form beweissicher gemessen 
werden, auf ihre eignung als Beweismittel im strafverfahren ernsthaft überprüft werden.

Justizdogma
im Übrigen tragen auch längst nicht alle Gerichte die von rechtsmedizinischer seite be-

einflussten grundsätzlichen Bedenken gegen die Verwertbarkeit von atemalkoholmessun-
gen in Gerichtsverfahren. so akzeptierte unlängst das Verwaltungsgericht München einen
atemalkoholmesswert als geeigneten Beweis für die rechtmäßigkeit der anordnung eines
ärztlichen Gutachtens im rahmen einer Fahreignungsbegutachtung gem. § 13 FeV.14) Das
Verwaltungsgericht ansbach äußerte sich sogar grundsätzlich zur juristischen Qualität der

10) im Gegensatz zu der diese bedeutenden dogmatischen unterschiede nivellierenden Betrachtungsweise der re-
formgegner, zuletzt geäußert von dem für eine reform potenziell inhaltlich zuständigen Ministerialrat im
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) Bönke, sanktionen bei trunkenheitsfahrten
in zeiten des mobilen wandels, in: BlutalKOHOl VOl. 52/2015, s. 380.

11) Vgl. zu diesem auf eine irrationale weise pauschalisierenden Gegenargument ebenfalls Bönke (Fn. 10),
a. a. O., ebd.

12) Mußhoff, Frank, Blutalkoholbestimmung – Beweissicherheit und Gleichbehandlung im strafverfahren, in:
BlutalKOHOl VOl. 51/2014, s. 305.

13) Mußhoff, a. a. O., s. 311.
14) VG München, Beschluss vom 28. März 2014 – M 1 e 14.1045, juris; ebenso VG Neustadt (weinstraße), Be-

schluss vom 29. Mai 2013 – 1 l 372/13.Nw, juris.
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atemalkoholanalyse, indem es feststellte: „Soweit in diesem Zusammenhang zum einen
vorgebracht wird, eine Atemalkoholmessung könne – im Gegensatz zu einer Blutalkohol-
messung – keinen ausreichenden Nachweis einer Alkoholisierung erbringen, ist dem ent-
gegenzuhalten, dass bereits der Gesetzgeber von einer Gleichwertigkeit bzw. Vergleich-
barkeit dieser Messungen ausgeht, was sich etwa aus § 24a Abs. 1 StVG oder § 13 Nr. 2c
FeV ergibt, wo jeweils gleichwertig auf das Vorliegen bestimmter Blutalkohol- aber auch
bestimmter Atemalkoholkonzentrationen abgestellt wird.“15)

auch das landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern akzeptierte einen atemal-
koholmesswert als Beweis im rahmen eines Kündigungsschutzprozesses.16)

selbst der Bundesgerichtshof erkannte in einer aktuellen entscheidung zur thematik
einer unterbringung gem. § 64 satz 1 stGB eine atemalkoholmessung als Beweis für
übermäßigen alkoholkonsum eines angeklagten an.17)

es bleibt nur zu hoffen, dass auch andere strafrichter sich dieser in anderen Gerichts-
zweigen der Justiz, deren richter sich nicht minder an die Kautelen des rechtsstaates hal-
ten müssen, allseits akzeptierten analysemethode öffnen.

Die Chimäre der vertauschten Blutprobe
Die Frage der identität des Probanden ist in der Vergangenheit als argument gegen die

aaa im strafbarkeitsbereich genannt worden. Dabei wurde auch immer wieder der be-
rühmte zwillingsbruder vorgestellt, der in der polizeilichen Praxis allerdings noch niemals
eine rolle gespielt hat, sondern eher in die rubrik rechtstheoretischer Planspiele gehört.
und da sollte er auch bleiben. 

Bei allem respekt gegen einwendungen, die gegen die einführung der aaa im straf-
barkeitsbereich vorgetragen werden, aber das ist wirklich absurd. Die Feststellung der
identität desjenigen, gegen den sich polizeiliche Maßnahmen richten, ist das Handwerks-
zeug der Polizei, darin ist sie ausgebildet, das ist in Millionen und abermillionen strafver-
fahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren hinlänglich bewiesen. und ausgerechnet bei
trunkenheitsfahrten im Bereich des § 316 stGB taucht immer wieder dieser zwillings-
bruder auf, der sich natürlich gut vorbereitet hat, der ein genaues Konzept hat, um über
seine identität zu täuschen und der es mit Polizisten zu tun hat, die jeder polizeilichen
Kompetenz und erfahrung genau in dieser situation entbehren. Das sind einfach zu viele
„einmaligkeiten“ und zufälle an einer stelle, als dass wirklich von einem realistischen
szenario gesprochen werden kann. Man sollte sich besser mit ernsthaften argumenten
ausführlich befassen und nicht mit erdachten extremszenarien, die einem abgleich mit der
lebenswirklichkeit nicht standhalten können. 

an den argumenten, die für die anwendbarkeit der atemalkoholmessung im strafbar-
keitsbereich sprechen, hat sich nichts geändert, warum auch? sie sind richtig, sollen daher
näher beleuchtet werden.

15) VG ansbach, Beschluss vom 27. Februar 2012 – aN 10 s 12.00140, juris.
16) landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern, urteil vom 22. Oktober 2013 – 5 sa 122/13, juris.
17) BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 – 3 str 421/11, juris.
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Der Zeitgewinn für die Polizei mit der Folge, dass mehr Verkehrskontrollen ge-
richtssicher durchgeführt werden können18)

Hier geht es nicht um polizeiliche Bequemlichkeitserwägungen, sondern um ein drama-
tisches Bild. Die Personalsituation der Polizei hat sich in den vergangenen Jahren nicht
verbessert, im Gegenteil. und sie wird sich auch nicht signifikant verbessern, auch hier
gilt: Das Gegenteil ist der Fall. auch wenn einzelne länder sich derzeit bemühen, neue
einstellungsrekorde zu melden, werden die länderpolizeien aufgrund des altersbedingten
ausscheidens starker einstellungsjahrgänge in der Nettobetrachtung keinen personellen
zugewinn haben. 

Man mag dagegen einwenden, dass diese personalpolitische situation nur von unterge-
ordneter relevanz ist. tatsächlich ist der sinnvolle ressourceneinsatz von entscheidender
Bedeutung für das Gelingen des Kampfes gegen alkoholmissbrauch im straßenverkehr.

was die zeitliche Beanspruchung der Polizei angeht, fiel in der Diskussion auf dem Ver-
kehrsgerichtstag vor wenigen Jahren ein bemerkenswerter satz: „Zeitliche, personelle und
organisatorische Probleme dürfen aber im Strafverfahren keine Bedeutung haben …“.

Dabei ist niemandem zu wünschen, dass er in höchster Not die Notrufnummer der Po-
lizei 110 wählt, etwa wenn morgens um halb drei einbrecher im Haus sind und nicht nur
eigentum, sondern leib und leben der Familie in höchster Gefahr sind, und derjenige
dann für 20 Minuten in der warteschleife der leitstelle hängen bleibt, weil die verfügba-
ren Beamten irgendwo auf einem Krankenhausflur auf einen Bereitschaftsarzt warten
müssen, der in seinem engen schichtplan ein kleines zeitfenster zur abnahme einer Blut-
probe freischaufeln kann. spätestens dann wird klar, dass es sich die Polizei an keiner stel-
le leisten kann, personelle ressourcen falsch einzusetzen, schon gar nicht dann, wenn es
rechtsstaatlich gebotene alternativen gibt. Diese sichtweise auf „das große Ganze“ und
den „Blick über den eigenen kleinen tellerrand“ vermisst man bei der aktuellen rechtspo-
litischen Diskussion um aaK und BaK seit langem.

es stimmt, dass das Verfahren bei der aaa eine gewisse zeit in anspruch nimmt. warte-
und Kontrollzeiten von insgesamt 20 Minuten müssen eingehalten werden,19) die identi-
tätsprüfung sowie die erforderliche Dokumentation von alkoholbedingten auffälligkeiten
sind durchzuführen. umso mehr müssen alle entbehrlichen zeitverluste vermieden wer-
den, wie sie z. B. bei der Blutprobenentnahme durch teilweise lange wartezeiten auf not-
wendige Beschlüsse des zuständigen Bereitschaftsrichters oder Bereitschaftsstaatsanwalts
gem. § 81a abs. 2 stPO entstehen.

Entlastung der Justiz
Dies gilt übrigens auch für die Justiz, deren ressourcen ebenfalls endlich sind. Die neu-

este technische Generation von analysegeräten für die beweissichere aaa, das beweissi-
chere atemalkoholtestgerät Dräger alcotest® 9510 De, ist von der Physikalisch-techni-
schen-Bundesanstalt in Braunschweig (PtB) bereits im august 2013 bis zu einem
Messwert von 3,0 mg/liter aaK zugelassen worden. entsprechend geeicht ist deren zu-

18) als argument pro atemalkoholanalyse ebenfalls zugestanden von Bönke (Fn. 10), a. a. O., ebd.
19) Der BGH bezeichnet dieses erfordernis als eine der notwendigen „Bedingungen für ein gültiges Meßverfah-

ren“, (Fn. 3), a. a. O., ebd.
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verlässigkeit und Genauigkeit anerkannt und für die technische Vorgängergeneration Drä-
ger alcotest® 7110 evidential höchstrichterlich bestätigt,20) deshalb gibt es richtigerweise
keinen ernsthaften zweifel daran, dass ihre Beweisverwertbarkeit für das Ordnungswi-
drigkeitenverfahren gesichert ist. 

inzwischen existieren mehrere obergerichtliche entscheidungen, die die atemalkohol-
analyse auch im strafverfahren anerkennen. Die entscheidungen des OlG Naumburg aus
dem Jahr 200021), des Berliner Kammergerichts aus dem Jahr 200722) und des OlG stutt-
gart aus dem Jahr 200923) messen übereinstimmend einer beweissicheren aaK den juristi-
schen aussagewert eines Beweisanzeichens für alkoholbedingte Fahrunsicherheit im
strafverfahren bei. Die genannten Gerichte halten unter den gegebenen gesetzlichen Be-
dingungen eine umrechnung der atemalkoholkonzentration (aaK) in eine Blutalkohol-
konzentration zwar für rechtsfehlerhaft, konstatieren jedoch, dass bei einer deutlich über
dem Grenzwert des § 24a abs. 1 stVG liegenden aaK davon auszugehen ist, dass der
Grad der alkoholisierung der annahme durch sie bedingter Fahrunsicherheit nicht entge-
gen steht. Damit ist das tor zur aaK als Beweismittel im strafprozess zumindest für den
Bereich der tatalternative der alkoholbedingten relativen Fahrunsicherheit der trunken-
heitsfahrt gem. § 316 stGB weit geöffnet worden. auf diese weise ist die beweissicher er-
mittelte aaK durch gleich drei Obergerichte im zeitlichen abstand von neun Jahren be-
reits ebenso als potenziell geeignete Grundlage für den strafrahmen wie auch für die
entziehung der Fahrerlaubnis als Maßregel der Besserung und sicherung des § 69 stGB
anerkannt worden. 

es ist schlechterdings nicht nachvollziehbar, warum zwischen dem Bereich der relati-
ven Fahrunsicherheit und der absoluten Fahrunsicherheit nun zwingend von dem Beweis-
mittel der atemalkoholanalyse und der Blutalkoholanalyse in den oben beschriebenen ein-
fach gelagerten standardfällen einer alkoholbedingten trunkenheitsfahrt unterschieden
werden soll. schließlich reicht der Messbereich einer trunkenheitsfahrt als Ordnungswid-
rigkeit vom Messbereich einer aaK ab 0,25 mg/l bis 0,54 mg/l. ab einem beweissicher
gemessenen wert einer aaK von 0,55 mg/l müsste ein Polizeibeamter, um keine strafve-
reitelung im amt zu begehen, derzeit umschwenken und eine Blutentnahme richterlich
oder bei Gefahr im Verzug durch einen staatsanwalt anordnen lassen. aus einem Betroffe-
nen würde auf der Grundlage eines minimalen unterschieds zweier aaK-Messwerte von
lediglich 0,01 mg/l dann ein Beschuldigter im strafverfahren, dem die absolute Fahrunsi-
cherheit ausschließlich mittels des Nachweises einer Blutalkoholkonzentration von 
1,1 ‰ nachgewiesen werden darf. Die Mehrbelastung von Polizei, ärztlicher Beweissi-
cherung und Justiz liegt auf der Hand.

Da zu erwarten ist, dass sich wegen der Kürze der Verfahrensdauer und der Kostenent-
lastung insgesamt eine zunahme der akzeptanz auch bei betroffenen tätern einstellen
wird, ist mit deutlichen entlastungseffekten zu rechnen, denn alle Fragen, die sich mit
zweifeln an der zuverlässigkeit der Geräte oder Verfahren befassen, sind durch die jahre-
lange rechtssichere Praxis im Owi-Bereich längst behandelt und beantwortet. Ohne dass
es ein weniger an rechtsstaatlichkeit gibt, wird im ergebnis auch die Justiz entlastet. 

20) Vgl. dazu den Beschluss des BGH (Fn. 3), a. a. O., ebd.
21) Oberlandesgericht des landes sachsen-anhalt, Beschluss vom 05. Dezember 2000 – 1 ws 496/00, Blutal-

KOHOl VOl. 38/2001, s. 190; mit anmerkung scheffler.
22) KG Berlin, Beschluss vom 22. März 2007 – (3) 1 ss 515/06 (32/07), BlutalKOHOl VOl. 45/2008, s. 74.
23) OlG stuttgart, Beschluss vom 17. april 2009 – 2 ss 159/09, BlutalKOHOl VOl. 47/2010, s. 139.
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Entlastung des ärztlichen Dienstes durch Feststellungsbericht der Polizei
auch ein Blick auf den sogenannten Feststellungsbogen, also dem von Professor Möl-

ler anfang der 90er Jahre im zuge einer Forschungsarbeit für die Bast erfundenen und
praktisch äußerst hilfreichen „torkelbogen“24), der sich mit der Beurteilung alkoholbe-
dingter und drogenbedingter ausfallerscheinungen befasst, muss in diesem zusammen-
hang bewertet werden. 

ein solcher Bogen muss selbstverständlich in zusammenarbeit mit der rechtsmedizin,
den staatsanwaltschaften und Gerichten auf der Grundlage aktueller studien neu ent-
wickelt werden.

abb. 1: „torkelbogen“ in der im Freistaat sachsen von der Polizei gebräuchlichen Variante.

24) Möller, Manfred r. et al., Drogenerkennung im straßenverkehr – schulungsprogramm für Polizeibeamte, Heft
M 96 in der reihe „Mensch und sicherheit“ der Berichte der Bundesanstalt für straßenwesen, Bergisch Glad-
bach 1998, s. 90.
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Praktiziert wird diese entlastung des in vielen Bereichen permanent überlasteten ärzt-
lichen Dienstes längst, etwa in den Fällen, in denen die Polizei bei anderen straftaten aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit auf die entnahme einer Blutprobe verzichtet. Die staats-
anwälte sind dankbar für die Hinweise, die die Polizeibeamten ihnen liefern und auf deren
Grundlage vielfach erst ein strafbefehl oder eine anklage einer trunkenheitsfahrt ermög-
licht wird und es nicht bei dem auffangtatbestand des § 24a stVG verbleiben muss. auch
die Gerichte bestätigen immer wieder, dass die Beurteilungsfähigkeit des Polizeibeamten
wertvoll und ausreichend für die wahrheitsfindung ist. Beurteilungsfähigkeit ist die 
Fähigkeit, mit sach- und Fachkenntnis nüchtern, gerecht, vorbehaltslos und unparteiisch
Dinge, Vorgänge, abläufe und ereignisse zu klären und zu bewerten. Die instrumente, die
hier zur anwendung kommen, sind vielfältig, das sind ausbildung, erfahrung, alle sinne,
die zur wahrnehmung erforderlich sind und letztlich noch der gesunde Menschenverstand. 

Verhältnismäßigkeitserwägungen
Bei einer atemalkoholanalyse ist die Maßnahme erheblich rascher beendet, ein körper-

licher eingriff ist nicht nötig und es fallen deutlich geringere Kosten für den Betroffenen
an. Dass eine atemalkoholmessung den geringeren eingriff gegenüber einer Blutentnah-
me darstellt, akzeptierte jüngst das OlG Hamm im rahmen einer gerichtlichen weisung
zur Führungsaufsicht.25)

zu diesen argumenten äußerte sich aber gegenteilig unlängst MußHOFF, der bei einer
Blutentnahme den körperlichen eingriff als „gering“ ansieht.26) MÜller verglich die Blut-
entnahme gar mit „Piercing“ und dem „tätowieren“ und verließ mit diesem unzulässigen
Vergleich freiwilliger kosmetischer einwilligungen in eine Körperverletzung mit angeord-
neten zwangseingriffen die sachebene.27) Vollends diskreditiert er sich und seine Berufs-
kollegen, indem er den „Nachtrunk“ als „eine der häufigsten ausreden bei trunkenheit im
Verkehr“ bezeichnete. Die Nachtrunkbehauptung begegnet Polizeibeamten ausschließlich
bei zwei Delikten, nämlich der Gefährdung des straßenverkehrs gem. § 315c abs. 1 Nr. 1a
stGB sowie bei dem unerlaubten entfernen vom unfallort gem. § 142 stGB. in beiden
Fällen werden Polizeibeamte nachträglich zu einem Geschehen hinzugezogen. Bei der un-
gleich häufiger vorkommenden trunkenheitsfahrt gem. § 316 stGB stellen Polizeibeamte
das Delikt allerdings im rahmen ihrer eigenen Beobachtungen während einer anhalte-
kontrolle fest, sodass faktisch gar kein Nachtrunk, ergo auch keine Nachtrunkbehauptung
möglich ist.

Der streit um atemalkoholanalyse oder Blutalkoholanalyse als Beweismittel im straf-
verfahren beinhaltet nämlich auch eine von rechtsmedizinern wie MußHOFF und MÜller

vollständig ignorierte Grundrechtsdiskussion und im umgang mit Grundrechten verstehen
Polizisten keinen spaß. es muss in diesem zusammenhang sicherlich nicht näher erläutert

25) OlG Hamm, Beschluss vom 10. Januar 2013 – iii-5 ws 358/12, iii-5 ws 359/12, 5 ws 358/12, 5 ws 359/12,
juris: “außerdem hat er sich alkohol- und suchtmittelkontrollen zu unterziehen, die nicht mit einem körperli-
chen eingriff verbunden sind (urinkontrollen und atemalkoholmessungen)“.

26) Mußhoff, Frank, Blutalkoholbestimmung – Beweissicherheit und Gleichbehandlung im strafverfahren, in:
BlutalKOHOl VOl. 51/2014, s. 316.

27) Müller, rudhart Klaus, Kommentar/Präzisierung zum artikel „Beweissichere atemalkoholanalyse“ von rai-
ner wendt (BlutalKOHOl 51/2014, s. 18 – 21), in: BlutalKOHOl VOl. 52/2015, s. 91, auch zum Fol-
genden.
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werden, dass mit dem Festhalten des Beschuldigten, der entnahme der Blutprobe selbst
und der auferlegung hoher Kosten zwangsläufig eingriffe in die Grundrechte 

• auf persönliche Freiheit nach art. 2 abs. 1 GG
• auf körperliche unversehrtheit nach art. 2 abs. 2 GG und
• auf eigentum nach art. 14 GG
verbunden sind. und man darf durchaus annehmen, dass der Gesetzgeber diesen Grund-

rechtseingriffen eine gewisse Bedeutung beigemessen hat, sonst hätte er den richtervor-
behalt nie geschaffen und würde sich auch jetzt nicht mit seiner abschaffung so schwer
tun. 

in der tat spricht § 46 OwiG von einem „geringfügigen eingriff“. Das landgericht
Flensburg hat aber deutlich gemacht, dass diese Formulierung lediglich in der abwägung
zwischen dem eingriff in die körperliche unversehrtheit auf der einen und der Gefährdung
von leib und leben Dritter durch die trunkenheitsfahrt auf der anderen seite zutreffend
ist. Deshalb darf man sich von der Formulierung „geringfügiger eingriff“ nicht täuschen
lassen: wenn eingriffe in Grundrechte entbehrlich sind, müssen sie unterbleiben und wenn
die eingriffsintensität abgemildert werden kann, muss das geschehen. Nicht, weil das die
Polizei so will, sondern weil unsere Verfassung das so will.

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird jungen Polizistinnen und Polizisten vom
ersten tag der ausbildung intensiv beigebracht. sie vergessen das nie wieder und denken
bei allen eingriffsmaßnahmen daran und das ist auch richtig so, denn es geht hier um Prin-
zipien mit Verfassungsrang. 

Die Gegenargumente: Weitergehende Untersuchungen, Aufbewahrung der Blutpro-
ben und spätere Analysen sind dann nicht mehr möglich

Gegen die aaa im strafrecht wird gerne eingewandt, dass die Blutprobe nachträglich
für weitergehende untersuchungen, etwa verwaltungsrechtliche oder zivilrechtliche Ver-
fahren, aufbewahrt und genutzt werden soll. und für den Fall, dass angehörige oder Ver-
sicherungen später einmal etwas wissen wollen, vielleicht zu trinkgewohnheiten, bewah-
ren wir die Probe mal im eisschrank auf, man kann ja nie wissen. Diese vordergründige
argumentation erinnert an die „gezielte suche nach zufallsfunden“ bei einer Hausdurch-
suchung, bei der schon in der Diele der gesuchte Gegenstand gefunden wird, die restlichen
zimmer aber trotzdem auch noch gründlich durchwühlt werden. Das wäre alles in der tat
sehr praktisch und würde der Polizei manche Feststellungen erleichtern, aber es ist schlicht
rechtswidrig. Blutproben sind nach § 81a abs. 3 stPO „unverzüglich zu vernichten, so-
bald sie für das anhängige strafverfahren nicht mehr erforderlich sind.“

und weil sich auch rechtsmedizinische institute an recht und Gesetz halten, muss man
diesem scheinbaren argument nicht wirklich große Beachtung schenken. Nicht alles, was
praktisch und erkenntnisreich ist, darf der rechtsstaat zulassen. 

Die Pflichten des Gesetzgebers
was muss der rechtsstaat tun? er muss dem täter die tat nachweisen. und wenn es

zweifel gibt, beispielsweise an der Grenze zur absoluten Fahrunsicherheit, ist der Gesetz-
geber gehalten, das den Verdächtigen begünstigende Prinzip „in dubio pro reo“ anzuwen-
den.

Das Fehlen eines konkreten Grenzwertes zur Bestimmung der absoluten Fahrunsicher-
heit mittels atemalkoholanalyse ist die lieblingswaffe im argumentationskasten der Geg-
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ner. Der Gesetzgeber hat mit der Festlegung von Grenzwerten, jedenfalls im Bereich der
Ordnungswidrigkeiten, kein Problem.

• aufgrund physiologischer unterschiede ist eine direkte Konvertierbarkeit von atem-
zu Blutalkoholwerten in der tat nicht möglich.

weil in Deutschland bis 1998 alkohol-Grenzwerte ausschließlich für Blutwerte existier-
ten, war ein umrechnungsfaktor erforderlich, der eine annähernde Gleichbehandlung zwi-
schen atem- und Blutalkoholwert garantiert und gleichzeitig sicherstellt, dass die aaK zu
keiner schlechterstellung gegenüber der BaK führt. Hierzu hat der Gesetzgeber bei der
Festlegung eigenständiger aaK-Grenzwerte des § 24a stVG zugunsten des Betroffenen
statt des ermittelten physiologischen Mittelwertes von 1:2100 einen umrechnungsfaktor
von 1:2000 gewählt, der zu einer systematischen Begünstigung um 5 % derjenigen Be-
troffenen führt, die sich anstelle einer Blutanalyse einer aaK-Messung unterziehen.

Dies führt gewollt dazu, dass in durchschnittlich 95 % der Fälle die aaK-Messung
gegenüber der BaK-Messung zu einem niedrigeren wert führt. Damit wurde die von sei-
ten des Bundesgesundheitsamtes in Übereinstimmung mit den Vorgaben des BGH bei der
Festlegung der aaK-Grenzwerte vorgegebenen 75-%-wahrscheinlichkeit (bezüglich 
Besserstellung gegenüber der BaK) deutlich übertroffen. es wäre also auch im strafrecht
aufgabe des Gesetzgebers oder aber der rechtsprechung, Grenzwerte festzulegen, die
wissenschaftlich begründet sind und ebenfalls eine begünstigende wirkung für den Ver-
dächtigen entfalten, so wie es im Owi-recht der Fall ist. 

Der BGH hat in seinem Beschluss aus dem Jahre 2001 ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass der Gesetzgeber gerade nicht gehindert sei, mit der Festsetzung eigener aaK-Grenz-
werte die Messgröße aaK als tatbestandlich anders, aber mit gleichen rechtsfolgen wie
bei „entsprechenden“ BaK-werten einzuführen. Dies muss nicht zwingend der Gesetzge-
ber selber tun, er wird es auch der rechtsprechung überlassen können, diesen aaK-Grenz-
wert zu definieren. 

Forschungsprojekt zur Vergleichbarkeit der AAA zur BAA
in diesem zusammenhang hat das Forschungsprojekt der Hochschule der sächsischen

Polizei (FH) zur „Vergleichbarkeit des beweissicher festgestellten atemalkoholwertes mit
dem beweissicher festgestellten Blutalkoholwert“, an dem sich die Polizeien aller länder
beteiligen, eine besondere Bedeutung. 

wie ist der Plan? was sind die ziele des Projekts? lassen sie mich dazu aus der Projekt-
beschreibung zitieren. 

Methodisch geht es um einen reliabilitätstest (zuverlässigkeitstest) unter Berücksichti-
gung der beiden folgenden Komponenten: erstens der eingesetzten Messtechnik und zwei-
tens der polizeipraktischen arbeit bei der entnahme der atemalkoholprobe mit nachfol-
gender beweissicherer atemalkoholanalyse. 

Nachfolgende ziele sind mit dem Forschungsprojekt verbunden:
1. Feststellen der statistischen Vergleichbarkeit des beweissicher festgestellten atemal-

koholwertes mit dem beweissicher festgestellten Blutalkoholwert.
2. Feststellen des Grades der abweichungen zwischen Promillewert der BaK und mg/l

aaK, umgerechnet in Promillewert, in Prozent.
3. Feststellen der höchsten und geringsten abweichungen zwischen Promillewert der

BaK und mg/l aaK, umgerechnet in Promillewert, in Prozent.
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4. statistischer und juristischer Nachweis einer Beweisbarkeit der alkoholbedingten
Fahrunsicherheit im rahmen der trunkenheitsfahrt des § 316 stGB durch eine be-
weissichere atemalkoholanalyse. 

ein mit dem Forschungsprojekt verfolgtes Nebenziel ist es, eine Korrelation zwischen
alkoholbeeinflussten und betäubungsmittelbeeinflussten Fahrern festzustellen, da einige
ergebnisse der Blutuntersuchungen auch die vorliegenden Konzentrationen anderer be-
rauschender Mittel aufweisen werden. 

Für die betreffenden teilnehmenden Bundesländer kann daher auch eine aussage zu 
polizeilich festgestelltem und durch die Bestätigungsanalyse bewiesenem Mischkonsum
mit anderen berauschenden Mitteln im sinne des § 316 stGB getroffen werden. 

Die Feldstudie soll begleitet werden durch einen labortest, der an der Hochschule der
sächsischen Polizei mit freiwilligen Probanden durchgeführt wird. Die altersgemischt zu-
sammengestellte Gruppe wird sich mittels eines kontrollierten Konsums vordefinierter 
alkoholmengen an die relevante Grenze von 1,1 Promille BaK herantrinken und beglei-
tend vor bzw. nach erreichen des vergleichbaren aaK-Grenzwertes von 0,55 mg/l mehre-
re beweissichere atemalkoholtests durchführen. 

Nach den bisher vorliegenden wissenschaftlichen untersuchungen ist zu erwarten, dass
auf der Grundlage von mehreren tausend Datensätzen fundierte aussagen zum zu-
sammenhang von aaK und BaK gemacht werden können. 

Die Polizei macht es sich also nicht leicht und setzt sich mit hohem aufwand dafür ein,
die für diese aussagen notwendigen wissenschaftlichen Daten zu liefern. 

Deshalb lässt sich zusammenfassend festhalten: 
• angesichts der vorliegenden erkenntnisse ist die empfehlung des Verkehrsgerichtsta-

ges 2009, dass die aaa „kein geeignetes Beweismittel im strafverfahren“ sei, nicht
mehr haltbar.

• Die Bundesregierung hat ihren willen, hinsichtlich der Bestimmung der alkoholbe-
dingten Fahrunsicherheit auf körperliche eingriffe zugunsten moderner Messmetho-
den zu verzichten, eindeutig dokumentiert.

• Die aaa ist im Ordnungswidrigkeitenverfahren als rechts- und beweissicher aner-
kannt und wird dort problemlos praktiziert.

• Die aktuelle wissenschaftliche untersuchung sollte genutzt werden, um einen aaK-
wert auch im strafrecht als ein aliud mit einem BaK-wert juristisch auf eine stufe zu
stellen.

• Vermeidbare freiheitsbeschränkende Maßnahmen und körperliche eingriffe müssen
unterbleiben. so will es unsere Verfassung. 

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
rainer wendt
Bundesvorsitzender der 
Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG)
Friedrichstraße 169/170
10117 Berlin
email: wendtra@dbb.de 
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HiNricH De Vries

Meilensteine und Stolpersteine bei der Anwendung des § 316 StGB*)

Die einladung zum VGt 2016 verdanke ich einem stolperstein. ich war neugierig auf
die justizpolitischen absichten der Großen Koalition und bin dabei über folgende zwei
sätze gestolpert: „Bei Verkehrsdelikten streben wir an, zur Bestimmung der Blutalkohol-
konzentration auf körperliche Eingriffe zugunsten moderner Messmethoden zu verzichten.
Eine Blutentnahme wird durchgeführt, wenn der Betroffene sie verlangt“.1) 

Die Koalitionäre sprechen hier von „modernen Messmethoden zur Bestimmung der
Blutalkoholkonzentration“. Gemeint ist aber wohl die atem-alkohol-analyse (aaa). Die
aaa ist aber keine Methode zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration, sondern eine
alternative Methode zur Bestimmung der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit. Die atem-
alkoholmessung ist auch nicht neu; ihre einführung wurde bereits 2009 vom VGt disku-
tiert.2) Bisher hat sie als Beweismittel im strafprozess keine anerkennung gefunden.3)

NMR-Technik als neue Messmethode
Die einzige mir bekannte moderne – und neue – Messmethode ist die NMr-technik 

(= Nuclear Magnetic resonance, Kernspinresonanzspektroskopie). sie kommt mit sehr
viel weniger Blut aus; ein Blutstropfen reicht aus. in einer studie wurde 2013 nachgewie-
sen, dass die intravenöse und kapillare Blutalkoholkonzentration gleichwertig sind und
dass es keine unterschiede zwischen kapillarem Blut aus dem Ohrläppchen oder der Fin-
gerkuppe gibt. zudem erfolgt kein Materialverbrauch, so dass die analyse wiederholbar
ist.4) auch ist eine identitätsprüfung anhand der DNa möglich. ein weiterer Vorteil besteht
darin, dass die Proben – möglichst an zwei Körperstellen – von einem Polizeibeamten ge-
wonnen werden können, ähnlich wie bei der DNa mittels wattestäbchen aus der Mund-
höhle des tatverdächtigen. Das warten auf den Polizeiarzt würde entfallen.

theoretisch ist die Methode auch beim Drogennachweis einsetzbar; ob dies allerdings
hinreichend praxistauglich erfolgen kann, ist derzeit noch nicht erforscht und daher unklar. 

Expertenkommission des BMJ zum Richtervorbehalt in § 81a StPO
Neben dem Koalitionsvertrag ist heute über die abschaffung des richtervorbehalts in 

§ 81a stPO zu diskutieren. Damit soll ein weiterer stolperstein aus dem weg geschafft
werden. Die partielle abschaffung des richtervorbehalts in § 81a stPO scheint politisch
gesichert. auch die vom Bundesjustizminister 2014 eingesetzte expertenkommission für

*) Vortrag auf dem 54. Verkehrsgerichtstag 2016, arbeitskreis 1: „Moderne Messmethoden“ und Blutentnahme
im Verkehrsstrafrecht. Der Vortragsstil wurde beibehalten.

1) Koalitionsvertrag vom 27.11.2013, s. 102.
2) Vgl. die stellungnahmen im tagungsband zum 47. Verkehrsgerichtstag 2009 von Düntzer s. 139 ff., Hans s.

152 ff.,  Musshoff s. 170 ff. und weidig s. 188 ff.
3) zum Meinungsstand Fischer rdn. 23 zu § 316 stGB; laschewski, NzV 2009, 1 ff.; Maatz, Blutalkohol 39

(2002), 21 ff.
4) Diehl/zailer, alternative Determination of Bac by means of H-NMr, erschienen toxichem + Krimtech 

Bd. 80 (2013), s. 320 ff.; dies. BwK, alternative determination of blood alcohol con-centration by 1H NMr
spectroscopy. Journal of Pharmaceutical and Biomedical analysis 119 (2016) 59–64. vgl. auch de Vries, sVr
2014, 330.
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mehr „Effizienz und Transparenz“ in der strafprozessordnung hat sich dafür ausgespro-
chen.5) Dort heißt es unter 3.3.: 

Der Richtervorbehalt bei Blutprobenentnahmen sollte im Bereich der Straßenverkehrs-
delikte abgeschafft werden. Die regelmäßige Anordnungsbefugnis sollte auf die Staatsan-
waltschaft übergehen.

Der Vorschlag ist nicht unproblematisch:
ein schönheitsfehler ist die Begrenzung auf „Straßenverkehrsdelikte“. außer autos

gibt es auch noch weitere Verkehrsmittel, die als tatmittel für eine trunkenheitsfahrt in
Betracht kommen und für die sogar ein absoluter Grenzwert bestimmt wurde (z. B. für Mo-
torboote6). soll es hier beim richtervorbehalt bleiben? es dürfte sich um ein redaktions-
versehen handeln, gemeint sind wahrscheinlich alle „Verkehrsdelikte“ (§§ 315 bis 316
stGB).

Für die expertenkommission des BMJ scheint das straßenverkehrsrecht weniger
schwierig und daher einer sonderregelung zugänglich zu sein. in der Praxis gibt es aber
durchaus abgrenzungsprobleme. wenn ein Drogenkurier unter dem einfluss von Kokain
ein Fahrzeug über die deutsch-niederländische Grenze steuert und dabei 3 kg Marihuana
im Kofferraum hat, dann macht er sich wegen einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht ge-
ringer Menge (Mindeststrafe 2 Jahre) und zudem nach § 316 stGB strafbar, wenn die Fahr-
tüchtigkeit tangiert ist. Handelt es sich bei dem Drogentransport nun um ein straßenver-
kehrsdelikt oder nicht? Die Polizei in Nrw macht aus einem solchen lebenssachverhalt
durch austrennung derzeit zwei strafverfahren, ohne zu bedenken, dass bei einer Verur-
teilung nach § 316 stGB für das Drogendelikt strafklageverbrauch eintritt7). Über diesel-
be prozessuale tat kann ein strafrichter nur einmal urteilen und nicht zweimal.8) 

Mein zwischenfazit: Der richtervorbehalt sollte für alle Deliktbereiche entfallen.

Anordnungsvorbehalt zugunsten der Staatsanwaltschaft
Nach dem expertenvorschlag soll zwar der richtervorbehalt bei der Blutprobe entfallen,

der anordnungsvorrang der staatsanwaltschaft aber bestehen bleiben. Das wirkt merk-
würdig inkonsequent. warum soll die Befugnis zur anordnung einer Blutprobe nicht
gleich ganz auf die Polizei übergehen?9) letztlich treffen viele argumente, die für die ab-
schaffung des richtervorbehalts sprechen, auch für den staatsanwalt zu. es wird z. B. ar-
gumentiert: Die realen Kontrollmöglichkeiten der eildienstrichter würden gegen null ten-
dieren. aber: trifft dies nicht auch für den staatsanwalt der wirtschaftsabteilung zu, der ab
und zu den staatsanwaltschaftlichen eildienst ableistet? 

Für die Übertragung auf die Polizei könnte auch sprechen, dass der richtervorbehalt in
§ 81a stPO nur einfachgesetzlich normiert ist, während z. B. das Grundgesetz für die woh-

5) empfehlungen der expertenkommission des BMJ 2015, s. 17; auszugsweise abgedruckt in Blutalkohol 52
(2015), 403.

6) zum Meinungsstand Fischer, rdn. 28 zu § 316 stGB; zur 1,1 Promillegrenze bei Motorbootführern vgl. OlG
Brandenburg, Vrs 115 (2008), 302.

7) BGH stV 2012, 141; Blutalkohol 46 (2009), 210; Fischer rdn. 57 zu § 316 stGB.
8) Vgl. auch Franke, Blutalkohol 52 (2015), 184 ff.
9) Dencker, Dar 2009, 257 (262).



BlutalKOHOl VOl. 53/2016

123Dokumentation

nungsdurchsuchung eine präventive richterliche Kontrolle vorschreibt (art. 13 abs. 2
GG). Für den staatlichen eingriff in die körperliche unversehrtheit enthält die Verfassung
dagegen keine konkreten Vorgaben.

Dennoch muss man wohl der expertenkommission hinsichtlich des anordnungsvorbe-
halts der staatsanwaltschaft folgen: Nach allgemeiner auffassung legitimiert die richterli-
che anordnung der Blutprobenentnahme auch deren zwangsweise Durchsetzung. unpro-
blematisch ist noch die zwangsweise Verbringung des Fahrers zur Polizeiwache.10) Die
richterliche anordnung genehmigt aber auch die zwangsweise Durchsetzung der Proben-
entnahme,11) also das zubodenbringen des renitenten totalverweigerers mit Hilfe von vier
Polizeibeamten und zwar über mehrere Minuten hinweg, bis der Polizeiarzt genug Blut ge-
nommen hat. es ist verständlich, wenn man diese entscheidung nicht allein der Polizei
überlassen möchte. wenn man aber einen Vorrang der staatsanwaltschaft statuiert, dann
wird uns auch weiter die Diskussion zu den Verwertungsverboten erhalten bleiben, dies-
mal aber im Vorrangverhältnis staatsanwaltschaft – Polizei.12)

Dennoch sehe ich hier keinen ausweg. Die expertenkommission spricht von der staats-
anwaltschaft als einer zusätzlichen Kontrollinstanz. auch das BVerfG verlangt bei staat-
lichen zwangsmaßnahmen einen effektiven Grundrechtsschutz, den der Gesetzgeber bei
der ausgestaltung des ermittlungsverfahrens zu beachten hat.13) Hieraus ergibt sich ein
weiteres Problem bei der abschaffung des richtervorbehaltes: anders als bei den richtern
verbleibt den staatsanwälten und den Polizeibeamten angesichts ihrer Bindung an Ver-
waltungsanweisungen kein angemessener ermessensspielraum. Problematisch wird es
z. B., wenn der totalverweigerer sich darauf beruft, es habe ein „Nachtrunk“ stattgefun-
den, bis zum Verkehrsunfall sei er nüchtern gewesen. ist hier eine Doppelblutprobe anzu-
ordnen? Polizei und/oder staatsanwalt müssen nach den richtlinien eine Doppelblutprobe
anordnen,14) obwohl die Mehrzahl der rechtsmediziner zweifel an dieser Methode hat.15)
iFFlaND fragte 2001, ob es sich um eine per Verwaltungsvorschrift angeordnete Körper-
verletzung handeln würde?16) 

Atemalkoholanalyse statt Blutprobe bei § 316 StGB
Die abschaffung des richtervorbehalts steht zudem unter dem Vorbehalt, dass sich die

rechtslage bei § 316 stGB nicht gravierend verkompliziert. 
Problematisch ist insoweit vor allem der zweite satz im Koalitionsvertrag, wenn man

ihn so versteht, dass der tatverdächtige eine Blutprobe nach der aaa – also nachträglich
– verlangen kann. eine solche ausstiegsklausel ist für die Praxis ein wahrer stolperstein:
in welchen zeitlichen Grenzen soll er von dieser Möglichkeit Gebrauch machen können?
Naturgemäß wird er diesen Gegenbeweis erst fordern, wenn die atem-alkohol-analyse zu

10) zu den zwangsbefugnissen der Polizei von der anhaltentscheidung bis zur Blutprobe weidig, VGt 2009, ta-
gungsband, s. 196 ff.

11) OlG Hamm, Dar 1962, 131 (133).
12) zu dieser Problematik Metz, Nstz 2012, 242 ff.
13) siehe Fn 5.
14) Gemeinsamer runderlass Nrw v. 27. 04. 2015, Nr. 4.5.4 dort zweiter spiegelstrich; ebenso in den Bundes-

richtlinien unter 3.5.4.
15) zum Meinungsstand Fischer, rdn. 20 zu § 316 stGB; Hans hält die Doppelblutprobe für „zwingend“ (VGt

2009, tagungsband, s. 164).
16) iffland Dar 2001, 141 ff. 
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seinem Nachteil ausfällt. Muss er dann sofort die Gegenprobe verlangen? was, wenn der
Polizeiarzt nicht sofort zur Verfügung steht? Darf der tatverdächtige dann gehen? ist er
über die Möglichkeit des Gegenbeweises zu belehren? wahrscheinlich handelt es sich er-
neut um ein redaktionsversehen. richtig müsste es daher wohl heißen: „Eine Blutprobe
wird durchgeführt, wenn der Betroffene die AAA verweigert.“

Die einführung der aaa in das strafrecht kann auf sehr unterschiedlichen wegen erfol-
gen. entweder durch den BGH oder durch den Gesetzgeber, entweder als Beweisregel
oder als tatbestandsmerkmal. Dabei sind zwei Fragen zu unterscheiden: sollte der Ge-
setzgeber das tun oder muss er das sogar nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben? 

Die radikalste lösung wäre sicher, einen aaa-Grenzwert ähnlich wie in § 24a stVG als
strafbegründendes Merkmal einzuführen. Damit würde aber der Bezug zum tatbestands-
merkmal „Fahruntüchtigkeit“ verloren gehen. 

eine weitere normative lösung wäre z. B., wenn der Gesetzgeber einen Konvertie-
rungskurs festlegt. „Die Umrechnung von der AAK zur BAK erfolgt mit dem Faktor 2,1“.
Dagegen spricht aber, dass der Faktor zu ungenau ist und die umrechnung nicht linear er-
folgen kann.17) unstreitig ist eine exakte umrechnung des atemalkohol- in den Blutalko-
holwert nicht möglich.18)

Neben diesen normativen ansätzen kann man die einführung der aaa dadurch legiti-
mieren, dass man sie als Beweismethode für das strafverfahren anerkennt. Die Höhe der
aaK wäre dann nicht strafbegründend, sondern ein alternativer Beweis für das tatbe-
standsmerkmal „Fahruntüchtigkeit“. Dagegen bestehen grundsätzlich keine Bedenken,
zumal es sich bei dem Dräger-Messgerät um ein standardisiertes Messverfahren mit hoher
zuverlässigkeit handelt.19) in der Kriminalistik gilt das Prinzip der Methodenfreiheit.20)
Grundsätzlich kann daher ein tatbestandsmerkmal auf unterschiedlichen wegen nachge-
wiesen werden. ist eine der zur auswahl stehenden Methoden allerdings präziser und ge-
nauer, so hat diese grundsätzlich Vorrang. 

ungewöhnlich für das strafrecht wäre es allerdings, wenn der Gesetzgeber eine solche
Beweisregel im stGB festlegen würde. Beweisregeln sind hier äußerst selten zu finden.21)
solche regeln lassen sich bei besserer erkenntnis in der zukunft nicht mehr so leicht än-
dern. zudem unterliegen sie der verfassungsrechtlichen Kontrolle. es wäre daher wün-
schenswert, wenn der BGH über den Beweiswert der aaK für das strafverfahren ent-
scheiden würde. Der BGH hat im Verkehrsstrafrecht durch seine früheren entscheidungen
ganz wesentlich zur rechtssicherheit beigetragen; Meilensteine waren z. B. die Bestim-
mung des Grenzwertes zur absoluten Fahruntüchtigkeit22) und zur rückrechnung der BaK
auf den tatzeitpunkt.23) aus der aktuellen rechtsprechung wäre als Meilenstein die
wiederbelebung der Vorsatztat im rahmen des § 316 stGB zu nennen.24) solche BGH-
entscheidungen haben für weitgehende rechtsklarheit gesorgt. Das ist ein hohes Gut. 

17) Mußhoff, Blutalkohol 51 (2014), 312.
18) Mußhoff, VGt 2009, tagungsband s. 176 ff.; ebenso urban, laut Presseerklärung der Bast vom 11.11.2015.
19) BGH, NJw 2001, 1952 ff.
20) Vgl. de Vries, einführung in die Kriminalistik für die strafrechtspraxis, 2015, s. 50.
21) ein seltenes Beispiel ist § 190 stGB.
22) BGHst 37, 95 ff. (1,1 ‰-Grenze).
23) BGHst 25, 246 ff. 
24) BGH, Blutalkohol 52 (2015), 214 = NJw 2015, 1834.
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eine BGH-entscheidung zur zulässigkeit der aaK im rahmen des Verkehrsstrafrechts
wird es aber so schnell nicht geben. Da nach den richtlinien für das strafverfahren und das
Bußgeldverfahren (ristBV) bei Verdacht einer Verkehrsstraftat die Blutprobe vorge-
schrieben ist25), haben die strafverfolgungsbehörden keinen anlass, in Fällen der alkohol-
bedingten Fahruntüchtigkeit von einer BaK-Bestimmung abzusehen. Diskutiert wird die
anwendung der aaK bei § 316 stGB nur noch in den Polizeifluchtfällen: Dabei geht es
um die Flucht des Fahrers aus dem Krankenhaus, bevor ihm eine Blutprobe entnommen
werden konnte.26) 

Kosten, Personalaufwand und Verhältnismäßigkeit
sollte oder muss der Gesetzgeber in dieser Blockadesituation handeln? Drei argumen-

tationslinien sind zu unterscheiden: Kosten, Personalaufwand und der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit.

Kostenargumente sollten bei der entscheidung keine große rolle spielen. zwar sind er-
mittlungen so zu führen, dass dem staat möglichst wenig Kosten entstehen. aber zum
einen sind die in diesem zusammenhang genannten zahlen überzogen; die Kosten für den
blutentnehmenden arzt und für die laborarbeit liegen in der regel unter 100,– €;27)
zudem werden in aller regel die autofahrer im rahmen eines Bußgeldbescheides oder
strafurteils mit den Kosten belastet, so dass der staat nur in ausnahmefällen auf den Ko-
sten sitzen bleibt. schon aus diesem Grund ist es unsinnig, dass in einigen Bundesländern
die laborleistungen nach dem Vergaberecht ausgeschrieben werden. auf die rechtsmedi-
zinischen institute wird durch diese Vergabepraxis ein unnötiger Kostendruck ausgeübt.28) 

eine Gesetzesänderung zur einführung eines neuen Beweismittels lässt sich auch nicht
ausschließlich damit legitimieren, dass dadurch der Personalaufwand bei den ermittlungs-
behörden reduziert wird.29) Grundsätzlich muss der staat so viel Personal vorhalten, wie
für die Durchsetzung der rechtsvorschriften erforderlich ist. zudem ist fraglich, ob es
wirklich zu einer spürbaren entlastung der Polizeiarbeit kommen wird. sicherlich erspart
es zeit, wenn man nicht auf den blutentnehmenden arzt warten muss. wartezeiten gibt es
aber auch bei der aaa. Darüber hinaus wird sich die Frage der Beweiseignung der aaa
(richtiger umgang mit dem Dräger-Messgerät) vermehrt in der Hauptverhandlung stellen.
Die Verteidigung wird zeugen benennen, die anhand der trinkmengen bekunden sollen,
dass die angaben der Polizei nicht stimmen können. 

Änderungen in der Beweisführung sind vorrangig mit dem Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit zu begründen. Bei staatlichen eingriffen in die körperliche unversehrtheit ist das
mildeste Mittel anzuwenden.30) einsparungen bei den Kosten und dem Personalaufwand
sind dabei nur als zusatzargumente zu berücksichtigen. Die Blutprobe ist ein körperlicher
eingriff. sollte die NMr-technik sich z. B. auch hinsichtlich des Drogennachweises als
praxistauglich erweisen, wäre dies die Methode der wahl, da die Probengewinnung der ge-

25) Der anfangsverdacht ist nach 4.4.1. der richtlinien bei entsprechenden ausfallerscheinungen auch dann noch
zu bejahen, wenn das testergebnis weniger als 0,15 mg/l oder 0,3 ‰ beträgt. 

26) lG Gera, Dar 1996, 156 ff.
27) Die angaben von lühmann laut Bast-Presseerklärung vom 11.11.2015  „bis zu 300,– €“ sind übertrieben.
28) Dazu de Vries, NzV 2013, 272 ff.
29) so schon Düntzer, VGt 2009, tagungsband s. 143 ff.
30) zur Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei § 81a stPO vgl. BVerfGe 16, 194 (202); BVerfGe

17, 108 (117) und BVerfGe 27, 211 (219).
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ringfügigere eingriff ist. Das Piksen am Ohrläppchen wäre bei den Betroffenen wohl eher
akzeptabel, sodass weniger widerstand zu erwarten ist als bei der Blutprobenentnahme mit
der spritze.

Die aaK wäre aus Gründen der Verhältnismäßigkeit für das strafverfahren dort zuzu-
lassen, wo sie einen gleich sicheren Beweis erbringt wie die BaK. aus der sicht der Poli-
zei handelt es sich um die sogenannten eindeutigen Fälle.31) Dieser Bereich ist aber nur
schwer zu definieren. einigkeit besteht noch weitgehend darin, dass zwei Bereiche keine
eindeutigen Fälle sind:

• wenn Nachtrunk in Betracht kommt (insbesondere in den unfallfluchtfällen), oder
• wenn neben alkohol auch Drogen konsumiert worden sein könnten.

Nach meiner Meinung ist auch der Bereich, der für die relative Fahruntüchtigkeit von
Bedeutung ist, für die aaK nicht akzeptabel (also alles, was umgerechnet zu einer BaK
von weniger als 1,1 ‰ führt). Hier ist die rechtsprechung zur rückrechnung zu beachten,
die auf die BaK aufbaut32). Die aaK läuft der BaK hinterher und führt daher zu anderen
abbauzeiten. Die regeln für die Hochrechnung auf den tatzeitpunkt müssen bei einem
ausgangswert aus der aaa erst noch erforscht werden.33) Hinzu kommen Friktionen mit
einer untergrenze für die relative Fahruntüchtigkeit von 0,3 ‰34) und mit dem Nahedran-
argument. Das argument besagt: soviel näher die BaK an die 1,1 ‰ heranreicht, desto
geringer sind die anforderungen an den Beweiswert von zusätzlichen indizien für die re-
lative Fahruntüchtigkeit.35) Das ist alles nicht ohne weiteres auf die aaK übertragbar und
führt zu einer erheblichen rechtsunsicherheit. insbesondere würde auch der arztbericht in
der Hauptverhandlung als ein wesentliches Beweismittel für die Frage der relativen Fahr-
untüchtigkeit fehlen.36) ein „torkelbericht“ der Polizeibeamten wäre in diesem kritischen
und für den Betroffenen existenziellen Bereich kein ersatz für eine fachkundige verkehrs-
medizinische Befunderhebung.37) Der unterschied zwischen 1,095 ‰ und 1,1 ‰ kann für
die Berufschancen eines jungen Mannes entscheidend sein.

Demnach blieben als „einfache Fälle“ nur aaK mit werten von deutlich über 0,55 mg/l
(> 1,1 ‰) für das strafverfahren übrig.38) Oberhalb eines solchen schwellenwertes entfal-
len irgendwann die Probleme der rückrechnung und der relativen Fahruntüchtigkeit. Der
Gesetzgeber könnte einen Grenzwert für die absolute Fahruntüchtigkeit festlegen: „In
Fällen, in denen keine BAK erhoben ist, ist auch ohne weitere Beweisanzeichen fahrun-
tüchtig, wer eine AAK von 0,6 mg/l oder mehr aufweist“.

31) Hans lt. Bast-Presseerklärung vom 11.11. 2015 (so wohl auch schon 2009, siehe tagungsband VGt 2009,
152 ff.); wendt spricht von den „zweifelsfreien Fällen“, Blutalkohol 52 (2015), 18; siehe auch die krit. an-
merkungen von Müller, Blutalkohol 52 (2015), 90 ff.

32) zur Hochrechnung auf eine tatzeit-BaK mit 0,1 ‰, wenn mehr als zwei stunden zwischen trinkende und
Blutentnahme vergangen sind; vgl. BGHst 25, 246 (249); Fischer rdn. 19 zu 316 stGB.

33) Mußhoff, Blutalkohol 51 (2014), 315.
34) Krit. Janker, NzV 2001, 197 (200).
35) BGH, Vrs 36, 174; OlG Köln NzV 1995, 454.
36) Düntzer, VGt 2009, tagungsband, s. 145.
37) a. a. Hans, VGt 2009, tagungsband, s. 166.
38) Haffner/Dettling, Blutalkohol 52 (2015), 233 ff. empfehlen aus naturwissenschaftlicher sicht einen Grenzwert

von 0,59 mg/ bzw. 1,18 ‰.  
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Dennoch rate ich von einem solchen eingriff des Gesetzgebers in die Beweisführung bei
§ 316 stGB ab. eine solche regelung führt zu erheblichen unsicherheiten. ein solcher
Grenzwert wäre auf radfahrer nicht übertragbar, da hier derzeit ein Grenzwert von 1,6 ‰
existiert.39) außerdem gibt es Probleme mit der MPu, falls dort weiter ein Grenzwert von
1,6 ‰ anzusetzen wäre.40) Mit Blick auf die MPu ist auch zu bedenken, dass bei wegfall
des ärztlichen Befundberichts wesentliche Gesichtspunkte für eine alkoholgewöhnung bei
hoher BaK nicht mehr dokumentiert werden. angaben des Betroffenen zu zusätzlichen
Medikamenteneinnahmen können auf ihre relevanz nicht mehr zuverlässig überprüft wer-
den und drohen somit unter den tisch zu fallen. schließlich ist zu bedenken, dass in der
Kaskoversicherung die leistungskürzungen an die BaK anknüpfen.41) 

auch hier müsste die rechtsprechung sich neu positionieren. 
Die einführung der aaa führt somit zu einem Verlust an rechtssicherheit. sie wäre der-

zeit noch ein stolperstein und kein Meilenstein in der rechtsentwicklung. außerdem ist zu
bedenken: wenn die aaa in teilbereichen eingeführt wird, erhöht dies notwendigerweise
die anforderungen an die anordnungskompetenz hinsichtlich der Blutproben. 

Mein Fazit als Tatrichter
Die entziehung der Fahrerlaubnis ist für den arbeitenden Normalbürger die mit abstand

schwerwiegendste sanktion, die ihm vom staat droht. Das kann man als richter nur ver-
antworten, wenn der bestmögliche Beweis für die strafbarkeit erbracht wurde. und der
bestmögliche Beweis ist nun einmal die Blutprobe.

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
VrlG Hinrich de Vries
landgericht Bonn
wilhelmstraße 21
53111 Bonn
email: hinrich.devries@lg-bonn.nrw.de

39) BGHst 34, 133 ff. (damals noch 1,7 ‰ aufgrund eines erhöhten sicherheitszuschlags). eine Herabsetzung des
Grenzwertes wurde auf dem VGt 2015 diskutiert (tagungsbericht in Blutalkohol 52 (2015), 93 ff.). Vgl. auch
scheffler, Blutalkohol 52 (2015), 72 ff.; zu den aktuellen Forschungen vgl. Daldrup u. a., Blutalkohol 52
(2015), 1 ff.;  ezlan u. a., Blutalkohol 52 (2015), s. 363 ff.

40) Dazu rebler, NzV 2015, 371 ff.; vgl. VGH München Dar 2015, 35 ff. m. anm. ixelmeier und Koehl, Dar
2015, 607 ff. sowie die ergebnisse des arbeitskreises des VGt 2016.

41) Beispiel für diese rechtsprechung OlG saarbrücken NzV 2015, 539 ff.
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FraNK MußHOFF

Medizinisch-naturwissenschaftliche Aspekte

Einleitung
unter anderem auf der 79. Konferenz der Justizminister [1] wurde formuliert: „Die Ju-

stizministerinnen und Justizminister vermögen die von der Ständigen Konferenz der
Innenminister und -senatoren befürwortete Einführung der Atemalkoholanalyse bei Ver-
kehrsstraftaten derzeit nicht zu unterstützen. Die für die Allgemeinheit besonders gefähr-

lichen, unter Alkoholeinfluss begangenen Straßenverkehrsstraftaten bedürfen der ef-

fektiven und konsequenten Ahndung. Ob eine solche bei teilweiser Ersetzung der
Blutalkoholanalyse durch die Atemalkoholanalyse gewährleistet wäre, steht nicht mit hin-
reichender Sicherheit fest. In der Wissenschaft ist weiter umstritten, ob eine Atemalkohol-
analyse als alleiniges Beweismittel zur sicheren Feststellung der Fahruntüchtigkeit im
Sinne der einschlägigen Strafvorschriften ausreicht. Die strafrechtliche Praxis befürchtet
u. a. eine erhebliche Erschwerung der forensischen Beweisführung. Sie hat sich deshalb
gegen eine teilweise Ersetzung der allseits anerkannten Blutalkoholanalyse durch die
Atemalkoholanalyse ausgesprochen.“

Nicht anders lautete die nach umfassenden Diskussionen auf dem 47. Deutschen Ver-
kehrsgerichtstag ausgesprochene empfehlung [2]: „…Der Arbeitskreis ist der Auffas-

sung, dass die Atemalkoholanalyse gegenwärtig kein geeignetes Beweismittel zur Fest-

stellung sog. „absoluter“ Fahrunsicherheit ist. Der Arbeitskreis empfiehlt weitere
umfassende Forschungsarbeit unter Einbeziehung der Rechtsmedizin, der Justiz und der
Polizei.“

weitere umfassende Forschungsarbeiten, die zu einer anderen auffassung hätten führen
können, liegen auch seitdem nicht vor. insofern wundern sich experten sehr über einen
Passus im Koalitionsvertrag der Großen Koalition mit dem titel „Deutschlands zukunft
gestalten“ [3] mit dem wortlaut: „Bei Verkehrsdelikten streben wir an, zur Bestimmung der
Blutalkoholkonzentration auf körperliche Eingriffe zugunsten moderner Messmethoden zu
verzichten. Eine Blutentnahme wird durchgeführt, wenn der Betroffene sie verlangt.“

es stellte sich dann heraus, dass weniger neue Messmethoden gemeint waren, sondern
es sich vielmehr um ein neues unterfangen handelt, die atemalkoholbestimmung auch in
den Bereich der Verkehrsstraftaten einzuführen. um ein „modernes Messverfahren, zur
Bestimmung der Blutalkoholkonzentration“ handelt es damit also in keiner weise. Das ist
falsch und irreführend!

Die argumente pro und contra zur einführung der atemalkoholbestimmung im strafta-
tenbereich sind seit Jahren dieselben, weshalb der Verfasser dieses artikels nur ungern sei-
nen schon mehrmals im Blutalkohol erschienen ausführungen [4, 5] einen weiteren Bei-
trag hinzufügen wollte. Dies geschieht auf ausdrücklichen wunsch der Herausgeber, um
den 54. Verkehrsgerichtstag in Goslar entsprechend zu dokumentieren. Überschneidungen
zu vorherigen Publikationen sind unvermeidbar.

Nach der entscheidung des BGH zur Beweissicherheit der atemalkoholanalyse im Ord-
nungswidrigkeitenrecht (§ 24a abs. 1 stVG) [6] kam es in foro in der Folge vornehmlich
nur noch zu Diskussionen bei Nichterfüllen bestimmter ausführungsbestimmungen (ins-
besondere wartezeiten etc.), ansonsten erfolgte auch mit Hinblick auf die Verhältnismä-
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ßigkeit (nur Ordnungswidrigkeit) eine weitgehende akzeptanz. Diese besteht aber nicht
über Bußgeldverfahren hinaus. laut BGH-Beschluss vom 03. 04. 2001 wurden gerade
nicht die Voraussetzungen festgeschrieben, „unter denen die Rechtsprechung auch die
Atemanalyse als hinreichend zuverlässiges Beweismittel zur abschließenden Feststellung
alkoholbedingter „absoluter“ Fahruntüchtigkeit nach § 316 StGB anerkennt“, was von
revisionsgerichten entsprechend getragen wird. während es im Bereich des Ordnungs-
widrigkeitenrechts mit der einführung eigener aaK-Grenzwerte zur Festlegung eines tat-
bestandmerkmals kam, stellt ein aaK-wert im Verkehrsstrafrecht im Gegensatz zu einem
BaK-wert kein ausreichendes alleiniges Beweisanzeichen dar. in sachsen-anhalt wurde
gem. runderlass des innenministeriums festgelegt, dass ab einem aaK-wert von 0,8 mg/l
strafrechtsrelevanz gegeben ist und ohne BaK-Bestimmung gem. § 316 stGB anklage
erhoben werden kann [7]. revisionsgerichte folgten dem nicht und so wurde selbst bei
einer aaK von 0,94 mg/l nicht mit absoluter sicherheit von einer BaK von mindestens
1,1 ‰ ausgegangen und vielmehr festgestellt, dass eine Verurteilung wegen § 316 stGB
nicht alleine auf eine aaK gestützt werden kann [8]. 

ein (teilweiser) Verzicht auf eine Blutprobe bei Verkehrsstraftaten unter alkoholeinfluss
ist aus medizinisch-naturwissenschaftlicher sicht bzw. aus sicht wissenschaftlicher sach-
verständiger in Verkehrsstraftaten gerade in anbetracht der hohen ansprüche an die Be-
weiskraft in einem strafverfahren nicht akzeptabel. es würde auf ein wertvolles Beweis-
mittel mit hoher aussagekraft verzichtet, zusätzlich käme es in Begutachtungsfragen zu
vermeidbaren unsicherheiten und insbesondere zur ungleichbehandlung von Betroffenen,
was in verschiedenen ausführungen zu dieser thematik zusammengefasst wurde [u. a. 
4, 5, 9, 10]. 

1. Wegfall eines wichtigen Beweismittels im Strafverfahren
Mit der abschaffung der Blutprobe würde ein wichtiges und besonders sicheres und in-

formatives Beweismaterial verloren gehen. zum einen könnte im Falle einer anzweife-
lung bei einer atemalkoholprobe eine prinzipielle Überprüfung des ergebnisses nicht
mehr erfolgen, was bei asservierten Blutproben zwanglos möglich ist. Dieses ist zugege-
benermaßen kein besonders hervorzuhebender Punkt, zählt doch ein mit dem durch die
Physikalisch-technische Bundesanstalt (PtB) zugelassenen Messgerät evidential erzielter
wert als eindeutiger Beleg. Dennoch ist zu beachten, dass Nachuntersuchungen bei zwei-
feln am technischen zustand des atemalkoholgerätes oder zweifeln bezüglich des einhal-
tens von physiologisch notwendigen wartezeiten nicht zu praktizieren sind. in diesem zu-
sammenhang ist besonders kritisch auf eine Publikation aus reihen der Polizei selbst
hinzuweisen. Bei auswertung von Ordnungswidrigkeits-anzeigen in den Jahren 2006-
2009, bei denen eine atemalkoholmessung mit dem Dräger evidential 7110 vorgenom-
men wurde, zeigte sich, dass in 20 bzw. 40 % der Fälle Fehler bei der wartezeit bzw. Kon-
trollzeit „zu Verwertungsverboten geführt haben bzw. jederzeit hätten dazu führen können“
[11]. es sei sogar in über 50 % der Fälle mindestens ein Fehler festzustellen gewesen, was
insofern zu relativieren ist, als dass es sich dabei häufig um fehlende oder ungenügende
Dokumentationen handelte, die nicht zwangsläufig auf eine fehlerhafte Durchführung
schließen lassen. inwieweit das zu einer Nichtverwertbarkeit geführt hat, ist nicht mitge-
teilt worden, u. u. wird es in einem Owi-Verfahren derzeit auch nicht zwingend von Juri-
sten darauf angelegt. anders wird dieses bei strafverfahren aussehen. will man sich das
bei der Verfolgung eines kriminellen Vergehens erlauben? Die aufarbeitung solcher Män-
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gel wird jedenfalls mit erheblichem zeit- und Kostenaufwand verbunden sein. Polizeibe-
amte, die eigentlich zeitlich entlastet werden sollen, würden verstärkt als zeugen in amts-
gerichtssälen auftreten müssen.

ein aus sachverständiger sicht weiterer kritischer Punkt ist die tatsache, dass bei einer
aaK-Bestimmung die Möglichkeit einer Überprüfung der sicheren identität eines Betrof-
fenen mittels DNa-untersuchung entfällt. Bei polizeilichen Überprüfungen muss die
identität eines Betroffenen festgestellt werden; im Falle einer atemalkoholmessung mit
dem Dräger evidential 7110 werden Personendaten sogar in das Gerät eingegeben. Pro-
bleme entstehen insbesondere dann, wenn keine oder nicht die eigenen ausweispapiere
mitgeführt oder eingesehen werden. Des weiteren kann es zu Fehlern bei der eingabe von
Personaldaten kommen (insbesondere bei gleichzeitiger Vorführung mehrerer Personen).
in der oben erwähnten polizeilichen auswertung ist z. B. von Fällen die rede, in denen bei
einem 24- und 26-Jährigen ein alter von 94 bzw. 96 Jahren eingegeben wurde [11]. Da das
Messgerät anhand des alters berechnet, welches atemvolumen für eine beweissichere
analyse benötigt wird und dies indirekt einfluss auf das Messergebnis hat, sind Messer-
gebnisse in solchen Fällen nicht mehr verwertbar. Bekannt geworden sind auch Fälle, bei
denen das alter bewusst heraufgesetzt und damit das notwendige atemvolumen herabge-
setzt wurde, um angetrunkenen überhaupt eine aaK-Messung zu ermöglichen, die sonst
nicht in der lage gewesen wären, das Gerät ausreichend zu beatmen.

Derzeit kommt es gerade bei strafverfahren in der Praxis im weiteren Verfahrensgang
zumindest in einzelfällen immer wieder zu einlassungen, man sei gar nicht gefahren oder
man habe keine Probe abgegeben. im weiteren Verlauf kann im Fall einer atemalkoholbe-
stimmung lediglich auf zeugenaussagen (der Polizeibeamten) zurückgegriffen werden,
die i. d. r. nur auf die aktenlage Bezug nehmen. Diese Problematik wird von seiten der
Befürworter der aaK-Messung deutlich heruntergespielt, denn die sichere identität werde
doch anhand von ausweispapieren überprüft [12]. was aber, wenn jemand nicht die eige-
nen, sondern die eines ähnlich aussehenden Verwandten oder Bekannten mit sich führt?
eindeutig beweissicher ist die identität allein anhand von Papieren bestimmt nicht festzu-
stellen.

in einer aktuelleren Hamburger studie wurde dargestellt, dass bei 1.000 bis 2.000 Blut-
entnahmen mit einer Nichtidentität zu rechnen ist und in 45,2 % dieser Fälle tatsächlich
eine Nichtidentität festgestellt wurde [13]. auf eine vergleichbare zahl kam ganz aktuell
eine Düsseldorfer studie [14]. auch wenn es sich derzeit bei Kenntnis der technischen
Möglichkeiten bzgl. einer DNa-analytik um einzelfälle handelt, ist ein entsprechendes
einlassungsverhalten bei fehlender Möglichkeit einer Überprüfbarkeit – gerade in anbe-
tracht der bei einem strafverfahren im Vergleich zu einem Ordnungswidrigkeitsverfahren
drohenden Folgen – vermehrt zu erwarten. abhilfe könnte geschaffen werden, würde man
eine speichelprobe (z. B. Mundstück) oder zumindest einen Fingerabdruck asservieren.

ein besonders wichtiger aspekt ist die mögliche Überprüfung einer zusätzlichen auf-
nahme weiterer zentral wirksamer Mittel (Drogen, Medikamente) im Blut eines Verkehrs-
teilnehmers in einer gelagerten Blutprobe. Nicht selten ergeben sich entsprechende Hin-
weise oder Verdachtsmomente erst im Nachgang bzw. fallen dann Diskrepanzen zwischen
einem alkoholbefund und der symptomatik eines Betroffenen auf. Folgeuntersuchungen
werden i. d. r. von staatsanwaltschaften oder z. t. auch von Gerichten erteilt. Die erken-
nung drogen-/medikamentenbeeinflusster Kraftfahrer im straßenverkehr ist nach wie vor
problematisch. zwar hat sich die aufklärungsrate bedingt durch polizeiliche schulungs-

Dokumentation



BlutalKOHOl VOl. 53/2016

131

maßnahmen deutlich erhöht, jedoch hängt es nach wie vor an der erfahrung (und der schu-
lung) der einzelnen Beamten. auch Drogenschnellteste vor Ort auf schweißbasis, an urin
oder an speichelflüssigkeit sind nach wie vor nicht verlässlich und erfassen per se nur eine
kleine zahl möglicher relevanter substanzen. zudem besteht schon jetzt regional das Pro-
blem, dass aus Kostengründen und Gründen des aufwandes bei Vorliegen einer alkohol-
bedingten „absoluten Fahrunsicherheit“ auf zusätzliche untersuchungen verzichtet wird
oder zumindest nicht auf alle relevanten substanzklassen analysiert werden soll. Daher ist
die Gefahr eines rückganges der Verfolgung entsprechender Fälle zu befürchten und aus
dem benachbartem ausland liegen warnende Beispiele vor (z. B. österreich mit ver-
gleichsweise sehr geringer Fallzahl von Drogen im straßenverkehr [15]).

ein weiteres sehr relevantes Problem stellen sog. Nachtrunkeinlassungen dar, d. h. ein
Betroffener gibt – häufig auch erst wieder im Nachgang zu einem Geschehen – an, er habe
zwischen Fahrt und eintreffen der Polizei bzw. der Probenahme (auch Fälle eines Nach-
trunkes im Polizeiwagen oder auf der Polizeiwache werden angegeben) alkohol konsu-
miert. am gelagerten Blut besteht die Möglichkeit, eine Begleitstoffanalyse vorzunehmen
und somit die trinkangaben eines Betroffenen zu überprüfen. Bei Verzicht auf eine Blut-
probe würde man sich eines wichtigen Beweismittels entledigen. Dem wird zwar entgegen
gehalten, dass man die aaK-Bestimmung sowieso nur in Fällen zum tragen bringen
möchte, in denen Fahrer direkt als solche angetroffen und ab dann unter Beobachtung ste-
hen. Das würde aber insbesondere dann ein Problem, wenn bei anwendung auf höhere al-
koholisierungsgrade die Beobachtungszeit bis zur aaK-Messung deutlich angehoben
werden muss. Dann wären Beamte 1-2 stunden gebunden. 

zu erwähnen wäre noch, dass ergebnisse einer Begleitstoffanalyse auch zu einer Über-
prüfung von trinkgewohnheiten herangezogen werden können (z. B. langzeitige alkoho-
lisierung, untersuchung auf alkoholmarker, schlusssturztrunk).

aber auch bei einer verwaltungsrechtlichen Überprüfung der Fahreignung kann eine an-
lassbezogen gewonnene Blutprobe von Bedeutung sein und den Betroffenen ggf. ent-
lasten. Bei der Überprüfung der Fahreignung ist eine sog. Veränderungsdiagnostik von re-
levanz, d. h. eine reduktion des trinkverhaltens seit dem Vorfall ist zu belegen. Dazu kön-
nen alkoholisiert angetroffene Kraftfahrer nach rücksprache mit der staatsanwaltschaft,
die über die Deliktblutprobe verfügt, auf eigene Kosten eine untersuchung auf alkohol-
marker durchführen lassen und mit Folgeuntersuchungen ggf. eine Veränderung zeitnah
zum Delikt belegen, was die wiedererteilung der Fahrerlaubnis erleichtern kann. auch
dieser aspekt scheint von Befürwortern der aaK-Messung nicht verstanden zu werden,
die von einer ungesetzlichen ausspähung und einer Verletzung von Persönlichkeitsrechten
Betroffener sprechen [12]. selbstverständlich ist nicht angedacht, solche untersuchungen
grundsätzlich durchzuführen. aber gerade auf wunsch Betroffener kann eine damit zu be-
legende Veränderung des trinkverhaltens zu einer beschleunigten wiedererteilung der
Fahrerlaubnis führen und ist somit günstig für sie selbst. eine Beauftragung läuft auf
wunsch des Betroffenen, wobei er bei der zuständigen staatsanwaltschaft die Freigabe
seiner Blutprobe zu beantragen hat.

solche weiterführenden untersuchungen werden aber ggf. auch von erfahrenen staats-
anwälten oder richtern im rahmen eines strafverfahrens in auftrag gegeben, wenn es bei
der Überprüfung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit um das alkoholkonsumverhalten
einer Person geht. Der Verfasser wurde im Vorfeld einer mündlichen Hauptverhandlung
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schon oftmals mit entsprechenden untersuchungen (insbesondere Methanolbestimmung)
beauftragt.

letztendlich kann zu einem möglichen Beleg und oder zur abschätzung eines einige
stunden vorangegangenen alkoholkonsums bei aktueller alkoholfreiheit eine analyse auf
ethylglucuronid im Blut in strafverfahren von interesse sein [16].

2. Wegfall einer unabhängigen Beurteilung des psychophysischen Leistungsbildes
Beim wegfall einer Blutprobe steht ein ärztlicher untersuchungsbericht mit kompetent

erhobenem psychophysischen leistungsbild durch eine polizeiunabhängige Person nicht
mehr zur Verfügung. ein solcher untersuchungsbericht bildet aber bei vielen Fragestel-
lungen eine Grundlage für eine weiterführende Begutachtung und ist z. B. maßgeblich bei
der Beurteilung einer möglichen relativen Fahrunsicherheit. zudem ist häufig ein fließen-
der Übergang in der art gegeben, dass in einigen Fällen auch die strafrechtliche Verant-
wortlichkeit eines Betroffenen zu prüfen ist. Hier ist ein alkoholwert nur ein indiz, be-
sonders relevant ist das leistungsverhalten eines Betroffenen im jeweiligen einzelfall und
gerade bei deutlicheren intoxikationen ist dann ein ärztlicher untersuchungsbericht nicht
durch Berichte medizinischer laien zu ersetzen. im Vergleich zu einem Ordnungswidrig-
keitsverfahren ist bei einem strafverfahren auch hier wiederum auf die Verhältnismäßig-
keit und die möglichen Folgen für einen Betroffenen hinzuweisen. auf die Bedeutung
einer untersuchung unabhängig vom Polizeiapparat wies u. a. DeNcKer eindrucksvoll aus
juristischer sicht hin und stellte es auch als wichtig heraus, dass analysen polizeiunab-
hängig vorgenommen werden [17].

in Diskussionen mit Ärzten, die für forensisch indizierte Blutentnahmen zur Verfügung
stehen, zeigt sich, dass bei einem größeren wegfall von solchen Blutentnahmen bedingt
durch den einsatz der aaK-Bestimmung im straftatbereich der erhalt der bestehenden
strukturen gefährdet sein kann; zu einer mangelnden Bereitschaft kommt mit der zeit
dann eine fehlende erfahrung.

3. Vergleich der Messtechnik und Qualitätssicherung
Ohne zweifel ist das in Deutschland für die atemalkoholbestimmung im Ordnungswi-

drigkeitsbereich eingesetzte Gerät Dräger evidential 7110 bzgl. seiner messtechnischen
zuverlässigkeit als hervorragend geeignet anzusehen [18]. auch das Nachfolgemodell
Dräger alcotest 9510 De wird dem nicht nachstehen [19].

so sind z. B. Verfälschungen der aaK durch ethanolhaltige Medikamente bzw. inhala-
tionssprays, Mundspüllösungen oder Mundgele i. d. r. auszuschließen, da es bei einer
aufnahme im engen zeitlichen zusammenhang mit der aaK-Messung zu Fehlermeldun-
gen des Gerätes kommt („interferenz“ oder „Differenz der einzelwerte“) und kein gültiges
endergebnis herausgegeben wird. einige arbeitsgruppen untersuchten intensiv den ein-
fluss der außentemperatur und alveolären Kontaktzeit durch Hypo- und Hyperventilation
als mögliche Faktoren, welche die aaK beeinflussen können [20]. Das Dräger alcotest
evidential 7110 berücksichtigt derzeit wohl als einziges aaK-Messgerät die abhängigkeit
der löslichkeit des alkohols von der temperatur in der atemluft, indem rechnerisch eine
Korrektur auf eine standardtemperatur von 34 °c vorgenommen wird. es wurde aller-
dings nachgewiesen, dass der einfluss der atemtechnik zwar deutlich reduziert, aber nicht
völlig aufgehoben wird (Hyperventilation von –11 % auf –2 % und Hypoventilation von 
+13 % auf +7 %) und bei Hypoventilation die Höhe der aaK-abweichung signifikant mit 
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der Hypoventilationsdauer korreliert [21]. eine Hyperventilation ist dagegen von unterge-
ordneter Bedeutung.

Bzgl. der Präzision der aaK-Messung müssen kritische anmerkungen getroffen wer-
den. Die Präzisionsangaben des Herstellers des Dräger alcotest evidential 7110 betragen:
< 0,006 mg/l für Konzentrationen bis 0,40 mg/l und < 1,5 % für Konzentrationen zwi-
schen 0,40 und 1,00 mg/l. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass es sich lediglich um die
wiederholpräzision mit technischen Prüfgasen handelt und eine solche Präzision nicht in
realen trinkversuchen erreicht wird [22]. HaFFNer et al. [23] fanden bei einem Vergleich
der Messpräzision bei aaK- und BaK-Bestimmungen in einem wissenschaftlichen trink-
versuch bei einer niedrigeren aaK zwischen 0,20 und 0,30 mg/l und auch bei einer aaK
zwischen 0,35 und 0,40 mg/l keine signifikanten unterschiede zur BaK-Bestimmung. Be-
reits bei einer aaK zwischen 0,50 und 0,60 mg/l wurden dagegen hochsignifikante unter-
schiede (aaK-VK: 2,29 %; BaK-VK: 1,35 %) festgestellt. auf Nachfrage konnten für
das neue Dräger 9510 De keine verbesserten Präzisionsdaten auch bei höheren atemalko-
holkonzentrationen vorgestellt werden [19]. es wird vielmehr darauf verwiesen, dass
schließlich die PtB das Gerät zugelassen habe und sich dadurch weitere Diskussionen er-
übrigen würden, da eine regelkonforme Messung vorgenommen werde. auch sei bei der
aaK-Messung ja kein sicherheitszuschlag inkludiert. Dies ist aber falsch, wenn man
einen Konversionsfaktor zur Blutalkoholbestimmung festlegt, bei der der sicherheitszu-
schlag bei den Grenzwerten berücksichtigt wurde. Damit wurde der sicherheitszuschlag
bei der BaK-Bestimmung zumindest indirekt auf die aaK-Bestimmung übertragen, ob-
wohl die Datenlage dies nicht hergibt. Die arbeitsgruppe um HaFFNer beschäftigte sich
mit einer naturwissenschaftlichen Herleitung eines möglichen aaK-Grenzwertes im Ver-
kehrsstrafrecht unter Berücksichtigung eines ggf. verlässlichen Konversionsfaktors bei
einer wartezeitverlängerung auf mindestens zwei stunden unter Berücksichtigung der
Präzisionsdaten und des bei der BaK-Bestimmung angewandten sicherheitszuschlages.
Dazu und zu daraus resultierenden Problemen wird auf entsprechende arbeiten verwiesen
[24, 25].

aus forensischer sicht sei auf einen weiteren kritischen Punkt bzgl. der Qualitätssiche-
rung bei der aaK-Bestimmung hingewiesen. im Gegensatz zu den äußerst aufwendigen
Qualitätskontrollmaßnahmen bei der forensischen Blutalkoholbestimmung erfolgt bei der
atemalkoholmessung mit dem Dräger alcotest evidential 7110 oder 9510 De lediglich
eine halbjährlich stattfindende eichung des Messgerätes, eine Kontrolle während der
Dauer des einsatzes – wie in anderen ländern (z. B. Niederlande) nicht unüblich – findet
nicht statt. zwar ist das Messgerät durch die PtB als eichfähig zugelassen und muss nur
alle sechs Monate von einem staatlichen eichamt geeicht und versiegelt werden, so dass
die derzeitige Vorgehensweise zweifellos lege artis ist. eichfähigkeit bietet aber nicht
zwanglos sicherheit gegenüber plötzlich auftretenden und nicht ohne weiteres erkennba-
ren Fehlern. Daher wäre es zu begrüßen, wenn arbeitstägliche Kontrollen auch bei einer
aaK-Bestimmung dokumentiert werden könnten oder zumindest bei einer erneuten ei-
chung die ergebnisse einer Funktionsüberprüfung festgehalten würden. es ist nämlich der-
zeit nicht nachvollziehbar bzw. dokumentiert, ob bei einer erneuten eichung auch eine 
Justierung des Messgerätes erforderlich war bzw. in welchem ausmaße. andererseits
würde dieses natürlich im Falle einer gröberen abweichung zu erheblichen juristischen
Problemen bei den im letzten eichintervall abgeschlossenen Fällen führen, was wohl nicht
erwünscht ist.
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laut aussage der Firma Dräger wurden zumindest in der einführungsphase des Dräger
alcotest evidential 7110 die werte von Funktionsüberprüfungen vor einer eichung aufge-
zeichnet, was im weiteren Verlauf eingestellt worden sei. Dies sollte aus forensischer sicht
wieder aufgenommen werden. schließlich werden auch bei anderen Messgeräten (z. B.
zur Geschwindigkeitsmessung) sog. lebensakten oder lastenhefte geführt.

4. Fehlende Konvertierbarkeit von AAK- und BAK-Messwerten und Ungleichbe-
handlung Betroffener

Forensisch ist die umrechnung von atemalkohol- in Blutalkoholwerte problematisch.
unbestritten ist eine exakte umrechnung nicht möglich, vielmehr wird angenommen, dass
jedem aaK-wert eine „gewisse Bandbreite von BAK-Werten“ entsprechen kann [26, 27].
unter Berücksichtigung der maximal zulässigen abweichungen der aaK-Messung nach
scHOKNecHt [28] und der BaK/aaK-umrechnungsfaktoren nach BracKeMeyer &
scHOKNecHt [29] wurden seinerzeit empfehlungen zur umrechnung der aaK auf eine
BaK aufgestellt, wobei einer aaK jeweils ein erheblicher BaK-Bereich zuzuordnen war,
da alle Parameter entsprechend der Fragestellung jeweils zugunsten eines Betroffenen zu
berücksichtigen sind [30]. Folgt man diesen empfehlungen, so wäre z. B. einer aaK von
0,55 mg/l eine Mindest-BaK von 0,83 Promille und eine maximale BaK von 1,45 Pro-
mille zuzuordnen. eine erschreckende Bandbreite, bezieht man dies auf jeden einzelfall!

in verschiedenen untersuchungen wurden je nach studienbedingungen und umge-
bungssituation Konversionswerte von Q (BaKven/aaK) zwischen 0,74 und 3,29 bestimmt
sowie Mittelwerte von 2,16 bis 2,27 [31-37]). Der im Ordnungswidrigkeitsbereich ver-
wendete umrechnungsfaktor von Q = 2 ist willkürlich festgelegt und liegt per se schon
einmal 5 % unter dem häufig unterstellten wert von 2,1. wie Maatz zusammengefasst hat,
ist dies seinerzeit nur deshalb geschehen, damit Personen, die sich einer aaK-Bestim-
mung unterziehen, nicht gegenüber Personen benachteiligt sind, bei denen eine BaK-Be-
stimmung durchgeführt wird [38]. Die akzeptanz der atemalkoholanalyse sollte in der öf-
fentlichkeit erhöht werden, indem Personen, die sich der aaK-Bestimmung unterziehen,
eine Besserstellung gegenüber denjenigen erfahren, die der BaK-Bestimmung unterwor-
fen werden. Man griff auf einen Konversionsfaktor Q von 2 zurück, damit beim Vorliegen
einer BaK, die einem BaK-Grenzwert entspricht, die wahrscheinlichkeit 75 % beträgt,
dass der gleichzeitig gemessene aaK-wert unter dem ausgewählten aaK-Grenzwert
liegt. Nach den ausführungen von Maatz ist die wahrscheinlichkeitsvorgabe von 75 %
für die anwendung des Ordnungswidrigkeitstatbestandes des § 24a abs. 1 stVG als aus-
reichend anzusehen (Verhältnismäßigkeit, da kein kriminelles unrecht), genüge aber nicht
für die Übertragung auf die Voraussetzungen absoluter Fahrunsicherheit nach § 316 stGB.

in der sog. „länderstudie 2006“ wird als bedeutsam erachtet, dass der Konversionsfak-
tor Q in 95 % der (ausgewerteten) Fälle bei über 2 lag und bei anwendung eines entspre-
chenden Konversionsfaktors der BaK-wert in mehr als 90 % der Fälle höher als der zu-
gehörige aaK-wert war, womit die „anforderungen des BGa-Gutachtens hinsichtlich 
75 % Überschreitung übertroffen würden“ [34]. Dabei wird im Gegensatz zu den ausfüh-
rungen von Maatz ohne weitere Begründung einfach unterstellt, dass der vom BGH auf-
gestellte wert von 75 % auch für den straftatbereich gefordert werde.

Neben oben angeführten Beobachtungen an realfällen zeigten weHNer et al. [39] in
einer pharmakokinetischen Modellrechnung auf, dass der BaKven/aaK-Konversionsfak-
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tor Q während des Verlaufs einer ethanolbelastung keinesfalls konstant ist, worauf auch
schon einige experimentelle studien hinwiesen [40-42]. Der Quotient steigt mit zuneh-
menden zeiten stark an, bleibt ab etwa 100 bis ca. 300 min nach trinkende auf einem Ni-
veau zwischen 2,1 und 2,3, um dann wieder erneut stark anzusteigen. es ist also klar er-
sichtlich, dass in der resorptionsphase die aaK vergleichsweise deutlich größer ist als die
venöse BaK, in der späteren eliminationsphase physiologischer weise die aaK im Ver-
gleich immer kleiner ist als BaKven. werden in der wehnerschen Modellrechnung die ent-
sprechenden schwankungsbreiten verschiedener Parameter berücksichtigt, so schwankt Q
selbst im Plateaubereich zwischen 1,75 und 2,5. Für die gesamte expositionszeit müsse
nach weHNer eine Varianz von Q mit ca. 1-3 angenommen werden, weshalb selbst grobe
abschätzungen bei umrechnung einer aaK in eine BaK als obsolet zu verwerfen seien.
aufbauend auf den ausführungen von weHNer wurde ein Berechnungsmodell für intrain-
dividuell-situative BaKven/aaK-Konversionsfaktoren zumindest in der postresorptiven
eliminationsphase als standardisiertes Verfahren vorgeschlagen [43, 44]. eine Konzentra-
tionsabhängigkeit von Q wurde auf Basis von österreichischen routinefällen von PaVlic

et al. demonstriert [45].
Die Problematik der deutlichen Überhöhung der aaK im Vergleich zur BaK in der re-

sorptionsphase wurde – wie angesprochen – mehrfach experimentell belegt. scHuFF et al.
fanden nach moderater alkoholbelastung 20 min nach trinkende Konversionsfaktoren Q
zwischen 1,075 und 2,227 (Mw 1,707) und in einem Viertel der Fälle hatte die aaK einen
für den Ordnungswidrigkeitsbereich relevanten Grenzwert von 0,25 mg/l erreicht, wohin-
gegen die BaK unter 0,5 ‰ lag [46]. es wurden Differenzen zwischen der BaK und um-
gerechneter aaK von mehr als 0,1 ‰ in 30,6 % der Fälle festgestellt. Bei weiteren trink-
versuchen mit Berechnung einer Gipfelkonzentration von etwa 0,8 ‰ bei einer zwei-
stündigen trinkzeit wurden real maximale BaK-werte etwa 30 min nach trinkende und
maximale aaK-werte etwa 15 min nach trinkende erreicht [47]. Die BaKven/aaK-Kon-
versionsfaktoren Q zeigten in der anflutungsphase niedrige werte mit hohen schwan-
kungsbreiten (Q0,25a = 1,685 ± 0,348), die bis zu den Gipfelbereichen unter einengung der
schwankungsbreiten anstiegen. Bei erreichen des aaK-Kurvengipfels lag Q noch deut-
lich unter 2 (QaaKmax = 1,895 ± 0,236) und bei erreichen des BaK-Kurvengipfels im
Mittel bei 2 (QBaKmax = 2,045 ± 0,147). zwanzig Minuten nach trinkende (wartezeit bei
aaK-Messungen) hatten erst knapp 40 % der Probanden ein Q ≥ 2 erreicht, in 8,4 % der
Fälle blieb Q selbst während der eliminationsphase unterhalb von 2. somit wurde eindeu-
tig belegt, dass bei aaK-Bestimmungen, die zu früh nach trinkende durchgeführt werden,
durch relative Überhöhungen im Bereich des Kurvengipfels ungerechtfertigte Belastungen
von Probanden im Vergleich zur BaK zu erwarten sind. Von den autoren wird ausgeführt:
„Es scheint erforderlich, in Anlehnung an den rückrechnungsfreien Zeitraum bei der fo-
rensischen Pharmakokinetik der BAK einen Mindestabstand der AAK-Messung für die fo-
rensische Pharmakokinetik des Alkohols einzuführen, dessen Länge sich am Beginn der li-
nearen AAK-Eliminationskinetik orientieren sollte.“

Für die aaK-analyse ist also nicht nur eine derzeit bei 20 min liegende wartezeit zwi-
schen trinkende und der Messung einzuhalten, um eine Beeinflussung der Messwerte
durch Mundrestalkohol zu vermeiden. zu berücksichtigen ist vielmehr, dass überhöhte
aaK-werte generell in der resorptionsphase auftreten können. um eine ungerechtfertig-
te Benachteiligung durch die aaK-Messung während einer möglichen oder tatsächlichen
anflutungsphase zu vermeiden, wird empfohlen, ggf. abschläge in abhängigkeit von
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trinkangaben zu berücksichtigen oder besser die wartezeit bzw. sogar Beobachtungszeit
auf mindestens 60 (oder sogar 120) min ab der Kontrollzeit anzuheben [46,48].

in der bereits angesprochenen „länderstudie 2006“ [34] findet sich eine interessante
abbildung, die eine ungleichbehandlung von Personen, die sich einer aaK- oder BaK-
Bestimmung unterziehen, eindrucksvoll belegt und hier doch auch nochmals aufgegriffen
wird (abb. 1). 

in einer sog. Vier-Felder-tafel wurden im Bereich der Grenzwerte jeweils die Fälle zu-
sammengeführt, in denen eine BaK <1,1 ‰ und aaK <0,55 mg/l (unten links) und eine
BaK >1,1 ‰ und aaK >0,55 mg/l (oben rechts) ermittelt wurde, d. h. wo sich die ergeb-
nisse der beiden unterschiedlichen Bestimmungsmethoden entsprechen. Hier sollten sich
möglichst alle Fälle wieder finden. Dazu kann es zu Fällen kommen, in denen die aaK 
>0,55 mg/ und die BaK <1,1 ‰ liegt (unten rechts) und ebenso die aaK <0,55 mg/l und
die BaK >1,1 ‰ (oben links). es zeigt sich, dass es in der entsprechenden auswertung
praktisch keinen Fall mit einer aaK >0,55 mg/l und einer BaK <1,1 ‰ gab, seltsamer
weise also keine Fälle auftraten oder berücksichtigt sind, bei denen sich der Proband in der
resorptionsphase befand. in der länderstudie findet sich aber gerade eine Häufung von
Fällen mit einer aaK <0,55 mg/l, bei denen auf Grundlage der BaK doch eine absolute
Fahrunsicherheit festgestellt wurde. Man kann ohne weiteres von falsch-negativen Fällen
sprechen, die in abbildung 1 nochmals per Kasten abgesetzt sind und einen nicht geringen
anteil an den Gesamtfällen einnehmen. anders als von manchen stellen ausgeführt, ist es
derzeit an vielen standorten durchaus üblich, dass in Fällen mit einer aaK im Vortest ab
beispielsweise 0,45 mg/l durchaus eine Blutentnahme vorgenommen und durch Bestim-
mung einer BaK >1,1 ‰ in einer Vielzahl ein tatbestand einer absoluten Fahrunsicher-
heit festgestellt wird, was bei einer reinen aaK-Bestimmung nicht der Fall gewesen wäre.
Bei einer reinen aaK-Bestimmung wäre also häufig nur von einem Ordnungswidrigkeits-
tatbestand auszugehen, wohingegen bei einer BaK-Bestimmung ein straftatbestand mit

abb. 1: Korrelation zwischen BaK und aaK im grenzwertigen Bereich von 1,1 ‰ bzw. 0,55 mg/l [21]. im lin-
ken oberen Quadranten extra abgesetzt finden sich falsch-negative Fälle mit einer aaK <0,55 mg/l bei einer

BaK >1,1 ‰. Daten aus der „länderstudie 2006“ [34].
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viel erheblicheren Folgemaßnahmen für Betroffene erfüllt wäre. Dies belegt eindrucksvoll
die Bevorteilung von Personen, die sich einer aaK-Bestimmung unterziehen, was im
sinne einer Gleichbehandlung nicht als akzeptabel erscheinen kann. zudem kann es nicht
im sinne einer erhöhten Verkehrssicherheit sein – dies wird von Befürwortern zur einfüh-
rung der aaK-Bestimmung auch im straftatbereich angeführt –, wenn nach augenblik-
klicher Verfahrensweise potentielle straftäter nicht mehr als solche festgestellt werden.
auf Grundlage von Vier-Felder-tafeln kann man aussagen zur spezifität und sensitivität
und ggf. zum positiven prädiktiven wert eines Verfahrens treffen. legt man die BaK-Be-
stimmung mit einem Grenzwert von 1,1 ‰ als standard zugrunde, dann wäre bei einer
aaK-Bestimmung mit einem Grenzwert von 0,55 mg/l bei Verwendung eines Konver-
sionsfaktors von 2 von einer hohen spezifität (kein erfassen von negativen Fällen, d. h.
von Fällen mit BaK <1,1 ‰) der aaK-Messung im grenzwertigen Bereich auszugehen,
die sensitivität (tatsächliches erfassen möglichst aller Fälle mit BaK ≥1,1 ‰) wäre da-
gegen als schlecht zu bezeichnen. in der länderstudie wird ausgeführt, dass die sog. Über-
schreitungswahrscheinlichkeit bei Q = 2 bei sogar 95 % liege, gemeint ist, dass in 95 %
der Fälle die BaK oberhalb der (umgerechneten) aaK lag. im umkehrschluss bedeutet
das natürlich auch, dass in 95 % der Fälle Personen, die sich einer BaK-Bestimmung
unterziehen, denen, die sich einer aaK-Messung unterwerfen, schlechter gestellt sind!

zu beachten ist, dass bei höheren BaK-werten, mit zunehmendem alter sowie bei
Krankheiten Personen erfahrungsgemäß häufiger nicht mehr in der lage sind, eine atem-
alkoholprobe abzugeben. Bei möglichen Benachteiligungen oder Bevorteilungen müssten
Probanden von vorneherein auf eine wahlmöglichkeit zwischen einer Blut- oder atemal-
koholmessung mit entsprechenden Vor- und Nachteilen hingewiesen werden. es kann bei
authentischen Fällen mit mehreren Fehlversuchen einer aaK-Bestimmung auch zu erheb-
lichen zeitverlusten kommen, bis man sich zur alternativen Blutentnahme entscheidet,
was für die Beweislage und Begutachtungsfragen von Nachteil ist (alkoholabbau über
diesen zeitraum).

letztendlich seien Gedanken von scHeFFler aufgegriffen, der folgende Fallkonstella-
tionen zur Diskussion stellte [49]: Bei einem Verkehrsteilnehmer wird eine aaK von 
0,60 mg/l ermittelt, daraufhin veranlasst er selbst unmittelbar eine BaK-Bestimmung und
es wird ein BaK-wert von 1,00 ‰ ermittelt. wird das Gericht argumentieren, dass er „lei-
der Pech“ gehabt habe, da er auch die aaK hat messen lassen? in einem anderen Fall kann
eine aaK knapp unter 0,55 mg/l ermittelt worden sein, aber da die Polizei von einer „ge-
wissen Bandbreite“ ausgeht, besteht ein genügender anfangsverdacht zur entnahme einer
Blutprobe, deren analyse ohne weiteres zu einem wert ≥1,1 ‰ führen kann.

5. Keine gesicherte Datenlage zur Berechnung von Alkoholkonzentrationen auf
Grundlage einer AAK

wissenschaftlich vertretbare und rechtlich relevante Berechnungen der Blutalkoholkon-
zentrationen aus trinkmengen, von trinkmengen aus der BaK und insbesondere rück-
rechnungen auf den tatzeitpunkt beruhen sämtlich auf erfahrungen mit dem Blutalkohol
und sind auf atemalkohol nicht direkt übertragbar. Die Mehrzahl der Beurteilungen von
alkoholisierten zuständen beruht auf der allein repräsentativen BaK, weil nur diese mit
dem Bestand an alkohol im Körper bzw. im Körperwasser in unmittelbarer Beziehung
steht. entsprechende umfassende wissenschaftliche studien zum atemalkohol liegen noch
nicht in ausreichender zahl vor.
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im Gegensatz zum Blutalkohol existieren noch keine allgemein anerkannten Vorgehens-
weisen bei einer rückrechnung der alkoholkonzentration auf Grundlage von atemalko-
holmessungen. JaucHau et al. bestimmten bei einer geschlechtsunabhängigen auswertung
eine eliminationsgeschwindigkeit von 0,079 ± 0,0195 mg/l/h [50]. JONes & aNDerssON

ermittelten für insgesamt 9 Frauen eine aaK-eliminationsrate von 0,086 ± 0,011 mg/l/h
und für 9 Männer von 0,075 ± 0,006 mg/l/h [51]. in einer umfassenderen studie mit 81
Frauen und 96 Männern in der sicheren postabsorptiven eliminationsphase verfolgten
DettliNG et al. die eliminationskinetik der aaK im Vergleich zur BaK [52]. es wurde in
Übereinstimmung mit anderen arbeitsgruppen nachgewiesen, dass die aaK-Messwerte
analog zu den BaK-werten quasi an eine lineare Funktion anzupassen waren [20, 23, 51,
53]. Die eliminationsraten der aaK wie auch der BaK lagen in der studie von DettliNG

bei Frauen mit 0,092 ± 0,014 mg/l/h bzw. 0,188 + 0,031 g/kg/h signifikant höher als bei
Männern mit 0,080 ± 0,014 mg/l/h bzw. 0,168 ± 0,031 g/kg/h. Diese Beobachtungen wur-
den durch weitere untersuchungen gestützt [54, 55] und so schlugen DettliNG et al. für
eine rückrechnung der alkoholkonzentration auf Basis einer aaK geschlechtsabhängig
einen Bereich zwischen 0,061 bis 0,124 mg/l/h für Frauen sowie zwischen 0,049 und
0,112 mg/l/h für Männer vor [56]. Vorschläge für ein rückrechnungsfreies intervall in ana-
logie zum Blutalkohol wurden für den atemalkohol noch nicht postuliert, so dass hier
ebenfalls noch Forschungsbedarf gegeben ist.

aufbauend auf ersten resultaten zur rückrechnung und weiter vorzunehmenden stu-
dien müsste es dann zu einer Festlegung eines rückrechnungsfreien intervalls sowie maxi-
maler und minimaler aaK-rückrechnungswerte für die Begutachtung in foro kommen,
wobei sich u. u. abzeichnet, dass auch die BaK-rückrechnungswerte neu zu kalkulieren
sind. Dabei sind dann ggf. jeweils Geschlechtsunterschiede und erhöhte abbauraten mit
einzubeziehen. als ursache für Geschlechtsunterschiede werden u. a. einflüsse von Ge-
schlechtshormonen auf alkoholabbauende enzymsysteme, geschlechtsspezifische unter-
schiede im first pass Metabolismus und die unterschiedliche relation von Verteilungsvo-
lumen und lebermasse diskutiert (u. a. [57]). 

6. Fragliche Vorteile einer AAK-Bestimmung
als wesentlicher Vorteil einer aaK- im Vergleich zu einer BaK-Bestimmung werden

eine reduzierung des aufwandes bei der Polizei und eine damit verbundene zeitersparnis
angeführt. Man sei dadurch – jedenfalls auf den ersten Blick – schneller und billiger. 

Dieses dürfte aber wohl in einem rechtsstaat bei der Verfolgung kriminellen unrechtes
keine Bedeutung haben, insbesondere auch unter dem aspekt der Gerechtigkeit bzw.
Gleichbehandlung [58]. immerhin ist die Feststellung einer straftat mit erheblichen Kon-
sequenzen für Betroffene verbunden. 

außerdem stellt sich die Frage, ob es wirklich zur einsparung von finanziellen und ins-
besondere auch personellen Mitteln kommen würde. so müssen bei  höheren alkoholisie-
rungsgraden längere warte- bzw. Beobachtungszeiten eingehalten werden. Über 1-2 stun-
den dürfte ein Betroffener keinen Moment unbeobachtet bleiben inkl. toilettengänge etc.,
was sehr personalintensiv ist. Per se ist darauf hinzuweisen, dass eine gerichtsverwertbare
aaK-Bestimmung in der regel auch nicht vor Ort auf der straße stattfindet, sondern auch
dazu die Betroffenen auf die wache verbracht werden müssen. Der zeitaufwand auf der
wache liegt bei einer aaK-Bestimmung bei ca. 20-25 min pro Person (2-3 Fälle pro stun-
de), bei einer Blutentnahme für eine BaK-Bestimmung bei 5-10 min (ca. 6-10 Fälle pro
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stunde). zwar muss zuvor ein arzt eingeschaltet werden, das kann aber auch direkt vom
einsatzort erfolgen, so dass man beinahe zeitgleich auf der wache eintrifft. in einer jünge-
ren studie von rOiu et al. [59] wurde festgestellt, dass die aaK-Bestimmung im Vergleich
zur Blutentnahme in der regel nicht früher erfolgt, im Gegenteil sogar die Blutentnahme
rascher durchgeführt werden kann, z. B. wenn ein arzt sich wegen eines anderen Falles be-
reits auf der wache befindet oder direkt ein Krankenhaus angefahren wird. eine mögliche
zeitersparnis der ermittlungsbeamten wird zudem konterkariert durch notwendige teil-
nahmen als zeugen bei einer Hauptverhandlung und bis zum abschluss eines Verfahrens
kann bei notwendiger Prüfung aller umstände des einzelfalles – in Beweisaufnahmen
wird man sich mit bislang unbekannten Problemfragen beschäftigen müssen – erheblich
zeit vergehen.

Ferner wird als neues argument angeführt, dass es sich bei der Blutentnahme um einen
ganz erheblichen körperlichen eingriff handele. 

unabhängig von der Frage des richtervorbehaltes gem. § 81a abs. 2 stPO ist der kör-
perliche eingriff auch aus sicht von Juristen wohl nur als gering anzusehen [58]. Noch-
mals sei darauf verwiesen, dass es um die Verfolgung kriminellen unrechtes geht.

als weiterer Vorteil wird eine mögliche Kostenersparnis geltend gemacht.
Hier sollte man sich der auffassung von DÜNtzer [58] anschließen, wonach „ersparte

Kosten schon im Ansatz nicht im Verhältnis zu den wirtschaftlichen Folgen der Einziehung
und Entziehung der Fahrerlaubnis stehen. Da die Fahrerlaubnis für die meisten Verkehrs-
teilnehmer von existentieller Bedeutung ist, spielen Mehrkosten für die Blutprobe absolut
keine Rolle.“

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kosten in der regel per se von den Betroffenen zu
erstatten sind. Ferner entstehen nicht unerhebliche Kosten durch eine Geräteanschaffung
(nun steht schon ein kostenintensiver austausch des Dräger alcotest evidential 7110 an)
sowie durch wartung und Personalschulung. Ferner muss die Blutalkoholbestimmung per
se aufrechterhalten werden, was bei reduzierung der Gesamtfälle Mehrkosten im einzel-
fall erzeugt. Hinzuweisen ist zudem auf wahrscheinlich häufig entstehende Folgekosten
bei der weiteren juristischen Bearbeitung von Fällen. 

im Vorfeld zum diesjährigen Verkehrsgerichtstag sind einige den stand der Diskussio-
nen zusammenfassende Berichte erschienen [60-65]. Gut beschrieben durch saNDHerr,
verläuft die linie der Meinungslager grob zwischen der exekutive und Judikative [66].
Polizei und innenpolitiker setzen sich seit Jahren für die einführung der aaK-Bestim-
mung ein, die dann aber doch mit der forensischen Praxis vertrauten richter, staatsanwäl-
te, medizinisch-naturwissenschaftlichen sachverständigen, aber auch größte teile der an-
waltschaft, äußern dagegen ihre Bedenken. schon ein wenig humoristisch wird unter
Bezugnahme auf einen Beitrag von weNDt [12] darauf hingewiesen, dass die wirklichkeit
mehr Überraschungen parat habe, als die Polizei erlaube und er Gefahr laufe, die Phantasie
der möglichen einlassungen zu unter- bzw. die aufmerksamkeit seiner polizeilichen Kolle-
gen zu überschätzen. es handele sich bei der aaK-Bestimmung um ein nicht rekonstruier-
bares Messverfahren ähnlich den Geschwindigkeitsmessungen und forensische Praktiker
wüssten, welche „Kämpfe im Gerichtssaal um die Verwertbarkeit der Messergebnisse“ aus-
gefochten würden. spätere zeugen würden regelhaft unsicherheiten im umgang mit tech-
nischen Geräten offenbaren, wie in komplexen situationen am einsatzort oder auch in der
anspannung einer Hauptverhandlung. insofern sei es kein zufall, dass zuvörderst die Prak-
tiker auf die zuverlässigkeit der BaK-Bestimmung nicht verzichten wollten.
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7. Alternative Methoden zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration
Beim wortlaut der Koalitionsvereinbarung (s. o.) denkt man eigentlich an wirklich in-

novative Verfahren zur Bestimmung des alkoholgehaltes in der Matrix Blut. und tatsäch-
lich hat sich auf diesem Gebiet die Kernspinresonanzspektroskopie (NMr-spektroskopie
von englisch nuclear magnetic resonance) als mögliche alternative dargestellt, bei deren
einsatz aus wenig Blut aus der Fingerkuppe oder dem Ohrläppchen eine alkoholbestim-
mung beschrieben wurde [67, 68]. Dabei würde es sich um einen geringfügigeren körper-
lichen eingriff handeln, auch wenn einzelne von mehr schmerzen bei einem solchen klei-
nen Piekser sprechen, als bei einer Venenpunktion. Die relevanz für die tägliche routine
ist aber bei weitem noch nicht gegeben. insbesondere wäre auch hier wieder zu beachten,
dass nicht mehr venöses Blut, sondern Kapillarblut herangezogen würde, und man somit
wieder nicht auf bestehende erfahrungen zur alkoholkinetik zurückgreifen könnte. ande-
rerseits existieren auch schon sehr gute erfahrungen mit der analyse von sog. Dried Blood
spots aus wenigen tropfen Kapillarblut auf Drogen und Medikamente [69], so dass die
entwicklung solcher neuen techniken weiterhin verfolgt werden sollte.

8. Forschungsbedarf bzgl. Atemalkoholanalytik
schon auf der 79. Konferenz der Justizminister als auch auf dem 47. Deutschen Ver-

kehrsgerichtstag wurde vor einer erneuten aufnahme der Diskussion weitere umfassende
Forschungsarbeit unter Einbeziehung der Rechtsmedizin, der Justiz und der Polizei ge-
fordert. Obwohl keine neuen untersuchungen beigebracht wurden und auch von der der-
zeitigen studie der Hochschule der sächsischen Polizei, bei der es wieder nur um eine
Gegenüberstellung von aaK- und BaK-werten geht, keine neuen erkenntnisse zu erwar-
ten sind, wurde die Diskussion wieder eröffnet. auf den Forschungsbedarf wurde schon
zuvor hingewiesen mit folgenden wesentlichen Punkten [5]:

• steigerung der Präzision der aaK-Bestimmung bei höheren alkoholkonzentrationen
• verbesserte Qualitätskontrolle bei der aaK-Bestimmung (u.a. messtägliche Kontrol-

len; Überprüfung vor Neukalibration)
• Verfassen von restriktive Dienstanweisungen für Polizeibeamte insbesondere bzgl. der

Problematiken Durchführung und identitätssicherung, Nachtrunk, weitere berauschen-
de Mittel

• untersuchungen zu sinnvollen warte- bzw. Beobachtungszeiten bei aaK-Bestim-
mung (resorptionsproblematik)

• umfangreiche studien zur Kinetik des atemalkohols (ermittlung von Daten für foren-
sisch relevante Berechnungen)

• Korrelationsstudien aaK versus alkoholwirkung zur Festlegung von aaK-Grenz-
werten (ist aber schon bei Drogen problematisch).

9. Richtervorbehalt
zum richtervorbehalt für Blutentnahmen in § 81a abs. 2 stPO mag man als medizi-

nisch-naturwissenschaftlicher sachverständiger zurückhaltung wahren, da es sich um ju-
ristische bzw. rechtsstaatliche Belange handelt. aus sachverständiger sicht ist allerdings
darauf hinzuweisen, dass jeder zeitliche Verzug bis zur Probennahme einfluss auf das
Messergebnis nimmt, was gerade bei „grenzwertigen“ Fällen von großer Bedeutung sein
kann [70, 71]. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei einer Begutachtung in alkoholfällen
bei einer rückrechnung der BaK auf den Vorfallszeitraum eine zweistündige rückrech-
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nungskarenz vorgesehen ist und bei anderen berauschenden Mitteln nach den vorliegen-
den wissenschaftlichen erkenntnissen gar keine rückrechnung vorgenommen werden
kann. Das kann gerade bei substanzen mit geringen Plasmahalbwertzeiten wie dem can-
nabiswirkstoff Delta-9-tetrahydrocannabinol (tHc) von großer Bedeutung sein. Jedes
abwarten bis zur Probennahme übt somit einen negativen einfluss auf die ermittlungser-
gebnisse bzw. den ermittlungserfolg aus. Da dies natürlich nicht nur für Verkehrsfälle gilt,
sollte der richtervorbehalt aus medizinisch-naturwissenschaftlicher sicht ganz fallen.

10. Fazit
Der Beschluss der 79. Justizministerkonferenz 2008 [1] sowie die empfehlung des ar-

beitskreises iii auf dem 47. Verkehrsgerichtstag [2], wonach die Atemalkoholanalyse die
Blutalkoholanalyse bei der strafrechtlichen Ahndung von Alkoholfahrten nicht ersetzen
kann und kein geeignetes Beweismittel zur Feststellung sog. „absoluter“ Fahrunsicher-
heit ist, sind auch weiterhin zu tragen.  Geforderte neue studien liegen nicht vor und an der
Problematik hat sich nichts geändert.

unabhängig von allen weiteren oben angeführten unzulänglichkeiten und Problemen
bei der einführung der aaK-Bestimmung im straftatbereich muss letztendlich der Ge-
setzgeber darüber entscheiden, ob es bei der Verfolgung eines kriminellen unrechtes mit
erheblichen Folgen für Betroffene zu einer ungleichbehandlung aufgrund unterschied-
licher Beweiserhebung (aaK- versus BaK-Bestimmung) kommen darf, was bei identi-
scher Deliktslage nicht als akzeptabel angesehen werden kann. Kann bzw. will die Politik
eine ungleichbehandlung in strafverfahren akzeptieren und tatsächlich auf ein gewisses
Maß an Beweissicherheit verzichten?

Ob bei einführung der atemalkoholmessung im straftatbereich personelle oder finan-
zielle ressourcen wirklich in einem erheblichen Maße frei werden würden, ist zu bezwei-
feln und es stellt sich die Frage, ob das ziel von einsparungen bei der Verfolgung krimi-
nellen unrechtes als verhältnismäßig anzusehen ist, wenn andererseits die rechts-
sicherheit darunter leidet. zweifelsohne wird es zu Folgekosten bei der weiteren juristi-
schen aufarbeitung der Fälle kommen (sachverständige etc.), d. h. es kommt zu einer Ko-
stenverlagerung hin zur Justiz. Die zeitersparnis der ermittlungsbeamten wird konterka-
riert durch notwendige teilnahmen als zeugen bei einer Hauptverhandlung und bis zum
abschluss eines Verfahrens kann bei notwendiger Prüfung aller umstände des einzelfal-
les – in Beweisaufnahmen wird man sich mit bislang unbekannten Problemfragen be-
schäftigen müssen – erheblich zeit vergehen.

eine Notwendigkeit, die seit Jahrzehnten bewährte und allgemein auch in der Bevölke-
rung akzeptierte, beweissichere Blutalkoholanalyse durch eine aaK-Bestimmung im
straftatbereich auch nur teilweise zu ersetzen, kann aus medizinisch-naturwissenschaft-
licher sicht nicht erkannt werden. aufzugreifen ist eine aussage von HeiFer [27], dass
man „beim praktischen Umgang mit der Atemalkoholanalytik peinlichst auf kritische Zu-
rückhaltung und potentielle Schadensbegrenzung für die Rechtssicherheit bedacht sein
sollte“. 

aus sicht der Praktiker ist es erfreulich, dass auch der arbeitskreis i des 54. Verkehrs-
gerichtstages nach entsprechenden Diskussionen zu keiner anderen auffassung gekom-
men ist, weiterhin Bedarf für Forschung sieht, die natürlich finanziert werden muss, und
ebenfalls für eine streichung des richtervorbehaltes in § 81a abs. 2 stPO votiert.
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arbeitskreis ii: MPu unter 1,6 Promille?

ulriKe DrONKOVic, VOlKer Kalus

MPU unter 1,6 Promille*)

Entwicklung in der Rechtsprechung
Grundlage für den diesjährigen arbeitskreis ii mit dem thema „MPu unter 1,6 Promil-

le?“ ist die seit 2012 erfolgte entwicklung in der rechtsprechung, die durch den Beschluss
des VGH Mannheim vom 18. 06. 20121) ausgelöst wurde. in diesem Beschluss wurde erst-
mals ein Bezug von § 13 s. 1 Nr. 2 d zu Nr. 2 a FeV hergestellt.

im leitsatz der entscheidung heißt es unter 2.:
„… die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung nach § 13 
S. 1 Nr. 2 Buchst. d FeV setzt im Sinne einer Tatbestandswirkung nur eine vorheri-
ge Entziehung der Fahrerlaubnis aus einem der Sachgründe der Buchstaben a bis
c voraus. Bei Anknüpfung an Buchstabe a genügt insoweit die Feststellung, dass
die frühere (verwaltungsbehördliche oder strafgerichtliche) Entziehung wegen Al-
koholmissbrauchs erfolgt ist; einer (gegebenenfalls erneuten) Prüfung des Vorlie-
gens der Voraussetzungen für eine Gutachtensanordnung nach Buchstabe a bedarf
es nicht …“

Durch den zeitlich hierauf folgenden Beschluss des BVerwG vom 24. 06. 20132) sah der
VGH Mannheim aufgrund des dortigen leitsatzes seine auslegung zu § 13 FeV als ge-
festigt an:

„Entziehung der Fahrerlaubnis im Sinne von § 13 S. 1 Nr. 2 Buchst. d FeV ist –
wie in § 14 Abs. 2 Nr. 1 FeV – auch die strafgerichtliche Entziehung nach § 69
StGB.“

ausgangspunkt für diese entscheidung war die tatsache, dass die Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung unterschiedliche Formulierungen gewählt hat.

während im rahmen des § 14 abs. 2 Nr. 1 FeV schon seit jeher die Formulierung ein-
deutig war:

„Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist für die Zwecke
nach Abs. 1 anzuordnen, wenn
1. die Fahrerlaubnis aus einem der in Abs. 1 genannten Gründe durch die Fahr-

erlaubnisbehörde oder ein Gericht entzogen war,…“,
ist dies bei § 13 s. 1 Nr. 2 d der FeV nicht der Fall:

„Zur Vorbereitung von Entscheidungen über die Erteilung oder Verlängerung der
Fahrerlaubnis oder über die Anordnung von Beschränkungen oder Auflagen ordnet
die Fahrerlaubnisbehörde an, dass …
2. ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen ist, wenn…
d) die Fahrerlaubnis aus einem der unter den Buchstaben a bis c genannten

Gründe entzogen war …“

*) Dieser aufsatz basiert auf dem Vortrag der Verfasser auf dem 54.Verkehrsgerichtstag im aK ii – MPu unter
1,6 Promille.

1) VGH Mannheim, Dar 2012, 603l = sVr 2013, 108 = Vrs 2012, 356 = DöV 2012, 819.
2) BVerwG, sVr 2014, 34 = NJw 2013, 3670 = Dar 2014, 412 = NzV 2014, 54 = zfs 2013, 593 [= Ba 2013,

252].



Die Vorschriften des § 13 s. 1 Nr. 2 a bis c FeV beinhalten regelbeispiele für die Fälle,
in denen die Fahrerlaubnisbehörde die Beibringung eines medizinisch-psychologischen
Gutachtens anzuordnen hat. Diese lauten wie folgt:

„Zur Vorbereitung von Entscheidungen über die Erteilung oder Verlängerung der
Fahrerlaubnis oder über die Anordnung von Beschränkungen oder Auflagen ordnet
die Fahrerlaubnisbehörde an, dass …
2. ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen ist, wenn

a) nach dem ärztlichen Gutachten zwar keine Alkoholabhängigkeit, jedoch An-
zeichen für Alkoholmissbrauch vorliegen oder sonst Tatsachen die Annahme
von Alkoholmissbrauch begründen,

b) wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss be-
gangen wurden,

c) ein Fahrzeug im Straßenverkehr bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6
Promille oder mehr oder einer Atemalkoholkonzentration von 0,8 mg/l oder
mehr geführt wurde,“

in seinem Beschluss vom 24. 06. 20133) stellte das BVerwG jedoch nur klar, dass die
strafgerichtliche entziehung von § 13 s. 1 Nr. 2 d FeV erfasst wird.

in der Folge kam der VGH Mannheim mit Beschluss vom 19. 08. 20134), nunmehr unter
Verweis auf den Beschluss des BVerwG vom 24. 06. 2013 erneut zu dem ergebnis, dass
eine MPu im Falle der strafgerichtlichen entziehung der Fahrerlaubnis wegen einer trun-
kenheitsfahrt bereits bei 1,1 Promille anzuordnen ist. im rahmen seines Beschlusses vom
15. 01.20145) bestätigte der VGH Mannheim seine entscheidung vom 19. 08. 2013 und
stellte gleichzeitig fest, dass nunmehr gefestigte rechtsprechung insoweit vorliege.

Dies nahm seinerseits das Verwaltungsgericht würzburg in seinem Beschluss vom
21. 07. 20146) zum anlass, in einem obiter dictum festzustellen, dass die anordnung der
MPu nach strafgerichtlicher entziehung bereits ab 1,1 Promille einen wertungswider-
spruch zu den gesetzlichen regelbeispielen in § 13 s. 1 Nr. 2 a bis c FeV darstellen würde.

in seinem urteil vom 07. 07. 2015 hält der VGH Mannheim7) zwar daran fest, dass
„… die strafgerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis wegen einer Fahrt unter
Alkoholeinfluss gemäß § 69 StGB im Sinne einer Tatbestandswirkung ohne weite-
res die Notwendigkeit der Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersu-
chung auslöst; die Vorschrift des § 13 S. 1 Nr. 2 Buchst. d FeV knüpft explizit nicht
an eine Kumulation der Gründe a) bis c) für die frühere Entziehung der Fahrer-
laubnis an, sondern alternativ an das frühere Vorliegen eines dieser Gründe ...“,

hat seine eigene entscheidung jedoch selbst relativiert und führt aus, dass eine einmali-
ge alkoholfahrt mit einer Blutalkoholkonzentration unter 1,6 Promille nach dem willen
des Verordnungsgebers für sich genommen nicht die anforderung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens auf der Grundlage des § 13 s. 1 Nr. 2 a 2. alt. FeV rechtfer-
tigt. 

Dies folgt zutreffend aus dem systematischen zusammenhang mit der spezielleren re-
gelung des § 13 s. 1 Nr. 2 c FeV, wonach bei einer einmaligen alkoholfahrt die Beibrin-

3) BVerwG, sVr 2014, 34 = NJw 2013, 3670 = Dar 2014, 412 = NzV 2014, 54 = zfs 2013, 593.
4) VGH Mannheim, NJw 2014, 484 = NzV 2014, 283 = DöV 2014, 46 [= Ba 2013, 316].
5) VGH Mannheim, NJw 2014, 1833 = Dar 2014, 416 [= Ba 2014, 131].
6) VG würzburg, Dar 2014, 541.
7) VGH Mannheim, Beckrs 2015, 48868 [= Ba 2016,71].
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gung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens angeordnet wird, wenn bei der trun-
kenheitsfahrt eine Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille oder mehr nachgewiesen
wurde. Diese Differenzierung basiert auf der dem aktuellen stand der alkoholforschung
entsprechenden wertung des Verordnungsgebers, dass Blutalkoholwerte ab 1,6 Promille
auf eine außergewöhnliche Giftfestigkeit hinweisen, die regelmäßig zur unfähigkeit einer
realistischen einschätzung der eigenen alkoholisierung und des dadurch ausgelösten Ver-
kehrsrisikos führt, so dass jedenfalls im zusammenhang mit einer erfolgten straßenver-
kehrsteilnahme ohne weiteres die Kraftfahreignung des Betroffenen Fahrzeugführers in-
frage steht. 

im Gegensatz dazu lässt demzufolge eine lediglich einmalige alkoholfahrt mit einer nie-
drigeren Blutalkoholkonzentration für sich betrachtet noch raum für die annahme, dass es
sich um eine ausnahme handelt, der Betroffene also nicht grundsätzlich unwillig oder un-
fähig ist, den Konsum von alkohol in unzulässig hoher Menge und das Führen von Kraft-
fahrzeugen zu trennen. 

anders verhält es sich jedoch, wenn über die teilnahme am straßenverkehr unter sol-
chen umständen hinaus zusätzliche Gesichtspunkte die ernsthafte Besorgnis eines stra-
ßenverkehrsrechtlich relevanten Kontrollverlustes beim alkoholkonsum begründen.

Der VGH Mannheim führt weiter aus:
„…Erst das beizubringende medizinisch-psychologische Gutachten kann schließ-
lich Aufschluss darüber geben, ob tatsächlich Alkoholmissbrauch und damit (für
die Zukunft) Nichteignung vorliegt oder nicht. Vor diesem Hintergrund ist § 13 S. 1
Nr. 2 Buchst. a 2. Alt. FeV so zu verstehen, dass er in Fällen, in denen wie hier nur
eine einmalige Alkoholfahrt mit geringer Blutalkoholkonzentration vorliegt, die
Anordnung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens nur gestattet, wenn zu-
sätzliche konkrete Anzeichen für einen Alkoholmissbrauch im straßenverkehrs-
rechtlichen Sinne vorliegen, also dafür, dass der Betroffene generell zwischen
einem die fahrsicherheitsbeeinträchtigenden Alkoholkonsum und dem Fahren nicht
zu trennen vermag. …“

während der VGH München sich in seinem Beschluss vom 26. 06. 2015 noch auf den
standpunkt stellte, dass aufgrund divergierender rechtsprechung die Frage, ob in jedem
Fall einer strafgerichtlichen entziehung der Fahrerlaubnis die Überprüfung der Kraftfahr-
eignung durch anordnung einer MPu zu erfolgen hat, mangels bis zu diesem zeitpunkt
vorliegender höchstrichterlicher entscheidung nicht abschließend beantwortet werden
könne, kommt er in seinem urteil vom 17.11.2015 nunmehr zu folgendem ergebnis:

„… Wird einem Betroffenen die Fahrerlaubnis durch ein Strafgericht entzogen,
weil er unter Alkoholeinfluss ein Kfz im Straßenverkehr geführt hat, bedarf es im
Neuerteilungsverfahren, unabhängig von der im Rahmen der Trunkenheitsfahrt
vorgelegenen Blutalkoholkonzentration, der Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens (§ 13 S. 1 Nr. 2 d) i.V.m. § 13 S. 1 Nr. 2 a) FeV). …“

Folgt man der aktuellen entscheidung des VGH München vom 17.11.20158), dann wäre
nach entsprechender auslegung des § 13 FeV im sinne des VGH Mannheim auch die an-
ordnung einer med.-psych. Begutachtung aufgrund einer erreichten BaK von 0,3 Promil-
le möglich.  

8) [Ba 2016, 61].
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Dieser auffassung haben sich parallel zur Fortentwicklung der Mannheimer rechtspre-
chung unter Verweis auf dessen interpretation andere Oberverwaltungsgerichte (siehe
abb. 1) entweder angeschlossen oder diese kategorisch abgelehnt.

Greift man die entscheidung des VGH München einmal inhaltlich auf, dann zeigt uns
diese exemplarisch die allgemein übliche Herangehensweise der rechtsprechung an Pro-
blemstellungen im Fahrerlaubnisrecht. zum einen unterstreicht der VGH die Notwendig-
keit einer anordnung einer med.-psych. Begutachtung nach § 13 satz 1 Nr. 2 a FeV unter
rN 6 nicht nur aufgrund der tatsache, dass ein Fahrzeug unter 1,28 Promille geführt
wurde, sondern auch aufgrund ergänzender gewichtiger Gründe:

– höhere BaK um die Mittagszeit und
– ein sorgloser umgang mit Melissengeist, der bei der Betroffenen in nicht unerheb-

licher Menge vorhanden war. 
aus verwaltungsrechtlicher sicht wäre im vorliegenden Fall der anordnungsumweg

über § 13 satz 1 Nr. 2 a i.V.m. Nr. 2 d FeV nicht erforderlich gewesen, sondern es wäre
ausreichend gewesen, die ansonsten im Verwaltungsbereich gängige Praxis anzuwenden
und in solchen Fällen die med.-psych. Begutachtung über § 13 satz 1 Nr. 2 a 2. alt. FeV
anzuordnen.

allerdings untermauert der VGH München seine sichtweise zur anordnung einer med.-
psych. Begutachtung ab 0,3 Promille ergänzend mit 2 weiteren argumenten.

er stellt die Überprüfung der eignung durch die Gerichte in den strafverfahren auf die
gleiche qualitative stufe wie eine eignungsüberprüfung im Verkehrsverwaltungsverfahren
durch eine med.-psych. Begutachtung (abb. 3).  

Hier handelt es sich realistisch gesehen nur um einen theoretischen ansatz. Die annah-
me, dass die strafgerichte bei trunkenheitsfahrten eine einzelfallprüfung im zusammen-
hang mit der eignung der Betroffenen vornehmen, entspricht zwar dem Buchstaben des
Gesetzes, jedoch nicht der gängigen Praxis. stellt sich ergänzend die Frage, auf welcher
fachlich/-sachlichen Grundlage diese eignungsfrage durch einen Juristen geklärt werden

abb. 1: Verwaltungsrechtliche eingriffsstufe zur anordnung einer MPu nach § 13 FeV.
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könnte, spricht man den Verwaltungsmitarbeitern einen solchen sachverstand doch ab und
verpflichtet diese sich für die Beantwortung solcher eignungsfragen spezialisten (med.-
psych. Gutachter) zu bedienen. 

weiterhin führt der VGH München in seiner entscheidung vom 17.11.2015 aus, dass
auch im Falle einer strafrechtlichen entziehung bei werten zwischen 0,3 und 1,1 Promille
verwaltungsrechtlich die eignung in Frage zu stellen ist, „da das Fahrerlaubnisrecht einen
BaK-wert von 1,1 ‰ nicht kennt“.  

Formalrechtlich ist dies sicherlich zutreffend, allerdings stellt sich die Frage, ob in die-
sem Fall eine alkoholfragestellung, die unter anwendung des § 13 FeV ausschließlich zu
stellen wäre, aus fachlich/-sachlicher sicht überhaupt zielführend wäre.

aufgrund welcher Problemstellung soll die Verwaltungsbehörde hier von einer alko-
holproblematik ausgehen? 

es stellt sich die Frage, ob das nützlich für das Gesamtsystem ist und damit nicht die 
akzeptanz der med.-psych. Begutachtung schaden nimmt. lässt doch eine lediglich ein-
malige alkoholfahrt mit einer niedrigeren Blutalkoholkonzentration für sich betrachtet
noch raum für die annahme, dass es sich um eine ausnahme handelt, der Betroffene also
nicht grundsätzlich unwillig oder unfähig ist, den Konsum von alkohol in unzulässig
hoher Menge und das Führen von Kraftfahrzeugen zu trennen.

Über die argumentationsketten des VGH München oder auch des VGH Mannheim kann
man jetzt sicherlich trefflich streiten, zielführend ist diese Diskussion nicht.

Betrachtet man die entwicklung der rechtsprechung zu diesem thema seit der ent-
scheidung des VGH Mannheim, muss festgestellt werden, dass ausschließlich eine for-
malrechtliche Betrachtungsweise der entscheidenden Gerichte stattgefunden hat (siehe
abb. 3). 

abb. 2: Gleichstellung der eignungsprüfungen.

Dokumentation 149

BlutalKOHOl VOl. 53/2016



Die einzige ausnahme stellt der Hinweis aus der entscheidung des VGH München auf
eine ausführung von ixMeier9) dar, der darauf hinweist, dass der Bundesrat bei der ein-
führung der FeV zum 01.01.1999 auf neue wissenschaftliche erkenntnisse hingewiesen
hat und demzufolge im Beschluss aus 1998 die Promillegrenze von 2,0 auf 1,6 Promille re-
duziert wurde. 

ansonsten schöpfen die Gerichte ausschließlich die interpretationsmöglichkeiten des 
§ 13 FeV aus und sind nun bei der Möglichkeit einer anordnung einer med.-psych. Begut-
achtung ab 0,3 Promille angelangt.

Das ist – wie auch in vielen anderen Problembereichen der eignungsüberprüfung im
Fahrerlaubnisrecht (hier sei ein Hinweis auf die aktuelle Diskussion zwischen Grenzwert-
kommission und Bund in Hinblick auf die eingriffsstufe bei Fahrten unter cannabis er-
laubt) – die falsche Herangehensweise.

Grundlage für die Festlegung einer eingriffsmöglichkeit im Verwaltungsrecht sollte ein
klar definiertes Problem sein. Dazu sollte es entsprechende wissenschaftliche Grundlagen
geben, die zu einer sinnvollen klaren Handlungsanweisung in den zugrundeliegenden
rechtsnormen führen sollte. 

Bei der angerissenen Problematik geht es um die Frage einer bestehenden rückfall-
wahrscheinlichkeit, die zuerst einmal unabhängig von einer Promillezahl gesehen werden
muss. Dieses Problem ist durch die Möglichkeit einer eignungsüberprüfung in den Fällen
abgedeckt, in denen die Fahrerlaubnisbehörde Kenntnis über tatsachen hat, aufgrund
derer die annahme gerechtfertigt ist, dass ein Fahrzeugführer mit großer wahrscheinlich-
keit zukünftig wieder ein Fahrzeug unter alkohol führen wird.

Nun scheint es aus wissenschaftlicher sicht – so wie 1998 bei einführung der FeV – aber
auch die tatsache zu geben, dass aufgrund einer bestimmten Promillezahl anlässlich einer

abb. 3: inhaltliche Begründungen der rechtsprechungen.

9) Dar 2015, 36.
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trunkenheitsfahrt die aussage möglich ist, dass auch in diesen Fällen die wahrscheinlich-
keit von einem rückfall im sinne einer zukünftigen erneuten trunkenheitsfahrt sehr hoch
ist.

Demzufolge kann die Diskussion nicht in einer formalrechtlichen Betrachtung in Hin-
blick auf die auslegungsmöglichkeiten des § 13 FeV gehen, sondern in eine wissenschaft-
liche ausrichtung, welche erkenntnisse man heranziehen kann, um diese Frage zu beant-
worten und dann muss – erweitert im sinne der aussage des VGH München unter rN 54:

„…Solange der Gesetz- und Verordnungsgeber etwaige weiterhin bestehende Wer-
tungsunterschiede nicht beseitigt, gilt jedoch der gesetzlich angeordnete Vorrang
der strafgerichtlichen Beurteilung. …“

die rechtsnorm des § 13 FeV in Hinblick auf die notwendige eingriffsschwelle ange-
passt werden.

Der heutzutage oft festzustellende ansatz, was eine rechtsnorm interpretativ zulässt, ist
ebenso falsch im sinne der Verkehrssicherheit und zum schutze der Betroffenen wie der
im Verwaltungsbereich verbreitete Grundsatz, sich an den Möglichkeiten zu orientieren,
die durch die rechtsprechung zulässig sind.  

es muss eine rückkehr zur wissenschaftlich basierten Betrachtungsweise erfolgen.
Die Begutachtungs-leitlinien führen dazu generell folgendes aus:

„… Für die gerechtfertigte Annahme einer Verkehrsgefährdung muss die nahe

durch Tatsachen begründete Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Schädi-

gungsereignisses gegeben sein. Die Möglichkeit – die niemals völlig auszuschlie-
ßen ist –, dass es trotz sorgfältiger Abwägung aller Umstände einmal zu einem
Schädigungsereignis kommen kann, wird für die Fälle der empfohlenen positiven
oder bedingt positiven Begutachtung hingenommen. Die Grenze zwischen den Be-
reichen positiv (auch bedingt positiv) bzw. negativ zu beurteilender Fälle ist nur
unter Beachtung des Einzelfalls zu ziehen. …“

Das kann nicht nur für Krankheiten gelten, sondern auch für jede eignungsüberprüfung,
der eine relevante Problematik zugrunde liegt.

ergänzend zu dieser rückkehr „zu den wurzeln“ bedarf es auch einer Gesamtschau auf
die thematik alkoholproblematiken.

es wäre unsinnig, jetzt wieder nur an einem stellrad – der anordnung einer med.-psych.
Begutachtung ab einer zu definierenden Promillezahl – zu drehen und § 13 FeV entspre-
chend anzupassen, sondern es muss vielmehr das Problem im Ganzen betrachtet werden:

– Die Überprüfung von Fahrzeugführern
– Gleichschaltung von Promillezahlen im straf- und Verwaltungsrecht
– Herabsetzung der Promillegrenzen im zusammenhang mit der strafrechtlichen

sanktionierung von alkoholauffälligen Fahrzeugführern (radfahrern)
es ist eine immer wiederkehrende erfahrung aus nunmehr 15 Jahren Fahrerlaubnis-Ver-

ordnung, dass oft an einer stellschraube gedreht wird und vergessen wird, dass diese stell-
schraube auch an anderer stelle auswirkungen hat.

insofern besteht die aufgabe darin, unter Heranziehung wissenschaftlicher Grundlagen,
zum einen die regelungen der § 3 /13 FeV i.V. m. der anlage 4 Nr. 8.1 und den straf-
rechtlichen Grundlagen zu überdenken und problemorientiert zu überarbeiten.  
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Änderungsbedarf des § 13 FeV
es ist mehr als unglücklich, dass die entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom

24. 06. 2013 in letzter Konsequenz dazu geführt hat, dass immer mehr Gerichte dazu über-
schwenken, die bestehenden regelungen dahingehend auszulegen, dass nunmehr bei jeg-
licher strafgerichtlichen entziehung unabhängig von der festgestellten Blutalkoholkon-
zentration die anordnung einer MPu obligatorisch ist.

Der Normgeber hatte sich entschieden, regelfälle vorzugeben, die sich in § 13 s. 1 
Nr. 2 FeV finden lassen. Bereits die Formulierung in Nr. 2 d lässt den rückschluss zu, dass
diese Vorschrift als auffangtatbestand gedacht war, während in Nr. 2 a bis 2 c die klassi-
schen anwendungsfälle normiert sind. Hiernach besteht Überprüfungsbedarf nach alko-
holabhängigkeit oder bei erkenntnissen über alkoholmissbrauch, bei wiederholten zu-
widerhandlungen im straßenverkehr unter alkoholeinfluss oder nach bereits einmaliger
teilnahme am straßenverkehr als Fahrzeugführer mit 1,6 oder mehr Promille. alleine die
Festlegung des regelfalls in Nr. 2 c (1,6 oder mehr Promille) macht deutlich, dass mit der
Klarstellung durch das Bundesverwaltungsgericht im Beschluss vom 24. 06. 2013, näm-
lich, dass unter Nr. 2 d die sowohl die verwaltungsrechtliche als auch die strafgerichtliche
entziehung der Fahrerlaubnis gemeint ist, nicht der rückschluss zulässig sein kann, dass
bei jedweder entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 69 stGB die tatbestandsvorausset-
zungen des § 13 Nr. 2 a erfüllt sind. Hierin liegt ein eindeutiger wertungswiderspruch.
Dies bedeutet wie bereits ausgeführt, dass bereits die strafgerichtliche entziehung bei 0,3
Promille alleine für sich ausreichen würde, der Behörde gemäß § 13 s. 1 Nr. 2 a i.V. m. 
§ 13 s. 1 Nr. 2 d FeV eine anordnungsbefugnis einzuräumen, während nach § 13 s. 1 
Nr. 2 c FeV eine einmalige straßenverkehrsteilnahme mit 1,6 oder mehr Promille erfor-
derlich wäre.

insgesamt erscheint fragwürdig, ob der Normgeber die nunmehr durch die vorgenannten
Gerichte vorgenommene auslegung gemeint und gewollt haben kann, wenn nunmehr
unter dem in Nr. 2 a enthaltenen stichwort „alkoholmissbrauch“ die strafrechtliche ent-
ziehung der Fahrerlaubnis ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille subsum-
miert werden soll, während parallel hierzu im regelfall unter Nr. 2 c eine Blutalkoholkon-
zentration von 1,6 Promille oder mehr gefordert ist.

irritierend hierbei ist die Definition in anl. 4 zur Fahrerlaubnisverordnung unter 8.1, bei
der der alkoholmissbrauch definiert wird als das unvermögen, ein die Fahrsicherheit be-
einträchtigenden alkoholkonsum vom Führen von Fahrzeugen hinreichend sicher trennen
zu können.

sicherlich hat diese Definition mit dazu beigetragen, dass eine auslegung in der oben
geschilderten Form nunmehr in der rechtsprechung Fuß gefasst hat.

ziel des Normgebers sollte es sein, von wissenschaftlichen erkenntnissen geleitet rege-
lungen aufzustellen. Die Frage, wann die anordnung einer MPu angezeigt ist, sollte daher
von fundierten wissenschaftlichen erkenntnissen zur Frage der rückfallwahrscheinlich-
keit getragen sein. 

Das ist die wesentliche aussage, nur darum sollte es gehen und die bisherige argumen-
tation geht mehr in die richtung der leistungsbeeinträchtigungen

Demzufolge stellt sich zunächst die Frage, ob das mangelnde trennungsvermögen, von
dem in Nr. 8.1 der anl. 4 zu den §§ 11, 13 und 14 der Fahrerlaubnis-Verordnung die rede
ist, bereits in der einmaligen Fahrt unter alkoholeinfluss unabhängig von dem ausmaß der
alkoholisierung vorliegt.
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Hier wird es in jedem Fall einer Klarstellung durch den Normgeber bedürfen. unter Be-
rücksichtigung, dass in § 13 s. 1 Nr. 2 b FeV das wiederholte auffälligkeiten im straßen-
verkehr unter alkoholeinfluss den regelfall einer MPu-anordnung ausmacht, könnte
man sich ebenso auf den standpunkt stellen, dass derjenige einen die Fahrsicherheit be-
einträchtigenden alkoholkonsum spätestens dann nicht sicher vom Führen eines Fahr-
zeugs trennen kann, wenn er nach der ersten alkoholfahrt sein Fehlverhalten nicht hinrei-
chend erkennt und für eine Verhaltensänderung sorgt, um einen wiederholungsfall
ausschließen zu können. sollten sich jedoch wissenschaftliche erkenntnisse dahingehend
gefestigt haben, dass eine rückfallwahrscheinlichkeit bereits bei erstmaligem auffällig-
werden bei einer Blutalkoholkonzentration von deutlich weniger als 1,6 Promille gegeben
ist, wäre eine Überarbeitung bzw. Herabsetzung der Grenze in § 13 s. 1 Nr. 2 c FeV erfor-
derlich.

während sich die regelbeispiele in Nr. 2 b und 2 c mit dem auffälligwerden des Be-
troffenen unmittelbar im straßenverkehr beschäftigen, bleibt in dem regelbeispiel der 
Nr. 2 a grundsätzlich weiterhin raum für erkenntnisse über ein problematisches alkohol-
konsumverhalten, die sich unabhängig vom straßenverkehr ergeben.

Fraglich ist also, ob es der regelung in Nr. 2 d tatsächlich bedarf, insbesondere wenn
dies dazu führt, dass diese Vorschrift über Gebühr und letztlich unter Missachtung der sich
hieraus ergebenden wertungswidersprüche durch auslegung erweitert wird.

um eine Gleichschaltung der Promillegrenzen im straf- und Verwaltungsrecht zu errei-
chen, wäre eine anpassung der Grundlage für die anordnung einer med.-psych. Begut-
achtung nach § 13 Nr. 2 c auf 1,1 Promille wünschenswert, sofern es hierfür eine entspre-
chende wissenschaftliche Basis gibt.

Kurzfristig ist auf jeden Fall Nr. 2 d zu streichen, um den wertungswiderspruch aufzu-
heben, der derzeit auch zu einem innerstaatlichen Führerscheintourismus führt.

um Klarheit und eindeutigkeit in die anordnungsgrundlagen zu bekommen, würde sich
ergänzend eine trennung der beiden sachverhalte aus Nr. 2 e anbieten.  

Die rechtsnorm des § 13 FeV könnte sich dann wie folgt darstellen:

§ 13 aktuell § 13 Änderungsvorschlag Anmerkungen 

2. ein medizinisch-psychologisches
Gutachten beizubringen ist, wenn 
a) nach dem ärztlichen Gutachten
wenn …tatsachen die annahme von
alkoholmißbrauch begründen,

2. ein medizinisch-psychologisches
Gutachten beizubringen ist, wenn
a) nach dem ärztlichen Gutachten
…tatsachen die annahme einer erneu-
ten trunkenheitsfahrt  begründen,

Begrifflichkeit 
„Alkoholmissbrauch“
missverständlich 

c) ein Fahrzeug im straßenverkehr bei
einer Blutalkoholkonzentration von 1,6
Promille oder mehr oder einer aaK
von 0,8 mg/l oder mehr geführt wurde,

c) ein Fahrzeug im straßenverkehr bei
einer Blutalkoholkonzentration von 1,1-1,6
Promille oder mehr oder einer aaK von
0,5-0,8 mg/l oder mehr geführt wurde,

Genaue Promillezahl
abhängig von wissen-
schaftlichen Erkennt-
nissen (Tendenz 1,1‰)

d) die Fahrerlaubnis aus einem der
unter Buchstabe a bis c genannten
Gründe entzogen war oder 

d) zu klären ist, ob die Gefahr einer
erneuten Trunkenheitsfahrt nicht
mehr besteht,

Da d) in der alten Fas-
sung zu streichen wäre,
könnte e) geteilt werden,

e) sonst zu klären ist, ob alkoholmiß-
brauch oder alkoholabhängigkeit
nicht mehr besteht.

e) zu klären ist, ob nach diagnosti-
zierter Alkoholabhängigkeit stabile
Abstinenz im Sinne der BGLL gege-
ben ist.

Da d) zu streichen
wäre, könnte e) geteilt
werden, da unter-
schiedliche Grundla-
gen bestehen
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Einsatzmöglichkeiten von Alkohol-Interlock als Alternative zur med.-psych. Begut-
achtung

Der einsatz von alkohol-interlock stellt sowohl aus straf- als auch aus verwaltungs-
rechtlicher sicht eine chance dar, unzumutbare Härten zu vermeiden, sofern sich dies aus
wissenschaftlicher sicht nachvollziehbar anbietet. wenn sich durch alkohol-interlock
keine gefestigte Verhaltensänderung erzielen lässt, bietet sich dies als Maßnahme im rah-
men der rehabilitation jedenfalls nicht an. es stellt sich insbesondere die Frage, inwieweit
die Möglichkeit eingeräumt werden könnte, an stelle einer sperrfrist alkohol-interlock
einzusetzen. Die trunkenheitsfahrt gemäß § 316 stGB ist als regelfall in § 69 abs. 2
stGB normiert. es ist als gesetzliche Vermutung ausgestaltet, dass derjenige, der alkoholi-
siert als Fahrer eines Kraftfahrzeugs am straßenverkehr teilnimmt als ungeeignet zum
Führen von Kraftfahrzeugen gilt. wenn aber die ungeeignetheit feststeht, ergibt sich kein
raum, am straßenverkehr unter einsatz von alkohol-interlock teilzunehmen, da hierfür
grundsätzlich eignung Voraussetzung ist. etwas anderes könnte gelten, wenn eine auffäl-
ligkeit i.V. m. alkohol vorliegt, jedoch lediglich ein Fahrverbot gemäß § 44 stGB oder
aber im rahmen einer Bußgeldtrunkenheitsfahrt ein solches nach § 25 stVG verhängt
wurde. in diesen Fällen ist eine ungeeignetheit nicht per se festgestellt, so dass hier noch
raum bleibt, bei erhalt der Fahrerlaubnis anstatt der anordnung eines Fahrverbots die
teilnahme als Kraftfahrzeugführer von der – sicherlich auf einen bestimmten zeitraum zu
begrenzenden – Benutzung von alkohol-interlock abhängig zu machen.

alkohol-interlock kann keine eignungsüberprüfung ersetzen. es sind viele Fragen offen
und ungeklärt wie z.B. wie lange ein instrumentarium eingesetzt werden soll, um sagen zu
können, dass nun eine eignung gegeben ist. 15 Jahre entsprechend den tilgungsregelun-
gen des § 29 stVG ? 10 Jahre entsprechend § 29 abs. 5 stVG? 

Der einsatz von alkohol-interlock ergänzend zur MPu wäre wieder ein schritt zurück
in die bedingte eignung, die seit ca. 10 Jahren aus den regelungen der FeV gestrichen
wurde. es würde den einsatz der Überprüfungsmaßnahme ad absurdum führen, denn jeder

abb. 4: einsatzmöglichkeit vom alkohol-interlock.
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einsatz eines alkohol-interlock würde sowohl die positive als auch die negative Grund-
aussage in Frage stellen.  

es wäre bei der einführung eines entsprechenden Modellversuches darauf zu achten,
wie sich die umsetzung führerscheinrechtlich auswirkt. solange es sich nur um die um-
setzung eines Modellversuches ohne die entziehung der Fahrerlaubnis handelt, wäre es
problemlos. Der Führerschein könnte eingezogen und den Betroffenen während des Fahr-
verbotes eine entsprechende Bescheinigung ausgehändigt werden. 

schwieriger würde es jedoch im entziehungs- und Neuerteilungsverfahren werden,
wenn der Fs eingezogen und im Neuerteilungsverfahren dann ein Dokument mit der ent-
sprechenden eu-schlüsselzahl ausgehändigt wird. Dies wäre in den Fällen relevant, wenn
die eignungsüberprüfungsstufe im Fahrerlaubnisrecht z. B. erst bei 1,3 Promille relevant
wäre.

in diesen Fällen wäre zu regeln, in welchem Verfahren nach abschluss des interlock-
einsatzes ein neuer Führerschein ausgestellt werden kann. 

a n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r
ulrike Dronkovic
wilhelm-Busch-str. 32
53844 troisdorf
email: dronkovic@knabben-und-kollegen.de

Volker Kalus
Drachenfelsstr. 25
67065 ludwigshafen
email: fahrerlaubnisrecht@gmx.de
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DON M. DeVOl, FaNNy scHreiBer, Marie-cHristiN PerlicH

Anordnung einer MPU – auch unter 1,6 ‰?

Ein Beitrag zum 54. Verkehrsgerichtstag 2016

MPA-mandate – even below 1,6 ‰?

A contribution to the 54th Verkehrsgerichtstag 2016

1. Einleitung
Die Medizinisch-Psychologische untersuchung (MPu) in Deutschland dient der Über-

prüfung der Kraftfahreignung und wird nach verschiedenen Delikten, welche diese eig-
nung in Frage stellen, angeordnet. im Jahr 2014 mussten sich insgesamt 91.536 Menschen
einer solchen Überprüfung unterziehen1). Jeder zweiten Begutachtung (48 %) lagen ein
oder mehrere Delikte im zusammenhang mit alkohol zugrunde. auf die Gruppe der erst-
malig mit alkohol auffälligen Fahrer entfiel mit 28 % mehr als jedes 4. Gutachten. in 
14 % wurden Fahrer mit mehr als einer alkoholauffälligkeit geprüft (siehe abb. 12)).

zwar ist die anordnungsgrundlage für erstmalig alkoholauffällige im § 13 satz 1 Nr. 2
Buchstabe c der Fahrerlaubnis-Verordnung bundesweit einheitlich geregelt, nach einer
entscheidung des VGH Baden-württemberg3) und später auch des Bayerischen VGH4)

1) Bundesanstalt für straßenwesen, Begutachtung der Fahreignung 2014, 2015.
2) Bundesanstalt für straßenwesen), Begutachtung der Fahreignung 2014, 2015.
3) VGH Baden-württemberg, Beschluss v. 15. 01.2014 – 10 s 1748/13 (online verfügbar unter

http://openjur.de/u/672557.html).
4) VGH München, Beschluss v. 08.10. 2014 – 11 ce 14.1776 (online verfügbar unter 

http://www.gesetze-bayern.de/content/Document/y-300-z-BecKrs-B-2014-N-57782?hl=true).

abb. 1: Verteilung der untersuchungsanlässe für das Jahr 2014.
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wird diese jedoch in den einzelnen Bundesländern teilweise unterschiedlich ausgelegt. in
der Folge kommt es z. B. in Baden-württemberg, aber auch Bayern und weiteren Bundes-
ländern, bereits unterhalb von 1,6 ‰ bei alkoholerstauffälligen zur MPu-anordnung.
Neben der Notwendigkeit der Vereinheitlichung der anordnungspraxis, um die Gleichbe-
handlung aller autofahrer garantieren zu können, sollte zudem der Frage nachgegangen
werden, ob eine MPu bei erstmalig alkoholauffälligen unterhalb von 1,6 ‰ fachlich über-
haupt sinnvoll ist und einen notwendigen eingriff darstellt.

2. Sind Trunkenheitsfahrer eine Hochrisikogruppe?
zur Klärung der Frage, ob trunkenheitsfahrer als „Hochrisikogruppe“ eingeschätzt wer-

den müssen, sollten zunächst die Prävalenzen (auftretenswahrscheinlichkeiten) betrachtet
werden. eine abschätzung der alkoholprävalenz ermöglichen die ergebnisse der DruiD-
studie5). DruiD (Driving under the influence of Drugs, alcohol and medicines) war eine
groß angelegte studie, in der in 13 europäischen ländern rund 50.000 Fahrer zufällig an-
gehalten und auf den einfluss von alkohol, Drogen und psychoaktiv wirkenden Medika-
menten geprüft wurden. ergebnisse für alkoholprävalenzen liegen aus 12 ländern vor.

im rahmen der studie wurden roadside surveys, Blut- und speichelproben aus dem
zeitraum Januar 2007 bis Juli 2009 ausgewertet. Dabei zeigte sich eine große Variation der
gefundenen Prävalenzen über die verschiedenen länder. Der europaweite Durchschnitt
lag bei 3,48 % für alkohol und bei 0,37 % für eine Kombination von alkohol mit einer an-
deren substanz (siehe abb. 26)). Das bedeutet, dass von allen untersuchten Fahrern rund
jeder 29. unter alkoholeinfluss stand, und etwa 4 von 1.000 Fahrern mit einer alkohol-
Drogen- oder alkohol-Medikamenten-Mischung unterwegs waren.

5) schulze/schumacher/urmeew/auerbach, DruiD. Final report: work performed, main results and recom-
mendations, 2012.

6) Nach: Houwing et al., Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in drivers in general traffic.
Part i: General results. DruiD project report, 2011.

abb. 2: alkoholprävalenzen in den verschiedenen ländern und im europäischen Durchschnitt in der DruiD-
studie.
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Neben dieser Betrachtung ist es darüber hinaus sinnvoll, einen Blick auf die unfallstati-
stiken zu werfen. Für das Jahr 2014 wurden vom statistischen Bundesamt mehr als
300.000 unfälle mit Personenschaden festgestellt7). in 4,5 % der Fälle hatte dabei alkohol
bei mindestens einem der Beteiligten eine rolle gespielt. Dabei waren in 30,5 % der Fälle
Blutalkoholkonzentrationen zwischen 1,1 und 1,7 ‰ festgestellt worden. lediglich bei 
5,2 % der alkoholisierten unfallbeteiligten waren es unter 0,5 ‰ und bei 18,1 % lag die
Blutalkoholkonzentration zwischen 0,5 und 1,1 ‰. in jedem dritten Fall wurden Blutalko-
holkonzentrationen zwischen 1,7 und 2,5 ‰ gemessen und bei rund 11 % lagen die werte
höher als 2,5 ‰ (siehe abb. 38)).

Nimmt man demgegenüber die unfallschwere (im sinne von Personenschäden) in den
Fokus, so belegen die zahlen des statistischen Bundesamtes9) für 2014, dass alkohol in
7,7 % aller unfälle mit todesfolge involviert war (siehe tab. 110)). Das heißt, dass etwa
jeder 13. im straßenverkehr Getötete durch den einfluss von alkohol starb. so tragisch
diese zahlen auch sind, so klar deuten sie darauf hin, dass die Folgen von unfällen unter
alkoholeinfluss überdurchschnittlich schwerwiegend sind. im Durchschnitt starben bei
1.000 unfällen mit Personenschaden 11 Menschen, 224 wurden schwer verletzt. sobald
jedoch alkohol mit ins spiel kam, starben bei 1.000 unfällen mit Personenschaden bereits
19 Menschen und 344 wurden schwer verletzt.

7) statistisches Bundesamt, Fachserie 8, reihe 7, Verkehrsunfälle 2014, 2016.
8) Nach: statistisches Bundesamt, unfälle unter dem einfluss von alkohol oder anderen berauschenden Mitteln

im straßenverkehr 2014, 2015.
9) statistisches Bundesamt, Fachserie 8, reihe 7, Verkehrsunfälle 2014, 2016, 309 f.

10) Nach: statistisches Bundesamt, unfälle unter dem einfluss von alkohol oder anderen berauschenden Mitteln
im straßenverkehr 2014, 2015.

abb. 3: Blutalkoholkonzentrationen bei unfällen mit Personenschäden in Deutschland 2014.



BlutalKOHOl VOl. 53/2016

159Dokumentation

Dabei ist von herausragender Bedeutung, dass mehr als die Hälfte aller alkoholunfälle
reine Fahrunfälle sind, d. h. sie geschehen ohne den einfluss eines anderen Verkehrsteil-
nehmers, sondern dadurch, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Bei
unfällen ohne alkoholeinwirkung ist weniger als jeder 5. unfall ein reiner Fahrunfall11).

um das unfallrisiko eines alkoholisierten Fahrers abschätzen zu können, führten KrÜ-
Ger und VOllratH 2004 eine studie12) durch, die als erste reliable, d. h. verlässliche, ab-
schätzung des alkoholbedingten unfallrisikos in Deutschland bezeichnet werden kann. in
ihrer studie verglichen sie eine repräsentative stichprobe von unfällen mit einer repräsen-
tativen stichprobe von Fahrten, die zu keinem unfall führten. Dazu zogen sie das German
roadside survey 1992 – 1994 mit nahezu 10.000 unfallfreien Fahrten sowie Daten von
rund 2.000 unfällen heran. Die ergebnisse von KrÜGer und VOllratH verdeutlichen
einen exponentiellen zusammenhang zwischen steigenden Blutalkoholkonzentrationen
und erhöhung des unfallrisikos. Dieser zusammenhang gilt für Blutalkoholkonzentratio-
nen ab 0,5 ‰ und erreicht bereits unterhalb der derzeit MPu-anordnungsrelevanten 1,6 ‰
einen bedenklich hohen wert (siehe abb. 413)). zwischen 0,5 und 0,79 ‰ ist das risiko, zu
verunfallen, bereits dreimal höher als bei einem nüchternen Fahrer. zwischen 0,8 und 1,59
‰ ist das unfallrisiko bereits 15-mal so hoch und ab Blutalkoholkonzentrationen von über
1,6 ‰ ist das unfallrisiko mindestens 37-mal höher als bei einem nüchternen Fahrer.
zudem fanden KrÜGer und VOllratH heraus, dass 12 % aller unfälle auf alkoholeinfluss
zurückgehen und von diesen 96 % mit Blutalkoholkonzentrationen von 0,5 ‰ und höher
geschahen.

Daher muss die eingangs gestellte Frage, ob trunkenheitsfahrer eine Hochrisikogruppe
sind, eindeutig bejaht werden. sie sind dies sogar in doppelter Hinsicht. zum einen liegt
das unfallrisiko ab 1,1 ‰ Blutalkoholkonzentration rund 15-mal höher als bei einem
nüchternen Fahrer. zugleich muss man sich jedoch fragen, ob das rückfallrisiko wirklich
erst ab 1,6 ‰ so stark ausgeprägt ist, dass von einer Nichteignung zum Führen von Kraft-
fahrzeugen ausgegangen werden muss.

insgesamt davon alkoholunfälle %

unfälle mit Personenschaden 302.435 13.612 4,5

Verunglückte

- insgesamt 392.912 17.116 4,4

- Getötete 3.377 260 7,7

- schwerverletzte 67.732 4.688 6,9

- leichtverletzte 321.803 12.168 3,8

unfälle mit sachschaden 2.104.250 21.698 1,0

tab. 1: unfallfolgen insgesamt und nach alkoholunfällen in Deutschland 2014.

11) statistisches Bundesamt, unfälle unter dem einfluss von alkohol oder anderen berauschenden Mitteln im
straßenverkehr 2014, 2015.

12) Krüger/Vollrath, the alcohol related accident risk in Germany: Procedure, methods and results. accident ana-
lysis & Prevention, 36, 2004.

13) Nach: Krüger/Vollrath, the alcohol related accident risk in Germany: Procedure, methods and results. acci-
dent analysis & Prevention, 36, 2004.
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3. Studien zur Legalbewährung
um das rückfallrisiko einer bestimmten zielgruppe abschätzen zu können, sind studien

zur legalbewährung ein probates Mittel. Das bedeutet, dass z. B. nach einer alkoholauf-
fälligkeit oder einer MPu für einen bestimmten zeitraum („Bewährungszeitraum“) ge-
prüft wird, ob der Fahrer erneut auffällig wurde.

Je nach land, Bewährungszeitraum und Definition eines rückfalls wurden in solchen
legalbewährungsstudien rückfallraten zwischen 17 und 45 % gefunden. eine solche stu-
die zur legalbewährung wurde beispielsweise von Møller, HausteiN und PratO durch-
geführt, deren ergebnisse seit 2015 vorliegen14). Das Besondere an dieser studie ist, dass
die wissenschaftler die Gesamtpopulation Dänemarks im alter ab 18 Jahren einbezogen
haben, d. h. eine stichprobe von rund 4,26 Mio. Menschen untersuchten. als Bewäh-
rungszeitraum legten sie 2008 – 2012 fest. in diesen 5 Jahren wurden 17 % erneut auffäl-
lig, ein anteil von 12 % allein im ersten Jahr. Den ergebnissen zufolge waren rückfällige
auch häufiger in alkoholunfälle verwickelt und insgesamt bei den alkoholunfällen mit
Blutalkoholkonzentrationen von 1,2 ‰ und mehr überrepräsentiert. immerhin 4,3 % aller
als rückfällige erfasste Personen waren in mindestens einen alkoholunfall verwickelt.

insgesamt fanden Møller und Kollegen heraus, dass die rückfallwahrscheinlichkeit
mit der sozioökonomischen situation einer Person korreliert. Das bedeutet, es ergaben sich
zusammenhänge zwischen alter, einkommen, Bildung, wohnort sowie anderen Faktoren
und der wahrscheinlichkeit erneut mit alkohol auffällig zu werden. leider wurde in ihrer

abb. 4: risikofunktion (Odds ratio) der unfallwahrscheinlichkeit unter alkoholeinfluss.

14) Møller/Haustein/Prato, Profiling drunk driving recidivists in Denmark. accident analysis & Prevention, 83,
2015, 125 – 131, doi: 10.1016/j.aap.2015.07.015.
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studie jedoch kein zusammenhang mit der Blutalkoholkonzentration der ersten auffällig-
keit hergestellt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein solcher zusammenhang fehlt. er
wurde hier lediglich nicht untersucht.

Nicht unerwähnt bleiben sollte jedoch, dass solche legalbewährungsstudien sowohl
stärken als auch schwächen aufweisen können. zu den stärken zählt unumstritten die Be-
trachtung einer Personengruppe über einen längeren zeitraum hinweg. Häufig werden 
z. B. zunächst alle Fahrer eines bestimmten zeitraumes aufgenommen, die wegen einer
trunkenheitsfahrt im system erfasst sind. Von diesen werden nur solche in die stichprobe
aufgenommen, die erstmals auffällig waren. Deren Blutalkoholkonzentrationen werden
gespeichert. Da es sich um ein längsschnittliches Design handelt, bleibt diese stichprobe
in der Betrachtung. Nach ablauf des Bewährungszeitraums wird die stichprobe aus der
erste ziehung erneut untersucht und überprüft, ob es weitere auffälligkeiten gegeben hat.
Die bei der ersten erhebung gespeicherten Blutalkoholkonzentrationen werden jetzt zwi-
schen den Gruppen der rückfällig gewordenen und den nicht wieder aufgefallenen Fahrern
verglichen (siehe abb. 5). wenn sich bei dieser Überprüfung ein bedeutsamer unterschied
finden lässt, wird die Blutalkoholkonzentration als Prädiktor für die rückfallwahrschein-
lichkeit angesehen.

Durch dieses spezielle studiendesign entstehen jedoch meist hohe Kosten und warte-
zeiten zwischen den einzelnen erhebungen. zudem gibt es häufig unterschiedliche Defi-
nitionen von „rückfall“, verschieden lange Bewährungszeiträume etc., was die Vergleich-
barkeit von studien erschwert. ein großes Problem stellt jedoch auch immer die
Dunkelfeldproblematik dar. all diese Faktoren führen dazu, dass nicht alle studien zur le-
galbewährung uneingeschränkt verwertbar sind.

Für diesen Beitrag wurden in einer literaturrecherche zunächst studien zur legalbe-
währung identifiziert und anschließend einer genauen analyse zur Verwertbarkeit unter-
zogen. Nur 7 der ursprünglich gefundenen studien waren uneingeschränkt, d. h. gut, ver-
wertbar und wurden daher im weiteren Verlauf näher betrachtet. Dabei kann zunächst
festgestellt werden, dass Personen, die bereits mit einem ersten trunkenheitsdelikt aufge-
fallen sind, eine deutlich höhere rückfallwahrscheinlichkeit (je nach studie bis zu 49 %)
haben, als die auffallenswahrscheinlichkeit bislang unbescholtener Kraftfahrer ist (im

abb. 5: Beispielhafter ablauf einer legalbewährungsstudie.



BlutalKOHOl VOl. 53/2016

162 Dokumentation

eu-Mittel 3,48 %)15). zudem gibt es deutliche Hinweise, dass auch trunkenheitsfahrer
mit einer BaK von unter 1,6 ‰ ein über dem Durchschnitt liegendes rückfallrisiko haben
(siehe tab. 2).

4. Merkmale von Ersttätern mit einer BAK < 1,6 ‰
Bei der annäherung an die Frage, ob eine MPu-anordnung auch unter 1,6 ‰ sinnvoll

ist, sollte man einen genaueren Blick auf die Besonderheiten dieser Personengruppe wer-
fen. aus einer statistik von trägern von Begutachtungsstellen für Fahreignung geht her-
vor, dass von den durchgeführten MPu aus den Jahren 2014 und 2015 bei erstauffälligen
unter 1,6 ‰ (N = 1402) lediglich 42,3 % positiv begutachtet wurden (siehe abb. 6). Von
den untersuchten erhielten 21,8 % eine Kursempfehlung und 35,9 % wurden als uneinge-
schränkt ungeeignet beurteilt.

im Vergleich dazu sieht die bundesweite statistik aus dem Jahr 201416) für erstauffälli-
ge mit mehr als 1,6 ‰ ähnlich aus: 54,8 % wurden positiv begutachtet, 11,1 % erhielten
eine Kursempfehlung und 34,0 % bekamen ein negatives Gutachten (vgl. abb. 6). Dass
die Quoten der negativen Begutachtungen in beiden Gruppen nahezu identisch sind, kann
als Hinweis gewertet werden, dass die Problemausprägung in der stichprobe der ersttäter
unter 1,6 ‰ und damit die Verhaltensprognose keineswegs positiver ist, als bei höheren
Blutalkoholkonzentrationen. Der etwa doppelt so hohe anteil von Kursgutachten in der
Gruppe der unter 1,6 ‰ erstauffälligen mag hingegen darauf hindeuten, dass sich diese
Fahrer vielleicht schlechter auf die MPu vorbereiten – eventuell auch, da sie nicht mit der
MPu-anordnung rechnen.

15) Houwing et al., Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in drivers in general traffic. Part i:
General results. DruiD project report, 2011.

16) Bundesanstalt für straßenwesen, Begutachtung der Fahreignung 2014, 2015.

erstauffälligkeit mit… errechnete rückfallraten
(spanne in %)

unter 1,0 ‰ 8 – 40 %

1,0 – 1,59 ‰ 24 – 44 %

ab 1,6 ‰ 26 – 49 %

tab. 2: Überblick über die in den legalbewährungsstudien errechneten rückfallraten in abhängigkeit vom 
Promillewert der erstauffälligkeit.

abb. 6: Vergleich der Prognosen zwischen ersttätern mit BaK < 1,6 ‰ und BaK > 1,6 ‰.
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Neben der Betrachtung der Gutachtenergebnisse ist auch die im Gutachten gestellte Di-
agnose von interesse. Die folgenden zahlen stammen aus den Meldungen verschiedener
träger von Begutachtungsstellen für Fahreignung und umfassen lediglich 87 Fälle (siehe
tab. 3). Bei diesen untersuchungen konnten in 14 % der Fälle die angaben des Klienten
nicht verwertet werden (= H0). in 15 % wurde die Diagnose alkoholabhängigkeit (a1) ge-
stellt, in mehr als jedem 4. Fall (28 %) wurde eine alkoholproblematik (a2) diagnostiziert.
in 40 % der untersuchungen kamen die Gutachter zu der Diagnose alkoholgefährdung
(a3) und lediglich 3 % aus der vorliegenden stichprobe wurde eine a4 (Koppelung von
trinken und Fahren) bescheinigt.

insgesamt betrachtet zeichnen die bisherigen MPu-Gutachten für erstmals alkoholauf-
fällige unterhalb von 1,6 ‰ ein unerwartet negatives Bild, welches in Bezug auf sowohl
Diagnose der zugrundeliegenden Problematik als auch die Prognose mit der Gruppe der
erstauffälligen über 1,6 ‰ vergleichbar ist.

5. Meinungsumfrage zum Thema MPU
Nachdem festgehalten werden kann, dass es sich auch bei den trunkenheitsfahrern unter

1,6 ‰ um eine Hochrisikogruppe von Fahrern handelt, muss der Frage nachgegangen wer-
den, ob sich dies in der Bevölkerungsmeinung auch so widerspiegelt. zur annäherung an
dieses thema wurde im september 2013 vom uzbonn17) (umfragezentrum Bonn – Gesell-
schaft für empirische sozialforschung und evaluation) im auftrag des VdtÜV eine reprä-
sentative telefonumfrage durchgeführt. Befragt wurden 501 zufällig und repräsentativ
ausgewählte Personen über 18 Jahre. im Mittel waren die umfrageteilnehmer 50,3 Jahre
alt. etwas mehr als die Hälfte der Befragten war männlich und immerhin 88 % aller teil-
nehmer waren im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B. 

Bei der Befragung wurden den teilnehmern aussagen zum thema MPu vorgelesen und
sie sollten dann den Grad ihrer zustimmung („stimme voll und ganz zu.“ bis „stimme gar
nicht zu.“) zu diesen aussagen angeben (siehe abb. 718)). als „grundsätzlich sinnvoll“
wurde die MPu von 79,2 % der Befragten bewertet. immerhin 73,3 % stimmten zu, dass
die MPu „der Verkehrssicherheit dient“ und 64,6 % glaubten, dass durch oder für eine
MPu „der Fahrer sein Verhalten verändert“. Darüber hinaus wurden die teilnehmer gebe-
ten, die verschiedenen anlässe für eine MPu zu bewerten.

ein überraschend hoher anteil (40,5 %) der Befragten fand, dass – unabhängig von der
BaK – bereits bei einer einmaligen alkoholfahrt eine MPu angeordnet werden sollte
(siehe abb. 819)). Mit 92,2 % (stark alkoholisiert), 95,1 % (Drogenfahrt) und 97,0 %
(wiederholte alkoholauffälligkeit) war die zustimmung zur MPu bei (wiederholtem) Fah-
ren unter substanzeinfluss am größten. im Übrigen stimmte die Mehrheit der Befragten

Diagnose H0 a1 a2 a3 a4

anteil in % 14 15 28 40 3

tab. 3: anteil der Diagnosen in der MPu bei ersttätern unter 1,6 ‰ (nach Beurteilungskriterien, 3. auflage).
H0 = Befunde nicht verwertbar, a1 = alkoholabhängigkeit, a2 = alkoholproblematik, a3 = alkoholgefähr-

dung, a4 = Koppelung trinken und Fahren.

17) Krüger, repräsentative umfrage “einstellung zur MPu”, Blutalkohol, 51, 2014, 159 – 168.
18) Nach: Krüger, repräsentative umfrage “einstellung zur MPu”, Blutalkohol, 51, 2014, 159 – 168.
19) Nach: Krüger, repräsentative umfrage “einstellung zur MPu”, Blutalkohol, 51, 2014, 159 – 168.
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einer MPu zu, wenn ein Fahrer viele Punkte gesammelt (75,5 %), aggressive straftaten
(79,7 %) oder einen besonders schwerwiegenden Verkehrsverstoß begangen hatte 
(80,0 %).

insgesamt spiegeln die umfrageergebnisse eine hohe akzeptanz der MPu als Baustein
der Verkehrssicherheitsarbeit in der Gesellschaft wider. auch die aktuell geregelten unter-
suchungsanlässe finden eine hohe zustimmung in der Bevölkerung. Gleichzeitig kann
ebenfalls festgestellt werden, dass, entgegen den erwartungen in teilen der Politik und
Fachkreisen, die anordnung einer MPu nach einer einmaligen alkoholauffälligkeit (ohne
Berücksichtigung der Blutalkoholkonzentration) bereits jetzt eine relativ hohe zustim-
mungsrate erhalten würde. in der Folge kann sicherlich davon ausgegangen werden, dass
nach entsprechender aufklärungsarbeit zum thema Dunkelfeldproblematik und unfall-
bzw. rückfallrisiko, die anordnung einer MPu unter 1,6 ‰ auf eine sehr hohe allgemei-
ne akzeptanz in der Bevölkerung stoßen würde.

abb. 7: zustimmungsraten zu aussagen zur MPu.

abb. 8: zustimmungsraten zu anlässen der MPu.
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6. Alkohol-Interlock – Eine Alternative zur MPU?
im Folgenden sollen einige studienergebnisse zum einsatz von alkohol-interlocks kurz

vorgestellt werden, um abschätzen zu können, ob ein solches system möglicherweise eine
alternative zur MPu darstellen könnte. Dazu wurden Daten vor und nach dem einsatz des
alkohol-interlocks betrachtet. MarQues und Kollegen fanden 2003 in ihrer studie20) her-
aus, dass die besten Prädiktoren für trunkenheitsfahrten nach einsatz eines alkohol-inter-
locks die alkoholrelevanten Vorgeschichtsdaten sowie die während des einsatzes des al-
kohol-interlocks gesammelten Daten zu atemalkoholkonzentrationen waren.

in einer Folgestudie konnten MarQues und VOas (2005)21) darstellen, dass am Pro-
gramm teilnehmende Personen mit einer hohen Gesamtzahl an positiven atemalkohol-
konzentrationstests oder einem hohen anteil an positiven atemalkoholkonzentrationstests
in den Morgenstunden ein besonders hohes rückfallrisiko aufwiesen.

als Fazit aus den durchgeführten studien kann zweifelsfrei festgehalten werden, dass
die installation von alkohol-interlocks die rückfallquote von trunkenheitsfahrern wäh-
rend des einsatzes der Geräte reduziert. Nach der Deinstallation der alkohol-interlocks
steigt diese jedoch wieder an. Belege hierfür finden sich in den Forschungen von willis

und Kollegen (2009)22) sowie elDer und Kollegen (2011)23).
alkohol-interlocks können zwar den Mangel an der charakterlichen eignung kompen-

sieren, aber nicht die Fahreignung wiederherstellen, da sie keine therapeutische Maßnah-
me zur Verhaltensänderung darstellen (siehe MarQues & VOas, 2012, s. 65824)). Daher ist
eine begleitende verkehrspsychologische intervention notwendig, damit es zu einer nach-
haltigen Verhaltensänderung von trunkenheitsfahrern kommen kann (siehe auch KliPP et
al., 201425)). um das Problem der fehlenden Fahreignung zu lösen, bleibt die Notwendig-
keit, zu entscheiden, welchem Personenkreis die Nutzung erlaubt sein (z. B. alkoholkran-
ke, strafrechtlich auffällige Personen etc.) und bei welchen Personen aufgrund der wieder-
hergestellten Fahreignung der ausbau des alkohol-interlocks gestattet werden soll.
ersteres verlangt eine fachwissenschaftlich fundierte entscheidung des Gesetz- bzw. Ver-
ordnungsgebers. Für das zweite ist eine diagnostische entscheidung im rahmen einer me-
dizinisch-psychologischen Fahreignungsbegutachtung erforderlich. Vor diesem Hinter-
grund stellt ein alkohol-interlock-Programm bestehend aus technischem system und
verkehrspsychologischer interventionsmaßnahme keine alternative zur Medizinisch-
Psychologischen untersuchung bei Hochrisikogruppen dar.

20) Marques/tippetts/Voas, the alcohol interlock: an underutilized resource for predicting and controlling drunk
drivers. traffic injury Prevention, 4, 2003,188 – 194.

21) Marques/Voas: interlock Bac tests, alcohol biomarkers, and motivational interviewing: Methods for detec-
ting and changing high-risk offenders. in: international council on alcohol, Drugs and traffic safety
(icaDts) (ed.), alcohol ignition interlock Devices, Vol. ii, research, Policy and Program status, 2005, 
25 – 41.

22) willis/lybrand/Bellamy, ‘alcohol ignition interlock programmes for reducing drink driving recidivism (re-
view)’, 2009.

23) elder et al., effectiveness of ignition interlocks for preventing alcohol-impaired driving and alcohol-related
crashes: a community guide systematic review, american Journal of Preventive Medicine 40 (3), 2011, 
362 – 376.

24) Marques/Voas, are we near a limit or can we get more safety from vehicle alcohol interlocks? addiction 108,
2012, 657 – 658.

25) Klipp et al., alkohol-interlocks für alkoholauffällige Kraftfahrer. Berichte der Bundesanstalt für straßenwe-
sen, Mensch und sicherheit, Heft M 251, 2014.
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7. Schlussfolgerungen und Fazit
Die Gesamtgruppe der (strafrechtlich sanktionierten) trunkenheitsfahrer stellt sowohl

im sinne des unfallrisikos als auch im sinne des rückfallrisikos eine Hochrisikogruppe
dar, da sie ein mangelndes trennvermögen (trinken und Fahren) als gemeinsamen Nenner
aufweisen.

zudem bekommen erstauffällige trunkenheitsfahrer unterhalb von 1,6 ‰ bei den bishe-
rigen Fahreignungsgutachten zu einem hohen anteil negative Prognosen, während die in
den MPu gestellten Diagnosen ein unerwartet negatives ursachenbild der Problematik
zeichnen. Darüber hinaus werden in einigen studien zur legalbewährung trunkenheits-
fahrer auch unter 1,6 ‰ als hoch rückfallgefährdet identifiziert.

Vor diesem Hintergrund ist die anordnung einer MPu bereits ab 1,1 ‰ zu empfehlen.
allerdings ist demgegenüber die anordnung einer MPu bei erstauffälligen unterhalb von
1,1 ‰ fachlich nicht begründbar.

alkohol-interlocks stellen nach heutigen erkenntnissen im Hinblick auf die Problem-
stellung eignung vs. Nichteignung keine alternative zur MPu dar. alkohol-interlocks
lösen auch in Kombination mit einer begleitenden verkehrspsychologischen interven-
tionsmaßnahme nicht automatisch das Problem der fehlenden Fahreignung von trunken-
heitsfahrern.

z u s a m m e n f a s s u n g
Bislang wird eine Medizinisch-Psychologische untersuchung (MPu) in Deutschland bei einer einmaligen al-

koholfahrt in der regel ab einer Blutalkoholkonzentration (BaK) von 1,6 ‰ angeordnet. in den letzten Jahren
geschah dies jedoch vermehrt auch unterhalb der Grenze von 1,6 ‰ bei alkoholerstauffälligen. Dies betrifft der-
zeit nur einzelne Bundesländer bzw. landkreise, sodass kein bundesweit einheitliches Vorgehen bei der anord-
nung vorliegt. in der Folge kommt es zur ungleichbehandlung von alkoholauffälligen Kraftfahrern und teilweise
sogar zu einem innerdeutschen „Führerscheintourismus“.

Da die MPu mit relativ hohem finanziellem und zeitlichem aufwand verbunden ist, wirft dies die Frage auf,
ob eine MPu-anordnung unterhalb von 1,6 ‰ aus verkehrspsychologischer sicht im sinne der Verkehrssicher-
heit überhaupt notwendig und sinnvoll ist. Dazu wird zunächst beleuchtet, ob trunkenheitsfahrer eine Hochrisi-
kogruppe darstellen und wie hoch ihr rückfallrisiko eingeschätzt werden kann. zu diesem zweck werden einige
studien zur legalbewährung herangezogen. Mithilfe der ergebnisse der bislang durchgeführten Medizinisch-
Psychologischen untersuchungen bei einmaligen Fahrten unterhalb von 1,6 ‰ werden Merkmale dieser Fahrer-
gruppe identifiziert und mit denen der Fahrer mit einer auffälligkeit ab 1,6 ‰ verglichen. zum abschluss wer-
den die akzeptanz der MPu in der Bevölkerung und der einsatz des alkohol-interlocks als alternative zur MPu
diskutiert.

Der Beitrag kommt zu dem schluss, dass aus fachlicher sicht zum einen die trunkenheitsfahrer eine Hochri-
sikogruppe mit erheblichem unfall- und rückfallrisiko darstellen, auf der anderen seite jedoch bezüglich der
Prognose kein signifikanter unterschied zwischen Fahrern mit einer alkoholfahrt ab 1,6 ‰ und ab 1,1 ‰ be-
steht. Da die akzeptanz der MPu auch nach einer einmaligen alkoholfahrt in der Bevölkerung sehr hoch ist und
der einsatz von alkohol-interlocks keine alternative zur MPu darstellt, erscheint eine MPu-anordnung ab 
1,1 ‰ fachlich sinnvoll und notwendig.

s u m m a r y
so far, an medical-psychological assessment (MPa) for a singular drunk driving incident in Germany is main-

ly mandated when the driver has reached a blood alcohol concentration (Bac) of 1,6 ‰ and above. However, du-
ring the past few years there have also been mandates when the Bac was below 1,6 ‰, even for first-time of-
fenders. currently this is implemented in few federal states or counties only, leading to injustice in dealing with
drunk drivers. this results even in a so-called “driver’s-license-tourism” within Germany, when a driver moves
to another county or federal state after a singular drunk driving incident to avoid an MPa-mandate.

a considerable amount of money and time has to be spent for an MPa which raises the question whether an
MPa-mandate below 1,6 ‰ is necessary and useful in terms of traffic safety at all. therefore, the group of drunk
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drivers is examined from a psychological point of view to clarify whether they are high-risk offenders and to esti-
mate their recidivism-rate. Keeping this in mind, several studies considering the recidivism-rate after drunk dri-
ving are examined. using the results of past MPa-expertises in cases of first-time offenders with a Bac below
1,6 ‰ general characteristics of drunk drivers with a Bac below 1,6 ‰ are identified and compared to those of
drunk drivers with a Bac above 1,6 ‰. Finally, the public opinion towards MPa in Germany is presented and
the possibility of using an alcohol-interlock instead of undergoing an MPa is discussed.

this contribution concludes that from the psychological point of view drunk drivers are indeed a high-risk
group with a considerable recidivism-rate and that there are no significant differences between first-time offen-
ders with a Bac above 1,6 ‰ and above 1,1 ‰. For the acceptance of MPa-mandates is high even after a first
drunk driving, and using an alcohol-interlock is not an appropriate alternative, an MPa-mandate for first offen-
ders with a Bac above 1,1 ‰ is useful and necessary from a psychological perspective.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
erstmalig alkoholauffällige – anordnung MPu – Blutalkoholkonzentration 1,1 ‰ – rückfallrisiko – alkohol-

interlock

K e y w o r d s
alcohol first offender – MPa-mandate – blood alcohol concentration 1,1 ‰ – recidivism-probability – alcohol-

interlock

l i t e r a t u r
Bundesanstalt für straßenwesen. (2015). Begutachtung der Fahreignung 2014.
elder, r. w., Voas, r., Beirness, D., shults, r. a, sleet, D. a., Nichols, J. l. & compton, r. (2011). effective-

ness of ignition interlocks for preventing alcohol-impaired driving and alcohol-related crashes: a communi-
ty guide systematic review, American Journal of Preventive Medicine, 40 (3), 362 – 376.

Houwing, s., Hagenzieker, M., Mathijssen, r., Bernhoft, i. M., Hels, t., Janstrup, K., Van der linden, t., leg-
rand, s. a. & Verstraete, a.. (2011). Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in drivers 
in general traffic. Part I: General results. DruiD project report. Online verfügbar unter www.druid
-project.eu.

Klipp, s., Hauser, B., Merz, J., Pauls, c., schnabel, e., aydeniz, K., Blume, i., Bogus, M., Nitzsche, s. & stengl-
Herrmann, D. (2014): alkohol-interlocks für alkoholauffällige Kraftfahrer. Berichte der Bundesanstalt für
Straßenwesen, Mensch und sicherheit, Heft M 251.

Krüger, t. (2014). repräsentative umfrage “einstellung zur MPu”. Blutalkohol, 51, 159 – 168.
Krüger, & Vollrath, M. (2004). the alcohol related accident risk in Germany: Procedure, methods and results. Ac-

cident Analysis & Prevention, 36, 125 – 133.
Marques, P. r., tippetts, a. s. & Voas, r. B. (2003).the alcohol interlock: an underutilized resource for predic-

ting and controlling drunk drivers. Traffic Injury Prevention, 4, 188 – 194.
Marques, P. r. & Voas, r. B. (2005). interlock Bac tests, alcohol biomarkers, and motivational interviewing:

Methods for detecting and changing high-risk offenders. in: international council on alcohol, Drugs and
traffic safety (icaDts) (ed.), Alcohol Ignition Interlock Devices, Vol. II, Research, Policy and Program
Status, 25 – 41.

Marques, P. r. & Voas, r. B. (2012). are we near a limit or can we get more safety from vehicle alcohol inter-
locks? addiction 108, 657 – 658.

Møller, M., Haustein, s. & Prato, c. G. (2015). Profiling drunk driving recidivists in Denmark. Accident Analy-
sis & Prevention, 83, 125 – 131. doi: 10.1016/j.aap.2015.07.015.

schulze, H., schumacher, M., urmeew, r. & auerbach, K. (2012). DruiD. Final report: work performed, main
results and recommendations.

statistisches Bundesamt. (2016). Fachserie 8, reihe 7, Verkehrsunfälle 2014.
statistisches Bundesamt. (2015). unfälle unter dem einfluss von alkohol oder anderen berauschenden Mitteln

im straßenverkehr.
VGH Baden-württemberg. (2014). Beschluss v. 15. 01.2014 – 10 s 1748/13. Online verfügbar unter http://open-

jur.de/u/672557.html.



BlutalKOHOl VOl. 53/2016

168

VGH München. (2014). Beschluss v. 08.10. 2014 – 11 ce 14.1776. Online verfügbar unter http://www.gesetze
-bayern.de/content/Document/y-300-z-BecKrs-B-2014-N-57782?hl=true.

willis, c. lybrand, s. & Bellamy, N. (2009). ‘alcohol ignition interlock programmes for reducing drink driving
recidivism (review)’.

a n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r
Dipl.-Psych. Dr. Don DeVol
Dipl.-Psych. Fanny schreiber
M. sc.-Psych. Marie-christin Perlich
tÜV thüringen Fahrzeug GmbH & co. KG
institut für Verkehrssicherheit
anger 74
99084 erfurt
email: ddevol@tuev-thueringen.de

fschreiber@tuev-thueringen.de
mperlich@tuev-thueringen.de

Dokumentation

�� ������������������������������"�����������!
�����G�
����(96���G�����38��/38/8�1/,>8./8��5D88/8�89-2�1/63/0/;=�@/;./8�

�8=/;/<</8=/8�=/36/8�@3;�1/;8/�.3/�#;/3</�23/;0E;�73=�

�38,+8../-5/8�(96����	�
��
>8.�/,/8<9�(96���G���5D88/8�B>7�#;/3</�?98�4/�€ ���
�B>BE163-2�(/;<+8.<:/</8

1/63/0/;=�@/;./8�

�(��#($&���&!����#��&,��&��)!!�#+�*�&�%&�#(�"������-��� ��"�����$����
�&�%�#���/�&'(&�/�����.���

���-��� �.��$'(��������	��.���
����-��� 

&2/�;96/�90�=2/�.;385381�.;3?/;�38�=;+003-�+--3./8=<
�&�����$�!���$�#��%��%&'�*�

�����������������
����������������������	��������
��������������������

�����
%/-98.��.3=398�:;/:+;/.�/<:/-3+66A��09;���'&���"�"�

�$/�/.3=/.�,A�$������9;5/8<=/38�

��!&�$���"$��%&'���%��"�����)���!����&�"!
��#�$& �!&��"����"$�!%����%&'���%
�09;7/;6A��/:+;=7/8=�90�#963-/��.7383<=;+=398�

�!���!���'!�(�$%�&*
��"" �!�&"!����!���!���'�%���

���:+1/<��<=3=-2/.������€��'%����
�G

%=/38=9;�(/;6+1�38��;C1/;�)>66/8@/?/;�:;38=�7/.3+��E,/-5��7,�����9�����
�;+:/813/F/;<=;+F/�
��������E,/-5��#9<=0+-2�������������E,/-5

� (���� �����������'!%$�����������������	������$���



BlutalKOHOl VOl. 53/2016

169Zur Information

wHO: Global status report on road safety 2015*)

in september 2015, heads of state attending the united Nations General assembly adop-
ted the historic sustainable Development Goals (sDGs). One of the new sDG targets is to
halve the global number of deaths and injuries from road traffic crashes by 2020.

the Decade of action for road safety (2011–2020) calls on countries to implement the
measures identified internationally to make their roads safer. the uN General assembly
invited wHO to monitor progress through its Global status report on road safety series.
this report is the third in the series, and provides a snapshot of the road safety situation
globally, highlighting the gaps and thereby encouraging the need for countries and the
international community to galvanize greater and faster action.

the number of road traffic deaths – 1.25 million in 2013 – has plateaued since 2007 (see
Figure 2) despite the global increase in population and motorization and a predicted rise in
deaths. this suggests that interventions implemented over the past few years to improve
global road safety have saved lives.

the african region continues to have the highest road traffic death rates (see Figure 5).
the lowest rates are in the european region – notably among the region’s high-income

*) Global status report on road safety 2015 – summary –, world Health Oranization (wHO), Management of
Noncommunicable Diseases, Disability, Violence and injury Prevention (NVi), switzerland, 2015.

Zur Information

Seiten 169 – 180
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countries, many of which have been very successful at achieving and sustaining reductions
in death rates despite rising motorization.

almost half of all deaths on the world’s roads are among those with the least protection
– motorcyclists (23 %), pedestrians (22 %) and cyclists (4 %). However, the likelihood of
dying on the road as a motorcyclist, cyclist or pedestrian varies by region: the african re-
gion has the highest proportion of pedestrian and cyclist deaths at 43 % of all road traffic
deaths, while these rates are relatively low in the south-east asia region.

road safety laws improve road user behaviour and reduce road traffic crashes, injuries
and deaths – especially laws relating to the five key risk factors for road safety – speed,
drink–driving, the use of motorcycle helmets, seat-belts and child restraints. Progress has
been made in 17 countries (covering 409 million people) to amend laws relating to one or
more of these risk factors over the past 3 years and bring them in line with best practice.
Figure 7 shows the number of countries that have made changes to their laws, by risk fac-
tor, and the population represented by these changes. the most positive changes to road
user behaviour occur when road safety legislation is supported by strong and sustained en-
forcement, and public awareness.
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Drink-driving increases the likelihood of a road traffic crash and that death or serious in-
jury will result, so setting and enforcing legislation on blood alcohol concentration (Bac)
limits of 0.05 g/dl can significantly reduce alcohol-related crashes. young and novice 
drivers are at a much- increased risk of road traffic crashes when under the influence of al-
cohol compared to older, more experienced drivers. laws that establish lower Bacs 
(≤ 0.02 g/dl) for young and novice drivers can reduce the number of crashes involving
young people.

while eight countries have improved their drink-driving laws over the past three years,
only 34 countries globally have national drink-driving laws with a Bac of less than or
equal to 0.05 g/dl as well as lower limits of less than or equal to 0.02 g/dl for young and
novice drivers (Figure 9). twenty-one of these countries are in the european region, sug-
gesting the need to extend good practice globally. Meanwhile, strong enforcement of
drink-driving laws improves both their effectiveness, but only 48 countries rate their en-
forcement of drink-driving laws as “good”.
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this report shows that 1.25 million people are killed each year on the world’s roads, and
that this figure has plateaued since 2007. in the face of rapidly increasing motorization,
this stabilization of an otherwise projected increase in deaths is an indication of the pro-
gress that has been made. However, these efforts to reduce road traffic deaths are clearly
insufficient if the international road safety targets set by the sustainable Development
Goals are to be met.

these data represent the road safety situation 3 years into the Decade of action for road
safety. Despite a strong evidence base around what works, it shows insufficient attention
has been paid to road safety and that a heavy price is being paid in terms of lives lost, long-
term injury and pressure on health-care services. the international attention promised to
the issue of road safety by the new sustainable Development Goal target to halve deaths
and injuries from road traffic crashes by 2020 presents a golden opportunity for much nee-
ded action, and one that must be seized by all countries. through this, the pace of progress
can be accelerated and an actual decline in global road traffic deaths realized.
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schweiz: senioren am steuer

rund 35 Personen sterben pro Jahr in der schweiz durch Fehler von Fahrzeuglenkern,
die über 65 Jahre alt sind. zur senkung des unfallrisikos empfiehlt die bfu eine optimale
medizinische unterstützung der senioren durch die Ärzte und apotheker zum erhalt der
Fahreignung, selbstbeurteilungstests für senioren und die vermehrte anordnung von ein-
geschränkter Fahrerlaubnis. Die wirkung der ärztlichen Fahreignungsabklärungen in der
schweiz soll untersucht werden.

Das risiko der senioren für die übrigen Verkehrsteilnehmer darf nicht überschätzt wer-
den – das höchste unfallrisiko pro gefahrenen Kilometer weisen nach wie vor die Jung-
lenker auf. Nur bei 15 % der todesfälle und 13 % der schwerverletzten waren senioren als
Pw-lenkende an straßenverkehrsunfällen beteiligt.

in der schweiz werden alle senioren ab 70 Jahren regelmäßig zur ärztlichen Fahreig-
nungsabklärung aufgeboten. Die bfu plädiert dafür, die auswirkungen dieser obligatori-
schen abklärungen näher zu untersuchen, da in ausländischen studien zweifel am Nutzen
für die Verkehrssicherheit geäußert werden.

im geltenden schweizerischen system ist zentral, dass Ärzte ihre Doppelrolle umfassend
wahrnehmen: einerseits sollten sie – zusammen mit anderen medizinischen Fachpersonen
– die sichere Mobilität der senioren so lange wie möglich erhalten. Mit Medikamenten,
Hilfsmitteln oder sonstigen Behandlungen können sie alters- und krankheitsbedingten Be-
einträchtigungen entgegenwirken und so die Verkehrssicherheit erhöhen. anderseits müs-
sen die Hausärzte dem straßenverkehrsamt empfehlen, einem senior die Fahrberechti-
gung zu entziehen, wenn die Fahreignung nicht mehr gegeben ist. ergibt die medizinische
untersuchung keine klare empfehlung, soll eine Kontrollfahrt mit einem experten Klar-
heit bringen.

eine nicht zu unterschätzende rolle für die Verkehrssicherheit spielt die einschätzung
der Fahreignung durch die senioren selbst. Gut durchdachte, standardisierte selbstbeur-
teilungstests können eine nützliche entscheidungsgrundlage für die senioren und ihr per-
sönliches umfeld sein.

schließlich empfiehlt die bfu auch, dass die heute bereits mögliche anordnung von ein-
geschränkter Fahrerlaubnis häufiger eingesetzt wird. Das heißt, ein Fahrer darf nur am tag
(z. B. bei Nachtsehschwäche) oder nur in einem beschränkten, ihm gut bekannten rayon
ein Fahrzeug lenken.

(aus einer bfu-Position der schweizerischen Beratungsstelle für unfallverhütung, bfu,
vom 10. November 2015)

a n m e r k u n g  d e r  s c h r i f t l e i t u n g : ist das 70. lebensjahr erreicht, müssen
senioren in der schweiz mindestens alle zwei Jahre zur ärztlichen Kontrolle (artikel 15d
absatz 2 straßenverkehrsgesetz*), sVG). Dabei wird getestet, ob sie für die teilnahme als
Fahrzeugführer am straßenverkehr noch geeignet sind. ist dies nicht der Fall, wird ihnen
der Führerausweis entzogen. Neben Blutdruckmessung, Hör- und sehtest werden teil-

*) eingefügt in das sVG durch ziffer i des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Januar 2013; abs. 1 Bst. a in
Kraft seit 1. Juli 2014 (as 2012 6291, 2013 4669; BBl 2010 8447, 2012 5959).
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weise auch Demenztests durchgeführt. unter bestimmten Bedingungen – nur noch tags-
über oder mit einem automatisch geschalteten auto – dürfen senioren weiterhin ein Fahr-
zeug führen, auch wenn sie nur eingeschränkt fahrtüchtig sind. Geregelt ist dies in der
schweizerischen Verkehrszulassungsverordnung (VzV).

Viele eu-staaten haben ähnliche altersbestimmungen: in spanien müssen bereits 45-
jährige Fahrer zum Gesundheitstest, der alle fünf Jahre und ab dem 70. lebensjahr sogar
alle zwei Jahre wiederholt wird. auch in italien wird die Fahrerlaubnis ab einem alter von
50 Jahren nur nach einer medizinischen untersuchung verlängert. alle fünf Jahre erfolgt
dann ein weiterer test und ab dem 70. lebensjahr alle zwei Jahre. in der tschechischen
republik müssen Fahrer ab einem alter von 60 Jahren eine ärztliche Fahreignungsbestäti-
gung mit sich führen. in schweden, Norwegen und den Niederlanden ist die arztuntersu-
chung ab dem 70. lebensjahr Pflicht. in slowenien darf man ohne Gesundheits-check bis
zu einem alter von 80 Jahren ein Kraftfahrzeug führen, danach wird jedoch nur nach er-
folgter ärztlicher untersuchung die Fahrerlaubnis verlängert.

unbefristet und ohne altersgrenzen gilt die Fahrerlaubnis in europa in Deutschland,
Frankreich, Belgien, Bulgarien, österreich, Polen und der slowakei.
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alkoholunfälle 2014*)
− Auszug –

Vorbemerkung
in der vorliegenden Veröffentlichung werden unfälle unter dem einfluss von alkohol

oder anderen berauschenden Mitteln im straßenverkehr in der Bundesrepublik Deutsch-
land dargestellt. Hierzu zählen alle unfälle, bei denen mindestens ein unfallbeteiligter
unter alkoholeinfluss  oder anderen berauschenden Mitteln, z. B. Drogen, rauschgift ge-
standen hat. wird bei einem unfallbeteiligten sowohl ein einfluss von alkohol als auch
anderen berauschenden Mitteln festgestellt, wird dieser in beiden unfallursachen gezählt.

Den größten anteil der unfälle unter dem einfluss berauschender Mittel stellen die al-
koholunfälle dar. rund neun von zehn unfällen unter dem einfluss berauschender Mittel
sind alkoholunfälle. Deshalb werden in dieser Veröffentlichung vor allem ergebnisse zu
alkoholunfällen dargestellt.

seit dem 01.05.1998 ist das Führen eines Kraftfahrzeugs mit mindestens 0,25 mg/l al-
kohol in der atemluft oder 0,5 Promille im Blut eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 24a des
straßenverkehrsgesetzes. Bis zu diesem  zeitpunkt galt die 0,8-Promillegrenze im stra-
ßenverkehr. entgegen weit verbreiteten Vorstellungen konnte die Polizei schon vor 1998
und kann sie auch weiterhin Verkehrsteilnehmer mit einem Blutalkoholgehalt von weniger
als 0,5 (bzw. 0,25 mg/l atemalkoholgehalt), aber mindestens 0,3 Promille (bzw. 0,15 mg/l
atemalkoholwert) als alkoholbeeinflusst einstufen, wenn sie im Verkehr auffällig gewor-
den sind. Die Verwicklung in einen Verkehrsunfall wird dafür in der regel als ausreichend
angesehen.

anders als bei den alkoholunfällen gibt es bei den unfällen unter dem einfluss sonsti-
ger berauschender Mittel keine Grenzwerte, hier genügt  allein der Nachweis von „Dro-
gen“.

Bei der Bewertung der Daten über unfälle unter dem einfluss berauschender Mittel ist
von einer Dunkelziffer auszugehen, da nicht bei jedem unfallbeteiligten festgestellt wird,
ob er unter dem einfluss von alkohol oder anderen berauschenden Mitteln gestanden hat.
Des weiteren ist anzunehmen, dass unter unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmern, die auch
nicht nachträglich ermittelt werden konnten, ein überdurchschnittlich hoher anteil unter
dem einfluss berauschender Mittel gestanden hatte. zudem werden alleinunfälle, das sind
unfälle, bei denen außer dem – möglicherweise alkoholisierten oder unter „Drogen“ ste-
henden – Fahrer niemand beteiligt war, aus strafrechtlichen Gründen häufig der Polizei
nicht gemeldet. Mit zunehmender unfallschwere dürfte sich jedoch diese Dunkelziffer
wesentlich verringern.

*) Verkehrsunfälle − unfälle unter dem einfluss von alkohol oder anderen berauschenden Mitteln im straßen-
verkehr, 2014, statistisches Bundesamt, Destatis, wiesbaden, 27. Oktober 2015.
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Methodische Erläuterungen
Basis für die analyse des unfallgeschehens sind die ergebnisse der straßenverkehrsun-

fallstatistik für das Jahr 2014. auskunftspflichtig für diese statistik ist laut Gesetz die Po-
lizei. unfälle, zu denen die Polizei nicht hinzugezogen wurde, werden folglich in der sta-
tistik nicht nachgewiesen. Dies dürfte insbesondere der Fall sein, wenn außer dem
unfallverursacher niemand an dem unfall beteiligt war (insbesondere bei alleinunfällen
in der Nacht) bzw. wenn es zu einer gütlichen einigung zwischen den unfallparteien ge-
kommen ist. es ist aber davon auszugehen, dass der anteil der nicht von der Polizei erfas-
sten unfälle an der Gesamtzahl der sich tatsächlich ereignenden unfälle (unfalldunkelzif-
fer) mit zunehmender unfallschwere zurückgeht.

Nachgewiesen werden die unfälle nach dem inlandskonzept, das heißt es werden – un-
abhängig von der Nationalität der unfallbeteiligten – nur die unfälle und Verunglückten
registriert, die sich auf deutschen straßen ereigneten bzw. hier zu schaden kamen. stirbt
ein Deutscher im ausland an den Folgen eines Verkehrsunfalls, so wird dieser – im Gegen-
satz zur todesursachenstatistik – in der straßenverkehrsunfallstatistik nicht nachgewiesen.

Überblick über die Entwicklung im Jahr 2014
in Deutschland wurden im Jahr 2014 insgesamt 2,4 Millionen unfälle von der Polizei

aufgenommen, darunter waren 37.956 unfälle, bei denen mindestens ein Beteiligter unter
dem einfluss berauschender Mittel stand. Dies waren 1,6 % aller polizeilich registrierten
unfälle.

im Vergleich zum Vorjahr nahm die Polizei im Jahr 2014 insgesamt weniger unfälle
(–0,3 %) auf und es wurden weniger unfälle unter dem einfluss berauschender Mittel 
(–3,6 %) gezählt. Von den unfällen unter dem einfluss berauschender Mittel waren 
23.396 unfälle mit nur sachschaden, ein Minus von 4,8 %. Bei 14.560 dieser unfälle kam
es zu Personenschaden (–1,7 %). Dabei wurden 13.163 Verkehrsteilnehmer leicht verletzt
(–2,6 %), 5.045 schwer verletzt (–1,7 %) und 285 getötet (–15,2 %).

alkoholeinfluss war 2014 bei 4,5 % aller unfälle mit Personenschaden eine der unfall-
ursachen. allerdings starben 7,7 % aller tödlich verletzten Verkehrsteilnehmer in Deutsch-
land infolge eines alkoholunfalls, das heißt, etwa jeder 13. Getötete. Diese unterschied-
lichen anteile belegen eine überdurchschnittlich hohe schwere der alkoholunfälle.
während bei allen unfällen mit Personenschaden 11 Getötete und 224 schwerverletzte auf
1.000 unfälle kamen, waren es bei alkoholunfällen 19 Getötete und 344 schwerverletzte
je 1.000 unfälle.

Die zahl der unfälle mit Personenschaden unter dem einfluss anderer berauschender
Mittel, z. B. Drogen, rauschgift stieg im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um +11,0 %
auf 1.540 unfälle. Bei diesen unfällen wurden 42 Personen getötet und 597 schwer ver-
letzt, das sind 20,0 % bzw. 30,6 % mehr als im Vorjahr.
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Beteiligte an Alkoholunfällen nach der Art der Verkehrsbeteiligung
Bei 13.742 der 584.716 an unfällen mit Personenschaden beteiligten Personen war die

Verkehrstüchtigkeit durch alkoholeinfluss beeinträchtigt. Damit standen 2,4 % der in Per-
sonenschadensunfälle verwickelten Verkehrsteilnehmer unter alkoholeinfluss. allein 
7.775 oder 56,6 % aller alkoholisierten unfallbeteiligten waren Pkw-Fahrer. 25,7 % waren
Fahrradfahrer, 9,3 % Fahrer von motorisierten zweirädern, 5,3 % Fußgänger und 2,5 %
fuhren ein Güterkraftfahrzeug.

Blutalkoholwerte (BAK-Werte)
67,4 % der Pkw-Fahrer, die unter alkoholeinfluss an einem unfall mit Personenschaden

beteiligt waren, hatten zum zeitpunkt der Blutentnahme einen BaK-wert von mindestens

Abb 1  Unfälle mit Personenschaden 2014, an denen mindestens ein Beteiligter 
unter dem Einfluss berauschender Mittel stand 
in % 

andere Alk ohole influss und ande re 
berauschende Mittel be rausche nde Mittel 

Insg e samt 
14 560 

z. B. Drogen, Rauschgift 

Alk ohole influss 

89,4 

4,1 
6,5 

abb. 1: unfälle mit Personenschaden 2014,an denen mindestens ein Beteiligter unter dem einfluss berauschen-
der Mittel stand in %.

Abb 6  Alkoholisierte Beteiligte an Straßenverkehrsunfällen 2014 nach Art 
 der Verkehrsbeteiligung 
in % 

Personenkraftwagen 

Fahrräder 1 

motorisierte 
Zweiräder  2 

Fußgänger 3 

Güterkraftfahrzeuge; 
2,5 

Sonstige; 0,6 

56,625,7 

9,3 

5,3 

Insgesamt 
13 742 

1 Einschl. Pedelecs.  
2 Einschl. E-Bikes und drei- und leichten vierrädrigen Kfz.  
3 Einschl. Fußgänger mit Sport- und Spielgeräten.  

abb. 6: alkoholisierte Beteiligte an straßenverkehrsunfällen 2014 nach art der Verkehrsbeteiligung in %.

Sonstige: 0,6

Güterkraftfahrzeuge: 2,5
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1,1 Promille, das heißt, sie waren im sinne der rechtsprechung absolut fahruntüchtig.
etwa jeder fünfte der alkoholisierten Pkw-Fahrer hatte sogar einen alkoholgehalt von
mehr als 2,0 Promille im Blut.

Die festgestellten BaK-werte differieren auch nach dem alter. so hatten „nur“ 9,6 %
der 18- bis 24-jährigen alkoholisierten Pkw-Fahrer einen Blutalkoholwert von mindestens
2,0 Promille. Bei den 45- bis 54-jährigen alkoholisierten unfallbeteiligten Pkw-Fahrern
waren es 32,5 %, die 2,0 und mehr Promille alkohol im Blut hatten.

Hierbei könnte eine rolle spielen, dass bei jüngeren Verkehrsteilnehmern meist schon
niedrige Konzentrationen genügen, um ausfallerscheinungen zu erzeugen. Ältere Fahrer
können dagegen offenbar mäßigen alkoholkonsum leichter vor den unfallaufnehmenden
Polizeibeamten verbergen.

Entziehungen von Fahrerlaubnissen
Nach dem vom Kraftfahrt-Bundesamt geführten Verkehrszentralregister wurden im Jahr

2014 in Deutschland von den Gerichten 52.468 Fahrerlaubnisse in Verbindung mit alko-
hol oder anderen Drogen im straßenverkehr entzogen, das waren 6,2 % weniger als 2013.
Der anteil der aus diesem Grund entzogenen Fahrerlaubnisse an allen Führerscheinentzie-
hungen lag bei 88,7 %. in diesen Daten sind auch die entziehungen von Führerscheinen
enthalten, bei denen es zu keinem unfall gekommen war. auch ist anzumerken, dass die
der entziehung zugrundeliegende zuwiderhandlung bereits vor dem Jahr 2014 stattgefun-
den haben kann [siehe Ba 2015, 400 f.].

etwa jede fünfte Führerscheinentziehung in Verbindung mit alkohol oder anderen Dro-
gen im straßenverkehr betraf die altersgruppen der 30- bis 39-Jährigen beziehungsweise
der 50- bis 59-Jährigen (19,4 % bzw. 18,9 %). Mehr als jeder Fünfte (21,9 %) war zwi-
schen 40 und 49 Jahre alt. 16,7 % der Verkehrsteilnehmer, deren Führerschein wegen al-
kohol oder anderer Drogen im straßenverkehr entzogen wurde, waren 18 bis 24 Jahre alt.

Abb 9  Alkoholisierte beteiligte Pkw-Fahrer an Unfällen mit Personenschaden 2014 
 nach Blutalkoholkonzentrationswerten (BAK) 

1 314 

1 174 

1 125 1 142 
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Alkoholisierte Beteiligte mit einer BAK von . . . bis unter . . . Promille 

abb. 9: alkoholisierte beteiligte Pkw-Fahrer an unfällen mit Personenschaden 2014 nach Blutalkoholkonzen-
trationswerten (BaK).
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DVr: reform der Medizinisch-Psychologischen untersuchung 

Bereits im März 2012 beauftragte das damalige Bundesministerium für Verkehr, Bau
und stadtentwicklung (BMVBs) die Bundesanstalt für straßenwesen (Bast) mit der re-
form der Medizinisch-Psychologischen untersuchung (MPu). eine aus 16 Fachexperten
bestehende Projektgruppe hat in anlehnung an die empfehlungen des 48. Deutschen Ver-
kehrsgerichtstages 2010 zur weiterentwicklung der MPu zentrale ansatzpunkte heraus-
gearbeitet [siehe hierzu Ba 2010; 89 ff.; Ba 2014, 66 ff.; Ba 2015, 140 ff.].

so soll ein einheitlicher Katalog von Fragestellungen der Begutachtungsanlässe für die
Fahrerlaubnisbehörden und die Begutachtungsstellen erarbeitet werden. Dazu sei es erfor-
derlich, Vorschläge für notwendige Änderungen der rechtlichen Grundlagen für eine ein-
heitliche anordnungspraxis der MPu zu entwickeln. Die Projektgruppe stellte fest, dass
vor der obligatorischen einführung von tonaufzeichnungen der ärztlichen anamnese und
der psychologischen Befragung (exploration) die Klärung noch offener fachwissenschaft-
licher und rechtlicher Fragen vorgenommen werden muss. Darüber hinaus sollten die in-
formationen zur MPu für die Betroffenen bundeseinheitlich gestaltet sein. Der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat (DVr) begrüßt, dass die Bast bereits wertvolle informationen zur
Verfügung stellt.*)

Der DVr begrüßt die initiative und die bereits geleistete arbeit des Bundesministeriums
für Verkehr und digitale infrastruktur (BMVi) zur reform der MPu. „transparenz und
Qualität der MPu müssen weiter erhöht werden“, fasst DVr-Präsident Dr. walter ei-
cHeNDrOF zusammen. BMVi und Bundesländer sollten einen einheitlichen Fragenkatalog
der Begutachtungsanlässe einführen, damit in der behördlichen Praxis der anordnung
einer MPu mehr rechtssicherheit und rechtsgleichheit hergestellt wird. zudem empfiehlt
der DVr, möglichst bald eine qualitätssichernde Maßnahme, zum Beispiel ein Gütesiegel
oder eine anerkennung, für die Fahreignungsberatung und fahreignungsfördernde Maß-
nahmen einzuführen. „Beide Bestandteile der MPu-reform tragen dazu bei, die straßen-
verkehrssicherheit zu erhöhen“, sagt Dr. eicHeNDOrF. Mit Blick auf ein Konzept zur Qua-
litätssicherung in der Fahreignungsberatung und den verkehrspsychologischen, fahreig-
nungsfördernden Maßnahmen im Vorfeld einer MPu sei es im sinne der sicherheit für die
Betroffenen wichtig, eine seriöse und kompetente Fahreignungsberatung oder darüber 
hinausgehende verkehrspsychologische Fahreignungsförderung zu erhalten. Die amtliche
anerkennung von Fahreignungsberatern wird empfohlen.

(aus einer Mitteilung des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, DVr,
vom 30. November 2015)

*) einzusehen unter http://www.bast.de/De/FB-u/Fachthemen/MPu/MPu-start.html
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B.a.D.s.: unterstützung aus Goslar

Der Bund gegen alkohol und Drogen im straßenverkehr (B.a.D.s.) sieht seine Haupt-
forderung nach dem wegfall des sogenannten richtervorbehaltes bei der Blutprobenent-
nahme durch das Votum des Verkehrsgerichtstages (VGt) in Goslar als erfüllt.

Der Präsident des B.a.D.s., Dr. Peter GerHarDt, verwies auf die in seiner Organisa-
tion seit langem geführte Diskussion zum thema „atemalkohol statt Blutalkohol?“. sie
fand weitgehend eingang in das Votum des entsprechenden arbeitskreises in Goslar. „Der
Gesetzgeber wäre gut beraten, den – von der Verfassung nicht gebotenen – richtervorbe-
halt in § 81a stPO, dessen Beachtung bei Verkehrskontrollen Personal bindet und stets zu
einer vermeidbaren, das Beweisergebnis verfälschenden zeitlichen Verzögerung führt, in
den Fällen der trunkenheitsdelikte abzuschaffen. er sollte auch aus den gleichen Gründen
nicht durch einen staatsanwaltsvorbehalt ersetzt werden“, sagte GerHarDt.

Für die Praxis seien vor dem Hintergrund der begrenzten personellen ressourcen der
Polizei und im interesse einer effektiveren Bekämpfung der trunkenheitsfahrten alle
rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Kontrolldichte gegen-
über alkoholisierten Kraftfahrern zu verbessern. es gelte, diese von der weiteren teilnah-
me am Verkehr auszuschließen und die erledigung der Verfahren zu beschleunigen, so
GerHarDt weiter.

auch die Forderung, zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen die atemalko-
holprobe bei Verkehrsdelikten – wie bisher allein im Ordnungswidrigkeitenrecht (§ 24a
abs. 1 stVG) – die entnahme und untersuchung einer Blutprobe ersetzen könne, sei in die
empfehlung des VGt eingeflossen. „wir begrüßen in diesem zusammenhang die vom
VGt formulierte Forderung, entsprechende Forschungsaufträge zu erteilen.

Gemäß unseren statuten werden Forschungen auch vom B.a.D.s. gefördert“, sagte
GerHarDt.

(aus einer Pressemitteilung des B.a.D.s. vom 30. Januar 2016)
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13. Art. 12 der Richtlinie 2006/126/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 20. De-
zember 2006 über den Führerschein ist dahin aus-
zulegen, dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats
entgegensteht, nach der eine Person, die die Aus-
stellung oder Erneuerung eines Führerscheins in
diesem Mitgliedstaat beantragt, die Erfüllung der
in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e und Abs. 3 Buchst. b der
Richtlinie vorgesehenen Voraussetzung eines „or-
dentlichen Wohnsitzes“ im Hoheitsgebiet dieses
Mitgliedstaats im Sinne von Art. 12 nur belegen
kann, indem sie nachweist, dass sie im Hoheitsge-
biet des betreffenden Mitgliedstaats über einen er-
klärten Wohnsitz verfügt. 

europäischer Gerichtshof,
urteil vom 25. Juni 2015 – c-664/3 –

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die ausle-
gung von art. 12 der richtlinie 2006/126/eG des eu-
ropäischen Parlaments und des rates vom 20. Dezem-
ber 2006 über den Führerschein (aBl. l 403, s. 18).

Dieses ersuchen ergeht im rahmen eines rechts-
streits zwischen der Vas „ceļu satiksmes drošības di-
rekcija“ (Direktion für straßenverkehrssicherheit, im
Folgenden: csDD) und dem latvijas republikas sa-
tiksmes ministrija (Verkehrsministerium der republik
lettland) auf der einen und Herrn Nīmanis auf der an-
deren seite wegen der weigerung, den Führerschein
von Herrn Nīmanis zu erneuern.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

im zweiten erwägungsgrund der richtlinie
2006/126 heißt es:

„Die regelungen zum Führerschein sind wesent-
liche Bestandteile der gemeinsamen Verkehrspoli-
tik, tragen zur erhöhung der Verkehrssicherheit
bei und erleichtern die Freizügigkeit der Perso-
nen, die sich in einem anderen Mitgliedstaat als
demjenigen, der den Führerschein ausgestellt hat,
niederlassen. …“

Nach dem achten erwägungsgrund dieser richtlinie
sollten aus Gründen der straßenverkehrssicherheit die
Mindestvoraussetzungen für die erteilung einer Fah-
rerlaubnis festgelegt werden.

Der 15. erwägungsgrund der richtlinie lautet:
„Die Mitgliedstaaten sollten aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit die Möglichkeit haben, ihre inner-
staatlichen Bestimmungen über den entzug, die
aussetzung, die erneuerung und die aufhebung
einer Fahrerlaubnis auf jeden Führerscheininha-

ber anzuwenden, der seinen ordentlichen wohn-
sitz in ihrem Hoheitsgebiet begründet hat.“

Nach art. 2 abs. 1 der richtlinie 2006/126 werden
„[d]ie von den Mitgliedstaaten ausgestellten Führer-
scheine … gegenseitig anerkannt“.

art. 7 der richtlinie bestimmt:
„1.  ein Führerschein darf nur an Bewerber ausge-
stellt werden, die
a) eine Prüfung der Fähigkeiten und Verhaltens-
weisen sowie eine theoretische Prüfung bestanden
haben und die gesundheitlichen anforderungen
nach Maßgabe der anhänge ii und iii erfüllen; …
e) im Hoheitsgebiet des den Führerschein ausstel-
lenden Mitgliedstaats ihren ordentlichen wohn-
sitz haben oder nachweisen können, dass sie wäh-
rend eines Mindestzeitraums von sechs Monaten
dort studiert haben. …
3. Die erneuerung eines Führerscheins bei ablauf
der Gültigkeitsdauer ist von Folgendem abhängig
zu machen: …
b) vom Vorhandensein eines ordentlichen wohn-
sitzes im Hoheitsgebiet des ausstellenden Mit-
gliedstaats oder vom Nachweis, dass der Bewer-
ber während eines Mindestzeitraums von sechs
Monaten dort studiert hat. …
5. … unbeschadet des artikels 2 achten die Mit-
gliedstaaten bei der erteilung einer Fahrerlaubnis
sorgfältig darauf, dass eine Person die anforde-
rungen des absatzes 1 des vorliegenden artikels
erfüllt; sie wenden ihre nationalen Vorschriften
für die aufhebung oder den entzug der Fahrer-
laubnis an, wenn feststeht, dass ein Führerschein
ausgestellt worden ist, ohne dass die Vorausset-
zungen hierfür vorlagen.“

art. 12 der richtlinie 2006/126 sieht vor:
„im sinne dieser richtlinie gilt als ordentlicher
wohnsitz der Ort, an dem ein Führerscheininhaber
wegen persönlicher und beruflicher Bindungen
oder – im Falle eines Führerscheininhabers ohne
berufliche Bindungen – wegen persönlicher Bin-
dungen, die enge Beziehungen zwischen dem
Führerscheininhaber und dem wohnort erkennen
lassen, gewöhnlich, d. h. während mindestens 185
tagen im Kalenderjahr, wohnt.
als ordentlicher wohnsitz eines Führerscheinin-
habers, dessen berufliche Bindungen an einem an-
deren Ort als dem seiner persönlichen Bindungen
liegen und der sich daher abwechselnd an ver-
schiedenen Orten in zwei oder mehr Mitgliedstaa-
ten aufhalten muss, gilt jedoch der Ort seiner per-
sönlichen Bindungen, sofern er regelmäßig
dorthin zurückkehrt. Diese letztgenannte Voraus-

1
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8

Rechtsprechung
Die mit einem *) bezeichneten leitsätze sind von der schriftleitung formuliert worden.
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setzung muss nicht erfüllt sein, wenn sich der
Führerscheininhaber in einem Mitgliedstaat zur
ausführung eines auftrags von bestimmter Dauer
aufhält. Der Besuch einer universität oder einer
schule hat keine Verlegung des ordentlichen
wohnsitzes zur Folge.“

Lettisches Recht

art. 22 abs. 1 Nr. 1 des straßenverkehrsgesetzes
(ceļu satiksmes likums) in seiner seit dem 1. Januar
2013 geltenden Fassung sieht vor, dass jede Person,
die das gesetzlich vorgesehene alter erreicht hat und
ihren ordentlichen wohnsitz in lettland hat oder nach-
weisen kann, dass sie in den letzten sechs Monaten in
lettland studiert hat, eine Fahrerlaubnis und einen
Führerschein für Kraftfahrzeuge erlangen kann.

in dieser Vorschrift heißt es:
„… eine Person hat ihren ordentlichen wohnsitz
im sinne dieser Vorschrift in lettland, wenn eine
der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
a) wegen persönlicher (enge Beziehungen zwi-
schen der betreffenden Person und lettland erken-
nen lassender) und beruflicher Bindungen befin-
den sich der aufenthaltsort der Person und ihr
erklärter wohnsitz während mindestens 185
tagen im Kalenderjahr in lettland.
b) Die Person verfügt über keine beruflichen Bin-
dungen, doch befinden sich wegen persönlicher
(enge Beziehungen zwischen der betreffenden
Person und lettland erkennen lassender) Bindun-
gen ihr aufenthaltsort und ihr erklärter wohnsitz
in lettland.
c) Die Person wohnt aus beruflichen Gründen im
ausland, kehrt aber wegen persönlicher (enge Be-
ziehungen zwischen der betreffenden Person und
lettland erkennen lassender) Bindungen regelmä-
ßig nach lettland zurück und hält sich dort auf,
und ihr erklärter wohnsitz befindet sich in lett-
land.
d) Der erklärte wohnsitz der Person befindet sich
in lettland, aber sie hält sich wegen eines studi-
ums im ausland auf.“

Nach art. 1 des Gesetzes über die erklärung des
wohnsitzes (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma) besteht
das ziel dieses Gesetzes darin, die erreichbarkeit aller
Personen im rahmen ihrer rechtsbeziehungen zum
staat und zur lokalen Verwaltung zu gewährleisten.

art. 2 dieses Gesetzes regelt die Pflicht zur erklä-
rung des wohnsitzes sowie die zu meldenden Daten
und das registrierungsverfahren. Gemäß diesem arti-
kel findet das Gesetz auf Personen anwendung, die
ihren wohnsitz in lettland haben. außerdem begrün-
det die erklärung des wohnsitzes für sich allein keine
zivilrechtlichen Verpflichtungen.

Nach art. 3 dieses Gesetzes ist der wohnsitz jeder
von der Person frei gewählte, an eine immobilie ge-
bundene Ort (mit anschrift), an dem sie sich mit der
ausdrücklichen oder stillschweigenden absicht nieder-
lässt, dort zu wohnen, an dem sie sich rechtmäßig auf-
hält und an dem sie im rahmen ihrer rechtsbeziehun-
gen zum staat und zur örtlichen Verwaltung erreichbar

ist. Dieser artikel sieht außerdem vor, dass sich eine
Person rechtmäßig in einer bestimmten immobilie auf-
hält, wenn sie ihr gehört, wenn sie einen wohnungs-
oder Gewerbemietvertrag über die immobilie abge-
schlossen hat oder wenn sie das recht, die immobilie
zu nutzen, durch Heirat, Verwandtschaft, Verschwäge-
rung oder auf einer anderen gesetzlichen oder vertrag-
lichen Grundlage erworben hat.

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage
Herrn Nīmanis wurde am 13. Dezember 2000 in

lettland, wo sich zu diesem zeitpunkt sein erklärter
wohnsitz befand, ein Führerschein ausgestellt. Die
Gültigkeitsdauer des Führerscheins betrug nach Maß-
gabe der lettischen rechtsvorschriften zehn Jahre.

Nach den Melderegisterdaten hat Herr Nīmanis seit
Februar 2002 keinen erklärten wohnsitz mehr in lett-
land. er ist jedoch der auffassung, anspruch auf die
erneuerung seines Führerscheins in diesem Mitglied-
staat zu haben, weil sich dort sein ordentlicher wohn-
sitz befinde.

um diese erneuerung zu erlangen, wandte sich Herr
Nīmanis an die csDD, die bei der Prüfung der Melde-
registerdaten feststellte, dass Herr Nīmanis keinen er-
klärten wohnsitz in lettland hatte.

Mit entscheidung vom 30. Dezember 2010 lehnte
die csDD die erbringung der Dienstleistung ab, da
sich Herr Nīmanis, um sie in anspruch nehmen zu kön-
nen, an mehr als 185 tagen in lettland aufhalten und
seinen wohnsitz nach dem in den lettischen rechtsvor-
schriften vorgesehenen Verfahren erklären müsse.

Nach Prüfung des widerspruchs von Herrn Nīmanis
stellte das latvijas republikas satiksmes mit ent-
scheidung vom 3. Februar 2011 fest, dass die ent-
scheidung der csDD mit art. 22 des straßenverkehrs-
gesetzes im einklang stehe.

Herr Nīmanis erhob bei der administratīvā rajona
tiesa (Bezirksverwaltungsgericht) Klage auf erlass
eines begünstigenden Verwaltungsakts in Form der er-
neuerung seines Führerscheins.

Mit entscheidung der administratīvā apgabaltiesa
(regionales Verwaltungsgericht) vom 3. Juni 2011
wurde die csDD im wege einstweiliger Maßnahmen
verpflichtet, den Führerschein von Herrn Nīmanis zu
erneuern.

Mit entscheidung vom 3. april 2012 erkannte die
administratīvā rajona tiesa an, dass die csDD nach
den geltenden rechtsvorschriften nicht berechtigt ge-
wesen sei, sich auf das erfordernis eines erklärten
wohnsitzes zu berufen, da die lettischen rechtsvor-
schriften zum zeitpunkt der weigerung, den Führer-
schein von Herrn Nīmanis zu erneuern, dessen erneu-
erung in diesem Mitgliedstaat nicht speziell davon
abhängig gemacht hätten, dass der Betreffende einen
erklärten wohnsitz in lettland habe. […]

Die csDD legte gegen die entscheidung der admi-
nistratīvā rajona tiesa beim vorlegenden Gericht Beru-
fung ein […] . 

Das latvijas republikas satiksmes ministrija hat
sich der Berufung der csDD gegen die entscheidung
der administratīvā rajona tiesa angeschlossen.
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Das vorlegende Gericht führt aus, nach der recht-
sprechung der lettischen Gerichte müsse der richter
bei der würdigung eines antrags auf erlass eines be-
günstigenden Verwaltungsakts prüfen, ob der Kläger
unter den umständen des Falles, mit dem er befasst
sei, anspruch auf den erlass eines solchen Verwal-
tungsakts habe. außerdem müsse der Fall anhand der
zum zeitpunkt seiner Prüfung festgestellten tatsäch-
lichen und rechtlichen umstände geprüft werden. Der
richter könne keine entscheidung erlassen, mit der er
den Behörden in anwendung von rechtsvorschriften,
die nicht mehr in Kraft seien, eine Verpflichtung aufer-
lege.

um über einen antrag auf erlass eines begünstigen-
den Verwaltungsakts, d. h. im vorliegenden Fall die er-
neuerung eines Führerscheins, zu entscheiden, müsse
das vorlegende Gericht nach dieser rechtsprechung
das bei erlass einer solchen entscheidung geltende
recht berücksichtigen.

Die regelung in art. 22 des straßenverkehrsgeset-
zes, der die erteilung einer Fahrerlaubnis von der Vor-
aussetzung eines erklärten wohnsitzes in lettland ab-
hängig mache, sei im anschluss an die umsetzung der
richtlinie 2006/126 in lettisches recht erlassen wor-
den.

Für die entscheidung des ausgangsrechtsstreits sei
zu ermitteln, ob die informationen, die das Melderegi-
ster zum erklärten wohnsitz im lettischen Hoheitsge-
biet enthalte, das einzige Mittel darstellten, mit dem
Herr Nīmanis zwecks erneuerung seines Führer-
scheins nachweisen könne, dass er seinen ordentlichen
wohnsitz in lettland habe.

Das mit der im lettischen recht vorgesehenen er-
klärung des wohnsitzes verfolgte ziel bestehe darin,
die erreichbarkeit jeder Person im rahmen ihrer Be-
ziehungen zum staat sicherzustellen. Das Fehlen eines
erklärten wohnsitzes bedeute für sich genommen
nicht, dass die Person nicht in lettland wohnhaft sei.

außerdem habe eine Person, die ihren ordentlichen
wohnsitz, aber keinen erklärten wohnsitz in lettland
habe, wegen ihres ordentlichen wohnsitzes in diesem
Mitgliedstaat auch keinen anspruch auf die ausstel-
lung eines Führerscheins in einem anderen Mitglied-
staat, da sie die in der richtlinie 2006/126 vorgesehe-
ne Voraussetzung eines ordentlichen wohnsitzes in
diesem anderen Mitgliedstaat nicht erfülle.

Da die administratīvā apgabaltiesa zweifel an der
Vereinbarkeit der lettischen rechtsvorschriften mit
art. 12 der richtlinie 2006/126 sowie mit den von die-
ser richtlinie nach ihrem zweiten erwägungsgrund
verfolgten zielen hat, die darin bestehen, die Verkehrs-
sicherheit zu erhöhen und die Freizügigkeit der Perso-
nen zu erleichtern, die ihren wohnsitz in einen anderen
Mitgliedstaat als den ausstellerstaat des Führerscheins
verlegen, hat sie beschlossen, das Verfahren auszuset-
zen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorab-
entscheidung vorzulegen:

ist art. 12 der richtlinie 2006/126 in Verbindung
mit dem ersten satz ihres zweiten erwägungsgrundes
dahin auszulegen, dass er einer regelung eines Mit-
gliedstaats entgegensteht, die vorsieht, dass der einzi-

ge Nachweis dafür, dass eine Person ihren ordent-
lichen wohnsitz in diesem staat (lettland) hat, der er-
klärte wohnsitz dieser Person ist? unter „erklärter
wohnsitz“ ist die im nationalen recht vorgesehene
Pflicht des einzelnen zu verstehen, sich in ein staatli-
ches register eintragen zu lassen, um seine erreich-
barkeit unter der erklärten anschrift für die zwecke
seiner rechtsbeziehungen zum staat und zur örtlichen
Verwaltung mitzuteilen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :  

Zur Vorlagefrage
Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht

wissen, ob art. 12 der richtlinie 2006/126 dahin aus-
zulegen ist, dass er einer regelung eines Mitglied-
staats entgegensteht, nach der eine Person, die die aus-
stellung oder erneuerung eines Führerscheins in
diesem Mitgliedstaat beantragt, die erfüllung der in
art. 7 abs. 1 Buchst. e und abs. 3 Buchst. b der richt-
linie vorgesehenen Voraussetzung eines „ordentlichen
wohnsitzes“ im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats
im sinne von art. 12 (im Folgenden: Voraussetzung
des ordentlichen wohnsitzes) nur belegen kann, indem
sie nachweist, dass sie im Hoheitsgebiet des betreffen-
den Mitgliedstaats über einen erklärten wohnsitz ver-
fügt.

Vorab ist festzustellen, dass die Beachtung der Vor-
aussetzung des ordentlichen wohnsitzes ein wesentli-
ches element des mit der richtlinie geschaffenen sys-
tems darstellt, deren schlussstein der Grundsatz der
gegenseitigen anerkennung der Führerscheine ist 
(vgl. in diesem sinne urteil Hofmann, c-419/10,
eu:c:2012:240 [= Ba 2012, 256], rn. 78 und die dort
angeführte rechtsprechung).

Der Gerichtshof hat ausgeführt, dass die Vorausset-
zung des ordentlichen wohnsitzes mangels einer voll-
ständigen Harmonisierung der regelungen der Mit-
gliedstaaten über die erteilung des Führerscheins u. a.
dazu beiträgt, den „Führerschein-tourismus“ zu be-
kämpfen, und dass diese Voraussetzung unerlässlich
ist, um die einhaltung der Voraussetzung der Fahreig-
nung zu überprüfen (vgl., in Bezug auf die Vorausset-
zung des ordentlichen wohnsitzes in art. 7 abs. 1
Buchst. b der richtlinie 91/439/ewG des rates vom
29. Juli 1991 über den Führerschein <aBl. l 237, 
s. 1>, urteile wiedemann und Funk, c-329/06 und 
c-343/06, eu:c:2008:366 [= Ba 2008, 255], rn. 69,
zerche u. a., c-334/06 bis c-336/06, eu:c:2008:367,
rn. 66, und Grasser, c-184/10, eu:c:2011:324 [= Ba
2011, 236], rn. 27).

Der Gerichtshof hat daher festgestellt, dass in be-
stimmten Fällen allein die Nichtbeachtung der Voraus-
setzung des ordentlichen wohnsitzes die weigerung
eines Mitgliedstaats rechtfertigen kann, einen von
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führer-
schein anzuerkennen (vgl., in Bezug auf die Vorausset-
zung des ordentlichen wohnsitzes in art. 7 abs. 1
Buchst. b der richtlinie 91/439, urteile apelt, 
c-224/10, eu:c:2011:655 [= Ba 2012, 27 ], rn. 34,
und akyüz, c-467/10, eu:c:2012:112 [= Ba 2012,
154], rn. 61).
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Nur der ausstellermitgliedstaat des Führerscheins
ist für die Überprüfung zuständig, ob die Vorausset-
zung des ordentlichen wohnsitzes eingehalten wurde
(vgl. in diesem sinne Beschluss wierer, c-445/08,
eu:c:2009:443 [= Ba 2009, 408], rn. 55). Diese
regel gilt auch in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem
der inhaber eines Führerscheins dessen erneuerung
beantragt.

Demzufolge ist es erforderlich, dass sich die in
einem Mitgliedstaat für die ausstellung und die erneu-
erung von Führerscheinen zuständigen Behörden in
zuverlässiger weise vergewissern können, dass der
antragsteller tatsächlich die Voraussetzung des or-
dentlichen wohnsitzes erfüllt.

art. 7 abs. 5 unterabs. 2 der richtlinie 2006/126
sieht in diesem zusammenhang vor, dass die Mitglied-
staaten bei der erteilung einer Fahrerlaubnis sorgfältig
darauf achten, dass eine Person die anforderungen von
art. 7 abs. 1 der richtlinie erfüllt, zu denen die Vor-
aussetzung des ordentlichen wohnsitzes zählt.

zwar definiert art. 12 der richtlinie 2006/126 die
Kriterien, anhand deren festgestellt werden kann, was
für ihre anwendung unter „ordentlichem wohnsitz“ zu
verstehen ist, doch enthält die richtlinie keine Bestim-
mung, die näher präzisiert, wie vor den für die aus-
stellung und erneuerung von Führerscheinen zuständi-
gen Behörden der Nachweis erbracht werden kann,
dass ein solcher wohnsitz vorliegt.

es trifft zu, dass zum einen die Modalitäten dafür,
wie die einhaltung der Voraussetzung des ordentlichen
wohnsitzes gegenüber den für die ausstellung und er-
neuerung von Führerscheinen zuständigen Behörden
nachzuweisen ist, in die zuständigkeit der Mitglied-
staaten fallen und dass zum anderen die richtlinie
2006/126, wie aus ihrem achten erwägungsgrund her-
vorgeht, nur Mindestvoraussetzungen für die erteilung
einer Fahrerlaubnis durch die Mitgliedstaaten festlegt.
aus art. 12 der richtlinie in Verbindung mit art. 7
abs. 1 Buchst. e und abs. 3 Buchst. b geht jedoch her-
vor, dass das von den Mitgliedstaaten im einklang mit
diesen Bestimmungen zu erzielende ergebnis darin
besteht, das Vorliegen der in art. 12 aufgezählten Kri-
terien, anhand deren festgestellt werden kann, dass
eine Person ihren ordentlichen wohnsitz in ihrem Ho-
heitsgebiet hat, zu ermitteln, damit geprüft werden
kann, ob diese Person die Voraussetzung des ordent-
lichen wohnsitzes erfüllt.

somit dürfen die Modalitäten des Nachweises für
die einhaltung der Voraussetzung des ordentlichen
wohnsitzes nicht über das hinausgehen, was erforder-
lich ist, damit sich die für die ausstellung und erneue-
rung von Führerscheinen zuständigen Behörden des
ausstellermitgliedstaats vergewissern können, dass
der Betreffende diese Voraussetzung im Hinblick auf
die in art. 12 der richtlinie 2006/126 genannten Krite-
rien erfüllt.

zu diesem zweck erscheint die tatsache, dass ein
Mitgliedstaat die ausstellung und die erneuerung
eines Führerscheins von der Pflicht abhängig macht,
einen erklärten wohnsitz in seinem Hoheitsgebiet zu
haben, als geeignetes Mittel, um die Prüfung der ein-

haltung der Voraussetzung des ordentlichen wohnsit-
zes durch die zuständigen Behörden zu erleichtern.

Die absolute Pflicht, einen erklärten wohnsitz im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu haben, und
damit die weigerung, einer Person, die die ausstellung
eines Führerscheins beantragt, die Vorlage anderer Be-
weise für die erfüllung der in art. 12 der richtlinie
2006/126 genannten Kriterien zu gestatten, geht über
das hinaus, was erforderlich ist, damit sich die für die
ausstellung und erneuerung von Führerscheinen zu-
ständigen Behörden vergewissern können, dass der
Betreffende die Voraussetzung des ordentlichen
wohnsitzes erfüllt.

art. 12 der richtlinie 2006/126 sieht nämlich in
Bezug auf die Voraussetzung des ordentlichen wohn-
sitzes eine reihe objektiver Kriterien vor, anhand
deren nachgewiesen werden kann, ob der antragsteller
seinen ordentlichen wohnsitz in dem betreffenden Ho-
heitsgebiet hat.

es ist jedoch denkbar, dass ein antragsteller die Kri-
terien, anhand deren nachgewiesen werden kann, dass
er seinen ordentlichen wohnsitz im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats hat, erfüllt, ohne aber einen er-
klärten wohnsitz in diesem Mitgliedstaat zu haben;
dies scheint bei Herrn Nīmanis der Fall zu sein. unter
diesen umständen könnte, ja müsste, einem solchen
antragsteller auch in anderen Mitgliedstaaten die aus-
stellung eines Führerscheins auf der Grundlage der
Voraussetzung des ordentlichen wohnsitzes verwei-
gert werden, da er seinen ordentlichen wohnsitz im
sinne von art. 12 der richtlinie 2006/126 nicht in
ihrem Hoheitsgebiet hat.

Dem Betreffenden könnte daher die Möglichkeit
genommen werden, einen Führerschein in der union
zu erhalten, obwohl er seinen ordentlichen wohnsitz
im sinne von art. 12 der richtlinie 2006/126 im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats hat.

eine regelung eines Mitgliedstaats, nach der eine
Person, die die ausstellung eines Führerscheins bean-
tragt, den zuständigen Behörden die erfüllung der Vor-
aussetzung des ordentlichen wohnsitzes nur belegen
kann, indem sie nachweist, dass sie im Hoheitsgebiet
dieses Mitgliedstaats über einen erklärten wohnsitz ver-
fügt, hat überdies zu großen ausschlusscharakter. eine
solche regelung gibt nämlich einem Gesichtspunkt den
Vorzug, der nicht alle in art. 12 der richtlinie 2006/126
genannten Kriterien widerspiegelt, da er jeden anderen
Gesichtspunkt, der für die von diesem artikel erfassten
sachverhalte repräsentativ ist, ausschließt.

Nach alledem ist auf die vorgelegte Frage zu ant-
worten, dass art. 12 der richtlinie 2006/126 dahin
auszulegen ist, dass er einer regelung eines Mitglied-
staats entgegensteht, nach der eine Person, die die aus-
stellung oder erneuerung eines Führerscheins in die-
sem Mitgliedstaat beantragt, die erfüllung der in art. 7
abs. 1 Buchst. e und abs. 3 Buchst. b der richt-
linie vorgesehenen Voraussetzung eines „ordentlichen
wohnsitzes“ im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats
im sinne von art. 12 nur belegen kann, indem sie
nachweist, dass sie im Hoheitsgebiet des betreffenden
Mitgliedstaats über einen erklärten wohnsitz verfügt.
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14. *) 1. Eine Blutalkoholkonzentration von ma-
ximal 3,9 Promille legt die Annahme einer erheb-
lichen Herabsetzung der Hemmungsfähigkeit sehr
nahe, die nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs schon ab einer Blutalkohol-
konzentration von 2,0 Promille in Betracht zu zie-
hen ist.

2. Auch wenn es keinen gesicherten medizinisch-
statistischen Erfahrungssatz darüber gibt, dass
ohne Rücksicht auf psychodiagnostische Beurtei-
lungskriterien allein wegen einer bestimmten Blut-
alkoholkonzentration zur Tatzeit in aller Regel vom
Vorliegen einer alkoholbedingt erheblich vermin-
derten Steuerungsfähigkeit ausgegangen werden
muss, ist der festgestellte Wert ein gewichtiges Be-
weisanzeichen für die Stärke der alkoholischen Be-
einflussung. Je höher dieser Wert ist, umso näher
liegt die Annahme einer zumindest erheblichen
Einschränkung der Steuerungsfähigkeit. 

3. Maßgeblich für die Frage, ob die Vorausset-
zungen des § 21 StGB gegeben sind, ist eine Ge-
samtwürdigung, in die sowohl die Höhe der Blutal-
koholkonzentration als auch psychodiagnostische
Kriterien einzustellen sind. Bei einer starken 
Alkoholisierung lässt sich erheblich verminderte
Schuldfähigkeit nur ausschließen, wenn gewichtige
Anzeichen für den Erhalt der Hemmungsfähigkeit
sprechen. 

Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 2. Juli 2015 – 2 str 146/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das landgericht hat den angeklagten M. wegen

raubes in tateinheit mit gefährlicher Körperverlet-
zung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei
Monaten, den angeklagten K. wegen desselben tat-
vorwurfs unter einbeziehung weiterer urteile zu einer
zur Bewährung ausgesetzten einheitsjugendstrafe von
einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die revision
des angeklagten M. hat zum strafausspruch und zur
adhäsionsentscheidung erfolg; hinsichtlich des straf-
ausspruchs war sie auf den nichtrevidierenden ange-
klagten K. zu erstrecken.

Der schuldspruch hält rechtlicher Nachprüfung
stand. Hingegen weisen der strafausspruch und die
adhäsionsentscheidung rechtsfehler zum Nachteil
des angeklagten M. auf.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
1.  Der strafausspruch begegnet durchgreifenden

rechtlichen Bedenken, weil die strafkammer eine er-
heblich verminderte schuldfähigkeit des angeklagten
nicht rechtsfehlerfrei ausgeschlossen hat.

a) Das sachverständig beratene landgericht hat
unter rückrechnung einer etwa 7½ stunden nach der
tat entnommenen Blutprobe mit einer Blutalkohol-
konzentration von 2,14 Promille festgestellt, dass der
angeklagte zum tatzeitpunkt eine „Blutalkoholkon-
zentration von maximal 3,9 Promille“ aufgewiesen
habe. auf der Grundlage der trinkmengenangaben des

angeklagten ist es unter anwendung der widmark-
Formel zu einer maximalen Blutalkoholkonzentration
von 3,03 Promille gekommen. ausgehend von einer
alkoholisierung von maximal 3,9 Promille hätten
gleichwohl die Voraussetzungen des § 21 stGB nicht
vorgelegen. zwar sei bei einer rechnerisch derart
hohen Blutalkoholkonzentration regelmäßig die Prü-
fung einer aufhebung der schuldfähigkeit gemäß § 20
stGB veranlasst und noch sorgfältiger zu prüfen, ob
eine anwendung des § 21 stGB in Betracht komme.
es gebe aber keinen gesicherten medizinisch-statisti-
schen erfahrungssatz darüber, dass ohne rücksicht 
auf psychodiagnostische Beurteilungskriterien allein
wegen einer bestimmten Blutalkoholkonzentration zur
tatzeit in aller regel vom Vorliegen einer alkoholbe-
dingt verminderten oder gänzlich aufgehobenen steu-
erungsfähigkeit auszugehen sei. Danach ließen die
vorliegenden psychodiagnostischen Beweisanzeichen
den schluss zu, dass das körperliche und geistige leis-
tungsvermögen des alkoholgewöhnten angeklagten
M. bei tatbegehung trotz des angenommenen hohen
Blutalkoholwerts von 3,9 Promille nicht wesentlich
beeinträchtigt gewesen sei. zwar könne alkohol zu
einer Verstärkung der Nebenwirkungen der Medika-
mente führen, die der angeklagte M. habe einnehmen
müssen, was sich in schläfrigkeit und Bewegungsstö-
rungen äußere. so habe die zeugin P. auch ein ansto-
ßen am tisch und leichten atemalkohol bemerkt.
Gegen eine erhebliche Beeinträchtigung von ein-
sichts- und steuerungsfähigkeit spreche aber der um-
stand, dass der angeklagte detailreiche erinnerungen
habe, nach angaben der zeugin Ma. und des Mitange-
klagten K. längere wegstrecken problemlos und ohne
alkoholbedingte einschränkungen habe zurücklegen
können und auch der abtransport eines Fernsehers ihm
keine schwierigkeiten bereitet habe. zudem sei er in
der lage gewesen, gezielt nach wertgegenständen zu
suchen und dem Mitangeklagten beim einpacken des
Fernsehers zu helfen. Motorische ausfälle habe es
nicht gegeben. Nach der aussage der zeugin P. habe er
genau gewusst, was er tue und sei laut und aggressiv
gewesen. schließlich sei auch zu berücksichtigen, dass
der angeklagte M. trinkgewohnt gewesen sei. Danach
würden die gegen eine einschränkung der schuldfä-
higkeit sprechenden umstände überwiegen, zumal der
Mitangeklagte K. keinerlei alkoholbedingte auffällig-
keiten beim angeklagten M. bemerkt habe und dieser
auch nur angegeben habe, angetrunken und nicht be-
trunken gewesen zu sein.

b) Diese Begründung hält revisionsgerichtlicher
Überprüfung nicht stand. eine Blutalkoholkonzentra-
tion von maximal 3,9 Promille legt die annahme einer
erheblichen Herabsetzung der Hemmungsfähigkeit
sehr nahe, die nach ständiger rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs schon ab einer Blutalkoholkon-
zentration von 2,0 Promille in Betracht zu ziehen ist
(BGH, urteil vom 22. November 1990 – 4 str 117/90,
BGHst 37, 231, 235; urteil vom 12. Januar 1994 
– 3 str 633/93, BGHr stGB § 21 Blutalkoholkonzen-
tration 27; Beschluss vom 25. Februar 1998 – 2 str
16/98, BGHr stGB § 21 Blutalkoholkonzentration
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34; BGH, Beschluss vom 26. November 1997 – 2 str
553/97, Nstz-rr 1998, 107; BGH, Beschluss vom 
7. Februar 2012 – 5 str 545/11, Nstz 2012, 261).
auch wenn davon auszugehen ist, dass es keinen gesi-
cherten medizinisch-statistischen erfahrungssatz dar-
über gibt, dass ohne rücksicht auf psychodiagnosti-
sche Beurteilungskriterien allein wegen einer
bestimmten Blutalkoholkonzentration zur tatzeit in
aller regel vom Vorliegen einer alkoholbedingt erheb-
lich verminderten steuerungsfähigkeit ausgegangen
werden muss, ist der festgestellte wert ein gewichtiges
Beweisanzeichen für die stärke der alkoholischen Be-
einflussung. Je höher dieser wert ist, umso näher liegt
die annahme einer zumindest erheblichen einschrän-
kung der steuerungsfähigkeit. Maßgeblich für die
Frage, ob die Voraussetzungen des § 21 stGB gegeben
sind, ist dementsprechend eine Gesamtwürdigung, in
die sowohl die Höhe der Blutalkoholkonzentration als
auch psychodiagnostische Kriterien einzustellen sind.
Bei einer starken alkoholisierung lässt sich erheblich
verminderte schuldfähigkeit nur ausschließen, wenn
gewichtige anzeichen für den erhalt der Hemmungs-
fähigkeit sprechen (BGH, Beschluss vom 26. Novem-
ber 1997 – 2 str 553/97, Nstz-rr 1998, 107).

aa) Die erwägungen der strafkammer genügen die-
sen anforderungen nicht. sie lassen zum einen besor-
gen, dass sie ihrer entscheidung bereits einen fehler-
haften Maßstab zugrunde gelegt hat, indem sie – bei
lediglich formelhafter erwähnung der beim angeklag-
ten M. festgestellten Blutalkoholkonzentration – le-
diglich eine würdigung der so genannten psychodia-
gnostischen Beweisanzeichen vorgenommen hat, ohne
dabei die sehr hohe und deshalb für die annahme von
erheblich eingeschränkter schuldfähigkeit streitende
Blutalkoholkonzentration zu berücksichtigen. Dafür
spricht maßgeblich, dass sie auch hinsichtlich des Mit-
angeklagten K. eine sehr hohe Blutalkoholkonzentra-
tion von 4,35 Promille festgestellt und bei der sich an-
schließenden würdigung lediglich die aus ihrer sicht
gegen die annahme erheblich eingeschränkter schuld-
fähigkeit sprechenden umstände in den Blick genom-
men hat, ohne sich mit der hochgradigen alkoholisie-
rung auseinander zu setzen. Dies lässt die nach der
rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erforderliche
Gesamtwürdigung von festgestellter alkoholisierung
einerseits und gegen die Herabsetzung der steuerungs-
fähigkeit sprechender psychodiagnostischer Kriterien
andererseits vermissen.

bb) zum anderen erweist sich die vom landgericht
vorgenommene würdigung als nicht tragfähig. als
gegen die annahme erheblich verminderter schuldfä-
higkeit sprechende psychodiagnostische Beurteilungs-
kriterien kommen dabei nur solche umstände in Be-
tracht, die verlässliche Hinweise darauf geben können,
ob das steuerungsvermögen des täters trotz der erheb-
lichen alkoholisierung voll erhalten geblieben ist
(BGH, Beschluss vom 30. Juli 1997 – 3 str 144/97,
Nstz 1997, 592). wesentlichen vom landgericht her-
angezogenen umständen kommt eine solche Bedeu-
tung nicht oder nur in eingeschränktem umfang zu.
Dass der angeklagte zielgerichtet nach wertgegen-

ständen gesucht und dem Mitangeklagten K. beim ein-
packen des Fernsehers geholfen hat, stellt sich ledig-
lich als bloße Verwirklichung des tatvorsatzes dar,
wertgegenstände aus der wohnung zu entwenden; dar-
aus lassen sich regelmäßig keine tragfähigen schlüsse
in Bezug auf die steuerungsfähigkeit des täters ge-
winnen (Fischer, stGB, 62. aufl., § 20 rn. 25). inso-
weit ist auch der vom landgericht erwähnte umstand,
der angeklagte M. habe genau gewusst, was er getan
habe, ebenso ohne jede aussagekraft wie die einschät-
zung, er sei „laut“ und „aggressiv“ gewesen (was eher
noch ein umstand für eine einschränkung der steue-
rungsfähigkeit sein könnte). Das Fehlen von ausfaller-
scheinungen oder alkoholbedingten einschränkungen,
das die strafkammer in verschiedener weise heran-
zieht, kann zwar grundsätzlich gegen eine erhebliche
Verminderung der steuerungsfähigkeit sprechen; doch
ist bei – wie hier – alkoholgewöhnten tätern zu berück-
sichtigen, dass äußeres leistungsverhalten und innere
steuerungsfähigkeit durchaus weit auseinander fallen
können (vgl. BGH, Beschluss vom 12. Juni 2007 – 4
str 187/07, Nstz 2007, 696; Beschluss vom 30. april
2015 – 2 str 444/14) und sich gerade bei alkoholikern
oft eine durch „Übung“ erworbene erstaunliche Kom-
pensationsfähigkeit im Bereich grobmotorischer auf-
fälligkeiten zeigt (Fischer, a. a. O., § 20 rn. 23a). Dass
dies selbst bei extrem hoher Blutalkoholkonzentration
zu äußerer unauffälligkeit führen kann, hat das land-
gericht, das an anderer stelle lediglich ohne nähere er-
läuterung anführt, es sei auch zu berücksichtigen, dass
der angeklagte trinkgewohnt sei, nicht erkennbar be-
dacht oder erwogen. Hinzu kommt, dass der ange-
klagte nach dem eindruck der zeugin P. – was die
strafkammer an dieser stelle nicht erwähnt – „leichte
Gleichgewichtsprobleme“ hatte und damit jedenfalls
gewisse anhaltspunkte für eine alkoholbedingte ein-
schränkung im raum stehen. schließlich ist zu berück-
sichtigen, dass die bloße selbsteinschätzung des 
angeklagten M., er sei nur angetrunken, aber nicht be-
trunken gewesen, ebenso wenig wie die angaben des
ebenfalls hochgradig alkoholisierten Mitangeklagten
K., er habe keinerlei alkoholbedingte auffälligkeiten
beim angeklagten M. bemerkt, ohne relevanten Be-
weiswert ist (vgl. BGH, Beschluss vom 26. Mai 2009
– 5 str 57/09, BGHr stGB § 21 Blutalkoholkonzen-
tration 41).

Darüber hinaus zeigt das tatbild Besonderheiten,
die sogar positiv auf eine alkoholbedingte erhebliche
Herabsetzung der Hemmungsfähigkeit des angeklag-
ten schließen lassen können und die von der Jugend-
kammer in diesem zusammenhang nicht erörtert wer-
den. schon der auslöser für die tat ist sonderbar. Die
angeklagten wurden von einer guten Bekannten gebe-
ten, dem zeugen D., der sich einer anderen Frau zuge-
wendet habe, „eins in die Fresse zu hauen“ und ihm
sachen zu entwenden. Daraufhin machten sie sich un-
mittelbar mit einem Hund auf einen 20-30-minütigen
Fußweg zur wohnung des zeugen, in der sie lediglich
die zeugin P. antrafen. Dort entwendeten sie einen
Fernseher, den sie in einen Bettbezug packten und zu
Fuß in die wohnung des Mitangeklagten K. brachten,
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wo er später sichergestellt wurde. eine zuvor mit wei-
teren Gegenständen bepackte reisetasche ließen die
angeklagten am tatort zurück, weil sie zu schwer war.
Der zeugin P. gelang es, während der tat die wohnung
zu verlassen. als sie nochmals zurückkehrte, um ihr
Handy zurückzufordern, händigten die angeklagten
ihr dies aus und ließen sie wieder gehen. Neben diesen
für eine spontane und unbedachte tatausführung und
damit auch für eine Herabsetzung der steuerungsfä-
higkeit sprechenden umständen bleibt auch unerör-
tert, dass die angeklagten am frühen abend des tatta-
ges nochmals zu Fuß zur wohnung des zeugen D.
zurückkehrten und dort den im Hausflur angetroffenen
zeugen Da. baten, bei diesem zu klingeln und von ihm
die am tatort vergessene Hundeleine und die Fernbe-
dienung für den entwendeten Fernseher zu fordern.
ein solches, ersichtlich von vornherein zum scheitern
verurteiltes Vorgehen, das zudem geeignet war, die
Überführung der angeklagten als täter wesentlich zu
erleichtern, hätte die strafkammer ebenfalls in den
Blick nehmen müssen.

c) Die aufhebung des strafausspruchs ist auf den
nicht revidierenden Mitangeklagten K. zu erstrecken
(§ 357 stPO). […]

[… ] Der senat kann nicht ausschließen, dass eine
ordnungsgemäße Prüfung bei beiden angeklagten zur
annahme erheblich verminderter schuldfähigkeit und
zu milderen strafen geführt hätte.

15. 1. Zwar ist es nach der Rechtsprechung aus-
geschlossen, zum Nachteil eines Angeklagten eine
Blutalkoholkonzentration aufgrund von Messun-
gen festzustellen, die mittels Atemalkoholtestgerä-
ten vorgenommen worden sind. Die Ergebnisse
einer Atemalkoholmessung, die erhebliche Beweis-
anzeichen für die Blutalkoholkonzentration des
Angeklagten zur Tatzeit darstellen, sind aber dann
zu dessen Gunsten zu berücksichtigen, wenn ande-
re verwertbare Ausgangsdaten für die Berechnung
der Blutalkoholkonzentration nicht zur Verfügung
stehen (§ 21 StGB).

*) 2. Die Versagung der Strafrahmenverschie-
bung bei einem festgestellten oder nicht ausschließ-
baren Zustand alkoholbedingt verminderter Schuld-
fähigkeit (§ 21 StGB) kommt jedenfalls dann in Be-
tracht, wenn der Täter, der sich bewusst betrinkt,
schon früher unter Alkoholeinfluss straffällig ge-
worden ist und daher wissen musste, dass er in die-
sem Zustand zu vergleichbaren Straftaten neigt.

Kammergericht Berlin,
Beschluss vom 24. september 2015

– (1) 121 ss 157/15 (15/15) –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht tiergarten hat den angeklagten

mit urteil vom 29. april 2014 wegen Beleidigung zu
einer Freiheitsstrafe von einem Monat, wegen vorsätz-
licher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von

sieben Monaten und wegen Bedrohung zu einer Frei-
heitsstrafe von 2 Monaten verurteilt und daraus eine
Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten gebildet. Das
landgericht Berlin hat die hiergegen eingelegte Beru-
fung des angeklagten verworfen. es hat festgestellt,
dass der angeklagte, der sich aufgrund seiner alkoho-
lischen Beeinflussung in einer aggressiven stimmung
befand, am 1. Januar 2013 gegen 4:10 uhr auf dem
Gehweg der K.-straße in B. die zeuginnen He. und
Ha., die ihm „ein frohes neues Jahr!“ zugerufen hat-
ten, als „Hurentöchter“ und „Fotzentöchter“ be-
schimpfte und sodann in bedrohlicher Haltung auf die
zeugin He. zulief. als deren Begleiter, der zeuge r.,
den vermuteten tätlichen angriff auf seine Freundin
dadurch verhinderte, dass er den angeklagten ergriff
und im folgenden Gerangel an einer Hauswand „fi-
xierte“, biss der angeklagte dem zeugen r. derart in
die rechte wange, dass dieser eine blutende offene
wunde davontrug. als der zeuge r. den angeklagten
daraufhin losließ, rief dieser der zeugin He. mit wut-
verzerrtem Gesicht zu, dass er sie töten werde. Die
zeugin He. erlitt einen schock, in dessen Folge sie
hyperventilierte und im Krankenhaus ambulant behan-
delt werden musste. sie war noch längere zeit trauma-
tisiert und litt infolge des Geschehens unter schlafstö-
rungen. auf der rechten wange des zeugen r. ist ein
erkennbarer Gebissabdruck und eine ringförmige er-
habene rote Narbe zurückgeblieben. im zusammen-
hang mit der strafzumessung teilt das landgericht
„den umstand der dauernden entstellung“ des zeugen
r. mit.

Mit seiner revision rügt der angeklagte die Verlet-
zung sachlichen rechts.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
1. Das rechtsmittel ist unbegründet im sinne des 

§ 349 abs. 2 stPO, soweit der angeklagte den schuld-
spruch angreift. […]

2. Die sachrüge führt zur aufhebung des rechtsfol-
genausspruches. Die Festsetzung der einzelfreiheits-
strafen hält rechtlicher Überprüfung nicht stand.

a) Das landgericht führt im rahmen der recht-
lichen würdigung aus, dass sich „keine konkreten an-
haltspunkte für eine erheblich verminderte schuldfä-
higkeit i.s. d. § 21 stGB ergeben“ hätten […]. Dies
widerspricht den getroffenen Feststellungen, denen
zufolge eine um 4.45 uhr durchgeführte atemalkohol-
messung, die das landgericht als nicht „gerichtsfest“
würdigt, eine atemalkoholkonzentration von 1,85 ‰
ergab […]. Bei zugrundelegung eines maximalen
stündlichen abbauwertes von 0,2 ‰ und eines einma-
ligen sicherheitszuschlags von 0,2 ‰ (zur Berech-
nung vgl. BGH Nstz 1986, 114 [= Ba 1986, 76])
wirkte zur tatzeit gegen 4.10 uhr möglicherweise eine
alkoholkonzentration von etwa 2,15 ‰ auf ihn ein.
Bei Blutalkoholwerten ab 2,0 ‰ kommt in der regel
eine verminderte schuldfähigkeit in Betracht (vgl. Fi-
scher stGB, 62. aufl., § 20, rdnr. 19). zwar ist es nach
der rechtsprechung (vgl. BayOblG NzV 1988, 1950;
OlG Köln Vrs 67, 245) ausgeschlossen, zum Nach-
teil eines angeklagten eine Blutalkoholkonzentration
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aufgrund von Messungen festzustellen, die mittels
atemalkoholtestgeräten vorgenommen worden sind.
Das landgericht war jedoch, da andere verwertbare
ausgangsdaten für die Berechnung der Blutalkohol-
konzentration nicht zur Verfügung standen, verpflich-
tet, die ergebnisse der atemalkoholmessung, die 
erhebliche Beweisanzeichen für die Blutalkohol-
konzentration des angeklagten zur tatzeit darstellten,
zu dessen Gunsten zu berücksichtigen (vgl. BGH
Nstz 1995, 96; Fischer, a. a. O. § 316 rdnr. 23). 

Der senat weist vorsorglich darauf hin, dass die
entscheidung, ob die Voraussetzungen des § 21 stGB
vorliegen und der strafrahmen nach § 49 abs. 1 stGB
gemildert wird, zur straffrage gehört (vgl. Fischer
a. a. O. § 21 rdnr. 29) und die Versagung der strafrah-
menverschiebung bei einem festgestellten oder nicht
ausschließbaren zustand alkoholbedingt verminderter
schuldfähigkeit jedenfalls dann in Betracht kommt,
wenn der täter, der sich bewusst betrinkt, schon früher
unter alkoholeinfluss straffällig geworden ist und
daher wissen musste, dass er in diesem zustand zu ver-
gleichbaren straftaten neigt (vgl. BGHst 43, 66, 78 
[= Ba 1997, 446]; weitergehend BGH Nstz 2003, 480
[= Ba 2003, 445]; zusammenfassend zum Meinungs-
stand Kaspar in ssw, stGB 2. aufl., § 21 rdnr. 25-28
m. w. N.). […]

16. *) 1. Nach § 24a Abs. 2 Satz 3 StVG ist das
Verhalten des Betroffenen dann nicht ordnungs-
widrig nach § 24a Abs. 2 Satz 1 StVG, wenn die
Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme
eines für einen konkreten Krankheitsfall verschrie-
benen Arzneimittels herrührt. Dazu bedarf es zu-
nächst der Feststellungen, ob das Medikament
durch einen Arzt verordnet, zur Behandlung einer
konkreten Krankheit eingenommen und die Dosie-
rungsanweisung beachtet worden ist.

2. Ein Kraftfahrer muss die Gebrauchsanwei-
sung eines eingenommenen Medikaments beach-
ten. Wenn er am Straßenverkehr teilnimmt, ob-
wohl er die Gewissheit über die Unbedenklichkeit
des Medikaments nicht hat, kann er sich nach § 24a
Abs. 2 StVG ordnungswidrig verhalten.

3. Stützt das Tatgericht seinen Schuldspruch
wegen Verstoßes gegen § 24a Abs. 2 StVG im Rah-
men der Beweiswürdigung auf ein Sachverständi-
gengutachten, so sind die Ausführungen des Sach-
verständigen in einer – wenn auch gerade in Buß-
geldsachen nur gedrängt – zusammenfassenden
Darstellung unter Mitteilung der zugrunde liegen-
den Anknüpfungstatsachen und der daraus gezoge-
nen Schlussfolgerungen wenigstens insoweit
wiederzugeben, als dies zum Verständnis des Gut-
achtens und zur Beurteilung seiner gedanklichen
Schlüssigkeit erforderlich ist.

Kammergericht Berlin,
Beschluss vom 30. Juli 2015 

– 3 ws (B) 368/15, 3 ws (B) 368/15 - 162 ss 64/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :  
Das amtsgericht tiergarten hat den Betroffenen

wegen fahrlässigen Führens eines Kraftfahrzeuges im
straßenverkehr unter der wirkung von cannabis zu
einer Geldbuße von 300 € verurteilt, gegen ihn ein
einmonatiges Fahrverbot verhängt und eine Bestim-
mung über dessen wirksamwerden getroffen. Den
Feststellungen des amtsgerichts zufolge fuhr der Be-
troffene am 8. september 2014 gegen 18:30 uhr mit
einem Pkw, obwohl eine etwa eine stunde später 
entnommene Blutprobe werte von 5,3 ng/ml tHc, 
35 ng/ml tHc-carbonsäure und 1,4 ng/ml 11-Hydro-
xy-tHc ergab. Dagegen richtet sich die rechtsbe-
schwerde des Betroffenen, mit der er das Verfahren be-
anstandet und die Verletzung sachlichen rechts rügt.

a u s  d e n  G r ü n d e n :  
1. Die nach § 79 abs. 1 Nr. 1 und 2 OwiG zulässige

rechtsbeschwerde des Betroffenen hat mit der sachrü-
ge (vorläufigen) erfolg. auf die Verfahrensrügen
kommt es daher nicht an.

Der schuldspruch wegen eines fahrlässigen Versto-
ßes gegen § 24a abs. 2 stVG hält rechtlicher Nach-
prüfung nicht stand. Die ihm zugrunde liegende Be-
weiswürdigung ermöglicht aufgrund ihrer lücken-
haftigkeit dem senat als rechtsbeschwerdegericht die
gebotene Überprüfung nicht.

Die Beweiswürdigung ist zwar grundsätzlich sache
des tatgerichts; die Prüfung des rechtsbeschwerdege-
richts beschränkt sich darauf, ob diesem rechtsfehler
unterlaufen sind. Dies ist in sachlich-rechtlicher Hin-
sicht unter anderem dann der Fall, wenn die Beweis-
würdigung lückenhaft ist und somit nicht erkennen
lässt, ob sie auf einer tragfähigen, verstandesgemäß
einsichtigen tatsachengrundlage beruht und die vom
Gericht gezogene schlussfolgerung nicht etwa nur
eine annahme ist oder sich als bloße Vermutung er-
weist, die letztlich nicht mehr als einen – wenn auch
schwerwiegenden – Verdacht zu begründen vermag
(vgl. senat, Dar 2005, 634; Beschlüsse vom 27. au-
gust 2010 – 3 ws (B) 434/10 – und vom 30. Juni 2014
– 3 ws (B) 562/13 –).

stützt sich das tatgericht auf ein sachverständigen-
gutachten, so sind die ausführungen des sachverstän-
digen in einer – wenn auch gerade in Bußgeldsachen
nur gedrängt – zusammenfassenden Darstellung unter
Mitteilung der zugrunde liegenden anknüpfungstatsa-
chen und der daraus gezogenen schlussfolgerungen
wenigstens insoweit wiederzugeben, als dies zum Ver-
ständnis des Gutachtens und zur Beurteilung seiner ge-
danklichen schlüssigkeit erforderlich ist (vgl. senat,
Vrs 111, 449, 451 sowie Beschlüsse vom 11. Januar
2010 – 3 ws (B) 730/09 – und vom 20. Mai 2014 – 
3 ws (B) 271/14 –).

Den danach zu stellenden anforderungen an die
Darstellung eines sachverständigengutachtens genügt
das angefochtene urteil nicht. Danach hat sich der Be-
troffene dahin eingelassen, er habe am Vorabend der
Fahrt gegen 19:00 uhr einen Joint geraucht und am
Morgen des tattages einige schübe des Medikaments
sativex, das tetrahydrocannabinol (tHc) enthält, den
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wirkstoff des cannabis, zu sich genommen. Das
amtsgericht hat dem Gutachten des sachverständigen
Dr. r. folgend angenommen, der festgestellte tHc-
wert beruhe auf dem zeitnahen Konsum von canna-
bis; die einnahme des Medikaments könne „nicht die
beim Betroffenen ... festgestellte Blutkonzentration
von 5,3 ng/ml tHc ... erklären“.

zum objektiven tatbestand des § 24a abs. 2 satz 1
stVG gehört lediglich das Führen eines Kraftfahrzeu-
ges unter der wirkung eines in der anlage zu § 24a
abs. 2 satz 2 stVG genannten berauschenden Mittels,
hier cannabis (vgl. OlG Hamm, Beschluss vom 
5. april 2011 – 3 rVs 19/11 –, rn. 11, juris [= Ba
2011, 288]). Die wirkstoffkonzentration der betreffen-
den substanz muss zumindest in einer Höhe festge-
stellt sein, die eine Beeinträchtigung der Fahrsicher-
heit als möglich erscheinen lässt (vgl. BVerfG NJw
2005, 349 [= Ba 2005, 156 mit anm. scheffler/Halec-
ker]; Hentschel/König/Dauer, 43. aufl., § 24a stVG,
rn. 21a). Bei cannabis liegt der im anschluss an die
rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von
der „Grenzwertkommission“ (vgl. Blutalkohol 2007,
311) entwickelte sog. analytische Grenzwert bei 
1,0 ng/ml. Das amtsgericht hat zwar festgestellt, dass
im Blut des Betroffenen ein tHc-wert von 5,3 ng/ml
nachgewiesen worden ist, der den Grenzwert von 
1,0 ng/ml überschreitet. Dem urteil lässt sich aber
nicht mit hinreichender sicherheit entnehmen, inwie-
weit der festgestellte tHc-wert auf dem Konsum von
cannabis beruht. Das amtsgericht hat die einlassung
des angeklagten, er habe am Morgen des tattages
tHc-haltige Medikamente eingenommen, nicht derart
gewürdigt, dass sich das ergebnis, wonach ein ein-
fluss der Medikamenteneinnahme auf die Berau-
schung verneint wird, beurteilen lässt.

Nach § 24a abs. 2 satz 3 stVG ist das Verhalten des
Betroffenen dann nicht ordnungswidrig nach § 24a
abs. 2 satz 1 stVG, wenn die substanz aus der be-
stimmungsgemäßen einnahme eines für einen konkre-
ten Krankheitsfall verschriebenen arzneimittels her-
rührt. Dazu bedarf es zunächst der Feststellungen, ob
das Medikament durch einen arzt verordnet, zur Be-
handlung einer konkreten Krankheit eingenommen
und die Dosierungsanweisung beachtet worden ist
(vgl. Maatz, Blutalkohol 1999, 145, 148). ein Kraft-
fahrer muss die Gebrauchsanweisung eines eingenom-
menen Medikaments beachten. wenn er am straßen-
verkehr teilnimmt, obwohl er die Gewissheit über die
unbedenklichkeit des Medikaments nicht hat, kann er
sich nach § 24a stVG ordnungswidrig verhalten (vgl.
senat, Beschluss vom 14. Oktober 2014 – 3 ws (B)
375/14 –, rn. 22, juris [= Ba 2015, 32]). Hierzu ver-
hält sich das angefochtene urteil nicht, sodass sich
nicht beurteilen lässt, ob die „Medikamentenklausel“
überhaupt anwendbar ist.

sollten die Voraussetzungen des § 24 abs. 2 satz 3
stVG vorliegen, lässt sich die einnahme von Medika-
menten vom Konsum illegaler Drogen – bei gleichem
wirkstoff im Blut – mit sachverständiger Hilfe unter-
scheiden (vgl. Maatz a. a. O.). Das amtsgericht hat
dazu zwar Feststellungen durch den sachverständigen

getroffen, aber lediglich das ergebnis mitgeteilt, ohne
die dazugehörigen anknüpfungstatsachen zu benen-
nen, sodass es sich nicht auf seine schlüssigkeit nach-
prüfen lässt. insbesondere fehlt die nachvollziehbare
Feststellung, dass auch ohne einnahme des Medika-
ments der analytische Grenzwert überschritten worden
wäre.

17. 1. An eine Widerlegung der Regelvermutung
des § 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB sind nochmals gesteiger-
te Anforderungen zu stellen, sofern es sich um
einen Wiederholungstäter handelt, gegen den be-
reits früher Maßregeln nach §§ 69, 69a StGB ver-
hängt worden sind.

2. Gegebenenfalls bedarf es der Beibringung
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens (Gut-
achten einer amtlich anerkannten Begutachtungs-
stelle für Fahreignung, § 11 Abs. 3 Satz 1 FeV), das
sich eingehend und nach Maßgabe anerkannter Be-
gutachtungsrichtlinien zur Eignung des Angeklag-
ten, Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr zu führen,
verhält.

3. § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 FeV bietet auch dem
Strafrichter eine Leitlinie, in welchen Fällen er bei
beabsichtigter Abweichung von der Regelvermu-
tung des § 69 Abs. 2 StGB gehalten ist, ein entspre-
chendes Gutachten einzuholen oder von dem Ange-
klagten beibringen zu lassen.

Oberlandesgericht Hamm, 
Beschluss vom 10. November 2015 – 5 rVs 125/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht – strafrichterin – essen hat den

angeklagten am 14. Januar 2015 wegen „fahrlässiger
straßenverkehrsgefährdung und wegen Verkehrsun-
fallflucht in tateinheit mit vorsätzlicher trunkenheits-
fahrt“ zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Monaten
verurteilt. zugleich hat das amtsgericht dem ange-
klagten die Fahrerlaubnis entzogen, seinen Führer-
schein eingezogen und angeordnet, dass ihm vor ab-
lauf von noch 18 Monaten keine neue Fahrerlaubnis
erteilt werden darf.

auf die hiergegen gerichtete Berufung des ange-
klagten hat die x. kleine strafkammer des landge-
richts essen das amtsgerichtliche urteil aufgehoben
und den angeklagten wegen „vorsätzlicher trunken-
heit im Verkehr und vorsätzlicher trunkenheit im Ver-
kehr in tateinheit mit unerlaubtem entfernen vom un-
fallort“ zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 180
tagessätzen zu je 10,– € verurteilt. Das landgericht
hat von einer entziehung der Fahrerlaubnis (§ 69
stGB) sowie einer sperre für die erteilung einer Fah-
rerlaubnis (§ 69a stGB) abgesehen und sich zur
widerlegung der regelvermutung des § 69 abs. 2 Nr.
2 stGB auf die Bekundungen einer therapeutin des
angeklagten – der zeugin Q – gestützt, die als Heil-
praktikerin für Psychotherapie tätig ist und bei der sich
der angeklagte seit dem 17. Februar 2015 in Behand-
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lung befunden hat. Für den zeitpunkt der tatbegehung
hat das landgericht eine BaK in Höhe von mindestens
2,14 Promille bei dem angeklagten angenommen.

Die staatsanwaltschaft essen hat gegen das Beru-
fungsurteil revision eingelegt und diese mit der Ver-
letzung materiellen rechts begründet. im rahmen der
revisionsbegründung hat die staatsanwaltschaft näher
ausgeführt, die strafkammer habe zu unrecht von der
entziehung der Fahrerlaubnis abgesehen. Das landge-
richt habe sich angesichts der Höhe der zum tatzeit-
punkt festgestellten BaK und des umstandes, dass der
angeklagte wiederholungstäter sei, nicht allein auf
die Bekundungen der zeugin Q stützen dürfen. Viel-
mehr habe die strafkammer eine medizinisch-psycho-
logische untersuchung (MPu) des angeklagten an-
ordnen müssen, um verlässliche Feststellungen zur
eignung des angeklagten, Kraftfahrzeuge im straßen-
verkehr zu führen, treffen zu können. Jedenfalls habe
das landgericht versäumt, ein Fahrverbot nach § 44
abs. 1 stGB anzuordnen.

Der angeklagte hat beantragt, die revision als un-
begründet zu verwerfen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die revision ist zulässig und hat in der sache – zu-

mindest vorläufig – erfolg. sie führt zur aufhebung
des angefochtenen urteils im gesamten rechtsfolgen-
ausspruch und in diesem umfang zur zurückverwei-
sung zur erneuten Verhandlung und entscheidung an
eine andere kleine strafkammer des landgerichts
essen.

1. Die entscheidung des landgerichts, die regelver-
mutung des § 69 abs. 2 Nr. 2 stGB als widerlegt anzu-
sehen und deshalb keine Maßregeln nach §§ 69, 69a
stGB anzuordnen, hält einer rechtlichen Nachprüfung
nicht stand. sie ist nicht tragfähig begründet worden.

§ 69 abs. 2 Nr. 2 stGB enthält eine regelvermu-
tung dafür, dass bei Begehung der trunkenheit im Ver-
kehr (§ 316 stGB) umstände in der Person des ange-
klagten wirksam geworden sind, welche die schluss-
folgerung auf ungeeignetheit zum Führen von Kraft-
fahrzeugen zulassen. umstände, welche die indizwir-
kung der vorgenannten Katalogtat widerlegen und
daher zu einer ausnahme von der regelvermutung
führen, sind positiv festzustellen. Die entscheidung ist
eingehend zu begründen. es kommt stets auf die um-
stände des einzelfalls an (vgl. Fischer, stGB, 62.
aufl., § 69 rdnr. 22, 34).

allerdings sind an eine widerlegung der regelver-
mutung nochmals gesteigerte anforderungen zu stel-
len, sofern es sich um einen wiederholungstäter han-
delt, gegen den bereits früher Maßregeln nach §§ 69,
69a stGB verhängt worden sind. so ist es hier. Der an-
geklagte war bereits durch urteil des amtsgerichts
Bottrop vom 25. März 2014 – also gerade einmal 4½
Monate vor den im vorliegenden Verfahren abgeurteil-
ten straftaten – wegen fahrlässiger Gefährdung des
straßenverkehrs (durch trunkenheit) zu einer Geld-
strafe verurteilt worden. außerdem hatte das amtsge-
richt Bottrop die Fahrerlaubnis des angeklagten ent-
zogen, seinen Führerschein eingezogen und die

Verwaltungsbehörde angewiesen, dem angeklagten
vor ablauf von noch 3 Monaten keine neue Fahrer-
laubnis zu erteilen. Die Fahrerlaubnis war dem ange-
klagten hiernach am 25. Juni 2014 wieder erteilt wor-
den. angesichts der einschlägigen Vorbelastung des
angeklagten und der tatsache, dass er die hier abgeur-
teilten straftaten nur 6 wochen nach Neuerteilung der
Fahrerlaubnis begangen hat, sind die anforderungen
an eine widerlegung der regelvermutung denkbar
hoch. in einem solchen Fall kann der gesetzlich ver-
mutete eignungsmangel nur ganz ausnahmsweise und
sicherlich nicht allein durch die Bekundungen einer
therapeutin (Heilpraktikerin), die der angeklagte pri-
vat zum zwecke einer psychotherapeutischen Behand-
lung aufsucht, ausgeräumt werden. Vielmehr bedarf es
der Beibringung eines medizinisch-psychologischen
Gutachtens (Gutachten einer amtlich anerkannten Be-
gutachtungsstelle für Fahreignung, § 11 abs. 3 satz 1
FeV; vgl. Fischer, a. a. O., § 69 rdnr. 36), das sich ein-
gehend und nach Maßgabe anerkannter Begutach-
tungsrichtlinien zur eignung des angeklagten, Kraft-
fahrzeuge im straßenverkehr zu führen, verhält (s.
auch OlG Köln, Beschluss vom 1. März 2013 – 1 rVs
36/13 – [Ba 2013, 248]; lG Oldenburg, zfsch 2002,
354, 355 [= Ba 2003, 242]).

Die Notwendigkeit, ein solches medizinisch-
psychologisches Gutachten einzuholen, ergibt sich für
den vorliegenden Fall auch unter Berücksichtigung
der wertungen, die in den regelungen des § 13 abs. 1
satz 1 Nr. 2b) und c) FeV zum ausdruck gebracht
worden sind. Dort ist für das Verwaltungsverfahren
ausdrücklich bestimmt, dass zur Vorbereitung von ent-
scheidungen über die erteilung der Fahrerlaubnis oder
über die anordnung von Beschränkungen ein medizi-
nisch-psychologisches Gutachten beizubringen ist,
wenn – wie im Fall des angeklagten – wiederholt zu-
widerhandlungen im straßenverkehr unter alkohol-
einfluss begangen wurden oder ein Fahrzeug im stra-
ßenverkehr bei einer BaK von 1,6 Promille oder mehr
geführt wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft hat hier-
zu zutreffend ausgeführt, dass die vorgenannte Vor-
schrift auch dem strafrichter eine leitlinie bietet, in
welchen Fällen er bei beabsichtigter abweichung von
der regelvermutung des § 69 abs. 2 stGB gehalten
ist, ein entsprechendes Gutachten einzuholen oder von
dem angeklagten beibringen zu lassen (so auch OlG
Naumburg, zfsch 2000, 554, 556 [= Ba 2001, 457]).

2. soweit die staatsanwaltschaft mit der revision
auch beanstandet, das landgericht hätte jedenfalls ein
Fahrverbot nach § 44 abs. 1 stGB verhängen müssen,
weist der senat für die neue Verhandlung und ent-
scheidung auf Folgendes hin:

Fahrverbot und entziehung der Fahrerlaubnis
schließen einander grundsätzlich aus, weil § 44 stGB
voraussetzt, dass sich der täter nicht als ungeeignet im
sinne der Maßregel des § 69 stGB erwiesen hat (vgl.
Fischer, a. a. O., § 44 rdnr. 3). Das Fahrverbot selbst
ist Nebenstrafe. es ist vorwiegend spezialpräventiv als
repressive warnungs- und Besinnungsstrafe gedacht
und dient nicht – wie die entziehung der Fahrerlaubnis
– der präventiven Gefahrenabwehr.
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Für die anordnung des Fahrverbotes gelten die all-
gemeinen strafzumessungsregeln nach § 46 stGB, na-
mentlich das erfordernis der schuldangemessenheit.
als Nebenstrafe darf es zudem nur verhängt werden,
wenn der mit ihm angestrebte spezialpräventive
zweck mit der Hauptstrafe allein nicht erreicht werden
kann. im Fall einer Geldstrafe als Hauptstrafe ist nach
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu prüfen, ob
nicht im einzelfall eine erhöhung der Geldstrafe aus-
reichend ist, um den täter zu warnen.

sollte im vorliegenden Fall aufgrund eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens die regelwirkung
des § 69 abs. 2 Nr. 2 stGB ausnahmsweise widerlegt
und in diesem zusammenhang zugleich eine (erfolg-
reiche) psychologische Nachschulung und/oder
Durchführung einer Verkehrstherapie festgestellt wer-
den, müssten diese Gesichtspunkte auch bei der Frage
nach der Verhängung eines Fahrverbotes positiv be-
rücksichtigt werden. ein absehen vom Fahrverbot be-
dürfte ungeachtet dessen ebenfalls einer sehr einge-
henden Begründung, zumal der angeklagte – wie
bereits ausgeführt – als wiederholungstäter anzusehen
ist (vgl. hierzu OlG Frankfurt, urteil vom 29. sep-
tember 1976 – 2 ss 501/76 –, Beckrs 1976, 01143).

allein der umstand, dass auf ein etwa zu verhängen-
des Fahrverbot von höchstens 3 Monaten die Dauer der
bereits länger währenden vorläufigen entziehung der
Fahrerlaubnis anzurechnen wäre (§ 51 abs. 5 stGB),
das Fahrverbot also tatsächlich bereits erledigt sein
würde, stünde einer anordnung nicht entgegen. Denn
das Fahrverbot wäre im Fall einer erneuten (namentlich
einschlägigen) Verurteilung des angeklagten eine ge-
eignete Grundlage für erwägungen zur strafzumes-
sung bzw. zur erneuten anordnung von Maßregeln.

3. aufgrund der wechselwirkung zwischen strafe
und Maßregel (vgl. König, in: Hentschel/König/
Dauer, straßenverkehrsrecht, 43. aufl., § 316 stGB
rdnr. 101) bzw. gegebenenfalls zwischen Haupt- und
Nebenstrafe (vgl. König, a. a. O., § 44 stGB rdnr. 20f.) 
kann auch die vom landgericht verhängte Gesamt-
geldstrafe keinen Bestand haben. Nach erneuter Ver-
handlung wird das landgericht insgesamt neu über die
rechtsfolgen der abgeurteilten straftaten zu befinden
haben. Dies gilt auch für die Kosten der revision.

18. *) Eine Respektierung des Richtervorbehalts
bei Blutprobenentnahmen gemäß § 81a Abs. 2
StPO (hier: wegen des Verdachts eines Verstoßes
gegen § 24a Abs. 2 StVG) setzt nicht nur die Infor-
mation des Diensthabenden voraus, sondern auch
eine Rückfrage des Polizeibeamten dahingehend,
ob der Richter erreicht wurde und wenn ja, ob er
die Blutentnahme angeordnet oder eine solche An-
ordnung abgelehnt hat.

Oberlandesgericht Naumburg,
Beschluss vom 5. November 2015 – 2 ws 201/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Dem Betroffenen liegt zur last, am 5. Oktober 2014

um 16:30 uhr in z. einen Pkw Mercedes geführt zu

haben, obwohl eine kurz darauf ihm entnommene
Blutprobe eine erhebliche Konzentration illegaler Be-
täubungsmittel, nämlich tHc, amphetamin und Me-
thamphetamin ergab, die jeweils über den gesetzlichen
Grenzwerten lagen.

Das amtsgericht hat den Betroffenen freigespro-
chen, weil der Polizeibeamte t. nach einem freiwillig
beim Betroffenen durchgeführten Drogenschnelltest
gegen den willen des Betroffenen eine Blutprobenent-
nahme wegen Gefahr im Verzuge anordnete, ohne sich
vorher um eine richterliche anordnung der entnahme
zu bemühen, obgleich ein richterlicher eildienst an
diesem tage für die zeit von 8:30 uhr bis 21:00 uhr
bestand. [siehe hierzu die entscheidung des aG zeitz
als Vorinstanz in Ba 2016, 57 f.]

Gegen diese entscheidung richtet sich die rechts-
beschwerde der staatsanwaltschaft, die von der Gene-
ralstaatsanwalt vertreten wird. zur Begründung ist im
wesentlichen ausgeführt, eine bewusste und gezielte
umgehung des richtervorbehalts durch den zeugen t.
sei dem Beschluss nicht zu entnehmen. Vielmehr habe
der zeuge darauf gesetzt, dass der über den sachver-
halt unterrichtete Diensthabende des rK z. – wenn er
denn tatsächlich unterrichtet worden sein sollte, was
der zeuge indes auch nicht mehr genau wusste – ver-
sucht habe, den Bereitschaftsrichter zu erreichen und
fernmündlich die richterliche anordnung einzuholen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Das rechtsmittel hat keinen erfolg. Das amtsge-

richt hat zu recht angenommen, dass hier der richter-
vorbehalt willkürlich bewusst und gezielt umgangen
worden ist. Dafür spricht bereits, dass der zeuge 
t. nicht, wie erforderlich, schriftlich Gründe dafür
niedergelegt hat, weshalb er sich nicht bemüht hat,
eine richterliche entscheidung herbeizuführen. Die in-
formation des Diensthabenden, wenn sie denn erfolgt
sein sollte, reichte nicht aus, um dem richtervorbehalt
zu genügen. Die bloße information des Diensthaben-
den ohne rückfrage, ob der richter erreicht wurde und
wenn ja, wie er entschieden hat, würde nämlich den
richtervorbehalt in besonders deutlicher weise miss-
achten, nämlich dergestalt, dass der richter zwar in-
formiert werden soll, dem Polizeibeamten aber völlig
egal ist, ob der richter eine Blutentnahme anordnet
oder diese ablehnt. eine respektierung des richter-
vorbehalts setzt nicht nur die information des Dienst-
habenden voraus, sondern auch eine rückfrage dahin-
gehend, ob der richter erreicht wurde und wenn ja, ob
er die Blutentnahme angeordnet oder eine solche an-
ordnung abgelehnt hat. all dies hat der zeuge nicht
getan, das erlaubt nur eine schlussfolgerung: es war
ihm völlig gleichgültig, ob ein richter erreichbar war
und wenn ja, wie dieser entschied, auf jeden Fall
wurde die Blutentnahme angeordnet.

zuzustimmen ist der Generalstaatsanwaltschaft
zwar, dass eine Blutentnahme einen minimalen ein-
griff in die rechte des Betroffenen darstellt und es
sinnvoll wäre, den richtervorbehalt insoweit abzu-
schaffen. solange der Gesetzgeber ihn indes vorsieht,
haben sich exekutive und Judikative daran zu halten,
weil sie an das Gesetz gebunden sind.
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19. 1. Macht der Betroffene mit Blick auf ein
bußgeldrechtliches Fahrverbot geltend, aus ge-
sundheitlichen Gründen (hier: sog. Reisekrank-
heit) weder Mitfahrmöglichkeiten als Bei- oder
Mitfahrer noch öffentliche Verkehrsmittel nutzen
zu können, sondern auf die Nutzung eines Kraft-
fahrzeugs als dessen Fahrer angewiesen zu sein,
darf sich das Tatgericht im Rahmen seiner Beweis-
würdigung auch dann nicht mit einer einseitig un-
kritischen Würdigung der Betroffeneneinlassung
begnügen, wenn die geltend gemachte Krankheit
zwar ärztlich bescheinigt ist, aus der Bescheinigung
aber nicht hervorgeht, aufgrund welcher objektiv-
wissenschaftlichen Standards die ihr zugrunde ge-
legten Befunde festgestellt worden sind. Diese Um-
stände sind im Urteil derart darzulegen, dass dem
Rechtsbeschwerdegericht eine Nachprüfung er-
möglicht ist.

2. Ein Absehen von einem wegen eines groben
Pflichtenverstoßes an sich verwirkten Regelfahr-
verbot unter Berufung auf das rechtsstaatliche
Übermaßverbot ist nicht schon dann gerechtfertigt,
wenn die besondere Härte lediglich mit erwarteten
erheblichen Ertrags- oder Gewinneinbußen be-
gründet wird, wenn nicht zugleich konkret aufge-
zeigt ist, dass diese mit einer drohenden Existenzge-
fährdung einhergehen. Denn nur dann ist das
Tatgericht gehalten, entsprechenden Behauptun-
gen des Betroffenen im Rahmen seiner Amtsaufklä-
rungspflicht weiter nachzugehen.

Oberlandesgericht Bamberg, 
Beschluss vom 28. Dezember 2015 

– 3 ss Owi 1450/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht hat den Betroffenen wegen fahr-

lässigen Überschreitens der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit um 40 km/h innerhalb geschlossener
Ortschaft (§§ 3 abs. 3 Nr. 1 stVO i.V.m. 49 abs. 1 
Nr. 3 stVO) zu einer Geldbuße von 320 euro verur-
teilt; von der Verhängung des im Bußgeldbescheid
vom 18. 08. 2014 neben einer Geldbuße in gleicher
Höhe vorgesehenen Fahrverbots für die Dauer eines
Monats hat es demgegenüber abgesehen. Mit ihrer
gegen das urteil gerichteten, sogleich auf den rechts-
folgenausspruch beschränkten rechtsbeschwerde rügt
die staatsanwaltschaft die Verletzung materiellen
rechts. sie beanstandet, dass das amtsgericht kein
Fahrverbot verhängt hat.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
ii. Die gemäß § 79 abs. 1 satz 1 Nr. 3 OwiG statt-

hafte und auch im Übrigen zulässige rechtsbeschwer-
de der staatsanwaltschaft, die bereits mit ihrer ein-
legung wirksam auf den rechtsfolgenausspruch be-
schränkt wurde, ist begründet.

1. aufgrund der Feststellungen des amtsgerichts
kam gemäß § 4 abs. 1 satz 1 Nr. 1 BKatV i.V.m. lfd.
Nr. 11.3.6 der anlage zu § 1 abs. 1 BKatV die anord-
nung eines regelfahrverbots wegen grober Verletzung

der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers als regelfall
in Betracht. Dies hat das amtsgericht zwar nicht ver-
kannt, jedoch von der anordnung eines Fahrverbots
bei gleichzeitiger erhöhung des als regelsatz vorgese-
henen Bußgeldes von 160 euro auf 320 euro mit der
Begründung abgesehen, der Betroffene, der als Klein-
unternehmer – neben weiteren Kaufberatern – Kun-
denbesuche im gesamten Bundesland zu erledigen
habe, habe mit erheblichen „ertragseinbußen“ zu rech-
nen, falls ein Fahrverbot für die Dauer eines Monats
vollzogen würde. er erwarte für diesen Fall einen „wirt-
schaftlichen schaden von ca. 40.000 bis 60.000 €“. 
seine Kundenbesuche könnten auch nicht von anderen
Mitarbeitern wahrgenommen werden. zum einen sei
die personelle situation ohnehin angespannt, zum an-
deren hätten diese keine einsicht in die den Geschäften
zugrunde liegenden Kalkulationsgrundlagen. eine an-
stellung eines Fahrers sei ebenfalls nicht möglich.
Beim Betroffenen liege nämlich seit seiner Kindheit
eine so genannte reisekrankheit vor, so dass er „als
Beifahrer“ unter massiver Übelkeit, auch in Form von
erbrechen, leide.

2. Diese Begründung, mit der das amtsgericht von
der Verhängung eines Fahrverbots gegen den Betroffe-
nen abgesehen hat, hält rechtlicher Nachprüfung nicht
stand.

a) zwar folgt aus § 4 abs. 1 satz 1 BKatV nicht,
dass ausnahmslos ein Fahrverbot zu verhängen wäre.
Vielmehr steht dem tatrichter ein ermessensspielraum
zu, um Verstößen im straßenverkehr mit der im ein-
zelfall angemessenen sanktion zu begegnen (BVerfG
NJw 1996, 1809). Die Frage, ob die würdigung der
tat und der Persönlichkeit des täters besondere um-
stände ergibt, nach denen es ausnahmsweise der warn-
und Denkzettelfunktion eines Fahrverbots im einzel-
fall nicht bedarf, liegt grundsätzlich in seinem Verant-
wortungsbereich. Der tatrichter hat innerhalb des ihm
eingeräumten Beurteilungsspielraums die wertungen
nach eigenem pflichtgemäßen ermessen zu treffen.
seine entscheidung kann vom rechtsbeschwerdege-
richt deshalb nur daraufhin überprüft werden, ob er
sein ermessen fehlerhaft ausgeübt hat, weil er die an-
zuwendenden rechtsbegriffe verkannt, die Grenzen
des ermessens durch unzulässige erwägungen über-
schritten und sich nicht nach den Grundsätzen und
wertmaßstäben des Gesetzes gerichtet hat. in zwei-
felsfällen hat das rechtsbeschwerdegericht die Bewer-
tung des tatrichters zu respektieren, und zwar auch
dann, wenn es selbst hinsichtlich der Frage des Fahr-
verbots zu einem abweichenden ergebnis gelangte.

b) Diesen Maßstäben genügt das angefochtene ur-
teil nicht. einen ausnahmefall für ein absehen vom
Fahrverbot können zwar Härten ganz außergewöhn-
licher art, wie z. B. drohender Verlust des arbeitsplat-
zes oder der Verlust der sonstigen wirtschaftlichen
existenzgrundlage, begründen (vgl. nur OlG Bam-
berg Dar 2011, 401). im vorliegenden Fall ist eine
derartige Härte jedoch nicht gegeben.

aa) Die Beweiswürdigung ist bereits lückenhaft,
was die Frage anbelangt, ob es dem Betroffenen nicht
durch die inanspruchnahme eines Fahrers oder die Be-
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nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich sein
soll, seinen Geschäften auch während der Vollstreck-
ung des Fahrverbots nachzugehen. zum einen beruft
sich das amtsgericht auf eine „ärztliche Bescheini-
gung vom 13. 07. 2015“, ohne auch nur ansatzweise
den inhalt des attests wiederzugeben. Der senat kann
daher nicht beurteilen, welche Diagnose der arzt auf-
grund welcher erhebungen gestellt hat. insbesondere
bleibt offen, ob die bescheinigte „erkrankung“ ledig-
lich aufgrund der eigenen angaben des Betroffenen
festgestellt oder durch objektive, wissenschaftlichen
standards gerecht werdende Befunderhebungen auch
belegt wurde. Ferner ist das konkrete erscheinungs-
bild der erkrankung unklar. insbesondere wird nicht
dargetan, weshalb es dem Betroffenen möglich sein
soll, selbst als Fahrer zu reisen, nicht aber als Beifah-
rer. Des weiteren ergibt sich nicht, ob dies auch für öf-
fentliche Verkehrsmittel gelten würde. wenn das
amtsgericht der behaupteten erkrankung für ein ab-
sehen vom regelfahrverbot schon maßgebliche Be-
deutung beimessen wollte, so hätte dies näherer Darle-
gung bedurft, um dem senat die Nachprüfung zu
ermöglichen.

bb) allerdings kommt es hierauf im ergebnis nicht
entscheidend an. Denn selbst bei zugrundelegung der
geltend gemachten „reisekrankheit“ kann von einer
außergewöhnlichen Härte, die ein absehen vom re-
gelfahrverbot rechtfertigen würde, nicht die rede sein.
Das amtsgericht stellt nämlich gerade keine konkrete
existenzgefährdung als Folge der Verhängung eines
Fahrverbots für die Dauer von einem Monat fest, son-
dern beruft sich lediglich darauf, dass der Betroffene
für diesen Fall einen „wirtschaftlichen schaden in
Höhe von ca. 40.000 bis 60.000 € erwarte“. unter zu-
grundelegung dieser Feststellungen kann von einer
existenzgefährdung gerade nicht die rede sein; sie ist
vielmehr sogar ausgeschlossen. Denn ein wirtschaft-
licher „schaden“, der bei einem einnahmeausfall ein-
tritt, ist betriebswirtschaftlich mit dem entgangenen
Gewinn gleichzusetzen. Dies bedeutet aber anderer-
seits, dass beim Betroffenen eine außerordentlich
überdurchschnittliche einkommenssituation gegeben
sein muss. Der zu erwartende „schaden“ relativiert
sich somit in einem Maße, dass ein absehen vom re-
gelfahrverbot wegen besonderer wirtschaftlicher Här-
ten gänzlich unberechtigt wäre. es handelt sich viel-
mehr um normale Belastungen, die der Betroffene
wegen seines Fehlverhaltens selbst zu vertreten und
damit hinzunehmen hat. Dabei darf im Übrigen nicht
außer Betracht gelassen werden, dass es andernfalls
wegen der hohen einkünfte, die der Betroffene erzielt,
letztlich zu einer nicht gerechtfertigten ungleichbe-
handlung gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern
käme, die sich in einer vergleichbaren situation befin-
den, aber über ein geringeres einkommen verfügen.

iii. Der senat kann aufgrund der getroffenen Fest-
stellungen des amtsgerichts zu den persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen in der
sache selbst entscheiden (§ 79 abs. 6 OwiG) […]. 

Neben der regelgeldbuße in Höhe von 160 euro
war deshalb gegen den Betroffenen wegen grober Ver-

letzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers
gemäß §§ 25 abs. 1 satz 1 1. alt., 26a abs. 1 Nr. 3,
abs. 2 stVG i.V. m. § 4 abs. 1 satz 1 Nr. 1 BKatV
i.V.m. lfd. Nr. 11.3.6 der anlage zu § 1 abs. 1 BKatV
ein Fahrverbot für die Dauer eines Monats anzuord-
nen. […]

20. In Fällen, in denen der Bußgeldkatalog ein
Regelfahrverbot vorsieht, bedarf es im Hinblick
auf eine möglicherweise vorliegende Härte in Ge-
stalt einer drohenden Arbeitsplatz- oder Existenz-
gefährdung umfassender Aufklärung durch das
Tatgericht, sofern der Betroffene Anknüpfungstat-
sachen vorbringt. Dabei muss auch für den Betrof-
fen klar sein, welche konkreten Angaben das Ge-
richt für seine Entscheidung für erheblich hält.

Oberlandesgericht Karlsruhe,
Beschluss vom 2. November 2015 – 3 (5) ssBs 575/15 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
soweit sich die rechtsbeschwerde gegen den

schuldspruch richtet, ist sie unbegründet i. s. d. §§ 79
abs. 3 OwiG, 349 abs. 2 und 3 stPO.

Der rechtsfolgenausspruch kann dagegen keinen
Bestand haben.

Die Festsetzung der Geldbuße von 195 eur begeg-
net keinen Bedenken. ebenso ist der tatrichter zu
recht davon ausgegangen, dass der von dem Betroffe-
nen begangene Verkehrsverstoß eine grobe Verletzung
der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers im sinne des 
§ 25 abs. 1 satz 1 stVG darstellt und nach § 4 abs. 1
satz 1 Nr. 1 BKatV, Nr. 11.1.7 BKat die Voraussetzun-
gen für die Verhängung eines regelfahrverbotes gege-
ben sind.

Jedoch hält die Begründung, mit der das amtsge-
richt die vom Betroffenen für den Fall der Verhängung
eines Fahrverbots vorgetragene existenzgefährdung
verneint, der rechtlichen Überprüfung nicht stand. sie
erweist sich als lückenhaft.

zutreffend ist das amtsgericht davon ausgegangen,
dass berufliche oder wirtschaftliche schwierigkeiten,
die bei einer Vielzahl von Berufen regelmäßig Folge
des Fahrverbotes sind, für ein absehen hiervon nicht
genügen, sondern als selbstverschuldet hinzunehmen
sind. auch hat das amtsgericht nicht verkannt, das bei
drohendem Verlust des arbeitsplatzes oder der wirt-
schaftlichen existenz durch das Fahrverbot eine aus-
nahme – wenn auch nicht zwingend – gerechtfertigt
sein wird. in solchen Fällen bedarf die Verhängung des
Fahrverbots – auch in den regelfällen – näherer Be-
gründung (Hentschel/König/Dauer straßenverkehrs-
recht, 43. aufl., § 25 stVG rdn. 25).

Vorliegend hat das amtsgericht die Verhängung des
Fahrverbots damit begründet, dass aussagekräftige
unterlagen über die wirtschaftliche situation des Be-
troffenen nicht vorgelegt worden seien sowie dessen
einkommensverhältnisse ebenso wie die lage der
einsatzorte und eventuell bestehende Hilfsmöglich-
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keiten durch Verwandte bzw. Freunde unklar geblie-
ben seien. Diese ausführungen – auch in Verbindung
mit der Feststellung, dass angesichts der entbindung
des Betroffenen von der Pflicht zum persönlichen er-
scheinen keine näheren einzelheiten über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Betroffenen bekannt ge-
worden seien, – lassen aber besorgen, dass das
amtsgericht dem Betroffenen, den es von der Ver-
pflichtung zum persönlichen erscheinen entbunden
hat, insoweit eine Beweislast auferlegt hat.

Nach § 77 abs. 1 OwiG hat das Gericht von amts
wegen die wahrheit zu erforschen. Die aufklärungs-
pflicht erstreckt sich auf alle tatsachen, die für die an-
wendung des sachlichen rechts, auch in Bezug auf art
und Maß der rechtsfolgen, erheblich sind, soweit die
dem Gericht aus den akten, durch anträge oder Be-
weisanregungen oder auf sonstige weise bekannt ge-
wordenen tatsachen ermittlungen nahelegen. Daher
bedarf es in Fällen, in denen der Bußgeldkatalog ein
regelfahrverbot vorsieht, im Hinblick auf eine mögli-
cherweise vorliegende Härte in Gestalt einer drohen-
den arbeitsplatz- oder existenzgefährdung umfassen-
der aufklärung durch das tatgericht, sofern der Be-
troffene anknüpfungstatsachen vorbringt. Dabei muss
auch für den Betroffen klar sein, welche konkreten an-
gaben das Gericht für seine entscheidung für erheblich
hält. Vorliegend hätte das amtsgericht sich die ein-
kommensteuerbescheide für den Betroffenen – nicht
für die Fa. l. GmbH – vorlegen lassen können, notfalls
nach entbindung von der schweigepflicht auch den
steuerberater des Betroffenen als zeugen anhören
können. Falls der Betroffene angaben machen will
und sein Verteidiger nicht zu vollständigen angaben in
Vertretung des Betroffenen in der lage ist, dürfte die
anordnung seines persönlichen erscheinens nahelie-
gen. Falls der Betroffene eine schweigepflichtentbin-
dung nicht abgeben und auch angaben zu seinen ein-
kommensverhältnissen und sonstigen persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht machen will,
wird das Gericht zu prüfen haben, ob aus diesem teil-
schweigen im rahmen der Beweiswürdigung schlüsse
gezogen werden können (BGHst 20, 298).

21. *) Von einem Fall der notwendigen Verteidi-
gung gemäß § 140 Abs. 2 StPO ist auszugehen,
wenn in der Hauptverhandlung eine Auseinander-
setzung mit der Frage erforderlich ist, ob das Er-
gebnis eines Blutalkoholgutachtens wegen Verlet-
zung des Richtervorbehalts einem Verwertungs-
verbot unterliegt.

landgericht Gera,
Beschluss vom 5. august 2015 – 9 Qs 313/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Mit anklageschrift vom 27. 04. 2015 wirft die

staatsanwaltschaft Gera dem angeklagten vor, am
28.12. 2014 gegen 11:10 uhr auf der Bundesstraße 90
bei H. den Pkw […] geführt zu haben, obwohl er dro-

genbedingt fahruntüchtig gewesen sei. Die ihm um
12:40 uhr entnommene Blutprobe ergab einen Me-
thamphetamingehalt von 510 ng/ml. infolge der dro-
genbedingten Fahruntüchtigkeit habe der angeklagte
die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei 600 m 
nach dem Ortsausgang w. in einer rechtskurve von
der Fahrbahn abgekommen.

im polizeilichen sachverhalt […] ist vermerkt, dass
der nunmehr angeklagte auf die Frage nach einem
freiwilligen speicheltest mittels Drugwipe damit nicht
einverstanden gewesen sei und eine Blutentnahme
durchgeführt werden solle. Vor der rettungswache in
B. l. angekommen habe der angeklagte angegeben,
dass er keine Blutentnahme mitmache. Mit Beschluss
vom 19. 05. 2015 hat das amtsgericht die anklage der
staatsanwaltschaft Gera vom 27. 04. 2015 zugelassen
und das Hauptverfahren vor dem amtsgericht Pöß-
neck, zweigstelle lobenstein, eröffnet.

Mit schriftsatz vom 13. 05. 2015 hat der Verteidiger
dargetan, dass sich der angeklagte u. a. damit zu ver-
teidigen gedenkt, dass die entnahme einer Blutprobe
gemäß § 81a stPO entgegen dem richtervorbehalt le-
diglich durch Polizeibeamte angeordnet worden sei
und deshalb ein Verwertungsverbot bestehe. Des wei-
teren bestehe ein Beweisverwertungsverbot hinsicht-
lich der angeblich vom angeklagten gemachten anga-
ben gegenüber der Polizei anlässlich deren Klingelns
an der wohnungstür wegen Verstoßes gegen die Be-
lehrungspflicht aus § 163a abs. 4 stPO i.V. m. § 136
abs. 1 stPO.

schließlich könne aus der Methamphetaminbeein-
flussung von 510 ng/ml nicht auf eine tatbestandser-
füllende Fahruntüchtigkeit i. s. d. § 316 stGB ge-
schlossen werden.

Mit schriftsatz vom 26. 06. 2015 hat der Verteidiger
mitgeteilt, dass das wahlmandat für den angeklagten
geendet habe. zugleich wird – im auftrag des ange-
klagten – beantragt, den unterzeichner, rechtsanwalt
H., als Pflichtverteidiger gemäß § 140 abs. 2 satz 1
stPO zu bestellen. zur Begründung hat der Verteidi-
ger die ausführungen aus dem schriftsatz vom
13. 05. 2015 zusammenfassend wiederholt.

Mit Beschluss vom 30. 06. 2015 hat das amtsge-
richt Pößneck, zweigstelle lobenstein, die Pflichtver-
teidigerbestellung abgelehnt. Mit schriftsatz vom
02. 07. 2015 hat der Verteidiger Beschwerde im auf-
trag des angeklagten gegen den Beschluss vom
30. 06. 2015 eingelegt […]. Mit Beschluss vom
03. 07. 2015 hat das amtsgericht Pößneck, zweigstelle
lobenstein, der Beschwerde nicht abgeholfen und das
Verfahren über die staatsanwaltschaft Gera dem land-
gericht Gera vorgelegt.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die gemäß §§ 304 abs. 1, 305 satz 2 stPO statthaf-

te und auch sonst zulässige Beschwerde gegen die ab-
lehnung der Pflichtverteidigerbestellung ist begründet.

es liegt zwar ein Fall der notwendigen Verteidigung
im sinne des § 140 abs. 1 stPO nicht vor, jedoch ist
ein Fall der notwendigen Verteidigung gemäß § 140
abs. 2 stPO gegeben, da die schwierigkeit der
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rechtslage die Bestellung eines Verteidigers nach auf-
fassung der Kammer gebietet. schwierigkeit der
rechtslage sind dann gegeben, wenn bei anwendung
des materiellen oder des formellen rechts auf den kon-
kreten sachverhalt bislang nicht ausgetragenen
rechtsfragen entschieden werden müssen, aber z. B.
auch, wenn fraglich ist, ob ein Beweisergebnis einem
Verwertungsverbot unterliegt (vgl. OlG Hamm, Be-
schluss vom 19.11.2009, az: 5 ss Owi 401/09 zit.
nach juris rdz. 13; Brandenburgisches OlG, Be-
schluss vom 26. 01.2009, az. 5 ws 7/09 zit. nach juris
rdz. 2 f; OlG Köln, Beschluss vom 27.10. 2011 az:.
1 rBs 253/11 zit. nach juris rdz. 9; lG Meiningen 
Beschluss vom 08. 03. 2010, az.: 2 Qs 74,10 zit. nach
juris rdz. 7 ff; lG Münster urteil vom 10. 01.2012
az.: 3 Qs 1/12 zit. nach juris rdz. 3; lG Gera, Be-
schluss vom 18. 07. 2011 az: 1 Qs 244/11 – nicht ver-
öffentlicht; lG Gera, Beschluss vom 04. 07. 2011 az:
1 Qs 241/11 – nicht veröffentlicht) oder wenn die sub-
sumtion unter die anzuwendende Vorschrift des mate-
riellen rechts schwierigkeiten bereiten wird (vgl.
Meyer Goßner, Kommentar zur stPO, 57. aufl, § 140
rdz. 27a).

Vorliegend sind nicht ausgetragene rechtsfragen
bei anwendung des materiellen oder des formellen
rechts auf den konkreten sachverhalt zu entscheiden.

zum einen ist zu klären, ob auch das ergebnis eines
auf einer Blutentnahme beruhenden toxikologischen
Gutachtens wegen Verletzung des richtervorbehalts
einem Verwertungsverbot unterliegt. Die Kammer
folgt insoweit den ausführungen der vorgenannten
Gerichte, wonach von einem Fall der notwendigen
Verteidigung auszugehen ist, wenn in der Hauptver-
handlung eine auseinandersetzung mit der Frage er-
forderlich ist, ob das ergebnis eines Blutalkoholgut-
achtens wegen Verletzung des richtervorbehalts
einem Verwertungsverbot unterliegt (vgl. OlG
Hamm, Beschluss vom 19.11.2009, az: 5 ss Owi
401/09 zit. nach juris [= Ba 2010, 301] rdz. 13; Bran-
denburgisches OlG, Beschluss vom 26. 01.2009, az.
1 ws 7/09 zit nach juris rdz. 2 f; OlG Köln, Be-
schluss vom 27.10. 2011 az:. 1 rBs 253/11 zit. nach
juris 9; lG Meiningen Beschluss vom 08. 03. 2010,
az.: 2 Qs 74/10 zit. nach juris rdz. 7 ff; lG Münster
urteil vom 10. 01.2012 az.: 3 Qs 1/12 zit. nach juris [=
Ba 2013, 36] rdz. 3; lG Gera, Beschluss vom
18. 07. 2011 az: 1 Qs 244/11 – nicht veröffentlicht; lG
Gera, Beschluss vom 04. 07. 2011 az: 1 Qs 241/11 –
nicht veröffentlicht).

in der obergerichtlichen rechtsprechung mag zur
Frage, ob das ergebnis eines Blutalkoholgutachtens
wegen Verletzung des richtervorbehalts verwertet
werden kann, in den Grundzügen eine weitergehende
Klärung herbeigeführt worden sein (vgl. aber Meyer
Goßner, Kommentar zur stPO, 57. aufl, § 81 a rdz.
25 b „die uneinheitliche rechtsprechung kaum noch
übersehbar“), dennoch sind in einem solchen Fall um-
fangreiche und komplizierte erwägungen anzustellen,
was auch für das auf einer Blutentnahme beruhendem
toxikologischen Gutachtens gilt (vgl. auch OlG
Hamm, Beschluss vom 19.11.2009, az.: 5 ss Owi
401/09 zit. nach juris rdz. 13).

zum anderen sind bei dem Vorwurf des Führens
eines Kraftfahrzeugs unter berauschender wirkung
von Methamphetamin angesichts der Frage der für die
Verwirklichung des objektiven und subjektiven tatbe-
standes erforderlichen Feststellungen umfangreiche
und komplizierte erwägungen anzustellen, was auch
für die entsprechende Beweiswürdigung gilt (vgl. auch
OlG Hamm, Beschluss vom 19.11.2009, az.: 5 ss
Owi 401/09 zit. nach juris rdz. 13 m. w. N.), so dass
auch dieser Gesichtspunkt hinkommt.

insofern kann dahinstehen bleiben, ob bereits die
Verletzung des richtervorbehalts, die Frage des weite-
ren Beweisverwertungsverbots oder die Prüfung der
Frage der tatbestandsmäßigkeit für sich genommen
vorliegend eine schwierige sach- und rechtslage be-
gründen können. Jedenfalls ist nach einer Gesamtwür-
digung aller vorliegend zu berücksichtigenden sach-
lichen und rechtlichen umstände von einer vom
Normalfall abweichenden schwierigen sach- und
rechtslage auszugehen, was die Pflichtverteidigerbe-
stellung nach § 140 abs. 2 stPO rechtfertigt.

im ergebnis sind umfangreiche und komplizierte
erwägungen anzustellen, zu denen die Verteidigungs-
fähigkeit des 31-jährigen angeklagten, der nach einem
Besuch der Grundschule als ungelernter Bauhelfer auf
Vermittlung einer zeitarbeitsfirma tätig ist, nicht aus-
reichen werden. Dass es sich hier ausnahmsweise an-
ders verhalten sollte, ist durch nichts belegt.

22. 1. Für die Bejahung der Tatbestandsvoraus-
setzung des § 315c Abs. 1 Nr. 1 b StGB ist ein sol-
cher Übermüdungszustand zu verlangen, welcher
für den Beschuldigten die erkennbare Erwartung
eines nahen Sekundenschlafes mit sich bringt. 

2. Ein Kraftfahrer nimmt, bevor er am Steuer
einschläft, stets deutliche Zeichen der Übermüdung
an sich wahr oder kann diese zumindest wahrneh-
men. Dies beruht auf der in den berufenen Fach-
kreisen gesicherten Kenntnis, dass ein gesunder,
bislang hellwacher Mensch nicht plötzlich von
einer Müdigkeit überfallen wird (BGH, Beschl. v.
18.11.1969 – 4 StR 66/69). Die Einholung eines
rechtsmedizinischen Gutachtens ist für die Annah-
me des dringenden Tatverdachts daher nicht not-
wendig.

landgericht wiesbaden,
Beschluss vom 22. Juni 2015 – 1 Qs 61/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Mit Beschluss vom 18. 05. 2015 hat das amtsge-

richt wiesbaden […] dem Beschuldigten gemäß 
§§ 111a, 94 stPO die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen
und den Führerschein […] beschlagnahmt.

Der Beschuldigte sei dringend verdächtig am
13. 04. 2015 in […] ein Kraftfahrzeug geführt zu
haben, obwohl er hierzu aufgrund körperlicher Mängel
nicht in der lage gewesen sei, und dadurch leib oder
leben eines anderen bzw. fremde sachen von bedeu-
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tendem wert gefährdet habe. Dies sei eine straftat
nach § 315c abs. 1 stGB und § 69 stGB. es sei anzu-
nehmen, dass dem Beschuldigten die Fahrerlaubnis
nach § 69 stGB entzogen werde, weil sich aus der tat
ergebe, dass er zum Führen von Kraftfahrzeugen unge-
eignet sei.

Hiergegen hat der Beschuldigte mit anwaltlichem
schriftsatz vom 29. 05. 2015, bei der staatsanwalt-
schaft wiesbaden eingegangen am 02. 06. 2015, Be-
schwerde eingelegt. […]

Mit Verfügung vom 03. 06. 2015 hat die staatsan-
waltschaft wiesbaden die Beschwerde des Beschul-
digten an das amtsgericht wiesbaden mit dem antrag
übersandt, der Beschwerde nicht abzuhelfen. Das
amtsgericht hat der Beschwerde des Beschuldigten
nicht abgeholfen und die Beschwerde dem landge-
richt wiesbaden zur entscheidung vorgelegt.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde des Beschuldigten ist statthaft

nach § 304 abs. 1 stPO und auch sonst zulässig, 
§§ 305 ff. stPO. […]

in der sache hat die Beschwerde allerdings keinen
erfolg.

entgegen den ausführungen des Beschuldigten sind
dringende Gründe für die annahme vorhanden, dass
sich der Beschuldigte gemäß § 315c abs. 1 Nr. 1 b
stGB strafbar gemacht hat und ihm gemäß § 69 abs. 2
Nr. 1 stGB die Fahrerlaubnis unter anordnung einer
sperrfrist gemäß § 69a stGB für deren Neuerteilung
entzogen werden wird.

Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, ein Fahr-
zeug im straßenverkehr geführt zu haben, obwohl er
infolge geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der
lage gewesen ist, das Fahrzeug sicher zu führen und
dabei fremde sachen von bedeutendem wert gefährdet
zu haben, § 315c abs. 1 Nr. 1 b stGB.

Der dringende tatverdacht ergibt sich aus den Be-
kundungen des zeugen PK-a […] sowie den bisheri-
gen polizeilichen ermittlungen.

Nach dem derzeitigen stand der ermittlungen ist
davon auszugehen, dass der Beschuldigte am
13. 04. 2015 gegen 00:14 uhr in […] mit seinem Fahr-
zeug […] gegen ein ordnungsgemäß am straßenrand
geparktes Fahrzeug gefahren ist, nachdem er am steu-
er eingeschlafen war. Durch den aufprall wurde das
geparkte Fahrzeug mehr als 14 m nach vorne gegen
einen dort geparkten anhänger geschoben. an allen
drei Fahrzeugen entstand ein erheblicher sachscha-
den.

Der zeuge PK-a […] hat bekundet, dass der Be-
schuldigte ihm gegenüber erklärt habe, dass er wäh-
rend der Fahrt in seinem Fahrzeug eingeschlafen und
es deshalb zu dem unfall gekommen sei. anhalts-
punkte dafür, dass die angaben des zeugen unzutref-
fend sein könnten, ergeben sich aus dem akteninhalt
nicht.

soweit der Beschuldigte vorgetragen hat, dass er
gegenüber dem zeugen PK-a […] nicht definitiv aus-
gesagt habe, dass er in seinem Fahrzeug eingeschlafen
sei, sondern vielmehr nur Überlegungen hinsichtlich

der unfallursachen (überhöhte Geschwindigkeit,
sichtverhältnisse, leichte Übermüdung) angestellt
habe und ihn der zeuge aufgrund seiner unzuläng-
lichen sprachkenntnisse missverstanden habe, muss
dies der abschließenden Beurteilung im rahmen einer
Hauptverhandlung vorbehalten bleiben.

im Übrigen erscheint der Vortrag des Beschuldigten
wenig überzeugend. Denn die am unfallort aufgenom-
menen lichtbilder belegen, dass sich der unfall auf
einer kaum befahrenen straße ereignete, trockene wit-
terungsverhältnisse herrschten und die sichtverhält-
nisse aufgrund der straßenbeleuchtung entsprechend
gut waren. wenn der Beschuldigte gegenüber der Poli-
zei lediglich „Überlegungen“ zur unfallursache ange-
geben haben will, lässt dies auch den schluss zu, dass
er sich an den unfallhergang nicht erinnern kann. Dies
wiederum spricht dafür, dass er tatsächlich, wie von
ihm nach aktenlage angegeben, eingeschlafen ist. Da
der Beschuldigte bereits seit 1994 einen deutschen
Führschein besitzt, ist ebenfalls davon auszugehen,
dass dieser über entsprechende Deutschkenntnisse
verfügte, um sich gegenüber dem zeugen PK-a […]
verständlich auszudrücken.

eine Übermüdung kann auch einen geistigen oder
körperlichen Mangel im sinne des § 315c abs. 1 Nr. 1 b 
stGB darstellen. allerdings ist ein solcher Übermü-
dungszustand zu verlangen, welcher für den Beschul-
digten die erkennbare erwartung eines nahen sekun-
denschlafes mit sich bringt, d. h. der Fahrer bei
sorgfältiger selbstbeobachtung die Übermüdung hätte
bemerken oder mit ihrem eintritt hätte rechnen müs-
sen (BayOlG, urt. v. 18. 08. 2003 – 1 st rr 67/03;
Burmann in Burmann/Heß/Jahnke/Janker, straßenver-
kehrsrecht, 23. auflage 2014, § 315c stGB, rn. 16
m. w. N.).

Der BGH hat hierzu anerkannt, dass ein Kraftfahrer,
bevor er am steuer einschläft, stets deutliche zeichen
der Übermüdung an sich wahrnimmt oder zumindest
wahrnehmen kann. Dies beruhe auf der in den berufe-
nen Fachkreisen gesicherten Kenntnis, dass ein gesun-
der, bislang hellwacher Mensch nicht plötzlich von
einer Müdigkeit überfallen wird (BGH, Beschl. v.
18.11.1969 – 4 str 66/69; OlG Frankfurt a. M., urt.
v. 26. 05.1992 – 8 u 184/91; BayOlG, urt. v.
18. 08. 2003 – 1 st rr 67/03).

Vor diesem Hintergrund können die ausführungen
des Beschuldigten, wonach er keine anzeichen einer
ermüdung oder Übermüdung bemerkt habe und auch
während der Fahrt keine anzeichen einer ermüdung
wahrgenommen habe, den dringenden tatverdacht
nicht entkräften. Die einholung eines rechtsmedizini-
schen Gutachtens war für die annahme des dringen-
den tatverdachts daher ebenfalls nicht notwendig
(a. a. lG traunstein, Beschl. v. 08. 07. 2011 – 1 Qs
225/11). Vielmehr muss dies der abschließenden Beur-
teilung im rahmen einer Hauptverhandlung vorbehal-
ten bleiben.

aufgrund der erheblichen Beschädigungen an den
Fahrzeugen ist auch davon auszugehen, dass ein be-
deutender sachschaden im sinne des § 315c abs. 1
stGB vorliegt.
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in der Gesamtbewertung aller aufgezeigten um-
stände besteht daher dringender tatverdacht im Hin-
blick auf eine Gefährdung des straßenverkehrs gemäß
§ 315c abs. 1 Nr. 1 b stGB. insofern ist derzeit davon
auszugehen, dass dem Beschuldigten die Fahrerlaub-
nis nach § 69 abs. 2 Nr. 1 stGB entzogen werden
wird, weil er sich als ungeeignet zum Führen von
Kraftfahrzeugen erwiesen hat.

23. Zur Rechtsfolgenbemessung bei einer Dro-
genfahrt, wenn auf die Fahrerlaubnis verzichtet
worden ist.

amtsgericht tiergarten,
urteil vom 22. Januar 2016 

– (343 Owi) 3022 Js-Ow113673/15 (958/15) –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
ii. am 5. Juni 2015 befuhr der Betroffene mit dem

Pkw […] gegen 20:10 uhr in […] die straße V. d. s. tor
in Höhe der Hausnummer 2. zu diesem zeitpunkt stand
er unter der wirkung von cannabis. wann der Konsum
stattgefunden hat, ließ sich ebenso wenig klären wie die
Frage, ob der Betroffene Gelegenheitskonsument oder
chronischer Konsument ist. zu seinen Gunsten ist das
Gericht davon ausgegangen, dass der Konsum nicht
unmittelbar vor der Fahrt stattgefunden hat, sondern ei-
nige stunden zuvor. Dem Betroffenen war bewusst,
dass sein cannabiskonsum auswirkungen auf seine
Fahrtauglichkeit haben könnte. Gleichwohl trat er die
Fahrt mit seinem Pkw an, ohne sich zuvor zu vergewis-
sern, dass eine Beeinflussung der Fahrtauglichkeit
durch den einige zeit zuvor erfolgten Konsum ausge-
schlossen ist. es wäre ihm ohne weiteres möglich und
auch zumutbar gewesen — etwa durch eine internetre-
cherche — festzustellen, dass selbst ein erhebliche zeit
zurückliegender Konsum von cannabis noch auswir-
kungen auf die Fahrtauglichkeit haben kann. Dies hat
er aus Nachlässigkeit unterlassen.

Dieser sachverhalt steht fest aufgrund der einlas-
sung des Betroffenen und dem in der Hauptverhand-
lung im wege des selbstleseverfahrens verlesenen
untersuchungsberichts vom 24. Juli 2015 für die am 
5. Juni 2015 bei dem Betroffenen entnommene Blut-
probe. Der Betroffene hat über seinen Verteidiger ein
Geständnis abgelegt. Der verlesene untersuchungsbe-
richt weist für die um 23:00 uhr entnommene Blutpro-
be einen wert von 9,7 ng/ml tHc, 150 ng/mi tHc
carbonsäure und 3,0 ng/ml 11-Hydroxy-tHc aus.
Damit ist eine wirkung von mindestens 1,0 ng/ml
tHc auf den Betroffenen zum tatzeitpunkt erwiesen.
ein genauer wert ist nicht ermittelbar, da es für eine
rückrechnung keine allgemeingültige Formel gibt,
wie dies etwa bei alkohol der Fall ist (vgl. KG Dar
2010, 274 m. w. N.). Da aber die festgestellte Konzen-
tration nach der tat über dem analytischen Grenzwert
von 1,0 ng/ml lag und der Konsum vor der tat einge-
räumt worden ist, kann ausgeschlossen werden, dass
zum tatzeitpunkt die auf den Betroffenen einwirkende

Konzentration den analytischen Grenzwert unter-
schritten hat. Hierauf hat die fehlerhafte annahme des
verlesenen Gutachtens, das mit der festen regres-
sionsformel von Huestis et al. gerechnet werden könne
(vgl. hierzu ausführlich KG a. a. O.,), keinen einfluss.

Die Feststellungen zur Person beruhen auf den über
den Verteidiger gemachten angaben des Betroffenen.
Der Verzicht auf den Führerschein ist durch die Verle-
sung der im Hauptverhandlungstermin vorliegenden
Verzichtserklärung, mit der der Betroffene gegenüber
der den Führerschein ausstellenden Behörde auf seine
Fahrerlaubnis verzichtet hat, belegt worden. Für die
vorgetragene anmeldung zu einer teilnahme an einer
Verkehrstherapie ist eine Bescheinigung der Verkehrs-
psychologischen Beratungsstelle für auffällig gewor-
dene Kraftfahrer zur Prävention, rehabilitation und
Prophylaxe vorgelegt und in der Hauptverhandlung
verlesen worden.

iV. Nach den getroffenen Feststellungen hat sich der
Betroffene einer fahrlässig begangenen Ordnungswid-
rigkeit gemäß § 24a abs. 2 satz 1 und 2, abs. 3 stVG
schuldig gemacht. eine vorsätzliche Begehungsweise
liegt nicht vor, da ein genauer zeitpunkt des Konsums
nicht festgestellt werden konnte und der Betroffene
nur eine fahrlässige Begehungsweise eingeräumt hat.
umstände, die die zwingende annahme rechtfertigen,
der Betroffene hätte positive Kenntnis von der auswir-
kung seines Betäubungsmittelkonsums auf seine Fahr-
tüchtigkeit gehabt, sind mithin nicht ersichtlich. Dass
der Betroffene fahrlässig gehandelt hat, ergibt sich
indes zum einen aus seinem entsprechenden Geständ-
nis. zum anderen liegt objektiv ein sachverhalt vor,
der zur annahme von Fahrlässigkeit zwingt. wer Be-
täubungsmittel konsumiert, weiß, dass dies grundsätz-
lich auswirkungen auf seine tauglichkeit zum Führen
von Kraftfahrzeugen haben kann. Mithin obliegt ihm
die Pflicht sich vor seinem nächsten Fahrtantritt zu
vergewissern, dass tatsächlich keine auswirkungen
des Betäubungsmittelkonsums mehr vorliegen. Mittels
einer internetrecherche lässt sich innerhalb weniger
Minuten zumindest feststellen, dass eine wirkung der
Betäubungsmittel selbst bei länger zurückliegendem
Konsum nicht sicher ausschließen lässt. Da die Mög-
lichkeiten des internets allgemein bekannt sind, kann
vorliegend nur der schluss gezogen werden, dass der
Betroffene sich entweder pflichtwidrig keine Gedan-
ken über die auswirkungen seines Betäubungsmittel-
konsums gemacht hat oder aber etwaige vorhandene
Kenntnisse bzw. Bedenken nicht ernst genommen hat.
Dass der cannabiskonsum zeitnah vor der tat erfolgt
sein muss, um — ohne das Vorliegen weiterer umstän-
de — Fahrlässigkeit annehmen zu können (so noch
KG Dar 2010, 274), ist nach diesem zutreffenden
Maßstab für die annahme einer Fahrlässigkeit nicht
erforderlich (vgl. ausführlich KG Vrs 127, 2014,
244). Überdies wären selbst die nach früherer recht-
sprechung erforderlichen umstände in Form des Ge-
ständnisses des Betroffenen gegeben.

V. Nach Nr. 242 BKat ist für den Fall des erstmali-
gen fahrlässigen Führens eines Kraftfahrzeuges unter
wirkung eines berauschenden Mitteln eine regelbuße
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von 500 euro nebst einem einmonatigen Fahrverbot
vorgesehen. Der vorliegende Fall unterscheidet sich
jedoch erheblich vom regelfall einer derartigen Ord-
nungswidrigkeit. Der Betroffene war geständig und
auch nachvollziehbar einsichtig, was sich im Verzicht
auf seine Fahrerlaubnis und der anmeldung zur teil-
nahme an einer Verkehrstherapie manifestiert hat. ein
derartiges Verhalten fällt in positiver weise deutlich
aus der reihe vergleichbarer Fälle und rechtfertigt es,
die Buße auf 300 euro herabzusetzen.

auf die Verhängung eines Fahrverbotes konnte ver-
zichtet werden. zum einen würde es ins leere gehen,
da der Betroffene auf seine Fahrerlaubnis bereits ver-
zichtet hat. zum anderen ist der durch das Fahrverbot
bezweckte „Denkzettel-effekt“ bereits dadurch einge-
treten, dass der Betroffene durch den Verzicht von sich
aus eine situation geschaffen hat, die sonst erst durch
die Verhängung eines Fahrverbotes erzwungen werden
müsste. Deshalb war es vorliegend — anders als in an-
deren Konstellationen, in denen auf die Verhängung
des regelfahrverbotes verzichtet wird — nicht erfor-
derlich, die Geldbuße als Kompensation für den Ver-
zicht auf das Fahrverbot zu erhöhen. Denn eine erhö-
hung der Geldbuße würde den Betroffenen schlechter
stellen als denjenigen, der nicht bereits freiwillig auf
seine Fahrerlaubnis verzichtet hat. Vielmehr war die
Buße neben den bereits genannten Gründen auch des-
halb herabzusetzen, weil der Verzicht auf die Fahrer-
laubnis einen längeren Verzicht auf das autofahren
beinhaltet als ein einmonatiges Fahrverbot.

24. 1. Zum Absehen von der Entziehung der
Fahrerlaubnis nach erfolgreicher Teilnahme an
einem verkehrspsychologischen Kurs.

*) 2. Eine hohe Blutalkoholkonzentration im
Sinne eines widerleglichen Indizes spricht umso
eher für eine vorsätzliche Tat (hier: § 316 StGB), je
höher sie ist.

3. Einen Erfahrungssatz, dass bei weit über dem
Grenzwert zur absoluten Fahruntüchtigkeit liegen-
den Blutalkoholwerten sich die Erkenntnis- und
Kritikfähigkeit in einer den Vorsatz ausschließen-
den Weise verringere und ein vorsatzausschließen-
der Glaube an die Fahruntüchtigkeit eintrete, etwa
im Wege der Selbstüberschätzung, gibt es nicht. 

4. Eine erhebliche Blutalkoholkonzentration im
Bereich von 2,0 ‰ oder mehr kann zwar zu einer
Verminderung oder gar Aufhebung der Steue-
rungsfähigkeit führen, allerdings beeinträchtigt sie
unter keinen Umständen die Erkenntnis, erhebli-
che Mengen Alkohol getrunken zu haben. Ein Vor-
satzausschluss kommt demzufolge erst in Betracht,
wenn die Einsichtsfähigkeit aufgehoben ist.

amtsgericht Königs wusterhausen,
urteil vom 3. Juli 2015 

– 2.3 Ds 1311 Js 41173/14 (8/15) –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
ii. in der Nacht vom 01. auf den 02.11.2014 arbei-

tete die angeklagte wie üblich als Kellnerin in einer

Gaststätte. sie war alleine für die Bedienung einer gro-
ßen Gesellschaft zuständig und dementsprechend ge-
stresst. als sie aufgefordert wurde, mit den Gästen
„mitzutrinken“, kam die angeklagte dem nach und
konsumierte etwa 8 schnäpse sowie etwa 10 Mischge-
tränke Goldkrone mit cola. Nach Beendigung ihrer
arbeit fuhr sie mit einem PKw […] in alkoholbedingt
fahruntüchtigem zustand über die straße „w.“ nach
Hause. sie nahm dabei billigend in Kauf, alkoholbe-
dingt fahruntüchtig zu sein. Die ihr mit ihrem einver-
ständnis am 02.11.2014 um 04.47 uhr entnommene
Blutprobe ergab eine Blutalkoholkonzentration von
1,71 %.

im zeitraum Dezember 2014 bis Juni 2015 absol-
vierte die angeklagte bei der iVt-Hö Berlin/Branden-
burg einen verkehrspsychologischen Kurs, bestehend
aus 35,66 einzelstunden, 44 therapiestunden in einer
intensivgruppe, 48 therapiestunden im rahmen von
wochenendseminaren und einen „alkohol-abstinenz-
check“ zum Nachweis ihrer abstinenz im zeitraum
Januar bis Mai 2015 erfolgreich.

iii. […] 2. Die Feststellungen zur sache beruhen auf
der einlassung der angeklagten und der ausweislich
des Hauptverhandlungsprotokolls verlesenen unterla-
gen.

a) Die angeklagte hat sich dahingehend eingelas-
sen, in der tatnacht über einen langen zeitraum wie
üblich als servicekraft gearbeitet zu haben. es sei sehr
anstrengend gewesen, da sie allein eine große Gesell-
schaft zu bedienen hatte. als sie seitens einiger Gäste
zum trinken aufgefordert worden sei, habe sie dem
leider nachgegeben und die unter ii. festgestellten Ge-
tränke zu sich genommen. sie wisse nicht mehr ganz
genau, wie viele schnäpse und Mischgetränke sie kon-
sumiert habe, es müsse sich aber um etwa 8 schnäpse
und 10 Mischgetränke gehandelt haben. Nach Beendi-
gung des Dienstes sei sie mit dem auto nach Hause ge-
fahren, sie habe sich dazu in der lage gefühlt. sie sei
dann von der Polizei kontrolliert worden und habe die
Blutprobe freiwillig über sich ergehen lassen.

b) Diese einlassung ist in anbetracht der verlesenen
Dokumente und des übrigen akteninhalts im wesent-
lichen glaubhaft. Die angeklagte hat ihre situation be-
schrieben und offen und ungeschminkt zur Menge des
von ihr konsumierten alkohols auskunft gegeben.
Damit korrespondiert auch die Blutalkoholkonzentra-
tion, die das Gericht durch Verlesung der Feststellung
der Blutalkoholkonzentration durch das c.-t.-Klini-
kum in c. vom 04.11.2014 […] festgestellt hat. aller-
dings vermochte das Gericht der angeklagten nicht zu
glauben, dass sie sich ernsthaft fahrtüchtig gefühlt hat.
Dagegen spricht bereits die Menge des alkohols, den
die angeklagte konsumiert hat. Dass die angeklagte
nach dem trinken mehrerer schnäpse und zahlreicher
Mischgetränke Goldkrone-cola ernsthaft damit ge-
rechnet haben will, noch fahrtüchtig zu sein, ist nicht
glaubhaft. Denn es handelt sich hierbei um eine große
Menge hochprozentigem alkohols, die ohne weiteres
den schluss zulassen, dass derjenige, der so viel alko-
hol trinkt, nicht mehr fahrtüchtig ist. Damit korrespon-
diert die festgestellte Blutalkoholkonzentration von
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über 1,7 % es ist in der rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes anerkannt, dass eine hohe Blutalkohol-
konzentration im sinne eines widerleglichen indizes
umso eher für eine vorsätzliche tat spricht, je höher sie
ist (BGH-urteil vom 09.04. 2015 — 4 str 401/14 —
NJw 2015, 1834 [= Ba 2015, 214]). Dazu kommen im
vorliegenden Fall weitere indizien, die ebenfalls dafür
sprechen, dass die angeklagte ihre Fahruntüchtigkeit
jedenfalls billigend in Kauf genommen hat. Denn aus-
weislich des ärztlichen untersuchungsbefundes, der
im Protokoll über die Blutprobenentnahme […] fest-
gehalten ist und den das Gericht in der Hauptverhand-
lung verlesen hat, hat die angeklagte bei der Blutpro-
benentnahme ca. 30 Minuten nach der tat motorische
ausfälle im rahmen der Finger-Finger-Probe und der
Nasen-Finger-Probe gezeigt, die sie nur unsicher ab-
solvieren konnte. zwar kann von dem auftreten von
motorischen unsicherheiten im rahmen der Blutpro-
benentnahme nicht zwingend darauf geschlossen wer-
den, dass solche auffälligkeiten bereits zuvor aufge-
treten sind. Jedoch ist hier zu berücksichtigen, dass die
angeklagte nach ihrer eigenen einlassung spätestens
nach Verlassen der Gaststätte nichts mehr getrunken
hat. Die Blutprobe fand ausweislich des Protokolls um
04.47 uhr, also 35 Minuten nach der tat selbst statt.
Die angeklagte hat nach ihrer einlassung jedenfalls
seit Beginn der autofahrt nichts mehr getrunken. in
anbetracht dieses ablaufs ist es zumindest unwahr-
scheinlich, dass es sich bei den während der Blutpro-
benentnahme gezeigten auffälligkeiten um den ersten
motorischen ausfälle der angeklagten gehandelt hat,
zumal sie im rahmen ihrer arbeit als Kellnerin gerade
feinmotorisch etwa beim umgang mit Gläsern be-
sonders gefordert gewesen ist. anhaltspunkte die dafür
sprechen, dass die angeklagte sich tatsächlich für fahr-
tüchtig halten durfte, bestehen keine. insbesondere
spricht dafür auch nicht die in der rechtsprechung teil-
weise vertretene auffassung, bei weit über dem Grenz-
wert zur absoluten Fahruntüchtigkeit liegenden Blutal-
koholwerten verringere sich die erkenntnis- und
Kritikfähigkeit in einer den Vorsatz ausschließenden
weise und es trete vorsatzausschließender Glaube an
die Fahruntüchtigkeit ein, etwa im wege der selbst-
überschätzung (z. B. OlG Brandenburg, Ba 47(2010),
33, zitiert nach BGH a. a. O.), denn einen entsprechen-
den erfahrungssatz gibt es nicht. zwar kann eine 
erhebliche Blutalkoholkonzentration im Bereich von
2,0 ‰ oder mehr zu einer Verminderung oder gar auf-
hebung der steuerungsfähigkeit führen, allerdings be-
einträchtigt sie unter keinen umständen die erkennt-
nis, erhebliche Mengen alkohol getrunken zu haben.
ein Vorsatzausschluss kommt demzufolge erst in Be-
tracht, wenn die einsichtsfähigkeit aufgehoben ist
(BGH a. a. O.). Bezogen auf den vorliegenden Fall ist
deshalb zu schlussfolgern: Die angeklagte hat sehr
große Mengen an alkohol getrunken und im wissen
dessen dennoch einen PKw geführt. in anbetracht der
großen Mengen hat sie jedenfalls billigend in Kauf ge-
nommen, fahruntüchtig zu sein. Dass sie vielleicht ge-
glaubt, die nicht allzu lange Fahrstrecke nach Hause

unfallfrei zu bewältigen, hat damit jedoch nichts zu tun
und beeinträchtigt ihren Vorsatz nicht.

c) Die Feststellungen über das Nachtatverhalten der
angeklagten beruhen auf der Verlesung der vorn Ver-
teidiger eingereichten und im Hauptverhandlungspro-
tokoll genannten unterlagen und zertifikate.

iV. Dadurch hat sich die angeklagte [der vorsätz-
lichen trunkenheit im Verkehr] schuldig gemacht und
war dementsprechend zu bestrafen.

§ 316 abs. 1 stGB sieht eine Freiheitsstrafe von 
1 Monat (§ 38 abs. 2 stGB) bis zu 1 Jahr oder Geld-
strafe von 5 bis 360 tagessätzen (§ 40 abs. 1 satz 2
stGB) vor. Da die angeklagte nicht vorbestraft ist,
kam allein das Verhängen einer Geldstrafe in Betracht.
Dabei hat das Gericht zugunsten der angeklagten be-
rücksichtigt, dass sie nicht vorbestraft im wesent-
lichen geständig gewesen. Für sie sprach auch, das
vorbildliche tatnachverhalten, indem die angeklagte
sich hinsichtlich ihres alkoholproblems einsichtig und
veränderungswillig gezeigt hat. zu ihren lasten
sprach allein die tat an sich. unter abwägung dieser
umstände hat das Gericht die Verhängung einer Geld-
strafe von 30 tagessätzen als tat- und schuldangemes-
sen erachtet. Die Höhe des tagessatzes war nach dem
einkommen der angeklagten auf 15,00 € festzuset-
zen.

Von der entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 69
abs. 1 stGB hat das Gericht abgesehen, weil die an-
geklagte nach absolvierung der verkehrspsychologi-
schen schulung nicht mehr als ungeeignet zum Führen
von Kraftfahrzeugen anzusehen ist. sie hat sich aus-
weislich der eingereichten schulungsbescheinigung
und der zertifikate eingehend mit ihrem alkoholpro-
blem, seinen ursachen und den daraus resultierenden
Problemen befasst und andere Problembewältigungs-
strategien erlernt. sie konsumiert derzeit keinen alko-
hol mehr, wie sie durch das alkoholscreening nachge-
wiesen hat. angesichts dessen ist davon auszugehen,
dass von der angeklagten keine weiteren Gefahren im
straßenverkehr ausgehen. angesichts dessen war
gemäß § 44 stGB ein Fahrverbot von 1 bis zu 3 Mona-
ten zu verhängen. in ansehung der tatschwere hat das
Gericht das Fahrverbot auf 3 Monate bemessen.

25. Ein Fahrerlaubnisinhaber, der gegen die
Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Betäubungs-
mittelkonsums einwendet, ein Dritter habe ihm
diese Substanzen verabreicht und er habe dies
nicht bemerkt, muss einen detaillierten, in sich
schlüssigen und auch im Übrigen glaubhaften
Sachverhalt vortragen, der einen solchen Gesche-
hensablauf als ernsthaft möglich erscheinen lässt.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 19. Januar 2016 – 11 cs 15.2403 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Der antragsteller wendet sich gegen die sofortige

Vollziehbarkeit der entziehung seiner Fahrerlaubnis



BlutalKOHOl VOl. 53/2016

200 Rechtsprechung

der Klassen a, a1, a2, aM, B und l und der Ver-
pflichtung zur abgabe seines Führerscheins.

Nach einer Mitteilung der landespolizeiinspektion
s. vom 10. Juni 2015 an das landratsamt s., Führer-
scheinstelle (im Folgenden: landratsamt), ergab ein
Drogenvortest im rahmen einer Verkehrskontrolle am
6. april 2015 um 3:20 uhr beim antragsteller ein posi-
tives ergebnis auf die substanzen amphetamin/Meth-
amphetamin und cannabis. Der toxikologische Be-
fund des universitätsklinikums J., institut für rechts-
medizin, vom 23. Mai 2015 der mit einverständnis des
antragstellers durchgeführten Blutentnahme erbrachte
den Nachweis der aufnahme von cannabinoiden, am-
phetaminen und Benzodiazepinen (tetrahydrocanna-
binol 2,2 ng/ml, 11-Hydroxy-tetrahydrocannabinol
0,6 ng/ml, tetrahydrocannabinol-carbonsäure 54 ng/ml, 
amphetamin 90 ng/ml, Bromazepam ca. 100 ng/ml).

Mit Bußgeldbescheid vom 2. Juli 2015 setzte die t.
Polizei – zentrale Bußgeldstelle – gegen den antrag-
steller wegen der Fahrt am 6. april 2015 unter wir-
kung berauschender Mittel eine Geldbuße in Höhe von
500,- euro fest und ordnete ein einmonatiges Fahrver-
bot an. Über den hiergegen eingelegten, aber vom Pro-
zessbevollmächtigten des antragstellers noch nicht
abschließend begründeten einspruch wurde nach 
aktenlage noch nicht entschieden.

Mit Bescheid vom 25. Juni 2015 entzog das land-
ratsamt dem antragsteller die Fahrerlaubnis […].

zur Begründung des hiergegen eingelegten wider-
spruchs, den die regierung von unterfranken mit
widerspruchsbescheid vom 24. august 2015 zurück-
gewiesen hat, ließ der antragsteller durch seinen Pro-
zessbevollmächtigten mit schreiben vom 30. Juli 2015
vortragen, die festgestellten Betäubungsmittel seien
„ohne wissen und wollen in das Blut … gekommen“.
Die zeugin a... habe am 21. Juli 2015 angegeben, dem
antragsteller, mit dem sie die Nacht habe verbringen
wollen, ohne sein wissen am abend des 5. april 2015
„Betäubungsmittel mittels Plätzchen und Kakao bei-
gebracht“ zu haben. im Verlauf des abends sei es je-
doch zu einer streitigkeit gekommen und der antrag-
steller habe sich dann entschieden, mit seinem PKw
alleine nach s. zu fahren und dort mit Freunden in Bars
bzw. Discos zu gehen.

Über die mit schreiben vom 28. september 2015 er-
hobene Klage hat das Verwaltungsgericht würzburg –
soweit ersichtlich – noch nicht entschieden. Den an-
trag auf wiederherstellung und anordnung der auf-
schiebenden wirkung der Klage hat das Verwaltungs-
gericht mit Beschluss vom 13. Oktober 2015
abgelehnt. […] Gegen diesen Beschluss wendet sich
der antragsteller mit seiner Beschwerde, der der an-
tragsgegner entgegentritt. […]

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde hat in der sache keinen

erfolg. Die im Beschwerdeverfahren vorgetragenen
Gründe, auf deren Prüfung der Verwaltungsgerichts-
hof beschränkt ist (§ 146 abs. 4 sätze 1 und 6
VwGO), lassen nicht erkennen, dass die entziehung
der Fahrerlaubnis, die Verpflichtung zur abgabe des

Führerscheins und der insoweit angeordnete sofort-
vollzug rechtswidrig wären.

1. […] Nach Nr. 9.1 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
Verordnung entfällt bei einnahme von Betäubungs-
mitteln im sinne des Betäubungsmittelgesetzes (aus-
genommen cannabis) die Fahreignung unabhängig
von der Höhe der nachgewiesenen Betäubungsmittel-
konzentration, von einer teilnahme am straßenver-
kehr in berauschtem zustand und unabhängig davon,
ob konkrete ausfallerscheinungen im sinne von Fah-
runtüchtigkeit beim Betroffenen zu verzeichnen
waren. Dementsprechend ist die entziehung der Fah-
rerlaubnis bereits dann gerechtfertigt, wenn einmalig
sogenannte harte Drogen wie amphetamin oder Meth-
amphetamin im Blut des Fahrerlaubnisinhabers nach-
gewiesen wurden.

a) zwar setzt die eignungsausschließende einnah-
me von Betäubungsmitteln grundsätzlich einen wil-
lentlichen Konsum voraus. Die vom Betroffenen un-
bemerkte Verabreichung durch Dritte und daher
unbewusste einnahme von Betäubungsmitteln stellt
jedoch nach allgemeiner lebenserfahrung eine seltene
ausnahme dar. wer – wie der antragsteller – behaup-
tet, die in seinem Blut festgestellten substanzen un-
wissentlich eingenommen zu haben, muss deshalb
einen detaillierten, in sich schlüssigen und auch im
Übrigen glaubhaften sachverhalt vortragen, der einen
solchen Geschehensablauf als ernsthaft möglich er-
scheinen lässt. Der senat hat entsprechenden Behaup-
tungen allenfalls dann als beachtlich angesehen, wenn
der Betroffene überzeugend aufzeigen konnte, dass
der Dritte einen Beweggrund hatte, ihm ohne sein wis-
sen Betäubungsmittel zuzuführen, und dass er selbst
die aufnahme des Betäubungsmittels und deren 
wirkung tatsächlich nicht bemerkt hat (BayVGH, 
B.v. 31.05. 2012 – 11 cs 12.807 – juris rn. 12, B.v.
24. 07. 2012 – 11 zB 12.1362 – juris rn. 11 m. w. N.;
ebenso OVG Nw, B.v. 22. 03. 2012 – 16 B 231/12 –
juris rn. 6).

b) an einem solchen Vortrag fehlt es vorliegend.
Die einlassung des antragstellers und der zeugin sind
mit den tatsächlichen Feststellungen im zusammen-
hang mit der Verkehrskontrolle am 6. april 2015 nicht
in einklang zu bringen. Die zeugin hat in ihrer eides-
stattlichen Versicherung vom 4. september 2015 vor-
getragen, sie sei am abend des 5. april 2015 in der
wohnung des antragstellers gewesen. sie habe mit
ihm die Nacht verbringen wollen und ihm „deswegen
Betäubungsmittel mittels Plätzchen und Kakao ohne
sein wissen beigebracht“. es sei jedoch zu einer klei-
nen streitigkeit gekommen und der antragsteller habe
sich entschieden, nach s. zu fahren. Nach ihrer erinne-
rung und der des antragstellers habe dieser die woh-
nung um ca. 21:00 uhr verlassen und sei dann alleine
mit seinem PKw nach s. gefahren.

aus dieser einlassung ergibt sich bereits nicht, wel-
chen Grund die zeugin gehabt haben sollte, dem an-
tragsteller Betäubungsmittel mittels Plätzchen und
Kakao ohne sein wissen zu verabreichen, um mit ihm
die Nacht zu verbringen. Bei der entsprechenden er-
klärung des Prozessbevollmächtigten des antragstel-
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lers in der Beschwerdebegründung vom 16. November
2015, der antragsteller könne nur vermuten, die zeu-
gin habe das geplante sexuelle abenteuer mit ihm
durch die Verabreichung von Drogen noch verbessern
bzw. intensivieren wollen, handelt es sich um eine
Mutmaßung, die durch die eidesstattliche Versiche-
rung der zeugin in keiner weise gestützt wird. Die
zeugin hat lediglich angegeben, sie habe dem antrag-
steller Betäubungsmittel beigebracht, weil sie mit ihm
die Nacht habe verbringen wollen. soweit der Prozess-
bevollmächtigte des antragstellers nunmehr von der
Beschwerdebegründung abweichend mit schriftsatz
vom 15. Januar 2016 vorträgt, die zeugin habe dem
antragsteller die Betäubungsmittel aus „privater Ver-
ärgerung“ verabreicht, findet sich hierfür in ihrer ei-
desstattlichen Versicherung ebenfalls kein anhalts-
punkt.

unabhängig davon weist jedoch die landesanwalt-
schaft Bayern zu recht darauf hin, dass der antrag-
steller die wirkungen der ihm angeblich unbewusst
verabreichten Betäubungsmittel bei fehlender Gewöh-
nung angesichts der bei der Blutuntersuchung festge-
stellten werte und der zeitspanne von ca. 7 stunden
zwischen dem Verlassen der wohnung und der Ver-
kehrskontrolle bei Fahrtantritt oder zumindest wäh-
rend der Fahrt hätte bemerken müssen. amphetamin
wird nach der oralen aufnahme durch den Magen-
Darm-trakt im Körper rasch verteilt und überwindet
die „Blut-Hirn-schranke“ ausgesprochen gut (Berr/
Krause/sachs, Drogen im straßenverkehrsrecht, 1. auf-
lage 2007, rn. 40). Bei oraler einnahme treten die auf-
putschenden und emotional enthemmenden wirkun-
gen nach etwa 15 bis 60 Minuten ein und können über
stunden anhalten (schubert/schneider/eisenmen-
ger/stephan, Kommentar zu den Begutachtungs-leit-
linien für Kraftfahrereignung, 2. auflage 2005, s. 175). 
Die Halbwertszeit der ausscheidung aus dem Körper,
in der die Konzentration auf die Hälfte des ausgangs-
werts absinkt, beträgt bei amphetamin zwischen 6 und
32 stunden (Berr/Krause/sachs a. a. O. rn. 39). aus-
gehend von der bei der Blutuntersuchung des antrag-
stellers festgestellten Konzentration von 90 ng/ml und
dem von ihm behaupteten Fahrtantritt am 5. april
2015 gegen 21:00 uhr müsste zu diesem zeitpunkt
eine noch deutlich höhere Konzentration vorgelegen
haben. Gleiches gilt für die festgestellten wirkstoffe
und Metabolite tetrahydrocannabinol (2,2 ng/ml im
zeitpunkt der Blutentnahme), 11-Hydroxy-tetrahy-
drocannabinol (0,6 ng/ml), tetrahydrocannabinol-car-
bonsäure (54 ng/ml) und Bromazepam (ca. 100 ng/ml). 
Dass der antragsteller deren wirkungen zwischen dem
Konsumende und der Verkehrskontrolle trotz behaup-
teter fehlender Gewöhnung und trotz der laut Befund-
bericht des universitätsklinikums Jena, institut für
rechtsmedizin, vom 23. Mai 2015 zusätzlich zu be-
rücksichtigenden wirkungsverstärkung bei gleichzei-
tiger einnahme der substanzen nicht bemerkt haben
will, ist nicht glaubhaft. Die Glaubwürdigkeit der ein-
lassung wird auch dadurch erschüttert, dass der Be-
fundbericht aufgrund der festgestellten werte von
einer engerfristigen aufnahme von amphetamin und

einem aktuellen einfluss zum Blutentnahmezeitpunkt
ausgeht. Gleiches gilt für die im serum festgestellte
tHc-Konzentration bei unterstellung eines seltenen
oder gelegentlichen Konsums. Das lässt darauf schlie-
ßen, dass der antragsteller die Betäubungsmittel zu
einem späteren zeitpunkt als von ihm angegeben ein-
genommen hat. Gegen einen unbewussten Konsum
spricht des weiteren, dass weder die Polizeikräfte
noch die Ärzte drogentypische Verhaltensauffälligkei-
ten beim antragsteller festgestellt haben. Diese wären
aber bei fehlender Gewöhnung an die nachgewiesenen
substanzen zu erwarten gewesen. eine Gewöhnung an
amphetamin tritt relativ schnell ein, die dabei entste-
hende toleranz hinsichtlich der Drogenwirkung führt
unausweichlich zu Dosissteigerungen (Berr/Krause/
sachs a. a. O. rn. 45).

es kommt hinzu, dass der antragsteller bei der Kon-
frontation mit dem ergebnis des Drogenvortests durch
die Polizeibediensteten nicht etwa – wie es bei einem
unbewussten Konsum zu erwarten gewesen wäre –
überrascht reagiert und einen Drogenkonsum ausdrück-
lich verneint hat. Vielmehr hat er dem polizeilichen
Protokoll zufolge zur einnahme von Drogen oder Me-
dikamenten in den letzten 24 stunden vor der Ver-
kehrskontrolle schlicht keine angaben gemacht und
die Behauptung, ihm müssten die Mittel wohl ohne
sein wissen und gegen seinen willen heimlich zuge-
führt worden sein, erstmals mehr als drei Monate nach
der Verkehrskontrolle im widerspruchsverfahren mit
schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 14.
Juli 2015 erhoben. Dass die Polizeibediensteten bei
der Verkehrskontrolle im Fahrzeug des antragstellers
und bei diesem selbst keine Betäubungsmittel gefun-
den haben, ist kein Beleg für deren unwissentliche
einnahme.

c) zusammenfassend geht auch der senat davon
aus, dass es sich bei der (nachgeschobenen) einlas-
sung des antragstellers, die zeugin habe ihm die wirk-
stoffe mehr als sieben stunden vor der Verkehrskon-
trolle ohne sein wissen verabreicht, um eine
unglaubwürdige schutzbehauptung handelt.

(Mitgeteilt von richter am Verwaltungsgerichtshof
Dr. Klaus Borgmann, München)

26. 1. Als Grundlage für die Prüfung eines
Wohnsitzverstoßes durch den Aufnahmemitglied-
staat reicht es aus, dass den vom Ausstellermit-
gliedstaat herrührenden Informationen „Indiz-
charakter“ für die Nichterfüllung des Wohnsitz-
erfordernisses zukommt.

2. Ein „Indiz“ für das Vorliegen eines Verstoßes
gegen das Wohnsitzprinzip liegt vor, wenn sich die
Informationen des Ausstellermitgliedstaats darauf
beschränken, dass der Führerscheininhaber dort
einen melderechtlichen Wohnsitz hatte, und er
gleichzeitig ununterbrochen im Inland gemeldet
war.
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3. Die weitere Prüfung, ob tatsächlich ein Wohn-
sitzverstoß gegeben ist, erfolgt unter Einbeziehung
aller Umstände des Falles.

Oberverwaltungsgericht rheinland-Pfalz,
Beschluss vom 15. Januar 2016 

– 10 B 11099/15.OVG –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Der antragsteller wendet sich gegen die mit sofort-

vollzug versehene Feststellung, dass die ihm erteilte
polnische Fahrerlaubnis – in der ein wohnort in Polen
eingetragen ist – nicht zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland be-
rechtigt. Der antragsgegner hat diese Feststellung dar-
auf gestützt, dass der antragsteller zum zeitpunkt der
erteilung der Fahrerlaubnis zwar mit einem wohnsitz
in Polen gemeldet gewesen sei, seinen ordentlichen
wohnsitz jedoch in Deutschland gehabt habe.

Das Verwaltungsgericht hat den antrag des antrag-
stellers auf einstweiligen rechtsschutz abgelehnt. Die
dagegen eingelegte Beschwerde blieb ohne erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde hat keinen erfolg.
Das Verwaltungsgericht hat den antrag des antrag-

stellers, die aufschiebende wirkung seines wider-
spruchs gegen den Bescheid des antragsgegners vom
9. Oktober 2015 wiederherzustellen, zu recht abge-
lehnt. Das Beschwerdevorbringen, auf welches sich
die Prüfung des senats nach § 146 abs. 4 satz 6 Ver-
waltungsgerichtsordnung – VwGO – beschränkt, führt
nicht zu einer abweichenden entscheidung.

Die auf § 28 abs. 4 satz 2 der Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung – FeV – gestützte Feststellung des antrags-
gegners über die Nichtberechtigung des antragstellers
zum Führen eines Kraftfahrzeugs im inland ist nach
der im vorliegenden eilverfahren allein möglichen
summarischen Prüfung der sach- und rechtslage nicht
zu beanstanden. Nach § 28 abs. 4 satz 1 Nr. 2 FeV
fehlt diese Berechtigung, wenn der inhaber der Fahrer-
laubnis ausweislich des Führerscheins oder vom aus-
stellungsmitgliedstaat – hier Polen – herrührender un-
bestreitbarer informationen zum zeitpunkt der
erteilung seinen ordentlichen wohnsitz im inland –
hier Deutschland – hatte.

um – wie hier – den Grundsatz der gegenseitigen
anerkennung von durch eu-Mitgliedstaaten erteilten
Fahrerlaubnissen (vgl. art. 2 abs. 1 der richtlinie
2006/126/eG des europäischen Parlaments und des
rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein
(Neufassung), aBl. l 403, s. 18) zu durchbrechen,
müssen entweder angaben im Führerschein oder an-
dere vom ausstellermitgliedstaat herrührende unbe-
streitbare informationen vorliegen, die darauf hinwei-
sen, dass das wohnsitzerfordernis (art. 7 abs. 1 lit. e)
der richtlinie 2006/126/eG) nicht eingehalten wurde
(vgl. euGH, urteil vom 1. März 2012 – c-467/10 –,
juris, rn. 62). Nur diese – abschließend genannten –
erkenntnisquellen können als Grundlage bzw. aus-
gangspunkt für eine Prüfung des aufnahmemitglied-

staats dienen, ob ein wohnsitzverstoß der anerken-
nung des Führerscheins entgegensteht (vgl. euGH,
urteil vom 1. März 2012 – c-467/10 –, juris, rn. 66;
BayVGH, Beschluss vom 3. Mai 2012 – 11 cs
11.2795 –, juris, rn. 28). Die Gerichte haben auf die-
ser Grundlage die Befugnis und die Verpflichtung, die
vom ausstellermitgliedstaat stammenden informatio-
nen erforderlichenfalls daraufhin zu bewerten und zu
beurteilen, ob sie unbestreitbar sind und ob sie bele-
gen, dass der Führerscheininhaber im zeitpunkt der
erteilung der Fahrerlaubnis seinen ordentlichen
wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet des ausstellermit-
gliedstaats hatte (vgl. euGH, urteil vom 1. März 2012
– c-467/10 –, juris, rn. 73 f.; BayVGH, Beschluss
vom 20. Oktober 2014 – 11 cs 14.1688 –, juris, 
rn. 15). im rahmen dieser Beurteilung sind die Ge-
richte des aufnahmemitgliedstaats nicht auf die vom
ausstellermitgliedstaat herrührenden informationen
beschränkt, sondern ihre Prüfung hat unter Berück-
sichtigung aller umstände des rechtsstreits zu erfol-
gen (vgl. euGH, urteil vom 1. März 2012 – c-467/10
–, juris, rn. 75, und urteil vom 26. april 2012 
– c-419/10 –, juris, rn. 90; BayVGH, Beschluss vom
20. Oktober 2014 – 11 cs 14.1688 –, juris, rn. 14).
Die vom ausstellermitgliedstaat herrührenden infor-
mationen bilden dabei also den „rahmen“, innerhalb
dessen die Gerichte des aufnahmemitgliedstaats alle
umstände eines vor ihnen anhängigen Verfahrens be-
rücksichtigen dürfen (vgl. BayVGH, Beschluss vom 
3. Mai 2012 – 11 cs 11.2795 –, juris, rn. 29). Nach
der rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs
kann das Gericht bei seiner Prüfung insbesondere den
etwaigen umstand berücksichtigen, dass die vom aus-
stellermitgliedstaat herrührenden informationen dar-
auf „hinweisen“, dass sich der inhaber des Führer-
scheins im Gebiet des ausstellermitgliedstaats nur für
ganz kurze zeit aufgehalten und dort einen rein fikti-
ven wohnsitz allein zu dem zweck errichtet hat, der
anwendung der strengeren Bedingungen für die aus-
stellung eines Führerscheins im Mitgliedstaat seines
tatsächlichen wohnsitzes zu entgehen (vgl. euGH, ur-
teil vom 1. März 2012 – c-467/10 –, juris, rn. 75).
Hinsichtlich der Frage des Beweiswerts der vom aus-
stellermitgliedstaat herrührenden informationen für
das Nichtbestehen eines dortigen ordentlichen wohn-
sitzes im zeitpunkt der Fahrerlaubniserteilung ist es
damit unter zugrundelegung dieser rechtsprechung
ausreichend, dass sich aus ihnen die bloße Möglichkeit
einer solchen sachverhaltsgestaltung ergibt, ohne dass
durch sie die Begründung eines reinen scheinwohnsit-
zes bereits abschließend erwiesen worden sein muss.
es genügt, wenn den vom ausstellermitgliedstaat her-
rührenden informationen lediglich „indizcharakter“
für die Nichterfüllung des wohnsitzerfordernisses zu-
kommt bzw. wenn diese informationen eine Missach-
tung des unionsrechtlichen wohnsitzerfordernisses als
möglich erscheinen lassen (vgl. zu alldem BayVGH,
Beschluss vom 3. Mai 2012 – 11 cs 11.2795 –, juris,
rn. 28 ff. und Beschluss vom 20. Oktober 2014 – 11
cs 14.1688 –, juris, rn. 12 ff., jeweils mit Bezugnah-
me auf euGH, urteil vom 1. März 2012 – c-467/10 –,
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juris, rn. 75 in den unterschiedlichen sprachfassun-
gen).

Der antragsteller trägt zu recht vor, dass es für die
Berechtigung, mit dem ausländischen Führerschein im
inland Kraftfahrzeuge führen zu dürfen, nicht erfor-
derlich ist, dass der Führerschein oder die informatio-
nen aus dem ausstellermitgliedstaat positiv die ein-
haltung des wohnsitzerfordernisses belegen. eine in
diesem sinne vorgenommene „Beweislastumkehr“
widerspräche dem Grundsatz der anerkennung der
Fahrerlaubnisse. weiter trägt er zu recht vor, dass in
seinem Fall keine unbestreitbaren informationen aus
dem ausstellermitgliedstaat Polen vorliegen, die als
solche die Nichterfüllung des wohnsitzerfordernisses
belegen. Vorliegend steht jedoch eine vom aussteller-
mitgliedstaat stammende information zur Verfügung,
die im sinne der obigen ausführungen darauf „hin-
weist“, dass das wohnsitzerfordernis nicht beachtet
worden ist und die unter weiterer – zulässiger – Berück-
sichtigung auch nationaler umstände zur annahme
eines wohnsitzverstoßes führt. entgegen der ansicht
des antragstellers ist es insoweit gerade nicht erforder-
lich, dass die ausländischen informationen allein das
Nichtbestehen eines wohnsitzes bestätigen müssen.

Die vom ausstellermitgliedstaat – Polen – herrüh-
renden informationen besagen, dass dem antragsteller
unter zugrundelegung der adresse „...“ am 23. No-
vember 2012 eine Fahrerlaubnis der Klasse B erteilt
wurde. auf die Frage hinsichtlich der (Nicht-)erfül-
lung des wohnsitzerfordernisses hat die polnische Be-
hörde angegeben, dass der antragsteller nach ihren in-
formationen dort seinen gewöhnlichen wohnsitz
(„normal residence“) hatte, und zwar basierend auf der
angabe „Place where person usually lives for at least
185 days each calendar year“. Über weitere angaben
verfügt die polnische Behörde offenbar nicht („un-
kown“). Die erkenntnisse der polnischen Behörde, die
sich offenkundig ausschließlich auf die melderecht-
lichen angaben stützen, besagen damit zwar keines-
wegs, dass ein Verstoß gegen das wohnsitzprinzip vor-
liegt. ebenso wie die erklärung einer Behörde, sie
habe die wohnsitzvoraussetzung nicht geprüft, keine
information darstellt, die zur Nichtanerkennung der
ausländischen Fahrerlaubnis berechtigt, weil die er-
klärung nicht beweist, dass der inhaber seinen wohn-
sitz nicht im Gebiet des ausstellermitgliedstaats ge-
habt habe (BayVGH, Beschluss vom 20. Oktober 2014
– 11 cs 14.1688 –, juris, rn. 19), kann der umstand,
dass den Behörden etwaige familiäre, berufliche, ge-
schäftliche oder sonstige Verbindungen des Betroffe-
nen nicht bekannt sind, als solcher nicht zu seinen la-
sten gehen. Die auf die sonstigen umstände bezogenen
angaben sind hier zudem jedenfalls hinsichtlich des
innehabens einer wohnung ohnehin nicht eindeutig
(„yes“ bzw. „unkown“). Dies ändert aber nichts daran,
dass informationen ausschließlich auf einer melde-
rechtlichen Grundlage geeignet sein können, auf einen
wohnsitzverstoß „hinzuweisen“. Dies ergibt sich hier
aus der Gesamtschau, dass der polnischen Behörde
über die melderechtliche information hinaus tatsächli-
che umstände des ausländischen wohnsitzes nicht be-

kannt sind und der antragsteller durchgehend (auch)
einen wohnsitz in Deutschland hatte. auch wenn das
Bestehen des inländischen wohnsitzes keine vom aus-
stellermitgliedstaat herrührende information ist, setzt
der „Hinweis“ auf einen wohnsitzverstoß im sinne
von § 28 abs. 4 satz 1 Nr. 2 FeV denklogisch voraus,
dass ein anderweitiger (nämlich inländischer) wohn-
sitz bestanden hat. Davon geht § 28 abs. 4 satz 1 Nr. 2
FeV aus, wenn die Norm darauf abstellt, dass der Be-
troffene seinen „ordentlichen wohnsitz im inland“
hatte. Dies dürfte auch den praktischen Gegebenheiten
rechnung tragen. einen Verstoß gegen das wohnsitz-
prinzip kann der aufnahmemitgliedstaat auf Grundla-
ge lediglich melderechtlicher informationen des aus-
stellermitgliedstaats nämlich regelmäßig in erster
linie nur dann in Betracht ziehen, wenn der Führer-
scheininhaber in der maßgeblichen zeit (auch) einen
inländischen wohnsitz gehabt hat. ansonsten wäre ein
wohnsitzverstoß vielfach nur dann überhaupt erkenn-
bar, wenn der ausstellermitgliedstaat diesen und damit
eine fehlerhafte erteilung einer Fahrerlaubnis – ggf.
auf anfrage – positiv bestätigen würde. Die alleinige
melderechtliche information ohne Kenntnisse über tat-
sächliche umstände des polnischen wohnsitzes ist
damit bei gleichzeitig beibehaltenem wohnsitz in
Deutschland ein „Hinweis“ darauf, dass sich antrag-
steller nur für ganz kurze zeit in Polen aufgehalten und
dort einen rein fiktiven wohnsitz allein zu dem zweck
errichtet hat, der anwendung der strengeren Bedin-
gungen für die ausstellung eines Führerscheins in
Deutschland zu umgehen. Dies bedeutet – entgegen
der ansicht des antragstellers – keine Beweislastum-
kehr zu seinen lasten. Hierbei geht es vielmehr allein
um die Bestimmung des „ausgangspunkts“ der Prü-
fung des wohnsitzverstoßes, nämlich der informatio-
nen des ausstellermitgliedstaats, die sodann unter 
einbeziehung aller umstände des Falles vom antrags-
gegner zu bewerten sind.

liegen damit unbestreitbare informationen des
ausstellermitgliedstaats vor, aus denen sich die Mög-
lichkeit ergibt bzw. die darauf hinweisen, dass die
wohnsitzvoraussetzung nicht erfüllt war, sind zur end-
gültigen Beurteilung der Frage der einhaltung dieser
Voraussetzung die umstände des gesamten Falles her-
anzuziehen, d. h. auch alle „inländischen umstände“
(vgl. BayVGH, Beschluss vom 20. Oktober 2014 – 11
cs 14.1688 –, juris, rn. 23). Deren Funktion besteht
darin, dass sie ergänzend zu den vom ausstellermit-
gliedstaat stammenden informationen hinzutreten, um
etwaige lücken hinsichtlich der Beweiskraft dieser
erkenntnisse zu schließen (vgl. BayVGH, Beschluss
vom 20. Oktober 2014 – 11 cs 14.1688 –, juris, 
rn. 17). 

Maßgeblich für die erfüllung oder Nichterfüllung
des wohnsitzerfordernisses sind die tatsächlichen
wohn- und lebensverhältnisse des Betroffenen, nicht
aber die eintragungen in behördliche register (vgl.
BayVGH, Beschluss vom 3. Mai 2012 – 11 cs
11.2795 –, juris, rn. 35). Die bloße einwohnerrechtli-
che Meldung, die hier sowohl für Deutschland als auch
– so lässt sich die erklärung der polnischen Behörden
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verstehen – für Polen vorliegt, sagt ebenso wie das
bloße innehaben einer wohnung nichts darüber aus,
wo sich der ordentliche wohnsitz befindet. Gerade
wenn jemand sich unter zwei wohnungen angemeldet
hat und/oder zwei wohnungen in verschiedenen eu-
Mitgliedstaaten innehat, ist zu klären, welche woh-
nung die maßgebliche wohnung ist (vgl. dazu
BayVGH, Beschluss vom 20. Oktober 2014 – 11 cs
14.1688 –, juris, rn. 24). 

Vorliegend belegen die erkennbaren tatsächlichen
umstände, dass sich der ordentliche wohnsitz des an-
tragstellers im maßgeblichen zeitraum in Deutschland
befand und sein wohnsitz in Polen lediglich ein mel-
derechtlicher wohnsitz war, ohne dass der antragstel-
ler dort aber im sinne von art. 12 abs. 1 der richtlinie
2006/126/eG „gewohnt“ hat. Der antragsteller war –
diesen Feststellungen ist er nicht entgegen getreten –
bis anfang august 2012 bei einer österreichischen
Firma als regionalgebietsleiter beschäftigt. aufgrund
dieser tatsache ist es nicht nachvollziehbar, warum er
in dieser zeit neben seinem wohnsitz in Deutschland
einen (zweiten) wohnsitz in Polen begründet hat. Die
vom antragsteller als „Meldebescheinigungen“ vorge-
legten schriftstücke sind nicht aussagekräftig, zumal –
soweit ersichtlich – lediglich die zweite von einem Ge-
meindeamt („urzad Gminy“) stammt, während die
erste wohl von einer Pension („Pensjonat“) ausgestellt
wurde. Beide schriftstücke bestätigen am ersten tag

des dort aufgeführten zeitraums (4. Juni 2012 bzw. 
13. august 2012) nicht nur den zeitpunkt der anmel-
dung („data zameldowania“: 4. Juni 2012 bzw. 13. au-
gust 2012), sondern auch bereits den (erst künftigen,
allenfalls beabsichtigten) zeitpunkt der abmeldung
(„data wymeldowania“: 3. august 2013 bzw. 31. De-
zember 2012). Darüber hinaus weisen diese Bestäti-
gungen auch eine zeitliche lücke von 10 tagen (3. bis
13. august 2013) auf, was jedenfalls mit dem Vortrag,
durchgehend vom 4. Juni 2012 bis zum 31. Dezember
2012 einen wohnsitz in Polen gehabt zu haben, nicht
ohne weiteres in einklang steht. 

soweit auch inländische umstände bei der Prüfung
der Frage eines wohnsitzverstoßes heranzuziehen
sind, kann die würdigung der vorliegenden erkennt-
nisse auch das erklärungsverhalten des Betreffenden
umfassen (vgl. BayVGH, Beschluss vom 20. Oktober
2014 – 11 cs 14.1688 –, juris, rn. 25). Über das Be-
stehen eines melderechtlichen wohnsitzes hinaus hat
der antragsteller jedoch keinerlei erklärungen für die
Begründung eines ordentlichen wohnsitzes in Polen,
für seinen tatsächlichen dortigen aufenthalt und für
persönliche und berufliche Bindungen angegeben.
auch zu dem umstand, bis anfang august 2012 noch
in österreich gearbeitet zu haben, hat sich der antrag-
steller nicht erklärt.

(Mitgeteilt von richterin am Oberverwaltungsgericht
Dr. sabine wabnitz, Koblenz)
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seit vielen Jahrzehnten werden zur erforschung der auswirkungen von alkohol auf den
menschlichen Körper kontrollierte Versuche durchgeführt. die vielfältigen ergebnisse
haben wesentlich zum Verständnis der (aus-)Wirkungen der droge alkohol beigetragen
und konnten u.a. die Gesetzgebung durch wissenschaftlich fundierte Befunde beeinflus-
sen. Bis heute bilden die gewonnenen ergebnisse eine wesentliche Grundlage für die gut-
achtliche Beurteilung z. B. in Gerichtsverfahren und in medizinisch-psychologischen Be-
gutachtungen. und es werden weiterhin darüber hinaus vielfältig trinkversuche zur
Verdeutlichung der alkoholwirkung im rahmen der juristischen und verwaltungsrecht-
lichen aus- und Weiterbildung angeboten. diese verfolgen vordergründig nicht den
Zweck der wissenschaftlichen überprüfung einer bestimmten fragestellung, sondern sol-
len den teilnehmenden Personen ermöglichen, persönlich wahrgenommene Wirkung mit
konkreten alkoholisierungsgraden zu korrelieren.

das vorliegende review gibt einen überblick über die in deutschsprachigen Zeitschrif-
ten publizierten trinkversuche mit dem Ziel, einen gemeinsamen Kern an Voraussetzun-
gen für die durchführung von trinkversuchen mit alkohol zu definieren. 

die autoren sehen dieses review zudem als eine Vorarbeit für einen diskussionsvor-
schlag, um künftig im sinne einer offenen experimentellen architektur standards für
trinktests zu etablieren. dies würde es erlauben, ergebnisse auf breiterer datenbasis 
abzusichern. 

ausgewertet wurden 127 Publikationen, zum größten teil aus der Zeitschrift „Blutalko-
hol“ aus der Zeit von 1958 bis 2014. Wegen der fülle des materials werden frühere trink-
versuche nur kurz dargestellt, die experimente ab 1980 dagegen ausführlicher.  

1. Alkoholphysiologie
1.1 Grundlagen, Vergleich mit Widmark-Berechnungen, Rückrechnungen

Viele „wissenschaftliche“ trinkversuche hatten zunächst einmal den Zweck, die alko-
holresorption und den Verlauf der BaK unter bestimmten Bedingungen zu untersuchen
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und einzelne Größen wie z. B. die alkoholabbaurate oder den reduktionsfaktor von Wid-
mark zu bestimmen. 

1.1.1 Untersuchungen zum Widmark-Faktor, Rückrechnungen

roBlJeK-PriVerseK [1], Krauland und mitarbeiter [3], ebenso freudenBerG und
mallacH [8] überprüften durch trinkversuche 1958, 1964 und 1966 die Gültigkeit der
Widmarkschen Gleichung. Willner und KretscHmar [2] untersuchten 1963 die mögli-
che Veränderung des Widmark-faktors nach akuten Körperwasserverlusten (wie nach in-
tensivem schwitzen).

seidl et al. berechneten 1997 einen individuellen Widmark-faktor durch messung des
Körperwasser- und Blutwassergehaltes [101]. die Bestimmung des Körperwassergehaltes
ist durch die bioelektrische impedanzanalyse sehr viel einfacher geworden und kann
mittels eines Körperfett-analysegerätes schnell ermittelt werden. Ziel der untersuchung
war, die Brauchbarkeit des Gerätes zur ermittlung eines individuellen Widmark-faktors
zu überprüfen. an den trinkversuchen nahmen 46 freiwillige Probanden teil (16 weiblich,
30 männlich, alter mW 28 Jahre). die Probanden tranken innerhalb von 2 stunden Bier
und Wein in beliebiger menge, wobei während des Versuchs keine feste nahrung aufge-
nommen wurde. der Verlauf der Blutalkoholkonzentrationen wurde mit dem alkomat von
siemens verfolgt, außerdem wurden je 2 Blutproben nach Beendigung des maximumbe-
reichs und in der späten eliminationsphase entnommen.

alt, Jensen und seidl berichteten 1998 über die Berechnung der BaK aus trink-
mengenangaben unter Berücksichtigung individueller Parameter (Körperlänge, Gewicht,
Gesamtkörperwassergehalt und Blutwassergehalt) bei 256 frauen [105]. 30 frauen aus
dem Probandinnenkollektiv tranken innerhalb von 2,5 stunden Bier oder Wein in beliebi-
ger menge, wobei während des Versuchs keine nahrung aufgenommen wurde. die Blut-
alkoholkonzentrationen während der trinkversuche wurden ebenfalls mit dem alkomat
von siemens gemessen. in der eliminationsphase – der genaue Zeitpunkt wird nicht ge-
nannt – wurden im abstand von 30 minuten insgesamt 4 Blutproben entnommen. 

Heifer [47] beschrieb 1976 untersuchungen zur rückrechnung der BaK nach „norma-
lem“ trinkverlauf, d. h. bei einem alkoholkonsum bis 0,8 g/kg Körpergewicht. 

scHröter, soPP und Brettel berichteten 1995 über trinkversuche zur rückrechnung
bei langen rückrechnungszeiten [97]. an den Versuchen nahmen 68 männer und 19 frau-
en im alter zwischen 18 und 56 Jahren teil, 13 von ihnen zweimal, so dass sich insgesamt
daten aus 100 Versuchen ergaben. um weitgehend reale trinksituationen abzubilden,
wurden die tests zumeist im rahmen von privaten Geselligkeiten durchgeführt. die alko-
holaufnahme (art, menge sowie trinkzeit) sowie die nahrungsaufnahme waren freige-
stellt; allerdings wurden, um ausreichend hohe Blutalkoholkonzentrationen zu erreichen,
die teilnehmer zum trinken animiert. Während des trinkversuchs wurden die angaben
zur körperlichen und seelischen Verfassung sowie informationen zur alkohol- und nah-
rungsaufnahme protokolliert. die Blutentnahmen erfolgten jeweils 5 minuten, 1 und 9
stunden nach trinkende.

1.1.2 Verlauf der Blutalkoholkurve 

in den 60er Jahren untersuchten steiGleder und Wille die Variabilität der alkoholab-
baurate [4]. BrinKmann [23] berichtete 1972 über den Verlauf der Blutalkoholkurve in der
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frühen Phase nach trinkende, naeVe [34] untersuchte 1973 ebenfalls den Verlauf der Blut-
alkoholkurve unter lebensnahen Bedingungen in den ersten 90 min nach trinkende.
scHmidt und oeHmicHen [76] beschrieben 1985 die alkoholkinetik bei verschiedenen
Konstitutionstypen (unter- und übergewichtige Personen) unter besonderer Berücksichti-
gung der nahrungsaufnahme. der alkohol wurde als infusionslösung mit 6,4 % alkohol-
konzentration parenteral verabreicht. 

mattern et al. berichteten 1983 über untersuchungen zum Verlauf der alkoholkurve in
der späten eliminationsphase auf der Grundlage von 24 kontrollierten trinkversuchen
[68]. Probanden im alter von 22 bis 33 Jahren tranken in 30 min 0,77 g alkohol/kg Kör-
pergewicht, es erfolgten 9 Blutentnahmen, davon 5 unterhalb von 0,3 ‰.

KüHnHolZ et al. [91] untersuchten 1993 die dauer der resorptionszeit bei drei ver-
schiedenen alkoholbelastungen (0,3, 0,5 und 0,8 g alkohol pro kg Körpergewicht, trink-
zeit 30 minuten). Je 10 gesunde Versuchspersonen beiderlei Geschlechts, die mindestens
4 stunden vor dem Versuchsbeginn nichts gegessen oder getrunken und in den letzten 24
stunden auch keinen alkohol zu sich genommen hatten, tranken 30-%igen alkohol.
neben einer alkoholkontrolle vor Versuchsbeginn wurden ab trinkende Blutentnahmen
über insgesamt 4 stunden durchgeführt, in den ersten beiden stunden alle 10 minuten, da-
nach alle 30 minuten. 

dettlinG et al. beschrieben 2006 die Grundlagen der Pharmakokinetik des alkohols an-
hand von atemalkoholkonzentrationen [115]. es wurden trinkversuche mit insgesamt 200
gesunden Probanden durchgeführt, die vorab allgemein-medizinisch (incl. einschlägiger
laborparameter und erhebung der trinkgewohnheiten) untersucht wurden. Hinweise auf
leberschäden, auf stoffwechselerkrankungen wie diabetes und auf Gerinnungsstörungen
führten zum ausschluss. die Versuche begannen in der regel in den Vormittagsstunden,
die Probanden mussten alkoholnüchtern erscheinen. essen und rauchen während der Ver-
suche war erlaubt, die Getränke konnten frei gewählt werden, diese wurden abgemessen
bereitgestellt. die alkoholbelastung entsprach dem erwartungswert der maximalen BaK
bei etwa 2-stündiger trinkzeit und abgeschlossener absorption im Bereich von etwa 
0,8 g/kg. die aaK-messungen wurden mittels dräger alkotest 7110 evidential erhoben.
dazu wurden auch BaK-messungen durchgeführt.

ZinK und reinHardt berichteten 1984 über den Verlauf der Blutalkoholkurve bei großen
trinkmengen [73]. 12 freiwillige, besonders alkoholgewohnte männliche Versuchsperso-
nen durften alkoholische Getränke nach freiem Belieben wählen (trinkzeit zwischen 4 und
10 stunden), die alkoholaufnahme betrug 3,0 bis 5,7 g alkohol/kg Körpergewicht. der
trinkversuch wurde als geselliges trinken am abend mit fernsehen, radiomusik und Kar-
tenspiel gestaltet. es waren auch Partnerinnen anwesend, in der erwartung, mögliche erre-
gungsphasen besser kontrollieren zu können. die alkoholkurven wurden ab trinkbeginn
durch fortlaufende Blutentnahmen über einen Zeitraum von 18 bis 22 stunden verfolgt.

den einfluss der tageszeit auf die alkohol-resorption beschrieben 1989 lötterle et
al. [86]. 5 gesunde männliche mittelgradig alkoholgewohnte Versuchspersonen hatten 45
minuten nach einer kleinen mahlzeit morgens bzw. abends ca. 1,1 g alkohol pro kg Kör-
pergewicht zu trinken. eine alkoholkarenz von 36 stunden vor Versuchsbeginn sei einge-
halten worden; vor dem morgen- wie vor dem abendversuch bestand eine flüssigkeits-
und nahrungskarenz von 6 stunden.

Hein und VocK berichteten 1989 über einen trinkversuch mit älteren Personen [85], um
den Zusammenhang zwischen Gipfelwert der BaK und lebensalter zu überprüfen. 20
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mindestens 60 Jahre alte männer (60 bis 77 Jahre) tranken am späten Vormittag innerhalb
einer stunde 0,68 g alkohol/kg Körpergewicht in form von Birnenschnaps, 4 Wochen
später erhielten dieselben Personen die gleiche alkoholbelastung in form von Weißwein. 

1.1.3 Einfluss der Getränkeart und -konzentration auf die BAK 

mallacH [6] und sPrinGer [19] befassten sich 1966 und 1971 mit dem Verlauf der Blut-
alkoholkurve nach Bier- bzw. Weinkonsum. sPrinGer untersuchte außerdem 1972 die
Blutalkoholkurven bei verschiedenen alkoholkonzentrationen [26].

scHuster et al. prüften 1985 [79], ob der Verlauf der Blutalkoholkurve beeinflusst wird,
wenn nach dem Konsum alkoholhaltiger Getränke auch „alkoholfreies“ Bier getrunken
wird.

neuteBoom und Vis berichteten 1991 von einem Versuch, bei dem 3 l Bier geringer al-
koholkonzentration (0,5 und 0,9 Vol.-%) binnen 2 stunden getrunken wurde. es sollte die
auswirkung auf die BaK untersucht werden [89].

tHierauf und mitarbeiter untersuchten ebenfalls die auswirkungen von alkoholfreiem
Bier (beschrieben 2012) auf die BaK. nach 5-tägiger alkoholabstinenz wurden insgesamt
79 Probanden aufgefordert, innerhalb von einer stunde 1,5 l alkoholfreies Bier mit einem 
alkoholgehalt von 0,4 Vol.-% zu trinken („alkoholfreies“ Bier darf in deutschland bis zu
0,5 Vol-% alkohol enthalten). in viertel- bzw. halbstündlichen intervallen erfolgten Blut-
entnahmen [123].

1.1.4 Einfluss des Trinkstils auf Trinkmenge und BAK 

ZentGraf et al. untersuchten 2007 und 2008 die auswirkungen zweier verschiedener
(deutscher und russischer) trinkstile auf die trinkmengen und die BaK [119; 124]. der
russische trinkstil geht einher mit viel hochprozentigem Wodka, einem alkohol ohne 
Begleitstoffe, getrunken aus großen Gläsern und reichlichem, auch fettreichem essen.
Beim deutschen trinkstil werden eher verschiedene alkoholische Getränke wie Bier,
Wein oder diverse spirituosen angeboten, außerdem Knabbergebäck, suppen oder beleg-
te Brote. 

Ziel der Versuche war nachzuweisen, dass auch durchschnittlich alkoholgewöhnte Per-
sonen eine BaK von 1,6 ‰ und mehr erreichen können, um damit die sog. „stephan-
these“ zu widerlegen.  

Bei den ersten Versuchen 2007 [119] nahmen 45 Personen teil im alter von 20 bis 59 Jah-
ren, etwa gleich viele männer wie frauen. Zur animation wurden z. t. humorvolle film-
ausschnitte mit bestimmten trinkszenen gezeigt, z.t. wurden verschiedene Geschick-
lichkeits- und Gesellschaftsspiele angeboten, in „gemütlicher atmosphäre“ mit Hinter-
grundmusik und Kerzenlicht.

noch vor Beginn des eigentlichen trinkversuchs wurde von jedem teilnehmer ein fra-
gebogen zur Bestimmung der alkoholgewöhnung (Häufigkeit des alkoholkonsums im
monat mit durchschnittlich konsumierter alkoholmenge, maximalmenge pro trinkanlass,
Häufigkeit dieser menge pro Jahr) ausgefüllt. außerdem sollte jeder teilnehmer den er-
warteten BaK-Wert einschätzen. 

Zur erfassung der subjektiven Befindlichkeit während und nach dem test und am fol-
getag wurden 2 weitere fragebögen ausgegeben. die trinkzeit betrug ca. 4 stunden. die
atemalkoholbestimmung erfolgte mit dem dräger-Gerät 7410. 
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im zweiten Versuch 2008, beschrieben 2012 [124], sollte erneut gezeigt werden, dass die
durchschnittlich alkoholgewöhnte Bevölkerung durchaus eine BaK von 1,6 ‰ und mehr
erreichen kann, ohne dass es im Vorfeld einen längerfristigen alkoholmissbrauch gegeben
haben muss. diesmal nahmen 28 Personen am Versuch teil, und zwar 14 in der „russi-
schen“ Gruppe und 14 in der „deutschen“ Gruppe. Beide Gruppen unterschieden sich nicht
signifikant beim alter, Geschlecht und Gewicht. die trinkzeit war mit ca. 3 stunden kür-
zer als beim ersten Versuch. Zum schutz der Versuchspersonen wurde der trinktest von 4
Ärzten supervidiert, unterstützt von weiteren 5 aufsichtspersonen. Getrunken wurde wie
im ersten Versuch von der „russischen“ Gruppe nur Wodka; von der „deutschen“ Bier,
Wein oder diverse spirituosen. Begleitend wurde der „russischen“ Gruppe ein reichhalti-
ges, kohlehydrat- und fettreiches essen gereicht, die „deutsche“ Gruppe dagegen erhielt
nur suppen und ein antipasti-Buffet mit Brot. nach der trinkphase begann eine dreistün-
dige Beobachtungsphase unter ärztlicher aufsicht, in deren Verlauf an drei Zeitpunkten
Blut abgenommen wurde (ca. 30 minuten, ca. 60 minuten und ca. 120 minuten nach trink-
ende) und jeweils ein atemalkoholtest mit dem dräger 6510, bei einzelnen teilnehmern
mit dem dräger evidential 7110, durchgeführt wurde. 

1.1.5 Sturztrunk/Schlusstrunk

naeVe und BrinKmann [18] beschrieben 1971 die auswirkungen eines sturztrunks auf
den Blutalkoholspiegel und den trunkenheitsgrad.

manGelsdorf und mitarBeiter untersuchten 1970 die auswirkungen eines schluss-
trunks auf die psychomotorische leistungsfähigkeit [17].

naeVe et al. gingen 1971 der frage nach, ob unter extremen resorptionsbedingungen
wie nach einem sturztrunk in den Venen der rechten und der linken Körperhälfte unter-
schiedliche hohe Blutalkoholkonzentrationen auftreten [22]. 

1.1.6 Erbrechen 

JoacHim und mitarbeiter beschrieben 1974 untersuchungen über den einfluss des er-
brechens auf die Blutalkoholkurve mittels einer kontinuierlichen BaK-Bestimmung [36].

scHuff et al. [117] schilderten 2007 eine Kasuistik, bei der es bei einer Versuchsperson
während eines trinkversuchs durch relativ große mengen hochprozentigen alkohols zu
übelkeit und später zu erbrechen gekommen war. ein gesunder, männlicher Proband kon-
sumierte 2 stunden nach einem für ihn üblichen frühstück in einer trinkzeit von 70 mi-
nuten 420 ml Wodka, entsprechend einer alkoholbelastung von 1,17 g/kg Körpergewicht
und stunde. Während der Versuche wurde etwas Brot gegessen. etwa 1 std. nach trink-
ende begann sich übelkeit einzustellen. 3 stunden und 20 minuten nach trinkende musste
der Proband sich übergeben. 

1.2 Begleitstoffe 
macHata und ProKoP untersuchten 1971 bei 18 Versuchspersonen mit jeweils 4 Blut-

proben die flüchtigen Begleitsubstanzen der alkoholischen Getränke (Bier, Wein, Wein-
brand, Korn) [21]. dieselben autoren konnten 1974 zeigen, dass die objektive und 
subjektive Wirkung alkoholischer Getränke nicht nur von der aufgenommenen Äthanol-
menge, sondern entscheidend auch durch die Getränkequalität beeinflusst wird, die durch
den Gehalt an höheren alkoholen gegeben ist [37].
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rüdell et al. befassten sich 1981 ebenfalls mit den pharmakologischen Wirkungen hö-
herer aliphatischer alkohole [62]. 10 Versuchspersonen wurden 40-%ige Äthanollösungen
in orangensaft verabreicht mit Zusatz von je 1 g eines aliphatischen alkohols pro liter, es
folgten ein Versuch mit reinem orangensaft und ein Versuch mit fuselalkoholfreiem Ätha-
nol in orangensaft (dosierung 1,2 g Äthanol/kg Körpergewicht). die trinkversuche wur-
den immer am gleichen Wochentag abends um 20 uhr durchgeführt, die Getränkeabgabe
erfolgte im doppelblindversuch. 1 stunde vor trinkbeginn, 1 stunde nach trinkende und
am nächsten morgen wurden 3 leistungsprüfungen vorgenommen, außerdem wurde die
subjektive Befindlichkeit erfasst. 

sPrunG und mitarbeiter untersuchten 1981 den einfluss der Begleitstoffe alkoholischer
Getränke auf den Verlauf der Blutalkoholkonzentration [60]. 10 männliche Versuchsper-
sonen, alter 20 bis 30 Jahre, hatten jeweils 2 stunden vor trinkbeginn ein leichtes abend-
essen zu sich genommen; eine 24stündige alkoholkarenz wurde durch nüchternblut-
proben überprüft. die Versuchspersonen erhielten jeweils 3,75 ml/kg Körpergewicht eines
synthetischen Getränks mit 40 % Äthanol in orangensaft und Zusatz von jeweils 1 g/l di-
verser aliphatischer alkohole; zum Vergleich wurde ein begleitstofffreies Äthanol-oran-
gensaft-Gemisch gereicht. alle Versuche wurden unter doppel-Blind-Bedingungen durch-
geführt. die trinkmengen sollten einigermaßen gleichmäßig über die trinkzeit von 2 std.
verteilt getrunken werden. Blutentnahmen erfolgten bei trinkende, sowie 1 stunde und 
2 stunden später und am nächsten morgen, 9 stunden nach trinkende.

scHmitt und mitarbeiter berichteten 1995 von dem trinkversuch eines 33-jährigen
mannes, der unter aufsicht seines rechtsanwalts sowie fachärztlicher überwachung 
½ liter Weinbrand innerhalb von 20 min trank, um einem Gericht zu beweisen, dass er mit
dem behaupteten nachtrunk nicht gelogen hatte. Vor dem Versuch gab es keine nahrungs-
aufnahme. neben der messung der BaK fand eine Begleitstoffanalyse statt [96].

Bonte und Busse untersuchten 1980 die möglichkeiten einer Getränkeartbestimmung
aufgrund der Begleitstoffe des alkohols [57]. am trinkversuch nahmen 7 Versuchsperso-
nen teil, die sich vorher 2 tage lang abstinent verhalten sollten. Während der zweistündi-
gen trinkzeit wurden 1,4 g/kg Körpergewicht Äthanol in form verschiedener Getränke
verabreicht. 1 stunde nach trinkbeginn, zum trinkende sowie 1, 2, 3, 12 und 14 stunden
danach entnommene Blutproben sowie urinproben wurden gaschromatographisch analy-
siert.

Bonte et al. berichteten 1981 über experimentelle untersuchungen zum nachweis ge-
ringer dosen höherer aliphatischer alkohole im Blut von Versuchsteilnehmern [63]. die
autoren führten insgesamt 26 trinkversuche mit denselben 10 Versuchspersonen durch.
angeboten wurden synthetische Getränkegemische auf orangensaftbasis mit diversen hö-
heren alkoholen. die trinkversuche wurden an aufeinander folgenden freitagen abends
von 20 bis 22 uhr durchgeführt. die Probanden durften während der letzten 24 stunden
vor Versuchsbeginn keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen. am Versuchstag soll-
ten sie zwischen 18 und 19 uhr eine leichte abendmahlzeit zu sich nehmen. Jeweils um 
19 uhr und um 23 uhr sowie am nächsten morgen um 7 uhr mussten sich die Probanden
verschiedenen psychophysischen tests unterziehen. 1 stunde vor dem trinkversuch, bei
trinkende und jede stunde bis 24 uhr und am nächsten morgen um 7 uhr wurden Blut-,
urin- und atemproben entnommen.  

neben den höheren aliphatischen alkoholen findet sich häufig unter den Begleitstoffen
methanol. Grüner und BilZer untersuchten 1982 die Kinetik des methanols im Blut nach
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Genuss von Wodka [67]. 20 Versuchspersonen (1 weiblich, 19 männlich) im alter von 19
bis 32 Jahren erhielten nahrungsnüchtern 0,8 g/kg Körpergewicht Äthanol in form von
Wodka (trinkzeit 1 stunde). Blutentnahmen erfolgten in der ersten stunde im abstand von
5 minuten, in der zweiten stunde im abstand von 10 minuten, danach bis 270 minuten
nach trinkbeginn im abstand von 30 minuten. die methanolbestimmung erfolgte gas-
chromatographisch.

BilZer und Penners untersuchten 1985 die Begleitstoffe Propanol-1 und isobutanol im
Blut nach dem Konsum von Whisky [74], zusammen mit Grüner auch noch diese nach
dem Konsum von rum [75]. Whisky-Versuch: 18 nahrungs- und alkoholmäßig nüchterne
Probanden – 10 frauen und 8 männer im alter zwischen 20 und 73 Jahren – tranken über
eine stunde gleichmäßig verteilt Whisky. die Äthylalkoholbelastung betrug dabei 1 g/kg
Körpergewicht. nach einer nüchternblutentnahme wurden in 30-minütigen abständen bis
zu 4 stunden nach trinkbeginn insgesamt 8 Blutproben aus der cubitalvene entnommen.
eine weitere letzte Blutentnahme erfolgte 5 stunden nach trinkbeginn. Beim rum-Ver-
such war die Äthylalkoholbelastung mit 0,65 g Äthanol/kg Körpergewicht geringer, auch
die trinkzeit betrug nur 15 minuten. 

KÄferstein et al. berichteten 2006 über Begleitalkoholbestimmungen nach einer stünd-
lichen alkoholbelastung von 1,8 g/kg mit ouzo bei einem Patienten, bei dem wegen einer
sehr schweren Zwangserkrankung eine beidseitige vordere Kapsulotomie durchgeführt
worden war [114]. nach der operation verspürte der Patient angeblich auch nach massiv-
stem alkoholkonsum keinerlei kognitive Beeinträchtigung mehr. Zur überprüfung wurde
der von der ethik-Kommission genehmigte trinkversuch in anbetracht der hohen alko-
holbelastung unter intensivmedizinischer überwachung durchgeführt. nach einem leich-
ten frühstück musste der Patient bis zum Versuchsbeginn um 12:50 uhr nüchtern bleiben.
nach dem Versuchsbeginn sollte der 60jährige Patient alle 3 min 20 ml ouzo trinken, ins-
gesamt 700 ml. es folgten zahlreiche Blutentnahmen bis 27 stunden nach trinkbeginn. 

urBan et al. [70] überprüften 1984, inwieweit in fruchtsäften vorhandene Begleitstoffe
im Blut nachweisbar sind und so die Getränkeartbestimmung negativ beeinflussen kön-
nen. 10 Versuchspersonen im alter von 25 bis 42 Jahren wurden handelsübliche frucht-
säfte verabreicht. Hierbei tranken die Probanden im ersten trinkversuch die fruchtsäfte in
reiner form und in einem zweiten Versuch unter Zusatz von 50 g/l absolutem alkohol,
welcher als Verunreinigung 0,01 % methanol enthielt. die trinkzeit betrug im schnitt 45
minuten, maximal 60 minuten. nach trinkende wurden im abstand von 10, 30 und 60 mi-
nuten Blut- und urinproben entnommen. 

2. Alkoholwirkung 
Zahlreiche trinkversuche befassten sich mit den auswirkungen des alkohols auf die

reaktions- und leistungsfähigkeit. 

2.1 Auswirkungen verschiedener Blutalkoholkonzentrationen
arBad-ZadeH [7] untersuchte 1966, ab welcher BaK die Wahrnehmungsfähigkeit be-

einträchtigt sein würde. 
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2.2 Auswirkungen niedriger und mittlerer Blutalkoholkonzentrationen (zwischen
0,3 und 1,2 ‰)

staaK und mitarbeiter befassten sich 1972 und 1973 mit untersuchungen über objektiv
messbare [28] bzw. subjektiv registrierte Wirkungen [30] niedriger Blutalkoholkonzentra-
tionen im doppelblindversuch. im Gegensatz zu diesen beiden Versuchsreihen, bei denen
die Versuchspersonen nicht wussten, dass alkoholtrinkversuche durchgeführt wurden, be-
richteten staaK und eysselein 1976 von einer testreihe, bei der den Versuchspersonen
gesagt wurde, dass ein alkoholtrinkversuch stattfinden würde [46]. allerdings wurde an
einem der Versuchstage nur ein alkoholfreies Placebo-Getränk angeboten. naeVe und mit-
arbeiter wollten 1974 herausfinden, ob der alkohol in der anflutungsphase besonders
stark wirkt [39]. GercHoW befasste sich 1976 mit dem einfluss kleiner alkoholmengen
auf die Verkehrssicherheit [48]; getestet wurde mit Hilfe eines fahrsimulators.

strasser berichtete 1972 über die dynamik der alkoholwirkung bei einer BaK von 
0,8 ‰ auf eine psychomotorische trackingleistung [24]. staaK und mitarbeiter unter-
suchten 1975 Änderungen der psychophysischen leistungsfähigkeit bei Blutalkohol-
konzentrationen zwischen 0,7 und 0,8 ‰ [42], lutZe und scHacHer 1979 die reaktions-
zeiten bei niedrigen Blutalkoholkonzentrationen [52]. ricHter und HoBi beschrieben
1979 den einfluss niedriger alkoholmengen auf Psychomotorik und aufmerksamkeit
[56].

Bartl et al. untersuchten 1996 testleistungen bei relativ niedrigen alkoholkonzentra-
tionen im Bereich zwischen 0,5 und 0,85 ‰ [99]. die resultate dieser studie lassen deut-
lich erkennen, dass bei minderalkoholisierung sämtliche kraftfahrspezifischen leistungs-
funktionen wie Beobachtungsfähigkeit, reaktionsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit und
intellektuelle leistungsfähigkeit beeinträchtigt sind. die autoren weisen aber daraufhin,
dass eine übereinstimmung mit vergleichbaren laboruntersuchungen nicht eindeutig ge-
geben ist. so konnten KrüGer et al. 1990 in ihrem literaturüberblick keine durchgehend
einheitliche aussage über Beeinträchtigungen geringer alkoholkonzentrationen auf test-
leistungen treffen [87]. Bartl et al. vermuten, dass ihr Versuchsdesign eine rolle gespielt
hat, auch spielt die testmotivation eine wichtige rolle. eine durch alkohol herabgesetzte
leistungsfähigkeit kann u. u. durch erhöhte leistungsmotivation ehrgeiziger Versuchs-
personen kompensiert werden.

locKemann und PüscHel beschrieben 1997 Veränderungen straßenverkehrsrelevanter
vestibulärer reaktionen bei 0,4 ‰ und 0,8 ‰ [100]. 43 organgesunde, „normal“ alkohol-
tolerante männliche Probanden im alter von 18 bis 55 Jahren wurden nüchtern sowie mit
0,4 ‰ und 0,8 ‰ BaK mit einer reihe von etablierten neurootologischen testverfahren
untersucht. die Probanden tranken innerhalb von 45 min insgesamt 0,8 g alkohol/kg Kör-
pergewicht in form von wahlweise Wodka, Whiskey, rum, ouzo, Wein, Bier oder aqua-
vit. die testungen wurden bei 0,8 ‰ und 0,4 ‰ in der alkoholeliminationsphase durch-
geführt (Gesamtuntersuchungsdauer je Proband 5 bis 7 stunden).

anders et al. berichteten 2012 von messbaren auswirkungen des alkohols auf das
Gangbild [122]. Bei 10 Personen im alter zwischen 26 und 53 Jahren wurde bei 2 alko-
holisierungsstufen (0,5 und 1,0 ‰) das Gangbild mittels eines sensorunterfütterten Gang-
teppichs untersucht. Vor Beginn des trinkversuchs wurden alter, Geschlecht, Größe, Ge-
wicht, Bmi, Beinlänge und Handkraft als Korrelat der Gesamtmuskulatur der Probanden
ermittelt. akute erkrankungen und funktionelle einschränkungen wurden mittels icf
(international classifikation of functioning, disability and Health) in der Kurzform aus-
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geschlossen. außerdem erfolgte eine Befragung zum persönlichen alkoholkonsum. die
Probanden konnten Weiß- oder rotwein trinken, maximal 30 min lang. sie sollten zudem
gleichmäßig trinken, ein „sturztrinken“ sollte vermieden werden. alle 10 minuten wurde
die aaK gemessen. Waren die angestrebten Promille-Werte annähernd erreicht, erfolgte
noch eine Blutentnahme zur späteren Validierung. 

dettlinG et al. [121] beschrieben 2010 Änderungen der taktilen Wahrnehmung unter
mäßigem alkoholeinfluss (0,4 und 0,9 ‰) mittels eines fahrsimulators, der am fahrersitz
mit einem Pendel ausgerüstet war, mit dem der sitz angestoßen werden konnte. die Ver-
suchspersonen sollten bei jedem Pendelstoß eine taste betätigen. an der untersuchung
nahmen 12 gesunde männliche Personen im alter von 21 bis 27 Jahren teil. sie erhielten
alkoholische Getränke nach freier Wahl. die trinkverläufe wurden mittels atemalkohol-
messungen kontrolliert, der erreichte alkoholisierungsgrad wurde durch Blutalkoholmes-
sungen dokumentiert.

KronsBein und mitarbeiter untersuchten 1994 die Wirkung niedriger und mittlerer al-
koholkonzentrationen auf sakkadische augenbewegungen [93]. 12 gesunde männliche
studenten in einem mittleren alter von 25,6 Jahren und mit moderaten trinkgewohnheiten
wurden in nüchternem Zustand sowie mit einer BaK von 0,5 ‰ und 1,0 ‰ getestet. der
alkohol wurde jeweils oral aufgenommen in form von Wodka, wahlweise verdünnt mit
orangensaft oder mineralwasser. Während der alkoholaufnahme nahmen die Versuchs-
personen eine standardisierte leichte mahlzeit zu sich. die alkoholmengen wurden ent-
sprechend der Widmark-formel berechnet, um die Ziel-BaK zu erreichen. die Kontrolle
der BaK erfolgte mittels atemalkoholmessung. die augenbewegungen bei jeweils 4 fo-
tografien von unterschiedlichen Verkehrssituationen wurden mit der infrarot-reflexions-
technik erfasst und computergesteuert ausgewertet. 

Bartl und mitarbeiter untersuchten 1998 ebenfalls Blickbewegungen und reaktionen
von fahrern bei sog. minderalkoholisierung, d. h. bei einer BaK zwischen 0,5 und 0,8 ‰
[103], in einer realen Gefahrensituation mit Hilfe eines in einem Kfz eingebauten „eye
tracking system“. der alkoholkonsum erfolgte in einem separaten raum am testgelände
in form von handelsüblichen alkoholischen Getränken wie Bier, Wein, Wodka oder Ba-
cardi-rum. die alkoholkonzentration wurde mittels siemens-alkomaten festgestellt, als
optimaler Wert wurde 0,7 ‰ anvisiert. 

lutZ, raHn und tauPP untersuchten 1991 die Wirkung mittlerer Blutalkoholkonzentra-
tionen in abhängigkeit von der tageszeit [88]. aufgrund vorliegender widersprüchlicher
untersuchungsergebnisse wollten die autoren überprüfen, ob der Konsum einer alkohol-
menge, die zu einer BaK von etwa 0,8 ‰ führt, unter standardisierten Bedingungen zu
verschiedenen tageszeiten unterschiedliche auswirkungen auf die psychophysische leis-
tungsfähigkeit und -bereitschaft hat. die untersuchung (23 freiwillige gesunde männer
und frauen, alter 19 bis 31 Jahre) erfolgte zu drei tageszeiten (morgens, mittags und
abends) mit jeweils gleicher zeitlicher abfolge: nach einem standardisierten imbiss und
Bestimmung der nüchternwerte (atemtest, Videofahrtest, determinationsgerät, tier-
zeichnung) folgte die einstündige trinkphase (aufnahme von 1,1 g alkohol pro kg Kör-
pergewicht als 40-prozentiger Wodka in 0,5 l orangensaft). Jeweils 20, 60 und 90 minu-
ten nach trinkende erfolgte eine weitere überprüfung des atemalkoholgehaltes sowie der
leistungsfähigkeit und der subjektiven Beurteilung. Jeweils 60 minuten nach trinkende
wurde außerdem die BaK ermittelt.
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2.3 Auswirkungen hoher Blutalkoholkonzentrationen (ab 1,6 ‰) 
rüdell et al. schilderten 1981 die anflutungssymptomatik nach exzessivem trinken

[62]. im rahmen von trinkversuchen zur Begleitstoffanalyse kam es in 5 fällen zu einer
zunächst nicht bemerkten trinkwette. die 5 Versuchspersonen verabredeten, innerhalb 
1 std. jeweils 0,7 l Weinbrand zu konsumieren. Von den 5 Personen waren 4 nach ihren ei-
genen angaben alkoholgewöhnt, nur 1 hatte angegeben, praktisch nie alkohol zu trinken.

2.4 Auswirkungen auf die Befindlichkeit 
JaroscH untersuchte 1967 die Veränderung der schmerzempfindung unter alkoholein-

fluss [9]. reinHardt und ZinK schilderten 1972 Veränderungen des subjektiven Befindens
durch alkohol bei Blutalkoholkonzentrationen zwischen 1,0 und 1,6 ‰ [25]. raff und
mitarbeiter befassten sich 1978 mit der objektivierung von alkoholbedingten stimmungs-
schwankungen mittels einer liste von eigenschaftswörtern [51].

2.5 Auswirkungen auf die Physiologie 
luff beschrieb 1969 die Wirkung des alkohols auf den energieumsatz anhand des in der

Zeiteinheit verbrauchten sauerstoffes [12].

2.6 Auswirkungen auf die Motorik
tHyssen und mitarbeiter untersuchten 1981 die auswirkungen von alkoholkonsum auf

die standfestigkeit [64]. eine Gruppe von 16 Personen erhielt neben einer leichten mahl-
zeit 20 g alkohol, was zu einer BaK zwischen 0,1 und 1,7 ‰ in den folgenden 4-5 stun-
den führte. unter Verwendung einer computer-kontrollierten druckplatte wurde die stand-
festigkeit stündlich gemessen. 

2.7 Auswirkungen auf das Sehen und die Aufmerksamkeit 
HoneGGer und mitarbeiter befassten sich 1970 mit der störung der sehschärfe für be-

wegte objekte durch alkohol [16]. WilHelmi et al. berichteten 1972 von untersuchungen
über das dämmerungssehen nach alkoholaufnahme [29]. Grüner und JaeHn schilderten
1975 einen Versuch zur aufmerksamkeitsablenkung bei alkoholeinfluss [43].

stroHBecK-KüHner und tHieme untersuchten 1998 alkoholinduzierte Wahrnehmungs-
störungen im Gesichtsfeld [104]. die untersuchung des Gesichtsfeldes erfolgte mit dem
tübinger-automatik-Perimeter. die dosierung der alkoholmenge für die angestrebte
BaK von 0,65 ‰ erfolgte nach der Widmark-formel, wobei der reduktionsfaktor ent-
sprechend dem Vorschlag von ulricH und mitarbeitern [84] unter einbeziehung von Kör-
pergröße und Gewicht individuell über eine regressionsgleichung ermittelt wurde. Bei
den frauen wurde der reduktionsfaktor um 15 % vermindert. Weiterhin wurden eine
stündliche abbaurate von 0,15 ‰ und ein resorptionsdefizit von 20 % angenommen. Jede
Versuchsperson trank 2 Gläser Bier, das zur individuellen dosierung mit 99,9 %-igem 
alkohol angereichert worden war. 

stroHBecK-KüHner untersuchte 1998 ebenfalls alkoholinduzierte aufmerksamkeits-
störungen, und zwar auswirkungen von alkoholgewöhnung und aktivierung [106]. die
aufmerksamkeitsleistung wurde durch ein aufmerksamkeitsprüfgerät erfasst. registriert
wurden die anzahl der richtigen reaktionen, der ausgelassenen reaktionen sowie die re-
aktionen, die ohne kritischen reiz erfolgen (sog. „falscher alarm“-reaktionen), außer-
dem die reaktionszeiten. als indikator für die physiologische aktivierung wurde der Puls
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kontinuierlich gemessen. die untersuchung wurde abends in Kleingruppen von 3 bis 4
Personen durchgeführt. Zu Beginn wurden neben alter, Körpergröße und Gewicht auch
angaben zu medikamenteneinnahme und erkrankungen erhoben. Weiterhin wurde die 
alkoholgewöhnung erfasst, leider ohne mitzuteilen, wie diese erhoben wurde. die eigent-
liche untersuchung wurde in einem Kontrollgruppendesign mit messwiederholung durch-
geführt (Vortest, Haupttest nach dem trinken). die 48 Versuchspersonen wurden nach Zu-
fall der alkohol- und der Placebogruppe zugewiesen. der alkohol wurde in form von 2
Gläsern Bier à 0,4 l, zur individuellen dosierung auf die Ziel-BaK von 0,65 ‰ mit 99 %-
igem alkohol angereichert, in einer halben stunde konsumiert. die Kontrollgruppe erhielt
alkoholfreies Bier. Zwischen trinkende und Haupttest lag eine weitere halbe stunde, wo-
durch eine weitgehende resorption des alkohols erreicht werden sollte. 

2.8 Auswirkungen auf das Reaktionsverhalten 
staaK und PietscH untersuchten 1976 das reaktionsverhalten und die subjektive er-

wartungshaltung im alkohol-Placebo-Versuch [49]. JoacHim beschrieb 1976 das Verhal-
ten des lidschluss-reflexes in den verschiedenen Phasen der alkoholisierung [44].

scHoKnecHt berichtete 1983 über reaktionszeitmessungen bei trinkversuchen [69]. 40
Probanden (21 männer, 19 frauen) im alter von 20 bis 38 Jahren erhielten eine alkohol-
menge von angenähert 1 g/kg Körpergewicht, die nach Belieben mit Wasser verdünnt in
kurzer Zeit aufgenommen werden sollte. die mittlere trinkzeit betrug 12 minuten. mit
dem dräger alcotest 7010 wurde nach 15 minuten zunächst im abstand von 10 mi-
nuten, später in größeren abständen, die aaK gemessen. Zwischen diesen messungen
fanden reaktionstests statt. dazu mussten die Probanden auf ein bestimmtes ereignis auf
einem fernsehbildschirm reagieren. Zur ablenkung der Probanden dienten verschiedene
Bildelemente, die auf dem Bildschirm erschienen und wieder verschwanden.

2.9 Auswirkungen auf die Fahrleistung beim Autofahren 
HePPner [33] sowie leWrenZ und mitarbeiter [38] beschrieben 1973 und 1974 die aus-

wirkungen von alkoholkonsum bei Blutalkoholkonzentrationen zwischen 0,5 und 1,15 ‰
auf die fahrleistung (fahrsimulator).

2.10 Auswirkungen auf das Führen von Schiffen
in aufsätzen von Grütters et al. [112] bzw. reicHelt et al. [113] wurden 2003 die aus-

wirkungen von alkohol auf das seh- und reaktionsvermögen von schiffsführern be-
schrieben. die 21 Probanden, erfahrene Kapitäne, mussten in einem schiffssimulator im
nüchternen und im alkoholisierten Zustand realitätsnahe nautische anforderungen erfül-
len. Bei den tests wurde eine BaK von 1,0 ‰ angestrebt.

2.11 Auswirkungen auf die Sprache
HeinricH [125] untersuchte von 2007 bis 2009 das sprachverhalten von Personen, die an

trinktests teilgenommen hatten, im nüchternen und im alkoholisierten Zustand. die Blut-
alkoholkonzentrationen bewegten sich in einem Bereich von 0,23 bis 1,75 ‰. untersucht
wurden vor allem Personen mit einer BaK über 0,49 ‰.
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3. Zusammenwirken von einzelnen Stoffen mit Alkohol
Weitere trinkversuche befassten sich mit den auswirkungen bestimmter substanzen

(coffein, nikotin, medikamente), die zugleich mit dem alkohol aufgenommen wurden.

3.1 Auswirkungen von Coffein und Nikotin
über die auswirkungen von coffein berichteten 1965 Grüner und federlin [5]. Grü-

ner und mitarbeiter untersuchten 1967 ebenfalls die auswirkungen von nikotin auf den
Verlauf der Blutalkoholkurve [11]. 

3.2 Auswirkungen von Medikamenten
scHWeitZer untersuchte 1970 die visuelle Wahrnehmung bei Gabe von carbamazepin

in Kombination mit alkohol [13].
Badian et al. beschrieben 1987 untersuchungen zur Kombination von alkohol und Pi-

racetam (indikation: Hirnfunktionsstörungen) [82]. alle 8 gesunden männlichen Versuch-
spersonen erhielten 4 verschiedene Behandlungen: 1,6 g Piracetam und 1 g alkohol pro kg
Körpergewicht in form von Weißwein, 1,6 g Piracetam und mineralwassser, Placebo und
mineralwasser bzw. Placebo und die bereits angeführte alkoholmenge. die studie wurde
als doppelblindversuch durchgeführt. es wurden im abstand von jeweils 1 Woche 5 Ver-
suche durchgeführt, der erste Versuchstag diente dazu, die teilnehmer mit dem Versuchs-
ablauf vertraut zu machen. die Versuchspersonen waren gehalten, innerhalb einer Zeit-
spanne von 48 stunden vor und 24 stunden nach Versuchsbeginn auf den Genuss von
Kaffee und alkoholischen Getränken zu verzichten. die letzte nahrungsaufnahme war 12
stunden vor Versuchsbeginn erlaubt.  

3.2.1 Schlafmittel

osterWalder und scHmid prüften 1973 den einfluss eines Hypnotikums auf die fahr-
tauglichkeit mit und ohne alkoholbelastung [32]. Von einer ähnlichen untersuchung be-
richten 1974 Helmer et al. [40].  

3.2.2 Psychopharmaka 

taeuBer et al. berichteten 1976 von untersuchungen über Wechselwirkungen zwischen
einem Psychopharmakon (nomifensin) und alkohol [45].

lutZe, GelBKe und scHmidt untersuchten 1979 an 65 Personen die auswirkung der
kombinierten einnahme von alkohol und diazepam auf die leistungsfähigkeit [55]. 

mallacH et al. beschrieben 1982 untersuchungen zur Prüfung von Kombinationswir-
kungen zwischen trazodon, einem Psychopharmakon mit antidepressiver, anxiolytischer
und psychomotorisch dämpfender Wirkung und alkohol [66]. die 45 Versuchspersonen
(männlich, überwiegend studenten, alter zwischen 19 und 32 Jahren [mW 24,2 Jahre])
waren in unterschiedlichem maße alkoholgewöhnt, und hatten sich schriftlich verpflichtet,
in den letzten 12 stunden vor dem trinkversuch weder arzneimittel noch alkohol noch
anregende mittel zu sich zu nehmen. Versuchsablauf: alkohol und trazodon wurden
gleichzeitig als orale einmalgabe zu Beginn des Versuchs verabreicht. folgende abstu-
fungen wurden gewählt: kein alkohol, 0,6 g und 1,25 g alkohol/kg Körpergewicht, kein
trazodon (Placebo) und 25 mg bzw. 50 mg trazodon. daraus ergeben sich 9 Kombina-
tionsmöglichkeiten, konkret 9 Zellen, besetzt jeweils mit 5 Versuchspersonen. die alko-
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holgabe erfolgte in form von kohlehydratfreiem Wodka, der in jedem Versuch mit mine-
ralwasser auf ein konstantes Volumen von 0,5 l aufgefüllt wurde. die alkoholfreie Gruppe
erhielt 0,5 l mineralwasser. die trazodongabe erfolgte im doppelblindverfahren: um
aufschluss über den Verlauf der Blutalkoholkurven zu erhalten, wurden am Versuchstag
und am tag danach 10 Blutproben genommen: jeweils vor Versuchsbeginn und ca. 24
stunden danach je eine Blutprobe, ferner zunächst alle 30 minuten nach trinkbeginn und
später (nach 2 stunden) jede stunde bis 6 stunden nach trinkbeginn. Zur psychophysi-
schen leistungsprüfung wurden kurz vor dem Versuch sowie 1 stunde und 4 stunden da-
nach das Wiener reaktionsgerät und das Wiener determinationsgerät eingesetzt.

HerBerG untersuchte 1993 den einfluss eines Kava-spezialextrakts (anwendung bei
Ängsten und unruhezuständen) in Kombination mit alkohol auf sicherheitsrelevante leis-
tungsparameter [90]. Getestet wurden 20 Probanden bei einer BaK von 0,5 ‰. (Ziel-BaK
berechnet gem. Watson [sekt]). eine Kontrollgruppe von ebenfalls 20 Personen erhielt 
ein Placebo und ebenfalls sekt. der altersbereich lag zwischen 18 und 60 Jahren, je zur 
Hälfte männer und frauen. auswahlkriterien für die Versuchspersonen waren: unauffällig
nach anamnese, Grunduntersuchung, ruhe-eKG, lungenfunktionsprüfung und routine-
laborwerten. ausgeschlossen wurden Probanden bei akuten und chronischen erkrankun-
gen, missbrauch von alkohol, einnahme von weiteren medikamenten oder drogen, man-
gelnder Kooperationsfähigkeit oder -bereitschaft. Getestet wurden die optische
orientierung, die motorische Koordination, das Konzentrations- und reaktionsvermögen,
die Vigilanz und die stresstoleranz mit dem computergestützten Wiener testsystem Wts
90. 

3.2.3 Beta-Blocker 

Grüner et al. untersuchten 1984, ob es durch metoprolol zu einer beschleunigten alko-
holelimination kommt [71]. 20 nahrungs- und alkoholnüchterne Probanden im alter zwi-
schen 20 und 73 Jahren tranken Whisky (alkoholbelastung 1,0 g pro kg Körpergewicht).
eine halbe stunde nach trinkende wurde in randomisierter Zuteilung 100 mg metoprolol
bzw. ein Placebo peroral aufgenommen. 

dieselben autoren untersuchten 1986 die eliminationskinetik von alkohol nach Gabe
von metoprolol in der frühen und späten eliminationsphase [80]. 10 nahrungs- und alko-
hol-nüchterne männliche gesunde Versuchspersonen tranken im anschluss eines standar-
disierten abendessens (20 bis 22 uhr) von 22 bis 1 uhr alkohol ad libitum. sechs stunden
nach trinkende wurde das metoprolol bzw. ein Plabeco verabreicht. in einer weiteren Ver-
suchsreihe wurde die alkoholbelastung begrenzt auf 1,5 g/kg Körpergewicht, die trink-
zeit betrug nur 1 stunde. die medikamentengabe erfolgte eine halbe stunde nach trink-
ende. 

dittmann et al. berichteten 1985 über die alkoholelimination unter einfluss anderer
häufig verordneter Beta-Blocker wie Pindolol, Propanolol und atenolol [78]. nachdem
durch eine internistisch-kardiologische untersuchung der Versuchspersonen sichergestellt
worden war, dass eine Beta-Blockertherapie unschädlich sein würde, nahmen 4 weibliche
und 7 männliche gesunde junge Versuchspersonen 1 g alkohol/kg Körpergewicht in form
von Wodka, mit kohlensäurehaltiger limonade verdünnt, zu sich. Bei trinkbeginn wurde
eine standardmahlzeit aus drei halben belegten Brötchen eingenommen. mit trinkende
(nach 40 minuten) erfolgten in halbstündlichen abständen bis 300 minuten nach trinkbe-
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ginn Blutentnahmen. in 4 weiteren Versuchsdurchgängen bei gleichen trinkbedingungen
erhielten die Versuchspersonen dann einen der Beta-Blocker oder ein Placebo. 

3.2.4 Alkohol-Entwöhnungsmittel und „Promille-Killer“ 

BerG et al. befassten sich 1970 mit der Wirkung von antaBus [15]. 
Besserer untersuchte 1971 die Wirksamkeit des „alkoholgegenmittels“ soBaro

[20]. scHellmann, reinHardt und löser berichten 1979 von untersuchungen zum Ver-
lauf der Blutalkoholkurve nach Gabe eines fructose-ascorbinsäuregemisches [53].

GerlinG und PriBilla berichteten 1986 über trinkversuche mit dem sibirischen Wur-
zelextrakt eleutherokokkus und dem Kräuterbitter Gallexier, die beide den Blutalkohol-
spiegel senken sollen [81]. 7 freiwillige gesunde Versuchspersonen (2 weiblich, 5 männ-
lich, alter zwischen 23 und 57 Jahren) wurden zunächst mit 1 g alkohol pro kg
Körpergewicht in form von 40-%igem Wodka, mit kohlensäurehaltiger limonade ver-
dünnt, belastet (trinkzeit 40 minuten). unmittelbar vor trinkbeginn nach einer nah-
rungskarenz von 4-5 stunden nahmen die Versuchspersonen eine standardmahlzeit beste-
hend aus 2 belegten Brötchen ein. Zehn minuten nach trinkende beginnend wurde Blut in
jeweils halbstündigen abständen bis 5 stunden nach trinkbeginn entnommen. Parallel zu
den Blutentnahmen wurden atemalkoholkonzentrationen bestimmt. im 2. abschnitt des
Versuches erhielten alle testpersonen für 7 tage eleutherokokkus-Kapseln. es wurde täg-
lich 1 Kapsel vor den Hauptmahlzeiten eingenommen. am 4. sowie am 8. tag wurden wei-
tere trinkversuche mit gleichen Versuchsbedingungen durchgeführt. in einer 3. Versuchs-
phase erhielten die Probanden 5 tage lang das Präparat Gallexier. danach wurde wieder
der trinkversuch durchgeführt. 

scHmidt et al. untersuchten 1995 die Wirksamkeit des „Promille-Killers“ Party Plus
[95]. untersucht wurden nur 2 Probanden, eine weibliche und eine männliche Ver-
suchspersonen. die alkoholdosis betrug jeweils 60 g, was beim mann zu einer BaK von
0,71 ‰, bei der frau zu einer BaK von 1,15 ‰ führte. die applikation erfolgte als alko-
holische lösung, zu trinken innerhalb von 30 minuten. Vorher mussten die Versuchsper-
sonen 330 ml des Getränks Party Plus trinken, im Placebo-Versuch 330 ml selters-
wasser. es wurden 8 Blutproben entnommen. Vor dem Versuch war eine nahrungskarenz
von 5 stunden gefordert. 

eine aktuellere untersuchung von mußHoff et al. befasste sich 2007 mit dem „Promil-
le-Killer“ BreaK doWn [118]. es wurden 2 Gruppen mit je 7 freiwilligen Probanden im
alter zwischen 22 und 36 Jahren untersucht. alle Probanden waren durchschnittlich alko-
holtolerant und organisch gesund. Getrunken wurde orangensaft mit Wodka (dosis von 
1 g/kg Körpergewicht) in max. 1 stunde. Vor Versuchsbeginn musste eine 3 bis 4-stündige
nahrungskarenz eingehalten werden. Während der insgesamt 6-stündigen Versuchsdauer
wurden erst nach abschluss der resorption (2 stunden nach trinkende) 1 bis 2 belegte
Brötchen gereicht. Bei der Versuchsgruppe wurde ab einer stunde nach trinkende 1 fla-
sche BreaK doWn (0,25 l) getrunken, die Kontrollgruppe nahm die gleiche menge 
mineralwasser zu sich. Bei trinkbeginn und alle halbe stunde wurden Blutproben über 
6 stunden hinweg entnommen.

tatscHner, PatZelt und lanG [102] berichteten 1997 über untersuchungen zum alko-
holabbau nach peroraler Gabe von fructose- und Glucose-lösungen. anhand dreier trink-
versuche (nur mit Wein, Wein und fructoselimonade, Wein und Glucoselösung) wollten
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die autoren untersuchen, ob sich durch die Zucker der alkoholabbau beschleunigt. an den
Versuchen nahmen 8 Personen (3 frauen, 5 männer) im alter zwischen 23 und 27 Jahren
teil. die frauen wurden mit einer alkoholdosis von 0,86 g/kg Körpergewicht, die männer
mit einer dosis von 1,0 g/kg belastet. die trinkzeit betrug 1 stunde. das trinken fand in
geselliger runde statt; während der trinkzeit durften 2 belegte Brötchen gegessen werden.

4. Alkoholselbsterfahrungs-Versuche/Versuche im Rahmen der 
Verkehrspädagogik 

Ziel dieser Versuche ist es, den teilnehmern einen eindruck davon zu verschaffen, wie
sie sich nach Genuss einer bestimmten menge alkoholischer Getränke fühlen, welche ob-
jektive BaK zu diesem Zeitpunkt feststellbar ist, und welche psychophysischen und
psychomotorischen leistungsveränderungen zu beobachten sind. 

ZuscHlaG und JacoBsHaGen stellten 1978 die vom tüV Hannover in Zusammenarbeit
mit dem Bund gegen alkohol im straßenverkehr e.V. durchgeführten trinkversuche dar
[50]. in einer 2-stündigen trinkphase konnten die teilnehmer Bier und spirituosen in be-
liebiger menge zu sich nehmen. sie wurden außerdem vom Versuchsleiter animiert, ein-
mal „einen über den durst zu trinken“. die atmosphäre war locker, es bestand Gelegen-
heit zur unterhaltung und zum skatspiel. es wurden die aaK und am ende auch die BaK
gemessen. anschließend wurde noch ein fragebogen über subjektive Beurteilungen der
teilnehmer verteilt.

seidl et al. untersuchten 1996 die Güte der selbsteinschätzung der BaK [98]. die Ver-
suchspersonen waren 20 gesunde, durchschnittlich alkoholgewöhnte männer. diese tran-
ken innerhalb von 1,5 bis 2 stunden mindestens 1 g alkohol pro kg Körpergewicht. es gab
2 Gruppen: bei Gruppe 1 lag die letzte nahrungsaufnahme 3 stunden vor trinkbeginn,
auch während des trinkversuchs und bis eine halbe stunde danach durften die teilnehmer
dieser Gruppe keine nahrung zu sich nehmen. die 2. Gruppe erhielt Butterbrezeln in be-
liebiger menge während des Versuchs zum Verzehr. Vom Beginn bis zum ende des trink-
versuchs wurde die BaK mehrfach mit einem alkomat gemessen. Zur Kontrolle wurden
jeweils 2 Blutproben entnommen, die erste 25 minuten nach trinkende, die zweite bei Ver-
suchsende, im mittel 220 minuten nach trinkbeginn. alle teilnehmer mussten die Höhe
ihrer BaK schätzen, einmal während der resorptionsphase und dann während der elimi-
nationsphase, sowie zu ihrer fahrtüchtigkeit stellung nehmen. 

KunKel [77] beschrieb 1985 trinkversuche, die aufschluss über das trinkverhalten so-
zial alkohol Konsumierender geben sollten. im trinkversuch sollte eine realsituation her-
gestellt werden, und zwar eine „feuchtfröhliche“ runde in einer „straußwirtschaft“. an
diesem trinkversuch nahmen 11 Personen (7 männer, 4 frauen) teil. Bei trinkzeiten zwi-
schen 3 und 4 stunden wurden von den männern 4 bis 7 Gläser Wein (à 0,2 l) getrunken,
von den frauen dagegen 3 bis 5 Gläser. die Blutalkoholkonzentrationen lagen zwischen
0,29 und 0,77 ‰. die teilnehmer waren nicht bereit, mehr als die konsumierte menge al-
kohol zu trinken. 

in neuester Zeit wurde von lindemeyer und rost ein alkoholpräventionsprogramm
(„lieber schlau als blau“ – für Jugendliche) für schulen entwickelt, das 2013 in einem gro-
ßen trinkexperiment mit 725 schüler/innen der 9. und 10. Klasse getestet wurde mit Ge-
nehmigung des brandenburgischen ministeriums für Bildung, Jugend und sport. Vor dem
test wurde Häufigkeit und menge des alkoholkonsums sowie die Häufigkeit des Binge
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drinking in den letzten 90 tagen erfragt. schüler, die noch nie in ihrem leben alkohol ge-
trunken hatten, nahmen an dem test ebenso nicht teil wie schüler, deren eltern eine teil-
nahme am trinktest abgelehnt haben. mit jedem schüler wurde besprochen, welchen und
wie viel alkohol er während des trinkversuchs trinken würde. es wurden auch Höchst-
grenzen vereinbart [126]. der trinkversuch wurde außerhalb der schulzeit an einem „si-
cheren“ ort durchgeführt. die teilnehmer/innen maßen ihre erreichte aaK, überprüften
die auswirkungen auf ihre kognitive leistungsfähigkeit mittels eines Konzentrationstests
unter alkohol und verglichen die auswirkung des alkohols auf ihre emotionale Befind-
lichkeit und ihr sozialverhalten (es werden kurze Videoaufnahmen gemacht) mit ihren
diesbezüglichen erwartungen. 

5. Alkoholmessverfahren (AAK, BAK) 
scHmutte et al. verglichen 1973 atem- und Blutalkoholkonzentrationen nach körper-

licher Belastung und besonderer atemtechnik (Hyperventilation) [31].
teiGe et al. untersuchten 1974 BaK-unterschiede bei gleichzeitiger Blutabnahme aus

den korrespondierenden Venen des rechten und linken arms [35].
loos und Heifer berichteten 1979 über den zeitlichen Verlauf von aaK und BaK [54].
der frage, ob die atemalkohol-messung durch aceton beeinflusst werden kann, gingen

meBs, GercHoW und scHmidt 1984 nach [72]. aceton findet sich besonders bei diabeti-
kern in der atemluft.  

Penners und BilZer beschrieben 1987 trinkversuche, die belegen, dass die atemalko-
holkonzentrationen durch aufstoßen von alkoholhaltiger atemluft verfälscht werden kön-
nen [83].

WittiG et al. [108] führten 2000 zur frage der Beeinflussung des BaK/aaK-Quotien-
ten durch verschiedene umgebungstemperaturen trinkversuche mit 10 freiwilligen Pro-
banden (5 frauen und 5 männer) im alter von 24 bis 31 Jahren durch. sie erhielten nach
anlage eines venösen Zugangs am unterarm jeweils 0,8 g alkohol/kg Körpergewicht in
form handelsüblicher Getränke. die trinkzeit war auf 10 minuten begrenzt. die Blutent-
nahmen erfolgten immer zwischen den beiden atemproben mit dem dräger alcotest
7110, so dass die Zeitgleichheit von atem- und Blutprobe gegeben war. die messungen er-
folgten in den ersten 2 stunden nach trinkende in intervallen von 10 minuten und wurden
danach in 30-minütigem abstand bis zum völligen abbau des alkohols fortgeführt. die-
selben Probanden absolvierten die trinkversuche unter sonst identischen Bedingungen bei
jeweils 2 verschiedenen umgebungstemperaturen (15 bis 18 °c bzw. 25 bis 29 °c).

KöHler [109] verglich ebenfalls im Jahr 2000 aaK- und BaK-messung mit dem drä-
ger-alcotest 7110 mK iii eVidential. Bei 341 teilnehmern wurden eine simulta-
ne aaK- und BaK-messung durchgeführt. das alter der teilnehmer lag zwischen 19 und
72 Jahren mit einem medianwert von 27 Jahren. Versuchsdesign: die teilnehmer konnten
art und menge der alkoholischen Getränke frei wählen. in der regel wurde etwa 30 mi-
nuten nach trinkbeginn gegessen (warmes essen, Käse, Brot). Während des essens wurde
weiter alkohol getrunken. die auswahl der Probanden erfolgte zufällig und unerwartet.
Vor testbeginn stand jede Person in einem Kontrollraum für mind. 15 minuten unter auf-
sicht. in dieser Zeit fand kein Konsum von nahrung oder Getränken statt, auch das rau-
chen war gem. Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers untersagt. die rahmenbedin-
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gungen der geselligen trinkversuche bildeten reale trinksituationen ab, wie sie z. B. auch
in Gaststätten vorzufinden sind.

scHuff et al. [111] berichteten 2002 über durch Hypo- und Hyperventilation beeinfluss-
bare faktoren der atemalkoholkonzentration. an den Versuchen nahmen 11 gesunde al-
koholgewöhnte Probanden teil, 4 frauen und 7 männer im alter von 25 bis 53 Jahren. Je-
weils 6 Probanden unterzogen sich in wechselnder Gruppierung 3 verschiedenen
teilversuchen. mit der 1. Versuchsanordnung sollte der einfluss von Hypo- bzw. Hyper-
ventilation untersucht werden. es wurde mit 3 unterschiedlichen alkoholkonzentrationen
getestet, und zwar ca. 0,4 mg/l, 0,3 mg/l bzw. 0,2 mg/l. Zu Beginn der sich anschließenden
messphase wurden 3 aaK-messungen ohne atemtechnische Beeinflussung durchgeführt.
danach erfolgten abwechselnd je 2 messungen nach Hypo- bzw. nach Hyperventilation.
Hierbei wurden die Probanden aufgefordert, unmittelbar vor der atemprobe 30 sekunden
den atem anzuhalten bzw. 30 sekunden schnell und tief hechelnd zu atmen. in der 2. Ver-
suchsanordnung sollte überprüft werden, ob die aaK-abweichungen nach Hypo- bzw.
Hyperventilation ausschließlich durch temperaturveränderungen der expirationsluft er-
klärbar sind. durch Hypoventilation steigt die atemtemperatur etwas an, nach Hyperven-
tilation dagegen sinkt die atemtemperatur. in einer 3. Versuchsanordnung wurde der ein-
fluss der alveolären Kontaktzeit überprüft. da die alveoläre Kontaktzeit für die
diffusionsvorgänge durch eine unterschiedliche Zeitdauer der Hyperventilation nicht be-
einflussbar ist, wurden die Versuche auf messungen nach unterschiedlich langer Hypo-
ventilation beschränkt. die Zeit, in der der atem anzuhalten war, wurde von 10 sekunden
in 10-sekunden-schritten auf 50 sekunden ausgedehnt. 

JacHau et al. untersuchten 2007 an 5 Versuchspersonen (2 frauen und 3 männer, alter
23 bis 63 Jahren) mögliche manipulationen von aaK-messwerten durch atemvarianten
in der Vortestphase [116]. die Versuchspersonen gaben an, körperlich gesund zu sein. an-
amnestisch fanden sich keinerlei Hinweise auf eine störung der lungenfunktion durch
asthma oder andere erkrankungen des respirationssystems. Bodyplethysmografisch und
spirometrisch waren keine krankhaften Befunde festzustellen. die Probanden waren in
unterschiedlichem maße alkoholgewohnt und standen nicht unter einfluss von arzneimit-
teln. Versuchsablauf: die Probanden erschienen nach häuslichem frühstück im institut
und erhielten 1,0 g alkohol/kg Körpergewicht in form von begleitstofffreiem alkohol 
(70 Vol. %) in orangensaft ad libitum. als trinkzeit wurde 10 minuten vorgegeben. 20
minuten nach trinkende erfolgte die erste aaK-messung, was anschließend alternierend
im 15-minütigen rhythmus fortgesetzt wurde. Vor der abgabe der 1. atemprobe sollte aus
ruhiger atemmittellage heraus ein einmaliges tiefes ausatmen mit anschließendem einat-
men, vor der abgabe der 2. atemprobe aus ruhiger atemmittellage nur ein tiefes einatmen
erfolgen.

iten und Wüst [120] berichteten 2009 über trinkversuche mit dem lion alcometer 500.
an der studie nahmen 185 freiwillige (152 männer, 33 frauen, alter 16 bis 77 Jahre) teil,
verteilt auf 8 verschiedene Veranstaltungen. die Probanden konnten soviel alkohol kon-
sumieren, wie sie wollten, mussten diesen allerdings bezahlen. Getränkearten und trink-
zeitintervalle waren frei wählbar. die Versuchsanordnung simulierte somit ein wirklich-
keitsnahes gesellschaftliches szenario. andererseits widerspiegelt die studie ideale
Bedingungen bezüglich räumen, temperaturen, Geräten und mitwirken der Probanden.
die Probanden konnten den Zeitpunkt selbst wählen, wann sie die untersuchungsbatterie
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durchlaufen wollten, durften vorher aber während mindestens 20 minuten keinen alkohol
mehr konsumieren und waren verpflichtet, während dieser Zeit eine mundspülung mit
Wasser durchzuführen. die eigentliche Versuchsserie dauerte 5 minuten, umfasste zuerst
eine serie von 2 atemalkoholmessungen, dann eine Blutentnahme und schließlich noch-
mals eine serie von 2 atemalkoholmessungen.

scHuff et al. [110] stellten 2002 untersuchungen zum Quotienten BaK/aaK in der re-
sorptionsphase an. der ablauf der trinkversuche war standardisiert und von einer ethik-
Kommission genehmigt worden. die 38 weiblichen und 70 männlichen Versuchspersonen,
die zwischen 20 und 63 Jahren alt waren, erhielten jeweils eine alkoholmenge um 0,5 bis
0,6 g/kg Körpergewicht. sie konnten zwischen Bier, Wein, sekt und hochprozentigen al-
koholika wählen. als trinkzeit standen maximal 20 minuten zur Verfügung. 20 minuten
nach trinkende konnte die 1. und etwa 2-3 minuten später die 2. atemprobe abgegeben
werden; zwischen den beiden atemproben wurde Blut entnommen.

Heifer [65] untersuchte 1982 die differenz zwischen atem- und Blutalkoholkonzentra-
tion in der anflutungsphase an 25 Versuchspersonen. diese nahmen nach 4-stündiger nah-
rungskarenz einmal innerhalb von 90 minuten, ein anderes mal innerhalb von 10 minuten
1 g alkohol/kg Körpergewicht zu sich. atemalkoholtests wurden alle 20 minuten nach
trinkbeginn durchgeführt bis 240 minuten nach trinkbeginn, ebenso oft wurden Blutpro-
ben entnommen. 

derselbe autor untersuchte 1995 mit mitarbeitern den zeitlichen Verlauf der atem- und
Blutalkoholkonzentration bei störungen der lungenfunktion [94]. die Versuchspersonen
waren 24 Patienten mit diversen lungenerkrankungen und als Kontrollgruppe 8 lungen-
gesunde Personen. im trinkversuch wurde in 30 minuten möglichst gleichmäßig 0,5 g 
alkohol/kg Körpergewicht in form von Wodka getrunken. die aaK und BaK wurden
unmittelbar vor trinkbeginn sowie 45 und 60 minuten und dann jede halbe stunde bis 3
stunden nach trinkbeginn gemessen.

clasinG et al. [59] stellten 1981 untersuchungen zum Verlauf der atemalkoholkurve
mit dem alcotest ir 7010 bei nur 2 gesunden männlichen Versuchspersonen an. Gemessen
wurde ab 15 minuten nach trinkende alle 2 minuten bis 300 minuten nach trinkende. 

6. Versuchsbedingungen – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
6.1 Gestaltung der Versuche

es gab bei etlichen trinktests den Versuch der realitätsnahen Gestaltung, indem eine le-
bensnahe atmosphäre geschaffen wurde durch aktivitäten wie tanzen, Kartenspielen,
fernsehen, musik und Kerzenlicht ([14]; [18]; [73]; [119]). rauchen war gestattet [20].
Zum teil wurden auch die Partner bzw. Partnerinnen der Probanden mit einbezogen [71],
in einigen fällen fungierte der moderator sogar als animateur ([97]; [99]), in einem fall
wurden sogar zur animation humorvolle filmausschnitte mit trinkszenen gezeigt [119].
Bei weiteren trinktests wurde versucht, eine „feuchtfröhliche“ runde in einer „strauß-
wirtschaft“ nachzuahmen [76] oder die atmosphäre einer Gaststätte zu schaffen [109]. 

Bei anderen Versuchen wurde mehr für eine entspannte atmosphäre gesorgt: die Ver-
suchspersonen lagen auf einer liege ([44]; [73]), oder sie sollten ruhig in ihren sesseln sit-
zen [5], in der resorptionsphase sollten sie Gespräche führen oder illustrierte Zeitschriften
lesen [52].
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steiGleder und Wille [4] sind der auffassung, dass gleiche Vorbedingungen entschei-
dende Voraussetzungen für eine exakte Versuchsdurchführung darstellen. aus diesem
Grund waren ihre Probanden für eine gewisse Zeit kaserniert. Bei den üblichen ambulan-
ten trinkversuchen können diese Vorbedingungen wie eventuell am Vorabend der Versu-
che genossener alkohol, art, menge und Zeitpunkt der letzten nahrungsaufnahme vor
dem Versuch natürlich nicht kontrolliert werden.

6.2. Die Probanden
die Probanden waren vielfach junge menschen, häufig studenten. oft wurde betont,

dass nur gesunde Personen an dem trinkversuch teilnehmen, wobei in der regel die ei-
genangaben der Versuchspersonen mitgeteilt wurden. auch wurde nur selten definiert, was
unter Gesundheit verstanden wurde. nur gelegentlich wurden die Versuchspersonen einer
allgemein-medizinischen untersuchung unter einschluss einer gezielten anamnese-
erhebung und der Bestimmung einschlägiger laborparameter unterzogen [115]. Proban-
den mit lebererkrankungen oder erkrankungen, die die testwerte verfälschen könnten,
wurden ausgeschlossen, desgleichen schwangere frauen. Bei der messung der aaK ist 
es zudem wichtig, dass die Versuchspersonen nicht lungenkrank sind, da sich die Be-
einflussbarkeit des ausatmungsvorgangs sich erheblich auf die messwerte auswirkt [116,
s. 11]. 

Wie alkoholgewöhnt waren die Probanden? in der regel verließ man sich auf aussagen
der teilnehmer an dem trinktest, ob sie erfahrung mit alkohol hatten oder nicht, bzw. in
welchem maße sie alkoholgewöhnt waren. nur in wenigen fällen wurde die wöchentliche
trinkmenge, das trinken in der Woche und am Wochenende sowie die Häufigkeit größe-
rer trinkmengen erfragt als maß für die alkoholgewöhnung. in keinem fall wurde im Vor-
feld ein trinktagebuch geführt. nach KunKel [77] sind erhebliche Zweifel an der Vertrau-
enswürdigkeit eigener angaben zum trinkverhalten angebracht, da vor allem bei höherem
alkoholkonsum die neigung bestehe, einen zu niedrigen alkoholkonsum anzugeben.
außerdem: wer misst und protokolliert schon seine trinkmengen? Harford et al. (1976,
zit. nach KunKel) verglichen die angaben zum alkoholkonsum bei einer bestimmten
trinkgelegenheit in einem Gasthaus, die nach 3-4 tagen gemacht wurden, mit Kontroll-
werten aus der Beobachtung dieser trinkgelegenheit. 96 Personen wurden gefragt, nur 46
konnten sich an die genaue anzahl der trinkeinheiten erinnern, 26 irrten sich um 1 einheit,
13 irrten sich um 2-3 einheiten und 11 konnten sich überhaupt nicht mehr erinnern. anga-
ben über die Vorerfahrung mit alkohol beruhen also im allgemeinen auf mehr oder min-
der ungenauen schätzungen des eigenen alkoholkonsums. 

6.3 Nüchternheit: alkoholnüchtern vs. nahrungsnüchtern
die Probanden sollen zum trinktest alkoholnüchtern erscheinen. dabei gibt es unter-

schiedliche Vorgaben, wie lange der letzte alkoholkonsum zurückliegen muss. die alko-
holkarenz beträgt maximal 48 stunden [82], mindestens 18 stunden [76], des öfteren 24
stunden ([59]; [60]; [92]). manchmal heißt es: „am Versuchstag kein alkohol“ oder: „letz-
ter alkohol am Vorabend des Versuchstages“ [52]. 

nahrungsnüchtern – auch hier gibt es unterschiedliche Handhabungen: maximal eine
nahrungskarenz von 20 stunden [2], sonst alle möglichen Vorgaben (3 bis 18 stunden).
des öfteren aber auch ein leichtes frühstück oder ein imbiss oder essen unmittelbar vor
dem Versuch oder 1 bis 2 stunden vor dem Versuch, gelegentlich ein standardisiertes früh-
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stück, d. h. für alle das gleiche frühstück, die gleiche menge an nahrungsbestandteilen 
(z. B. 2 belegte Brote) oder die gleiche Kalorienanzahl. in keiner untersuchung wurde
allerdings berücksichtigt, dass die Probanden unterschiedlich groß und schwer sind, also 
z. B. je nach Gewicht eine andere Kalorienmenge erhalten. 

essen während des trinkversuchs: Bei etlichen trinkversuchen wurde auch während des
trinkens gegessen, gelegentlich auch nach dem trinken. in den Versuchen von ZentGraf

et al. ([119]; [124]) wurden durch zwei unterschiedliche essensangebote während des
trinkens in Verbindung mit unterschiedlichen alkoholika zwei verschiedene trinkstile er-
möglicht (russischer und deutscher trinkstil).

6.4 Alkoholmengen und Trinkzeiten, Trinkmodi
die alkoholmengen in den Versuchen variierten, je nach zu untersuchendem alkoholi-

sierungsgrad. Wenn die auswirkungen niedriger Blutalkoholkonzentrationen getestet
wurden (als niedrigste BaK wurde meistens bei den Versuchen zur analyse der alkohol-
wirkung eine BaK von 0,4 oder 0,5 ‰ gewählt), waren die alkoholmengen naturgemäß
sehr gering. das minimum lag bei 0,3 g alkohol/kg Körpergewicht bei einer untersu-
chung über die dauer der resorptionszeit bei verschiedenen alkoholbelastungen [91]. das
maximum wurde in dem Versuch von ZinK und reinHardt [73] mit einer alkoholmenge
von 5,8 g/kg Körpergewicht erreicht, allerdings waren die trinkzeiten auch sehr lang (bis
10 stunden). in den meisten fällen wurden die Versuche mit geringen oder mittleren 
alkoholmengen von 0,5 bis 1,2 g alkohol/kg Körpergewicht durchgeführt, häufig mit 1 g
alkohol/kg Körpergewicht, oder es wurde eine BaK von 0,5 ‰ oder 1 ‰ oder eine da-
zwischen angestrebt. es wurde aber nicht begründet, warum gerade mit diesen bestimmten
alkoholmengen bzw. mit dieser bestimmten BaK getestet wurde.

die trinkzeiten waren sehr unterschiedlich lang – je nach Versuchsbedingung und Ziel-
richtung des trinkversuchs. auch bei den Versuchen, die der selbsterfahrung dienten, hing
es davon ab, ob eine bestimmte BaK erreicht werden sollte oder ob es den Probanden frei-
gestellt war, wie viel sie trinken wollten. in dem ersten fall wurde nur eine bestimmte al-
koholmenge – errechnet aus dem Körpergewicht der Versuchsperson – angeboten, die
trinkzeit fiel dann entsprechend geringer aus. Wenn die trinkmenge dem Probanden frei-
gestellt war, dann betrug die trinkzeit 2 stunden [50], manchmal 3 [124] oder auch 4 stun-
den ([34]; [80]; [119]), gelegentlich auch bis zu 10 stunden [73]. 

trinkmodus: in vielen trinkversuchen wurde auf einen gleichmäßigen Konsum der al-
koholischen Getränke hingewirkt, um eine gleichmäßige, auch mit den anderen Probanden
vergleichbare anflutung des alkohols zu erreichen.

Beeinflussung der trinkmengen durch die trinkbedingungen: Gelegentlich wurde vom
Versuchsleiter zum trinken animiert, auch zum exzessiven trinken; durch schaffen einer
bestimmten, dem trinken förderlichen atmosphäre (Kneipenstimmung, musik, anwesen-
heit von freundinnen bzw. freunden, „feucht-fröhliche runde“ usw.) wurde das trinkver-
halten beeinflusst, so dass von einigen mehr getrunken wurde als sie in einer anderen,
nüchternen umgebung trinken würden. Ziel der animation war herauszufinden, wie viel
alkohol überhaupt unter bestimmten Bedingungen getrunken werden kann. 

6.5 Tageszeit des Trinkversuchs
die trinkversuche fanden meistens morgens oder abends (ungefähr gleich häufig) statt,

seltener mittags oder am frühen nachmittag. nach lötterle et al. [86] erfolgt bei mittel-
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gradig alkoholgewohnten Personen morgens eine signifikant schnellere aufnahme des 
alkohols in das Blut und daraus resultiert dann morgens eine höhere maximale BaK als
abends. die Wahl der tageszeit bei den beschriebenen trinkversuchen wurde aber nicht
begründet. Gab es mehrere Versuche an verschiedenen tagen, wurde aber darauf geachtet,
dass die trinkversuche zur gleichen tageszeit durchgeführt wurden. 

6.6 BAK- (AAK-) Messung
Zeitpunkt und anzahl der Blutentnahmen: sofort nach trinkende oder bis zu 45 minuten

nach trinkende; abstände zwischen den messungen: zunächst kürzer, oft alle 15 minuten
(um einen genauen Kurvenverlauf zu erhalten), oder alle 30 minuten, später dann länger,
meistens jede stunde; Zahl der messungen: 1-31.

in den letzten Jahren gab es vermehrt aaK-messungen. mit ihnen werden die alkohol-
konzentrationen häufiger als durch Blutentnahmen gemessen, oft alle 15 minuten, im ex-
trem alle 2 minuten [59]. 

übereinstimmend war bei fast allen Versuchen eine sehr gründliche auswertung der
messergebnisse. fast immer wurden die Bestimmungen mehrfach gemacht und daraus
wurde dann ein mittelwert errechnet, außerdem wurden bei der Bestimmung der BaK ver-
schiedene methoden verwendet. 

Bei den aaK-messungen in der Vergangenheit wurde festgestellt, dass sie manipuliert
werden könnten. auch zeigte der faktor aaK/BaK eine zu große Variabilität infolge der
Heterogenität der Probanden hinsichtlich alter, Geschlecht, Körpermasse, Größe, Vitalka-
pazität, atemtechnik oder Körpertemperatur ([116]; [120]; [109]; [111]). mittlerweile
wurden aber mit dem dräger eVidential 7110 und seinem nachfolgemodell dräger-
alcotest 9510 de die aaK-messgeräte so verbessert, dass sich die messwerte nicht
mehr so leicht manipulieren lassen. auch der einfluss der atemtechnik wurde reduziert,
ebenso die abhängigkeit von der temperatur. es bleiben aber nach mußHoff immer noch
Probleme beim Konvertieren von aaK- in BaK-Werte [127]. 

6.7 Gemeinsamkeiten bei den Bedingungen
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die experimentellen rahmenbedingungen mitgeteilt

wurden, in der regel allerdings ohne dass die genaue ausgestaltung der jeweiligen expe-
rimente inhaltlich begründet wurde.

übereinstimmend wurde bei fast allen Versuchen eine sehr gründliche, fast immer mehr-
fache Bestimmung der jeweiligen Blutalkoholkonzentration vorgenommen. 

auch achteten die Versuchsleiter darauf, dass der alkohol gleichmäßig und nicht zu
schnell getrunken wurde. 

Getestet wurde vorwiegend mit geringen (bis 0,5 ‰) und mittleren alkoholmengen (bis
1,2 ‰), wobei die gewählte alkoholbelastung nicht begründet wurde. es kann nur vermu-
tet werden, dass die Versuchspersonen nicht zu stark mit alkohol belastet werden sollten
und bei nicht alkoholgewohnten Personen übelkeit und erbrechen vermieden werden soll-
te. es wurde auch nicht begründet, warum z. B. in einer studie eine alkoholbelastung von
1 g/kg Körpergewicht gewählt wurde, bei derselben fragestellung in einer anderen studie
dagegen nur eine alkoholbelastung von 0,7 g. 

Bei etlichen Versuchen wurde die schaffung einer der realen lebenswelt angenäherte
atmosphäre angestrebt, z. B. mit freier Wahl der Getränke, längeren trinkzeiten und üb-
lichen trinkorten. 
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die Vorerfahrung der Versuchspersonen mit alkohol wurde, wenn überhaupt, nicht sehr
gründlich ermittelt. diese Problematik wird sich grundsätzlich nicht lösen lassen; durch
den einsatz von längerfristig geführten trinktagebüchern im Vorfeld eines trinktests,
durch Bestimmung entsprechender laborparameter (Blutuntersuchung: Gamma-Gt,
Got, GPt, mcV, cdt bzw. Haarprobe: 3 cm analysiert auf etG, 7-30 pg/ml spricht für
moderaten alkoholkonsum in den letzten 3 monaten), durch Befragung von Bezugsperso-
nen und/oder durch fragebögen zur selbstauskunft, die sowohl in nüchternem als auch 
alkoholisiertem Zustand ausgefüllt werden sollten, ließe sich zumindest eine bessere ein-
schätzung erreichen. 

Große unterschiede gab es bei der Behandlung der nahrungsnüchternheit, auch wie
lang der Zeitraum der alkoholkarenz vor dem trinkversuch sein sollte, wurde unter-
schiedlich gesehen.

dass es relativ wenige Gemeinsamkeiten bei den Versuchen gab, lag natürlich einmal an
den unterschiedlichen fragestellungen. aber welche Bedingungen gewählt wurden, er-
scheint z.t. willkürlich. diese nicht unbedingt notwendige, von der fragestellung her
nicht gerechtfertigte unterschiedlichkeit der Bedingungen erschwert naturgemäß die Ver-
gleichbarkeit der Versuche. es wäre wünschenswert für künftige trinkversuche, wenn es
einheitlichere Vorgehensweisen gäbe.

Z u s a m m e n f a s s u n g
in diesem review wurden 127 Publikationen aus deutschsprachigen Zeitschriften aus der Zeit von 1958 bis

2014 ausgewertet. es wurden Versuche zum Verlauf der Blutalkoholkurve, zu Begleitstoffen, zur alkoholwir-
kung, zum Zusammenwirken von einzelnen stoffen mit alkohol, alkohol-selbsterfahrungs-Versuche und Ver-
suche zu den messverfahren beschrieben. Wegen der fülle des materials wurden frühere trinkversuche kurz dar-
gestellt, die experimente ab 1980 dagegen ausführlicher beschrieben. Ziel des reviews war, standards für
trinktests festzulegen und zu eruieren, ob bei den vielen publizierten trinkversuchen eine gemeinsame Grund-
struktur gefunden werden konnte. dies war allerdings nur in teilaspekten möglich.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
review – trinktests – trinkversuche – Versuchsbedingungen – standards

s u m m a r y
this review analyzes 127 publications from journals written in German language between 1958 and 2014,

mostly from the German journal “Blutalkohol”. experiments are described which examine the course of the
blood alcohol curve, the congeners of alcohol, the psychological and physiological effects of alcohol drinking
and the combination of several substances with alcohol. further experiments are described which analyze alco-
hol self-experience and the exact measurement of the blood and breath alcohol concentration. Because of the
multitude of drinking tests the experiments before 1980 are only presented shortly whereas the newer experi-
ments are described in greater details. the aim of this review was to search for a common structure and equal con-
ditions within all those experiments, but this structure was detected only partly, and the test conditions were sel-
dom the same.

K e y w o r d s
review – drinking tests – drinking experiments – test conditions – standards
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radfahren unter cannabiseinfluss
Ein Meilenstein der Fahrsicherheitsforschung

cycling under the influence of cannabis
A cornerstone of driving safety research

Einleitung
Zweifellos gehört cannabis zu den am weitesten verbreiteten drogen und steht wohl

auch in deutschland nach der „Volksdroge“ alkohol, wenn auch mit einigem abstand, an
zweiter stelle. diese Prävalenz gilt – und zwar mit steigender tendenz – gerade für die
Gruppe der Jungerwachsenen im alter zwischen 18 und 25 Jahren, mithin gerade in der al-
tersstufe, die eine hohe signifikanz in der unfallbilanz im straßenverkehr aufweist1).

Während eine alkoholisierung, schon wegen des typischen alkoholgeruchs in der
atemluft und wegen ebenfalls typischer und allgemein bekannter körperlicher und geisti-
ger auffälligkeiten, für die eingesetzten Polizeibeamten regelmäßig schon beim ersten Zu-
griff erkennbar ist – etwa auch bei sog. anlasslosen Verkehrskontrollen –, ist dies – auch
angesichts der mitunter nur unzureichenden schulung der Polizei – bei Kontrollen nach
drogenkonsum nicht immer der fall.

das von der Bast2) durchgeführte druid-Projekt3) hatte unter anderem zum Ziel, das
dunkelfeld von fahrzeuglenkern zu erhellen, die ihr fahrzeug unter dem einfluss psycho-
troper substanzen führen. Hierzu wurden in 13 europäischen ländern Proben von etwa
50.000 zufällig ausgewählten, unauffälligen fahrzeuglenkern gewonnen. Zusätzlich wur-
den Proben von 3.600 schwerverletzten und 1.300 tödlich verunfallten fahrzeuglenkern
analysiert. die am häufigsten festgestellte psychotrope substanz war bei den unauffälligen
fahrzeuglenkern der alkohol (durchschnittliche Prävalenz: 3,48 %), insbesondere in den
südeuropäischen ländern. in den nordeuropäischen ländern wurden dafür häufiger arz-
neimittel und illegale drogen festgestellt. die osteuropäischen länder zeigten insgesamt
niedrigere Prävalenzen für alkohol, illegale drogen und medikamente. cannabis war die
bei den unauffälligen fahrzeuglenkern am häufigsten festgestellte illegale substanz
(durchschnittliche Prävalenz: 1,32 %), gefolgt von Kokain (durchschnittliche Prävalenz:
0,42 %). Während z. B. arzneimittel in erster linie bei älteren, weiblichen fahrzeugfüh-
rern nachgewiesen wurden, wurde cannabis in erster linie bei jungen männern entdeckt.

1) nach der jüngsten Verkehrsunfallstatistik (stand Juli 2015) betrug im ersten Halbjahr 2015 der anteil der al-
koholbedingt an unfällen mit Personenschaden Beteiligten (= 6.931) das ungefähr 8-fache der Zahl der un-
fallbeteiligten unter dem einfluss anderer berauschender mittel (= 887); destatis fachserie 8 reihe 7, 07/2015
s. 40

2) Bundesanstalt für straßenwesen
3) Bast: druid – driving under the influence of drugs, alcohol and medicines Ba 2012, 23 ff.

http://www.bast.de/druid/en/deliverales-list/downloads/deliverable_7_4_3.pdf?__blob=publicationfile
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Bei den schwerverletzten und getöteten fahrzeugführern wurde am häufigsten der ein-
fluss von alkohol festgestellt (je nach land zwischen 15 und 40 %). der nachweis von
cannabis variierte ebenfalls erheblich und lag zwischen 1 und 10 % (litauen bzw. Bel-
gien); dabei ist zu beachten, dass teilweise ein mischkonsum vorlag. 

als risiko-Grenzwert für cannabis wurde eine tHc-Konzentration von 3,8 ng/ml
(Blutserum) für fahrzeugführer vorgeschlagen, was einer Blutalkoholkonzentration von
0,5 ‰ entsprechen soll. in anbetracht der von der Bast erhobenen daten erscheint es
daher umso wichtiger, den einfluss von drogen im straßenverkehr weiter zu klären. dem
standen bislang hierzulande vor allem rechtliche und ethische Bedenken entgegen, die es
nach weithin übereinstimmender auffassung der maßgeblichen instanzen von vornherein
nicht zuließen, für fahrversuche Personen gezielt – illegale – drogen konsumieren zu lassen. 

in dieser Hinsicht ist in der bisherigen forschung zum thema „fahrsicherheit und dro-
gen“ ein grundlegender durchbruch erzielt worden: erstmalig konnte in deutschland – mit
Billigung der ethikkommission – eine studie zu den auswirkungen von drogenkonsum
auf die fahrsicherheit im realversuch durchgeführt werden, d. h. unter Beteiligung von
cannabis gewöhnten Probanden, die – freiwillig – in mehreren Phasen cannabiszigaretten
(Joints) rauchten und entsprechend intoxikiert mit dem fahrrad einen definierten Parcours
durchfahren mussten. 

die vom institut für rechtsmedizin der universität düsseldorf durchgeführte studie
folgte im Wesentlichen der von ihnen vorangehend durchgeführten untersuchungen zur
fahrsicherheit alkoholisierter radfahrer4,5,6,7), um ggf. einen Vergleich zur fahrsicherheit
unter alkoholeinfluss ziehen zu können. doch anders als dort, wo es konkret um die frage
ging, ob der durch die rechtsprechung für eine Strafbarkeit nach § 316 stGB definierte
„geltende“ Grenzwert sog. „absoluter“ fahrunsicherheit von gegenwärtig 1,6 ‰ – aus
rechts- bzw. verkehrsmedizinischer sicht – Bestand haben kann, war nunmehr die frage-
stellung beim radfahren unter cannabiseinfluss „offen“. denn zwar besteht nach § 24a
abs. 2 stVG ein bußgeldbewehrtes Verbot, im straßenverkehr ein Kraftfahrzeug unter
der Wirkung eines der in der anlage zu dieser Vorschrift aufgeführten stoffe zu führen
und ist die frage, wann in diesem sinne von einer „Wirkung“ auszugehen ist, letztlich – je-
denfalls für die rechtsprechung – durch die entscheidung des BVerfG8) geklärt. dem-
gegenüber existieren aber für drogen i. e. s. nach wie vor generell keine anerkannten straf-
begründenden Grenzwerte in form konkreter Blut-Wirkstoff-Konzentrationen. 

einigkeit besteht nur insoweit, dass sich (auch) cannabis im Blut durch die psycho-
aktive Wirkung von tHc nachteilig auf die fahrsicherheit auswirken kann. Keine einig-

4) daldrup et al. Ba Heft 52/2015 s. 1 ff.; maatz et al. dar Heft 1/2015 s. 3 ff.; Hartung/maatz nJW-aktuell
Heft 13/2015 s. 14

5) Hartung B et al.: regarding the fitness to ride a bicycle under the acute influence of alcohol. int J legal med
(2015) 129(3): 471-480

6) Hartung B et al.: differences between male and female cyclists’ performances under the acute influence of al-
cohol. int J legal med (2015) 129(5): 1011–1020

7) Hartung B et al.: the effect of alcohol hangover on the ability to ride a bicycle. int J legal med (2015) 129(4):
751-8

8) Beschl. vom 21.12.2004 – Kammer – 1 Bvr 2652/03, nJW 2005, 349; krit. dazu maatz in Ba Heft 43/2006
s. 451, 452 ff. m. zahlr. w. nachw.
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keit besteht indes, von wann, d. h. von welcher (in ng tHc/ml in Blutserum ausgedrük-
kten) Konzentration ab eine solche Beeinträchtigung denjenigen Grad erreicht, der die si-
chere feststellung „absoluter“ fahrunsicherheit begründet.

daran hat – soweit schon vorweg – die jetzige studie nichts geändert. das war vielleicht
auch nicht (mehr) zu erwarten, nachdem schon die vorangehende radfahrer-alkohol-stu-
die eher Zweifel an dem Konzept von Beweisgrenzwerten „absoluter“ fahrunsicherheit
nicht nur bei radfahrern, sondern allgemein geweckt hat.

Zu den einzelheiten der studie, zur auswahl der Probanden, den Konsummengen, der
anlage des Parcours und den ergebnissen verweisen wir auf den nachfolgenden abschnitt
sowie die einschlägigen Publikationen9,10). 

Die Versuchsanordnung und ihre Ergebnisse
Material und Methoden

um ggf. einen Vergleich zu den alkoholisierten fahrradfahrern ziehen zu können, ge-
langten der identische Parcours und dieselben fahrräder incl. schutzausrüstung wie bei
den untersuchungen zum leistungsvermögen unter alkoholeinfluss zum einsatz. es er-
folgten ferner dieselben (augen-)ärztlichen untersuchungen nach jeder testfahrt. die 
auswertung der festgestellten auffälligkeiten erfolgte gleichfalls nach dem vorbekannten
muster.

Probanden

es wurden 14 Probanden in die studie eingeschlossen (12 männer, 2 frauen). der 
altersmedian betrug 25 Jahre, wobei das alter zwischen 19 und 34 Jahren lag. die Pro-
banden mussten u. a. erfahren sein im umgang mit cannabis (gemäß selbstauskunft; vgl.
hierzu auch tab. 1), ein Gesundheitszeugnis vorlegen und fahrradfahren können.

tab. 1: tHc-cooH-Konzentrationen der 14 Probanden (Blutserum) vor Versuchsbeginn.

9) Hartung B et al.: regarding the fitness to ride a bicycle under the acute influence of alcohol. int J legal med
(2015) 129(3): 471-480

10) Hartung B et al.: the effect of cannabis on regular cannabis consumers‘ ability to ride a bicycle. int J legal
med doi: 10.1007/s00414-015-1307-y

THC-COOH Probanden

>150 ng/ml 1x

75-150 ng/ml 6x

<75 ng/ml 7x
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Versuchsablauf

Zu Beginn erfolgte die ermittlung der ausgangswerte bei den (augen-)ärztlichen unter-
suchungen und bei dem praktischen fahrversuch. Jeder Proband musste zu Beginn den
Parcours mindestens drei mal durchfahren, um Habituationseffekte im Versuchsverlauf zu
minimieren. Zu Beginn wurden ferner ein alco-test sowie ein drogenscreening des urins
durchgeführt. 

die Joints enthielten körpergewichtsadaptierte tHc-mengen (300 µg tHc pro Kilo-
gramm Körpergewicht) und wurden nach einem festgelegten inhalationsschema konsu-
miert (4 sec inhalieren, 10 sec luft anhalten, 15 sec ausatmen bzw. Warten bis zum 
nächsten Zug). es durften max. 3 Joints pro Proband konsumiert werden. nach jedem Joint
sowie etwa 2 stunden nach Beendigung des letzten Joints erfolgte eine ärztliche untersu-
chung, wie sie regelmäßig von Polizeivertragsärzten bei Verdacht auf fahren unter alko-
hol- bzw. drogeneinfluss vorgenommen wird. ferner erfolgte jeweils eine augenärztliche
untersuchung (u. a. zur Bestimmung der fusionsbreite).

Ergebnisse
Vier der untersuchten vierzehn Probanden wiesen positive Konzentrationen für amphe-

tamin (teilweise zusätzlich auch für mdma, sog. ecstasy) auf. Bei zwei Probanden waren
diese Konzentrationen so hoch, dass von einer Beeinflussung durch diese substanzen aus-
gegangen werden musste. die ergebnisse mussten daher zweifach betrachtet werden: ein-
mal für alle untersuchten Probanden sowie einmal ohne die beiden amphetamin-/mdma-
beeinflussten Probanden.

selbst unter dem einfluss hoher oder sehr hoher cannabiskonzentrationen (vgl. tab. 2)
wurden kaum koordinative ausfallerscheinungen festgestellt. Wenn die beiden unter ein-
fluss von amphetamin/mdma stehenden Probanden außen vor gelassen wurden, waren
keine signifikanten Veränderungen des leistungsvermögens nach dem cannabiskonsum
mehr festzustellen. dies gilt sowohl für die praktische fahrleistung als auch für die
(augen-)ärztlichen untersuchungen. die geringste fusionsbreite wurde unmittelbar nach
dem cannabiskonsum festgestellt. der stattgehabte cannabiskonsum konnte jedoch ver-
gleichsweise einfacher im rahmen der ärztlichen untersuchung anlässlich der Blut-
entnahme als durch (cannabis-assoziierte) fahrauffälligkeiten identifiziert werden. 

tab. 2: mittlere tHc-Konzentrationen (Blutserum) der Probanden (n = anzahl der Probanden, die die jeweili-
ge fahrt nach cannabiskonsum absolviert haben; die Blutentnahmen zur Bestimmung der tHc-Konzentratio-
nen erfolgten jeweils unmittelbar nach den fahrversuchen; zehn Probanden konsumierten drei Joints; vier Pro-

banden konsumierten zwei Joints).

Fahrversuche THC

1. Fahrt (N = 14) 58 ng/ml

2. Fahrt (N = 14) 46 ng/ml

3. Fahrt (N = 10) 47 ng/ml
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Schluss und Zusammenfassung
eine definierte tHc-Konzentration zur feststellung einer fahrunsicherheit kann anhand

der vorliegenden daten nicht herausgearbeitet werden. einzelne Probanden führten ihr
fahrrad mit tHc-Konzentrationen von über 100 ng/ml (Blutserum) nicht auffälliger als
vor dem Konsum oder im Vergleich zu anderen Probanden vor dem cannabiskonsum.
selbstverständlich können bestimmte, auch hier festgestellte auffälligkeiten im rahmen
der ärztlichen untersuchung verkehrsmedizinische relevanz erlangen, z. B. weitgestellte
Pupillen oder eine gleichgültige stimmungslage; dies ist jedoch nicht immer notwendiger-
weise der fall, so dass sich diese potenzielle Gefährdung nicht praktisch erkennen lassen
muss. die geringe fusionsbreite im akuten rauschzustand kann allerdings als Hinweis auf
ein erhöhtes risiko für das sehen von doppelbildern während der akuten rauschwirkung
verstanden werden.

die studie bietet in ihrem ergebnis aber keinen anlass, das bislang nur für das führen
von Kraftfahrzeugen geltende „absolute drogenverbot“ des § 24a abs. 2 stVG auch auf
das führen anderer, nicht motorisierter fahrzeuge auszudehnen und damit auch drogen-
beeinflusste radfahrer von dem ordnungswidrigkeitentatbestand zu erfassen. ebenso
wenig lässt sich aus der studie eine erhöhte Grenzwert-Blut-Wirkstoff-Konzentration her-
leiten, die eine überzeugende Grundlage für einen eigenen oWi-tatbestand für radfahrer
bilden könnte, wie er mit 1,1 Promille für radfahrer unter alkoholeinfluss in der diskus-
sion ist11). die an sich „offene“ fragestellung der studie richtet ihren fokus deshalb letzt-
lich allein darauf, wann cannabiseinfluss (bei radfahrern) zur fahrunsicherheit und damit
zur strafbarkeit nach § 316 stGB führt. insoweit sind gegenüber der studie schon allge-
meine einwände vorauszusehen, die – wie auch schon gegenüber dem vorangegangenen
„fahrrad-alkohol-Projekt“12) – die aussagekraft der ergebnisse mit dem argument in
Zweifel zu ziehen versuchen, die Versuchsanordnung spiegele nicht das komplexe Ge-
schehen wider, wie es in der realen Verkehrssituation von dem Verkehrsteilnehmer auch
unvorbereitet zu bewältigen sei. Zudem seien die anforderungen an die hier untersuchten
radfahrer nicht mit denen zu vergleichen, die an das führen von Kraftfahrzeugen zu stel-
len sind, weshalb die ergebnisse schon deshalb nicht auf letztere übertragbar seien. 

diese einwände haben durchaus Gewicht, allerdings nur dann, wenn es überhaupt um
die (generelle möglichkeit der) festlegung von Grenzwerten toxischer Belastung in form
definierter Blut-Wirkstoff-Konzentrationen geht, bei deren erreichen oder überschreiten
die fahrsicherheit in rechtlich relevanter Weise eingeschränkt oder gänzlich aufgehoben
ist. Jedoch verlieren mögliche methodische einwendungen hier an Bedeutung, weil die stu-
die gezeigt hat, dass über die stofftypische „Wirkung“ von cannabis hinaus gerade jede wei-
ter gehende aussage über einen solchen definierbaren tHc-Grenzwert ausgeschlossen ist. 

ein solcher tHc-Grenzwert müsste ein maß an allgemeiner steigerung des unfallrisi-
kos widerspiegeln, das – das ist rechtlich entscheidend und liegt immer noch der Grenz-
wertfestsetzung „absoluter“ alkoholbedingter fahrunsicherheit durch den BGH zugrun-
de13) – für ausnahmslos jeden Konsumenten zutrifft. die studie bestätigt aber – am

11) dazu die empfehlung des aK iii des 53. VGt 2015 sowie die zugehörigen Beiträge von daldrup, scheffler
und Huhn (53. VGt 2015 s. Xii/Xiii sowie s. 103 ff.) Ba Heft 2/2015 s. 72 ff., 131 ff.

12) s.o. fußnoten 4 - 7
13) für Kraftfahrer zuletzt 1,1 ‰ BGHst 37, 89; krit. zu dem der Grenzwertrechtsprechung zugrundeliegenden

erfahrungssatz maatz, zuletzt in Ba Heft 51/2014 suppl. s. 3, 4, 10
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Beispiel tHc-beeinflusster radfahrer – letztlich den bisherigen stand der Wissenschaft
von der je inter- und intraindividuell unterschiedlichen Wirkung von drogen am Beispiel
von tHc und bestätigt – wie zu ergänzen ist – auch den stand der rechtsprechung. die
strafrechtliche ahndung einer drogenfahrt nach § 316 stGB verlangt danach – anders als
die eines bloß bußgeldbewehrten Verstoßes gegen das drogenverbot des § 24a abs. 2
stVG – weiterhin die feststellung der drogenbedingten „relativen“ fahrunsicherheit nach
maßgabe der jeweiligen umstände des einzelfalls. das gilt jedenfalls de lege lata. abhil-
fe könnte theoretisch der Gesetzgeber schaffen, indem er – nicht die rechtsprechung -
einen strafbegründenden Grenzwert festlegt. 

doch hat die jetzige studie gezeigt, dass die abhängigkeit der Pharmakodynamik vom
je individuellen Konsumverhalten nicht einmal bei bestimmten hohen Blut-Wirkstoffkon-
zentrationen eine aussagekräftige und allgemeine Korrelation zu einem erhöhten unfallri-
siko im straßenverkehr zulässt. deshalb taugt – und das ist wohl das ernüchternde ergeb-
nis – die Blut-Wirkstoffkonzentration generell nicht zur abgrenzung von ordnungs-
widrigem Verstoß gegen das „absolute“ drogenverbot des § 24a abs. 2 stVG und strafba-
rer „trunkenheit“ im Verkehr nach § 316 stGB. die – einst auch von mir geteilte14) – Vor-
stellung, jedenfalls der Gesetzgeber könne – besser: dürfe – das Problem durch einführung
strafbegründender Grenzwerte lösen, hieße hiernach, hinsichtlich der Gefährlichkeit un-
gleiche sachverhalte normativ „über einen leisten zu schlagen“, und verstieße damit doch
wohl gegen das verfassungsrechtliche Gleichheits- und Gerechtigkeitsgebot.

Z u s a m m e n f a s s u n g
der artikel befasst sich mit der juristischen interpretation der untersuchungen zur fahrsicherheit von canna-

bis-gewohnten radfahrern unter cannabiseinfluss. Hierzu wurden praktische fahrversuche und begleitende ärzt-
liche untersuchungen zu Versuchsbeginn sowie nach jedem inhalativen cannabiskonsum („Joints“) durchge-
führt. insgesamt 14 Probanden (12, männer, 2 frauen) mit einem altersmedian von 25 Jahren nahmen an der
untersuchung teil. maximal drei Joints mit körpergewichtsadaptiertem tHc-Gehalt (300 µg tHc pro Kilo-
gramm Körpergewicht) durften konsumiert werden. einzelne Probanden führten ihr fahrrad mit tHc-Konzen-
trationen von über 100 ng/ml (Blutserum) nicht auffälliger als vor dem Konsum oder im Vergleich zu anderen
nicht intoxikierten Probanden. die untersuchung hat insofern gezeigt, dass über die stofftypische „Wirkung“ von
cannabis hinaus jede weiter gehende aussage über einen tHc-Grenzwert für fahrradfahrer ausgeschlossen ist.
die Blut-Wirkstoffkonzentration ist generell nicht zur abgrenzung von ordnungswidrigem Verstoß gegen das
„absolute“ drogenverbot des § 24a abs. 2 stVG und strafbarer „trunkenheit“ im Verkehr nach § 316 stGB ge-
eignet.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
cannabis – tHc – fahrsicherheit – fahrrad – fahrradfahrer – cif – cannabis influence factor 

s u m m a r y
the article deals with the legal interpretation of the examinations regarding regular cannabis consumers‘ fit-

ness to ride a bicycle. Practical cycling trials and accompanying medical examinations were carried out at the be-
ginning of the trials and after each inhalative cannabis consumption (“joints“). 14 test persons (12 males, 2 fe-
males) with a median age of 25 years were examined. the joints contained body weight-adapted tHc (300 µg

14) maatz in Kongressbericht 2005 der dGVm, Berichte der Bast – mensch und sicherheit - Heft 171, s. 26, 30
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tHc per kilogram body weight). a maximum of three joints could be consumed. singular test subjects with tHc
concentrations above 100 ng/ml (blood serum) rode the bicycle not more suspicious than before the cannabis
consumption or in comparison to other non intoxicated test subjects. the trials have shown that is impossible to
define a tHc cut-off value for the inability to ride a bicycle. in general, the concentration of a drug in blood
serum is not suitable to differentiate between administrative offence (§ 24 a, stVG) and criminal offence (§ 316
stGB).

K e y w o r d s
cannabis – tHc – ability to ride – ability to drive – cycling – cyclist – cif – cannabis influence factor

d a n k s a g u n g
die studie wurde finanziell unterstützt von VeGas e.V. (Verein zur erforschung der Gefahren durch drogen

und andere rauschmittel im straßenverkehr)
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stellungnahme des normungsarbeitskreises uK 966.2 der
deutschen Kommission elektrotechnik, elektronik, informa-

tionstechnik zu den empfehlungen des arbeitskreises i 
„moderne messmethoden“ und Blutentnahme im 
Verkehrsstrafrecht des Verkehrsgerichtstages 2016

1. Der Arbeitskreis fordert, den für die Anordnung der Blutprobenentnahme bestehen-
den Richtervorbehalt in § 81a Abs. 2 StPO zu streichen und eine originäre Anord-
nungskompetenz der Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft zu schaffen.

Kommentar
ohne Kommentar. 

2. Der Arbeitskreis stellt fest, dass in Ermangelung hinreichender wissenschaftlicher
Erkenntnisse die Atemalkoholanalyse gegenwärtig kein ausreichendes Beweismittel
zur Feststellung „absoluter“ Fahrunsicherheit im deutschen Verkehrsstrafrecht ist.

Kommentar
die ursprüngliche globale formulierung, dass die atemalkoholanalyse in ermangelung

ausreichender wissenschaftlicher erkenntnisse gegenwärtig kein geeignetes mittel zur
feststellung absoluter fahruntüchtigkeit sei, wurde nach längerer diskussion abge-
schwächt, indem man sich lediglich auf die rechtliche Praxis in deutschland beruft. Hier
gibt es tatsächlich nur in wenigen ausnahmen Gerichtsentscheidungen, bei denen das er-
gebnis einer aaK über 0,55 mg/l (resp. 1,1 ‰) zu einer Verurteilung geführt hat. dies ist
u. a. darauf zurückzuführen, dass das olG naumburg1) nach seiner entscheidung bezüg-
lich einer nichtanerkennung eines aaK-ergebnisses von 0,82 mg/l als überschreitung
des Grenzwertes der absoluten fahruntüchtigkeit solche fälle nicht mehr zur Verhandlung
zugelassen hat.

aufgrund der ergebnisse neuer studien mit fahrradfahrern an den universitäten mainz
und düsseldorf kann jedoch festgestellt werden, dass der Zustand einer „absoluten fahr-
untüchtigkeit“ selbst bei BaK-Werten um 1,5 ‰ bei einer erheblichen anzahl von Ver-
suchsteilnehmern nicht gegeben ist. insofern ist zu fragen, ob der geltende BaK-Grenz-
wert der absoluten fahruntüchtigkeit noch rechtlich vertreten werden kann. siehe dazu
auch Pkt. 3.1.

3. Der Arbeitskreis fordert die Bundesregierung auf, vor dem Hintergrund vorhandener
und laufender Studien zur Erforschung insbesondere nachfolgender Themen, For-
schungsaufträge zu erteilen:

Zur Diskussion

1) olG naumburg (05.12. 2000): az.: 1 Ws 496/00, [Ba 2001, 190 m. anm. scheffler].
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3.1 Begründung eines Grenzwertes für die AAK (Atemalkoholkonzentration) zur
Feststellung der „absoluten“ Fahrunsicherheit.

Kommentar
studien zum risiko des fahrens unter alkohol sind seit Jahrzehnten in der literatur zu

finden. diese fragestellung war in den 70er bis 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
immer wieder Gegenstand von Beiträgen auf internationalen Konferenzen, wie z. B. der
international conference on alcohol, drugs and traffic safety (icadts). inzwischen lie-
gen ausreichend ergebnisse aus experimentellen und epidemiologischen studien zum al-
koholbedingten unfallrisiko vor, wie z. B. die 2013 erschienene meta-studie von Har-
Gutt et al.2). fast alle dieser studien basieren auf ergebnissen von atemalkohol-
messungen. es liegen daher bereits seit Jahren ausreichende informationen über die Wir-
kungszusammenhänge vor. 

aus deutschland sind dagegen nur wenige feldstudien bekannt. die hier geltenden
Grenzwerte für die absolute fahruntüchtigkeit basieren auf dem Gutachten „alkohol bei
straftaten“ von lundt/JaHn

3) aus dem Jahr 1966, das sich u. a. auf die ergebnisse der
Grand rapids study4) aus dem Jahr 1964 bezieht, die für über 11.000 unfälle einen Zu-
sammenhang mit der atemalkoholkonzentration herstellte. für die umrechnung der aaK
auf die BaK wurde dabei ein fester faktor von 2.100:1 verwendet. die einzige umfassen-
de studie der deutschen Verhältnisse wurde von KrüGer 1994 durchgeführt; sie basiert
ebenfalls auf aaK-analysen5).

Vergleicht man die in zahlreichen studien festgestellte Korrelation von aaK und BaK
mit der Korrelation einer dieser beiden messgrößen mit dem unfallrisiko, wird deutlich,
dass hier die individuelle disposition des einzelnen Verkehrsteilnehmers deutlich bestim-
mender für die Beurteilung des unfallrisikos ist als eine ableitung dieses risikos aus dem
einem der obigen messverfahren. aus dieser sicht ist es daher von untergeordneter Be-
deutung, in welcher messgröße das alkoholbedingte risiko ausgedrückt wird.

die laufende studie der sächsischen Hochschule der Polizei hat zum Ziel, die Korrela-
tion zwischen atem- und Blutalkohol-Konzentration anhand bundesweit erhobener daten
statistisch zu erfassen. sie entspricht im ansatz den bereits von der deutschen Hochschu-
le der Polizei durchgeführten feldstudien, deren ergebnisse 2001 und 2006 veröffentlicht
wurden. neue erkenntnisse zur frage des alkoholbedingten unfallrisikos sind hier nicht
zu erwarten, da entsprechende daten nicht erhoben werden.

2) Hargutt V., Krüger H.-P., schnabel e., Walter m. (2013): risk estimations based on data from experimental
studies, epidemiological studies and meta-analysis on driving under the influence. icadts 2013.

3) lundt P.V., Jahn e. (1966): alkohol bei Verkehrsstraftaten. Gutachten des Bundesgesundheitsamtes. Kirsch-
baumverlag Bad Godesberg.

4) Borkenstein r. f., crowther, r. P., shumate r. P., Ziel W.B., Zylman r. (1974): the role of the drinking 
driver in traffic accidents (the Grand rapids study). steintor-Verlag, lübeck.

5) Krüger, H.-P., Kazenwadel, J. & Vollrath, m. (1995): das unfallrisiko unter alkohol unter besonderer Berück-
sichtigung risikoerhöhender faktoren. in H.-P. Krüger (Hrsg.), das unfallrisiko unter alkohol. stuttgart: 
fischer Verlag.
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3.2 Möglichkeit einer Rückrechnung der AAK auf den Tatzeitpunkt.

Kommentar
Wissenschaftlich fundierte möglichkeiten sind hierzu in mehreren deutschsprachigen

sowie zahlreichen internationalen Veröffentlichungen aufgezeigt worden.6, 7)
Bei der Blutalkoholanalyse darf eine rückrechnung nur dann erfolgen, wenn seit dem

trinkende bzw. dem anhalten mehr als 2 stunden vergangen sind. Von den Befürwortern
einer beweissicheren atemalkoholanalyse im strafrecht ist jedoch wiederholt betont wor-
den, dass diese nur in fällen einer folgenlosen trunkenheitsfahrt zur anwendung kommen
soll, bei welcher der Betroffene vom Zeitpunkt des anhaltens bis zur messung auf der
Wache ständig unter Kontrolle steht. der hierfür erforderliche Zeitraum liegt in der regel
unter 30 minuten. Von daher besteht objektiv keine notwendigkeit einer rückrechnung.

3.3 Ermittlung der erforderlichen Wartezeit für die Bestimmung der AAK bei Ver-
dacht auf höhere Alkoholkonzentrationen.

Kommentar
es ist unklar, was mit dieser empfehlung gemeint ist. aus zahlreichen untersuchungen

zur resorption und elimination von alkohol ist bekannt, dass die erforderliche Zeit bis
zum erreichen der maximalen Konzentration bei atemalkohol als substrat kürzer ist als
bei Blutalkohol. dies ist auf die unterschiedlichen Verteilungsräume zurückzuführen.
Während die atemalkoholkonzentration eng mit der arteriellen Blutalkoholkonzentration
in der lunge korreliert und bei einem sturztrunk sehr rasch ansteigen kann, ist dies für die
venöse Blutalkoholkonzentration nur mit Verzögerung gegeben, da die zwischen arteriel-
lem und venösen system liegenden Geweberäume zunächst aufgesättigt werden müssen.
dies kann in der anflutungsphase größere arteriovenöse differenzen zur folge haben. 

die im betrachteten Zusammenhang entscheidende Wirkung von alkohol wird durch
dessen Konzentration und deren Änderungsgeschwindigkeit im Gehirn bestimmt. da für
dieses organ ca. 20 % des Herzminutenvolumens zur Verfügung gestellt werden, reagiert
das Gehirn ohne wesentliche Verzögerung auf Veränderungen der arteriellen BaK. diese
entspricht der BaK im lungenkreislauf, an den die atemalkoholanalyse ankoppelt. unter-
suchungen von loos und Heifer

8) haben gezeigt, dass die Wirkung von alkohol durch die
alkoholkonzentration im Gehirn besser beschrieben werden kann als durch die im peri-
phervenösen Blutkreislauf, aus dem die Blutprobe entnommen wird. 

demzufolge ist die erforderliche Wartezeit bis zum erreichen eines Gleichgewichtszu-
standes für atem als substrat kürzer als für periphervenöses Blut. Bei nicht abgeschlosse-
ner resorption und Verteilung wäre es daher im Hinblick auf die alkoholwirkung ange-
bracht, eher für die BaK-analyse eine Verlängerung der Wartezeit zu fordern als für die
aaK-analyse, da die ergebnisse einer zeitgleich vorgenommenen BaK-analyse hier zu
einer systematischen unterbewertung führen.

6) fous r., Klebel e., spichal m., Wermuth m. (1991): resorption und abbau von alkohol gemessen in der
atemluft. Z. f. Verkehrssicherheit, nr. 1, s. 25-30, Wien.

7) dettling a., Witte s., skopp G. , Graw m. (2008): a regression model applied to genderspecific ethanol elimi-
nation rates from blood and breath measurements in non-alcoholics. int. J. legal med., springer-Verlag.

8) loos u., Heifer u. (1979): über den zeitlichen Verlauf von atem- und venöser Blutalkoholkonzentration und
von alkoholwirkungen. Blutalkohol Vol. 16, nr. 5, 321-339.



BlutalKoHol Vol. 53/2016

242 Zur Diskussion

3.4 Überprüfung der Plausibilität von Trinkmengenangaben.

Kommentar
Wer vor Gericht häufig die frage nach der Plausibilität einer festgestellten alkoholkon-

zentration im Vergleich zu dem rechnerischen ergebnis aufgrund von trinkmengenanga-
ben zu beantworten hat, weiß, dass in dieser situation selten mit realistischen aussagen zu
rechnen ist. Hinzu kommt, dass selbst bei laborversuchen, bei denen genaue angaben
über trinkmenge, Verlauf, Gewicht und Körpergröße vorliegen, sich große individuelle
abweichungen zwischen berechneten und tatsächlich gemessenen Wert ergeben können. 

es bleibt demnach unklar, welchen Beitrag eine solche untersuchung zur frage des ein-
satzes der atemalkoholanalyse im strafrecht erbringen könnte.

3.5 Darüber hinaus fordert der Arbeitskreis die Bundesregierung auf, die Entwick-
lung weniger invasiver „moderner Messmethoden“ zur Bestimmung der Blutal-
koholkonzentration zu fördern.

Kommentar
die in deutschland in den letzten Jahren durchgeführten umfangreichen feldunter-

suchungen wurden aus eigenmitteln bestritten, da hierfür keine fördermittel bereitgestellt
wurden. lediglich die statistische auswertung wurde durch forschungsmittel des
B.a.d.s. unterstützt. dennoch wäre es zu begrüßen, wenn die Bundesregierung mittel-
fristig weitere forschungsvorhaben unterstützen würde, insbesondere zur frage, ob der
aktuelle Grenzwert der absoluten fahruntüchtigkeit im Hinblick auf die seit den 70er Jah-
ren deutlich veränderten Verkehrsbedingungen noch zeitgemäß und in seiner Höhe noch
verantwortbar ist. 

4. Das Ergebnis einer „beweissicheren“ Atemalkoholanalyse kann ein geeignetes Be-
weismittel im Rahmen einer Gesamtwürdigung zur Feststellung „relativer“ Fahr-
unsicherheit sein.

Kommentar
seit 1998 gilt die neufassung des § 24a stVG, nach dem die methode der atemalkohol-

analyse für den Bereich zwischen 0,25 und 0,55 mg/l der Blutalkoholanalyse zwischen 
0,5 und 1,1 ‰ gleichgestellt und mit einem Bußgeld verbunden ist. diese Vorgehensweise
hat sich inzwischen sowohl in der polizeilichen als auch in der gerichtlichen Praxis längst
bewährt. auch die Verwaltungsgerichte haben diese situation zur Kenntnis genommen.
Von daher kann es nur verwundern, wenn eine solche empfehlung ausgesprochen wird.

Fazit
Wie auch bei ähnlichen Veranstaltungen der letzten Jahre zur frage des einsatzes der

atemalkoholanalyse als Beweismittel im strafrecht ist es auch beim VGt 2016 nicht zu
einer Veränderung der bisherigen Positionen gekommen. dies ist vor dem Hintergrund
einer im internationalen maßstab wissenschaftlich längst gesicherten erkenntnis der eig-
nung dieser methode zur Beurteilung der alkoholisierung sowie der langjährigen positi-
ven erfahrungen im Bußgeldbereich sehr zu bedauern. auch die zunehmende objektiv be-
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gründete notwendigkeit der erleichterung der polizeilichen arbeit hat daran nichts ändern
können. 

es wäre sehr zu begrüßen, wenn es hier zu einer längst überfälligen, sachbezogenen ent-
scheidung der exekutive käme, um auf diese Weise die Verkehrsüberwachung zu erleich-
tern und damit einen Beitrag zum rückgang alkoholbedingter Verkehrsunfälle zu leisten.

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
für das unterkomitee 966.2 (atemalkoholanalyse)
Prof. dr. andreas slemeyer
Hohelandstr. 69
23564 lübeck
email: andreas.slemeyer@ei.thm.de

Zur Diskussion
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case study: scotland’s new drink driving laws

in december 2014, new legislation came into force in scotland reducing the drink drive
limit from 0.8 g/l to 0.5 g/l. the rest of the uK and malta are the last remaining regions in
the eu to apply a weaker 0.8 limit, all others enforce 0.5 g/l or lower.

the legal changes in scotland followed a public consultation in september 2012 which
found that 74 % of respondents supported the move to lower limits, with 87 % of those sup-
porting a move to 0.5 g/l. the approval of the scotland act in 2012 by the uK government
gave the scottish parliament the power to set a separate drink driving limit for scotland.

the scottish government is calling for the uK government to reduce the drink-drive
limit in england and Wales and also plans to give more powers to the police to carry out
breath testing anytime, anywhere. legal changes in northern ireland to bring about a 
0.5 g/l limit are currently working their way through the legislative process and could be
approved by the end of 2016.

this briefing gives an overview of the new scottish drink driving laws and includes an
interview with Patrick down, a policy specialist from the scottish Government.

A strengthened enforcement programme
Police scotland estimate that they stop around 20,000 drivers each month, or one vehi-

cle every two minutes on average.
the police have powers to breathalyse any driver who:
• has been stopped for any moving traffic offence (e.g. using a mobile phone, a faulty

brake light, not wearing a seatbelt);
• they suspect has been drinking or taking drugs;
• has been involved in an accident;

since 2009, scotland has also operated a vehicle confiscation scheme to target repeat of-
fenders and also first-time offenders who are three times above the legal limit or who re-
fuse to provide a sample for analysis. authorities have the power to seize vehicles in the
above-mentioned cases. so far, over 1,000 vehicles have been seized.

Consequences of being caught drink driving
a conviction for driving or attempting to drive whilst above the legal alcohol limit in

scotland will result in:
• loss of licence – an automatic 12 month driving ban
• a risk of being fined up to £ 5,000
• a criminal record
• an offence which stays on your licence for 11 years
• a risk of imprisonment
• a risk of having your car sold or crushed

Aus der Forschung
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the amount of drink consumed makes no difference. Whether just over the limit or well
over the limit, in the eyes of the scottish law, you are still considered a convicted drunk-
driver and the consequences are exactly the same. if caught driving over the limit the ‘mor-
ning after’, you also face the same consequences as if you had been caught right after drin-
king.

causing death by dangerous driving while under the influence of drink/drugs results in
a minimum two-year driving ban and up to 14 years in prison with an unlimited fine.

An Interview with Patrick Down, Policy Officer, Justice Directorate
of the Scottish Government:
Where does road safety, and drink driving in particular, stand on the Scottish go-
vernment’s agenda?

the scottish Government’s 2020 road safety framework to 2020 published in 20091)
was scotland’s first national road safety plan and took a distinctive approach in setting
commitments over ten years for safer roads in scotland. the framework sets the following
road safety target, based on the 2004-2008 average figures:

• 40 % reduction in road deaths;
• 55 % reduction in serious injuries;
• 50 % reduction in fatal child casualties;
• 65 % reduction in children seriously injured.

it also identified reducing drink driving as one of eight priorities for improving road 
safety in scotland with two key recommendations: action to increase the perceived level of
risk of being caught, in order to change the attitude that people who are caught are ‘un-
lucky’ and lowering the legal drink drive limit to a less ambiguous level. as it was clear
that people were confused about the relationship between units, drinks and the legal limit.

What is the current situation in Scotland regarding drink driving?
it is estimated that 1 in 10 road deaths in scotland still involve drink drivers. the latest

available estimated figures for drink-driving related injury road traffic accidents are pu-
blished online2). they show a steady reduction in drink-driving related road deaths and in-
juries over the last 10 years, from 1,060 total casualties in 2004 to 450 in 2013 and from 40
to 20 fatal casualties due to drink driving3).

What made the Scottish government decide to lower the BAC limit?
evidence shows that drivers are six times more likely to die in a road traffic accident

with a blood alcohol concentration between 0.5 g/l and 0.8 g/l compared to zero blood al-
cohol. evidence submitted in 2010 by the British medical association to the House of
commons transport committee’s inquiry into drink and drug driving law indicated that
the relative risk of being involved in a road traffic crash for drivers with a reading of 
0.8 g/l was 10 times higher than for drivers with a zero blood alcohol reading.

1) http://www.gov.scot/resource/doc/274654/0082190.pdf
2) http://www.transportscotland.gov.uk/statistics/j397988-034.htm
3) http://www.transportscotland.gov.uk/statistics/j340611-34.htm
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in addition, the findings of the north report4) on drink and drug driving, commissioned
by the uK Government in 2008 and published in 2010, found that there was evidence that
a reduced drink-drive limit would save lives. as a consequence, the scottish government
adopted its recommendation that the blood alcohol limit should be reduced to 0.5 g/l.

What progress have you already seen since the new rules were introduced?
We do not yet have directly comparable official statistics on the number of people caught

drink-driving as these will become available when the police recorded crime statistics for
2015/16 are published in october 2016. However, figures published by Police scotland
show the number of drink driving offences in scotland has fallen by 12.5 % in nine
months, from december 2014 to august 2015, compared to the same period the previous
year. this is a fall in the number of offences from 4,208 to 3,682.

How was the change communicated to drivers crossing the border from England,
where the limit is still higher?

electronic road signs were used to make motorists aware of the new lower limit inclu-
ding at key border roads running between england and scotland. tV adverts ran as part of
a scotland-wide campaign including on itV Borders which broadcasts to both south scot-
land and the north of england to help raise awareness for drivers living close to the border
who may travel into scotland each day for work.

But motorists also have a responsibility for knowing the laws of the land in the country
in which they are driving.

What has been the level of public acceptance of the new measures?
While we don’t have direct data on the level of public support for the reduced drink-

drive limit, a poll  carried out by the scottish Government and road safety scotland found
that only 5 % of those polled said they would drive after consuming alcohol and 82 % of
people agreed that drinking any alcohol before driving is unacceptable (while 12 % disa-
gree). this, together with the fact that the number of persons caught drink-driving by the
police actually fell when the reduced limit was brought into effect suggests that the lower
limit is helping to reinforce the message that the safest approach is not to consume any al-
cohol before driving.

4) http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100921035225/http:/northreview.independent.gov.uk/
5) http://news.scotland.gov.uk/news/82-of-people-believe-that-drink-driving-is-unacceptable-1ffc.aspx
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Bast: Qualität von fahreignungsberatung und 
fahreignungsfördernden maßnahmen*)

die medizinisch-Psychologische untersuchung (mPu) hat sich in den vergangenen
Jahren als instrument zur erhöhung der straßenverkehrssicherheit bewährt. die Voraus-
setzungen für den erhalt eines positiven Gutachtens sind für die Betroffenen jedoch nicht
leicht ersichtlich. deswegen empfiehlt sich die inanspruchnahme einer seriösen fahreig-
nungsberatung, für die die Bundesanstalt für straßenwesen (Bast) nun ein Konzept zur
Qualitätssicherung erarbeitet hat. eine anbieterneutrale information der Betroffenen, ein-
heitliche Beratungsinhalte und rechtlich geregelte Qualifikationsanforderungen an die Be-
rater können für höhere transparenz sorgen und unseriöse Beratungsangebote können bes-
ser erkannt werden.

Aufgabenstellung
das system des führerscheinrückerhalts stand in der Vergangenheit vielfach in der 

Kritik. für Betroffene waren die anforderungen, die in einer mPu an sie gestellt wer-
den, sowie angebote, Kompetenz und Qualifikation von fahreignungsberatern nicht
immer klar ersichtlich. die frühzeitige aufklärung durch ein mPu-informationsportal
(www.bast.de/mpu) leistet bereits einen wesentlichen Beitrag, um Betroffenen die erfor-
derlichen informationen zugänglich zu machen. rechtliche regelungen im Bereich der
fahreignungsberatung und fahreignungsfördernden maßnahmen werden als sinnvoll er-
gänzender schritt in richtung transparenz angesehen. Betroffenen soll damit eine Grund-
lage gegeben werden, auf der sie die Qualifikation von Beratern hinsichtlich ihrer Kompe-
tenz und seriosität nachprüfen können. im auftrag des Bundesverkehrsministeriums
entwickelte die Bast ein Konzept zur Qualitätssicherung. unseriöse mPu-Vorbereitungs-
angebote und fragwürdige umgehungsmöglichkeiten wie führerscheintourismus sollen
so wirkungsvoll erkannt und vermieden werden können.

Untersuchungsmethode
für die entwicklung eines Konzepts zur Qualitätssicherung wurde eine arbeitsgruppe

gebildet, die sich aus experten der arbeitsfelder “Begutachtung der fahreignung” und
“rehabilitation” sowie aus Vertretern der fahrerlaubnisbehörden, der aufsichtsbehörden
und der Bundesländer zusammensetzte. erarbeitet wurden Ziele, inhalte und Qualitäts-
merkmale sowie das Konzept der fahreignungsberatung. Von zentralem interesse war, ins-
besondere im Hinblick auf das erreichen der Ziele, die Qualifikation der fahreignungsbe-
ratenden und derer, die fahreignungsfördernde maßnahmen durchführen. Vor- und
nachteile verschiedener optionen zur Qualitätssicherung wurden diskutiert und mündeten
in Vorschläge für das anerkennungsverfahren und die überwachung.

*) auszug aus dem Bericht „Qualität in fahreignungsberatung und fahreignungsfördernden maßnahmen“, aus
„forschung kompakt 03/16“ der Bundesanstalt für straßenwesen (Bast); veröffentlicht in der schriftenreihe
„Berichte der Bundesanstalt für straßenwesen“, unterreihe „mensch und sicherheit“, Heft m 262. einzusehen
unter: http://bast.opus.hbz-nrw.de
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Ergebnisse
die arbeitsgruppe kam zu folgenden empfehlungen: als Voraussetzung für die neuer-

teilung eines führerscheins wird eine teilnahme an einer fahreignungsberatung bei jedem
entzug/Verzicht der fahrerlaubnis als sinnvolle maßnahme zur erhöhung der Verkehrssi-
cherheit empfohlen. Bei antragstellung auf neuerteilung einer fahrerlaubnis könnte der
nachweis über die teilnahme vorgelegt werden. die entsprechenden Beratungsinhalte
sollten in der fahrerlaubnisverordnung (feV) definiert sein. unmittelbar nach Kenntnis
des belastenden ereignisses könnten die Behörden Betroffene auf die teilnahme an einer
Beratung hinweisen. daraus ergäbe sich eine kostengünstige und individuell angemessene
Variante als erster schritt zur förderung der fahreignung.

eine solche erstberatung sollte anbieterneutral erfolgen. für die Qualitätssicherung der
fahreignungsberatung wäre es wünschenswert, eine amtliche anerkennung der Berater
einzuführen. im Bereich der rechtlich bereits geregelten verkehrspsychologischen tätig-
keiten wäre ein einheitliches anerkennungs- und überwachungsverfahren empfehlens-
wert. auch hier müsste eine rechtliche Grundlage geschaffen werden, in der die Grund-
qualifikationen festgelegt und über die Zusatzqualifikation die tätigkeitsbereiche definiert
werden.

Folgerungen
die mPu hat sich in der Vergangenheit als ein instrument bewährt, das nachhaltig zur

steigerung der Verkehrssicherheit beiträgt. die ergebnisse der Projektgruppe zur Qualität
in fahreignungsberatung und fahreignungsfördernden maßnahmen wurden vom arbeits-
kreis V beim 52. Verkehrsgerichtstag in Goslar 2014 aufgenommen. die empfehlungen
des arbeitskreises bestätigen die notwendigkeit einer rechtlichen regelung für die Quali-
fikation von Personen, die in der Vorbereitung auf die mPu tätig sind.

Aus der Forschung
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Universitätsklinikum Düsseldorf, Institut für Rechtsmedizin

Benno HartunG, nona mindiasHVili, tHomas daldruP

Zur Beeinflussung der atemalkoholmessung durch 
ethanolhaltige Haftcreme

Einleitung
ende des Jahres 2013 erschien in der Zeitschrift Blutalkohol ein Beitrag von Priemer et

al., der sich mit der Verfälschung der beweissicheren atemalkoholanalyse durch ethanol-
haltige Haftcreme (fittydent®) beschäftigt [1]. das ergebnis der vorgestellten untersu-
chungen war, dass beim tragen eines mittels fittydent® in der mundhöhle fixierten Karne-
valsgebisses in der eliminationsphase des alkoholabbaus teils unbeanstandete atemal-
kohol-messergebnisse zu erzielen waren. diese ergebnisse waren um bis zu 0,17 mg/l
überhöht und der Konversionsfaktor Q (BaK/aaK) lag teils nur noch bei 1261. obgleich
die autoren schlussfolgerten, dass die Wahrscheinlichkeit einer polizeilich durchgeführten
aaK-messung an einem Probanden, der einerseits ein Karnevalsgebiss trägt und dies an-
dererseits mit ethanolhaltiger Haftcreme fixiert hat, nur im theoretischen Bereich liege,
sollte der aufsatz dennoch zu praktischer relevanz gelangen.

Vor erscheinen des Berichts von Priemer et al. wurde ein mann aus dem einzugsgebiet
der düsseldorfer rechtsmedizin polizeilich kontrolliert und wies dabei eine aaK von
0,27 mg/l (einzelmessergebnisse: 0,281 und 0,275 mg/l) auf. anfang des Jahres 2014
(nach erscheinen des Berichts von Priemer et al.) legte der rechtsanwalt des Betroffenen
einspruch gegen den Bußgeldbescheid mit der Begründung ein, dass der mann während
der fahrt wegen erheblichem „stress“ einen „aufbissbehelf“ getragen habe. da dieser Be-
helf in zwei teile gebrochen gewesen sei, habe der mandant ihn mittels Haftcreme fixiert
und unmittelbar vor dem anhaltevorgang aus der mundhöhle entfernt. als Haftcreme sei
im übrigen die fittydent®-Haftcreme verwendet worden, die Priemer et al. in ihrem auf-
satz abgelichtet haben. die aaK-Bestimmung sei daher möglicherweise falsch zu hoch
ausgefallen. 

da sich die untersuchungsergebnisse von Priemer et al. nicht von der Hand weisen lie-
ßen, wurde gegenüber dem Gericht angeregt, eine rekonstruktion der atemalkoholmes-
sung mittels des institutseigenen, gültig geeichten Gerätes dräger evidential 9510 de 
vorzunehmen. als wesentlicher unterschied zu der studie von Priemer et al. war zu be-
rücksichtigen, dass der hier betroffene mann den aufbissbehelf während der atemalko-
holmessung nicht in der mundhöhle getragen haben will.

Material und Methoden 
die von Priemer et al. in der Publikation abgelichtete fittydent®-Haftcreme wurde durch

die autoren beschafft, was insoweit problematisch war, dass in deutschland und in öster-
reich offensichtlich unterschiedliche cremezusammensetzungen bestehen und die öster-
reichische Variante zum einsatz gekommen sein sollte. die schließlich erstandene 
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Haftcreme wies nach institutsinterner Prüfung ethanol in einer menge von 15,4 Gew.-% 
(mg/100 mg creme) auf.

das Ziel der Versuche war das erreichen einer geringgradigen alkoholisierung des Be-
schuldigten bei (weitgehend) abgeschlossener alkoholresorption. in diesem Zustand soll-
ten annähernd zeitgleich, mit und ohne nutzung der fittydent®-Haftcreme, messungen von
aaK und BaK erfolgen, um den Konversionsfaktor Q zu ermitteln.

Ergebnisse
Zu der ersten rekonstruktion erschien der Betroffene nach rotweinkonsum geringgra-

dig alkoholisiert (0,00 mg/l; einzelmesswerte 0,022 mg/l und 0,012 mg/l). da keine ein-
willigung des Beschuldigten in eine Blutentnahme vorlag, wurde nur der mit Haftcreme
befestigte aufbissbehelf für 2 min an der oberkieferzahnleiste fixiert, dann entfernt und
die aaK überprüft. 10 min nach entfernung des Behelfs konnte kein verwertbares atem-
alkoholmessergebnis erzielt werden („mundrestalkohol“). nach weiteren 10 min zeigte
das Gerät erneut eine aaK von 0,00 mg/l an.

Zu der erneuten rekonstruktion (s. abb. 1) erschien der mann nüchtern (BaK 0,00 ‰).
Zum erreichen einer geringgradigen alkoholisierung konsumierte er insgesamt 700 ml
König-Pilsener-Bier (4,9 Vol.-%) innerhalb von 25 min. Bis zur (vollständigen) resorp-
tion des alkohols wurde der Versuch für 60 min unterbrochen. die im anschluss entnom-
mene Blutprobe wies eine BaK von 0,24 ‰ auf (68 min nach trinkende). erst mit den 74
min und 77 min nach trinkende erfolgten einzelmessungen konnte ein gültiges aaK-er-
gebnis erlangt werden (0,08 mg/l; einzelmessergebnisse: 0,087 mg/l und 0,074 mg/l).
etwa 80 min nach trinkende erfolgte für etwa 3 min die fixation des aufbissbehelfs in der
mundhöhle. die messung der aaK führte 84 min, 88 min und 94 min nach trinkende zu
dem ergebnis „mundrestalkohol“. 97 min nach trinkende spülte der Proband seinen
mund mit Wasser aus. 98 min und 106 min nach trinkende war aufgrund von durch das

abb. 1: Versuchsablauf.
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Gerät detektiertem „mundrestalkohol“ erneut kein aaK-ergebnis zu erreichen. erst mit
den 116 min und 118 min nach trinkende durchgeführten Versuchen konnte ein messer-
gebnis erzielt werden (0,00 mg/l; einzelmessergebnisse: 0,034 mg/l und 0,021 mg/l). die
119 min nach trinkende entnommene Blutprobe enthielt eine BaK von 0,09 ‰.

Z u s a m m e n f a s s u n g
im rahmen der durchgeführten, vergleichenden untersuchungen von aaK und BaK konnte nicht bestätigt

werden, dass nach einlage und anschließender entfernung (!) eines aufbisshelfs, der mittels ethanolhaltiger
Haftcreme fixiert war, ein sehr niedriger Konversionsfaktor Q (BaK/aaK) vorliegt, der einen Probanden bei der
ermittlung der aaK im Vergleich zur BaK relativ schlechter stellen würde.

das Vorhandensein der alkoholhaltigen Haftcreme in der mundhöhle wird von dem atemalkoholmessgerät
dräger evidential 9510 de zuverlässig erkannt („mundrestalkohol“). entsprechend wurde auch über einen län-
geren Zeitraum kein gültiges messergebnis ausgewiesen. die 116 min und 118 min nach trinkende durchge-
führten aaK-einzelmessungen (einzelmessergebnisse: 0,034 mg/l und 0,021 mg/l) und die nahezu zeitgleich
bestimmte BaK (0,09‰) sprechen dafür, dass der Konversionsfaktor Q im Bereich der sehr geringen alkoholi-
sierung in der postresorptiven Phase eher über als unter 2000 liegt. 

l i t e r a t u r
[1] Priemer f, Keller t, monticelli f (2013) Verfälschung der „beweissicheren“ atemalkoholanalyse durch

ethanolhaltige Zahnprothesenhaftcreme. Blutalkohol 50:1-11
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universitätsklinikum düsseldorf
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40225 düsseldorf
email: benno.hartung@med.uni-duesseldorf.de

�� ������������������������������"�����������!
�����G�
����(96���G�����38��/38/8�1/,>8./8��5D88/8�89-2�1/63/0/;=�@/;./8�

�8=/;/<</8=/8�=/36/8�@3;�1/;8/�.3/�#;/3</�23/;0E;�73=�

�38,+8../-5/8�(96����	�
��
>8.�/,/8<9�(96���G���5D88/8�B>7�#;/3</�?98�4/�€ ���
�B>BE163-2�(/;<+8.<:/</8

1/63/0/;=�@/;./8�

�(��#($&���&!����#��&,��&��)!!�#+�*�&�%&�#(�"������-��� ��"�����$����
�&�%�#���/�&'(&�/�����.���

���-��� �.��$'(��������	��.���
����-��� 

&2/�;96/�90�=2/�.;385381�.;3?/;�38�=;+003-�+--3./8=<
�&�����$�!���$�#��%��%&'�*�

�����������������
����������������������	��������
��������������������

�����
%/-98.��.3=398�:;/:+;/.�/<:/-3+66A��09;���'&���"�"�

�$/�/.3=/.�,A�$������9;5/8<=/38�

��!&�$���"$��%&'���%��"�����)���!����&�"!
��#�$& �!&��"����"$�!%����%&'���%
�09;7/;6A��/:+;=7/8=�90�#963-/��.7383<=;+=398�

�!���!���'!�(�$%�&*
��"" �!�&"!����!���!���'�%���

���:+1/<��<=3=-2/.������€��'%����
�G

%=/38=9;�(/;6+1�38��;C1/;�)>66/8@/?/;�:;38=�7/.3+��E,/-5��7,�����9�����
�;+:/813/F/;<=;+F/�
��������E,/-5��#9<=0+-2�������������E,/-5



BlutalKoHol Vol. 53/2016

252 Zur Information Seiten 252 – 259

etsc: drink driving monitor*)

Belgium announces lower drink drive limit for young drivers, alcohol interlocks on
buses

the Belgian government is to follow france with the introduction of a 0.2 g/l blood al-
cohol limit for young and novice drivers as well requiring alcohol interlocks for vehicles
used in public transport.

france’s lower Bac limit came into force in July and the country’s alcohol interlock re-
quirements were extended to all coaches from september. Previously they were only re-
quired on coaches carrying school children. urban buses are excluded from the measure.

the new Belgian measures are part of a 15-point road safety plan announced by trans-
port minister JacQueline Galant in response to worsening official figures that show road
deaths increased by 4 % in Belgium last year.

the measures do not go far enough for some politicians in the country. the governor of
West flanders carl decaluWé called earlier this month for a generalised zero alcohol
limit after ‘road safety night’, a large scale enforcement operation, found 5 % of drivers
over the limit, an increase on the previous year.

the measures also include more systematic use of alcohol interlocks for recidivist drink
driving offenders, better enforcement, a simplification of the traffic code, new regulations
for electric bicycles and a requirement for vehicles to be fitted with electronic data recor-
ders.

a survey carried by the Belgian road safety institute in october found that alcohol
interlocks for convicted drink drivers had broad support from the public.

the new plan made no mention of the introduction of a penalty-point system in Belgium,
despite a 1990 law that created the necessary legal framework. Belgium remains a holdout
with surrounding france, the uK, the netherlands, Germany and luxembourg all using
penalty points on driving licenses as part of enforcement mechanisms. luxembourg and
the netherlands both toughened their systems in the last year with stricter penalties.

Rest of UK urged to follow Scotland on drink drive limits as offences fall
a new report for the uK’s Parliamentary advisory council for transport safety

(Pacts) and the rac foundation has found that deaths and serious injuries on english
and Welsh roads would be prevented if drink drive limits were reduced following scotlan-
d’s reduction from 0.8 g/l to 0.5 last year.

the research by Professor ricHard allsoP, a board member of etsc, presents a ‘cau-
tious’ estimate that a similar move in england and Wales would lead to 25 fewer deaths and
95 serious injuries. in northern ireland, a road traffic amendment Bill is already working

Zur Information

*) auszug aus dem „drink driving monitor (24) – december 2015“ des european transport safety council,
etsc, einzusehen unter: http://etsc.eu/newsletter/
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its way through the legislative process. it proposes a lowered general Bac limit of 0.5, and
0.2 for novice and some commercial drivers.

a survey by the uK’s royal society for Public Health published earlier this month found
that two thirds of motorists who admitted to drink-driving would avoid driving after drin-
king altogether if the drink drive limit was reduced.

and a year after a lower drink-drive limit was introduced in scotland, a scottish Go-
vernment survey found 82 % of people agreed that drinking any alcohol before driving is
unacceptable, while 12 % disagreed.

meanwhile, police figures show the number of drink-driving offences in scotland fell by
12.5 % from december 2014 until august compared to the same period the previous year.

this is a drop in the number of offences from 4,208 to 3,682, Police scotland data show.
Justice secretary micHael matHeson said: “since the scottish Government lowered the

drink-drive limit last december, all the statistics are going in the right direction – fewer pe-
ople are being caught, but more importantly there’s a shift in attitudes to even having one
drink and driving, and indeed driving the next day after drinking.

“But while these figures show that positive steps are being taken to change attitudes to-
wards drink-driving, it is concerning that there is still a minority who would risk the safe-
ty of other road users, and themselves, by getting behind the wheel after drinking.

the uK government’s record on road safety was questioned by a review by Pacts and
the rac foundation earlier this year which found that the issue had been pushed down the
political agenda since 2010. the report showed that traffic police numbers fell by 23 %
between 2010 and 2014 and criticised the ending of national road casualty reduction tar-
gets. Police efforts to tackle drink driving could also have been hampered by a failure to
bring in new technical standards to enable the use of more efficient roadside drink driving
test equipment. despite legislation passed in 2005, the new devices are only set to start re-
ceiving the necessary approvals late next year.

Estonia targets repeat drink driving offenders
the estonian ministry of justice presented new proposals in october aimed at reducing

repeat drink driving offences.
the measures, including tougher penalties, also include provisions for banned drivers to

follow rehabilitation programmes and install alcohol interlocks.
the government is also considering extending responsibility for drink driving offences

to passengers in the car, if proven that they knew the driver was over the limit.

Disqualified drivers in Ireland to be named and shamed
the irish road safety authority (rsa) intends to start “naming and shaming” disquali-

fied motorists on its website from early next year, after consultation with the national data
Protection commissioner indicated there is “no obstacle” to doing so.

moyaGH murdocK, chief executive of the rsa, said the plans for printing the names of
disqualified drivers would act as a deterrent.

“We want to see a societal change, a cultural change in people’s attitudes,” she said.
the irish parliament’s joint committee on transport and communications was told in a mee-

ting in november that the disqualified drivers list could be published from early next year.
the names of disqualified taxi drivers and tax defaulters are already published by irish

government agencies, so the ‘name and shame’ approach has precedent.

Zur Information
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österreich: alkohol-Wegfahrsperre hat sich bewährt

alkohol am steuer ist nach wie vor eines der brisantesten themen in der österreichi-
schen Verkehrssicherheitsarbeit. durchschnittlich (2012–2014) ereignen sich mehr als
2.400 alkoholunfälle mit rund 3.200 Verletzen und 34 Getöteten pro Jahr in österreich.
„die besondere tragik von alkoholfahrten ist, dass häufig auch nüchterne Personen opfer
von alkoholisierten lenkern werden. 62 Prozent der bei alkoholunfällen in den letzten drei
Jahren Getöteten waren selbst nicht alkoholisiert. fast ein drittel der todesopfer (29 Pro-
zent) waren fußgänger“, erläutert dr. otHmar tHann, direktor des KfV (Kuratorium für
Verkehrssicherheit).

Rund 4.000 Personen setzen sich auch ohne Führerschein weiter alkoholisiert
hinters Steuer!

Jedes Jahr wird in österreich rund 26.000 Personen der führerschein wegen alkohol am
steuer entzogen. für einige kein Hindernis, weiterzufahren: „aus untersuchungen wissen
wir, dass trotz aller Kontroll- und strafmaßnahmen die dunkelziffer der Wiederholungstä-
ter und schwarzfahrer hoch ist. mehr als ein Viertel – rund 7.000 – dieser lenker fährt
auch ohne führerschein weiter, rund 4.000 Personen setzen sich dabei auch wieder alko-
holisiert hinters steuer“, so tHann.

Bewährt: Alkohol-Wegfahrsperre für jene, die Trinken und Fahren nicht trennen
können

neben einer kontinuierlichen Bewusstseinsbildung bieten heute technologien wie die
alkohol-Wegfahrsperre die möglichkeit, potenzielle alko-lenker daran zu hindern, ein
fahrzeug in Betrieb zu nehmen. das KfV hat in mehreren Pilotprojekten (u. a. im schü-
lertransport) den einsatz von alkohol-Wegfahrsperren getestet. „in der Praxis erwiesen
sich diese als funktional und zweckentsprechend und sie leisten einen Beitrag zur erhö-
hung der Verkehrssicherheit“, so tHann. „Wir müssen ein Verkehrsgeschehen schaffen, in
dem alko-fahrten nicht nur verboten, sondern auch tatsächlich nicht mehr möglich sind.
die moderne technik – in diesem fall die alkohol-Wegfahrsperre – ist dafür ein geeigne-
tes mittel“, so der KfV-direktor. 

Selbstüberschätzung und erhöhte Risikobereitschaft
schon in geringen mengen verändert alkohol das reaktions- und Wahrnehmungsver-

mögen. die risikobereitschaft steigt, gekoppelt mit extremer selbstüberschätzung. durch
die stimmungssteigernde Wirkung des alkohols fühlt man sich leistungsfähiger als man
tatsächlich ist.

Alkoholmythen
Was viele nicht wissen: durch körperliche Betätigung wird die Promillehöhe im Blut

nicht weniger. alkohol lässt sich nicht „ausschwitzen“ und auch durch Kaffee oder ener-
gy drinks kann man den alkoholspiegel nicht überlisten. „Wer nicht auf alkohol verzich-
ten möchte und sicher nach Hause kommen will, sollte sich bereits im Vorfeld um eine
mitfahrgelegenheit bei nüchternen fahrern kümmern bzw. auf öffentliche Verkehrsmittel
umsteigen“, so tHann.

(aus einer Pressemitteilung des österreichischen Kuratoriums für Verkehrssicherheit, KfV,
vom 1. märz 2016)



BlutalKoHol Vol. 53/2016

255Zur Information

österreich: Krankheiten und medikamente können 
fahrtüchtigkeit beeinträchtigen

Wie eine aktuelle erhebung [des Kuratoriums für Verkehrssicherheit – KfV] zeigt, fährt
beinahe die Hälfte der Befragten schon einmal krank mit dem auto – mit erhöhtem un-
fallrisiko. expertenschätzungen gehen davon aus, dass 20 bis 30 Prozent aller in öster-
reich zugelassenen medikamente auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit haben. dar-
unter befinden sich sowohl rezeptpflichtige als auch rezeptfreie Präparate. „fahr-
untüchtigkeit kann typischerweise durch die dämpfende Wirkung von medikamenten auf
das zentrale nervensystem verursacht werden. diese kann sich z. B. in zu geringerer auf-
merksamkeit, vermindertem reaktionsvermögen oder müdigkeit äußern. manche medi-
kamente beeinflussen das urteilsvermögen und die selbsteinschätzung, sie können zu
fehleinschätzungen von Gefahrensituationen führen“, erklärt dr. otHmar tHann, direk-
tor des KfV.

Hohe Dunkelziffer
experten schätzen, dass zwischen 8 und 25 Prozent aller Verkehrsunfälle direkt oder in-

direkt auf medikamenteneinnahme zurückzuführen sind: dies würde bedeuten, dass
durchschnittlich pro Jahr etwa 3.000 bis 9.000 aller Verkehrsunfälle auf österreichs stra-
ßen auf direkten oder indirekten medikamentenkonsum zurückzuführen sind.

KFV-Befragung zeigt Wissenslücken auf
450 face-to-face-interviews, die das KfV mit österreichischen Pkw-lenkern geführt

hat, zeigen die Wissenslücken auf: fast 3 von 10 Befragten (29 Prozent) denken, dass re-
zeptfreie medikamente beim lenken eines fahrzeuges bedenkenlos eingenommen werden
können. 38 Prozent der Befragten gaben an, den Beipackzettel selten (24 Prozent) bzw. nie
(14 Prozent) bewusst zu lesen, um über die nebenwirkungen bzw. möglichen Beeinträch-
tigungen des medikaments auf die Verkehrstüchtigkeit Bescheid zu wissen. dabei fühlte
sich bereits mehr als jeder fünfte (22 Prozent) selbst schon einmal beim lenken eines
fahrzeuges nach der einnahme von medikamenten in seiner Verkehrstüchtigkeit beein-
trächtigt. das auf der medikamentenschachtel aufgedruckte Warndreieck mit rufzeichen
ist nur 22 Prozent der Befragten bekannt.

Welche Medikamente beeinträchtigen die Fahrtüchtigkeit?
• sogar gewöhnliche schmerzmittel oder mittel gegen fieber oder entzündungen kön-

nen schnell müde machen, stärkere Präparate machen fahruntüchtig.
• auch auf Beruhigungs- und allergiemittel reagiert der Körper mit müdigkeit. diese

niemals mit aufputschmittel bekämpfen – sie wirken enthemmend und fördern die
Gleichgültigkeit.

• manche Präparate gegen Bluthochdruck oder Brechreiz sowie augentropfen mit Wir-
kung auf die Pupille wirken sich ebenfalls negativ auf die fahrtüchtigkeit aus.

• Vor allem Psychopharmaka wie Beruhigungsmittel, schlafmittel oder starke Präparate
gegen schmerzen und fieber können die Konzentrationsfähigkeit massiv beeinflussen.
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Nach 16 Stunden noch eine Wirkung wie 0,5 Promille Blutalkohol
Besonders kritisch sind die auswirkungen von medikamenten mit einer mehrstündigen

Wirkdauer auf die fahrtauglichkeit. dazu zählen vor allem schlaf- und Beruhigungsmit-
tel, die seit einigen Jahren immer häufiger bei schlafstörungen verordnet werden. 
tückisch ist hier der sogenannte Hangover-effekt: manche Präparate haben noch 16 stun-
den nach der einnahme eine Wirkung, die 0,5 bis 0,8 Promille Blutalkohol entspricht. laut
einer studie des deutschen tüV steigt das unfallrisiko nach einnahme eines schlaf- oder
Beruhigungsmittels um das 3,5-fache. Bei rezeptpflichtigen schmerztabletten beträgt der
risikofaktor „nur“ 2,5.

Info zu Verkehrstüchtigkeit in der Apotheke oder auf der Apo-App
„medikamente können die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen. es ist aber auch ein ge-

fährlicher irrtum zu glauben, ohne benötigte medikamente ,verkehrstüchtiger‘ zu sein.
Wenn arzneimittel falsch, zu viel oder plötzlich gar nicht mehr eingenommen werden,
kann es beim autofahren zu gefährlichen situationen kommen“, so mag. Pharm. maX

Wellan, Präsident der österreichischen apothekerkammer.
Wichtig ist das Bewusstsein, dass es bei der einnahme von medikamenten zu einer Be-

einträchtigung der Verkehrstüchtigkeit kommen kann. Wer sich nicht sicher ist, ob sein
medikament die fahrtüchtigkeit beeinträchtigt, kann jederzeit in einer der 1.360 apothe-
ken in österreich nachfragen. sehr hilfreich ist in diesem Zusammenhang die apo-app der
österreichischen apothekerkammer. dort sind alle medikamente, die die fahrtüchtigkeit
beeinflussen können, mit einem symbol versehen. über genaue Wirkungen und mögliche
unerwünschte nebenwirkungen informieren im konkreten einzelfall dann jederzeit gern
die apothekerinnen und apotheker. die apo-app kann kostenlos in den stores unter den
Begriffen „apotheken und medikamente“ heruntergeladen werden.

(aus einer Presseinformation des österreichischen Kuratoriums für Verkehrssicherheit, KfV,
vom 10. februar 2016)

Zur Information
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schweiz: nachweis der fahrunfähigkeit durch beweissichere
atemalkoholmessung

auf den 1. oktober 2016 wird ein neues maß für die fahrunfähigkeit eingeführt. die ge-
messene Konzentration einer atem-alkoholprobe wird nicht mehr in Blutalkoholgehalt
umgerechnet. ab 0.25 mg/l (bisher 0.5 ‰) gilt die angetrunkenheit als erwiesen und wird
geahndet. ab 0.40 mg/l (bisher 0.8 ‰) gilt die angetrunkenheit als qualifiziert.

atemalkoholtestgeräte bestimmen die Konzentration von ethanol im menschlichen
atem. ab dem 1. oktober 2016 wird die heutige umrechnung in einen Blutalkoholgehalt
wegfallen. sie zeigen dann direkt die atemalkoholkonzentration in mg/l an. das ange-
zeigte messergebnis gilt nur in ausnahmefällen als amtliche feststellung eines sachver-
haltes: auf alkohol kontrollierte Personen können das ergebnis im Bereich 0.25 mg/l bis
0.39 mg/l schriftlich anerkennen.

atemalkoholmessgeräte bestimmen die Konzentration von ethanol im menschlichen
atem unter kontrollierten Probenahmebedingungen sowie in redundanter art und sind
somit beweissicher. das ergebnis wird in mg ethanol pro liter atemluft angezeigt. das
angezeigte messergebnis gilt im Bereich 0 mg/l bis 2 mg/l als beweissicher. somit gilt es
als amtliche feststellung von sachverhalten und kann als Grundlage für eine Buße oder
eine Verurteilung verwendet werden.

damit atemalkoholmessgeräte rechtzeitig entwickelt, geprüft und beschafft werden
können, ist die vollständig überarbeitete Verordnung des eJPd über atemalkoholmess-
mittel (aamV, sr 941.210.4) am 1. märz 2015 in Kraft gesetzt worden.

Grenzwerte für die Fahrunfähigkeit
es gibt verschiedene möglichkeiten die fahrunfähigkeit infolge alkoholeinflusses zu

bestimmen. Beide, Blutalkoholgehalt und atemalkoholkonzentration, sind maße für die
fahrunfähigkeit. die resultate einer atemalkoholprobe und einer Blutprobe lassen sich
nicht direkt miteinander vergleichen, weil unterschiedliche analytische methoden einge-
setzt werden. mit mehreren studien wurde ermittelt, ab welchem alkoholgehalt das risi-
ko für unfälle zunimmt. das Parlament hat daraufhin Grenzwerte festgelegt.

Eigene Grenzwerte für Atemalkohol
mit beweissicheren atemalkoholmessgeräten kann künftig die angetrunkenheit mit

einer atemalkoholprobe bewiesen werden. in der atemluft wird milligramm alkohol pro
liter atemluft [mg/l] gemessen. Bisher wurde die atemalkoholkonzentration mit einem
gesetzlich fixierten umrechnungsfaktor in einen Blutalkoholgehalt umgerechnet – ange-
geben in Promille oder milligramm alkohol pro Gramm Blut [mg/g]. ab dem 01.10. 2016
entfällt diese  umrechnung, das Gerät zeigt direkt die atemalkoholkonzentration an.

atemalkohol-
konzentration

Blutalkohol-
gehalt

missachtung des alkoholverbots ≥ 0.05 mg/l ≥ 0.10 Promille

fahren im angetrunkenen Zustand ≥ 0.25 mg/l ≥ 0.50 Promille

fahren mit qualifizierter alkoholkonz. ≥ 0.40 mg/l ≥ 0.80 Promille
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Atemalkoholtestgeräte
Bisher wurde die einhaltung der Grenzwerte mit sogenannten atemalkoholtestgeräten

ermittelt. diese bestimmen die atemalkoholkonzentration nur mit einer methode. das an-
gezeigte resultat genügt nur dann als Beweis, wenn der Wert einer atemalkoholprobe
unter 0.80 Promille (0.40 m-g/l) liegt und die betroffene Person diesen mit einer unter-
schrift anerkennt. in allen anderen fällen ist für den nachweis der fahrunfähigkeit infol-
ge alkoholeinflusses eine Blutprobe oder, ab dem 01.10. 2016, eine beweissichere atem-
alkoholprobe nötig.

(aus einer medienmitteilung und einer infografik des schweizerischen eidgenössischen
instituts für metrologie, metras, vom 9. dezember 2015)

Zur Information
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Pilotprojekt für senioren: Kostenloses ticket für öffentliche
Verkehrsmittel im falle der freiwilligen führerscheinabgabe

in mehreren städten und Gemeinden deutschlands dürfen senioren, die ihren führer-
schein freiwillig abgeben, im Gegenzug kostenfrei öffentliche Verkehrsmittel nutzen. die
Polizei bezeichnet die älteren Verkehrsteilnehmer inzwischen als risikogruppe und die
politische debatte über altersabhängige tests der fahrtauglichkeit ist in vollem Gange
[siehe hierzu Ba 2016, 98 ff., 101 ff., 173 ff.]. erst mitte Januar lehnte der Bundesminister
aleXander doBrindt (csu) regelmäßige Prüfungen für senioren ab, denn nach wie vor
werden in deutschland die meisten unfälle von fahranfängern unter 24 Jahren verursacht
[siehe hierzu Ba 2015, 334 ff.].

im Kreis ludwigsburg wurde im oktober 2015 ein Pilotprojekt gestartet. das dortige
landratsamt bietet gemeinsam mit dem Verkehrsverbund stuttgart (VVs) senioren, die
den führerschein freiwillig abgeben, ein kostenloses ticket für das gesamte netz an. Vor-
aussetzung ist, dass die teilnehmer älter als 65 Jahre sind und ihren führerschein dauer-
haft abgeben. die Vereinbarung gilt ein Jahr, danach muss für den Verbundpass bezahlt
werden. inzwischen haben gut 500 senioren ihren führerschein abgegeben, mehr als ein-
hundert anträge sind noch in Bearbeitung.

auch in Hamburg soll es ein ähnliches Projekt geben. die anzahl der Verkehrsunfälle in
der stadt steige. nach einer studie des statistikamtes nord*) sei die Zahl der unfälle, an
denen senioren beteiligt waren, von 11.078 im Jahr 2013 auf 11 439 im Jahr 2014 gestie-
gen. für 2015 wird ein Höchststand erwartet. autofahrern, die älter als 75 Jahre sind, soll
deshalb einmal pro Jahr ein kostenloses fahrtraining angeboten werden. auch freiwillige
seh-, Hör- und reaktionstests seien sinnvoll, erklärte die cdu-familienexpertin frederi-
Ke föcKinG. autofahrer, die älter als 70 Jahre sind, sollen zudem den anreiz bekommen,
gänzlich auf das autofahren zu verzichten. Wer seinen führerschein freiwillig abgebe, er-
halte eine kostenlose seniorenkarte des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) für minde-
stens ein Jahr. um anfängliche Berührungsängste mit dem öffentlichen Personennah-
verkehr (öPnV) abzubauen, wird außerdem ein Patensystem vorgeschlagen: wer abon-
nement einer HVV-seniorenkarte sei, soll eine zweite kostenlos bekommen und diese
einem anderen senioren überlassen. „als Paten unterstützen sie ,ihr Patenkind‘ bei der
nutzung des öPnV“, so föcKinG.

so ganz neu ist die idee allerdings nicht. im Großraum Kiel gab es die zeitlich befriste-
ten Gratis-fahrkarten für senioren, die ihren führerschein abgeben, bereits vom Jahr 1997
bis 2005. die tickets hatten eine Gültigkeitsdauer von sechs oder auch zwölf monaten.
Zum start des „schleswig-Holstein-tarifs“ im april 2005 wurde das angebot jedoch ab-
geschafft. der Hauptgrund dafür war, dass die umlandgemeinden und Kreise sich nicht
über ausgleichszahlungen einigen konnten.

(aus Pressemitteilungen der stuttgarter Zeitung online vom 18. februar 2016
und des focus online vom 24. märz 2016)

*) einzusehen unter: http://www.statistik-nord.de/publikationen/publikationen/statistische-berichte/verkehr
-umwelt-und-energie/
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27. Wird über zwei Ordnungswidrigkeiten, die
in Tatmehrheit stehen und jeweils mit einem Fahr-
verbot als Nebenfolge geahndet werden können,
gleichzeitig entschieden, so ist nur ein einheitliches
Fahrverbot zu verhängen.

Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 16. dezember 2015 – 4 str 227/15 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
i. 1. das amtsgericht Bielefeld hat den Betroffenen

am 24. november 2014 wegen fahrlässiger über-
schreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu
der Geldbuße von 160 euro und wegen einer weiteren
tat der fahrlässigen überschreitung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit zu einer Geldbuße von 240
euro verurteilt. daneben hat es gesondert für beide
taten jeweils ein fahrverbot von einem monat ver-
hängt.

nach den feststellungen des amtsgerichts befuhr
der Betroffene mit einem PKW die Bundesautobahn 
a 2 in einem Bereich, in dem die zulässige Höchstge-
schwindigkeit 100 km/h betrug, am 24. april 2014 mit
einer Geschwindigkeit von mindestens 160 km/h und
am 13. Juni 2014 mit einer Geschwindigkeit von min-
destens 150 km/h.

Gegen das urteil des amtsgerichts hat der Betroffe-
ne rechtsbeschwerde eingelegt und hilfsweise einen
antrag auf Zulassung der rechtsbeschwerde gestellt.
das oberlandesgericht Hamm hat die sache dem mit
drei richtern besetzten Bußgeldsenat zur entschei-
dung übertragen. dieser hat sie durch Beschluss vom
30. april 2015 gemäß § 79 abs. 3 satz 1 oWiG, § 121
abs. 2 nr. 1 GVG dem Bundesgerichtshof vorgelegt.

2. das oberlandesgericht Hamm ist der auffassung,
dass bei zwei ordnungswidrigkeiten, die in tatmehr-
heit stehen und jeweils mit einem fahrverbot als
nebenfolge geahndet werden können, auch dann,
wenn über sie gleichzeitig zu urteilen ist, hinsichtlich
jeder ordnungswidrigkeit gesondert ein fahrverbot
verhängt werden kann, so dass die Verurteilung des
Betroffenen zu recht erfolgt und die rechtsbeschwer-
de zu verwerfen sei.

an der beabsichtigten entscheidung sieht sich das
oberlandesgericht Hamm durch die Beschlüsse des
Bayerischen obersten landesgerichts vom 21. no-
vember 1995 — 1 oboWi 595/95, des oberlandesge-
richts Bamberg vom 16. september 2013 — 2 ss oWi
743/13, des Brandenburgischen oberlandesgerichts
vom 28. mai 2002 — 2 ss (oWi) 16 B/02, Vrs 106,
212, und vom 5. märz 2013 — (2 B) 53 ss-oWi 74/13
(41/13), Vrs 124, 346 f.; des oberlandesgerichts düs-
seldorf vom 18. november 1997 — 5 ss (oWi) 281/97
(oWi) 170/97 i, nZV 1998, 298, 299, des schleswig-

Holsteinischen oberlandesgerichts vom 6. september
2001 — 2 ss oWi 222/01, schlHa 2002, 177, und des
oberlandesgerichts stuttgart vom 18. dezember 1995
— 1 ss 541/95, nZV 1996, 159, 160, gehindert.

das vorlegende oberlandesgericht Hamm ist der
auffassung, der ausschluss der Verhängung mehrerer
fahrverbote in derselben gerichtlichen entscheidung
widerspreche der gesetzlich vorgegebenen systematik
und der entscheidung des Gesetzgebers, als rechtsfol-
ge der Verwirklichung mehrerer ordnungswidrigkei-
ten keine Gesamtgeldbuße vorzusehen. es erscheine
als wenig überzeugend, hinsichtlich der Hauptrechts-
folge (Geldbuße) das Kumulationsprinzip anzuwen-
den, hinsichtlich der nebenfolge jedoch das aspera-
tionsprinzip. da zudem im fall einer getrennten
aburteilung mehrerer ordnungswidrigkeiten mehrere
fahrverbote ausgesprochen werden, widerspreche es
dem Grundsatz der rechtsanwendungsgleichheit,
wenn die Verhängung der rechtsfolgen von ord-
nungswidrigkeiten von der weitgehend zufälligen Ver-
fahrenslage abhänge.

3. das oberlandesgericht Hamm hat deshalb dem
Bundesgerichtshof folgende rechtsfrage zur entschei-
dung vorgelegt:

„Kann bei zwei ordnungswidrigkeiten, die in
tatmehrheit stehen, die jeweils mit einem fahr-
verbot als nebenfolge geahndet werden können
und über die gleichzeitig zu urteilen ist, stets le-
diglich ein einheitliches fahrverbot verhängt wer-
den oder ist es möglich, hinsichtlich jeder ord-
nungswidrigkeit gesondert ein fahrverbot —
mithin zwei fahrverbote nebeneinander — zu ver-
hängen?“

der Generalbundesanwalt hat in seiner stellung-
nahme beantragt, die Vorlegungsfrage entsprechend
der rechtsauffassung des oberlandesgerichts Hamm
im sinne der möglichkeit der Verhängung mehrerer
fahrverbote zu bejahen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
ii. die Vorlegungsvoraussetzungen des § 79 abs. 3

oWiG i.V. m. § 121 abs. 2 nr. 1 GVG sind erfüllt. die
Vorschrift des § 121 abs. 2 GVG ist gemäß § 79 
abs. 3 satz 1 oWiG für die rechtsbeschwerde ent-
sprechend heranzuziehen (vgl. BGH, Beschlüsse vom
12. september 2013 — 4 str 503/12, BGHst 59, 4, 8,
und vom 23. september 2014 — 4 str 92/14, BGHst
59, 311, 313). das oberlandesgericht Hamm kann
nicht seiner absicht gemäß entscheiden, ohne von den
vorgenannten Beschlüssen anderer oberlandesgerich-
te (vgl. oben i. 2.) abzuweichen.

der senat beantwortet die vorgelegte rechtsfrage
wie aus der entscheidungsformel [entspricht dem
leitsatz] ersichtlich.
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BlutalKoHol Vol. 53/2016

261Rechtsprechung

1. die Beantwortung der frage, ob im fall der ge-
meinsamen Verhandlung über mehrere ordnungswid-
rigkeiten, von denen jede die Verhängung eines fahr-
verbotes rechtfertigt, auf eines oder mehrere fahr-
verbote zu erkennen ist, ergibt sich allerdings nicht be-
reits aus dem Wortlaut des Gesetzes. die regelung
über die tatmehrheit in § 20 oWiG ist nach ihrem
Wortlaut auf die festsetzung von Geldbußen be-
schränkt. darüber, wie im fall der tatmehrheit hin-
sichtlich der nebenfolgen zu verfahren ist, verhält sich
der Gesetzeswortlaut des § 20 oWiG nicht (vgl. Bran-
denburgisches olG, Vrs 106, 212, 213: die er-
streckung auf das fahrverbot wäre eine analogie;
BayoblG, Beschluss vom 21. november 1995 — 1
oboWi 595/95: dass trotz zweier Handlungen nicht
auf zwei gesonderte nebenfolgen, sondern nur auf ein
fahrverbot zu erkennen sei, ergebe sich aus einer „ver-
fassungskonformen auslegung des § 20 oWiG hin-
sichtlich der darin nicht ausdrücklich erwähnten
nebenfolgen“; vgl. auch Widmaier, nJW 1971, 1158,
1159; anders wohl mitsch, recht der ordnungswidrig-
keiten, 2. aufl., § 20 rn. 18, § 19 rn. 4). Gleiches gilt
für den Wortlaut des § 25 stVG. die dortige formulie-
rung („Wird ... wegen einer ordnungswidrigkeit ...
eine Geldbuße festgesetzt, so kann ihm ... das Gericht
... verbieten ...“), entspricht der üblichen formulierung
des Gesetzes für den Grundfall der Begehung einer
tat, wie sie etwa auch in § 44 abs. 1 satz 1 stGB zu
finden ist, obwohl im strafrecht die Verhängung
zweier fahrverbote in demselben Verfahren nicht in
Betracht kommt (§ 53 abs. 4 i.V. m. § 52 abs. 4 satz 2
stGB). eine aussage über die rechtsfolgen bei Vorlie-
gen mehrerer taten lässt sich diesem Gesetzeswortlaut
nicht entnehmen (vgl. Widmaier, nJW 1971, 1158,
1159: „allzu wörtliche auslegung des § 25 abs. 1
stVG“).

2. die entstehungsgeschichte des § 20 oWiG und
des § 25 stVG spricht dafür, dass in diesen fällen —
entsprechend der rechtslage im strafgesetzbuch (§ 53
abs. 4 i.V. m. § 52 abs. 4 satz 2 stGB; vgl. rGst 36,
88, 89; BGH, urteile vom 30. september 1958 — 1
str 310/58, BGHst 12, 85, 87, und vom 22. Juni 1960
— 2 str 221/60, BGHst 14, 381, 382; lK-stGB/
Geppert, 12. aufl., § 44 rn. 77; müKostGB/athing, 
2. aufl., § 44 rn. 14) — nur auf ein einheitliches
fahrverbot zu erkennen ist. Hingegen lassen sich aus
der entstehungsgeschichte dieser normen keine an-
haltspunkte dafür herleiten, dass nach dem Willen des
Gesetzgebers die Verhängung mehrerer fahrverbote in
demselben ordnungswidrigkeitenverfahren in Be-
tracht käme.

a) durch das Gesetz über ordnungswidrigkeiten
vom 24. mai 1968 (BGBl. i s. 481) erhielt das oWiG
einen eigenen allgemeinen teil, dessen § 16 a. f. —
wie schon § 16 des Gesetzes über ordnungswidrigkei-
ten vom 25. märz 1952 (BGBl. i s. 177) — dem heu-
tigen § 20 oWiG entspricht und sich wie dieser auf
„Geldbußen“ beschränkte. auch die Gesetzesmateria-
lien treffen ausschließlich aussagen über die zu 
verhängenden Geldbußen (vgl. Bt-drucks. V/1269, 
s. 53 f.).

b) die Vorschrift über das fahrverbot gemäß § 25
stVG wurde durch das einführungsgesetz zum Gesetz
über ordnungswidrigkeiten (eGoWiG), das ebenfalls
am 24. mai 1968 erlassen wurde (BGBl, i s. 503,
513), in das straßenverkehrsgesetz eingefügt. der
Bundesgesetzgeber hat gleichzeitig mit dem Gesetz
über ordnungswidrigkeiten ein einführungsgesetz er-
lassen, das in § 25 stVG ein fahrverbot als nebenfol-
ge der für die Praxis quantitativ bedeutsamsten ord-
nungswidrigkeiten nach § 24 stVG vorsah. Wenn der
Gesetzgeber gleichwohl mit der regelung in § 16
oWiG a. f. lediglich für die Geldbuße das Kumula-
tionsprinzip eingeführt hat, nicht aber für die zeit-
gleich — sei es auch in einem selbständigen (ein-
führungs-)Gesetz — eingeführte nebenfolge des fahr-
verbots, so spricht dies gegen einen gesetzgeberischen
Willen, die regelung in § 20 oWiG (§ 16 oWiG a. f.)
auf die nebenfolge des fahrverbots zu erstrecken. Bei
der Beschränkung des Wortlauts auf „Geldbußen“
handelte es sich auch nicht um ein redaktionsverse-
hen. Vielmehr zeigen die erwägungen in der Gesetzes-
begründung zum eGoWiG, dass dem Gesetzgeber der
umstand, dass es sich beim fahrverbot um eine
nebenfolge handelt, für deren Verhängung gegebenen-
falls besondere regelungen gelten, bewusst war (vgl.
Bt-drucks. V/1319, s. 90 f.). Hätte der Gesetzgeber
in Kenntnis der höchstrichterlichen rechtsprechung,
wonach im strafrecht bei mehreren tatmehrheitlich zu-
sammentreffenden straftaten, von denen jede die
nebenstrafe rechtfertigt, nur auf eine nebenstrafe zu
erkennen ist (vgl. bereits rGst 36, 88, 89; BGH, 
urteile vom 30. september 1958 — 1 str 310/58 und
vom 22. Juni 1960 — 2 str 221/60, jeweils a. a. o),
entgegen dieser rechtslage für das ordnungswidrig-
keitenrecht auch für die nebenfolge des fahrver-
bots das Kumulationsprinzip einführen wollen, so
wäre eine ausdrückliche regelung zu erwarten ge-
wesen (vgl. auch rGst 36, 88, 90), an der es jedoch
fehlt.

eine solche regelung ist auch im folgenden nicht
erlassen worden, was angesichts der nach inkrafttreten
der §§ 16 oWiG a. f., 25 stVG einhelligen auffassung
in rechtsprechung und schrifttum (vgl. BayoblG,
Vrs 51, 221, 222 f.; Brandenburgisches olG, Vrs
106, 212; olG stuttgart, nZV 1996, 159, 160; olG
düsseldorf, nZV 1998, 512; Hentschel/König/dauer,
straßenverkehrsrecht, 43. aufl., § 25 stVG rn. 27;
Burmann/Heß/Jahnke/Janker, straßenverkehrsrecht,
23. aufl., § 25 stVG rn. 38; Göhler, oWiG, 16. aufl., 
§ 20 rn. 6, § 66 rn. 24; Bohnert, oWiG, 3. aufl., § 20
rn. 8; Hentschel, trunkenheit, fahrerlaubnisentzie-
hung, fahrverbot, 10. aufl., s. 418, 474; Hentschel/
Krumm, fahrerlaubnis, alkohol, drogen, 6. aufl., 
s. 462; Krumm, fahrverbot in Bußgeldsachen, 3. aufl., 
2014, s. 481; Zopfs, dar 2015, 538; kritisch KK-
oWiG/ mitsch, 4. aufl., § 20 rn. 8; ders., recht der
ordnungswidrigkeiten, 2. aufl., s. 186) und ange-
sichts des auf Geldbußen beschränkten Wortlauts des 
§ 20 oWiG zu erwarten gewesen wäre, wenn nach
dem Willen des Gesetzgebers das Kumulationsprinzip
auch für das fahrverbot hätte gelten sollen.
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aus der stellungnahme des Bundesrates zum ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des straßenver-
kehrsgesetzes und anderer Gesetze (Bt-drucks.
13/6914, s. 104) lässt sich entgegen der auffassung
des oberlandesgerichts Hamm nichts für die von ihm
vertretene auffassung herleiten. die stellungnahme
des Bundesrates geht davon aus, dass gegen einen Be-
troffenen gleichzeitig mehrere fahrverbote wirksam
sein können. Zu der frage, ob diese fahrverbote auch
in demselben Verfahren angeordnet werden können,
verhält sie sich nicht (vgl. Zopfs, dar 2015, 538,
539). der Gegenäußerung der Bundesregierung auf
die stellungnahme des Bundesrates liegt hingegen —
im Gegenteil — ersichtlich die auffassung zugrunde,
dass eine Verhängung mehrerer fahrverbote in dem-
selben Verfahren nicht möglich ist (Bt-drucks.
13/6914, s. 119: „die Verhängung eines fahrverbotes,
das die Höchstfrist von drei monaten überschreitet, ist
auch in den fällen nicht möglich, in denen in einem
Verfahren mehrere Zuwiderhandlungen, die jeweils
die Verhängung eines fahrverbotes rechtfertigen, ge-
ahndet werden“).

schon die entstehungsgeschichte der §§ 20 oWiG,
25 stVG spricht daher gegen die vom oberlandesge-
richt Hamm befürwortete möglichkeit, in demselben
Verfahren mehrere fahrverbote gemäß § 25 stVG
gegen den Betroffenen zu verhängen.

3. für die ganz überwiegende auffassung in recht-
sprechung und schrifttum, wonach in diesen fällen
vielmehr nur ein fahrverbot zu verhängen ist (vgl. oben
iii. 2. b)), spricht weiterhin die Gesetzessystematik.

a) im rahmen der Vollstreckung des fahrverbots ist
anerkannt, dass mehrere fahrverbote, deren Geltungs-
dauer sich ganz oder teilweise überschneidet, neben-
einander und nicht nacheinander vollstreckt werden.
es erfolgt also keine addition überschneidender 
fahrverbote (vgl. Bt-drucks. 13/8655, s. 14; Bay-
oblG, nZV 1993, 489; lG münster, nJW 1980,
2481; lK-stGB/ Geppert, 12. aufl., § 44 rn. 82; 
müKostGB/athing, 2. aufl., § 44 rn. 18 jeweils
m. w. n; a.a. aG saarbrücken, zfs 2015, 591; aG
stuttgart, nZV 2006, 328; kritisch Hentschel/König/
dauer, straßenverkehrsrecht, 43. aufl., § 25 stVG 
rn. 28 m. w. n.). anders verhält es sich nur im fall des
§ 25 abs. 2a satz 2 stVG (vgl. Bt-drucks. 13/8655,
s. 14: „satz 2 bestimmt, daß in diesen fällen in ab-
weichung von der sonst gültigen regelung ausnahms-
weise die fahrverbotsfristen addiert werden“). die
dort angeordnete sukzessive Vollstreckung soll verhin-
dern, dass der Betroffene mehrere kurz hintereinander
verhängte fahrverbote missbräuchlich „zusammen-
legt“ (Brandenburgisches olG, Vrs 106, 212, 213;
Hentschel/König/dauer, straßenverkehrsrecht, § 25 stVG 
rn. 30). die existenz dieser gesetzlichen ausnahme-
vorschrift belegt indes gerade, dass im regelfall keine
nacheinandervollstreckung von fahrverboten erfolgt
(vgl. Bt-drucks. 13/8655, s. 14; Brandenburgisches
olG, Vrs 106, 212, 213; Zopfs, dar 2015, 538).

diese auffassung teilt auch das vorlegende ober-
landesgericht Hamm. es wäre aber „sinnlos“ (olG
Hamm, nZV 2010, 159, 160 [= Ba 2010, 28]; Bran-
denburgisches olG, Vrs 106, 212, 213; vgl. Bay-

oblG, Vrs 51, 221, 223; olG celle, nZV 1993, 157
[= Ba 1993, 135]), mehrere fahrverbote zu verhän-
gen, wenn eines der angeordneten fahrverbote auf-
grund der Parallelvollstreckung letztlich nicht zum
tragen käme. dies würde jedenfalls für den regelfall
gelten, dass zwei fahrverbote, die in demselben Ver-
fahren angeordnet würden, auch gleichzeitig rechts-
kräftig werden.

b) Gegen die Verhängung zweier fahrverbote in
demselben Verfahren spricht weiterhin der gesetzessy-
stematische Vergleich mit dem strafrechtlichen fahr-
verbot (Brandenburgisches olG, Vrs 106, 212, 213;
BayoblG, Vrs 51, 221, 222 f.; olG düsseldorf,
nZV 1998, 298, 299; nZV 1998, 512, 513; olG stutt-
gart, nZV 1996, 159, 160; schleswig-Holsteinisches
olG, schiHa 2002, 177). es besteht einigkeit, dass
im fall der tatmehrheit gemäß § 53 stGB auch dann
nur auf ein fahrverbot nach § 44 stGB zu erkennen ist,
wenn dieses neben mehreren einzelstrafen in Betracht
käme (vgl. § 53 abs. 4 i.V. m. § 52 abs. 4 satz 2
stGB; BayoblG, Vrs 51, 221, 222; schönke/schrö-
der/sternberg-lieben/Bosch, stGB, 29. aufl., § 53
rn. 30; müKostGB/athing, 2. aufl., § 44 rn. 14).

Wenn im Bereich des ordnungswidrigkeitenrechts
etwas anderes gelten sollte, so wäre zum einen eine ge-
setzliche regelung zu erwarten gewesen, die jedoch in
§ 20 oWiG gerade nur für die Geldbuße erfolgt ist.
Zum anderen hat sich aber der Gesetzgeber hinsicht-
lich der nebenfolge des fahrverbots ausweislich der
Gesetzesmaterialien gerade nicht gegen das im straf-
recht geltende asperationsprinzip entschieden, son-
dern sich — im Gegenteil an der strafrechtlichen
rechtslage orientiert (vgl. Bt-drucks. V/1319, s. 90;
BayoblG, Vrs 51, 221, 223). Zweck der schaffung
des § 25 stVG war es demnach, das als § 37 a. f. in das
stGB eingeführte fahrverbot auch in das (Verkehrs-)
ordnungswidrigkeitenrecht zu „übernehmen“ (Bt-
drucks. V/1319, s. 90). dass das fahrverbot im Buß-
geldverfahren in der regel von einer Verwaltungsbe-
hörde und grundsätzlich in einem summarischen
Verfahren verhängt wird, steht dieser übernahme nach
den ausdrücklichen erwägungen des Gesetzgebers
nicht entgegen (Bt-drucks. V/1319, s. 90). abwei-
chungen von der strafrechtlichen rechtslage sollten
nur insoweit erfolgen, als das ordnungswidrigkeiten-
rechtliche fahrverbot an die zusätzliche Vorausset-
zung der „groben oder beharrlichen“ Pflichtverletzung
geknüpft wurde und die in § 44 abs. 1 satz 1 stGB ge-
nannten taten „im Zusammenhang mit dem führen
eines Kraftfahrzeugs“ für die Verhängung des fahrver-
bots nach § 25 stVG nicht ausreichen sollten (Bt-
drucks. V/1319, s. 90). auch die dauer des fahrver-
bots wurde an die strafrechtliche Bestimmung
angelehnt. Zudem wurden in abs. 2 des § 25 stVG in
der fassung des entwurfs eines eGoWiG ausdrück-
lich „ergänzende regelungen“ zu § 37 stGB a. f. ge-
troffen, die sich auf den Beginn und die Berechnung
der dauer des fahrverbots, seine eintragung in auslän-
dischen fahrausweisen sowie die Verwahrung und Be-
schlagnahme von fahrausweisen bezogen. der Ge-
setzgeber hat sich damit ausdrücklich an den
regelungen des strafgesetzbuchs orientiert (vgl. Bay-
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oblG, Vrs 51, 221, 223) und abweichende regelun-
gen (lediglich) dort getroffen, wo es ihm geboten er-
schien. eine vom strafrecht abweichende regelung
hinsichtlich der dort geltenden rechtsfolgen bei an-
ordnung eines fahrverbots bei mehreren taten hat er
indes gerade nicht vorgenommen.

2.3 schließlich bleibt bei Zugrundelegung der auf-
fassung des oberlandesgerichts Hamm unklar, was
hinsichtlich der Verhängung der nebenfolge(n) gelten
soll, wenn in einem Verfahren straf- und ordnungswi-
drigkeitenrechtliches fahrverbot zusammentreffen
(vgl. Zopfs, dar 2015, 538; zur bisherigen auf-
fassung, dass auch in diesem fall nur ein fahrverbot
verhängt werden kann: olG celle, nZV 1993, 
157; lK-stGB/Geppert, 12. aufl., § 44 rn. 79; 
müKostGB/athing, 2. aufl., § 44 rn. 14).

Bereits mit der dargelegten Gesetzessystematik und
entstehungsgeschichte der entscheidungserheblichen
normen wäre daher eine auslegung unvereinbar, die
ohne rückhalt im Wortlaut des § 20 oWiG die Ver-
hängung zweier fahrverbote in demselben Verfahren
wegen mehrerer ordnungswidrigkeiten desselben Be-
troffenen ermöglichen würde.

4. darüber hinaus spricht aber auch der sinn und
Zweck der regelung über das fahrverbot dafür, dass
bei mehreren ordnungswidrigkeiten in demselben
Verfahren nur auf ein fahrverbot zu erkennen ist.
denn das fahrverbot soll als denkzettel- und Besin-
nungsmaßnahme spezialpräventiv wirken (vgl. Bt-
drucks. 13/6914, s. 119; BGH, Beschluss vom 22.
oktober 2001 — 5 str 439/01, wistra 2002, 57, 58;
olG celle, nZV 1993, 157). dies verlangt eine Ge-
samtbetrachtung aller abzuurteilenden taten und eine
Bemessung der dauer des fahrverbots entsprechend
dem sich aus dieser Gesamtbetrachtung ergebenden
einwirkungsbedarf auf den Betroffenen (vgl. olG
stuttgart, nZV 1996, 159, 160; olG düsseldorf, nZV
1998, 298, 299; nZV 1998, 512, 513; Brandenburgi-
sches olG, Vrs 106, 212, 213; Vrs 124, 346, 347;
BayoblG, Vrs 51, 221, 223; Widmaier, nJW 1971,
1158, 1159). diesen erfordernissen des spezialpräven-
tiven charakters der nebenfolge und des Grundsatzes
der Verhältnismäßigkeit wird die Verhängung eines
einheitlichen fahrverbotes gerecht, während die vom
vorlegenden oberlandesgericht befürwortete wechsel-
seitige Berücksichtigung des jeweils anderen fahrver-
bots im rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfungen
gerade in einem auf rasche erledigung angelegten
Bußgeldverfahren als wenig zweckmäßig erscheint
(vgl. Zopfs, dar 2015, 538).

Gegen die Verhängung eines einheitlichen fahrver-
bots spricht schließlich auch nicht der Grundsatz der
rechtsanwendungsgleichheit. Zwar hängt nach den
vorherigen ausführungen die frage, ob gegen den Be-
troffenen wegen mehrerer ordnungswidrigkeiten
eines oder mehrere fahrverbote angeordnet werden,
davon ab, ob diese ordnungswidrigkeiten in einem
Gerichtsverfahren verhandelt werden oder aber aus-
schließlich im Verwaltungsverfahren bzw. in unter-
schiedlichen Gerichtsverfahren. dies stellt indes zum
einen keine Besonderheit dar. so verbleibt es auch im
strafrecht bei den in getrennten Verfahren festgelegten

sanktionen, wenn eine nachträgliche Gesamtstrafen-
bildung (§ 460 stPo) vor der vollständigen Voll-
streckung aller für eine Gesamtstrafenbildung in Be-
tracht kommender strafen nicht erfolgt (vgl. BGH, Be-
schluss vom 21. august 2014 — 3 str 245/14, nstZ-
rr 2015, 20). Zum anderen wird der umstand, ob eine
gemeinsame Verhandlung mehrerer ordnungswidrig-
keiten erfolgt oder nicht, oftmals gerade nicht lediglich
auf Zufall beruhen. eine gemeinsame Verhandlung
wird etwa regelmäßig dann nahe liegen, wenn zwi-
schen den ordnungswidrigkeiten ein zeitlicher oder
örtlicher Zusammenhang besteht (so auch in dem der
Vorlage zugrunde liegenden fall). in solchen fällen
spricht aber der sinn und Zweck des § 25 stVG für die
Verhängung eines einheitlichen fahrverbots (vgl.
Zopfs, dar 2015, 538, 539).

28. 1. Bei der Auslegung des Begriffs der Wir-
kung im Sinne des § 24c Abs. 1 Alt. 2 StVG sind
zum einen die allgemein anerkannten medizinisch-
naturwissenschaftlichen Forschungsergebnisse, zum 
anderen die in Umsetzung solcher Erkenntnisse 
getroffenen rechtlichen Wertentscheidungen des 
§ 24a Abs. 1 StVG zu beachten. 

2. Eine Wirkung liegt regelmäßig erst ab einer
Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille bzw.
einer Atemalkoholkonzentration von 0,1 mg/l vor. 

3. Ob ausnahmsweise bei Fahrauffälligkeiten
eine Wirkung schon unterhalb dieser Werte in Be-
tracht kommen kann, ist zweifelhaft, kann hier
aber offenbleiben.

Kammergericht Berlin,
Beschluss vom 15. februar 2016 

– 3 Ws (B) 538/15 - 122 ss 142/15 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :  
das amtsgericht tiergarten hat gegen den Betroffe-

nen wegen fahrlässigen Verstoßes gegen das alkohol-
verbot für fahranfänger (§ 24c abs. 1 alt. 2 stVG)
eine Geldbuße in Höhe von 250 € verhängt. nach den
urteilsfeststellungen hatte der damals 20 Jahre alte
Betroffene einen PKW geführt, nachdem er in der
nacht zuvor alkohol getrunken hatte. die etwa eine
halbe stunde nach fahrtende durchgeführte atemalko-
holmessung mit dem Gerät dräger alcotest 7110 evi-
dential ergab einen Wert von 0,05 mg/l. 

durch Beschluss vom 12. februar 2016 hat die ein-
zelrichterin die auf die sachrüge gestützte rechtsbe-
schwerde zur fortbildung des rechts zugelassen und
gemäß § 80a abs. 3 satz 2, satz 1 alt. 1 oWiG die
sache dem senat in der Besetzung mit drei richtern
zur entscheidung übertragen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :  
ii. die nach ihrer Zulassung gemäß § 79 abs. 1 s. 2

oWiG statthafte rechtsbeschwerde hat mit der allge-
meinen sachrüge erfolg.
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nach § 24c abs. 1 stVG in der hier allein in Be-
tracht kommenden zweiten tatbestandsalternative
handelt ein fahranfänger ordnungswidrig, wenn er die
fahrt antritt, obwohl er unter der Wirkung eines alko-
holischen Getränks steht. die urteilsfeststellungen be-
legen nicht, dass das hier der fall war. 

eine Wirkung im sinne des § 24c abs. 1 alt. 2
stVG kann erst ab einer Blutalkoholkonzentration von
0,2 Promille oder einer atemalkoholkonzentration
von 0,1 mg/l angenommen werden, die der Betroffene
mit der gemessenen atemalkoholkonzentration von
0,05 mg/l nicht erreicht hat.

1. obwohl § 24c abs. 1 stVG keine Grenzwerte
festlegt, ging der Gesetzgeber ausweislich der Geset-
zesbegründung (Bt-drs 16/5047, s. 9) im anschluss
an einen Vorschlag der alkohol-Kommission der
deutschen Gesellschaft für rechtsmedizin (Ba 44
<2007>, 169) davon aus, dass eine Wirkung unterhalb
von 0,2 Promille bzw. 0,1 mg/l aus messtechnischen
und medizinischen Gründen grundsätzlich ausschei-
det. das schrifttum hat sich dem im Wesentlichen an-
geschlossen (König in: Hentschel/König/dauer, stra-
ßenverkehrsrecht, 43. aufl. 2015, § 24c stVG rn. 11;
Krumm nJW 2015, 1863, 1864; Janker dar 2013,
398; ders. dar 2007, 497, 499; Hufnagel nJW 2007,
2577, 2578; Burhoff Vrr 2007, 371, 374).

2. die zu § 24c stVG bekannt gewordene recht-
sprechung ist nicht umfangreich und bietet kein ein-
heitliches Bild. für Grenzwerte von 0,2 Promille bzw.
0,1 mg/l haben sich bisher das aG langenfeld (urteil
vom 4. april 2011 – 20 oWi 42/11 –, juris [= Ba 2012,  
115] rn. 2: freispruch bei einer gemessenen atemal-
koholkonzentration von 0,06 mg/l) und das aG Biberach
(urteil vom 31. Juli 2012 – 5 oWi 250 Js 5856/12 –, 
wiedergegeben in olG stuttgart nZV 2013, 563 
[= Ba 2013, 186]: Verurteilung bei einer gemessenen
Blutalkoholkonzentration von 0,25 Promille) ausge-
sprochen. auf der gleichen linie liegt eine entschei-
dung des laG Köln (urteil vom 19. märz 2008 – 7 sa
1369/07 –, juris), die bei einer atemalkoholkonzentra-
tion von 0,1 mg/l einen Verstoß gegen die mit § 24c
abs. 1 stVG inhaltlich vergleichbare regelung in § 9
abs. 11 nr. 18 der Gefahrgutverordnung straße und
eisenbahn (GGVse) annahm, ohne allerdings die
frage eines Grenzwertes zu thematisieren. demgegen-
über sprach das aG Herne (urteil vom 17. dezember
2008 – 15 oWi 60 Js 584/08 – 5/08 –, juris [= Ba
2009, 431] rn. 2) den Betroffenen bei einem gemesse-
nen atemalkoholwert von 0,13 mg/l frei, weil nach
den – nicht näher mitgeteilten – Bekundungen des in
der Hauptverhandlung gehörten sachverständigen der
Grenzwert für die annahme einer Wirkung derzeit bei
mindestens 0,26 Promille alkohol im Blut und bei
dem konkreten Betroffenen aufgrund seiner körper-
lichen Konstitution sogar bei 0,3 Promille liege. das
olG stuttgart, a. a. o., das über die rechtsbeschwerde
gegen das o. g. urteil des aG Biberach zu entscheiden
hatte, hat zwar die Verurteilung des Betroffenen bestä-
tigt, dem Grundwert von 0,1 Promille jedoch nur einen
sicherheitsaufschlag von 0,05 Promille hinzugerech-
net und damit den Grenzwert auf nur 0,15 Promille be-
stimmt.

3. der senat ist der auffassung, dass die in der Ge-
setzesbegründung genannten Werte jedenfalls nach
dem derzeitigen stand der Wissenschaft die unter-
grenze darstellen, ab der eine Wirkung erst angenom-
men werden kann.

a) mit der einführung des § 24c stVG hat der Ge-
setzgeber der wissenschaftlich belegten erkenntnis
rechnung getragen, dass das bei fahranfängern ohne-
hin schon hohe unfallrisiko bereits durch geringe
mengen alkohol weiter gesteigert wird. Beabsichtigt
ist „das klare und verständliche signal, dass fahren
und trinken nicht zu vereinbaren sind“ (Gesetzesbe-
gründung, Bt-drs 16/5047, s. 7). Während allerdings
§ 24c abs. 1 alt. 1 stVG dem fahranfänger den Kon-
sum von alkoholischen Getränken während der fahrt
schlechthin verbietet, setzt § 24c abs. 1 alt. 2 stVG
für den Konsum vor fahrtantritt zusätzlich voraus,
dass der Betroffene noch unter der „Wirkung“ des al-
kohols steht. 

da der Gesetzgeber sowohl auf eine nähere ausge-
staltung des Begriffs der Wirkung verzichtet als auch
bewusst von der festlegung von Gefahrengrenzwerten
abgesehen hat, um dem risiko eines „Herantrinkens“
an den Grenzwert entgegenzuwirken (Gesetzesbe-
gründung zu § 24c stVG, Bt-drs 16/5047, s. 9; kri-
tisch dazu König in: Hentschel/König/dauer, § 24c
stVG rn. 10), ist es aufgabe der rechtsprechung, die-
ses tatbestandsmerkmal zu präzisieren. 

es besteht einigkeit, dass es sich bei § 24c abs. 1
stVG um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handelt
und für die annahme einer Wirkung eine konkrete Be-
einträchtigung der fahrfähigkeit des Betroffenen nicht
entscheidend ist. Ähnlich wie bei dem Begriff der Wir-
kung im sinne des § 24a abs. 2 stVG (vgl. dazu
BVerfG nJW 2005, 349, 351; König in: Hentschel/
König/dauer, § 24a stVG rn. 21 f.) ist es auch im
rahmen des § 24c abs. 1 stVG ausreichend, aber er-
forderlich, dass der aufgenommene alkohol in einer
nicht nur völlig unerheblichen Konzentration im spu-
renbereich im Körper vorhanden ist und zu einer Ver-
änderung physischer oder psychischer funktionen
führen kann (Bt-drs 16/5047, s. 9; König in: Hent-
schel/König/dauer, § 24c stVG rn. 11; Janker dar
2007, 497, 499). 

obwohl § 24c abs. 1 stVG keine Grenzwerte ent-
hält, wird im anschluss an die Gesetzesbegründung
(Bt-dr 16/5047, s. 9) allgemein davon ausgegangen,
dass derzeit aus medizinischen und messtechnischen
Gründen auf die festlegung von untergrenzen nicht
verzichtet werden kann (König in: Hentschel/König/
dauer, § 24a stVG rn. 11; Janker in: Burmann/Heß/
Jahnke/Janker, straßenverkehrsrecht, 23. aufl. 2014,
rn. 14, jeweils m. w. n.). ab welchem messwert da-
nach eine Beeinflussung des fahrers angenommen
werden kann, lässt sich nur auf der Grundlage medizi-
nischnaturwissenschaftlicher erkenntnisse entschei-
den (vgl. – zur absoluten fahruntüchtigkeit im sinne
der §§ 316, 315 c abs. 1 nr. 1 a stGB – BGH nZV
1990, 357). soweit diese in den maßgebenden fach-
kreisen allgemein und zweifelsfrei als richtig aner-
kannt werden, sind sie für den richter bindend (BGH
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a. a. o., m. w. n.) und ihre Beachtung durch das revi-
sions- bzw. rechtsbeschwerdegericht zu überprüfen
(meyer-Goßner/schmitt, stPo, 58. aufl. 2015, § 337
rn. 31 m. w. n.). 

die somit zu beachtenden naturwissenschaftlichen
forschungsergebnisse betreffen zum einen spezifische
medizinische und messtechnische Besonderheiten von
alkoholkonzentrationen nahe null, zum anderen auch
erkenntnisse – etwa zum Verhältnis zwischen Blut-
und atemalkoholmessung –, die bereits in die mehr-
fach geänderte allgemeine Promillegrenze in § 24a
abs. 1 stVG eingeflossen sind. darüber hinaus sind
auch rechtliche Wertungen in den Blick zu nehmen,
die der Gesetzgeber im rahmen des § 24a abs. 1
stVG im Zuge der umsetzung der naturwissenschaft-
lichen forschungsergebnisse getroffen hat und an die 
§ 24c abs. 1 stVG erkennbar anknüpfen wollte.

aa) § 24c stVG regelt nicht, auf welche Weise der
nachweis der alkoholisierung erbracht werden kann.
die norm geht aber offensichtlich von der Vorstellung
aus, dass dies ebenso wie im rahmen des § 24a abs. 1
stVG sowohl durch eine Blutalkoholprobe als auch
durch eine atemalkoholprobe geschehen kann. mit der
neufassung des § 24a abs. 1 stVG zum 1. mai 1998
hat der Gesetzgeber sich generell dafür entschieden,
im recht der Verkehrsordnungswidrigkeiten künftig
neben der Blutalkoholanalyse auch die bis dahin um-
strittene atemalkoholanalyse als einfach zu handha-
bende und für den Betroffenen weniger belastende
messmethode zuzulassen. er hat damit auf ein Gut-
achten des Bundesgesundheitsamtes (schoknecht,
Gutachten zur Prüfung der Beweissicherheit der
atemalkoholanalyse, 1991, s. 20 ff. – im folgenden:
BGa-Gutachten 1991) reagiert, das erstmals die Vor-
aussetzungen für eine beweissichere durchführung
der atemalkoholanalyse im detail untersucht und be-
schrieben hat (vgl. Gesetzesbegründung zur Änderung
des § 24a stVG vom 19. mai 1995, Bt-drs 13/1439,
s. 1, 4). dass im rahmen des § 24c stVG nichts ande-
res gelten kann, setzt die Gesetzesbegründung zu 
§ 24c stVG als selbstverständlich voraus (vgl. Bt-drs
16/5047, s. 9).

bb) auch für die festlegung der nach der Gesetzes-
begründung unverzichtbaren Grenzwerte enthält § 24a
abs. 1 stVG verallgemeinerungsfähige Grundsätze.

§ 24a abs. 1 stVG lässt sich zunächst entnehmen,
dass ein selbstständiger Grenzwert für den atemalko-
hol festzusetzen und dieser in einem festen Verhältnis
von 2000:1 vom Blutalkoholwert abzuleiten ist. Blut-
und atemalkoholwerte stehen nicht in einer konstan-
ten Beziehung zueinander und sind nicht direkt kon-
vertierbar (BGa-Gutachten 1991, s. 6; BayoblG
nZV 2000, 295 [= Ba 2000, 247]). Gleichwohl hat der
Gesetzgeber sich bei der einführung der atemalkohol-
analyse im Jahr 1998 für ein festes Verhältnis zwi-
schen den Blutalkoholwerten von 0,8 Promille (d. h.
g/kg) bzw. 0,5 Promille und den atemalkoholwerten
von 0,4 mg/l bzw. 0,25 mg/l entschieden. dieses auch
bei der abschaffung der 0,8 Promille-Grenze im Jahr
2001 beibehaltene Größenverhältnis ist so gewählt,
dass der atemalkoholwert mit einer Wahrscheinlich-

keit von 75 % unter den Grenzwert liegt, wenn der
gleichzeitig gemessene Blutalkoholwert den entspre-
chenden Grenzwert erreicht (vgl. BGH nZV 2001,
267, 269 [= Ba 2001, 280]; BayoblG nZV 2000,
295, 296; BGa-Gutachten 1991, s. 15, 20 f.). der Ge-
setzgeber wollte dadurch die atemalkoholmessung ge-
ringfügig begünstigen, um einen anreiz für die frei-
willige mitwirkung des Betroffenen zu schaffen 
(vgl. BayoblG, a. a. o.; Jachau/Wittig/Krause, Ba 44
<2007>, 117, 121). die in der Gesetzesbegründung zu
§ 24c stVG angenommenen Grenzwerte lassen erken-
nen, dass die neuregelung an diese Wertentscheidung
anknüpfen wollte.

aus § 24a abs. 1 stVG folgt weiterhin, dass erfor-
derliche sicherheitszuschläge bereits in den Grenz-
wert einzurechnen sind. Bereits der ursprüngliche
Grenzwert von 0,8 Promille setzte sich zusammen aus
einem Grundwert von 0,65 Promille und einem 
sicherheitszuschlag von 0,15 Promille (Bt-drs 7/133,
s. 5). der im Jahr 1998 neu eingeführte 0,5-Promille-
Wert besteht aus einem Grundwert in Höhe von 
0,4 Promille, dem ein sicherheitszuschlag von nun-
mehr nur noch 0,1 Promille hinzugesetzt wurde (Bt-
drs 13/1439, s. 4; BGH nZV 2001, 267, 270; Bay-
oblG nZV 2000, 295, 297; König in: Hentschel/
König/dauer, § 24a stVG rn. 11). auch in den daraus
abgeleiteten atemalkoholgrenzwerten von 0,4 mg/l
bzw. 0,25 mg/l ist danach rechnerisch ein sicherheits-
zuschlag enthalten (BGH, a. a. o.; BayoblG, a. a. o.
m. zust. anm. König).

durch die einrechnung des sicherheitszuschlags in
den Grenzwert wird auch im rahmen des § 24c stVG
die möglichkeit eröffnet, die gemessenen Werte ohne
abschlag zu verwerten (vgl. BGH nZV 2001, 267,
270; BayoblG, a. a. o., s. 297). dabei ist die Höhe
des sicherheitszuschlags in erster linie an den streu-
ungsbreiten der Blutalkoholanalyse auszurichten.
diese fließen bei dem in § 24a abs. 1 stVG vorgege-
benen festen Größenverhältnis mittelbar auch in den
abgeleiteten Grenzwert für den atemalkohol ein, wäh-
rend den vergleichbaren unsicherheiten bei der atem-
alkoholmessung grundsätzlich durch die Bemessung
des „umrechnungsfaktors“ rechnung getragen wird. 

auch die Höhe des sicherheitszuschlags kann sich
grundsätzlich an § 24a abs. 1 stVG orientieren. die
dort eingerechneten sicherheitszuschläge wurden
nicht relativ zu den konkreten Grundwerten festgelegt.
der in dem aktuellen 0,5-Promille-Wert enthaltene
Zuschlag von 0,1 Promille entspricht vielmehr dem
Zuschlag, den der Bundesgerichtshof in seiner Grund-
satzentscheidung vom 26. Juni 1990 (nZV 1990, 357,
358) auf der Grundlage eines in seinem auftrag er-
stellten Gutachtens des Bundesgesundheitsamtes aus
dem Jahr 1989 (schoknecht nZV 1990, 104) für den
Blutalkoholgrenzwert der absoluten fahruntüchtigkeit
vorgegeben hat. die auswertung eines ringversuchs
aus dem Jahre 1988 hatte für die drei möglichen Kom-
binationen der Verfahren zur Blutalkoholbestimmung
abweichungen in Höhe von höchstens 0,05 Promille
ergeben. diesen Wert hat der Bundesgerichtshof im
anschluss an den Vorschlag des Gutachtens (scho-
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knecht a. a. o., 106) verdoppelt, weil die teilnahme
weiterer laboratorien an dem ringversuch zu abwei-
chenden ergebnissen hätte führen können und die 
Verwendung von serum statt Vollblut als Probenmate-
rial eine mit geringfügigen ungenauigkeiten be-
haftete umrechnung erforderlich gemacht habe 
(BGH, a. a. o.).

b) unter Berücksichtigung dieser Vorgaben lässt
sich eine Wirkung im sinne des § 24c abs. 1 stVG erst
ab einem Blutalkoholwert von 0,2 Promille bzw.
einem atemalkoholwert von 0,1 mg/l annehmen.
nach dem derzeitigen stand der Wissenschaft sind
Grenzwerte von 0,0 Promille bzw. 0,0 mg/l nicht be-
stimmbar (Jachau/Wittig/Krause, a. a. o., 122). die
von der alkohol-Kommission für das alkoholverbot
für fahranfänger vorgeschlagenen Grenzwerte von 
0,2 Promille bzw. 0,1 mg/l tragen dieser erkenntnis
rechnung und stehen zudem im einklang mit den
Wertentscheidungen des § 24a abs. 1 stVG. die zu
diesem thema durchgeführten untersuchungen haben
keine Besonderheiten von sehr niedrigen alkoholisie-
rungsgraden nahe null ergeben, die einer übertragung
von rechtsgedanken des § 24a abs. 1 stVG entgegen-
stehen würden. 

aa) Bei dem von der alkohol-Kommission ermittel-
ten Grundwert von 0,1 Promille handelt es sich um
einen Wert, der von allen nach geltenden richtlinien
arbeitenden laboratorien zuverlässig messbar ist. eine
Beeinflussung der messung durch möglicherweise in
sehr geringen mengen im Bereich von 1/1000 Promil-
le vorhandenen endogenen alkohol kann dabei ver-
nachlässigt werden (alkohol-Kommission, Ba 44
<2007>, 169, 170; Jachau/Wittig/Krause, a. a. o., 117 f., 
121). der Wert liegt auch so hoch, dass die möglich-
keit einer Beeinträchtigung von Körperfunktionen mit
sicherheit gegeben ist. eine in der Gesetzesbegrün-
dung (Bt-drs 16/5047, s. 7) angeführte studie aus
den usa, nach der die unfallwahrscheinlichkeit für
fahranfänger bei einer Blutalkoholkonzentration von
0,1 Promille bereits um 25 % erhöht ist, deutet sogar
darauf hin, dass eine Beeinflussung von Körperfunk-
tionen schon unterhalb von 0,1 Promille denkbar ist.
Verlässliche aussagen über einen geringeren Grund-
wert lassen sich jedoch auf der Grundlage der dem
senat bekannt gewordenen studien bisher nicht treffen.

bb) der in § 24a abs. 1 stVG angesetzte sicher-
heitszuschlag von 0,1 Promille ist aus wissenschaft-
licher sicht auch im rahmen des § 24c stVG ausrei-
chend, aber auch erforderlich (alkohol-Kommission,
a. a. o., 170). ein ringversuch der Gesellschaft für 
toxikologische und forensische chemie hat den damit
gebildeten Grenzwert von 0,2 Promille als ausrei-
chend zuverlässig bestätigt (Herbold/aderjan, Ba 44
<2007>, suppl. 42). 

die ansicht des olG stuttgart (nZV 2013, 563,
564 f.), der sicherheitszuschlag sei mit 0,05 Promille
ausreichend bemessen, überzeugt nicht. Zur Begrün-
dung stützt sich das Gericht allein auf das ergebnis des
ringversuchs aus dem Jahr 1988, auf dessen Grundla-
ge der Bundesgerichtshof die Grenze der absoluten
fahruntüchtigkeit auf 1,1 Promille herabgesetzt hat
(nZV 1990, 357, 358). es geht dabei allerdings weder

auf die erwägungen in der Gesetzesbegründung ein
noch auf die auch im rahmen des § 24c stVG ein-
schlägigen Gründe, die den Bundesgerichtshof zu
einer Verdoppelung des in dem ringversuch ermittel-
ten Wertes veranlasst haben (König, in: Hentschel/
König/dauer, § 24c stVG rn. 11).

cc) da es sich bei § 24c stVG um ein abstraktes Ge-
fährdungsdelikt handelt, gilt der Grenzwert von 
0,2 Promille unabhängig von den auswirkungen der
alkoholisierung auf den konkreten Betroffenen. so
kann entgegen der ansicht des aG Herne (urteil vom
17. dezember 2008 – 15 oWi 60 Js 584/08 – 5/08 –,
juris rn. 2; zust. Krumm, nJW 2015, 1863, 1865) eine
individuell besonders hohe alkoholverträglichkeit des
Betroffenen nicht zu seinen Gunsten berücksichtigt
werden. umgekehrt gibt es nach den erkenntnissen
der alkohol-Kommission auch keine Grundlage dafür,
bei einer besonders hohen empfindlichkeit des Betrof-
fenen eine Wirkung schon unterhalb der Grenzwerte in
Betracht zu ziehen.

ob etwas anderes ausnahmsweise gelten kann,
wenn das fahrverhalten des Betroffenen konkrete an-
haltspunkte für leistungsbeeinträchtigungen aufweist
(bejahend König in: Hentschel/König/dauer, § 24c
stVG rn. 11; Krumm, nJW 2015, 1863, 1865; Bur-
hoff Vrr 2007, 371), erscheint zweifelhaft. die Grün-
de, die der festlegung eines geringeren Grenzwertes
für eine nur abstrakt mögliche leistungsbeeinträchti-
gung entgegen stehen, dürften es unterhalb des Grenz-
wertes auch kaum zulassen, eine konkrete fahrauffäl-
ligkeit mit der erforderlichen sicherheit auf den
alkoholkonsum zurückzuführen. der senat muss
diese frage hier jedoch nicht abschließend entschei-
den. das amtsgericht hat keine fahrauffälligkeiten bei
dem Betroffenen festgestellt, und der senat schließt es
aus, dass eine neue Hauptverhandlung dazu noch wei-
tere erkenntnisse bringen könnte.

dd) aus dem Blutalkoholgrenzwert von 0,2 Promil-
le lässt sich nach dem in § 24a abs. 1 stVG vorgege-
benen festen Größenverhältnis ohne Weiteres ein
Grenzwert für die atemalkoholmessung von 0,1 mg/l
ableiten. durchgreifende anhaltspunkte dafür, dass
Besonderheiten sehr niedriger alkoholkonzentratio-
nen ein abweichendes umrechnungsverhältnis gebie-
ten könnten, sind nicht bekannt geworden. spurenal-
kohol und eine – ohnehin nur in geringem maße –
mögliche Beeinflussung der messung durch endoge-
nen alkohol werden bei der atemalkoholmessung ent-
sprechend den Vorgaben der din Vde 0405, teil 2 (4)
schon dadurch ausgeschlossen, dass messergebnisse
unterhalb von 0,05 mg/l von dem Gerät dräger evi-
dential 7110 mit 0,00 mg/l ausgegeben werden. der
aus dem entsprechenden Blutalkoholwert abgeleitete
sicherheitszuschlag von 0,05 mg/l ist nach den derzei-
tigen erkenntnissen ausreichend, um sämtlichen denk-
baren messunsicherheiten und streuungsbreiten ein-
schließlich eines möglichen Hystereseeinflusses – d. h. 
der Verfälschung einer messung bei niedriger Konzen-
tration durch eine vorangegangene messung bei hoher
Konzentration – ausreichend zu begegnen (vgl. alko-
hol-Kommission, Ba 44 <2007>, 169, 170; Jachau/
Wittig/Krause, a. a. o., 121; BGH nZV 2001, 267, 270).
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c) die hier bei dem Betroffenen etwa eine halbe
stunde nach fahrtende gemessene atemalkoholkon-
zentration von 0,05 mg/l liegt deutlich unter dem
Grenzwert von 0,1 mg/l. ob bei der atemalkoholmes-
sung ähnlich wie bei der Blutalkoholmessung eine
rückrechnung in Betracht kommt (vgl. Jachau/Wit-
tig/Krause, a. a. o., 122) und auf welchen Zeitpunkt
dabei im rahmen des § 24c stVG abzustellen wäre,
kann an dieser stelle dahinstehen. der senat schließt
es aus, dass dadurch hier der Grenzwert von 0,1 mg/l
erreicht werden könnte.

4. die von der entscheidung des olG stuttgart
(nZV 2013, 563, 564) abweichende festlegung der
Grenzwerte gebietet es nicht, die sache gemäß § 79
abs. 3 oWiG, § 121 abs. 2 GVG dem Bundesge-
richtshof vorzulegen. eine Vorlage ist nur dann veran-
lasst, wenn die abweichenden rechtsauffassungen je-
weils die unmittelbar tragenden Grundlagen der
entscheidung darstellen. sie müssen in beide richtun-
gen entscheidungserheblich (gewesen) sein (BGH
nJW 2000, 222; olG düsseldorf nZV 1992, 497,
498; meyer-Goßner/schmitt, § 121 GVG rn. 10 f.;
Hannich in: KK-stPo, 7. aufl. 2013, § 121 GVG rn.
38). das ist hier nicht der fall. die entscheidung des
olG stuttgart betrifft allein den Blutalkoholgrenz-
wert. Zu der die entscheidung des senats tragenden
festlegung eines atemalkoholgrenzwerts und zum
Größenverhältnis von Blut- und alkoholgrenzwert
trifft sie keine aussage. im übrigen hätten, ein über-
einstimmendes festes Größenverhältnis von 2000:1
unterstellt, die abweichenden Grenzwerte in dem je-
weils anderen fall zu keinem anderen ergebnis ge-
führt: im fall des olG stuttgart hätte auch der vom
senat angenommene Blutalkoholgrenzwert von 0,2
Promille zur Verurteilung des mit einer Blutalkohol-
konzentration von 0,25 Promille aufgefallenen Betrof-
fenen geführt, während der Betroffene im hier zu 
entscheidenden fall auch mit dem aus dem Blutalko-
holgrenzwert des olG stuttgart von 0,15 Promille ab-
geleiteten atemalko-holgrenzwert von 0,75 mg/l frei-
zusprechen gewesen wäre.

5. Gemäß § 79 abs. 6 oWiG entscheidet der senat
in der sache selbst und spricht den Betroffenen frei. es
ist nicht zu erwarten, dass eine neue Hauptverhand-
lung zu erkenntnissen führen kann, die eine Verurtei-
lung rechtfertigen würden.

29. Bei einem Zeitablauf von einem Jahr und 
4 Monaten seit Anordnung der vorläufigen Entzie-
hung der Fahrerlaubnis ist die weitere Aufrechter-
haltung der Maßnahme als unverhältnismäßig an-
zusehen.

landgericht Hannover,
Beschluss vom 24. februar 2016 – 40 Qs 18/16 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
unbeschadet des fortbestehenden dringenden tat-

verdachts und unabhängig von der frage, ob der mut-

maßliche eignungsmangel im sinne des § 69 stGB
weiter besteht und deshalb gemäß § 111a stPo drin-
gende Gründe für die annahme sprechen, dass dem
angeklagten die fahrerlaubnis zu entziehen sein wird,
erscheint die vorläufige entziehung der fahrerlaubnis
vorliegend wegen auf einer sachwidrigen Behandlung
unter Verletzung des Beschleunigungsgebots beruhen-
den Verzögerung des Verfahrens unverhältnismäßig
(vgl. dazu olG Karlsruhe, nstZ 2005, 402 f. [= Ba
2006, 152]).

der verfahrensgegenständliche Vorfall datiert vom
27.10. 2014. mit dem angefochtenen Beschluss vom
12.11.2014 wurde dem angeklagten die fahrerlaub-
nis vorläufig entzogen. am 17. 04. 2015 erhob die
staatsanwaltschaft anklage zum strafrichter. eine auf
den 12.10. 2015 terminierte Hauptverhandlung wurde
wegen abwesenheit eines Zeugen ausgesetzt. am
13.10. 2015 wurde termin für die neue Hauptverhand-
lung auf den 10. 03. 2016 bestimmt.

den angeklagten auf geraume Zeit auf der Grundla-
ge vorläufiger erkenntnisse ohne fahrerlaubnis zu be-
lassen, widerspricht vor dem Hintergrund dieser zö-
gerlichen sachbehandlung dem rechtsstaatsgebot.
die Belastung aus einem eingriff in den grundrecht-
lich geschützten Bereich muss in einem vernünftigen
Verhältnis zu den der allgemeinheit erwachsenen Vor-
teilen stehen. das gilt sowohl hinsichtlich der anord-
nung und der Vollziehung als auch hinsichtlich der
fortdauer einer vorläufigen entziehung der fahrer-
laubnis (vgl. lG stuttgart, Beschluss vom 13. märz
2013 — 18 Qs 14/13 —, juris [= Ba 2013, 140]). Bei
einem Zeitablauf von einem Jahr und 4 monaten seit
anordnung der maßnahme bis zur Hauptverhandlung
ist ein solches vernünftiges Verhältnis im vorliegenden
fall nicht mehr gegeben. aus diesem Grunde ist die
vorläufige entziehung der fahrerlaubnis als unverhält-
nismäßig aufzuheben.

30. Ein Inlineskater, der in alkoholisiertem Zu-
stand die Fahrbahn einer Straße benutzt, macht
sich nicht nach wegen Trunkenheit im Verkehr
gemäß § 316 StGB strafbar.

landgericht landshut,
Beschluss vom 9. februar 2016 – 6 Qs 281/15 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
im mai 2015 kamen gegen den Beschuldigten er-

mittlungen wegen fahrlässiger trunkenheit im Verkehr
in Gang. am 16.10. 2015 beantragte die staatsanwalt-
schaft landshut den erlass eines strafbefehls wegen
fahrlässiger trunkenheit im Verkehr. mit Beschluss
vom 29.10. 2015 lehnte das amtsgericht landshut den
erlass des strafbefehls aus rechtlichen Gründen ab.
Gegen den am 03.11.2015 zugestellten Beschluss
legte die staatsanwaltschaft mit Verfügung vom
06.11.2015, eingegangen beim amtsgericht landshut
am 09.11.2015, sofortige Beschwerde ein. die staats-
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anwaltschaft legte die akte dem landgericht zur ent-
scheidung vor.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
die gemäß § 311 ii stPo zulässige sofortige Be-

schwerde erweist sich in der sache als unbegründet.
die staatsanwaltschaft hat den angeklagten sach-

verhalt, nämlich dass ein inlineskater in alkoholisier-
tem Zustand die fahrbahn einer straße benutzte, unter
der rechtlichen Würdigung der fahrlässigen trunken-
heit im Verkehr gemäß § 316 stGB angeklagt.

§ 316 stGB erfordert u. a. das führen eines fahr-
zeugs. die Problematik spitzt sich daher auf die frage
zu, ob inlineskates unter den Begriff des fahrzeugs zu
subsumieren sind oder nicht. diese frage ist umstrit-
ten.

Zunächst ist festzuhalten, dass sich eine positive ge-
setzliche definition des Begriffs fahrzeug nicht fin-
det, weder im stVG noch in der stVo bzw. stVZo
und auch nicht im strafgesetzbuch. es finden sich nur
negative abgrenzungen. so stellt § 16 ii stVZo klar,
die fortbewegungsmittel schiebe- und Greifreifen-
rollstühle, rodelschlitten, Kinderwagen, roller, Kin-
derfahrräder und ähnliche nicht motorgetriebene oder
mit einem Hilfsantrieb ausgerüstete ähnliche fortbe-
wegungsmittel mit bauartbedingter Höchstgeschwin-
digkeit von nicht mehr als 6 km/h seien keine fahr-
zeuge. auch § 24 stVo enthält nur die negative
abgrenzung, dass schiebe- und Greifreifenrollstühle,
rodelschlitten, Kinderwagen, roller, Kinderfahrräder
und ähnliche nicht motorgetriebene fortbewegungs-
mittel nicht fahrzeuge im sinne der Verordnung sind.

Gemeinhin hat sich als Begriffsbestimmung die de-
finition herausgebildet, dass fahrzeuge zur fortbewe-
gung geeignete bewegliche Gegenstände sind, die
üblicherweise dem transport von Gütern oder Perso-
nen dienen, aber auch andere Zwecke (wie z. B. ar-
beitsleistung) haben können (vgl. dauer in Hentschel
straßenverkehrsrecht 43. auflage § 1 rn. 16, fischer
stGB 63 auflage § 315a rn. 4, 315b rn. 6, § 316 
rn. 4, BayoblG Beschluss vom 13. 07. 2000 – az.
2st 118/00, abgedruckt in nstZ-rr 2001, 26 [= Ba
2001, 302]).

soweit die (minder-)meinung vertreten wird, dass
inlineskates als fahrzeuge anzusehen seien (so König
in Hentschel a. a. o. § 316 rn. 6 mit Hinweis auf Vie-
weg nVZ 1998, 3; olG oldenburg urteil vom
15. 08. 2000 – az. 9 u 71/99, abgedruckt in nJW 2000,
3793, König in leipziger Kommentar (lK) 12. aufla-
ge § 315c rn. 8a, § 315 b rn. 22, § 316 rn. 72, Kud-
lich Beck-scher onlinekommentar stGB 29. edition 
§ 315c rn. 14a, schönke/schröder stGB 14. auflage
§ 315c rn. 5), stützt sich diese auffassung neben der
definition des fahrzeugs, wonach fahrzeuge Gegen-
stände sind, die zur fortbewegung auf dem Boden ge-
eignet sind, und im Wesentlichen auf die durch diese
erreichbare Geschwindigkeit erhöhte Gefährlichkeit
des inlineskatens. das olG oldenburg folgte der auf-
fassung, inlineskates seien nur sportgeräte im sinne
des § 31 i stVo, nicht, da diese Vorschrift nicht an die

nutzung anknüpfe, sondern nur an das Gerät. für maß-
geblich erachtet das olG oldenburg für die einord-
nung den überwiegenden charakter der nutzungs-
form. diese entspräche, das verkennt auch die
Beschwerdekammer nicht, oft im täglichen leben dem
fahrrad.

die Beschwerdekammer übersieht auch nicht, dass
es durch inlineskaten zu größeren Behinderungen und
Gefährdungen des fahrzeugverkehrs kommen kann,
aber auch der inlineskater selbst, da letztere einen län-
geren Bremsweg und einen höheren Breitenbedarf
haben (so BGH urteil vom 19. 07. 2002 – az. i Zr
330/00, abgedruckt in nJW 2002, 1955) und die inli-
neskates einer schweren Beherrschbarkeit (so König in
lK a. a. o. § 316 rn. 72) unterliegen bzw. Bewe-
gungsstabilität und Gleichgewicht erst bei höheren
Geschwindigkeiten sicher erlangt werden können. Zu-
sätzlich stellt die auch infolge der erreichbaren Ge-
schwindigkeit erhöhte Gefährlichkeit ein weiteres
nicht zu ignorierendes argument dar. trotzdem ver-
mögen diese Gesichtspunkte allein eine fahrzeug-
eigenschaft nicht zu begründen. insbesondere bleibt
festzuhalten, dass die von König in Hentschel vertrete-
ne auffassung schon in sich nicht schlüssig erscheint.
für die definition des fahrzeugs stellt er in § 316 
rn. 2 auf seine in rn. 11 bei § 23 stVo abgegebene ab
und verweist auch in rn. 6 darauf. dort verweist er zu-
sätzlich auf die definition in rn. 16 des § 1 stVo.
dann jedoch will er die inlineskates im Wege einer te-
leologischen reduktion wegen ihrer Gefährlichkeit
ausnehmen.

mit der herrschenden meinung (vgl. u. a. BayVGH
urteil vom 01.10. 2012 – az. 11 BV 12.771, abge-
druckt in Blutalkohol 49, 338; olG düsseldorf urteil
vom 12. 07. 2011 – az. 1 u 242/10, abgedruckt in
mdr 2012, 23; BGH a. a. o.; olG Koblenz urteil
vom 10.01.2001 – az. 1 u 881/99, abdruckt in dar
2001, 167; Geppert in lK 12. auflage (2009) § 142
rn. 25; Greger/Zwickel Haftungsrecht des straßen-
verkehrs 5. auflage (2014) § 14 Ziffer Vi rn. 284;
Burmann/Heß/Jahnke/Janker straßenverkehrsrecht
23. auflage § 24 rn. 3, § 31 rn. 1; frank Zimmer-
mann Jus 2010, 22, uwe Böhrnsen nJW-spezial
2009, 169; md a. d. Klaus Wendrich nZV 2002, 212,
Wolfgang Bouska nZV 2000, 472) ist die Beschwer-
dekammer aus nachstehender Gründen der auffas-
sung, dass inlineskates nicht dem fahrzeugbegriff
unterfallen.

Grundsätzlich stellt § 24 i 1 stVo fest, dass inline-
skates als besondere fortbewegungsmittel keine fahr-
zeuge (im sinne dieser Verordnung) sind. diese fest-
legung in dieser Vorschrift erfolgte im lichte der bis
dahin geltenden rechtsprechung, die inlineskates ge-
nauso bewertete (vgl. BGH a. a. o.). auch die Begrün-
dung der stVo-neufassung vom 06. 03. 2013 hält aus-
drücklich fest, dass es bei der schon bestehenden
rechtslage verbleiben soll, dass inlineskates keine
fahrzeuge sind. Gleicher auffassung ist auch das
Bundesverwaltungsgericht in seiner entscheidung
vom 20. 06. 2013 (aZ. 3 B 102.12 [Ba 2013, 254]).
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diese einstufung der inlineskates steht in einklang
damit, dass für fahrzeuge ein fahrbahnbenutzungs-
zwang gemäß § 2 i stVo besteht. inlineskatern ist die
Benutzung der fahrbahn hingegen ausdrücklich unter-
sagt. dies ergibt sich eindeutig aus der anlage zu § 1 i
der Verordnung über die erteilung einer Verwarnung,
regelsätze für Geldbußen und die anordnung eines
fahrverbots wegen ordnungswidrigkeiten im straßen-
verkehr (BKatV), dem Bußgeldkatalog (BKat). nach
dessen laufender nummer 120 a i.V. m. § 49 i nr. 26
stVo ist ein Betrag von 10 € dann verwirkt, wenn
beim inlineskaten (…) unzulässig fahrbahn, seiten-
streifen oder radweg benutzt wird.

dass nur ausnahmsweise eine Benutzung der vorge-
nannten straßenteile zulässig sein kann, ergibt sich aus
dem umstand, dass § 31 i 2, i 1 stVo – dann per Zu-
satzschild – inlineskaten auf fahrbahn erlauben kann.
diese Vorschrift wäre unnötig, wenn inlineskates als
fahrzeuge gemäß § 2 i stVo die fahrbahn benutzen
müssen.

Weiter entbehren inlineskates – entgegen der fahr-
räder – auch der von § 66a stVZo geforderten licht-
technische einrichtungen. sie haben, so schon das
BayoblG a. a. o., keine Bremsleuchten (§ 53 ii satz 4
nr. 2 stVZo). sie entbehren auch eines mehrfachen
Bremssystems, wie es fahrzeugen eigen ist, was neben
ihrer geringen Größe und geringen eigengewichts
gegen eine einstufung als fahrzeug spricht.

damit verbleibt es dabei, dass inlineskates als origi-
näre sportgeräte weiterhin der Vorschrift des § 31 i 1
stVo unterfallen, wonach sie als sportgeräte (nur) be-
sondere fortbewegungsmittel sind und danach als
sport und spiel auf fahrbahn und seitenstreifen sowie
radwegen grundsätzlich nicht erlaubt sind.

Zur überzeugung der Beschwerdekammer gelten
die vorgenannten ausführungen unabhängig davon, ob
der fahrzeugbegriff der stVo/stVZo oder der des
stVG oder des stGB gemeint ist. auch wenn der ord-
nungsrechtliche Gedanke der stVo nicht uneinge-
schränkt auf das strafrecht übertragen werden können
sollte, erschließt sich die notwendigkeit einer diffe-
renzierung des Begriffs zwischen den regelungswer-
ken nicht. Konkrete gesetzliche Vorgaben hierfür sind
nicht ersichtlich sind. solche würde die Beschwerde-
kammer für eine unterschiedliche sachbehandlung an-
gesichts einer im lichte der einheitlichkeit der
rechtsordnung gebotenen auslegung jedoch für erfor-
derlich erachten. die einstufung der inlineskater in 
§ 24 stVo, die der Gesetzgeber dem Bundesgerichts-
hof folgend so durchführte, orientierte sich an einer
möglichst geringen gegenseitigen Gefährdung oder
Behinderung aller Verkehrsteilnehmer. im Vergleich
mit den als fahrzeuge eingeordneten fahrrädern
spricht der größere Breitenbedarf der skater, die etwas
geringere durchschnittsgeschwindigkeit, das geringe
eigengewicht und der längere Bremsweg für größere
Behinderungen und Gefährdungen und somit gegen
eine Zuweisung zum fahrbahnverkehr.

und insbesondere ist im rahmen des stGB zu be-
rücksichtigen, dass bei Zweifeln über den umfang
einer strafvorschrift dessen ausweitende auslegung

mit der gebotenen „einschränkung“ zu erfolgen hat.
eine ausweitung des tatbestands ohne konkrete ge-
setzliche Vorgabe zu lasten der täter würde eine ana-
logie zu ungunsten bedeuten. diese ist nach art. 103
ii GG unzulässig. ausdrückliche regelungen sind, so-
weit überhaupt, jedoch nur dergestalt vorhanden, dass
inlineskates gerade nicht als fahrzeuge klassifiziert
werden.

31. Zum Absehen vom Fahrverbot nach erfolg-
reicher Teilnahme an einer verkehrspsychologi-
schen Maßnahme.

amtsgericht landstuhl,
urteil vom 8. februar 2016 – 2 oWi 4286 Js 11724/15 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
i. der Betroffene ist lehrer auf Probe an der Be-

rufsbildenden schule [...] Verkehrsrechtlich ist er bis-
her einmal erscheinung getreten. Zum Zeitpunkt der
Hauptverhandlung waren noch folgende eintragungen
ungetilgt:

– Verstoß gegen § 37 abs. 2 stVo, Bußgeldbe-
scheid der stadt Göttingern vom 12. 05. 2015, tatzeit
03. 04. 2015, rechtskraft 24. 07. 2015, 200 eur, 
1 monat fahrverbot. das fahrverbot wurde ausweis-
lich des faer-auszugs bis zum 26. 08. 2015 voll-
streckt.

ii. der Betroffene hat in der Hauptverhandlung den
Verstoß direkt eingeräumt und den einspruch auf die
rechtsfolgen beschränkt. dadurch steht fest, dass der
Betroffene am 24. 06. 2015 um 15:37 uhr auf der BaB
[…] mit dem PKW […] 124 km/h statt der erlaubten 
80 km/h fuhr. […] der Betroffene hat inzwischen an
dem Programm mobil Plus des tüV süd erfolgreich
teilgenommen, um sich verkehrspsychologisch hin-
sichtlich seiner bisherigen Verkehrsverstöße schulen
zu lassen. er hat an drei einzelsitzungen teilgenom-
men und den schulungsnachweis zu den akten 
gereicht. die Kosten für das Programm betragen 
390 eur.

Zudem hat der Betroffene einer entscheidung im
schriftlichen Verfahren zugestimmt.

der Betroffene hat sich in der Hauptverhandlung
auch zu seiner Vorbelastung geäußert. Zum Zeitpunkt
des weiteren Verstoßes war bei diesem Verstoß noch
keine rechtskraft eingetreten. eine Verteidigung
gegen das dort angeordnete fahrverbot wäre dem Be-
troffenen ohne weiteres möglich gewesen. er hat aber
die sanktion ohne Gerichtsverfahren direkt auf sich
genommen.

das Gericht hat des Weiteren festgestellt, dass der
Betroffene anwesenheitspflichten in der schule hat,
die über die reinen unterrichtszeiten hinausgehen. er
hat vor unterrichtsbeginn ab spätestens 7.30 uhr auf-
sicht und während der Pausen, der unterricht beginnt
ab 7.45 uhr. ein pünktliches erreichen des arbeits-
platzes mit dem öPnV ist nicht möglich.
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iii. das Gericht hat die einlassung des Betroffenen
anhand der anlage 1 zum Protokoll […] sowie mittels
einer auskunft des arbeitgebers des Betroffenen […]
verifiziert. der Betroffene hat zudem den nachweis
für die teilnahme an der verkehrspsychologischen
nachschulung zu den akten gereicht […].

die Kosten des Kurses sind dem Gericht bekannt
aus anderen Verfahren.

iV. der Betroffene hat sich damit für einen fahrläs-
sigen Verstoß gegen die angeordnete Geschwindig-
keitsbegrenzung zu verantworten, §§ 49, 41 stVo.
durch die Beschränkung des einspruchs auf die
rechtsfolgen stand die schuldform für das Gericht
fest.

V. Gegen den Betroffenen war ausgehend von den
rahmensätzen des Bußgeldkataloges zunächst das re-
gelbußgeld festzusetzen, mithin 160 eur (11.3.7.
BKat). Zum tatzeitpunkt war die Voreintragung noch
nicht im register enthalten, sodass eine erhöhung der
Geldbuße nicht in Betracht kam.

Gegen den Betroffenen war zunächst des Weiteren
ein regelfahrverbot anzuordnen, § 4 abs. 1 BKatV.

allerdings hat das Gericht von der möglichkeit des
§ 4 abs. 4 BKatV Gebrauch gemacht. denn der Be-
troffene hat zum einen die volle Verantwortung für die
tat übernommen, hat des Weiteren dargelegt, dass er
durch die Beschäftigung auf Probe und die unzurei-
chenden Verkehrsverhältnisse auf das fahrzeug an-
gewiesen ist. Zwar ist in der rechtsprechung auch an-
erkannt, dass der Betroffene sich ggf. mittels Kredit-
aufnahme für die Zeit eine ersatzwohnung vor ort be-
schaffen muss. allerdings ist der Betroffene hier
bereits durch laufende Kredite belastet, hat aber über-
dies erfolgreich an einer verkehrspsychologischen
nachschulung teilgenommen und damit seine einsicht
in das fehlverhalten im Verkehr noch einmal bekräf-
tigt.

in einer reihe von jüngst ergangenen urteilen
wurde bei der teilnahme an einer verkehrserzieheri-
schen maßnahme die anordnung eines fahrverbotes
für entbehrlich halten (aG Bernkastel-Kues, urt. 
v. 21.10. 2013 – 8 oWi 8142 Js 18729/13; aG mann-
heim, Beschl. v. 31.07. 2013 – 22 oWi 504 Js 8240/13;
aG niebüll, urt. v. 24. 07. 2013 – 6 oWi 110 Js
7682/13 (23/13); aG traunstein, urteil vom
14.11.2013 – 520 oWi 360 Js 20361/13 (2), jeweils
zitiert nach juris). dies entspricht auch der rechtspre-
chung des entscheidenden Gerichts (aG landstuhl,
urteil vom 11. september 2014 – 2 oWi 4286 Js
11751/13, juris). in den genannten entscheidungen
zeigt sich die klare und begrüßenswerte tendenz, das
Bemühen des Betroffenen zur Vermeidung der denk-
zettelfunktion eines urteils mit fahrverbot durch teil-
nahme an einer verkehrserzieherischen maßnahme zu
honorieren. Je nach fallgestaltung haben die zitierten
Gerichte das fahrverbot entfallen lassen, reduziert
oder gegen erhöhung der Geldbuße von der anord-
nung abgesehen. Zutreffend wird zwar teilweise auf
die bisherige obergerichtliche rechtsprechung verwie-
sen, dass alleine die teilnahme an einem aufbausemi-
nar (für das alte register nach § 4 abs. 8 stVG) nicht

zu einem Wegfall des fahrverbotes führen kann (z. B.
aG celle, urt. v. 31.03. 2001 – 22 oWi 822 Js 918/01-
54/01, Zfsch 2001, 520; olG Bamberg, Beschl. v.
17. 03. 2008 – 2 ss oWi 265/08, Vrs 114, 379; olG
saarbrücken, Beschl. v 12. 02. 2013 – ss (B) 14/13
(9/13 oWi)). dass aber generell die nachschulung
schon früher herangezogen wurde, um vom fahrver-
bot abzusehen, steht ebenso fest (aG Bad segeberg,
Beschl. v. 05. 07. 2005 – 8 oWi 361/04; aG rends-
burg, Beschl. v. 01.12. 2005 – 17 oWi 555 Js-oWi
20236/05 (136/05), nZV 2006, 611; aG recklinghau-
sen, urt. v. 08. 09. 2006, zit. bei Krumm, fahrverbot in
Bußgeldsachen, 2. aufl., s. 299). das hier entschei-
dende Gericht hält lediglich den Wegfall des fahrver-
bots gegen erhöhung der Geldbuße für angezeigt und
dogmatisch vertretbar. insbesondere ist die kritische
Position von König (König in: Hentschel/König/
dauer, straßenverkehrsrecht, 42. aufl., 2013, § 25
stVG rn. 25) zu berücksichtigen. dieser stellt darauf
ab, dass dem Bußgeldrecht keine erzieherische Kom-
ponente innewohnt und der tatcharakter maßgeblich
für die ahndung des Betroffenen sei. dementspre-
chend ist der Wegfall der erforderlichkeit des fahrver-
botes bei teilnahme an einem verkehrserzieherischen
seminar nicht gegeben, wohl aber die möglichkeit
nach § 4 abs. 4 BKatV. denn die denkzettelfunktion
ist bei dem Betroffenen durch die teilnahme an einer
verkehrspsychologisch begründeten einzelmaßnahme
bereits auf den richtigen Weg gebracht und angesichts
der schon getätigten zeitlichen und monetären auf-
wendungen dürfte eine nochmalige erhöhung der
Geldbuße samt dem eindruck des Verfahrens in der
regel genügen, das absehen vom fahrverbot nach § 4
abs. 4 BKatV zu bejahen.

es handelt sich hier auch nicht um einen „intensiv-
täter“. denn zum einen stand die Voreintragung zum
tatzeitpunkt noch gar nicht rechtskräftig fest und das
erste fahrverbot war noch nicht vollstreckt. Zum an-
deren stehen die beiden Verstöße auch in keinem inne-
ren Zusammenhang miteinander, als dass man hier von
einem besonderen Belehrungsbedarf bei dem Betrof-
fenen ausgehen müsste. insofern konnte das Gericht
davon ausgehen, dass die Besinnungs- und Beleh-
rungsfunktion des fahrverbotes durch ein seminar
weiterhin erreicht werden konnte.

das Bußgeld war dabei auf insgesamt 300 eur an-
zuheben. die erhöhung muss für den Betroffenen
spürbar, aber auch zu verkraften sein, wobei die auf-
wendungen für den Kurs mit berücksichtigt werden,
sodass die bei dem entscheidenden Gericht übliche
anhebung auf / um 500 eur hier nicht vollzogen wer-
den musste.

32. *) Im Falle einer aufgrund wiederholter Al-
koholexzesse festgestellten Alkoholabhängigkeit
i. S. d. Nr. 8.3 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung ist es für die Annahme fehlender Fahreig-
nung von vornherein ohne Belang, ob die Vorfälle
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im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr ge-
schehen sind.

Bundesverwaltungsgericht,
Beschluss vom 21. oktober 2015 – 3 B 31/15 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
die Beschwerde des Klägers, der sich gegen die

entziehung seiner fahrerlaubnis wegen nichtvorlage
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens wen-
det (§ 11 abs. 8 i.V. m. § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a 
alt. 2 feV), hat keinen erfolg. Weder kommt der
rechtssache die von ihm geltend gemachte grundsätz-
liche Bedeutung zu (§ 132 abs. 2 nr. 1 VwGo) noch
liegt der behauptete Verfahrensfehler vor (§ 132 abs. 2 
nr. 3 VwGo).

1. im november 2010 teilte der chefarzt der Klinik
für psychische erkrankungen des ...-Klinikums n.
dem Beklagten mit, der Kläger sei dort in den Jahren
von 2006 bis 2010 mehrfach nach stürzen in volltrun-
kenem Zustand (2006: BaK von 3 Promille; 2007:
BaK von 3,9 Promille; 2010: BaK von 2,4 Promille)
stationär aufgenommen worden. der Kläger leide nach
ihrer Beurteilung an alkoholabhängigkeit mit Kon-
trollverlust; anamnese und Befunde begründeten er-
hebliche Zweifel am sicheren führen von Kraftfahr-
zeugen im straßenverkehr. der Kläger habe trotz
entsprechender Hinweise angekündigt, seine tätigkeit
als Kurierfahrer weiterhin ausüben zu wollen. deshalb
bitte er um überprüfung der fahreignung des Klägers.

darauf forderte der Beklagte, gestützt auf § 13 
satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2 der fahrerlaubnis-Verord-
nung (feV), den Kläger nach anhörung und persön-
licher Vorsprache mit schreiben vom 8. februar 2011
auf, „ein Gutachten einer amtlich anerkannten Begut-
achtungsstelle beizubringen“. davon setzte der Be-
klagte den Prozessbevollmächtigten des Klägers mit
einem weiteren schreiben vom 3. februar 2011 in
Kenntnis und erläuterte anlass und Gegenstand dieses
Gutachtens. das Gutachten brachte der Kläger nicht
bei. daraufhin entzog ihm der Beklagte mit Bescheid
vom 29. september 2011 nach erneuter anhörung
unter anordnung des sofortvollzugs die fahrerlaubnis
der Klassen a1, a, B, Be, c, c1, c1e, ce, m, l, s und
t. im Verfahren zur Gewährung einstweiligen rechts-
schutzes wurde den Beteiligten vom oberverwal-
tungsgericht ein Vergleichsvorschlag unterbreitet.
darin wurde dem Kläger die möglichkeit eingeräumt,
ungeachtet der fahrerlaubnisentziehung im Bescheid
vom 29. september 2011 bis zum 22. märz 2012 ein
medizinisch-psychologisches Gutachten zu der im
schreiben vom 8. februar 2011 formulierten frage
beizubringen; der Beklagte werde den Bescheid un-
verzüglich aufheben, wenn sich aus dem Gutachten die
uneingeschränkte fahreignung des Klägers ergebe.
diesem Vergleich stimmten Kläger und Beklagter je-
weils schriftlich zu. mit schreiben vom 29. februar
2012 forderte der Beklagte den Kläger erneut zur Vor-
lage eines fahreignungsgutachtens auf. auch dieser
aufforderung kam der Kläger, der sich der Begutach-
tung unterzogen hatte, nicht nach. der Widerspruch

des Klägers wurde mit Widerspruchsbescheid vom 13.
märz 2013 zurückgewiesen.

das Verwaltungsgericht hat die Bescheide mit ur-
teil vom 2. april 2013 aufgehoben. die fahrerlaubnis-
entziehung könne nicht auf § 11 abs. 8 feV gestützt
werden; die Gutachtensanforderung in den schreiben
vom 8. februar 2011 genüge nicht den formellen an-
forderungen des § 11 abs. 6 feV, da dort keine hinrei-
chend konkrete frage formuliert worden sei. außer-
dem sei dem Kläger nicht mitgeteilt worden, dass er
die der Begutachtungsstelle zu übersendenden unter-
lagen einsehen könne. auf die Berufung des Beklagten
hat das oberverwaltungsgericht das erstinstanzliche
urteil gemäß § 130a satz 1 VwGo ohne mündliche
Verhandlung durch Beschluss vom 24. februar 2015
geändert und die Klage abgewiesen. die frage, ob die
Gutachtensanforderung materiellrechtlichen Beden-
ken begegne, könne dahingestellt bleiben; denn der
Kläger habe sich in einem rechtswirksam zustande 
gekommenen Prozessvergleich verpflichtet, sich einer
medizinisch-psychologischen untersuchung zum Vor-
liegen von alkoholmissbrauch zu unterziehen und die-
ses Gutachten bis zum 22. märz 2012 vorzulegen; er
habe das aber nicht getan. aber auch unabhängig von
diesem Vergleich begegne die Gutachtensanforderung
keinen materiellrechtlichen Bedenken; sie sei anlass-
bezogen und verhältnismäßig. Gegen die rechtmäßig-
keit der aufforderung spreche nicht, dass der Beklagte
die Zweifel an der fahrtauglichkeit des Klägers auf die
ihm übermittelten ärztlichen Hinweise gestützt habe;
sie hätten keinem Verwertungsverbot unterlegen. die
frage, ob die aufforderung vom 8. februar 2011 den
formellen anforderungen des § 11 abs. 6 feV genügt
habe, stelle sich nicht; der Kläger habe sich in einem
rechtswirksamen Prozessvergleich zur untersuchung
und Beibringung des in rede stehenden medizinisch-
psychologischen Gutachtens verpflichtet und zwar un-
geachtet dessen, ob sich die vorangegangene anord-
nung des Beklagten als formell rechtmäßig erweise.
aus demselben Grund könne außerdem auf sich beru-
hen, ob die Gutachtensanordnung trotz eines mangels
in der aufforderung vom 8. februar 2011 den anfor-
derungen des § 11 abs. 6 feV deswegen genüge, weil
dem Kläger die vom Gutachter zu beantwortende
frage bei einer Vorsprache erläutert worden sei; ob das
ausgereicht habe, müsse allerdings bezweifelt werden.

2. der rechtssache kommt keine grundsätzliche
Bedeutung im sinne von § 132 abs. 2 nr. 1 VwGo zu.
dabei kann offenbleiben, ob in der Beschwerde die aus
sicht des Klägers zu klärende frage in der nach § 133
abs. 3 satz 3 VwGo erforderlichen Weise klar und
eindeutig formuliert wurde. entnimmt man seiner dar-
stellung der obergerichtlichen rechtsprechung sinnge-
mäß, dass geklärt werden solle, ob § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. a alt. 2 feV in den fällen anwendung finde,
in denen ein alkoholmissbrauch in keinerlei Zu-
sammenhang mit dem führen eines Kraftfahrzeugs
oder der teilnahme am straßenverkehr stehe oder eine
alkoholauffälligkeit außerhalb des straßenverkehrs
aufgetreten sei, kann das die Zulassung der revision
schon deshalb nicht rechtfertigen, weil sich diese
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frage in dem angestrebten revisionsverfahren nicht in
entscheidungserheblicher Weise stellen würde und sie
somit nicht zu beantworten wäre. das Berufungsge-
richt hat die anwendbarkeit von § 11 abs. 8 feV und
damit die rechtmäßigkeit der fahrerlaubnisentzie-
hung selbständig tragend damit begründet, dass sich
der Kläger in einem rechtswirksamen Prozessver-
gleich zur Beibringung des von ihm geforderten medi-
zinisch-psychologischen Gutachtens verpflichtet
habe, dieser Verpflichtung aber nicht nachgekommen
sei. ist eine gerichtliche entscheidung nebeneinander
auf mehrere jeweils selbständige tragende Begründun-
gen gestützt, so kann eine revision nur dann zugelas-
sen werden, wenn im Hinblick auf jede dieser Begrün-
dungen ein Zulassungsgrund geltend gemacht wird
und vorliegt (strspr; vgl. u. a. BVerwG, Beschluss
vom 4. april 1981 – 8 B 44.81 – Buchholz 310 § 132
VwGo 
nr. 197). ungeachtet weiterer Begründungselemente
ist das jedenfalls hinsichtlich der genannten tragenden
Begründung nicht der fall. abgesehen davon wäre in
einem revisionsverfahren zu berücksichtigen, dass
die ärztliche stellungnahme, auf die der Beklagte seine
Zweifel an der fahreignung des Klägers gestützt hat,
sich nicht darauf beschränkt, solche Zweifel zu äu-
ßern, sondern den Kläger wegen einer „alkoholabhän-
gigkeit mit Kontrollverlust“ als fahruntauglich beur-
teilt; eine einschätzung, die angesichts der bindend
festgestellten Vorgeschichte, der wiederholten alko-
holexzesse, ohne Weiteres nachvollziehbar ist und im
einklang mit nr. 8.3 der anlage 4 zur fahrerlaubnis-
verordnung steht. Bei alkoholabhängigkeit ist es für
die annahme fehlender fahreignung aber von vorn-
herein ohne Belang, ob die Vorfälle im Zusammen-
hang mit dem straßenverkehr geschehen sind.

3. auch soweit die Beschwerde die Zulassung der
revision wegen eines Verfahrensmangels (§ 132 
abs. 2 nr. 3 VwGo) „anregt“, kann das nicht zur re-
visionszulassung führen. der Kläger sieht einen Ver-
fahrensmangel darin, dass das Berufungsgericht ohne
mündliche Verhandlung im Beschlusswege entschie-
den habe, obgleich er „seinen standpunkt den senats-
mitgliedern persönlich darlegen“ wollte. ein Verfah-
rensfehler ist insoweit nicht zu erkennen. nach § 130a
satz 1 VwGo kann das oberverwaltungsgericht über
die Berufung durch Beschluss entscheiden, wenn es
sie einstimmig für begründet oder einstimmig für un-
begründet und eine mündliche Verhandlung nicht für
erforderlich hält. diese Voraussetzungen lagen hier
vor und das Berufungsgericht hat die Grenzen des ihm
zustehenden weiten ermessens nicht überschritten.
die sache wies keine außergewöhnlich großen
schwierigkeiten in rechtlicher und/oder tatsächlicher
Hinsicht auf und der Verzicht auf mündliche Verhand-
lung beruht auch sonst nicht auf sachfremden erwä-
gungen oder grober fehleinschätzung (vgl. dazu
BVerwG, urteil vom 30. Juni 2004 – 6 c 28.03 –
BVerwGe 121, 211 <212 f.> und Beschluss vom 
20. oktober 2011 – 2 B 63.11 – iöd 2012, 20
m. w. n.). das Berufungsgericht hatte die Beteiligten
gemäß § 130a satz 2 i.V. m. § 125 abs. 2 satz 3 bis 

5 VwGo vorab unter dem 24. september 2014 darauf
hingewiesen, dass es eine entscheidung gemäß § 130a
satz 1 VwGo beabsichtige und Gelegenheit zur 
stellungnahme bis zum 20. oktober 2014 gegeben.
innerhalb dieser frist ist seitens des Klägers keine
stellungnahme erfolgt. der beim Berufungsgericht am 
7. Januar 2015 eingegangene schriftsatz seines Pro-
zessbevollmächtigten, in dem mitgeteilt wurde, dass
der Kläger seinen Klageanspruch persönlich in der
mündlichen Verhandlung vortragen wolle, stand einer
entscheidung nach § 130a VwGo nicht entgegen.
auch in der Beschwerdebegründung wird nichts dazu
ausgeführt, was der Kläger in einer mündlichen Ver-
handlung im einzelnen noch hätte vortragen wollen
und inwieweit das von Bedeutung für die gerichtliche
entscheidung gewesen wäre.

die in der Beschwerde in diesem Zusammenhang
erhobene rüge, das Berufungsgericht habe mit der ei-
desstattlichen Versicherung des zuständigen sachbear-
beiters des Beklagten ein unzulässiges Beweismittel
verwertet, geht daran vorbei, dass es sich bei dem ent-
sprechenden abschnitt des angegriffenen Beschlusses
um ein (weiteres) obiter dictum des Berufungsgerichts
handelt. Zudem hat der Verwaltungsgerichtshof dort –
zugunsten des Klägers – gerade in frage gestellt, dass
der in dieser eidesstattlichen Versicherung mitgeteilte
inhalt des zwischen ihm und dem sachbearbeiter ge-
führten Gesprächs genügt hat, um die anforderungen
des § 11 abs. 6 feV zu erfüllen.

33. *) Die Verwertung eines Blutprobenuntersu-
chungsergebnisses im Fahrerlaubnisentziehungs-
verfahren, das auf einer lediglich behördlich ange-
ordneten Blutprobenentnahme beruht, begegnet
jedenfalls dann keinen Bedenken, wenn, wie vorlie-
gend, die Blutprobenentnahme nicht unmittelbar
auf Betreiben der Fahrerlaubnisbehörde erfolgt ist
und auch sonst keine Anhaltspunkte für eine geziel-
te oder systematische Umgehung des in § 81a Abs. 2
StPO geregelten Richtervorbehalts bestehen.

sächsisches oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 23.september 2015 – 3 a 570/14 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
der antrag der Klägerin auf Zulassung der Beru-

fung bleibt ohne erfolg. das Vorbringen der Klägerin,
auf dessen Prüfung das oberverwaltungsgericht
gemäß § 124a abs. 4 satz 4, abs. 5 satz 2 VwGo be-
schränkt ist, lässt nicht erkennen, dass der geltend ge-
machte Zulassungsgrund der besonderen tatsächlichen
oder rechtlichen schwierigkeiten der rechtssache
gemäß § 124 abs. 2 nr. 2 VwGo gegeben ist (1). es
besteht auch kein anlass, die Berufung im Wege der
auslegung des Zulassungsvorbringens wegen ernst-
licher Zweifel an der richtigkeit des urteils (§ 124
abs. 2 nr. 1 VwGo) zuzulassen (2.).

1. Besondere tatsächliche oder rechtliche schwie-
rigkeiten weist eine rechtssache dann auf, wenn sie
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voraussichtlich in tatsächlicher oder rechtlicher Hin-
sicht größere, d. h. überdurchschnittliche, das normale
maß nicht unerheblich übersteigende schwierigkeiten
verursacht. Zur darlegung des Zulassungsgrunds be-
darf es der Bezeichnung konkreter tatsachen- oder
rechtsfragen, deren Klärung besondere schwierigkei-
ten begründet (sächsoVG, Beschl. v. 30. mai 2012
– 2 a 394/10 –, juris). diesen darlegungsanforderun-
gen genügt das Zulassungsvorbringen nicht.

die Klägerin wendet sich im Kern gegen die Ver-
wertbarkeit der ergebnisse im entziehungsverfahren,
welche auf Blutproben beruhen, die nicht von einem
richter, sondern am x. dezember 2012 von der staats-
anwaltschaft und am x. Januar 2013 von der Vollzugs-
polizei angeordnet worden waren. Jedoch lässt sich
dem Vorbringen der Klägerin keine konkrete tatsa-
chen- oder rechtsfrage entnehmen, deren Klärung be-
sondere schwierigkeiten bereiten könnte. Vielmehr
beschränkt sich ihr Vorbringen darauf, die richtigkeit
des urteils in Zweifel zu ziehen.

2. Hier kann dahinstehen, ob mit Blick die vom
Bundesverfassungsgericht angedeuteten Bedenken
„gegen eine Praxis, die den gesetzlichen richtervorbe-
halt für den Bereich verwaltungsbehördlicher ein-
griffsmaßnahmen durch eine großzügige Verwertung
rechtswidrig erlangter Beweismittel flächendeckend
aushebelt“ (BVerfG, Beschl. v. 28. Juni 2014 – 1 Bvr
1837/12 –, juris [= Ba 2015, 146] rn. 13), ernstliche
Zweifel an der richtigkeit des urteils bestehen könn-
ten. der dem Zulassungsvorbringen der Klägerin im
Wege der auslegung zu entnehmende Zulassungs-
grund der ernstlichen Zweifel hinsichtlich der Verwer-
tung von Blutproben im entziehungsverfahren, die
nicht aufgrund richterlicher anordnung entnommen
worden waren (vgl. § 81a abs. 2 stPo), ist jedenfalls
deswegen nicht gegeben, weil sich ihr Zulassungsvor-
bringen nicht mit den entscheidungsgründen des Ver-
waltungsgerichts auseinandersetzt.

der Zulassungsgrund der ernstlichen Zweifel dient
der Verwirklichung von einzelfallgerechtigkeit. er
soll eine berufungsgerichtliche nachprüfung des ur-
teils des Verwaltungsgerichts ermöglichen, wenn sich
aus der Begründung des Zulassungsantrags ergibt,
dass hierzu wegen des vom Verwaltungsgericht gefun-
denen ergebnisses Veranlassung besteht. Gemäß 
§ 124a abs. 4 satz 4, abs. 5 VwGo ist der Zulas-
sungsgrund in der gebotenen Weise darzulegen. ernst-
liche Zweifel in dem genannten sinne sind anzuneh-
men, wenn der antragsteller des Zulassungsverfahrens
tragende rechtssätze oder erhebliche tatsachenfest-
stellungen des Verwaltungsgerichts mit schlüssigen
Gegenargumenten so in frage stellt, dass der ausgang
des Berufungsverfahrens zumindest als ungewiss er-
scheint (sächsoVG, Beschl. v. 8. Januar 2010 – 3 B
197/07 –, juris; BVerfG, Beschl. v. 23. Juni 2000,
dVBl. 2000, 1458; Beschl. v. 10. september 2009,
nJW 2009, 3642). der antragsteller muss sich mit den
argumenten, die das Verwaltungsgericht für die ange-
griffene rechtsauffassung oder sachverhaltsdarstel-
lung und -würdigung angeführt hat, inhaltlich ausein-
andersetzen und aufzeigen, warum sie aus seiner sicht

nicht tragfähig sind (sächsoVG, Beschl. v. 28. no-
vember 2012 – 3 a 937/10 –, juris m. w. n.).

allerdings dürfen die anforderungen an die Be-
gründung eines Zulassungsantrags im lichte von 
art. 19 abs. 4 GG nicht überspannt werden (BVerfG,
Beschl. v. 24. august 2010 – 1 Bvr 2309/09 –, juris
rn. 10 m. w. n.). erforderlich, aber auch ausreichend
ist, dass das Vorbringen in der Begründung des Zulas-
sungsantrags zumindest der sache nach eindeutig
einem oder mehreren Zulassungsgründen zuzuordnen
ist. die abschließende aufzählung von Zulassungs-
gründen in § 124 abs. 2 VwGo legt es nahe, dies als
mindestvoraussetzung für eine den anforderungen
von § 124a abs. 4 satz 4 VwGo entsprechende darle-
gung zu verlangen (BVerfG a. a. o. rn. 12; seibert in:
sodan/Ziekow, VwGo, 4. aufl. 2014, § 124a rn. 190
m. w. n.).

setzt sich der antragsteller fallbezogen und sub-
stantiiert mit den erwägungen des Verwaltungsge-
richts auseinander, kann regelmäßig angenommen
werden, dass er sich auf die Zulassungsgründe der
ernstlichen Zweifel an der richtigkeit der erstinstanz-
lichen entscheidung oder der besonderen tatsäch-
lichen oder rechtlichen schwierigkeiten berufen will.
eine sinngemäße Geltendmachung eines Zulassungs-
grundes kommt auch dann in Betracht, wenn sich der
rechtsmittelführer erfolglos auf einen anderen Zulas-
sungsgrund beruft, aber der sache nach den erfolg-
versprechenden Zulassungsgrund vorträgt (BVerfG 
a. a. o. rn. 13; seibert a. a. o. rn. 189 f. m. w. n.).

die Klägerin trägt vor, es sei zwar richtig, dass es
für nicht richterlich angeordnete körperliche untersu-
chungen kein ausdrückliches Verwertungsverbot gebe.
ein Verwertungsverbot im fahrerlaubnis-entzie-
hungsverfahren folge aber bereits aus dem Wertungs-
widerspruch, dass der Verwertung der Blutproben im
parallelen ordnungswidrigkeitenverfahren ein Be-
weisverwertungsverbot entgegenstehe. dies könne
nicht sein. im übrigen folge aus der rechtsprechung
des erkennenden senats, dass ein Verwertungsverbot
im entziehungsverfahren jedenfalls dann bestehe,
wenn „eine bewusste umgehung dieser Zuständig-
keitsvorschriften“ des § 81a stPo anzunehmen sei.

davon ausgehend rechtfertigt das Vorbringen der
Klägerin auch im Wege der auslegung nicht die Zulas-
sung der Berufung wegen ernstlichen Zweifeln an der
richtigkeit des urteils. das Verwaltungsgericht hat in
seinem urteil unter Beachtung der rechtsprechung
des senats (sächsoVG, Beschl. v. 1. februar 2010 
– 3 B 161/08 –, juris rn. 7) ausführlich begründet,
weswegen die Blutproben im entziehungsverfahren
ungeachtet der tatsache, dass sie nicht aufgrund einer
richterlichen anordnung entnommen worden waren,
verwertet werden durften. dies ergibt sich aus der
unterschiedlichen funktion und rechtlichen ausgestal-
tung des straf- und ordnungswidrigkeitenverfahren
einerseits und des der Gefahrenabwehr dienenden fahr-
erlaubnisentziehungsverfahrens andererseits (vgl.
auch BayVGH, Beschl. v. 28. Januar 2010 – 11 cs
09.1443 –, juris rn. 27; VGH BW, Beschl. v. 21. Juni
2010 – 10 s 4/10 –, juris [= Ba 2010, 364] rn. 11;
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oVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 3. november
2009 – oVG 1 s 205.09 –, juris [= Ba 2010, 40] rn. 3;
ndsoVG, Beschl. v. 14. august 2008 – 12 me 183/08 –, 
juris [= Ba 2008, 416] rn. 6; oVG nrW, Beschl. v. 
3. september 2010 – 16 B 382/10 –, juris rn. 2). Hier-
mit setzt sich die Klägerin überhaupt nicht auseinan-
der. es genügt in einem solchen fall nicht, wenn sich
die Klägerin hierzu pauschal auf ihr erstinstanzliches
Vorbringen bezieht.

das urteil des Verwaltungsgerichts steht auch nicht
im Widerspruch zu der oben bezeichneten rechtspre-
chung des senats. der senat hat dort (sächsoVG 
a. a. o. rn. 7) ausgeführt:

„Vor diesem Hintergrund begegnet die Verwer-
tung eines Blutprobenuntersuchungsergebnisses
im fahrerlaubnisentziehungsverfahren, das auf
einer lediglich behördlich angeordneten Blutpro-
benentnahme beruht, jedenfalls dann keinen Be-
denken, wenn, wie vorliegend, die Blutprobenent-
nahme nicht unmittelbar auf Betreiben der
fahrerlaubnisbehörde erfolgt ist (vgl. ndsoVG,
Beschl. v. 16.12. 2009 – 12 me 234/09 –, zitiert
nach juris) und auch sonst keine anhaltspunkte
für eine gezielte oder systematische umgehung
des in § 81a abs. 2 stPo geregelten richtervorbe-
halts bestehen.“

die Blutproben sind bei der Klägerin nicht un-
mittelbar auf Betreiben der fahrerlaubnisbehörde ent-
nommen worden. ihr Vorbringen zeigt auch nicht auf,
weshalb in ihrem fall eine gezielte oder systematische
umgehung des in § 81a abs. 2 stPo geregelten rich-
tervorbehalts vorliegen soll.

34. Der Lauf einer Sperrfrist für die Erteilung
einer Fahrerlaubnis beginnt mit der Rechtskraft
der gerichtlichen Entscheidung (§ 69a Abs. 5 Satz 1
StGB). Satz 2 dieser Vorschrift ist im Fall einer iso-
lierten Sperre (§ 69a Abs. 1 Satz 3 StGB) nicht an-
wendbar.

oberverwaltungsgericht niedersachsen, 
Beschluss vom 19. november 2015 – 12 Pa 150/15 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
die Beschwerde des Klägers gegen den seinen Pro-

zesskostenhilfeantrag ablehnenden Beschluss des Ver-
waltungsgerichts ist nicht begründet.

das Verwaltungsgericht hat den antrag des Klägers,
ihm Prozesskostenhilfe für das Klageverfahren zu be-
willigen, mit dem sich der Kläger gegen die ableh-
nung seines antrags auf neuerteilung der fahrerlaub-
nis wendet, zu recht abgelehnt, weil die beabsichtigte
rechtsverfolgung hinreichende aussicht auf erfolg
nicht bietet (§ 114 abs. 1 satz 1 ZPo i.V.m. § 166
abs. 1 satz 1 VwGo). Zur Begründung heißt es in
dem angegriffenen Beschluss: die beantragte fahrer-
laubnis habe wegen der mit strafbefehl des amtsge-
richts d. vom 29. Januar 2013 angeordneten und noch
bis zum 29. april 2016 laufenden sperrfrist nicht er-

teilt werden dürfen. die sperrfrist beginne mit der (am
30.10.2014 eingetretenen) rechtskraft der gericht-
lichen entscheidung. eine analoge anwendung des 
§ 69a abs. 5 satz 2 stGB, wonach die Zeit einer
wegen der tat angeordneten vorläufigen entziehung
der fahrerlaubnis in die frist eingerechnet werde, auf
die (hier verfügte) isolierte sperrfrist mit der folge,
dass die frist vorliegend bereits ab dem 29. Januar
2013 zu laufen begonnen hätte, komme angesichts des
Gesetzeswortlauts und einer insoweit fehlenden plan-
widrigen regelungslücke nicht in Betracht.

der Kläger vertritt demgegenüber die auffassung,
dass die sperrfrist von einem Jahr und sechs monaten
hier bereits am 29. Juli 2014 abgelaufen sei, weil nach
der Hauptverhandlung vom 29. Januar 2013 keine ge-
richtliche Prüfung mehr stattgefunden habe, ob er
weiterhin zum führen von fahrzeugen im öffentlichen
straßenverkehr als ungeeignet anzusehen sei, sondern
es im rechtsmittelverfahren allein darum gegangen
sei, ob sein nichterscheinen im Hauptverhandlungs-
termin als entschuldigt anzusehen war. diese erwä-
gungen des Klägers geben zu einer anderen Beurtei-
lung keinen anlass. der senat folgt dem Verwal-
tungsgericht und der seit langem herrschenden mei-
nung (vgl. nur König, in: Hentschel/König/dauer,
straßenverkehrsrecht, 43. aufl. § 69a stGB rdnr. 10
m. w. n.; olG nürnberg, Beschl. v. 31.10.1986 – Ws
824/86 –, dar 1987, 28; siehe auch VG Braun-
schweig, Beschl. v. 13. 07. 2004 – 6 B 297/04 –, juris)
darin, dass eine analoge anwendung von § 69a abs. 5
satz 2 stGB auf fallgestaltungen der vorliegenden
art, in denen eine isolierte sperre verhängt wurde,
nach dem klaren, an eine vorläufige entziehung bzw.
Verwahrung, sicherstellung oder Beschlagnahme des
führerscheins (§ 69a abs. 6 i.V. m. § 94 stPo) an-
knüpfenden Wortlaut der Vorschrift und angesichts des
regelungsgehalts des § 69a abs. 5 satz 2 stGB aus-
scheidet, sodass es bei der regel bleibt, wonach die
sperre mit der rechtskraft des urteils oder dement-
sprechend des strafbefehls beginnt (§ 69a abs. 5 
satz 1 stGB). in seinem Beschluss vom 25. september
2009 (– 1 B 430/09 –, dar 2009, 718) hat das ober-
verwaltungsgericht des saarlandes zur Begründung
dieser auffassung folgendes ausgeführt:

„die dort (gemeint: § 69a abs. 5 satz 2 stGB)
vorgesehene anrechnung findet ihre rechtferti-
gung darin, dass der fortbestand der vorläufigen
entziehung bzw. – gemäß § 69a abs. 6 stGB – der
Verwahrung, sicherstellung oder Beschlagnahme
des führerscheins nach maßgabe des § 94 stPo in
der Zeit zwischen Verkündung und rechtskraft
des urteils weiterhin maßregelnd auf den Verur-
teilten einwirkt. demgegenüber wirken in fällen
der isolierten sperrfrist keine den in § 69a abs. 5
satz 2 und abs. 6 stGB genannten maßnahmen
vergleichbaren umstände auf den Verurteilten ein,
sodass die geforderte einrechnung der seit ur-
teilserlass verstrichenen Zeit allein durch den
Zeitablauf bedingt wäre. aus dem regelungsge-
füge des abs. 5 satz 1 und satz 2 des § 69a stGB
ergibt sich aber unmissverständlich, dass bloßer
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Zeitablauf an sich nicht zu einem Beginn der
sperre vor rechtskraft führen soll. nur ausnahms-
weise soll unter den Voraussetzungen des satzes 2
eine einrechnung erfolgen. die vom antragsteller
befürwortete analoge anwendung dieser Vor-
schrift stünde daher im Widerspruch zum rege-
lungsgehalt der bewusst als ausnahme konzipier-
ten einrechnung nur ganz bestimmter Zeiten, in
denen eine maßregel der Besserung und siche-
rung (§§ 61 nr. 5, 69a abs. 5 satz 2 stGB) bzw.
eine gemäß § 69a abs. 6 stGB gleichgestellte
strafprozessuale maßnahme auf den Verurteilten
einwirkt.“

der senat macht sich diese erwägungen zu eigen.
es besteht kein Grund zu der annahme, der Gesetzge-
ber habe bei der schaffung der hier in rede stehenden
einrechnungsregelung die fälle der isolierten sperre
übersehen. diese fälle sind den in § 69a abs. 5 satz 2
und abs. 6 stGB geregelten fallgestaltungen, in denen
dem Betroffenen durch die endgültige entziehung der
fahrerlaubnis vorwegnehmende strafprozessuale maß-
nahmen eine rechtsposition genommen wird, auch
nicht so ähnlich, dass sich eine Gleichbehandlung auf-
drängen müsste. auch in ansehung der Verwaltungs-
praxis und in Kenntnis der in der rechtsprechung herr-
schenden auffassung hat der Gesetzgeber keinen
anlass gesehen, das Gesetz anders zu fassen (dazu
näher etwa olG nürnberg, Beschl. v. 31.10.1986 –
Ws 824/86 –, dar 1987, 28). Vor diesem Hintergrund
kommt es auf die frage, ob der strafbefehl des amts-
gerichts d. vom 29. Januar 2013 in einem rechtsmit-
telverfahren einer inhaltlichen überprüfung unterzo-
gen worden ist, nicht entscheidend an. ist der
Betroffene – wie hier der Kläger – der ansicht und er-
gibt sich Grund zu der annahme, dass er zum führen
von Kraftfahrzeugen nicht mehr ungeeignet ist, so
kann das zuständige Gericht die sperre nach maßgabe
des § 69a abs. 7 stGB vorzeitig aufheben.

35. Nach derzeitigem Sachstand ist daran festzu-
halten, dass ein Fahrerlaubnisinhaber, der nach
dem Konsum von Cannabis am motorisierten Stra-
ßenverkehr teilnimmt, bereits bei Überschreiten
einer THC-Konzentration von 1,0 ng/ml im Blutse-
rum ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen
ist, weil er Cannabsikonsum und Fahren nicht
trennen kann.

oberverwaltungsgericht Bremen,
Beschluss vom 25. februar 2016 – 1 B 9/16 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
die Beschwerde, bei der das oberverwaltungsge-

richt nur die dargelegten Gründe prüft (§ 146 abs. 4 
s. 6 VwGo), bleibt erfolglos. 

Gemäß § 3 abs. 1 s. 1 stVG i.V. m. § 46 abs. 1 
s. 1 fahrerlaubnis-Verordnung – feV – ist einem fahr-
erlaubnisinhaber, der sich als ungeeignet zum führen
von Kraftfahrzeugen erweist, die fahrerlaubnis zu ent-

ziehen. nach nr. 9.2 der anlage 4 zu §§ 11, 13, 14 feV
ist die eignung zum führen von Kraftfahrzeugen zu
verneinen, wenn regelmäßig cannabis eingenommen
wird (nr. 9.2.1). Wird gelegentlich cannabis einge-
nommen, kommt es darauf an, ob der Betreffende in
der lage ist, cannabiskonsum und das fahren zu tren-
nen (nr. 9.2.2). nach diesem maßstab kann die ent-
ziehungsverfügung vom 29.10. 2015 rechtlich nicht
beanstandet werden.

die Behauptung des antragstellers, er habe am
abend des 09. 04. 2015 nach einem länger zurücklie-
genden Konsum im Jahr 2011 erst- und einmalig wie-
der cannabis konsumiert, es habe sich gleichsam um
einen „ausrutscher“ gehandelt, kann ihm nicht abge-
nommen werden. in der Blutprobe, die ihm am
10. 04. 2015 um 15.35 uhr im Zusammenhang mit
dem führen eines Kraftfahrzeuges entnommen wurde,
ist eine tHc-Konzentration im Blutserum von 2,0
ng/ml festgestellt worden (toxikologischer Befundbe-
richt des Klinikums B.-m. vom 27. 04. 2015). da tHc
im Blutserum bei einem einzelkonsum nur 6 bis 12
stunden nachweisbar ist (vgl. tüV-Gutachten vom
22. 09. 2015), kann die Behauptung des antragstellers,
er habe am abend des Vortags – 17,5 stunden vor der
Blutentnahme – einmalig cannabis konsumiert, nicht
zutreffen. die nachweisdauer wird teilweise sogar
noch deutlich geringer veranschlagt (4–6 stunden,
vgl. BVerwG, urt. v. 23.10. 2014 – 3 c 3/13 – Blutal-
kohol 2015, 151 <154>). Bei Konzentrationen ab 
2,0 ng/ml ist, sofern kein regelmäßiges Konsummu-
ster gegeben ist, davon auszugehen, dass der letzte
Konsum innerhalb weniger stunden vor der Blutent-
nahme stattgefunden hat (vgl. empfehlung der Grenz-
wertkommission, Blutalkohol 2015, 322).

der antragsteller hat damit entweder sowohl am
abend des 09. 04. als auch am morgen des 10. 04.
cannabis konsumiert – dann läge kein einmaliger, son-
dern ein gelegentlicher Konsum vor – oder er hat sei-
nerzeit sogar regelmäßig cannabis eingenommen. Bei
regelmäßigem Konsum von cannabis speichert sich
das tHc im Körper und es verlangsamt sich dement-
sprechend der abbauprozess (vgl. oVG münster, B. v.
09. 07. 2015 – 16 B 616/15 – juris, rn 5). in jedem fall
kann die Behauptung des antragstellers, am abend des
09. 04. 2015 sei ein einmaliger „ausrutscher“ erfolgt,
nicht der Wahrheit entsprechen. eine schlüssige und
plausible erklärung seines damaligen Konsumverhal-
tens hat der antragsteller nicht geliefert. unter diesen
umständen drängt sich die schlussfolgerung auf, dass
seinerzeit zumindest ein gelegentlicher Konsum be-
standen hat.

Bei gelegentlichem cannabiskonsum ist die Kraft-
fahreignung nach nr. 9.2.2 der anlage 4 zu §§ 11, 13,
14 feV nur gegeben, wenn hinreichend sicher zwi-
schen Konsum und fahren getrennt werden kann. die
rechtsprechung geht ganz überwiegend davon aus,
dass ein solches trennungsvermögen nicht angenom-
men werden kann, wenn der im Blutserum eines 
Verkehrsteilnehmers festgestellte tHc-Wert über 
1,0 ng/ml liegt (vgl. die nachweise in dem urteil des
BVerwG vom 23.10. 2014, a. a. o. <157>). das oVG
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Bremen hat sich nach auswertung einschlägiger stu-
dien, die sich mit den auswirkungen des cannabis-
konsums auf die verkehrsrelevante leistungsfähigkeit
befassen, ebenfalls  dieser Beurteilung angeschlossen
(B. v. 20.07.2012 – 2 B 341/11 – nJW 2012, 3526
<3527>). ihr liegt maßgeblich die erwägung zugrun-
de, dass die teilnahme gelegentlicher cannabis-Kon-
sumenten am motorisierten straßenverkehr nur dann
hingenommen werden kann, wenn gewährleistet ist,
dass durch die vorangegangene einnahme von canna-
bis eine Beeinträchtigung der verkehrsrelevanten ei-
genschaften unter keinen umständen eintreten kann.
das bedeutet, dass auch die möglichkeit einer solchen
cannabisbedingten Beeinträchtigung der fahrsicher-
heit ausgeschlossen sein muss. der normgeber ver-
folgt mit der regelung in nr. 9.2.2 das Ziel, risiken
für die sicherheit des straßenverkehrs durch canna-
bis-Konsumenten unter Beachtung des Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes soweit wie möglich auszuschlie-
ßen (BVerwG, urt. v. 23.10. 2014, a. a. o., <155>).
der Wert von 1,0 ng/ml im Blutserum stellt insofern
einen „risikogrenzwert“ dar.

die jüngst von der Grenzwertkommission vertrete-
ne auffassung, bei gelegentlichen cannabiskonsu-
menten sei das trennungsvermögen erst ab einer
tHc-Konzentration von 3,0 ng/ml oder mehr im Blut-
serum zu verneinen (Blutalkohol 2015, 323), ist vor
diesem Hintergrund – jedenfalls nach derzeitigem
sachstand – nicht nachvollziehbar.

abgesehen davon, dass der maßstab für die risiko-
bewertung rechtlicher natur ist (BVerwG, urt. v.
23.10. 2014, a. a. o. <155>), fehlt in dieser empfeh-
lung jegliche auseinandersetzung mit den vorhande-
nen erkenntnissen, nach denen bereits ab einer Blut-
konzentration von 1,0 ng/ml von der möglichkeit
verkehrsrelevanter Beeinträchtigungen ausgegangen
werden muss (vgl. dazu etwa näher oVG Bremen, B.
v. 20. 07. 2012, a. a. o., <3527>). die Grenzwertkom-
mission weist an anderer stelle ihrer empfehlung dar-
auf hin, dass bei gelegentlichem/einmaligem Konsum
und einer Blutkonzentration ab 2,0 ng/ml davon aus-
gegangen werden muss, dass der letzte Konsum inner-
halb weniger stunden vor der Blutentnahme stattge-
funden hat. dass bei einem nur wenige stunden zu-
rückliegenden Konsum nach obigem Gefährdungs-
maßstab die möglichkeit einer cannabisbedingten Be-
einträchtigung der fahrsicherheit ausgeschlossen wer-
den kann, kann nach derzeitigen erkenntnisstand nicht
angenommen werden. in diesem Zusammenhang ist
auch zu berücksichtigen, dass die Grenzwertkommis-
sion an dem sog. analytischen Grenzwert von 
1,0 ng/ml ausdrücklich festhält (Blutalkohol 2015,
323). Bei erreichen dieses Grenzwertes wird ange-
nommen, dass entsprechend dem charakter von § 24a
abs. 2 stVG als eines abstrakten Gefährdungsdelikts
unter der Wirkung eines berauschenden mittels am
straßenverkehr teilgenommen wurde (vgl. dazu König
in: Hentschel/König/dauer, straßenverkehrsrecht, 43.
aufl. 2015, § 24a stVG, rn 21a).

in interesse der Verkehrssicherheit ist es geboten,
die entziehungsverfügung sofort durchzusetzen. die

geltend gemachten persönlichen Belange des antrag-
stellers, die durchaus Gewicht haben, müssen dahinter
zurückstehen. sollte sich eine Verhaltensänderung
beim antragsteller abzeichnen, wofür das tüV-Gut-
achten vom 22. 09. 2015 einen Hinweis bieten könnte,
könnte dieser sachverhalt nur in einem Wiederertei-
lungsverfahren Berücksichtigung finden. in diesem
Zusammenhang wird insbesondere von Bedeutung
sein, ob von einer hinreichend verlässlichen Verhal-
tensänderung ausgegangen werden kann. Zum Zeit-
punkt des erlasses der entziehungsverfügung konnte
dies nicht angenommen werden.

36. 1. Die Entziehung der Fahrerlaubnis wegen
fehlender Fahreignung ist gerechtfertigt, wenn der
Betroffene in der Vergangenheit gelegentlich Can-
nabis konsumiert und zusätzlich unter Einwirkung
von Cannabis ein Kraftfahrzeug geführt hat.

2. Eine Fahrt unter Einwirkung von Cannabis
ist im Fahrerlaubnisrecht ebenso wie im Ord-
nungswidrigkeitenrecht weiterhin ab einer THC-
Konzentration von 1,0 ng/ml im Blutserum anzu-
nehmen.

3. Der Charakter dieses Grenzwerts als Risiko-
grenzwert lässt es nicht zu, ihn zu Gunsten des 
Betroffenen auf 3,0 ng/ml THC im Blutserum an-
zuheben, wie dies die Grenzwertkommission (Blut-
alkohol 52, 2015, S. 322) vorgeschlagen hat.

Verwaltungsgericht aachen,
Beschluss vom 7. märz 2016 – 3 l 972/15 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
der sinngemäße antrag, die aufschiebende Wir-

kung der Klage gegen die ordnungsverfügung der an-
tragsgegnerin vom 7. oktober 2015 hinsichtlich der
entziehung der fahrerlaubnis wiederherzustellen und
hinsichtlich der Zwangsgeldandrohung anzuordnen,
ist unbegründet. […]

die ordnungsverfügung vom 7. oktober 2015 ist
als offensichtlich rechtmäßig anzusehen.

als rechtliche Grundlage für die darin angeordnete
entziehung der fahrerlaubnis hat die antragsgegnerin
zutreffend § 3 abs. 1 des straßenverkehrsgesetzes
(stVG) in Verbindung mit § 46 der Verordnung über
die Zulassung von Personen zum straßenverkehr
(fahrerlaubnis-Verordnung – feV –) herangezogen.
danach ist einem Kraftfahrzeugführer die fahrerlaub-
nis zu entziehen, wenn er sich als ungeeignet zum füh-
ren von Kraftfahrzeugen erweist.

der antragsgegner ist nach der im vorliegenden
Verfahren auf Gewährung vorläufigen rechtsschutzes
allein möglichen und gebotenen summarischen Prü-
fung zutreffend davon ausgegangen, dass der antrag-
steller wegen der einnahme von Betäubungsmitteln
zum führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist. nach
§ 46 abs. 1 satz 2 feV ist die ungeeignetheit zum
führen von Kraftfahrzeugen insbesondere dann gege-
ben, wenn erkrankungen und mängel nach der anlage
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4 zur feV vorliegen und dadurch die eignung zum
führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist. nach
nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV ist u. a. derjenige regel-
mäßig zum führen von Kraftfahrzeugen als ungeeig-
net anzusehen, der – erstens – gelegentlich cannabis
konsumiert und – zweitens – nicht zwischen Konsum
und fahren trennen kann. Beide Voraussetzungen sind
nach dem gegenwärtigen sachstand als erfüllt anzuse-
hen.

die letztgenannte Voraussetzung, also das fehlende
trennungsvermögen zwischen cannabiskonsum und
führen eines Kraftfahrzeuges, ist durch den Vorfall
vom 20. Juni 2014 belegt.

an diesem tag befuhr der antragsteller um 00:27
uhr mit seinem Pkw […] die a. straße in richtung l-
Brücke in u., obwohl er unter cannabiseinfluss stand,
wie das untersuchungsergebnis der ihm entnommenen
Blutprobe zeigt. danach konnte in der Blutprobe der
Hauptwirkstoff von cannabis tetrahydrocannabinol
(tHc) mit einem Wert von 1,2 ng/ml und das tHc-
abbauprodukt tHc-carbonsäure in einer Konzentra-
tion von 12 ng/ml festgestellt werden (vgl. dazu das
wissenschaftliche Gutachten des instituts für rechts-
medizin der universitätsmedizin m. vom 12. august
2014 über eine chemisch-toxikologische untersu-
chung der Blutprobe des antragstellers).

ein Verstoß gegen das trennungsgebot ist ab einem
Wert von 1,0 ng/ml tHc im Blutserum anzunehmen
(vgl. oberverwaltungsgericht für das land nordrhein-
Westfalen <oVG nrW>, Beschlüsse vom 4. mai
2015 – 16 a 322/15 –, juris rn. 5 ff.; vom 21. märz
2013 – 16 a 2006/12 –, juris [= Ba 2013, 146], rn. 34 ff., 
und vom 4. Januar 2012 – 16 a 2075/11 –, juris, 
rn. 15 ff., jeweils m. w. n.). 

daran hält die Kammer fest. eine erhöhung auf 
3,0 ng/ml tHc, wie sie die sog. Grenzwertkommis-
sion (vgl. Blutalkohol 52, 2015, s. 322) jüngst vorge-
schlagen hat, ist nicht vorzunehmen (so mit umfang-
reicher Begründung: VG Gelsenkirchen, urteil vom
20. Januar 2016 – 9 K 4970/15 –, juris m. w. n.).

das trennungsgebot betrifft die frage, ob beim Be-
troffenen ein die fahreignung ausschließender charak-
terlich-sittlicher mangel vorliegt, weil er nicht in der
lage ist, zwischen dem gelegentlichen Konsum von
cannabis und dem führen eines Kraftfahrzeuges zu
trennen. nicht nur beim Vorliegen einer fahruntüch-
tigkeit, sondern auch dann, wenn nach einem canna-
biskonsum die fahrtüchtigkeit unklar oder zweifelhaft
ist, ist vom Betroffenen zu verlangen, auf das führen
von Kraftfahrzeugen zu verzichten, um die anderen
Verkehrsteilnehmer keinem unzumutbaren risiko aus-
zusetzen. der Wille und die fähigkeit zur risikover-
meidung als merkmal der fahreignung erlangt vor-
liegend eine besondere Bedeutung, weil beim canna-
biskonsum – anders als beim alkoholkonsum – keine
klare orientierung an einer dosis-Wirkung-Bezie-
hung möglich ist (vgl. Bundesverwaltungsgericht
<BVerwG>, urteil vom 23. oktober 2014 – 3 c 3/13 –, 
juris [= Ba 2015, 151], rn. 51).

der maßstab einer „möglichen Gefährdung“ liegt
im übrigen auch dem ordnungswidrigkeitenrecht zu

Grunde, das insoweit ein abstraktes Gefährdungsdelikt
vorsieht. für die erfüllung des tatbestandes des füh-
rens eines Kraftfahrzeuges unter cannabiseinfluss
nach § 24a abs. 1 und 2 stVG ist erforderlich, aber
eben auch ausreichend, dass eine tHc-Konzentration
im Blut festgestellt wird, die eine eingeschränkte fahr-
tüchtigkeit des am straßenverkehr teilnehmenden
Kraftfahrzeugführers möglich erscheinen lässt (vgl.
zur verfassungskonformen auslegung der Vorschrift in
diesem sinne: Bundesverfassungsgericht <BVerfG>, 
Beschluss vom 21. dezember 2004 – 1 Bvr 2652/03 –, 
juris [= Ba 2005, 156 mit anm. scheffler/Halecker]).

das ist schon ab 1,0 ng/ml tHc im Blutserum der
fall, woran die Grenzwertkommission in ihrer stel-
lungnahme (vgl. Blutalkohol 52, 2015, s. 322) auch
keinen Zweifel hegt. da es im vorliegenden Zu-
sammenhang der Prävention bzw. Gefahrenabwehr
ebenfalls darum geht, ab welchem tHc-Wert eine
cannabisbedingte Beeinträchtigung der fahrtüchtig-
keit möglich ist bzw. nicht mehr ausgeschlossen wer-
den kann, drängt es sich auf, auch hier den im Blutse-
rum gemessenen tHc-Wert von 1 ng/ml als maß-
geblichen „risikogrenzwert“ anzusetzen (vgl. zur
übereinstimmung der Grenzwerte: BVerfG, Beschluss
vom 21. dezember 2004 – 1 Bvr 2652/03 –, juris, 
rn. 30).

die weitere entziehungsvoraussetzung, nämlich
das Vorliegen eines (mindestens) gelegentlichen can-
nabiskonsums, ist ebenfalls als erfüllt anzusehen.

Gelegentliche einnahme von cannabis im sinne
von nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV liegt schon dann
vor, wenn tatsächlich mindestens zweimal cannabis in
voneinander unabhängigen Konsumakten innerhalb
eines in zeitlich-funktionalem Zusammenhang stehen-
den Zeitraums eingenommen wurde (vgl. oVG nrW,
Beschluss vom 10. mai 2010 – 16 B 273/11 –;
BayVGH, Beschluss vom 23. september 2008 – 11
cs 08.1622 –, juris, rn. 10).

davon ist hier auszugehen. auf die frage nach
einem drogenkonsum vor der rauschfahrt am 20. Juni
2014, gegen 00:30 uhr, hat der antragsteller ausweis-
lich des polizeilichen Protokolls angegeben, er habe
das letzte mal während des „Hollandspiels“ am 13.
Juni 2014 in den niederlanden in einem coffee-shop
gekifft.

neben diesem vom antragsteller eingeräumten
Konsum muss ein weiterer Konsum stattgefunden
haben. das gegenteilige rechtsschutzvorbringen er-
weckt den eindruck einer bloßen schutzbehauptung.
nach einem einzelkonsum wäre nämlich der Wirk-
stoff tHc im Blutserum nur vier bis sechs stunden
nachweisbar gewesen. lediglich in fällen des – hier
gerade bestrittenen – wiederholten oder gar regelmäßi-
gen Konsums kann sich diese Zeitspanne (auf gele-
gentlich über 24 stunden) verlängern (vgl. oVG
nrW, Beschluss vom 16. dezember 2013 – 16 B
1333/13 –, juris, rn. 7 f., unter Bezugnahme u. a. auf
seinen Beschluss vom 27. dezember 2012 – 16 B
1211/12 – und schubert, schneider, eisenmenger, ste-
phan, Begutachtungs-leitlinien zur Kraftfahrereig-
nung, Kommentar, 2. aufl. 2005, s. 178).
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dementsprechend kann ausgeschlossen werden,
dass allein der eine Woche vor dem Vorfall liegende,
eingeräumte cannabiskonsum zu dem tHc-Wert von
1,2 ng/ml am 20. Juni 2014 geführt hat. Vielmehr
muss neben diesem Konsum ein weiterer Konsum
stattgefunden haben.

sind damit in der Person des antragstellers beide
entziehungsvoraussetzungen als erfüllt anzusehen, ist
die angeordnete entziehung der fahrerlaubnis recht-
lich zwingend. ein ermessen ist der fahrerlaubnisbe-
hörde nicht eröffnet.

die weitere interessenabwägung fällt ebenfalls zu
ungunsten des antragstellers aus.

in aller regel trägt allein die voraussichtliche
rechtmäßigkeit einer auf den Verlust der Kraftfahreig-
nung gestützten ordnungsverfügung die aufrechter-
haltung der anordnung der sofortigen Vollziehung.
Zwar kann die fahrerlaubnisentziehung die persönli-
che lebensführung und damit die Wahrnehmung
grundrechtlicher freiheiten des erlaubnisinhabers gra-
vierend beeinflussen. derartige folgen, die im einzel-
fall bis zur Vernichtung der wirtschaftlichen existenz-
grundlage reichen können, muss der Betroffene jedoch
angesichts des von fahrungeeigneten Verkehrsteilneh-
mern ausgehenden besonderen risikos für die sicher-
heit des öffentlichen straßenverkehrs und des aus 
art. 2 abs. 2 satz 1 des Grundgesetzes (GG) ableitba-
ren auftrags zum schutz vor erheblichen Gefahren für
leib und leben hinnehmen (vgl. etwa oVG nrW, Be-
schluss vom 22. oktober 2013 – 16 B 1124/13 –, juris,
rn. 9).

37. 1. Die Verwirklichung des Merkmals des un-
zureichenden Trennungsvermögens im Sinne von
Nr. 9.2.2 setzt das Vorliegen einer THC-Konzentra-
tion voraus, die es entsprechend dem Charakter
der Vorschrift als eines abstrakten Gefährdungsde-
likts als möglich erscheinen lässt, dass der unter-
suchte Kraftfahrzeugführer im Straßenverkehr
teilgenommen hat, obwohl seine Fahrtüchtigkeit
eingeschränkt war.

2. Auch in Anbetracht der Empfehlung der
Grenzwertkommission zur Feststellung des Trenn-
vermögens von Cannabiskonsum und Fahren
(Blutalkohol 52 <2015>, 322 f.) ist eine Erhöhung
des Risikogrenzwertes von 1,0 ng/ml Blutserum
nicht geboten.

3. Ab einem Grenzwert von 1,0 ng THC/ml Blut-
serum kann eine cannabisbedingte Beeinträchti-
gung der Fahrtüchtigkeit nicht mehr ausgeschlos-
sen werden.

4. Die Empfehlung der Grenzwertkommission
enthält nicht die wissenschaftliche Behauptung,
dass es unterhalb eines Grenzwertes von 3,0 ng
THC/ml Blutserum nicht zu einer cannabisbeding-
ten Beeinträchtigung verkehrssicherheitsrelevan-
ter Fähigkeiten kommen könne; sie enthält 
vielmehr die Aussage, dass beim gelegentlichen
Cannabiskonsumenten erst aus einem THC-Wert

von 3,0 ng/ml Blutserum darauf geschlossen wer-
den kann, dass nur wenige Stunden seit dem letzten
Konsumakt vergangen sind.

5. Aus juristischer Sicht ist für das mangelnde
Trennvermögen nicht ein bestimmter Zeitablauf
zwischen Konsum und Fahren maßgeblich, son-
dern vielmehr das Vorhandensein einer die Mög-
lichkeit der verkehrsrelevanten Leistungseinbuße
begründenden THC-Konzentration im Blutserum
zum Zeitpunkt des Fahrens.

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen,
urteil vom 20. Januar 2016 – 9 K 1253/15 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
am 28. september 2014 wurde [der Kläger] um

1:20 uhr von der Polizei im rahmen einer Verkehrs-
kontrolle mit seinem Pkw in f. angehalten. nach dem
eindruck der Beamten, waren die Pupillen eng bzw.
klein, reagierten unzureichend auf den freiwillig
durchgeführten lichtreflexionstest und war ein leich-
tes flimmern der augenlieder zu beobachten. ein vor
ort freiwillig durchgeführter drogenvortest (urinpro-
be) verlief positiv auf tHc. nach dem polizeilichen
Bericht gab der Kläger nach dem positiven drogen-
vortest und zuvor erfolgter Belehrung als Betroffener
einer ordnungswidrigkeit an, vor zwei tagen einen
Joint geraucht zu haben und dies öfter zu tun, da er
unter schlafstörungen leide und so besser einschlafen
könne. der Kläger willigte in die abnahme einer Blut-
probe ein. diese wurde durch das institut für rechts-
medizin des universitätsklinikums e. untersucht. das
unter dem 28. oktober 2014 erstattete Gutachten des
univ.-Prof. dr. e1. ergab eine tetrahydrocannabinol-
(tHc-) Konzentration von 1,1 ng/ml, einen 11-Hydroxy-
tetrahydrocannabinol- (11-oH-tHc) Wert von ca. 
0,4 ng/ml (spuren) und einen tretrahydrocannabinol-
carbonsäure- (tHc-cooH-) Wert von 25 ng/ml Blut-
serum. […]

mit Verfügung vom 15. Januar 2015 ordnete die
Beklagte die Vorlage eines ärztlichen toxikologischen
Gutachtens an.

das unter dem 11. februar 2015 erstellte Gutachten
des universitätsklinikums e. kam zu dem ergebnis,
dass in der am 26. Januar 2015 abgenommenen 
Blutprobe des Klägers tHc-cooH in spuren (ca. 
0,9 ng/ml) vorhanden waren. tHc sowie das weitere
abbauprodukt 11-oH-tHc wurden nicht nachgewie-
sen. […]

mit ordnungsverfügung vom 3. märz 2015 entzog
die Beklagte dem Kläger die fahrerlaubnis und forder-
te ihn auf, seinen führerschein sofort abzugeben. […] 

der Kläger hat am 12. märz 2015 Klage erhoben.
[…]

a u s  d e n  G r ü n d e n :
die Klage hat keinen erfolg. der angefochtene Be-

scheid ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in
seinen rechten, § 113 abs. 1 satz 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGo).
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die ordnungsverfügung vom 3. märz 2015 findet
ihre rechtsgrundlage in § 3 abs. 1 satz 1 des straßen-
verkehrsgesetzes – stVG – in Verbindung mit § 46
abs. 1 satz 1 der fahrerlaubnisverordnung – feV –.
[…]

die fehlende eignung des Klägers zum führen von
Kraftfahrzeugen ergibt sich aus nr. 9.2.2 der anlage 4
zur feV. danach ist derjenige als ungeeignet zum füh-
ren von Kraftfahrzeugen anzusehen, der gelegentlich
cannabis konsumiert und nicht zwischen Konsum und
fahren trennen kann.

der Kläger ist gelegentlicher cannabiskonsument
und kann nicht zwischen Konsum und dem führen
eines Kraftfahrzeugs trennen.

ein gelegentlicher Konsum von cannabis erfordert
mehr als nur einen einmaligen Konsum, ist aber bereits
bei zwei selbständigen Konsumvorgängen anzuneh-
men, sofern diese einen gewissen auch zeitlichen Zu-
sammenhang aufweisen (vgl. BVerwG, urteil vom 
23. oktober 2014 – 3 c 3/13 –, juris [= Ba 2015, 151]
rn. 19 ff. m. w. n.; oVG nrW, Beschluss vom 
18. februar 2014 – 16 B 116/14 –, juris rn. 3).

der Kläger hat im zeitlichen Zusammenhang zur
Verkehrskontrolle am 28. september 2014 und (zu-
mindest) ein weiteres mal zeitlich vor der Blutproben-
entnahme am 26. Januar 2015 cannabis konsumiert.
dies wird durch die in den Gutachten vom 28. oktober
2014 und 11. februar 2015 festgestellten Werte im
Blutserum des Klägers belegt. der sachverständige
hat hierzu ausgeführt, dass es sich bei dem in der Blut-
probe vom 26. Januar 2015 vorgefundenen tHc-
cooH-Wert um eine Konzentration handelt, die nur
durch zwischenzeitlichen Konsum erklärlich ist.

der Kläger hat auch nicht im sinne der nr. 9.2.2 der
anlage 4 zur feV zwischen dem Konsum von canna-
bis und dem führen eines Kraftfahrzeugs getrennt.

in dieser fehlenden trennung liegt ein die fahreig-
nung ausschließender charakterlich-sittlicher mangel.
er ist darin zu sehen, dass der fahrerlaubnisinhaber
ungeachtet einer im einzelfall anzunehmenden oder
jedenfalls nicht auszuschließenden drogenkonsumbe-
dingten fahruntüchtigkeit nicht bereit ist, vom führen
eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen straßenverkehr
abzusehen (BVerfG, Beschluss vom 20. Juni 2002 
– 1 Bvr 2062/96 –, juris [= Ba 2002, 362] rn. 49;
BVerwG, urteil vom 23. oktober 2014 – 3 c 3/13 –
juris rn. 29 f.).

dabei ist für die Verwirklichung des merkmals des
unzureichenden trennungsvermögens im sinne von
nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV nicht auf ein subjekti-
ves element – wie die persönliche Wahrnehmung des
Betroffenen von seiner eigenen leistungsfähigkeit –
abzustellen. Vielmehr ist entscheidend, ob der Betrof-
fene objektiv unter dem einfluss einer cannabiskon-
zentration am straßenverkehr teilgenommen hat, bei
der nach wissenschaftlichen erkenntnissen davon aus-
gegangen werden muss, dass sich das risiko von Be-
einträchtigungen erhöht, die negative auswirkungen
auf die Verkehrssicherheit haben (oVG nrW, urteil
vom 1. august 2014 – 16 a 2806/13 –, juris rn. 23;
Bayer. VGH, Beschluss vom 25. Januar 2006 – 11 cs
05.1711 –, juris [= Ba 2006, 416] rn. 16).

daraus folgt zugleich, dass nicht jede bei einem
Kraftfahrzeugführer festgestellte tHc-Konzentration
die annahme fehlender trennung im sinne von 
nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV rechtfertigt.

festgestellt werden muss eine tHc-Konzentration,
die es entsprechend dem charakter der Vorschrift als
eines abstrakten Gefährdungsdelikts als möglich er-
scheinen lässt, dass der untersuchte Kraftfahrzeugfüh-
rer am straßenverkehr teilgenommen hat, obwohl
seine fahrtüchtigkeit eingeschränkt war (vgl. BVerfG,
Beschluss vom 21. dezember 2004 – 1 Bvr 2652/03 –, 
juris [= Ba 2005, 156 mit anm. scheffler/Halecker]
rn. 29 <zu § 24a abs. 2 stVG> oVG nrW, urteile
vom 1. august 2014 – 16 a 2806/13 –, juris rn. 27
und vom 21. märz 2013 – 16 a 2006/12 –, juris [= Ba
2013, 146] rn. 32; VGH Baden-Württemberg, urteil
vom 22. november 2012 – 10 s 3174/11 –, juris 
rn. 30, 43 ff.).

das entspricht dem verfassungsrechtlichen erfor-
dernis, Beschränkungen der allgemeinen Handlungs-
freiheit – zu der auch der Genuss hoher individueller
mobilität zählt, wie sie das führen von Kraftfahrzeu-
gen vermittelt – nur als verfassungsrechtlich unbe-
denklich zu bewerten, wenn sie zum schutz des
rechtsguts nicht nur geeignet und erforderlich sind,
sondern auch zur art und intensität der rechtsgüterge-
fährdung in einem angemessenen Verhältnis stehen. es
muss daher eine hinreichende Gefahr vorliegen, die
eine eingeschränkte fahrtüchtigkeit des fahrerlaub-
nisinhabers als nahe liegend erscheinen lässt (oVG
nrW, urteile vom 1. august 2014 – 16 a 2806/13 –,
juris rn. 29 und vom 21. märz 2013 – 16 a 2006/12 –, 
juris rn. 30, jeweils unter Verweis auf BVerfG, Be-
schluss vom 20. Juni 2002 – 1 Bvr 2652/03 –, juris
rn. 39 und 51).

dabei dürfen an die Wahrscheinlichkeit eines scha-
denseintritts umso geringere anforderungen gestellt
werden, je gewichtiger die bedrohten rechtsgüter
sind. Bei der teilnahme am straßenverkehr stehen Ge-
fahren für das leben, die Gesundheit und das eigen-
tum und damit hochwertige rechtsgüter anderer Bür-
ger in frage (vgl. im einzelnen bereits VG
Gelsenkirchen, urteil vom 25. mai 2010 – 9 K
3406/09 –, juris rn. 73 ff.).

in Bezug auf den zugrunde zu legenden Gefähr-
dungsmaßstab ist damit eine derartige trennung zu
fordern, bei der eine Beeinträchtigung der verkehrsre-
levanten eigenschaften durch die vorangegangene
einnahme von cannabis unter keinen umständen ein-
treten kann. Bereits die möglichkeit einer cannabisbe-
dingten Beeinträchtigung der fahrsicherheit muss aus-
geschlossen sein; eine signifikante erhöhung des
unfallrisikos ist nicht zu fordern (BVerwG, urteil vom
30. oktober 2014 – 3 c 3/13 –, juris rn. 32 f.; VGH
Baden-Württemberg, urteil vom 22. november 2012
– 10 s 3174/11 –, juris rn. 43 ff.).

Hat der Betroffene in der Vergangenheit ein Kraft-
fahrzeug unter einem tHc-Pegel geführt, bei dem eine
Beeinträchtigung seiner fahrsicherheit möglich war,
rechtfertigt das nach der der nr. 9.2.2 der anlage 4 zur
feV zu Grunde liegenden Wertung zugleich Zweifel
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daran, dass er künftig stets die gebotene trennung von
cannabiskonsum und fahren beachten wird; das
wiederum führt zur Verneinung seiner fahreignung
(BVerwG, urteil vom 30. oktober 2014 – 3 c 3/13 –,
juris rn. 33).

das vom normgeber zu recht verfolgte Ziel, risi-
ken für die sicherheit des straßenverkehrs durch can-
nabiskonsum unter Beachtung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes soweit wie möglich auszuschließen,
ist auch für die Bestimmung des im rahmen der 
nr. 9.2.2 der anlage 4 maßgeblichen tHc-Grenzwer-
tes von Bedeutung. abzustellen ist daher darauf, ab
welchem tHc-Wert eine cannabisbedingte Beein-
trächtigung der fahrtüchtigkeit möglich ist oder – ne-
gativ formuliert – nicht mehr ausgeschlossen werden
kann; insoweit handelt es sich um einen risikogrenz-
wert (BVerwG, urteil vom 30. oktober 2014 – 3 c
3/13 –, juris rn. 37).

die rechtsprechung – einschließlich der der erken-
nenden Kammer – hat bislang den tHc-Wert, bei wel-
chem eine solche Beeinträchtigung nicht mehr sicher
ausgeschlossen werden kann, in auswertung der medi-
zinisch-toxikologischen studien überwiegend mit 
1 ng/ml Blutserum festgelegt (vgl. BVerfG, urteil vom
21. dezember 2004 – 1 Bvr 2652/03 –, juris rn. 29
<zu § 24a stVG>; VGH Baden-Württemberg, urteil
vom 22. november 2012 – 10 s 3174/11 –, juris 
rn. 47 ff., nicht beanstandet durch BVerwG, urteil
vom 30. oktober 2014 – 3 c 3/13 –, juris rn. 39; oVG
nrW, urteile vom 1. august 2014 – 16 a 2806/13 –,
juris rn. 31 und vom 21. märz 2013 – 16 a 2006/12 –, 
juris rn. 34 ff., jeweils m. w. n., Beschlüsse vom 
5. februar 2015 – 16 B 8/15 –, juris rn. 5 f., vom 
4. Januar 2012 – 16 a 2075/11 –, juris rn. 15 und vom
22. mai 2012 – 16 B 536/12 –, juris rn. 5 ff., jeweils
m. w. n.; oVG thüringen, Beschluss vom 6. septem-
ber 2012 – 2 eo 37/11 –, juris [= Ba 2012, 331] 
rn. 16 ff.; oVG Bremen, Beschluss vom 20. Juli 2012
– 2 B 341/11 –, juris rn. 14 ff.; oVG Hamburg, Be-
schluss vom 15. dezember 2005 – 3 Bs 214/05 –, juris
[= Ba 2006, 427] rn. 20; VGH Baden-Württemberg,
Beschluss vom 27. märz 2006 – 10 s 2519/05 –, juris
[= Ba 2006, 412] rn. 7; oVG schleswig-Holstein,
urteil vom 17. februar 2009 – 4 lB 61/08 –, juris 
rn. 35 f.; oVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom
16. Juni 2009 – 1 s 17.09 –, juris [= Ba 2009, 356] 
rn. 6; nieders. oVG, Beschluss vom 11. Juli 2003 
– 12 me 287/03 –, juris [= Ba 2004, 183] rn. 7; a.a.
<erst ab 2 ng tHc/ml Blutserum> Bayer. VGH, Be-
schlüsse vom 11. november 2004 – 11 cs 04.2348 –,
juris [= Ba 2006, 414] rn. 16 und vom 25. Januar
2006 – 11 cs 05.1711 –, juris [= Ba 2006, 416] 
rn. 45, offengelassen bei oVG mecklenburg-Vor-
pommern, Beschluss vom 19. dezember 2006 – 1 m
142/06 –, juris rn. 18).

Grundlage dieser rechtsprechung war insbesondere
der Beschluss der sog. Grenzwertkommission vom 
20. november 2002 – aktualisiert durch Beschluss
vom 22. mai 2007, veröffentlicht in Blutalkohol 44
(2007), 311 – zu § 24a abs. 2 stVG, wonach der
Grenzwert für die annahme einer ordnungswidrigkeit

nach § 24a abs. 2 stVG für tHc bei 1,0 ng/ml im
Blutserum liegt.

Vorliegend war eine erneute überprüfung dieses
Grenzwertes geboten, da die Grenzwertkommission –
eine fachübergreifende mit Wissenschaftlern aus den
fachgesellschaften der deutschen Gesellschaft für
rechtsmedizin (dGrm), der deutschen Gesellschaft
für Verkehrsmedizin (dGVm) und der Gesellschaft
für toxikologische und forensische chemie (Gtfch)
besetzte arbeitsgruppe beim Bundesministerium für
Verkehr – in ihrer empfehlung aus september 2015,
veröffentlicht in Blutalkohol 52 (2015), 322 f., konkret
in Bezug auf die feststellung des trennvermögens von
cannabiskonsum und fahren i.s. d. nr. 9.2.2 der an-
lage 4 zur feV ausgeführt hat:

„die Grenzwertkommission empfiehlt ( ... ) bei
feststellung einer tHc-Konzentration von 3,0
ng/ml oder mehr im Blutserum bei gelegentlich
cannabis konsumierenden Personen eine tren-
nung von Konsum und fahren im sinne von nr.
9.2.2 der anlage 4 zur feV zu verneinen.“

nach einholung des vom Vorsitzenden der Grenz-
wertkommission in der mündlichen Verhandlung er-
statteten Gutachtens geht das Gericht weiterhin vom
risikogrenzwert von 1 ng tHc/ml Blutserum aus.

im Hinblick auf den oben dargelegten rechtlichen
maßstab, ist eine erhöhung des risikogrenzwertes
nicht erforderlich. der empfehlung der Grenzwert-
kommission ist nicht die wissenschaftlich gesicherte
aussage zu entnehmen, dass es unterhalb des Grenz-
wertes von 3 ng tHc/ml Blutserum nicht zu einer can-
nabisbedingten Beeinträchtigung verkehrssicherheits-
relevanter fähigkeiten kommen kann.

Bezüglich der neuen empfehlung der Grenzwert-
kommission hat der sachverständige in der münd-
lichen Verhandlung ausgeführt: sie beruhe nicht auf
grundlegenden neuen wissenschaftlichen erkenntnis-
sen. ihr lägen aber neue wissenschaftliche auswertun-
gen zugrunde.

anlass für die empfehlung sei vielmehr das urteil
des Bundesverwaltungsgerichts vom 23. oktober
2014 – 3 c 3/13 – gewesen. man habe sich aus wis-
senschaftlicher sicht zu zwei (vgl. im folgenden a)
und b)) diesem urteil zugrunde liegenden annahmen
äußern wollen.

a) Zum einen sei es um eine Korrektur der lesart
der sog. maastricht-i-studie gegangen.

der sachverständige hat dazu ausgeführt:
„aufgrund der sog. maastricht-studie kann bei

dem Wert von 2,0 ng tHc/ml Blutserum gesagt
werden, dass es bei bestimmten verkehrsrelevan-
ten Parametern zu einer signifikanten Verschlech-
terung der leistung kommt. andere studien sind
zu anderen, insbesondere höheren Werten gekom-
men. auch bei gemessenen Werten von unter 2 ng
tHc/ml Blutserum ist es nicht ausgeschlossen,
dass es zu einer cannabisbedingten Beeinträchti-
gung der fahrsicherheit kommt. die empfehlung
der Grenzwertkommission sollte insofern mit der
nennung des Wertes von 2 ng tHc/ml Blutserum
als Wert für die früheste Wirkung lediglich die
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lesart der sog. maastricht-studie durch das
Bundesverwaltungsgericht korrigieren.“

Zu dieser studie hat er erläutert:
„es kann bei einem tHc-Wert unterhalb von

2,0 ng tHc/ml Blutserum nicht festgestellt wer-
den, ob durch diese einwirkung das leistungsver-
halten des Betroffenen sich verschlechtert hat.
dies beruht auf dem umstand, dass auch ein Pla-
cebokonsument fehler in einem umfang machen
kann, der sich von der fehlerrate eines Konsu-
menten von tHc, dessen Konzentration unterhalb
von 2 ng tHc/ml Blutserum liegt, nicht unter-
scheidet.“

Vor diesem Hintergrund liegt der maßgebliche aus-
sagegehalt der Passage

„eine leistungseinbuße ließ sich in experimen-
tellen studien frühestens ab 2 ng tHc/ml serum
nachweisen ... “

in der empfehlung der Grenzwertkommission
darin, dass unterhalb dieses Wertes aufgrund der sog.
maastricht-i-studie leistungseinbußen nach naturwis-
senschaftlichen standards nicht nachgewiesen sind.

dies deckt sich mit den Zusammenfassungen der
ergebnisse der studie selbst durch die beteiligten Wis-
senschaftler:

“Bei Werten von 5-30 ng/ml waren signifikante
Beeinträchtigungen der Probanden in allen tests
feststellbar. im Bereich von 2-5 ng/ml waren sig-
nifikante Beeinträchtigungen nur noch im feinmo-
torischen test (cct) messbar. Zwischen 1-2
ng/ml waren Beeinträchtigungen im feinmotori-
schen Bereich auch hier nicht mehr signifikant. 
(...) Beim cct war unter 2 ng/ml lediglich noch
eine nicht signifikante tendenz zu einer Beein-
trächtigung zu erkennen. unter 1 ng/ml ließen
sich keine unterschiede in der leistung zwischen
tHc-Konsum und Placebo feststellen.“ 

(möller/Kauert/tönnes/schneider/theunis-
sen/ramaekers, leistungsverhalten und toxiko-
kinetik der cannabinoide nach inhalativer mari-
huanaaufnahme, in: Blutalkohol 43 <2006>, 361,
368; sowie möller, in: Berz/Burmann <Hrsg.>,
Handbuch des straßenverkehrsrechts, Band 2,
Kap. 15. arzneimittel und drogen im straßenver-
kehr, B. ii. 4. g) aa) rn. 142).

demnach ist bei unter 2 ng tHc/ml Blutserum eine
Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen.

es ist jedenfalls wissenschaftlich umstritten, ab
welchem Grenzwert von einer Beeinträchtigung der
leistungsfähigkeit ausgegangen werden kann. dies
beruht insbesondere darauf, dass gesicherte erfah-
rungswerte zu dosis-Blutkonzentrations-Wirkungsbe-
ziehungen für drogen – insbesondere tHc – durch die
medizinisch-naturwissenschaftliche forschung derzeit
nicht bereitgestellt werden können. so ist es trotz
mehrfacher forschungsaufträge bislang nicht gelun-
gen, aus wissenschaftlicher sicht einen Grenzwert für
die absolute fahruntüchtigkeit festzulegen. im um-
kehrschluss heißt dies aber auch, dass eben die mög-
lichkeit einer Beeinträchtigung schon oberhalb eines
Grenzwertes von 1 ng tHc/ml im Blutserum nicht si-
cher ausgeschlossen werden kann (vgl. dazu möller,

in: Berz/Burmann (Hrsg.), Handbuch des straßenver-
kehrsrechts, Band 2, Kap. 15. arzneimittel und dro-
gen im straßenverkehr, c. iii. 4. b) rn. 32 und 59
<„auch Wirkgrenzen nach unten nicht sicher definier-
bar“>¸ sowie allgemeiner maatz, fahrtüchtigkeit nach
drogenkonsum, Blutalkohol 43 <2006>, 451 ff.; vgl.
auch die umfassenden ausführungen in VGH Baden-
Württemberg, urteil vom 22. november 2012 – 10 s
3274/11 –, juris rn. 41, 47 ff.).

in auswertung der sog. maastricht-i-studie stellt
beispielsweise möller zu dem Vorschlag, gesetzlich in
§ 24a abs. 1 stVG einen Grenzwert für ordnungswid-
riges Handeln bei 5 ng/ml festzuschreiben, fest:

„Hierbei wurde nicht berücksichtigt, dass bei
Gelegenheitskonsumenten durchaus die fahrtüch-
tigkeit beeinträchtigende Wirkungen bei tHc-
Konzentrationen auftreten können, die im Bereich
von 1-2 ng/ml liegen und im Bereich von 
2-5 ng/ml signifikant sind. ein unterer Grenzwert
sollte daher in jedem fall bei 1 ng/ml liegen.“

(möller, in: Berz/Burmann <Hrsg.>, Handbuch
des straßenverkehrsrechts, Band 2, Kap. 15. arz-
neimittel und drogen im straßenverkehr, B. ii. 4.
g) dd) rn. 158a).

in dieselbe richtung geht die Äußerung des sach-
verständigen in der mündlichen Verhandlung:

„Wie auch bereits bei meinen ausführungen
zum Beschluss der Grenzwertkommission zu 
§ 24a stVG dargelegt, ist unter umständen auch
bereits bei 1 ng tHc/ml Blutserum eine cannabis-
bedingte verkehrssicherheitsrelevante leistungs-
einbuße nicht ausgeschlossen.“

b) die zweite zentrale aussage der empfehlung der
Grenzwertkommission ist nach den ausführungen des
sachverständigen, dass bei einem Wert von 1 ng
tHc/ml Blutserum nicht zwingend darauf geschlos-
sen werden könne, dass der letzte Konsum innerhalb
weniger stunden erfolgt sei. er hat hierzu in der münd-
lichen Verhandlung erklärt:

„Bezüglich des sachverhalts, der der entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts 3 c 3/13 zu-
grunde lag, ist darauf hinzuweisen, dass die 
aussage des Konsumenten, der angibt, vor 24
stunden letztmalig konsumiert zu haben, und bei
dem die Blutuntersuchung ergibt, dass noch tHc
im Blut von über 1 ng/ml vorhanden ist, nicht
zwingend die schlussfolgerung erlaubt, dass es
einen weiteren Konsumakt zwischen dem zuge-
standenen Konsum und der abnahme der Blutpro-
be gegeben haben muss. dies hängt im Wesent-
lichen davon ab, wie hoch konzentriert/dosiert der
einen tag zuvor aufgenommene Wirkstoff war.“

erläuternd hat der sachverständige hierzu erklärt,
dass aufgrund der Halbwertzeiten, die im laufe des
abbauprozesses stetig höher würden und am ende auf
bis zu 24 stunden ansteigen könnten, zwar 2 ng
tHc/ml Blutserum relativ schnell unterschritten wür-
den, gerade im Bereich von 1 ng tHc/ml Blutserum
die Kurve aber sehr lang quasi parallel zu diesem Wert
verlaufen könnte. das Zeitfenster sei dementspre-
chend nicht so eng zu setzen. selbst bei einem "nor-
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malen Joint" müssten 24 stunden angesetzt werden,
um sicher zu sein, dass der Wert wieder unter 1 ng
tHc/ml Blutserum liege.

die zweite maßgebliche aussage der empfehlung
der Grenzwertkommission betrifft nach diesen aus-
führungen also die frage, aus welchem tHc-Wert 
 – jedenfalls beim gelegentlichen Konsumenten – auf
einen zeitnahen cannabiskonsum geschlossen werden
kann. darauf aufbauend hat die Grenzwertkommis-
sion dann den Grenzwert von 3 ng tHc/ml Blutserum
vorgeschlagen, bei dessen Vorliegen auf mangelndes
trennungsvermögen im sinne der nichteinhaltung
ausreichender Wartezeiten geschlossen werden könne.

dieses auf die einhaltung ausreichender Wartezei-
ten zwischen Konsum und fahrtantritt abstellende
Verständnis von trennvermögen hat sie auch im zwei-
ten satz des ersten absatzes ihrer empfehlung voran-
gestellt. dort heißt es:

„als Voraussetzung für die fahreignung gele-
gentlicher cannabiskonsumenten wird die einhal-
tung ausreichender Wartezeiten zwischen Kon-
sum und fahrtantritt gefordert (trennungs-
vermögen, vgl. nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV).“

dazu hat der sachverständige in der mündlichen
Verhandlung ausgeführt:

„Wenn das trennvermögen so definiert wird,
dass ein solches nicht vorliegt, wenn nach 4 bis 6
std. abstinenz ein bestimmter Grenzwert immer
noch nicht unterschritten ist, so müsste dieser auf
3 ng tHc/ml Blutserum festgesetzt werden. dies
entspricht der empfehlung der Grenzwertkom-
mission.“

„die Grenzwertkommission ist nicht dazu be-
rufen, den Begriff des trennens zu definieren. Wir
haben in unserer empfehlung das Verständnis
vom trennungsvermögen aus der entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts 3 c 3/13 heraus-
gelesen. unter Zugrundlegung dieses Verständ-
nisses haben wir dann unsere empfehlung heraus-
gegeben. Bei einer anderen definition könnte es
beim Wert von 1 ng tHc/ml Blutserum verblei-
ben.“

und weiter:
„Bereits bei 1 ng tHc/ml Blutserum kann es zu

einer Verkehrsbeeinträchtigung kommen. Bezüg-
lich des fehlenden trennvermögens stellt die
Grenzwertkommission hingegen auf 3 ng tHc/ml 
Blutserum ab. läge ein trennen von Konsum und
fahren dann noch vor, wenn der fahrer damit
rechnen muss bzw. kann, dass noch wirkaktives
tHc in seinem Körper ist, dann würde derselbe
Grenzwert wie der, der für § 24a stVG von der
Grenzwertkommission festgelegt wurde, gelten.“

daraus folgt für die juristische Bewertung einer-
seits, dass in fällen, bei denen lediglich ein gelegent-
licher Konsum vorliegt und eine Konzentration von 
3 ng tHc/ml Blutserum oder mehr gemessen wird,
vom fahren unter einer akuten rauschwirkung, in der
leistungseinbußen wissenschaftlich unbestritten sind,
ausgegangen werden kann. Zugleich wird in diesen
fällen auch von einer subjektiv vorwerfbar kurzen

Wartezeit zwischen Konsum und fahrantritt auszuge-
hen sein, sodass diese fälle schon nach dem alltäg-
lichen Wortverständnis unschwer unter den Begriff des
mangelnden trennens gefasst werden können.

exemplarisch hat der sachverständige insofern auf
nachfrage folgende Bewertung getroffen:

„Wer im straßenverkehr angetroffen wird und
während der Verkehrsteilnahme, auch wenn dies
nur einmalig ist, an einer Haschzigarette zieht,
kann zwischen dem fahren und dem Konsum
nicht trennen.“

mit der rein zeitlichen Betrachtung knüpft die em-
pfehlung der Grenzwertkommission aber an einen sehr
engen Begriff des mangelnden trennvermögens an
und schließt – wie der sachverständige selbst konsta-
tiert - andererseits nicht aus, dass aus juristischer sicht
auch andere fallgestaltungen als ausprägung des tat-
bestandes des mangelnden trennvermögens gefasst
werden.

nur vor diesem Hintergrund erschließt sich auch
der letzte satz der empfehlung der Grenzwertkommis-
sion, in der es heißt:

„eine neubewertung des analytischen Grenz-
wertes von tHc (1 ng/ml) gemäß der empfehlung
der Grenzwertkommission zur anlage des § 24a
absatz 2 stVG ist nicht veranlasst.“

Bei dem in diesem Beschluss festgesetzten Grenz-
wert handelt es sich zwar in erster linie um einen ana-
lytischen Grenzwert. er wurde aber empfohlen, "um
den nachweis der substanz nicht völlig von der zu-
nächst vom Gesetzgeber implizierten Wirkung zu
lösen" (möller, in: Berz/Burmann <Hrsg.>, Handbuch
des straßenverkehrsrechts, Band 2, Kap. 15. arznei-
mittel und drogen im straßenverkehr, c. iii. 4. b) 
rn. 59).

so lässt sich auch erklären, dass der entsprechende
Wert von 1 ng tHc/ml Blutserum aus dem Beschluss
aus dem Jahr 2002 durch die Grenzwertkommission in
ihrer empfehlung im Jahr 2007 auch in Kenntnis der
rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das
diesem Wert eine aussage zur Wirkgrenze entnahm
(BVerwG, Beschluss vom 21. dezember 2004 – 1 Bvr
2652/03 –, juris rn. 29), unverändert übernommen
wurde.

dementsprechend hat der sachverständige in der
mündlichen Verhandlung zu dem durch die Grenz-
wertkommission zu § 24a abs. 2 stVG festgelegten
Grenzwert ausgeführt:

„Bei 1 ng tHc/ml Blutserum handelt es ich um
einen rein analytischen Wert. die analysemetho-
den könnten so verfeinert werden, dass auch ein
niedrigerer Wert ermittelt werden könnte. dies
würde aber im Hinblick auf die fragestellung kei-
nen weiteren sinn ergeben. Bei dem Wert von 
1 ng/ml handelt es sich um eine Wirkgrenze in
Bezug auf § 24a stVG. der Wert von 1 ng/ml ist
insoweit zu verstehen, dass bei dieser menge die
möglichkeit einer Beeinträchtigung besteht, wie
sie das Bundesverfassungsgericht zur verfas-
sungskonformen auslegung des Gesetzes für er-
forderlich hält.“
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eben diese möglichkeit einer Beeinträchtigung ist
aber in rechtlicher Hinsicht wie oben dargelegt auch
für die frage des trennens von cannabiskonsum und
fahren im sinne der nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV
maßgeblich. der gelegentlich cannabis konsumieren-
de autofahrer kann nach alledem nicht zwischen Kon-
sum und fahren hinreichend trennen, wenn er ein
Kraftfahrzeug mit einer tHc-Konzentration oberhalb
eines Wertes von 1 ng/ml im Blutserum führt (so in
Kenntnis der empfehlung der Grenzwertkommission
bereits VG düsseldorf, Beschluss vom 24.11.2015 
– 14 l 3652/15 – und VG münster, Beschluss vom 
2. dezember 2015 – 10 l 1391/15 –).

dies gilt selbst dann, wenn zwischen dem Konsum
und der fahrt bereits mehrere stunden liegen, die die
annahme nahelegen könnten, dass die Wirkungsdauer
des Konsumierten nicht mehr fortbesteht (vgl. bereits
VG Gelsenkirchen, urteil vom 25. mai 2010 – 9 K
3406/09 –, juris rn. 70).

denn nicht ein bestimmter Zeitablauf zwischen
Konsum und fahren ist aus juristischer sicht für das
mangelnde trennungsvermögen maßgeblich, sondern
vielmehr - wie dargelegt - das Vorhandensein einer die
möglichkeit der verkehrsrelevanten leistungseinbuße
begründenden tHc-Konzentration im Blutserum zum
Zeitpunkt des fahrens.

eine erhöhung des Wertes ist auch im Hinblick auf
die ebenfalls in der empfehlung der Grenzwertkom-
mission thematisierte erforderlichkeit eines sicher-
heitszuschlages nicht geboten. Begründet wird dieser
mit den bei der konkreten ermittlung des tHc-Wertes
einer einzelnen Blutprobe bestehenden messwert-
schwankungen.

die entsprechende Passage in der empfehlung lau-
tet:

„in empirischen studien ist eine rechnerische
Korrektur der Werte nicht erforderlich, da sich die
unsicherheiten der einzelmessungen bei einer
Gesamtbetrachtung der daten herausmitteln. um
dagegen bei einer konkreten einzelmessung eine
Benachteiligung zu vermeiden, wäre eine mess-
wertschwankung von maximal 30 % zu berück-
sichtigen. ein nach studienlage bestimmter
Grenzwert müsste daher mit einem entsprechen-
den sicherheitszuschlag belegt werden (Beispiel:
nimmt man den obigen Wert von 2,0 ng tHc/ml
Blutserum an, so ergäbe sich rein rechnerisch eine
entscheidungsgrenze von 2,86 ng tHc/ml Blut-
serum).“

der sachverständige hat dazu in der mündlichen
Verhandlung ergänzend ausgeführt:

„der sicherheitszuschlag von 30 % wird em-
pfohlen, weil eine individuelle Blutprobe, in
einem einzigen labor untersucht, mit einer mes-
sungenauigkeit von 30 % versehen ist. dies führt
dazu, dass erst ab einer gemessenen Konzentra-
tion von 2,86 ng/ml mit sicherheit gesagt werden
kann, dass derjenige, dem die Blutprobe entnom-
men wurde, eine Konzentration von mindestens
2,0 ng tHc/ml Blutserum hatte.“

eine alternative wäre nach den ausführungen des
sachverständigen, die individuellen messunsicherhei-
ten des jeweiligen labors abzuziehen.

insofern handelt es sich bei der frage, zu wessen
lasten entsprechende – auch bei lege artis nach den
regeln der Gesellschaft für toxikologische und foren-
sische chemie ermittelten messwerten unvermeidbare
– messunsicherheiten gehen müssen, nicht um eine na-
turwissenschaftliche, sondern um eine wertende, origi-
när juristische fragestellung, die aufgrund des norm-
zwecks der jeweiligen Vorschrift zu beantworten ist.

dazu hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner
entscheidung vom 23. oktober 2014 – 3 c 3/13 – aus-
geführt:

„Bei der frage, ob solche messungenauigkei-
ten einen ‚sicherheitsabschlag‘ erforderlich ma-
chen, handelt es sich nicht anders als bei der Be-
stimmung des Gefährdungsmaßstabes um eine
frage der risikozurechnung. es geht darum, ob
die verbleibende ungewissheit, dass der ‚wahre‘
tHc Wert nicht an der unteren sondern ebenso an
der oberen Grenze dieser schwankungsbreite lie-
gen kann, von dem cannabiskonsumenten, der
sich nach dem rauschmittelkonsum an das steuer
eines Kraftfahrzeugs selbst, oder aber von den an-
deren Verkehrsteilnehmern zu tragen ist. da der
cannabiskonsument den Gefährdungstatbestand
schafft, liegt es auf der Hand, dass die verbleiben-
de unsicherheit zu seinen lasten gehen muss. an-
gesichts der Zielrichtung des fahrerlaubnisrechts,
die sicherheit des straßenverkehrs zu gewährlei-
sten und Gefahren für leib und leben der Ver-
kehrsteilnehmer soweit wie möglich auszuschlie-
ßen, liegt in dieser risikozuordnung eine ver-
hältnismäßige Beschränkung seiner rechte.

unabhängig davon darf nicht übersehen wer-
den, dass die bei der untersuchung von Blutpro-
ben nicht zu vermeidenden messungenauigkeiten
bereits bei der festsetzung der analytischen
Grenzwerte berücksichtigt worden sind, die die
Grenzwertkommission in Bezug auf die in der an-
lage zu § 24a stVG aufgeführten liste der berau-
schenden mittel und substanzen vorgenommen
hat. im Beschluss der Grenzwertkommission vom
22. mai 2007 wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass diese Grenzwerte einen sicherheitszu-
schlag enthalten (Blutalkohol 2007, 311).

Verbleibende schwankungsbreiten selbst bei
lege artis erfolgenden tHc-messungen müssen
auch nicht nach dem Grundsatz ‚in dubio pro reo‘
zu Gunsten des Betroffenen gehen und deshalb zu
einem sicherheitsabschlag führen. dieser für eine
strafrechtliche oder ordnungswidrigkeitsrechtli-
che ahndung geltende Grundsatz kommt im Ge-
fahrenabwehrrecht, dem die fahrerlaubnis-Ver-
ordnung zuzurechnen ist, schon wegen dessen
anderer Zielrichtung nicht zur anwendung. selbst
für die strafrechtliche oder ordnungswidrigkeits-
rechtliche ahndung von fahrten unter cannabis-
einfluss geht die rechtsprechung im übrigen
davon aus, dass der gemessene tHc-Wert nicht
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um einen sicherheitsabschlag zu verringern ist 
( ... ).“

diesen ausführungen, die in übereinstimmung mit
der ansicht des oberverwaltungsgerichts für das land
nordrhein-Westfalen stehen (vgl. nur oVG nrW, ur-
teil vom 1. august 2014 – 16 a 2806/13 –, juris rn. 61 ff.
m. w. n.), schließt sich die erkennende Kammer voll-
umfänglich an.

Hinzu kommt die überlegung, dass üblicherweise
in der Zeit zwischen der Beendigung der fahrt durch
eine Polizeikontrolle und der Blutentnahme – und erst
recht zwischen dem eigentlich relevanten fahrtantritt
und der Blutentnahme – eine deutliche Verringerung
der tHc-messwerte eintritt. Wenngleich der sub-
stanzabbau bei cannabis im jeweiligen einzelfall
nicht konkret berechnet werden kann, steht doch außer
frage, dass er stattfindet und sich zugunsten des be-
troffenen fahrerlaubnisinhabers auswirkt. soweit sich
die messungenauigkeiten zu lasten des Betroffenen
auswirken, wird dies durch diesen umstand jedenfalls
in gewissem umfang wieder relativiert (vgl. dazu 
auch oVG nrW, urteil vom 1. august 2014 – 16 a
2806/13 –, juris rn. 67).

nach alledem hat der Kläger durch seine fahrt unter
cannabiseinfluss am 28. september 2014 belegt, dass
er nach dem vorgenannten maßstab nicht zwischen
dem Konsum von cannabis und dem führen eines
Kraftfahrzeugs trennen kann. dass der Kläger unter
der Wirkung von cannabis ein fahrzeug geführt hat,
folgt aus dem rechtsmedizinischen Gutachten vom 
28. oktober 2014, aus dem sich ergibt, dass der Kläger
zum Zeitpunkt der Blutentnahme am 28. september
2014 unter tHc-einfluss stand. das toxikologische
Gutachten hat für die dem Kläger entnommene Blut-
probe eine tHc-Konzentration von 1,1 ng/ml Blutse-
rum ergeben.

Zwar gelten die in der anlage 4 zur feV vorgenom-
menen Bewertungen nach maßgabe der Vorbemer-
kung nr. 3 satz 1 (nur) für den regelfall. Kompensa-
tionen durch besondere menschliche Veranlagung,
durch Gewöhnung, durch besondere einstellung oder
durch besondere Verhaltenssteuerungen und -umstel-
lungen sind möglich (nr. 3 satz 2 der Vorbemerkung
zu anlage 4). dabei obliegt es im einzelfall dem
rechtsschutzsuchenden, solche tatsachen geltend zu
machen (vgl. oVG Bremen, Beschluss vom 30. Juni
2003 – 1 B 206/03 –, juris rn 7; VGH Baden-Würt-
temberg, Beschluss vom 24. mai 2002 – 10 s 835/02 –, 
juris [= Ba 2002, 379] rn 6).

atypische umstände in der Person des Klägers, die
ein abweichen von der normativen regelfallannahme
der nichteignung begründen könnten, sind vorliegend
weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

für eine Wiedererlangung der fahreignung im für
die entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt des erlas-
ses des Bescheides ist nichts ersichtlich. der nachge-
wiesene abstinenzzeitraum muss hinreichend lang
sein. des Weiteren ist ein nachweis notwendig, dass
eine hinreichend stabile Verhaltensänderung eingetre-
ten ist und daher für die folgezeit eine günstige Pro-
gnose getroffen werden kann (vgl. u. a. oVG nrW,

Beschluss vom 6. oktober 2006 – 16 B 1538/06 –,
juris, rn. 13 m. w. n.).

Hier fehlt es schon an einem nachweis über einen
hinreichend langen abstinenzzeitraum vor dem erlass
der ordnungsverfügung.

ein ermessen stand der Beklagten gemäß § 3 abs. 1
satz 1 stVG nicht zu, sodass entsprechende erwägun-
gen zu recht unterblieben sind.

38. 1. Die Kräutermischung After Dark enthält
dem Betäubungsmittelgesetz unterfallende psycho-
aktiv wirkende Stoffe (JWH 018, EAM 2201, 5F
APINACA,ADB FUBINACA, AB PINACA). 

2. Zur Rechtmäßigkeit der Anordnung eines me-
dizinisch-psychologischen Gutachtens bei Vorlie-
gen des Konsums der Kräutermischung „After
Dark“. 

3. Für die Wiedererlangung der Fahreignung ist
der Nachweis einer einjährigen Abstinenz erfor-
derlich.

Verwaltungsgericht neustadt a. d. Weinstraße, 
Beschluss vom 21. februar 2016 – 3 l 1112/15.nW –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
der antrag auf Wiederherstellung der aufschieben-

den Wirkung des Widerspruchs des antragstellers
gegen die für sofort vollziehbar erklärte Verfügung im
Bescheid der antragsgegnerin vom 17. november
2015, mit der dem antragsteller das führen von fahr-
zeugen (z. B. mofas und fahrräder) untersagt wurde,
ist unbegründet. […]

rechtsgrundlage für die untersagung des führens
von fahrzeugen […] ist § 6 abs. 1 nr. 1y des straßen-
verkehrsgesetzes – stVG – i.V. m. § 3 abs. 1 satz 1
der fahrerlaubnis-Verordnung – feV –. danach hat die
fahrerlaubnisbehörde das führen von fahrzeugen zu
untersagen, zu beschränken oder die erforderlichen
auflagen anzuordnen, wenn sich jemand als ungeeig-
net oder nur noch bedingt geeignet hierzu erweist. § 3
abs. 2 feV verweist für den fall des Bestehens von
eignungszweifeln auf die entsprechende anordnung
der Vorschriften der §§ 11 bis 14 feV. Zwar sind die
Vorschriften der §§ 11 bis 14 feV nach § 3 abs. 2 feV
nur entsprechend anwendbar. dies beruht indessen
darauf, dass die regelungen der §§ 11 bis 14 feV dem
Wortlaut nach nur auf die (erst-)erteilung oder Verlän-
gerung einer fahrerlaubnis anwendung finden. da bei
fahrerlaubnisfreien fahrzeugen eine erteilung oder
Verlängerung einer fahrerlaubnis nicht erforderlich
ist, kommt hier bei bestehenden eignungszweifeln nur
eine entsprechende anwendung der §§ 11 bis 14 feV in
Betracht (BVerwG, Beschluss vom 20. Juni 2013 – 3 B
102/12 –, juris [= Ba 2013, 254]; BayVGH, Beschluss
vom 28. dezember 2010 – 11 cs 10.2095 –, juris). 

die entsprechende anwendung der §§ 11 bis 14
feV entspricht auch unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der allgemeinen Handlungsfreiheit aus
art. 2 abs. 1 Grundgesetz – GG – dem Grundsatz der
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Verhältnismäßigkeit. entsprechend ihrer unterschied-
lichen Betriebsgefahren stuft der Gesetzgeber die Zu-
lassung der verschiedenen fahrzeuge zum straßenver-
kehr ab, indem er die nutzung von Kraftfahrzeugen
einer fahrerlaubnispflicht, die nutzung von mofas
einer Prüfberechtigung unterwirft und alle sonstigen
fahrzeuge ohne weiteres zulässt. Vor diesem Hinter-
grund muss die Verkehrsbehörde bei jeder einschrän-
kung der fortbewegung mit fahrerlaubnisfreien (Kraft-
)fahrzeugen zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit in
besonderem maße das spannungsverhältnis berück-
sichtigen, das zwischen dem interesse an der sicherheit
des straßenverkehrs einerseits und dem interesse des
betroffenen fahrzeugführers andererseits besteht, mit
einem (Kraft-)fahrzeug am straßenverkehr teilzuneh-
men. dies gilt bereits für aufklärungsmaßnahmen wie
die anordnung der Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens, welches erheblich in das
Persönlichkeitsrecht des Betroffenen eingreift.

die entsprechende anwendung des § 11 abs. 1 
satz 2 feV, der allgemein auf eine erkrankung oder
einen mangel nach anlage 4 oder 5 zu den §§ 11, 13
und 14 feV verweist, ist auch sachgerecht. denn es
geht sowohl beim führen fahrerlaubnisfreier als auch
fahrerlaubnispflichtiger fahrzeuge um eine teilnahme
am straßenverkehr und die dafür erforderliche um-
sicht, aufnahme- und reaktionsfähigkeit. das Gefähr-
dungspotential, das hierbei z. B. durch unerwartete re-
aktionen oder unkontrolliertes fahrverhalten auf der
fahrbahn von dem ungeeigneten fahrzeugführer aus-
gehen kann, rechtfertigt es, auch an die fahreignung
für fahrerlaubnisfreie (Kraft-)fahrzeuge diesen maß-
stab anzulegen (vgl. VG münchen, Beschluss vom 
11. mai 2010 – m 6a s 10.1059 –, juris, rn. 37f.).
Weigert sich der Betroffene, sich untersuchen zu las-
sen, oder bringt er der fahrerlaubnisbehörde das von
ihr geforderte Gutachten nicht fristgerecht bei, darf sie
bei ihrer entscheidung gemäß § 11 abs. 8 feV – auch
bei fahrerlaubnisfreien fahrzeugen – auf die nichteig-
nung des Betroffenen schließen, worauf der Betroffene
bei der anordnung des Gutachtens hinzuweisen ist.
diese regelung hat ihren wesentlichen Grund in der
mitwirkungspflicht desjenigen, der durch sein Verhal-
ten anlass zu Bedenken an seiner fahreignung gege-
ben hat. er muss den notwendigen teil zur Klärung
von berechtigten eignungszweifeln beitragen. Kommt
er dieser mitwirkungs- und Verfahrensförderungs-
pflicht nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
nach, so darf der eignungsmangel, der Gegenstand der
ermittlungsmaßnahme war, als erwiesen angesehen
werden. diese schlussfolgerung ist ausfluss eines
auch im Prozessrecht geläufigen allgemeinen rechts-
gedankens (vgl. § 444 Zivilprozessordnung – ZPo –),
wonach im rahmen der freien Beweiswürdigung der
zu beweisende umstand als erwiesen angesehen wer-
den kann, wenn die Beweisführung vereitelt wird. mit
der Bestimmung des § 11 abs. 8 feV wurden somit le-
diglich die bisher in der rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts (z. B. urteil vom 28. november
1969 – Vii c 18.69 –, BVerwGe 34, 248) entwickelten
Grundsätze in die Verordnung übernommen. 

die schlussfolgerung aus der nichtbeibringung
oder nicht fristgerechten Vorlage eines geforderten
Gutachtens auf die fehlende fahreignung des Betroffe-
nen zum führen von fahrzeugen darf aber nur dann
gezogen werden, wenn die Beibringung eines Gutach-
tens zu recht angeordnet wurde. dies ist hier der fall. 

die anordnung der Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens mit schreiben der an-
tragsgegnerin vom 22. Juli 2015 an den antragsteller,
ihm zugestellt am 6. august 2015, die die überprü-
fung zum führen von allen fahrzeugen (z. B. PKW,
fahrrad, mofa, sonstige Kraftfahrzeuge) beinhaltete,
war formell rechtmäßig. […]

der anordnung der Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens vom 22. Juli 2015 steht
hier auch nicht entgegen, dass der der anordnung zu-
grunde liegende Betäubungsmittelkonsum bereits am
9. april 2014 erfolgt war. Zwar erhielt die antrags-
gegnerin am 8. oktober 2014 durch die mitteilung der
Polizeiinspektion l. Kenntnis von dem der Gut-
achtensanordnung zugrunde liegenden Vorfall vom 
9. april 2014. Jedoch lief zu diesem Zeitpunkt gegen
den antragsteller, der auch im Besitz einer fahrerlaub-
nis der Klassen a,Be,c1e und msl war (freiwilliger
Verzicht auf die fahrerlaubnis erfolgte durch den an-
tragsteller erst am 29. september 2015), wegen des
Vorfalls vom 9. april 2014 noch ein staatsanwalt-
schaftliches ermittlungsverfahren wegen Verstoßes
gegen § 316 strafgesetzbuch – stGB –, so dass die an-
tragsgegnerin wegen § 3 abs. 3 stVG bis zur einstel-
lung dieses staatsanwaltschaftlichen ermittlungsver-
fahrens gegen den antragsteller am 5. dezember 2014
an einem Vorgehen gegen den antragsteller rechtlich
gehindert war. Von der einstellung des staatsanwalt-
schaftlichen ermittlungsverfahrens erfuhr die an-
tragsgegnerin ausweislich der vorliegenden Verwal-
tungsakte dann erst aufgrund der am 26. Juni 2015
erfolgten aktenübersendung durch die staatsanwalt-
schaft f. sie ordnete daraufhin ohne vorwerfbares Zö-
gern mit anordnungsschreiben vom 22. Juli 2015
gegenüber dem antragsteller wegen des Vorfalls vom
9. april 2014 die Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens an. 

die anordnung zur Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens vom 22. Juli 2015 ist
auch materiell rechtmäßig gemäß § 3 abs. 2 stVG 
i.V. m. § 14 abs. 2 nr. 2 feV. 

eine anordnung zur Beibringung eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens stellt einen eingriff
in das durch art. 2 abs. 1, art. 1 abs. 1 GG geschütz-
te allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen
dar. es ist daher einem Betroffenen nur dann zuzumu-
ten, sich einer umfassenden Prüfung seiner körper-
lichen und psychischen eignung unterziehen zu müs-
sen, wenn hinreichende tatsachen vorliegen, die Be-
denken hinsichtlich der eignungsanforderungen begrün-
den könnten. diese Voraussetzungen sind hier erfüllt.

Gemäß § 14 abs. 2 nr. 2 feV ist im Hinblick auf
Betäubungsmittel, arzneimittel oder andere psychoak-
tiv wirkende stoffe die Beibringung eines medizi-
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nisch-psychologischen Gutachtens anzuordnen, wenn
zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder
– ohne abhängig zu sein – weiterhin Betäubungsmittel,
arzneimittel oder andere psychoaktiv wirkende stoffe
einnimmt. die Vorschrift schreibt bei Vorliegen ihrer
tatbestandlichen Voraussetzungen zwingend die Bei-
bringung eines medizinisch-psychologischen Gutach-
tens vor. dem Wortlaut nach reicht für die anwendung
des § 14 abs. 2 nr. 2 feV, dass in der Vergangenheit
ein Konsum von Betäubungsmitteln im sinne des Be-
täubungsmittelgesetzes oder eine missbräuchliche
einnahme psychoaktiv wirkender arzneimittel oder
anderer psychoaktiv wirkender stoffe erfolgt ist, wie
dies die antragsgegnerin auch in der aufforderung zur
Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gut-
achtens vom 22. Juli 2015 dargelegt hat. 

so hat der antragsteller hier nachweislich am 
9. april 2014 dem Betäubungsmittelgesetz unterfal-
lende psychoaktiv wirkende stoffe konsumiert. so
ergab die untersuchung der ihm am 9. april 2014 um
21:49 uhr entnommenen Blutprobe ausweislich des
toxikologischen Befundes des instituts für rechtsme-
dizin bei der universitätsmedizin m., Prof. dr. dr. u.,
vom 4. august 2014 neben dem positiven ergebnis
auf cannabis (tHc: 1,7 ng/ml; Hydroxy-tHc: 
0,8 ng/ml; tHc-carbonsäure: 27 ng/ml) auch den
nachweis der aufnahme von stoffen nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz – BtmG –. so wurde in der dem an-
tragsteller entnommenen Blutprobe auch die aufnah-
me von synthetischen cannabinoiden nachgewiesen,
die in anlage ii des Betäubungsmittelgesetzes als Be-
täubungsmittel aufgeführt sind. im einzelnen handelt
es sich um JWH-018, eam-2201, 5f-aPinaca,
adB-fuBinaca sowie aB-Pinaca. ausweislich
der gutachterlichen stellungnahme im toxikologi-
schen Befund vom 4. august 2014 wirken diese sub-
stanzen im Gehirn an cannabinoid-rezeptoren und
rufen somit eine ganz ähnliche Beeinflussung wie der
cannabiswirkstoff tHc hervor. die Wirkung dieser
substanzen ist nach der gutachterlichen stellungnah-
me in der regel sogar noch deutlich ausgeprägter als
bei tHc selbst. 

diese stoffe wurden wegen der beschriebenen
Wirkstoffintensität und der hierauf beruhenden in be-
sonderer Weise gesteigerten Gefahren der anlage ii
des Betäubungsmittelgesetzes zugeordnet und sind
daher Betäubungsmittel im sinne des Betäubungsmit-
telgesetzes (vgl. § 1 abs. 1 BtmG). Wegen des bei der
einnahme dieser stoffe gegebenen starken risikopo-
tentials verbietet sich von vornherein eine Gleichbe-
handlung derartiger synthetischer drogen mit tHc.
Von solchen stoffen geht für den straßenverkehr ein
signifikant höheres risiko aus, was regelmäßig nach
nr. 9.1 der anlage 4 zur feV den Verlust der fahreig-
nung zur folge hat, ohne dass es darauf ankäme, ob der
fahrerlaubnisinhaber unter dem einfluss eines Betäu-
bungsmittels am straßenverkehr teilgenommen hat
(vgl. oVG rP, Beschluss vom 25. Juli 2008 – 10 B
10646/08.oVG –, juris [= Ba 2008, 418]; BayVGH,
Beschluss vom 24. märz 2009 – 11 cs 08.2881 –,
juris; oVG saarland, Beschluss vom 14. mai 2008 

– 1 B 191/08 – juris; oVG nrW, Beschluss vom 
6. märz 2007 – 16 B 332/07 –, juris [= Ba 2007, 192];
VGH BW, Beschluss vom 19. februar 2007 – 10 s
3032/06 –, juris [= Ba 2007, 190]; oVG nds, Be-
schluss vom 14. august 2002 [Ba 2003, 327]; oVG
Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 10. Juni 2009 
– 1 s 97.09 –, juris [= Ba 2009, 357]; VG neustadt/
Wstr., Beschluss vom 7. mai 2009 – 3 l 315/09.nW –, 
juris [= Ba 2009, 370]). dabei ist es rechtlich irrele-
vant, in welcher Konzentration diese drogen jeweils
aufgenommen wurden (vgl. BayVGH, Beschluss vom
4. oktober 2010 – 11 ZB 09.2973 – m. w. n., juris). 

der antragsteller gab ausweislich des Protokoll der
Polizeiinspektion l. vom 9. april 2014 festgestellten
sachverhalts gegenüber den Beamten an, an diesem
tag mehrfach eine Kräutermischung „after dark“ ge-
raucht zu haben. anschließend verfiel er in einen
Wahnzustand, zog sich aus, rannte über die straße, zog
sich wenige minuten später wieder an und fuhr mit sei-
nem e-Bike davon, was durch die herbeigerufenen
rettungssanitäter beobachtet worden war.

Vorliegend steht mithin der Konsum von Betäu-
bungsmitteln beim antragsteller aufgrund des toxiko-
logischen Befundes vom 4. august 2014 fest. Zur ab-
klärung der darin bedingten eignungszweifel, ob der
antragsteller diese stoffe noch einnimmt, war die an-
tragstellerin hier zur Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens nach § 14 abs. 2 nr. 2
feV berechtigt. 

der Zeitablauf zwischen dem anlassgebenden Vor-
fall am 9. april 2014 und der notwendigen sicherheits-
rechtlichen maßnahme der Verfügung vom 17. no-
vember 2015 – hier 19 monate – lässt auch die
dringlichkeit für letztere nicht entfallen. es handelt
sich bei der beim antragsteller feststehenden einnah-
me von Betäubungsmitteln um stoffe mit einem hohen
Gefährdungspotential. dass der antragsteller in der
verstrichenen Zeit seine fahreignung wiedererlangt
hätte, hat er nicht nachgewiesen. dazu wäre zunächst
ein Jahr nachgewiesene drogenabstinenz notwendig
(vgl. nr. 9.5 der anlage 4 zur feV). diesen nachweis
hat der antragsteller bisher nicht erbracht. 

die untersagung des führens von fahrzeugen stellt
sich daher als rechtmäßig dar. der Vortrag des Pro-
zessbevollmächtigten des antragstellers, der antrag-
steller habe rund eineinhalb Jahre seit dem Vorfall am
öffentlichen straßenverkehr teilgenommen, ohne sich
irgendetwas zuschulden kommen zu lassen, spielt
nach alledem keine rolle.

39. *) Im Ausland begangene und festgestellte
Zuwiderhandlungen gegen Verkehrsvorschriften
können den deutschen Behörden grundsätzlich
Veranlassung geben, die Fahreignung eines Er-
laubnisinhabers zu verneinen oder jedenfalls klä-
ren zu lassen, sofern diese Zuwiderhandlungen hin-
reichend entsprechend einer Inlandstat nach-
gewiesen sind. Jedoch ergibt sich weder aus § 3
Abs. 3 und 4 StVG noch – hier – aus sonstigen
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Rechtsvorschriften, dass das rechtskräftige Urteil
des ausländischen Strafgerichts eine Bindungswir-
kung gegenüber der inländischen Fahrerlaubnisbe-
hörde entfaltet.

Verwaltungsgericht cottbus,
Beschluss vom 7. august 2015 – 1 l 261/15 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
i. der antrag auf Wiederherstellung der aufschie-

benden Wirkung nach § 80 abs. 5 s. 1 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGo) ist begründet.

1. allerdings genügt die Begründung der anord-
nung der sofortigen Vollziehung der fahrerlaubnisent-
ziehung und der Verpflichtung zur abgabe des führer-
scheins (Ziffer 3. i.V. m. Ziffer 1. und Ziffer 2. der
ordnungsverfügung vom 11. mai 2015) den formellen
anforderungen des § 80 abs. 3 s. 1 VwGo. […]

2. die interessenabwägung des Gerichts nach § 80
abs. 5 s. 1 VwGo fällt jedoch zu lasten des antrags-
gegners aus. [...]

Vorliegend erweist sich die aufforderung zur Vor-
lage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
vom 2. märz 2015 in dem insoweit maßgeblichen Zeit-
punkt ihres erlasses (oVG Berlin-Brandenburg,
Beschl. v. 18. Januar 2011 – oVG 1 s 233.10 – juris 
rn. 5 [= Ba 2011, 117]) als rechtswidrig, so dass der
antragsgegner aus dem umstand, dass der antragsteller
dieses Gutachten nicht fristgemäß vorgelegt hatte, nicht
nach § 11 abs. 8 s. 1 feV auf dessen fehlende eignung
zum führen von Kraftfahrzeugen schließen durfte.

der antragsgegner stützt die aufforderung auf § 46
abs. 3 i.V. m. § 13 s. 1 nr. 2 lit. c) feV, wonach die
fahrerlaubnisbehörde im rahmen der Prüfung der
entziehung der fahrerlaubnis die Beibringung eines
medizinisch-psychologischen Gutachtens u. a. dann
anordnet, wenn der Betroffene ein fahrzeug im stra-
ßenverkehr bei einer atemalkoholkonzentration von
0,8 mg/l oder mehr geführt hat. ob die Voraussetzun-
gen dieser norm vorlagen, war – und ist weiterhin – 
jedoch im ergebnis offen. Zwar genügt im fahrerlaub-
nisrecht als teil des ordnungsrechts und im unter-
scheid zum straf- bzw. ordnungswidrigkeitenrecht die
hinreichende Wahrscheinlichkeit eines schadensein-
tritts für die öffentliche sicherheit und ordnung, vor-
liegend, dass die spezialgesetzliche eingriffsschwelle
erreicht ist. auch können im ausland begangene und
festgestellte Zuwiderhandlungen gegen Verkehrsvor-
schriften den deutschen Behörden grundsätzlich Ver-
anlassung geben, die fahreignung eines erlaubnisin-
habers zu verneinen oder jedenfalls klären zu lassen,
sofern diese Zuwiderhandlungen hinreichend entspre-
chend einer inlandstat nachgewiesen sind (Bayeri-
scher VGH, Beschlüsse v. 16. august 2012 – 11 cs
12.1624 – juris rn. 12 [= Ba 2012, 340] u. v. 9. Juni
2010 – 11 cs 10.786 – juris rn. 22 [= Ba 2010, 368];
VG ansbach, Beschl. v. 27. februar 2012 – an 10 s
12.00140 – juris rn. 30; VG augsburg, Beschl. vom
27. november 2001 – au 3 s 01.1522 – juris rn. 24 
[= Ba 2003, 264]; VG münchen, Beschl. v. 1. märz
2010 – m 6b s 10.419 – juris rn. 20; oVG nrW,

Beschl. v. 3. november 2014 – 16 B 694/14 – juris 
rn. 5 ff. im nachgang zu VG münster, Beschl. v. 
16. mai 2014 – 10 l 320/14 – juris (und urt. v. 16. mai
2014 – 10 K 841/14 – juris); oVG m-V, Beschl. v. 
27. märz 2008 – 1 m 204/07 – juris rn. 26; urt. d.
Kammer v. 5. dezember 2012 – VG 1 K 640/12 – 
m. w. n.).

die rechtsauffassung des antragsgegners, er sei an
das rechtskräftige urteil des ausländischen strafge-
richts gebunden und – so die antragserwiderung – die
erfüllung der tatbestandsvoraussetzungen der rechts-
grundlage für die aufforderung zur Vorlage des Gut-
achtens stehe mit dem urteil vom 27. november 2014
daher „unanfechtbar fest“, geht jedoch ersichtlich
schon deshalb fehl, weil das deutsche recht diese Bin-
dungswirkung nicht anordnet. sie folgt hinsichtlich
eines ausländischen strafurteils weder aus § 3 abs. 3
und 4 stVG noch hier aus sonstigen rechtsvorschrif-
ten (vgl. etwa BfH, Beschl. v. 31. Januar 2002 – Vii B
94/01 – juris rn. 8 und fG münchen, urt. v. 28. mai
2014 – 14 K 3598/12 – juris rn. 28; Bayerischer VGH,
urt. v. 20. märz 2013 – 19 BV 11.288 – juris rn. 62
<zum ausländerrecht]; Haus/Zwerger: das verkehrs-
rechtliche mandat, Bd. 3, 2. aufl. 2012, § 19 rn. 15;
vgl. auch KG, Beschl. v. 23. mai 2014 – 2 Ws 198/14,
2 Ws 198/14 – 141 ar 259/14 – juris rn. 12 und <an-
ders nach § 84 abs. 1 Wdo>: BVerwG, Beschl. v. 28.
september 2011 – 2 Wd 18/10 – juris rn. 16; für das
fahrerlaubnisrecht a.a. <jeweils ohne Begründung>:
VG münster, urt. v. 16. mai 2014 – 10 K 841/14 –
juris [= Ba 2014, 299] und <hinsichtlich eines im
rechtmittelverfahren angefochtenen urteils eines pol-
nischen strafgerichts> VG ansbach, Beschl. v. 27. fe-
bruar 2012 – an 10 s 12.00140 – juris rn. 32). und
vorliegend kann gerade nicht mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der
antragsteller sein Kraftfahrzeug am 5. september
2014 auf polnischem staatsgebiet mit einer den Grenz-
wert des § 13 s. 1 nr. 2 lit. c) feV übersteigenden
atemalkoholkonzentration geführt hatte.

der antragsteller rügt unter anderem, die von der
polnischen Polizei vorgenommene atemalkoholmes-
sung sei unzutreffend. ob diese rüge etwas für sich
hat, kann im eilverfahren nicht beurteilt werden, weil
dem antragsgegner keinerlei aussagekräftige unterla-
gen vorliegen. nach der auch im hier gegebenen Zu-
sammenhang dem Grunde nach maßgeblichen recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs (Beschl. v. 3. april
2001 – 4 str 507/00 – juris rn. 16 und rn. 25 ff. 
[= Ba 2001, 280]) ist ein messwert bei der Bestim-
mung der atemalkoholkonzentration ohne sicher-
heitsabschlag verwertbar, wenn er unter Verwendung
eines atemalkoholmessgeräts, das die Bauartzulas-
sung für die amtliche überwachung des straßenver-
kehrs erhalten hat, gewonnen wurde, wenn das Gerät
unter einhaltung der eichfrist geeicht ist und wenn die
Bedingungen für ein gültiges messverfahren gewahrt
sind.den akten lassen sich hier fünf unterlagen in Zu-
sammenhang mit dem in der republik Polen gegen
den antragsteller geführten strafverfahren entnehmen,
von denen der antragsgegner ausschließlich das urteil
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des amtsgerichts Krosno odrzanskie in die deutsche
sprache hat übersetzen lassen. das urteil lässt jedoch
nicht einmal ansatzweise erkennen, auf Grund welcher
feststellungen der richter den tatvorwurf als gegeben
ansah, insbesondere ist weder ersichtlich, welches
messverfahren zur feststellung der atemalkoholkon-
zentration anwendung fand noch ob die insoweit maß-
geblichen anforderungen eingehalten wurden. dem
umstand fehlender unterlagen kommt vor dem
Hintergrund, dass der antragsteller stets gerügt hatte,
die polnischen Polizeibeamten hätten seiner aufforde-
rung zur abnahme einer Blutprobe ohne Begründung
keine folge geleistet, zudem besondere Bedeutung zu.

darüber hinaus hatte der antragsteller auf die 
anhörung des antragsgegners vom 27. Januar 2015
(nachvollziehbar) die rechtsstaatlichkeit des strafver-
fahrens in der republik Polen in frage gestellt, was
ebenfalls die überzeugungskraft der vermeintlichen
feststellung der atemalkoholkonzentration des an-
tragstellers mindert, einer indizwirkung des urteils
entgegensteht und es nach überzeugung der Kammer
im übrigen auch ausschließt, rückschlüsse aus dem
umstand zu ziehen, dass der antragsteller die ent-
scheidung des polnischen strafgerichts nicht mit
rechtsmitteln angegriffen hatte. seine Behauptung,
ihm seien im strafverfahren rechtsstaatswidrig keine
unterlagen in deutscher sprache übermittelt worden,
hat nach der im eilverfahren allein möglichen und ge-
botenen summarischen Prüfung der sach- und rechts-
lage viel für sich: nach art. 6 abs. 3 lit. a) der europä-
ischen menschenrechtskonvention (emrK) hat ein
angeklagter das recht, innerhalb möglichst kurzer
frist in einer ihm verständlichen sprache in allen ein-
zelheiten über art und Grund der gegen ihn erhobenen
Beschuldigung unterrichtet zu werden. dieses recht
bedingt grundsätzlich die übersendung einer überset-
zung wichtiger schriftstücke des strafverfahrens in
einer für den angeklagten verständlichen sprache, so
etwa der anklageschrift vor der Hauptverhandlung
(vgl. BGH, Beschl. v. 10. Juli 2014 – 3 str 262/14 –
juris). es wird mit art. 3 abs. 1 und 2 der richtlinie
2010/64/eu des europäischen Parlaments und des
rates vom 20. oktober 2010 über das recht auf dol-
metscherleistungen und übersetzungen in strafverfah-
ren (aBl. eu l 280/1) dahingehend konkretisiert, dass
die mitgliedstaaten sicherzustellen haben, dass Ver-
dächtige oder beschuldigte Person, die die sprache des
strafverfahrens nicht verstehen, innerhalb einer ange-
messenen frist eine schriftliche übersetzung aller
unterlagen erhalten, die wesentlich sind, um zu ge-
währleisten, dass sie im stande sind, ihre Verteidi-
gungsrechte wahrzunehmen, und um ein faires Verfah-
ren zu gewährleisten; hierzu gehört unter anderem
jegliche anklageschrift und jegliches urteil. Hiervon
ausgehend ist im deutschen recht § 187 des Gerichts-
verfassungsgesetzes (GVG) – durch Gesetz vom 
2. Juli 2013 (BGBl. i s. 1938) und damit innerhalb der
bis zum 27. oktober 2013 laufenden umsetzungsfrist
nach art. 9 abs. 1 der richtlinie 2010/64/eu – dahin-
gehend angepasst worden, dass zur ausübung der
strafprozessualen rechte eines Beschuldigten, wel-

cher der deutschen sprache nicht mächtig ist, in der
regel unter anderem die schriftliche übersetzung von
„nicht rechtskräftigen urteilen“ erforderlich ist.

Hieran anschließend dürfte der aus den akten für
den antragsgegner ohne Weiteres ersichtliche um-
stand, dass der antragsteller das urteil des polnischen
amtsgerichts vom 27. november 2014 erst unter dem
17. dezember 2014 übersandt erhielt, nachdem dessen
rechtskraft und Vollstreckbarkeit (danach am 5. de-
zember 2014) bereits eingetreten war, mit dem Grund-
satz eines fairen strafverfahrens nach art. 6 abs. 1 
s. 1 emrK kaum vereinbar sein.

lediglich ergänzend sei angemerkt, dass das in
Polen geführte strafverfahren darüber hinaus rechts-
staatlichen Bedenken mit Blick auf das Verbot der
doppelbestrafung nach art. 103 abs. 3 GG („ne bis in
idem“) unterliegen könnte, sofern der antragsteller –
wie er unter anderem im erörterungstermin vor dem
Berichterstatter vom 9. Juli 2015 ausgeführt hat – be-
reits am 6. september 2014 nach seiner Haftentlassung
wegen fahrens unter alkohol am 5. september 2014
eine Geldbuße von (bemerkenswerter Weise allerdings
ebenfalls) 3.300 Zloty entrichtet hätte.

Zwar hatte der antragsteller am 2. märz 2015 nicht
konkret zu seinem alkoholkonsum vor der atemalko-
holmessung vom 5. september 2014 vorgetragen –
seine nachträglichen angaben, er habe am 4. septem-
ber 2014 bis etwa 23:00 uhr (lediglich) „4 Bier“ ge-
trunken, erscheinen „geschönt“ –, vor dem Hinter-
grund der fehlenden aussagekraft des urteils vom 
27. november 2014 und den dargelegten Bedenken
hinsichtlich eines rechtsstaatlichen Grundsätzen ent-
sprechenden strafverfahrens durfte der antragsgegner
jedoch nicht allein aus der rechtskraft der Verurtei-
lung des antragstellers durch ein polnisches strafge-
richt folgern, dass die eingriffsschwelle des § 13 
satz 1 nr. 2 lit. c) feV von hier 0,8 mg/l erreicht sei.
Zwar übersteigt der mitgeteilte messwert den schwel-
lenwert um immerhin fast 30 % und damit deutlich;
mit Blick auf die vorstehenden darlegungen kann al-
lein hieraus nach überzeugung der Kammer jedoch
ebenfalls nicht geschlussfolgert werden, der antrag-
steller habe sein Kraftfahrzeug realistischerweise in
jedem fall mit einer atemalkoholkonzentration von
mehr als 0,8 mg/l geführt.

im Widerspruchsverfahren wird der antragsgegner
daher mit Blick auf seine Verpflichtung zur Klärung
des sachverhalts von amts wegen – nach § 1 abs. 1 
s. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das land
Brandenburg (VwVfGBBg) i.V. m. § 24 abs. 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sind alle im
einzelfall bedeutsamen, auch die für den Betroffenen
günstigen umstände zu ermitteln – weiter zu klären
haben, unter welchen generellen umständen die atem-
alkoholbestimmung durch messgeräte der Polizei in
Polen erfolgt(e) und wie im fall des antragstellers
konkret verfahren wurde. die Kammer verkennt nicht,
dass – wie die Vertreter des antragsgegners in dem er-
örterungstermin anmerkten – diese aufklärung (zeit-)
aufwendig sein kann; in dem vorliegenden einzelfall
erscheint sie allerdings unentbehrlich.
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Einleitung
Die aktive teilnahme am straßenverkehr setzt gemäß der Fahrerlaubnisverordnung

(FeV) die allgemeine körperliche und geistige Eignung voraus. Viele therapien von Er-
krankungen erfordern zur wiederherstellung der Gesundheit oder (weitergehenden) nor-
malisierung einer eingeschränkten allgemeinen Leistungsfähigkeit den Einsatz von Medi-
kamenten. Es ist zu beachten, dass durch eine Erkrankung unter umständen die
Fahrsicherheit (als situations- und zeitbezogene Fähigkeit) beeinträchtigt oder Fahreig-
nung (als zeitlich überdauernde Fähigkeit) aufgehoben sein kann. Durch eine geeignete
Medikation kann letztere dann aber auch gegebenenfalls wiederhergestellt werden, wes-
halb Medikamente im straßenverkehr keinesfalls grundsätzlich als problematisch anzuse-
hen sind, geht es doch zunächst um das Erzielen positiver Effekte durch eine Medikation
(Übersichten bei [MaDEa et al. 2012; MußhoFF et al. 2006, 2015]). Grundsätzlich sind bei
einer Medikation aber auch mögliche nebenwirkungen mit auswirkungen auf die Fahr-
sicherheit/-eignung zu beachten. Ärzten wie Patienten muss also bewusst sein, dass eine
medikamentöse therapie auch ein risiko für die Fahrfähigkeit bedeuten kann. 

1. Verhaltensempfehlungen für Ärzte und Patienten
Das arzt-Patienten-Verhältnis verpflichtet den arzt zur aufklärung über (verkehrsrele-

vante) nebenwirkungen bei einer Verschreibung von arzneimitteln. solche Beratungs-
und hinweispflichten resultieren zum einen aus dem arzt-Patienten-Vertrag, andererseits
aus der dem Patienten geschuldeten selbstbestimmungsaufklärung, da eine arzneimittel-
therapie auch einen Eingriff in die körperliche integrität eines Patienten darstellt. BErG-
haus & Grass [2003] haben überlegenswerte Verhaltensempfehlungen für Ärzte und 
Patienten vorgeschlagen (tab. 1).
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2. Medizinrchtliche Aspekte
Für den behandelnden arzt können bei schuldhafter unterlassung bzw. ungenügender

aufklärung straf- und zivilrechtliche Folgen entstehen, z. B. wegen Beihilfe oder als
mittelbarer täter zu § 315c stGB, gegebenenfalls auch wegen fahrlässiger tötung. Zivil-
rechtlich können bei aufklärungs- bzw. informationsfehlern schadensersatzansprüche
gemäß § 823 BGB geltend gemacht werden. allerdings genügt eine aufklärung über ver-
kehrsrelevante nebenwirkungen. sollte trotz erfolgter warnung ein Patient weiter am
straßenverkehr teilnehmen oder gar einen unfall verursachen, ist der arzt rechtlich abge-
sichert. Die aufklärung des Patienten muss unaufgefordert grundsätzlich mündlich erfol-
gen, ein hinweis auf die Packungsbeilage eines arzneimittels genügt nicht. aus Gründen
der Beweispflicht bei schadensersatzforderungen empfiehlt sich eine Dokumentation der
aufklärung in den krankenunterlagen.

Die ärztliche schweigepflicht verbietet einem behandelnden arzt gem. § 203 stGB eine
unbefugte offenbarung. im sinne eines rechtfertigenden notstandes gem. § 34 stGB kann
jedoch eine Mitteilung an die Verwaltungsbehörde durch den arzt erfolgen, wenn unein-
sichtige Patienten trotz einer von ihnen ausgehenden Gefährdung weiterhin am straßen-
verkehr teilnehmen. Zuvor sollte eine aufklärung (mit Dokumentation) erfolgen, bei er-
folgloser wiederholter aufklärung mit schriftlicher Bestätigung durch den Patienten kann
vorgeschlagen werden, Leistungsmängel zu objektivieren. Führt das zu keiner Verhaltens-
änderung, so sollte zunächst zur weiteren warnung ein hinweis erfolgen, dass die Ver-
waltungsbehörde informiert wird, bevor nach sorgfältigem abwägen des nutzens für 
den Patienten gegenüber der sicherheitsgefährdung der allgemeinheit eine Meldung er-
folgt. 

in der rechtsmedizinischen Praxis zeigen sich Defizite sowohl bei verschreibenden Ärz-
ten als auch den Patienten. Gerade bei Patienten besteht häufig kein Problembewusstsein
bzgl. einer teilnahme am straßenverkehr, vor allem dann oder gerade weil die arzneimit-
tel doch vom arzt verordnet sind. Zudem ist eine weit verbreitete selbstmedikation als
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1.1 Verhaltensregeln für den arzt:
– Erfragen des Fahrverhaltens des Patienten,
– Prüfung in Frage kommender Medikamente auf ihr Leistungsminderungspotential und – soweit therapeu-

tisch sinnvoll – auswahl eines Mittels mit geringem Gefahrenpotential,
– einschleichende und ausschleichende Dosierung beachten,
– keine schematische Dosiserhöhung bei nicht ausreichender wirkung vornehmen,
– Vermeidung einer gleichzeitigen Medikation verschiedener zentral wirksamer Mittel und objektivierung

bei Verdacht auf Beikonsum, 
– Patientenaufklärung über nebenwirkungen und Gefahren sowie optimales Verhalten zur risikominimie-

rung inkl. Dokumentation,
– nachfrage zu Verhaltens- und Leistungsänderungen insbesondere in der Einstellungsphase inkl. Doku-

mentation.

1.2 Verhaltensregeln für den Patienten:
– Lesen des Beipackzettels zur information über mögliche wirkungen und nebenwirkungen,
– sorgfältige Eigenbeobachtung speziell zu therapiebeginn,
– keine selbständigen Dosisänderungen, kein selbständiges absetzen der therapie,
– kein Beigebrauch weiterer zentral wirksamer Mittel (alkohol, Drogen, Medikamente) sowie
– abstimmung von Einnahmezeiten und möglicher Verkehrsteilnahme nach rücksprache mit dem behan-

delnden arzt.

tab. 1: Verhaltensempfehlungen für Ärzte und Patienten nach BErGhaus & Grass [2003].
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problematisch einzuschätzen. Zu beachten ist ferner das Problem der alterspyramide. so
treffen wir auch im straßenverkehr auf immer mehr ältere und damit ggf. auch multimor-
bide kraftfahrer unter z.t. recht umfangreicher Medikation. nicht selten weiß dabei der
eine behandelnde arzt nicht von den arzneimitteln, die bereits ein anderer arzt (oder auch
heilpraktiker etc.) verschrieben hat. so kann es zum auftreten von erheblichen uner-
wünschten arzneimittelneben- bzw. arzneimittelwechselwirkungen kommen.

Ferner besteht auch das Problem, dass viele Medikamente ein Missbrauchspotential auf-
weisen. allgemeine Befindlichkeitsstörungen werden nicht selten mit Medikamenten-
cocktails oder mit zusätzlichem alkoholkonsum „behandelt“. Man geht in Deutschland
von ca. 1,5 Millionen medikamentenabhängigen Personen aus, die nicht nur täglich, son-
dern auch in übertherapeutischen Dosen arzneimittel einnehmen. Des weiteren ist gerade
bei einem teil der jüngeren Personen ein gleichzeitiger konsum von legalen und illegalen
berauschenden Mitteln festzustellen [MaDEa et al. 2012, MußhoFF et al. 2006, 2015].
Missbräuchlich verwendet werden sowohl wirkstoffe, die dämpfend (sedierend), als auch
solche, die erregend (stimulierend) auf das Zentrale nervensystem (Zns) wirken.

Eine Beurteilung eines möglichen risikos durch eine Dauerbehandlung mit arzneimit-
teln kann nur einzelfallorientiert erfolgen: Zunächst bedarf es einer Erfassung verkehrs-
relevanter Erkrankungen, der symptome und der möglichen medikamentenspezifischen
auswirkungen auf die Fahrfähigkeit. Dann gilt es, mögliche Leistungseinschränkungen zu
erfassen und eine individuelle Begutachtung auch unter dem aspekt einer möglichen
kompensationsfähigkeit vorzunehmen. 

3. Cannabis als Medikament
Die hanfpflanze Cannabis sativa enthält zahlreiche Phytocannabinoide, die z.t. medi-

zinisch nutzbare Eigenschaften aufweisen und Gegenstand pharmakologischer Forschung
sind [skoPP 2012]. Bekannt sind die auch therapeutisch nutzbaren wirkungen von thC:
schmerzstillend, krampflösend, muskelentspannend und antiemetisch. Mögliche medizi-
nische indikationen von Cannabispräparaten sind multiple sklerose (antiataktisch, anti-
spastisch), Übelkeit bei Chemotherapie (antiemetisch), (neuropathische) schmerzen, 
Depressionen, autoimmunerkrankungen (z. B. Morbus Crohn), palliative therapie (kar-
zinome: opiatresistente schmerzen; aiDs: appetitanregend), arthritis (antiinflammato-
risch) und tics bei tourette-syndrom [GrotEnhErMEn 2004, MEChouLaM 2005, PErtwEE

2005]. typische unerwünschte wirkungen der Cannabistherapie sind z. B. schwindel,
Müdigkeit, Übelkeit, tachykardie, hypotonie, Mundtrockenheit, kopfschmerzen, geröte-
te konjunktiven und psychische störungen.

Mit der 25. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften im Mai
2011 wurde Cannabis „zur herstellung von Zubereitungen zu medizinischen Zwecken“
verkehrsfähig, cannabishaltige Fertigarzneimittel (Phytopharmaka) sind seither verschrei-
bungsfähig (anlage iii des BtMG; nur als Fertigarzneimittel). 

Eine ärztlich geleitete bzw. begleitete therapie mit Cannabisprodukten ist derzeit auf
zwei wegen möglich: 

– mittels Betäubungsmittelrezept können Dronabinol (Delta-9-thC), nabilon oder sa-
tivex® verschrieben werden;

– nach Erteilung einer von einem Patienten beantragten ausnahmeerlaubnis durch das
Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte (BfarM) kann eine anwendung von
Cannabis-Extrakten oder von Cannabisblüten erfolgen. Eine Verschreibung von Canna-
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bisextrakt-Zubereitungen oder Cannabisblüten auf Betäubungsmittelrezepten ist in
Deutschland nicht möglich.

in Deutschland ist derzeit nur das Fertigarzneimittel sativex® (bekannt auch als nabixi-
mols; inhaltsstoffe thC und Cannabidiol [CBD]) als Cannabis-Medikament zugelassen,
mit der indikation einer durch andere Medikamente nicht ausreichend therapierten spastik
bei Multipler sklerose. weiterhin sind Fertigarzneimittel mit den wirkstoffen nabilon
(Cesamet®) und Dronabinol (Marinol®) aus anderen Ländern (z. B. usa, Großbritannien)
auf Grundlage des § 73 abs. 3 arzneimittelgesetz (aMG) auch in Deutschland rezeptier-
fähig. Darüber hinaus können apotheken dronabinolhaltige rezepturarzneimittel (ölige
oder alkoholische tropfenlösungen, kapseln) nach ärztlicher Verordnung herstellen (z. B.
„Ölige Dronabinol-tropfen 2,0 %, 10 ml [entsprechend 200 mg Dronabinol], Dosierung
einschleichend beginnen mit 2 x 3 tropfen [2 x 2 mg]“). 

Dronabinol (Marinol®) wird teilsynthetisch hergestellt, ist zu Δ9-tetrahydrocannabinol
(thC) strukturidentisch und in Deutschland als Betäubungsmittel verkehrs- und ver-
schreibungsfähig, aber nicht zugelassen; für die individuelle therapie ist Marinol® als Fer-
tigarzneimittel durch Einzelimport gemäß § 73 aMG aus den usa zu beziehen. indikatio-
nen sind u. a. die anorexie bei aiDs-Patienten (appetitsteigerung), durch Zytostatika
verursachte Übelkeit und Erbrechen, reduktion von nebenwirkungen bei gleichzeitiger
Potenzierung der analgesie von opiaten, therapie des akuten Migräneanfalls und die Be-
handlung neurologischer Erkrankungen (alzheimer, Gilles de la tourette, Epilepsie).

nabilon (Cesamet®) ist ein vollsynthetisch hergestellter thC-abkömmling, der in
Deutschland als Betäubungsmittel verkehrs- und verschreibungsfähig, jedoch nicht als
Fertigarzneimittel im handel ist (zu beziehen z. B. aus kanada). indikationen sind appe-
titlosigkeit und kachexie bei aiDs-Patienten sowie die Behandlung von Übelkeit bei
Chemo- und strahlentherapie. 

Beide Medikamente werden darüber hinaus häufig außerhalb dieser zugelassenen indi-
kationen verwendet. Die gesetzlichen krankenkassen sind allerdings nicht zur kosten-
übernahme eines in Deutschland arzneimittelrechtlich nicht zugelassenen arzneimittels
verpflichtet und übernehmen die kosten nur im ausnahmefall, so dass meist eine Verord-
nung zu Lasten des Patienten mittels Privatrezept erfolgt.

wenn sich während der ärztlichen Behandlung eine indikation für die anwendung von
Cannabinoiden ergibt, besteht für den Patienten die Möglichkeit, eine ausnahmeerlaubnis
zur medizinischen Verwendung von Cannabis nach § 3 abs. 2 BtMG bei der Bundes-
opiumstelle des BfarM (Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte) zu bean-
tragen (BfarM 2009). Derzeit sollen in Deutschland 382 Personen über eine ausnahmeer-
laubnis zum Erwerb von Cannabis zur anwendung im rahmen einer medizinisch betreu-
ten und begleiteten selbsttherapie verfügen. Von diesen derzeit gültigen ausnahme-
erlaubnissen hat das BfarM 360 für den Erwerb von Medizinal-Cannabisblüten (tab. 2)
und 25 für den Erwerb von Cannabisextrakt erteilt. Drei Patienten haben die Erlaubnis
zum Erwerb beider Varianten [DaZ 2015].
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nicht nur aus rechtsmedizinischer sicht interessant sind laufende Verfahren, bei denen
es um die Genehmigung zum Eigenanbau von Medizinalhanf geht. Das Verwaltungs-
gericht köln (az. 7 k 5217/12) hat am 22. 07. 2014 das BfarM in Bonn verpflichtet, neu
über mehrere anträge auf Eigenanbau von Cannabis zu therapeutischen Zwecken zu ent-
scheiden. Die antragsteller begehren den Eigenanbau von Cannabis zur Behandlung ihrer
chronischen schmerzen. sie besitzen bereits eine Erlaubnis nach § 3 abs. 2 BtMG zum
Erwerb von Medizinalcannabis, könnten sich den teuren Medizinalcannabis aber nicht lei-
sten; die krankenkasse übernehme die kosten nicht. sie wollen das Cannabis daher selbst
anbauen und zum Zwecke des Eigenkonsums verarbeiten. Das BfarM hatte die anträge
zunächst abgelehnt. 

4. Verkehrsmedizinische/-rechtliche Aspekte
Bei der teilnahme am straßenverkehr unter der Beeinflussung von zentralwirksamen

substanzen sind folgende 4 Fallkonstellationen zu unterscheiden: 
1. Einfluss zentral wirksamer substanzen und relevante ausfallerscheinungen/Fahrauf-

fälligkeiten: Straftatbestand gemäß der §§ 315/316 StGB,
2. nachweis zentral wirksamer substanzen gemäß anlage, ohne Fahr- oder Verhaltens-

auffälligkeiten: Ordnungswidrigkeit gemäß § 24a StVG,
3. Entsprechendes Verkehrsdelikt nach konsum zentralnervös wirksamer substanzen

bzw. Bekanntwerden des regelmäßigen konsums: Frage, ob Fahreignung gegeben,
4. auch unabhängig vom straßenverkehr bei anhaltspunkten für regelmäßigen Drogen-

konsum: Frage, ob Fahreignung gegeben ist.
hinsichtlich der 1. Fallkonstellation dürfte es derzeit keinen aktuellen Diskussionsbe-

darf geben. 
Zur 2. Fallkonstellation – ordnungswidrigkeit gemäß § 24a stVG: 
Bzgl. § 24a stVG ergibt sich derzeit Diskussionsbedarf hinsichtlich der Privilegierung

von wirkstoffen, die nicht nur als illegales rauschmittel, sondern auch als arzneimittel
Verwendung finden. Diese sind nach § 24a stVG insofern privilegiert, als dass „... satz 1
gilt nicht, wenn die substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen kon-
kreten krankheitsfall verschriebenen arzneimittels herrührt“. Der gleiche wortlaut wird
auch in den Begutachtungsleitlinien 2014 in abschnitt 3.14.1 verwendet. Bestimmungs-
gemäße Einnahme heißt nach der Definition der arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft „anwendung entsprechender Produktinformation (Label-use), ... oder nicht
voll entsprechender Produktinformation (off-Label-use)..., wenn dies dem stand der me-
dizinischen wissenschaft entspricht.“

Der ausdruck „für einen konkreten krankheitsfall“ thematisiert die indikation; im re-
gelfall wird es sich um eine symptombezogene indikation (zur Bekämpfung eines symp-
toms, zum Beispiel schmerzmittel) handeln. 
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Bedrocan ca. 19 % thC, CBD ca. 1,0 %
Bedrobinol ca. 12 % thC, CBD ca. 1,0 %
Bediol ca.  6 % thC, CBD ca. 7,5 %
jeweils 5 g/Pkg.

tab. 2: Cannabisblüten („Cannabis flos“), in den niederlanden mit verschiedenen thC-nenngehalten verschrei-
bungspflichtig erhältlich; in Deutschland per behördlicher ausnahmegenehmigung legal aus der apotheke 

zu beziehen.
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Mit der Formulierung „verschriebenes arzneimittel“ wird letztendlich auf ein rezept
verwiesen, im hiesigen kontext ein Betäubungsmittelrezept. hier müssen eine eindeutige
arzneimittelbezeichnung, die Darreichungsform, die Bezeichnung und Gewichtsmenge
des Betäubungsmittels pro Darreichungsform sowie eine Gebrauchsanweisung mit Einzel-
und tagesdosen (alternativ „gemäß schriftlicher anweisung“) vermerkt sein. 

Liegen diese 3 konkreten Bedingungen vor, dann ist eine strafbarkeit/ordnungswidrig-
keit gemäß § 24a stVG nur auf Grund des alleinigen substanznachweises nicht statthaft.
Für den sonderfall: Cannabis im straßenverkehr ist bezüglich des § 24a stVG aus rechts-
medizinischer sicht zwischen 3 Varianten zu unterscheiden (kasten 3), wobei nur Varian-
te 1, die Verschreibung von dem in Deutschland zugelassenen sativex®, als exkulpierend
anzusehen ist.

Fallkonstellationen 3+4 – Frage der Fahreignung
Gemäß nr. 9.1 der anlage 4 zur FeV stellt es für den regelfall einen die Fahreignung

ausschließenden Mangel dar, wenn der inhaber einer Fahrerlaubnis Betäubungsmittel im
sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt. ausdrücklich ausgenommen von dieser
strikten regelung ist lediglich Cannabis beim sogenannten gelegentlichen konsum, wenn
also trennung von konsum und Fahren gegeben ist [sChuBErt et al. 2013]. in abschnitt
3.14.1 der Begutachtungsleitlinien zur kraftfahreignung [2014] wird im Leitsatz ausge-
führt: „wer regelmäßig (täglich oder gewohnheitsmäßig) Cannabis konsumiert, ist in der
regel nicht in der Lage, den gestellten anforderungen zum Führen von kraftfahrzeugen
beider Gruppen gerecht zu werden. ausnahmen sind nur in seltenen Fällen möglich, wenn
eine hohe wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass konsum und Fahren getrennt werden und
wenn keine Leistungsmängel vorliegen.“ Bei einer Dauertherapie ist eine trennung von
konsum und Fahren demnach nicht gegeben und der ausnahmetatbestand nicht realisiert.
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Variante 1: Es wird ein auf Cannabisextrakten basierendes arzneimittel verschrieben: 
Das einzige in Deutschland derzeit zugelassene, verkehrs- und verschreibungsfähige Cannabispräparat ist
sativex® mit der indikation der Behandlung von neuropathischen schmerzen und spastiken bei Ms. in
Deutschland als Betäubungsmittel verkehrs- und verschreibungsfähig, jedoch nicht zugelassen und somit
aus dem ausland zu beziehen sind zum Beispiel Marinol® (Dronabinol) sowie Cesamet® beziehungsweise
Canemes® (wirkstoff jeweils navilon). 

Variante 2: sondergenehmigung zum Erwerb von Cannabisblüten aus den niederlanden basierend auf
einem ärztlichen attest: 
in diesen Fällen kann nicht von einem ärztlichen rezept gesprochen werden, da die Cannabisblüten nicht
verschreibungsfähig sind. in der Erlaubnis des BfarM wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine „me-
dizinisch betreute und begleitete selbsttherapie“ handelt, also verantwortlich für die therapie letztlich der
Patient ist. auf diesen Punkt weist auch GrotEnhErMEn [2014] für die aG Cannabis als Medizin e.V. in der
anleitung zur Beantragung einer ausnahmegenehmigung explizit hin: „Grundsätzlich kann ein arzt einem
Patienten kein Cannabis verschreiben, sondern Patienten können einen antrag an das BfarM stellen, um
Cannabis für medizinische Zwecke selbst anwenden zu dürfen“. insofern kann aus rechtsmedizinischer
sicht der konsum von Cannabisblüten nicht unter den genannten ausnahmetatbestand in § 24a stVG fal-
len. 

Variante 3: Der genehmigte Eigenanbau von Cannabis: 
hier gelten sinngemäß die ausführungen zum vorstehenden absatz (Cannabisbezug aus holland), es han-
delt sich dabei ebenfalls um eine selbsttherapie.

tab. 3: anwendung cannabishaltiger Produkte und ordnungswidrigkeit nach § 24a stVG.
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Gemäß § 11 abs. 7 FeV i.V. m. nr. 9.2.1 der anlage 4 FeV ist die Person somit nicht ge-
eignet, ein (kraft-)Fahrzeug im straßenverkehr zu führen; die Fahrerlaubnis ist zu entzie-
hen. Es bestünde für den Betroffenen lediglich die Möglichkeit, im rahmen einer medizi-
nisch-psychologischen untersuchung gegenüber den Gutachtern darzulegen, ein aus-
nahmefall gemäß der nr. 3 der Vorbemerkungen zur anlage 4 FeV zu sein.

Bei Patienten, die zur therapie ihrer Grundkrankheit Betäubungsmittel erhalten, ist im
regelfall schon die Grunderkrankung anlass genug, die Fahreignung zu hinterfragen.
Gleiches gilt zunächst auch für die zentral nervösen leistungshemmenden wirkungen des
Medikaments. Deswegen wird in den sog. Beipackzetteln regelmäßig auch auf die nicht
gegebene Eignung verwiesen.

in den Fachinformationen von sativex® heißt es: „während der anwendung von sati-
vex® dürfen Patienten kein Fahrzeug lenken und keine gefährlichen Maschinen bedienen,
wenn es ihnen ihr arzt nicht ausdrücklich erlaubt hat.“

hier besteht also der Grundsatz der nicht gegebenen Fahreignung, von dem im begrün-
deten ausnahmefall abgewichen werden kann. so hat das VG hamburg (Beschluss
15 E 3338/09) entschieden: „Bei Einnahme eines ärztlich verschriebenen Betäubungsmit-
tels kann im Einzelfall die Eignung zur teilnahme am straßenverkehr gegeben sein“. Bei
der Prüfung, ob krankheiten und/oder Medikamente die Fahreignung im konkreten Ein-
zelfall aufheben oder nicht, wird sich der begutachtende arzt 3 Varianten vergegenwärti-
gen müssen: 

a. krankheit und Medikation sind symptomlos, damit besteht keine Fahrrelevanz.
B. Die krankheitssymptome sind fahrrelevant, trotz der Medikation.
C. Die wirkung des Medikaments ist fahrrelevant.

in den Varianten B und C ist die Fahreignung wohl grundsätzlich ausgeschlossen. Bei
Zweifeln muss eine Prüfung des konkreten Einzelfalls erfolgen, die einem entsprechend
erfahrenen verkehrsmedizinisch versierten arzt (die alleinige teilnahme am 16-stündigen
kurs der Landesärztekammer zur Verkehrsmedizinischen Qualifikation dürften hierzu
kaum ausreichen) anvertraut werden sollte; dieser wird sich folgende Fragen stellen müs-
sen (nach LÖhr-sChwaaB [2003]): 

a) ist die Medikamenteneinnahme ärztlich indiziert und überwacht?
b) in welcher Phase der therapie (Einstellungsphase?) befindet sich der Patient?
c) Besteht eine Compliance des Patienten?
d) Liegen verkehrsrelevante auswirkungen von krankheit und/oder therapie vor?
e) können bestehende Leistungsdefizite kompensiert werden?

Der Überprüfung der Compliance muss dabei besondere Beachtung geschenkt werden.
Darunter versteht man in der Medizin das kooperative Verhalten von Patienten im rahmen
der therapie, das u. a. besonders wichtig ist in Bezug auf die dauerhafte Einnahme von
Medikamenten (Medikations-Compliance). Eine Medikations-Compliance wird zwar
mehr oder weniger regelhaft, z. B. im rahmen einer opioid-substitution, z. B. über urin-
kontrollen zum ausschluss eines Beikonsums anderer zentral wirksamer Mittel, überprüft,
ansonsten wird sich i. d.r. auf selbstangaben beschränkt. in teil ii dieser Doppelpublika-
tion (im nächsten heft) wird auf die Möglichkeiten eines modernen forensisch-toxikologi-
schen Labors eingegangen [MußhoFF & Graw 2016].

Zur Beantwortung der Punkte d) und e) werden im regelfall auch eine psychologische
Leistungstestung sowie ggf. daran anschließend eine entsprechende Fahrverhaltensbeob-
achtung notwendig sein (ausschluss von auswirkungen des chronischen konsums auf die
Leistungsfähigkeit). 
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Eine quantitative wirkstoffbestimmung von thC im Blut/serum ermöglicht keine si-
chere Differenzierung von „therapeutischem“ und „süchtigem“ rauchen. Zudem ist auch
eine Überprüfung, ob Beikonsum anderer substanzen vorliegt, sinnvoll/notwendig. neben
anderen zentral wirksamen Mitteln kann beispielsweise auch der suchtkonsum von thC
neben einer therapeutischen Einnahme von Dronabinol von Bedeutung sein. 

in teil ii wird auf die Möglichkeit zur Überprüfung mittels haaranalyse eingegangen.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die medikamentöse therapie kann einerseits bei entsprechendem Behandlungserfolg zur wiederherstellung

der Fahrsicherheit/-eignung beitragen, andererseits über die (neben-)wirkungen der substanzen die Fahr-
leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Es ist aufgabe des arztes, den Patienten entsprechend aufzuklären und zu be-
raten. Eine Beurteilung eines möglichen risikos durch eine Dauerbehandlung mit arzneimitteln kann nur ein-
zelfallorientiert erfolgen, insbesondere bei zentralnervösen wirkstoffen wie Betäubungsmitteln. 

Einen besonderen stellenwert in der Beurteilung nehmen hierbei wirkstoffe ein, die nicht nur als illegales
rauschmittel, sondern auch als arzneimittel Verwendung finden, sofern „die substanz aus der bestimmungsge-
mäßen Einnahme eines für einen konkreten krankheitsfall verschriebenen arzneimittels herrührt“ (§ 24a stVG).
Bei Cannabisprodukten kann dies nur der Fall sein, wenn entsprechende Fertigarzneimittel vom arzt verschrie-
ben werden. Bei einer ärztlich begleiteten selbsttherapie mit der ausnahmegenehmigung eines Bezugs von Can-
nabisblüten aus holland oder ggf. zukünftig erlaubtem Eigenanbau handelt es sich nicht um eine ärztliche Ver-
schreibung. 

s c h l ü s s e l w ö r t e r
arzneimittel – Fahreignung – Cannabis – Dronabinol – sativex – rechtslage

s u m m a r y
Drug therapy can both contribute to restoring a patients driving safety and fitness in case of a successful the-

rapy as well as that the substances and its side effects may have influence on driving skills. it’s the medical exa-
miners duty to accordingly explain and advise the patient. a complete estimation of risk factors in long time use
is only possible in each single case and ca not be generalized, especially in case of substances that act on the cen-
tral nervous system such as narcotics. substances that are used both as illegal narcotics as medical drugs are espe-
cially important in evaluations in the case that „the substance originates from correct drug intake in certain cases
of illness“. with cannabis products, this is only the possible if the physician prescribed adequate medical prepa-
rations. it is not a medical prescription in the case of medical supported self-therapy where the patients either gets
cannabis flowers from the netherlands or probably might get a permission for growing cannabis at home.

k e y w o r d s
medication – driving ability – cannabis – Dronabinol – sativex – legal situation
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a n m e r k u n g
1. Das Bundesverwaltungsgericht hat zwischenzeitlich mit urteil vom 06. 04. 2016 (BVerwG 3 C 10.14) das

BfarM verplichtet, dem kläger eine ausnahmeerlaubnis zum Eigenanbau von Cannabis zu erteilen, weil das Be-
täubungsmittel für seine medizinische Versorgung notwendig ist und ihm keine gleich wirksame und erschwing-
liche therapiealternative zur Verfügung steht.

2. Es wird derzeit ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung beraten, in dem die Verkehrs- und Verschrei-
bungsfähigkeit von „weiteren Cannabisarzneimitteln... wie z. B. von getrockneten Cannabisblüten und Canna-
bisextrakten“ hergestellt werden soll.

a n s c h r i f t  f ü r  d i e  Ve r f a s s e r
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Ludwig-Maximilians-universität München
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Institut für Verkehrsrecht und Verkehrsverhalten Bautzen

DiEtEr MÜLLEr
1)

ablenkung im straßenverkehr als Problem des Verkehrsrechts

Einleitung
ablenkungen sind nicht allein ein Problem von Fahrzeugführern, sondern ein Problem,

das alle Verkehrsteilnehmer angeht. Jeder Verkehrsteilnehmer, ob nun als Fahrzeugführer,
als Fußgänger oder als nutzer eines besonderen Fortbewegungsmittels i. s. v. § 24 stVo 
(z. B. rollstuhlfahrer, inline-skater) muss sich auf seine eigene sichere Fortbewegung kon-
zentrieren. Lässt sich ein Verkehrsteilnehmer durch Eindrücke welcher art auch immer in
seiner konzentration unterbrechen, ist er von seiner hauptaufgabe abgelenkt und dadurch
entstehen möglicherweise im Ergebnis sicherheitsrisiken für ihn selbst und für andere Ver-
kehrsteilnehmer. Die Fehlergefahr wächst und dadurch wächst auch die unfallgefahr.

Das Verkehrsverhalten auf öffentlichen straßen wird normativ im wesentlichen durch
die straßenverkehrs-ordnung (stVo) gesteuert, die allen Verkehrsteilnehmern verkehrssi-
chere handlungsabläufe vorschreibt. wer also mit hilfe des Verhaltensrechts eine Pro-
blemlösung der thematik „ablenkung“ versuchen will, muss die normen für alle Ver-
kehrsteilnehmer im auge haben. Diese auf verschiedene arten der Verkehrsteilnahme
bezogene, multikausale Problematik wird aktuell durch zwei hervorragende Videoclips
verdeutlicht, die zu Präventionszwecken produziert wurden und derzeit von verschiedenen
organisationen, insbesondere dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVr) und der Deut-
schen Verkehrswacht (DVw), mit Erfolg genutzt werden.2) Das erste Video, produziert
von der national highway traffic safety administration (nhtsa) aus den usa, zeigt die
Gefahren der nutzung des smartphones während des Fahrens. Die nhtsa unterhält zu
den Gefahren durch ablenkung sogar eine eigene website3), ein konzept, das auch der
DVr verfolgt.4) Das zweite Video, produziert durch die schweizer stadt Lausanne, zeigt
die Gefahren der nutzung von smartphones als Fußgänger. Beide Videos greifen das
thema ablenkung auf, können allerdings lediglich als trigger für eine sich anschließende
fachliche Diskussion genutzt werden und müssen ausgewertet werden, um präventiv wirk-
sam werden zu können.

Besonders schutzbedürftige Verkehrsteilnehmer wie kinder, Jugendliche, ältere und
hilfsbedürftige Verkehrsteilnehmer, bedürfen auch bei diesem thema der ablenkung einer
besonderen Fürsorge durch die sicherheitspartner, weil ihr Gefahrenrisiko gegenüber der
Vielzahl der anderen Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht ist.

Zur Diskussion

1) Der Verfasser ist Professor für straßenverkehrsrecht und Verkehrsstrafrecht an der hochschule der sächsi-
schen Polizei. Die inhalte dieses aufsatzes wurden der Fachöffentlichkeit vom Verfasser während des DVr-
kolloquiums „ablenkung im straßenverkehr“ am 07.12. 2015 in Bonn vorgetragen. sämtliche Vorträge des
kolloquiums werden auf der webseite des DVr zusammengefasst und stehen teilweise im Download zur Ver-
fügung unter https://www.dvr.de/presse/informationen/was-hilft-gegen-den-silent-killer_id-4337.htm

2) https://www.youtube.com/watch?v=s_-6Eonhitg; https://www.youtube.com/watch?v=P9uxwcZbGMQ
3) http://www.distraction.gov/
4) http://www.abgelenkt.info/

Seiten 298 –309
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im straßenverkehr ist es wie im sonstigen Leben: wer sich von seiner wichtigen haupt-
aufgabe ablenken lässt, verliert den Blick aufs wesentliche und gerät in die Gefahr, sich zu
verlieren.

Ablenkung als Unfallursache
wer sich von seiner aktuellen Verkehrsaufgabe ablenken lässt und dadurch abgelenkt ist,

erhöht – bewusst oder unbewusst – sein eigenes sicherheitsrisiko und wird dadurch zum
unkalkulierbaren sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer. Erkennbar sind abge-
lenkte Fahrer im Extremfall durch ihre Fahrfehler, bewusst sich ablenken lassende Fahrer
reduzieren auch schon einmal ihre Fahrgeschwindigkeit und wechseln den Fahrstreifen,
wenn sie z. B. auf der autobahn fahrend ein telefonat annehmen.

auf Verhaltensfehler durch ablenkung bei der Verkehrsteilnahme kann die Polizei im
rahmen der aufnahme eines Verkehrsunfalls aufmerksam werden. Dazu bedarf sie aller-
dings der einschlägigen aussagen von Zeugen, Betroffenen oder Beschuldigten, weil Po-
lizeibeamte erst nach dem unfallereignis am unfallort eintreffen und im regelfall nicht
über eine Videoaufzeichnung des unfallgeschehens verfügen.5)

Die aktuelle Forschungslage hinsichtlich der Gefahren durch ablenkung im straßenver-
kehr wird durch zwei untersuchungen gut dargestellt, die beide allerdings nicht direkt auf
den straßenverkehr in Deutschland bezogen sind. Die erste untersuchung wurde von der
Europäischen kommission unter dem titel „study on good practices for reducing road sa-
fety risks caused by road user distractions“ im oktober 2015 publiziert und hat einen prä-
ventiven ansatz.6) Die zweite studie, beauftragt von der american automobile associa-
tion (aaa), verfolgt ebenfalls einen präventiven ansatz, indem sie eine skala
verschiedener ablenkungsgrade untersucht.7)

Eine inhaltlich und qualitativ vergleichbare und auf deutsche Verkehrsverhältnisse be-
zogene studie wurde bislang weder vom Bundesministerium für Verkehr initiiert, noch
von der Bundesanstalt für straßenwesen ausgeschrieben. insofern ist in Deutschland eine
bedenkliche Forschungslücke zu konstatieren, die dringend geschlossen werden müsste.

wie groß die unfallgefahren durch ablenkung sind, wird derzeit im rahmen der poli-
zeilichen unfallaufnahme nicht verbindlich erfasst. Dabei schreibt der Gesetzgeber im
straßenverkehrsunfallstatistikgesetz (stVunfstatG) verbindlich vor, dass die staatliche
unfallstatistik eine zuverlässige Datenbasis liefern muss.

Der Bundesgesetzgeber forderte dazu anlässlich einer novellierung des stVunfstatG:
„umfang und art des Erhebungsprogramms ergeben sich aus der Aufgabenstellung der

§ 1 stVunfstatG
Über Unfälle, bei denen infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen wegen und Plätzen
Personen getötet oder verletzt oder sachschäden verursacht worden sind, wird laufend
eine Bundesstatistik geführt. sie dient dazu, eine aktuelle, umfassende und zuverlässi-
ge Datenbasis über struktur und Entwicklung der straßenverkehrsunfälle zu erstellen.

5) ausnahmen bilden insofern die Videoaufzeichnungen von Dash-Cams, die sich allerdings nur dafür eignen,
die auswirkungen abgelenkter Fahrweise zu dokumentieren, weil sie das Verhalten des Fahrers gerade nicht
aufzeichnen.

6) http://etsc.eu/two-studies-warn-on-implications-of-in-vehicle-distraction/
7) https://www.aaafoundation.org/sites/default/files/strayeriii_FinaLrEPort.pdf
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Straßenverkehrsunfallstatistik, durch möglichst umfassende Merkmalsbeschreibung das
komplexe Wirkungsgefüge Fahrer – Fahrzeug – Umwelt darzustellen. … unfallursachen
werden nach einer bundeseinheitlich geltenden Systematik von den aufnehmenden Poli-
zeibeamten entsprechend den Feststellungen an der unfallstelle festgehalten (Unfallursa-
chenverzeichnis). Es kommt das unfallursachenverzeichnis zur anwendung, das dem je-
weiligen Stand der Straßenverkehrsordnung entspricht.“8)

Über das derzeit geltende unfallursachenverzeichnis trifft das Deutsche statistische
Bundesamt (Destatis) im rahmen seines aktuellen Jahresberichts 2014 über die amtlich-
polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfälle die folgenden aussagen9):

„unfallursachen
• Die Unfallursachen werden nach dem seit 1975 geltenden Ursachenverzeichnis von

den aufnehmenden Polizeibeamten entsprechend ihrer Einschätzung in das Erhe-
bungspapier eingetragen. Es wird unterschieden nach allgemeinen ursachen (u. a.
straßenverhältnisse, witterungseinflüsse, hindernisse), die dem unfall und nicht ein-
zelnen Beteiligten zugeordnet werden, sowie personenbezogenem Fehlverhalten (wie
Vorfahrtsmissachtung, zu schnelles Fahren usw.), das bestimmten Fahrzeugführern
oder Fußgängern – d. h. den Beteiligten – zugeschrieben wird.

• Je Unfall können bis zu zwei allgemeine Ursachen angegeben werden. Beim ersten Be-
teiligten (hauptverursacher) und einem weiteren Beteiligten sind jeweils bis zu drei
angaben möglich, so dass je unfall bis zu 8 unfallursachen eingetragen sein können.“

in den Jahren nach 2000 tagte für einen Fünfjahreszeitraum unter der Leitung der For-
schungsgesellschaft für straßen- und Verkehrswesen (FGsV) eine aus Polizeipraktikern;
Verkehrspraktikern und Verkehrswissenschaftlern zusammengesetzte arbeitsgruppe zur
reform des unfallursachenverzeichnisses. Diese arbeitsgruppe konnte letztendlich aus
den politischen Gründen der Verweigerungshaltung eines Bundeslandes keine anpassung
des unfallursachenverzeichnisses an die veränderten rahmenbedingungen der stVo und
des straßenverkehrs erreichen.10)

hinsichtlich der einzelnen unfallursachen werden den Polizeibeamten, die für die Ein-
tragungen praktisch verantwortlich sind, in dem bestehenden katalog seit nunmehr 40 Jah-
ren in sieben kategorien insgesamt 89 verschiedene Eintragungsmöglichkeiten vorgege-
ben, von denen an dieser stelle lediglich die kategorien11) erwähnt werden sollen.

unfallursachenverzeichnis
Kategorie verschiedene Eintragungsmöglichkeiten
Verkehrstüchtigkeit 01 – 04
Fehler der Fahrzeugführer 10 – 48
andere Fehler beim Fahrzeugführer 49
technische Mängel, wartungsmängel 50 – 55
Falsches Verhalten der Fußgänger 60 – 68
andere Fehler der Fußgänger 69
allgemeine unfallursachen 70 – 89

8) Begründung zum Gesetz vom 15. Juni 1990 (Bt-Drucks. nr. 11/5464 vom 25. oktober 1989).
9) Destatis, Verkehrsunfälle 2014, wiesbaden 2015, s. 12.

10) Das betreffende Bundesland (ein nettozahler im Länderfinanzausgleich) sah sich aus haushalterischen Grün-
den außerstande, seine software an die ansonsten einstimmig vereinbarten Verbesserungen anzugleichen.

11) Destatis, a. a. o., s. 13 ff.
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Die für die verfahrensleitende Behörde (bei straftaten die staatsanwaltschaft, bei ord-
nungswidrigkeiten die Bußgeldbehörde) gedachte unfallanzeige erfolgt regelmäßig in
elektronischer Form im rahmen einer PC-gestützten integrierten Vorgangsbearbeitung,
sie kann aber auch auf herkömmliche weise schriftlich erfolgen, indem das folgende,
bundesweit einheitlich in allen 16 Bundesländern gültige Formular genutzt wird.12)

in die folgenden Felder (ausschnittvergrößerung aus der unfallanzeige) müssen Poli-
zeibeamte die nach schlüsselzahlen geordneten unfallursachen eintragen:13)

12) Destatis, a. a. o., s. 347 f.; die statistische Zusammenfassung und auswertung ist nebenzweck der unfall-
anzeige, die in erster Linie als zusammenfassende tatsachengrundlage für die Verfahrensentscheidungen dient.

13) Destatis, a. a. o., ebd.
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Für die unfallursache „ablenkung“ existiert in diesem hoffnungslos veralteten regelwerk
derzeit kein eintragungsfähiger tatbestand, sodass diese unfallursache in Deutschland der-
zeit polizeilich nicht speziell erfasst und bearbeitet werden kann. Entsprechende zusammen-
fassende unfallanalysen finden daher mangels passender normen nicht statt. auf ablenkung
beruhende unfallschwerpunkte oder unfallhäufungslinien bleiben daher zurzeit unerkannt
und entsprechende Präventionsmaßnahmen können nicht getroffen werden.14)

Dass es in der polizeilichen Erfassung der unfallursache ablenkung auch anders und
deutlich besser funktionieren kann, beweist unser nachbarstaat Österreich. unter der Lei-
tung des Verkehrspsychologen GrEGor BartL wurden diverse Verkehrsunfälle in der
tiefe untersucht, indem Verkehrspsychologen die unfallbeteiligten im nachhinein befrag-
ten, um an die kenntnis der handlungs- und unterlassungsfehler zu gelangen, die schluss-
endlich auslöser für die Fahrfehler waren. Die befragten unfallbeteiligten konnten sich
dabei frei und vor allem ehrlich äußern, da ihre aussagen nicht verfahrensrelevant waren
und sie daher keinen anlass zum Leugnen der wahren unfallursachen hatten.15)

Die Ergebnisse der in kooperation mit der österreichischen Bundesanstalt für Verkehr
durchgeführten studie wurden im Jahr 2006 international publiziert, fanden in Deutsch-
land allerdings bislang kein nennenswertes Echo16), obwohl genau diese Ergebnisse zum
anlass für eine reform des vollkommen überalterten deutschen unfallursachenverzeich-
nisses hätten genommen werden müssen.

Die Ergebnisse der untersuchungen beweisen eindeutig, dass die unfallursache „ab-
lenkung“ nicht in monokausaler Form existiert, sondern dass es sich bei ablenkungen um

14) Positive ausnahmen von dieser regel gestattet zuweilen der „kommissar Zufall“ aufgrund besonders auf-
merksamer Polizeibeamter, die eher zufällig auf massenhaft – etwa durch ungünstig gestaltete Verkehrsräume
– abgelenkte Fahrer aufmerksam werden.

15) Das Leugnen und sogar Lügen ist Beschuldigten im deutschen strafverfahren ausdrücklich erlaubt, vgl. dazu
nur BGh, urteil vom 14. november 1990 – 3 str 160/90, juris.

16) Bartl, Gregor/hager, Barbara, unfallursachenanalyse bei Pkw-Lenkern, auch in Englisch unter dem titel: Car
accident cause analysis – a research project in cooperation with the Federal institute for traffic, wien 2006;
Bildquelle auf s. 27.
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diverse Verhaltensformen handelt, die gedanklich, praktisch oder in kombination die auf-
merksamkeit von Fahrzeugführern vom realen Verkehrsgeschehen weg- und zu verkehrs-
fremden aufgaben hinlenken. auf dieser Grundlage wären vollkommen neue arbeitsan-
sätze in der Präventionsarbeit möglich, allerdings müssten es Polizeibeamte im rahmen
ihrer aus- und Fortbildung auch erlernen, zwischen diesen Formen zu unterscheiden, ohne
die prozessualen rechte der Beschuldigten zu verletzen.

Ablenkung als Verhaltensfehler
auf einen Verhaltensfehler durch ablenkung bei der Verkehrsteilnahme kann die Polizei

ebenfalls im rahmen ihrer zweiten hauptaufgabe, der Verkehrsüberwachung, aufmerksam 
werden.

Die Überwachung des fließenden Verkehrs (mit Fahrzeugen oder zu Fuß) ist gesetzliche
aufgabe von Polizei (ausschließlich mobile Überwachung) und teilweise kommunen
(ausschließlich stationäre Geschwindigkeits- und rotlichtüberwachung). Die Quantität,
Qualität und wirksamkeit von Maßnahmen der Verkehrsüberwachung ist generell von
ausreichendem Personal abhängig, das gut aus- und aktuell fortgebildet sein muss. wer in
einer Polizeiorganisation – wie in fast allen Bundesländern in den letzten Jahren gesche-
hen – an dem Personal der Verkehrsüberwachung spart, reduziert dadurch auch die Ergeb-
nisse der Verkehrsüberwachung. hinzugefügt werden muss für außenstehende auch die
Erklärung, dass es sich beim streifendienst der örtlichen Polizeidienststellen nicht um
„Verkehrspolizei“ im eigentlichen sinne handelt, sondern um „schutzpolizei“. schutzpo-
lizeibeamte nehmen zwar auch Verkehrsüberwachungsaufgaben wahr, sind jedoch auf die-
sem Gebiet keine spezialisten und verfügen nicht über das Zeitbudget, sich in ihrer tätig-
keit auf die verkehrspolizeilichen aufgaben der Verkehrsüberwachung und Verkehrs-
unfallaufnahme konzentrieren zu können.

Für Beamte der Verkehrspolizei und schutzpolizei gilt gleichermaßen, dass sie allenfalls
durch Zufall auf abgelenkte Fahrzeugführer aufmerksam werden, indem sie derartiges
Fehlverhalten, wie z. B. mit dem handy in der hand und am ohr telefonierende Fahrer, bei
Fahrzeugführern feststellen, die ihnen entgegenkommen. in den seltensten Fällen haben
sie dabei die Gelegenheit, eine geeignete stelle zum gefahrlosen wenden zu finden und
müssen daher auch diese Fahrer in den meisten Fällen tatenlos an sich vorbei fahren las-
sen. Der „Lerneffekt“ bei den Fahrzeugführern, die dadurch in ihrem gefährlichen und ord-
nungswidrigen Verhalten geradezu bestärkt werden, liegt auf der hand.

stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen, die mit dem handy am ohr telefonierende
Fahrzeugführer technisch erkennen können und Verstöße beweissicher fotografieren, exi-
stieren bislang nicht. Zuweilen gelingt es rein zufällig, anlässlich der Betrachtung eines fo-
tografierten Geschwindigkeits-, rotlicht- oder abstandstäters, diesem auch einen gleich-
zeitig begangenen Verstoß gegen das handyverbot am steuer nachzuweisen.17)

Ablenkung als verkehrsrechtliches Problem
ablenkungen wären als Verhaltensfehler und unfallursachen nur dann verkehrsrechtlich

relevant, wenn sie in verkehrsrechtlichen Gesetzen und Verordnungen normiert wären.

17) in diesen Fällen wird regelmäßig das bedeutendere Delikt geahndet, das aufgrund der niedrigeren Geldbuße
bei rotlicht- und abstandsverstößen regelmäßig nicht der handyverstoß ist.
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ohne eine spezielle verkehrsrechtliche normierung könnten sich rechtsanwender nur an
etwa vergleichbaren generellen normen, an Präzedenzfällen und Erfahrungswerten orien-
tieren. Fehlende normen führen allerdings nur dann zu rechtsunsicherheiten, wenn ein
normsetzungsdefizit existiert, das nicht durch Generalnormen kompensiert werden kann.

ablenkungen im straßenverkehr sind in der Verkehrsrechtspraxis zusammenfassend
1. zu berücksichtigen als ursachen für Verhaltensfehler,
2. zu berücksichtigen als ursachen für Verkehrsunfälle,
3. zu berücksichtigen als ordnungswidriges oder gar strafrechtlich relevantes Verhalten,
4. zu berücksichtigen im rahmen der zivilrechtlichen haftung nach einem Verkehrsun-

fall,
5. bei genereller persönlicher Disposition zu abgelenkter Fahrweise auch ein Problem

der charakterlichen Fahreignung.
spezielle Verkehrsrechtsnormen, die direkt den Begriff der „ablenkung“ beinhalten,

gibt es derzeit im Verkehrsverhaltensrecht nicht. allerdings existieren zahlreiche normen,
die unter den gegebenen umständen auch auf eine abgelenkte Fahrweise angewandt wer-
den können.

aktuelle denkbare rechtsgrundlagen für die „unfallursache ablenkung“ wären …
• § 1 abs. 1 stVo,
• § 3 abs. 1 satz 1, abs. 2a stVo,
• § 23 abs. 1, 1a stVo,
• § 31 abs. 1 satz 1 stVo,
• § 33 abs. 1 stVo,
• §§ 7, 9, 17, 18 stVG i.V. m. § 254 BGB,
• §§ 222, 229 stGB.
Die von ihrer Bedeutung her wichtigste regelung des Verhaltensrechts ist ihrem norma-

tiven regelungsgehalt nach eine der unbedeutendsten regelungen. sie ist in § 1 abs. 1
stVo zu finden und lautet:

Das Merkmal der „ständigen Vorsicht“ bedeutet für sämtliche Verkehrsteilnehmer eine
Verpflichtung zu dauerhafter aufmerksamkeit, ständiger reaktionsbereitschaft, sorgfalt
und vorausschauendem Verkehrsverhalten, das auch Fehler anderer Verkehrsteilnehmer
antizipiert. Fehlverhalten gegenüber dieser Grundnorm ist vom Verordnungsgeber aus
heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen nicht als ordnungswidrig klassifiziert wor-
den. Die rechtsprechung hätte über die Jahre tausendfach die Gelegenheit gehabt, im rah-
men der entschiedenen praktischen Verkehrsfälle den unbestimmten rechtsbegriff der
„ständigen Vorsicht“ verfassungskonform auszulegen und damit dem Bestimmtheitsgebot
Genüge zu tun.

§ 1 stVo – Grundregeln
(1) Die teilnahme am straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige
rücksicht. …
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Die zweite mögliche Verhaltensnorm, die für abgelenktes Verkehrsverhalten herangezo-
gen werden kann, ist die allgemeine Geschwindigkeitsvorschrift des § 3 abs. 1 stVo, die
lautet:

Das Merkmal des „ständigen Beherrschens“ ihres Fahrzeuges bedeutet für Fahrzeug-
führer i.V. m. § 1 abs. 1 stVo ebenfalls eine Verpflichtung zu dauerhafter aufmerksam-
keit, reaktionsbereitschaft, sorgfalt und Vorausschau, allerdings gekoppelt mit dem steti-
gen souveränen Beherrschen der Fahrfunktionen ihres Fahrzeugs. konkretisiert wird diese
Pflicht in den beispielhaft formulierten Folgesätzen des abs. 1 satz 1, wonach die Fahrge-
schwindigkeit insbesondere den straßen-, Verkehrs-, sicht- und wetterverhältnissen sowie
den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupas-
sen ist. Von ihren Fahraufgaben abgelenkte Fahrer unterliegen während der ablenkungs-
phasen eingeschränkter persönlicher Fähigkeiten und haben daher aufgrund dieser 
Vorschrift verbindlich ihre Geschwindigkeit zu reduzieren. Polizeibeamte werden auf Ver-
stöße gegen diese Vorschrift im regelfall nicht aufmerksam, weil kaum ein zuvor abge-
lenkter unfallbeteiligter im rahmen der unfallaufnahme die Ehrlichkeit besitzt, seinen
Verhaltensfehler zuzugeben.

Die einzige Vorschrift der stVo, in der die ablenkung im tatbestand erwähnt ist, findet
sich in § 33 abs. 1 stVo, die lautet:

immerhin geht die Vorschrift gleich auf zwei ursachen von ablenkung ein, nämlich auf
akustische (nr. 1 Lautsprecher, nr. 3 ton) und visuelle reize (nr. 2, 3).

auch im strafrecht kann eine ablenkung im rahmen der §§ 222 und 229 stGB bewer-
tend herangezogen werden, wenn sie zur ursache für eine körperverletzung oder den tod
eines Menschen geführt hat.

§ 3 stVo – Geschwindigkeit
(1) wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig 
beherrscht wird. …

§ 23 stVo – sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden
(1) wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör
nicht durch die Besetzung, tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs
beeinträchtigt werden. …

§ 33 stVo – Verkehrsbeeinträchtigungen
(1) Verboten ist

1. der Betrieb von Lautsprechern,
2. das anbieten von waren und Leistungen aller art auf der straße,
3. außerhalb geschlossener ortschaften jede werbung und Propaganda durch

Bild, schrift, Licht oder ton,
wenn dadurch am Verkehr Teilnehmende in einer den Verkehr gefährdenden oder er-
schwerenden Weise abgelenkt oder belästigt werden können. auch durch innerörtliche
werbung und Propaganda darf der Verkehr außerhalb geschlossener ortschaften nicht
in solcher weise gestört werden.
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Der Begriff der „Fahrlässigkeit“ bedeutet in seiner einfachsten Form der unbewussten
Fahrlässigkeit das außerachtlassen der im straßenverkehr erforderlichen sorgfalt, wozu
auch ein Verstoß gegen die regelung der ständigen Vorsicht des § 1 abs. 1 stVo zählt.

schließlich werden auch im Zivilrecht ablenkungen berücksichtigt, wenn die Verursa-
chungsbeiträge der unfallbeteiligten gegeneinander abgewogen werden.

Gerichte tun sich allerdings unter den gegebenen umständen der vorhandenen rechts-
vorschriften schwer, mit ablenkungen juristisch umzugehen. so entschied z. B. das Land-
gericht Bielefeld: „Unaufmerksamkeit – vorliegend das Übersehen eines anderen 
Fahrzeugs beim Fahrstreifenwechsel – im Straßenverkehr ist eine häufige Unfallur-
sache, … .“18) Damit würdigte die kammer juristisch die Vorschrift des § 7 abs. 5 stVo
als vordergründige unfallursache, wonach bei einem Fahrstreifenwechsel die Gefährdung
anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen sein muss (= Gefährdungsausschluss). Der
ausschluss bedeutet dabei einen ergebnisorientierten sammelbegriff für alle möglichen
Verkehrsverhaltensweisen des betreffenden Fahrzeugführers, die dazu geeignet sind, zu
Gefährdungen bei Fahrstreifenwechseln zu führen. in diesem umfassenden rahmen wird
„unaufmerksamkeit“ als der Grund des Verhaltensfehlers und damit die wahre unfallur-
sache festgestellt. Diese hilfsargumentation zeigt die ganze krux des vom Bundesgesetz-
geber und Bundesverordnungsgeber gesetzten Verkehrsverhaltensrechts, das die verschie-
denen Formen der ablenkungen bislang beharrlich ignoriert hat. Dies zeigt schon eine
frühe Entscheidung des Bundesgerichtshofes, der über einen schadensersatz nach einem
Verkehrsunfall zu befinden hatte und argumentierte: „ist ein Fußgänger beim Überschrei-
ten der Fahrbahn mit einem kraftfahrzeug auf dessen Fahrbahnseite zusammengestoßen,
so spricht der Beweis des ersten anscheins lediglich für eine Unaufmerksamkeit des Fuß-
gängers, nicht aber für ein Verschulden des Führers des kraftfahrzeugs.“19)

in diesem Fall wurde die Bewertung der ablenkung mangels materiell passender nor-
men sogar in das zivilprozessuale Beweisrecht verlagert, was von den instanzgerichten
seither übernommen wurde, wie die Formulierung des Landgerichts köln beweist: „Bei
einem Auffahrunfall spricht der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass der Auffahrende

§ 222 stGB – Fahrlässige tötung
wer durch Fahrlässigkeit den tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 17 stVG – schadensverursachung durch mehrere kraftfahrzeuge
(1) wird ein schaden durch mehrere kraftfahrzeuge verursacht und sind die beteiligten
Fahrzeughalter einem Dritten kraft Gesetzes zum Ersatz des schadens verpflichtet, so
hängt im Verhältnis der Fahrzeughalter zueinander die Verpflichtung zum Ersatz sowie
der umfang des zu leistenden Ersatzes von den umständen, insbesondere davon ab, in-
wieweit der schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen teil verursacht wor-
den ist.

18) LG Bielefeld, urteil vom 11. Juni 2014 – 8 o 285/12, juris.
19) BGh, urteil vom 13. april 1953 – Vi Zr 75/52, juris.



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

307Zur Diskussion

unaufmerksam gewesen ist, die angemessene Geschwindigkeit oder den erforderlichen
abstand nach § 4 abs. 1 stVo nicht eingehalten und damit den unfall allein verursacht
hat.“20)

Eine in jeder hinsicht sinnvolle juristische Verknüpfung zwischen dem Prozessrecht und
dem materiellen recht nahm unlängst das oberlandesgericht München vor, indem es ent-
schied: „Einem Fahrer ist bei einer zu späten Reaktion auf den unangekündigten spur-
wechsel eines Lkw auf die von ihm befahrene linke Fahrspur im Bereich von 1 bis 2 
sekunden ohne vorherige, durch sonstige Umstände hervorgerufene besondere Aufmerk-
samkeitsaufforderungen haftungsrechtlich kein Schuldvorwurf zu machen. Ablenkungen
nach vorne in dieser zeitlichen Dimension werden üblicherweise durch die Pflichten der
stVo (Blick in den rückspiegel, schulterblick ect.) verursacht.“21)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass „ablenkungen“ im deutschen Verkehrs-
recht derzeit normativ nicht speziell geregelt sind. Juristen behelfen sich bei fehlenden
spezialnormen – wie soeben gezeigt – durch einen, allerdings wenig berechenbaren, rück-
griff auf Generalnormen wie § 1 abs. 1 stVo, diverse Gefährdungsausschlüsse oder § 17
abs. 1 stVG. wie spezialregelungen aussehen könnten, ist derzeit noch vollkommen un-
klar und bedarf ggf. einer analyse der Verortungsmöglichkeiten, der Erprobung von aus-
legungsmöglichkeiten und der sorgfältigen Evaluation vorhandener rechtsprechung.

Ablenkung de lege ferenda
Derzeit existieren im deutschen Verkehrsrecht keine auf die unfallursache und das Fehl-

verhalten der ablenkung speziell zugeschnittenen rechtsvorschriften. Die Bearbeitung
dieser sachlage erfolgt, wenn das Problem überhaupt polizeilich erkannt wurde, nach be-
stem wissen und Gewissen aufgrund allgemeiner regelungen.

Problematisch ist nicht nur das lückenhafte geltende Verkehrsrecht, sondern auch dessen
Fokussierung auf den automobilen Verkehr. wer das thema „ablenkung“ zudem nur auf
moderne kommunikationsmittel reduziert, verengt seinen Blickwinkel in den aufgaben
der Verkehrsüberwachung und der Verkehrsunfallaufnahme. Dadurch leidet die sicht auf
die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Der Fußgängerverkehr bleibt dabei oft
ebenso unberücksichtigt wie die besondere schutzpflicht für schwächere Verkehrsteilneh-
mer.

Die einseitige Fokussierung des Verkehrsrechts und der Verkehrspolitik wird deutlich an
den jüngsten Empfehlungen des Deutschen Verkehrsgerichtstages.

20) LG köln, urteil vom 10. Juli 2015 – 7 o 320/13, juris.
21) oLG München, urteil vom 8. april 2011 – 10 u 5122/10, juris.
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Die Rolle der Verkehrspolitik
Die Verkehrspolitik ist in ihren Funktionen als Legislative und Exekutive an die schutz-

pflicht des art. 2 abs. 2 satz 1 GG gebunden, die Menschenrechte auf Leben und körper-
liche unversehrtheit umfassend zu schützen. sie muss daher gesetzgeberisch bzw. im rah-
men des Verwaltungshandelns präventiv und repressiv im sinne einer Berücksichtigung
der diversen implikationen des Verkehrsrechts durch das Phänomen „ablenkung“ tätig
werden. wie sie dies umsetzen sollte, bedarf einer Erforschung vorhandener gesetzgeberi-
scher Möglichkeiten, bevorzugt beauftragt und begleitet durch die Bundesanstalt für stra-
ßenwesen.

Fazit
Fest steht bereits der reformbedarf hinsichtlich der folgenden themenfelder:
1. Das geltende Unfallursachenverzeichnis ist dringend zu reformieren. in der Verant-

wortung stehen die innenministerien der Bundesländer.
2. Die unfallursache „ablenkung“ bedarf einer schwerpunktsetzung in der polizei-

lichen Verkehrsüberwachung und Unfallaufnahme sowie interdisziplinär geschulter Poli-
zeibeamter.

3. Zur (vorläufigen) Lösung des zu konstatierenden verkehrsrechtlichen normsetzungs-
defizits könnte das Gebot des § 1 Abs. 1 StVO zur „ständigen Vorsicht“ juristisch neu als
ordnungswidrigkeit bewertet werden. Verstöße gegen das Gebot könnten bei allen Ver-
kehrsteilnehmern sowohl als Verhaltensfehler und als unfallursache bewertet und analy-

53. Deutscher Verkehrsgerichtstag
arbeitskreis V – ablenkung durch moderne kommunikationstechniken
i. in einer relevanten anzahl von Fällen sind schwere Unfallereignisse im Straßenver-
kehr Folge einer Ablenkung des Fahrers durch informations-, kommunikations- und
unterhaltungsmittel. Gleichwohl gibt es in Deutschland hinsichtlich der art der nut-
zung sowie der häufigkeit solcher unfälle keine verlässlichen Daten. Es bedarf einer
aussagekräftigen Datenbasis, die die nutzung durch den Fahrer sowohl bei unfallfreien
Fahrten als auch bei unfällen erfasst. Die Grundlagen sind durch eine bei der Bundes-
anstalt für straßenwesen (Bast) anzusiedelnde arbeitsgruppe zu schaffen. …
iV. § 23 StVO ist im Hinblick auf die technische Entwicklung nicht mehr zeitgemäß. Das
betrifft insbesondere die Begriffe „Mobil- oder autotelefon“ und den ausgeschalteten
Motor sowie die Beschränkung auf aufnehmen oder halten des hörers. Der Arbeits-
kreis fordert  den Verordnungsgeber zu einer Neufassung der Vorschrift auf. Diese soll-
te an die visuelle, manuelle, akustische und mentale ablenkung von der Fahraufgabe
anknüpfen. Die Geldbuße sollte eine gestaffelte Erhöhung bei Gefährdung sowie bei
schädigung vorsehen. Bei der neufassung ist auf eine bessere nachweisbarkeit in der
Praxis rücksicht zu nehmen.
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tisch sowie präventiv berücksichtigt werden. Eine notwendige Differenzierung könnte –
wie auch sonst üblich – nach Fallgruppen im Bußgeldkatalog/tatbestandskatalog erfolgen.

4. Es besteht dringlicher Forschungsbedarf hinsichtlich der Praxisrelevanz verkehrs-
rechtlicher Verhaltensnormen für die unfallursache ablenkung.

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s  
Prof. Dr. jur. Dieter Müller
institut für Verkehrsrecht und Verkehrsverhalten 
am strehlaer wasser 53
02625 Bautzen
Email: ivvb@ivvbautzen.de
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ablenkung im Fokus der Eu – Verkehrssicherheitsaktivitäten

– Kurzbericht –

ablenkung rückt als unfallursache immer stärker in den Fokus der Verkehrssicherheits-
arbeit. allein aus München wurden kürzlich innerhalb von zwei wochen von drei schwe-
ren unfällen von jugendlichen Fußgängern berichtet (vgl. kutsChE & wiMMEr 2016):

– eine 15-jährige schülerin mit kopfhörern lief vor eine straßenbahn, wurde mitge-
schleift und starb

– ein 17-jähriger schüler mit kopfhörern winkte seinen Freunden an einer straßenbahn-
haltestelle zu, drehte sich um und lief direkt vor eine einfahrende straßenbahn, er wurde
schwer verletzt, der straßenbahnfahrer erlitt einen schock und musste sich in Behandlung
begeben

– ein 23-jähriger student mit kopfhörern stieg aus dem Bus aus und lief direkt vor ein
auto, er wurde schwer verletzt.

Musikhören mit kopfhörer ist nicht verboten, laute Musik verhindert allerdings die
wahrnehmung warnender außengeräusche.

im gleichen Bericht wird von einer extremen häufung von auffahrunfällen berichtet,
wobei auf seiten der Polizei eine ablenkung durch die smartphone-Bedienung vermutet
wird. handynutzung während des Führens eines kraftfahrzeugs ist zwar verboten. Die Po-
lizei könne jedoch nur vermuten, da die Beamten bei unfällen ohne Personenschaden nicht
das smartphone kontrollieren dürften. ablenkung ist entsprechend auch noch keine eige-
ne unfallkategorie in der amtlichen statistik (s. Beitrag von MÜLLEr in diesem heft).

unfallforscher gehen mittlerweile davon aus, das mindestens jeder zehnte unfall in
Deutschland durch ablenkung verursacht wird, wie auf dem DVr-kolloquium „ablen-
kung im straßenverkehr – Probleme und Lösungen“ im Dezember in Berlin deutlich
wurde. Erwartet wird eine markante Zunahme in den nächsten Jahren durch das texten mit
dem smartphone sowie durch die nutzung von internetdiensten. Der Effekt des schrei-
bens von sMs sei mit einer alkoholisierung von 1,1 Promille vergleichbar. Beklagt wur-
den fehlende Daten zur unfallursache ablenkung, angemahnt wurden eine stärkung des
Gefahrenbewusstseins sowie eine stärkere Berücksichtigung dieses themas in der Fahr-
ausbildung sowie der Berufskraftfahrerweiterbildung.

in einer studie im auftrag der Europäischen kommission, Directorate-General for Mo-
bility and transport, die im oktober 2015 veröffentlicht worden ist, wurde ebenfalls fest-
gestellt, dass es keine vergleichbaren unfalldaten über alle Eu-Mitgliedsstaaten gebe, die
Forscher selbst gehen bei 10 bis 30 % aller unfälle von der unfallursache ablenkung aus.

auch gebe es keine einheitliche Verwendung des Begriffs Distraction (im Folgenden:
ablenkung). sie schlagen in anlehnung an eine arbeit von EnGstrÖM et al. folgende De-
finition vor: Der Verkehrsteilnehmer richtet ressourcen auf nicht-sicherheitsrelevante
handlungen, während die ressourcen, die auf verkehrssicherheits-relevante handlungen
gerichtet sind, nicht den anforderungen an solche handlungen entsprechen. abzugrenzen

Zur Information

Seiten 310 –319



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

311Zur Information

seien handlungen, die kritisch für eine sichere Verkehrsteilnahme sind (diejenigen hand-
lungen, die notwendig zur kontrolle von sicherheitsmargen sind) sowie unaufmerksam-
keit des Fahrers bzw. Verkehrsteilnehmers (die Verteilung von ressourcen auf hand-
lungen stimmt nicht mit den notwendigen anforderungen zur kontrolle von sicher-
heitsmargen überein). 

17 technologische Entwicklungen mit einem Einfluss auf ablenkung wurden identifi-
ziert, wobei es wesentlich auf die art und weise der implementierung der technologien
ankomme, ob diese ablenkungs-minimierend oder ablenkungs-erhöhend wirksam wer-
den. Zudem seien nicht nur die auswirkungen einzelner technologien zu betrachten, son-
dern gerade auch kombinationswirkungen. Die autoren sehen entsprechende notwendig-
keiten zur weiteren Erforschung diverser themenfelder, u. a. auf der sozialen Ebene (was
motiviert autofahrer an ablenkenden handlungen teilzunehmen? welche rolle spielen so-
ziale normen?), auf der Personenebene (was macht junge Fahrer empfänglich für ablen-
kung durch Geräte? welche sub-Gruppen sind besonders riskant? haben ältere kraftfah-
rer ein größeres ablenkungsrisiko?) oder auf der technischen Ebene (Einfluss von
spracherkennung, nachtsichtgeräten oder warnsystemen), um wirksame ansatzpunkte
zur reduzierung von Verkehrssicherheitsrisiken durch abgelenkte Verkehrsteilnehmer zu
identifizieren.

L i t e r a t u r
European Commission (2015). study on good practices for reducing road safety risks caused by road user 

distraction. study prepared for the Directorate-General for Mobility und transport by trL, tno and
raPPtrans. Luxembourg: Publication office of the European union (abrufbar unter http://ec.europa.eu/
transport/road_safety/pdf/behavior/distraction_study.pdf)

kutsche, k. & wimmer, s. (2016) taub für die Gefahr. sZ vom 18. 03. 2016

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
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Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V. (DGVP): 
neuer Vorstand und neue Perspektiven

am 30. 04. 2016 fand in München die 17. Mitgliederversammlung der DGVP statt. Zen-
traler tagesordnungspunkt war die neuwahl von teilen des Vorstands. Dieser setzt sich
nun wie folgt zusammen:

Präsident: Prof. Dr. woLFGanG FastEnMEiEr (München/Berlin)
Vizepräsident: Dr. Don DEVoL (Erfurt)
schatzmeister: Dr. Martin kELLEr (Valens, Ch)
schriftführer: Dipl.-Psych. JÜrGEn BrEnnEr-hartMann (ulm)
Beisitzer: Mag. BEttina sChÜtZhoFEr (wien, a)

Dr. thoMas waGnEr (Dresden)
Dr. PEtEr strohBECk-kÜhnEr (heidelberg)

Zudem gibt es eine neue Geschäftsstellenanschrift: revaler str. 100, 10245 Berlin. Die
webseite der DGVP www.dgvp-verkehrspsychologie.de wird in kürze eine neue Gestalt
erhalten.

Mit der neuwahl des Vorstands und der aktivitätenplanung 2016/17 ergibt sich eine
reihe neuer Perspektiven für die DGVP. so wird in Zukunft die Vorstandsarbeit als team-
arbeit allerdings mit schwerpunktmäßiger und verbindlicher aufgabenverteilung verstan-
den, in der jedes Vorstandsmitglied seinen Bereich – jeweils in absprache bzw. als mehr-
heitliche Vorstandsposition – selbständig vertritt. Die bisherige erfolgreiche Fokussierung
auf den Bereich der Fahreignung wird vermehrt um andere Bereiche der Verkehrspsycho-
logie ergänzt:

– Begutachtung und rehabilitation
– Mobilitäts- und sicherheitsmanagement
– Verkehrsraum- und Fahrzeuggestaltung
schließlich sollen neben dem straßenverkehr auch alle anderen Verkehrsträger (Luft,

schiene, wasser) sowie die nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, radfah-
rer) verstärkt in die verkehrspsychologische Betrachtung einbezogen werden.

Entsprechend sollen auch Psychologen aus diesen anderen Bereichen der Verkehrspsy-
chologie angesprochen und so die Mitgliederstruktur erweitert und gestärkt werden. 

Ein besonderes augenmerk will die DGVP auf den nachwuchs bzw. die nachwuchsför-
derung legen. hierzu gibt es die Vorstellung, dass es in Zukunft außerordentliche Mitglie-
der ohne stimmrecht geben soll, die die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft (noch)
nicht erfüllen (studenten und Juniorforscher). Dies wurde im Grundsatz auf der letzten
Mitgliederversammlung beschlossen. 

neben der bewährten weiterentwicklung fachlicher Grundlagen liegen weitere arbeits-
schwerpunkte auf Politik- und Gremienarbeit, Vertiefung der kooperationen mit anderen
Fachgesellschaften und Fachverbänden sowie auf Publikationen und Positionspapieren zu
aktuellen themen. herausforderungen wie das automatisierte Fahren sollen verkehrspsy-
chologisch genauso begleitet werden wie die Fragen rund um die demographischen Ent-
wicklungen und ihre auswirkungen auf die Verkehrsumwelt. 
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wie immer gelten besondere anstrengungen dem gemeinsamen symposium von DGVP
und DGVM, dieses Jahr vom 30. 09.–01.10. 2016 in rostock. Die Planungen für das sym-
posium 2017, das voraussichtlich in Leipzig stattfinden wird, haben bereits begonnen.

(Pressemitteilung der DGVP von Mai 2016)

�� ������������������������������"�����������!
�����G�
����(96���G�����38��/38/8�1/,>8./8��5D88/8�89-2�1/63/0/;=�@/;./8�

�8=/;/<</8=/8�=/36/8�@3;�1/;8/�.3/�#;/3</�23/;0E;�73=�

�38,+8../-5/8�(96����	�
��
>8.�/,/8<9�(96���G���5D88/8�B>7�#;/3</�?98�4/�€ ���
�B>BE163-2�(/;<+8.<:/</8

1/63/0/;=�@/;./8�

�(��#($&���&!����#��&,��&��)!!�#+�*�&�%&�#(�"������-��� ��"�����$����
�&�%�#���/�&'(&�/�����.���

���-��� �.��$'(��������	��.���
����-��� 

&2/�;96/�90�=2/�.;385381�.;3?/;�38�=;+003-�+--3./8=<
�&�����$�!���$�#��%��%&'�*�

�����������������
����������������������	��������
��������������������

�����
%/-98.��.3=398�:;/:+;/.�/<:/-3+66A��09;���'&���"�"�

�$/�/.3=/.�,A�$������9;5/8<=/38�

��!&�$���"$��%&'���%��"�����)���!����&�"!
��#�$& �!&��"����"$�!%����%&'���%
�09;7/;6A��/:+;=7/8=�90�#963-/��.7383<=;+=398�

�!���!���'!�(�$%�&*
��"" �!�&"!����!���!���'�%���

���:+1/<��<=3=-2/.������€��'%����
�G

%=/38=9;�(/;6+1�38��;C1/;�)>66/8@/?/;�:;38=�7/.3+��E,/-5��7,�����9�����
�;+:/813/F/;<=;+F/�
��������E,/-5��#9<=0+-2�������������E,/-5

� (���� �����������'!%$�����������������	������$���



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

314 Zur Information

Änderungen bei der Luftverkehrssicherheit

Taskforce Airline Safety
unmittelbar nach dem absturz der Germanwings-Maschine (airbus a320, Flugnummer

4u9525) am 24. März 2015 in den französischen alpen hatte Bundesverkehrsminister
aLExanDEr DoBrinDt unter dem Vorsitz des Bundesverbandes der deutschen Luftver-
kehrswirtschaft (BDL) eine taskforce eingerichtet. neben den Vorschriften zum sicher-
heitsmechanismus der Cockpit-türen untersuchte sie die Verfahren zur Flugtauglichkeit
von Piloten. Zur taskforce gehören Fluggesellschaften, die Verbände arbeitsgemeinschaft
Deutscher Verkehrsflughäfen (aDV), der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaf-
ten (BDF), das Luftfahrtamt der Bundeswehr (LufaBw), die Berufsverbände Vereinigung
Cockpit (VC) und unabhängige Flugbegleiter organisation (uFo), Flugmediziner,
psychologische und psychiatrische sachverständige, hersteller und die Deutsche Flugsi-
cherung (DFs). Begleitet wurde dieser Prozess vom Bundesministerium für Verkehr und
digitale infrastruktur (BMVi) und vom Luftfahrt-Bundesamt (LBa).

Von der task Force wurde über stichprobenkontrollen auf den konsum von alkohol,
Drogen und Medikamenten (aDM) bei Piloten beraten und dabei studien und Erfahrun-
gen aus den usa ausgewertet. im Ergebnis wurde ein handlungsbedarf festgestellt und
beschrieben. Die task Force kann sich stichprobenkontrollen vorstellen, wenn diese teil
eines Pakets sind und durch aufklärungs-, Präventions- und hilfemaßnahmen begleitet
werden*).

auch die europäische Luftsicherheitsbehörde (Easa) sieht einen positiven Effekt von
aDM-kontrollen und wirbt für eine europaweite Einführung. sie empfiehlt diese als be-
triebliche Maßnahme, für deren umsetzung die Luftfahrtunternehmen zuständig sind
(Easa: action plan for the implementation of the Germanwings task Force recommen-
dations, Version 1–7 october 2015). in den usa und australien sind stichprobenartige
kontrollen der Flugbesatzungen auf aDM bereits als aufgabe der unternehmen vorge-
schrieben. Minister DoBrinDt und das Bundesverkehrsministerium wollen den umset-
zungsprozess auf europäischer Ebene anstoßen. Gleichzeitig werden mit einem Gesetzent-
wurf die rechtlichen rahmenbedingungen in Deutschland eingeleitet, um die regelungen
national umzusetzen.

Luftverkehrsgesetz
Die Bundesregierung hatte im Dezember 2015 einen Gesetzentwurf zur Änderung des

Luftverkehrsgesetzes**) auf den weg gebracht, der zunächst das thema sicherheit im
Flugverkehr nicht zum inhalt hatte. Die koalitionsfraktionen CDu/Csu und sPD stellten
später einen Änderungsantrag (ausschussdrucksache 18(15)303), in dem die Fraktionen
als konsequenz aus dem Flugzeugabsturz der Germanwings Maschine die sicherheit im

**) Der abschlussbericht fasst redaktionell die Ergebnisse der taskforce aus dem Zwischenbericht der taskforce
airline safety vom Juni 2015 und den Ergänzungen zum Zwischenbericht vom november 2015 zusammen.
Einzusehen unter: https://www.bdl.aero/download/2016/taskforce-4u9525-abschlussbericht.pdf

**) Entwurf eines Fünfzehnten Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes (Bt-Drucksache 18/6988) vom
9. Dezember 2015.
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Luftverkehr erhöhen wollen. so sollen die Luftfahrtunternehmen unter anderem verpflich-
tet werden, vor Dienstbeginn kontrollen beim Luftfahrtpersonal durchzuführen, indem
geprüft wird, ob die kontrollierte Person unter Einfluss von Medikamenten, alkohol oder
anderen psychoaktiven substanzen steht. weiter soll das Luftfahrt-Bundesamt eine
elektronische Datenbank über durchgeführte flugmedizinische untersuchungen und Beur-
teilungen führen.

auf eine kleine anfrage einiger abgeordneter und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
vom 27. Januar 2016 (Bt-Drucksache 18/7437) zu statistischen Erhebungen über alko-
hol- und Drogenkonsum von Piloten stellte die Bundesregierung in ihrer antwort vom 
18. Februar 2016 (Bt-Drucksache 18/7589) fest, dass es darüber bisher in Deutschland
keine Erhebungen und Erkenntnisse gibt.

am 24. Februar 2016 befasste sich der Bundestagsausschuss für Verkehr und digitale in-
frastruktur im rahmen einer öffentlichen anhörung mit der von der Bundesregierung in-
itiierten 15. novelle zum Luftverkehrsgesetz. u. a. nahm auch der Bundesverband der
Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) zu diesem Änderungsantrag in Vorbereitung auf
die öffentliche anhörung schriftlich stellung***).

Der Bundestag hat am 14. april 2016 in seiner 164. sitzung aufgrund der Beschluss-
empfehlung und des Berichtes des ausschusses für Verkehr und digitale infrastruktur 
(Bt-Drucksache 18/8102 vom 13. april 2016) den von der Bundesregierung eingebrach-
ten Gesetzentwurf mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen
(Br-Drucksache 182/16 vom 22. april 2016).

***) schriftliche stellungnahme des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft zur öffentlichen an-
hörung von sachverständigen am 24. Februar 2016 in Berlin zum Änderungsantrag der Fraktionen der
CDu/Csu und sPD [ausschussdrucksache 18(15)303] zur Beratung des „Entwurfes eines Fünfzehnten Ge-
setzes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes“ vom 22. Februar 2016. Einzusehen unter:

***) https://www.bdl.aero/download/2092/bdl-stellungnahme-zum-anderungsantrag-15-novelle-luftvg.pdf
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Änderungen der anlagen zum BtMG

– Sachverständigenausschuss für Betäubungsmittel empfiehlt 
Änderungen –

in der 45. sitzung am 7. Dezember 2015*) und der 46. sitzung am 2. Mai 2016**) hat der
sachverständigenausschusses für Betäubungsmittel im Bundesinstitut für arzneimittel
und Medizinprodukte (BfarM) folgende Änderungen empfohlen:

Auszug aus dem Ergebnis der 45. Ausschusssitzung:
Der sachverständigenausschuss hat der Bundesregierung empfohlen, folgende Ände-

rungen bzw. Ergänzungen in den anlagen i bis iii des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG)
vorzunehmen:

aufnahme folgender synthetischer Cannabinoide in die anlage ii zu § 1 abs. 1 BtMG:
• aDB-ChMinaCa (MaB-ChMinaCa)
• FuB-aMB (aMB-FuBinaCa)
• 5F-aDB (5F-MDMB-PinaCa)
• 5F-Mn-18
• aDB-FuBinaCa

aufnahme des folgenden Phenylethylamins/Cathinon-Derivats in die anlage i zu § 1
abs. 1 BtMG:

• 25n-nBoMe

Für die nachfolgend genannten stoffe wird die aufnahme in die anlagen i bis iii zu § 1
abs. 1 BtMG von den sachverständigen derzeit nicht empfohlen. sie sollen aber bezüg-
lich ihres auftretens weiter beobachtet und ggf. erneut im ausschuss beraten werden.

• 5F-nPB-22
• bk-2C-B
• alpha-PBP
• alpha-PhP (PV-7)
• alpha-PVt
• nEP
• 4-Methyl-nEP
• 3C-E
• PV8
• PV9
• 5-EaPB
• 5-MaPB
• 2-Meo-Diphenidin (Methoxyphenidin, MxP)

**) 45. sitzung des sachverständigenausschusses nach § 1 abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) am 
7. Dezember 2015 um 13.00 uhr im Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte (BfarM, Bonn),
stand: 28. Dezember 2015.

**) 46. sitzung des sachverständigenausschusses nach § 1 abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) am 
2. Mai 2016 um 13.00 uhr im Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte (BfarM, Bonn), stand: 
3. Mai 2016.
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Auszug aus dem Ergebnis der 46. Ausschusssitzung:
Der sachverständigenausschuss hat der Bundesregierung empfohlen, folgende Ände-

rungen bzw. Ergänzungen in den anlagen i bis iii des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG)
vorzunehmen:

aufnahme folgender synthetischer Cannabinoide in die anlage ii zu § 1 abs. 1 BtMG:
• Jwh-018 Cyclohexylmethyl-analogon (nE-ChMiMo)
• 5Cl-akB48 (5C-akB48)
• 5Cl-Jwh-018 (Jwh 018 n-(5-Chlorpentyl)-analogon)
• 5F-aMB-PiCa (MMB-2201)
• aMB-ChMiCa

aufnahme des folgenden Cathinon-Derivats in die anlage ii zu § 1 abs. 1 BtMG:
• alpha-PVt (α-PVt)

Für die nachfolgend genannten stoffe wird die aufnahme in die anlagen i bis iii zu § 1
abs. 1 BtMG von den sachverständigen derzeit nicht empfohlen. sie sollen aber bezüg-
lich ihres auftretens weiter beobachtet und ggf. erneut im ausschuss beraten werden.

• 5F-Mn-24 (5F-nnEi, 5F-nnE1)
• 4-BMC (4-Brommethcathinon, Brephedron, 4-BMaP)
• 5F-nPB-22 (5F-PB-22 indazol-analogon)

a n m e r k u n g  d e r  s c h r i f t l e i t u n g : Der ausschuss unabhängiger sachver-
ständiger nach § 1 abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes berät die Bundesregierung und
gibt hierzu fachliche Empfehlungen ab. Mit diesen ausschussempfehlungen wird den – in
jedem Einzelfall erforderlichen – Entscheidungen der Bundesregierung nicht vorgegriffen.
Änderungen der anlagen des Betäubungsmittelgesetzes erfolgen durch rechtsverordnun-
gen der Bundesregierung, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfen.
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trink-Fahr-Versuch von aDaC und Bund gegen alkohol und
Drogen im straßenverkehr

Angehende Juristen testen Alkohol am Steuer

trinken und Fahren passen nicht zusammen. Das zeigen die 3.272 alkoholunfälle in
niedersachsen im Jahr 2015. und nicht nur die Gesundheit ist in Gefahr, auch der Führer-
schein ist schnell weg, wenn autofahrer mit alkohol am steuer erwischt werden – und das
nicht erst ab 0,5 Promille, sondern bei alkoholtypischen Fahrfehlern schon ab einem Pro-
millewert von 0,3. trotzdem haben aufrufe und appelle, nur nüchtern zu fahren, oft nicht
die gewünschte wirkung auf die autofahrer – anders ist es mit praktischen Erfahrungen,
die eine nachhaltige wirkung haben. Darum hat der aDaC niedersachsen/sachsen-an-
halt ein spezielles Fahrtraining entwickelt, bei dem die teilnehmer im wahrsten sinne des
wortes „erfahren“, welchen Einfluss alkohol auf ihr Verhalten im straßenverkehr und auf
das Beherrschen ihres Fahrzeuges hat.

Einen solchen rund achtstündigen trink-Fahr-Versuch hat der aDaC jetzt gemeinsam
mit dem Bund gegen alkohol und Drogen im straßenverkehr (B.a.D.s.) im Fahrsicher-
heitszentrum hannover-Messe durchgeführt. Bei der auftaktveranstaltung haben zehn re-
ferendare der staatsanwaltschaften hannover und hildesheim das spezielle Fahrtraining
absolviert und damit wichtige Erfahrungen gesammelt, die ihnen für ihre spätere Beratung
und urteilsfindung zum thema alkohol im straßenverkehr von nutzen sein werden.

Der tag begann mit einigen Grundübungen aus dem aDaC-sicherheitstraining sowie
einem Parcours mit reaktionstest im nüchternen Zustand. anschließend tranken die teil-
nehmer sich unter Beobachtung an einen atemalkoholwert von etwa 0,5 Promille heran
und fuhren den Parcours noch einmal – zur sicherheit mit einem trainer als Beifahrer.
Dabei traten teilweise konzentrations- und koordinationsschwierigkeiten auf. Die teil-
nehmer konnten hindernisse nur mit Mühe oder gar nicht umfahren und reagierten auf das
ausbrechende Fahrzeug falsch – nachhaltige Eindrücke, die sich wohl bei allen auf das
künftige Verhalten auswirken werden.

Der aDaC führt diese Praxistests vor allem mit jungen Erwachsenen durch. nach wie
vor ist die altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen viel zu häufig in unfälle verwickelt und
nicht selten sind dabei alkohol oder Drogen im spiel. Der automobilclub verspricht sich
von diesem Programm, dass sich die Erkenntnisse nicht nur beim teilnehmerkreis einprä-
gen, sondern darüber hinaus auch an andere junge autofahrer weitergegeben werden.

(Pressemitteilung des aDaC niedersachsen/sachsen-anhalt e.V. 
und des B.a.D.s. vom 26. april 2016)

B.a.D.s.-stand auf Präventionstag in Magdeburg

Der stand des Bundes gegen alkohol und Drogen im straßenverkehr (B.a.D.s.) auf
dem Präventionstag in Magdeburg (vom 6.–7. Juni 2016) wird stark frequentiert. insbe-
sondere junge Leute nutzen die angebote des B.a.D.s. neben dem Fahrsimulator erweckt
hauptsächlich die sogenannte t-wall die aufmerksamkeit der jungen Leute. hierbei wird
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durch das aufsetzen einer Brille ein eingeschränkter Blick für den nutzer simuliert, der
nach dem Genuss von alkohol und Drogen entsteht. Die Funktionswand demonstriert ein-
drücklich, wie nach dem Genuss von rauschmitteln die reaktionsfähigkeit von Menschen
nachlässt. 

noch stärker gefordert wird der Besucher am B.a.D.s.-stand im neuesten Fahrsimula-
tor. hier läuft vor dem nutzer auf einem Bildschirm eine virtuelle Fahrt ab, auf die er real
mit Gas geben und Bremsen reagieren muss. Einstellungsparameter am Gerät simulieren
auch hier die reale situation im straßenverkehr.

komplettiert wird das angebot des B.a.D.s. durch praktische Demonstrationen wie
einem rauschbrillenparcours, atemalkoholmessgeräten sowie einer Vielzahl von schrift-
lichem und bildlichem Material über die risiken und Folgen von alkohol und Drogen im
straßenverkehr.

Die Mitarbeiter des B.a.D.s. informieren die Besucher des Präventionstages an der de-
korativen Crash-Bar. sie wurde als info-stand von jungen künstlern aus sachsen-anhalt
eigens für den Verein entwickelt. Er besteht aus originalteilen von unfallfahrzeugen.

Der Vorsitzende der veranstaltenden B.a.D.s.-Landessektion sachsen-anhalt, Dr.
woLFGanG FranZ, ist von dem Zuspruch der insbesondere jungen Besucher angetan.

„wie wichtig unsere Präventionsarbeit ist, merken wir hier daran, dass bei vielen Besu-
chern doch deutliche wissenslücken etwa bezüglich der relevanten Blutalkoholkonzentra-
tionen und der rechtlichen Folgen von alkoholfahrten existieren.“ Das betreffe auch
kenntnisse zum Verhältnis von aufgenommener alkoholmenge und der entsprechenden
Blutalkoholkonzentration und den daraus resultierenden Leistungseinschränkungen, so
Dr. FranZ.

(aus einer Pressemitteilung des B.a.D.s. vom 6. Juni 2016)
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40. Bei der Frage, ob wegen Zeitablaufs von der
Verhängung eines Fahrverbots gemäß § 44 StGB
abzusehen ist, ist die zwischen der angefochtenen
Entscheidung und der Entscheidung des Revisions-
gerichts verstrichene Zeit nicht zu berücksichtigen.

oberlandesgericht stuttgart,
Beschluss vom 10. März 2016 – 4 ss 700/15 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht rottenburg am neckar hat den an-

geklagten am 5. Februar 2015 wegen versuchter nöti-
gung in tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des
straßenverkehrs zu der Geldstrafe von 40 tagessätzen
zu je 250 € verurteilt. Dem angeklagten wurde für die
Dauer von drei Monaten verboten, im öffentlichen
straßenverkehr kraftfahrzeuge aller art zu führen. Die
Berufung des angeklagten wurde durch urteil des
Landgerichts tübingen vom 16. Juli 2015 verworfen.

Gegen dieses urteil hat der angeklagte revision
eingelegt und sowohl Verfahrensrügen als auch die
sachrüge erhoben. Die Generalstaatsanwaltschaft hat
beantragt, die revision des angeklagten als unzuläs-
sig, hilfsweise als unbegründet, höchst hilfsweise mit
der Maßgabe als unbegründet zu verwerfen, dass die
Verhängung des Fahrverbots entfällt.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die revision des angeklagten ist zulässig, jedoch

unbegründet im sinne des § 349 abs. 2 stPo. […]
2. Die revision ist […] nicht begründet, da das ur-

teil des Landgerichts keinen rechtsfehler zum nach-
teil des angeklagten erkennen lässt.

a) Die vom angeklagten erhobenen Verfahrensrü-
gen sind bereits unzulässig. […]

b) auch die erhobene sachrüge deckt keinen
rechtsfehler zum nachteil des angeklagten auf.

aa) Die getroffenen Feststellungen tragen den
schuldspruch wegen versuchter nötigung gemäß 
§ 240 abs. 1, 3, §§ 22, 23 abs. 1 stGB und wegen vor-
sätzlicher Gefährdung des straßenverkehrs gemäß 
§ 315c abs. 1 nr. 2 Buchstabe b, abs. 3 nr. 1 stGB;
die fehlerhafte Beurteilung des konkurrenzverhältnis-
ses beschwert den angeklagten nicht. […]

cc) schließlich deckt die sachrüge auch im rechts-
folgenausspruch keine rechtsfehler zum nachteil des
angeklagten auf. insbesondere ist die Verhängung des
Fahrverbots rechtsfehlerfrei erfolgt. in den urteils-
gründen wird ausgeführt, aus welchen Gründen das
Gericht die – fakultative – Verhängung eines Fahrver-
bots für notwendig erachtete. Die Feststellungen im
urteil tragen den ausspruch eines Fahrverbots nach 

§ 44 abs. 1 satz 1 stGB (vgl. hierzu auch thüringer
oberlandesgericht, Vrs 112, 351), zumal sogar ein
regelbeispiel gemäß § 44 abs. 1 satz 2 stGB vorliegt.
auch berücksichtigt das urteil das Bestehen einer
wechselwirkung zwischen der höhe der hauptstrafe
und der nebenstrafe des Fahrverbots und kommt zu
dem Ergebnis, dass der angestrebte (spezialpräventi-
ve) Zweck des Fahrverbots nicht durch eine höher be-
messene hauptstrafe erreicht werden kann (vgl. dazu
oLG hamm, stV 2004, 489; oLG köln, Dar 2005,
697).

Der Verhängung eines Fahrverbots steht im vorlie-
genden Fall auch nicht der Zeitablauf seit der tatbege-
hung entgegen. Zwar kann es grundsätzlich gerecht-
fertigt sein, von der Verhängung eines Fahrverbotes
abzusehen, wenn die tat lange zurückliegt und der
täter sich in der Zwischenzeit verkehrsgerecht verhal-
ten hat. Denn das Fahrverbot hat nach der gesetzgebe-
rischen intention in erster Linie eine Erziehungsfunk-
tion. Es ist als Denkzettel- und Besinnungsmaßnahme
gedacht und ausgeformt und kann als solche seinen
sinn verloren haben, wenn die zu ahnende tat lange
zurückliegt, die für die lange Verfahrensdauer maß-
geblichen umstände außerhalb des Einflussbereichs
des angeklagten liegen und in der Zwischenzeit kein
weiteres Fehlverhalten des angeklagten im straßen-
verkehr festgestellt worden ist. Dabei wird der sinn
des Fahrverbotes nach einer in rechtsprechung und
Literatur erkennbaren tendenz in Frage gestellt, wenn
der zu ahnende Verkehrsverstoß jedenfalls ein Jahr
und neun Monate zurückliegt (so insbesondere BGh,
wistra 2002, 57; vgl. auch stree/kinzig in schönke/
schröder, stGB, 29. aufl., § 44 rn. 15 m. w. n.).

Diese Voraussetzung war zum Zeitpunkt der haupt-
verhandlung vor dem Landgericht am 16. Juli 2015
noch nicht gegeben (tatzeit: 8. Dezember 2013), wes-
halb für das Landgericht keine Veranlassung bestan-
den hat, in den urteilsgründen die Frage des absehens
von der Verhängung des Fahrverbotes wegen des Zeit-
ablaufs seit der tat zu erörtern.

Die Zeit zwischen dem angefochtenen urteil und
der Entscheidung des revisionsgerichts ist bei der
Prüfung der Frage, ob wegen Zeitablaufs von der Ver-
hängung eines Fahrverbots abzusehen ist, jedenfalls
für das strafrechtliche Fahrverbot gemäß § 44 stGB
nicht zu berücksichtigen (anders oLG hamm, stV
2004, 489, wobei dort das tatrichterliche urteil man-
gels Berücksichtigung der wechselwirkung zwischen
haupt- und nebenstrafe einen rechtsfehler enthielt;
anders wohl auch thüringer oLG, Vrs 112, 351). Der
in der rechtsprechung zum Fahrverbot gemäß § 25
stVG teilweise vertretenen auffassung, dass in jedem
Fall auch der Zeitraum bis zur Entscheidung des

Rechtsprechung
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rechtsbeschwerdegerichts in die Beurteilung einzu-
stellen sei (so oLG Zweibrücken, Dar 2011, 649; kG
Berlin, Vrs 113, 69; implizit auch oLG köln, straFo
2004, 287 und BayobLG, Zfsch 2004, 91; a.a. könig
in hentschel/könig/Dauer, straßenverkehrsrecht, 43.
aufl., § 25 stVG rn. 24; oLG oldenburg, nstZ-rr
2011, 385; oLG hamm, Dar 2011, 409; oLG Celle,
VD 2013, 200), kann jedenfalls für die nebenstrafe
gemäß § 44 stGB nicht gefolgt werden. Denn das re-
visionsgericht hat auf die sachrüge hin lediglich zu
prüfen, ob das urteil des tatrichters – auch was den
rechtsfolgenausspruch und insbesondere die Verhän-
gung und Begründung eines Fahrverbotes betrifft –
rechtsfehler aufweist. aufgrund der eingeschränkten
Prüfungsmöglichkeiten kann das revisionsgericht auf
der Grundlage der rechtsfehlerfrei getroffenen und
daher für das revisionsgericht bindenden Feststellun-
gen in dem angefochtenen urteil auch nur für den Zeit-
raum bis zur letzten tatrichterlichen Verhandlung prü-
fen, ob der Betroffene nach der abgeurteilten tat noch
in anderer weise strafrechtlich bzw. straßenverkehrs-
rechtlich in Erscheinung getreten ist; ihm ist es jedoch
verwehrt, hierüber eigene Feststellungen zu treffen (so
zum Fahrverbot gemäß § 25 stVG auch saarländi-
sches oberlandesgericht, Vrs 126, 203).

41. Zu den Darlegungs- und Erörterungsanfor-
derungen im Urteil bei (hier: unechtem Teil-)Frei-
spruch vom Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit
nach § 24a [Abs. 1] StVG im Falle angeblich unbe-
wusster Alkoholaufnahme.

kammergericht Berlin,
Beschluss vom 3. März 2016 

– 3 ws (B) 106/16, 3 ws (B) 106/16 - 122 ss 30/16 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Der Polizeipräsident in B[…] hat mit Bußgeldbe-

scheid vom 20. april 2015 gegen den aufgrund zweier
Geschwindigkeitsüberschreitungen vorbelasteten Be-
troffenen wegen tateinheitlich begangener ordnungs-
widrigkeiten nach § 24a abs. 1 stVG und § 37 abs. 2
(nr. 1 satz 7) stVo i.V. m. § 24 stVG eine Geldbuße
von 550 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot festge-
setzt. Der Betroffene soll, so der Vorwurf des Buß-
geldbescheids, mit einer atemalkoholkonzentration
von 0,35 mg/l rotes ampellicht missachtet haben. auf
seinen Einspruch hat das amtsgericht den Betroffenen
zu einer Geldbuße von 110 Euro verurteilt und von der
Verhängung eines Fahrverbots abgesehen. Es hat ihn
lediglich eines „einfachen“ rotlichtverstoßes für über-
führt angesehen, nicht aber der ordnungswidrigkeit
nach § 24a stVG. an einer diesbezüglichen Verurtei-
lung hat sich die Bußgeldrichterin gehindert gesehen,
weil dem Betroffenen kein Fahrlässigkeitsvorwurf zu
machen sei. sie hat dem Betroffenen geglaubt, er habe
in einer Gaststätte ein alkoholfreies weizenbier be-
stellt, aber offenbar ein alkoholhaltiges erhalten, und
auch vor und während der Fahrt habe er nicht bemerkt,
alkoholisiert gewesen zu sein.

Die rechtsbeschwerde der amtsanwaltschaft Ber-
lin beanstandet, dass der Betroffene weder wegen
eines qualifizierten rotlichtverstoßes noch wegen der
ordnungswidrigkeit nach § 24a stVG verurteilt wor-
den ist. auch rügt sie, dass das amtsgericht den durch
die polizeilichen Zeugen bekundeten und im urteil
festgehaltenen umstand, dass der Betroffene durch ein
am Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug überrascht war
und mit einem schlenker ausweichen musste, nicht
zum anlass genommen hat, unter dem Gesichtspunkt
des § 316 stGB in das strafverfahren überzuleiten.
schließlich beanstandet die amtsanwaltschaft, dass
das amtsgericht weder die wirtsperson noch einen na-
mentlich bekannten Gast als Zeugen vernommen hat.
Die zu ungunsten des Betroffenen eingelegte rechts-
beschwerde der amtsanwaltschaft hat mit der rüge
sachlichen rechts Erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
1. unzulässig ist allerdings die Beanstandung, das

amtsgericht habe weder die wirtsperson noch den an-
wesenden Gast des Lokals als Zeugen vernommen.
auch wenn die amtsanwaltschaft ausdrücklich nur die
Verletzung materiellen rechts rügt, handelt es sich
hierbei um eine aufklärungsrüge. Diese ist nicht in
einer § 79 abs. 3 satz 1 owiG, § 344 abs. 2 satz 2
stPo genügenden weise ausgeführt.

2. Dahinstehen kann die Frage, ob sich das amtsge-
richt des unterschieds zwischen der in mg/l gemesse-
nen atemalkohol- und der üblicherweise in Promille
bezeichneten Blutalkoholkonzentration bewusst war.
Diesbezügliche Zweifel ergeben sich bereits daraus,
dass sowohl bei den urteilsfeststellungen […] als auch
bei der Beweiswürdigung […] von einer „atemalko-
holkonzentration von 0,35 Promille“ die rede ist. Ein
derartiger irrtum wäre von Bedeutung, denn der 
atemalkoholwert ist gegenüber dem Blutalkoholwert
ein „tatbestandliches aliud“ (vgl. könig in hent-
schel/könig/Dauer, stVG 43. aufl., § 24a rn 16).
und es liegt auf der hand, dass die Einlassung des Be-
troffenen, er habe (nur) „ein weizenbier“ getrunken
auf der Grundlage einer mit 0,35 Promille gemessenen
Blutalkoholkonzentration glaubhafter wäre als bei
einer atemalkoholkonzentration von 0,35 mg/l.

3. Es kann auch offen bleiben, ob die Beweiswürdi-
gung widersprüchlich ist. anlass zu dieser Einschät-
zung könnte geben, dass es in den urteilsgründen ein-
erseits heißt, die Einlassung des Betroffenen, er sei
„davon ausgegangen, ein alkoholfreies weizen getrun-
ken zu haben“, sei „nicht mit der für eine Verurteilung
notwendigen sicherheit zu widerlegen“ […]. anderer-
seits heißt es im urteil, dass das „Gericht davon über-
zeugt“ sei, „dass der Betroffene davon ausging, ein al-
koholfreies Bier getrunken zu haben“ […].

4. Jedenfalls leidet das urteil an einem durchgrei-
fenden Darstellungsmangel. Es gibt zwar die den Fahr-
lässigkeitsvorwurf in Frage stellende Einlassung des
Betroffenen wieder und erörtert sie, unterlässt es aber,
auch die gegen den Betroffenen sprechenden umstän-
de in gleicher weise darzustellen und zu erörtern (vgl.
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BGh nstZ-rr 2002, 338, nstZ 2012, 227; Meyer-
Goßner/schmidt, stPo 58. aufl., § 267 rn. 33). auch
enthält das urteil, obwohl sich der Betroffene umfas-
send eingelassen hat, keine angaben zum Zeitpunkt
des trinkendes. Daneben verhält sich das urteil auch
nicht zu weiteren Parametern, die dem rechtsbe-
schwerdegericht eine Überprüfung der Beweiswürdi-
gung ermöglichen könnten.

Das urteil lässt eine kritische auseinandersetzung
mit der Behauptung des Betroffenen vermissen, er
habe nur „ein weizenbier“ getrunken. Einer Erörte-
rung hätte es bedurft, weil die beim Betroffenen um
2.22 uhr und damit 42 Minuten nach einem von Poli-
zeibeamten beobachteten rotlichtverstoß gemessene
atemluft eine alkoholkonzentration von 0,35 mg/l
aufwies. auch wenn sich in der Literatur angaben
über konversionsfaktoren mit einer schwankungs-
breite in Extremen zwischen 1:0,7 und 1:6,0 finden
(vgl. haffner/Graw, nZV 2009, 209 m. w. n.; haff-
ner/Dettling, Blutalkohol 52, 233) und mithin eine
exakte konvertierung von atemalkohol in Blutalkohol
im wissenschaftlich-arithmetischen sinn ausgeschlos-
sen ist, so ist die wahrscheinlichkeit doch sehr hoch,
dass eine um 2.22 uhr entnommene Blutprobe einen
deutlich höheren Blutalkoholwert (in Promille) erge-
ben hätte. Dies gilt umso mehr, als die urteilsfeststel-
lungen es in zeitlicher und örtlicher hinsicht als denk-
bar oder sogar naheliegend erscheinen lassen, dass der
atemalkohol nicht in der anflutungs-, sondern in der
sog. postresorptiven Eliminationsphase gemessen
wurde. in diesem abschnitt steigen die konversions-
faktoren gegenüber der trinkphase deutlich an, näm-
lich auf durchschnittlich etwas über 1:2 (vgl. haff-
ner/Graw, a. a. o.; haffner/Dettling, a. a. o.: zwischen
1:1,99 und 1:2,33). auf dieser Grundlage geht auch
der Gesetzgeber von einer „normativen Entsprechung“
der Messverfahren im Verhältnis von 1:2 aus. Dabei
will er den Betroffenen, dessen atemalkohol gemes-
sen wird, eher etwas günstiger stellen als jenen, dessen
Blut untersucht wird, so dass die (hier nicht gemesse-
ne) Blutalkoholkonzentration des Betroffenen, zumal
die trinkphase schon länger abgeschlossen war und
ggf. die Phase überwiegender alkoholelimination be-
gonnen hatte, mit einiger wahrscheinlichkeit sogar
noch über dem verdoppelten atemalkoholwert gele-
gen hätte.

Für die hier alleine in den Blick zu nehmende Be-
stimmung der erforderlichen Darstellungs- und Erörte-
rungstiefe im urteil ergibt sich daraus, dass eine
orientierung an der – zudem auf empirisch-wissen-
schaftliche Erkenntnisse zurückgehenden – normati-
ven wertung des Gesetzgebers zulässig und geboten
ist. Danach musste das amtsgericht die Behauptung
des Betroffenen, er habe nur „ein weizenbier“ getrun-
ken, mit der Möglichkeit abgleichen, dass um 2.22 uhr 
eine Blutalkoholkonzentration von ca. 0,7 Promille
auf ihn wirkte. Eine Erörterung dieses umstands lag
umso näher, als allein zwischen der Gestellung des Be-
troffenen und der Messung 42 Minuten lagen. Die vom
Betroffenen zuvor besuchte Gastwirtschaft wiederum
lag mehr als 15 im innerstädtischen Verkehr zurückzu-

legende kilometer vom Gestellungsort entfernt, so
dass von einem noch deutlich früheren trinkende aus-
zugehen und gegebenenfalls in rechnung zu stellen
war, dass die mit dem Genuss von 0,5 l weizenbier
aufgenommene alkoholmenge (ca. 20 g) bereits ganz
oder zumindest teilweise abgebaut gewesen wäre.

Zwar bewertet es der nicht sachverständig beratene
senat nicht als Verstoß gegen die Denkgesetze, dass
das amtsgericht dem Betroffenen geglaubt hat, er habe
nur „ein weizenbier“ getrunken, und schon gar nicht
ersetzt der senat die würdigung der tatrichterin durch
seine eigene. Die im urteil geschilderten umstände
lassen die Einlassung jedoch als so überprüfungs- und
klärungsbedürftig erscheinen, dass es einer vertieften
Darstellung und auseinandersetzung mit den Begleit-
umständen bedurft hätte. hinzunehmen wäre die Be-
wertung des amtsgerichts gegebenenfalls gewesen,
wenn das urteil ein ausgesprochen leichtes körperge-
wicht des Betroffenen mitgeteilt hätte, so dass bereits
geringe Mengen alkohol zu der festgestellten, den Ge-
fahrengrenzwert des § 24a stVG erheblich überschrei-
tenden alkoholisierung geführt haben könnten. nach
einer überschlägigen Berechnung des senats und
(sogar) unter außerachtlassung möglichen abbaus
müsste der Betroffene allerdings zur tatzeit weniger
als 40 kg gewogen haben. unter zusätzlicher Berück-
sichtigung begonnener alkoholelimination dürfte die
vom Betroffenen angegebene trinkmenge indes kaum
plausibel sein.

5. Daneben ist auch die Beweiswürdigung nicht frei
von rechtsfehlern. Eine einen rechtsfehler im sinn
des § 79 abs. 3 owiG i.V. m. § 337 abs. 1 stPo dar-
stellende Lücke liegt vor, wenn die Beweiswürdigung
wesentliche Feststellungen nicht erörtert (vgl. etwa
BGh nstZ-rr 2016, 54) oder nur eine von mehreren
gleich naheliegenden Möglichkeiten prüft (vgl. BGh
nstZ-rr 2005, 147). Das ist hier der Fall. Der senat
versteht das urteil so, dass es das amtsgericht als indiz
für die Glaubhaftigkeit der Behauptung des Betroffe-
nen, er habe eigentlich alkoholfreies Bier trinken wol-
len, gewertet hat, dass er an krebs leidet und „seit ca.
einem Jahr generell keinen alkohol“ trinke. Zugleich
hat das amtsgericht dem Betroffenen geglaubt, dass er
„vor Fahrtantritt sowie während der Fahrt nicht merk-
te, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke
stand“. Es mag entfernt denkbar sein, dass ein seit
einem Jahr alkoholabstinent Lebender den zu einer
atemalkoholkonzentration von 0,35 mg/l führenden
alkohol nicht spürt. Jedenfalls müsste das urteil aber
erkennen lassen, dass sich die richterin der Besonder-
heit dieses umstands bewusst war, und es wäre darzu-
legen gewesen, dass und warum dem Betroffenen
gleichwohl geglaubt werden konnte.

Das urteil war daher aufzuheben und die sache an
das amtsgericht tiergarten zurückzuverweisen.

6. Für die erneute hauptverhandlung weist der
senat auf Folgendes hin:

a) Da § 24a stVG als abstrakte Gefährdungsord-
nungswidrigkeit wichtige rechtsgüter wie Leben, Ge-
sundheit und Eigentum der Verkehrsteilnehmer
schützt (vgl. BVerfG nJw 2005, 349 [= Ba 2005, 156



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

323Rechtsprechung

mit anm. scheffler/halecker]) und die Gefahren im
straßenverkehr, wo nachlässigkeiten und irrtümer zu
folgenschweren unfällen führen, besonders hoch sind,
sind auch die sorgfaltsanforderungen besonders streng
(Lk-könig, stGB 11. aufl., § 315c rn. 66). Folge-
richtig muss sich ein kraftfahrer vor Fahrtantritt nicht
nur der Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs (§ 23
stVo) und seiner Ladung (§ 22 stVo), sondern auch
seiner körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit
(§ 2 abs. 1 FeV; § 31 abs. 1 stVZo; auch §§ 315c,
316 stGB) sicher sein (vgl. senat Blutalkohol 52, 32).

sollte das in neuer hauptverhandlung gegebenen-
falls sachverständig beratene amtsgericht dem Betrof-
fenen erneut glauben, versehentlich alkohol konsu-
miert zu haben, wird neben dem bisher ausschließlich
in den Blick genommenen Vorwurf der bewussten
Fahrlässigkeit zu prüfen sein, ob dem Betroffenen in
Bezug auf seine alkoholisierung unbewusste Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt. Das wäre der Fall, wenn er bei der
nach den vorgenannten Maßstäben besonders strengen
selbstprüfung zu dem Ergebnis hätte kommen können
und müssen, dass er unter der wirkung von alkohol
stand. nach einjähriger alkoholabstinenz dürfte dies
bei der festgestellten atemalkoholkonzentration von
0,35 mg/l naheliegen.

b) Jedenfalls im Fall der nichterweislichkeit der
ordnungswidrigkeit nach § 24a stVG gebietet die
sachaufklärungspflicht die Beiziehung eines ampel-
schaltplans. Dieser wird mit großer wahrscheinlich-
keit ergeben, dass dem Betroffenen ein mit einem
Fahrverbot bewehrter qualifizierter rotlichtverstoß
zur Last fällt. Denn ausweislich der Bekundungen des
Zeugen r., dem das amtsgericht im ersten rechtsgang
geglaubt hat, leuchtete das für die Fußgänger geltende
ampellicht bereits grün, als der Betroffene über die
haltlinie fuhr […].

42. 1. Begründet das Tatgericht seine verschärfte
Sanktionsentscheidung für eine fahrlässige Ord-
nungswidrigkeit nach den §§ 24a Abs. 1 i.V. m. 
Abs. 3 StVG mit der Annahme eines Wiederho-
lungsfalls im Sinne der §§ 1 Abs. 1 und 2, 3 Abs. 1, 4
Abs. 3 BKatV i.V. m. Nr. 242.1 BKat, kann im Rah-
men der nach den §§ 71 Abs. 1 OWiG i.V. m. § 267
Abs. 3 Satz1 StPO gebotenen Zumessungserwä-
gungen auf entsprechende Feststellungen zur Vor-
ahndungssituation des Betroffenen nicht verzichtet
werden.

2. Um dem Rechtsbeschwerdegericht die Nach-
prüfung der Rechtsfolgenentscheidung zu ermög-
lichen, muss aus den Urteilsgründen deshalb ent-
weder hervorgehen, dass die (rechtskräftige) Vor-
ahndung im Sinne von Nr. 242.1 BKat im (neuen)
Tatzeitpunkt im Fahreignungsregister (FAER) be-
reits eingetragen war oder aber dem Betroffenen
vor der neuerlichen Zuwiderhandlung auf andere
Weise das Unrecht der (einschlägigen) früheren –
wenn auch nur fahrlässig begangenen – Tat, etwa
durch positive Kenntnis von der Verfolgung auf-

grund eines ihm zugestellten Bußgeldbescheids,
vor Augen geführt worden ist.

oberlandesgericht Bamberg,
Beschluss vom 25. Februar 2016 – 2 ss owi 129/16 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht hat die Betroffene am 18.11.2015

wegen einer am 03.12. 2014 fahrlässig begangenen
ordnungswidrigkeit des Führens eines kraftfahrzeugs
im straßenverkehr unter alkoholeinfluss gemäß § 24a
abs. 1 i.V. m. § 24a abs. 3 stVG zu einer Geldbuße
von 1.000 € verurteilt und gegen sie ein Fahrverbot
von drei Monaten verhängt. in Ziff. i. der urteilsgrün-
de verweist das amtsgericht auf eine dem urteil ange-
heftete auskunft aus dem Fahreignungsregister (Fa-
Er), aus der sich ergibt, dass die Betroffene rechts-
kräftig seit 01. 04. 2015 wegen eines am 13. 03. 2014
erfolgten Führens eines kraftfahrzeugs unter der wir-
kung eines berauschenden Mittels mit einer Geldbuße
von 500 € sowie einem mit der Vollstreckungserleich-
terung des § 25 abs. 2a stVG versehenen einmonati-
gen Fahrverbot vorgeahndet ist. seine rechtsfolgen-
entscheidung hat das amtsgericht wie folgt begründet:

„Der auch für Gerichte verbindliche Bußgeld-
katalog sieht für diese ordnungswidrigkeit ein
regelbußgeld von 1.000 € und ein regelfahrver-
bot von 3 Monaten vor, da das FaEr bereits eine
Entscheidung nach § 24a abs. 2 stVG enthält.
Gegen die Betroffene wurde mit Bußgeldbescheid
eine Geldbuße von 500 € und ein Fahrverbot von
einem Monat verhängt, weil sie am 13. 03. 2014
ein kraftfahrzeug unter der wirkung eines berau-
schenden Mittels führte. Der Bußgeldbescheid
wurde am 01.04. 2014 rechtskräftig. Eine Erhö-
hung oder andererseits eine Erniedrigung der
Geldbuße kam nicht in Betracht, da die vorliegen-
de tat in ihrer ausgestaltung weder nach oben
oder nach unten von üblichen derartigen Ver-
kehrsverstoßen abweicht und sich auch in der
hauptverhandlung keine hinweise auf eine be-
sonders gute oder schlechte wirtschaftliche Lage
der Betroffenen ergeben haben. Die Betroffene
verweigerte über ihren Verteidiger angaben zu
ihren wirtschaftlichen Verhältnissen.

im Einzelfall kann von der Verhängung eines
Fahrverbots abgesehen oder eine Verringerung
des Fahrverbotszeitraums angenommen werden,
wenn außergewöhnliche umstände vorliegen oder
die anordnung eines Fahrverbots unverhältnismä-
ßig ist. Dieser Möglichkeit, das Fahrverbot zu ver-
ringern oder davon abzusehen, ist sich das Gericht
bewusst gewesen. Maßgebend dafür, von dieser
Möglichkeit vorliegend keinen Gebrauch zu ma-
chen war, dass keinerlei außergewöhnliche um-
stände in der hauptverhandlung ersichtlich wur-
den und das Fahrverbot auch nicht unverhält-
nismäßig ist, sondern es entspricht neben der
Geldbuße der schuld der Betroffenen. alleine die
tatsache der selbständigkeit rechtfertigt ohne
weitere anhaltspunkte keine abweichende Ent-
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scheidung. auch die zurückgelegte Fahrtstrecke
von ca. 9 km rechtfertigt keine Verringerung.

Da, wie oben festgestellt, innerhalb von 2 Jah-
ren vor der ordnungswidrigkeit ein Fahrverbot
verhängt wurde, konnte von der Vergünstigung
nach § 25 abs. 2a stVG, den Führerschein erst
mit ablauf von 4 Monaten nach Eintritt der rechts-
kraft in amtliche Verwahrung geben zu müssen,
keinen Gebrauch gemacht werden. Das Fahrverbot
gilt mit rechtskraft dieser Entscheidung.“

Mit ihrer gegen diese Entscheidung gerichteten
rechtsbeschwerde rügt die Betroffene die Verletzung
formellen und materiellen rechts. Die Generalstaats-
anwaltschaft hat beantragt, die rechtsbeschwerde der
Betroffenen nach § 349 abs. 2 stPo als unbegründet
zu verwerfen. Die Gegenerklärung der Verteidigung
lag dem senat vor.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die statthafte (§ 79 abs. 1 satz 1 nrn. 1 und 2

owiG) und auch im Übrigen zulässige rechtsbe-
schwerde der Betroffenen hat auf die sachrüge – zu-
mindest vorläufig – insoweit Erfolg, als der rechtsfol-
genausspruch des angefochtenen urteils keinen
Bestand hat; im Übrigen ist die rechtsbeschwerde
aber unbegründet.

1. Der schuldspruch weist keinen rechtsfehler zum
nachteil der Betroffenen auf (§ 349 abs. 2 stPo
i.V. m. § 79 abs. 3 satz 1 owiG). [...]

2. indes hält die rechtsfolgenentscheidung recht-
licher Überprüfung nicht stand, weil sich die Feststel-
lungen des amtsgerichts zur Vorahndungslage der Be-
troffenen gemäß §§ 71 abs. 1 owiG i.V. m. § 267
abs. 3 satz 1 stPo als lückenhaft und widersprüchlich
erweisen und die auf die annahme eines wiederho-
lungsfalles im sinne von nr. 242.1 Bkat gestützte
sanktionsentscheidung nicht tragen (zur anwendbar-
keit des § 267 abs. 3 satz 1 stPo im Bußgeldverfah-
ren vgl. Göhler/seitz owiG. 16. aufl. § 71 rn. 40).

a) im ansatz zutreffend geht das amtsgericht davon
aus, dass ein fahrlässiger Verstoß gemäß § 24a abs. 1
i.V. m. abs. 3 stVG nach §§ 24a abs. 4, 25 abs. 1
satz 2 stVG i.V. m. §§ 1 abs. 1 und 2, 3 abs. 1, 4 
abs. 3 BkatV i.V. m. nr. 242.1 Bkat im wiederho-
lungsfall, also bei Eintragung bereits einer Entschei-
dung nach § 24a stVG, § 316 stGB oder § 315c 
abs. 1 nr. 1 a stGB im FaEr, im regelfall mit einer
Geldbuße von 1.000 € sowie einem Fahrverbot von
drei Monaten zu ahnden ist. Dabei knüpft die annah-
me eines wiederholungsfalles an eine zum tatzeit-
punkt im FaEr eingetragene einschlägige Vorah-
ndung an. Dies ergibt sich letztlich aus der überge-
ordneten Erwägung, dass eine sanktionsverschärfung
regelmäßig dann geboten ist, wenn der in der ganz
überwiegenden anzahl von Fällen nur fahrlässig han-
delnde Betroffene im Zeitpunkt der neuerlichen Zu-
widerhandlung für ihn formell verbindliche, nämlich
rechtskräftige Vorwarnungen und die sich hieran an-
schließenden ahndungsmaßnahmen missachtet hat.
insoweit hat der Verordnungsgeber einen bestimmten
regelfall herausgenommen und rechtlich verselbstän-

digt; er hat damit aber nicht zum ausdruck gebracht,
dass die annahme eines (sanktionserhöhenden) wieder-
holungsfalles stets die Eintragung der Vorahndung im
FaEr und damit deren rechtskraft voraussetzt. ohne-
hin sind die regelsätze der BkatV nur Zumessungs-
richtlinien, die den tatrichter nicht von eigenen Zu-
messungserwägungen, insbesondere nicht von einer
Einzelfallprüfung in Bezug auf die Berechtigung 
des katalogsatzes im konkreten Fall entbinden (vgl. 
hentschel/könig/Dauer straßenverkehrsrecht 43. aufl. 
§ 24 stVG rn. 64). sanktionserhöhend kann sich viel-
mehr im Einzelfall auch auswirken, dass dem Betrof-
fenen vor der neuerlichen tat das unrecht der ein-
schlägigen früheren tat auf andere weise vor augen
geführt wurde, etwa dadurch, dass der Betroffene
durch die Zustellung eines Bußgeldbescheides positi-
ve kenntnis von der Verfolgung der früheren – wenn
auch nur fahrlässig begangenen – tat erlangt hatte und
die hierfür erforderlichen zusätzlichen tatrichterlichen
Feststellungen den schluss zulassen, der Betroffene
habe sich über den vorausgegangenen warnappell hin-
weggesetzt (zur Parallelproblematik bei der annahme
eines beharrlichen Pflichtenverstoßes vgl. zuletzt
oLG Bamberg, Beschluss vom 16. 03. 2015 – 3 ss
owi 236/15 = VerkMitt 2015, nr. 35 = Dar 2015,
392= oLGst stVG § 25 nr. 59 unter hinweis auf Bay-
obLG nstZ-rr 1996; oLG hamm nZV 2000, 53;
Burhoff/Deutscher handbuch für das straßenverkehrs-
rechtliche owi-Verfahren 4. aufl. rn. 1595; hent-
schel/könig/Dauer § 25 stVG rn. 15, jeweils m. w. n.).

b) nach Maßgabe dieser Grundsätze tragen die bis-
herigen Feststellungen des amtsgerichts die annahme
eines wiederholungsfalls und die hierauf gestützte
sanktionsentscheidung nicht. ob zum Zeitpunkt der
verfahrensgegenständlichen tat vom 03.12. 2014 eine
einschlägige Vorahndung im FaEr eingetragen war,
ist den Feststellungen des amtsgerichts schon nicht
hinreichend sicher zu entnehmen, da sich aus der im
urteil in Bezug genommenen auskunft aus dem FaEr
als Datum der rechtskraft der Vorahndung der
01.04. 2015 ergibt, während im urteil selbst der
01.04. 2014 angegeben ist, was jedoch im hinblick auf
den zugehörigen tatzeitpunkt am 13. 03. 2014 auf ein
schreibversehen hindeuten dürfte.

wäre danach die Vorahndung erst am 01.04. 2015
rechtskräftig geworden, so hätten zum Zeitpunkt der
verfahrensgegenständlichen tat keine Eintragungen
im FaEr vorgelegen. ob die verhängten rechtsfolgen
gleichwohl Bestand haben können, hängt damit von
der Frage ab, ob zum Zeitpunkt der verfahrensgegen-
ständlichen tat der der Vorahndung zugrundeliegende
Bußgeldbescheid bereits erlassen und der Betroffenen
auch bekannt war. insoweit lässt das angefochtene ur-
teil, das schon nicht den Zeitpunkt des Erlasses des
Bußgeldbescheides mitteilt, die erforderlichen Fest-
stellungen vermissen.

43. Zu den Anforderungen an eine als Verfah-
renshindernis anzusehende Verfahrensverzöge-
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rung im Verfahren betreffend eine Verkehrsord-
nungswidrigkeit.

oberlandesgericht rostock,
Beschluss vom 27. Januar 2016 – 21 ss owi 2/16 [B] –

a u s  d e n  G r ü n d e n
i. Die nachprüfung des urteils aufgrund der

rechtsbeschwerderechtfertigung hat keinen rechts-
fehler zum nachteil der Betroffenen ergeben (§ 349
abs. 2 stPo i.V. m. § 79 abs. 3 satz 1 owiG). […]

ii. Ergänzend bemerkt der senat:
1. soweit der Verteidiger im schriftsatz vom

18. 01.2016 die auffassung vertritt, das Verfahren sei
aufgrund „absoluter Verjährung“ einzustellen, geht
dies fehl, da durch den Erlass des urteils 1. instanz –
auch im Falle der Verwerfung des Einspruchs nach 
§ 74 abs. 2 owiG, vgl. Göhler-Gürtler, owiG, 16.
auflage § 32 rz. 10 – die Verjährung bis zum ablauf
des Verfahrens gehemmt wird, § 32 abs. 2 owiG.
Dass bereits vor Erlass des urteils Verjährung einge-
treten sein könnte, ist nicht ersichtlich und wird nicht
einmal von der Verteidigung behauptet.

2. Die im schriftsatz vom 18. 01.2016 beantragte
Verfahrenseinstellung aufgrund des von der Verteidi-
gung vertretenen Verfahrenshindernisses der überlan-
gen Verfahrensdauer kam nicht in Betracht.

a) Die Verletzung des Beschleunigungsgebots führt
– sowohl in straf- wie in Bußgeldsachen – grundsätz-
lich nicht zu einem Verfahrenshindernis. Dies hat sei-
nen Grund darin, dass die tatsache und das Gewicht
des Verstoßes nur in einer Gesamtabwägung und mit
Blick auf die dem Verfahren zugrundeliegende Be-
schuldigung und das Maß des Verschuldens bestimmt
werden können; diese Feststellung entzieht sich einer
allein formellen Betrachtung. Das Bundesverfassungs-
gericht hat aber schon in seinem grundlegendem Be-
schluss vom 24. november 1983 (nJw 1984, 967) 
darauf hingewiesen, die auffassung, aus einer Verlet-
zung des Beschleunigungsgebots könne in keinem Fall
ein Verfahrenshindernis hergeleitet werden, begegne
verfassungsrechtlichen Bedenken. Zugleich hat es
klargestellt, dass ein unmittelbar aus dem rechts-
staatsgebot des Grundgesetzes abzuleitendes Verfah-
renshindernis allein dann in Betracht komme, wenn in
extrem gelagerten Fällen, in welchen das ausmaß der
Verfahrensverzögerung besonders schwer wiegt und
die Dauer des Verfahrens zudem mit besonderen Bela-
stungen für den Beschuldigten einhergegangen ist, das
strafverfahrensrecht keine angemessene Möglichkeit
zur Verfahrensbeendigung, z. B. durch anwendung
des § 153 stPo, zur Verfügung stellt. im Beschluss
vom 19. april 1993 (nJw 1993, 3254 ff.; vgl. auch
BVerfG nJw 1995, 1277, 1278;2003, 2225 ff.; 2003,
2897, 2898 f.; nstZ 2003, 2228 f.; nstZ-rr 2005,
346, 347, jeweils m. w. n.) hat das Bundesverfassungs-
gericht ausgeführt, eine rechtsstaatswidrige Verfah-
rensverzögerung müsse sich, da die strafe verhältnis-
mäßig sein und in einem gerechten Verhältnis zu dem
Verschulden des täters stehen müsse, bei der straf-
zumessung auswirken, wenn sie nicht im Extrem-

bereich zur Einstellung oder zum Vorliegen eines 
Verfahrenshindernisses führe (vgl. auch krehl/Eidam
nstZ 2006, 1, 9 f.).

aus rechtsstaatlichen Gründen kann die Verfahrens-
einstellung wegen überlanger Verfahrensdauer dann
unabweisbar werden, wenn einer außergewöhnlichen,
vom Beschuldigten nicht zu vertretenden und auf Ver-
säumnisse der Justiz zurückzuführenden Verfahrens-
verzögerung, die den Beschuldigten im Lichte der Ge-
samtdauer des Verfahrens unter abwägung der
Gesamtumstände des Einzelfalls, namentlich des tat-
vorwurfs, des umfangs und der schwierigkeit des Ver-
fahrensgegenstandes, des festgestellten oder voraus-
sichtlich feststellbaren schuldumfangs sowie mög-
licher Belastungen durch das Verfahren, in unverhält-
nismäßiger weise belastet, im rahmen einer sachent-
scheidung keinesfalls mehr hinreichend rechnung ge-
tragen werden kann (so etwa bei BGhst 35, 137 ff.;
vgl. auch BGhst 46, 159, 169 f.; aus der rechtspre-
chung der oberlandesgerichte vgl. etwa oLG Düssel-
dorf stV 1995, 400, 401 f.; oLG schleswig stV 2003,
379 ff.; oLG stuttgart nstZ 1993, 450; oLG Zwei-
brücken nstZ 1989, 134; 1995, 49 f.).

Dieselben Grundsätze wie zuvor ausgeführt haben
auch dann zu gelten, wenn nach Erlass des tatrichter-
lichen urteils das Beschleunigungsgebot in erheb-
licher weise verletzt worden ist. Das revisionsgericht
hat den – möglichen – Verstoß auf eine zulässige revi-
sion hin von amts wegen zu beachten (vgl. zu alledem
Beschluss des 1. strafsenats des oLG rostock vom
24. 03. 2010 – 1 ss 08/10 i 11/10 – juris; Meyer-Goß-
ner-schmitt, stPo, 58. aufl. art. 6 Mrk rn. 9 ff. 
m. w. n.; BGh nstZ-rr 2005, 320).

b) Eine danach nötige außergewöhnliche, beson-
ders schwer wiegende Verfahrensverzögerung, die die
Betroffene in unverhältnismäßiger weise belastet hätte
und auf die nunmehr nur noch durch Verfahrensein-
stellung reagiert werden könnte, vermag der senat
indes nicht anzunehmen. auch wenn der Großteil der
Verfahrensschritte von der zeitlichen abfolge her nicht
zu beanstanden ist, ist der Verteidigung aber zuzuge-
stehen, dass die sache in der Zeit von august 2014 bis
august 2015, mithin 1 Jahr lang, beim amtsgericht
nicht gefördert worden ist, ohne dass hierfür ein an-
lass ersichtlich wäre. andererseits sind auch von sei-
ten der Betroffenen keinerlei schritte unternommen
worden, die sache voranzubringen, denn sie ist nicht
nur unentschuldigt der amtsgerichtlichen hauptver-
handlung vom 22. 05. 2014 fern geblieben, sondern hat
ausweislich des schriftsatzes vom 28. 05. 2014 offen-
bar ihren Verteidiger nicht in die Lage versetzt, einen
entschuldigenden sachverhalt wenigstens vortragen
zu können, und diese Einstellung auch nach der rich-
terlichen Bitte in der Verfügung vom 16. 07. 2014 um
nähere ausführungen zum wiedereinsetzungsgesuch
augenscheinlich nicht geändert. Überdies wäre zu er-
warten gewesen, dass die – von april 2010 bis august
2013 in wenigstens weiteren 8 Fällen straßenverkehrs-
rechtlich in Erscheinung getretene – Betroffene von
sich aus gelegentlich bei Gericht nach dem stand der
Dinge fragt, wenn der offene ausgang der sache für
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sie eine „emotionale Belastung“ dargestellt hätte.
auch dies hat sie bezeichnenderweise über 1 Jahr hin-
weg nicht getan bzw. vornehmen lassen.

3. Eine etwaige kompensation der Verfahrensver-
zögerung auf der rechtsfolgenseite (vgl. Beschluss
des senats vom 12. 06. 2008 – 2 ss(owi) 271/06 i
169/06 – juris; oLG saarbrücken, Beschluss vom
06. 05. 2014 – ss (B) 82/12 (59/12 owi) – juris) kam
vorliegend nicht in Betracht.

Da es sich bei einem – wie vorliegend – Verwer-
fungsurteil nach § 74 abs. 2 owiG um ein reines Pro-
zessurteil handelt, welches keine Feststellungen zur
schuld- und rechtsfolgenfrage enthält, hat sich die
rechtliche Überprüfung des rechtsbeschwerdegerichts
im rahmen der sachrüge auf das Vorliegen von Ver-
fahrensvoraussetzungen bzw. Verfahrenshindernissen
zu beschränken (BGhst 21, 242; 46, 230), für die vor-
liegend keine anhaltspunkte ersichtlich sind. Es ist
dem senat verwehrt, eine inhaltliche Überprüfung der
sich aus dem Bußgeldbescheid ergebenden rechtsfol-
gen etwa unter dem aspekt des absehens von der Ver-
hängung eines Fahrverbotes wegen überlanger Ver-
fahrensdauer vorzunehmen (vgl. oLG Bamberg,
Beschluss vom 14. 01.2009 – 2 ss owi 1538/08 –
juris).

44. 1. Eine Rechtsbeschwerde der Staatsanwalt-
schaft gegen die Gewährung der Viermonatsfrist
nach § 25 Abs. 2a StVG ist nicht nach § 79 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 OWiG zulässig, weil es sich dabei nicht
um die Anordnung einer Nebenfolge nichtvermö-
gensrechtlicher Art handelt.

2. Eine solche isolierte Rechtsbeschwerde ist
auch jedenfalls dann nicht nach § 79 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 OWiG statthaft, wenn bereits im Bußgeldbe-
scheid eine Viermonatsfrist zugebilligt wurde.

oberlandesgericht Celle,
Beschluss vom 20. oktober 2015 – 2 ss (owi) 308/15 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Mit Bußgeldbescheid vom 20. 05. 2014 wurde ge-

gen den Betroffenen eine Geldbuße in höhe von 130 € 
sowie ein Fahrverbot von einem Monat Dauer ange-
ordnet, wobei dem Betroffenen eine abgabefrist von
vier Monaten gemäß § 25 abs. 2a stVG zugebilligt
wurde. Dem Betroffenen wurde zur Last gelegt, am
18. 02. 2014 um 19:47 uhr auf der BaB 7 die dort zu-
lässige Geschwindigkeit von 80 km/h um vorwerfbare
32 km/h überschritten zu haben. Das Fahrverbot be-
ruhte auf § 4 abs. 2 satz 2 der Bußgeldkatalogverord-
nung. Mit dem angefochtenen urteil vom 02. 04. 2015
hat das amtsgericht gegen den Betroffenen wegen
fahrlässiger Überschreitung der zulässigen höchst-
geschwindigkeit ebenfalls eine Geldbuße von 130 €
festgesetzt, ein Fahrverbot von einem Monat Dauer
verhängt und ihm eine abgabefrist von vier Monaten
zugebilligt. aus den Feststellungen ergibt sich jedoch,
dass gegen den Betroffenen bereits mit seit dem

09. 06. 2012 rechtskräftigen Bußgeldbescheid eben-
falls ein Fahrverbot für die Dauer von einem Monat
verhängt worden war. nach den Feststellungen erfolg-
te die Geschwindigkeitsmessung mit einem Ge-
schwindigkeitsmessgerät Es 3.0, das ordnungsgemäß
aufgestellt, geeicht und bedient worden ist. 

Gegen dieses urteil wendet der Betroffene sich mit
seiner rechtsbeschwerde, mit der er einen Darstel-
lungsmangel rügt und bemängelt, dass eine Überprü-
fung der eingesetzten software hätte erfolgen müssen. 

Die staatsanwaltschaft beanstandet mit ihrer
rechtsbeschwerde die Zubilligung der Viermonatsfrist
gemäß § 25 abs. 2 a stVG. 

Die Generalstaatsanwaltschaft hat beantragt, die
rechtsbeschwerde des Betroffenen gemäß §§ 79 
abs. 3 satz 1 owiG, 349 abs. 2 stPo zu verwerfen.
Das angefochtene urteil genüge den anforderungen
an die Darstellung eines standardisierten Messverfah-
rens in den urteilsgründen, insbesondere bedürfe es
der angabe der verwendeten Gerätetyps und der kon-
kret verwendeten softwareversion nicht. 

Die Generalstaatsanwaltschaft vertritt die rechts-
beschwerde der staatsanwaltschaft und beantragt, das
angefochtene urteil dahingehend abzuändern, dass die
Bestimmung der Viermonatsfrist entfalle. Eine solche
rechtsbeschwerde, die auf diesen Punkt beschränkt
sei, sei gemäß § 79 abs. 1 nr. 2 owiG statthaft, da
auch der Betroffene die unterlassene anordnung einer
Bestimmung nach § 25 abs. 2a stVG isoliert mit der
rechtsbeschwerde angreifen könne.

Der Betroffene hält die rechtsbeschwerde der
staatsanwaltschaft bereits für unzulässig. 

a u s  d e n  G r ü n d e n :
1. Die rechtsbeschwerde des Betroffenen erweist

sich als unbegründet. Der senat verwirft die rechts-
beschwerde gemäß §§ 79 abs. 3 satz 1 owiG, 349 
abs. 2 stPo auf antrag der Generalstaatsanwaltschaft
und unter hinweis auf die zutreffenden ausführungen
in deren antrag. 

2. Die rechtsbeschwerde der staatsanwaltschaft er-
weist sich gemäß § 79 abs. 1, § 80 abs. 1 owiG als
unzulässig, da kein Zulassungsgrund besteht. 

Denn die rechtsbeschwerde bedarf gemäß § 79
abs. 1 satz 2 owiG der Zulassung, da kein Fall von 
§ 79 abs. 1 satz 1 owiG vorliegt. 

a) Die rechtsbeschwerde der staatsanwaltschaft ist
nicht gemäß § 79 abs. 1 satz 1 nr. 3 owiG zulässig. 
§ 79 abs. 1 nr. 3 owiG erfasst grundsätzlich die den
Betroffenen begünstigenden Fälle einer nichtverurtei-
lung oder des absehens von der Verhängung eines
Fahrverbotes. seinem wortlaut nach ist diese rege-
lung hier nicht einschlägig, denn das amtsgericht hat
gerade nicht von der Verhängung eines Fahrverbotes
abgesehen. nach den Gesetzesmaterialien zu dieser
Vorschrift könnte jedoch zu erwägen sein, die Vor-
schrift auch auf den Betroffenen begünstigende Fol-
geentscheidungen im Zusammenhang mit der Verhän-
gung eines Fahrverbotes zu beziehen, denn durch die
neufassung von § 79 abs. 1 satz 1 nr. 3 owiG sollte
„sichergestellt werden, dass alle auf ein Fahrverbot be-



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

327Rechtsprechung

zogenen Entscheidungen der amtsgerichte trotz der
anhebung des Beschwerdewertes weiterhin der nach-
prüfung mit der rechtsbeschwerde unterliegen“ (Bt
Drucksache 13/8655, s. 13). allerdings verlangt § 79
abs. 1 nr. 3 owiG als kumulative Voraussetzung für
die statthaftigkeit einer rechtsbeschwerde der staats-
anwaltschaft beim absehen von der Verhängung eines
Fahrverbotes, dass dieses entweder im Bußgeldbe-
scheid festgesetzt oder von der staatsanwaltschaft be-
antragt worden war. Diese kumulative Voraussetzung
müsste daher auch bei einer Erstreckung auf begünsti-
gende Folgeentscheidungen vorliegen in dem sinne,
dass das absehen von der Vergünstigung im Bußgeld-
bescheid oder in der hauptverhandlung angeordnet
oder beantragt worden ist. Beides ist hier hinsichtlich
der Viermonatsfrist jedoch nicht der Fall. insbesonde-
re war bereits im Bußgeldbescheid dem Betroffenen
die Viermonatsfrist zugebilligt worden.

b) auch ein Fall von § 79 abs. 1 satz 1 nr. 2
owiG, wie von der Generalstaatsanwaltschaft ange-
nommen, liegt hier nicht vor. nach § 79 abs. 1 satz 1
nr. 2 owiG ist eine rechtsbeschwerde zulässig, wenn
eine – und allein darum geht es hier – nebenfolge
nichtvermögensrechtlicher art angeordnet worden ist.
Fraglich ist mithin, ob die Zubilligung der Viermonats-
frist gemäß § 25 abs. 2a stVG als solche nebenfolge
nichtvermögensrechtlicher art angesehen werden
kann. Dies ist zu verneinen:

Zwar ist es anerkannt, dass die unterlassene anord-
nung einer Viermonatsfrist gemäß § 25 abs. 2a stVG
isoliert mit der rechtsbeschwerde – vom Betroffenen
– angefochten werden kann (vgl. dazu oLG Düssel-
dorf, nstZ rr 1999, 61; oLG Jena, Vrs 111, 152;
Göhler seitz, § 79, owiG, 16. aufl., rdnr. 9; Bur-
mann/hess/Jahnke/Janker, straßenverkehrsrecht, 22.
aufl., § 25 rdnr. 44). Dies gilt jedoch nicht zwangs-
läufig für den umgekehrten Fall einer isolierten an-
fechtung einer unrechtmäßigen Zubilligung dieser
Frist durch die staatsanwaltschaft. Der von der Gene-
ralstaatsanwaltschaft herangezogene Grundsatz der
waffengleichheit gilt im Bereich der Zulassung der
rechtsbeschwerde nämlich gerade nicht uneinge-
schränkt. aus der systematik des § 79 abs. 1 owiG
ergibt sich vielmehr, dass für die staatsanwaltschaft
und den Betroffenen teilweise unterschiedliche Vor-
aussetzungen gelten. Dies wird insbesondere deutlich
bei den nebenfolgen nichtvermögensrechtlicher art.
Diese sind nämlich gemäß § 79 abs. 1 satz 1 nr. 2
owiG in dem Fall, in dem sie angeordnet werden,
vom Betroffenen uneingeschränkt anfechtbar. Dem-
gegenüber ist die unterbliebene anordnung von
nebenfolgen nichtvermögensrechtlicher art, wenn es
sich dabei nicht um ein Fahrverbot handelt, gerade
nicht von der staatsanwaltschaft anfechtbar, sondern
nur dann, wenn dies nach der höhe der Geldbuße zu-
lässig ist (vgl. dazu rebmann/roth/hermann, owiG,
§ 79 rdnr. 5). 

auch die auslegung des § 79 abs. 1 satz 1 nr. 2
owiG nach seinem wortlaut spricht gegen die statt-
haftigkeit einer isolierten anfechtbarkeit der Gewäh-
rung der Viermonatsfrist durch die staatsanwaltschaft.

Bei der Viermonatsfrist handelt es sich nämlich nicht
um die nebenfolge selbst, sondern lediglich um eine
Folgeentscheidung hinsichtlich der nebenfolge „Fahr-
verbot“. Dies lässt sich vergleichen mit den Zahlungs-
erleichterungen, über die gemäß § 18 owiG zu ent-
scheiden ist, wenn eine Geldbuße gemäß § 17 owiG
verhängt wird. 

auch der sinn und Zweck des § 79 abs. 1 satz 1 
nr. 2 owiG spricht gegen eine isolierte anfechtbar-
keit einer zugebilligten Viermonatsfrist gemäß § 25
abs. 2a stVG durch die staatsanwaltschaft ohne Zu-
lassungsgrund nach § 80 owiG. Die Beschränkungen
der statthaftigkeit einer rechtsbeschwerde, wie sie
heute noch in § 79 owiG enthalten sind, gehen auf das
owiG v. 24. 05.1968 zurück. in der Gesetzesbegrün-
dung heißt es dort zu der bereits damals vorgenomme-
nen Differenzierung zwischen nebenfolgen vermö-
gensrechtlicher und nichtvermögensrechtlicher art,
dass „die revision“ bei nebenfolgen nichtvermögens-
rechtlicher art (z. B. der Einziehung des Jagdscheins,
der anordnung des Fahrverbotes) stets zulässig sein
soll, weil diese Eingriffe für den Betroffenen meist von
erheblicher Bedeutung seien (Bt-Drucksache V/1269,
s. 100). Der uneingeschränkten anfechtbarkeit ange-
ordneter nebenfolgen nach § 79 abs. 1 satz 1 nr. 2
owiG liegt also die Überlegung zugrunde, dass diese
für den Betroffenen meist mit einem erheblichen Ein-
griff verbunden sind. aus dieser Begründung ergibt
sich eindeutig, dass der Gesetzgeber bei der Formulie-
rung „nebenfolge angeordnet“ nur solche nebenfol-
gen vor augen hatte, die in rechte der Betroffenen
eingreifen. Dies ist bei der Zubilligung der Viermo-
natsfrist nach § 25 abs. 2a stVG gerade nicht der Fall. 

Der gesetzlichen regelung der beschränkten an-
fechtbarkeit erstinstanzlicher ordnungswidrigkeiten-
entscheidungen insgesamt lag zugrunde, dass die
rechtsmittel grundsätzlich eingeschränkt werden soll-
ten und in Bagatellsachen auf einen mehrstufigen in-
stanzenzug verzichtet werden sollte (Bt-Drucksache
V/1269, s. 100). Der Gesetzgeber hat daher Differen-
zierungen vorgenommen und ist dabei nur für Fälle
mit einer gewissen Bedeutung von einer uneinge-
schränkten anfechtbarkeit ausgegangen. solche Fälle
sollten u. a. diejenigen sein, mit denen gegen den Be-
troffenen eine nebenfolge nichtvermögensrechtlicher
art angeordnet wird. Daraus lässt sich gerade nicht
schließen, dass die uneingeschränkte anfechtbarkeit
auch für die staatsanwaltschaft in solchen Fällen gel-
ten soll, in denen dem Betroffenen eine Begünstigung
gewährt wird. Dies entspricht auch der ratio der neu-
fassung des § 25 abs. 2a stVG, dem ebenfalls zugrun-
de lag, dass die Zahl der Einsprüche bzw. rechtsbehel-
fe insgesamt verringert werden sollte (vgl. dazu Bt-
Drucksache 13/8655, s. 13). 

c) Die rechtsbeschwerde der staatsanwaltschaft
wäre hier demnach gemäß § 80 abs. 1 owiG nur dann
zulässig, wenn einer der dort genannten Zulassungs-
gründe vorliegen würde. Dies ist indessen nicht der
Fall. Die unrechtmäßige Zubilligung der Viermonats-
frist beruht ersichtlich auf einem Fehler im Einzelfall,
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hinsichtlich dessen auch keine wiederholung droht,
wie sich aus dem Begleitvermerk der amtsrichterin er-
gibt.

(Mitgeteilt vom 2. senat für Bußgeldsachen des
oberlandesgerichts Celle)

45. 1. Zwischen dem unerlaubten Besitz von Be-
täubungsmitteln und der zeitgleich begangenen
Ordnungswidrigkeit nach § 24a Abs. 2 StVG liegt
verfahrensrechtlich keine Tatidentität im Sinne des
§ 264 StPO, sondern Realkonkurrenz vor, wenn das
Mitsichführen der Betäubungsmittel im Kraftfahr-
zeug in keinem inneren Zusammenhang bzw. Bedin-
gungszusammenhang mit dem Fahrvorgang steht.

2. Es gibt keinen Erfahrungssatz des Inhalts,
dass nur unter Einwirkung von Cannabinoiden ste-
hende Fahrzeugführer auffallend zügig unterwegs
sind, auch wenn die Straße nicht sehr breit ist.

3. Zur Verhältnismäßigkeit der Fortdauer der
vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis.

Landgericht Gera,
Beschluss vom 25. april 2016 – 9 Qs 123/16 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Mit Beschluss vom 23. 02. 2016 hat das amtsge-

richt Pößneck, Zweigstelle Bad Lobenstein, dem an-
geklagten die Fahrerlaubnis gemäß § 111a stPo 
vorläufig entzogen und die Beschlagnahme des Füh-
rerscheines angeordnet, weil er am 13.11.2014 gegen
17.35 uhr den Pkw […] auf der s[…] straße in G[…]
in fahruntüchtigem Zustand geführt hat, obwohl er 
infolge vorangegangenen Genusses berauschender
Mittel fahruntüchtig war. […] Gegen den Beschluss
des amtsgerichts Pößneck, Zweigstelle Bad Loben-
stein, vom 23. 02. 2016 hat der angeklagte mit schrift-
satz vom 17. 03. 2016 Beschwerde eingelegt. […] Mit
Verfügung vom 18. 03. 2016 hat das amtsgericht der
Beschwerde nicht abgeholfen und diese dem Landge-
richt zur Entscheidung vorgelegt.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde ist zulässig und begründet.
Zu unrecht hat das amtsgericht dem angeklagten

die Fahrerlaubnis entzogen, da dieser des Fahrens
unter Einfluss berauschender Mittel gemäß § 316 
abs. 1 u. 2 stGB hinreichend verdächtig sei.

Die auffassung der Verteidiger des angeklagten in
seinem Beschwerdeschriftsatz, der Beschluss des
amtsgerichts Pößneck, Zweigstelle Bad Lobenstein,
müsse deshalb aufgehoben werden, weil das Verfahren
gegen ihn eingestellt werden müsse, weil ein strafkla-
geverbrauch eingetreten sei, wird von der kammer aus
folgenden Gesichtspunkten nicht geteilt. Zwischen
dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln und
der zeitgleich begangenen ordnungswidrigkeit nach 
§ 24a abs. 2 stVG liegt verfahrensrechtlich keine ta-
tidentität im sinne des § 264 stPo, sondern realkon-

kurrenz vor, wenn das Mitsichführen der Betäubungs-
mittel im kraftfahrzeug in keinem inneren Zusammen-
hang bzw. Bedingungszusammenhang mit dem Fahr-
vorgang steht. Entscheidend ist somit der Zweck der
Fahrt des angeklagten, vgl. BGh Beschluss vom
27. 04. 2004, az.: 1 str 466/03, recherchiert in Juris 
[= Ba 2005, 242]. Danach besteht zwischen beiden
taten – der rauschtat und dem unerlaubten Besitz von
Betäubungsmitteln – keine tateinheit, da sich die ob-
jektiven tatbestandlichen ausführungshandlungen die-
ser beiden Delikte nicht einmal ansatzweise decken,
die bei natürlicher Betrachtungsweise – ungeachtet der
zeitlichen Überschneidung bei der tatbegehung – zwei
selbständige auf gesonderten tatenschlüssen beruhen-
de körperliche willensbetätigungsakte darstellen.
Denn nach der Einlassung des angeklagten in dem Be-
schwerdeschriftsatz hat er ca. eine halbe stunde vor
Fahrtantritt mit einer anderen Person thC-haltige Be-
täubungsmittel konsumiert und danach erst die bei ihm
sichergestellten Betäubungsmittel erhalten. soweit er
sich weiter dahingehend einlässt, die Fahrt habe zur
Verbringung des sichergestellten Marihuanas von
Plauen zu seiner wohnung in G[…] gedient, ist ihm je-
doch entgegenzuhalten, dass die Fahrt zwar dem Ziel
der Verbringung/dem transport gedient haben mag,
aber rechtlich anders zu beurteilen ist, als in aus-
schließlichen „transport- oder Fluchtfällen“, die allein
den Zweck haben, den Drogenbesitz aufrechtzuerhal-
ten bzw. abzusichern. Denn der angeklagte war hier
nicht auf einer solchen „transport- oder Fluchtfahrt“,
sondern hätte seine tatsächliche sachherrschaft über
das rauschgift auch dann nicht verloren, wenn er nicht
am öffentlichen straßenverkehr teilgenommen hätte,
sondern z. B. mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach
G[…] gefahren wäre oder sich eines Fahrers bedient
hätte. Die Entscheidung des angeklagten sich selbst in
das Fahrzeug zu setzen und dieses zu führen, stellt le-
diglich eine Entscheidung zur Verlagerung des Besit-
zes dar, als zwangläufige Begleitfolge der mit dem
kraftfahrzeug bewirkten und bezweckten ortsverän-
derung des angeklagten. Die Mitnahme der Betäu-
bungsmittel bezieht sich auch nicht auf die Fahrtätig-
keit als solche, denn sie hat dem angeklagten
insbesondere auch nicht dazu gedient, sich durch den
konsum der Drogen als Genuss- oder aufputschmittel
die Fahrt zu erleichtern. hat der unter Drogeneinfluss
stehende Fahrzeugführer die Betäubungsmittel somit
nur beiläufig – wie in [diesem] Fall – bei sich geführt,
liegen zwei taten im strafprozessualen und auch im
materiell-rechtlichen sinne vor, da die objektiven tat-
bestandlichen ausführungshandlungen dieser beiden
Delikte sich nicht einmal teilweise decken. Es handelt
sich um zwei selbständige, auf gesondert gefassten
tatentschlüssen beruhende körperliche willenbetä-
tigungakte, vgl. körner-Patzack BtMG, 7. auflage, 
rn. 277 zu den Vorbemerkungen §§ 29 ff.

Der tatrichter wird somit zu entscheiden haben, 
ob der angeklagte wegen einer straftat nach § 316 
abs. 1, 2. alternative (unter Einfluss berauschender
Mittel) stGB zu verurteilen ist. Zwar steht fest, dass
der angeklagte unter Einfluss von Cannabinoiden ein
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Fahrzeug im öffentlichen Verkehr geführt hat. ob und
inwieweit der angeklagte jedoch in der Lage gewesen
war, das Fahrzeug sicher zu führen, ergibt sich nicht
ohne weiteres aus dem bisherigen akteninhalt. Eine
mit der 1,1 Promillegrenze nach alkoholgenuss ver-
gleichbare Grenze absoluter Fahruntüchtigkeit nach
Cannabiskonsum ist bislang medizinisch-naturwissen-
schaftlich nicht begründbar. Bei einer Verurteilung
nach § 316 abs. 1, 2. alternative muss vielmehr ein er-
kennbares äußeres Verhalten des Fahrzeugführers fest-
gestellt werden, das auf seine durch den Cannabiskon-
sum hervorgerufene Fahruntüchtigkeit hindeutet. als
solche ausfallerscheinungen, die durch den Cannabis-
konsum zumindest mit verursacht sein müssen, kom-
men insbesondere in Betracht: eine auffällige, sei es
regelwidrige, sei es besonders sorglose und leichtsin-
nige Fahrweise, ein unbesonnenes Benehmen bei Poli-
zeikontrollen, aber auch ein sonstiges Verhalten, das
rauschbedingte Enthemmung und kritiklosigkeit er-
kennen lässt, sowie Beeinträchtigungen der körperbe-
herrschung, wie z. B. stolpern und schwanken beim
Gehen, vgl. BGh in BGhst 31, 42 [= Ba 1982, 561].
Bei einer psychotropwirksamen Menge an thC von
ca. 36 ng/ml Blut kann daher eine Fahruntüchtigkeit
nur bei hinzutreten rauschbedingter ausfallerschei-
nungen angenommen werden, vgl. oLG Düsseldorf,
nJw 1994, 2428 f. [= Ba 1994, 333]. ausweislich des
toxikologischen Befundberichts vom 10.12. 2014 […]
hatte der angeklagte eine thC-konzentration von 
37 ng/ml im Blut. auch wenn es in der Zusammenfas-
sung des vorgenannten Berichtes heißt, dass die beim
angeklagten festgestellte hohe konzentration auf
einen chronischen konsum von Cannabis hinweise
und daher dessen generelle Fahreignung zu hinterfra-
gen sei, ergibt sich aus dem Feststellungsprotokoll der
Polizeibeamten vom 13.11.2014 indes keine der vor-
genannten ausfallerscheinungen, die auf den Canna-
biskonsum zurückzuführen sind. allein der umstand,
dass der angeklagte auf der engen, etwa 3 m breiten
straße durch auffallend zügiges Fahren aufgefallen
sei, kann nicht ausschließlich auf den vorhergehenden
Cannabiskonsum zurückgeführt werden, denn es gibt
keinen Erfahrungssatz des inhalts, dass nur unter Ein-
wirkung von Cannabinoiden stehende Fahrzeugführer
auffallend zügig unterwegs sind, auch wenn die straße
nicht sehr breit ist. Die Feststellung der Fahruntüchtig-
keit setzt zwar nicht stets das Vorliegen eines Fahrfeh-
lers voraus, sondern kann sich auch aus dem Zustand
und dem Verhalten des Fahrzeugführers bei einer kon-
trolle ergeben. Das setzt aber auffälligkeiten voraus,
die sich unmittelbar auf eine Beeinträchtigung der
Fahrtüchtigkeit beziehen, z. B. schwerwiegende Ein-
schränkungen der wahrnehmung und reaktionsfähig-
keit, mangelnde ansprechbarkeit, unfähigkeit zu ko-
ordinierten Bewegungen, extrem verlangsamte reak-
tion. allgemeine Merkmale des Drogenkonsums rei-
chen hier nicht aus, wie z. B. gerötete augen, erweiter-
te Pupillen, „verwaschene sprache“, verlangsamte
oder unsichere Motorik, verzögertes aufnahmevermö-
gen, schläfriges Erscheinungsbild oder unvermittelte
stimmungsschwankungen, vgl. Fischer stGB, § 316,

rn. 40 ff. Die von den Polizeibeamten in dem Feststel-
lungsprotokoll vom 13.11.2014 festgehaltenen Beob-
achtungen reichen insoweit nicht aus, um von einer
Fahruntüchtigkeit des angeklagten zweifelsfrei auszu-
gehen. Die Feststellungen des das Blut abnehmenden
arztes in seinem ärztlichen Bericht vom 13.11.2014
beruhen auf dessen Beobachtungen um 18.35 uhr,
somit eine stunde nach den Feststellungen der Polizei-
beamten. ob und in welchem rahmen diese verwert-
bar sind, um beim angeklagten zur tatzeit (17.35 uhr)
eine Fahruntüchtigkeit anzunehmen, wird der tatrich-
ter zu entscheiden haben.

unabhängig davon, ob der angeklagte im sinn des
§ 316 abs. 1, 2. alternative stGB hinreichend ver-
dächtig ist, steht bei der Prüfung der Verhältnismäßig-
keit der vorläufigen Maßnahme gem. § 111a stPo im
rahmen einer Gesamtschau aller zu berücksichtigen-
den umstände der Zeitablauf von mehr als 15 Monaten
zwischen tatbegehung und der Beschlussfassung ent-
gegen. nach Vorlage des toxikologischen Befundbe-
richts im Dezember 2014 wurde der schlussbericht
durch die sachbearbeiterin der Pi […] am 28. 05. 2015
[…] gefertigt. Danach erfolgten keine weiteren Ermitt-
lungshandlungen, so dass spätestens ab diesem Zeit-
punkt – nach Vorlage an die staatsanwaltschaft – ein
strafbefehl hätte beantragt werden können. Gründe
dafür, warum erst im november 2014 eine umtragung
des Verfahrens […] durch die zuständige staatsanwäl-
tin verfügt worden ist, ergeben sich nicht aus der akte.
Da der angeklagten mit dem ihm vorgeworfenen Fehl-
verhalten seit mehr als einem Jahr unbeanstandet am
straßenverkehr teilgenommen hat und auch bis zur
vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis nicht mehr
nachteilig aufgefallen ist, sind keine dringenden Grün-
de mehr vorhanden, dass ihm die Fahrerlaubnis end-
gültig entzogen wird, vgl. LG Mannheim, Zfs 2003,
208. Die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis
stellt sich damit auch als unverhältnismäßig dar, vgl.
oLG hamm, Vrs 102, 56 ff. [= Ba 2002, 222].

Die vom Verteidiger des angeklagten beantragte
herausgabe der Fahrerlaubnis geht in Leere, da eine
solche ausweislich der Mitteilung der Pi […] vom
21.03. 2016 anlässlich der am 18. 03. 2016 erfolgten
Durchsuchung nicht aufgefunden und nicht beschlag-
nahmt werden konnte.

46. Die Tatsachen, auf die die Behörde ihre Zwei-
fel an der Kraftfahreignung stützt, sind in der An-
ordnung, ein ärztliches Gutachten beizubringen,
substantiiert darzulegen. Eine Anordnung auf
einen bloßen Verdacht hin, sozusagen „ins Blaue
hinein“, ist nicht zulässig.

oberverwaltungsgericht des saarlandes, 
Beschluss vom 14. Juni 2016 – 1 B 133/16 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde gegen den [...]  Beschluss des Ver-

waltungsgerichts ist zulässig und begründet. […]
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in der rechtsprechung ist seit langem geklärt, dass
die Fahrerlaubnisbehörde aus der weigerung eines
Fahrerlaubnisinhabers, sich auf Fahreignung untersu-
chen zu lassen, bzw. aus der nicht fristgerechten Bei-
bringung eines geforderten Eignungsgutachtens nur
dann nach § 11 abs. 8 FeV auf die nichteignung des
Betroffenen schließen darf, wenn die anordnung der
untersuchung formell und materiell rechtmäßig, ins-
besondere anlassbezogen und verhältnismäßig ist.

Die verfahrensgegenständliche anordnung vom
02.12. 2015, ein ärztliches Gutachten beizubringen, ist
auf § 14 abs. 1 satz 1 nr. 2 FeV gestützt. Die Vor-
schrift setzt voraus, dass tatsachen die annahme be-
gründen, dass Betäubungsmittel im sinne des Betäu-
bungsmittelgesetzes eingenommen werden. nach § 11
abs. 6 satz 2 FeV hat die Behörde dem Betroffenen in
der Gutachtenanforderung die Gründe für die Zweifel
an seiner Fahreignung mitzuteilen. Erforderlich ist
eine substantiierte Darlegung unter angabe der tatsa-
chen, auf denen die Eignungszweifel beruhen. an die
Begründung der Eignungszweifel sind strenge anfor-
derungen zu stellen, denn die Gutachtenaufforderung
ist nicht selbständig anfechtbar, weswegen dem Be-
troffenen – mit Blick auf die in § 11 abs. 8 FeV vorge-
sehenen rechtlichen konsequenzen – die Möglichkeit
gegeben werden muss, sich frühzeitig klarheit darüber
zu verschaffen, ob die anordnung rechtmäßig ist. Die
Beibringung eines Gutachtens darf nur aufgrund kon-
kreter tatsachen und nicht auf einen bloßen Verdacht
hin „ins Blaue hinein“ verlangt werden. ob ausrei-
chende tatsachen vorliegen, ist nach den gesamten
umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Diesen an-
forderungen wird die anordnung des antragsgegners
vom 02.12. 2015 nicht gerecht.

in den Gründen der anordnung wird – ohne angabe
eines aktenzeichens – als tatsache in den raum ge-
stellt, dass die antragstellerin laut einer polizeilichen
Mitteilung vom 19. 05. 2015 unter ihrer wohnadresse
in mindestens drei Fällen via internet amphetamin,
Marihuana und Ecstasy bestellt hat. schon dies ist
falsch. Denn es heißt in der besagten Mitteilung ledig-
lich, dass die antragstellerin in einem Ermittlungsver-
fahren der staatsanwaltschaft B-stadt […] beschuldigt
werde, entsprechende Bestellungen aufgegeben zu
haben. Da der anordnung keine ablichtung der Mittei-
lung des Landespolizeipräsidiums beigefügt war,
konnte die antragstellerin die aufgezeigte Diskrepanz
zwischen dem inhalt der Mitteilung und dessen
wiedergabe in der Gutachtenanordnung nicht erken-
nen und damit nicht nachvollziehen, welche tatsachen
anlass zu den behaupteten Eignungszweifeln geben
könnten.

selbst den hinweis des Prozessbevollmächtigten
der antragstellerin vom 15.12. 2015, sie sei in dem
[…] geführten strafverfahren durch urteil des amts-
gerichts B-stadt vom 21.09. 2015 von den nunmehr
seitens des antragsgegners erhobenen Vorwürfen frei-
gesprochen worden, hat der antragsgegner nicht zum
anlass genommen, sich zunächst selbst klarheit über
den sachverhalt zu verschaffen, sondern unbeirrt an
seiner anordnung festgehalten, wobei er der antrag-
stellerin nunmehr „zum besseren Verständnis“ immer-

hin eine kopie der polizeilichen Mitteilung zur Verfü-
gung gestellt hat.

Eine so begründete Gutachtenanordnung wird
weder in formeller hinsicht den oben aufgezeigten
Darlegungserfordernissen des § 11 abs. 6 satz 2 FeV
gerecht noch genügt sie den materiell-rechtlichen an-
forderungen des § 14 abs. 1 satz 1 nr. 2 FeV, wonach
tatsachen die annahme eines konsums sogenannter
harter Drogen begründen müssen. sie erging ohne ei-
gene Erkenntnisse des antragsgegners zu den hinter-
gründen und damit der Berechtigung des in der poli-
zeilichen Mitteilung formulierten Verdachts der
Einnahme von Betäubungsmitteln. ihre aufrechterhal-
tung basiert auf der annahme, die Mitteilung des Ver-
dachts, die antragstellerin habe Betäubungsmittel be-
stellt, die mangels gegenteiliger Erkenntnisse zum
Eigenkonsum bestimmt gewesen sein dürften, stelle
sich ungeachtet des – behördlicherseits keiner Über-
prüfung unterzogenen – Einwands der antragstellerin,
sie sei bereits im Vorfeld der Gutachtenanordnung
rechtskräftig vom tatverdacht freigesprochen worden,
als tatsache im sinn des § 14 abs. 1 satz 1 FeV dar.
Eine so begründete Gutachtenanordnung genügt den
rechtlichen anforderungen nicht, muss daher nicht be-
folgt werden und vermag einer auf § 11 abs. 8 FeV ge-
stützten Entziehung der Fahrerlaubnis keine Grundla-
ge zu bieten.

Der senat nimmt vom seinem Bemühen, zur abrun-
dung der rechtlichen würdigung mit Blick auf den be-
reits erwähnten Freispruch und den Vortrag der an-
tragstellerin, das in der polizeilichen Mitteilung
genannte Verfahren […] sei inzwischen mangels hin-
reichenden tatverdachts nach § 170 abs. 2 stPo ein-
gestellt worden, die entsprechenden strafakten beizu-
ziehen, abstand, da deren kurzfristige Überlassung
nicht möglich war. Dies ist indes unschädlich. Die
akten lagen dem Verwaltungsgericht vor und aus der
zusammenfassenden wiedergabe im erstinstanzlichen
Beschluss und dem erfolgten Freispruch bzw. der Ein-
stellung nach § 170 abs. 2 stPo ergibt sich, dass zwar
Postsendungen mit Betäubungsmitteln, die an die an-
tragstellerin adressiert waren, abgefangen wurden, der
nachweis, dass sie die entsprechenden Bestellungen
aufgegeben hatte, aber nicht geführt werden konnte,
was möglicherweise damit im Zusammenhang stehen
mag, dass ihr Freund als konsument von Betäubungs-
mitteln bekannt sein soll.

nach derzeitigem sachstand spricht mithin nichts
dafür, dass sich die auf § 11 abs. 8 FeV gestützte Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis im hauptsacheverfahren als
rechtmäßig erweisen wird, so dass die abwägung der
privaten interessen der antragstellerin gegen das öf-
fentliche interesse an dem ausschluss ungeeigneter
kraftfahrer vom motorisierten Verkehr zu Gunsten der
antragstellerin ausgehen muss.

47. *) Für die Wiedererlangung der Fahreignung
nach Entziehung der Fahrerlaubnis wegen gele-
gentlichen Cannabiskonsums und mangelnden
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Trennungsvermögens bedarf es neben der nachge-
wiesenen Drogenabstinenz über eine gewisse Zeit-
dauer hinaus auch des Nachweises eines stabilen
Verhaltens- und Einstellungswandels, insbesondere
auch durch die Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens.

sächsisches oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 4. april 2016 – 3 B 63/16 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die mit der Beschwerde vorgebrachten Gründe, auf

deren Prüfung der senat im Verfahren des vorläufigen
rechtsschutzes gemäß § 146 abs. 4 sätze 3 und 6
VwGo beschränkt ist, ergeben nicht, dass es das Ver-
waltungsgericht zu unrecht abgelehnt hat, die auf-
schiebende wirkung des widerspruchs des antragstel-
lers gegen den Bescheid der antragsgegnerin vom 15.
Januar 2016 wiederherzustellen oder anzuordnen. Mit
diesem Bescheid entzog die antragsgegnerin dem an-
tragsteller die Fahrerlaubnis der klassen B, M, L und s
[…].

Das Verwaltungsgericht Chemnitz hat die ableh-
nung des antrags auf Gewährung einstweiligen
rechtsschutzes gemäß § 80 abs. 5 VwGo damit be-
gründet, dass die Entziehung der Fahrerlaubnis nach
summarischer Prüfung rechtmäßig sei. […] Der an-
tragsteller sei zum maßgeblichen Zeitpunkt der Ent-
scheidung i. s. d. § 11 abs. 7 FeV fahrungeeignet. in
seiner Person liege ein Mangel nach § 11 abs. 2 satz 2
FeV i.V. m. nr. 9.2.2 der anlage 4 zu den §§ 11, 13
und 14 Fahrerlaubnis-Verordnung (künftig: anlage 4
FeV) vor, der seine Eignung zum Führen von kraft-
fahrzeugen ausschließe. in diesem Fall müsse ihm 
die zuständige Verwaltungsbehörde gemäß § 3 abs. 1
satz 1 stVG, § 46 abs. 1 satz 1 FeV die Fahrerlaubnis
entziehen. Der antragsteller sei ungeeignet, da er gele-
gentlich Cannabis konsumiere und nicht zwischen
dem konsum von Cannabis und dem Führen von
kraftfahrzeugen trenne. Der bei der Blutprobe des an-
tragstellers am 29. Mai 2015 gemessene wert von
thC in höhe von 2,1 ng/ml belege eindeutig einen
Verstoß gegen das trennungsgebot bei der durch die
Polizeikontrolle beendeten autofahrt. Die höhe der
festgestellten thC-konzentration liege nämlich über
dem wert von 1 ng/ml, der nach neuester höchstrich-
terlicher rechtsprechung noch keine risikoerhöhung
für den straßenverkehr zur Folge habe. wegen des ab-
bauverhaltens von thC habe der antragsteller zum
Zeitpunkt seines anhaltens durch die Polizei in einem
stärkeren Grad unter der akuten wirkung von Canna-
bis stehen müssen. ob er sich der Beeinträchtigung
seiner Fahrtauglichkeit bewusst gewesen sei, sei ge-
nauso ohne Belang wie, ob er überhaupt gemerkt habe,
dass er unter der wirkung von thC gefahren sei. Bei
ihm liege auch gelegentlicher Cannabiskonsum, d. h.
mindestens zweimaliger selbständiger konsum vor, da
der bei der Blutentnahme festgestellten wert von
thC-Carbonsäure in höhe von 100,8 ng/ml für einen
gelegentlichen konsum spreche. Dies folge auch dar-
aus, dass er bei der Begutachtung durch den DEkra

e.V. D[…] am 28. oktober 2015 den mehrfachen
konsum seit Januar 2015 eingeräumt habe. seine Be-
hauptung, er habe die in seinem Blut festgestellten
substanzen mindestens 18 stunden vor Fahrantritt zu
sich genommen, müsse aufgrund der Blutwerte falsch
sein. Denn die noch bei der Blutentnahme vorhandene
konzentration von thC und thC-Carbonsäure sei bei
dem von ihm angegebenen konsumverhalten nicht er-
klärbar. in diesem Fall hätten die festgestellten Blut-
werte bei dem medizinisch nachweisbaren abbaupro-
zess dieser stoffe im Blut nämlich weit niedriger sein
müssen. Besondere persönliche Eigenschaften oder
Verhaltensweisen, die den Eignungsmangel hätten
kompensieren können, seien nicht ersichtlich und auch
nicht geltend gemacht. Er habe bis zum maßgeblichen
Zeitpunkt dieser Entscheidung seine Fahreignung
auch nicht wiedererlangt, da die von ihm beigebrach-
ten vier Drogenscreenings allenfalls einen abstinenz-
zeitraum oder eine konsumpause von etwa vier Mona-
ten belegen würden. auch fehle es an der Beibringung
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens gemäß
§ 14 abs. 2 nr. 2 FeV. Die nebenentscheidungen seien
daher ebenfalls rechtmäßig. Gesichtspunkte, die es ge-
bieten würden, dem widerspruch des antragstellers im
wege einer isolierten interessenabwägung aufschie-
bende wirkung zuzuerkennen, seien nicht erkennbar.
solange Eignungszweifel bestünden, sei der sofort-
vollzug zum schutz von Leib und Leben aufrechtzuer-
halten. auf die vom antragsteller angeführten beruf-
lichen Gründe komme es daher nicht an.

Dem hält der antragsteller in seiner Beschwerdebe-
gründung […] entgegen, [… e]r habe keine anderen
rauschmittel eingenommen und sei davon ausgegan-
gen, dass keinerlei Beeinträchtigungen vorlägen. hätte
er solche ausfallerscheinungen gehabt, wäre er mit an
sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit nicht gefah-
ren. Daher habe er zwischen konsum und teilnahme
am straßenverkehr getrennt. Er werde zu unrecht als
gelegentlicher konsument mit demjenigen gleichge-
stellt, der abhängig sei. Er habe am Verfahren mitge-
wirkt. Die anordnung des sofortvollzugs sei unver-
hältnismäßig, weil er „clean“ sei, im zurückliegenden
Zeitraum von über acht Monaten sich beanstandungs-
frei verhalten habe und keine anderen Verkehrsteilneh-
mer gefährdet habe. Er sei kein gelegentlicher konsu-
ment von Cannabis mehr.

Dieses Vorbringen ist nicht geeignet, die verwal-
tungsgerichtlichen Feststellungen in Frage zu stellen.
[…] auch treffen die verwaltungsgerichtlichen Fest-
stellungen im hinblick auf die Eignung des antrag-
stellers zum Führen von kraftfahrzeugen zu. Den aus-
führlichen ausführungen des Verwaltungsgerichts im
hinblick auf die gelegentliche Einnahme von Canna-
bis ist der antragsteller nicht substantiiert entgegenge-
treten. Dies gilt auch im hinblick auf die detaillierten
Feststellungen zur aussagekraft der festgestellten
Blutwerte und insbesondere auch zur schilderung sei-
nes konsumverhaltens seit Januar 2015 anlässlich sei-
ner Begutachtung am 28. oktober 2015. sein hin-
weis, er nehme angeblich seit dem Vorfall am 29. Mai
2015 kein Cannabis mehr zu sich, richtet sich allein
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gegen die ausführungen des Verwaltungsgerichts zur
wiedererlangung seiner Eignung nach abgeschlosse-
nem konsum. allerdings hat sich der antragsteller
nicht mit den diesbezüglichen Erläuterungen des Ver-
waltungsgerichts befasst, dass es für die wiedererlan-
gung der Fahreignung neben der nachgewiesenen Dro-
genabstinenz über eine gewisse Zeitdauer hinaus auch
des nachweises eines stabilen Verhaltens- und Einstel-
lungswandels insbesondere auch durch die Beibrin-
gung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
bedarf (sächsoVG, Beschl. v. 28. oktober 2015 – 3 B
289/15 –, juris rn. 7 m. w. n.). auf das Erfordernis
einer ergänzenden Begutachtung zur Feststellung der
nachhaltigkeit des Drogenverzichts hat im Übrigen
auch die Gutachterin in ihrem Gutachten vom 10. De-
zember 2015 hingewiesen. Dass er bisher nicht wieder
im straßenverkehr auffällig geworden ist, kann auch
auf die mangelnde kontrolldichte im straßenverkehr
zurückgeführt werden und ist mithin kein Beleg für
eine nachhaltige und dauerhafte Änderung des kon-
sumverhaltens. Daher reichen – anders als der antrag-
steller meint – die von ihm bisher auf anforderung der
antragsgegnerin eingereichten Drogenscreenings vom
24. Juli sowie 28. august 2015 nicht aus, um von einer
wiedererlangung seiner Fahreignung auszugehen.

Das Verwaltungsgericht hat sein konsumverhalten
auch nicht mit dem eines Drogenabhängigen gleichge-
stellt, sondern zutreffend danach differenziert, dass die

bei abhängigkeit vorliegende regelmäßige Einnahme
von Cannabis gemäß 9.2.1 anlage 4 FeV die Fahreig-
nung grundsätzlich ausschließt, während die hier zu
bejahende gelegentliche Einnahme dies nach nr. 9.2.2
anlage 4 FeV nur dann vermag, wenn der konsument
nicht zwischen dem konsum und dem Führen eines
kraftfahrzeugs trennt. Dass Letzteres hier der Fall war,
hat das Verwaltungsgericht unter hinweis auf die bei
der Blutentnahme festgestellten Befunde unter heran-
ziehung der höchstrichterlichen rechtsprechung
(BVerwG, urt. v. 23. oktober 2014 – 3 C 3/13 –, juris
[= Ba 2015, 151] rn. 35 ff.) ohne weiteres bejahen
können. Dabei hat das Gericht auch zutreffend darauf
hingewiesen, dass es wegen der von ihm ausführlich
beschriebenen auswirkungen von Cannabis im stra-
ßenverkehr nicht auf die persönliche Einschätzung der
Fahreignung ankommt.

schließlich ist der antragsteller auch den verwal-
tungsgerichtlichen Feststellungen nicht substanziiert
entgegengetreten, dass bei fortbestehenden Fahreig-
nungszweifeln die gemäß § 80 abs. 5 VwGo vorzu-
nehmende interessenabwägung angesichts der erheb-
lichen Gefahr für Leib, Leben und Gesundheit anderer
Verkehrsteilnehmer selbst dann nicht zugunsten des
Betroffenen ausgehen kann, wenn er aus hier nicht
weiter dargelegten beruflichen Gründen auf seine Fah-
rerlaubnis angewiesen wäre (sächsoVG a. a. o. rn. 8
m. w. n.).
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ELZBiEta hryniEwiCZ-LaCh

Die trunkenheitsfahrt nach dem polnischen strafrecht

Die wichtigsten Änderungen des Strafgesetzbuches von 1997 
aus den Jahren 2000–2015

Die vorliegende Einführung in die Problematik der trunkenheitsfahrt stellt eine Zusammenstellung der wich-
tigsten Änderungen dar, die in Bezug auf diese straftat und deren täter im Laufe der Jahre im strafgesetzbuch
von 1997 erschienen sind. sie berücksichtigt dabei auch die Begründungen der entsprechenden Gesetzentwürfe.
Diese Zusammenstellung enthält nicht alle relevanten Gesetzesänderungen, sondern nur diejenigen, die den mit
den instrumenten des polnischen strafrechts angegangenen kampf gegen das Phänomen der trunkenheitsfahrt in
den Jahren 2000–2015 schildern.

1. Die Einführung des Art. 178a in das polnische Strafgesetzbuch von 1997 (Jahr 2000)
Die trunkenheitsfahrt war im polnischen recht ursprünglich eine straftat nach art. 28 des Gesetzes vom

10.12.1959 über den kampf gegen alkoholismus1), welches durch art. Vi Punkt 10 des Gesetzes vom
20. 05.1971 – Einführungsvorschriften zum Gesetz über ordnungswidrigkeiten – aufgehoben wurde2). Darauf-
hin war diese tat eine ordnungswidrigkeit, auch nach dem inkrafttreten des strafgesetzbuches von 1997. Erst
durch das Gesetz über die Änderung des strafgesetzbuches vom 14. 04. 20003) wurde sie am 15.12. 2000 als art.
178a in das strafgesetzbuch eingeführt. nach dieser regelung begeht eine straftat, wer im trunkenheitszustand4)
oder unter Einfluss eines anderen rauschmittels ein Fahrzeug im Land-, wasser oder Luftverkehr führt. war das
Fahrzeug ein kraftfahrzeug, umfasste die strafandrohung eine Geldstrafe, eine Freiheitsbeschränkungsstrafe
oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren (art. 178a § 1 plstGB). war das Fahrzeug ein anderes als ein kraft-
fahrzeug (z. B. ein Fahrrad, eine Pferdekutsche, ein segelboot, ein ruderboot oder ein Ballon), bezog sich das
Verbot auf das Fahren im trunkenheitszustand (oder unter Einfluss eines anderen rauschmittels) nur auf das 
Fahren auf einer öffentlichen straße oder innerhalb eines wohngebiets. seine Verletzung war in diesem Fall mit
einer Geldstrafe, einer Freiheitsbeschränkungsstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr zu bestrafen
(§ 2). im Falle der Verurteilung für die soeben genannten straftaten konnte das Gericht die Veröffentlichung des
urteils anordnen (§ 3)5). 

Die Einführung dieser regelung wurde dadurch begründet, dass 100.000 unterschriften von Bürgern gesam-
melt worden waren, die sich im rahmen einer Petition in dieser sache an den Marschall des sejms richteten. Ein
weiteres argument wurde darauf gestützt, dass die trunkenheitsfahrt sehr häufig ausgeübt wurde, also in einem
Zustand, der die psychomotorischen Fähigkeiten reduziert und zugleich die Bereitschaft erhöht, risiken einzu-
gehen. Für eine kriminalisierung des angeführten Verhaltens sprach auch ein großer teil der Verkehrsunfälle, die
von betrunkenen tätern verursacht wurden, darunter insbesondere diejenigen unfälle, die den tod einer Person
zur Folge hatten und eine damit verbundene bedeutende Gefahr für das Leben, die Gesundheit und das Vermögen
der Verkehrsteilnehmer darstellten, und das nicht nur im straßenverkehr. Diese Gefahr sprach aus der sicht der
Verfasser des Gesetzentwurfs bereits für eine kriminalisierung desjenigen Verhaltens, das schon eine abstrakte
Gefahr für die angegeben rechtsgüter mit sich bringt. als unzureichend wurde nämlich der damals noch aktuel-
le rechtsstand erkannt, nach dem ein solches Verhalten eine ordnungswidrigkeit darstellte, und erst das herbei-
führen einer katastrophe im Verkehr oder eines unfalls, in dem eine andere Person körperverletzungen erlitt, die
länger als 7 tage andauerten, eine straftat darstellte. nur in solchen Fällen zog der trunkenheitszustand des tä-
ters gemäß art. 178 plstGB eine höhere strafbarkeit nach sich6). 

1) Gesetzblatt aus dem Jahre 1959, nr. 69, Pos. 434.
2) Gesetzblatt aus dem Jahre 1971, nr. 12, Pos. 115 mit Änderungen.
3) Gesetzblatt aus dem Jahre 2000, nr. 48, Pos. 548.
4) Gemäß art. 115 § 16 plstGB liegt ein trunkenheitszustand im sinne dieses Gesetzbuches vor, wenn: 1) der

Blutalkoholgehalt den wert von 0,5 Promille überschreitet oder zu einer diesen wert überschreitenden kon-
zentration führt, oder 2) der atemalkoholgehalt in 1 dm3 ausgeatmeter Luft einen wert von 0,25 mg über-
schreitet oder zu einer diesen wert überschreitenden konzentration führt.

5) auf diese regelung ist kurz danach (ab dem 26. 09. 2005) verzichtet worden. in der Praxis wird jedoch immer
noch die Möglichkeit angewandt, die Veröffentlichung des urteils in einer bestimmten weise anzuordnen,
wenn das Gericht dies für zweckdienlich erachtet, insbesondere wegen der gesellschaftlichen wirkung der
Verurteilung, sofern das interesse des Verletzten dadurch nicht beeinträchtigt wird (zur Zeit art. 43b plstGB).

6) Begründung des Gesetzentwurfs, Druckschrift nr. 1019 i 1298 des sejms der republik Polen, iii Legislatur-
periode (die Druckschriften des sejms werden auf der internetseite http://www.sejm.gov.pl veröffentlicht).
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im Entwurf zur Änderung des strafgesetzbuches wurde auch eine obligatorische anordnung des Verfalls des
Fahrzeugs vorgeschlagen, das im trunkenheitszustand gefahren wurde, oder ein Verfall dessen wertäquivalents,
und zwar zugunsten einer Einrichtung, die Verletzte bei Verkehrsunfällen unterstützt7). Dieser Vorschlag wurde
schlussendlich nicht angenommen. Mit der trunkenheitsfahrt wurde dagegen das obligatorische Verbot verbun-
den, Fahrzeuge in einem Zeitraum von 1 bis 10 Jahren zu führen. Dieses Verbot unterlag nicht der regelung, nach
der die strafmaßnahme vor ablauf der angeordneten Frist als ausgeführt anerkannt werden kann. auch war in
diesem Fall eine Geldauflage anzuordnen, und zwar bis zur zehnfachen höhe des niedrigsten Monatsgehalts (im
Laufe der weiteren Änderungen des strafgesetzbuches wurde diese obergrenze der Geldauflage auf 60.000 PLn
hochgesetzt), ebenfalls zugunsten einer Einrichtung, die Verletzte bei Verkehrsunfällen unterstützt. Ebenso
wurde die strafe für das Führen eines Fahrzeugs trotz Gerichtsverbot verschärft (art. 244 plstGB).

Durch dieselbe Gesetzesänderung wurde eine Möglichkeit der lebenslangen gerichtlichen anordnung eines
Fahrverbots von kraftfahrzeugen aller art in das strafgesetzbuch eingeführt, sofern der täter sich während der
Begehung eines unfalls mit todesfolge oder einer katastrophe im Verkehr oder der Gefahr ihrer Verursachung
die den tod einer anderen Person oder eine schwere Gesundheitsschädigung zur Folge hatten, in einem trun-
kenheitszustand befand (bzw. unter Einfluss eines anderen rauschmittels stand oder sich vom ort des Gesche-
hens entfernt hatte). im Falle einer erneuten Verurteilung aufgrund der soeben genannten umstände war das le-
benslängliche Fahrverbot von kraftfahrzeugen aller art obligatorisch anzuordnen (art. 42 § 3 i 4 plstGB).

2. Weitere Änderungen des Strafgesetzbuches (in den Jahren 2010 und 2013)
Es wurde festgestellt, dass obwohl die anzahl der im rauschzustand ein Fahrzeug führenden Fahrer seit der

Pönalisierung dieser handlung verringert wurde, diese jedoch weiterhin bedeutsam geblieben ist, und diese Fah-
rer immer noch eine große Zahl von Verkehrsunfällen, oft mit todesfolge, verursachen. Deswegen wurden durch
das Gesetz über die Änderung des strafgesetzbuches, des strafvollstreckungsgesetzes und des umweltschutzge-
setzes vom 12. 02. 20108) für den Zeitraum ab dem 01.07. 2010 weitere Änderungen eingeführt. Deren Bedarf
wurde insbesondere damit begründet, dass „die Verschärfung der Vorschriften in der angegebenen Materie die ge-
wünschte wirkung aufgrund der seltenheit ihrer Verwendung nicht hervorgerufen hatten”, was aus sicht der Ver-
fasser des Gesetzentwurfs eine Verschärfung der bestehenden Vorschriften und eine Erweiterung des anwen-
dungsbereichs der obligatorischen regelungen mit sich ziehen sollte9).

art. 178a plstGB, der die trunkenheitsfahrt betrifft, wurde durch eine regelung (§ 4) ergänzt, nach welcher
die strafandrohung höher war (von 3 Monaten bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe), wenn der täter bereits früher für
das Führen eines kraftfahrzeuges im Zustand der trunkenheit oder unter dem Einfluss von anderen rauschmit-
teln (bzw. für einen unfall oder eine katastrophe im Verkehr, oder der Gefahr deren Verursachung) rechtskräftig
verurteilt worden war oder wenn er im trunkenheitszustand ein kraftfahrzeug gefahren hat, obwohl ihm gegen-
über ein Fahrverbot verhängt worden war, das im Zusammenhang mit einer Verurteilung für eine straftat ange-
ordnet worden war. Die strafe, die gegenüber einem solchen täter verhängt wurde, konnte grundsätzlich weder
zur Bewährung ausgesetzt, noch gemildert worden war. Das früher fakultative lebenslängliche Fahrverbot (art. 42 
§ 3 plstGB) war im Falle der Begehung eines unfalls mit todesfolge oder einer katastrophe im Verkehr, die den
tod einer anderen Person oder eine schwere Gesundheitsschädigung zur Folge hatte, begrenzt, wenn sich der
täter in einem trunkenheitszustand befand (bzw. unter Einfluss eines anderen rauschmittels stand oder sich vom
ort des Geschehens entfernt hatte). Gleichzeitig wurde es obligatorisch (es sei denn, dass ein besonders begrün-
deter ausnahmefall vorlag) und konnte nicht vor ablauf der angeordneten Frist als ausgeführt anerkannt werden
(art. 84 § 2 plstGB10). Dagegen wurde der Vorschlag nicht angenommen, das Führen von kraftfahrzeugen aller
art im Fall der erneuten Verurteilung für die straftat aus art. 178a § 1 plstGB lebenslänglich zu verbieten.

im Zuge des kampfes gegen betrunkene autofahrer wurde eine gewisse asymmetrie in Bezug auf Fahrer von
kraftfahrzeugen und Fahrer von sonstigen Fahrzeugen (insbesondere von Fahrrädern) festgestellt. Dazu äußerte
sich das Verfassungsgericht [trybunał konstytucyjny] im Beschluss von 05. 05. 2009 (aktenzeichen: s 2/09), in
dem es feststellte, dass trunkenheitsfahrer von sonstigen Fahrzeugen nach aktueller rechtslage strengeren straf-

7) Begründung des Gesetzentwurfs, Druckschrift nr. 1019 des sejms der republik Polen, iii Legislaturperiode.
8) Gesetzblatt aus dem Jahre 2010, nr. 40, Pos. 227.
9) Begründung des Gesetzentwurfs, Druckschrift nr. 2115 des sejms der republik Polen, iii Legislaturperiode.

10) Die Änderung dieser regelung erfolgte erst durch das Gesetz vom 20. 02. 2015 über die Änderung des straf-
gesetzbuches und anderer Gesetzen am 01.07. 2015. sie führte in art. 84 plstGB einen § 2a ein, wodurch,
wenn eine strafmaßnahme dauerhaft lebenslänglich angeordnet wurde, das Gericht diese als vollstreckt aner-
kennen konnte, wenn der Verurteilte die rechtsordnung beachtete und keine Befürchtung der wiederbegehung
von straftaten besteht, für die die strafmaßnahme angeordnet wurde, und das strafmittel mindestens 15 Jahre
lang vollzogen wurde. Gehalten wurde dagegen die unfähigkeit, die strafe vorzeitig als vollzogen anzuerken-
nen, wenn das Fahrverbot für 3-15 Jahren aufgrund von art. 42 § 2 plstGB verhängt wurde, also obligatorisch
gegenüber demjenigen täter, der eine straftat gegen die Verkehrssicherheit u. a. im Zustand der trunkenheit
begangen hat.
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rechtlichen Maßnahmen unterliegen als trunkenheitsfahrer von kraftfahrzeugen11). Das Gericht ordnete nämlich
gemäß art. 42 § 2 plstGB das Fahrverbot von kraftfahrzeugen aller art oder kraftfahrzeugen bestimmter art
obligatorisch an, wenn der täter sich zur Zeit der Begehung der straftat gegen die Verkehrssicherheit im trun-
kenheitszustand befand (bzw. unter Einfluss eines anderen rauschmittels stand oder sich vom ort des Gesche-
hens entfernt hatte). Diese strafmaßnahme wurde damit sowohl gegenüber dem betrunkenen Fahrer von kraft-
fahrzeugen als auch gegenüber dem betrunkenen Fahrer von sonstigen Fahrzeugen angeordnet. nach der zu
dieser Zeit aktuellen ständigen rechtsprechung des obersten Gerichtshofs [sąd najwyższy] wurde im letzteren
Fall außerdem aufgrund des (fakultativen) art. 42 § 1 plstGB das Fahrverbot bezüglich dieser sonstigen art von
Fahrzeugen, die von einem trunkenen Fahrer gefahren wurden, angeordnet. Dies führte zu unverhältnismäßig
starken Maßnahmen gegenüber dem täter, der ein anderes Fahrzeug als ein kraftfahrzeug fuhr und seine straf-
tat deswegen eine kleinere Gefahr im Verkehr mit sich brachte. Gegenüber diesem täter wurde nämlich das Fahr-
verbot in einem größeren ausmaß angeordnet als beim Fahrer eines kraftwagens, weil es in diesem Fall beide
arten von Fahrzeugen umfasste. um die situation der beiden tätergruppen auszugleichen, erweiterte das Gesetz
über Änderung des strafgesetzbuches von 25.11.201012) am 25. 02. 2011 in einem solchen Fall die Zielgruppe
des Fahrverbots des art. 42 § 2 plstGB auf andere Fahrzeuge, und zwar durch streichung der worte „kraft-“ im
wortlaut der Vorschrift. infolgedessen konnte das obligatorische Fahrverbot an die art des Fahrzeugs, mit der die
straftat begangen wurde, angepasst werden.

Zur gleichen Zeit begann man die Legitimität der straftat der trunkenheitsfahrt (oder unter Einfluss eines an-
deren rauschmittels), die mit anderen Fahrzeugen als kraftfahrzeugen begangen wurden, in Frage zu stellen. im
Entwurf des Gesetzes, das die regelung des art. 178a § 2 plstGB abschaffte und ein solches Verhalten als ord-
nungswidrigkeit einstufte, wurde darauf hingewiesen, dass – obwohl die Zahl solcher Vorfälle groß war (in eini-
gen Jahren überschritt sie 60.000 Fälle) – eine abstrakte Gefahr der taten dieser art (meistens war es die trun-
kenheitsfahrt von radfahrern) viel kleiner ist als bei kraftfahrzeugen. Diese these basierte auf Verletzten-
statistiken. aus der Berichterstattung „Verkehrsstörungen mit radfahrern 2008–2011”, die durch die Generaldi-
rektion für Landesstraßen und autobahnen [Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i autostrad] vorbereitet wurde,
folgte, dass bei unfällen mit radfahrern meistens die radfahrer selbst verletzt wurden. Die anzahl der anderen
verletzten Verkehrsteilnehmer betrug jährlich 50–60 Personen; getötet wurden dagegen 1–2 Personen. Dazu be-
fand sich nur jeder vierzehnte radfahrer, der an einem straßenvorfall beteiligt war, unter dem Einfluss von al-
kohol (in den Jahren 2006–2011 gab es nur einen unfall mit todesfolge, der von einem trunkenen radfahrer ver-
ursacht wurde), wobei ein teil dieser Ereignisse ohne Verschulden des radfahrers aufgetreten war. auf dieser
Grundlage wurde angenommen, dass die kriminalisierung von trunkenheitsfahrten im Falle des Gebrauchs von
anderen Fahrzeugen als kraftfahrzeugen keinen wirklichen Einfluss auf die Erhöhung der sicherheit im Verkehr
hat. Dies begründet schlecht die Beteiligung der Zeit und Mittel der strafverfolgungsorgane und Gerichte in
strafverfahren, unter anderen auch wegen der hohen Verfahrenskosten, die von der staatskasse getragen werden.
Es wurde berechnet, dass sich durch das Übertragen von solchen Fällen auf die kategorie der ordnungswidrig-
keiten jährlich 1,5 Millionen arbeitsstunden vom staatsanwälten und 120 Millionen PLn einsparen lassen, 
und zwar dank des rückgangs von Freiheitsstrafen13). Deswegen wurde art. 178a § 2 plstGB durch das Gesetz
von 27. 09. 2013 über die Änderung der strafprozessordnung und anderer Gesetze14) ab 09.11.2013 aufgehoben.

3. Die letzten Änderungen (des Jahres 2015)
Eine weitere Änderung des strafgesetzbuches im Bereich der straftaten gegen die Verkehrssicherheit, die am

18. 05. 2015 durch das Gesetz vom 20. 03. 2015 über die Änderung des strafgesetzbuches und anderer Gesetze15)
eingeführt wurde, wurde damit begründet, dass sie „dem Bedarf für weitere entscheidende und effiziente Maß-
nahmen für die Verbesserung der Verkehrssicherheit, insbesondere der Beseitigung der trunkenheitsfahrt, ent-
spricht.“ Der schwerpunkt des Entwurfs lag in einer Erhöhung der belastenden wirkung der sanktion für den
täter, nicht aber in einer Verschärfung der Grenzen der strafgefährdung, was als ineffizient angesehen wurde16).

11) sammlung der offiziellen Entscheidungen des Verfassungsgerichts aus dem Jahre 2009, heft 4a, Pos. 46.
12) Gesetzblatt aus dem Jahre 2010, nr. 17, Pos. 78.
13) Begründung des Gesetzentwurfs, Druckschrift nr. 378 und nr. 870 des sejms der republik Polen, Vii Legis-

laturperiode.
14) Gesetzblatt der republik Polen aus dem Jahre 2013, Pos. 1247.
15) Gesetzblatt der republik Polen aus dem Jahre 2015, Pos. 541.
16) und das obwohl solche Lösungen stets in Entwürfen der Änderung des art. 178a plstGB vorgeschlagen wer-

den. siehe Begründung des Gesetzentwurfs von den abgeordneten der Polnischen Bauernpartei [Polskie
Stronnictwo Ludowe], Druckschrift nr. 2182 des sejms der republik Polen, Vii Legislaturperiode, und Be-
gründung des Gesetzentwurfs von den abgeordneten der Partei „Prawo i sprawiedliwość“, Druckschrift 
nr. 2169 des sejms der republik Polen, Vii Legislaturperiode.
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Die beabsichtigte Erhöhung der strafrechtlichen Belastung wurde mit einer Verlängerung des Zeitraums verbun-
den, für den das Fahrverbot für die wegen einer trunkenheitsfahrt verurteilten täter angeordnet werden konnte,
und mit der Einführung der obligatorischen anordnung einer Geldbuße.17) Eine Mindesthöhe von Geldbuße und
Geldleistung wurde gesetzlich festgelegt. Es wurde auch eine kriminalisierung des Führens eines kraftfahrzeu-
ges ohne Führerschein vorgeschlagen, wenn dieser dem täter aufgrund einer Entscheidung durch entsprechende
organe entzogen wurde. unter den außerstrafrechtlichen Maßnahmen wurde die Einführung der Pflicht zum Ein-
bau von alkoholwegfahrsperren vorgeschlagen, die bei denjenigen Personen anwendung finden sollten, die nach
dem ablauf des Zeitraums, für welchen das Fahrverbot wegen einer trunkenheitsfahrt gerichtlich angeordnet
worden war, eine wiedererlangung ihrer Führerscheine beantragten. Die alkoholwegfahrsperre sollte in der vor-
geschlagenen Form eine mit der Zündung verbundene Einrichtung sein, die von dem Fahrer fordert, dass er sich
zwecks startens des Fahrzeugs einer atemalkoholkontrolle unterwirft. wenn der atemalkoholgehalt in der aus-
geatmeten Luft ein zulässiges niveau überschreitet, blockiert diese Einrichtung die Zündung18). 

nach dem geänderten art. 42 § 2 plstGB ist die anordnung des Verbots, kraftfahrzeuge aller art oder kraft-
fahrzeuge einer bestimmten art zu führen, gegenüber (u. a.) dem täter, der im Zustand der trunkenheit eine
straftat gegen die Verkehrssicherheit begangen hat, aktuell für einen Zeitraum von 3 bis 15 Jahren (früher von 1
bis 10 Jahren) obligatorisch. Ebenfalls wurde art. 42 § 3 plstGB durch eine obligatorische gerichtliche anord-
nung des lebenslänglichen Fahrverbots von kraftfahrzeugen aller art ergänzt, wenn der täter eine straftat im
sinne von art. 178a § 4 plstGB begangen hatte; es sei denn, dass ein besonders begründeter ausnahmefall vor-
liegt19). außerdem ordnet das Gericht im Fall der trunkenheitsfahrt obligatorisch eine Geldleistung zugunsten
des Fonds für opfer- und straffälligenhilfe in höhe von 5.000 bis 60.000 PLn an; und im Falle der straftat aus
art. 178a § 4 plstGB in höhe von 10.000 bis 60.000 PLn (aktuell art. 43a § 1 i 2 plstGB). wenn der täter in
solchem Zustand eine katastrophe im Verkehr verursacht, die Gefahr ihrer Verursachung oder einen unfall her-
beiführt, wird er zu einer Geldbuße in höhe von 10.000 bis 100.000 PLn zugunsten des Verletzten verpflichtet
(art. 47 § 3 und art. 48 plstGB). Das Gesetz regelt auch die auf elektronischem wege erfolgende öffentliche Be-
kanntmachung des urteils.

Das oben genannte Gesetz führte einen neuen typ von straftat in art. 180a plstGB ein. Diese begeht, wer im
öffentlichen Verkehr, im verkehrsberuhigten Bereich oder im Verkehrsbereich ein kraftfahrzeug ohne Führer-
schein führt, wenn dieser ihm aufgrund einer Entscheidung durch entsprechende organe entzogen wurde. Diese
regelung sollte die situation des täters, der ein kraftfahrzeug ohne Führerschein führt (und dadurch eine ord-
nungswidrigkeit begeht) von der situation desjenigen täters unterscheiden, der den Führerschein wegen Verur-
sachung einer besonderen Gefahr in der Form einer trunkenheitsfahrt verloren hatte.20)

auch das vorgeschlagene instrument der alkoholwegfahrsperre wurde eingeführt. und zwar sollte dieses (d.h.
der Einbau einer solchen sperre) bei denjenigen Personen verpflichtend sein, die nach dem ablauf des Zeitraums,
für die das Fahrverbot wegen einer trunkenheitsfahrt gerichtlich angeordnet wurde, eine wiedererlangung ihres
Führerscheins beantragen. Diese Blockade verhindert den Betrieb des kraftfahrzeugs, wenn der atemalkoholge-
halt in 1 dm3 ausgeatmeter Luft den wert von 0,1 mg überschreitet. Da diese Maßnahme nach ablauf des Fahr-
verbots angewendet wird und zudem nur, wenn der täter die wiedererlangung seines Führerscheins beantragt,
wurde die alkoholwegfahrsperre als Verwaltungs- und nicht eine strafrechtliche Maßnahme geregelt.21)

in der Begründung des Gesetzentwurfs wurde auch bemerkt, dass – wie die statistiken es zeigen – bei der
Mehrheit der täter, die im Zustand der trunkenheit fahren oder die in diesem Zustand unfälle verursachen, die
verhängte strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Dies ist auch der Fall, wenn es sich um einen täter einer straf-
tat aus art. 178a § 4 plstGB handelt, bei dem die strafe nur in besonders begründeten Fällen zur Bewährung aus-
gesetzt werden kann (art. 69 § 4 plstGB). nach den angaben aus dem Jahr 2012 wurden sogar 69 % der Fälle
als „besonders begründet“ betrachtet. Das ist nach der Meinung des Verfassers des Entwurfs eine der Erschei-

17) seit dem 16. 05. 2005 war die Geldbuße im Fall der Verurteilung eines täters, der als Fahrer eines kraftfahr-
zeugs eine katastrophe, die Gefahr der katastrophe oder einen unfall im Verkehr verursacht hatte, anzuord-
nen, sofern er unter alkoholeinfluss oder unter dem Einfluss eines anderen berauschenden Mittels stand, oder
sich vom unfallort unerlaubt entfernt hatte, und zwar in erster Linie zugunsten einer Einheit, die in Verkehrs-
unfällen Verletzten hilfe leistet, und erst später dem Fonds für opfer- und straffälligenhilfe fakultativ 
(art. 47 § 3 plstGB).

18) Begründung des Gesetzentwurfs, Druckschrift nr. 2586 des sejms der republik Polen, Vii Legislaturperiode.
19) also im Fall der erneuten Verurteilung: für das Fahren eines kraftfahrzeugs im Zustand der trunkenheit oder

unter dem Einfluss von anderen rauschmitteln oder für das Verursachen einer katastrophe, einer Gefahr der
katastrophe oder eines unfalls im solchen Zustand, oder für das Fahren eines kraftfahrzeuges im Zustand der
trunkenheit oder unter dem Einfluss von anderen rauschmitteln zur Zeit eines Fahrverbots, das im Zu-
sammenhang mit einer Verurteilung für eine straftat angeordnet wurde.

20) Begründung des Gesetzentwurfs, Druckschrift nr. 2586 des sejms der republik Polen, Vii Legislaturperiode.
21) Begründung zum Gesetzentwurf, Druckschrift nr. 2586 des sejms der republik Polen, Vii Legislaturperiode.



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

Supplement IIsup ii 8

nungsformen einer großen in der Öffentlichkeit auftretenden akzeptanz für solche handlungen, die straftaten in
Verkehr im Zustand der trunkenheit darstellen, die sich zudem durch fast jede soziale Gruppe zieht. Folgender
Vorschlag wurde jedoch nicht angenommen: auf die Möglichkeit der strafaussetzung zur Bewährung ganz zu ver-
zichten, wenn es sich um einen täter eines unfalls mit todesfolge handelte, der im Zustand der trunkenheit oder
im Zustand des rausches einer anderen art begangen wurde. auch der Vorschlag, einen Verfall von Fahrzeugen
einzuführen, wenn der täter einen unfall oder eine katastrophe mit todesfolge unter alkoholeinfluss oder unter
dem Einfluss von einem anderen berauschenden Mittel verursacht hatte, wurde wieder abgelehnt.22)

4. Zusammenfassung
Die soeben genannten Änderungen des strafgesetzbuches von 1997 mit Bezug auf die täter der trunken-

heitsfahrt schildern das Bestreben – seit dem Jahr 2000, also seit dieses Verhalten eine straftat geworden ist – ein
reaktionsmittel zu finden, welches die Verhinderung von der dadurch verursachten Gefahr für das Leben, die Ge-
sundheit und das Vermögen ermöglichen würde. Es wurde dabei angenommen, dass die Erhöhung des gesetz-
lichen rahmens der strafandrohung, die für ein solches Verhalten vorgesehen ist, ineffektiv wäre und das Gleich-
gewicht im strafsystem stören würde, da dadurch die sanktionen für abstrakte Gefährdungsdelikte (art. 178a
plstGB) mit den sanktionen für die Verletzung derselben rechtsgüter gleichgesetzt würden.23)

stattdessen wurden die bestehenden strafmaßnahmen in einer weise modifiziert, dass sie erheblich (organisa-
torisch und finanziell) belastend werden und zudem obligatorisch anzuordnen sind. in letzter Zeit wurde daher
der Zeitraum des Fahrverbots für täter, die zum ersten Mal wegen einer trunkenheitsfahrt verurteilt worden, ver-
längert (aktuell von 3 auf 15 Jahre, ohne die Möglichkeit ihrer anerkennung vor ablauf der angeordneten Frist).
außerdem wurde das schon bisher vorhandene lebenslängliche Fahrverbot von kraftfahrzeugen aller oder be-
stimmter art für den Fall der erneuten Fahrt im Zustand der trunkenheit oder zur Zeit eines Fahrverbots, das im
Zusammenhang mit der Verurteilung für die straftat angeordnet wurde, erstreckt (art. 42 § 3 plstGB in Verbin-
dung mit art. 178a § 4 plstGB). auch die bisher vorhandenen, aber jetzt wegen ihrer höhe viel stärker belasten-
den finanziellen sanktionen in höhe von mindestens 5.000 PLn erstmals und 10.000 PLn im Fall der rückfälli-
gen trunkenheitsfahrt (art. 43a § 2 plstGB) sind obligatorisch geworden.24) Die Einsetzung der strafrechtlichen
sanktionen wird durch Verwaltungsmaßnahmen unterstützt (wie die alkoholwegfahrsperre), deren anwendung
wieder durch strafrechtliche sanktionen gesichert wird (art. 180a plstGB).

Bei der Verschärfung der Behandlung von tätern von trunkenheitsfahrten wurde gleichzeitig die strafrechtli-
che haftung der täter einer trunkenheitsfahrt mit anderen Fahrzeugen als kraftfahrzeugen beseitigt (diese tat ist
eine ordnungswidrigkeit geblieben). Es wurde nämlich festgestellt, dass die Gefährdung, die von einem solchem
Verhalten ausgeht (in der Praxis war das in der regel das radfahren) deutlich geringer ist als im Falle der Fahrt
von kraftfahrzeugen, sodass eine ähnliche strafrechtliche reaktion vollkommen inadäquat gewesen wäre. 

Die hiermit geschilderten rechtsetzungskonzepte zeigen, dass der polnische Gesetzgeber zumindest seit dem
Jahr 2000 eindeutig dazu entschlossen ist, das Phänomen der betrunkenen autofahrer (insbesondere derjenigen
von kraftfahrzeugen) zu bekämpfen und die durch sie verursachte Gefährdung zu beseitigen. Bisher waren die
angewandten regelungen nicht besonders effektiv, was in einer Einführung von immer neuen Lösungen resul-
tierte. Die erhoffte Effizienz der neuesten regelungen, die im Jahr 2015 eingeführt wurden, wird sich erst noch
in der Praxis zeigen. 

a n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
Dr. Elzbieta hryniewicz-Lach
adam-Mickiewìcz-universität Posen
Collegium Juridium
sw Marcín 90
61-809 Poznan
Email: hryniew@amu.edu.pl

22) siehe Begründung zum Gesetzentwurf der abgeordneten der Partei „Prawo i sprawiedliwość“, Druckschrift 
nr. 2169 des sejms der republik Polen, Vii Legislaturperiode.

23) siehe den standpunkt des Ministerrates in Bezug auf den Gesetzentwurf der abgeordneten über die Änderung
des strafgesetzbuches (Druckschrift nr. 2169 des sejms der republik Polen, Vii Legislaturperiode) und in
Bezug auf den Gesetzentwurf der abgeordneten über die Änderung des strafgesetzbuches und anderer Geset-
ze (Druckschrift nr. 2182 des sejms der republik Polen, Vii Legislaturperiode), auf der internetseite: 
www.premier.gov.pl.

24) Zum Vergleich sollte angemerkt werden, dass der monatliche Mindestlohn im Jahr 2015 1750 PLn brutto
(1286,16 PLn netto) betrug. Das durchschnittliche Monatsgehalt im unternehmenssektor betrug im Juni 2015
4095,26 PLn brutto (2919,76 PLn netto).
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MaCiEJ MałoLEPsZy

Die grundlegenden unterschiede in der strafbarkeit der trunkenheitsfahrt
nach dem deutschen und polnischen strafrecht

I. Einleitung
Das deutsche und das polnische strafrecht unterscheiden sich in vielerlei hinsicht. Die grundlegenden unter-

schiede liegen nicht nur ganz allgemein im Bereich des sanktionenrechts1), in der art und weise der Formulie-
rung der Vorschriften2) oder in der Form der auslegung dieser Vorschriften.3) Vielmehr machen diese sich auch
im Bereich der strafbarkeit der trunkenheitsfahrt bemerkbar. ich werde versuchen, diese unterschiede in mei-
nem referat darzustellen. angesichts der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht, muss ich jedoch viele wichti-
ge aspekte außer acht lassen. insbesondere muss ich auf die Darstellung der strafbarkeit derjenigen Fahrer ver-
zichten, die unter alkoholeinfluss ein anderes Fahrzeug als ein kraftfahrzeug geführt haben. außerdem werde
ich die strafbarkeit derjenigen autofahrer außer acht lassen, die das kraftfahrzeug unter alkoholeinfluss geführt
haben und zugleich eine konkrete Gefahr für die Gesundheit oder das Leben eines anderen Menschen verursacht
haben. Die Zeit reicht leider auch nicht aus, um die strafbarkeit derjenigen autofahrer zu besprechen, die unter
alkoholeinfluss einen unfall oder eine katastrophe verursacht haben. Mein referat wird sich daher nur auf die
strafbarkeit einer einfachen trunkenheitsfahrt konzentrieren. ich beginne mit der Darstellung der polnischen
rechtslage.

II. Die Strafbarkeit der Trunkenheitsfahrt nach dem deutschen und dem polnischen
Strafrecht

1. Die polnische Rechtslage
nach polnischem recht sind bei der strafrechtlichen Bewertung der trunkenheitsfahrt vor allem zwei Vor-

schriften relevant. in diesem Zusammenhang ist zunächst art. 87 § 1 des polnischen ordnungswidrigkeits-
gesetzbuches (plowiG) zu erwähnen. 

a) Art. 87 § 1 plOWiG
Diese Vorschrift lautet:
§ 1. wer sich in einem Zustand befindet, der auf den konsum von alkohol oder von einem ähnlich wirkenden Mittel

folgt, und dabei ein kraftfahrzeug im Land-, wasser- oder Luftverkehr führt, unterliegt einer haftstrafe oder einer Geld-
strafe, die nicht weniger als 50 Zloty beträgt.

Der Begriff „auf den konsum von alkohol folgend” wird in art. 46 abs. 2 des Gesetzes vom 26. oktober 1992
über die Erziehung zur nüchternheit und über die Bekämpfung des alkoholismus4) definiert. nach diesem liegt
der Zustand, der auf den alkoholkonsum folgt, dann vor, wenn der alkoholgehalt im organismus des betroffe-
nen Menschen die folgenden werte aufweist oder zu einem dieser werte führt: 

1. einen Blutalkoholgehalt von 0,2 ‰ bis 0,5 ‰ oder
2. ein Gehalt von 0,1 mg bis 0,25 mg alkohol in 1 dm3 ausgeatmeter Luft.
Die ordnungswidrigkeit nach art. 87 § 1 plowiG kann gemäß art. 5 plowiG5) sowohl fahrlässig als auch

vorsätzlich begangen werden.

1) Małolepszy, Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem und polnischem recht. rechtshistorische
Entwicklung und gegenwärtige rechtslage im Vergleich, Berlin 2007.

2) Małolepszy, Dimensionen der rechtsvergleichung: Ermessen des Gerichts, Bonner rechtsjournal 2/2010, 
s. 181–185; ders., kradzież z włamaniem w polskim i niemieckim prawie karnym (im Druck).

3) Małolepszy, rechtsschöpfung durch die höchstrichterliche rechtsprechung in Deutschland und Polen. Zur
Methodik eines Vergleichs der rechtskulturen beider Länder, in: von Bar, wudarski (hrsg.), Deutschland und
Polen in der europäischen rechtsgemeinschaft, München 2012, s. 735–752; ders., Deutsche und polnische
auslegungs- und argumentationskultur im strafrecht. Eine vergleichende analyse der rechtsprechung von
Bundesgerichtshof und oberstem Gericht, Berlin 2015.

4) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.u.
1982 nr. 35, Pos. 230.

5) art. 5 plowiG: Eine ordnungswidrigkeit kann sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig begangen werden, es sei
denn, das Gesetz sieht eine Verantwortlichkeit nur im Falle einer vorsätzlichen ordnungswidrigkeit vor.
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b) Art. 178a § 1 und § 4 plStGB
wenn die Blutkonzentration 0,5‰ überschreitet, begeht der täter nach polnischem recht keine ordnungs-

widrigkeit, sondern eine straftat im sinne des art. 178a plstGB. Diese Vorschrift lautet wie folgt:
§ 1. wer im trunkenheitszustand oder unter Einfluss eines rauschmittels ein kraftfahrzeug im Land-, wasser oder

Luftverkehr führt, wird mit Geldstrafe, Freiheitsbeschränkungsstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft.
(…)
§ 4. wurde der täter der in § 1 genannten tat früher rechtskräftig wegen Führens eines kraftfahrzeugs im trunken-

heitszustand oder unter Einfluss eines rauschmittels oder wegen der in art. 173, 174, 177 oder art. 355 § 2 genannten
straftat, die im trunkenheitszustand oder unter Einfluss eines rauschmittels begangen wurde, verurteilt oder hat er die
in § 1 genannte tat in der Zeit, in der gegen ihn ein Verbot des Führens von kraftfahrzeugen in Zusammenhang mit der
Verurteilung wegen einer straftat verhängt war, begangen, wird er mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren be-
straft.

nach dem polnischen recht ist der trunkenheitszustand gesetzlich bestimmt. art. 115 § 16 plstGB lautet:
Ein trunkenheitszustand im sinne dieses Gesetzbuches liegt vor, wenn:
1) der Blutalkoholgehalt den wert von 0,5 Promille überschreitet oder zu einer diesen wert überschreitenden kon-

zentration führt, oder
2) der atemalkoholgehalt in einem dm3 der ausgeatmeten Luft einen wert von 0,25 mg überschreitet oder zu einer die-

sen wert überschreitenden konzentration führt.
aus der Gegenüberstellung der soeben dargestellten Vorschriften geht hervor, dass die strafbarkeit der trun-

kenheitsfahrt nach polnischem recht vor allem von der Blutalkoholkonzentration abhängt. Ja nachdem wie hoch
sie ist, liegt entweder eine ordnungswidrigkeit oder eine straftat vor. Das Gericht braucht in keinem der beiden
Fälle die Frage zu erörtern, ob der täter das auto trotz der Blutalkoholkonzentration sicher führen konnte oder
nicht. Der Vorteil der polnischen rechtslage beruht darauf, dass sie in ihrer handhabung relativ einfach ist.

schließlich ist zu betonen, dass die straftat nach art. 178a § 1 plstGB nur vorsätzlich begangen werden kann.
warum der polnische Gesetzgeber bei dieser straftat keine Fahrlässigkeit vorgesehen hat, bleibt unklar.

2. Die deutsche Rechtslage
in der deutschen rechtsordnung sind für die Beurteilung der trunkenheitsfahrt vor allem zwei Vorschriften

von Bedeutung: § 24a stVG (ordnungswidrigkeit) und § 316 stGB (straftat).

a) § 24a StVG
ich bespreche zunächst § 24a stVG. Diese Vorschrift lautet:
§ 24a StVG 0,5 Promille-Grenze
(1) ordnungswidrig handelt, wer im straßenverkehr ein kraftfahrzeug führt, obwohl er 0,25 mg/l oder mehr alkohol

in der atemluft oder 0,5 ‰ oder mehr alkohol im Blut oder eine alkoholmenge im körper hat, die zu einer solchen
atem- oder Blutalkoholkonzentration führt.

(2) (…)
(3) ordnungswidrig handelt auch, wer die tat fahrlässig begeht.
(4) Die ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro geahndet werden.
§ 24a abs. 1 stVG ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt und verbietet das Führen eines kraftfahrzeuges unter

nicht mehr völlig unerheblichem alkoholeinfluss (0,5 ‰ oder mehr alkohol im Blut) ohne rücksicht darauf, ob
der täter noch fahrsicher ist oder ob er ausfallerscheinungen zeigt.6) wenn der täter das Fahrzeug infolge des
Genusses alkoholischer Getränke nicht sicher führen kann, kommt nicht mehr § 24a abs. 1 stVG zur anwen-
dung, sondern § 316 stGB. 

b) § 316 StGB
Diese Vorschrift lautet wie folgt:
§ 316 StGB Trunkenheit im Verkehr
(1) wer im Verkehr (§§ 315 bis 315d) ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke

oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die tat nicht in § 315a oder § 315c mit strafe bedroht ist.

(2) nach absatz 1 wird auch bestraft, wer die tat fahrlässig begeht.
Der Begriff „nicht in der Lage sein, das Fahrzeug sicher zu führen“ ist im Gesetz nicht bestimmt. nach der

herrschenden Meinung liegt Fahrunsicherheit vor, „wenn die Gesamtleistungsfähigkeit des Fahrers namentlich
infolge Enthemmung sowie geistig-seelischer und körperlicher Leistungsausfälle so weit herabgesetzt ist, dass er
nicht mehr fähig ist, sein Fahrzeug im straßenverkehr eine längere strecke, und zwar auch bei plötzlichem auf-

6) oLG Düsseldorf nZV 1993, 405.
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treten schwieriger Verkehrslagen, sicher zu steuern.“7) Die rechtsprechung unterscheidet dabei zwischen der
„absoluten“ und der „relativen“ Fahrunsicherheit. 

Die absolute Fahrunsicherheit hängt nicht von der wirkung des alkohols im Einzelfall ab, sondern wird beim
Erreichen des jeweiligen Grenzwerts unwiderleglich vermutet.8) Die rechtsprechung nimmt für sämtliche Fah-
rer von kraftfahrzeugen eine absolute Fahrunsicherheit bei einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 
1,1 ‰ an.9)

relative Fahrunsicherheit liegt dagegen vor, wenn die tatzeit-Blutalkoholkonzentration unter 1,1 ‰ liegt,
aber aufgrund zusätzlicher tatsachen der nachweis von alkohol- oder rauschmittelbedingter Fahrunsicherheit
geführt werden kann.10) Das bedeutsamste indiz für die Fahrunsicherheit sind die sog. ausfallerscheinungen wie
z. B. ein nicht verkehrsbedingt veranlasstes abkommen von der Fahrbahn, zu geringer abstand beim Überholen,
Fahrfehler beim Linksabbiegen, Fahren in schlangenlinien etc.

relative Fahrunsicherheit kann üblicherweise bei Erreichen einer Blutalkoholkonzentration von 0,3 ‰ gege-
ben sein.11) unterhalb dieses richtwerts kann relative Fahrunsicherheit allenfalls bei auftreten außergewöhn-
licher umstände vorliegen.12)

aus der Zusammenstellung der oben dargestellten Vorschriften geht hervor, dass es nach deutschem recht
sehr wichtig ist, ob der täter das kraftfahrzeug sicher führen konnte. wenn der Blutalkoholgehalt den wert von
0,3 ‰ erreicht, muss geprüft werden, ob der kraftfahrzeugführer das auto sicher führen konnte. wenn die ant-
wort negativ ausfällt, macht der täter sich gemäß § 316 stGB strafbar. wenn er das kraftfahrzeug sicher führen
konnte, bleib seine tat ohne konsequenzen. Erst wenn der Blutalkoholgehalt 0,5 ‰ erreicht, begeht er eine ord-
nungswidrigkeit nach § 24a stVG.

3. Zwischenergebnis
• im polnischen rechtssystem ist die Promillegrenze gesetzlich bestimmt. Der deutsche Gesetzgeber hat diese

Methode nur im ordnungswidrigkeitsrecht gewählt. Für das strafgesetzbuch wird die Promillegrenze von
der deutschen rechtsprechung bestimmt.

• Der polnischen rechtsordnung sind die Begriffe „absolute“ und „relative“ Fahrunsicherheit unbekannt.
• nach polnischem recht ist es auf der tatbestandsmerkmalsebene irrelevant, ob der täter das Fahrzeug im

trunkenheitszustand sicher führen konnte. hat der alkoholgehalt im Blut des täters die gesetzlich vorgese-
henen Grenzen überschritten, macht dieser sich strafbar.

• Das polnische recht sieht Fahrlässigkeit nur bei ordnungswidrigkeit des art. 87 § 1 plowiG vor.

III. Sanktionen
Erhebliche unterschiede liegen auch im Bereich derjenigen sanktionen vor, die sowohl nach der deutschen als

auch nach der polnischen rechtsordnung gegen täter von trunkenheitsfahrten verhängt werden können.

1. Strafen
a) Freiheitsstrafe

während nach deutschem recht eine Freiheitsstrafe nur dann zur anwendung kommen kann, wenn der täter
eine straftat gemäß § 316 stGB begeht, kann nach polnischem recht schon wegen einer vorsätzlichen ord-
nungswidrigkeit (art. 87 § 1 plowiG) eine haftstrafe verhängt werden. Die haftstrafe, die im plowiG vorgese-
hen ist, entspricht von ihrem wesensgehalt her der Freiheitsstrafe, da dem täter die Freiheit entzogen wird. nach
art. 19 plowiG dauert eine haftstrafe 5 bis 30 tage. 

Das polnische recht ist auch im Bereich seines strafgesetzbuches wesentlich repressiver. art. 178a § 1
plstGB sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor; die trunkenheit im Verkehr ist nach deutschem
recht gemäß § 316 stGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bedroht.

7) BGhst 13 90, 44 221, BGh nZV 2008, 528, Burmann BhhJJ 24. aufl. 2016 § 316 rn 21, könig Lk 12.
aufl. 2008 § 316 rn 11.

8) sternberg-Lieben, hecker s/s 29. aufl. 2014 § 316 rn 8, könig Lk § 316 rn 59 m.w.n.
9) sternberg-Lieben, hecker s/s § 316 rn 7, BGhst 37 89, 44 219, BGh Dar 2007, 272, Bay obLG nZV

1996, 75, oLG köln nZV 1995, 454, Burmann BhhJ § 316 rn 22, Fischer 63. aufl. 2016 § 316 rn 25,
könig Lk § 316 rn 67 ff.

10) BGhst 31 44, Fischer § 316 rn 14.
11) sternberg-Lieben, hecker s/s § 316 rn 12, könig Lk § 316 rn 93 m.w.n.
12) sternberg-Lieben, hecker s/s § 316 rn 12, Bay obLG stVE nr. 94, oLG saarbrücken nstZ-rr 2000, 13,

Janker nZV 2001, 200, könig Lk § 316 rn 93 ff.; grds. abl. oLG köln nZV 1989, 358, wolters sk § 316
rn 28, Zieschang nk 4. aufl. 2013 § 316 rn 29.
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b) Geldbuße/Geldstrafe
Die Geldbuße/Geldstrafe13) kann nach den Vorschriften beider rechtsordnungen sowohl wegen einer ord-

nungswidrigkeit als auch wegen einer straftat verhängt werden. Der erste unterschied liegt in der höhe der Geld-
buße bzw. der Geldstrafe. Die ordnungswidrigkeit des § 24a stVG kann mit einer Geldbuße von bis zu 3.000
Euro geahndet werden. nach polnischem recht kann im Falle der Begehung der ordnungswidrigkeit nach 
art. 87 owiG eine Geldstrafe bis zu 5.000 PLn (ca. 1.250 Euro) verhängt werden.

auch im Falle der Begehung einer straftat kann nach dem deutschen recht eine wesentlich höhere Geldstrafe
verhängt werden. nach den Vorschriften beider rechtsordnungen wird die Geldstrafe auf der Grundlage eines ta-
gessatzsystems verhängt. Die anzahl der tagesätze (PL: 10–540; DE: 5–360) und die höhe eines tagessatzes
(PL:10–2.000 PLn; DE: 1–30.000 Eur!!!) sind jedoch in beiden rechtsordnungen unterschiedlich. Die höchste
Geldstrafe kann nach dem polnischen stGB 1.080.000 PLn (ca. 270.000 Eur) betragen, nach dem deutschen
stGB 10.800.000 Eur.

Der zweite unterschied liegt im bei ordnungswidrigkeiten einschlägigen Verfahren. nach dem polnischen
recht muss jeder Fall des art. 87 § 1 plowiG vor dem Gericht entschieden werden. Das polnische Gesetz über
das Verfahren in ordnungswidrigkeiten14) schließt in seinem art. 96 § 2 das vereinfachte Verfahren (sog. po-
stępowanie mandatowe) bei Begehung der ordnungswidrigkeit nach art. 87 § 1 plowiG aus, da ein Fahrverbot
in diesem Fall obligatorisch angeordnet werden muss.

Dagegen kann nach dem deutschen recht die Geldbuße wegen Begehung der ordnungswidrigkeit des § 24a
stVG im Verwaltungsverfahren verhängt werden. Die maßgebende Bußgeldkatalog-Verordnung15) sieht folgen-
de Geldbußen vor: 

Verstoß: Alkohol am Steuer Bußgeld (€)
Fahren mit einer
Blutalkoholkonzentration von 0,5 – 1,09 ‰ .500,–
– bei Eintrag eines vorherigen Verstoßes 1.000,–
– bei Eintrag zweier vorheriger Verstöße 1.500,–
wenn besondere umstände vorliegen, kann man von diesen Geldbußen abweichen.

c) Freiheitsbeschränkungsstrafe
Das polnische stGB sieht eine strafe vor, die dem deutschen recht unbekannt ist, und zwar die Freiheits-

beschränkungsstrafe.16) Diese strafe kann auch gegen täter von trunkenheitsfahrten nach art. 178a § 1 plstGB
verhängt werden. Die Freiheitsbeschränkungsstrafe ist in art. 34 plstGB geregelt.

§ 1. wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, beträgt die Freiheitsbeschränkungsstrafe mindestens einen Monat und
höchstens 2 Jahre; sie wird in Monaten und Jahren verhängt. 

1a. Die Freiheitsbeschränkungsstrafe beruht auf: 
1) der Pflicht, unentgeltliche, kontrollierte arbeit für gemeinnützige Zwecke zu verrichten,
2) der Pflicht, am ständigen aufenthaltsort oder an einem anderen bestimmten ort zu verbleiben, während dabei die

elektronische aufsicht angewendet wird, 
3) der Pflicht, von der in art. 72 § 1 Pkt. 4 bis 7a die rede ist, 
4) einer aufrechnung von 10 % bis 25 % des Monatsgehalts mit einem durch das Gericht bestimmten gemeinnützi-

gen Zweck.
§ 1b. Die Pflichten und die aufrechnung, von denen in § 1a die rede ist, können gemeinsam oder einzeln verhängt

werden. 
§ 2. während der Verbüßung der Freiheitsbeschränkungsstrafe werden dem Verurteilten die folgenden Pflichten auf-

erlegt:
1) er darf seinen ständigen aufenthaltsort nicht ohne die Zustimmung des Gerichts ändern,
2) außer Kraft
3) er ist in der Pflicht, Erklärungen über den ablauf der Verbüßung seiner Freiheitsbeschränkungsstrafe zu tätigen.
§ 3. Verhängt das Gericht eine Freiheitsbeschränkungsstrafe, kann das Gericht eine nach art. 39 Pkt. 7 bestimmte

Geldleistung verhängen oder die Pflichten, von denen in art. 72 § 1 Pkt. 2 und 3 die rede ist.

13) in Deutschland kann die Geldbuße bei einer ordnungswidrigkeit und die Geldstrafe bei einer straftat verhängt
werden. in Polen kann die Geldstrafe sowohl bei einer ordnungswidrigkeit als auch bei einer straftat verhängt
werden.

14) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.u. 2013 Pos. 395.
15) Verordnung über die Erteilung einer Verwarnung, regelsätze für Geldbußen und die anordnung eines Fahr-

verbots wegen ordnungswidrigkeiten im straßenverkehr (Bußgeldkatalog-Verordnung-BkatV).
16) kritisch zu der reform der Freiheitsbeschränkungsstrafe im polnischen rechtsystem siehe: Małolepszy, Die

revolutionäre reform des polnischen strafzumessungsrechts und ihre möglichen auswirkungen auf die sank-
tionierung der Eigentumskriminalität, Mschrkrim 2/2015, s. 147–159.
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aus dem inhalt dieser Vorschrift geht hervor, dass die trunkenheitsfahrt im polnischen rechtsystem mit einer
gemeinnützigen arbeit oder mit einer elektronischen Fußfessel sanktioniert werden kann.17) 

2. Nebenstrafen/Strafmaßnahmen
a) Fahrverbot

in Polen kann gegen den täter einer trunkenheitsfahrt sowohl auf der Grundlage des plowiG (art. 29) als
auch auf der Grundlage des plstGB (art. 42 § 2 und § 4) ein Fahrverbot verhängt werden. Die maßgeblichen Vor-
schriften lauten: 

Art. 29 plOWiG
§ 1 Das Verbot der Führung von Fahrzeugen wird in Monaten oder Jahren verhängt, und zwar für einen Zeitraum von

6 Monaten bis zu 3 Jahren.
§ 2. wird ein Fahrverbot verhängt, so wird auch die art des Fahrzeugs bestimmt, das vom Verbot betroffen ist.
§ 3. Das Verbot, von dem in § 1 die rede ist, ist ab Eintritt der rechtskraft des urteils rechtsverbindlich. wird ein

Fahrverbot verhängt, so wird die Verpflichtung auferlegt, das zum Führen von Fahrzeugen berechtigende Dokument ab-
zugeben, sofern dieses Dokument nicht bereits beschlagnahmt wurde. Bis zum Zeitpunkt des Vollzugs dieser Pflicht be-
ginnt der Zeitraum, für den das Fahrverbot verhängt wurde, nicht.

§ 4. auf das Fahrverbot wird der Zeitraum, in dem der Führerschein oder ein anderes zum Führen eines Fahrzeugs be-
rechtigendes Dokument beschlagnahmt wurde, angerechnet.

Art. 42 § 2–4 plStGB
§ 2 Das Gericht ordnet das Verbot des Führens sämtlicher Fahrzeuge oder des Führens von Fahrzeugen bestimmter

art für mindestens drei Jahre an, wenn sich der täter während der Begehung der in § 1 genannten straftat in einem trun-
kenheitszustand befand, unter Einfluss eines rauschmittels stand oder sich von dem in art. 173, 174 oder 177 bezeich-
neten ort des Geschehens entfernt hat.

§ 3. Das Gericht verhängt ein lebenslanges Fahrverbot für sämtliche mechanische Fahrzeuge, wenn eine straftat nach
art. 178a § 4 begangen wurde oder wenn der täter während der Begehung der straftat nach art. 173 (die durch den tod
einer anderen Person oder durch eine schwere Gesundheitsschädigung erfolgsqualifiziert wird) oder während der Bege-
hung einer straftat nach art. 177 § 2 bzw. art. 355 § 2 betrunken war oder unter dem Einfluss eines rauschmittels stand
oder er vom ort des Geschehens geflohen ist, es sei denn, es liegt ein besonderer ausnahmefall vor, der durch besonde-
re umstände begründet ist.

§ 4. Das Gericht verhängt ein lebenslanges Fahrverbot für sämtliche mechanische Fahrzeuge, wenn die betroffene
Person erneut unter den in § 3 beschriebenen umständen verurteilt wurde.

Das in art. 42 § 2 plstGB vorgesehene obligatorische Fahrverbot kann gemäß art. 43 abs. 1 plstGB bis zu 
15 Jahre andauern. im Falle des rückfalls (art. 178a § 4 plstGB) muss der täter mit einem lebenslangen Fahr-
verbot rechnen, es sei denn, dass ein besonderer ausnahmefall vorliegt (art. 42 § 3 plstGB). Das polnische straf-
vollstreckungsgesetzbuch sieht jedoch in art. 182a die Möglichkeit der umwandlung des soeben beschriebenen
Fahrverbots in ein andersartiges Fahrverbot vor, und zwar in ein Fahrverbot, das nur solche Fahrzeuge erfasst, die
über keine sog. alkoholblockade verfügen. Dementsprechend kann der täter nach der umwandlung des Fahr-
verbots solche Fahrzeuge führen, die mit einer alkoholblockade ausgestattet sind. im Falle der Verhängung des
Fahrverbots nach art. 42 § 2 plstGB kann der täter diese Begünstigung nach ablauf der hälfe der für das Fahr-
verbot vorgesehenen Zeit beantragen. im Falle der Verhängung eines Fahrverbots nach art. 42 § 3 und § 4
plstGB kommt diese Möglichkeit erst nach 10 Jahren in Betracht. 

Die zum lebenslangen Fahrverbot Verurteilten können die abschaffung dieser strafmaßnahme gemäß art. 84
§ 2a plstGB auch nach 15 Jahren beantragen.

Das Fahrverbot führt im polnischen recht zur Entziehung der Fahrerlaubnis, die die Verwaltungsbehörde in-
folge der Entscheidung des Gerichts anordnet (art. 103 abs. 1 Pkt. 4 des Gesetzes vom 05. 01.2013)18). Der Ver-
urteilte kann nach dem ablauf des Fahrverbots die wiedererteilung der Fahrerlaubnis beantragen.19) wenn das
Fahrverbot auf der Grundlage des owiG verhängt wurde und die Entziehung der Fahrerlaubnis kürzer als ein
Jahr dauerte, muss der täter medizinisch20) und psychologisch21) untersucht werden, um die Fahrerlaubnis

17) kritisch zu dem Einsatz des elektronischen hausarrests in der polnischen rechtsordnung siehe: hochmayr, 
Małolepszy, Möglichkeiten und Grenzen des elektronisch überwachten hausarrests. Eine rechtsvergleichende
Betrachtung anlässlich der polnischen reformvorhaben, in: Pływaczewski (hrsg.), Current problems of the
penal law and criminology, warschau 2014, s. 31-53.

18) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Dz.u. 2011 nr. 30, Pos. 151.
19) art. 103 abs. 3 des Gesetzes vom 05. 01.2013.
20) art. 99 abs. 1 Pkt. 2a des Gesetzes vom 05. 01.2013.
21) art. 99 abs. 1 Pkt. 3a des Gesetzes vom 05. 01.2013.
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wiederzugewinnen. wenn die Entziehung der Fahrerlaubnis länger als ein Jahr dauerte, was nach dem plstGB die
regel ist, muss der täter zudem das praktische und das theoretische Examen bestehen.22)

auch nach dem deutschen recht kann gegen einen täter einer trunkenheitsfahrt ein Fahrverbot wegen der Be-
gehung einer ordnungswidrigkeit des § 24a stVG und einer straftat des § 316 stGB verhängt werden. Die maß-
geblichen Vorschriften lauten: 

§ 25 Abs. 1 StVG (Fahrverbot bei der Begehung einer Ordnungswidrigkeit)
wird gegen den Betroffenen wegen einer ordnungswidrigkeit nach § 24, die er unter grober oder beharrlicher Verlet-

zung der Pflichten eines kraftfahrzeugführers begangen hat, eine Geldbuße festgesetzt, so kann ihm die Verwaltungsbe-
hörde oder das Gericht in der Bußgeldentscheidung für die Dauer von einem Monat bis zu drei Monaten verbieten, im
straßenverkehr kraftfahrzeuge jeder oder einer bestimmten art zu führen. wird gegen den Betroffenen wegen einer ord-
nungswidrigkeit nach § 24a eine Geldbuße festgesetzt, so ist in der regel auch ein Fahrverbot anzuordnen.

§ 44 Abs. 1 StGB (Fahrverbot bei der Begehung einer Straftat)
wird jemand wegen einer straftat, die er bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines kraftfahrzeugs oder unter

Verletzung der Pflichten eines kraftfahrzeugführers begangen hat, zu einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe verur-
teilt, so kann ihm das Gericht für die Dauer von einem Monat bis zu drei Monaten verbieten, im straßenverkehr kraft-
fahrzeuge jeder oder einer bestimmten art zu führen. Ein Fahrverbot ist in der regel anzuordnen, wenn in den Fällen
einer Verurteilung nach § 315c abs. 1 nr. 1 Buchstabe a, abs. 3 oder § 316 die Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69
unterbleibt.

aus der gemeinsamen Darstellung der deutschen und der polnischen Vorschriften gehen vor allem drei unter-
schiede hervor. Der erste unterschied betrifft die Dauer des Fahrverbots: während in Deutschland sowohl wegen
der Begehung einer ordnungswidrigkeit (§ 24a stVG) als auch wegen der Begehung einer straftat (§ 316 stGB)
ein Fahrverbot von einem bis zu drei Monaten angeordnet werden kann, muss das Fahrverbot in Polen wegen der
Begehung einer ordnungswidrigkeit (art. 87 § 1 plowiG) mindestens 6 Monate und höchstens drei Jahre dau-
ern. Begeht der täter eine straftat nach art. 178a plstGB, so muss er mit einem Fahrverbot von drei bis zu 15
Jahren rechnen. im Falle des rückfalls (178a § 4 plstGB) muss ein lebenslanges Fahrverbot angeordnet werden.

Der zweite unterschied betrifft den Ermessenspielraum bei der anordnung des Fahrverbots. während das 
Gericht nach polnischem recht sowohl bei der ordnungswidrigkeit (art. 87 § 1 plowiG)23) als auch bei der
straftat (art. 178a plstGB) ein Fahrverbot anordnen muss, verbleibt diese Entscheidung nach deutschem recht
immer im Ermessen des Entscheidungsträgers. Zwar verwenden § 25 abs. 1 stVG und § 44 abs. 1 stGB den Be-
griff „in der regel“, der auf die obligatorische natur dieser Vorschriften hinweisen könnte. Beide Vorschriften
lassen aber genug spielraum, um in ausnahmefällen von der anordnung des Fahrverbots abzusehen.

Der dritte unterschied betrifft die konsequenzen des Fahrverbots: nur im polnischen rechtssystem führt das
Fahrverbot zur Entziehung der Fahrerlaubnis. 

b) Geldsanktion
Das plstGB sieht überdies noch eine strafmaßnahme vor, die dem deutschen stGB unbekannt ist. art. 39

plstGB, der den katalog der strafmaßnahmen enthält, erwähnt in Punkt 7 eine strafmaßnahme, die als „Geld-
sanktion“ bezeichnet wird. Eine Geldsanktion fließt nicht in die staatskasse, so wie dies bei der Geldstrafe der
Fall ist, sondern auf das konto des Fonds, der den opfern einer straftat und dem Verurteilten nach der Entlassung
aus dem Gefängnis hilfe leistet.24) Gemäß art. 43a plstGB muss das Gericht bei der Verurteilung des täters einer
trunkenheitsfahrt auf der Grundlage des art. 178a § 1 plstGB eine Geldsanktion in der höhe von mindestens
5.000 PLn (ca. 1.200 Euro) bis zu 60.000 PLn (ca.15.000 Euro) zugunsten dieses Fonds verhängen. im Falle der
rückfalls (art. 178a § 4 plstGB) beträgt die höhe der Geldsanktionen mindestens 10.000 PLn (ca. 2.500 Euro).

3. Maßregel der Besserung und Sicherung
Erhebliche unterschiede zwischen der deutschen und der polnischen rechtsordnung liegen auch auf dem Ge-

biet der Maßregel der Besserung und sicherung vor. Es ist absolut unmöglich, diese im rahmen meines kurzen
referats zu besprechen. ich konzentriere mich daher nur auf eine einzige Maßregel der Besserung und sicherung,
und zwar auf die Entziehung der Fahrerlaubnis. 

22) art. 49 abs. 1 Pkt. 3a des Gesetzes vom 05. 01.2013.
23) in diesem Zusammenhang muss art. 41 plowiG berücksichtigt werden. Diese Vorschrift lautet: „im Verhält-

nis zum täter der tathandlung kann man es bei einer Belehrung, einer anmerkung oder bei einer Verwarnung
belassen oder auch andere Erziehungsmaßnahmen anwenden.”

24) Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
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Das polnische stGB sieht im Gegensatz zum deutschen stGB keine Maßregel der Besserung und sicherung
vor, die als „Entziehung der Fahrerlaubnis“ bezeichnet wird. nach dem plstGB kann jedoch das Fahrverbot in
der Form einer Maßregel der Besserung und sicherung gemäß art. 93a § 2 angeordnet werden, wenn das Gesetz
diese Möglichkeit vorsieht. nach art. 99 plstGB kann das Fahrverbot in der Form einer Maßregel der Besserung
und sicherung angeordnet werden, wenn der täter während der Begehung einer straftat vollkommen schuldun-
fähig war. nach art. 31 § 1 plstGB liegt schuldunfähigkeit vor, wenn der täter aufgrund einer psychischen
krankheit, einer geistigen Behinderung oder einer anderen störung der seelischen Funktionen während der tat-
begehung unfähig war, die Bedeutung der tat zu erkennen oder sein Verhalten zu steuern. Die schuldunfähigkeit
könnte jedoch bei dem täter einer trunkenheitsfahrt nur in ausnahmefällen angenommen werden, weil art. 31
§ 3 plstGB die anwendung des art. 31 § 1 plstGB ausschließt, wenn sich der täter in einen trunkenheitsstand
versetzt hat, der zum ausschluss der schuldfähigkeit führte, sofern er dies vorausgesehen hat oder hätte voraus-
sehen können. Bisher habe ich nie gehört, dass in Polen ein täter einer trunkenheitsfahrt wegen schuldunfähig-
keit nicht verurteilt wurde.

im Gegensatz zur polnischen rechtsordnung sieht das deutsche stGB eine Maßregel der Besserung und 
sicherung vor, die sich „Entziehung der Fahrerlaubnis“ nennt. Das Gericht ordnet diese Maßregel gemäß § 69
abs. 1 stGB obligatorisch an, wenn der täter:

1. eine rechtswidrige tat bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines kraftfahrzeuges oder unter Ver-
letzung der Pflichten eines kraftfahrzeugführers begangen hat,

2. verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt wurde, weil seine schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszu-
schließen ist,

3. zum Führen von kraftfahrzeugen ungeeignet ist, was sich aus der tat ergeben muss.
im Falle der trunkenheitsfahrt (§ 316 stGB) ist der täter gemäß § 69 abs. 2 stGB in der regel als zum Füh-

ren von kraftfahrzeugen ungeeignet anzusehen. wenn das Gericht ihm die Fahrerlaubnis entzieht, so bestimmt
es gemäß § 69a abs. 1 stGB zugleich, dass für einen Zeitraum von sechs Monaten bis zu fünf Jahren keine neue
Fahrerlaubnis erteilt werden darf (sperre). Die sperre kann für einen unbegrenzten Zeitraum angeordnet werden,
wenn zu erwarten ist, dass die gesetzliche höchstfrist zur abwehr der von dem täter drohenden Gefahr nicht aus-
reicht.

Die Fahrerlaubnis erlischt mit der rechtskraft des urteils. Der Verurteilte kann erst nach ablauf einer vom Ge-
richt gemäß § 69a abs. 1 stGB zu bestimmenden sperrfrist die wieder(neu)erteilung der Fahrerlaubnis bei der
zuständigen Behörde beantragen.

4. Zwischenergebnis
• Das polnische recht sieht bei der trunkenheitsfahrt einen wesentlich größeren anwendungsbereich für die

Freiheitsstrafe vor, da diese schon im rahmen der einschlägigen vorsätzlichen ordnungswidrigkeit zur an-
wendung kommen kann.

• Das deutsche recht sieht höhere androhungsgrenzen für Geldsanktionen vor, und das sowohl bei der ord-
nungswidrigkeit als auch bei der straftat. 

• Die obligatorische Geldleistung in höhe von mindestens 5.000 PLn wegen der Begehung einer straftat ist
dem deutschen recht unbekannt.

• Eine Geldbuße wegen ordnungswidrigkeiten kann im wege des Verwaltungsverfahrens nur im deutschen
recht verhängt werden (Bußgeldkatalog).

• nach polnischem recht kann der täter einer trunkenheitsfahrt im Gegensatz zum deutschen recht mit einer
gemeinnützigen arbeit und/oder einer elektronischen Fußfessel sanktioniert werden.

• Das Fahrverbot spielt in beiden rechtsordnungen eine unterschiedliche rolle. im deutschen recht stellt es
eher einen Denkzettel dar; im polnischen recht schließt es dagegen auch die ungeeigneten kraftfahrzeug-
führer vom straßenverkehr aus. Diese Funktion erfüllt im deutschen recht die Maßnahme der Besserung und
sicherung (Entziehung der Fahrerlaubnis).

• in beiden rechtsordnungen haben die Entscheidungsträger bei der anordnung des Fahrverbots ein unter-
schiedliches Ermessen (in Polen muss das Fahrverbot obligatorisch angeordnet werden; in Deutschland wird
es dagegen „in der regel“ angewandt.
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IV. Praktische Konsequenzen
Die soeben dargestellten unterschiede haben praktische konsequenzen, was die folgenden fünf Fälle verdeut-

lichen:

Fall 1
Der täter hat 0,2 ‰ im Blut und führt ein Fahrzeug

Fall 2 
Der täter hat 0,3 ‰ bis weniger als 0,5 ‰ im Blut und kann das Fahrzeug sicher führen:

Fall 3
Der täter hat 0,3 bis 0,5 ‰ im Blut und kann das Fahrzeug nicht sicher führen. 

Fall 4
Der täter hat über 0,5 bis 1,09 ‰ im Blut und kann das Fahrzeug sicher führen. 

strafbarkeit nach

deutschem recht polnischem recht

keine strafbarkeit, es sei denn ein Fahranfänger hat
das Fahrzeug geführt.*)

*) Bei Fahranfängern gilt gemäß § 24c stVG absolutes
alkoholverbot.

art. 87 § 1 plowiG (haftstrafe bis 30 tagen, Geld-
strafe bis 5.000 PLn, obligatorisches Fahrverbot
von 6 Monaten bis zu 3 Jahren*))
*) Das Fahrverbot führt zur Entziehung der Fahrerlaub-

nis.

Deutsches recht Polnisches recht

keine strafbarkeit, es sei denn ein Fahranfänger hat
das Fahrzeug geführt.*)

*) Bei Fahranfängern gilt gemäß § 24c stVG absolutes
alkoholverbot.

art. 87 § 1 plowiG (haftstrafe bis 30 tagen, Geld-
strafe bis 5.000 PLn, obligatorisches Fahrverbot
von 6 Monaten bis zu 3 Jahren*))
*) Das Fahrverbot führt zur Entziehung der Fahrerlaub-

nis.

Deutsches recht Polnisches recht

§ 316 stGB (Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, Geld-
strafe, Fahrverbot bis zu drei Monaten oder Entzie-
hung der Fahrerlaubnis)

art. 87 § 1 plowiG (haftstrafe bis 30 tagen, Geld-
strafe bis 5.000 PLn, obligatorisches Fahrverbot
von 6 Monaten bis zu 3 Jahren*))
*) Das Fahrverbot führt zur Entziehung der Fahrerlaub-

nis.

Deutsches recht Polnisches recht

§ 24a abs. 1 stVG (Geldbuße bis 3.000 Euro, Fahr-
verbot bis zu drei Monaten)

art. 178a abs. 1 plstGB (Geldstrafe, Freiheitsbe-
schränkungsstrafe, Freiheitsstrafe, obligatorisches
Fahrverbot von 3 bis zu 15 Jahren*), obligatorische
Geldsanktion in höhe von mindestens 5.000 PLn)
*) Das Fahrverbot führt zur Entziehung der Fahrerlaub-

nis.



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

Supplement II sup ii 17

Fall 5
Der täter hat über 0,5 bis 1,09 ‰ im Blut und kann das Fahrzeug nicht sicher führen. 

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Prof. Dr. Maciej Małolepszy
Lehrstuhl für Polnisches strafrecht
Europa-universität Viadrina
Große scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (oder)
Email: malolepszy@europa-uni.de

Deutsches recht Polnisches recht

§ 316 stGB (Geldstrafe, Freiheitsstrafe, Fahrverbot
oder Entziehung der Fahrerlaubnis)

art. 178a abs. 1 plstGB (Geldstrafe, Freiheitsbe-
schränkungsstrafe, Freiheitsstrafe, obligatorisches
Fahrverbot von 3 bis zu 15 Jahren*), obligatorische
Geldsanktion in höhe von mindestens 5.000 PLn)
*) Das Fahrverbot führt zur Entziehung der Fahrerlaub-

nis.
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uwE sChEFFLEr

absolute und relative Fahrunsicherheit – 
trunkenheit ohne Fahrfehler und Fahrfehler ohne trunkenheit?

herr kollege MałoLEPsZy hat uns gerade berichtet, dass im polnischen recht eine straftat – und nicht nur eine
ordnungswidrigkeit – vorliegt beim Fahren im „Trunkenheitszustand“1), der immer dann angenommen wird,
wenn „der Blutalkoholgehalt den Wert von 0,5 Promille überschreitet“2); inwieweit der (kraft-)Fahrer3) tatsäch-
lich unter der wirkung des alkohols steht und fahrunsicher ist, ist unerheblich. 

Das deutsche strafrecht nimmt dagegen eine straftat – und nicht nur eine ordnungswidrigkeit – gemäß § 316
stGB allgemein an, wenn ein Fahrer „infolge des Genusses alkoholischer Getränke ... nicht in der Lage ist, das
Fahrzeug sicher zu führen“.

wann ist nun aber in Deutschland jemand nicht mehr „in der Lage“, sein Fahrzeug „sicher zu führen“? Das
Gesetz nennt hier keine Promillezahl. Es stellt stattdessen auf ein unbestimmtes tatbestandsmerkmal, die „Fahr-
unsicherheit“ – manche sprechen auch von der „Fahruntüchtigkeit“4) – ab. Ähnlich wie bei der schuldunfähig-
keit nimmt das deutsche recht an, dass der Zustand Fahrunsicherheit bei allen Menschen bei einer anderen trink-
menge – und auch bei ein und derselben Person abhängig von der jeweiligen tagesform – eintreten kann.

Die seit Jahrzehnten allgemeine ansicht in Literatur und rechtsprechung sagt dazu: Für die annahme von
Fahrunsicherheit müsse „die Gesamtleistungsfähigkeit des Fahrzeugführers, namentlich infolge Enthemmung
sowie geistig-seelischer und körperlicher Ausfälle, so weit herabgesetzt“ sein, „daß er nicht mehr fähig ist, sein
Fahrzeug im Straßenverkehr eine längere Strecke, und zwar auch bei plötzlichem Eintritt schwieriger Verkehrs-
lagen, sicher zu steuern“5). Der Fahrer muss sich demgemäß tatsächlich in einem trunkenheitszustand befunden
haben, also wirklich unter alkoholwirkung gestanden haben.

Es kann sehr schwierig sein, das Vorliegen alkoholbedingter Fahrunsicherheit im konkreten Einzelfall festzu-
stellen. Dafür haben rechtsprechung und Lehre in Deutschland zwei wege des nachweises entwickelt – herr
kollege MałoLEPsZy hat es ebenfalls schon kurz erwähnt: Die Feststellung „absoluter“ sowie „relativer“ Fahr-
unsicherheit.

a b s o l u t e Fahrunsicherheit bedeutet, dass beim Vorliegen einer bestimmten, sehr hohen Blutalkoholkon-
zentration unwiderleglich vermutet wird, ein jeder Fahrzeugführer sei nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug 
sicher zu führen. r e l a t i v e Fahruntüchtigkeit liegt dagegen vor, wenn zu einer geringeren alkoholisierung
noch alkoholtypische Verhaltensweisen insbesondere in Gestalt von Fahrfehlern hinzutreten. 

Die Bezeichnungen als „absolute“ und „relative“ Fahrunsicherheit sind geeignet, Missverständnisse hervor-
zurufen. Die relative Fahrunsicherheit ist insbesondere nicht etwa eine mindere Form der Fahrunsicherheit. in
der Qualität gibt es zwischen absoluter und relativer Fahrunsicherheit keinen unterschied. Die Verschiedenheit
besteht vielmehr ausschließlich in der art des nachweises der Fahrunsicherheit6).

1) art. 178a § 1 kodeks karny:
„Wer im Trunkenheitszustand ... ein Kraftfahrzeug ... führt, wird mit ... Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren be-
straft.“

2) art. 115 § 16 Pkt. 1 kodeks karny:
„Ein Trunkenheitszustand im Sinne dieses Gesetzbuches liegt vor, wenn ... der Blutalkoholgehalt den Wert von
0,5 Promille überschreitet oder zu einer diesen Wert überschreitenden Konzentration führt ...“
Die Feststellung eines trunkenheitszustandes über die atemalkoholkonzentration gemäß Pkt. 2 der Vorschrift
(„wenn ... der Atemalkoholgehalt in einem 1 dm3 der ausgeatmeten Luft einen Wert von 0,25 mg überschreitet
oder zu einer diesen Wert überschreitenden Konzentration führt“) soll hier ausgeklammert bleiben, weil in
Deutschland eine atemalkoholmessung nur im ordnungswidrigkeiten-, nicht aber im strafrecht als nach-
weismittel zulässig ist. 

3) Bis vor einiger Zeit hatte es in Polen für die erlaubte Promillezahl keine Bedeutung (allerdings für die höhe
der strafandrohung), ob es sich um ein kraftfahrzeug handelte oder ein anderes Fahrzeug, etwa ein Fahrrad.
art. 178a § 2 kodeks karny lautete: „Wer im Trunkenheitszustand ... ein anderes als das in § 1 genannte Fahr-
zeug führt, wird mit ... Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft.“ Durch das Gesetz zur Änderung des Geset-
zes der strafprozessordnung und anderer Gesetze vom 27. 09. 2013 wurde art. 178a § 2 kodeks karny zum
09.11.2013 aufgehoben. alkoholisierte Führer solcher Fahrzeuge können seitdem nur noch wegen einer ord-
nungswidrigkeit, nicht wegen einer straftat belangt werden.

4) Zur terminologie siehe BGh, Ba 2008, 309 mit anm. kÖniG, nZV 2008, 492; riEMEnsChnEiDEr, Fahrunsi-
cherheit oder Blutalkoholgehalt als Merkmal der trunkenheitsdelikte – zugleich ein Beitrag zur rechtsent-
wicklung, 2000, s. 49 f.; DEnCkEr, Festschrift für klaus Geppert, 2011, s. 43 ff.

5) siehe nur aus der rechtsprechung BGhst 13, 83 (90); 44, 219 (221); Ba 2008, 309.
6) siehe dazu BGhst 31, 42 (44); FisChEr, strafgesetzbuch, 62. aufl. 2015, § 316 rn. 12; hEntsChEL, nJw

1984, 350.
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Beide nachweismethoden sind jedoch unter schuldstrafrechtlichen Gesichtspunkten nicht frei von Bedenken.
(nur) damit will ich mich im Folgenden beschäftigen.

Absolute Fahrunsicherheit – Bestrafung für Trunkenheit ohne Fahrfehler?
Beginnen wir mit der absoluten Fahrunsicherheit.
Für kraftfahrzeugführer wird seit 1990 absolute Fahrunsicherheit bei einem Promillewert von 1,1 ‰ ange-

nommen. Das sei (unter hinzufügung eines sicherheitszuschlages von 0,1 ‰)7) die Blutalkoholkonzentration,
„bei der mit an Sicherhei t  grenzender Wahrscheinl ichkei t bei jedem Kraftfahrer Fahrtüchtigkeit im
Sinne einer Beherrschung des die Lenkung eines Fahrzeugs im Verkehr bildenden Gesamtvorgangs nicht mehr
festgestellt werden kann“8).

Prozessual wird daraus die konsequenz gezogen, dass der kraftfahrer mit dem Einwand, er habe gar nicht das
tatbestandsmerkmal des „nicht in der Lage“-seins, „das Fahrzeug sicher zu führen“, erfüllt, gänzlich ungehört
bleibt. ihm wird von vornherein jeglicher Versuch, Beweis anzutreten, dass er etwa aufgrund von besonderer al-
koholgewöhnung9) oder infolge einer krankhaften störung10) mit dem bei ihm festgestellten Promillewert von
über 1,1 ‰ noch fahrsicher war, durch eine unwiderlegliche Beweisregel11) abgeschnitten. Der Bundesgerichts-
hof hatte schon 1957 dazu12) ausgeführt13): „Gegenüber [den] gesicherten und überzeugenden Ergebnissen der
ärztlichen Wissenschaft14) kann kein Kraftfahrer, auch nicht der an Alkohol gewöhnte, mit Aussicht auf Beach-
tung oder gar Erfolg noch geltend machen, auf ihn träfen jene Erkenntnisse nicht zu. Die Grenze ... ist so weit ge-
zogen, daß auch alkoholverträgliche Fahrer, wenn sie sie erreichen, m i t Sicherhei t  s te ts fahruntüchtig sind.
Demgegenüber kann sich auch ein solcher Fahrer nicht mehr darauf berufen, eine Fahrprobe werde bei ihm ein
abweichendes Ergebnis, also seine Fahrtüchtigkeit, ergeben ... Vielmehr muß einem solchen Belastungsversuch,
wenn durch ihn ein Angeklagter seine Fahrtüchtigkeit trotz eines [darüber] liegenden Alkoholspiegels beweisen
möchte, ... jeder beachtliche Beweiswert abgesprochen werden“15).

7) Der sicherheitszuschlag dient allein dem ausgleich der technisch und naturwissenschaftlich nicht ausschließ-
baren Messungenauigkeiten bei der Blutalkoholanalyse (BGhst 37, 89 [92]).

8) BGhst 37, 89 (92) – hervorhebung von hier.
9) siehe dazu rEh, Ba 1965/66, 199 ff.; siehe auch den sachverhalt in BGhst 10, 265: „Der Angeklagte hatte

sich in der Hauptverhandlung darauf berufen, er trinke mit Rücksicht auf seinen Beruf als Brauereivertreter
seit zehn Jahren täglich etwa 25 Glas Bier. Er sei deshalb an Alkohol gewöhnt und auch bei einem Blut-
alkoholgehalt von 1,92 ‰ noch fahrtüchtig.“

10) siehe zum addisonismus (unterfunktion der nebennierenrinde) arBaB-ZaDEh, nJw 1967, 275 ff.; haFFkE

Jus 1972, 448; Die Zeit 51/1966 vom 16.12.1966 (http://www.zeit.de/1966/51/nur-ein-leichtes-augenzittern);
Der spiegel 52/1966 vom 19.12.1966 (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46415616.html).

11) kritisch zur richtigkeit der Einordnung als Beweisregel riEMEnsChnEiDEr, Fahrunsicherheit oder Blutalko-
holgehalt als Merkmal der trunkenheitsdelikte, s. 120 f.: „Da der Zustand der Fahrunsicherheit nicht ohne
weiteres der sinnlichen Wahrnehmung zugänglich [ist] und die Wertung erfordert, welche Anforderungen an
die Fahrsicherheit zu stellen sind, ist er quantitativ nicht bestimmbar. Die vom BGH angegebene Definition ...
besitzt jedenfalls keinen Bedeutungskern, der eine rein semantische Subsumtion erfordern würde.“
kurz vor Drucklegung dieses Manuskriptes spöttisch ablehnend FisChEr, Vorsitzender des 2. strafsenats des
BGh: „Eine ‚unwiderlegliche Vermutung‘ ist dem deutschen Strafprozessrecht fremd. Die Annahme, ab 1,1
Promille Blutalkohol sei ‚unwiderleglich‘ vom objektiven Vorliegen des Tatbestandsmerkmals ‚Ungeeignet-
heit‘ (§ 316 [StGB]) auszugehen, ist daher systemwidrig. Es gibt auch keine Parallele zu solch einem Rechts-
satz. Das gesamte materielle Strafrecht steht unter dem Vorbehalt seiner formellen Anwendbarkeit, und deren
Formen bestimmen sich nach der Strafprozessordnung. Dort gibt es keine ‚unwiderleglichen‘ Vermutungen,
keine ‚Durchschnittswerte‘ und ‚Beweiserleichterungen‘.“ (Zeit online vom 01.03. 2016 [http://www.zeit.de/
gesellschaft/zeitgeschehen/2016-03/strafrecht-justiz-trunkenheit-autofahren-fischer-im-recht/komplettansicht]).

12) Dass damals die rechtsprechung noch von einer Grenze der absoluten Fahrunsicherheit von 1,5 ‰ ausging
(BGhst 5, 168; 10, 265; 13, 83; 19, 243), kann hier unbeachtet bleiben, weil 0,5 ‰ davon als sicherheits-
zuschlag zu verstehen waren; siehe dazu riEMEnsChnEiDEr, Fahrunsicherheit oder Blutalkoholgehalt als
Merkmal der trunkenheitsdelikte, s. 57 f.

13) BGhst 10, 265 (268 f.) – hervorhebung von hier.
14) Der BGh wies hier auf die in BGhst 5, 168 zitierten stellungnahmen („Buhtz, der Verkehrsunfall 1938, 59 f.;

Dettling-Schönberg-Schwarz, Lehrb. d. gerichtl. Medizin, 1951, 509 f.; Elbel im Artikel ,Alkohol und Ver-
kehrsunfall‘ im Handwörterbuch d. gerichtl. Medizin u. naturwissenschaftl. Kriminalistik 1940; Mueller, Ge-
richtliche Medizin 1953, 757 f.“) sowie auf das „Gutachten des Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes
unter VI, abgedruckt in Borgmann ‚Blutalkohol bei Verkehrsstraftaten‘ 1955“ hin.

15) Darauf, dass hier ein überzeugender Beweisantrag auf erhöhte alkoholtoleranz schwer vorstellbar erscheint,
insbesondere ein sachverständigenbeweis, der auf die Durchführung von Fahrproben und alkoholbelastungs-
versuchen gerichtet ist, mangels Geeignetheit des Beweismittels i. s. d. § 244 abs. 3 stPo regelmäßig abzu-
lehnen wäre, kommt es danach überhaupt nicht mehr an.
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nun ging der Bundesgerichtshof damals noch von der „Sicherheit“, von der „Gewißheit“16) aus, dass ein jeder
ab der Grenze der absoluten Fahrunsicherheit zum sicheren Führen eines kraftfahrzeuges nicht mehr in der Lage
ist; der Bundesgerichtshof hatte 1954 sogar noch unmissverständlicher formuliert17): „Jedenfalls ist die Sicher-
heitsgrenze18) ... so gewählt, daß keinem Kraftfahrer, auch nicht dem trinkgewohnten, Unrecht geschieht, wenn
er ohne Rücksicht auf sonstige Umstände des Falles ... verurteilt wird.“19)

allerdings muss beim genauen achtgeben eine zwischenzeitliche Änderung in der ausdrucksweise auffallen:
Der Bundesgerichtshof spricht in seiner neueren rechtsprechung nur noch davon, die Fahrsicherheit sei bei
Überschreitung der 1,1-Promillegrenze „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ ausgeschlossen.20)

Das liegt offenbar daran, dass seit 196621) die Festlegung der Grenze absoluter Fahrunsicherheit von 1,3 ‰
(einschließlich eines sicherheitszuschlages von 0,2 ‰) auf einem Gutachten des Bundesgesundheitsamtes aus
dem gleichen Jahr beruhte22), dessen Ergebnisse seitdem „als gesicherte wissenschaftliche Erfahrungssätze auch
die Rechtsprechung“ binden23). Dort wird als Ergebnis statistischer untersuchungen und deren Bewertung aus-
geführt, bei einem kraftfahrer sei bei einer Blutalkoholkonzentration zwischen 1,0 und 1,1 ‰ in 99,879 % der
Fälle absolute Fahrunsicherheit anzunehmen – in 99,879, also nicht in 100 % der Fälle. anders formuliert be-
deutet das jedoch, dass ungefähr jeder 740. kraftfahrer mit dieser Blutalkoholkonzentration noch fahrsicher ist24) – 
und folglich verurteilt wird, obwohl er „eigentlich“ keine straftat nach § 316 stGB begangen hat!

kann man das vernachlässigen? Der Bundesgerichtshof hat dies nie erörtert25). Für einen strafrechtsprofessor ist das
schwerlich zu akzeptieren26). Darüber möchte ich aber jetzt nicht weiter nachdenken. Mir geht es um etwas anderes:

16) BGhst 10, 265 (268).
17) BGhst 5, 168 (171) – hervorhebung von hier.
18) auch dort ging es um die Grenze von 1,5 ‰, was hier wiederum unbeachtet bleiben kann. 
19) siehe aber auch ein paar sätze zuvor (s. 170): „Bei einem Blutalkoholgehalt von 1 ‰ ist die Leistung bereits

so beeinträchtigt, daß die meisten Menschen fahruntüchtig sind. Nur aus Sicherheitsgründen ... wird der Be-
ginn unbedingter, d. h. von sonstigen Beweisanzeichen unabhängiger Fahruntüchtigkeit erst bei einem Blut-
alkoholgehalt von 1,5 ‰ angesetzt ...“ – hervorhebung von hier. näher dazu riEMEnsChnEiDEr, Fahrunsi-
cherheit oder Blutalkoholgehalt als Merkmal der trunkenheitsdelikte, s. 57 f.

20) BGhst 21, 157 (161; 162); 37, 89 (92; 95).
21) BGhst 21, 157 (159): „Die Sachverständigenkommission hat eine Blutalkoholkonzentration von 1,0 ‰ bis

1,1 ‰ als denjenigen Grad der Alkoholisierung festgestellt, bei dem jeder Mensch alkoholbedingte Leistungs-
minderungen und Persönlichkeitsveränderungen aufweist, die einer Teilnahme am Straßenverkehr als Kraft-
fahrer entgegenstehen.“

22) Gutachten des Bundesgesundheitsamtes zur Frage alkohol bei Verkehrsstraftaten, 1966, s. 50; aufgrund der
etwas unpräzisen Formulierung „BAK zwischen 1,0 und 1,1 ‰“ hatte der BGh seinen Überlegungen bei der
reduzierung des Bak-Grenzwertes von 1,5 ‰ auf 1,3 ‰ den für den kraftfahrer günstigsten wert von 1,1 ‰
(+ 0,2 ‰ sicherheitszuschlag) zugrunde gelegt, vgl. BGhst 21, 157 (161 f.).

23) siehe insbesondere BGhst 21, 157 (159); siehe auch BGhst 37, 89 (91).
24) näher haFFkE, Jus 1972, 449 ff.; riEMEnsChnEiDEr, Fahrunsicherheit oder Blutalkoholgehalt als Merkmal

der trunkenheitsdelikte, s. 81 ff.; vgl. auch stratE, Ba 1983, 190 f. Die Frage, ob sich aus der Formulierung
„BAK zwischen 1,0 und 1,1 ‰“ und der Festsetzung der Fahrunsicherheit bei 1,1 ‰ eine Differenz ergibt, die
diese Berechnung noch leicht verschieben könnte, soll hier offen bleiben.

25) siehe riEMEnsChnEiDEr, Fahrunsicherheit oder Blutalkoholgehalt als Merkmal der trunkenheitsdelikte, s. 85.
26) Eine kammer des Bundesverfassungsgerichts hat diese rechtsprechung 1994 zwar ausdrücklich gebilligt, das

Problem aber offenbar übersehen (nJw 1995, 125 [126] – hervorhebung von hier): „Der von dem Beschwer-
deführer beanstandete Ausschluß eines Gegenbeweises in Fällen der absoluten Fahruntüchtigkeit beruht auf
den Grundsätzen über die den Strafgerichten durch § 261 StPO übertragene Beweiswürdigung. Es entspricht
fester, von Verfassungs wegen nicht zu beanstandender Auslegung des § 261 StPO durch die Rechtsprechung
der Strafgerichte und das strafprozessuale Schrifttum, daß der Grundsatz der freien Beweiswürdigung die Bin-
dung des Tatrichters an die ‚Gesetze der Erfahrung‘ nicht ausschließt. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse,
denen eine unbedingte, jeden Gegenbeweis mit anderen Mitteln ausschließende Beweiskraft zukommt. Solche
allgemein als gesichert geltenden Erkenntnisse muß der Tatrichter als richtig hinnehmen, selbst wenn er ihre
Grundlagen im einzelnen nicht selbst erschöpfend nachprüfen kann. Wo eine Tatsache aufgrund wissenschaft-
licher Erkenntnis fes ts teht , ist für eine abweichende richterliche Feststellung und Überzeugungsbildung
kein Raum mehr. Demgemäß ist der Tatrichter bei der Beweiswürdigung an allgemeine Erfahrungssätze ge-
bunden ... Einen solchen den Tatrichter bindenden allgemeinen Erfahrungssatz hat die Rechtsprechung der
Strafgerichte, insbesondere des BGH, für die Ermittlung eines Grenzwertes der absoluten Fahruntauglichkeit
in Auswertung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse festgestellt. Damit haben sich die Strafgerichte im
Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit gehalten. Es ist danach von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden,
daß die Strafgerichte im Ausgangsverfahren eine Einzelfallprüfung der Fahruntüchtigkeit des Beschwerde-
führers aufgrund der von ihnen angewendeten allgemeinen Erfahrungssätze für entbehrlich gehalten haben.“
kritisch dazu sChEFFLEr/haLECkEr, Ba 2004, 424.
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Einer von 740 – genügt das eigentlich wenigstens noch für die abgeschwächte Bedingung des Bundes-
gerichtshofs, ab einem als absolut definierten Grenzwert müsse die Fahrsicherheit „mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit“ ausgeschlossen sein27)? – schauen wir uns die sonstige deutsche rechtsprechung zu ande-
ren sachverhalten an, in denen jemand nur aufgrund von wahrscheinlichkeitsaussagen als einzigem Beweisan-
zeichen verurteilt werden soll:

Dem oberlandesgericht naumburg genügte es im Jahre 2000 für eine Verurteilung wegen fahrlässiger trun-
kenheit im straßenverkehr nicht, dass der beim angeklagten gemessene wert der atemalkoholkonzentration von
0,94 mg/l mit einer wahrscheinlichkeit von 99,64 % einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 ‰ entspricht28).
und der Bundesgerichtshof selbst hatte 1992 in einer Entscheidung zum Beweiswert der Dna-analyse eine 
täterwahrscheinlichkeit von sogar 99,986 % (1:6.937) für eine Verurteilung wegen Vergewaltigung nicht ausrei-
chen lassen29). Entgegengesetzt entschied der Bundesgerichtshof erst, wenn ein Merkmal bei „mehr als zehn
Milliarden Personen kein zweites Mal“ vorkommt30), bei einem „Häufigkeitswert von 1:256 Billiarden“31) sowie
einer „Wahrscheinlichkeit von 99,99999999999 %“32). Zusammenfassend formulierte der Bundesgerichtshof,
dass „jedenfalls bei einem Seltenheitswert im Millionenbereich“33) die Überzeugungsbildung ausschließlich auf
einen statistischen wert gestützt werden darf. „Im Millionenbereich“ – also dann doch wohl nicht schon im
„hunderterbereich“ – 1:740 – wie bei der absoluten (kraft-)Fahrunsicherheit ...34)

noch problematischer sieht es bei alkoholisierten Fahrradfahrern aus: seit 198635) beruht der heute anerkann-
te Grenzwert von 1,6 ‰ für die absolute Fahrlässigkeit von radfahrern36) auf einer wissenschaftlichen untersu-
chung des Gießener rechtsmediziners GÜntEr sChEwE aus dem Jahr 1984. sChEwE kam zu dem Ergebnis, dass
es bei 1,5 Promille „ausnahmslos zu Leistungseinbußen“ bei den von ihm untersuchten Probanden gekommen
sei37). 2012 wollten stimmen aus der Politik und Praxis den zu hoch empfundenen Grenzwert auf 1,1 ‰ sen-
ken38), mussten sich jedoch belehren lassen, dass es bei dem institut der absoluten Fahrunsicherheit um eine Be-
weisregel geht, die auf gesicherte medizinisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisse gestützt sein muss39). Entge-
gen der allgemeinen Erwartung haben jedoch dann deshalb neu durchgeführte neue untersuchungen an
radfahrern am institut für rechtsmedizin der universität Düsseldorf ergeben, „dass vereinzelte Probanden auch
bei sehr hohen BAK jenseits der 1,6 ‰ noch unterhalb des durchschnittlichen Fehlerniveaus aller Probanden im
nüchternen Zustand lagen“40). Für kurt-rÜDiGEr MaatZ, bis vor einigen Jahren stellvertretender Vorsitzender
des Verkehrsstrafsenats des Bundesgerichtshofs, legen diese Ergebnisse konsequenterweise sogar nahe, „dass
die Rechtsprechung den Grenzwert nach oben korrigieren müsste“41). inzwischen bestätigen untersuchungen
aus dem institut für rechtsmedizin der universitätsmedizin Mainz diese Ergebnisse42). – wie viele sicher rad-

27) BGhst 37, 89 (92; 95). Der BGh fügte allerdings (das Problem sehend?) etwas nebulös hinzu: „Zudem haben
sich die Verkehrsverhältnisse seit 1966 so stark verändert, daß die Leistungsanforderungen an den einzelnen
Kraftfahrer wesentlich gestiegen sind. Dies spiegelt sich besonders in der Zunahme der Verkehrsdichte wider.
Auch haben sich vor allem auf Autobahnen und Schnellstraßen die durchschnittlich gefahrenen Geschwindig-
keiten erheblich gesteigert.“ (s. 94). siehe dazu riEMEnsChnEiDEr, Fahrunsicherheit oder Blutalkoholgehalt
als Merkmal der trunkenheitsdelikte, s. 113; 120.

28) oLG naumburg, Ba 2001, 190 m. anm. sChEFFLEr.
29) BGhst 38, 320.
30) BGhst 58, 212.
31) BGh, nJw 2009, 1159.
32) BGh, nJw 1994, 1348.
33) BGh, nJw 2009, 1159; nstZ 2012, 403; BGhst 58, 212.
34) ausführlich hierzu sChEFFLEr/haLECkEr, Ba 2004, 423 ff.
35) BGhst 34, 133.
36) Für radfahrer nahm sodann 1986 der BGh auf Grundlage dieser untersuchung unter hinzufügung eines 

sicherheitszuschlages von 0,2 ‰ absolute Fahrunsicherheit ab 1,7 ‰ an (BGhst 34, 133); seit anfang der
1990er gehen die strafgerichte wegen verfeinerter Messmethoden von einem Grenzwert von 1,6 ‰ aus 
(BayobLG, Ba 1992, 282; oLG hamm, nZV 1992, 198; oLG Celle, Ba 1993, 134; PEGEL in Münchener
kommentar zum strafgesetzbuch, 2. aufl. 2014, § 316 rn. 44 mit zahlr. nachw. in Fn. 182).

37) sChEwE/knÖss/LuDwiG/sChÄuFELE/sChustEr, Ba 1984, 96 (108).
38) siehe näher sChEFFLEr, Ba 2015, 72.
39) siehe dazu instruktiv kÖniG, Dar 2014, 399.
40) DaLDruP/hartunG/MaatZ/MinDiashViLi/roth/sChwEnDEr, Grenzwerte für absolute Fahruntüchtigkeit bei

radfahrern, 2014, s. 49.
41) MaatZ in Daldrup/hartung/Maatz/Mindiashvili/roth/schwender, a. a. o., s. 53 sowie MaatZ/DaLDruP/ritZ-

tiMME/MinDiashViLi/hartunG, Dar 2015, 5; ähnlich kEttLEr, sVr 2015, 8: „Nach diesen Erkenntnissen
ist es unausweichlich, den Grenzwert künftig höher anzulegen als bisher.“

42) „... 10,4 % der bei diesem BAK-Level noch fahrfähigen Versuchspersonen ... zeigten beim 1,4–1,6 ‰ Level ...
Fehlerwerte, die im oberen Quartil der Nüchternfahrten aller Versuchspersonen lagen. Damit erscheint die 
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fahrende mag es hier auf der Grundlage der annahme absoluter Fahrunsicherheit in den letzten knapp 30 Jahren
gegeben haben, die bei gut 1,6 ‰ ruckzuck wegen trunkenheit am Fahrradlenker bestraft worden sind?

als letzte stufe sei auf Bestrebungen hingewiesen, völlig „freihändig“ absolute Grenzwerte für (motorisierte)
rollstühle, für nicht auf Motorkraft beruhende Fortbewegungen (rollenlassen, [an-]schieben, Ziehen) sowie für
tret- und Paddelboote festzusetzen oder zu fordern, die Grenze der absoluten Fahrunsicherheit für kraftfahr-
zeugführer sollte „richtigerweise“ auch „im Schienenbahn-, Schwebebahn-, Schiffs- und Luftverkehr Anwen-
dung finden“43). Das oLG oldenburg, das die 1,1-Promillegrenze auf Pferdekutscher übertrug44), musste sich zu
recht von PEtEr kÖniG, richter am Bundesgerichtshof, erinnern lassen, dass es sich „bei dem Institut der ‚ab-
soluten‘ Fahrunsicherheit um eine auf gesicherte medizinisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisse gestützte Be-
weisregel“ handelt, was impliziere, „dass für die betreffende Bewegungsart im Verkehr naturwissenschaftliche
Erkenntnisse vorhanden sein müssen“45).

Relative Fahrunsicherheit – Bestrafung für Fahrfehler ohne Trunkenheit?
szenenwechsel. kommen wir zur relativen Fahrunsicherheit. sie ist der „gesetzliche Grundfall“46).
Die relative Fahrunsicherheit verlangt im Gegensatz zur absoluten Fahrunsicherheit im konkreten Einzelfall

den nachweis, dass der Fahrer schon bei geringerer trunkenheit alkoholbedingt nicht mehr imstande gewesen
ist, sein Fahrzeug eine längere strecke, und zwar auch bei plötzlichem auftreten schwieriger Verkehrslagen, si-
cher zu steuern.

Der nachweis der relativen Fahrunsicherheit kann nur auf indizien beruhen, wobei dem alkoholisierungs-
grad des Fahrzeugführers der höchste stellenwert zukommt: Je mehr sich das Maß der Blutalkoholkonzentration
dem wert nähert, bei dessen Vorhandensein jeder Mensch „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“
alle Merkmale der Fahrunsicherheit erfüllt, desto größer ist die wahrscheinlichkeit, dass diese Merkmale auch
bei dem konkreten Fahrer gegeben sind. umgekehrt müssen die zusätzlichen indizien umso gewichtiger sein, je
niedriger die festgestellte Blutalkoholkonzentration ist. Die untergrenze der relativen Fahruntüchtigkeit auf-
grund von alkoholgenuss liegt nach nicht unumstrittener, aber herrschender ansicht in rechtsprechung und 
Literatur bei 0,3 ‰47). „Unter ungünstigen Umständen“48) kann danach schon bei einer Blutalkoholkonzentra-
tion von 0,3 ‰ Fahrsicherheit nicht mehr gegeben sein.

Festlegung einer sog. absoluten Fahrunsicherheit eines Betroffenen durch die Rechtsprechung mit dem An-
spruch keinen Betroffenen zu benachteiligen ... im Einzelfall problematisch.“ EZLan/LuChMann/hatZ/urBan,
Ba 2015, 363 ff.

43) ZiEsChanG in nomos-kommentar zum strafgesetzbuch, 4. aufl. 2013, § 316 rn. 25 ff.; dagegen riEMEn-
sChnEiDEr, Fahrunsicherheit oder Blutalkoholgehalt als Merkmal der trunkenheitsdelikte, s. 160 f.; siehe auch
PEGEL in Münchener kommentar zum stGB, § 316 rn. 38 ff.; FisChEr, stGB, § 316 rn. 25 f. Zur Befürwor-
tung absoluter Grenzwerte bei Drogenkonsum siehe aG Moers, Ba 2004, 276; aG Greifswald, Ba 2007, 43;
aG tiergarten, Ba 2010, 248 mit ablehnender anm. kÖniG/sEitZ, Dar 2010, 361; saLsGEr, Dar 1994, 
437 f.; siehe auch kÖniG in Leipziger kommentar zum strafgesetzbuch, 12. aufl. 11. Bd. 2008, § 316 rn. 137a.
kurz vor Drucklegung dieses Manuskriptes spöttisch ablehnend FisChEr, Vorsitzender des 2. strafsenats des
BGh: „Autofahrer sind ab 1,1 Promille kriminell. Radfahrer ab 1,7 Promille, Bootsführer vielleicht auch,
nicht aber Surfer. Schlauchbootfahrer noch nicht entschieden, Elbekahnfahrer jedenfalls ab 2,0 Promille.
Krabbenfischer ab 2,5 Promille, vielleicht aber auch nicht, Seenotrettungskreuzerfahrer ab 1,1 Promille.
Flüchtlingsbootesteuermänner und Flugkapitäne: Wir warten auf Weistümer. All das ist: Vermutung, Rechts-
politik, Konfliktvermeidungsrecht. Von Wissenschaft keine Spur.“ (Zeit online vom 01.03. 2016
[http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-03/strafrecht-justiz-trunkenheit-autofahren-fischer-im
-recht/komplettansicht]).

44) oLG oldenburg, Ba 2014, 176.
45) kÖniG, Dar 2014, 399: „Das Führen von durch zwei Pferde gezogenen Kutschen unterscheidet sich ... so sehr

vom Führen von Kraftfahrzeugen, dass eine Übertragung der dazu existierenden Forschung und des darauf
gegründeten Grenzwerts keinesfalls in Betracht kommt.“

46) FisChEr, stGB, § 316 rn. 12.
47) „Nach allgemein gesicherten medizinischen Erkenntnissen beginnt eine verminderte Fahrtüchtigkeit bei einer

forensisch nachweisbaren Blutalkoholkonzentration (BAK) von 0,3 ‰ bis 0,4 ‰.“ Begründung Gesetzent-
wurf des Bundesrates eines Gesetzes zur Änderung des straßenverkehrsgesetzes vom 19. 05.1995, Bt-Drs
13/1439, s. 4.
Eine Minderansicht nimmt an, das auftreten „von ganz außergewöhnlichen Umständen“ (stErnBErG-LiE-
BEn/hECkEr in schönke/schröder, strafgesetzbuch, 29. aufl. 2014, § 316 rn. 12; weitergehender PEGEL in
Münchener kommentar zum stGB, § 316 rn. 66) könne sogar einmal bei einem wert unter 0,3 ‰ die an-
nahme einer relativen Fahrunsicherheit rechtfertigen; siehe dazu oLG saarbrücken nstZ-rr 2000, 12.

48) BurMann in Burmann/heß/Jahnke/Janker, straßenverkehrsrecht, 23. aufl. 2014, § 316 stGB rn. 21; 26.
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Die erforderlichen indizien können zunächst einmal aus dem Verhalten des Fahrers nach der Fahrt gewonnen
werden: etwa ein stolpern und schwanken beim Gehen, das reden mit lallender stimme oder ein unbesonnenes
Benehmen bei der Polizeikontrolle49).

insbesondere hat hier jedoch das sogenannte „alkoholtypische“ Fahrverhalten Bedeutung. hier gibt es eine
umfangreiche kasuistik an Verhaltensweisen, die als alkoholtypisch in Betracht kommen. – wir wollen ver-
suchen, hier anhand eines bislang weniger in Betracht gezogenen unterscheidungskriteriums ein wenig ordnung
herzustellen:

Man könnte zum einen von „vorsatzaffinen“ Fahrweisen sprechen: als Beispiele aus Literatur und recht-
sprechung wären hier das wiederholte Überqueren der durchgezogenen Linie, das nichteinhalten des sicher-
heitsabstandes, das Überholen trotz unklarer Verkehrslage, erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen, rot-
lichtverstöße, das Überfahren von stopp-schildern und überhaupt eine leichtsinnige, waghalsige, rücksichtlose
oder gar aggressive, nötigende Fahrweise zu nennen50).

Zum anderen könnte man von „fahrlässigkeitsaffinen“ Fahrweisen sprechen: das abkommen von der Fahr-
bahn, das Geradeausfahren in einer kurve, Fahrfehler beim Linksabbiegen, auffälliges und wechselndes schnell-
und Langsamfahren, das Fahren bei Dunkelheit ohne Licht, das anfahren parkender Fahrzeuge, das auffahren
auf bremsende Fahrzeuge, das Fahren in schlangenlinien51).

Verkürzt: trunkenheit kann sich vor allem psychisch durch Enthemmung oder physisch durch Leistungsaus-
fälle zeigen52).

Bei beiden hier analytisch getrennten Fallgruppen besteht jedoch ein und dasselbe Problem: all die genannten
Verhaltensweisen kommen auch bei nüchternen Fahrern nicht selten vor. Es muss jedoch für eine Verurteilung
festgestellt werden, dass ein Fahrfehler im konkreten Fall alkoholbedingt war, dass also gerade dieser Fahrer sich
in nüchternem Zustand anders verhalten hätte.

Die „vorsatzaffinen“ Fahrweisen – von Fahr-„Fehlern“ mag ich hier eigentlich gar nicht mehr sprechen – sol-
len, so hört man allgemein, gerade bei jungen Fahrern sowie Fahrern Ps-starker autos und von Motorrädern auch
nüchtern nicht gerade selten vorkommen. Die Behauptung eines solchen Fahrers, die ihm als alkoholbedingt vor-
geworfene Fahrweise entspreche seinem Fahrstil, beruhe daher also nicht auf der festgestellten Blutalkoholkon-
zentration, kann nicht ohne weiteres beiseitegeschoben werden: Mit Blick auf radfahrer ist schon ausdrücklich
darauf hingewiesen worden, dass etwa das Fahren „verkehrt durch Einbahnstraßen“ und „das Missachten roter
Ampeln ... keinen Schluss auf eine alkoholbedingte Fahrunsicherheit“ mehr zulasse53). Bei kraftfahrern mag man
vor allem bei – selbst massiven – Geschwindigkeitsüberschreitungen, riskantem Überholen oder dem nichtein-
halten des sicherheitsabstandes Ähnliches schlussfolgern können.

Die „fahrlässigkeitsaffinen“ Fehler wiederum können auch nüchtern jedem kraftfahrzeugführer unterlaufen –
und tun es zuhauf. schlechte autofahrer gibt es genug. 

wie soll man also feststellen, ob ein Fahrzeugführer ohne seinen alkoholkonsum besser gefahren wäre54)?
Etwa durch einen Fahrversuch? Müsste dann bei „vorsatzaffinen“ Fahrweisen der Beschuldigte da dann bei-
spielsweise „die Kurve nur wieder genauso verwegen durchfahren wie zur Tatzeit, um sich in eine vorteilhafte
prozessuale Lage zu bringen“55)? und müsste bei „fahrlässigkeitsaffinen“ Fahrweisen der Beschuldigte nüchtern

49) ZiEsChanG in nomos-kommentar zum stGB, § 316 rn. 35 mit weiteren nachw. 
50) PEGEL in Münchener kommentar zum stGB, § 316 rn. 62 f. mit weiteren nachw.
51) PEGEL a. a. o., rn. 61 mit weiteren nachw.
52) Ähnlich die unterscheidung bei FisChEr, stGB, § 316 rn. 9: „Für die Wirkungen des Alkohols ist es typisch,

dass einerseits das subjektive Leistungsgefühl und die Wagnisbereitschaft gesteigert werden, die psychotech-
nische Leistungsfähigkeit anderseits aber abnimmt, nämlich Aufmerksamkeit, Auffassungsfähigkeit, Konzen-
tration, Umstellungsfähigkeit, Geschicklichkeit und Reaktion ...“; ähnlich rn. 35: Ein alkoholtypischer Fahr-
fehler ist ein solcher, „der in symptomatischer Weise auf die nach Alkoholgenuss typischerweise auftretenden
physiologischen (z. B. Verlängerung der Reaktionszeit; Beeinträchtigung des Gleichgewichtssinns; Einen-
gung des Gesichtsfelds; Müdigkeit) und psychischen (z. B. Kritiklosigkeit; erhöhte Risikobereitschaft und
Selbstüberschätzung) Folgen hinweist.“ siehe auch BurMann in Burmann/heß/Jahnke/Janker, straßenver-
kehrsrecht, § 316 stGB rn. 21: „Die Wirkung des Alkohols besteht in der ersten Phase nach der Aufnahme in
einer Lockerung der Persönlichkeit u Steigerung des Selbstbewusstseins, Wegfall von Hemmungen. Der ‚An-
geheiterte‘ neigt daher zu leichtsinniger Unterschätzung der Gefahren. Im weiteren Verlauf tritt Ermüdung,
Nachlassen des Auffassungsvermögens u der Reaktionsfähigkeit ein ...“

53) huhn, Ba 2014, sup. 14 f.; DErs., Ba 2015, 132 f. siehe auch das Verkehrslagebild „radfahrer im straßen-
verkehr unter alkoholeinfluss“, s. 2 f.: „In den Medien und in der Öffentlichkeit wird zunehmend beklagt, dass
Radfahrer bewusst Regeln verletzen (z. B.: Benutzen der falschen Richtungsfahrbahn, Missachtung des Rot-
lichts von Lichtsignalanlagen) und dabei die besonderen Risiken für sich oder andere außer Acht lassen.“

54) ausführlich kÖniG in Leipziger kommentar zum stGB, § 316 rn. 99.
55) kÖniG a. a. o.
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aus dem gleichen Grund absichtlich in einer kurve geradeaus fahren? oder soll ein angetrunkener raser entlas-
tend auf seine „strafmandate“ wegen zu schnellem Fahren hinweisen können56), und ein anderer alkoholisierter
Fahrer nach einem Einparkfehler auf schon früher verursachte ähnliche Blechschäden?  

kurzum: Es ist nicht ersichtlich, wie ein Gericht zur Feststellung der Fahrweise im nüchternen Zustand im-
stande sein sollte.

Die rechtsprechung behilft sich vor diesem hintergrund anders, und zwar mit einer Formel57): Je seltener ein
bestimmter Fahrfehler bei nüchternen Fahrern vorkommt, und je häufiger er erfahrungsgemäß von alkoholisier-
ten Fahrern begangen wird, desto eher könne angenommen werden, der Fehler wäre auch dem Beschuldigten im
nüchternen Zustand nicht unterlaufen. 

Befriedigend ist dies nicht: Die statistische Verteilung des jeweiligen Fahrfehlers auf alkoholisierte und nicht-
alkoholisierte vermag keinen sicheren aufschluss darüber zu geben, wie gerade dieser Beschuldigte in nüchter-
nem Zustand gefahren wäre58). Versteckt arbeiten wir also somit auch hier, wie es ein strafrechts-kommentator
ausdrücklich formuliert59), „mit einem statistischen Ansatz“.

Damit wird beim konzept der relativen Fahrunsicherheit in kauf genommen, im Einzelfall nicht auf alkoho-
lischer Beeinflussung beruhendes Fahrverhalten zu bestrafen. nicht ein alkoholbedingtes, sondern ein alkohol-
typisches Verhalten genügt zur Bestrafung: wer alkohol getrunken hat und einen bestimmten Fahrfehler began-
gen hat, kann schnell wegen trunkenheit im Verkehr bestraft werden.

Überschreitung einer Promillegrenze – Bestrafung ohne Trunkenheit und ohne Fahrfehler?
nun scheint sich als ausweg aus diesem Dilemma anzubieten, nicht auf die kombination von absoluter und

relativer Fahruntüchtigkeit abzustellen60), sondern eine feste Promillegrenze in das strafgesetzbuch zu schrei-
ben61), etwa wie in Polen eine Grenze von 0,5 ‰62). in Deutschland findet sich eine solche Grenze im ord-
nungswidrigkeitentatbestand des § 24a abs. 1 stVG63).

klarheit, Eindeutigkeit und formale Gleichheit der rechtsanwendung wären die schnell ersichtlichen, auf der
hand liegenden Vorteile. aber gäbe es nicht auch bedenkenswerte nachteile?

insbesondere sollte man nicht übersehen, dass eine solche regelung die Bestrafung von Fahrzeugführern be-
deutet, die fahrsicher unterwegs sind und nichts und niemanden gefährden: 0,5 ‰ gilt bei kraftfahrern zwar re-

56) siehe kotZ in kotz/rahlf, Praxis des Betäubungsmittelstrafrechts, 2012, rn. 553: „Eine – auch erhebliche –
Geschwindigkeitsüberschreitung sagt über eine ... Fahrunsicherheit ... nichts aus, wenn das Zentralregister
des Verkehrssünders zahlreiche Einträge wegen überhöhter Geschwindigkeit ausweist.“

57) ausführlich kÖniG in Leipziger kommentar zum stGB, § 316 rn. 101.
58) riEMEnsChnEiDEr, Fahrunsicherheit oder Blutalkoholgehalt als Merkmal der trunkenheitsdelikte, s. 140:

„Nach der conditio-sine-qua-non-Formel ist vielmehr zu fragen, ob der ‚Erfolg in seiner konkreten Gestalt‘
entfiele, wenn der Kraftfahrzeugführer nüchtern gewesen wäre.“

59) ErnEMann in satzger/schluckebier/widmaier, strafgesetzbuch, 2. aufl. 2014, § 316 rn. 16.
60) nicht näher betrachtet werden sollen hier Vorschläge zu einer neufassung von § 316 abs. 1 stGB mit einer

konkreten Promillegrenze, die nur die absolute Fahrunsicherheit eliminieren (MaatZ, Ba 2014, sup. 12 
Fn. 41) oder aber den Bereich der relativen Fahrunsicherheit ganz aus dem strafrechtlichen regelungsbe-
reich ausnehmen (riEMEnsChnEiDEr, Fahrunsicherheit oder Blutalkoholgehalt als Merkmal der trunken-
heitsdelikte, s. 270; 284).
Der Vorschlag von MaatZ, gekürzt um die den atemalkohol betreffende Passagen: 
„(1) <unverändert: ‚nicht in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen‘> 
(2) Nach Absatz 1 wird auch bestraft, wer im Straßenverkehr a) ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er 1,1 Promil-
le oder mehr Alkohol im Blut ... oder b) ein sonstiges Fahrzeug führt, obwohl er 1,6 Promille oder mehr Alko-
hol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Blut...alkoholkonzentration führt.“
Der Vorschlag von riEMEnsChnEiDEr:
„I. Wer nach der Einnahme erheblicher Mengen Alkohol im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er zur Zeit der Tat 1,0 Promille oder mehr
Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt.“

61) in Deutschland ist damit freilich zumindest auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Dazu DEtLEF ootto BÖnkE,
(damals) Ministerialrat im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (nZV 2015, 19; Ba 2015,
383 f.): „Dass der Gesetzgeber eine derart krasse Abkehr von der bisherigen Systematik vornehmen wird, ist
angesichts des über Jahrzehnte entwickelten gesetzlichen Instrumentariums ... kaum zu erwarten, zumal der
Rückgang der Alkoholunfälle im Straßenverkehr hierfür keinerlei Anlass bietet.“

62) Diese Grenze gilt seit inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes der strafprozessordnung und an-
derer Gesetze vom 27. 09. 2013 nur noch für kraftfahrzeugführer.

63) „Ordnungswidrig handelt, wer im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er ... 0,5 Promille oder
mehr Alkohol im Blut ... hat ...“
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gelmäßig als „kritische Grenze“64), ab der oft schon mit verminderter Fahrsicherheit gerechnet werden kann –
aber eben nur „kann“65).

Bei radfahrern haben die aktuellen Düsseldorfer Versuche bei 0,5 ‰ sogar „keinerlei Hinweis auf eine stati-
stisch relevante Steigerung des Unfallrisikos“ ergeben66). auch die Mainzer studie konstatierte67): „Beim BAK-
Level 0,4–0,6 ‰ ergab sich dagegen auch im anspruchsvollsten Teilabschnitt des Parcours kein signifikanter
Fehlerzuwachs.“

im deutschen straßenverkehrsrecht ist schon der heutige § 316 stGB, der lediglich Fahrunsicherheit, aber
keine konkrete Gefährdung von rechtsgütern voraussetzt, strukturell ein weitgehender Fremdkörper68): abstrak-
te Gefährdungen selbst von Leib und Leben durch (vorsätzliche oder fahrlässige) Fahrfehler wie etwa zu schnel-
les Fahren, rotlichtverstöße oder abstandsunterschreitungen werden ansonsten nur nach der straßenverkehrs-
ordnung als ordnungswidrigkeiten geahndet. Eine Übertragung der 0,5-Promillegrenze entsprechend dem
polnischen recht in das strafgesetzbuch würde nun aber bedeuten, nicht nur die abstrakte Gefährlichkeit der völ-
lig folgenlosen Fahrt eines Fahrunsicheren zu pönalisieren, sondern, noch eine reduktionstufe weiter, die „po-
tentielle Gefahr einer abstrakten Gefahr“: Es hätte bei der Promillehöhe sein können, dass der Fahrer schon fahr-
unsicher gewesen wäre und dann eine (wenigstens abstrakte) Gefahr dargestellt hätte.

ist es richtig, so weit zu gehen? Darf man wirklich mit dem kriminalstrafrecht, der ultima ratio, gegen Ver-
haltensweisen vorgehen, die nichts und niemanden auch nur abstrakt gefährdet haben69)? „Jeder hat das Recht
auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt“, sagt art. 2 abs. 1 des
deutschen Grundgesetzes.

wer jetzt entgegnet, das hohe Gut der Verkehrssicherheit gebiete dennoch Beschränkungen der handlungs-
freiheit selbst nur potentiell abstrakt Gefährdender, sollte sich fragen, ob er dann auch für ein allgemeines Verbot
des Fahrens für alle ältere Menschen sei, die möglicherweise auch schon altersbedingt schnell mal fahrunsicher
sein könnten. Zumindest sollten wir dann aber auch erwägen, jede ablenkungsmöglichkeit des Fahrers zu ver-
bieten. kein radiohören, nicht mit dem Fahrer sprechen. 

und vielleicht sollten wir sogar Fußgängern die Benutzung von smartphones untersagen, damit sie nicht an-
dere übersehen und über den haufen laufen: nach einer studie aus kanada ist die ablenkung von Verkehrsteil-
nehmern durch handybenutzung mit einer alkoholisierung von 0,8 ‰ vergleichbar70)!

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Prof. Dr. Dr. uwe scheffler
Europa-universität Viadrina Frankfurt (oder)
Große scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (oder)
Email: scheffler@europa-uni.de

64) FisChEr, stGB, § 316 rn. 31; woLtErs in systematischer kommentar zum strafgesetzbuch, 131. Lfg. 2012,
§ 316 rn. 26; ErnEMann in satzger/schluckebier/widmaier, stGB, § 316 rn. 15.

65) Vgl. FisChEr, stGB, § 316 rn. 31: (Erst) „bei 0,8 ‰ ist bei der Mehrheit der Kraftfahrer eine Gefährdung an-
derer zu befürchten.“

66) MaatZ in Daldrup/hartung/Maatz/Mindiashvili/roth/schwender, Grenzwerte für absolute Fahruntüchtigkeit
bei radfahrern, s. 53.

67) EZLan/LuChMann/hatZ/urBan, Ba 2015, 363 ff.
68) siehe dazu ZiEsChanG in nomos-kommentar zum stGB, § 316 rn. 4 ff.
69) Vgl. ZiEsChanG a. a. o., rn. 4: „... die bloße ‚Einübung in Rechtsbefolgung‘ [kann] keine ausreichende

Grundlage für die Verhängung von Kriminalstrafe bei Ungefährlichkeit im Einzelfall bilden ... Der Aspekt der
Ordnung rechtfertigt Kriminalstrafe nicht.“

70) siehe dazu westdeutsche allgemeine Zeitung vom 27. 08. 2015 (http://www.derwesten.de/panorama/
fussgaenger-mit-handys-ueberschaetzen-sich-selbst-im-verkehr-id11031522.html). Es handelt sich um die
studie von DonaLD rEDELMEiEr und roBErt tiBshirani (university of toronto): association between Cellu-
lar-telephone Calls and Motor Vehicle Collisions, new Engl J Med 1997; 336: 453–458: „The relative risk is
similar to the hazard associated with driving with a blood alcohol level at the legal limit“ (s. 456) – in nord-
amerika bei 0,8 ‰ liegend.
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thoMas BoDE

alkohol am steuer als „Januskopf“ der schuld

Schuldreduktion bzw. -ausschluss durch Alkoholisierung nach §§ 21, 20 StGB 
einerseits und Strafbegründungsschuld in §§ 316, 315c StGB 

andererseits – wie passt das zusammen?

Bei §§ 315c abs. 1 nr. 1 a) und 316 stGB verdient die Frage der Beeinträchtigung oder Aufhebung der
Schuldfähigkeit durch alkoholisierung eine besondere Beachtung. Die durch alkohol hervorgerufene schuldver-
minderung nach § 21 stGB bzw. schuldunfähigkeit nach § 20 stGB ist hier deshalb problematisch, weil diese Fak-
toren die strafe effektiv senken, andererseits aber die alkoholisierung im Fall des § 316 stGB strafbegründend ist.
Es muss nur noch eine autofahrt bzw. im Fall des § 315c stGB eine straßenverkehrsgefährdung hinzukommen. 

wenn alkoholisierung einmal strafbegründend, das andere Mal strafsenkend wirkt, kann das zu unstimmig-
keiten in der rechtsdogmatik führen.

A. These: Je höher der Blutalkoholwert, desto wahrscheinlicher und höher ist die
Strafbarkeit nach § 316 StGB

schauen wir uns dazu das Zusammenspiel zwischen alkoholisierung, schuld und strafe im rahmen einer
„normalen“ trunkenheitsfahrt ohne konkrete Gefährdungstatbestände einmal genauer an und stellen dazu fol-
gende these auf:

Je höher der Blutalkoholwert, desto größer ist die Gefahr für den betrunkenen autofahrer, sich nach § 316
stGB strafbar zu machen. Dass man sich leichter überhaupt strafbar macht, gilt zunächst bis zum beweisrechtlich
vermuteten richtwert der absoluten schuldunfähigkeit von 3 ‰ Bak. ab diesem wert kommt es gem. § 20
stGB zu einem abrupten wegfall der strafe nach § 316 stGB. aber bereits bei geringeren werden deutet sich ein
wechsel der Laufrichtung an. nach § 21 stGB und dem dort vermuteten richtwert von 2 ‰ bzw. 2,5 ‰ kommt
es zu einer „kann“-Milderung. D. h. in diesen Fällen ist die wahrscheinlichkeit, überhaupt bestraft zu werden,
höher als etwa mit 1,7 ‰; allerdings kann die strafe milder ausfallen. Denken wir uns zur abstrakten strafdro-
hung zusätzlich eine Effektivstrafe, also nicht den strafrahmen des § 316 stGB, sondern eine hypothetische stra-
fe, die den täter praktisch erwarten kann, so sinkt nämlich die straferwartung ab 2 ‰ bis sie ab 3 ‰ wieder an-
steigt. 

ich dramatisiere dabei jedoch, da es in der regel Geldstrafen und keine Freiheitsstrafen geben wird. Diese
Dramatisierung hat einen Grund. Denn der täter, der eigentlich nach § 20 stGB straflos wäre, wird am Ende doch
bestraft. allerdings nicht – wie man eventuell meinen könnte – nach den Grundsätzen der actio libera in causa –
für deren Erklärung heute herrschender Meinung wohl einzig das Vorverlagerungsmodell dogmatisch belastbar
ist. § 316 stGB ist nach dem wortlaut „Führen“ ein eigenhändiges Delikt, das nicht einfach durch das anstoßen
eines kausalvorgangs begangen werden kann. hier kommt vielmehr § 323a stGB zum Zuge. Diese Vorschrift
bestraft den Vollrausch als solchen, wenn sich der täter schuldhaft betrunken hat und volltrunken eine straftat be-
geht, für die er wegen der trunkenheit nicht bestraft werden kann – also auch eine tat nach § 316 stGB. Für 
§ 323a stGB gibt es ein strafmaß, das jenes des § 316 stGB um 4 Jahre übertrifft. selbst der strafrahmen der
konkreten Gefährdung nach § 315c stGB wird erfasst. Für den Fall der reinen trunkenheitsfahrt ist der strafrah-
men des § 323a stGB allerdings durch den der rauschtat begrenzt, also auf höchstens ein Jahr. 

B. Effektive „Strafdelle“ bei verminderter Schuldfähigkeit
Es bleibt trotzdem effektiv eine erhebliche „strafdelle“ für den Fall der verminderten schuldfähigkeit bei einer

trunkenheitsfahrt. Müsste man demjenigen, der vor der wahl steht, sich mit 1,6 ‰ betrunken ans steuer zu set-
zen, nicht raten, wenn er schon meint fahren zu müssen, lieber noch ein, zwei Gläser mehr zu trinken und dann
zu fahren, um in den Genuss der kann-Milderung nach §§ 21, 49 abs. 1 stGB zu kommen? auf die Lösung die-
ses Problems werde ich am Ende noch zurückkommen.

Betrachten wir nicht die effektive strafe, sondern isoliert die zweite spur des deutschen strafrechts, die Maß-
regeln der Besserung und sicherung, kommen wir für die spur der Maßregeln zu einem konsequenten Ergebnis.
Da es dort auf die schuld nicht ankommt, kann die Fahrerlaubnis nach § 69 stGB entzogen und weiterhin deren
neuerwerb für bestimmte Zeit, im Extremfall sogar für immer gesperrt werden. Für die genaue Dauer kommt es
auch auf die Person des täters an, allerdings wäre es hier durchaus möglich, das Maß der alkoholisierung mit in
die Dauer des Entzuges und der sperrung mit einfließen zu lassen, so dass – alle anderen Faktoren herausge-
rechnet – eine lineare Beziehung entstehen könnte.
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C. Biologischer Hintergrund
wie lässt sich nun die grundsätzliche abnahme der schuldfähigkeit durch alkoholisierung und die Begrün-

dung der schuld bei § 316 stGB sowie die Delle der strafbarkeit zwischen 2 und 3 ‰ erklären? Dazu lohnt ein
Blick auf die humanbiologischen Grundlagen der auswirkungen von alkohol.

alkohol wirkt auf die hirnchemie und stört so Verarbeitungsprozesse. Das Gehirn funktioniert nicht mehr wie
im normalen wachzustand. Dieser Prozess verläuft aber nicht digital, sondern kann gleichsam analog stufenlos
gesteigert werden. warum kommt es dann im hinblick auf trunkenheitsfahrten nicht zu einer stufenlosen sen-
kung der schuldfähigkeit, sondern zur abstufung der §§ 21, 20 stGB? – Die antwort liegt im unterschied der
Zwecke verborgen, mit denen die alkoholisierungsgrenzen verwendet werden: § 21 stGB ließe in kombination
mit § 46 stGB durchaus eine Feinabstimmung zu. auch hier kommt es aber zu einem Problem: wenn bei § 316
stGB die trunkenheit bereits für den tatbestand entscheidend ist, kann nach § 46 abs. 3 stGB eigentlich dieser
Gesichtspunkt nicht mehr für die strafzumessung verwertet werden. hier hilft nur die mehr oder weniger künst-
liche – wir werden das gleich sehen – aufspaltung in Fahruntüchtigkeit durch alkoholisierung und Enthemmung
durch alkoholisierung.

D. Unterscheidung: Motorische Defizite und Verringerung der 
Entscheidungsfreiheit

und damit komme ich – auf Grundlage des vom Gesetzgeber implementierten sanktionensystems – zu einem
ersten entscheidenden Erklärungsversuch, warum die schuld einerseits zu steigen und andererseits zu sinken
scheint. Die Betonung liegt auf „scheint“, denn dies ist nur scheinbar der Fall: 

1. Das Gehirn ist nach der Vorstellung des Gesetzgebers im unteren Bereich der alkoholisierung durchaus in
der Lage, sich für oder gegen ein Verhalten zu entscheiden, die selbststeuerungskräfte werden als insoweit bis ca.
2 ‰ Bak als intakt gedacht.

2. Da die Motorik und die reaktionsfähigkeit eher – also bereits im Bereich zwischen 0,3 und 2 ‰ – unter der
alkoholisierung leiden, kann es trotz bestehender Entscheidungsfähigkeit zu Fahruntüchtigkeit kommen, die der
täter auch erkennen und entsprechend reagieren kann. 

3. ab 2 ‰ überlappen sich diese beiden stränge der alkoholwirkung. Der täter hat nun starke motorische und
reaktive Defizite, sein Entscheidungsvermögen ist aber nach der ansicht des Gesetzgebers erst jetzt so erheblich
betroffen, dass sich eine stafrahmensenkung über die kann-Milderung im Einzelfall rechtfertigt.

Mit dieser trennung auf Entschreidungsfreiheit einerseits und motorische Feinseuerung andererseits der wir-
kungen des alkohols lässt sich also bereits wesentliche Verwirrung beseitigen.

E. Ebenensprung: Alkohol und Schuldfähigkeit – systemkritisch betrachtet
wir steigen nun trotz dieses Ergebnisses eine Ebene nach oben und schauen uns die wirkung des alkohols auf

der Ebene der schuld systemkritisch an.
Mit der eben ins Zentrum meiner Überlegungen gestellten Entscheidungsfähigkeit ist eine Grundlage der herr-

schenden schuldtheorie angesprochen: schuld basiert danach auf willensfreiheit. wenn Entscheidungsfreiheit
abnimmt, nimmt also auch schuld ab. Dazu ein kleiner Exkurs zum strafrechtlichen, rechtsphilosophischen und
neurowissenschaftlichen streit um die willensfreiheit und die rolle, die alkohol dabei nach meiner ansicht
spielt: wenn der freie wille im strengen sinne bzw. im sinne einer akteurskausalität frei und nicht determiniert
ist, stellt dies in einer ansonsten makroskopisch determinierten welt eine ausnahme dar. Das universum, das
sonst verlässlich anhand seiner vier physikalischen Grundkräfte berechenbar ist, hat hier gleichsam einen riss.
aber für diesen riss gibt es einen „kleber“, mit dem man ihn wieder schließen kann: Das ist der alkohol. Mit zu-
nehmender alkoholisierung wird der Mensch weniger entscheidungsfrei, bis er am Ende wieder in Bezug auf die
schuldfähigkeit wie ein tier behandelt wird und sich in den normalen Fluss des kausalgesetzes einfügt.

(Die vier Grundkräfte der Physik: die Gravitation, welche einen apfel auf den Boden fallen lässt; die elektro-
magnetische kraft, die dafür sorgt, dass der atomkern positiv, die Elektronenhülle negativ geladen ist; die schwa-
che kraft, die für den Beta-Zerfall verantwortlich ist und schließlich die starke kraft, welche die atome zu-
sammenhält.)

Damit wäre in größerem rahmen die Frage aufgeworfen, ob durch alkoholinduzierte schuldunfähigkeit wirk-
lich völlige willenlosigkeit eintritt oder ob der schuldunfähige nicht nur zwar einen willen, aber einen solchen
außerhalb des normalbereichs bildet. Die Frage der wirkungen der alkoholisierung würden bei einer ausklam-
merung des freien willens im sinne eines reinen Präventionsstrafrechts eventuell anders beantwortet werden
müssen.

im Folgenden untersuche ich, ob sich die Bestrafung des fahruntüchtigen alkoholisierten autofahrers syste-
matisch in das geltende recht einfügt oder einen in ein anderes sanktionensystem, ein anderes strafrecht gehö-
renden Fremdkörper darstellt. Dazu erläutere ich kurz den standort der alkoholeinwirkungen in einem reinen
Präventionsstrafrecht und in einem reinen schuldstrafrecht. nach diesen beiden idealisierten Extremen lokalisie-
re ich diese spezielle sanktion in der Mischform des deutschen zweispurigen straf- und Maßregelrechts.
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Alkoholisierung im Präventionsstrafrecht
in einem ausschließlich an Prävention orientierten strafrecht hat die schuldfähigkeit oder schuldunfähigkeit

keine Funktion. hingegen ist eine Vorfeldstrafbarkeit – wie sie der Gesetzgeber mit den abstrakten und konkre-
ten Gefährdungsdelikten in § 316 und § 315c stGB und § 323a stGB angeordnet hat – unproblematisch zulässig
und konsequent. Bei zu hoher alkoholisierung ist der täter allerdings nicht mehr für strafdrohungen ansprech-
bar. Es käme dann darauf an, ob ein rein generalpräventiver Zweck das strafrecht trägt oder ob man nicht gerade
durch eine extrem hohe strafe den nur noch eingeschränkt ansprechbaren täter erreicht.

Die Bestrafung des durch alkoholisierung fahruntüchtigen täters ist jedenfalls mit einem reinen Präventions-
strafrecht bis zur Grenze der individuellen ansprechbarkeit gut vereinbar.

Alkoholisierung und Schuldstrafrecht
im einem reinen schuldstrafrecht versteckt sich die ansprechbarkeit inhaltlich als kriterium der schuldfähig-

keit, denn ob jemand im sinne des schuldstrafrechts noch freiwillig handeln kann, wird sich gerade durch seine
ansprechbarkeit für normale, vernünftige Erwägungen und abwägungen im hinblick auf die strafdrohung zei-
gen. 

hier wäre eine Bestrafung des trunkenheitsfahrers ebenfalls nur bis zum wegfall der ansprechbarkeit und
mithin der schuld möglich. allerdings ist schuld nach der strengen Lehre eben nicht nur ansprechbarkeit, son-
dern hat auch immanent dem täter gegenüber einen gnädigen verständnisvollen aspekt, so dass eine harte stra-
fe, um zum vermindert ansprechbaren täter durchzudringen, nicht mit diesem Prinzip vereinbar wäre.

schwierig mit dem schuldprinzip zu vereinbaren ist aber die tendenz des Gesetzgebers zur Vorfeldkriminali-
sierung. insofern wäre fraglich, ob zum schuldprinzip auch gehört, dass ein individuelles rechtsgut tatsächlich
verletzt sein muss. in einem rein repressiven schuldstrafrecht, in dem es nur um die Bestrafung tatsächlicher
schädigungen anderer ohne konkreten Blick für die Gefahren in der Zukunft geht, wäre eine solche Vorfeldkri-
minalsierung wohl nicht zulässig. 

Alkoholisierung im geltenden zweispurigen Strafrecht
im aktuellen Modell des zweispurigen strafrechts spielt die ansprechbarkeit für strafe zwar ebenfalls als kri-

terium zur Bestimmung der Freiwilligkeit eine große rolle, rein präventive Gesichtspunkte hinsichtlich des be-
trunkenen autofahrers werden aber über die Maßregel des Entzugs der Fahrerlaubnis berücksichtigt. außerdem
fließen sie auch in das schuldstrafrecht mit ein, vgl. § 46 i stGB. wir haben es also mit einer Mischform zu tun,
die eine gewisse Vorfeldkriminalisierung systemkonform aufnimmt, der Gesetzgeber hat sich nämlich nicht kon-
sequent für eines der gezeigten Extreme entschieden.

Mit dem geltenden system wird eigentlich doch eine relativ ausgewogene und stringente regelung der sank-
tionierung der trunkenheitsfahrt im gelten strafrechtssystem erreicht, vor allem, wenn man die ansprechbarkeit
„eine autofahrt unter alkoholeinfluss zu unterlassen“ strikt von der Fähigkeit zur „motorischen steuerung und
dem absinken der reiz-reaktionsfähigkeit durch alkohol“ trennt. 

Lösung des praktischen Kernproblems – „Strafbarkeitsdelle“ bei § 21 StGB
Doch bleibt das effektive kernproblem der auswirkung des § 21 stGB bei der Bestrafung der trunkenheits-

fahrt nach §§ 316, 315c stGB ungelöst. sie erinnern sich an die mögliche „Delle“ hinsichtlich dem absinken der
strafbarkeit zwischen 2 und 3 ‰.

Einige vertreten insoweit eine unanwendbarkeit des § 21 stGB auf diese Fallgruppe. ich möchte mich hier
entschieden gegen eine unanwendbarkeit oder einen faktischen Verzicht auf die Milderung durch die rechtspre-
chung aussprechen. Denn in den Fällen, in denen § 21 stGB einschlägig ist, nimmt eben schon die ansprechbar-
keit bzw. Entscheidungsfreiheit ab. 

Es sind nicht nur die motorischen Fähigkeiten und die reaktionsschnelligkeit, die reduziert werden. 
nur in einem krassen Präventionsstrafrecht wäre der Verzicht auf § 21 stGB systemkonform, weil dann der zu-

künftige Effekt der strafe auf die allgemeinheit und nicht die retrospektiv geringe hemmschwelle im Vorder-
grund stünde. auch könnte man auf dieser Grundlage meinen, § 21 stGB sei schlecht gesetzt, weil man mit här-
terer strafe auch den etwas enthemmten täter noch anspricht. in einem strengen schuldstrafrecht müssten
hingegen die bereits real früher als bei 2 ‰ einsetzenden negativen Folgen auf die antrittshemmung für den täter
berücksichtigt werden.

Das geltende recht geht hier einen kompromiss ein, indem es zu Zwecken der Frühprävention den Vollrausch
unter strafe stellt und für die Verhinderung des wiederholungsfalls Maßregeln vorhält, sowie insgesamt präven-
tive und repressive Elemente in der schuld berücksichtigt.

Dass im Fall der verminderten schuldfähigkeit eine Delle oder Lücke im strafsystem besteht, ist daher einst-
weilen als systemkompatibel hinzunehmen. 

F. Fazit
„schuld“ an der beschriebenen potentiellen „strafbarkeitsdelle bei trunkenheitsfahrten zwischen 2 und 3 ‰

ist vielmehr die Existenz des § 323a stGB, nicht eine systemwidrigkeit im rahmen des Zusammenspiels zwi-
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schen §§ 316 und 21 stGB. Die seltsame Vorschrift des § 323a stGB erscheint auch in sich widersinnig: ist nicht
§ 21 stGB fast immer auf § 323a stGB anzuwenden, da derjenige, der sich in den Vollrausch „säuft“, in der regel
bei den letzten schlucken – es sei denn, er trinke alles in einem Zug aus – vermindert schuldfähig war? Es obliegt
dem Gesetzgeber, § 323a stGB auch auf das herantrinken an die verminderte schuldfähigkeit auszudehnen. sind
dadurch alle Probleme gelöst? Mit jedem rausch kommt auch der kater. ob die ausdehnung des § 323a nicht im
hinblick auf die Vorfeldkriminalisierung zu weit ginge und man wahrscheinlich sprichwörtlich den teufel mit
dem Belzebub austriebe, ist eine andere Frage. nüchtern betrachtet bleiben die Dinge vielleicht am besten so, wie
sie sind.

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Dr. thomas Bode
Europa-universität Viadrina Frankfurt (oder)
Große scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (oder)
Email: bode@europa-uni.de
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Jan C. JoErDEn

Zur straflosigkeit des betrunkenen Fahrlehrers1)

I.
Man stelle sich einen Fahrlehrer vor, der erheblich betrunken an seinem „Dienstort“, also dem Fahrschul-

wagen, erscheint, sich in den Fahrschulwagen setzt und nun einem Fahrschüler das autofahren beibringen möch-
te.2) Es scheint sehr nahe zu liegen, dass sich der betrunkene Fahrlehrer, spätestens dann, wenn der Fahrschüler
das kfz in Bewegung gesetzt hat, strafbar macht. Für einen juristischen Laien vielleicht überraschend ist dies in
Deutschland jedoch nicht der Fall. in einem Land, in dem fast alles geregelt ist, insbesondere im autoverkehr, in
dem der Fahrer eines autos nicht einmal mit dem handy (ohne Freisprecheinrichtung) telefonieren darf, ist es
strafrechtlich nicht verboten, dass ein Fahrlehrer betrunken Fahrstunden gibt. allerdings gilt dies nur so lange,
wie er nicht selbst aktiv in die Lenkung oder andere betriebswesentliche technische Vorrichtungen (Bremsen,
schaltung etc.) eingreift.

II.
Der Grund für dieses auf den ersten Blick befremdliche Ergebnis liegt in Folgendem: § 316 stGB sieht vor,

dass derjenige sich strafbar macht, der „ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Ge-
tränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.“ Dass der betrun-
kene Fahrlehrer sich nicht nach dieser Vorschrift strafbar macht, wenn er die Fahrstunde durchführt, ohne in das
eigentliche Fahrgeschehen aktiv einzugreifen, beruht darauf, dass er das Fahrzeug nicht führt. Damit ist schon der
objektive tatbestand des § 316 stGB nicht erfüllt.3) Dies jedenfalls dann, wenn man mit der ganz herrschenden
ansicht im deutschen schrifttum der auffassung folgt, dass das Führen eines kfz i. s. v. § 316 stGB nur „eigen-
händig“ erfolgen kann.4) Diese auffassung trägt der besonderen Pflichtenstellung des kfz-Führers rechnung –
einer Pflichtenstellung, die einer anderen Person, die das Fahrzeug nicht (eigenhändig) führt, nicht zukommt. so-
lange daher der Fahrlehrer nicht ausnahmsweise aktiv in das Fahrgeschehen eingreift (z. B. indem er auf die zu-
sätzliche Bremse des Fahrschulwagens tritt oder sogar ins Lenkrad greift), führt er das Fahrzeug nicht und macht
sich daher auch nicht nach § 316 stGB strafbar.

Daran vermag auch § 2 abs. 15 satz 2 stVG nichts zu ändern, obwohl dies auf den ersten Blick anders zu sein
scheint. Dort heißt es: „Bei den Fahrten nach satz 1 ... gilt im sinne dieses Gesetzes der Fahrlehrer als Führer des
kraftfahrzeugs, wenn der kraftfahrzeugführer keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt“. Gemeint sind mit
„den Fahrten nach satz 1“ der Vorschrift Fahrten „zur ausbildung, zur ablegung der Prüfung oder zur Begut-
achtung der Eignung oder Befähigung“; vgl. § 2 abs. 15 s. 1 stVG. Es besteht indes – abgesehen von der ansicht
einzelner Gerichte5) – die inzwischen gefestigte und m. E. auch zutreffende h. M., dass diese Vorschrift nicht
dazu geeignet ist, die Eigenschaft eines Fahrzeugführers auch für das strafrecht auf den Fahrlehrer überzuleiten,
was im Übrigen auch bedeutet, dass der Fahrschüler seinerseits durchaus Fahrzeugführer bleibt, der sich ggf.
nach § 316 stGB strafbar machen kann, wenn er betrunken das Fahrzeug tatsächlich führt. § 2 abs. 15 s. 2 stVG
dient nur dazu zu vermeiden, dass der (nüchterne) Fahrschüler sich strafbar macht, wenn er (noch) ohne Führer-
schein (bzw. Fahrerlaubnis) das auto führt. Die in der Vorschrift enthaltene Fiktion stellt damit eine primär stra-
ßenverkehrsrechtliche regelung dar, die allenfalls noch zivilrechtliche haftungskonsequenzen hat, aber nicht aus
dem das Fahrzeug nicht führenden Fahrlehrer einen kfz-Führer auch im allgemein strafrechtlichen sinne macht.

1) um einige Fußnoten ergänztes kurzreferat bei einer tagung der strafrechtlichen Lehrstühle der adam-
Mickiewicz-universität Poznan und der Europa-universität Viadrina Frankfurt (oder) zu dem thema „Be-
trunkene autofahrer als Problem des strafrechts“ am 5. nov. 2015 in Poznan (Polen); der referatsstil wurde
weitgehend beibehalten.

2) Vgl. zu derartigen Fallgestaltungen z. B. AG Cottbus Ba 2003, 161 ff. m. rez. Joerden, Ba 2003, 104 ff.;
König, Dar 2003, 448 ff.; OLG Dresden Ba 2006 314 ff. m. anm. Joerden, Ba 2006, 316 ff.; Jahn, Jus 2006,
468 ff.

3) Entsprechendes gilt auch im hinblick auf § 315a und § 315c stGB, die ebenfalls auf das „Führen“ eines Fahr-
zeuges abstellen.

4) Vgl. z. B. Sternberg-Lieben/Hecker, in: schönke/schröder, stGB, kommentar, 29. aufl., München 2014, 
§ 316, rn. 19 f.; Lackner/Kühl, stGB, kommentar, 28. aufl., München 2014, § 315c, rn. 3; Fischer, stGB,
kommentar, § 316, rn. 49; jeweils m. w. n. – Grundsätzlich ablehnend zur rechtsfigur der Eigenhändigkeit
aber etwa Schubarth, schwZstr. 96, 325 ff.

5) AG Cottbus Ba 2003, 161 ff.; AG Weißwasser 1 Ds 160 Js 25791/04; vgl. auch OLG Bamberg nJw 2009,
2393 im hinblick auf die handy-Benutzung durch einen beifahrenden Fahrlehrer, der auch als Fahrzeugführer
i. s. d. § 23 abs. 1a stVo angesehen wurde. Dagegen allerdings zu recht auf anfrage des OLG Karlsruhe
kürzlich BGH nstZ 2015, 409 mit zustimmender anm. Mitsch.
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III.
Die straflosigkeit des betrunkenen Fahrlehrers beruht also zentral auf der interpretation von § 316 stGB und

seinem Begriff des Führens eines kfz als eines eigenhändigen Delikts. obwohl die h. M. dieser these folgt,
bleibt es doch aus wissenschaftlicher Perspektive interessant zu fragen, ob auch eine andere interpretation von 
§ 316 stGB in Betracht käme und welche schlussfolgerungen dann gezogen werden könnten. Zunächst ist aber
hervorzuheben, dass jedenfalls bei der herrschenden interpretation als eigenhändiges Delikt eine Zurechnung des
Verhaltens des Fahrschülers als Verhalten des Fahrlehrers, um diesen auf diese weise verantwortlich machen zu
können, außer Betracht zu bleiben hat. Es ist geradezu das konzept des eigenhändigen Delikts, dass die Zurech-
nungsfiguren, die über die unmittelbare täterschaft hinausgehen, nicht funktionieren. so gibt es etwa kein Füh-
ren eines kfz in mittelbarer täterschaft gem. § 25 abs. 1 2. alt. stGB.

sofern daher z. B. der a den betrunkenen B mit vorgehaltener Pistole zwingt, ein Fahrzeug zu führen, so kann
das zwar eine strafbarkeit des a wegen anstiftung zum Delikt des § 316 stGB, nicht aber wegen Begehung die-
ses Delikts in mittelbarer täterschaft auslösen, und zwar ganz unabhängig davon, ob der a seinerseits nüchtern
oder betrunken ist. Es kämen allenfalls andere normen (im Beispiel etwa § 240 stGB oder § 315b stGB) für eine
Begründung der strafbarkeit des a im Modus der Täterschaft in Betracht, aber jedenfalls nicht § 316 stGB. Dies
gilt erst recht auch dann, wenn – in einer abwandlung des Beispiels – der betrunkene a den nicht betrunkenen B
mit vorgehaltener Pistole zum Führen eines kfz zwingt, da wiederum der hintermann a hier nicht das kfz führt,
sondern nur der B, und zwar völlig unabhängig davon, ob a den B zu einem (gefährlichen) Fahrverhalten zwingt,
das sonst nur ein Betrunkener an den tag legen würde. Ließe man jedoch das Dogma des § 316 stGB als eines
eigenhändigen Delikts fallen, wäre dies anders und eine strafbarkeit des a aus § 316 stGB wäre in beiden ab-
wandlungen des Falles grundsätzlich möglich. Dies auch in der ersten Variante der zuerst genannten Fallgestal-
tung, in der der betrunkene B unter der Drohung des nüchternen a das kfz unmittelbar führt, weil man das Merk-
mal der trunkenheit nicht als ein besonderes persönliches Merkmal aufzufassen hätte, sondern als ein tat-
bezogenes Merkmal.

Geht es speziell um den betrunkenen Fahrlehrer, so ist klar, dass dann, wenn er nicht unmittelbar in die Füh-
rung des kfz eingreift, keine unmittelbare täterschaft im hinblick auf § 316 stGB vorliegt. wenn man aber auf
die Eigenhändigkeit des Führens verzichtet, könnte mittelbare täterschaft in Betracht kommen, und zwar auch
ohne dass der Fahrschüler seinerseits betrunken ist, da ja dann der betrunkene Fahrlehrer das kfz (mittelbar) füh-
ren würde, weil ihm das Verhalten des Fahrschülers als eigenes zugerechnet würde. Fraglich ist dabei allerdings,
ob die Einwirkungsmöglichkeiten eines Fahrlehrers auf seinen Fahrschüler schon eine hinreichende Drucksitua-
tion erzeugen, so dass der Fahrschüler als sein „werkzeug“ betrachtet werden kann. Eigentlich ist das erst dann
der Fall, wenn ein Zurechnungsdefizit bei dem unmittelbar handelnden erzeugt oder ausgenutzt wird, so etwa,
wenn der hintermann einen erheblichen nötigungsdruck aufbaut bzw. einen tatbestandsrelevanten irrtum des
tatmittlers hervorruft oder ausnutzt.

aus der bloßen stellung als Fahrlehrer wird man dies kaum ableiten können. immerhin gehen teile von recht-
sprechung und Literatur aber schon auf der Basis der bestehenden auslegung von § 316 stGB zur Eigenhändig-
keit des Führens von einer (unmittelbaren) täterschaft des betrunkenen Fahrlehrers aus, wenn dieser es bei dem
Fahrschüler mit einem „blutigen anfänger“ zu tun hat, dem er (weil bei diesem noch jedwede Fahrkenntnisse feh-
len) gleichsam alles erklären und auch vorschreiben muss, wenn auch ohne selbst aktiv ins Fahrgeschehen ein-
zugreifen.6) Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil auch dabei eigentlich kein unmittelbares (physisches)
Führen des kfz durch den Fahrlehrer erfolgt, sondern nur die geistige Einwirkung auf den Fahrschüler besonders
stark ist. Mit der Figur der mittelbaren täterschaft könnte man diese konstellation bei Bestreiten der Eigenhän-
digkeit des Begriffs „führen“ recht gut erfassen. wer aber diese these nicht mitträgt und – wie die überwiegende
Literatur und rechtsprechung – an der Eigenhändigkeit festhält, müsste eigentlich mangels dieser Eigenhändig-
keit eine strafrechtliche haftung des Fahrlehrers hier ebenso ablehnen wie in den Fällen, in denen der Fahrschü-
ler schon Grundkenntnisse des praktischen Fahrens erworben hat. Die these jedenfalls, in solchen Fällen „führe“
der Fahrlehrer das kfz doch bereits unmittelbar, weshalb die mittelbare täterschaft nicht benötigt werde und man
an der Eigenhändigkeit des Führens festhalten könne, überzeugt nicht. „Geführt“ wird hier vielleicht der Fahr-
schüler, aber nicht das kfz.7)

IV.
Verzichtete man auf die these der Eigenhändigkeit des Führens im rahmen von § 316 stGB, so käme auch die

Möglichkeit von Mittäterschaft in größerem ausmaß in Betracht als bei aufrechterhaltung jener these. Denkbar
ist Mittäterschaft natürlich auch bei Eigenhändigkeit, etwa dann, wenn der Fahrlehrer ständig ins Lenkrad greift
oder auf die Bremse tritt, soweit dieses Vorgehen von dem Fahrschüler und ihm als ein gemeinsamer tatplan zu-

6) Vgl. etwa OLG Hamm Vrs 37, 281 f.
7) im Ergebnis ebenso König, Lk-könig, § 315c, rn. 41 („Führen durch worte“); ders., Dar 2003, 448 ff.;

ders., in Hentschel/König/Dauer, straßenverkehrsrecht, 43. aufl., München 2015, § 316 rn. 5 (s. 1751)
m. w. n. auch zu der gegenteiligen ansicht.
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sammenwirkenden autofahrens getragen wird. Fehlt ein solcher gemeinsamer tatplan bzw. tatentschluss, hat
man es in solchen Fällen aber ohnehin schon mit nebentäterschaft zu tun, weil jeder der beiden eigenständig und
eigenhändig das Fahrzeug (mit) führt; ein rekurs auf Mittäterschaft ist dann im Grunde entbehrlich. hinsichtlich
der Mittäterschaft kommt es erst dann zu einem Problem mit der Eigenhändigkeit, wenn es notwendig wird, zu-
mindest teile des Verhaltens des Fahrschülers dem Fahrlehrer als dessen eigenes Verhalten zuzurechnen, um ihn
strafrechtlich verantwortlich machen zu können. Denn eine solche Zurechnung ist bei Eigenhändigkeit – wie be-
reits erläutert – nicht möglich.

Dazu folgendes Beispiel: Der Fahrschüler erkennt, dass der Fahrlehrer betrunken ist, verabredet mit ihm aber
gleichwohl, die geplante Fahrt durchzuführen. während der Fahrt greift der Fahrlehrer nicht aktiv in das Fahrge-
schehen ein. – hier könnte nur bei Verzicht auf die Voraussetzung der Eigenhändigkeit kraft des gemeinsamen
tatentschlusses grundsätzlich sowohl dem Fahrschüler das Verhalten des Fahrlehrers als auch dem Fahrlehrer das
Verhalten des Fahrschülers gem. § 25 abs. 2 stGB als jeweils eigenes Verhalten zugerechnet werden. Das setzt
allerdings weiterhin voraus, dass man auch ein arbeitsteiliges Vorgehen der beiden konstatieren würde (funktio-
nale tatherrschaft). Dieses letztere kriterium dürfte aber (zumindest nach in der rechtsprechung vertretener an-
sicht)8) sogar schon bei tatbeiträgen des Fahrlehrers als gegeben angesehen werden können, die deutlich gering-
fügiger als die tatbeiträge des das Fahrzeug führenden Fahrschülers sind. in Betracht kämen dafür etwa auch die
Bestimmung der Fahrtroute oder ein gelegentlicher hinweis zur Fahrweise, nun allerdings mit der denkbaren
konsequenz, als ausreichender tatbeitrag des Fahrlehrers zum mittäterschaftlichen Führen des kfz angesehen zu
werden.

Dabei wäre auch im rahmen von Mittäterschaft für dieses Beispiel noch zu klären, welche Funktion dem
Merkmal der trunkenheit zukommt. sähe man es nicht als besonderes persönliches (täterbezogenes) Merkmal,
sondern – wie oben schon präferiert – als tatbezogenes Merkmal an, könnte es sogar dem (nüchternen) Fahr-
schüler gem. § 25 abs. 2 stGB (bei kenntnis) zugerechnet werden; zumindest aber der Fahrlehrer wäre nach 
§§ 316, 25 abs. 2 stGB strafbar, da ihm das tatbestandsrelevante Verhalten des Fahrschülers (Führen des kfz)
kraft Mittäterschaft als eigenes Verhalten zugerechnet werden könnte und er das Merkmal der trunkenheit ja
selbst erfüllt.

V.
weiterhin wäre bei einer aufgabe der these von der Eigenhändigkeit bei § 316 stGB die Möglichkeit zu er-

örtern, inwieweit eine strafrechtliche haftung des betrunkenen Fahrlehrers wegen eines Unterlassens in Frage
kommen könnte. an seiner stellung als (Überwacher-)Garant gem. § 13 stGB wird man kaum zweifeln können,
denn er hat sinnvollerweise die Pflicht, dafür sorge zu tragen, dass aus dem Betrieb seines Fahrschulwagens über
den „normalbetrieb“ hinaus keine (vermeidbaren) Gefahren für den straßenverkehr (und für seinen Fahrschü-
ler)9) erwachsen. Dementsprechend haben einige Gerichte gerade die Gefahr hervorgehoben, die von einem Fahr-
schüler für den straßenverkehr ausgehen kann, wenn der Fahrlehrer wegen trunkenheit nicht in der Lage ist, den
Fahrschüler adäquat zu überwachen und ggf. angemessen in das Fahrgeschehen einzugreifen.10)

Man könnte daher erwägen, § 316 abs. 1 stGB wie folgt zu lesen: „wer im Verkehr (…) ein Fahrzeug führen
lässt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der
Lage ist, das Fahrzeug sicher führen zu lassen, wird …bestraft…“ (Änderungen gegenüber dem Gesetzestext 
kursiv). Das Problem einer solchen Lesart besteht indes darin, dass sie kaum mehr mit dem wortlaut von § 316
stGB in seiner aktuellen Fassung vereinbar ist. auch lässt sich § 13 stGB schon deshalb nicht so einfach auf 
§ 316 stGB übertragen, weil die dort inkriminierte Verhaltensweise nach h. M. nicht nur ein eigenhändiges De-
likt, sondern zudem ein schlichtes tätigkeitsdelikt darstellt, das keinen Erfolg wie etwa § 212 stGB kennt. Es sei
denn, man würde auch von dieser these abrücken und schon in der Bewegung des Fahrzeugs aufgrund des Füh-
rens durch den Fahrschüler einen Erfolg i. s. d. § 13 stGB sehen. aber selbst dann bliebe immer noch zu fragen,
ob dieses Ergebnis im Lichte von § 13 abs. 1 a. E. stGB (sog. Entsprechensklausel) als unproblematisch gelten
könnte.

VI.
auf einen Verzicht auf die Eigenhändigkeit beim Führen eines kfz im rahmen von § 316 stGB läuft letztlich

auch eine these von BLuM und wEBEr
11) hinaus. Die beiden autoren argumentieren, dass „wohl niemand ernst-

haft behaupten“ werde, „ein Lkw-Fahrer, der ... nach Einschaltung des tempomaten die hände vom steuer

8) Vgl. nachweise dazu etwa bei Lackner/Kühl, § 25, rn. 11.
9) Demnach wäre er sowohl Überwachergarant hinsichtlich der Gefahren für die anderen Verkehrsteilnehmer als

auch Beschützergarant im hinblick auf seinen Fahrschüler.
10) Vgl. etwa AG Cottbus Ba 2003, 161 ff.
11) Blum/Weber, nZV 2007, 228 f. 
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nimmt, die Füße hochlegt und andere Dinge erledigt, sei nicht mehr Führer des kraftfahrzeuges.“ Ein weiteres
Beispiel sei „die automatische Einparkhilfe ... auch während dieses automatischen Einparkens dürfte es unstrit-
tig sein, dass immer noch der menschliche Fahrer das Fahrzeug führt und es nicht gerade führerlos ist.“12)

Dem ist zunächst entgegenzuhalten, dass in diesen Fällen ohnehin nur dann ein Problem auftritt, wenn die be-
treffende Person nicht schon betrunken ist, bevor der tempomat eingeschaltet oder der automatischen Einpark-
hilfe das Lenken überlassen wird; es geht also nur um die Fälle, in denen der (bisherige) Fahrzeugführer das wei-
tere Fahrgeschehen dem tempomat bzw. der Einparkhilfe überlässt und sich erst dann betrinkt; denn andernfalls
hätte er sich ja schon vor diesem Zeitpunkt nach § 316 stGB strafbar gemacht, da er ohne tempomat und ohne
Einparkhilfe unstreitig das Fahrzeug führt.

nun sind aber natürlich Fälle denkbar, in denen der (bisherige) Fahrzeugführer das Fahrzeug automatisch ein-
parken lässt und sich dann während dieses Parkvorganges bis zum Zustand des § 316 stGB betrinkt. Das kann
auch durchaus gefährlich sein, etwa wenn der Fahrer nicht durch Bremsen eingreift, wenn ein kind dazwischen
läuft und der automat diese situation nicht beherrscht (z. B. weil die abstandssensoren ausgefallen sind). aber
ein solcher Fall ist gerade ein Fall des unterlassenen Führens des kfz, eben weil die betreffende Person nicht
durch Bremsen in das Geschehen eingreift.13) Man wird daher auch während dieser Zeit des wirkens der Ein-
parkhilfe nicht davon sprechen können, dass die vor Einschalten der Einparkhilfe das kfz führende Person das
kfz jetzt noch (eigenhändig) führt. nur dann, wenn man auf die Eigenhändigkeit des „Führens“ verzichtet, wäre
eine andere konstruktion immerhin denkbar (Führen durch unterlassen des Eingreifens; vgl. oben V.).

Dementsprechend dürfte auch zu entscheiden sein, wenn einmal die segnungen des vollautomatischen Fah-
rens vollständig entwickelt sind. wer immer dann noch in das Geschehen als Verantwortlicher eingreifen könn-
te, führt das Fahrzeug allenfalls durch unterlassen, wenn er nicht eingreift. Ein eigenhändiges Führen ist das
nicht und daher auch kein Führen i. s. d. § 316 stGB, sofern man an dem kriterium der Eigenhändigkeit festhält.

VII.
Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass der Verzicht auf die these von der Eigenhändigkeit des

Führens eines kfz im rahmen von § 316 stGB durchaus erweiterte Möglichkeiten einer strafrechtlichen haftung
des nicht unmittelbar das Fahrzeug Führenden, also insbesondere des betrunkenen Fahrlehrers, eröffnen würde.
allerdings dürfte vor allem im hinblick auf eine etwaige unterlassungsstrafbarkeit dafür eine Gesetzesänderung
notwendig sein. Bleibt man dagegen bei der these der Eigenhändigkeit, kann der betrunkene Fahrlehrer straf-
rechtlich nicht nach § 316 stGB haftbar gemacht werden, sofern er nicht auch selbst aktiv den Fahrschulwagen
führt.14)

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Prof. Dr. Dr. h.c. Jan C. Joerden
Lehrstuhl strafrecht, insbesondere internationales strafrecht 
und strafrechtsvergleichung, rechtsphilosopie
Europa-universität Viadrina Frankfurt (oder)
Große scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (oder)
Email: joerden@europa-uni.de

12) Ebd., s. 229.
13) Zu einem „Führen“ könnte das Laufenlassen der Einparkhilfe allenfalls dann werden, wenn man der betref-

fenden Person ihr nichtführen während des Betriebs der Einparkhilfe außerordentlich als „Führen“ zurechnen
würde, weil sie sich selbst ihrer handlungsmöglichkeit begeben hat, indem sie die Einparkhilfe aktiviert hat.
indes würde auch eine solche außerordentliche Zurechnung scheitern, solange man das Führen eines kfz als
eigenhändig ansieht. näher dazu Joerden, strukturen des strafrechtlichen Verantwortlichkeitsbegriffs, Berlin
1988, s. 57 ff., 82 ff.

14) König, Dar 2003, 450, weist zu recht auf die Möglichkeit der Einführung eines sondertatbestandes etwa im
Fahrlehrergesetz hin, um den Fall des betrunkenen Fahrlehrers strafrechtlich erfassen zu können. Da die Fälle
indes wohl relativ selten sind, mag man vorläufig auch auf eine spezielle strafnorm verzichten.
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stEFan sEitErLE

Der betrunkene autofahrer fährt ungern allein

Schließt die Tatteilnahme des Mitfahrers die Strafbarkeit des Fahrers nach 
§ 315c StGB aus?

Bei der thematik des Mitfahrers des betrunkenen autofahrers geht es um schwierige Fragen der Beurteilung
der strafbarkeit des Fahrers und des Mitfahrers nach verschiedenen Delikten. Besondere Problembereiche be-
treffen die Zurechnung im rahmen der Fahrlässigkeitsdelikte, die Einwilligung insbesondere in Bezug auf 
§ 315c stGB und aspekte einer teilnahmestrafbarkeit des Mitfahrers. 

Zur illustration ein alltagsfall: nach der Feier im anschluss an eine spannende tagung fragt M den absolut
fahruntüchtigen F, ob er ihn mit in die stadt nehmen könne. nach einigem Zögern lässt sich F schließlich über-
reden. auf der Fahrt führt eine alkoholbedingte unachtsamkeit des F dazu, dass das Fahrzeug gegen einen Zaun
kracht, wodurch M verletzt wird. 

Dieser Fall mag strafrechtlich zunächst harmlos erscheinen, der schein trügt jedoch. Für sChrÖDEr stellen der-
gleichen Fälle „die strafrechtliche Dogmatik … vor schwierigste Probleme, die nur mit erheblichem aufwand ge-
löst werden können.“1)

Die Strafbarkeit des Fahrers nach § 315c Abs. 1 Nr. 1a StGB
ich will aus dem Problemstrauß nur einen aspekt herausgreifen, der die strafbarkeit des Fahrers nach § 315c

stGB betrifft, aber auch die Frage der teilnahme des Beifahrers streift. Das Problem lautet: ist der Mitfahrer auch
dann ein „anderer Mensch“ im sinne des § 315c stGB, der durch den Fahrer gefährdet werden kann, wenn er
teilnehmer, also anstifter oder Gehilfe ist? oder ist er kein „anderer Mensch“, und der Fahrer bleibt in Bezug auf
§ 315c stGB straflos?

Die strafrechtliche „Spannung“ erfordert mehrere Annahmen
Damit die Frage strafrechtlich „spannend“ wird, muss zunächst vorausgesetzt werden, dass außer dem Mit-

fahrer (und ggf. dem Fahrer selbst) keine weiteren Personen oder sachen (von bedeutendem wert) konkret ge-
fährdet werden. Denn in diesem Fall würden sich die meisten Probleme der trunkenheitsfahrt mit Mitfahrer nicht
mehr stellen, weil es dann nicht mehr darauf ankommt, ob der Mitfahrer vom schutzbereich des § 315c stGB er-
fasst ist oder nicht. Der Mitfahrer muss also „alleingefährdeter“ sein.

Vorausgesetzt wird außerdem, dass die Einwilligung des Mitfahrers in die Gefährdung tatsächlich erfolgt ist.
Dazu reicht jedenfalls die konkludente Zustimmung aus, sie kann also auch bereits in dem bloßen Zusteigen in
das Fahrzeug liegen. Es lässt sich sogar fragen, ob überhaupt Fälle denkbar sind, in denen jemand die Fahr-
untüchtigkeit des Fahrers erkennt, gleichwohl ohne weiteres mitfährt und aber trotzdem nicht in eine (etwaige)
Gesundheitsgefährdung einwilligt.2)

schließlich muss im konkreten Fall auch tatsächlich eine konkrete Gefährdung für den Mitfahrer entstanden
sein, damit der rahmen für die zu besprechenden anwendungsprobleme überhaupt eröffnet ist. nach einer be-
kannten Definition ist Gefahr ein Zustand, der die „naheliegende Möglichkeit oder wahrscheinlichkeit“ der
rechtsgutsbeeinträchtigung mit sich bringt.3) Früher vertrat der BGh einmal die ansicht, dass das bloße Mitfah-
ren mit einem Fahrunsicheren, ohne dass es zu groben Fahrfehlern oder riskanten Manövern gekommen wäre, be-
reits zur annahme einer konkreten Gesundheitsgefährdung für den Mitfahrer ausreicht.4) Für diese recht-
sprechung hatte also bereits jede Mitnahme eines Fahrgastes für den betrunkenen Fahrer die strafbarkeit nach 
§ 315c stGB eröffnet, zumal für die rechtsprechung die Zustimmung des Mitfahrers ohne Belang ist. Mittler-
weile ist der BGh aber, nach dem „aufstand“ mehrerer obergerichte,5) von dieser ansicht wieder abgerückt.6)
und zwar berechtigterweise, denn die Gefährdungshandlung kann nicht zugleich der konkrete Gefahrerfolg sein.7)

Über eine ausnahme davon wird nachgedacht für den Fall, dass die rauschbedingte Fahruntüchtigkeit des Fah-
rers so schwerwiegend ist, dass dieser zu einer kontrollierten Fahrt überhaupt nicht mehr in der Lage ist.8) Diese
Überlegung ist aber, zumindest so formuliert, ebenfalls kritisch zu beurteilen. Denn entweder ist die Fahruntüch-

1) schröder, Jus 1994, 846.
2) so implizit Matt/renzikowski-renzikowski, § 315c rn. 27, der Einwilligungen in Verkehrsverstöße von Ein-

willigungen in Gefährdungen unterscheidet.
3) BGhst 18, 271.
4) BGh, nstZ 1985, 263, 264; BGh, nstZ 1989, 73, 74.
5) BayobLG nstZ 1990, 237, 238; oLG köln, nZV 1991, 358.
6) BGh, nstZ 1996, 83.
7) sk-stGB-wolters, § 315c rn. 19.
8) BGh, nstZ 1996, 83, 84; Geppert, Jura 2001, 559, 564.
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tigkeit so ausgeprägt, dass der Fahrer, etwa durch permanente hochriskante Fahrmanöver, damit gleichsam eine
konkrete Dauergefahr schafft. Dann handelt es sich aber nicht um eine Ausnahme, sondern dann ist die konkrete
Gefahr positiv festgestellt. will man mit dieser Formulierung aber sagen, dass die tatsache der unmöglichkeit
einer kontrollierten Fahrt als solche bereits für die konkrete Gefährdung im sinne des § 315c stGB ausreichen
soll, fehlt es wiederum an der positiven Feststellung zumindest einer tatsächlich gesundheitsgefährdenden situa-
tion.9) Zuzustimmen ist der rechtsprechung darin, dass die anforderungen an die konkretheit des Gefahrerfol-
ges umso geringer sein können, je gefahrenträchtiger schon die diesen bedingende handlung ist; ein reines Ge-
fahrgefühl reicht aber eben nicht aus, vielmehr muss das rechtsgut in eine wirkliche „Existenzkrise“ geführt
worden sein.10)

unter den Voraussetzungen also, dass der Mitfahrer tatsächlich einer konkreten Gesundheitsgefährdung zuge-
stimmt hat, dass es im Laufe der Fahrt auch zu einer konkreten Gefährdung des Mitfahrers gekommen ist, und
dass außer ihm keine weitere sache oder Person gefährdet wurde, lautet die entscheidende – und schwierige –
Frage: hat sich der Fahrer dann nach § 315c abs. 1 nr. 1 a stGB strafbar gemacht?

Mitfahrer als taugliche Gefährdungsobjekte?
Zunächst ließe sich noch überlegen, ob Mitfahrer generell „andere Menschen“ im sinne der norm sein kön-

nen. allerdings ist dieses Problem seit Änderung des § 315a stGB a. F. im Jahr 1964 gelöst. Denn spätestens mit
Entfernung der „Gemeingefahr“ aus dem tatbestand – woraus der BGh seinerzeit Zweifel an der generellen Eig-
nung von Mitfahrern als Gefährdungsobjekte entwickelt hatte11) – gibt es keine plausible Begründung mehr für
die gegenteilige sichtweise.12)

Beteiligte Mitfahrer als taugliche Gefährdungsobjekte?
Damit zu meinem eigentlichen thema: so eindeutig mittlerweile auch die antwort auf die Frage ist, ob „nor-

male“ Mitfahrer vom schutz des § 315c stGB erfasst sind, so kontrovers wird diskutiert, ob das auch dann noch
gilt, wenn es sich bei dem weiteren Fahrzeuginsassen um einen teilnehmer an der tat des Fahrers handelt. Die
rechtsprechung13) und teile des schrifttums14) sind der Meinung, „teilnehmer der tat“ seien keine tauglichen
Gefährdungsobjekte des § 315c stGB, weshalb eine entsprechende strafbarkeit ausscheide, wenn der Mitfahrer
der allein (konkret) Gefährdete ist. argumentiert wird dabei mit „rechtslogischen Erwägungen“, tatteilnehmer
könnten des strafrechtlichen schutzes nicht teilhaftig werden, weil der schutz der norm sich auf die nicht an der
tat beteiligten Verkehrsteilnehmer beschränke.15)

ich will mich im Folgenden mit einigen argumenten auseinandersetzen, die gegen diese auffassung und somit
für die Einbeziehung von tatteilnehmern in den schutzbereich des § 315c stGB sprechen.

Kann der alleingefährdete Mitfahrer „Tatteilnehmer“ sein?
Zunächst irritiert die rede von der „tatteilnahme“. Denn für die benannte auffassung scheidet die strafbarkeit

des Fahrers ja gerade aus, wenn es sich bei dem alleingefährdeten um einen „teilnehmer“ handelt. Mangels
rechtswidriger haupttat kommt eine teilnahmestrafbarkeit nach dieser ansicht dann gerade nicht mehr in Be-
tracht. wie kann sich die Frage, ob ein „tatteilnehmer“ vom schutz des § 315c stGB erfasst ist, dann aber über-
haupt stellen? ob dieses Problem mit der Erwägung, man müsse eben fragen, ob teilnahme vorläge, wenn sie,
„abgesehen von der möglichen untauglichkeit des teilnehmers als Gefährdungsobjekt“, gegeben wäre,16) so ein-
fach zu lösen ist, erscheint jedenfalls zweifelhaft.

Man könnte natürlich die rede von der „tatteilnahme“ weit verstehen und eine teilnahme an § 316 StGB aus-
reichen lassen. selbst wenn man diesen (aus-)weg aber nicht für zu einfach hielte, wäre er doch allenfalls für 
§ 315c abs. 1 nr. 1 a stGB gangbar. Denn schon bei § 315c abs. 1 nr. 2 stGB fehlt ein auffangtatbestand wie 
§ 316 stGB, so dass der Verweis auf eine teilnahmemöglichkeit an dieser norm bezüglich des aufgezeigten
strukturproblems insgesamt nicht weiterhilft.

Weitere Argumente gegen die Auffassung der Rechtsprechung
neben dieser eher exotischen Erwägung sprechen aber auch zahlreiche weitere argumente gegen den aus-

schluss von teilnehmern aus dem schutzbereich des § 315c stGB. 

9) Vgl. Eisele, Ja 2007, 168, 171.
10) sk-stGB-wolters, § 315c rn. 19.
11) BGhst 11, 199, 203.
12) Geppert, Jura 2001, 559, 565.
13) BGhst 27, 40, 43; oLG karlsruhe, nJw 1967, 2321, 2322; BGh, nJw 1991, 1120.
14) stVr-Burmann § 315c stGB rn 5; Fischer § 315c rn. 15a; Lackner/kühl-heger, § 315c rn. 25 (jeweils ohne

Begründung).
15) BGhst 11, 199, 203.
16) hillenkamp, Jus 1977, 166, 168.
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Zu diesen argumenten zählt allerdings nicht der hinweis auf den bekannten „Verfolgerfall“. hier hatte der
BGh die Mittäterschaft desjenigen bejaht, der, infolge eines error in persona, von seinem eigenen kumpanen als
vermeintlicher Verfolger mit tötungsvorsatz angeschossen worden war.17) Mit dem hinweis auf diese Entschei-
dung wird die auffassung vertreten, tatbeteiligte müssten ebenfalls von dem schutz des § 315c stGB erfasst
sein, weil sich der BGh andernfalls in einen widerspruch zu seiner Entscheidung in dem „Verfolgerfall“ manöv-
riere.18)

Diese argumentation ist aber mindestens aus zwei Gründen nicht stichhaltig. Erstens wird hier dabei dieselbe
Perspektive eingenommen wie in der hier interessierenden konstellation. Bei der thematik der auswirkung von
Mitfahrern geht es um die strafbarkeit des Fahrers und die Frage des Einbezugs etwaiger teilnehmer in den
durch seine tat angegriffenen Schutzbereich. Der Verfolgerfall betrifft demgegenüber die Frage, ob der Geschä-
digte selber zugleich Täter sein kann, sie betrifft somit einen völlig anders gelagerten Problembereich.

Zum Zweiten besteht bei dem Verfolgerfall die Besonderheit, dass sich der handelnde täter in einem Irrtum
befand. hätten a und B in einer anderen konstellation verabredet, dass a auf B „einfach so“, in vollem Be-
wusstsein über dessen identität, mit tötungsabsicht schießen sollte, hätte der BGh vermutlich kaum die Mit-
täterschaft einer irrtumsfrei begangenen körperverletzung „an sich selbst“ bejaht. 

Der Vorwurf eines (potentiellen) widerspruchs lässt sich gegen den BGh folglich kaum erheben.
nun zu überzeugenderen argumenten gegen die auffassung, dass ein teilnehmer nicht zu dem kreis der von

der § 315c stGB Geschützten gehöre. 
Zunächst ist es eine bloße Behauptung der rechtsprechung, dass § 315c stGB nur die „anderen“ unbeteiligten

Verkehrsteilnehmer und nicht auch die (strukturellen) teilnehmer an der tat schützen will.19) Der wortlaut oder
allgemeine strafrechtliche Grundsätze schließen die Einbeziehung von tatbeteiligten jedenfalls keineswegs
aus.20) Es ist auch zunächst nicht ersichtlich, weshalb § 315c stGB insoweit anders beurteilt werden sollte als
etwa § 223 stGB, wo das opfer ohne weiteres zugleich teilnehmer an der tat sein kann und umgekehrt. Man
denke etwa an den Masochisten, der den sadisten zum schlagen auffordert. kaum jemand würde bestreiten, dass
der Masochist hier zumindest taugliches Opfer der folgenden körperverletzungshandlung ist.21) (Dass die straf-
barkeit wegen der – ihre wirksamkeit vorausgesetzt – Einwilligung dann doch entfällt, ist hierbei nicht der maß-
gebende aspekt.)

aus praktischer Sicht wäre der ausschluss der teilnehmer aus dem schutzbereich des § 315c stGB darüber
hinaus deswegen problematisch, weil dann schon Zweifel darüber, ob der alleingefährdete Mitfahrer teilnehmer
ist, zur anwendung des in-dubio-pro-reo-Grundsatzes und folglich einem ausschluss der strafbarkeit des Fah-
rers nach § 315c stGB führen müsste. Da gerade eine strafbarkeit des Mitfahrers wegen (psychischer) Beihilfe
aber wohl nur selten überzeugend ausgeschlossen werden könnte, hätte dies eine weitgehende Entkriminalisie-
rung von alkoholisierten Fahren nach § 315c stGB zur Folge, bei denen der Fahrer nicht allein ist und kein an-
derer als der Mitfahrer gefährdet wurde.22)

Ein weiterer aspekt: wie bereits erwähnt, hält die rechtsprechung eine Einwilligung in die konkrete Gefähr-
dung im rahmen einer Mitfahrt mit einem fahrunsicheren autofahrer für unbeachtlich, da das (angeblich vor-
rangig) geschützte rechtsgut der sicherheit des straßenverkehrs nicht disponibel sei. wie auch immer man dazu
stehen mag: Die ansicht, dass teilnehmer vom schutz des § 315c stGB nicht erfasst sind, bedeutet zumindest
faktisch doch die Möglichkeit der Einwilligung für teilnehmer, da sie es durch ihren Entschluss, teilnehmer zu
sein oder nicht, in der hand haben, über die strafbarkeit des Fahrers zu entscheiden. Das, was einem „normalen“
Mitfahrer verwehrt wäre, wäre dem „teilnehmer“ gestattet.23) Das kann schwerlich richtig sein.

Falsche Verortung der Problematik
Besonders deutlich wird die Zweifelhaftigkeit der BGh-rechtsprechung schließlich an folgendem Fallbei-

spiel: angenommen, a überredet B, betrunken nach hause zu fahren, während a seinerseits zu Fuß durch den
wald läuft. später erreicht B mit dem auto die stelle, an der sich a gerade befindet und überfährt diesen aufgrund
seiner alkoholisierung beinahe.24) Beim wort genommen, müsste die rechtsprechung auch in diesem Fall zu
einem strafbarkeitsausschluss des B kommen, da a den B schließlich zu der trunkenheitsfahrt überredet hat, und
er somit als (potentieller) anstifter und somit tatteilnehmer in Betracht kommt. Man darf davon ausgehen, dass

17) BGhst 11, 268.
18) Vgl. schröder, Jus 1994, 846, 847.
19) Dass der Fahrer selbst nicht taugliches Gefährdungsobjekt ist, ergibt sich allerdings unmissverständlich bereits

aus dem wortlaut, wonach „ein anderer Mensch“ gefährdet werden muss.
20) irene sternberg-Lieben, Jus 1998, 430, 431: „Eine derartige Verwirkung des strafrechtlichen schutzes kennt

unsere rechtsordnung aber nicht“; ebenso sk-stGB-wolters, Vor § 306, rn. 9; oLG stuttgart, nJw 1976,
1904.

21) Vgl. Graul, Jus 1992, 321, 324; schröder, Jus 1994, 846, 847.
22) oLG stuttgart, nJw 1976, 1904.
23) saal, nZV 1998, 50.
24) hillenkamp, Jus 1977, 166, 169 f.
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die rechtsprechung diese konsequenz aber kaum ziehen würde. Für diese weigerung hätte sie auch einen sach-
lichen Grund. Der Fall macht nämlich deutlich, dass es auf die (potentiell-strukturelle) Teilnehmereigenschaft gar
nicht ankommt. Vielmehr gründet die eigentliche Problematik in der tatsache, dass im ersten Fall der „teilneh-
mer“ der konkreten Gefährdung seiner körperlichen unversehrtheit zumindest konkludent zugestimmt hat. Der
Fußgänger in der Fallabwandlung wird aber regelmäßig mit einer Gesundheitsgefährdung durch den alkoholi-
sierten autofahrer nicht einverstanden sein. Der tatbeteiligte ist somit nicht deswegen nicht schutzbedürftig, weil
er (struktureller) Teilnehmer an der tat ist – auch solche können in diesen Fällen schutzbedürftig sein – 25), son-
dern weil er auf diesen schutz freiwillig verzichtet. Die Diskussion ist somit bei der Frage Teilnehmer oder nicht
zumindest falsch angesiedelt und kann sinnvoll nur im rahmen der Zustimmungsproblematik diskutiert wer-
den.26) 
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15230 Frankfurt (oder)
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25) Eisele Ja 2007, 168, 171.
26) Ebenso Geppert, Jura 2001, 559, 565; sk-wolters, Vor § 306, rn. 9; hillenkamp, Jus 1977, 163, 170.
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DawiD LiGoCki

strafbarkeit nahestehender des Fahrzeugführers wegen 
nichteinschreitens gegen seine trunkenheitsfahrt

A. Einleitung
am 06. 02. 2014 empfahl die kommission der Gerechtigkeit und der Menschenrechte des sejm, „die Einfüh-

rung einer strafrechtlichen haftung Dritter, darunter nahestehender Personen, zu erwägen, die die alkoholisie-
rung eines Fahrzeugführers wahrnehmen und nichts unternehmen, um ihn vom Führen des Fahrzeugs im trun-
kenheitszustand abzuhalten.“1) Die anregung erfolgte vor dem hintergrund eines unfalls in kamień Pomorski,
der von einem betrunkenen Fahrer herbeigeführt worden war und bei dem sechs Personen tödlich verletzt wor-
den waren. Die Einführung einer strafbarkeit Dritter ist einer der Vorschläge innerhalb eines breiten Maßnah-
menpakets, das erklärtermaßen die „stille soziale akzeptanz“ für trunkene autofahrer bekämpfen soll. Die kon-
krete Empfehlung wurde jedoch vom Ministerrat nicht aufgegriffen. Da der ruf nach einer Verschärfung des
strafrechts anlässlich tödlicher unfälle, die von betrunkenen autofahrern verursacht werden, häufig wiederkehrt,
erscheint es dennoch sinnvoll, sich mit der Frage der strafrechtlichen haftung Dritter auseinanderzusetzen.

Dem Vorschlag ist nicht zu entnehmen, was für „Dritte” angedacht wurden. Die auswahl in die Pflicht zu neh-
mender Gruppen sollte dem Ministerrat überlassen werden. speziell hat die kommission „nahestehende“ be-
nannt und damit zu verstehen gegeben, dass insbesondere im hinblick auf diese Personengruppe eine Einführung
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit erwogen werden sollte. aus diesem Grunde werden sich meine Überle-
gungen auf nahestehende beschränken. Die anknüpfungstat wird die folgenlose trunkenheit im Verkehr sein.

Diese tat wird im deutschen strafgesetzbuch in § 316 pönalisiert. nach absatz 1 dieser regelung wird die vor-
sätzliche trunkenheitsfahrt bestraft, während absatz 2 eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit vorsieht. im polnischen
strafgesetzbuch ist die strafbarkeit vorsätzlicher folgenloser trunkenheitsfahrten in art. 178a § 1 geregelt. Eine
Fahrlässigkeitsvariante wurde, anders als im deutschen recht, nicht vorgesehen. Das schutzgut beider straftat-
bestände ist die sicherheit im Verkehr als universalrechtsgut.2)

im Folgenden wird zunächst untersucht, ob Dritte de lege lata strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wer-
den können. anschließend wird erörtert, ob sich die Einführung eines eigenen unterlassungstatbestands emp-
fiehlt.

B. Deutschland
I. Grundsätzliche Möglichkeit einer Beihilfe durch Unterlassen

Bei dem tatbestand des § 316 stGB handelt es sich wegen der tathandlung des „Führens“ um ein eigenhän-
diges Delikt, das täterschaftlich nur von demjenigen begangen werden kann, der das Fahrzeug im Zustand der
Fahruntüchtigkeit selbst führt.3) Damit scheiden sowohl mittelbare täterschaft als auch uneigenhändige Mittä-
terschaft aus.4) Dritte können sich grundsätzlich nur als teilnehmer, d. h. als anstifter (§ 26 dstGB) oder Gehil-
fen (§ 27 dstGB), an § 316 abs. 1 dstGB beteiligen.5)

Eine weitere Beschränkung der Möglichkeit der Beteiligung folgt daraus, dass eine Beihilfe dem Grundsatz
der limitierten akzessorietät zufolge nur dann in Betracht kommt, wenn eine vorsätzliche rechtswidrige haupt-
tat eines anderen vorliegt. Bezogen auf die folgenlose trunkenheitsfahrt kommt daher von vornherein nur die
Vorsatzvariante ins spiel. handelt der haupttäter ohne Bewusstsein der Fahruntüchtigkeit, so fehlt es mangels
Vorsatzes an einer tauglichen haupttat. Einer fahrlässigen täterschaftlichen unterlassung durch den Dritten nach
§ 316 abs. 2 dstGB steht wiederum die fehlende Fahrzeugführereigenschaft entgegen.

schreitet der Dritte gegen eine trunkenheitsfahrt nicht ein, liegt ein unterlassen vor. Eine strafbarkeit kommt
nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 13 dstGB in Betracht. 

Zu allererst sind jedoch zwei Vorfragen zu klären. Erstens ist umstritten, ob eine Beteiligung durch unterlas-
sen am Begehungsdelikt eines anderen als Beihilfe qualifiziert werden kann.6) Es wird teils vertreten, dass wegen

1) Dezyderat nr 4 komisji sprawiedliwości i Praw Człowieka uchwalony na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2014 r.
do Prezesa rady Ministrów dotyczący zamierzeń rady Ministrów w sprawie zapobiegania wypadkom drogo-
wym popełnianym przez kierujących w stanie nietrzeźwości, 
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spc_d4/$file/spc_d4.pdf (letzter Zugang am 09. 09. 2015).

2) Heger, in: Lackner/kühl, stGB, 28. aufl. (2014), § 316 rdnr. 1; Zieschang, in: nk-stGB, 4. aufl. (2013), 
§ 316 rdnr. 11; a.a. Freund, in: Müko-stGB, 2. aufl. (2011), vor §§ 13 ff. rdnr. 49; Budyn-Kulik, in: Mozga-
wa (hrsg.), kodeks karny, 6. aufl. (2014), art. 178a rdnr. 2.

3) Pegel, in: Müko-stGB, 2. aufl. (2014), § 316 rdnr. 2.
4) König, in: Lk-stGB, 2000, § 316 rdnr. 231.
5) Zieschang, in: nk-stGB, 4. aufl. (2013), § 316 rdnr. 12.
6) Zum Problem Hoffmann-Holland, Zstw 118 (2006), 620 (620 ff.).



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

Supplement II sup ii 39

der stetigen tatherrschaft des unterlassenden7) oder der „Verletzung der tatbestandsbegründenden Erfolgsab-
wendungspflicht“8) eine (neben-)täterschaft durch unterlassen vorliege. allerdings sind sich selbst die ansich-
ten, die täteschaft annehmen, darin einig, dass eine Beihilfestrafbarkeit ausnahmsweise dann eingreifen kann,
wenn die täterschaft – wie hier – an der mangelnden täterqualität scheitert.9) Die Entscheidung des streits, zu
dem mittlerweile eine unübersehbare anzahl von ansichten vertreten wird,10) kann also dahinstehen.

Zweitens ist fraglich, ob eine Beihilfe durch unterlassen zur vorsätzlichen trunkenheitsfahrt, also einem er-
folgsunabhängigen Delikt, konstruktiv möglich ist.11) ausweislich des wortlauts des § 13 abs. 1 dstGB muss die
abwendung eines „Erfolg[es], der zum tatbestand eines strafgesetzes gehört“, unterlassen werden. Diese For-
mulierung impliziert bei unbefangener Lesart, dass die strafbarkeit unechten unterlassens nur bei Erfolgsdelik-
ten, nicht aber bei abstrakten Gefährlichkeitsdelikten, zu denen § 316 dstGB gehört, denkbar sei.12) Der streit
braucht nicht entschieden zu werden, da bei der Beihilfe durch unterlassen die haupttat als solche – mag sie auch
ein tätigkeitsdelikt sein – den Erfolg der Beihilfe darstellt.13) in dieser konstellation ist eine Beihilfe durch
unterlassen nach wohl einhelliger ansicht möglich.14)

II. Problematik der Garantenstellung Nahestehender
Zentrales kriterium der unterlassungsstrafbarkeit nach § 13 dstGB ist eine Garantenstellung. Darunter ver-

steht man eine „besondere Pflichtenstellung, die über die für jedermann geltende handlungspflicht hinaus-
geht“.15) Es ist also zu fragen, ob nahestehende Personen eine besondere Pflicht trifft, gegen die trunkenheits-
fahrt des Fahrzeugführers einzuschreiten. Zu differenzieren ist zwischen Beschützer- und Überwacher-
garantenstellungen.

Da nahestehenden eine Pflicht zum schutz des straßenverkehrs nicht obliegt, kommt eine diesbezügliche Be-
schützergarantenstellung nicht in Betracht. Denn sie stehen dem rechtsgut der sicherheit im Verkehr, einem uni-
versalrechtsgut, nicht näher als jede andere Person. 

in Frage kommt allein eine Überwachergarantenstellung, also die Verantwortlichkeit für eine bestimmte Ge-
fahrenquelle.16) Diese Gefahrenquelle ist bei einer trunkenheitsfahrt der Fahruntüchtige, der im Begriff ist, im
trunkenheitszustand ein Fahrzeug zu führen. 

Entscheidend für die Existenz einer solchen Pflicht ist die Beziehung, die zwischen dem Dritten und dem täter
besteht. Das maßgebliche kriterium ist das Vorliegen einer aufsichtspflicht, aus der eine Befehlsgewalt bzw.
autoritätsstellung erwächst, die dem Dritten die Möglichkeit verschafft, den anderen entsprechend zu beeinflus-
sen. Mit ihr korrespondiert die Erwartung der allgemeinheit, dass die Person, die über Machtmittel verfügt, den
täter von der umsetzung seines deliktischen Entschlusses abhalten kann und wird.17) Eine Garantenpflicht zur
Verhinderung fremder straftaten bedeutet also, dass der Garant die Lebensführung des täters beaufsichtigen und
diesen ggf. davon abhalten muss, unrecht zu tun.18)

ob solche Pflichten zwischen nahestehenden Personen existieren, muss in concreto entschieden werden. als
musterhafter ausgangspunkt kann die Überwachergarantenstellung im Eltern-kind-Verhältnis dienen. Da die El-
tern aufgrund ihrer familienrechtlich begründeten aufsichtspflicht die kinder „überwachen“ müssen, damit diese
keine schäden anrichten, gibt es auch eine Pflicht zur Verhinderung einer trunkenheitsfahrt des kindes.19) Diese
Garantenstellung besteht grundsätzlich bis zum Eintritt der Volljährigkeit des kindes.20) Die Pflicht folgt aus
einem formal begründeten Überordnungsverhältnis der Eltern, der Erziehungsgewalt.

Dort, wo es kein aufsichtsverhältnis gibt, muss akzeptiert werden, dass jeder Mensch, der bewusst von seiner
handlungsfreiheit Gebrauch macht, grundsätzlich selbst für die Folgen seines tuns verantwortlich ist.21) Dies gilt
auch für die Ehe, die auf Gleichberechtigung beruht und keine Befehlsgewalt des einen Ehegatten gegenüber dem

7) Freund, in: Müko-stGB, 2. aufl. (2011), § 13 rdnr. 267.
8) Roxin, strafrecht at ii, 2003, § 31 rdnr. 140.
9) siehe Roxin, strafrecht at ii, 2003, § 31 rdnr. 140.

10) Zum Meinungsstand siehe Freund, in: Müko-stGB, 2. aufl. (2012), § 13 rdnrn. 266 ff. m. w. n.
11) Stree/Bosch, in: schönke/schröder, 29. aufl. (2014), § 13 rdnr. 3; Tenckhoff, in: spendel-Fs (1992), 347 

(349 ff.).
12) so z. B. Welzel, Das Deutsche strafrecht, 11. aufl. (1969), s. 211.
13) Die Beihilfe zu einem tätigkeitsdelikt ist selbst ein Erfolgsdelikt, Tenckhoff, in: spendel-Fs (1992), 347 

(349 ff.).
14) Freund, in: Müko-stGB, 2. aufl. (2012), § 13 rdnr. 227 f.
15) BGh urt. v. 19. 04. 2000 – 3 str 442/99, nJw 2000, 2754.
16) Tag, in: Dölling/Duttge/rössner, Gesamtes strafrecht, 3. aufl. (2013), § 13 rdnr. 15.
17) Otto, Jura 1985, 592 (599).
18) Kühl, in: Lackner/kühl, stGB, 28. aufl. (2014), § 13 rdnr. 14 m. w. n.
19) Kühl, Jus 2007, 497 (502).
20) Otto, Jura 1985, 592 (599); Rengier, strafrecht at, 6. aufl. (2014), § 50 rdnr. 63.
21) Roxin, strafrecht at ii, 2003, § 32 rdnr. 126.
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anderen begründet22), mögen auch die Ehegatten im Einzelfall aufeinander zu hören pflegen. Da ein herrschafts-
verhältnis fehlt, die Ehegatten vielmehr einander auf gleicher Ebene gegenüberstehen, kann die allgemeinheit
nicht berechtigterweise erwarten, dass der eine Ehegatte straftaten des anderen entgegenwirkt. insofern kann
keine Überwachergarantenstellung zwischen Ehegatten angenommen werden. Dies gilt nicht anders für Lebens-
partner oder Geschwister.

C. Polen
I. Sondertatbestand des Art. 179 plStGB

Das polnische strafgesetzbuch kennt bereits mit art. 179 einen sondertatbestand23), der das Geschehenlassen
von trunkenheitsfahrten anderer pönalisiert. Der straftatbestand sieht die strafbarkeit u. a. desjenigen vor, der es
entgegen einer besonderen Pflicht zulässt, dass eine Person, die sich im trunkenheitszustand befindet, ein Fahr-
zeug auf einer öffentlichen straße führt. Die tathandlung des Zulassens kann in einem schlichten unterlassen be-
stehen.24) Den täter muss eine „besondere Pflicht“ treffen, die sicherheit im Verkehr zu schützen und somit ein
Führen des Fahrzeugs durch einen trunkenheitsfahrer zu verhindern.25) Diese kann sich aus rechtsvorschriften,
bekleideten Posten und Ämtern, arbeitsverhältnissen oder freiwilliger Übernahme ergeben (z. B. Fahrdienstlei-
ter, Mitarbeiter des tÜV, Fahrlehrer).26) nahestehende Personen, die Zeugen des alkoholkonsums sind, kann
eine solche Pflicht nicht treffen.

II. Grundsätzliche Möglichkeit einer Beihilfe durch Unterlassen
Da art. 179a plstGB nur von demjenigen, der im trunkenheitszustand ein kraftfahrzeug führt, verwirklicht

werden kann, liegt – nach vorzugswürdiger, jedoch nicht unbestrittener ansicht – die annahme eines echten
sonderdelikts nahe.27)

Das polnische recht lässt die Mitwirkung28) eines Extraneus an der tat eines Intraneus gem. art. 21 § 2
plstGB zu, wenn der persönliche umstand, der zum gesetzlichen tatbestand gehört und sich auf den täter be-
zieht, den Mitwirkenden zwar nicht unbedingt betrifft, er diesen umstand aber kennt. sowohl der trunkenheits-
zustand als auch die tathandlung des Führens eines Fahrzeugs sind gesetzliche, strafbegründende tatbestands-
merkmale i. s. d. art. 21 § 2 plstGB.29) Eine strafbare Mitwirkung kommt also bei vorhandenem wissen in
Betracht.

auch im polnischen recht kann die abgrenzung von Beihilfe durch unterlassen und täterschaftlichem unter-
lassen problematisch sein.30) Einer Problemdarstellung bedarf es auch hier nicht, weil ein täterschaftliches unter-
lassen des Dritten ohnehin an dessen fehlender täterqualität als kraftfahrzeugführer scheitert. Ein Führen kann
nur durch aktives tun erfolgen.31) Es kommt also nur eine Beihilfe durch unterlassen in Frage.

art. 18 § 3 s. 2 plstGB sieht explizit vor, dass eine Beihilfe auch durch unterlassen möglich ist. Der unter-
lassende muss „entgegen einer besonderen rechtlichen Pflicht, die Begehung einer verbotenen tat zu verhindern,
durch sein unterlassen deren Begehung durch eine andere Person erleichtert haben“. Es bestehen keine Zweifel
an der Zulässigkeit der Beihilfe zu tätigkeits- und abstrakten Gefährdungsdelikten.32)

22) Roxin, strafrecht at ii, 2003, § 32 rdnr. 126.
23) Erklärtes Ziel dieses sonderstraftatbestandes ist es, die strafrechtliche haftung bestimmter Personengruppen,

die sonst grundsätzlich (nur) wegen Beihilfe zu art. 178a plstGB bestraft würden, zu verschärfen. insofern
sind die anforderungen an die handlungspflicht i. r. d. art. 179 plstGB trotz der missverständlichen Formu-
lierung („besondere Pflicht” ohne den Zusatz „rechtlich”) höher als nach art. 2 und 18 § 3 s. 2 plstGB, siehe
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1756, 2007-
05-18.

24) Budyn-Kulik, in: Mozgawa (hrsg.), kodeks karny. komentarz, 6. aufl. (2014), art. 179 rdnr. 2.
25) Citowicz, in: królikowski (hrsg.), kodeks karny. komentarz. tom i, 1. aufl. (2013), art. 179 rdnrn. 3 u. 

20 f.
26) Stefański, Przestępstwa drogowe w nowym kodeksie karnym, 1999, s. 257.
27) so Citowicz, in: królikowski/Zawłocki (hrsg.), kodeks karny. Część szczególna. tom i, 2013, art. 178a 

rdnr. 24; Razowski, in: Giezek (hrsg.), kodeks karny. Część szczególna, 2014, art. 178a rdnr. 3; a. a. Hałas,
in: Grześkowiak/wiak (hrsg.), kodeks karny, 3. aufl. (2015), art. 178a rdnr. 4.

28) täterschaftliche Beteiligung, anstiftung sowie Beihilfe.
29) Stefański, Przestępstwa przeciw bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. rozdział xx i xxi kodek-

su karnego. komentarz, 2000, art. 178a rdnr. 12.
30) Pohl, rPEis 2/2000, 79 (85); Sakowicz, in: Zawłocki (hrsg.), kodeks karny. Część ogólna. tom i, 3. aufl.

(2015), art. 18 rdnr. 37.
31) Budyn-Kulik, in: Mozgawa (hrsg.), kodeks karny, 6. aufl. (2014), art. 178a rdnr. 2.
32) Kardas, in: Zoll (hrsg.), kodeks karny. Część ogólna. tom i, 2. aufl. (2004), art. 18 rdnr. 164; Sakowicz, in:

Zawłocki (hrsg.), kodeks karny. Część ogólna. tom i, 3. aufl. (2015), art. 18 rdnr. 103.
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III. Problematik der Garantenstellung Nahestehender
aus dem wortlaut des art. 18 § 3 s. 2 plstGB, der auf eine enge auslegung hindeutet („besondere rechtliche

Pflicht“), folgt a contrario, dass bloß moralische Gebote sowie nicht an einen bestimmten Personenkreis adres-
sierte handlungspflichten nicht genügen.33) Die anforderungen, die an die Pflichtbegründung des unterlassen-
den im polnischen strafrecht gestellt werden, dürften jedenfalls nicht niedriger anzusetzen sein als nach § 13
dstGB. 

nahestehende eines Fahrzeugführers trifft keine Pflicht, die sicherheit im straßenverkehr zu schützen. Damit
haben sie keine obhutsgarantenstellung gegenüber dem schutzgut des art. 178a plstGB. Eine Überwachergar-
antenstellung kann im Verhältnis der Eltern zum kind angenommen werden. sie sind verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass das kind andere nicht schädigt. Da es innerhalb von Ehe- und anderen partnerschaftlichen, d. h. gleich-
geordneten Verhältnissen an aufsichtsbefugnissen fehlt, können Überwachergarantenstellungen dort nicht bejaht
werden.

D. Erstreckung der Garantenstellung durch Auslegung auf Nahestehende?
Dass nahestehenden nach rechtsprechung und h. M. keine Garantenstellung zukommt, ist das Ergebnis einer

auslegung des § 13 dstGB und der art. 2 und 18 § 3 s. 2 plstGB, die eine „rechtliche Einstandspflicht“ bzw.
eine „besondere rechtliche Pflicht“ voraussetzen, diese im Übrigen aber weder konkretisieren noch erkennen las-
sen, aus welchen Quellen sie sich ergeben kann. Zwar lässt das adjektiv „rechtlich“ darauf schließen, dass bloße
sozialethische handlungsgebote ausgenommen sind, doch ist dieser Befund für kasuistische abgrenzungsfragen
von geringem Erkenntniswert, da hierdurch nur eine Grobselektion ermöglicht wird. Die unschärfe der ausprä-
gung der strafbarkeitsbegründenden handlungspflicht bietet mitunter anlass dazu, die Verfassungskonformität
der regelungen unter dem Gesichtspunkt des nullum crimen sine lege-Grundsatzes in Frage zu stellen.34)

Zu überlegen ist, ob über die ansicht der rechtsprechung und Lehre hinaus gehend, die Begründung einer
Garantenstellung nahestehender zur Verhinderung von straftaten haltbar wäre. ursprünglich wurden die mög-
lichen herkunftsquellen eng verstanden und auf gesetzliche bzw. vertragliche rechtsgründe beschränkt.35) heut-
zutage wird im deutschen recht eine ausdrücklich geregelte handlungspflicht nicht als erforderlich erachtet. Ein-
standspflichten können auch entstehen, wenn ungeschriebene sozialethische Erwartungen zu rechtlichen
Pflichten erstarken. Dies bedeutet, dass der rechtsanwender in Bestimmung dessen, was eine Pflicht darstellt,
sich an der gesellschaftlichen ordnung zu orientieren hat.36) im polnischen schrifttum scheint das Erfordernis der
besonderen rechtlichen Pflicht zumindest vergleichbar eng interpretiert zu werden. Es herrscht streit über die zu-
lässigen herkunftsquellen der Pflicht. sie kann sich jedenfalls aus rechtsvorschrift, Gerichtsentscheidung, Ver-
trag und Berufsstellung ergeben.37) angesichts des offenen wortlauts kann dem Bestimmtheitsgebot nur durch
eine restriktive auslegung des Pflichterfordernisses Genüge getan werden.38)

Der annahme einer Beschützergarantenstellung in Bezug auf die sicherheit im Verkehr ist eine absage zu
erteilen. andernfalls würde einer Person, die in einem näheverhältnis zum Fahrzeugführer steht und dessen al-
koholisierung erkennt, eine Eingriffspflicht zum schutz der abstrakten sicherheit des Verkehrs, also eines
rechtsguts der allgemeinheit, auferlegt. abgesehen davon, dass es keine soziale, geschweige denn eine rechtli-
che, Erwartung gibt, die dem Einzelnen ein handeln zur Verhinderung abstrakter Gefahren abverlangt, würde die
Entstehung des an das schutzgut als Pflichtquelle zu knüpfenden handlungsgebots von einem sachfremden kri-
terium einer nahen persönlichen Beziehung abhängen. Die allgemeinheit kann überdies kein berechtigtes Ver-
trauen auf das tätigwerden einer Person zum schutz eines rechtsguts hegen, dem diese nicht näher steht als jeder
andere. Ferner wäre die zwischen handeln und unterlassen notwendige Bewirkensäquivalenz nicht hergestellt,
wenn man z. B. eine aktive aushändigung des autoschlüssels durch eine Person mit der bloßen Passivität eines
nahestehenden vergleicht.39)

33) Grześkowiak, in: Grześkowiak (hrsg.), kodeks karny. komentarz, 3. aufl. (2015), art. 2 rdnr. 3. siehe Ku-
bicki, Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe, 1975, s. 158 ff.

34) Seebode, in: spendel-Fs 1992, s. 317 (317 ff.); Królikowski, in: Zawłocki (hrsg.), kodeks karny. Część ogól-
na, tom i, 3. aufl. (2015), art. 2 rdnr. 38.

35) Pawlik, in: roxin-Fs 2011, s. 931 (931 ff.).
36) Grześkowiak, in: Grześkowiak (hrsg.), kodeks karny. komentarz, 3. aufl. (2015), art. 2 rdnr. 4.
37) Marek, kodeks karny. komentarz, 5. aufl. (2010), art. 2 rdnr. 6.
38) Wohlers/Gaede, in: nk-stGB, 4. aufl. (2013), § 13 rdnr. 29; Grześkowiak, in: Grześkowiak (hrsg.), kodeks

karny. komentarz, 3. aufl. (2015), art. 2 rdnr. 4.
39) Kühl, Jus 2007, 497 (498). auch Kaufmann, Jus 1961, 173 (174). obwohl eine Gleichstellungsklausel nach

dem Vorbild des § 13 abs. 1 dstGB im polnischen strafgesetzbuch nicht vorzufinden ist, liegt auch dem polni-
schen unechten unterlassungsdelikt der Gedanke einer Gleichstellung von tun und unterlassen zugrunde, vgl.
Królikowski, in: Zawłocki (hrsg.), kodeks karny. Część ogólna. tom i, 3. aufl. (2015), art. 2 rdnr. 16.
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Eine Erweiterung der Überwachungsgarantenstellung ist ebenfalls abzulehnen. aus der rechtsordnung lässt
sich keine generelle Pflicht ableiten, straftaten nahestehender zu verhüten. wie § 138 dstGB und art. 240
plstGB40), die deliktsspezifische ausnahmen vorsehen, zeigen, ist man nur in engen Grenzen – bei schwerwie-
genden taten – verpflichtet, gegen Delikte anderer vorzugehen. Für die Erwartung, gegen fremde taten – gerade
beim Bestehen einer engen persönlichen Beziehung – einzuschreiten, und für die begehungsgleiche Bestrafung
einer Passivität bietet die rechtsordnung keinen anhalt. außerhalb der vorstehend genannten normen sehen die
rechtssysteme handlungsgebote zur Verhinderung fremder straftaten nur dann vor, wenn der unterlassende
gegenüber dem handelnden entweder eine aufsichtsstellung innehat oder sonst eine besondere autorität genießt
(z. B. Erziehungsberechtigter gegenüber dem Minderjährigen, Lehrer gegenüber dem schüler während des
schulbetriebs, Vollzugspersonal gegenüber Gefangenen). Pflichtbegründend ist somit stets ein Überordnungs-
verhältnis. Jenseits von aufsichtsverhältnissen muss die autonomie des handelnden, straftaten zu begehen, „re-
spektiert“ werden. Diese ablehnung des Paternalismus innerhalb von Gleichordnungsbeziehungen manifestiert
sich darin, dass ein gegen fremde straftaten nichts unternehmender Dritter nicht haftbar gemacht wird. 

E. Einführung eines eigenständigen Straftatbestandes?
Damit fehlt es in den strafgesetzbüchern beider staaten an einem instrument zur Bestrafung derjenigen, die es

unterlassen, gegen die trunkenheitsfahrt eines nahestehenden vorzugehen. Zu erwägen ist, ob es sinnvoll wäre,
einen eigenen unterlassungstatbestand einzuführen. Er könnte die strafbarkeit an die (erfolgsbezogene) Nicht-
verhinderung einer trunkenheitsfahrt bzw. die (handlungsbezogene) Nichtvornahme von Maßnahmen, die ge-
eignet sind, eine trunkenheitsfahrt zu verhindern, durch jedermann bzw. nur durch einen Nahestehenden, der den
alkoholkonsum wahrnimmt, knüpfen. Die strafbestimmung würde selbst sämtliche strafbegründenden Voraus-
setzungen aufweisen, eines rückgriffs auf § 13 dstGB bzw. art. 2 plstGB also nicht bedürfen, weshalb es sich
um einen echten unterlassungstatbestand handeln würde.

Die gesetzgeberische Praxis zeigt, dass dem echten unterlassungsdelikt wesenseigen ist, die bloße Nichtvor-
nahme einer handlung durch jedermann zu kriminalisieren.41) Damit sind echte unterlassungsdelikte wegen
ihrer prinzipiellen Erfolgsunabhängigkeit das Gegenstück zu schlichten tätigkeitsdelikten.42) Der unterlassende
steht grundsätzlich nicht dafür ein, den Erfolg abzuwenden.43)

Mit diesem gesetzlichen Phänotyp würde die Einführung eines an jedermann adressierten Gebots, „geeignete
Maßnahmen gegen eine trunkenheitsfahrt vorzunehmen“, nicht konfligieren.44) als fragwürdig müsste hingegen
die Pönalisierung der „nichtverhinderung“ der trunkenheitsfahrt bezeichnet werden. Ein solches strafbewehrtes
Erfolgsabwendungsgebot ließe sich unter dem Gesichtspunkt des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes schwerlich
begründen.45)

Einem eigens an nahestehende gerichteten Gebot zum tätigwerden läge eine kombinierte handlungspflicht
zugrunde. sie würde wesenselemente einer deliktsspezifisch auf die tat des § 316 dstGB bzw. art. 178a plstGB,
d. h. nach Beschützerkriterien, begrenzten Überwachungspflicht aufweisen. Zum Eingreifen wäre nicht jede Per-
son aufgerufen, sondern nur der nahestehende. Der Grund dafür läge zwangsläufig in der nähebeziehung. Dass
es sich bei dieser um keinen anerkennungsfähigen Legitimationsgrund handelt, wurde bereits dargelegt. Zu be-
rücksichtigen ist zudem, dass die Pflicht im Verhältnis zwischen nahestehenden möglicherweise einen Eingriff

40) art. 240 § 1 plstGB engt das handlungsgebot dadurch ein, dass eine vertrauenswürdige kenntnis von einer
verbotenen tat im strafbaren Vorbereitungs-, im Versuchs- oder Vollendungsstadium vorausgesetzt wird.

41) siehe dazu Kaufmann, Jus 1961, 173 (173) mit kritischen anmerkungen.
42) Die geforderte tätigkeit muss freilich auf eine Erfolgsabwendung berechnet sein; es ist bloß keine effektive

abwendung „geschuldet“, Böhm, Jus 1961, 177 (178). in diesem sinne auch Kühl, Jus 2007, 497 (499). Ku-
bicki, Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe, 1975, s. 83.

43) Herzberg, Die unterlassung im strafrecht und das Garantenprinzip, 1972, s. 26; Kühl, Jus 2007, 497 (499).
Daran ändert nichts der umstand, dass manche vertypten unterlassungsdelikte einen Erfolg voraussetzen 
(z. B. § 170 abs. 1 dstGB, art. 209 § 1 plstGB). Der geforderte Erfolgseintritt hat in diesen Fällen eine straf-
barkeitsbegrenzende Funktion. Die unterlassungsstrafbarkeit tritt nur dann ein, wenn der täter untätig bleibt
und zusätzlich ein Erfolg eintritt. Es wird nicht verlangt, dass der täter den Erfolg verhindert. so scheidet 
z. B. eine strafbarkeit nach § 170 abs. 1 dstGB aus, wenn der Lebensbedarf des Berechtigten zwar gefährdet
ist und damit der tatbestandserfolg eintritt, der Verpflichtete sich jedoch nicht seiner unterhaltspflicht ent-
zieht. Der handlungspflichtige schuldet also keine Erfolgsverhinderung um jeden Preis, sondern nur entspre-
chende Bemühungen.

44) Es erscheint dabei notwendig, als weitere (einschränkende) Voraussetzung aufzunehmen, dass die trunken-
heitsfahrt tatsächlich stattfindet, insofern ein Erfolg eintritt.

45) an der Beurteilung ändert sich nichts, wenn man die (ungeschriebenen) tatbestandsregulative der physisch-
realen Möglichkeit und der Zumutbarkeit der Erfolgsverhinderung berücksichtigt. Denn es ist – trotz dieser
einschränkenden kriterien – nicht ersichtlich, warum dem Einzelnen überhaupt eine Erfolgsabwendung ohne
weitere Begründung abverlangt wird, dazu Kühl, Jus 2007, 497 (499).
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in das recht auf Familienleben nach sich zöge, etwa wenn der nahestehende staatliche organe unterrichten müs-
ste. Diesem konflikt tragen bereits § 139 abs. 3 s. 1 dstGB und art. 240 § 3 plstGB rechnung, die strafbefrei-
ungen vorsehen, wenn das unterlassen zugunsten eines angehörigen bzw. nahestehenden erfolgt, und das – der
diskutierten normierung entgegengesetzte – Ziel einer nicht-kriminalisierung verfolgen.

Des weiteren wäre die regelung unter dem aspekt des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers und der ko-
härenz des strafrechtssystems bedenklich. Fälle, in denen der Gesetzgeber von dem Einzelnen erwartet, Maß-
nahmen gegen bevorstehende straftaten bzw. verbotene taten zu ergreifen, sind in § 138 abs. 1 dstGB und 
art. 240 plstGB46) geregelt. Bei diesen Vorschriften handelt es sich um echte unterlassungstatbestände, deren
handlungsgebot jedermann trifft. Dem Betreffenden wird eine anzeige, also eine warnung, zugemutet. auf eine
effektive Verhinderung kommt es nicht an. außerdem muss es sich bei der tat um eine der katalogtaten – die 
allesamt schwere Delikte sind – handeln. 

Der erwogene straftatbestand dürfte vor diesem hintergrund ein Fremdkörper im strafrechtssystem sein. Zum
einen würde die Beschränkung der handlungspflicht auf nahestehende einen aus Gründen des rechtsgüter-
schutzes sachfremden umstand darstellen. wollte man das rechtsgut schützen, müsste die handlungspflicht je-
dermann treffen, der kenntnis hat, dass ein Betrunkener im Begriff ist, ein Fahrzeug zu führen. Eine Beschrän-
kung auf nahestehende würde implizieren, dass der unwert des unterlassens gerade in dem näheverhältnis
wurzele. 

Zum anderen handelt es sich bei § 316 abs. 1 dstGB bzw. art. 178a § 1 plstGB – trotz der sozialen Missbilli-
gung von trunkenheitsfahrten – um abstrakte Gefährlichkeitsdelikte, deren Begehung im höchstmaß mit einer
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bzw. bis zwei Jahre bedroht ist, also nicht um schwere kriminalität. 

Zudem wäre die Legitimation des unterlassungstatbestandes vor dem hintergrund der owiG-tatbestände
nach §§ 69a abs. 5 nr. 3, 31 abs. 2 stVZo und art. 96 § 1 nr. 3 plowiG kaum zu erklären, die gegenständliche
unterlassungen des halters des Fahrzeugs und ähnlicher Personen als (nur!) ordnungswidrigkeiten sanktionie-
ren. Der verletzten Verkehrssicherungspflicht wohnt ein sozialer unwertgehalt inne, nicht aber der bloßen wahr-
nehmung der alkoholisierung und der nähebeziehung.

neben der kohäsion des rechtssystems, die einer Einfügung des in rede stehenden unterlassungstatbestan-
des widerspricht, muss man sich der Frage zuwenden, unter welchen Voraussetzungen der strafgesetzgeber posi-
tive Pflichten begründen und mit den Mitteln des strafrechts durchsetzen darf. Der Gesetzgeber genießt einen
weiten Gestaltungsspielraum, der jedoch nicht mit völliger Beliebigkeit gleichgesetzt werden darf. Die krimina-
lisierung einer Verhaltensweise bedarf stets einer rechtfertigung.47)

werden strafbewehrte handlungsverbote normiert, wird von dem Einzelnen erwartet, dass er sich einer hand-
lung enthält. Bei einer aufforderung zum schutz der sicherheit des straßenverkehrs wird dem Einzelnen ein
handlungsgebot auferlegt, d. h. die Pflicht, aktiv tätig zu werden. Verletzungen von handlungsverboten können
eher mit kriminalstrafe sanktioniert werden als Zuwiderhandlungen gegen handlungsgebote, da letztere her-
kömmlicherweise in den Bereich der Moral gehören.48) Der Einzelne wird bei positiven Pflichten aufgefordert,
außerhalb seiner rechtssphäre schützend tätig zu werden. Daher besteht gegenüber der Einführung echter unter-
lassungsdelikte eine erhöhte Begründungsbedürftigkeit.49)

nach alledem stellt sich die Frage, ob eine solche Pflicht verhältnismäßig, und insbesondere angemessen wäre,
wenn die einzigen auslösemomente für die handlungspflicht die – u. u. durchaus zufällige – wahrnehmung der
alkoholisierung und die nähebeziehung zum Fahrzeugführer wären. Diese umstände stehen in keiner sach-
lichen Verantwortungsrelation (etwa ingerenz, Verkehrssicherungspflichten) zur Gefahr der trunkenheitsfahrt.
Die handlungspflicht würde vielmehr alleine auf die potenzielle faktische Möglichkeit, den Fahrzeugführer zu
beeinflussen, gegründet. 

F. Fazit
nahestehende, die gegen eine trunkenheitsfahrt trotz erkannter alkoholisierung nicht einschreiten, sind nach

der derzeitigen rechtslage grundsätzlich nicht strafbar. Eine Beihilfe durch unterlassen scheitert bereits an einer
Garantenstellung. Eine obhutsgarantenstellung gegenüber dem straßenverkehr besteht nicht. Da regelmäßig
keine aufsichtsstellung des nahestehenden gegenüber dem trunkenheitsfahrer existieren wird, kann eine Über-
wachergarantenstellung ebenso wenig angenommen werden.

46) art. 240 plstGB knüpft auch an die nichtanzeige einer bereits vollendeten tat an.
47) ausführlich Tavares, in: Volk-Fs (2009), s. 813 (819).
48) Kühl, Jus 2007, 497 (498); Seelmann, Jus 1987, L 33 (L 36).
49) Eingehend Kühl, Jus 2007, 497 (499).



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

Supplement IIsup ii 44

Die Einführung eines echten unterlassungsstraftatbestandes lässt Bedenken im hinblick auf den Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz aufkommen. sie erscheint nicht zuletzt mit dem normgefüge im Bereich von unterlassun-
gen im gegenwärtigen sanktionensystem schwer vereinbar.
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MiChał GłuChowski

Die trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad im deutschen und polnischen
recht

Neue Tendenzen an der Grenze zwischen Straftat und Ordnungswidrigkeit 

in den letzten Jahren erregte die gesetzliche regelung der trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad sowohl in
Deutschland als auch in Polen eine bedeutend stärkere aufmerksamkeit. Die tendenzen in diesen beiden Ländern
gehen allerdings in entgegengesetzte richtungen. in Polen wurde die repression gegen radfahrer erheblich ge-
mindert; in Deutschland hingegen werden die Vorschläge zur Verschärfung der aktuellen rechtslage immer lau-
ter. Daher erscheint es sinnvoll, die jeweiligen regelungen in den beiden Ländern miteinander zu vergleichen. 

I. Die polnische Regelung
in Polen wurde die folgenlose trunkenheitsfahrt (sowohl die mit einem kraftfahrzeug als auch die mit einem

anderen Fahrzeug) seit 1972 gem. art. 87 des polnischen ordnungswidrigkeitengesetzbuchs1) (plowiGB) ledig-
lich als ordnungswidrigkeit geahndet, wenn die Blutalkoholkonzentration2) (Bak) des Fahrers mehr als bzw. ab
dem 01.10.1991 zumindest 0,2  ‰3) betrug. im Jahre 2000 kam es aber zu einer signifikanten Verschärfung der
Verantwortlichkeit der Fahrer, als der Gesetzgeber einen neuen art. 178a in das polnische strafgesetzbuch4)

1) ordnungswidrigkeitengesetzbuch vom 20. 05.1971 (einheitlicher text GBl. 2013 Pos. 482).
Die urfassung des inzwischen viermal geänderten art. 87 plowiGB lautete:
„§ 1. wer im Zustand, der auf den alkoholkonsum oder den konsum eines ähnlich wirkenden Mittels hindeu-
tet, ein kraftfahrzeug führt, das zum Land-, wasser- oder Luftverkehr bestimmt ist, wird mit arreststrafe oder
mit Geldbuße bestraft.
§ 2. wer im Zustand, der auf den alkoholkonsum oder den konsum eines ähnlich wirkenden Mittels hindeu-
tet, ein anderes als in § 1 bezeichnetes Fahrzeug auf einer öffentlichen straße führt, wird mit arreststrafe bis
zu 2 Monaten oder mit Geldbuße bestraft.
§ 3. im Falle der Begehung der in § 1 genannten ordnungswidrigkeit kann das Verbot der Führung von kraft-
fahrzeugen angeordnet werden, und es wird angeordnet, wenn der täter sich im trunkenheitszustand befand.“

2) Zwecks einer besseren Übersichtlichkeit wird in den weiteren ausführungen auf die angabe der atemalko-
holkonzentration neben der Blutalkoholkonzentration grds. verzichtet, obwohl die polnischen und die deut-
schen Vorschriften alternativ auch die atemalkoholkonzentration angeben.

3) art. 87 plowiGB nennt als tatbestandsmerkmal nur den „Zustand nach dem alkoholkonsum“ (in den älteren
Vorschriften noch als „Zustand, der auf den alkoholkonsum hindeutet“ genannt) ohne angabe der genauen in
Zahlen ausgedrückten intoxikation. in der Praxis war aber anerkannt, dass dieser Begriff als Überschreitung
der 0,2 ‰-Grenze zu verstehen war – so definierte ihn das polnische oberste Gericht in den richtlinien der 
Justiz und Gerichtspraxis in angelegenheiten der Verkehrsstraftaten, Beschluss vom 28. 02.1975, V kZP 2/74,
osnkw 3–4/1975, Pos. 33, these 7. Erst im Jahre 1982 wurde die Definition des „Zustands nach dem alko-
holkonsum“ gesetzlich verankert, und zwar als ein Zustand, bei dem die Bak mehr als 0,2 ‰ und nicht mehr
als 0,5 ‰ beträgt – art. 46 abs. 2 a. F. des Gesetzes vom 26.10.1982 über die Erziehung zur nüchternheit und
zur Bekämpfung des alkoholismus (urtext GBl. 1982 nr. 35, Pos. 230). Diese Definition wurde aber durch die
novelle vom 27. 07.1991 (GBl. 1991 nr. 73, Pos. 321) auf die heute geltende Fassung gebracht, wonach 
der „Zustand nach dem alkoholkonsum“ bei einer alkoholmenge im organismus vorliegt, bei der der Blut-
alkoholgehalt von 0,2 ‰ bis 0,5 ‰ beträgt bzw. die alkoholmenge zu diesem Gehalt führt (art. 46 abs. 2
Pkt. 1), oder bei der der atemalkoholgehalt in einem dm3 der ausgeatmeten Luft 0,1 mg bis 0,25 mg beträgt

oder die alkoholmenge zu diesem Gehalt führt (Pkt. 2). Die missverständliche Bak-obergrenze des „Zu-
stands nach dem alkoholkonsum“ von 0,5 ‰ erklärt sich dadurch, dass bei ihrer Überschreitung ein „trun-
kenheitszustand“ vorliegt (art. 46 abs. 3 dieses Gesetzes; siehe auch unten Fn. 6), der den „Zustand nach dem
alkoholkonsum“ einbegreift (so das polnische oberste Gericht im Beschluss vom 07. 06. 2002, i kZP 14/02,
Prokuratura i Prawo – Beilage 9/2002, Pos. 16).

4) strafgesetzbuch vom 06. 06.1997 (GBl. 1997 nr. 88, Pos. 553).
Die urfassung des art. 178a plstGB lautete:
„§ 1. wer im trunkenheitszustand oder unter Einfluss eines rauschmittels ein kraftfahrzeug im Land-, was-
ser- oder Luftverkehr führt, wird mit Geldstrafe, Freiheitsbeschränkungsstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 
2 Jahren bestraft.
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(plstGB) einfügte5). nach diesem wurde das Führen eines Fahrzeugs bei einer Bak von mehr als 0,5 ‰6) als
straftat verfolgt. Der strafrahmen bei der Fahrt mit einem kraftfahrzeug umfasste eine Geldstrafe, eine Frei-
heitsbeschränkungsstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren. Bei einer Fahrt mit einem anderen Fahr-
zeug, darunter mit einem Fahrrad, wurde die obergrenze auf ein Jahr Freiheitsstrafe gemindert. Der ordnungs-
widrigkeitentatbestand bei einer Bak ab 0,2 ‰ wurde beibehalten und funktionierte neben der strafrechtlichen
regelung.

Bei der Lektüre der Begründung des reformentwurfs kann man jedoch leicht den Eindruck gewinnen, dass der
polnische Gesetzgeber bei der Verschärfung des rechts nur die Kraftfahrzeugführer im auge behalten7) und nicht
verdeutlicht hat, ob die strafrechtliche ahndung der Führer der übrigen Fahrzeuge angemessen erscheint.8) Die
antwort auf diese Frage liefern die statistischen Daten aus der Zeit nach der Einführung der reform, darunter der
Bericht der polnischen Generaldirektion für Landesstraßen und autobahnen – GDDkia (Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad) für die Jahre 2008–2011.9)

Laut Bericht befanden sich ca. 5 % der radfahrer, die einen unfall verursacht haben, unter alkoholeinfluss.
im schnitt waren es fast 595 unfälle pro Jahr.10) Von allen todesopfern der durch einen betrunkenen Fahrer ver-
ursachten unfälle haben ca. 2–3 % ihr Leben in einem unfall verloren, den ein betrunkener radfahrer verursacht
hatte. hervorzuheben ist allerdings, dass es sich dabei fast ausschließlich um die betrunkenen radfahrer selbst
handelte – innerhalb von 6 Jahren (2006–2011) ist nur eine Person ums Leben gekommen, die nicht gleichzeitig
ein betrunkener radfahrer war.11)

Diese Daten lassen schlussfolgern, dass das ausmaß der durch alkoholisierte radfahrer verursachten Gefahr
für die Allgemeinheit unvergleichbar kleiner ist als im Falle der betrunkenen kraftfahrzeugführer.

während der fast dreizehnjährigen Geltungsdauer des art. 178a § 2 stGB wurde keine abschreckende wir-
kung der verschärften repression gegenüber radfahrern beobachtet.12) Dagegen hatte die reform signifikante
Folgen finanzieller und gesellschaftlicher art. Mit der ausnahme des ersten Jahres wurden aufgrund dieser Vor-
schrift jährlich über 50.000 bis fast 80.000 Personen wegen einer trunkenheitsfahrt mit einem „anderen“, d. h.
nicht motorgetriebenen Fahrzeug verurteilt.13) Diese Zahl war nicht viel kleiner als die Zahl der wegen einer

§ 2. wer im trunkenheitszustand oder unter Einfluss eines rauschmittels ein anderes als in § 1 bezeichnetes
Fahrzeug auf einer öffentlichen straße oder im verkehrsberuhigten Bereich führt, wird mit Geldstrafe, Frei-
heitsbeschränkungsstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft.
§ 3. im Falle der Verurteilung wegen der in § 1 oder § 2 bezeichneten straftat kann das Gericht die öffentliche
Bekanntmachung des urteils anordnen.“

5) art. 1 Pkt. 7 des Gesetzes vom 14. 06. 2000 zur Änderung des strafgesetzbuchs (GBl. 2000 nr. 48, Pos. 548).
6) auch art. 178a plstGB nennt die zahlenmäßige intoxikationsgrenze nicht direkt, sondern benutzt den Begriff

des „trunkenheitszustands“. art. 115 § 16 plstGB definiert ihn als ein Zustand, bei dem „der Blutalkoholge-
halt 0,5 ‰ übersteigt oder zu einem diesen wert übersteigenden Gehalt führt“ (Pkt. 1), oder bei dem „der
atemalkoholgehalt in einem dm3 der ausgeatmeten Luft einen wert von 0,25 mg übersteigt oder zu einem die-
sen wert übersteigenden Gehalt führt“ (Pkt. 2).

7) Der Gesetzgeber hat die Verschärfung der damaligen rechtslage mit Berufung auf die notwendigkeit einer ef-
fektiveren „Bekämpfung der sozialen seuche, nämlich der Führung der Kraftfahrzeuge [hervorhebung –
M.G.] durch betrunkene Fahrer“ begründet, „was sehr oft in unfällen resultiert, in welchen tausende Men-
schen das Leben und die Gesundheit verlieren“ – die Begründung des Gesetzesentwurfs vom 10. 03.1999 zur
Änderung des strafgesetzbuchs (sejm-Drucksache nr. 1019).

8) Zając, Paragraf na Drodze 5/2013, 40 f.; Krzyżewska, Logistyka 3/2014, 3419.
9) GDDkia, Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2008–2011, abrufbar unter:

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/zdarzenia_rowerowe_
2008_2011.pdf. auf diesen Bericht beruft sich der polnische Gesetzgeber in der Begründung des Gesetzes-
entwurfs vom 08.11.2012, der die aufhebung des art. 178a § 2 plstGB vorsah (sejm-Drucksache nr. 870),
s. 135 f.

10) GDDkia, Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2008–2011, s. 36.
11) GDDkia, Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2008–2011, s. 36.
12) Kotowski, wojskowy Przegląd Prawniczy 4/2013, 113; Jankowski, in: Siemaszko (hrsg.), Prawo w Działaniu,

Band 8, 2010, s. 45; Stefański, in: Pikulski/Romańczuk-Grącka (hrsg.), Granice kryminalizacji i penalizacji,
2013, s. 205; vgl. auch die Begründung des Gesetzesentwurfs vom 08.11.2012 zur Änderung der strafpro-
zessordnung, des strafgesetzbuchs und einiger anderer Gesetze (sejm-Drucksache nr. 870), s. 136.

13) Genaue Daten für die Jahre 2001–2012 werden angegeben von Stefański, in: Pikulski/Romańczuk-Grącka
(hrsg.), Granice kryminalizacji i penalizacji, 2013, s. 204; etwas abweichende, aber vergleichbare Zahlen für
die Jahre 2001–2010 nennt Lelental, in: Pikulski/Romańczuk-Grącka (hrsg.), Granice kryminalizacji i penali-
zacji, 2013, s. 291. in den weiteren ausführungen werden grds. nur die Zahlen aus der ersten Quelle berück-
sichtigt.
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trunkenheitsfahrt verurteilten kraftfahrer, und in den Jahren 200414)–2006 überstieg sie die Zahl der verurteilten
kraftfahrer15). Eine Freiheitsstrafe wurde in über 30 % der Verurteilungen nach § 2 verhängt. obwohl mehr als 
95 % dieser Freiheitsstrafen zur Bewährung ausgesetzt wurden, war ihre absolute Zahl so groß, dass auch die an-
zahl der unbedingten Freiheitsstrafen nicht verschwindend klein war. Die entscheidende Bedeutung ist aber zwei
anderen Faktoren beizumessen: zum einen wurde die aussetzung der Freiheitsstrafe in einer beachtlichen Zahl an
Fällen widerrufen16), und zum anderen wurden viele Ersatzfreiheitsstrafen angeordnet. Die Justizvollzugsanstal-
ten füllten sich mit Verurteilten für eine trunkenheitsfahrt mit einem „anderen“ Fahrzeug, vornehmlich mit
einem Fahrrad. am 31.12. 2011 verweilten 12.794 von ihnen in den Justizvollzugsanstalten17) und machten ca.
17,6 % aller Gefangengen aus.18) in der Zeitspanne von anfang Juni 2008 bis zum 10. Juni 2011 wurden 54.623
Freiheitsstrafen wegen einer trunkenheitsfahrt mit einem „anderen“ Fahrzeug entweder bereits vollständig voll-
streckt oder ihre Vollstreckung war gerade in Gange – diese Gesamtzahl setzt sich aus 22.385 hauptstrafen und
32.238 Ersatzfreiheitsstrafen zusammen.19) Von diesen Daten ausgehend scheint es nicht übertrieben, eine schät-
zung dahingehend zu treffen, dass während der gesamten fast 13-jährigen Geltungsdauer des art. 178 § 2 plstGB
wohl über 100.000 verurteilte Fahrer eines „anderen“ Fahrzeugs ihre Freiheitsstrafe abgeleistet haben.20)

Die tragung der unterhaltskosten21) einer derart großen Zahl von insassen bewertete der polnische Gesetzge-
ber schließlich als eine unverhältnismäßig große Belastung für die staatskasse.22) Die wichtigsten negativen Fol-
gen betrafen allerdings die interessen der Verurteilten selbst. Die schädlichen auswirkungen der Freiheitsstrafen
sind allgemein bekannt und die betrunkenen radfahrer waren zumeist im geschlossenen Vollzug unterge-
bracht.23) schließlich hatte der Gesetzgeber, wenn auch mit Verspätung, die irrationalität seiner repressiven straf-
politik erkannt und im Jahre 2013 den § 2 des art. 178a plstGB aufgehoben.24) Das Delikt der Führung eines 
„anderen“ als eines motorgetriebenen Fahrzeugs bei einer Bak von mehr als 0,5 ‰ wurde in das ordnungs-
widrigkeitengesetzbuch verschoben (art. 87 § 1a); die „alte“ ordnungswidrigkeit nach art. 87 § 2 plowiGB,
also die Fahrt bei einer Bak von 0,2 ‰ bis 0,5 ‰, besteht fort, wobei die strafandrohung im ersten der beiden
Fälle natürlich höher ist.25) Damit kann eine folgenlose trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad ungeachtet der Bak
nur als ordnungswidrigkeit geahndet werden.

14) nach den angaben von Lelental auch im Jahre 2003 – Lelental, in: Pikulski/Romańczuk-Grącka (hrsg.), Gra-
nice kryminalizacji i penalizacji, 2013, s. 290 f.

15) Stefański, in: Pikulski/Romańczuk-Grącka (hrsg.), Granice kryminalizacji i penalizacji, 2013, s. 204.
16) anders aber Zając, Czasopismo Prawa karnego i nauk Penalnych 1/2013, 31 ff., der die anzahl der faktisch

vollstreckten strafen bagatellisiert und die Empfindlichkeit der zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafen
bezweifelt. Zu recht kritisch hierzu Stefański, Prokuratura i Prawo 4/2014, 59 f.

17) Die Begründung des Gesetzesentwurfs vom 08.11.2012 zur Änderung der strafprozessordnung, des strafge-
setzbuchs und einiger anderer Gesetze (sejm-Drucksache nr. 870), s. 135.

18) an diesem tag verweilten in den polnischen Justizvollzugsanstalten insgesamt 72.692 strafgefangenge –
Główny urząd statystyczny, rocznik statystyczny rzeczypospolitej Polskiej 2012, warszawa 2012, s. 178.

19) Lelental, in: Pikulski/Romańczuk-Grącka (hrsg.), Granice kryminalizacji i penalizacji, 2013, s. 297 f.
20) Vgl. Lelental, in: Pikulski/Romańczuk-Grącka (hrsg.), Granice kryminalizacji i penalizacji, 2013, s. 298.
21) ausführlich hierzu Lelental, in: Pikulski/Romańczuk-Grącka (hrsg.), Granice kryminalizacji i penalizacji,

2013, s. 293 ff.
22) Die Begründung des Gesetzesentwurfs vom 08.11.2012 zur Änderung der strafprozessordnung, des strafge-

setzbuchs und einiger anderer Gesetze (sejm-Drucksache nr. 870), s. 136.
23) Lelental, in: Pikulski/Romańczuk-Grącka (hrsg.), Granice kryminalizacji i penalizacji, 2013, s. 297.
24) art. 178 § 2 plstGB wurde aufgehoben durch art. 12 Pkt. 3 des Gesetzes vom 27. 09. 2013 zur Änderung der

strafprozessordnung und einiger anderer Gesetze (GBl. 2013 Pos. 1247).
Die aktuelle Fassung des art. 178a plstGB lautet:
„§ 1. wer im trunkenheitszustand oder unter Einfluss eines rauschmittels ein kraftfahrzeug im Land-, was-
ser- oder Luftverkehr führt, wird mit Geldstrafe, Freiheitsbeschränkungsstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 
2 Jahren bestraft.
§ 2. (weggefallen)
§ 3. (weggefallen)
§ 4. wenn der täter der in § 1 bezeichneten tat früher wegen der Führung eines kraftfahrzeugs im trunken-
heitszustand oder unter Einfluss eines rauschmittels oder wegen der in art. 173, 174, 177 oder art. 355 § 2 be-
zeichneten, im trunkenheitszustand oder unter Einfluss eines rauschmittels begangenen straftat rechtskräftig
verurteilt wurde, oder wenn er die in § 1 bezeichnete tat während der Dauer eines in Zusammenhang mit der
Verurteilung für diese straftat angeordneten Verbots der Führung von kraftfahrzeugen begangen hat, wird mit
Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft.“

25) Die aktuelle Fassung des art. 87 plowiGB lautet:
„§ 1. wer im Zustand nach dem alkoholkonsum oder nach dem konsum eines ähnlich wirkenden Mittels ein
kraftfahrzeug im Land-, wasser- oder Luftverkehr führt, wird mit arreststrafe oder mit Geldbuße nicht unter
50 Złoty bestraft.
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II. Die deutsche Regelung
Die deutsche normierung der folgenlosen trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad unterscheidet sich erheblich

von der polnischen. Gemäß § 316 abs. 1 stGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe be-
straft, wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer
berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Der wortlaut des § 316 stGB diffe-
renziert nicht zwischen kraftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen.

1. Fahrunsicherheit
Ein wichtiger unterschied zwischen § 316 stGB und allen polnischen Vorschriften ist die qualitative natur der

Grenze der zulässigen intoxikation. Diese Grenze bildet das Merkmal der Fahruntüchtigkeit oder, etwas präziser,
der Fahrunsicherheit26), nach allgemeiner ansicht definiert als ein Zustand des Fahrzeugführers, bei dem „seine
Gesamtleistungsfähigkeit, besonders infolge Enthemmung sowie geistig-seelischer und körperlicher (psycho-
physischer) Leistungsausfälle so weit herabgesetzt ist, dass er nicht mehr fähig ist, sein Fahrzeug im straßenver-
kehr eine längere strecke, und zwar auch bei plötzlichem auftreten schwieriger Verkehrslagen, sicher zu steu-
ern“27).

Die rechtsprechung unterscheidet zwischen „absoluter“ und „relativer“ Fahrunsicherheit.

a) Absolute Fahrunsicherheit
Die absolute Fahrunsicherheit wird angenommen, wenn die Bak einen wert erreicht, der nach naturwissen-

schaftlichen Erkenntnissen bei jedem Menschen zum Verlust der Fähigkeit zum sicheren steuern des Fahrzeugs
führen muss. Bei den Fahrradfahrern stützt sich die rechtsprechung auf die Ergebnisse der Experimente, die in
den 80er Jahren unter der Führung von G. Schewe im institut für rechtsmedizin der universität Gießen28) statt-
gefunden haben. Es wurde festgestellt, dass bei einer Bak von 1,5 ‰ kein Mensch in der Lage ist, das Fahrrad
sicher zu führen29) (für kraftfahrer beträgt dieser wert 1,0 ‰).30) Berücksichtigt man die ungenauigkeiten der
Messgeräte durch einen sicherheitszuschlag von 0,1 ‰31), so ergibt sich, dass das Messergebnis, bei dem abso-
lute Fahrunsicherheit angenommen wird, für Fahrradfahrer bei 1,6 ‰ und für kraftfahrzeugführer bei 1,1 ‰
liegt.

§ 1a. Mit der gleichen strafe wird bestraft, wer im trunkenheitszustand oder unter Einfluss eines ähnlich wir-
kenden Mittels ein anderes als in § 1 bezeichnetes Fahrzeug auf einer öffentlichen straße, im verkehrsberu-
higten Bereich oder im Verkehrsbereich führt.
§ 2. wer im Zustand nach dem alkoholkonsum oder nach dem konsum eines ähnlich wirkenden Mittels ein
anderes als in § 1 bezeichnetes Fahrzeug auf einer öffentlichen straße, im verkehrsberuhigten Bereich oder im
Verkehrsbereich führt, wird mit arreststrafe bis zu 14 tagen oder mit Geldbuße bestraft.
§ 3. im Falle der Begehung der in § 1 bezeichneten ordnungswidrigkeit wird das Verbot der Führung von
Fahrzeugen angeordnet.
§ 4. im Falle der Begehung der in § 1a oder § 2 bezeichneten ordnungswidrigkeit kann das Verbot der Füh-
rung von anderen als in § 1 bezeichneten Fahrzeugen angeordnet werden.“

26) Der traditionelle Begriff „Fahruntüchtigkeit“ legt den falschen Gedanken nahe, dass der täter überhaupt nicht
in der Lage ist, das Fahrzeug zu führen. streng genommen wäre dann die Erfüllung des tatbestandes des § 316
stGB kaum denkbar. kritisch zu diesem Begriff z. B. König, in: Lk, 12. aufl. 2008, § 315c rn. 44; Ernemann,
in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (hrsg.), stGB strafgesetzbuch. kommentar, 2014, § 316 rn. 7. Der ge-
nauere Begriff der  „Fahrunsicherheit“ kann allerdings in der neueren rechtsprechung gefunden werden –
BGh nZV 2008, 528 (528).

27) BGhst 13, 83 (90); BGhst 44, 219 (229); Pegel, in: Münchkomm-stGB, 2. aufl. 2012, § 316 rn. 26 m.w.n.
28) Schewe/Knöss et al., Ba 1984, 97 ff. 
29) Schewe/Knöss et al., Ba 1984, 108. Der BGh hat die Grenze der absoluten Fahrunsicherheit auf der Grundla-

ge dieser studie in seiner Grundsatzentscheidung vom 17. 07.1986 (BGhst 34, 133) festgelegt, wobei er zum
Grundwert von 1,5 ‰ einen sicherheitszuschlag von damals noch 0,2 ‰ hinzugerechnet hat – BGhst 34, 133
(136 f.). Vor der Veröffentlichung dieser studie hatte der BGh angenommen, dass der damalige wissensstand
die Festlegung dieser Grenze noch nicht erlaubte – BGhst 19, 82 (83 ff.).

30) BGhst 37, 89 (95).
31) Dieser wurde vom BGh von 0,2 ‰ auf 0,1 ‰ im Beschluss vom 28. 06.1990 (BGhst 37, 89) gesenkt. Der

Beschluss bezog sich zwar direkt nur auf kraftfahrzeuge – BGhst 37, 89 (99) – und der BGh hat seitdem
keine Entscheidung getroffen, die den sicherheitszuschlag für die radfahrer betroffen hatte; allerdings hängt
die Messgenauigkeit der Messgeräte nicht davon ab, welches Fahrzeug der täter fuhr, sodass nach h. M. der
niedrigere Zuschlag auch für die radfahrer gelten muss – BayobLG nJw 1992, 1906 (1907); König, in: Lk,
12. aufl. 2008, § 316 rn. 71 m.w.n.
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b) Relative Fahrunsicherheit
Die Feststellung der relativen Fahrunsicherheit ist dagegen komplizierter. in diesem Fall befindet sich der Fah-

rer zwar unter alkoholeinfluss, der Bak-wert erreicht aber nicht die Grenze der absoluten Fahrunsicherheit. um
dennoch festzustellen, dass der Fahrer das Fahrzeug nicht zu beherrschen vermag, bedarf es weiterer anzei-
chen.32) Diese sind:

• innere umstände wie krankheit oder Ermüdung,
• äußere umstände wie straßen- und witterungsverhältnisse,
• das konkrete äußere Verhalten des Fahrers (ausfallerscheinungen), das durch die aufnahme alkoholischer

Getränke oder anderer berauschender Mittel mindestens mitverursacht sein muss.33)
während die zwei ersten umstände nicht festgestellt werden müssen, um eine relative Fahrunsicherheit anzu-

nehmen, ist eine (wenn auch nur geringe) ausfallerscheinung unverzichtbar.34)

III. Vergleich der deutschen und der polnischen Regelung
Es sticht ins auge, dass in Polen nur starre, in Zahlen bestimmte intoxikationsgrenzen (0,2 ‰ und 0,5 ‰) gel-

ten, während in Deutschland gegenüber den Fahrradfahrern nur das qualitative Merkmal der Fahrunsicherheit ge-
nutzt wird. aus rein theoretischer sicht spricht auch viel für die deutsche regelung. Die pönalisierte Gefahr-
schaffung beruht auf der verminderten Fähigkeit des Fahrers, das Fahrzeug zu beherrschen. sie ist eine Folge des
alkoholgehalts im Blut, jedoch kann die gleiche Bak bei den jeweiligen Personen zu Leistungseinbußen unter-
schiedlichen ausmaßes führen. Es ist möglich, dass eine Person bei der Überschreitung der in Zahlen ausge-
drückten gesetzlichen Grenze das Fahrzeug immer noch relativ sicher führen kann, dass aber eine andere Person
bei kleinerer, rechtlich zulässiger Bak überhaupt nicht mehr in der Lage ist, das Fahrzeug zu beherrschen. 

Eine direkte anknüpfung an die Fähigkeit, das Fahrzeug sicher zu führen (anstatt sich an einer starren quanti-
tativen Grenze zu orientieren) nivelliert die unterschiede des Einflusses des alkohols auf verschiedene Personen.
Dadurch wird erreicht, dass der anknüpfungspunkt (die festgestellte Leistungseinbuße) der durch den betrunke-
nen Fahrer geschaffenen Gefahr besser entspricht.

Gegen ein qualitatives kriterium sprechen dagegen seine unhandlichkeit und die Beweisschwierigkeiten.
während bei der in Zahlen ausgedrückten Grenze die Messung der Blut- bzw. der atemalkoholkonzentration zur
Feststellung des Verstoßes grds. ausreicht, kann der Beweis der Überschreitung einer qualitativen Grenze erheb-
lich anspruchsvoller sein.35) Die „automatische“ annahme dieser Überschreitung ist in Deutschland nur bei einer
gemessenen Bak von 1,6 ‰ möglich. Bei einer niedrigeren Bak bedarf es weiterer anzeichen für die (relative)
Fahrunsicherheit – in der Praxis müsste der radfahrer durch seine Fahrweise oder durch anderes Verhalten nega-
tiv auffallen. allerdings reicht dafür nicht jeder Fahrfehler aus. Vielmehr muss es sich um einen für einen Be-
trunkenen typischen Fehler handeln.36) im Falle der Kraftfahrzeugführer werden die Beweisschwierigkeiten
durch einen „Puffer“ in der Form einer ordnungswidrigkeit (§ 24a abs. 1 stVG) mit einer starren 0,5 ‰-Grenze
gemildert. Eine ähnliche norm existiert für die radfahrer aber nicht. angesichts einer derart hoch gelegten Mess-
latte wird in Bezug auf die Fahrradfahrer angeführt, die „relative Fahrunsicherheit“ spiele in der Praxis kaum eine
rolle.37) Es wird dabei hervorgehoben, dass die Mehrheit der betrunkenen radfahrer, die an einem unfall betei-
ligt waren, ein sehr hohes intoxikationsniveau aufwies.38) Betrachtet man nur die betrunkenen radfahrer, die
gleichzeitig die hauptverursacher der unfälle mit Personenschaden waren, dann hatten in den Jahren 2004–2013
nur 14 % von ihnen eine Bak von bis zu 1,1 ‰; der anteil der radfahrer mit einer Bak von über 1,1 ‰ bis zu
1,6 ‰ betrug 19 %.39) in diesem Zusammenhang dürfte es nicht überraschen, dass in Deutschland Vorschläge ge-
äußert werden, um die angebliche „strafbarkeitslücke“ durch eine strengere Verfolgung der betrunkenen rad-
fahrer mit einer Bak von weniger als 1,6 ‰ zu schließen.40)

32) BGhst 31, 42 (44); Pegel, in: Münchkomm-stGB, 2. aufl. 2012, § 316 rn. 53.
33) BGhst 31, 42 (44 f.).
34) BGhst 31, 42 (45); König, in: Lk, 12. aufl. 2008, § 316 rn. 90a.
35) Daraus folgt die kritische stellung des polnischen obersten Gerichts zur Berücksichtigung des alkoholein-

flusses auf den organismus einer konkreten Person – Beschluss vom 28. 02.1975, V kZP 2/74, osnkw 
3–4/1975, Pos. 33, Pkt. i.7.C.

36) Huhn, sVr 2015, 328. 
37) Huhn, sVr 2015, 328; ähnlich Deutscher Verkehrssicherheitsrat, Ba 2015, 26.
38) Wandtner/Evers/Albrecht, nZV 2015, 20.
39) Wandtner/Evers/Albrecht, nZV 2015, 20, 22.
40) Einen knappen Überblick über die Diskussion ab ihrer Belebung im Jahre 2012 bieten Maatz, Ba 2014, sup 3

sowie Scheffler, Ba 2015, 72.
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IV. Die Reformvorschläge in Deutschland
1. Die Änderung in der Rechtsprechung

Eine Methode, die keinen gesetzgeberischen Eingriff erfordert, wäre die herabsetzung der Promillegrenze der
absoluten Fahrunsicherheit.41) allerdings wurde diese durch die rechtsprechung auf der Basis von naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen festgelegt, sodass es zu ihrer Verschiebung einer Erschütterung der Ergebnisse der
Gießener studie bedarf.

Daher hat das institut für rechtsmedizin des universitätsklinikums Düsseldorf eine neue studie42) durchge-
führt, die die kritik an der Methodik der Experimente aus den 80er Jahren43) berücksichtigte. nach den neueren
studien nahmen die von den Probanden aufgezeigten groben Fahrfehler im Vergleich zu ihrem nüchternen Zu-
stand bei der Gesamtzahl der Probanden insbesondere bei einer Bak von über 0,8 ‰ erheblich zu.44) im hin-
blick auf beobachtete Fahrfehler sowie die in den ärztlichen Berichten verzeichneten ausfälle wurde ein expo-
nentieller anstieg ab einer Bak von 1,0 ‰ festgestellt.45) immerhin konnten einzelne Versuchspersonen das
Fahrrad auch bei einer Bak von 1,6 ‰ auf dem niveau eines nüchternen Durchschnittprobanden beherrschen.46)

Eine weitere untersuchung wurde an der universität Mainz und an der universiti teknologi Mara in kuala
Lumpur durchgeführt.47) Die autoren haben einen sprunghaften anstieg der Fahrfehler ab einer Bak von ca. 
1,0 ‰ festgestellt.48) aber auch diese untersuchung konnte nicht bestätigen, dass jeder Fahrradfahrer bei einer
gemessenen Bak von 1,6 ‰ das Fahrzeug nicht mit sicherheit zu beherrschen vermag.49)

Da die Grenze der absoluten Fahrunsicherheit nicht in relation zu den individuellen Fähigkeiten im nüchter-
nen Zustand bestimmt, sondern als ein Zustand beschrieben wird, bei welchem kein radfahrer das Fahrzeug si-
cher beherrscht50), rechtfertigen die Ergebnisse der neueren studien keine herabsetzung dieser Promillegrenze.
Ganz im Gegenteil: sie stellen die Zulässigkeit der sicheren annahme der Fahrunsicherheit ab einer Bak von 
1,6 ‰ in Zweifel51) und suggerieren eher eine Erhöhung dieser schwelle.52) Eine herabsetzung der Promille-
grenze durch die rechtsprechung ist jedenfalls nicht zu erwarten.53)

2. Ein neuer Ordnungswidrigkeitentatbestand
aus diesen Gründen gewann der Vorschlag an Popularität, einen ordnungswidrigkeitentatbestand für nicht

motorgetriebene Fahrzeuge mit einer zahlenmäßigen Grenze, also ein Pendant zu § 24a abs. 1 stVG einzufüh-
ren.54) Überwiegend wird eine Bak-Grenze von 1,1 ‰ vorgeschlagen.55) Es ist nicht zu verkennen, dass diese
normierung (trotz erheblicher unterschiede zur polnischen regelung) eine gewisse Ähnlichkeit zu dem system
aufweist, auf das Polen vor ein paar Jahren verzichtet hat (d. h. nach dem die trunkenheitsfahrt als ordnungs-
widrigkeit oder auch als straftat geahndet werden konnte). 

41) Die Verkehrsministerkonferenz hat am 06.–07.11.2013 in suhl beschlossen, dass eine erhebliche Zahl der un-
fälle mit Beteiligung der radfahrer zu einer Überprüfung zwinge, ob die noch in den 80er Jahren festgelegte
Grenze der absoluten Fahrunsicherheit nicht geändert werden sollte – Ba 2014, 23. Dieser Beschluss wurde
noch vor der Veröffentlichung der Düsseldorfer und Mainzer studien verfasst.

42) Hartung/Mindiashvili et al., int J Legal Med, Vol. 129 iss. 3 (May 2015), s. 471; verkürzt in deutscher spra-
che Daldrup/Roth et al., Ba 2015, 1 ff.

43) Beispielhaft wurde bemängelt, dass die zu bewältigende strecke den Probanden gut bekannt war und sie keine
plötzlichen, unerwarteten Geschehnisse befürchten mussten – Bönke, nZV 2015, 18; siehe eine aufzählung
der Vorwürfe bei Brockmann, Ba 2014, sup 20.

44) Daldrup/Roth et al., Ba 2015, 6, 7.
45) Daldrup/Roth et al., Ba 2015, 8.
46) Daldrup/Roth et al., Ba 2015, 7.
47) Ezlan/Luchmann et al., Ba 2015, 363 ff.
48) Ezlan/Luchmann et al., Ba 2015, 371.
49) Ezlan/Luchmann et al., Ba 2015, 372.
50) Dies unterstreichen die autoren der Düsseldorfer Experimente – Hartung/Mindiashvili et al., int J Legal Med,

Vol. 129 iss. 3 (May 2015), s. 479.
51) Vgl. Daldrup/Roth et al., Ba 2015, 8; Ezlan/Luchmann et al., Ba 2015, 372.
52) so im hinblick auf den Düsseldorfer Experiment Maatz/Daldrup et al., Dar 2015, 5; kategorisch Kettler,

nZV 2015, 8.
53) Scheffler, Ba 2015, 73.
54) Diesen Vorschlag hat die Mehrheit der teilnehmer des 53. Verkehrsgerichtstages in Goslar (28–30. 01.2015)

unterstützt – Ba 2015, 144.
55) so z. B. der Bund gegen alkohol und Drogen im straßenverkehr, http://www.bads.de/pressemeldungen

/promille-wert-fuer-radfahrer; Deutsche Verkehrswacht, http://www.deutsche-verkehrswacht.de
/fileadmin/user_upload/positionen/Beschluesse_2015/DVw-Beschluss_2015_Promillegrenze
_radfahrer.pdf, s. 2; Deutscher Verkehrssicherheitsrat, Ba 2015, 26; allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club:
Huhn, sVr 2015, 331; Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft,
http://www.gdv.de/2015/01/ordnungswidrigkeitstatbestand-fuer-radfahrer-schaffen/.
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Eine analyse, ob die vorgeschlagene reform Zustimmung verdient, scheint daher angebracht. Eine sogar nur
in den Grundzügen erfolgende skizzierung aller relevanten aspekte würde den rahmen des Beitrags sprengen.
Daher werden im Folgenden nur ausgewählte Problemkreise kurz angesprochen.

a) Das Ausmaß der Gefahr
Betrachtet man die Erheblichkeit der von den betrunkenen radfahrern ausgehenden Gefahr, so ist festzustel-

len, dass die radfahrer wegen der relativ kleinen Masse eines Fahrrads und der relativ geringen Geschwindigkeit
einer Fahrradfahrt unvergleichbar kleinere schäden anrichten als Fahrzeugführer.56) Die statistiken zeugen auch
davon, dass in der überwiegenden Mehrheit der unfälle nur die radfahrer selbst geschädigt werden.57) Dies lässt
die Frage aufkommen, ob das Verbot des radfahrens im betrunkenen Zustand nicht einen Versuch darstellt, die
radfahrer vor sich selbst zu schützen.58) Dabei stellt sich nämlich das Problem der Zulässigkeit des rechtspater-
nalismus, also die Frage, ob der staat erwachsene Menschen vor den Folgen ihrer eigenen Entscheidungen schüt-
zen soll. ohne hierbei einen Versuch der genauen abgrenzung zwischen akzeptabler ingerenz und unzulässiger
Bevormundung des Einzelnen zu unternehmen, kann jedenfalls eine sehr weitgehende art des Paternalismus ab-
gelehnt werden. in einem staat, in welchem die Freiheit des Einzelnen einen der obersten werte darstellt, stößt
ein harter Paternalismus in der Form von strengen Ge- und Verboten gegenüber erwachsenen, mündigen Perso-
nen, die eine bestimmte Gefahr zu erkennen vermögen, auf Bedenken. in jedem Fall können diese Verbote nicht
mithilfe von kriminalsanktionen durchgesetzt werden.59) auch im Falle von ordnungswidrigkeiten bleibt diese
these aktuell60), wenn auch in geschwächter Form.

Daraus folgt, dass die Legitimation für die Einführung von sanktionen für betrunkene radfahrer nur in der ab-
wendung einer Gefahr für die allgemeinheit erblickt werden kann, und nicht in der abwendung einer Gefähr-
dung für den täter selbst. Diese Gefahr existiert zwar, sie ist aber nicht besonders groß.

b) Die Überfüllung der Justizvollzugsanstalten
Die größte schwäche der polnischen normierung nach 2000 waren die für diese tat verhängten Freiheitsstra-

fen (auch die zur Bewährung ausgesetzten strafen, deren aussetzung widerrufen wurde), was zu einer massen-
haften inhaftierung führte. Dieses Ereignis ist auch symptomatisch für die gesamte polnische strafkultur – in
Polen spielt die zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe eine dominierende rolle61) (55 % aller Verurteilun-
gen);62) dagegen basiert die deutsche strafpolitik auf der Geldstrafe63), die in fast 83 % der Verurteilungen als
hauptstrafe verhängt wird.64) nicht anders verhält es sich bei § 316 stGB, und zwar nicht nur im Verhältnis zu
den rad-, sondern auch im Verhältnis zu den kraftfahrern. im Jahre 2013 wurde die Geldstrafe als hauptstrafe in
über 94 % der Verurteilungen nach § 316 stGB verhängt.65) Von den 3411 verhängten Freiheitsstrafen wurden
2726, also fast 80 % zur Bewährung ausgesetzt.66) Zum stichtag 01.03. 2014 saßen in den Justizvollzugsanstal-

56) näher hierzu Zając, Paragraf na Drodze 5/2013, 42 ff.; so auch das Bezirksgericht wschowa in der rechtsfra-
ge an den polnischen Verfassungsgerichtshof (urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 07. 04. 2009, P 7/08,
Pkt. i.1.4.); Kotowski, wojskowy Przegląd Prawniczy 4/2013, 111 f.; vgl. Fahl, nZV 1996, 308; Scheffler, Ba
2015, 76 f.

57) Dies unterstreichen z. B. Fahl, nZV 1996, 308; Scheffler, Ba 2015, 77; Skowron, Paragraf na Drodze 7/2009,
31 f.; Zając, Paragraf na Drodze 5/2013, 49.

58) Fahl, nZV 1996, 308; Scheffler, Ba 2015, 77.
59) Roxin, strafrecht allgemeiner teil, Band 1, 4. aufl. 2006, § 2 rn. 32; Gkountis, autonomie und strafrecht-

licher Paternalismus, 2011, s. 207 ff.; so auch direkt in Bezug auf betrunkene radfahrer Scheffler, Ba 2015,
77.

60) Scheffler, Ba 2015, 77; a. a. allerdings A. v. Hirsch, Crim Justice Ethics, Vol. 27 iss. 1 (winter/spring 2008),
s. 31.

61) Die große reform des materiellen strafrechts, die am 01.07. 2015 in kraft getreten ist, bezweckt jedoch vor
allem die schwächung der Bedeutung der zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafen und die stärkung der
Bedeutung der nicht-isolationsstrafen – siehe hierzu Zawłocki, Monitor Prawniczy 11/2015, 569 ff.

62) Die anzahl für das Jahr 2014, umfasst sind nur erwachsene täter – Główny urząd statystyczny, Mały rocz-
nik statystyczny Polski 2015, warszawa 2015, s. 89 f.

63) Ein vor diesem hintergrund umfassender Vergleich der polnischen und der deutschen strafkultur findet sich
bei Małolepszy, Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem und polnischem recht, 2007.

64) Daten für das Jahr 2013: statistisches Bundesamt, strafverfolgung. Fachserie 10 reihe 3 – 2013, s. 92.
65) statistisches Bundesamt, strafverfolgung. Fachserie 10 reihe 3 – 2013, s. 114. Die Verurteilungen aufgrund

des Jugendstrafrechts bleiben außer Betracht.
66) statistisches Bundesamt, strafverfolgung. Fachserie 10 reihe 3 – 2013, s. 114 f.
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ten 719 erwachsene täter wegen einer Freiheitsstrafe für die Begehung der tat gem. § 316 stGB.67) Ein Vergleich
mit der polnischen statistik68) ergibt ein klares Ergebnis: wenn es um betrunkene Fahrer geht, die nur eine ab-
strakte Gefahr geschaffen haben, wird die isolationsstrafe in Deutschland nur sehr zurückhaltend angewendet.
wenn man noch bedenkt, dass die Verurteilungen der Führer nicht motorgetriebener Fahrzeuge eine seltenheit
darstellen, so wird klar, dass das Problem der massenhaft inhaftierten Fahrradfahrer in Deutschland nicht exi-
stiert. Die vorgeschlagene reform würde dies nicht ändern.

c) Die zulässige BAK-Grenze
Die Festlegung einer starren-Bak Grenze sollte sich an den intoxikationsgrenzen orientieren, bei denen nach

naturwissenschaftlichen Erkenntnissen eine signifikante anhäufung von schwerwiegenderen Fahrfehlern vor-
liegt. Die Düsseldorfer studie legt nahe, dass erst oberhalb der 0,8 ‰-Grenze ein erheblicher anstieg an groben
Fehlern vorliegt und die alkoholbedingten auffälligkeiten ab ca. 1,0 ‰ exponentiell zunehmen.69) Die autoren
der Mainzer untersuchung legen die schwelle der gefährlichen alkoholisierung auf den Bereich zwischen 0,9 ‰
und 1,1 ‰ Bak fest.70) Zudem legt die deutsche statistik nahe, dass dem höheren Bereich dieser spanne eine
entscheidende Bedeutung zukommt. Daher erweckt die vorgeschlagene Grenze von 1,1 ‰ einen plausiblen Ein-
druck.

in diesem Zusammenhang scheint aber der polnische Bak-Grenzwert von 0,2 ‰ als zu niedrig angesetzt.
auch wenn der alkohol bei einer so kleinen konzentration nicht ohne Einfluss auf die psychomotorische Lei-
stungsfähigkeit bleibt, so wird diese Fähigkeit immerhin nicht derart stark vermindert, dass es zu einem signifi-
kanten anstieg von schwerwiegenden Fahrfehlern kommt. Die Festlegung einer einheitlichen Bak-Grenze für
alle Fahrzeugarten, wie dies in Polen der Fall ist, mag vielleicht übersichtlicher wirken und ist für den Fahrer ein-
fach zu merken. Jedoch darf nicht vergessen werden, dass die Beherrschung eines Fahrrads einfacher ist als die
eines autos; bei gleicher Bak kann ein Mensch ein Fahrrad besser kontrollieren als ein kraftfahrzeug.71) Da eine
einheitliche Grenze naturgemäß an die Bedürfnisse der kraftfahrzeuge angepasst wird, wird sie im Falle von
radfahrern unnötig streng gehandhabt.

Es wäre überlegenswert, die polnischen Bak-Grenzen für radfahrer (0,2 ‰ und erhöhter strafrahmen bei
über 0,5 ‰) zu erhöhen. Der Vorschlag der Lockerung der intoxikationsschwellen könnte zwar in vielen teilen
der Bevölkerung auf wenig Verständnis stoßen. immerhin dürften die Bak-Grenzen jedenfalls nicht kleiner als
0,5 ‰ und 0,8 ‰ sein. niedrigere werte als in Deutschland vorgeschlagen wären dadurch gerechtfertigt, dass die
in Zahlen ausgedrückten Grenzen die einzigen normierungen in Polen darstellen würden, während in Deutsch-
land neben der eventuellen Grenze von 1,1 ‰ immer noch eine qualitative Grenze in der Form von Fahrunsi-
cherheit funktionieren würde.

V. Fazit
Es scheint unwahrscheinlich, dass Polen in seiner strafpolitik gegenüber trunkenheitsfahrern auf das zahlen-

mäßige Modell verzichten wird. Genauso wenig wird wohl Deutschland auf das bereits fest verwurzelte qualita-
tive kriterium verzichten. Daher werden die beschriebenen reformen bzw. reformvorschläge im rahmen des je-
weiligen reaktionsmodells bewertet.

Die Verschärfung der repression in Polen im Jahre 2000 hat deutlich gezeigt, dass eine strafpolitik, die mit
einer Verhängung von (zur Bewährung ausgesetzten) Freiheitsstrafen auf diejenigen taten reagiert, die einen re-
lativ geringen Grad von sozialer schädlichkeit aufweisen und massenhaft begangen werden, zum scheitern ver-
urteilt ist. Die herabstufung der trunkenheitsfahrt mit einem nicht motorgetriebenen Fahrzeug zu einer ord-
nungswidrigkeit war also eine plausible Entscheidung. Es scheint aber noch überlegenswert, die Grenze der
zulässigen Bak zu erhöhen.

Der deutsche reformvorschlag erweckt dagegen gemischte Gefühle. Einerseits wird dessen Einführung keine
derart schwerwiegenden Folgen mit sich ziehen, wie sie in Polen beobachtet werden konnten. Die repressions-
härte wäre entsprechend niedrig. auch die genaue Bak-Grenze im ordnungswidrigkeitentatbestand wurde gut
durchdacht und im oberen Bereich der denkbaren intoxikationswerte festgelegt. allerdings ist zu bedenken, dass
die angebliche „strafbarkeitslücke“ nur solche radfahrer (und Führer anderer nicht motorgetriebener Fahrzeuge)
umfasst, die:

67) Überdies leisteten 10 Personen eine Jugendstrafe ab: statistisches Bundesamt, strafvollzug – Demographische
und kriminologische Merkmale der strafgefangenen zum stichtag 31.3. Fachserie 10 reihe 4.1 – 2014, s. 26 f.

68) siehe hierzu die statistik des polnischen Justizministeriums betreffend die Verurteilungen der betrunkenen
Fahrer für die Jahre 2001–2014, abrufbar unter: http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/
opracowania-wieloletnie/download,2853,41.html.

69) Daldrup/Roth et al., Ba 2015, 8.
70) Ezlan/Luchmann et al., Ba 2015, 372.
71) Vgl. Huhn, sVr 2015, 329 f.
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• keine konkrete Gefahr für Leib, Leben oder fremde sachen von bedeutendem wert geschaffen haben (sie er-
füllen dann den tatbestand des § 315c abs. 1 nr. 1 lit. a Var. 1 stGB und können mit einer Freiheitsstrafe von bis
zu 5 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden)72),

• nicht negativ auffallen, also zumindest während ihrer Beobachtung durch Polizeibeamte keine ausfaller-
scheinungen zeigen (sonst läge die relative Fahrunsicherheit nach § 316 stGB vor).73)

wenn man bedenkt, dass die geplante reform die am wenigsten gefährliche Gruppe der betrunkenen radfah-
rer betreffen würde und in den statistiken eine deutlich fallende tendenz bei den unfällen mit betrunkenen rad-
fahrern verzeichnet wird74), so scheint die vorgeschlagene reform nicht zwingend notwendig zu sein.75)

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
Mag. Michał Głuchowski
Europa-universität Viadrina Frankfurt (oder)
Große scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (oder)
Email: euv93337@europa-uni.de

72) Dies unterstreicht Scheffler, Ba 2015, 76 ff.
73) Die Justizministerinnen und Justizminister haben auf ihrer 85. konferenz bekundet, dass ein gesetzgeberischer

Eingriff nicht notwendig sei, da § 316 stGB immerhin die Bestrafung der trunkenheitsfahrt trotz niedrigerer
intoxikation ermöglicht, und zwar bei der annahme der relativen Fahrunsicherheit – Ba 2015, 23.

74) Maatz, Ba 2014, sup 9 f.; Scheffler, Ba 2015, 76.
75) Maatz, Ba 2014, sup 9 f.; vgl. auch den Beschluss der 85. konferenz der Justizministerinnen und Justizmini-

ster, Ba 2015, 23; ablehnend zur reform Scheffler, Ba 2015, 81.
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Eryk sokołowski

Die alkoholwegfahrsperre als das „heilmittel“ gegen die trunkenheitsfahrt

Der polnische Gesetzgeber, durch die tragödie in kamień Pomorski vom 01.01.20141) motiviert, hat eine
reihe von reformen durchgeführt, die das Phänomen der trunkenheit im Verkehr bewältigen sollten.2) Die vor-
liegende Bearbeitung fokussiert sich auf eine technische innovation, in der eine erfolgreiche Methode zur Be-
kämpfung des genannten Phänomens erblickt wird. in seinem Projekt hat das Justizministerium die wirksamkeit
von alkoholwegfahrsperren (sog. alcolock) mit „zahlreichen wissenschaftlichen Forschungen“, mit „Dokumen-
ten und rapporten der Eu“ sowie damit begründet, dass eine Pflicht zur anwendung von wegfahrsperren bereits
in skandinavien bekannt sei.3) solche prosaische argumentation weckt die Frage auf, ob sich der Gesetzgeber
vor der anwendung des neuen „arzneimittels“ gegen trunkenheitsfahrer mit der Packungsbeilage beschäftigt
und den arzt oder apotheker gefragt hat, oder ob er auf das wiederholen von resultaten anderer staaten ins
Blaue hinein hofft, ohne sich Gedanken über die assimilationsfähigkeit des heilmittels für polnische „Patienten“
zu machen.

Die vorliegende Bearbeitung strebt es an, Eigenschaften sowie wirkung von alkoholwegfahrsperren zu ver-
gegenwärtigen und auf diese weise „eine Packungsbeilage“ für das „arzneimittel“ herzustellen (i.). unentbehr-
lich sind auch Erwägungen über die Charakteristik von „Patienten“, wodurch trunkenheitstäter sowie Faktoren,
die ihren tatentschluss beeinflussen, ins Visier zu nehmen sind (ii.). Erst nach der Zusammenstellung von Ei-
genschaften des „Medikaments“ und der „Patienten“ sind Erwägungen möglich, in welchen Phasen der „thera-
pie“ und in welcher „Dosis“ das genannte „heilmittel“ zu verschreiben ist, also Gedanken über Voraussetzungen
und ausmaß der anordnung der Benutzung von alkoholwegfahrsperren in verschiedenen Verfahrensetappen
(iii.).

I. Eigenschaften von Alkoholwegfahrsperren
art. 2 Pkt 84 des plstVG4) definiert die alkoholwegfahrsperre als „eine technische anlage, die den Motoran-

trieb eines kraft- bzw. eines schienenfahrzeugs verhindert, wenn die alkoholkonzentration in der atemluft des
Fahrers mind. 0,1 mg alkohol pro 1 dm3 beträgt”. aus dem technischen Gesichtspunkt handelt es sich also um
eine Verbindung eines alkoholmessgeräts mit einer wegfahrsperre (immobiliser).5) hersteller von alcolocks ver-
sichern, dass ihre anlagen dieselben technischen Eigenschaften aufweisen wie bereits durch Vollzugsbeamte ver-
wendete Messgeräte: elektrochemischer sensor, die Messungspräzision von ±5 %.6) unter einigen Gesichts-
punkten sind alkoholblockaden sogar besser, z. B. indem sie im größeren temperaturbereich funktionieren
können.7) kein mit der sperre ausgerüstetes Fahrzeug kann gestartet werden, ohne dass eine Luftprobe in eine
Mündung eingeführt wird.8) Ebenso resultiert aus der Einführung einer Probe, die eine unerlaubte alkoholkon-
zentration enthält, eine sofortige antriebsperre.9)

Vorteile der anlage erschöpfen sich jedoch darin nicht. solch ein enger Funktionsbereich könnte zu umge-
hungsversuchen führen, indem der Verurteilte nur so wenig riskieren würde, dass er das Fahrzeug nicht starten
könnte. alkoholwegfahrsperren sind allerdings mit registriergeräten ausgestattet, die im speicher Messungser-
gebnisse sowie deren Zeit, ablehnungen von geforderter Lufteinführung, Zeit des startens sowie des ausschal-
tens des Motors und schließlich Manipulationsversuche am Gerät aufbewahren.10)

Die Legaldefinition spricht von der „Verhinderung des antriebs“ und nicht vom ausschalten des Motors. Das
Gesetz verlangt also, das das Gerät einen trunkenheitsfahrer an einer abfahrt hindern soll. Es besteht aber kein

1) Vgl. http://www.tvn24.pl/raporty/kamien-pomorski-pijany-zabil-6-osob,794 .
2) Das Gesetz vom 20. März 2015 über die Änderung des strafgesetzbuches sowie einiger sonstigen Gesetze –

ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. 2015,
Pos. 541).

3) Projekt des Justizministeriums vom 13. 06. 2014, rM 10 51 14, Begründung, s. 4 (zit. nach: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/208937/208988/dokument118754.pdf).

4) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. u. 2012, Pos. 1137, mit spät. Änd.).
5) http://alkotestery.com/alkolock-blokada-alkoholowa/19-blokada-zaplonu-lion-ds-20.html; 

http://alkotestery.com/alkolock-blokada-alkoholowa/83-drager-interlock-7000.html .
6) Vgl. die wegfahrsperre Lion Ds 20: http://alkotestery.com/alkolock-blokada-alkoholowa/19-blokada-

zaplonu-lion-ds-20.html mit dem polizeilichen Messgerät Lion alcoblow: 
http://alkotestery.com/alcoblow/16-lion-alcoblow-z-pokrowcem-oryginalny-policyjny-.html .

7) Vgl. ebenda.
8) Motomaniacy.tv, verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=hqDz0qgEyEs (3:35).
9) Motomaniacy.tv, verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=hqDz0qgEyEs (2:17).

10) Motomaniacy.tv, verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=hqDz0qgEyEs (2:23); 
http://alkotestery.com/alkolock-blokada-alkoholowa/83-drager-interlock-7000.html .
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rechtliches Erfordernis, das der Motor ausgeschaltet wird, wenn ein anfänglich nüchterner Fahrer ein auto in Be-
wegung setzt, aber unterwegs eine alkoholmenge konsumiert, die die im Gesetz genannte konzentration hervor-
ruft. Die besprochenen Geräte weisen jedoch eine Funktion auf, kontrollen in gewissen Zeitabschnitten zu pro-
grammieren, was zu einer Forderung der Lufteingabe während der Fahrt führen kann. sollte eine unerlaubte
alkoholkonzentration festgestellt werden, bleibt die Fortbewegungsfähigkeit des Fahrzeugs unberührt, aber das
Ereignis wird durch das Gerät gespeichert.11) Die Lösung ist zu begrüßen, weil das ausschalten des Motors eines
fortgetriebenen wagens eine größere Gefahr darstellt als eine trunkenheitsfahrt bei einem ordnungsgemäß funk-
tionierenden Fahrzeug. Das gespeicherte Ereignis kann an eine Zentralstelle via GPrs übermittelt werden.12)
Dies ermöglicht ein schnelles Einschreiten sowie eine Beobachtung des Verhaltens des Verurteilten.

Darüber hinaus loben Verkäufer die alkoholwegfahrsperren wegen der unmöglichkeit einer kontrollumge-
hung. Das Gerät erkenne nämlich den Druck der durch einen Menschen ausgeatmeten Luft, was es verhindere,
dass ein trunkenheitsfahrer die Luft mittels einer Pumpe oder auf andere weise einführen könne.13) Vielmehr
können solche Versuche zu einer stilllegung des Fahrzeugs führen, die nur durch einen Fachmann zu beheben
wäre,14) und sicher würde ein solcher Manipulationsversuch im Gerätspeicher aufgezeichnet.15) Zwar ist der wer-
becharakter von diesen aussagen zu beachten sowie rücksicht auf die kreativität von Verurteilten zu nehmen,
die möglicherweise eine umgehungsmethode in Einzelfällen erfinden werden. sicher handelt es sich jedoch um
keine einfache aufgabe, was für die erhebliche Mehrheit von Fahrern jegliche täuschung unmöglich macht. an-
dere Fahrer, die überzeugt wären, dass sie das Gerät täuschen können, müssten stets mit dem auftauchen der Ma-
nipulation rechnen, was – in Verbindung mit entsprechenden rechtsfolgen – zusätzlich eine psychische sperre
vor solchen Versuchen aufstellt.

schließlich ist auf den Einkaufs- und Montagepreis einer alkoholblockade einzugehen. Je nach Modell beträgt
der Einkaufspreis ≥ 5.000 zł16) (≈ 1.250 €). aus dem Gespräch mit einem Vertreter eines wegfahrsperren anbie-
tenden Geschäfts ergibt sich, dass die Montageleistung ca. 500 zł (≈ 125 €) beträgt.17) Zum Vergleich – die mi-
nimale arbeitsvergütung beträgt 1.750 zł18) (≈ 437,50 €) und der durchschnittliche Lohn betrug im zweiten
Quartal 2015 nach angaben des statistischen hauptamtes 3.854,88 zł19) (≈ 963,72 €). schon für einen minimal
verdienenden Bürger wären diese kosten erheblich spürbar und erst recht für einen arbeitslosen bzw. für einen
sog. Gelegenheitsjobs ausübenden Menschen. in diesem Bereich mag das Problem noch nicht als relevant er-
scheinen, weil man davon ausgehen kann, dass diese Gruppen eher eine niedrige autobesitzquote aufweisen.
Doch es wird deutlich, dass sogar ein durchschnittlich verdienender Pole sich eine alkoholwegfahrsperre nicht
leisten kann, ohne seinen privaten haushalt erheblich zu belasten.

schließlich ist die rechtsnatur des Verbots des Führens von mit der alkoholwegfahrsperre nicht ausgestatte-
ten Fahrzeugen gem. art. 182a plstVollstrG20) zu ermitteln sowie dessen Vergleich zum Fahrverbot gem. art. 42

11) Motomaniacy.tv, verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=hqDz0qgEyEs (5:14); 
http://alkotestery.com/11-alkolock-blokada-alkoholowa.

12) Motomaniacy.tv, verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=hqDz0qgEyEs (5:40); 
http://alkotestery.com/alkolock-blokada-alkoholowa/83-drager-interlock-7000.html.

13) Motomaniacy.tv, verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=hqDz0qgEyEs (4:13).
14) http://alkotestery.com/alkolock-blokada-alkoholowa/19-blokada-zaplonu-lion-ds-20.html.
15) Motomaniacy.tv, verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=hqDz0qgEyEs (4:46).
16) http://alkotestery.com/alkolock-blokada-alkoholowa/19-blokada-zaplonu-lion-ds-20.html; 

http://alkotestery.com/alkolock-blokada-alkoholowa/83-drager-interlock-7000.html.
17) Vgl. auch:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17967201,alkoblokada_po_polsku__Pomysl_byl_dobry__ale_
przepisow.html.

18) § 1 der Verordnung des Ministerrats vom 11. september 2014 über die arbeitsmindestvergütung – rozpor-
ządzenie rM z dnia 11 września 2014 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. u.
2014, Pos. 1220).

19) Bericht des Präsidenten des statistischen hauptamtes vom 11. august 2015 über die durchschnittliche Ver-
gütung im zweiten Quartal 2015 – komunikat Prezesa Głównego urzędu statystycznego z dnia 11 sierpnia
2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r. 
Verfügbar unter: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-
obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-drugim-kwartale-2015-r-,271,7.html.

20) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny wykonawczy (Dz. u. 1997, nr. 90, Pos. 557 mit spät. Änd.);
Die Vorschrift lautet wie folgt: „Art. 182a plStVollstrGB
§ 1. wenn das Fahrverbot mindestens die hälfte der angeordneten Zeit, und im Falle des Fahrverbots aufgrund
art. 42 § 3 oder 4 des strafgesetzbuches mindestens 10 Jahre vollstreckt wurde, kann das Gericht entscheiden,
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plstGB21) vorzunehmen. Die im strafgesetzbuch fest verankerte sanktion des Fahrverbotes kann Fahrzeuge einer
bestimmten oder jeglicher art betreffen. Die Fahrzeugarten bestimmt man aufgrund des straßenverkehrsgeset-
zes22) sowie des Gesetzes über autofahrer23), wobei die Fahrzeugarten mit den Führerscheinklassen nicht iden-
tisch sind.24) im rahmen einer Fahrzeugart ist eine weitere Differenzierung zwischen erlaubten und verbotenen
Fahrzeugen nicht möglich.25) wenn also „Fahrzeuge ohne alkoholwegfahrsperre“ keine separate Fahrzeugart
darstellen, kann das Gericht das Verbot, Fahrzeuge ohne solche anlage zu führen, nicht auf art. 42 § 2 plstGB
stützen. Ein solches Verbot ist also eine dem strafgesetzbuch fremde Maßnahme. nur unter dem Gesichtspunkt
der Empfindlichkeit kann es dem Fahrverbot von bestimmten Fahrzeugarten entsprechen, indem der Verurteilte
in seiner wahl des Fortbewegungsmittels beschränkt wird. Es handelt sich somit um eine mildere sanktion als das
Verbot des Führens jeglicher Fahrzeuge, die die Fahrzeugauswahl vollständig ausschließt.

II. Charakteristik von Trunkenheitsfahrern
in einem früheren aufsatz hat der autor das Profil der trunkenheitsfahrer analysiert.26) hier erfolgt eine Zu-

sammenfassung der wichtigsten schlussfolgerungen: Es ist, regen medialen Diskussionen nach der tragödie in
kamień Pomorski zuwider, festzustellen, dass nicht alle trunkenheitsfahrer gedankenlose Menschen sind, die
Fahrzeuge trotz trunkenheit aus einer Laune heraus führen. Vielmehr werden entspechende taten häufig von
rechtstreuen Personen begangen, die noch ein paar stunden vor dem Ereignis keinen Gedanken wagen würden,
sie wären in der Lage, eine straftat zu begehen. 

Faktoren, die eine Entscheidung bzgl. des unterlassens einer Fahrt beeinflussen, sind die unfallgefahr und das
risiko einer polizeilichen kontrolle. Diese haben jedoch keine abschreckungswirkung, wenn der täter glaubt,

dass eine weitere Vollstreckung dieser nebenstrafe in der Form des Verbotes erfolgt, Fahrzeuge zu führen, die
nicht mit einer alkoholblockade i. s. d. art. 2 Pkt. 84 des Gesetzes vom 20. Juni 1997 – straßenverkehrsgesetz
(Dz. u. 2012, Pos. 1137, mit spät. Änd.) ausgestattet werden, wenn die Einstellung des täters, seine Eigen-
schaften und persönliche Bedingungen sowie sein Verhalten während der Vollstreckung der nebenstrafe die an-
nahme begründen, dass eine autofahrt durch diese Person die Verkehrssicherheit nicht gefährdet. Die Vorschrift
des art. 182 § 1 findet entsprechende anwendung.
§ 2. (...)
§ 3. wenn der Verurteilte die rechtsordnung im Bereich der sicherheit des straßenverkehrs grob missachtet hat,
insbesondere eine straftat gegen die sicherheit des straßenverkehrs begangen hat, kann das Gericht die Form
der Vollstreckung i. s. d. § 1 aufheben. art. 182 findet entsprechende anwendung.
§ 4. Gegen gerichtliche Entscheidungen nach §§ 1 und 3 ist eine Beschwerde zulässig.“

21) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz. u. 1997, nr. 88, Pos. 553 mit spät. Änd.);
Die Vorschrift lautet wie folgt: „Art. 42 plStGB
§ 1. Das Gericht kann das Verbot, Fahrzeuge bestimmter art zu führen, im Falle einer Verurteilung eines Ver-
kehrsteilnehmers wegen einer straftat gegen die Verkehrssicherheit anordnen, insbesondere wenn es sich aus
den tatumständen ergibt, dass das Führen von Fahrzeugen durch diese Person die Verkehrssicherheit gefähr-
det.
§ 2. Das Gericht ordnet das jegliche oder bestimmte arten von Fahrzeugen umfassende Fahrverbot für die
Dauer von mindestens 3 Jahren an, wenn der täter während der im § 1 genannten tat sich im trunkenheitszu-
stand oder unter Einfluss von Betäubungsmitteln befunden oder sich aus dem tatort des art. 173, 174 oder 177
(entsprechend: Herbeiführung einer Katastrophe, einer Katastrophengefahr und eines Unfalls – Anm.
d. Übers.) entfernt hat.
§ 3. Das Gericht kann das lebenslängliche Fahrverbot für jegliche kraftfahrzeuge anordnen, wenn der täter
einer straftat i. s. d. art. 173, deren Folge der tod bzw. eine schwere Gesundheits verletzung einer Person war,
oder der täter sich während der Begehung der tat i. s. d. art. 177 § 2 (Unfall mit Folge eines Todes bzw. einer
schweren Gesundheitsverletzung – Anm. d. Übers.) im trunkenheitszustand bzw. unter Einfluss von Betäu-
bungsmitteln befunden bzw. sich vom tatort entfernt hat, es sei denn, es liegt ein durch besondere umstände
begründeter ausnahmefall vor.
§ 4. Das Gericht ordnet das lebenslängliche Fahrverbot für jegliche kraftfahrzeuge im Falle einer wiederhol-
ten Verurteilung eines das kraftfahrzeug führenden täters unter Bedingungen des § 3 an.“

22) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. u. 1997, nr. 98, Pos. 602).
23) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. u. 2011, nr. 30, Pos. 151).
24) w. Zalewski, [in:] M. królikowski (hrsg.) / r. Zawłocki (hrsg.), Kodeks karny. Część ogólna, Band ii, C.h.

Beck, 3. aufl., warschau 2015, art. 42 rn. 27; D. szeleszczuk, [in:] a. Grześkowiak (hrsg.) / k. wiak (hrsg.),
Kodeks karny. Komentarz, C.h. Beck, 3. aufl., warschau 2015, art. 42 rn. 4.

25) w. Zalewski, a. a. o., rn. 29; D. szeleszczuk, a. a. o..
26) E. sokołowski, Die Reform der Sanktionen bei Trunkenheitsfahrten im polnischen Strafrecht, [in:] M. Mało-

lepszy (hrsg.), Die Reform des Sanktionenrechts in Deutschland, Österreich und Polen, C.h. Beck, warschau
2015, s. 338, 344 – 348.
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diese Ereignisse werden nicht geschehen, z. B. die strecke ist kurz, die Verkehrsdichte niedrig und der täter
glaubt an seine Fahrtkenntnisse. konsumierter alkohol steigert den Mut und das Vertrauen an das Glück, was zur
Fahrtvornahme ermuntert, indem der an das nicht-auftauchen der Polizei glaubende täter keine sanktionen be-
fürchtet. schließlich können früher nicht vorgesehene umstände auftreten, die es bewirken, dass ein zunächst
eine trunkenheitsfahrt ablehnender täter sich doch gezwungen fühlt, diese zu riskieren bzw. zu unternehmen. Es
genügt eine plötzliche nachricht vom ausbleiben einer früher angenommenen Möglichkeit zur Übernachtung
oder zur inanspruchnahme eines anderen Fahrers, insbesondere wenn der täter sich am ort befindet, den er
weder für sich noch für das ggf. dort gelassene auto als sicher betrachtet. Es ist somit ersichtlich, dass Fahrer, die
das Verbot von trunkenheitsfahrten einfach gering schätzen, von sog. „Zufallstäter“ durch folgende Merkmale
zu unterscheiden sind: Motivation, umstände des tatentschlusses, Bewusstsein der Gefahr und Maßnahmen zu
deren reduzierung, bisheriges Verhalten – also ob der täter die trunkenheitsfahrt zum ersten oder zum wieder-
holten Mal begeht. und so soll man für die erste Gruppe von „Patienten“ eine intensivere „therapie“ anwenden,
aber bei „Zufallstätern“ genügen Maßnahmen von geringer intensivität.

Zu unterstreichen ist, dass eine unglückliche Folge in Gestalt des todes, einer körperverletzung bzw. einer Be-
schädigung von Vermögen eine geringe rolle bei der Zuordnung des täters zu einer der genannten Gruppen
spielt. Das auftreten einer Folge als solche sowie deren ausmaß beeinflussen zwar die soziale schädlichkeit der
tat (art. 115 § 2 plstGB)27), aber es ist nicht zu verkennen, dass sie von Zufallsfaktoren und vom Verhalten Drit-
ter, also nicht nur vom täter, abhängig sind. Mit anderen worten: derselbe Fahrer mit derselben Blutalkoholkon-
zentration kann einen Passanten töten, aber wenn er fünf Minuten früher losfährt, gelangt er ohne unfall nach
hause, weil er diesen Passanten nicht angetroffen hat.

III. Strafrechtliche Möglichkeiten zur Verwendung der Alkoholwegfahrsperren
Genauso, wie in der Medizin der unterschied zwischen einem heilmittel und einem Gift in der Dosiermenge

besteht, ist eine rechtliche sanktion nur dann wirksam, wenn deren härte zum konkreten Fehlverhalten und sei-
nen täter angepasst ist. weil Maßnahmen unterschiedlicher intensität, also das Verbot des Führens von Fahrzeu-
gen ohne alcolock, von Fahrzeugen einer bestimmten art oder von allen Fahrzeugen, zur Verfügung stehen (i.)
und darüber hinaus trunkenheitsfahrer unterschiedliche stufen der Missachtung der rechtsordnung aufweisen
(ii.), soll das recht Gerichten die Möglichkeit eröffnen, sanktionen entsprechend der „infizierung mit der nei-
gung zur trunkenheitsfahrt“ zu „dosieren“.

Genauso, wie in verschiedenen Behandlungsphasen unterschiedliche heilmethoden angewendet werden kön-
nen, so können die auswahl und die härte von sanktionen je nach der Verfahrensphase variieren. Vorliegend er-
folgt die analyse der gegenwärtigen sowie der potentiellen Möglichkeiten der anordnung der Benutzung der al-
koholblockade in verschiedenen Verfahrensphasen ohne wahrung der Chronologie.

1. Zeit nach dem Ablauf der Nebenstrafe
Das Justizministerium befürwortete in seinem Projekt28) die Pflicht des Fahrers zur Benutzung von alkohol-

wegfahrsperren nach dem ablauf vom Fahrverbot, und zwar während drei aufeinanderfolgenden Jahren. Es soll-
te sich nicht mehr um eine strafsanktion handeln, sondern um eine rechtsfolge aus dem straßenverkehrsgesetz29)
und aus dem Gesetz über autofahrer.30) Begrüßenswert ist die tatsache, dass diese regelung letztendlich nicht
eingeführt wurde. sie würde nämlich eine umgehung des rechtsinstituts der straftilgung i. s. d. art. 106
plstGB31) bedeuten, indem sie zur situation führte, in der die Verurteilung vom Zeitpunkt der Vollstreckung der
nebenstrafe an gem. art. 107 § 6 plstGB32) als ungeschehen zu betrachten wäre, aber der täter weiterhin durch
die Pflicht zur Benutzung einer alkoholblockade stigmatisiert bliebe.33) aus dem Grund, dass eine solche Zu-

27) Die Vorschrift lautet wie folgt: „Art. 115 plStGB
§ 2. Bei der Bewertung der sozialen schädlichkeit der tat berücksichtigt das Gericht die art und den Charak-
ter des verletzten rechtsguts, den ausmaß des herbeigeführten bzw. drohenden schadens, die weise und die
umstände der tatbegehung, das Gewicht der durch den täter verletzten Pflichten sowie die art des Vorsatzes,
die Motivation des täters, die art der verletzten Vorsichtsregel und den Grad deren Verletzung.“

28) Projekt des Justizministeriums (Fn. 3), Projekt, s. 3 – 7; Begründung, s. 5.
29) siehe Fn. 22. 
30) siehe Fn. 23.
31) Die Vorschrift lautet wie folgt: „Art. 106 plStGB

Vom Zeitpunkt der straftilgung an wird die Verurteilung als ungeschehen betrachtet; der Eintrag über die Ver-
urteilung ist aus dem strafregister zu löschen.“

32) Die Vorschrift lautet wie folgt: „Art. 107 plStGB
§ 6. wenn eine nebenstrafe, der Verfall oder ein kompensationsmittel angeordnet wurde, kann die straftil-
gung nicht vor deren Vollstreckung, Erlass bzw. Verjährung der Vollstreckung erfolgen. Die straftilgung kann
ebenso nicht vor der Vollstreckung einer Maßregel der Besserung und sicherung erfolgen."

33) Vgl. auch: E. sokołowski, Fn. 26, s. 338, 358 f.
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satzpflicht zur Benutzung einer sperre im unmittelbaren Zusammenhang mit der straftat bliebe, für die eine stra-
fe und das Fahrverbot verhängt und vollstreckt wurde, würde diese Pflicht die Verletzung des Prinzips ne bis in
idem bedeuten. schließlich würde die anordnung einer alkoholblockade nach dem Fahrverbot einen Eindruck
erwecken, dass selbst der staat an die wirksamkeit dieser sanktion nicht glaubt, indem sie in jedem Einzelfall um
zusätzliche unannehmlichkeiten ergänzt werden muss.34)

2. Zeit der Vollstreckung der Nebenstrafe
alkoholwegfahrsperren können ihre wirksamkeit während der Vollstreckung des Fahrverbots entfalten. Der

autor hat in seinem noch während dem Gesetzgebungsverfahren vorbereiteten aufsatz ein neues rechtsinstitut
befürwortet, nämlich eine bedingte aussetzung der nebenstrafe des Fahrverbots.35) später hat auch der Gesetz-
geber Vorteile von alcolocks als Bewährungsmittel in der Vollstreckungsphase erblickt. Der neu eingeführte art.
182a § 1 plstVollstrG sieht nämlich eine gemilderte Form der Vollstreckung des Fahrverbots, indem dieses auf
Fahrzeuge ohne alkoholwegfahrsperre beschränkt wird. Der wortlaut der Vorschrift weist eindeutig darauf hin,
dass es sich weiterhin um das Fahrverbot handelt, wenn auch in einer anderen Gestalt. Die Voraussetzung ist der
ablauf der hälfte der verhängten Verbotszeit und im Falle des lebenslangen Verbots – ablauf von 10 Jahren. Dar-
über hinaus ist die positive Prognose für die Verkehrssicherheit erforderlich, die anhand der Einstellung des tä-
ters, anhand seiner persönlichen Eigenschaften und umstände sowie anhand seines Verhaltens während der Voll-
streckung der nebenstrafe zu beurteilen ist. Die Vorschrift weist größtenteils eine Ähnlichkeit zur vom autor
postulierten bedingten Fahrverbotsaussetzung auf. Die regelung im strafvollstreckungsgesetz bringt aber eine
solche konsequenz, dass die tatumstände und das Verhalten unmittelbar nach der tat für die positive Prognose
irrelevant sind. Diese Lösung differenziert also nicht zwischen dem sog. „Zufallstäter“ und demjenigen, der be-
reits während der tat eine verachtende Einstellung zur Verkehrssicherheit aufwies. Der Gesetzgeber geht also
eindeutig von der Prämisse aus, dass jeder Verurteilte resozialisierungsfähig ist. Diese annahme ist grundsätzlich
richtig, aber eine Berücksichtigung von tatumständen zu Lasten des Verurteilten hätte zur Folge, dass die schon
während der tat die Verkehrssicherheit gering schätzende täter sich mehr Mühe geben müssten, diese tatsache
durch eine richtige Einstellung während der Dauer der nebenstrafe auszugleichen.

Der Probationscharakter der neu eingeführten regelung wird durch art. 182a § 3 plstGB unterstrichen, der
die fakultative aufhebung der Privilegierung des Verurteilten ermöglicht, wenn dieser die rechtsordnung im Be-
reich der Verkehrssicherheit missachtet, insbesondere eine straftat gegen dieses rechtsgut begangen hat. ange-
sichts der Erwägungen über Möglichkeiten der umgehung der Blockade und über die registrierung von Mani-
pulationsversuchen durch das Gerät (i.) ist nachzudenken, inwieweit solche Versuche für die aufhebung des
Privilegs aus art. 182a plstGB ausreichen. wenn es tatsächlich zum Führen des Fahrzeugs kommt, wird der
(selbst nüchterne) täter das gerichtliche Verbot missachten, damit eine straftat i. s. d. art. 244 plstGB36) bege-
hen, was die Verwirklichung von § 3 zur Folge hätte. wenn ein betrunkener täter eine Manipulation vornimmt,
kann man es – bei entsprechendem Vorsatz – als einen Versuch der trunkenheitsfahrt gem. art. 178 § 1; art. 13
plstGB37) auffassen und das Privileg ebenso aufheben. wenn der Verurteilte allerdings eine umgehung des Ge-
räts vornimmt, aber das Fahrzeug weder benutzt noch dies beabsichtigt, ist die aufhebung des Privilegs nicht be-

34) E. sokołowski, Fn. 26, s. 338, 359.
35) Vgl. im Detail: E. sokołowski, Fn. 26, s. 338, 362 – 364.
36) Die Vorschrift lautet wie folgt: „Art. 244 plStGB

wer einem gerichtlich angeordneten Verbot der amtsbekleidung, der Berufs- bzw. Gewerbeausübung, des
Führens von kraftfahrzeugen, des Betretens von spielzentren und der teilnahme an Glücksspielen, der teil-
nahme an Massenveranstaltungen, des aufenthalts in bestimmten orten oder einem Gebot, die mit dem Ver-
letzten gemeinsam benutzte wohnung vorübergehend zu verlassen, oder einem Verbot, mit bestimmten Perso-
nen kontakt aufzunehmen, sich an bestimmte Personen heranzunahen oder einen bestimmten ort ohne
gerichtliche Zustimmung zu verlassen, zuwiderhandelt oder auch wer eine gerichtliche anordnung über die
Veröffentlichung einer Entscheidung in der dort vorgesehenen weise nicht vollzieht, wird mit der Freiheits-
strafe bis zu 3 Jahren bestraft.“

37) Die Vorschriften lauten wie folgt: „Art. 178 plStGB
§ 1. Bei der Verurteilung eines täters, der eine straftat i. s. d. art. 173, 174 oder 177 im trunkenheitszustand
oder unter Einfluss von Betäubungsmitteln begangen hat oder sich vom tatort entfernt hat, verhängt das Ge-
richt die in der Vorschrift vorgesehene Freiheitsstrafe vom um die hälfte der Mindeststrafandrohung erhöhten
Mindestmaß bis zum um die hälfte der höchststrafandrohung erhöhten höchstmaß.
§ 2. (aufgehoben).
Art. 13 plStGB
§ 1. wegen Versuchs ist strafbar, wer mit dem Vorsatz der straftatbegehung mit seinem Verhalten die Vollen-
dung unmittelbar anstrebt, wobei die Vollendung jedoch nicht eintritt.
§ 2. (...)"
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gründet. § 1 regelt nämlich das Verbot des Führens von Fahrzeugen ohne sperre und nicht das Gebot, eine funk-
tionsfähige sperre zu besitzen. Die Blockade stellt nämlich samt dem Fahrzeug das Eigentum des Verurteilten
dar, der die Einkaufs- und Montagekosten selbst getragen hat.38)

3. Urteilsfindung
schließlich ist daran zu erinnern, dass bei der urteilsfindung keine Möglichkeit besteht, den täter mit einem

auf Fahrzeuge ohne alkoholwegfahrsperre beschränkten Fahrverbot zu belasten. wie gesagt, kann ein solches
nicht auf art. 42 § 2 plstGB gestützt werden.39) in der gegenwärtigen rechtslage wird jeder für eine trunken-
heitsfahrt Verurteilte mit einem Fahrverbot belastet und kann erst später auf seine Milderung in Gestalt der Ver-
wendung vom alcolock hoffen. weil die Mindestdauer des Fahrverbots drei Jahre beträgt, besteht eine solche
Chance erst nach eineinhalb Jahre. während dieser Zeit bleibt der Verurteilte von öffentlichen Verkehrsmitteln
und von hilfe Dritter abhängig, was insbesondere in kleinen ortschaften problematisch ist. Darüber hinaus, wenn
ein arbeitgeber von einem arbeitnehmer eine Mobilität und damit einen Führerschein verlangt, kann sogar die
Mindestsanktion den Verurteilten der arbeitslosigkeit aussetzen, seine Lebensaussichten zerstören und demzu-
folge bei ihm eine feindliche Einstellung zur rechtsordnung hervorrufen. Dies erscheint insbesondere in solchen
Fällen ungerecht, in denen die trunkenheitsfahrt wenig kriminelle Energie enthalten hat, indem der täter einfach
die alkoholwirkung unterschätzt und sogleich nach der ausnüchterung seinen Fehler begriffen hat oder indem
der täter sogar auf das unterlassen einer Fahrt eingestellt war, doch infolge von früher nicht vorgesehenen um-
stände eine solche unternommen hat, insbesondere auf einer kurzen und ungefährlichen strecke. Man stelle sich
eine situation vor, in der ein Gastgeber unerwartet den täter die tür weist und dieser sich ein Verbleiben vor ort
aus der Furcht vor einem angriff Dritter nicht traut. Die Begehung der straftat ist offensichtlich; zweifelhaft er-
scheint jedoch die richtigkeit eines dreijährigen Fahrverbots.

in der gegenwärtigen rechtslage kann der täter in der dargestellten situation ausschließlich auf die bedingte
Einstellung des Verfahrens gem. art. 66 plstGB40) hoffen, indem das Fahrverbot dann gem. art. 67 § 3 s. 1 aE
plstGB41) nur fakultativ ist. Problematisch wird jedoch die Erfüllung der Voraussetzung „die tatumstände er-
wecken keine Zweifel“ sein, insbesondere wenn Zeugen fehlen, der täter betrunken und damit wenig glaubwür-
dig ist oder der täter meint, er habe von seinem trunkenheitszustand nicht gewusst.42) Darüber hinaus ist erfor-
derlich, dass der täter für keine vorsätzliche tat vorbestraft war. Eine frühere Verurteilung für eine straftat, die
keinen Zusammenhang zur Verkehrssicherheit aufwies, wird also die Möglichkeit zur Einstellung des Verfahrens
gegen einen bisher musterhaften Fahrer, der einen einzigen Fehler in einer früher nicht vorgesehenen situation
begangen hat, versperren. Die Einstellung des Verfahrens nach art. 66 plstGB ist also nicht ausreichend, um „Zu-
fallstäter“ vor dem obligatorischen dreijährigen Fahrverbot zu verschonen.

aus diesen Gründen ist, um eine gerechte Behandlung von „Zufallstätern“ zu ermöglichen, die Möglichkeit
zur anordnung des auf Fahrzeuge ohne alkoholblockade beschränktes Fahrverbots bereits bei der urteilsfindung
zu eröffnen. Zum art. 42 § 2 plstGB43) sollten sätze 2 und 3 hinzugefügt werden:

38) Vgl.: http://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/456353,rzad-uderza-w-pijanych-kierowcow-blokada-
alkoholowa-w-samochodzie-czyli-alcolock-na-trzy-lata.html.

39) Vgl. oben: i.
40) Die Vorschrift lautet wie folgt: „Art. 66 plStGB

§ 1. Das Gericht kann das strafverfahren bedingt einstellen, wenn die schuld und die soziale schädlichkeit der
tat nicht erheblich sind, die tatumstände keine Zweifel erwecken und die Einstellung des für eine Vorsatztat
nicht vorbestraften täters, seine Eigenschaften und per sön liche umstände sowie die bisherige Lebensweise
eine annahme begründen, dass der täter trotz der Einstellung die rechtsordnung beachten, insbesondere
keine straftat begehen, wird.
§ 2. Die bedingte Verfahrenseinstellung kommt für den täter einer straftat, die mit einer 5 Jahre überschrei-
tenden Freiheitsstrafe bedroht ist, nicht in Betracht.“

41) Die Vorschrift lautet wie folgt: „Art. 67 plStGB
§ 3. Bei der bedingten Verfahrenseinstellung ordnet das Gericht die Pflicht des täters, den schaden ganz oder
teilweise zu ersetzen und, soweit möglich, auch die wiedergutmachung des immateriellen nachteils oder an-
statt dieser Pflichten eine Geldauflage an; das Gericht kann den täter mit den in art. 72 § 1 Pkt. 1-3, 5-6b, 7a
oder 7b genannten Pflichten belasten und darüber hinaus die Geldleistung nach art. 39 Pkt. 7 oder das Fahr-
verbot i. s. d. art. 39 Pkt. 3 bis zu 2 Jahren aufhängen. Die Vorschriften des art. 72 § 1a und 1b finden ent-
sprechende anwendung.“

42) Zu unrecht wurde daher art. 66 zugunsten eines słubicer stadtratsmitglied angewandt, der es behauptet hat,
er sei nicht bewusst unter dem alkoholeinfluss gewesen (vgl.: http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/slu-
bice/art/9015148,urzednik-ze-slubic-uniknal-surowej-kary-za-jazde-po-pijanemu,id,t.html). Dieser ungeklär-
te umstand, der den Vorsatz ausschließen konnte, steht dem Merkmal der zweifelsfreien tatumstände entge-
gen.

43) Zur gegenwärtigen Fassung der Vorschrift vergleiche Fn. 21.
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„Anstatt dieses Verbots ordnet das Gericht das auf Fahrzeuge, die nicht mit einer Alkoholwegfahrsperre
ausgestattet sind, beschränktes Fahrverbot für die Dauer von mindestens 3 Jahren an, wenn der Trunken-
heitsfahrer i. S. d. § 1 für solche im Trunkenheitszustand begangene Taten nicht vorbestraft war und seine
Einstellung, persönliche Eigenschaften und Umstände, bisherige Lebensführung, die Tatumstände sowie
sein Verhalten nach der Tatbegehung die Annahme begründen, dass der Täter das Verbot beachten und die
Rechtsordnung im Bereich der Verkehrssicherheit nicht verletzen wird. Die Vorschrift des Art. 182a § 3
plStVollstrG findet entsprechende Anwendung“.

Diese regelung hätte einen Bewährungscharakter, der in der Voraussetzung der positiven Prognose und – dem
strafvollstreckungsgesetz ähnlich – in der Möglichkeit der anordnung eines strengeren Verbots in Erscheinung
treten würde. Zwar enthält das strafgesetzbuch keine vergleichbaren regelungen, die den täter hinsichtlich der
nebenstrafen auf Probe milder behandeln würden. solche ausnahme ist mit der spezifik des Fahrverbots zu be-
gründen, das wegen der technischen neuheit in Gestalt der alkoholwegfahrsperre auf Fahrzeuge ohne solches
Gerät beschränkt werden kann. Für sonstige nebenstrafen ist eine solche mildere Form nicht denkbar.

Die positive Prognose wäre u. a. anhand der tatumstände (die trunkenheitsfahrt aus der notwendigkeit oder
aus der Laune; risikominderungsbemühungen), der bisherigen Lebensführung (bisherige Beachtung der Ver-
kehrsregeln) sowie des Verhaltens nach der tat (hilfeleistung an ggf. Verletzte) zu beurteilen. Es ist wichtig, dass
der ggw. art. 182a plstVollstrG diese Faktoren unberücksichtigt lässt und „Zufallstäter” auf die gleiche stufe zu-
sammen mit tätern stellt, die bei der trunkenheitsfahrt eine geringschätzende Einstellung zur rechtsordnung ge-
zeigt haben.

schließlich verbliebe das Problem der erheblichen kosten von alkoholblockaden, die es bereits in der gegen-
wärtigen rechtslage verursachen, das das Privileg des art. 182a plstVollstrG tatsächlich ausschließlich für rei-
che Verurteilte vorbehalten bleibt. Ein Vertreter eines alkoholwegfahrsperren anbietenden Geschäfts hat den Ver-
fasser von der technischen Möglichkeit versichert, die alcolock-anlage aus einem wagen heraus zu montieren
und in ein anderes Fahrzeug zu installieren. wenn ein kunde ein eigenes Gerät, das alle rechtlichen Vorausset-
zungen erfüllt, bringen würde, müsste er nur die kosten der Montage tragen. Es taucht eine Lösung auf, Einkäu-
fe von Geräten aus der staatskasse zu finanzieren und im Verhältnis zwischen dem staat und dem Verurteilten
kämen die Vorschriften des polnischen BGB über den zeitlich beschränkten Leihvertrag zur anwendung. Dafür
sprechen vor allem Verkehrssicherheitsgründe, weil Verurteilte durch die hohen kosten durch die Verwendung
einer alkoholwegfahrsperre entmutigt werden und zur heimlichen Missachtung des Fahrverbots neigen könnten.
Darüber hinaus ist der tatsache rechnung zu tragen, dass die alkoholwegfahrsperre ein zur Erreichung von
strafzwecken verwendetes Mittel ist und als solches soll es das staatseigentum darstellen und durch den staat fi-
nanziert werden. Die Montageleistung als eine Verbesserung des Fahrzeugs und kosten von notwendigen kon-
trollen und kalibrierungen müsste demgegenüber der Eigentümer des Fahrzeugs übernehmen.

IV. Zusammenfassung
Der Gesetzgeber war, als er die strafvorschriften gegen trunkenheitsfahrer verschärft hat, deutlich damit mo-

tiviert, dass sanktionen solche täter härter treffen, die genannte straftaten wegen einer negativen Einstellung zur
rechtsordnung und wegen dem geringen Grad deren respektierung begehen. im Übermaß von schockierenden
Medienberichten wurde jedoch vergessen, dass fragliche taten auch von rechtstreuen – manchmal sogar von all-
gemein bekannten und respektierten – Bürgern begangen werden. Zu begrüßen ist das Erblicken der Vorteile der
alkoholwegfahrsperre durch den Gesetzgeber. Dieser ist jedoch dazu zu ermuntern, deren anwendung bereits bei
der urteilsfindung die tür zu öffnen.

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
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Europa-universität Viadrina Frankfurt (oder)
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15230 Frankfurt (oder)
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aLEksanDra Żurakowska

Die Einziehung von kraftfahrzeugen als sanktion für trunkenheitsfahrer
am Beispiel des polnischen strafrechts

Das rechtsinstitut der Einziehung von Fahrzeugen der alkoholisierten täter von straftaten gegen die sicher-
heit im Verkehr kennt u. a. die rechtsordnung Belgiens, Frankreichs, Griechenlands, italiens und seit kurzem
Dänemarks. Die Versuche einer Einführung in das polnische rechtssystem reichen bis in das Jahr 1998 zurück.
keiner der Gesetzentwürfe hat jedoch in das strafgesetzbuch Eingang gefunden. Bevor man sich mit der Zweck-
und rechtsmäßigkeit der Legislativvorschläge auseinandersetzt, sollte untersucht werden, ob sie möglicherweise
bereits durch die gegenwärtige rechtslage verwirklicht werden können. 

1. Die aktuelle Rechtslage
Das polnische strafgesetzbuch lässt in art. 44 die Einziehung von Gegenständen zu, die unmittelbar aus einer

straftat stammen (§ 1) oder zu ihrer Begehung gedient haben oder bestimmt waren (§ 2) oder deren herstellen,
Besitzen, Verkehren, senden, Übertragen oder transportieren verboten ist (§ 6). im ersten Fall ist die Einziehung
obligatorisch, in den beiden weiteren Fällen hingegen fakultativ, es sei denn, besondere Vorschriften sehen eine
anordnung zwingend vor. Die Einziehung eines Fahrzeugs, das vom alkoholisierten täter einer der in kapitel
xxi plstGB1) typisierten straftaten geführt wurde, könnte allenfalls auf die zweite rechtsgrundlage gestützt
werden. Denn weder handelt es sich bei dem Fahrzeug um eine sog. Frucht der kriminellen Betätigung2), noch
unterfällt es dem geschlossenen katalog in art. 44 § 6 plstGB. Voraussetzung für die Bejahung einer Einzie-
hungsmöglichkeit ist die Qualifizierung des Fahrzeugs als Gegenstand, der zur Begehung einer straftat gedient
hat.3) im rahmen des art. 44 § 2 plstGB wird dieser Begriff weit verstanden; er umfasst sowohl Gegenstände,
die speziell zur Begehung einer straftat hergestellt oder an die Begehung einer straftat angepasst wurden, als
auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs.4) Dies folgt aus der grammatikalischen auslegung: Der terminus
„dienen“ bedeutet lexikalisch „gebraucht werden“, „jemandem bei etwas nützlich sein“, „einer sache dienlich
sein“.5) Diese Funktionen kann zweifellos auch ein Gegenstand erfüllen, der als solcher legal ist, d. h. kein „ge-
borenes“ tatwerkzeug darstellt. anderenfalls wäre die Einziehung etwa eines küchenmessers, das zum Mord ge-
braucht wurde, oder eines kopiergerätes, mit dessen hilfe Fälschungsdelikte begangen wurden, ausgeschlos-
sen.6) Es stellt sich zuvörderst die Frage, inwieweit der Gegenstand der tatbegehung dienlich sein muss, mit
anderen worten, ob sich die Einziehungsanordnung auf alle bei der tatverwirklichung in irgendwelcher weise
benutzten Gegenstände erstrecken kann, oder ob nur solche Gegenstände eingezogen werden dürfen, die die tat
geprägt haben. in einem jüngeren Judikat hat das oberste Gericht den zur tatbegehung dienenden Gegenstand als
einen solchen Gegenstand bezeichnet, „dessen Verwendung die Begehung einer straftat bedingt“.7) Damit ist es
zu recht von der äußerst extensiven auslegung abgewichen, die noch auf dem Boden des vorher geltenden straf-
gesetzbuches gegolten hatte und nach der jede sache einziehungsfähig sein sollte, „deren Gebrauch dem täter die
straftatbegehung ermöglicht oder zumindest erleichtert“.8)

Es ist zu bedenken, dass bei der straftat aus art. 178a § 1 plstGB9) das kraftfahrzeug zu den tatbestands-
merkmalen gehört. sein Gebrauch, d. h. das Führen, prägt, und nicht nur ermöglicht, die tatverwirklichung.10) im
Lichte der im schrifttum und in der rechtsprechung gefestigten grammatikalischen auslegung des Begriffs des

1) Dabei handelt es sich um straftaten gegen sicherheit im Verkehr.
2) Raglewski, in: Marek (hrsg.), system Prawa karnego, Band 6, warszawa 2010, s. 629 rn. 437.
3) Bestimmen bedeutet „den Zweck, zu dem etwas dienen soll, festlegen” (Szymczak [hrsg.], słownik Języka

Polskiego. Band ii, warszawa 1999), weshalb ein Gegenstand der zur tatbegehung bestimmt war, ein solcher
ist, der der tatbegehung zu dienen hatte, aber dazu nicht verwendet wurde – Raglewski, in: Zoll (hrsg.), ko-
deks karny. Cz. ogólna. Band i, warszawa 2012, art. 44 plstGB rn. 28. in Bezug auf die straftaten aus dem
kapitel xxi plstGB, die von einem trunkenheitsfahrer begangen werden, wird das Fahrzeug einen tatsäch-
lich gebrauchten Gegenstand darstellen.

4) Potulski/Siwek, Przepadek w polskim prawie karnym, kraków 2004, s. 130 ff.; Burzyński, ustawowe okreś-
lenie sankcji karnej, warszawa 2008, s. 195; Marek, kodeks karny. komentarz, warszawa 2010, art. 44
plstGB rn. 6; Raglewski (Fn. 3), art. 44 plstGB rn. 24 m. w. n.

5) Szymczak (Fn. 3), s. 244.
6) Bunikowski, Prokuratura i Prawo 2008, nr. 5, s. 55 ff.
7) urteil des obersten Gerichts vom 27. Juni 2012, V kk 100/12, osnkw 2012, nr. 11, Pos. 118.
8) urteil des obersten Gerichts (7) vom 11. april 1984, rnw 4/84, osnkw 1984, nr. 11-12, Pos. 113.
9) art. 178a § 1 plstGB lautet wie folgt: “wer im trunkenheitszustand oder unter dem Einfluss eines Betäu-

bungsmittels ein kraftfahrzeug im straßen-, wasser- oder Luftverkehr führt, wird mit Geldstrafe, Freiheitsbe-
schränkungsstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.“ (eigene Übersetzung).

10) Raglewski (Fn. 2), s. 659 nb. 482.
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„Gegenstandes, der zur tatbegehung gedient hat“ erscheint eine Einziehung des Fahrzeugs eines trunkenheits-
fahrers bereits in der derzeitigen rechtslage nicht ausgeschlossen.11) Man muss aber gleichzeitig betonen, dass die 
Bejahung der Zulässigkeit einer Einziehung nicht per se die Möglichkeit ihrer anordnung im konkreten Fall nach
sich zieht. Jede solche Entscheidung setzt eine umfassende aufklärung des sachverhalts nach Maßgabe der
Grundsätze der strafzumessung (vor allem des art. 53 und art. 54 § 1 plstGB) voraus, die trotz der streichung
der Einziehung aus dem katalog der strafmittel (sinngemäß) anwendung finden (art. 56 plstGB). Darüber 
hinaus hat das Gericht von der anordnung der Einziehung abzusehen, soweit sie zur schwere der tat außer Ver-
hältnis stehen würde (art. 44 § 3 plstGB). Diese Vorschrift gebietet somit der Einziehung Einhalt – sie be-
schränkt einen weit gefassten rahmen der anwendung des betreffenden rechtsinstituts. auf die Frage der Ver-
hältnismäßigkeit werde ich noch später zurückkommen.

Die Möglichkeit einer Einziehung des Fahrzeugs eines trunkenheitsfahrers hat jedoch das oberste Gericht in
der Besetzung von 7 richtern im Jahr 2008 bestritten.12) Es hat dabei festgestellt, dass das Fahrzeug das sog. ob-
jekt der ausführungshandlung (tatobjekt) der straftat aus art. 178a § 1 plstGB darstellt und somit kein Gegen-
stand sein kann, der zu ihrer Begehung dient oder bestimmt ist. Die schlussfolgerung des Gerichts ist zwar zu-
treffend, denn das objekt der ausführungshandlung und der zur tatbegehung dienende Gegenstand erfüllen
gegensätzliche Funktionen im Verbrechensaufbau. Zweifelhaft ist aber die ihr zugrunde liegende annahme.
Beim objekt der ausführungshandlung handelt es sich um „eine Person, ein objekt oder eine sache, auf die der
täter bei der tatbegehung unmittelbar einwirkt“.13) wenn das nach art. 178a § 1 plstGB strafbare Verhalten, wie
das Gericht hervorhebt, „auf dem Führen eines kraftfahrzeugs beruht“, so ist die Einordnung des Fahrzeugs als
objekt dieser handlung in sich widersprüchlich. Das kraftfahrzeug stellt ein Element dar, das das verbale Merk-
mal „führen“ ergänzt und insoweit die tathandlung mitbestimmt. als Bestandteil dieser handlung kann es nicht
der Gegenstand sein, auf den sie gerichtet ist.14) Die tathandlung und das objekt der ausführungshandlung sind
eigenständige objektive tatbestandsmerkmale, wobei das letztere für den tatbestand nicht konstitutiv ist, insbe-
sondere bei tätigkeitsdelikten, zu denen gerade die straftat des art. 178a § 1 plstGB gehört.15) Eine solche zwei-
gliedrige ausformung der tathandlung kommt unter anderem bei der qualifizierten schlägerei vor: „eine schuss-
waffe, ein Messer verwendet“ (art. 159 plstGB). Es unterliegt allerdings keinem Zweifel, dass diese
Gegenstände solche sind, die zur tatbegehung dienen, und nicht objekte der ausführungshandlung darstellen.16)

im schrifttum wird hingegen zum teil vertreten, dass das objekt der ausführungshandlung den träger des
rechtsguts, das vom täter verletzt wird, darstellt und somit das seiner natur nach abstrakte rechtsgut in sich
trägt.17) stimmt man dieser auffassung zu, lässt sich das Fahrzeug nicht als objekt der ausführungshandlung ein-
stufen. Es ist schwerlich anzunehmen, dass es die sicherheit im Verkehr als universelles rechtsgut oder das Ver-
mögen, das Leben oder die Gesundheit der Menschen als individualrechtsgüter verkörpert.18) obwohl eine trun-
kenheitsfahrt eine Verletzung des täters selbst oder seines Fahrzeugs zur Folge haben kann, visiert die in rede
stehende Vorschrift nicht den schutz des täters an, sondern der durch dessen kriminelles Verhalten bedrohten
Dritten.19)

Gegen die Zulässigkeit der Einziehungsanordnung könnte indes die tatsache vorgebracht werden, dass sich
das Führen eines kraftfahrzeugs in einem Gebrauch erschöpft, auf dessen Verhinderung art. 178a § 1 plstGB ab-
zielt; es stellt gerade diese Verhaltensweise dar, die eine in der Vorschrift ausgedrückte Verhaltensnorm verletzt.
in der deutschen Lehre und Judikatur spricht man insoweit von den sog. Beziehungsgegenständen.20) Dabei han-

11) so auch: Raglewski, Glosa do uchwały sn z dnia 30 października 2008 r., i kZP 20/08, LEx/el. 2008, rn. 6;
Raglewski (Fn. 2) s. 658 rn. 482; Tarapata, Przedmiot czynności wykonawczej a przedmiot służący do po-
pełnienia przestępstwa. uchwały na marginesie uchwały sn z 30 października 2008 r. (sygn. akt i kZP 
20/08), Cz.PkinP 2009, heft 3, s. 131 (146 ff.); Kulik, in: Mozgawa (hrsg.), kodeks karny. komentarz,
warszawa 2014, art. 44 plstGB rn. 7.

12) Beschluss des obersten Gerichts vom 30. oktober 2008, i kZP 20/08, osnk(w) 2008, nr. 11, Pos. 88. Zu-
stimmend: Siwek, Glosa do uchwały sn z dnia 30 października 2008 r., i kZP 20/08, Przegląd sądowy 2009,
heft 7-8, s. 215, 213; Kłączyńska, in: Giezek (hrsg.), kodeks karny. komentarz, warszawa 2012, art. 44
plstGB rn. 8; Szczucki, in: królikowski/Zawłocki (hrsg.), kodeks karny, Część ogólna. Band ii, warszawa
2015, art. 44 plstGB rn. 31.

13) Wróbel/Zoll, Polskie Prawo karne. Cz. ogólna, kraków 2013, s. 206.
14) so, d. h. als „ein Gegenstand, auf den die tathandlung gerichtet ist”, definiert das oberste Gericht den Begriff

des objekts der ausführungshandlung (i kZP 20/08).
16) so auch das oberste Gericht im bereits erwähnten Beschluss vom 30. oktober 2008 (i kZP 20/08).
17) Kulik (Fn. 9), art. 44 plstGB rn. 7; Tarapata (Fn. 9), s. 131 (139 ff.).
18) so auch: Raglewski (Fn. 11), rn. 3; Kulik (Fn. 11), art. 44 plstGB rn. 7; Tarapata (Fn. 11), s. 131 (139 ff.).
19) Tarapata (Fn. 11), s. 131 (141).
20) Eser, in: schönke/schröder § 74 stGB rn. 12a; Joecks, in: Müko, § 74 stGB rn. 19; Herzog/Saliger, in: 

nk-stGB, § 74 stGB rn. 11.
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delt es sich um objekte, die „Gegenstand” der tat waren oder auf die sich die tat „bezieht”.21) sie stellen somit
ein notwendiges Element der tat dar, ohne deren Produkt oder das werkzeug ihrer Begehung zu sein.22) im
Gegensatz zu den zuletzt Genannten erfüllen sie in der struktur der straftat eine rein passive rolle.23) ihre Ein-
ziehung ist nur aufgrund von sondervorschriften möglich (§ 74 abs. 4 stGB). Das Fahrzeug eines trunkenheits-
fahrers, der sich aus § 316 stGB strafbar gemacht hat, fällt nach ganz herrschender Meinung unter die kategorie
der Beziehungsgegenstände.24) seine Einziehung ist mangels einer entsprechenden regelung unzulässig.

Das kriterium des aktiven/passiven Gebrauchs, anhand dessen man die Einziehungstauglichkeit auf der
Grundlage des § 74 abs. 1 stGB bestimmt, d. h. mithilfe dessen man die Gegenstände als solche, die zur Bege-
hung oder Vorbereitung einer vorsätzlichen straftat gebraucht wurden, qualifiziert, ist der polnischen rechtspre-
chung und Lehre unbekannt. stützt man sich hingegen ausschließlich auf die zu Beginn geschilderte wortlaut-
auslegung des Begriffs „Gegenstand, der zur tatbegehung gedient hat“, so lässt sich nicht bestreiten, dass das
Fahrzeug, das von einem täter der straftat aus art. 178a § 1 plstGB geführt wurde, gerade eine solche Funktion
erfüllt. Lediglich Stefański setzt sich mit der Präzisierung des schlüsselbegriffs auseinander und will die Mög-
lichkeit einer Einziehungsanordnung nur auf solche Gegenstände beschränkt wissen, die entweder gar nicht in
der strafnorm vorgesehen wurden oder die zwar zu den tatbestandsmerkmalen gehören, vom Gesetzgeber aber
speziell als instrumenta sceleris ausgestaltet wurden.25) nach der ansicht dieses autors ist daher die Einziehung
eines Fahrzeugs – anders als einer waffe oder eines Messers, deren Gebrauch die strafbarkeit wegen qualifizier-
ter schlägerei (art. 159 plstGB), qualifizierten raubes (art. 280 § 2 plstGB) oder eines tätlichen angriffs auf
einen amtsträger (art. 223 § 1 plstGB) statuiert – unzulässig.26)

im Falle der anderen im kapitel xxi plstGB enthaltenen straftaten eines trunkenheitsfahrers gehört das Fahr-
zeug nicht zu den tatbestandsmerkmalen, insbesondere stellt es weder einen Bestandteil der tathandlung noch
ihr objekt dar.27) wenn der täter eine dieser straftaten verwirklicht, indem er ein Fahrzeug im trunkenheitszu-
stand führt, so wird dieses Fahrzeug de facto zum tatwerkzeug und kann als solches der Entziehung auf der
Grundlage des art. 44 § 2 plstGB unterliegen.28) Es fragt sich allerdings, ob diese Vorschrift auch auf fahrlässi-
ge straftaten anwendung findet, denn die herbeiführung einer katastrophe im Verkehr oder deren Gefahr kann
auch unvorsätzlich sein, die Verursachung eines Verkehrsunfalls erfolgt dagegen immer fahrlässig.29) während
das Merkmal „bestimmt“, das die zweite kategorie der durch art. 44 § 2 plstGB erfassten Gegenstände bezeich-
net, eindeutig auf vorsätzliches handeln hindeutet, gibt die grammatikalische auslegung des Begriffs „gedient
haben“ nichts Eindeutiges her. Darüber, dass ein Gegenstand zu etwas gedient hat, kann man sowohl dann spre-
chen, wenn er bewusst, also zu einem bestimmten Zweck (vorliegend zur tatbegehung) gebraucht wurde, als
auch dann, wenn bereits eine Gesamtwürdigung der tatsächlichen umstände (hier der objektiven tatbestands-
merkmale) die Feststellung zulässt, dass der Gegenstand zu etwas eingesetzt wurde. unklar ist, ob es dem Ge-
setzgeber auf die reine tatsache des Dienens zur tatbegehung ankam, die als solche äußerlich-objektiv vorliegt,
und sich ein rückgriff auf die subjektive tatseite erübrigt, oder aber ob die wahl des terminus „dienen zu“ eine
Zielgerichtetheit des handelns des täters implizieren soll. aus den Entscheidungen des obersten Gerichts ergibt
sich, dass art. 44 § 2 bei fahrlässigen straftaten nicht zur anwendung kommt.30) in der Lehre werden unter-

21) Eser (Fn. 20), § 74 stGB rn. 12a.
22) Joecks (Fn. 20), § 74 stGB rn. 19.
23) Eser (Fn. 20), § 74 stGB rn. 12a.; Joecks (Fn. 20), § 74 stGB rn. 19; Herzog/Saliger (Fn. 20), § 74 stGB 

rn. 11.
24) Joecks (Fn. 20), § 74 stGB rn. 20; Eser, (Fn. 20), § 74 stGB rn. 12a; Fischer, strafgesetzbuch und neben-

gesetze. kommentar, § 74 stGB rn. 10; oLG hamburg nstZ 1982, 246; vgl. auch BGh nJw 1957, 351
m. w. n. im schrifttum und in der rechtsprechung.

25) Stefański, Glosa do uchwały sn z dnia 30 października 2008 r., i kZP 20/08, Prokuratura i Prawo 2009, nr. 3,
s. 143; ders., in: Stefański (hrsg.) kodeks karny. komentarz, Beck online 2015, art. 44 plstGB rn. 61.

26) a. a. o.
27) im Falle der straftaten aus art. 173 und art. 174 plstGB ist das objekt der ausführungshandlung im tatbe-

stand nicht vorgesehen; in Bezug auf die straftat aus art. 177 plstGB soll als solches indes zweifellos „eine
andere Person” qualifiziert werden, die „eine in art. 157 § 1 festgelegte körperverletzung”, „den tod oder
eine schwere Gesundheitsschädigung” erlitten hat.

28) Vgl. urteil des obersten Gerichts vom 21. Dezember 1988, V krn 266/88, osnPG 1989, heft 5, Pos. 62 –
im dem urteil zugrunde liegenden sachverhalt wurde ein Fahrzeug zur Blendung des opfers verwendet.

29) Beschluss des obersten Gerichts vom 20. Mai 2010, V kk 96/10, osnwsk 2010, nr. 1, Pos. 1063; Budyn-
Kulik, in: Giezek, kodeks karny. komentarz, warszawa 2012, art. 177 plstGB rn. 9.

30) Beschluss des obersten Gerichts vom 28. april 1998, ii kkn 547/97, Prok.i Pr.-wkł. 1998, heft 10, s. 2 ff.;
urteil des obersten Gerichts (7) vom 11. april 1984, rnw 4/84, osnkw 1984 nr. 11-12, Pos. 113: „Ein
Gegenstand, der zur tatbegehung dient (art. 48 § 1 plstGB), ist jede nicht unbedingt zum verbrecherischen
Zweck hergestellte sache, deren Gebrauch dem täter die Verwirklichung der beabsichtigten Tat [hervorhe-
bung durch Verfasserin] oder deren einzelnen stadien ermöglicht oder zumindest erleichtert.”
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schiedliche ansichten vertreten.31) in dem Zusammenhang ist es beachtenswert, dass nach dem deutschen recht
die Einziehung von Gegenständen bei fahrlässigen straftaten eine ausnahme von dem in § 74 abs. 1 stGB for-
mulierten Grundsatz darstellt und nur aufgrund einer sondervorschrift zulässig ist.32)

Die Diskrepanz zwischen den im schrifttum präsentierten auffassungen sowie die bisher uneinheitliche
rechtsprechung der ordentlichen Gerichte zeigen auf, dass der wortlaut des art. 44 § 2 plstGB die Einziehung
des Fahrzeugs eines alkoholisierten täters einer straftat aus dem kapitel xxi plstGB nicht eindeutig aus-
schließt. Die diesbezüglichen Gesetzgebungsinitiativen dürften jedoch dafür sprechen, dass dem willen des Ge-
setzgebers zufolge eine Einziehung in derartigen Fällen auf der Grundlage des art. 44 § 2 plstGB nicht möglich
ist, zumal der erste Entwurf bereits zwei Jahre nach dem Erlass des aktuell geltenden strafgesetzbuches vorge-
legt wurde.33) unter Zugrundelegung dieses arguments sowie der stellungnahme des obersten Gerichts ist es an-
gebracht, die Zulässigkeit der Einführung einer ausdrücklichen rechtsgrundlage für die Einziehung von Fahr-
zeugen als sanktion für trunkenheitsfahrer in Erwägung zu ziehen. 

2. Die Zulässigkeit der Einführung einer Rechtsgrundlage für die (fakultative/obli-
gatorische) Einziehung des Fahrzeugs eines Trunkenheitsfahrers

Eine Einziehungsanordnung bewirkt, dass der Eigentümer aus seiner Eigentümerposition dauerhaft verdrängt
wird. Es handelt sich dabei also um den weitgehendsten Eingriff in das recht auf Eigentum. Zu recht hat der Ver-
fassungsgerichtshof34) betont, dass die bloße Erfüllung der formellen Voraussetzungen (gesetzliche Grundlage
und rechtskräftige Gerichtsentscheidung) zur Bejahung der Verfassungsmäßigkeit eines solchen „Einschreitens“
nicht genügt, sondern darüber hinausgehend den anforderungen, die dem in art. 31 abs. 3 plVerf verankerten
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspringen, entsprochen werden muss. 

a. Geeignetheit
aus den bisherigen Gesetzentwürfen ergibt sich, dass die Einführung einer rechtsgrundlage für die Einzie-

hung des Fahrzeug eines alkoholisierten täters einer straftat aus dem kapitel xxi plstGB (ins strafgesetzbuch)
darauf abzielt, „das Problem der trunkenheitsfahrt und der herbeiführung tödlicher Verkehrsunfälle durch alko-
holisierte Fahrer“ zu bewältigen.35) um zu beurteilen, ob die Einziehung ein taugliches Mittel zum Erreichen die-
ses Zwecks darstellt, muss man sich auf die Überlegungen stützen, die ihrer anordnung zugrunde liegen. seit
dem 1. Juli des laufenden Jahres gilt die Einziehung als instrument sui generis der reaktion auf eine straftat mit
den Maßnahmen des strafrechts. seine ausgliederung aus dem katalog der strafmittel wird vom Gesetzgeber
damit erklärt, dass die Begründung dessen „strafcharakters“ nicht haltbar sei.36) Freilich wird jede Einwirkung
auf die Vermögenslage des täters von diesem als eine Form der repression empfunden. Die Einziehung soll je-
doch primär den Verurteilten dazu veranlassen, „mit den Folgen der verübten straftat abzurechnen“, und nicht
ihm ein weiteres Übel zufügen37). noch vor der novellierung hat man in Lehre und rechtsprechung betont, dass
die Einziehung der instrumenta sceleris vor allem eine präventive, und einigermaßen auch eine moralisch-sym-
bolische Funktion erfüllt. Die erste beruht darauf, dass die Fortsetzung krimineller Betätigung durch wegnahme
der dafür tauglichen Gegenstände erschwert oder sogar verhindert wird38); die zweite besteht in der Vernichtung
der Gegenstände, denen die straftat ihren stempel aufgedrückt hat.39)

31) Für das Erstrecken des anwendungsbereiches des art. 44 § 2 plstGB auch auf fahrlässige straftaten plädieren
u. a.: Stefański, in: stefański (Fn. 25), art. 44 plstGB rn. 62; Kłączyńska (Fn. 12), art. 44 plstGB rn. 7;
Kulik (Fn. 11) art. 44 plstGB rn. 6; Filipkowski, in: Guzik-Makaruk (hrsg.) Przepadek przedmiotów i kor-
zyści pochodzących z przestępstwa, warszawa 2012, s. 219. auf dem abweichenden standpunkt stehen u. a.:
Potulski/Siwek (Fn. 4), s. 126 ff.; Burzyński (Fn. 4), s. 196 (siehe dort Fn. 442); Marek (Fn. 4), art. 44 plstGB
rn. 6.

32) Eser (Fn. 20), § 74 stGB rn. 2.
33) auf diesen umstand weisen auch hin: Wilk/Orzeł, Problematyka przepadku pojazdu mechanicznego w razie

skazania sprawcy za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., Przegląd sądowy 2013, heft 2 s. 21 (30) sowie 
Raglewski (Fn. 11), rn. 5.

34) Vgl. urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 29. Juni 2005, sk 34/04, Dz. u. nr. 130, Pos. 1090.
35) Begründung des Entwurfs zum Gesetz über die Änderung des Gesetzes – strafgesetzbuch (Druck nr. 2169).
36) Begründung des Entwurfs zum Gesetz über die Änderung des Gesetzes – strafgesetzbuch und einiger anderer

Gesetze (in der Fassung vom 5. november 2013, Quelle: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-
kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego-2009-2013,
Zugriffsdatum: 25.10. 2015), s. 13. 

37) Szczucki (Fn. 12), Vor art. 44 plstGB rn. 5.
38) Raglewski (Fn. 2), s. 626 rn. 428 ff., Sienkiewicz, o funkcjach przepadku przedmiotów w projekcie kodeksu

karnego, Państwo i Prawo 1997, heft 4, s. 75 (78); die präventive Funktion betont auch Marek (Fn. 4), art. 44
plstGB rn. 1; Kłączyńska (Fn. 12) art. 44 plstGB rn. 1.

39) Kłączyńska (Fn. 12) art. 44 plstGB rn. 1; Sienkiewicz (Fn. 38), s. 75 (77).
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Die Einziehung des Fahrzeugs eines trunkenheitsfahrers kann wohl den Zwecken der General- wie auch der
individualprävention dienen. ihre anordnung zeigt nachdrücklich, dass sich ein verbrecherisches handeln, na-
mentlich eine trunkenheitsfahrt, nicht lohnt. Der Verlust des Fahrzeugs kann – aufgrund des ökonomischen und
außerwirtschaftlichen werts, der ihm in der heutigen welt zukommt – den Fahrer davon abhalten, sich bei näch-
ster Gelegenheit wieder im trunkenheitszustand ans steuer zu setzen, und die Gesellschaft von solchen Verhal-
tensweisen abbringen. Die Einziehungsgefahr kann also zwar abschreckende wirkung haben, zwingend ist dies
aber nicht. Es ist nicht zu verkennen, dass die gesetzliche strafandrohung kein einziger Faktor ist, der die krimi-
nalitätsrate determiniert. anderenfalls würden die mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedrohten Morde gar nicht be-
gangen. Bedenken hinsichtlich der Geeignetheit der Einziehung zum Erreichen der angestrebten Präventionszie-
le löst ferner der umstand aus, dass man sich den Folgen der Maßnahme noch im Vorfeld der tatbegehung
entziehen kann. Es wäre denkbar, ein Fahrzeug zu führen, das auf eine andere Person angemeldet ist, oder Fahr-
zeuge mit dem trinkkumpanen situationsbedingt und kurzfristig zu tauschen.40) Da rechte Dritter an der sache
gemäß art. 44 § 5 plstGB41) einer Einziehung wirksam entgegengesetzt werden können, würde deren anordnung
in den Beispielen an der fehlenden Eigentümerposition des Fahrers scheitern. Einer Eliminierung einer solchen
umgehungsgefahr im wege einer regelung, nach der die Einziehung des Fahrzeugs eines Dritten möglich wäre,
muss widersprochen werden. Denn in Bezug auf das Fahrzeug des täters lässt sich zugegebenermaßen nicht aus-
schließen, dass die Einziehung ihre abschreckende wirkung entfalten kann. Bei der Einziehung von Fahrzeugen,
die nicht im Eigentum des täters stehen, kann der präventive Zweck kaum erreicht werden; darüber hinaus wird
die verfassungsrechtliche Garantie des Eigentumsschutzes (art. 21 i.V. m. art. 64 plVerf) einer vom Gerichtsur-
teil nicht betroffenen Person verletzt. solche Maßnahmen können das Vertrauen der Bürger in die rationalität
und die Gerechtigkeit des Gesetzgebers erschüttern (vgl. art. 2 plVerf).

b. Erforderlichkeit
um über die Erforderlichkeit einer Einführung der Einziehung von Fahrzeugen als sanktion gegenüber trun-

kenheitsfahrern ein urteil zu fällen, müssen zunächst die gegenwärtigen strafrechtlichen instrumente bewertet
werden. Eine folgenlose trunkenheitsfahrt wird mit Geldstrafe, Freiheitsbeschränkungsstrafe oder mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren bestraft. Einem wiederholungstäter (art. 178a § 4 plstGB) droht eine Freiheitstrafe von
drei Monaten bis zu fünf Jahren; die Möglichkeit einer aussetzung der strafvollstreckung zur Bewährung ist auf
besonders begründete Fälle beschränkt (art. 69 § 4 plstGB). Das Gericht ordnet überdies obligatorisch eine
Geldauflage i. s. v. art. 39 Pkt. 7 plstGB zugunsten des Fonds der Verletztenhilfe und der hilfe für ehemalige
strafgefangene (Fundusz Pomocy Pokrzywdzownym i Pomocy Postpenitencjarnej) an: im ersten Fall in höhe von
mindestens 5.000 Zl, im zweiten – in höhe von 10.000 Zl bis zu 60.000 Zl (art. 43a plstGB). in Bezug auf einen
täter, der im trunkenheitszustand die tatbestandsmerkmale der straftaten aus art. 173, 174 oder 177 plstGB
verwirklicht, sieht das Gesetz eine obligatorische außerordentliche strafschärfung sowie eine Buße in höhe von
10.000 Zl bis zu 100.000 Zl vor. 

Die obigen sanktionen wirken sich, genauso wie die Einziehung, auf die Vermögenslage des täters aus und
können den Verurteilten bei einer entsprechenden Festsetzung ihrer höhe in vergleichbarer weise treffen. Einen
anderen Charakter hat hingegen das Fahrverbot aus art. 42 § 2-4 plstGB, das obligatorisch, schlimmstenfalls
dauerhaft, angeordnet wird. Vor dem hintergrund der Mobilität der heutigen Gesellschaft, die sowohl auf priva-
te als auch berufliche Bedürfnisse zurückzuführen ist, dürfte das Fahrverbot ein empfindliches reaktionsmittel
auf die verübte tat darstellen, zumal der täter, der dagegen verstößt, eine weitere straftat begeht. Diese wird
gemäß art. 244 plstGB mit einer Freiheitstrafe bis zu drei Jahren bestraft. Es ist natürlich nicht auszuschließen,
dass die tat nicht aufgedeckt und der Zweck des strafmittels somit verfehlt wird. Es lässt sich aber ebenso nicht
ausschließen, dass der täter, dessen Eigentum an dem Fahrzeug aufgrund der Einziehungsanordnung auf die
staatskasse übergegangen ist, wiederholt im trunkenheitszustand ein anderes – neu gekauftes, bereits im Besitz
stehendes oder fremdes – Fahrzeug führen wird. 

schließlich ist auf das strafmittel der Veröffentlichung des urteils hinzuweisen (art. 43b plstGB). nur schein-
bar kommt ihm eine untergeordnete Bedeutung bei der Bekämpfung von trunkenheitsfahrten zu. Bei einer ent-
sprechenden Einschaltung der Medien kann es zu einem wirksamen instrument der Prävention, insbesondere der
Generalprävention, werden. Die aktuelle rechtslage ist bereits durch erhebliche Punitivität gekennzeichnet. Bei
einer sinnvollen rechtsanwendung kann also derzeit in angemessener weise auf trunkenheitsfahrten reagiert
werden. Es ist nicht zu übersehen, dass die Bewältigung des Phänomens alkoholisierter Fahrer nicht nur in den
aufgabenkreis des strafrechts fällt; das strafrecht soll als Ultima-Ratio-instrument erst subsidiär zum Zuge kom-
men. Die Erweiterung des sanktionskatalogs um die Einziehung des Fahrzeugs erscheint nicht notwendig. Es
lässt sich andererseits nicht verleugnen, dass die Einziehung in Bezug auf einige täter das einzige wirksame
Mittel zur Verhinderung wiederholter trunkenheitsfahrten wäre.

40) so zutreffend Raglewski (Fn. 11), rn. 5.
41) art. 44 § 5 plstGB lautet: „Die Einziehung von Gegenständen i. s. v. § 1 oder § 2 wird nicht angeordnet, wenn

sie dem Geschädigten oder einem anderen Berechtigten zurückzugeben sind.“ (eigene Übersetzung).
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d. Angemessenheit
auf erhebliche Bedenken stößt die Frage der Verhältnismäßigkeit einer Einziehung des Fahrzeugs. Es sollte

daran erinnert werden, dass diese Voraussetzung in art. 44 § 3 plstGB enthalten ist und diese zusätzliche Er-
wähnung im rahmen dieser Vorschrift, d. h. unabhängig von den strafzumessungsregeln, hervorhebt, dass die
repression als solche niemals den Zweck der Einziehung von instrumenta sceleris darstellen darf. Bei einem
Fahrzeug als einem Gegenstand des alltäglichen Gebrauchs, der zur Verwirklichung deliktischer Vorhaben nicht
speziell bestimmt ist, besteht eine besonders hohe Gefahr, dass das präventive und das repressive Element außer
Verhältnis geraten.42) Die anordnung der Einziehung zum nachteil eines täters, der sich erstmalig aus art. 178a
§ 1 plstGB strafbar gemacht hat, würde unstreitig den schwerpunkt dieses Mittels in richtung eines wirtschaft-
lichen Übels verlagern und dadurch den hauptzweck, nämlich den schutz vor wiederkehrenden straftaten, außer
acht lassen. Dass eine trunkenheitsfahrt stattgefunden hat, lässt noch nicht den schluss zu, dass der Verurteilte
künftig nach alkoholkonsum zum autoschlüssel greifen und ein Fahrzeug führen wird. Das Fahrzeug an sich be-
gründet keine Gefährdung der Gesellschaft, sodass seine Verdrängung aus dem umfeld des täters den Zwecken
der Prävention nicht entsprechen wird. anders kann es sich verhalten, wenn der Verurteilte erneut eine trunken-
heitsfahrt begeht und dabei das Fahrverbot missachtet oder sich von der auferlegten Geldstrafe, Geldauflage oder
Pflicht, sich vom alkoholgebrauch abzuhalten, unbeeindruckt zeigt, zumal er eine andere straftat aus dem kapi-
tel xxi plstGB als die bloße folgenlose trunkenheitsfahrt verwirklicht hat. auch in diesem Fall darf das Gericht
bei der Einziehungsanordnung nicht den umstand aus dem Blickfeld verlieren, dass es keine strafe, sondern eine
art Vorbeugungsmaßnahme verhängt.

Es soll betont werden, dass eine im angemessenen Verhältnis zum begangenen Delikt stehende Einziehung nur
dann möglich ist, wenn ihre anordnung fakultativ ist. Eine anordnungspflicht würde das repressive Element die-
ses instruments verdeutlichen. Der Empfindlichkeitsgrad wäre jedoch, anders als bei strafen, nicht von der
schwere der straftat, sondern vom wert des Fahrzeugs abhängig. Dies steht gleichzeitig im widerstreit zum
Grundsatz der Gleichheit vor dem recht (art. 32 abs. 1 plVerf) sowie zum Grundsatz des für alle gleichen
rechtsschutzes des Eigentums (art. 64 abs. 2 plVerf). Die schwerere repression würde nicht denjenigen täter
treffen, der mehr kriminelle Energie aufgebracht hat, sondern denjenigen, dessen Fahrzeug einen höheren Markt-
wert hat. Die Verhältnismäßigkeit der Einziehung erfordert ferner, dass schutzwürdige interessen Dritter beach-
tet werden. Die Einziehungspflicht hätte indes zur Folge, dass ihre anordnung ebenfalls die mit dem täter le-
benden, d. h. die von ihm unterhaltenen oder die ihn unterhaltenden Personen benachteiligen würde. obwohl sich
eine Geldstrafe, -auflage oder -leistung zweifellos auf ihre wirtschaftliche Lage auch auswirkt, stellt das Fahr-
zeug nicht nur einen Vermögensbestandteil dar, sondern auch ein Beförderungsmittel oder ein arbeitswerkzeug;
die Empfindlichkeit seiner Einziehung soll deshalb sowohl unter ökonomischen Gesichtspunkten als auch unter
Berücksichtigung der persönlichen und beruflichen Verhältnisse beurteilt werden.

3. Fazit
nach alledem kann man festhalten, dass die Einziehung des Fahrzeugs eines trunkenheitsfahrers auf dem

Boden des geltenden strafgesetzbuches nicht ausgeschlossen ist. Die Möglichkeit ihrer anordnung steht aller-
dings im Einzelfall unter dem Gesichtspunkt der präventiven Funktion, die dieses Mittel zu verwirklichen hat,
und die sich normativ in der Verhältnismäßigkeitsklausel äußert. Einer anwendung des gegenständlichen instru-
ments widerspricht hingegen das oberste Gericht. obwohl der am 30. oktober 2008 erlassene und in späteren Ju-
dikaten43) bestätigte Beschluss der Diskussion in der Lehre kein Ende setzte, „band“ er den ordentlichen Gerich-
ten gewissermaßen „die hände“. Die Möglichkeit der Einziehung wird somit davon abhängen, ob sich der
Gesetzgeber dazu entschließt, eine ausdrückliche rechtsgrundlage zu schaffen. wenn sich eine fakultative Ein-
ziehung mit einem „sicherheitsventil“ nach dem Vorbild der aktuellen regelung mit der polnischen Verfassung
noch vereinbaren ließe, würde die Einführung einer Einziehungspflicht eine reihe von Best Practices der ver-
nünftigen Gesetzgebung grob beeinträchtigen, zumal die bestehenden instrumente eine angemessene strafrecht-
liche reaktion auf die trunkenheitsfahrt ermöglichen. Man sollte von ihnen nur wirksam Gebrauch machen.

a n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
Mag. aleksandra Żurakowska,
Europa-universität Viadrina Frankfurt (oder)
Große scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (oder)
Email: zurakowska@europa-uni.de

42) Vgl. Sienkiewicz (Fn. 38), s. 75 (77); Raglewski (Fn. 3), art. 44 plstGB rn. 24.
43) urteil des obersten Gerichts vom 12. Mai 2009, iV kk 110/09 LEx nr. 507953; urteil des obersten Gerichts

vom 14. Juli 2010, V kk 126/10 LEx nr. 590297; vgl. auch urteil des obersten Gerichts vom 15. april 2015,
iii kk 82/15, Legalis nr. 1242231.
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DELa-MaDELEinE haLECkEr

weniger ist mehr? – Zur abschaffung des richtervorbehaltes 
bei Blutprobenentnahmen*)

III. Einleitung
Der anstoß für die nachfolgenden Überlegungen fand sich in einem Beschluss des Landgerichts stuttgart1) aus

dem Jahre 2014. Gegenstand der Entscheidungsfindung bildete die Beschwerde gegen eine vorläufige Entzie-
hung der Fahrerlaubnis wegen des dringenden Verdachts einer trunkenheitsfahrt i. s. d. § 316 stGB. Der tatver-
dacht und die daraufhin polizeilich angeordnete Blutprobenentnahme stützten sich hauptsächlich auf Äußerun-
gen der Ehefrau des Betroffenen während eines getätigten notrufs bei der Polizei. Dabei gab sie an, dass ihr
Mann während seiner aufsicht auf das gemeinsame Baby alkohol getrunken habe und mit ihrem auto ins sein
Café „abgeschwirrt“ sei. Von seiten der Polizei danach befragt, um was es ihr jetzt eigentlich gehe, führte sie aus:
„Äh, mir geht‘s darum, das es erstens äh Beweis ist, weil wenn jetzt die scheidung kommt, ich möchte nicht, dass
er mit meiner tochter ohne aufsicht ist, weil jetzt hat man gesehen, er passt auf sie auf und trinkt. – so.“2) wenn
auch für das Gericht die Frage der Verwertbarkeit dieser Äußerungen im Vordergrund stand3), so verdeutlicht die-
ser Fall doch Folgendes: Der tatverdacht einer trunkenheitsfahrt kann auf eher zweifelhaften indizien beruhen
wie dem wenig überzeugenden Versuch der Ehefrau, das umgangsrecht des Betroffenen für den Fall der schei-
dung einzuschränken. und genau dieser aspekt verdient bei der abwägung des Für und wider eines richtervor-
behaltes bei Blutprobenentnahmen4) mehr Beachtung.

III. Anordnungsvoraussetzungen einer Blutprobenentnahme gemäß § 81a Abs. 1, 2 StPO
Es gilt sich zu vergegenwärtigen, dass sich die anordnungskompetenz von staatanwaltschaft und Polizei

gemäß § 81a abs. 2 stPo nicht auf die Voraussetzung der „Gefährdung des untersuchungserfolges“5) be-
schränkt. sie setzt vielmehr gemäß § 81a abs. 1 stPo zusätzlich voraus, das der angetroffene Fahrzeugführer
zum Beschuldigten wird6). Denn nur ein Beschuldigter ist verpflichtet, „untersuchungen und Eingriffe, die der
aufdeckung einer vermeintlich von ihm begangenen tat und der auffindung von Beweismitteln dienen“, zu dul-

*) Mit Fußnoten versehene und überarbeitete Fassung des auf der tagung gehaltenen referates der autorin.
1) LG stuttgart, Ba 2014, 357.
2) LG stuttgart, Ba 2014, 357 (358).
3) im weiteren Verlauf des Verfahrens berief sich die Ehefrau auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht gemäß § 52

abs. 1 nr. 2 stPo. infolgedessen musste sich das Gericht mit der Frage befassen, ob die Äußerungen der Ehe-
frau im rahmen des notrufs den Beschränkungen des § 252 stPo unterliegen. Danach darf die aussage eines
vor der hauptverhandlung vernommenen Zeugen, der erst in der hauptverhandlung von seinem Zeugnisver-
weigerungsrecht Gebrauch macht, nicht verlesen werden. Erfasst werden dabei auch die bei einer nichtrich-
terlichen Vernehmung gemachten angaben einer zeugnisverweigerungsberechtigten Person, vgl. LG stuttgart,
Ba 2014, 357 m. w. nw. im vorliegenden Fall war in diesem Zusammenhang zu klären, ab welchem Zeitpunkt
eine informatorische Befragung oder die (bloße) Entgegennahme von spontanen Äußerungen einer Person
durch die Polizei zu einer Vernehmung i. s. d. § 252 stPo wird.

4) siehe hierzu Putzke, „Der richtervorbehalt als Garantie der unschuldsvermutung“, straFo 2016, 1 ff.; 
Fickenscher, „richtervorbehalt und Blutentnahme“, ZrP 2014, 33 ff.; Meier, „richtervorbehalt bei der Blut-
probe: Verzichtbare Belastung aller Verfahrensbeteiligten?“, ZrP 2010, 223 ff.; Herbst/Theurer, „§ 81a stPo
– kompetenznorm im spannungsfeld zwischen effektiver strafverfolgung bei trunkenheitsfahrten, richter-
vorbehalt und Grundrechten des Beschuldigten“, nZV 2010, 544 ff.; Brocke/Herb, „richtervorbehalt und Ge-
fahr im Verzug bei Blutentnahmen gem. § 81a stPo“, nstZ 2009, 671 ff.; Fickenscher/Dingelstadt, „Der
richtervorbehalt nach § 81a ii stPo bei trunkenheitsfahrten“, nstZ 2009, 124 ff.; Fritsche, „Der richtervor-
behalt bei Blutentnahmen im kontext von alkoholbedingten Verkehrsstraftaten“, nJ 2009, 367 ff.; Krumm,
„richtervorbehalt bei der Blutprobe: weg damit!“, ZrP 2009, 71 ff.; Blum, Der richtervorbehalt bei der Entnah-
me einer Blutprobe“, sVr 2008, 441; Brüning, „Der richtervorbehalt – ein zahnloser tiger?“, Zis 2006, 29 ff.

5) Zur Differenzierung zwischen den Begrifflichkeiten „Gefahr im Verzug“ und „Gefährdung des untersu-
chungserfolges“ siehe Marx, „Der anschein des richtervorbehaltes beim ersten Zugriff der Polizei“, nJ 2010,
240 (241).

6) Vgl. Senge in kk stPo, 7. aufl. 2013, § 81a rn. 2; Meyer-Goßner/Schmitt, stPo, 58. aufl. 2015, § 81a rn. 1 f.; 
Bosch in satzger/schluckebier/widmaier, stPo, 2. aufl. 2016, § 81a rn. 12; Rogall in sk stPo, 4. aufl.
2014, § 81a rn. 6 und rn. 8, wonach die Beschuldigteneigenschaft „als tatbestandliche Voraussetzung eines
Grundrechtseingriffs wirkt“.
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den7) und hinzunehmen, dass er „mit seinem körper als untersuchungsobjekt und Beweismittel im Ermittlungs-
verfahren gegen sich selbst benutzt“ wird8).

Bekanntlich wird die Beschuldigteneigenschaft „durch einen willensakt der zuständigen strafverfolgungsbe-
hörde begründet“9), der i. d. r. in der förmlichen Einleitung des Ermittlungsverfahrens besteht10). Diesen anfor-
derungen soll es genügen, „wenn die Ermittlungsbehörden praktisch Maßnahmen ergreifen, die erkennbar darauf
abzielen, gegen [den Betroffenen] wegen einer straftat vorzugehen“11). Dazu wird auch die anordnung einer
Blutprobenentnahme gemäß § 81a abs. 1 stPo gezählt12). Entscheidend dabei ist jedoch, dass die sachlage be-
reits v o r anordnung der Blutprobenentnahme so gestaltet sein muss, dass sie es rechtfertigt, den angetroffenen
Fahrzeugführer nunmehr in die rolle eines Beschuldigten zu versetzen. Denn erst wenn zureichende tatsächliche
anhaltspunkte i. s. d. § 152 abs. 2 stPo für eine verfolgbare straftat vorliegen, sind die Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens und mit ihm verbundene strafprozessuale Maßnahmen wie die Blutprobenanordnung gegen den
Betroffenen zulässig13). Vage anhaltspunkte und bloße Vermutungen reichen insoweit nicht aus14). Mithin darf
also „nicht nach § 81a stPo prozediert werden, wenn erst durch die Entnahme der Blutprobe festgestellt werden
soll, ob gegen den Betreffenden überhaupt ein tatverdacht der trunkenheit am steuer besteht. Ziel der Maßnah-
me darf es nur sein, einen bereits bestehenden tatverdacht zu erhärten oder zu entkräften“15), keinesfalls ihn zu
begründen16). 

Ergänzend ist in diesem Zusammenhang auf den unterschiedlichen wortlaut in § 81a stPo („Beschuldigter“)
und § 102 stPo („Verdächtiger“) hinzuweisen: Zwar wird im hinblick auf die schwere des Grundrechtseingriffs,
der mit einer wohnungsdurchsuchung verbunden ist, gefordert, dass die Verdachtsschwelle bei Eingriffen nach 
§ 102 stPo nicht unterhalb des anfangsverdachts nach § 152 abs. 2 stPo liegen dürfe17). Gleichwohl wird an-
gesichts der unterschiedlichen Begrifflichkeiten auch vertreten, dass sich beim „Verdächtigen“ der tatverdacht
noch nicht dahingehend konkretisiert haben müsse, dass er die Beschuldigteneigenschaft begründen könne18). Es
genüge bereits die Möglichkeit der Durchführung eines strafverfahrens gegen ihn19). Es mag dahingestellt blei-
ben, welcher ansicht hier im Ergebnis zu folgen ist. Fakt ist, dass durch die wortwahl „Beschuldigter“ in § 81a
stPo der status einer „Verdächtigung“ unterhalb der Verdachtsschwelle des § 152 abs. 2 stPo nicht ausreichen
dürfte. Vielmehr muss der tatverdacht so erheblich sein, dass er die beabsichtigte Maßnahme (Blutprobenent-
nahme) rechtfertigt und auf seiner Grundlage die Beschuldigteneigenschaft schon begründet werden kann. 

Über dieses Erfordernis darf der oftmals in der Diskussion anzutreffende hinweis, dass es sich bei der Blut-
probenentnahme aus medizinischer Sicht um einen harmlosen und ungefährlichen Eingriff handele20), nicht hin-
wegtäuschen. Denn durch die Blutprobenentnahme werden die verfassungsrechtlich geschützten, mithin hoch-
rangigen rechte des Betroffenen auf körperliche unversehrtheit gemäß art. 2 abs. 2 s. 1 GG und auf Freiheit

7) Krause in Löwe/rosenberg, stPo, 25. aufl. 2004, § 81a rn. 2.
8) Krause, a. a. o. – hervorhebung von hier; zu den verfassungsrechtlichen Bedenken wegen des Verstoßes

gegen den nemo-tenetur-Grundsatz siehe Meyer-Goßner/Schmitt, § 81a rn. 1 m. w. nw.
9) BGhst 34, 138 (140).

10) Meyer-Goßner/Schmitt, Einl. rn. 76; vgl. auch BGhst 51, 138 (140).
11) BGhst 51, 150 (157); vgl. auch Rogall in sk stPo, § 81a rn. 6; Trück in Mk stPo, 2014, § 81a rn. 2.
12) Vgl. Krause in Löwe/rosenberg, § 81a rn. 8; siehe auch Bosch in satzger/schluckebier/widmaier, § 81a 

rn. 12
13) Vgl. Senge in kk stPo, § 81a rn. 2; Diemer in kk stPo, § 152 rn. 7; Meyer-Goßner/Schmitt, § 81a rn. 2. 
14) Vgl. BVerfGE 115, 166 (197 f.); BVerfG (kammer), nJw 2014, 3085 (3087); Meyer-Goßner/Schmitt, § 152

rn. 4. 
15) Geerds, „Über strafprozessuale Maßnahmen, insbesondere Entnahme von Blutproben bei Verdacht der trun-

kenheit am steuer“, Ga 1965, 321 (327) – hervorhebung von hier, und ergänzend auf s. 328, wonach auch der
umstand daran nichts ändere, „daß eben erst durch derart unzulässige Maßnahmen die für einen prozessualen
tatverdacht unerläßlichen anhaltspunkte ermittelt werden, weil das Verfahren bestenfalls erst von diesem
Zeitpunkt an – ex nunc – als ordnungsgemäß gelten könnte.“ siehe auch Rogall in sk stPo, § 81a rn. 28;
Bosch in satzger/schluckebier/widmaier, § 81a rn. 12 m. w. nw. 

16) Vgl. Krause in Löwe/rosenberg, § 81a rn. 8.
17) Vgl. Gercke in hk stPo, 5. aufl. 2012, § 102 rn. 6 m. w. nw.   
18) Vgl. oLG köln, Vrs 27, 103 (104); Bruns in kk stPo, § 102 rn. 1; Meyer-Goßner/Schmitt, § 102 rn. 3, je-

weils m. w. nw.
19) Vgl. Bruns in kk stPo, § 102 rn. 1; siehe auch Meyer-Goßner/Schmitt, § 102 rn. 3.
20) Vgl. „Bericht der Expertenkommission zur effektiven und praxistauglichen ausgestaltung des allgemeinen

strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens“, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz (BMJV), oktober 2015, auszugsweise wiedergegeben in Ba 2015, 402 (404): „Die sachgerecht durch
einen arzt vorgenommene Entnahme einer Blutprobe ist weitgehend schmerzfrei und stellt nur einen gering-
fügigen Eingriff dar.“
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gemäß art. 2 abs. 2 s. 2, 104  GG21) tangiert22). und beschriebene Fallkonstellationen, in denen der Gesamtvor-
gang entweder 4½ stunden in anspruch nahm, „der arzt zehn Mal zustechen musste, ehe Blut durch die nadel
floss“ oder es drei Polizeikräfte bedurfte, um eine Fixierung gefahrlos für den arzt und den sich wehrenden Be-
troffenen zu ermöglichen, lassen dann selbst vor ort tätige Polizeibeamte an der „Geringfügigkeit“ des Eingriffs
zweifeln23). 

III. Konsequenzen für die Praxis
um die Entnahme einer Blutprobe wegen des Verdachts einer straftat i. s. d. §§ 315c abs. 1 nr. 1 lit. a, 316

stGB gegen den willen des Betroffenen rechtfertigen zu können, müssen also zureichende anhaltspunkte in
jedem Fall neben dem Führen des Fahrzeuges auch eine rauschmittelbedingte (alkohol, Drogen, Medikamente)
Fahrunsicherheit belegen können. Mal abgesehen davon, dass der Betroffene nicht immer in seiner Eigenschaft
als Fahrzeugführer angetroffen wird, gibt es eben auch Fallgestaltungen, in denen es an zureichenden anhalts-
punkten für eine rauschmittelbedingte Fahrunsicherheit fehlt. angefangen mit zweifelhaften Zeugenaussagen
wie in der einleitend geschilderten Entscheidung des Landgerichts stuttgarts, sofern sich der tatverdacht aus-
schließlich darauf stützt. Dazu wäre gleichsam die anzeige der heimfahrt einer unliebsamen Person aus einer
Gaststätte zu zählen. Denn der Besuch eines wirtshauses indiziert nicht ohne weiteres den konsum rein alkoho-
lischer Getränke24). auch das bloße Zugeben von alkoholkonsum25), wahrnehmbarer atemalkoholgeruch26) und
die Verweigerung eines atemalkoholtests27) dürften jeweils für sich allein noch keinen ausschlaggebenden Ver-
dachtsgrund für eine trunkenheitsfahrt darstellen. 

schwierig gestaltet sich die Verdachtslage zudem in Fällen, in denen dem Fahrzeugführer lediglich ein sog.
„Jedermannsfehler“ – ein Fahrfehler, der ebenso einem nüchternen Fahrzeugführer hätte unterlaufen können –
zur Last fällt wie z.B. abkommen von schneeglatter Fahrbahn, unzureichende Fahrzeugbeleuchtung, rotlicht-
verstoß usw.28)

im rahmen einer Plenardebatte im Bundesrat zum wegfall des richtervorbehaltes bei Blutprobenentnahmen
findet sich dazu folgender relevanter hinweis: „Eine mehrmonatige auswertung der staatsanwaltschaftlichen
und gerichtlichen Entscheidungspraxis des Bereitschaftsdienstes in strafsachen durch die Justizbehörde der
Freien hansestadt hamburg hat ergeben, dass ein nicht zu vernachlässigender teil der anträge – etwa 7 % – auf
Entnahme einer Blutprobe in Verkehrsstrafsachen durch die staatsanwaltschaft zurückgewiesen wurde. Es be-
steht damit ein praktischer Bedarf an einer Überprüfung der polizeilichen Entscheidung.“29)

Mithin gestalten sich die Voraussetzungen für die anordnung einer Blutprobenentnahme gemäß §§ 81a 
abs. 1, 2 stPo weitaus schwieriger, als es die Debatte um den wegfall des richtervorbehaltes vorzugeben
scheint. und es begründet Bedenken gegen die aussage, dass sich die Mitwirkung des richters bei Blutproben-
entnahmen zum Zweck des nachweises von alkohol oder Betäubungsmittel im Blut auf ein „Dann machen sie
mal!“ reduziere30). Zwar wird sich der richter in der regel auf die telefonischen angaben des Polizeibeamten vor

21) sog. Freiheitsbeschränkung aufgrund einer vorübergehende Festnahme des Beschuldigten zur Durchführung
des Eingriffs, für die § 81a stPo eine sog. annexkompetenz begründe, siehe hierzu Krause in Löwe/rosen-
berg, § 81a rn. 7 ff. (str.).

22) Vgl. Senge in kk stPo § 81a rn. 2, 10; Krause in Löwe/rosenberg, § 81a rn. 72 ff.
23) Vgl. Lühmann, „Die gerichtsfeste Einführung der atemalkoholanalyse bleibt auf der politischen agenda“, Ba

2016, sup. 8.
24) Vgl. Bundesrat-Plenarprotokoll 876, stenografischer Bericht, vom 05.11.2010, anlage 4, s. 428 (429); so be-

reits auch Geerds, Ga 1965, 321 (329).
25) Vgl. Geerds, a. a. o.
26) Vgl. Geerds, a. a. o.
27) siehe hierzu die ausführungen des BVerfG (kammer) in nJw 1996, 3071 (3072) im Zusammenhang mit der

anordnung der Entnahme einer Blutprobe nach § 81a stPo für eine Dna-analyse bei tatverdacht i. s. d. 
§ 152 abs. 2 stPo: „insbesondere hat das Gericht zur Begründung des tatverdachts nicht den umstand heran-
gezogen, daß der Beschwerdeführer eine freiwillige teilnahme an der Dna-untersuchung abgelehnt hat; eine
solche Erwägung verstieße freilich gegen rechtsstaatliche Grundsätze (vgl. dazu BVerfG <kammer>, nJw
1996, s. 1587 <1588>).“ Beachte auch Bosch in satzger/schluckebier/widmaier, § 81a stPo rn. 12: „unzu-
lässig sind die in der Praxis leider zu beobachtenden, verdachtsunabhängigen anordnungen der Blutprobenent-
nahme, wenn die polizeiliche aufforderung zur Mitwirkung an einem alkoholtest berechtigt verweigert wurde.“

28) siehe hierzu BVerfG (kammer), Vrs 90 (1996), 1 – rotlichtverstoß; BGh, Dar 1969, 105/oLG naumburg,
Ba 2015, 416 – Vorfahrtsmissachtung; oLG schleswig, Ba 2014, 180/LG aachen, Ba 2012, 168 – abkom-
men von schneeglatter Fahrbahn; oLG köln, Ba 2012, 480/oLG schleswig, Versr 1994, 973 – Fahren mit
überhöhter Geschwindigkeit; oLG hamm, Ba 2004, 357 – auffahrunfall; LG Berlin, zfs 2009, 349 – Über-
fahren eines stopp-schildes; LG Zweibrücken, Ba 2008, 203 – Fahrfehler beim Linksabbiegen; LG Potsdam,
nZV 2005, 597 – unzureichende Fahrzeugbeleuchtung; siehe darüber hinaus auch LG Gießen, Ba 2013, 308.

29) Bundesrat-Plenarprotokoll 876, stenografischer Bericht, vom 05.11.2010, anlage 4, s. 428 (429).
30) Vgl. Bundesrat-Plenarprotokoll 875, stenografischer Bericht, vom 15.10.2010, s. 363. 
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ort verlassen müssen. Gleichwohl steht ihm auch unter diesen umständen ein Ermessens- und Entscheidungs-
spielraum dahingehend zu, ob eine ausreichende Verdachtslage vorliegt, die eine anordnung der Blutprobenent-
nahme rechtfertigt31). 

am rande: hier ist insbesondere die abgrenzung zu der Verdachtslage eines Verstoßes gegen § 24a abs. 1
stVG zu beachten. Zwar ist auch in diesem Fall über § 46 abs. 4 s. 1 owiG die anordnung einer Blutproben-
entnahme gegen den willen des Betroffenen möglich. Diese dürfte aber aufgrund des geringeren unrechtsgehal-
tes einer ordnungswidrigkeit im Vergleich zu einer straftat mit Blick auf das Übermaßverbot nur noch dann 
verhältnismäßig sein, wenn der Betroffene seine Mitwirkung zur Durchführung einer atemalkoholanalyse ver-
weigert32). 

Zudem vermag die Verdachtslage eines Verstoßes gegen § 24a abs. 1, 2 stVG die polizeiliche sicherstellung
(bei freiwilliger herausgabe) bzw. Beschlagnahme eines Führerscheins gemäß §§ 94 abs. 3, 98 abs. 1 s. 1 stPo
wegen „Gefahr im Verzug“ nicht zu rechtfertigen. Denn eine entsprechende Eilkompetenz steht dem einschrei-
tenden Polizeibeamten33) bei Verdacht einer trunkenheits-/Drogenfahrt nur dann zu, wenn „die Gefahr besteht,
[der betroffene Fahrzeugführer] werde ohne die abnahme des Führerscheins weitere trunkenheitsfahrten unter-
nehmen oder sonst Verkehrsvorschriften in schwerwiegender weise verletzen.“34) Der Führerschein darf also in
diesem Falle „nur unter den Voraussetzungen des § 111a abs. 1 stPo“ beschlagnahmt werden , d. h. es muss ein
dringender Verdacht36) für eine Verkehrsstraftat i. s. d. § 69 abs. 1 stGB vorliegen und eine hohe Wahrschein-
lichkeit, dass das Gericht dem Betroffenen die Fahrerlaubnis entziehen wird37). Davon dürfte jedoch nur beim
Verdacht einer Verkehrsstraftat i. s. d. §§ 315c abs. 1 nr. 1 lit. a, 316 stGB auszugehen sein, für die § 69 abs. 2 
nr. 1, 2 stGB eine regelvermutung für die Entziehung der Fahrerlaubnis postuliert38). Der Verdacht eines Ver-
stoßes gegen § 24a abs. 1, 2 stVG bietet indes keine ausreichende rechtsgrundlage für die Beschlagnahme des

31) siehe hierzu auch Geerds, Ga 1965, 321 (327), wonach „es in praxi nicht so sehr auf die tatsache ankommt,
daß ein strafverfolgungsorgan jemand als tatverdächtigen behandelt, sondern darauf, ob dieses gemessen an
den Vorschriften der strafprozeßordnung zur recht erfolgt, weil sonst bloßes Behaupten verbunden mit der
prozessualen Entscheidung jeden beliebigen Bürger rechtmäßig in den status eines Beschuldigten versetzen
würde.“

32) in diesem sinne Krause in Löwe/rosenberg, § 81a rn. 41; Seitz in Göhler, owiG, 16. aufl. 2012, § 46 
rn. 23; siehe zudem Arbab-Zadeh, „ist die zwangsläufige Blutentnahme nach trunkenheitsdelikten noch ver-
fassungskonform?“, nJw 1984, 2615 ff.; indirekt wohl auch Lühmann, Ba 2015, sup 8: „Ein Grundrechts-
eingriff ist jedoch nur dann verhältnismäßig, wenn er erforderlich ist und das mildeste Mittel darstellt. Da uns
eine weniger invasive Methode – der atemalkoholtest mit dem ,Dräger alcotest 71110 Evidential‘ zur Verfü-
gung steht, der in Bußgeldverfahren auch als gerichtsfester Beweis zugelassen ist, ist die Bedingung ,milde-
stes Mittel‘ zu bezweifeln.“

33) in seiner rolle als Ermittlungsbeamter der staatsanwaltschaft, vgl. § 98 abs. 1 s. 1 stPo: „Beschlagnahmen
dürfen nur durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch durch die staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungs-
beamten (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet werden.“

34) BGhst 22, 385. Gemäß § 94 abs. 3 stPo können Führerscheine ferner beschlagnahmt werden, wenn sie „der
Einziehung nach § 74 stGB (zB als tatprodukt einer urkundenfälschung) unterliegen“ oder „auch unmittelbar
nach § 94 i, ii stPo sichergestellt werden, wenn sie als Beweismittel (z. B. einer straftat nach § 267 stGB oder
§ 281 stGB) benötigt werden“, Hartmann in Dölling/Duttge/rössner, Gesamtes strafrecht, 3. aufl. 2013,
stPo, § 94 rn. 11 m. w. nw.  

35) Bt-Drucks iV/651 (amtliche Begründung zum Zweiten Verkehrs-sicherungsgesetz), s. 31; ebenso BhGst
22, 385 ff.; Hauschild in Mk stPo, 2014, § 111a rn. 38. 

36) siehe hierzu Gramse, „Verkehrsstraftat, Führerscheinbeschlagnahme, wohnungsdurchsuchung“, nZV 2002,
345 (348), wonach der einschreitende Polizeibeamte zu prüfen hat, „ob […] nach der rechts-, sach- und Be-
weislage eine hohe wahrscheinlichkeit dafür vorhanden ist, dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfene straf-
tat [i. s. d. § 69 abs. 1 stGB] auch begangen hat. Dies ist m e h r als der ,hinreichende‘ Verdacht in § 203 stPo.
Der dringende tatverdacht darf nur aus bestimmten tatsachen nach dem jeweiligen Ermittlungsstand, nicht
aber aus bloßen Vermutungen hergeleitet werden.“ – hervorhebung von hier.

37) Vgl. Hauschild in Mk stPo, § 111a rn. 38 .
38) siehe hierzu auch Gramse, nZV 2002, 345 (348): „als hilfe für diese Prognoseentscheidung dienen die in 

§ 69 absatz ii stGB aufgeführten ,regelstraftatbestände‘, bei denen grundsätzlich auf ein gefährliches Maß
von Verantwortungslosigkeit des täters im straßenverkehr geschlossen werden kann, ja muss, mit der Folge,
dass sich der Eignungsmangel im sinne des § 69 stGB in der regel aus der – auch erstmaligen – straftat er-
gibt. Daher muss der Polizeibeamte z. B. bei der straftat nach § 316 stGB die charakterliche ungeeignetheit
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Führerscheins gemäß §§ 94 abs. 3, 98 abs. 1 s. 1 stPo39). Mithin wirkt sich die richtige Bewertung der Ver-
dachtslage nicht nur auf die Zulässigkeit der anordnung einer Blutprobenentnahme aus, sondern sie ist auch für
die Frage der Beschlagnahme des Führerscheins von relevanz. wird diese Prüfung den händen einer neutralen
juristischen kontrollinstanz entzogen, so steht wohl zu erwarten, dass die polizeilichen Beschlagnahme des Füh-
rerscheins vermehrt auf widerspruch stößt und es folglich gemäß § 98 abs. 2 s. 1 stPo zu einer Zunahme der
anträge auf gerichtliche Entscheidung kommen wird.

IV. Notwendigkeit einer richterlichen Kontrollinstanz
nun könnte das Erfordernis einer Überprüfungsinstanz gewahrt bleiben, wenn – wie derzeit vorgeschlagen –

die regelmäßige anordnungskompetenz zur Blutprobenentnahme vom richter auf die staatsanwaltschaft über-
gehen würde40). Denn insoweit werde der „vor ort entstandene konflikt zwischen Polizei und Bürger durch einen
nicht unmittelbar beteiligten Dritten mediatisiert und entschärft.“41) Die wahrnehmung dieser rolle durch die
staatsanwaltschaft steht jedoch im „schatten institutioneller Befangenheit“42). Denn die staatsanwaltschaft führt
das Ermittlungsverfahren in eigener Verantwortung (§§ 158 ff. stPo) und ist damit Partei des strafverfahrens. in-
soweit wies DEnCkEr zutreffend darauf hin43), dass es „keine überholte oder falsche wertung des Gesetzes in 
§ 22 stPo [sei], wenn dort derjenige als genau so befangen und vom richteramt ausgeschlossen bezeichnet wird
wie der frühere Verteidiger des angeklagten, der in der sache als Polizist oder staatsanwalt tätig war.“44) Unbe-
teiligter Dritter im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist entsprechend der trennung von anklagebehörde und
Gericht im deutschen strafprozess vielmehr der richter, der nur auf antrag der staatsanwaltschaft tätig wird 
(§ 162 stPo)45). Denn nur eine unabhängige, neutrale instanz, unbeeinflusst von der bisherigen Ermittlungs-
tätigkeit im Verfahren wird in der Lage sein zu prüfen, ob die von staatsanwaltschaft/Polizei angenommenen 
gesetzlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte strafprozessuale Zwangsmaßnahme überhaupt vorliegen46).
Der Ermittlungsrichter hat mithin dafür sorge zu tragen, dass die Zwangsmaßnahmen eine angemessene 
Begrenzung erfahren und der „Eingriff in die Grundrechte messbar und kontrollierbar bleibt.“47) aus diesem
Grund wird die richterliche anordnung von Zwangsmaßnahmen wie die Blutprobenentnahme gemäß § 81a 
abs. 1 stPo funktionell auch als materielle rechtsprechungstätigkeit eingeordnet, bei der der richter in

des Beschuldigten für die Beschlagnahme des Führerscheins nicht zusätzlich näher prüfen.“ Ergänzt sei hier,
dass selbst im Falle des Verdachts einer straftat gemäß §§ 315c abs. 1 nr. 1 a, 316 stGB die Voraussetzun-
gen i.s.d. § 111a abs. 1 stPo nicht immer unproblematisch zu bejahen sind. Denn es können durchaus be-
sondere umstände vorliegen, die die anordnung der Entziehung der Fahrerlaubnis entgegen § 69 abs. 2
stGB als entbehrlich erscheinen lassen wie bspw. der Bagatellcharakter der anlasstat, vgl. oLG Düsseldorf,
Beckrs 1990, 04869. Diesen aspekt hat auch der in Eikompetenz handelnde Polizeibeamte zu beachten,
ebenso Gramse, nZV 2002, 345 (348).

39) Der umstand, dass die Fahrerlaubnisbehörde bei einem Verstoß gegen § 24a abs. 2 stVG sofort befugt sein
kann, die Fahrerlaubnis zu entziehen (z. B. gemäß § 46 abs. 1 FeV i.V. m. anlage 4 nr. 9.1), führt zu keiner
anderen rechtlichen Bewertung.  

40) Vgl. „Bericht der Expertenkommission zur effektiven und praxistauglichen ausgestaltung des allgemeinen
strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens“, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz (BMJV), oktober 2015, auszugsweise wiedergegeben in Ba 2015, 402 ff.; siehe hierzu bereits Bundes-
rat-Plenarprotokoll 876, stenografischer Bericht, vom 05.11.2010, anlage 4, s. 428 (429). Der ak i des 54.
Verkehrsgerichtstages befürwortete sogar in seinen Empfehlungen die schaffung einer originären anord-
nungskompetenz für die Ermittlungspersonen der staatsanwaltschaft (Polizei), vgl. Nathow, Bericht über Er-
öffnungsveranstaltung und die arbeitskreise, Ba 2016, 103 (104).

41) Bundesrat-Plenarprotokoll 876, a. a. o.
42) Diese Bezeichnung stammt vom ehemaligen Präsidenten des Verkehrsgerichtstages Prof. Dr. Friedrich Den-

cker, er verwendete sie in seiner Eröffnungsansprache auf dem 47. Verkehrsgerichtstag 2009 in Goslar, Ba
2009, 80 (82).

43) allerdings im Zusammenhang mit der konkurrenz zwischen atem- und Blutalkoholmessungen als standard
im strafverfahren und der aus seiner sicht notwendigen wahrung der Feststellung der Blutalkoholkonzentra-
tion durch den neutralen sachverständigen, siehe hierzu näher Dencker, Ba 2009, 80 (81 f.)

44) Dencker, Ba 2009, 80 (82).
45) BVerfGE 103, 142 (151).
46) Vgl. BVerfGE a. a. o.
47) BVerfGE a. a. o.
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eigener kompetenz als organ der rechtspflege entscheide48). Folglich sollte unter rechtsstaatlichen Gesichts-
punkten die Entscheidung über Eingriffe in verfassungsrechtlich geschützte Grundrechte des Beschuldigten in
den händen unabhängiger Gerichte verbleiben. Eine Übertragung der anordnungskompetenz für Blutprobenent-
nahmen im Bereich der straßenverkehrsdelikte vom richter auf den staatsanwalt ist vor diesem hintergrund
nicht zu befürworten.

a n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
Dr. Dela-Madeleine halecker
Europa-universität Viadrina
Große scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (oder)
Email: halecker@europa-uni.de

48) Vgl. Griesbaum in kk stPo, § 162 rn. 1 a m. w. nw.
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CaroLa uhLiG

Die (schutz-)Behauptung des nachtrunks

1. Allgemeines zur Nachtrunkbehauptung
Mit dem nachtrunk sind im allgemeinen Fälle gemeint, in denen der Beschuldigte1) – in unserem Fall der

autofahrer – geltend macht, zur alkoholaufnahme sei es erst nach Ende der vermeintlichen trunkenheitsfahrt,
aber noch vor der für die Ermittlung der Bak relevanten Blutentnahme gekommen. Demnach habe er im tat-
zeitpunkt der autofahrt nicht die festgestellte Bak gehabt und sei entweder nüchtern gewesen, oder aber er habe
zumindest eine geringere als die festgestellte Bak gehabt. 

Denkbar ist in diesem Zusammenhang beispielsweise die Einlassung, man sei nach dem unfall so schockiert
gewesen, dass man erst einmal „einen trinken“ musste, um sich zu beruhigen. und dies ist in der Praxis durchaus
auch denkbar, da zwischen dem tatzeitpunkt und der Blutentnahme mitunter eine nicht unerhebliche Zeitspanne
liegen kann, so dass dem autofahrer Zeit für einen nachtrunk bleibt. als Beispiel sei hier der Fall genannt, dass
Dritte eine vermeintliche trunkenheitsfahrt beobachten, daraufhin (nachdem sie ggf. etwas Zeit haben verstrei-
chen lassen) die Polizei alarmieren, die Polizei anhand des mitgeteilten kfZ-kennzeichens eine halterabfrage
vornimmt und dann den halter an dessen wohnsitz aufsucht, um ihn anschließend – bei entsprechend begründe-
ten Verdacht auf eine trunkenheitsfahrt und einer darüber hinaus bestehenden notwendigkeit der Blutentnahme
zur Feststellung der Bak – zu einem arzt bringt, der dann eine Blutentnahme vornimmt. 

Das Gericht muss sich mit einer solchen entlastenden Einlassung dann kritisch auseinandersetzen. Denn wenn
der nachtrunk tatsächlich stattgefunden hat, so ist er – wie beispielsweise auch der stündliche alkoholabbauwert
– im rahmen der rückrechnung zur Bestimmung der Bak im Zeitpunkt der autofahrt zu berücksichtigen. Das
heißt, hier ist es aufgabe des Gerichts zu überprüfen, welche anteile der festgestellten alkoholisierung tatsäch-
lich auf den nachtrunk zurückzuführen sind. allerdings ist die nachtrunkbehauptung in der Praxis nur dann re-
levant, wenn die angegebene nachtrunkmenge zur unterschreitung eines im Bereich des straf- und ordnungs-
widrigkeitenrechts im Zusammenhang mit einer trunkenheitsfahrt relevanten Bak-Grenzwertes führt.2) D. h.,
wenn der Beschuldigte bei einer festgestellten Bak von 2,0 ‰ behauptet, er sei zwar alkoholisiert auto gefah-
ren, habe aber nach der autofahrt noch einen schluck rotwein (10 ml; mittlerer alkoholgehalt von 12 Vol %) ge-
trunken, dann ist diese nachtrunkbehauptung unerheblich, weil auf jeden Fall – auch unter Berücksichtigung des
nachtrunks – die Grenzwerte für die annahme einer strafrechtlich relevanten absoluten Fahruntüchtigkeit 
(1,1 ‰) und einer ordnungswidrigkeit nach § 24a stVG (0,5 ‰) offensichtlich überschritten worden sind.

Das Gericht wird im Falle der nachtrunkbehauptung in der regel eine gutachterliche stellungnahme in auf-
trag geben und zwar mit dem inhalt, dass der behauptete nachtrunk (mit hilfe einer Begleitstoffanalyse) zu über-
prüfen und die tatzeit-Bak zu berechnen ist. Falls diese Bak unter 1,1 ‰ liegen sollte, so wird zusätzlich eine
stellungnahme zur Fahrtüchtigkeit des Beschuldigten erbeten. 

2. Möglichkeiten der Überprüfung der Nachtrunkbehauptung
im hinblick auf die Überprüfung der nachtrunkbehauptung kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht, die

im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen.3)

a) Überprüfung durch zweite Blutentnahme
Ein behaupteter nachtrunk kann auch dadurch überprüft werden, dass eine zweite Blutentnahme vorgenom-

men wird und zwar im abstand von ca. 30 Minuten nach der ersten Blutentnahme. aufgrund der Eingriffsinten-
sität und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und ist eine zweite Blutentnahme allerdings nur dann anzuordnen,

1) Beschuldigter bzw. angeklagter. aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im folgenden text auf die gleich-
zeitige Verwendung beider Begriffe verzichtet und stattdessen nur der Beschuldigte genannt.

2) als relevante Bak-Grenzwerte kommen dabei folgende werte in Betracht: Eine – im rahmen der § 315c 
abs. 1 nr. 1 a) und § 316 stGB relevanten – sog. absolute Fahruntüchtigkeit wird von der rechtsprechung bei
einer Bak von mindestens 1,1 ‰ unwiderleglich angenommen (BGhst 37, 89). unzulässig ist insoweit ein
Gegenbeweis dahingehend, dass der autofahrer im konkreten Einzelfall trotz Erreichen des Grenzwertes den-
noch fahrtüchtig war (Fischer, stGB, § 316, rn. 13 m. w. n.). Eine sog. relative Fahruntüchtigkeit wird dage-
gen angenommen, wenn der Grenzwert von 1,1 ‰ nicht erreicht oder nicht nachgewiesen ist und zusätzlich
bestimmte ausfallerscheinungen den schluss auf eine alkoholbedingte Fahrunsicherheit zulassen. als richt-
wert gilt hier i. d. r. ein Grenzwert von 0,3 ‰, wenn weitere anzeichen hinzutreten. Demgegenüber liegt beim
Führen eines kfZ im straßenverkehr ab einer Bak von 0,5 ‰ eine ordnungswidrigkeit nach § 24a stVG vor.

3) Eine durch Messung der atemalkoholkonzentration (aak) ermittelte Bak hat zwar i. r.v. § 24a stVG Be-
weiswert, im strafverfahren ist sie als Beweismittel jedoch ungeeignet. Fischer, stGB, § 316, rn. 23 m. w. n.
Gleiches muss dann im hinblick auf die Überprüfung der nachtrunkbehauptung durch die Ermittlung der
aak gelten.
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wenn der Beschuldigte einen nachtrunk behauptet oder dieser möglich erscheint.4) Dabei werden die beiden fest-
gestellten Bak-werte verglichen und wenn die Bak der zweiten Blutprobe niedriger ist als die der ersten Probe,
so spricht dies gegen den behaupteten nachtrunk. Denn wenn man erst nach der vermeintlichen trunkenheits-
fahrt alkohol zu sich genommen haben will, so müsste die Bak der zweiten Blutprobe eigentlich höher sein als
die der ersten Probe. 

allerdings liefert solch eine zweite Blutprobenanalyse wohl nur dann zuverlässige Erkenntnisse, wenn es sich
um einen sturzartigen nachtrunk in erheblichen Mengen handelt und genaue kenntnisse zum trinkverlauf be-
stehen.5) Zum teil wird auch eingewandt, dass nur dann präzise Ergebnisse zu erwarten sind, wenn die erste Blut-
entnahme früher als eine halbe stunde nach dem trinkende erfolgt, was allerdings in der Praxis oft nicht der Fall
sein dürfte.6) aufgrund des eingeschränkten Beweiswertes7) wird zum teil davon ausgegangen, dass einzelne
Bundesländer auf die anordnung einer zweiten Blutentnahme in Zukunft verzichten können.8)

b) Überprüfung durch Feststellung der Harnalkoholkonzentration (HAK)
Der vom körper aufgenommene alkohol wird u. a. auch durch den harn wieder ausgeschieden. Dabei folgt die

harnalkoholkurve mit einer gewissen Verzögerung der Blutalkoholkurve. insoweit ist grundsätzlich davon aus-
zugehen, dass der behauptete nachtrunk auch durch die Feststellung der hak überprüfbar ist.9)

Die abgabe einer harnprobe ist rechtlich allerdings nicht erzwingbar, da der Eingriff (Legen eines katheters)
aufgrund des infektionsrisikos unverhältnismäßig ist. Die abgabe kann daher nur freiwillig durch den Beschul-
digten erfolgen. sofern die Möglichkeit der Feststellung der hak im Falle der nachtrunkbehauptung eine Über-
prüfung durch eine zweite Blutentnahme überflüssig machen würde, sollte der Beschuldigte auf die Möglichkeit
der harnprobe auf jeden Fall hingewiesen werden.10)

c) Rechnerische Überprüfung durch Widmark-Formel
Eine Überprüfung des behaupteten nachtrunks kann demgegenüber auch rein rechnerisch mit hilfe der wid-

mark-Formel erfolgen.11) Dabei wird die Bak errechnet, die sich allein aus dem behaupteten nachtrunk ergeben
würde, wenn dieser tatsächlich stattgefunden hätte, und anschließend wird untersucht, ob und inwieweit dieser
wert mit der tatsächlich festgestellten Bak und der Einlassung des Beschuldigten im hinblick auf die konsu-
mierte alkoholmenge (ohne den nachtrunk) in Einklang zu bringen ist. 

d) Überprüfung durch alkoholphysiologische Aspekte
Ein behaupteter nachtrunk ist auch dann als extrem unwahrscheinlich einzustufen, wenn beim Beschuldigten

keine erheblichen alkoholbedingten ausfallerscheinungen zu beobachten sind, obwohl er behauptet, er habe nach
der vermeintlichen trunkenheitsfahrt in kurzer Zeit erhebliche Mengen an alkohol getrunken. Denn aufgrund
der sog. anflutungssymptomatik ist bei einer kurzfristigen umfänglichen alkoholaufnahme, die zu einer Bak
von über 1,5 ‰ führt, mit sehr deutlichen auffälligkeiten zu rechnen.12)

e) Überprüfung durch Begleitstoffanalyse
in der Praxis wird die nachtrunkbehauptung i. d. r. durch eine Begleitstoffanalyse13) überprüft, die grundsätz-

lich mit der Blutprobenanalyse zur Ermittlung der Bak einhergeht. neben wasser und Ethanol enthalten alko-
holische Getränke nämlich immer auch eine mehr oder weniger große anzahl von Begleitstoffen, wozu neben
aromastoffen auch die Begleitalkohole gehören, die dann in unterschiedlicher konzentration vorliegen. Die
konzentration in dem Getränk ist dabei abhängig vom herstellungsprozess und den verwendeten Grundstoffen.

4) Ferner/xanke, alkohol im straßenverkehr. Messverfahren, Bußgeldverfahren, strafverfahren. 2006, s. 38; so
auch nr. 3.5.4. der von den Bundesländern vereinbarten „richtlinien über die Feststellung von alkohol-, Me-
dikamenten- und Drogeneinfluss bei straftaten und ordnungswidrigkeiten sowie für die sicherstellung und
Beschlagnahme von Fahrausweisen“ (riBa), die von den Bundesländern als entsprechende Erlasse umgesetzt
worden sind.

5) Fischer, stGB, § 316, rn. 20 m. w. n.; iffland, nZV 1996, 130.
6) iffland, nZV 1996, 130 m. w. n.
7) Vgl. Fischer, stGB, § 316, rn. 20; Ferner/xanke, a. a. o., s. 38.
8) so z. B. strafgesetzbuch. Leipziger kommentar, Bd. 11, §§ 306–323, 12. auflage 2008, § 316 (Bearbeiter:

könig), rn. 85 (Fn. 255).
9) Fischer, stGB, § 316, rn. 20 m. w. n.; ausführlich hierzu iffland, nZV 1996, 130, 131 f.

10) Ferner/xanke, a. a. o., s. 38 m. w. n.
11) Vgl. hierzu Fischer, stGB, § 20, rn. 14 m. w. n.
12) kaufmann, Begleitstoffanalyse: Möglichkeiten und Grenzen, s. 2 (abrufbar unter: http://www.unimedizin-

mainz.de/fileadmin/kliniken/rechtsmedizin/Dokumente/Begleitstoffanalyse_homepage.pdf).
13) ausführlich hierzu Bonte u. a., Die Begleitstoffanalyse – Eine neue Methode zur Begutachtung von nach-

trunk-Behauptungen, nJw 1982, 2109; Die Begleitstoffanalyse ist zudem durch die rechtsprechung aner-
kannt: oLG Celle, Dar 1984, 121.
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Man differenziert zwischen begleitstoffarmen und begleitstoffreichen Getränken. Zu den begleitstoffarmen
Getränken zählen zum Beispiel wodka oder korn, die lediglich eine geringe konzentration an Methanol und
sonst keine weiteren Begleitstoffe haben. Beim obstbrand als begleitstoffreiches Getränk sind dagegen alle Be-
gleitalkohole in unterschiedlicher konzentration zu finden. Die Mehrzahl der alkoholischen Getränke hat eine
mäßige konzentration von Begleitalkoholen.

Da die Begleitstoffe in ihrer jeweiligen konzentration auch ins Blut gelangen, kann man mit der Begleitstoff-
analyse zum einen nachprüfen, ob das angegebene Getränk bei der alkoholisierung überhaupt eine rolle spielte.
Zum anderen kann man den konsum der behaupteten alkoholischen Getränke nicht nur mengenmäßig, sondern
auch zeitlich einordnen, da die Begleitalkohole ein unterschiedliches stoffwechselverhalten und somit eine indi-
viduelle abbaugeschwindigkeit haben. Mit anderen worten ist die im Blut festgestellte konzentrationen der Be-
gleitstoffe nicht nur von der art des konsumierten alkoholischen Getränks, sondern auch von der trinkmenge und
von der Zeitspanne zwischen dem konsum und der Blutentnahme abhängig.

aus den angaben des Beschuldigten zum alkoholkonsum (art, Menge, trinkzeit), seinen körperdaten und
dem Zeitraum zwischen dem trinkende und der Blutentnahme lassen sich Erwartungswerte für die einzelnen Be-
gleitstoffe errechnen14), die dann mit den tatsächlich im Blut festgestellten Begleitstoffgehalten verglichen wer-
den.15) unterschreitet der Befund die errechnete Mindesterwartung im hinblick auf die Begleitstoffkonzentra-
tion, ist je nach dem relativen Verhältnis der stoffe zueinander auf eine zeitlich länger zurückliegende
alkoholaufnahme oder eine kleinere trinkmenge zu schließen. in diesem Fall sind die angaben des Beschuldig-
ten zur alkoholaufnahme als widerlegt anzusehen. Zwar kann der Beschuldigte in diesem Fall seine angaben
noch korrigieren, so dass sie ggf. nicht mehr im widerspruch zur gemachten Begleitstoffanalyse stehen. aller-
dings obliegt es dann der richterlichen Beweiswürdigung, inwieweit diese korrigierten angaben zu berücksichti-
gen sind. auch darf der richter nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass infolge der gutachterlichen widerle-
gung der konkret gemachten angaben zum trinkverhalten gar kein nachtrunk stattgefunden hat.16) Denn oft
kommt es in der Praxis vor, dass zwar ein nachtrunk tatsächlich stattgefunden hat, der Beschuldigte allerdings im
hinblick auf die trinkmenge übertrieben hat.

Die aussagekraft einer Begleitstoffanalyse hängt dabei von mehreren Faktoren ab. Zum einen lassen sich mit
der analyse Zeiträume von bis zu zweieinhalb stunden nach dem trinkende präzise überprüfen.17) Zudem sind
die Ergebnisse um so genauer, je kürzer der nachtrunkzeitraum ist und je genauer die angaben zu den konsu-
mierten alkoholischen Getränken sind. Zum anderen ist eine hohe aussagekraft gegeben, je größer die aus dem
nachtrunk resultierende Bak ist.

3. Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es in der Praxis eine reihe von Möglichkeiten gibt, um einen

vom Beschuldigten behaupteten nachtrunk zu überprüfen. insbesondere durch die Begleitstoffanalyse können
oft auf präzise weise mögliche schutzbehauptungen widerlegt werden. allerdings hängt die aussagekraft der Be-
gleitstoffanalyse von mehreren Faktoren ab. insbesondere wenn vom Beschuldigten nur unspezifische angaben
zum konsumierten Getränk und zur trinkmenge gemacht werden (können), ist eine Begleitstoffanalyse nicht
möglich bzw. sind die Ergebnisse eher spekulativ. Eine gutachterliche Überprüfung der nachtrunkbehauptung
dürfte auch dann kaum gelingen, wenn der Beschuldigte in seiner Einlassung glaubhaft behauptet, dass zwischen
der ggf. vor der Fahrt erfolgten alkoholaufnahme, der trunkenheitsfahrt selbst und dem nachtrunk lediglich ein
kurzer Zeitraum lag und sich demnach alles innerhalb weniger Minuten zugetragen haben soll. 

Die nachtrunkbehauptung kann daher trotz entsprechender Überprüfungsmöglichkeiten des Gutachters
weiterhin eine erfolgsversprechende schutzbehauptung sein. Entscheidend ist dann die freie richterliche Be-
weiswürdigung (§ 261 stPo). insoweit dürfte es also darauf ankommen, ob die Einlassung des Beschuldigten
insgesamt glaubhaft und schlüssig ist. wird die nachtrunkbehauptung durch glaubhafte Zeugenaussagen bestä-
tigt? Gelten die zum erfolgten alkoholkonsum gemachten angaben des Beschuldigten durch einen Vergleich der
daraus berechneten Bak mit der durch die Blutentnahme ermittelten Bak als widerlegt? Dann wird dies in der
regel in erheblichen Maße zur annahme der unglaubwürdigkeit der Einlassung beitragen. oder konnte der Be-
schuldigte glaubhaft machen, dass er infolge des alkoholgenusses und daraus resultierender Erinnerungslücken
keine genauen angaben zu seinem trinkverhalten machen kann? Dann müsste man unter umständen (wenn
keine weiteren anhaltspunkte gegeben sind, die gegen die annahme eines nachtrunks sprechen) in dubio pro reo

14) Für die Berechnung der Erwartungswerte werden in der Praxis die von Bonte in trinkversuchen gewonnenen
korrelationsformeln für die jeweiligen Begleitstoffe angewandt. 

15) Eine im rahmen der Begleitstoffanalyse festgestellte Methanolkonzentration von über 10 mg/l ist in der Pra-
xis ein deutlicher hinweis auf einen chronischen alkoholmissbrauch, da ein solcher wert nicht mit einer ein-
maligen alkoholaufnahme zu erzielen ist. kaufmann, a. a. o., s. 5.

16) oLG koblenz, Beschluss vom 20. 03. 2015 (az: 1 oLG 3 ss 179/14), Fundstelle: Blutalkohol 2015, 275.
17) kaufmann, a. a. o., s. 3.
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zu Gunsten des Beschuldigten davon ausgehen, dass für eine strafbarkeit relevante teile der alkoholisierung auf
einen möglichen nachtrunk zurückzuführen sind. im sinne einer effizienten strafverfolgung wäre anzuraten,
dass die Polizei im Falle der Ermittlungen zu einer möglichen trunkenheitsfahrt immer auch eventuell vorhan-
dene (leere oder geöffnete) Flaschen alkoholischer Getränke am tatort sicherstellt, um ggf. eine Begleitstoffana-
lyse zu ermöglichen und um die gemachten angaben des Beschuldigten zu überprüfen. 

trotzdem scheint die Vornahme einer Begleitstoffanalyse (neben der Feststellung der harnalkoholkonzentra-
tion) grundsätzlich der anordnung einer zweiten Blutprobe insgesamt vorzuziehen sein. Denn eine zweite Blut-
entnahme ist in vielen Fällen schlicht ungeeignet, um einen nachtrunk zu überprüfen (s. o.) und zusätzlich pro-
zessual bedeutsame tatsachen i. s. v. § 81a abs. 1 s. 1 stPo festzustellen.18) sie stellt aber einen erheblichen
Eingriff in die körperliche integrität des Beschuldigten dar. Zudem bietet die Begleitstoffanalyse den Vorteil, dass
der Beschuldigte sich nicht sofort auf den nachtrunk berufen muss. Denn eine Überprüfung des behaupteten
nachtrunks kann durch die Begleitstoffanalyse auch nachträglich anhand der einmal entnommenen Blutprobe er-
folgen.19) anders ist dies jedoch bei der Doppelblutentnahme: sofern der Beschuldigte gegenüber der Polizei zu-
nächst die aussage verweigert, einen möglichen nachtrunk damit zunächst verschweigt, somit eine zweite Blut-
entnahme vermeidet und erst später im rahmen der hauptverhandlung angaben zu den tatsächlich konsumierten
alkoholischen Getränken macht (die auch zur festgestellten Bak passen) und einen relevanten (nicht mehr nach-
prüfbaren) nachtrunk behauptet, besteht die begründete Gefahr, dass das Gericht in einem solchen Fall nicht
ohne weiteres in dubio pro reo einen nachtrunk annehmen wird, sondern stattdessen hierin eine reine schutzbe-
hauptung des Beschuldigten sehen könnte.20) Da keine zweite Blutentnahme vorgenommen wurde, wird es für
den Beschuldigten schwer gegenüber dem Gericht einen nachtrunk glaubhaft zu machen. wenn also am Verfah-
ren der Doppelblutentnahme festgehalten wird, ist der Beschuldigte im sinne einer effektiven strafverteidigung
quasi gezwungen, den nachtrunk sofort gegenüber den Polizeibeamten zu behaupten. Dies scheint allerdings aus
strafprozessualer und rechtsstaatlicher sicht bedenklich.

a n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
Carola uhlig
Europa-universität Viadrina 
Große scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (oder)
Email: uhlig@europa-uni.de

18) iffland, Verkehrsrecht aktuell, 2000, 107.
19) insoweit ist eine Begleitstoffanalyse zumindest bei kühl gelagerten Blutproben (4°C) über mehrere Monate

möglich. ausführlich hierzu aderjan, schmitt, schulz, nVZ 2007, 167, 170.
20) iffland, nZV 1996, 130; Ferner/xanke, a. a. o., s. 40.
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Dauerhafte arzneimitteleinnahme – Frage nach Fahrsicherheit 
und der Fahreignung – teil ii

– Möglichkeiten eines analytischen Labors –

steady use of pharmaccutacial substances –
question concerning safe driving and drivers fitness

– Opportunities of an analytical laboratory – 

1. Einleitung
Die Problematik einer Medikamenteneinnahme ist ein aktuell sehr diskutiertes thema in

der Verkehrsmedizin [1-3]. wie schon in teil i dieser Doppelpublikation (Ba 2016, 289)
dargestellt [4], findet sich in den derzeitigen Formulierungen sowohl des § 24a abs. 2
straßenverkehrsgesetz (stVG) als auch den Begutachtungsleitlinien zur kraftfahreignung
[5] in abschnitt 3.14.1 ein Passus, in dem es um „eine bestimmungsgemäße Einnahme
eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels“ geht.

Es ist davon auszugehen, dass damit nicht die „bestimmungsgemäße Einnahme“ nach
der Definition der arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (Label-use bzw.
off-Label-use) zu verstehen ist. Vielmehr ist wohl mit der Formulierung „für einen kon-
kreten Krankheitsfall“ die im regelfall symptombezogene indikation gemeint. Zudem
wird mit der Formulierung „verschriebenes Arzneimittel“ auf ein rezept verwiesen. hier
müssen eine eindeutige arzneimittelbezeichnung, die Darreichungsform, die Bezeichnung
und Gewichtsmenge/Dosis pro Darreichungsform sowie eine Gebrauchsanweisung mit
Einzel- und tagesdosen vermerkt sein.

in tabelle 1 findet sich eine auflistung verkehrsmedizinisch relevanter arzneimittel. 
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Arzneimittelgruppe Substanz-/Wirkstoffbeispiele Gefährdung Risikograd

Analgetika (Opioide) Morphin, Codein, Dihydroco-
dein, substitutionsstoffe (Me-
thadon, Buprenorphin), Fenta-
nyl, oxycodon, hydromorphon,
tilidin, tramadol

starke analgesie, sedierung,
ggf. Entzugssymptomatik,
stimmungs- und antriebsän-
derung, Veränderung kogniti-
ver und sensorischer Leis-
tungsfähigkeit

++ bis ++++

Nicht-opioide 
Analgetika

salicylate, Paracetamol, 
Propyphenazon, Phenacetin

unbedenkliche Monopräpa-
rate (ggf. kopfschmerzen,
Übelkeit, schwindel); 
Gefährdung durch Mischprä-
parate z. B. mit Coffein

– bis +++

Antidiabetika insulin, sulfonylharnstoff-
derivate

hyper- und hypoglykämien,
besonders in Phasen der 
neu-/umstellung

++ bis +++

Antiepileptika Clonazepam, Phenobarbital,
Phenytoin, Primidon

Beeinträchtigung zentral-
nervöser Funktionen und 
sedierung

++ bis +++

Antihistaminika Diphenhydramin, Promethazin,
ketotifen

je nach substanzklasse mehr
oder weniger ausgeprägte 
sedierung

+ bis +++

Antihypertensiva Clonidin, reserpin, Guanethi-
din, Prazosin, Enalapril, Capto-
pril, Lisinopril, β-Blocker

teilweise sedierende oder
kreislaufbeeinträchtigende
wirkungen (schwindel, 
Müdigkeit, kopfschmerz)

+ bis ++++

Narkotika Mischpräparate bei ambulanten
kurznarkosen/Lokalanästhe-
sien, z. B. Lidocain, Lachgas
etc.

teilweise unterschiedliche
halbwertszeiten und damit
verbunden Einschränkungen
der Psychomotorik

++ bis ++++

Ophtalmika anticholinergika atropin, Bel-
ladonna

z. B. störung der akkomo-
dation

+++ bis ++++

Psychopharmaka Neuroleptika
z. B. Chlorpromazin, 
haloperidol, thioridazin

Antidepressiva
z. B. amitriptylin, trimipramin

Tranquilizer
z. B. Diazepam, Flunitrazepam,
oxazepam

Dämpfung, antriebsvermin-
derung, störung der koor-
dination und Psychomotorik,
antriebssteigerung o. -dämp-
fung, zentralnervöse Be-
gleiterscheinungen, Ernied-
rigung der krampfschwelle,
dämpfende schlafanstoßende
wirkung mit Beeinträchti-
gung des Leistungs- und 
reaktionsverhaltens

+ bis ++++

+++ bis ++++

+++ bis ++++

Sedativa, Hypnotika Barbiturate, Benzodiazepine,
Bromureide, Chloralhydrat, 
Piperidinderivate

lange halbwertzeit und 
kumulation, dadurch auswir-
kungen auf Psychomotorik

+++ bis ++++

Stimulantien Coffein, Ephedrin, 
norpseudoephedrin

längerfristig verminderte
konzentrationsleistung und
unruhe bei kurzfristig
aufgehobener Müdigkeit

+ bis +++

tab. 1: Verkehrsmedizinisch relevante arzneimittel in anlehnung an [6].

– = keine, + = wenig, ++ = leichte, +++ = deutliche, ++++ = starke auswirkung
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Zu beachten ist, dass es sich dabei nicht nur um zentral wirksame Mittel bzw. klassische
berauschende Mittel i. d. r. mit direkten Einflüssen auf das Zentralnervensystem (Zns)
und damit auf kognitive Leistungen handeln muss. auch andere arzneimittelwirkstoffe
können zu sensorischen oder motorischen Leistungseinbußen führen.

im Folgenden sollen die Möglichkeiten eines modernen forensisch-toxikologischen La-
bors bei der Frage nach einer möglichen arzneimitteleinnahme dargestellt werden.

2. Situationsbericht
neben der Blutalkoholbestimmung für forensische Zwecke sind seit vielen Jahren auch

forensisch-toxikologische analysen auf die gängigsten Drogenklassen (Cannabinoide,
amphetamin bzw. Methamphetamin und 3,4-Methylendioxyamphetamine (Ecstasywirk-
stoffe), Cocain(-metabolite), opiate) Gegenstand der täglichen arbeit in entsprechenden
Laboren [7]. analysen auf arzneimittel oder gar ein ganzes arzneimittelscreening werden
dagegen aber immer noch vergleichsweise selten in auftrag gegeben.

Durch die Polizei erfolgen allenfalls bei unfällen einigermaßen regelhaft Blutentnah-
men inkl. einer Beauftragung auch zur untersuchung auf arzneimittelwirkstoffe. Bei all-
gemeinen Verkehrskontrollen erfolgt nach wie vor selbst bei festgestellten psychophysi-
schen Leistungsdefiziten häufig nur ein alkoholtest vor ort und bei positivem Vortest eine
forensisch gesicherte alkoholbestimmung. ansonsten gilt die aufmerksamkeit noch den
oben angeführten illegalen Drogen, die im § 24a abs. 2 stVG gelistet sind. Einem mög-
lichen Medikamenteneinfluss wird häufig erst dann nachgegangen, wenn der Fahrzeug-
führer selbst eine entsprechende angabe gemacht hat oder Medikamentenpackungen bei
ihm aufgefunden wurden. Zusätzlich gibt es weitere Defizite bzgl. der Beauftragung und
Durchführung forensisch-toxikologischer Blut-/serumanalysen. so gibt es u. a. auch be-
dingt durch ausschreibungen von Laborleistungen große regionale unterschiede im ana-
lysenumfang. Mancherorts wird nur die analyse auf eine substanzklasse in auftrag gege-
ben, die evtl. bei einem polizeilichen Vortest auf der straße positiv getestet wurde. außer
acht gelassen wird dabei, dass diese Vortests auf urin- oder speichelbasis nach wie vor
ganz erhebliche anwendungsdefizite aufweisen und neben falsch-positive auch sehr viele
falsch-negative Befunde erhalten werden [8]. Bestätigt man im Labor nur eine substanz,
gehen u. u. wichtige informationen bzgl. eines Beikonsums verloren, die gerade auch für
straßenverkehrsbehörden von großer Bedeutung sein können. Zudem wird durch die poli-
zeilichen Vorteste nur auf eine sehr begrenzte Zahl von substanzen getestet, was gerade
bei der Feststellung von psychophysischen Leistungsdefiziten problematisch ist. Diese
müssen in einem späteren Gerichtsverfahren ggf. durch einen forensisch-toxikologischen
sachverständigen diskutiert werden, wobei dann doch auch mögliche interaktionen bei
gleichzeitiger aufnahme verschiedener substanzen zu berücksichtigen sind. Bei nicht vor-
handenen psychophysischen Leistungsdefiziten kann auch aus forensisch-toxikologischer
sicht ohne weiteres eine Beschränkung auf die substanzklassen gem. § 24a abs. 2 stVG
gerechtfertigt sein. aber leider erfolgt auch bei der Überprüfung einer möglichen relativen
Fahrunsicherheit gem. §§ 315c/316 stGB in der Praxis häufig nur eine eingeschränkte Be-
auftragung auf die im § 24a abs. 2 stVG gelisteten substanzen, wobei dann evtl. noch zu-
sätzlich auf Methadon, Benzodiazepine und tricyclische antidepressiva getestet werden
soll. Eine solche althergebrachte Vorgehensweise ist wohl darauf begründet, dass es schon
seit Jahren auch für diese drei weiteren Parameter automatenbasierte immunoassays in fo-
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rensisch-toxikologischen Laboren gibt. sinnvoll ist eine derartige Erweiterung und damit
auch Beschränkung auf weitere Mittel nicht, wurden doch die tricyclischen antidepressi-
va durch modernere wirkstoffe ersetzt und ebenso im großen umfang die Benzodiazepine
durch moderne hypnotika wie Zopiclon oder Zolpidem mit enormen Verschreibungszah-
len. aber weder auf die neueren Vertreter aus der reihe der antidepressiva noch auf diese
sog. Z-substanzen schlagen die immunoassays an, bzw. wird bei nicht vorliegendem auf-
trag gar nicht auf sie getestet. weitere relevante arzneimittelgruppen wie neuroleptika etc.
bleiben ganz außen vor.

nur sehr selten kommt es zur Beauftragung eines umfangreicheren Medikamenten-
screenings, wobei dann grundsätzlich noch zu beachten ist, ob das ausführende Labor auf-
grund eines kostendruckes evtl. nur über ein eingeschränktes analysenspektrum verfügt.
Experten sind sicher, dass Fälle einer teilnahme am straßenverkehr unter Medikamenten-
einfluss nur bedingt aufgeklärt werden und man von einer hohen Dunkelziffer auszugehen
hat.

im rahmen der Fahreignungsdiagnostik haben sich bei den Fragestellungen alkohol
bzw. Drogen klassische Laboranalysen auf Ethylglucuronid und ein polytoxikologisches
screening auf die gängigsten suchtstoffe gem. den „Ctu-kriterien“ [9] etabliert. seit ei-
niger Zeit erfolgen aufgrund einer sensibilisierung aller Beteiligten vermehrt auch zusätz-
liche Beauftragungen auf die sogenannten neuen Psychoaktiven substanzen ((nPs), d. h.
auf synthetische Cannabinoide („spice“) oder „Badesalz-Drogen“ (neue synthetische sti-
mulantien aus verschiedenen substanzgruppen)) [10,11]. auch bei anlassbezogenen Blut-
analysen, die durch die Polizei bei Verdacht der teilnahme am straßenverkehr unter dem
Einfluss zentral wirksamer Mittel beauftragt werden, finden sich immer häufiger solche
auf die nPs [12,13].

wie bereits in teil i (Ba 2016, 289) beschrieben, kann eine Beurteilung eines mögli-
cherweise grundsätzlich bestehenden risikos durch eine Dauerbehandlung mit arznei-
mitteln nur einzelfallorientiert erfolgen [4]. 

Dabei können Laboranalysen zu der äußerst wichtigen Überprüfung der Compliance,
genauer gesagt der Medikations-Compliance, beitragen. Eine solche Medikations-Com-
pliance wird zwar mehr oder weniger regelhaft z. B. im rahmen einer opioid-substitution
über urinkontrollen zum ausschluss eines Beikonsums anderer zentral wirksamer Mittel
überprüft, ansonsten wird sich i. d. r. häufig auf selbstangaben beschränkt.

3. Moderne Labormöglichkeiten
Dabei existieren mittlerweile moderne laborchemische Möglichkeiten zur Überprüfung

einer Medikations-Compliance. Für solche Fragestellungen gibt es keine verbindlichen
richtlinien und auch aus forensisch-toxikologischer sicht sollte eine analysenstrategie
nicht zuletzt im hinblick auf eine kosten-nutzen-analyse auf den konkreten Einzelfall
abgestimmt sein. Dieselben analysestrategien sind bedingt auch bei Verdacht auf eine
akute teilnahme am straßenverkehr unter arzneimitteleinfluss einsetzbar, worauf an ent-
sprechenden stellen eingegangen wird.
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Folgende strategien sind vorstellbar:

3.1 Quantitative Bestimmung von Wirkstoffgehalten eines bestimmten Arznei-
mittelwirkstoffes im Blut/Serum

Blut bzw. daraus gewonnenes serum ist das untersuchungsmaterial der wahl bei der
Frage nach der akuten Beeinträchtigung durch zentral wirksame Mittel, denn im Blut sind
in der regel die psychotropen wirkstoffe selbst nachweisbar. Über das Blut erfolgt die an-
flutung an entsprechende rezeptoren z. B. im Gehirn und die Bestimmung der substanz-
konzentration im Blut/serum erlaubt somit eine aussage über den Grad einer möglichen
Beeinflussung. insofern sind Blut-/serumanalysen der Gold-standard bei Verdacht auf
akute arzneimittelbeeinträchtigung. Eine quantitative Bestimmung im Blut/serum ermög-
licht zum einen eine aussage über den Grad der aktuellen Beeinträchtigung aufgrund der
höhe der ermittelten konzentration, wenngleich es keine Grenzwerte für arzneimittel-
wirkstoffe im Verkehrs(straf)recht gibt. Festgestellte psychophysische Leistungsdefizite
lassen sich aber umso mehr plausibel auf eine Medikamenteneinnahme zurückführen,
umso höher die festgestellte wirkstoffkonzentration ist, da dann vermehrt auch uner-
wünschte arzneimittelnebenwirkungen zu erwarten sind.

anhand der ermittelten konzentrationen kann grob eine Einteilung in subtherapeutisch
– therapeutisch – toxisch – komatös/fatal anhand von Literaturdaten erfolgen [14,15].
hierbei ist jedoch immer zu berücksichtigen, dass solche Daten in der regel mit den unter-
schiedlichsten analytischen analyseverfahren sowie oftmals an jungen gesunden Proban-
den im rahmen von arzneimittelstudien erhoben wurden. Daher stellt sich immer die
Frage nach der Übertragbarkeit auf den Einzelfall, bei dem ggf. Faktoren zu berücksichti-
gen sind wie alter, Geschlecht, Gewicht (BMi), Co-Medikation, Polymorphismen etc.
Ferner spielt es eine rolle, wie viel Zeit zwischen letzter Medikamentenaufnahme und
Probennahme liegt. Ein weiterer Vorteil von Blut-/serumbefunden liegt darin, dass sie
evtl. sogar als ausgangspunkt für pharmakokinetische Berechnungen zur Überprüfung des
Einnahmeverhaltens möglich herangezogen werden können. andererseits ist das nach-
weisfenster im Blut/serum im Vergleich zu anderen Matrices vergleichsweise kurz, d. h.
man überblickt bei vielen substanzen nur einen oder wenige tage. nach missbräuchlicher
Überdosierung reichen bei den meisten arzneimittelwirkstoffen entsprechend wenige
tage, um wieder in therapeutische konzentrationsbereiche zu gelangen. Liegen ermittelte
wirkstoffkonzentrationen bei solchen Überprüfungen jedoch deutlich oberhalb von thera-
peutischen konzentrationsbereichen, kann das als hinweis für eine missbräuchliche Ein-
nahme dienen.

3.2 Umfassendes Screening einer Blut-/Serumprobe mit quantitativer Bestimmung
von identifizierten Wirkstoffen

Bei einem solchen screening wird zusätzlich zu Punkt 1 ein (ggf. zuvor nicht bekannter)
Beikonsum weiterer Mittel aufgedeckt, mit gleichzeitiger Möglichkeit der interpretation
von wirkstoffkonzentrationen. Bzgl. nötiger Vorsicht bei der interpretation und der Be-
rücksichtigung kurzer nachweisfenster gelten die obigen ausführungen.

in tabelle 2 sind arzneimittelwirkstoffe gelistet, die Berücksichtigung finden sollten
(ohne anspruch auf Vollständigkeit). 
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aus forensisch-toxikologischer sicht ist ein solches umfassendes screening einer Ein-
zelanalyse auf einen bestimmten wirkstoff grundsätzlich vorzuziehen, da erheblich mehr
informationen erhalten werden. aufgrund der modernen analysetechniken sind solche
umfassenden screeningverfahren heute auch nicht mehr aufwendig und weniger kostenin-

Cannabinoide Delta-9-tetrahydrocannabinol, 11-hydroxy- Delta-9-tetrahydro-
cannabinol, Delta-9-tetrahydrocannabinol-9-carbonsäure

Cocain-Gruppe Cocain, Benzoylecgonin, Ecgoninmethylester, Cocaethylen

Amphetamin-Gruppe und
(Psychostimulantien)

amphetamin, Methamphetamin, MDa, MDMa, MDEa; amfe-
pramon, Benzylpiperazin, Clobenzorex, Ephedrin, Methylpheni-
dat, norephedrin, PMa, ritalinsäure

Opioid-Gruppe Morphin, Codein, Dihydrocodein, Methadon, EDDP, tramadol,
nor-tramadol, o-desmethyltramadol („krypton“), tilidin, nortili-
din, Fentanyl, nor-Fentanyl, alfentanil, Dextromethorphan, Dex-
tropropoxyphen, 6-acetylmorphin, heroin, hydromorphon, oxy-
codon, Pentazocin, Pethidin,  Piritramid, remifentanil, sufentanil,
tapentadol

Benzodiazepine alprazolam, hydroxyalprazolam, Bromazepam, hydroxybroma-
zepam, Clonazepam, 7-aminoclonazepam, Diazepam, nordaze-
pam, oxazepam, temazepam, Flunitrazepam, norflunitrazepam,
7-aminoflunitrazepam, Lorazepam, Midazolam, hydroxymidazo-
lam, Brotizolam, Clobazam, Flurazepam, Desalkyl-Flurazepam,
Lormetazepam, Medazepam, nitrazepam, Phenazepam, tetraze-
pam, triazolam

Weitere Hypnotika und sedative
Antihistaminika

Zaleplon, Zolpidem, Zopiclon, Diphenhydramin, Doxylamin, Clo-
methiazol, hydroxyzin, sildenafil, tadalafil

Weitere Psychopharmaka und
Neuroleptika

amitriptylin, nortriptylin, Citalopram, Doxepin, nordoxepin, Flu-
oxetin, Mirtazapin, Moclobemid, Paroxetin, Quetiapin, sertralin,
trazodon, Venlafaxin, norvenlafaxin, agomelatin, Bupropion,
Clomipramin, nor-Clomipramin, Desipramin, Dothiepin, Duloxe-
tin, Fluvoxamin, imipramin, Maprotilin, Mianserin, opipramol,
reboxetin, trimipramin, amisulprid, aripiprazol, Benperidol,
Chlorpromazin, Chlorprothixen, Clotiapin, Clozapin, Flupenthi-
xol, Fluphenazin, Fluspirilen, haloperidol, Levomepromazin, Mel-
peron, olanzapin, Perazin, Pipamperon, Promazin, Promethazin,
Prothipendyl, risperidon, ho-risperidon, sulpirid, thioridazin,
Ziprasidon, Zotepin, Zuclopenthixol

Antiepileptika, Lokalanästhetika Gabapentin, Pregabalin, Levetiracetam, Lidocain

Beta-Blocker acebutolol, alprenolol, amlodipin, atenolol, Betaxolol, Bisopro-
lol, Bunitrolol, Bupranolol, Carteolol, Carvedilol, Celiprolol, Clo-
nidin, Labetalol, Mepindolol, Metoprolol, nadolol, oxprenolol,
Penbutolol, Pindolol, Propranolol, sotalol, timolol, Verapamil

Barbiturate amobarbital, Pentobarbital, Phenobarbital, seccobarbital, thio-
pental, Butalbital, Brallobarbital, Cyclobarbital, Vinylbital

N-opioide Analgetika Diclofenac, Flupirtin, 4-Maa, Paracetamol

tab. 2: Beispiel für ein umfangreiches (quantitatives) Blutscreening ohne anspruch auf Vollständigkeit.
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tensiv, als anscheinend befürchtet wird. Für screeningverfahren setzt man das Verfahren
der Gaschromatographie/Massenspektrometrie [16,17] oder der hochleistungsflüssig-
keitschromatographie/Massenspektrometrie [18,19] ein. immer mehr Bedeutung und auch
von uns favorisiert werden screeningverfahren mit hochauflösender Massenspektro-
metrie, die sich auch ganz besonders für analysen auf nPs eignen [20-22]. nach wie vor
ist zu unterscheiden zwischen sog. Multi-target-analysen, bei denen gezielt auf eine be-
stimmte anzahl von substanzen getestet wird (z. B. „nur“ 40 Psychopharmaka), und um-
fassenderen screeningverfahren, bei denen man i. d. r. auf spektrenbibliotheken zum ab-
gleich erhaltener Befunde zurückgreift [23,24]. 

3.3 Umfassendes qualitatives Screening einer Urinprobe
Die aufnahme von verkehrsmedizinisch relevanten arzneimitteln ist prinzipiell auch

durch analyse einer urinprobe zu belegen. Die nachweisbarkeitsdauer für wirkstoffe
bzw. deren stoffwechselprodukte ist gegenüber Blut/serum deutlich verlängert. sie hängt
natürlich auch von der aufgenommenen Dosis bzw. Entleerungsfrequenz der harnblase
sowie von der Empfindlichkeit der verwendeten analysemethode und der vom Labor vor-
gegebenen Entscheidungsgrenze (Cut-off-wert) bzw. nachweisgrenze des analyseverfah-
rens ab.

Die urinanalyse eignet sich zur Überprüfung einer Einnahme eines bekannten arznei-
mittels und einer möglicherweise unbekannten Co-Medikation (stichwort „Ärzte-hop-
ping“) mit einem nachweisfenster von einem bis mehreren tagen. allerdings ist keine Be-
urteilung von konzentrationen möglich, d. h. es kann nicht zwischen therapeutisch und
deutlich übertherapeutisch unterschieden werden. Man erhält nur eine qualitative Ja/nein-
aussage. Zur analytik gelten die ausführungen von 3.2.

3.4 Umfassendes (semi-)quantitatives Screening einer Haarprobe
Besondere Bedeutung hat in den letzten Jahren die haaranalytik auf inkorporierte

Fremdstoffe, insbesondere auf Drogen, aber auch auf das alkoholabbauprodukt Ethylglu-
curonid (EtG) gewonnen, wobei folgende Fragestellungen im Vordergrund stehen:

– Feststellung von Ausmaß und Dauer eines missbräuchlichen Konsums von Drogen
bzw. Exposition gegenüber Fremdstoffen;

– Nachweis einer Abstinenz z. B. zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis.
Durch ingestion, inhalation oder injektion aufgenommene Fremdsubstanzen gelangen

über die haarfollikel umgebenden Blutkapillaren während der anagenen wachstumsphase
in die haarwurzel und werden bei der haarentstehung eingelagert. weitere inkorpora-
tionsmöglichkeiten liegen in einer direkten aufnahme in das keratinisierte haar über den
kontakt mit (drogenhaltigem) Emulsionsfilm (schweiß, sebum) auf der haaroberfläche
oder über den kontakt mit „drogenhaltigen“ stäuben oder Gasen. andererseits kann es
durch haarbehandlungen wie tönen, Bleichen oder Dauerwelle auch zu einer Verringe-
rung von substanzkonzentration in den haaren kommen. aufgrund vieler Besonderheiten
gehören die haaranalytik und insbesondere die interpretation von haarbefunden in die
hände erfahrener sachverständiger. Bei der interpretation gefundener wirkstoffmengen
sind zum ausschluss falsch-positiver Befunde einerseits u. u. die konzentration in der
waschflüssigkeit und andererseits der nachweis von Metaboliten, die nicht gleichzeitig
Zerfalls- oder hydrolyseprodukte sind, für den Beleg einer körperpassage heranzuziehen.
Das nachweisfenster zur retrospektiven Einschätzung der konsumdauer ist abhängig von
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der haarlänge; bei einer durchschnittlichen wachstumsrate von 1 cm pro Monat kann
unter umständen bei entsprechender haarlänge auch das konsumverhalten über einen län-
geren Zeitraum durch segmentale analyse der haare verfolgt werden.

aber nicht nur die gängigen illegalen Drogen und das EtG sind in haaren nachweisbar,
vielmehr kann retrospektiv in abhängigkeit von der haarlänge auch bei verschiedensten
arzneimittelwirkstoffen das durchschnittliche Einnahmeverhalten über Monate hinweg
überprüft werden. in der regel werden dazu Multi-target-analysen auf verkehrsmedizi-
nisch relevante substanzen durchgeführt (tab. 3).

tab. 3: umfang für ein routinescreening bei haaranalysen im FtC München.

Cannabinoide tetrahydrocannabinol (thC), ggf. thC-Carbonsäure 
(thC-Cooh)

Cocain-Gruppe anhydroecgoninmethylester, Cocain, Benzoylecgonin, nor-Co-
cain, Cocaethylen, Ecgoninmethylester

Opiat Gruppe Diacetylmorphin (heroin), 6-Monoacetylmorphin (MaM), Mor-
phin, Codein, Dihydrocodein

andere Opioide und Analgetika alfentanil, Buprenorphin, norbuprenorphin, Dextromethorphan,
Dextropropoxyphen, Etomidat, Fentanyl, Flupirtin, Gabapentin,
hydrocodon, hydromorphon, ketamin, norketamin, Methadon,
EDDP, noscapin, oxycodon, oxymorphon, Pentazocin, Pethidin,
Piritramid, Pregabalin, remifentanil, sufentanil, tapentadol, tili-
din, nortilidin, tramadol, nortramadol

Amphetamine amphetamin, Methamphetamin, Methylendioxymethylampheta-
min (MDMa), Methylendioxyethylamphetamin (MDE), Methy-
lendioxyamphetamin (MDa), Mephedron, MDPV

Benzodiazepine alprazolam, Bromazepam, Brotizolam, Clobazam, norclobazam,
Clonazepam, Diazepam, Flunitrazepam, 7-amino-Flunitrazepam,
Flurazepam, Desalkylflurazepam, Lorazepam, Lormetazepam,
Medazepam, Midazolam, nitrazepam, nordazepam, oxazepam,
Phenazepam, temazepam, tetrazepam, triazolam

sonstige Hypnotika Diphenhydramin, Doxylamin, Zaleplon, Zolpidem, Zopiclon

Antidepressiva amitriptylin, Citalopram, Clomipramin, Desipramin, Dothiepin,
Doxepin, Duloxetin, Fluoxetin, Fluvoxamin, imipramin, Maproti-
lin, Mirtazapin, Mianserin, Moclobemid, nortriptylin, opipramol,
Paroxetin, reboxetin, sertralin, trazodon, trimipramin, Venlafa-
xin, Viloxazin

Neuroleptika acepromazin, amisulprid, aripiprazol, Benperidol, Chlorproma-
zin, Chlorprothixen, Clotiapin, Clozapin, Flupenthixol, Fluphena-
zin, haloperidol, Levomepromazin, Melperon, Perazin, Pipampe-
ron, Promazin, Promethazin, Prothipendyl, Quetiapin, risperidon,
sulpirid, tiaprid, thioridazin, Ziprasidon, Zotepin, Zuclopenthixol

Halluzinogene LsD, Psilocin

Sonstige atropin, Biperiden, scopolamin, Carbamazepin, Clomethiazol,
Clonidin, Levetiracetam, Methylphenidat, ritalinsäure, Modafinil,
naloxon, naltrexon, Primidon
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Dadurch kann wiederum nicht nur die Einnahme einer bestimmten substanz überprüft
werden, zusätzlich erhält man auch informationen über einen möglicherweise auch nur
seltenen Beikonsum. Zunächst wird qualitativ ein nachweis einer substanz erbracht. Er-
mittelte wirkstoffkonzentrationen erlauben auf Grundlage von laboreigenen statistiken
rückschlüsse auf das Einnahmeverhalten. im FtC München können z. B. derzeit 139
substanzen routinemäßig in haarproben bestimmt werden und anhand einer fortlaufend
geführten statistik zu jedem wirkstoff, der positiv getestet wird, kann auf Grundlage der
ermittelten konzentration eine grobe Einschätzung des Einnahmeverhaltens vorgenom-
men werden (abb. 1).

3.5 Substitutionspatienten
Von großer verkehrsmedizinischer relevanz ist das zur substitutionsbehandlung opiat-

abhängiger zugelassene Methadon oder auch das Buprenorphin. in der überwiegenden an-
zahl experimenteller studien, in denen Methadonkonsumenten im straßenverkehr bzw.
deren verkehrsrelevante psychophysische Leistungsfähigkeit bei langzeitiger Methadon-
einnahme untersucht wurden, konnten keine bedeutsamen unterschiede zwischen Metha-
donsubstituierten und methadonfreien kontrollpersonen nachgewiesen werden. insofern
kann eine teilnahme am straßenverkehr unter dem Einfluss von Methadon durchaus ge-
rechtfertigt sein, solange die betroffenen Verkehrsteilnehmer ihre damit verbundene sorg-
faltspflicht beachten. als kritisch ist die Phase der Einstellung auf das substitutionsmittel

abb. 1: im FtC München wird statistik über positive haarbefunde auf Medikamente geführt. Dies ermöglicht
die grobe Einordnung eines Befundes im Vergleich zu anderen positiven Fällen und eine weiterführende

interpretation.

Pipamperon
cut-off 5 % 10 % 25 % 50 % Median 75 % 90 % 95 % Maximum anzahl

0 0,005 0,0057 0,0225 0,115 0,41 1,29 1,955 3,6 28

Piritramid
cut-off 5 % 10 % 25 % 50 % Median 75 % 90 % 95 % Maximum anzahl

0 0,007 0,0097 0,0125 0,035 0,21 1,002 1,0915 1,4 30

Pregabalin
cut-off 5 % 10 % 25 % 50 % Median 75 % 90 % 95 % Maximum anzahl

0 0,03765 0,0504 0,074 0,19 0,68375 1,09 1,1 1,37 22

Promazin
cut-off 5 % 10 % 25 % 50 % Median 75 % 90 % 95 % Maximum anzahl

0 0,00575 0,0085 0,03075 0,0785 0,4025 0,91 1,325 2,0 35

Statistik des FTC München

Einordnung aufgrund der Statistik / eigener Erfahrung
Pipamperon wird als neuroleptikum z. B. in dem Fertigarzneimittel Dipiperon (D, Ch) als leichtes schlafmittel eingesetzt
bei älteren Menschen auch als Beruhigungsmittel. Da keine kontrollierten studien zum Zusammenhang zwischen der auf-
nahme des Medikaments und der konzentration im haar vorliegen, kann die aufnahmemenge nur aus der Erfahrung mit an-
deren positiven Fällen abgeschätzt werden. im Vergleich dazu liegen die hier gefundenen konzentrationen im unteren 
25 %- / unterdurchschnittlichen / mittleren / überdruchschnittlichen / oben 25 %- Bereich.

Interpretation
auch in einem Verleich mit struktur ähnlichen substanzen liegt die konzentration in einem für die gelegentliche, u. u. auch
einmalige / gelegentliche / häufigere / regelmäßige aber nicht unbedingt tägliche / regelmäßige, tagliche oder fast tägliche
aufnahme typischen Bereich.
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zu betrachten. Äußerst problematisch ist grundsätzlich immer ein zusätzlicher konsum
weiterer psychotroper substanzen, wie illegaler Betäubungsmittel, alkohol oder Benzodi-
azepine. Ein solcher Beikonsum scheint nach einigen studien regelhaft vorzuliegen [25],
was wiederum auch bei der Überprüfung der akuten Fahrsicherheit zu beachten ist. in den
»Begutachtungsleitlinien zur kraftfahrereignung« wird ausgeführt:

„Bei i. v.-Drogenabhängigen kann unter bestimmten Bedingungen eine substitutionsbehandlung mit Metha-
don indiziert sein. wer als heroinabhängiger mit Methadon substituiert wird, ist im hinblick auf eine hinrei-
chende anpassungs- und Leistungsfähigkeit in der regel nicht geeignet, ein kraftfahrzeug zu führen. nur in sel-
tenen ausnahmefällen ist eine positive Beurteilung möglich, wenn besondere umstände dies im Einzelfall
rechtfertigen. hierzu gehört unter anderem eine mehr als einjährige Methadonsubstitution, eine psychosoziale
stabile integration, die Freiheit von Beigebrauch anderer psychoaktiver substanzen, inkl. alkohol, seit minde-
stens einem Jahr, nachgewiesen durch geeignete, regelmäßige, zufällige kontrollen (z.B. urin, haar) während
der therapie, der nachweis für Eigenverantwortung und therapie-Compliance sowie das Fehlen einer störung
der Gesamtpersönlichkeit. (...) in die Begutachtung des Einzelfalles ist das urteil der behandelnden Ärzte einzu-
beziehen. (...)“

Eine wirkliche Überprüfung scheitert an der durchaus nachvollziehbaren tatsache, dass
keine Meldepflicht von substitutionspatienten gegenüber den Fahrerlaubnisbehörden be-
steht. nur in den Fällen, in denen jemand auffällig geworden ist, kommt es in der Folge zu
einem Verwaltungsakt. aus sachverständiger sicht können später aus der Zeit der Be-
handlung beigebrachte analysebefunde (oftmals sogar nur streifenteste) i. d. r. nicht ver-
wertet werden, da die Ctu-kriterien gem. den Beurteilungskriterien nicht eingehalten
worden sind (unvorhersehbare kontrollen und insbesondere forensisch-toxikologische
analyse auf alle relevanten Parameter mit der geforderten sensitivität).

sollte auf absehbare Zeit auch die Fahreignung von Patienten aus ärztlich kontrollierten
heroinvergabeprojekten zur Diskussion stehen, wäre auf jeden Fall auch der Beikonsum
von straßenheroin neben dem verabreichten synthetischen heroin zu überprüfen. Dies
kann ebenfalls über urinkontrollen [26] oder haaranalysen [27, 28] erfolgen, bei denen
nicht nur gezielt auf heroin bzw. seine Metabolite (6-Monoacetylmorphin, Morphin inkl.
der Morphinglucuronide) getestet wird, sondern zusätzlich auf sog. straßenheroinmarker,
wie Codein bzw. insbesondere acetylcodein oder weitere Begleitalkaloide aus der Mohn-
pflanze.

3.6 Medizinisch verordnete Cannabinoide
Bei den medizinisch verordneten Cannabinoiden (vgl. [4]) sind zunächst Mittel anzu-

führen, die mittels Betäubungsmittelrezept zur oralen anwendung verordnet werden kön-
nen, wie Dronabinol, nabilon (synthetisches thC-analogon) in kapsel- bzw. tabletten-
form oder in öliger suspension sowie oder sativex als spray zur anwendung in der
Mundhöhle. Zudem kann es nach Erteilung einer von einem Patienten beantragten aus-
nahmeerlaubnis durch das Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte (BfarM)
zu einer anwendung von Cannabis-Extrakten oder von Cannabisblüten kommen, die in
der regel wie über einen „normalen“ Joint in Form einer tabak-Cannabis-Mischung inha-
lativ aufgenommen werden.

Bei letzterer aufnahmeart erhält man bei forensisch-toxikologischen untersuchungen
naturgemäß ähnliche analysebefunde in Blut/serum, urin und haaren, wie bei Cannabis-
konsumenten außerhalb des Medizinalbereiches; eine Differenzierung ist analytisch nicht
möglich.

Bei anwendung von Dronabinol, der am häufigsten vorkommenden Darreichungsform,
oder sativex sind ebenfalls keine beweissicheren unterscheidungen bei analyse einer
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Blut-/serumprobe bzw. von urin zu erwarten. Ggf. wären aus toxikologischer sicht im
serum niedrigere thC-konzentrationen bei einer reinen medizinischen anwendung zu er-
warten als bei konsum einer rauschdosis. Dazu liegt aber noch wenig Datenmaterial vor
und bei moderaten bzw. niedrigeren thC-konzentrationen wäre eine unterscheidung ge-
nerell nicht möglich. Bei anwendung dieser Mittel ist aber die forensisch-toxikologische
haaranalyse geeignet, um einen möglichen Beikonsum von zusätzlich erworbenen Canna-
bisprodukten, die über einen Joint konsumiert wurden, zu überprüfen. als Marker dient die
Delta-9-tetrahydrocannabinolsäure a (thCa-a), der nicht psychoaktive biochemische
Precursor des Cannabishauptwirkstoffes Delta-9-tetrahydrocannabinol (thC) in Pflan-
zenmaterial. Erst bei Erhitzen, d. h. beim rauchen eines Joint oder Backen von hanfge-
bäck, wird thCa-a decarboxyliert zu dem eigentlichen wirkstoff thC. in wissenschaft-
lichen studien konnte belegt werden, dass thCa-a weder über den Blutkreislauf noch via
sebum oder schweiß in haare eingelagert wird [29-31]. Zudem gibt es deutliche hinweise
darauf, dass bei Cannabiskonsumenten auch thC selbst nur vernachlässigbar über das
Blut bzw. sebum und schweiß in haare gelangt, sondern vielmehr über den sog. seiten-
strom beim rauchvorgang. selbstverständlich kann auch der bloße umgang mit Canna-
bisprodukten zu positiven haarbefunden auf thC oder thCa-a führen bzw. zeigte sich,
dass thCa-a quasi nur durch ein handling von Cannabisprodukten (z. B. Zubereitung
eines Joint und Übertragen über die hände in die haare) in die haare gelangt. Das heißt
aber auch, dass bei alleiniger oraler aufnahme kein bis wenig thC in haaren zu erwarten
ist und tatsächlich konnte nach aufnahme medizinischer Dosen von Dronabinol (2,5 mg
dreimal täglich über 30 tage) kein thC in haaren festgestellt werden [32]. somit wäre
also ggf. bei entsprechenden Patienten, die keinen weiteren umgang mit Cannabisproduk-
ten pflegen, kein thC bei haaranalysen zu erwarten. auf jeden Fall gegen eine alleinige
Dronabinol-Einnahme spricht aber ein zusätzlich positiver haarbefund auf thCa-a, der
einen Beikonsum oder zumindest weiteren umgang mit Cannabis somit beweist (abb. 2). 

abb. 2: nachweis von thCa-a und thC in einer haarprobe eines Patienten unter Dronabinol-therapie. Der
nachweis gerade von thCa-a belegt einen konsum bzw. einen umgang mit Cannabis zusätzlich zur Medika-

tion. Erst aus dem Precursor thCa-a aus der Cannabispflanze entsteht bei Erhitzen der wirkstoff thC.
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in den letzten 2 Monaten hatten wir alleine 6 Fälle von angezeigten Dronabinol-Einnah-
men zu überprüfen, in 5 davon wurde der nachweis thCa-a in haaren erbracht und
somit ein Beikonsum von oder zumindest der umgang mit haschsisch oder Marihuana be-
wiesen. Diesbezüglich kann eine allein medizinisch indizierte Einnahme also überprüft
werden.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Moderne laborchemische Methoden erlauben heute ohne weiteres eine Überprüfung von arzneimitteleinnah-

men. umfassende screeningverfahren sind gezielten untersuchungen auf ausgewählte substanzen vorzuziehen,
um möglichen Beikonsum zu überprüfen. Bei quantitativen Blut-/serumanalysen können im Gegensatz zu rein
qualitativ anzulegenden urinanalysen auch aussagen zum Einnahmeverhalten getroffen werden. Durch das
Mittel der haaranalyse kann retrospektiv ein längerer Zeitraum überprüft werden; bei quantitativen Bestimmun-
gen können ebenfalls zumindest bedingt aussagen zum Einnahmeverhalten getroffen werden. Die haaranalyse
ist auch geeignet zur Überprüfung eines möglichen Beikonsums von haschisch/Marihuana bei ärztlicher Ver-
ordnung von Dronabinol oder sativex.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
Medikamente – relative Fahrunsicherheit – Fahreignung – Laboranalytik – Cannabis – haare

s u m m a r y
today modern analytical procedures readily allow readily for the examination of medication previously taken.

Comprehensive screening methods are preferable to targeted screenings on selected substances in order to check
possible co-consumption. in contrast to qualitative urine analyses, quantitative blood / serum analyses can be per-
formed to gather information about consumption behavior. By means of hair analysis a longer window of detec-
tion is given for a retrospective check. Quantitative results can be used for statements about consumption beha-
vior. hair analysis is also useful for checking possible co-consumption or at least the additonal handling of
hashish / marijuana during a medical prescription of Dronabinol or sativex.

k e y w o r d s
medication – fitness to drive – driving ability – laboratory analyses – cannabis – hair
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Zur Bewertung von testsystemen für die Fahreignungs-
begutachtung

Evaluation of test systems for the assessment of fitness to drive

Einleitung
Eine Voraussetzung für die amtliche anerkennung als träger von Begutachtungsstellen

für Fahreignung entsprechend der anlage 14 (zu § 66 abs. 2) Fahrerlaubnisverordnung
(FeV) ist, dass die Eignung der eingesetzten psychologischen testverfahren und -geräte
von einer geeigneten unabhängigen stelle bestätigt worden ist. aber zurzeit gibt es noch
kein speziell auf die Bedürfnisse der Fahreignungsbegutachtung zugeschnittenes testbe-
wertungssystem. Gleiches gilt für die noch fehlenden inhaltlichen kriterien für die Benen-
nung und das aufgabenprofil der vorgesehenen unabhängigen stelle(n). offen ist auch,
wer diese stelle(n) bestätigt und deren tätigkeit überwacht. Da z. B. die amtlich aner-
kannten Begutachtungsstellen für Fahreignung bis zum 30. 04. 2017 (Übergangsrecht
gemäß § 76 abs. 17 FeV) eine neue anerkennung in den Bundesländern beantragen müs-
sen [25], [17] wird die Bast in Erfüllung der anforderungen der richtlinie nach § 72 
abs. 2 nr. 1 FeV für die Länder gutachterlich tätig. Bestandteil der antragstellung ist eine
entsprechende Bestätigung der Geeignetheit der im rahmen der Begutachtung eingesetz-
ten psychologischen tests.

im kontext dieser sachverhalte ist zu würdigen, dass testentwickler und/oder testher-
steller daran interessiert sind, frühzeitig entsprechende fachliche Expertisen über ihre Pro-
dukte einzuholen und etwas über die anzulegenden inhaltlichen kriterien zu erfahren. Die
rückmeldungen in Form der erstellten Expertisen ermöglichen es den Entwicklern und
herstellern zudem, aufgezeigtes Verbesserungspotential umzusetzen. in Ermangelung
einer zurzeit noch nicht bestätigten stelle und eines anzuwendenden fachlichen kriterien-
katalogs haben sich die Firmen schuhfried Gmbh und Vistec aG an die DGVP mit der
Bitte gewandt, entsprechende Expertisen über die im benannten kontext angewendeten
testverfahren und -geräte zu erstellen. Zwischenzeitlich hatte dann das Bundesverkehrs-
ministerium darüber informiert, dass die Einrichtung einer unabhängigen stelle nebst der
anzuwendenden fachlichen kriterien etc. ab 30. 04. 2017 (§ 76 FeV – Übergangsrecht) er-
folgen würde und daher zurzeit keine Begutachtungen erforderlich wären. Daraufhin hielt
lediglich die Vistec aG dennoch an der Beauftragung einer Expertise fest. in dem Entwurf
der 11. Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer straßenver-
kehrsrechtlicher Vorschriften – die sich mit stand vom 29. 02. 2016 im anhörungsverfah-
ren befinden – ist vorgesehen, den termin auf den 31.12. 2018 neu festzulegen. Problema-
tisch erscheint dabei, dass es – wie bereits gesagt – eine solche „unabhängige stelle(n)“
noch nicht gibt, obwohl die Bestätigung einer solchen stelle hinsichtlich der Bestätigung
der Eignung der eingesetzten psychologischen testsysteme und -geräte als eine Vorausset-
zung für die anerkennung als träger gilt.

Diskussionswürdig erscheint in diesem kontext auch das thema der „Besitzstands-
wahrung“ hinsichtlich der anerkennung von trägern entsprechend dem Übergangsrecht 
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(§ 76 nr. 17 FeV, anlage 14 abs. 2 nr. 8), wo es doch bei den testsystemen immer um die
Begutachtung nach dem neuesten stand von wissenschaft und technik geht.

Die Erstellung der gutachterlichen stellungnahme (Expertise) der DGVP übernahmen in
absprache mit dem Vorstand der DGVP ChristinE ChaLouPka-rissEr, Factum, wien und
woLFGanG sChuBErt, universität zu köln, Department of Psychologie und damaliger
Präsident der DGVP [9]. um die ihnen vorgegebene aufgabe angemessen erfüllen zu kön-
nen, wurde die entsprechende Literatur über testbewertungssysteme gesichtet. Dann
wurde ein testbewertungssystem entwickelt, welches die Bedürfnisse der Fahreignungs-
begutachtung aus wissenschaftlicher sicht angemessen berücksichtigt.

im Folgenden werden am Beispiel des begutachteten testsystems Corporal Plus die
hierbei angewendeten kriterien für die Erstellung einer Expertise anschaulich gemacht
und als allgemeine kriterien für ein testbewertungssystem in der Fahreignungsbegutach-
tung zur Diskussion gestellt.

Fragestellung des auftraggebers
Die Gutachter werden beauftragt, die Eignung des testsystems Corporal Plus [3] mit
den subsystemen a, r und s dahingehend zu begutachten, ob sie den anforderungen
der anlage 5 (zu § 11 abs. 9, § 48 abs. 4 und 5 der FeV) und der anlage 14 (zu § 66
abs. 2 der FeV) zum Einsatz in der Fahreignungsbegutachtung entsprechen.

Gliederung des Gutachtens und fachliche Kriterien am Beispiel 
Corporal Plus

Die Bewertung des eingereichten testsystems erfolgt weitgehend nach den Bespre-
chungs- und Beurteilungskategorien des tBs/tk (testkuratorium)-systems [11] modifi-
ziert in anlehnung an teil i der aEra-aPa-nCME- standards von 2011 [1], den Beur-
teilungskriterien, dem kommentar zu den Begutachtungsleitlinien [20, 21] sowie weiterer
von den autoren zusätzlich angewendeter 3 kriterien:

• „Validierung unter aspekten der Verkehrssicherheit“ 
• „Fairness der testung und testverwendung“
• „Praktikabilität/Bedienerfreundlichkeit“
in der nachbesprechung der gutachterlichen stellungnahme wird die aufnahme eines

weiteren kriteriums empfohlen :
• „offenlegung möglicher interessenskonflikte“
Bei der Begutachtung von testsystemen sollte die Bewertung zum einen insgesamt, an-

schließend für jeden subtest einzeln erfolgen. hier ist außer der verbalen auch eine forma-
lisierte Bewertung vorgesehen: „der test erfüllt die anforderungen (…) (a) >voll<, (b)
>weitgehend<, (c) >teilweise<, (d) >nicht<“ [11, 6].

somit ergeben sich insgesamt die folgenden Beurteilungskategorien:

1. Testgegenstand, Beschreibung des Tests und seiner diagnostischen Zielsetzung
(in anlehnung an tk-system [11, 6]: max. 1000 Zeichen, mit formalisierter Bewertung.
als testgegenstand hat die Fähigkeit oder kognitive Funktion zu gelten, die unmittelbar

für das Bearbeiten der testaufgaben erforderlich ist. Verallgemeinerungen in richtung auf
einen anwendungsbereich (z. B. „Fahreignung“) gehören zur äußeren Validität und sind
dort darzustellen. Zum testgegenstand gehören bei Leistungstests die erfassten (in der
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regel kognitiven) Funktionen, die hauptanwendungsgebiete, Beschreibung des testmate-
rials, art der aufgaben-Bearbeitung, art und anzahl der subtests, Einordnung, Bewertung
und weiterverwendung der testresultate.

2. Theoretische Grundlagen als Ausgangspunkt der Testkonstruktion
(max. 1000 Zeichen, mit formalisierter Bewertung)
Der testgegenstand, also die für das Lösen der testaufgaben erforderliche Fähigkeit

oder kognitive Funktion (allgemein und dann für jeden subtest), sollte aus einem mög-
lichst aktuellen wissensstand, z. B. der kognitiven und neuropsychologie entnommen
sein, einschließlich der Darstellung empirischer referenzbefunde zur herleitung der Er-
fassungsmethode nebst Mess-Modell. Das konstruktionsprinzip für items, itemabfolge
und subtests einschließlich der techniken zur kontrolle unerwünschter Einflüsse sollte
deutlich werden, z. B. nach dem konstituenten-ansatz [2], nach einem „cognitive design
system approach“ [10] oder nach der klassischen testtheorie inhaltlich-logisch mit Ver-
weis auf einen explorativen korrelationsansatz, einschließlich der art der itemanalyse [7].
Der grundsätzliche Zugang zur interpretation der testergebnisse ist darzustellen, auch in
Bezug auf das Verhalten außerhalb der testsituation. hierfür ist zu zeigen, wie der test-
gegenstand im Verkehrsverhalten wirksam wird. Bei stark verallgemeinerbaren, nicht nur
für das Verkehrsverhalten relevanten testgegenständen, wie z. B. aufmerksamkeit, kann
auf Forschungsergebnisse und Expertenwissen zurückgegriffen werden, z. B. Verweis auf
nennung in der FeV oder dem kommentar zu den Begutachtungsleitlinien. Bei verkehrs-
spezifischen testgegenständen, wie z. B. Überblicksgewinnung, sollte dargestellt werden,
wie sich das im test erfasste Verhalten (aufgaben-Bearbeitung) auf verkehrsspezifische
Verhaltensweisen überträgt.

3. Gültigkeit (Validität)
3.1 Validierung des Testgegenstandes

(max. 1000 Zeichen, mit formalisierter Bewertung)
Die innere Validierung des zu erfassenden konstrukts ist unerlässlich, gerade auch mit

rücksicht auf eine daran anknüpfende äußere Validierung als aussage darüber, in welchen
anwendungsbereichen sich das im Test erfasste Verhalten verallgemeinern lässt. „kon-
struktvalidität stellt heute den zentralen aspekt der psychologischen Validierungstheorie
dar“ [1, s. 153]. Eine theoriegeleitete konstrukt-Validierung durch experimentelles Ver-
suchs-Design, die schlüssig aus den theoretischen Grundlagen hergeleitet wurde, ist vor-
zuziehen, sofern der testgegenstand es erlaubt. hierbei ist eine diskriminante Validierung
nur dann erforderlich, wenn diese nicht schon Bestandteil eines experimentellen Designs
für die konstrukt-Validität war (wie z. B. die abgrenzung von selektiver und verteilter
aufmerksamkeit in der Beispiel-Begutachtung). 

auf eine konvergente innere Validierung per korrelation am innen-kriterium (gleiche
Methodenklasse) sollte, wenn möglich, verzichtet werden, weil der Verlust an erklärter 
Varianz bei rtc<1 stets auf den zu validierenden test bezogen werden und somit ein neu
entwickelter test nie besser sein kann als der referenztest.
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3.2 Validierung unter Aspekten der Verkehrssicherheit
(max 1000 Zeichen, mit formalisierter Bewertung)
hier ist zu beachten, dass fast alle im rahmen der Fahreignungsdiagnostik verwendeten

Leistungstests aus abstrakten items bestehen und somit per augenschein-Validität nichts
mit dem Führen eines Fahrzeugs zu tun haben. Grundsätzlich problematisch für einen sol-
chen Leistungstest ist deshalb die Bezeichnung „Fahreignungstest“ [4, 5, 19]. Die äußere
Validierung abstrakter Leistungstests muss auf die konstrukt-Validität bezogen werden.
Einfache korrelationen zwischen abstrakten Leistungstests (aggregierung eingeschlos-
sen) und konkreten Fahrübungen [23] können stets nur weiter zu untersetzende näherun-
gen an eine äußere kriteriums-Validität sein. im rahmen der äußeren Validierung sollten
für die erwartungsgemäß (und immer wieder berichteten) geringen korrelationen Gründe
genannt werden, wie sie z. B. bei [7] oder ausführlicher bei [18] besprochen werden. Für
tests, die vorgeben, eine Vorhersage des Fahrverhaltens zu erlauben, ist die prognostische
Validität empirisch zu belegen.

Ein wichtiger Punkt der Validierung unter aspekten der Verkehrssicherheit ist aufzuzei-
gen, welche der häufig anzutreffenden diagnostischen (behördlichen) Fragestellungen mit
welcher testkombination beantwortet werden können. hierfür angebracht sind Extrem-
gruppenvergleiche im Bereich der Leistungseinschränkungen, z. B. mit Bezug auf alko-
hol- oder Drogenkonsum, krankheit, alter; oder im hinblick auf „besondere anforderun-
gen“ bei Personenbeförderern.

4. Zuverlässigkeit (Reliabilität), Messgenauigkeit
(max. 1000 Zeichen, mit formalisierter Bewertung)
Die innere konsistenz, meistens erhoben nach der split-half-Methode, sollte geeignet

sein, die Messgenauigkeit für den ist-Zustand zu kennzeichnen. Bei konstruktionsbedingt
homogenen tests wie unserem Beispiel-system sind hier selten koeffizienten von rtt>.90
zu erwarten. Beim Vorhandensein von Paralleltests muss auch die Äquivalenz berechnet
werden. Die koeffizienten liegen bei dem Beispiel-system größtenteils bei rtt>.80. Die
zeitliche stabilität dürfte in dem Maße wichtig sein, wie test-wiederholungen anfallen.
Bei durchwegs vorhandenen Paralleltests verliert sie an Bedeutung, sollte aber für den Fall
ungewöhnlich verlaufender testungen dennoch erhoben werden. Bei tests, die für sich
einen prognostischen anspruch erheben, sollte die retest-reliabilität auf jeden Fall be-
rechnet werden. Die höhe des koeffizienten (werte ab rtt>.75) sollte ausschlaggebend für
den Mindest-Prognosezeitraum sein.

auch die technische Genauigkeit der reaktionszeit-Messung ist zu beurteilen. Bei dem
im vorliegenden Fall bewerteten testsystem war zuvor eine mittlere abweichung von 
24 ms [15] einst (mehrfach) Gegenstand kritischer abhandlungen, zuletzt nochmals an-
hand einer veralteten Version [16], was die wichtigkeit dieser Frage unterstreicht. Beim
gegenständlichen testsystem liegt die Genauigkeit der (extern überprüften) PC-autarken
Messung bei 1 ms [22].

5. Objektivität
(max. 1000 Zeichen, mit formalisierter Bewertung)
Die Durchführungsobjektivität sollte durch ein standardisiertes instruktionsregime (in

mehreren sprachen, geprüft durch Muttersprachler) gesichert sein, durch angaben zur ab-
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wesenheit des testleiters sowie durch standardisierte reaktion des Programms auf zu hohe
Fehlerzahlen und/oder reaktionszeiten, um ein für alle testpersonen gleiches ausgangs-
niveau zu erreichen. Die auswertungsobjektivität sollte sich bei apparativen testsystemen
aus der automatisierten Berechnung der testresultate ergeben. Bei Papier-Bleistift-Verfah-
ren ist die Darstellung der auswertungsobjektivität gesondert zu bewerten. Die interpreta-
tionsobjektivität ist im Zusammenhang mit der normierung sowie mit den angaben über
Vorgaben des Verordnungsgebers im sinne von „Cut-off's“ für die Beantwortung der je-
weiligen behördlich veranlassten Fragestellung zu bewerten.

6. Fairness der Testung und Testanwendung
(max. 1000 Zeichen, mit formalisierter Bewertung)
Ein teil der testfairness ist schon durch die verschiedenen aspekte der objektivität zu

beurteilen, außerdem über die normierung. sofern metrische skalen benutzt werden, sind
konfidenzintervalle berechenbar, die sich aus der reliabilitätsbedingten Messungenauig-
keit ergeben. Diese darf nicht der testperson angelastet werden. Bei dem von uns begut-
achteten testsystem wird das halbe konfidenzintervall auf den erreichten testwert aufge-
schlagen und somit nicht zum nachteil der testperson verwendet. Ferner ist zu bewerten,
wie mit dem stets bei Leistungstests gegebenen speed-accuracy trade-off (sat) [24] im
sinne der testfairness umgegangen wird. in unserem Beispiel-system wird ein Leistungs-
kennwert berechnet, durch den die testperson mit einer hohen (und höher gewichteten)
sorgfalt eine zu lange reaktionszeit etwas „aufbessern“ kann, die umgekehrt aber mit zu-
nehmender Fehlerzahl als solche fragwürdig wird (Grenzfall: sinnloses, aber schnelles
Drücken der tasten).

Eine faire Möglichkeit der weiteren Verwendung des testresultats besteht darin zu prü-
fen (z. B. durch Fahrverhaltensbeobachtung), ob im test festgestellte Leistungsmängel,
die nicht unbedingt eignungsausschließend sein müssen, durch umsichtiges, auf Einsicht
in die art der Beeinträchtigung beruhendes Fahren kompensiert werden können. Darauf
sollte im testmanual hingewiesen werden, um eine Überinterpretation der testergebnisse
auszuschließen. Bei der weiteren Verwendung des testresultats ist im übrigen zu beachten,
dass die interpretation desselben durch einen dafür in besonderer weise im Bereich der
Fahreignung qualifizierten Gutachter und nicht automatisch zu erfolgen hat.

7. Weitere Nebengütekriterien (u.a. Ökonomie, Störanfälligkeit, Verfälschbarkeit,
Praktikabilität, Bedienerfreundlichkeit)

(max. 1000 Zeichen, mit formalisierter Bewertung)
Eine hohe Zeitökonomie kann, wie bei unserem Beispiel-system, durch eine weitgehen-

de homogenität des testmaterials erreicht werden. störanfälligkeit des testablaufs und
Verfälschbarkeit der testergebnisse sind bei apparativen tests weitgehend ausgeschlossen.
Die Eröffnung von testsitzungen wie auch das Einsehen der testresultate sollten pass-
wortgeschützt sein. Bei unserem Beispiel-testsystem ist letzteres außerdem noch durch
eine spezielle tastenkombination geschützt. Die hinweise zur testdurchführung sollten
auch auf störende Einflüsse situativer Bedingungen hinweisen, z. B. Versuchsleiter-(ro-
senthal-)effekte, um diese auszuschließen bzw. weitgehend abzuschwächen. Die Daten-
bank sollte kryptisch verschlüsselt werden, um eine nachträgliche Verfälschung der te-
stresultate zu verhindern. Die Praktikabilität des testsystems für testleiter und testperson
ist über die Gestaltung von hard- und software zu beurteilen (ergonomische, merkmals-
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kompatible Gestaltung der antwort-Eingabe, Gewicht und transportfähigkeit des gesam-
ten testequipments). so z. B. ist das Problem der Merkmalskompatibilität des tastengeräts
beim testsystem Corporal Plus inhaltlich gut gelöst, weil die Begriffe oben, unten, links
und rechts stets sowohl für beide Merkmalsdimensionen richtung und Position verwendet
werden, als auch mit den Positionen der tasten übereinstimmen.

8. Skalierung und Normierung (Eichung)
(max. 1000 Zeichen, mit formalisierter Bewertung)
Es sind die rohwertskalen sowie die art der transformation in normskalen zu be-

schreiben, sowie die art der norm (statistische oder kriteriums-norm). Die normstich-
probe ist nach umfang und Ziehungs-Methode zu beschreiben (so z. B dürfen Quoten-
stichproben einen geringeren umfang haben als random-Methoden oder eingeschränkte
Zufallsauswahlen als Cluster oder schichten) sowie durch angabe aller relevanten demo-
grafischen angaben. Es ist auch die Grundgesamtheit zu beschreiben, aus der die stich-
probe gezogen wurde. stichproben, die mit rücksicht auf die Fahreignungsdiagnostik 
gezogen werden, sind auch hinsichtlich der Verteilung von Fahrerlaubnisklassen und mög-
licher Deliktbelastung zu beschreiben. in diesem Zusammenhang sind so genannte „Be-
troffenen-normen“ – erst recht, wenn es sich um anfallende stichproben handelt – strikt
abzulehnen, weil sie ein Grund-Prinzip der normierung verletzen, nämlich das Messen am
normalen. Für den Bereich der Fahreignungsbegutachtung [8, 2] ist bezüglich der Bewer-
tung der testergebnisse von untersuchten entsprechend den Leitlinien und der Verwal-
tungsvorschriften die Gesamtnorm anzuwenden. altersnormen haben aber z. B. im klini-
schen Bereich durchaus ihre Berechtigung.

9. Umgang mit während der Begutachtung entstandenen zu klärenden Sachverhalten
(frei)
Der auftraggeber bekommt die während des Vorganges der testbewertung entstandenen

Fragen der Gutachter an die testautoren und/oder hersteller zugesandt. Diese haben dann
die Möglichkeit, hierzu innerhalb einer bestimmten Frist stellung zu nehmen.

Der Vorteil dieses Vorgehens ist ein Beitrag zur Erhöhung der wissenschaftlichen Qua-
lität, der offene kommunikation, transparenz und nachvollziehbarkeit, und die Verhinde-
rung eines eventuell voreiligen abschlusses von Begutachtungen mit unter umständen
vermeidbarem ungünstigem ausgang. Es ermöglicht, fachliches konfliktpotential zu er-
kennen und unmittelbar zur Diskussion zu stellen. Die antworten der testautoren werden
bei der Gesamtwürdigung der gutachterlichen stellungnahme berücksichtigt.

10. Abschlussbewertung/Empfehlung
(max. 2000 Zeichen, ohne formalisierte Bewertung)
Zu bewerten ist die theoretische Einbettung unter inhaltlichen und methodischen Ge-

sichtspunkten und wie schlüssig sich die Validierung der einzelnen testgegenstände aus
den theoretischen Grundlagen der testkonstruktion ergibt. Es ist auch zu bewerten, worauf
sich die Bezeichnung „testsystem“ bezieht. Bei dem im vorliegenden Fall bewerteten
testsystem Corporal Plus gibt es zusätzlich dafür den Begriff der „systemvalidität“,
womit die gegenseitige Bezugnahme von Einzeltests zur Eingrenzung der leistungs-
psychologischen Diagnosestellung gemeint ist, die dann auch gezielte interventions-hin-
weise, z. B. für den klinischen Bereich, ergeben kann.



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

353
Schubert/Chaloupka-Risser

Zur Bewertung von Testsystemen für die Fahreignungsbegutachtung

Zur Validierung unter aspekten der Verkehrssicherheit ist zu bewerten, inwieweit be-
hördliche diagnostische Fragestellungen mit dem testsystem beantwortet werden können.
Dabei ist zu beachten, dass Beeinträchtigungen der psychophysischen Leistungsfähigkeit,
die das sichere Führen eines kraftfahrzeugs in Frage stellen können, in der regel nicht
hauptsächlich auf Variablen der Verkehrserfahrung wirken, sondern eher auf das, was ab-
strakte Leistungstests eben erfassen, nämlich Leistungsvoraussetzungen. 

Es sollten die Erfüllung aller haupt- und neben-Gütekriterien allgemein zusammenfas-
send bewerten werden, sowie mögliche Besonderheiten bezogen auf einzelne subtests.

in dem Gutachten können auch entsprechende Empfehlungen zur Überarbeitung des
handbuches enthalten sein.

11. Bewertung und Einarbeitung der Stellungnahmen der Testautoren und/oder
Hersteller in das Gutachten

(frei)
hier ist darzustellen, inwieweit die Fragen der Gutachter („mit schreiben von …“) be-

antwortet worden sind und wie mit den darüber hinaus gehenden stellungnahmen der test-
autoren und -hersteller umgegangen wurde (z. B. Berücksichtigung in der Gesamtbewer-
tung bzw. abweisung/widerlegung von argumentationen bzw. kritiken).

am Ende der Expertise müssen die Gutachter eine eindeutige aussage hinsichtlich der
an sie gestellten Frage, ob der test oder das testsystem für den Einsatz in der Fahreig-
nungsbegutachtung geeignet ist, treffen. als eine verordnungskonforme Fragestellung
kann die oben genannte (s. Einleitung, a. E.) angesehen werden. Die Expertise ist von
der/den Gutachterinnen eigenhändig zu unterzeichnen. sie ist ausschließlich für den auf-
traggeber bestimmt.

12. Offenlegung möglicher Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der 
gutachterlichen Stellungnahme

Die diesbezüglichen angaben der Gutachter sollten sich auf die inhalte der anlage 14
(zu § 66 abs. 3 nr. 2 a) bis c) FeV) [25] beziehen. Maßgeblich für die angaben der Gut-
achter zu den abgefragten inhalten sind hierbei das laufende kalenderjahr und die davor
liegenden 5 Jahre. Eine diesbezügliche Erklärung der Gutachter sollte folgende angaben
beinhalten:

„hiermit erkläre ich, dass ich weder/noch:
a) an Entwicklung und Vertrieb des zu begutachtenden testgeräts und/oder testverfah-

rens beteiligt war oder bin oder über die Erstellung von Gutachten im rahmen dieser an-
lage hinausgehend

b) eine vertragliche oder anderweitige rechtliche oder wirtschaftliche Beziehung zum
hersteller des testverfahrens oder -geräts und/oder Entwickler des Verfahrens in den ver-
gangenen 5 Jahren unterhalten habe oder

c) eine vertragliche oder anderweitige rechtliche oder wirtschaftliche Beziehung zu trä-
gern von Begutachtungsstellen für Fahreignung, die die zu begutachtenden Verfahren und
testgeräte einsetzen, in den vergangenen 5 Jahren unterhalten habe.“
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im sinne der transparenz sollten auch die nachfolgenden angaben bei der offenlegung
von möglichen interessenkonflikten für den zu begutachtenden Fall (Verhältnis zum auf-
traggeber etc.) erfolgen:

– Beschäftigungsverhältnisse
– Beratungsverhältnisse
– honorare (keine angaben über die höhe)
– Drittmittel oder sonstige unterstützung
– aktien, Patente, Geschäftsanteile
– autoren-/koautorenschaft

Abschließende Überlegungen und Ausblick
Bei der anwendung egal welchen Bewertungssytems empfiehlt es sich vor inkraftset-

zung des Maßstabes durch die Länder oder des BMVi einen breiten konsens der akzep-
tanz zwischen den anwendern, den herstellern und den testentwicklern zu erzeugen, um
spätere rechtliche auseinandersetzungen über eventuell eingetretene wirtschaftliche
nachteile bei entsprechenden herstellern zu vermeiden. Die Einigung auf ein anzuwen-
dendes testbewertungssystem trägt zur Erhöhung der transparenz und der nachvollzieh-
barkeit sowie der akzeptanz des Begutachtungsprozesses und des erreichten Ergebnisses
bei.

Darüber hinaus empfiehlt es sich, ein „Verschlechterungsverbot“ im sinne eines Ethik-
konsenses festzulegen: Ein unter anlegung wissenschaftlicher Maßstäbe als „ungeeignet“,
z. B. als nicht validierungsfähig bewerteter test [12] darf in der Fahreignungsbegutach-
tung nicht (mehr) verwendet werden, es sei denn, der test wurde grundsätzlich, unter Be-
rück-sichtigung der zuvor benannten Maßstäbe, überarbeitet. solche tests sind wie neu-
Entwicklungen zu handhaben, d. h. auch neu zu bewerten.

Psychometrische testsysteme werden u. a. zur Einschätzung der Fahreignung (anlage
5.2 FeV) auch durch betriebs- oder arbeitsmedizinische Gutachter angewendet. somit ist
es angezeigt, diese zu Medizinprodukten gemäß Medizinproduktegesetz [13] zu erklären.
Diese Erklärung erfolgt durch den hersteller selbst, welcher sich damit verschiedensten
anforderungen und regularien unterwirft. Diese betreffen vorrangig technische Überprü-
fungen und kontrollen (z. B. sicherheitstechnische Überprüfungen, messtechnische kon-
trollen, rohs-konformität) zum ausschluss von Gefahrstoffen in elektronischen Bauele-
menten oder sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen von Personen/Patienten. Generell
wird zwischen 4 klassen unterteilt (i, iia, iib, iii) nach Grad der invasivität, Dauer des un-
unterbrochenen körperkontakts, art des Gewebekontakts und aktivität/nicht-aktivität
des Medizinprodukts (gemäß anhang iX der richtlinie 93/42/EwG). Das testsystem Cor-
poral Plus ist demnach der klasse 1 zuzuordnen, da es sich um ein nicht invasives Produkt
handelt.

wenn fachliche Fragen, z. B. zu einem sehtest, geklärt werden müssen, nimmt hierzu die
entsprechende Fachgesellschaft – in diesem Fall die der ophthalmologie – stellung. Bei
psychologischen tests, die im rahmen der Fahreignungsbegutachtung bewertet werden
sollen, ist dann die verkehrspsychologische Fachgesellschaft zuständig, die die Gutachter
auswählt. Daraus ergibt sich unter anderem auch der Vorteil, den staat von derart fach-
spezifischen aufgaben zu entlasten.
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Zu klären ist in diesem Zusammenhang unter anderem, ob die psychologischen oder me-
dizinischen tests bzw. -systeme und -geräte, die schon durch das Medizinprodukt-Gesetz
deklariert sind, einer zusätzlichen Überprüfung durch eine staatlich benannte stelle im
Verkehrsbereich unterzogen werden müssen, unabhängig davon, wer anhand welcher kri-
terien die Entscheidung trifft, was ein medizinischer und/oder psychologischer test ist.

Die von der entsprechenden, noch zu benennenden stelle akzeptierten bzw. eingesetzten
Gutachter werden auf der Grundlage eines werkvertrages nach BGB tätig. sie sollten über
eine ausreichende haftpflichtversicherung und wirtschaftliches Potential verfügen, um
sich nicht auszuschließenden rechtsstreitigkeiten entgegen stellen zu können.

hat allerdings die vom staat benannte stelle oder ein anderer dieses Gutachten nutzen-
der Entscheidungsträger festgelegt, dass ein testverfahren im rahmen einer Fahreig-
nungsbegutachtung nicht verwendet werden darf, so ist er oder sie die beklagte stelle, die
für die daraus entstehenden rechtsfolgen haftet.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die arbeit beschäftigt sich mit einer theoretischen Begründung und Vorschlägen für die praktische umsetzung

der anlage 5 (zu § 11 abs. 9, § 48 abs. 4 und 5) und der anlage 14 (zu § 66 abs. 2) der Fahrerlaubnis-Verord-
nung (FeV) [25] zum Einsatz von psychologischen testverfahren und -geräten in der Fahreignungsbegutachtung.
Die Eignung der eingesetzten psychologischen testverfahren und -geräte soll entsprechend der FeV demnach
von (einer) geeigneten unabhängigen stellen(n) bestätigt werden, die aber noch nicht eingerichtet ist. Diese Ver-
öffentlichung soll einen Beitrag zur Diskussion um die anwendung entsprechender fachlicher kriterien für die
Bewertung von psychologischen testverfahren und -geräten im rahmen der Fahreignungsbegutachtung leisten.
kriterien, die für die Benennung einer entsprechenden stelle erfüllt werden müssen, sind nicht Gegenstand die-
ser arbeit.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
psychologische testverfahren – Fahreignung – testbewertung

s u m m a r y
the article deals with a theoretical discussion and the development of suggestions for the practical implemen-

tation of annex 5 (of § 11 par. 9, § 48 par’s. 4 and 5) and of annex 14 (of § 66 par.2) of the prescription for the
licensing of driving (Fahrerlaubnis-Verordnung FeV) concerning the application of testing procedures and testing
equipment in connection with the assessment of the fitness to drive. according to FeV appropriateness of these
procedures and equipment should be confirmed by (a) suitable independent institution(s) which, however,
does/do not exist, yet. this publication is a contribution to the discussion about adequate professional criteria for
the application of psychological testing procedures and equipment in the frame of the assessment of the fitness to
drive. Criteria that have to be fulfilled for an institution to be considered suitable are not subject of this paper. 

k e y w o r d s
psychological testing procedures – fitness to drive – evaluation
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Legalbewährung verkehrsauffälliger kraftfahrer nach neuertei-
lung der Fahrerlaubnis*)

Zur Evaluation von Maßnahmen für verkehrsauffällige Personen werden valide Daten
zu Verkehrsverstößen von kraftfahrerinnen und kraftfahrern nach einer neuerteilung der
Fahrerlaubnis benötigt. im auftrag der Bundesanstalt für straßenwesen (Bast) wurden
aktuelle referenzwerte ermittelt und ein standardverfahren zur regelmäßigen aktualisie-
rung der Datengrundlage erarbeitet. Die Ergebnisse von Evaluationsstudien zu Fahrer-
laubnismaßnahmen können damit zuverlässiger eingeschätzt werden.

Aufgabenstellung
Die Bewertung von Maßnahmen für verkehrsauffällige Personen wird bislang durch das

Fehlen aktueller Daten zur Legalbewährung nach einer neuerteilung der Fahrerlaubnis er-
schwert. im auftrag der Bast ermittelte das kraftfahrt-Bundesamt (kBa) deshalb aktuel-
le referenzwerte für die Bewertung von Maßnahmen für verkehrsauffällige kraftfahrerin-
nen und kraftfahrer. Darüber hinaus sollte ein standardverfahren konzipiert werden, das
in Zukunft eine regelmäßige aktualisierung dieser referenzwerte ermöglicht.

*) „Legalbewährung verkehrsauffälliger kraftfahrer nach neuerteilung der Fahrerlaubnis“ aus Forschung kom-
pakt 14/16 der Bundesanstalt für straßenwesen (Bast), Bergisch-Gladbach, erschienen in: Berichte der
Bundesanstalt für straßenwesen, unterreihe „Mensch und sicherheit“, heft M 265.

wiederauffallenshäufigkeit nach Entziehung der Fahrerlaubnis wegen alkohol- oder Drogenauffälligkeit im
Zeitraum von drei Jahren nach neuerteilung der Fahrerlaubnis (Bild: Bast).

Aus der Forschung

Seiten 358 – 360
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Untersuchungsmethode 
untersucht wurde die Legalbewährung von 132.102 Personen, denen nach vorangegan-

gener Entziehung oder Verzicht aufgrund charakterlicher ungeeignetheit eine neue Fah-
rerlaubnis in den Jahren 2006 oder 2007 erteilt wurde. Einbezogen wurden alle kraftfah-
rerinnen und kraftfahrer mit ordentlichem wohnsitz in Deutschland, mit einer
neuerteilung der Fahrerlaubnis nach einer vorangegangenen Entziehung, sofern die Ent-
ziehung direkt oder indirekt auf einem Fehlverhalten im Verkehr mit straftaten oder mit
ordnungswidrigkeiten ab 40 Euro Geldbuße beruhte. neben der vorangegangenen Entzie-
hung wurden auch Verzichte einbezogen, die in einem zeitlich engen Zusammenhang mit
einer Verurteilung wegen einer Verkehrsstraftat standen. weiterhin berücksichtigt wurden
Entziehungen aufgrund eines nicht erbrachten Eignungsgutachtens, „sonstiger charakter-
licher Mängel“ und „sonstiger Entscheidungs- bzw. Entziehungsgründe“. Der Beobach-
tungszeitraum erstreckte sich über 36 Monate im anschluss an eine neuerteilung. Die
untersuchung beruhte auf einer Vollerhebung.

Die aktualisierung der referenzwerte erfolgte auf der Basis von Daten des Verkehrs-
zentralregisters (VZr). als Grundlage für die analysen wurde der tägliche Zugang von
Mitteilungen an das kBa verwendet. anhand dieser informationen konnte die wiederauf-
fälligkeit einzelner Personen ermittelt und damit die Legalbewährung ausgewählter Grup-
pen bestimmt werden. als indikatoren der Legalbewährung wurden die erneute auffällig-
keit im VZr mit mindestens einem bepunkteten Verstoß, mit einem unfall oder einer
erneuten Entziehung der Fahrerlaubnis herangezogen.

Ergebnisse
Die Ergebnisse der studie wurden für die einzelnen Entziehungsgründe differenziert

ausgewiesen. schwerpunkte bildeten dabei zum einen Personen, deren Fahrerlaubnis auf-
grund eines alkoholverstoßes vom Gericht oder wegen alkoholmissbrauchs von der Fahr-
erlaubnisbehörde entzogen wurde, zum anderen waren Personen, deren Fahrerlaubnis 
aufgrund eines Drogenverstoßes vom Gericht oder wegen Drogen- oder Medikamenten-
missbrauchs von der Fahrerlaubnisbehörde entzogen wurde, von besonderem interesse.
Von allen untersuchten Personen, denen aufgrund eines alkoholdeliktes die Fahrerlaubnis
entzogen wurde (n = 85.287), wurden 7,1 Prozent erneut mit einem alkoholdelikt auffäl-
lig und etwa 5,1 Prozent wurde die Fahrerlaubnis innerhalb des Beobachtungszeitraumes
wieder entzogen. Bei Personen, denen aufgrund eines Drogendeliktes die Fahrerlaubnis
entzogen wurde (n = 5.443), fielen 5,7 Prozent erneut mit Drogen im straßenverkehr auf
und 4,5 Prozent wurde die Fahrerlaubnis erneut entzogen.

Die erhobenen Befunde liefern einen Maßstab zur Bewertung von Maßnahmen des 
Fahrerlaubnissystems und dienen als empirische Basis für die Erneuerung der referenz-
werte zur Evaluation der kurse zur wiederherstellung der kraftfahreignung gemäß § 70
Fahrerlaubnis-Verordnung. weiterhin kann erstmals ein referenzwert für kurse von dro-
genauffälligen Fahrerinnen und Fahrern bereitgestellt werden. Für das standardverfahren
zur aktualisierung der referenzwerte wird vorgeschlagen, sich auf die aktuelle rechts-
lage des am 1. Mai 2014 eingeführten Fahreignungsregisters zu konzentrieren. weiterhin
sollen nur neuerteilungen berücksichtigt werden, bei denen der zeitliche abstand zur zu-
gehörigen Entziehung nicht größer als zwei Jahre ist. Empfohlen wird eine Ermittlung der
referenzwerte im Zwei-Jahres-rhythmus. Damit ist gewährleistet, dass auf rechtliche
oder gesellschaftliche Änderungen relativ zeitnah reagiert werden kann.
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Folgerungen
Die ermittelten referenzwerte stellen eine aktuelle Datenbasis für Evaluationen von

Maßnahmen zur wiederherstellung der Fahreignung dar. auch in Zukunft sind Verände-
rungen im Verkehrsverhalten durch anpassungen von verkehrsrechtlichen rahmenbedin-
gungen und gesellschaftlichem wandel zu erwarten. um darauf zeitnah mit aktualisierten
referenzwerten reagieren zu können, wird die Etablierung des im rahmen der untersu-
chung entwickelten standardverfahrens empfohlen.

Aus der Forschung
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Fahrverbot bei allgemeiner kriminalität und neuregelung der
anordnungskompetenz bei Blutprobenentnahmen

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat einen referentenent-
wurf über Maßnahmen zur steigerung der Effizienz der strafverfolgung*) erarbeitet. inhalt
ist u. a. die Einführung des Fahrverbotes bei allen straftaten sowie die streichung des
richtervorbehaltes für die Fälle der Blutprobenentnahme mit Übertragung der anord-
nungskompetenz auf die staatsanwaltschaft bzw. bei Verzögerungsgefahr auf ihre Ermitt-
lungspersonen.

Auszug aus dem Referentenentwurf:
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Strafgesetzbuchs

§ 44 des strafgesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. november 1998
(BGBl. i s. 3322), das zuletzt durch artikel 1 des Gesetzes vom 20. november 2015
(BGBl. i s. 2025) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. in absatz 1 satz 1 werden nach dem wort „straftat“ das komma und die wörter „die
er bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines kraftfahrzeugs oder unter Ver-
letzung der Pflichten eines kraftfahrzeugführers begangen hat,“ gestrichen und das
wort „drei“ wird durch das wort „sechs“ ersetzt. 

2. in absatz 2 satz 1 werden die wörter „mit der“ durch die wörter „einen Monat nach“
ersetzt.

Artikel 2 
Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 

Das Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974
(BGBl. i s. 3427), das zuletzt durch artikel 7 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. i 
s. 1332) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 8 absatz 3 wird folgender satz angefügt: 
1. „Ein Fahrverbot darf die höchstdauer von drei Monaten nicht überschreiten.“

Dokumentation

*) referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz „Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung des strafgesetzbuchs, des Jugendgerichtsgesetzes und der strafprozessordnung“ vom 6. Juni 2016.
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Artikel 3 
Änderung der Strafprozessordnung 

Die strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. april 1987
(BGBl. i s. 1074, 1319), die zuletzt durch artikel 9 des Gesetzes vom 20. november 2015
(BGBl. i s. 2025) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 81a absatz 2 wird folgender satz angefügt: 
1. „Die anordnung der Entnahme einer Blutprobe steht abweichend von satz 1 der

staatsanwaltschaft, bei Gefährdung des untersuchungserfolges durch Verzögerung
auch ihren Ermittlungspersonen zu, wenn tatsächliche anhaltspunkte für eine rechts-
widrige tat vorliegen, die der Beschuldigte bei oder im Zusammenhang mit dem Füh-
ren eines kraftfahrzeuges oder unter Verletzung der Pflichten eines kraftfahrzeug-
führers begangen hat.“

Begründung
A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen
1. Ausweitung des Anwendungsbereichs des Fahrverbots auf alle Straftaten

Die Öffnung des Fahrverbots für alle straftaten soll auch außerhalb der Verkehrsdelikte eine zusätzliche Mög-
lichkeit schaffen, zielgenau, spürbar und schuldangemessen auf den täter einzuwirken, und zugleich der Ver-
meidung von Verhängung und Vollstreckung insbesondere kurzer Freiheitsstrafen dienen. Das Fahrverbot soll als
Ergänzung zu den übrigen sanktionen zum einen in Fällen zur anwendung kommen, in denen eine Geldstrafe al-
lein bei dem Verurteilten womöglich keinen hinreichenden Eindruck hinterlässt, das Verhängen einer Freiheits-
strafe aber eine zu einschneidende sanktion wäre. Zum anderen kann das Fahrverbot durch die kombination mit
der Geldstrafe das Verhängen einer an sich angezeigten Freiheitsstrafe ersetzen und zusammen mit einer Frei-
heitsstrafe die Möglichkeit eröffnen, deren Vollstreckung zur Bewährung auszusetzen. im Jugendstrafrecht soll
die Öffnung des Fahrverbots für alle straftaten die sanktionsmöglichkeiten des Jugendgerichts ebenfalls erwei-
tern; es kann danach auch bei taten ohne straßenverkehrsbezug zur Erreichung des leitenden erzieherischen
Ziels der Vermeidung einer erneuten straffälligkeit (vgl. § 2 absatz 1 Jugendgerichtsgesetz) ein Fahrverbot ver-
hängen.

Die Bandbreite strafrechtlicher sanktionen gibt den Gerichten außerhalb der Verkehrsdelikte, insbesondere im
Bereich der unteren bis mittleren kriminalität, jedenfalls im allgemeinen strafrecht, bisweilen zu wenige Gestal-
tungsmöglichkeiten, damit diese insbesondere ihren kriminalpräventiven aufgaben gerecht werden können (vgl.
bereits Bundestagsdrucksache 15/2725, s. 18). Mit der Geld- und der Freiheitsstrafe sieht das materielle straf-
recht zwei hauptsanktionen vor. sie werden ergänzt durch die Möglichkeit der strafaussetzung zur Bewährung,
die nach § 56 des strafgesetzbuchs (stGB) – unter abgestuften Voraussetzungen – bei Verurteilungen zu Frei-
heitsstrafen bis zu zwei Jahren besteht. in ihrem rahmen ergeben sich über die in den §§ 56b, 56c stGB gere-
gelten auflagen und weisungen und die nach § 56d stGB mögliche unterstellung des Verurteilten unter die auf-
sicht und Leitung eines Bewährungshelfers differenzierte Mittel zur Einwirkung auf den Verurteilten. Dieses
erweiterte spektrum von sanktionsmöglichkeiten eröffnet sich aber erst bei Verurteilungen zu Freiheitsstrafen.
indes sollen nach den in § 47 stGB verankerten wertungen des Gesetzes jedenfalls Verurteilungen zu kurzen
Freiheitsstrafen (unter sechs Monaten) gerade vermieden werden. insbesondere im Bereich der kleineren und
mittleren kriminalität stellen sich die heute im strafrecht vorgesehenen sanktionsmöglichkeiten daher teilweise
als unzureichend dar. abgesehen von der Möglichkeit einer Verwarnung mit strafvorbehalt (§ 59 stGB), die ver-
gleichsweise selten angewandt wird, bieten sich derzeit nur im Vorfeld einer Verurteilung über eine vorläufige
Einstellung des strafverfahrens gegen auflagen und weisungen nach § 153a der strafprozessordnung (stPo)
oder über die Durchführung eines täter-opfer-ausgleichs (§ 46a stGB) differenziertere Mittel zur Einwirkung
auf den Beschuldigten.

Die anwendbarkeit der nebenstrafe Fahrverbot ist derzeit auf straftaten beschränkt, die im Zusammenhang
mit dem Führen eines kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines kraftfahrzeugführers begangen
wurden. Dabei stellt es eine anerkannt wirksame Denkzettel- und Besinnungsmaßnahme dar (BVerfG, Beschluss
vom 16. Juli 1969 – 2 BvL 11/69, bei juris rn. 15 zum Fahrverbot gemäß § 25 stVG), die sich besonders für den
Bereich der kleineren bis mittleren kriminalität eignet (BusEMann, ZrP 2010, s. 239; stÖCkEL, 39. Deutscher
Verkehrsgerichtstag 2001 <VGt>, s. 84). Der Verurteilte kann durch diese zusätzliche sanktion häufig wir-
kungsvoller beeinflusst werden als durch eine Geldstrafe (BusEMann a. a. o.). selbst wenn die Bedeutung des Ei-
gentums am Pkw teilweise eher abnehmen sollte, ist die Möglichkeit, ein kraftfahrzeug zu führen, weiterhin aus-
druck individueller Mobilität und von großem wert für die Gestaltung des arbeits- und Privatlebens, so dass sich
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eine Einschränkung durch das Verbot, kraftfahrzeuge zu führen, als spürbares, empfindliches Übel auswirkt (vgl.
Bundestagsdrucksache 15/2725, s. 18; MEYEr, abschlussbericht der kommission zur reform des strafrecht-
lichen sanktionssystems, s. 31; stÖCkEL, a. a. o., s. 84; BusEMann a. a. o.).

isoliert verhängte Geldstrafen und zu vollstreckende Freiheitsstrafen können insbesondere in spezialpräventi-
ver hinsicht unter umständen ihren Zweck nicht erreichen oder unerwünschte nebenfolgen haben. so beein-
drucken Geldstrafen wirtschaftlich gut situierte täter nicht immer in hinreichender weise (dazu näher weiter
unten) und dort, wo die Zahlung von Dritten übernommen wird, stößt diese sanktion ins Leere (vgl. Bundes-
tagsdrucksache 15/2725, s. 15; BusEMann a. a. o.; VErrEL, Bonner rechtsjournal 2014, s. 136). Verurteilungen
zu vollstreckbaren Freiheitsstrafen haben neben den hohen Vollstreckungskosten nicht selten auch zur Folge,
dass straftäter ihren arbeitsplatz und ihre wohnung verlieren und ihre sozialen Beziehungen erheblich gestört
oder aufgelöst werden (vgl. nur BusEMann, a. a. o.). Dies erschwert die wiedereingliederung der täter nach der
Entlassung und erhöht die Gefahr neuer straffälligkeit. hinzu kommt, dass inhaftierte täter meist nicht in der
Lage sind, den schaden ihrer opfer wieder gutzumachen (vgl. erneut Bundestagsdrucksache 15/2725, a. a. o.). 

Vor diesem hintergrund wird die Öffnung des Fahrverbots für alle straftaten seit der auf dem 59. Deutschen
Juristentag 1992 von sChÖCh erhobenen entsprechenden Forderung (Verhandlungen des 59. DJt 1992, C 116 ff.)
kontrovers diskutiert. Zugrunde gelegt wurde den Erörterungen allerdings stets die Einführung des Fahrverbots
als hauptstrafe und im Jugendstrafrecht dementsprechend als eigenständiges Zuchtmittel.

Die kritiker einer ausweitung führen im wesentlichen an, dass mangels Zusammenhangs des Fahrverbots zur
tat akzeptanzprobleme in der Bevölkerung zu befürchten seien (ZoPFs, Fs für wolter, 2013, s. 819; sChÄPE, 
39. VGt 2001, s. 94). Zudem werde eine sondersanktion für Fahrerlaubnisinhaber geschaffen. Geld- und Frei-
heitsstrafe stellten demgegenüber sanktionen dar, die in eine jedem Bürger zur Verfügung stehende rechtssphä-
re eingriffen (ZoPFs, a. a. o., s. 819; rÖwEr, 39. VGt 2001, s. 75; aLBrECht, nJ 2000, s. 452; BittMann, nJ 2001, 
s. 513). auch sei es aufgrund der anhebung des tageshöchstsatzes auf 30.000 Euro nicht mehr zu begründen,
dass vermögende täter mit einer Geldstrafe nicht hinreichend zu beeindrucken seien (ZoPFs, a. a. o., s. 818).
Darüber hinaus sei eine Mehrbelastung der Justiz zu erwarten. Zum einen ergäben sich ein erheblicher Mehrauf-
wand für Gerichte zur Ermittlung der tat- und schuldangemessenheit eines Fahrverbots und ein erweiterter Be-
gründungsaufwand hinsichtlich der besonderen strafzumessungserwägungen (ZoPFs, a. a. o., s. 819; MEYEr,
ZrP 2010, s. 239) und zum anderen sei mit einer Zunahme von rechtsmitteln zu rechnen (riEhE, abschlussbe-
richt der kommission zur reform des strafrechtlichen sanktionssystems, s. 36). Die ausweitung des Fahrver-
bots gehe auch mit einer Zweckentfremdung von § 21 des straßenverkehrsgesetzes (stVG) (strafbarkeit des Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis) einher. während diese norm eigentlich das abhalten von Gefahren im straßenverkehr
bezwecke, diene sie hinsichtlich eines Fahrverbots der strafvollstreckung (ZoPFs, a. a. o., s. 824; rÖwEr, a. a. o.,
s. 78 f.). Zudem sei es ebenso wie bei einer Geldstrafe nicht gesichert, dass das Fahrverbot punktgenau den Ver-
urteilten treffe, da die Möglichkeit bestehe, sich von einem Familienmitglied oder Bekannten fahren zu lassen
oder einen Fahrer einzustellen (rÖwEr, a. a. o., s. 77; sChÄPE, a. a. o., s. 92). Es sei auch nicht jeder von einem
Fahrverbot gleich stark betroffen. in ländlicheren Gebieten wirke es sich auf die private Lebensgestaltung ein-
schneidender aus als in Großstädten, in denen leicht auf den öffentlichen Personennahverkehr ausgewichen wer-
den könne (MEYEr ZrP 2010, s. 239; ZoPFs, a. a. o., s. 818). Da artikel 3 absatz 1 GG berührt sei, bestünden
verfassungsrechtliche Bedenken (rÖwEr, a. a. o., s. 74). schließlich ergäben sich Probleme bei der Vollstre-
ckung, da die Einhaltung des Fahrverbots kaum kontrollierbar sei und die Mitwirkung des Verurteilten bedinge
(riEhE, a. a. o., s. 36).

im Jugendstrafrecht wird von wissenschaft und Fachverbänden die Erweiterung des Fahrverbots auf die all-
gemeine kriminalität zusätzlich aus jugendkriminologischen und jugendkriminalrechtlichen Erwägungen ganz
überwiegend abgelehnt (z. B. mit klarer Mehrheit von der strafrechtlichen abteilung des 64. DJt 2000; siehe im
Übrigen die stellungnahme seitens der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen zur
aktuellen koalitionsvereinbarung unter http://www.dvjj.de/nachrichtenaktuell/koalitionsvertrag-fahrverbot-als
-eigenst-ndige-deliktsunabh-ngige-sanktion). an erster stelle steht im Jugendstrafrecht nicht der Gedanke des
schuldausgleichs, sondern dem Erziehungsgedanken entsprechend – spezialpräventiv – die Vermeidung erneuter
straffälligkeit, vgl. § 2 absatz 1 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). Ein Fahrverbot könne sich diesbezüglich
kontraproduktiv auswirken. Denn gerade bei jungen Menschen, die häufig gruppendynamischen Prozessen
unterliegen und mit der nutzung eines kraftfahrzeugs imponieren wollen, trage es im hinblick auf ein dann doch
„im jugendlichen Übermut“ riskiertes Fahren ohne Fahrerlaubnis die Gefahr der Begehung einer schon darin lie-
genden neuen straftat, nämlich nach § 21 stVG, in sich. Für den Fall, dass der auf die Verhängung des Fahrver-
bots unter umständen folgende Verstoß aufgrund der eingeschränkten kontrollierbarkeit unentdeckt bleibt,
werde andererseits der für die Legalbewährung überaus schädliche Eindruck vermittelt, dass man durchaus gegen
die anordnungen eines Gerichts verstoßen könne, wenn man es nur geschickt genug anstelle. Diese Problematik
verschärfe sich bei der ausweitung des Fahrverbots auf allgemeine kriminalität. Denn die akzeptanz und erzie-
herische Effektivität einer sanktion verschlechtere sich, je weniger ein innerer Zusammenhang zwischen ihr und
dem begangenen unrecht bestehe.

Die Befürworter einer Erweiterung des Fahrverbots betonen hingegen den gesteigerten rang individueller
Mobilität und den Prestigewert des kraftfahrzeugs, wodurch sich ein Fahrverbot als spürbare und den Betroffe-
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nen empfindlich treffende sanktion darstelle, die nicht wie eine Geldstrafe auf andere übertragen werden könne
(stÖCkEL, a. a. o., s. 84; BusEMann a. a. o., s. 239). Da die Berechtigung der motorisierten teilnahme am stra-
ßenverkehr ausdruck individueller Freiheit sei, könne ein Fahrverbot eine Freiheitsbeschränkung moderner art
darstellen (sChÖCh, a. a. o., C 120). Zudem seien mit dem Verbot, kraftfahrzeuge im straßenverkehr zu führen,
weitere, den täter empfindlich treffende Folgen verbunden, wie etwa negative auswirkungen auf die Vermö-
genssituation durch Einstellung eines Ersatzfahrers, rückgriff auf taxis oder nichtwahrnehmung von Verdienst-
möglichkeiten sowie sonstige Einschränkungen der beruflichen und privaten Lebensgestaltung (stÖCkEL, a. a. o., 
s. 86). Geld- und Freiheitsstrafe könnten – wie bereits erwähnt – unerwünschte wirkungen beziehungsweise
nebenfolgen haben. während eine Geldstrafe gut situierte täter nicht immer in zureichender weise beeindrucke,
könne sie bei wirtschaftlich schwachen straftätern zur finanziellen Überlastung und zu einer womöglich schäd-
lichen Ersatzfreiheitsstrafe führen (VErrEL a. a. o.). Die Freiheitsstrafe ziehe einen arbeitsplatzverlust und den
kontakt zu erfahrenen straftätern nach sich (BusEMann a. a. o.). Da die Vollstreckung (ingewahrsamnahme des
Führerscheins) nur mit geringen kosten verbunden sei, könnten zudem deutliche Einsparungen erzielt werden
(stÖCkEL, a. a. o., s. 85). Ein unmittelbarer Bezug der strafe zur tat sei auch bei den übrigen sanktionsformen in 
der regel nicht gegeben (stÖCkEL, a. a. o., s. 86; sChÖCh, a. a. o., C 120; BusEMann, a. a. o.; VErrEL a. a. o., 
s. 136). Zwar treffe das Fahrverbot nicht jeden gleich, die unterschiedliche wirkung und strafempfindlichkeit
seien aber bei der strafzumessung und auswahl der sanktion zu berücksichtigen (stÖCkEL, a. a. o., s. 83). arti-
kel 3 absatz 1 GG sei nicht verletzt. nach der neuen Formel des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss
vom 7. oktober 1980 – u. a. 1 BvL 50/79), nach der eine ungleichbehandlung grundsätzlich möglich ist, wenn
der Zweck der ungleichen Behandlung höher wiegt als das interesse der ungleich behandelten Personen an einer
Gleichbehandlung, habe der staat einen weiten spielraum, er könne auch unterschiede schaffen. Die ungleich-
behandlung diene einem anerkannten öffentlichen Zweck, nämlich der Variantenerweiterung der strafen (BEr-
wanGEr, ZrP 2014, s. 88, der sich aber letztlich gegen eine Öffnung des Fahrverbots für alle straftaten aus-
spricht).

Einige der gegen die ausweitung des Fahrverbots gerichteten argumente relativieren sich insoweit, als sie sich
gegen das Fahrverbot insgesamt richten. so stellt auch nach derzeitiger rechtslage das Fahrverbot grundsätzlich
eine sondersanktion für Fahrerlaubnisinhaber dar, ohne dass daraus Probleme im hinblick auf artikel 3 absatz 1 
GG abgeleitet würden. schon bislang dient § 21 stVG nicht nur der Vorbeugung von Gefahren im straßenver-
kehr, sondern auch der Einhaltung des gemäß § 44 stGB beziehungsweise gemäß § 25 stVG (als nebenfolge
einer ordnungswidrigkeit) verhängten Fahrverbots. Die unterschiedliche, insbesondere auch regional bedingte
strafempfindlichkeit der täter besteht bereits jetzt. Zudem ist dieser umstand vom erkennenden Gericht im rah-
men der konkreten strafzumessung gemäß § 46 stGB zu berücksichtigen.

Die annahme, dass durch die anhebung der tagessatzhöhe auf 30.000 Euro vermögende Delinquenten nun-
mehr hinreichend zu beeindrucken seien, ist grundsätzlich richtig. allerdings können täter mit hohem Einkom-
men nicht selten zusätzlich auf nicht in die Berechnung einzubeziehende rücklagen zurückgreifen. Erhebliche
akzeptanzprobleme in der Bevölkerung dürften nicht zu befürchten sein, da auch bei den übrigen sanktionsfor-
men in der regel kein spiegelnder Zusammenhang zwischen tat und strafe besteht. Der Einwand, ein vom Fahr-
verbot Betroffener könne sich von Familienmitgliedern, Bekannten oder einem Chauffeur fahren lassen, trifft
zwar zu, aber auch darin liegt eine Einschränkung der individuellen Mobilität, zumal das Fahrverbot nicht das
Fortbewegen insgesamt ausschließen soll, sondern lediglich den komfort, selbst ein kraftfahrzeug lenken zu
können.

Die Einhaltung des Fahrverbots lässt sich in der tat nur eingeschränkt kontrollieren, so dass es zu dessen
Durchsetzung einer Mitwirkungsbereitschaft des Betroffenen bedarf. Eine solche dürfte aber grundsätzlich dann
zu erwarten sein, wenn die höchstdauer des Fahrverbots „nur“ auf sechs Monate verlängert wird und es so auf
straftaten der unteren bis mittleren kriminalität beschränkt bleibt. Zum einen dürften die mit der nichtbeachtung
verbundene Verwirklichung einer weiteren straftat gemäß § 21 stVG (Fahren ohne Fahrerlaubnis) und die damit
einhergehende zusätzliche sanktion, einschließlich einer womöglich drohenden Entziehung der Fahrerlaubnis
oder Einziehung des kraftfahrzeugs, für Delinquenten der unteren und mittleren kriminalität eine hinreichend
abschreckende wirkung entfalten. Eine höchstfrist von sechs Monaten dürfte zum anderen – jedenfalls im Er-
wachsenenstrafrecht – einen für den Betroffenen noch hinreichend überschaubaren, seine Mitwirkungsbereit-
schaft noch nicht überstrapazierenden Zeitraum darstellen. Eine solche höchstfrist wäre gleichzeitig lang genug,
um dem Gericht den mit der Öffnung für alle straftaten erforderlichen erweiterten Bemessungsspielraum zu er-
öffnen und die von teilen der wissenschaft und Praxis wiederholt beklagte „Lücke“ zur mindestens sechs Mo-
nate währenden Entziehung der Fahrerlaubnis (sChÖCh, a. a. o., C 117; MEYEr, abschlussbericht der kommission 
zur reform des strafrechtlichen sanktionssystems, s. 31) zu schließen. Dabei wird nicht verkannt, dass es sich
bei dem Fahrverbot und der Entziehung der Fahrerlaubnis um unterschiedliche strafrechtliche instrumentarien
handelt, die bei Einführung des Fahrverbots als nebenstrafe bewusst deutlich voneinander abgegrenzt wurden
und daher der Begriff „Lücke“ in systematischer hinsicht nicht passend erscheint. Die auseinanderfallenden Fri-
sten beider instrumente haben sich gleichwohl in der Praxis de facto in den Fällen als wenig befriedigend erwie-
sen, in denen eine fehlende Eignung zum Führen von kraftfahrzeugen im sinne von § 69 stGB nicht festgestellt
werden kann, ein Fahrverbot von drei Monaten zur Einwirkung auf den täter jedoch nicht ausreichend erscheint
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(weswegen sich die Bundesregierung schon früher für das schließen dieser „schere“ ausgesprochen hat, vgl. be-
reits Bundestagsdrucksachen 15/2725, seiten 7, 22, und 16/8695, seite 12). Vor dem hintergrund der genannten
jugendkriminologischen und jugendstrafrechtlichen Bedenken gegen eine ausweitung des Fahrverbots und auch
im hinblick auf das andere Zeitempfinden junger Menschen soll die höchstdauer im Jugendstrafrecht hingegen
bei drei Monaten belassen werden.

weiteren gegen eine ausweitung des Fahrverbots vorgebrachten argumenten wie ein deutlicher Mehraufwand
der Gerichte für die urteilsbegründung sowie etwaigen verfassungsrechtlichen Bedenken kann begegnet werden,
indem das Fahrverbot nicht hauptstrafe wird, sondern weiterhin nebenstrafe bleibt; zugleich können dadurch die
oben beschriebenen, vor allem spezialpräventiven Ziele der ausweitung erreicht werden, ohne dass es ein-
schneidender und inhaltlich bedenklicher Änderungen des sanktionensystems bedarf:

Die zusätzliche Belastung der Gerichte wird bei dieser Variante spürbar geringer ausfallen. Bei Belassung als
nebenstrafe stellt das Fahrverbot nämlich weiterhin lediglich eine ergänzende Möglichkeit einer – wenn auch
durch die Verlängerung ihrer höchstdauer „verschärften“ – Denkzettelstrafe dar. wird es nicht angeordnet, dürf-
ten, abgesehen von der Feststellung, dass allein die hauptstrafe zur Erfüllung der strafzwecke ausreicht, keine
weiteren Erörterungen hierzu erforderlich sein.

Den verfassungsrechtlichen Bedenken hinsichtlich artikel 3 GG wegen der unterschiedlichen Belastungswir-
kung eines auf alle straftaten ausgedehnten Fahrverbots kann zunächst der dem Gesetzgeber durch die recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts eingeräumte weite Gestaltungsspielraum entgegengehalten werden
(siehe oben). Zudem kann das Fahrverbot bereits jetzt auch für fahrerlaubnisfreie kraftfahrzeuge angeordnet
werden, so dass der anwendungsbereich nicht auf Fahrerlaubnisinhaber beschränkt ist (schleswig-holsteini-
sches oberlandesgericht, Beschluss vom 3. august 1984 – 1 ss 329/84; oLG Düsseldorf, urteil vom 9. Juli 1969
– 2 ss 258/69). Gegen eine unzulässige ungleichbehandlung spricht aber auch die durch die Beibehaltung als
nebenstrafe zwingend notwendige kombination des Fahrverbots mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe und der
damit einhergehenden hohen „Dosierbarkeit“ der Gesamtsanktion. Das Gericht kann die strafen so kombinieren,
wie dies der schuld und den wirkungen, die von der strafe für den täter zu erwarten sind (vergleiche § 46 ab-
satz 1 stGB), am besten entspricht. Durch die Verbindung mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe wird also eine grö-
ßere Zielgenauigkeit und „treffsicherheit“ als bei der isolierten Verhängung des Fahrverbots als hauptstrafe er-
öffnet, eine dem Einzelfall gerecht werdende sanktion zu verhängen.

im Zusammenspiel mit der Geldstrafe kann ein Fahrverbot im allgemeinen strafrecht aufgrund der wechsel-
wirkung von haupt- und nebenstrafe (BGh, Beschluss vom 11. november 1970, 4 str 66/70, bei juris rn. 5;
BGh, Beschluss vom 12. Juli 1979, 4 str 210/79, bei juris rn. 8; Lk-Geppert, 12. auflage 2007, § 44 rn. 22;
Fischer, stGB, 62. auflage 2015, § 44 rn. 17) in drei konstellationen eine sich in die bisherige systematik des
sanktionensystems einfügende alternative zur Freiheitsstrafe bzw. deren Vollstreckung darstellen:

– Generell kann durch die kombination von Fahrverbot und Geldstrafe von dem Verhängen einer an sich an-
gezeigten Freiheitsstrafe abgesehen werden, da bei der Bemessung der hauptstrafe dem umstand rechnung
zu tragen ist, dass neben ihr zugleich ein Fahrverbot verhängt wird (Lk-Geppert, a. a. o., § 44 rn. 29; Bay-
erisches oberstes Landesgericht, urteil vom 3. oktober 1977, rreg 1 st 136/77, bei juris rn. 9). 

– insbesondere dürfte sich dies in den Fällen auswirken, die unter den anwendungsbereich von § 47 stGB fal-
len. Das ausurteilen einer haupt- und nebenstrafe könnte hierbei bereits als zureichende Einwirkung auf
den täter angesehen werden, ohne dass es der Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe bedarf (oLG 
koblenz, Beschluss vom 18. november 2010, 1 ss 149/10, bei juris rn. 10; sch/sch-stree/kinzig, stGB, 
29. auflage 2014, § 47 rn. 11; Müko-Maier, 2. auflage 2012, § 47 rn. 37). 

– auch kann durch ein neben einer Freiheitsstrafe verhängtes Fahrverbot die Möglichkeit eröffnet werden,
deren Vollstreckung zur Bewährung auszusetzen, da für die Beurteilung der Legalprognose eine umfassen-
de Gesamtwürdigung vorzunehmen ist. hierbei können auch rechtsfolgen, die neben der zur aussetzung an-
stehenden strafe angeordnet wurden, wie zum Beispiel ein Fahrverbot, bedeutsam sein (BGh, urteil vom 
2. oktober 1958 – 4 str 293/58, bei Jurion rn. 10 zur Entziehung der Fahrerlaubnis; oLG Bremen, 
urteil vom 25. oktober 1961, ss 90/61 ebenfalls zur Entziehung der Fahrerlaubnis; sch/sch-stree/kinzig,
a. a. o., § 56 rn. 33).

Darüber hinaus kann durch die zusätzliche Verhängung des Fahrverbots neben der Geldstrafe eine Möglichkeit
geschaffen werden, empfindlich auch auf vermögende, durch auferlegung einer Geldstrafe allein womöglich
nicht ausreichend zu beeindruckende täter einzuwirken. 

Dass das Fahrverbot durch die streichung des Verkehrsbezugs ohne sonstige tatbestandsvoraussetzungen bei
allen straftaten als nebenstrafe möglich wird, seine Verhängung sich also nur nach den allgemeinen strafzumes-
sungskriterien nach § 46 stGB richtet, verstößt – auch angesichts der Entscheidung des BVerfG zur Verfas-
sungswidrigkeit der Vermögensstrafe (Beschluss vom 20. März 2002, – 2 Bvr 794/95) – auch nicht gegen den
Bestimmtheitsgrundsatz aus artikel 103 absatz 2 GG. Zum einen wird, anders als bei der Vermögensstrafe, keine
neue strafart eingeführt, sondern nur der anwendungsbereich einer bestehenden, obergerichtlich anerkannten
sanktion unter Beibehaltung ihrer rechtsnatur (nebenstrafe) ausgeweitet, wobei auch deren Mindest- und
höchstmaß klar definiert bleiben. Zum anderen bedarf es hier auch keiner erhöhten anforderungen an die Be-
stimmtheit (vgl. o. g. Beschluss des BVerfG, bei juris rn. 83), da das Fahrverbot, anders als die Vermögens-
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strafe, die einen Zugriff auf das gesamte Vermögen zuließ und damit existenzvernichtend sein konnte, keinen be-
sonders intensiven Grundrechtseingriff darstellt (zumal die rechtsprechung beim Fahrverbot auch kriterien zur
Behandlung von härtefällen entwickelt hat, vergleiche oLG nürnberg, Beschluss vom 26. oktober 2010 – 2 st
oLG ss 1[47]/10, bei juris rn. 22; oLG stuttgart, Beschluss vom 10. Dezember 1997 – 1 ss 647/97, bei juris 
rn. 13; oLG stuttgart, Beschluss vom 9. Dezember 1998 – 1 ss 718/98, bei juris rn. 9). 

schließlich kann sowohl zur Vermeidung nicht beabsichtigter härten als auch einer möglichen vermehrten
Einlegung taktischer rechtsmittel zur hinauszögerung des Fahrverbots bestimmt werden, dass das Fahrverbot
erst einen Monat nach rechtskraft des urteils wirksam wird. Dies würde es dem Verurteilten ermöglichen, sich
auf die Zeit des Fahrverbots einzustellen und Vorkehrungen zu treffen, wie beruflichen und familiären Verpflich-
tungen auch ohne Fahrerlaubnis nachgekommen werden kann.

2. Neuregelung der Anordnungskompetenz für die Entnahme von Blutproben bei Straßenverkehrsdelikten
Die anordnung der Entnahme einer Blutprobe steht nach § 81a absatz 2 stPo dem richter, bei Gefährdung

des untersuchungserfolges durch Verzögerung auch der staatsanwaltschaft und ihren Ermittlungspersonen zu.
Zur Beschleunigung der Beweissicherung im straf- und Bußgeldverfahren insbesondere bei dem Verdacht von
trunkenheitsdelikten und damit zur Verbesserung des schutzes der sicherheit des öffentlichen straßenverkehrs
vor ungeeigneten Fahrzeugführern soll der richtervorbehalt für die Fälle der Entnahme einer Blutprobe gestri-
chen werden. Zukünftig soll die anordnung der Entnahme einer Blutprobe durch die staatsanwaltschaft oder –
bei Gefährdung des untersuchungserfolges durch Verzögerung – durch ihre Ermittlungspersonen erfolgen kön-
nen.

§ 81a stPo regelt die Voraussetzungen einer körperlichen untersuchung des Beschuldigten. Die Vorschrift er-
laubt Eingriffe in das durch artikel 2 absatz 2 satz 1 GG geschützte recht auf körperliche unversehrtheit und
verpflichtet den Beschuldigten zur Duldung von untersuchungen, die der aufklärung der tat oder dem auffin-
den von Beweismitteln dienen. Die Entnahme einer Blutprobe zur Ermittlung des Blutalkoholgehalts oder der
konzentration anderer berauschender Mittel zur Bestimmung der Fahrtüchtigkeit im straßenverkehr stellt in der
Praxis den hauptanwendungsbereich des § 81a stPo dar. Über lange Zeit wurde die anordnung der Entnahme
einer solchen Blutprobe außerhalb der üblichen Geschäftszeiten der Gerichte und staatsanwaltschaften von der
Polizei in ausübung ihrer Eilkompetenz selbst angeordnet. Die vom Gesetz genannte Voraussetzung der Gefähr-
dung des untersuchungserfolges durch Verzögerung wurde mit dem schnellen abbau der alkohol- beziehungs-
weise wirkstoffkonzentration anderer berauschender Mittel begründet. insbesondere zur nachtzeit erschien das
Zuwarten auf die Erreichbarkeit des richters beziehungsweise staatsanwalts mit der Folge eines Beweismittel-
verlusts als nicht tunlich. 

im Jahr 2007 hat das Bundesverfassungsgericht nach einer reihe von Entscheidungen zur annahme von Ge-
fahr im Verzug bei Durchsuchungen die für diesen Begriff entwickelten Grundsätze (vgl. BVerfG, urteil vom 
20. Februar 2001 – 2 Bvr 1444/00 – BVerfGE 103, 142 ff.) auch auf § 81a absatz 2 stPo übertragen. um ein
faktisches Leerlaufen des gesetzlich vorgesehenen richtervorbehalts zu vermeiden, haben die strafverfolgungs-
behörden daher auch für Blutprobenentnahmen in Eilsituationen zunächst zu versuchen, die anordnung des zu-
ständigen richters zu erlangen. Eine Gefährdung des untersuchungserfolges muss mit einzelfallbezogenen tat-
sachen begründet werden, die in den Ermittlungsakten zu dokumentieren sind, sofern die Dringlichkeit nicht
evident ist (BVerfG, Beschluss der 1. kammer des 2. senats vom 12. Februar 2007 – 2 Bvr 273/06 – BVerfGk
10, 270, 274 [= Ba 2008, 71]).

Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht allerdings in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass das
Grundgesetz eine vorherige richterliche Entscheidung für einen derartigen Eingriff nicht erfordert und der ein-
fachgesetzliche richtervorbehalt nicht zum rechtsstaatlichen Mindeststandard zählt (Beschluss der 2. kammer
des 2. senats vom 28. Juli 2008 – 2 Bvr 784/08 – BVerfGk 14, 107, 113 [= Ba 2008, 386]; Beschluss der 
1. kammer des 2. senats vom 24. Februar 2011 – 2 Bvr 1596/10, 2 Bvr 2346/10 – EuGrZ 2011, 183, 185 
[= Ba 2011, 170]; Beschluss der 1. kammer des 1. senats vom 28. Juni 2014 – 1 Bvr 1837/12 – nJw 2015,
1005, 1006 [= Ba 2015, 146]). Das Grundgesetz selbst enthält ausdrückliche richtervorbehalte nur für woh-
nungsdurchsuchungen (artikel 13 absatz 2 GG) und Freiheitsentziehungen (artikel 104 absatz 2 satz 1 GG),
nicht aber für Eingriffe in die körperliche unversehrtheit (artikel 2 absatz 2 satz 1 GG). Der vom Bundesver-
fassungsgericht festgestellte Verstoß beruhte somit im Ergebnis nicht auf einer Verletzung des Grundrechts der
körperlichen unversehrtheit, sondern auf einer Verletzung der rechtsschutzgarantie gemäß artikel 19 absatz 4
GG. Die Gewährleistung effektiven rechtsschutzes ist immer dann berührt, wenn das zur nachträglichen Über-
prüfung berufene Gericht die Voraussetzungen eines Exekutivakts – hier der Entnahme der Blutprobe – nicht
vollständig eigenverantwortlich nachprüft oder aufgrund einer mangelhaften oder unvollständigen Dokumenta-
tion nicht nachprüfen kann (BVerfG, Beschluss der 1. kammer des 2. senats vom 12. Februar 2007 – 2 Bvr
273/06 – BVerfGk 10, 270, 272 f.). ist dies der Fall, kann auch im wege der nachträglichen richterlichen kon-
trolle nicht verhindert werden, dass ein im Gesetz vorgesehenes regel-ausnahme-Verhältnis in bestimmten Be-
reichen der rechtswirklichkeit in sein Gegenteil verkehrt wird.

Die rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Blutprobenentnahmen zum nachweis von trunken-
heitsdelikten im straßenverkehr hat zu einer reihe von Folgeproblemen und einer uneinheitlichen rechtspre-



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

367Dokumentation

chung der oberlandesgerichte geführt (statt vieler Meyer-Goßner/schmitt, stPo, 58. aufl. 2015, § 81a 
rn. 25a ff.). Erörtert wird in rechtsprechung und schrifttum unter anderem,

– wann ein „unklares und komplexes Erscheinungsbild“ der tat (vgl. etwa oLG hamburg, Beschluss vom 
4. Februar 2008 – 2-81/07 (rEV) – nJw 2008, 2597, 2598 [= Ba 2008, 198]; oLG hamm, Beschluss vom
25. august 2008 – 3 ss 318/08 – nJw 2009, 242, 243 f. [= Ba 2008, 188]) vorliegt, das die annahme von
Gefahr im Verzug rechtfertigt; 

– ob anhaltspunkte für einen nachtrunk die annahme von Gefahr im Verzug begründen (BVerfG, Beschluss
der 3. kammer des 2. senats vom 21. Januar 2008 – 2 Bvr 2307/07 – juris; oLG hamburg, Beschluss vom
4. Februar 2008 – 2-81/07 (rEV) – nJw 2008, 2597, 2599; oLG hamm, Beschluss vom 25. august 2008 –
3 ss 318/08 – nJw 2009, 242, 244 m. w. n.);

– ob es im hinblick auf § 162 absatz 1, § 165 stPo stets der Einschaltung der staatsanwaltschaft durch die 
Polizei bedarf oder der richter unmittelbar kontaktiert werden kann (BVerfG, Beschluss der 1. kammer des
2. senats vom 12. Februar 2007 – 2 Bvr 273/06 – BVerfGk 10, 270, 274; oLG Celle, Beschlüsse vom 
15. Juli 2010 – 322 ssBs 159/10 – und 25. Januar 2010 – 322 ssBs 315/09 – [Ba 2010, 303]);

– ob bei einer auf die tagzeit beschränkten Erreichbarkeit des Bereitschaftsrichters der drohende Beweisver-
lust die anordnung unmittelbar durch die Polizei zur nachtzeit rechtfertigt (oLG Bamberg, Beschluss vom
20. november 2009 – 2 ss owi 1283/09 – Dar 2010, 97 [= Ba 2010, 136]; a. a. wohl oLG Frankfurt a. M.,
urteil vom 8. november 2010 – 3 ss 285/10 – nstZ-rr 2011, 47 [= Ba 2011, 36]: vorrangige anordnung
durch die staatsanwaltschaft);

– ob die anordnungskompetenz an die Polizei oder staatsanwaltschaft zurückfällt, wenn sich der Bereit-
schaftsrichter weigert, trotz vollständiger information ohne Vorlage der akten mündlich zu entscheiden (vgl.
BVerfG, Beschluss der 1. kammer des 2. senats vom 11. Juni 2010 – 2 Bvr 1046/08 – nJw 2010, 2864 ff.
[= Ba 2010, 356] und nunmehr BVerfG, Beschluss vom 16. Juni 2015 – 2 Bvr 2718/10, 2 Bvr 1849/11, 
2 Bvr 2808/11 – nJw 2015, 2787, 2791 zu § 105 stPo);

– ob und ggf. wann bei unerreichbarkeit des Bereitschaftsrichters Gefahr im Verzug angenommen werden
kann (kG, Beschluss vom 29. Dezember 2008 – 3 ws (B) 467/08 – nstZ-rr 2009, 243 [= Ba 2009, 278]);

– ob der Beamte verpflichtet ist, die getroffene Einschätzung der Gefährdungslage einer fortwährenden Prü-
fung zu unterziehen und einen sich abzeichnenden zeitlichen spielraum (anfahrt, wartezeit) für den Versuch
nutzen muss, über die staatsanwaltschaft den zuständigen richter zu erreichen (oLG hamm, Beschluss vom
25. august 2008 – 3 ss 318/08 – nJw 2009, 242, 244; kG, Beschluss vom 30. Dezember 2009 – 3 ws (B)
543/09 – nstZ 2010, 468, 469).

nachdem der einfach-gesetzliche richtervorbehalt aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht zwingend gebo-
ten ist, erscheint die regelung im interesse der sicherstellung einer effektiven strafverfolgung zugunsten einer
anordnungsbefugnis der staatsanwaltschaft oder – nachrangig – ihrer Ermittlungspersonen verzichtbar. Eine
vorbeugende kontrolle durch eine von der Polizei unabhängige und neutrale instanz ist nach wie vor durch die
staatsanwaltschaft gewährleistet. Zugleich wird mit einer Übertragung der vorrangigen anordnungskompetenz
auf die staatsanwaltschaft die sachleitungsbefugnis der staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren gestärkt. 

Der Betroffene wird durch die partielle streichung des richtervorbehalts nicht rechtsschutzlos gestellt. Die
rechtmäßigkeit der anordnung einer Blutprobenentnahme durch die staatsanwaltschaft oder ihre Ermittlungs-
personen kann auf antrag des Betroffenen nachträglich entsprechend § 98 absatz 2 satz 2 stPo durch das Ge-
richt überprüft werden. auch in dem sich an das Vorverfahren ggf. anschließenden hauptverfahren werden die
rechtmäßigkeit der Beweiserhebung und ein gegebenenfalls bestehendes Beweisverwertungsverbot gerichtlich
überprüft, so dass der Betroffene auch unter dem Gesichtspunkt des anspruchs auf ein faires, rechtsstaatliches
strafverfahren keinen durchgreifenden nachteil erleidet.

VII. Befristung; Evaluierung
Eine Befristung der regelungen ist nicht sachgerecht. hinsichtlich der geplanten ausweitung des Fahrverbots

wird die Bundesregierung anhand der strafverfolgungsstatistiken verfolgen, in welchem umfang die Praxis von
diesem erweiterten instrumentarium Gebrauch macht.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Strafgesetzbuchs)
Zu Nummer 1

aus den im allgemeinen teil (siehe abschnitt i nummer 1) genannten Gründen soll in § 44 absatz 1 satz 1
stGB der Verkehrsbezug als Erfordernis zur anordnung eines Fahrverbots gestrichen und so das Fahrverbot – bei
Beibehaltung seiner rechtsnatur als nebenstrafe – für alle straftaten geöffnet werden. aus den ebenfalls im all-
gemeinen teil (a. a. o.) genannten Gründen soll außerdem die höchstfrist des Fahrverbots von drei auf sechs Mo-
nate erhöht werden. 

Die in § 44 absatz 1 satz 2 stGB getroffene regelung, wonach ein Fahrverbot in der regel dann anzuordnen
ist, wenn bei einer Verurteilung nach § 315c absatz 1 nummer 1 Buchstabe a, absatz 3 stGB oder § 316 stGB
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die Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 stGB „unterbleibt“, soll aufgrund der weiterhin bestehenden beson-
deren Bedeutung des Fahrverbots für Verkehrsstraftaten aufrechterhalten bleiben. Die regelanordnung bleibt
trotz des streichens des Verkehrsbezugs in absatz 1 satz 1 auch ohne Änderung von satz 2 auf taten beschränkt,
die „bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines kraftfahrzeuges oder unter Verletzung der Pflichten eines
kraftfahrzeugführers begangen“ wurden. Denn die Bezugnahme auf das „unterbleiben“ einer Entziehung nach
§ 69 stGB setzt denknotwendig voraus, dass eine solche Entziehung nach dieser norm überhaupt rechtlich mög-
lich ist, was nur der Fall ist, wenn die tat „bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines kraftfahrzeuges
oder unter Verletzung der Pflichten eines kraftfahrzeugführers begangen“ wurde. 

Zu Nummer 2
insbesondere um zu vermeiden, dass es zu einer vermehrten Einlegung taktischer rechtsmittel zur hinauszö-

gerung des Fahrverbots kommt (siehe auch insoweit allgemeiner teil, abschnitt i nummer 1), soll das Fahrver-
bot erst einen Monat nach rechtskraft des urteils wirksam werden.

Zu Artikel 2 (Änderung des Jugendgerichtsgesetzes)
Zu Nummer 1

Gemäß § 8 absatz 3 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) kann neben Erziehungsmaßregeln, Zuchtmitteln und
Jugendstrafe auch auf die nach dem Jugendgerichtsgesetz zulässigen nebenstrafen und nebenfolgen erkannt
werden. Das Fahrverbot ist durch jugendstrafrechtliche Bestimmungen nicht ausgeschlossen und in § 76 JGG
ausdrücklich genannt. Es stellt damit eine zulässige rechtsfolge zur Einwirkung auf jugendliche und heran-
wachsende Delinquenten dar. Die im allgemeinen strafrecht vorgesehene Öffnung der nebenstrafe für alle straf-
taten und nicht nur für solche, die einen Zusammenhang mit dem Führen eines kraftfahrzeugs oder einer Pflicht-
verletzung im straßenverkehr aufweisen, gilt über den Verweis in § 2 absatz 2 in Verbindung mit § 8 absatz 3
JGG daher auch im Jugendstrafrecht. um jedoch dem im Jugendstrafrecht leitenden Erziehungsgedanken rech-
nung zu tragen und den Zeitraum für junge Betroffene überschaubar zu halten, wird die höchstdauer der Ver-
hängung des Fahrverbots im Gegensatz zum allgemeinen strafrecht hier nicht auf sechs Monate angehoben.
nach § 8 absatz 3 satz 2 JGG-E darf im Falle der Verhängung des Fahrverbots eine höchstdauer von drei Mo-
naten nicht überschritten werden.

Zu Artikel 3 (Änderung der Strafprozessordnung)
Zu Nummer 1

Mit der anfügung des neuen satzes 2 an § 81a absatz 2 stPo wird eine ausnahme von dem im bisherigen ab-
satz 2 enthaltenen richtervorbehalt, der für sämtliche körperlichen untersuchungen des Betroffenen im sinne
des § 81a absatz 1 stPo gilt, geregelt. Einer richterlichen anordnung für die Entnahme einer Blutprobe nach 
§ 81a absatz 1 satz 2 stPo bedarf es danach nicht mehr, wenn tatsächliche anhaltspunkte für die Begehung einer
rechtswidrigen tat vorliegen, die der Beschuldigte entweder bei dem Führen eines kraftfahrzeugs oder im Zu-
sammenhang mit dem Führen eines kraftfahrzeuges oder unter Verletzung der Pflichten eines kraftfahrzeugfüh-
rers begangen hat. Die Voraussetzungen dieser drei Varianten des Verkehrsbezuges entsprechen denjenigen, die
bis zum inkrafttreten dieses Gesetzes in § 44 stGB zur Beschreibung des kreises der anlassdelikte für die Ver-
hängung eines Fahrverbots verwendet wurden (vgl. statt aller Meyer-Goßner/schmitt, stPo, 62. aufl. 2015, § 44
rn. 6 ff.), und denjenigen, die in § 69 stGB der Verhängung der Maßregel der Entziehung der Fahrerlaubnis zu-
grunde liegen (Meyer-Goßner/schmitt, a. a. o. § 69 rn. 9 ff.).

Von der regelung erfasst werden daher in erster Linie die straßenverkehrsdelikte nach den §§ 315c, 316 stGB,
bei denen das Überschreiten bestimmter Blutalkoholwerte oder das Vorhandensein bestimmter substanzen im
Blut strafbarkeitsbegründend und wegen des kontinuierlichen abbaus von alkohol, Betäubungsmitteln und Me-
dikamenten im Blut eine beschleunigte Beweismittelsicherung erforderlich ist. Darüber hinaus gilt die regelung
für solche rechtswidrigen taten, die unmittelbar durch die konkrete art des Führens des kraftfahrzeuges began-
gen werden, oder wenn die ausführung der tat durch das Führen eines kraftfahrzeugs ermöglicht oder gefördert
wird. Dies betrifft etwa das unerlaubte Entfernen vom unfallort gemäß § 142 stGB sowie etwaige im Zu-
sammenhang mit dem unfall stehende Delikte. nicht erfasst sind hingegen solche taten, die lediglich für die Vor-
bereitung, ausnutzung oder Verdeckung einer tat außerhalb des von § 264 stPo umfassten tatgeschehens be-
gangen werden.

Die neuregelung findet gemäß § 46 absatz 1 des Gesetzes über ordnungswidrigkeiten (owiG) für ord-
nungswidrigkeiten, die bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines kraftfahrzeuges oder unter Verletzung
der Pflichten eines kraftfahrzeugführers begangen werden, und damit insbesondere bei Verstößen gegen § 24a
straßenverkehrsgesetz (0,5 Promille-Grenze), sinngemäß anwendung. Gemäß § 46 absatz 4 satz 1 owiG wird
der anwendungsbereich des § 81a stPo zwar eingeschränkt, so dass körperliche untersuchungen des Betroffe-
nen zur Ermittlung von ordnungswidrigkeiten im Bußgeldverfahren in der regel nicht zulässig sind. hiervon ist
die Entnahme einer Blutprobe neben anderen geringfügigen Eingriffen jedoch ausdrücklich ausgenommen. 
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Für den kreis der genannten Delikte, bei denen der erforderliche Verkehrsbezug gegeben ist und die Maßnah-
me dem Zweck dient, alkohol oder andere berauschende Mittel nachzuweisen, um eine straf- oder ahndbarkeit
zu begründen, kann die entnommene Blutprobe ebenfalls der Prüfung dienen, ob ein täter etwa infolge des kon-
sums von alkohol zur tatzeit schuldunfähig (§ 20 stGB) oder vermindert schuldfähig gewesen ist (§ 21 stGB).
Zwar folgt hier die Beurteilung der Blutalkoholkonzentration anderen regeln als bei der Feststellung einer tat-
begründenden trunkenheit. auch ist eine Gesamtbewertung der objektiven und subjektiven umstände des tat-
geschehens und der Persönlichkeitsverfassung des täters für die Beurteilung der schuldfrage erforderlich (Fi-
scher, stGB, 62. aufl. 2015, § 20 rn. 17 ff.). Gleichwohl bedarf es hier wie dort einer möglichst unverzüglichen
anordnung einer Blutentnahme, um den genauen Gehalt der substanzen im Blut ermitteln zu können. Die Frage
der schuldunfähigkeit hat auch Bedeutung für die Fälle, in denen eine strafbarkeit nach § 323a stGB in Betracht
kommt.

Die anordnungsbefugnis wird vom Gericht auf die staatsanwaltschaft übertragen. ihr soll die anordnung der
Entnahme der Blutprobe vorrangig zustehen, die Polizeibehörden als Ermittlungspersonen der staatsanwalt-
schaft sind nur bei einer Gefährdung des untersuchungserfolges durch Verzögerung berechtigt, die Maßnahme
selbst anzuordnen. Mit der ausdrücklichen aufnahme des „staatsanwaltsvorbehalts“ in das Gesetz wird die sach-
leitungsbefugnis der staatsanwaltschaft gestärkt und eine vorbeugende kontrolle durch eine von der Polizei un-
abhängige Behörde sichergestellt. Für die annahme einer Gefährdung des untersuchungserfolges durch Verzö-
gerung, in denen die Polizei befugt ist, die Maßnahme selbst anzuordnen, gelten die für die annahme der
Eilkompetenz in der rechtsprechung bislang herausgearbeiteten Grundsätze. insbesondere sind die strafverfol-
gungsbehörden verpflichtet, die Gefährdung des untersuchungserfolges in Eilsituationen mit einzelfallbezoge-
nen tatsachen zu begründen und diese tatsachen in den Ermittlungsakten zu dokumentieren, sofern die Dring-
lichkeit nicht evident ist.

a n m e r k u n g  d e r  s c h r i f t l e i t u n g : Der Deutsche richterbund begrüßt aus-
drücklich die geplante abschaffung des richtervorbehaltes, während er die vorgesehene
Einführung des Fahrverbotes als nebenstrafe bei allen straftaten ablehnt:

Auszug aus der Stellungnahme Nr. 16/16 (August 2016):
B. Bewertung im Einzelnen

Zur Blutprobenentnahme
Das geltende recht enthält in § 81a absatz 2 stPo einen richtervorbehalt für alle körperlichen untersuchun-

gen; ausnahmen sind nur für den Fall vorgesehen, dass der untersuchungserfolg bei einer Verzögerung gefähr-
det würde. Dann steht die anordnungsbefugnis der staatsanwaltschaft und ihren Ermittlungspersonen zu.

Der referentenentwurf enthält in artikel 3 nummer 1 eine besondere regelung für die anordnung der Ent-
nahme einer Blutprobe, wenn tatsächliche anhaltspunkte für eine rechtswidrige tat vorliegen, die der Beschul-
digte bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines Fahrzeuges oder unter Verletzung der Pflichten eines
kraftfahrzeugführers begangen hat. in diesen Fällen wird die anordnungsbefugnis auf die staatsanwaltschaft
übertragen, bei Gefährdung des untersuchungserfolges durch Verzögerung steht sie den Ermittlungspersonen der
staatsanwaltschaft zu. Die besondere anordnungsbefugnis wird automatisch in das recht der ordnungswidrig-
keiten übertragen, da § 46 absatz 1 owiG auf die strafprozessordnung Bezug nimmt.

Der Deutsche richterbund unterstützt nachdrücklich die von ihm schon seit langem geforderte abschaffung
des richtervorbehalts bei der Blutprobenentnahme, wenn es um die Feststellung des Blutalkoholgehalts oder der
konzentration anderer berauschender Mittel im straßenverkehr geht. Der im geltenden recht vorgesehene rich-
tervorbehalt führt in der Praxis angesichts der notwendigkeit, relativ schnell zu entscheiden, insbesondere am
späten abend und zu nachtzeiten, zu großen Problemen. Die anordnung durch den richter ist aus sicht des
Deutschen richterbundes auch nicht erforderlich. Die Blutprobenentnahme ist ein relativ geringer Eingriff in die
körperliche unversehrtheit der Betroffenen und beim Verdacht einer alkoholisierung im straßenverkehr nicht
untypisch. Das „Vier-augen-Prinzip“ bleibt durch die im Entwurf vorgesehene grundsätzliche anordnungsbe-
fugnis der staatsanwaltschaft gewahrt und die nachträgliche gerichtliche Überprüfung der rechtmäßigkeit der
Blutprobenentnahme bleibt möglich. Positiv hervorzuheben ist, dass durch die vorgeschlagene regelung die
sachleitungsbefugnis der staatsanwaltschaft deutlich herausgestellt wird.

Fraglich bleibt allerdings, warum die Blutprobenentnahme bei anderen Verkehrsteilnehmern, die kein kraft-
fahrzeug führen, sondern etwa mit dem Fahrrad unterwegs sind, weiterhin dem richtervorbehalt unterfallen soll.

sind etwa ein autofahrer und ein Fahrradfahrer an einem unfall beteiligt und besteht bei beiden unfallteil-
nehmern der Verdacht einer alkoholisierung, müsste beim Fahrradfahrer eine richterliche anordnung eingeholt
werden, wohingegen beim autofahrer die Einschaltung der staatsanwaltschaft ausreichen würde. Ein Grund für
die unterschiedliche Behandlung ist nicht ersichtlich. aus sicht des Deutschen richterbundes sollte die neure-
gelung auf alle verkehrsbezogenen taten unter Einfluss von alkohol oder anderer berauschender Mittel ausge-
dehnt werden.
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Zum Fahrverbot
nach derzeitiger rechtslage ist die Verhängung des Fahrverbots als nebenstrafe auf straftaten beschränkt, die

im Zusammenhang mit dem Führen eines kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der Pflichten eines kraftfahr-
zeugführers begangen wurden. Der referentenentwurf sieht vor, diese Beschränkung aufzuheben, sodass das
Fahrverbot generell als nebenstrafe verhängt werden kann. außerdem wird die höchstdauer von drei auf sechs
Monate verlängert. im Bereich des Jugendstrafrechts soll es allerdings bei der höchstdauer von drei Monaten
bleiben.

Der Deutsche richterbund lehnt ein Fahrverbot als nebenstrafe bei allen straftaten ab.
Der Führung eines kraftfahrzeuges im straßenverkehr kommt bei weitem nicht mehr die Bedeutung zu wie

noch zu der Zeit, als die Diskussionen um die Einführung des Fahrverbots als hauptstrafe oder generelle neben-
strafe begannen. während vor einigen Jahren das auto noch ein statussymbol war und das autofahren von den
meisten Menschen als sehr wichtig eingeschätzt wurde, ist die Bedeutung des Führens eines kraftfahrzeugs für
den Einzelnen heute äußerst unterschiedlich:

– so gibt es Menschen, die beruflich auf ihren Führerschein angewiesen sind – entweder weil sie so ungünstig
wohnen, dass sie ohne eigenes auto nicht zur arbeitsstelle gelangen können, oder weil sie etwa Berufskraft-
fahrer sind.

– andere sind aus gesundheitlichen Gründen auf das auto angewiesen.
– wieder andere fahren aus spaß oder Bequemlichkeit.
– und eine weitere, gerade in Großstädten immer größer werdende Gruppe hat zwar einen Führerschein, fährt

aber vornehmlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und kann leicht auf das autofahren verzichten.
Damit stellt sich die Frage, warum gerade das Fahrverbot als sanktion gewählt wird und nicht das Fußball-

spielen am sonntag oder der wochenendkinobesuch. Mit dem Fahrverbot verbietet man dem Betroffenen die
ausübung einer bestimmten tätigkeit, ohne dass klar wird, warum es gerade diese tätigkeit ist. Die auch in der
Begründung des referentenentwurfs genannten akzeptanzprobleme dürften damit in der tat hoch werden.

noch verstärkt werden dürften sie durch den umstand, dass die Befolgung des Fahrverbots nur schwer kon-
trollierbar ist. wer dem Fahrverbot nicht Folge leistet, dürfte nur auffallen, wenn er zufällig in eine Fahrzeug-
kontrolle gerät.

Die unterschiede in der wirkung des Fahrverbots auf die Betroffenen dürften durch das Gericht nur schwer
ausgeglichen werden können. Zwar wirken auch die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe unterschiedlich. Die Frei-
heitsstrafe ist aber generell sehr belastend und die unterschiedliche wirkung der Geldstrafe wird durch die Be-
messung der tagessätze jedenfalls teilweise ausgeglichen. Bei dem Fahrverbot scheint es angesichts der so ver-
schiedenen Lebensumstände und Vorlieben der Betroffenen kaum möglich, für eine einigermaßen annähernde
wirkungsgleichheit der strafe zu sorgen.

sollte dennoch ein Fahrverbot als nebenstrafe bei allen straftaten eingeführt werden, muss aus sicht des Deut-
schen richterbundes jedenfalls eine Evaluierung des Gesetzes nach einigen Jahren vorgesehen werden.

in der Begründung des Gesetzentwurfs wird ausgeführt, dass die Bundesregierung anhand der strafverfol-
gungsstatistiken verfolgen werde, in welchem umfang die Praxis von dem instrument Gebrauch machen wird.
Dies reicht nach hiesiger auffassung nicht aus. Vielmehr ist es erforderlich, nach einigen Jahren zu untersuchen,
in welchen Fällen das Fahrverbot verhängt worden ist, in welchem umfang dabei die Lebensverhältnisse der Ver-
urteilten berücksichtigt worden sind, welche Folgen das Fahrverbot für die Betroffenen hatte und ob das Fahr-
verbot als sanktion akzeptiert worden ist.  
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DVr: anpassung der indikation zur Überprüfung der Fahr-
eignung bei alkoholkonsum in § 13 s. 1 nr. 2 lit. c FeV*)

Erläuterung
Die besondere Gefahr von alkohol im straßenverkehr lässt sich u. a. in der jährlichen

unfallstatistik ablesen. allein im Jahr 2014 wurden 260 Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-
kehrsteilnehmer bei unfällen unter alkoholeinfluss getötet und 16.856 Personen ver-
letzt1).

Zurzeit sieht der Gesetzgeber vor, dass die Fahrerlaubnisbehörde bei trunkenheitsfahr-
ten mit einer Blutalkoholkonzentration (Bak) ab 1,6 Promille eine Fahreignungsbegut-
achtung anordnen muss. Die Fahreignungsbegutachtung – hier vor allem die Medizinisch-
Psychologische untersuchung (MPu) – dient als Chance der Betroffenen, sich von den
behördlichen Zweifeln (körperliche oder verhaltensbezogene auffälligkeiten) zu befreien.

inwiefern der Grenzwert von 1,6 Promille für die indikation zur Fahreignungsbegutach-
tung noch dem aktuellen wissenschaftlichen kenntnisstand entspricht, wurde anhand einer
Literaturanalyse2), bei der 129 studien zu alkoholinduzierten ausfallerscheinungen analy-
siert wurden, geprüft. auf der quantitativen Ebene zeigt sich, dass die Mehrheit von 
97 Prozent der nachgewiesenen ausfallerscheinungen bei einer Bak bis zu 1,05 Promille
auftreten. Die betroffenen psychofunktionalen Bereiche sind vielfältig. Dazu zählen: re-
aktionsgeschwindigkeit, aufmerksamkeit, wahrnehmung und Detektion, Verhaltenskon-
trolle, kognitive und exekutive Funktionen, elektrophysiologische und strukturelle hirn-
aktivität, Gedächtnis, tracking, fahrrelevante Fähigkeiten und Gleichgewicht. Dem-
zufolge wird eine Fahreignungsbegutachtung momentan bei Personen angeordnet, die
über lange Zeit alkohol konsumiert haben, sodass dieser zu einer alkoholgewöhnung und
somit zu weniger starken ausfallerscheinungen bei akuter alkoholisierung führte. alko-
holinduzierte ausfallerscheinungen zeigen sich tatsächlich bei einer Bak von weit unter
1,6 Promille.

Die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Medizin, Psychologie und
toxikologie haben die richterinnen und richter bereits in entsprechenden urteilen bzw.
Beschlüssen umgesetzt[3)]. Demzufolge ist die anordnung einer Fahreignungsbegutachtung 
auch unter 1,6 Promille zulässig. Zur Begründung wird häufig herangezogen, dass nach
Punkt 8.2 der anlage 4 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) alkoholmissbrauch Zweifel
an der Fahreignung entstehen lassen, die im rahmen einer Fahreignungsbegutachtung

*) Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVr): indikation zur Überprüfung der Fahreignung bei alkoholkon-
sum, Beschluss des DVr-Vorstands vom 24. Mai 2016 auf der Basis der Empfehlungen der Vorstandsaus-
schüsse Erwachsene und Verkehrsmedizin.

1) Quelle: statistisches Bundesamt, 2015.
2) Quelle: reimann, C., schubert, w., Berg, M., van der Meer, E.: indication for the assessment of Driver‘s Fit-

ness after Problematic alcohol Consumption. sucht – Journal of addiction research and Practice (suCht
<2014>, 60, pp. 139-147. Doi: 10.1024/0939-5911.a000309. © 2014 hogrefe aG).

3) [...] Beschluss BVerwG vom 24. 06. 2013 [– 3 B 71/12 – Ba 2013, 252].

Zur Information
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geprüft werden müssen. als alkoholmissbrauch wird dabei zum einen das fehlende trenn-
vermögen zwischen alkoholkonsum und dem Führen von kraftfahrzeugen und zum ande-
ren beispielsweise das Fehlen vor ausfallerscheinungen bei erheblicher alkoholisierung
verstanden.

auch aus gesundheitspolitischer sicht ist darauf hinzuweisen, dass eine Zuweisung zu
einer Fahreignungsbegutachtung schon unter 1,6 Promille bedeutet, dass sich Betroffene
mit ihrem alkoholkonsumverhalten frühzeitig auseinandersetzen müssen, bevor sich ein
möglicherweise jahrelanger alkoholmissbrauch manifestieren kann.

abschließend muss die tatsache betrachtet werden, dass eine Fahrt mit einer Bak von
1,1 Promille die wahrscheinlichkeit, einen unfall zu verursachen, verzehnfacht. Bei einer
Bak von 1,6 Promille steigt das Verursachungsrisiko auf das 40-Fache.

Der Gesetz- und Verordnungsgeber sowie die Verkehrspolitik sind aufgerufen, abzuwä-
gen, welches risiko der staat in der Verkehrssicherheit bereit ist zu tragen. Denn aus wis-
senschaftlicher sicht lässt sich ein Grenzwert von 1,6 Promille zur Zuweisung einer Fahr-
eignungsbegutachtung nicht tragen. insgesamt empfiehlt sich die anpassung des § 13 s. 1
nr. 2 lit. c FeV auf eine Bak von 1,1 Promille.

Beschluss
Der DVr begrüßt vor dem hintergrund der vorliegenden wissenschaftlichen Erkennt-

nisse die Empfehlung, die indikation für die anordnung einer Fahreignungsbegutachtung
nach alkoholkonsum von derzeit 1,6 Promille Bak bzw. 0,8 mg/l atemalkoholkonzen-
tration auf 1,1 Promille bzw. 0,55 mg/l im § 13 s. 1 nr. 2 lit. c FeV anzupassen.

gez.
Dr. walter Eichendorf
Präsident

Zur Information
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Canadian Coalition on Distracted Driving begins development
of national action Plan

the newly-created Canadian Coalition on Distracted Driving (CCDD) has wrapped up
its first ever meeting, a two-day working session in ottawa where it began work on crea-
ting a national action Plan to combat distracted driving. an initiative of the traffic injury
research Foundation (tirF), Drop it and Drive and the Co-operators, the CCDD is the
first coalition of its kind in Canada. the multi-sectoral group includes members from va-
rious levels of government, enforcement, academia, health, industry and communities.
their expertise is varied, including road safety research, injury prevention and health care,
policy, enforcement, as well as the insurance, automotive and trucking industries. 

at the meeting, a number of options were discussed and considered for possible inclu-
sion in the national action Plan. these included the identification of priority data and in-
dicators that represent an important step forward in improving understanding of the issue.
other activities that received attention included an inventory of educational campaign ma-
terials and a resource centre to support agency efforts to raise awareness about the pro-
blem, particularly at a community level. the development of tools to inform industries
about distracted driving's impacts and facilitate leadership in the development of distrac-
ted driving policies was also a top priority.

“as a member of the Canadian Coalition on Distracted Driving, the Ministry of trans-
portation of ontario understands the importance of tackling this problem in our province
and across the country. sharing strategies and data will assist us all in addressing this in-
creasingly significant issue,” said John LEFEBVrE, Manager, special Projects, safety Poli-
cy & Education Branch, Ministry of transportation of ontario.

as part of its Drive out Distraction program, the Co-operators entered into a partners-
hip with tirF aimed at reducing the incidence of distracted driving in Canada. in Decem-
ber, they released Distracted Driving in Canada: Making Progress, taking action, which
provides a snapshot of the many initiatives across the country to address the problem. the
report identified the need for a national action plan and recommended the creation of a na-
tional working group. this led to the establishment of the CCDD, which plans to release a
national action plan later this year. 

also, as part of this partnership, tirF will create a public online repository of data, in-
formation and resources that can serve as an easily accessible tool for stakeholders and
others with an interest in the issue. 

“the complexity of the distracted driving problem makes it a challenge to change beha-
viour, so it is critical that we invest time, energy and resources to develop an informed and
evidence-based plan that is achievable, and that more importantly contributes to behaviour
change,” said roBYn roBErtson, President & CEo of tirF. “the diversity of agencies
that are participating in the Coalition speaks not only to the pervasiveness and seriousness
of this issue, but also to their commitment to sharing expertise to find the most effective
ways to keep Canadians safe.”

Distracted driving is widely considered a top priority by provincial and territorial go-
vernments and they, along with non-profits, researchers, industry and the media are enga-
ged in activities designed to address the issue. however, there is currently no efficient
means of exchanging information and outcomes at the national level, and coordination
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across the various groups of stakeholders is lacking. these are matters the national action
plan will address. 

“the Canadian Coalition on Distracted Driving brings together an impressive group of
professionals who are committed to understanding the problem and taking action to redu-
ce the number of unnecessary injuries and deaths on our roads,” said kathY BarDswiCk,
president and CEo of the Co-operators. “what the national action plan will do is promo-
te better information-sharing and coordination across jurisdictions and between stakehol-
ders, to ultimately enhance the effectiveness of our collective efforts to combat this signi-
ficant societal issue.”

about the traffic injury research Foundation:
the mission of the traffic injury research Foundation (tirF) is to reduce traffic-rela-

ted deaths and injuries. tirF is an independent, charitable road safety research institute.
since its inception in 1964, tirF has become internationally recognized for its accom-
plishments in identifying the causes of road crashes and developing programs and policies
to address them effectively.

about Drop it and Drive:
Drop it and Drive (DiaD) is a national British Columbia-based organization that has

presented its reality-based workshops to more than 50,000 students, faculty and workers in
Canada and the united states since their launch in late 2010. its mission is to prevent inju-
ries and fatalities caused by distracted driving, distractions in the workplace and distracted
walking. it actively promotes the need for societal change in order to effectively address
road, pedestrian and workplace safety.

about the Co-operators:
the Co-operators Group Limited is a Canadian co-operative with more than $40 billion

in assets under administration. through its group of companies it offers home, auto, life,
group, travel, commercial and farm insurance, as well as investment products. 

the Co-operators is well known for its community involvement and its commitment to
sustainability. the Co-operators is listed among the Best Employers in Canada by aon he-
witt; Corporate knights' Best 50 Corporate Citizens in Canada; and the top 50 socially
responsible Corporations in Canada by sustainalytics and Maclean's magazine. For more
information visit www.cooperators.ca.

(source: http://newsreleases.cooperators.ca/2016-06-20-Canadian-Coalition-on-Distracted
-Driving-begins-development-of-national-action-Plan, June 20, 2016)

Zur Information
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Österreich: Maßnahmenpaket Verkehrssicherheit*)

Fahrschulen/Ausbildung
Qualitätsoffensive Fahrschulen

Für Fahrschulen wird es künftig bundesweit einheitliche inspektionen geben, um flä-
chendeckend hohe Qualität sicherzustellen. Das bmvit entwickelt dazu einheitliche Check-
listen und stellt entsprechende handbücher zur Verfügung. Die Ergebnisse der inspektio-
nen werden in einer eigens geschaffenen Datenbank dokumentiert. in einem zweiten
schritt wird es für Fahrschulen, die zusätzliche Leistungen anbieten (z. B.: moderne si-
mulatoren, ausbildungsschwerpunkte, etc.) ein spezielles Gütesiegel geben.

umsetzung bis: 2017

Mopedausbildung Neu
Die theoretische Prüfung für den Moped-Führerschein wird künftig am Computer abge-

legt. Bei den theoriefragen werden neue schwerpunkte wie risikobewusstsein oder die
sichtweise anderer Verkehrsteilnehmer gesetzt, die Prüfung wird verlängert. Die prakti-
sche ausbildung soll weniger auf Übungsplätzen und mehr auf straßen stattfinden, um 
realitätsnahes Lernen zu ermöglichen. Es wird geprüft, ob eine verpflichtende praktische
Prüfung sinnvoll ist.

umsetzung: 2017

Verlängerung der Probezeit
Die Probezeit für Fahranfängerinnen soll von zwei auf drei Jahre ausgedehnt werden. in

dieser Zeit werden Verstöße je nach Delikt, wie bisher, mit verkehrspsychologischen
nachschulungen oder nachschulungskursen für alkoholauffällige Lenkerinnen und Len-
ker geahndet. Bei wiederholten Verstößen wird die Lenkerberechtigung entzogen. Es wird
darüber hinaus geprüft, ob unerlaubte handy-nutzung während der Fahrt in den Delikt-
katalog des Probeführerscheins aufgenommen wird.

inkrafttreten: 2017

Sonstige Maßnahmen
Verkehrsstatistik Neu

Mit einem neuen Gesetz soll der Zugang des Bundes und der Länder zu bestimmten De-
taildaten verschiedener Behörden in feinerer regionaler Gliederung ermöglicht werden. so
sollen etwa Daten zum unfallhergang mit Daten zu den gesundheitlichen Folgen der un-
fälle verknüpft werden können. Das ergibt ein umfangreicheres Bild über das unfallge-
schehen auf Österreichs straßen und ermöglicht zielgerichtetes Entgegenwirken.

inkrafttreten: 1. hälfte 2017

*) auszug aus dem Maßnahmenpaket Verkehrssicherheit des österreichischen Bundesministeriums für Verkehr,
innovation und technologie, BMVit, vorgestellt auf der Pressekonferenz vom 22. Juni 2016.
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Alkohol-Wegfahrsperren
statt dem Führerscheinentzug bei alkoholmissbrauch am steuer wird künftig auch der

Einbau einer alkohol-wegfahrsperre möglich sein. Das Gerät überprüft vor dem start den
alkoholgehalt in der atemluft. nur wer nüchtern ist, kann sein auto starten. Die Ver-
pflichtung zur alko-wegfahrsperre wird doppelt so lange dauern wie der Führerscheinent-
zug. Die nutzer werden durch ein Mentoringprogramm begleitet.

inkrafttreten: 2017

Zur Information
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straßenverkehrsunfälle 2015

– Deutschland, Österreich, Schweiz –

Deutschland
Bundesweit registrierte die Polizei 2015 insgesamt 2,5 Millionen unfälle, das waren 

4,6 % mehr als im Jahr 2014. Bei sieben von acht unfällen blieb es bei sachschaden, bei
jedem achten unfall gab es Getötete oder Verletzte. Die Zahl der sachschadensunfälle
stieg um 5,1 % auf 2,2 Millionen. Zugleich nahm die Zahl der unfälle, bei denen Personen
zu schaden kamen, um 1,1 % auf 305.659 zu. hierbei verunglückten insgesamt 396.891
Menschen, ein Plus von 1,0 %.

Die Entwicklung bei den sachschadensunfällen verlief nicht einheitlich: Die Zahl der
schwerwiegenden unfälle mit sachschaden, bei denen mindestens ein Fahrzeug nicht
mehr fahrbereit war und ein Bußgeld- oder straftatbestand vorlag, ist im Jahr 2015 gegen-
über dem Vorjahr um 2,4 % auf 68.776 unfälle gesunken. Dagegen sind die sonstigen
sachschadensunfälle um 5,3 % auf 2,1 Millionen gestiegen.

Besonders Besorgnis erregend ist, dass 2015 die Zahl der Verkehrstoten sowie der Ver-
letzten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist: im Jahr 2015 starben 3.459 Menschen auf
Deutschlands straßen, das waren 2,4 % oder 82 Menschen mehr als 2014. auch die Zahl
der Leichtverletzten ist gestiegen, und zwar um 1,2 %. Dagegen blieb die Zahl der schwer-
verletzten im Vergleich zu 2015 fast konstant.

3. Unfallursachen
unfälle können nicht immer auf einen einzigen Grund zurückgeführt werden. im Jahr

2015 registrierte die Polizei in Deutschland bei den 305 659 unfällen mit Personenscha-
den im schnitt 1,4 ursachen. Menschliches Fehlverhalten war dabei die mit großem ab-
stand häufigste unfallursache: 88 % waren Fehlverhalten von Fahrzeugführern, 3 %
waren Fehlverhalten von Fußgängerinnen und Fußgängern.

tab. 2: unfälle und Verunglückte im straßenverkehr [auszug].
1) unfälle in Verbindung mit einem straftatbestand oder einer ordnungswidrigkeit (Bußgeld) und mindestens
ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel sind in „sonstige

sachschadensunfälle“ enthalten.

Gegenstand der Nachweisung Anzahl 2015 Veränderung 2015

gegenüber 2014 in %

polizeilich erfasste unfälle insgesamt 2.516.831 4,6

davon: unfälle mit Personenschaden 305.659 1,1

schwerwiegende unfälle mit sachschaden im engeren sinne1) 68.776 – 2,4

sonstige sachschadensunfälle 2.142.396 5,3

Verunglückte insgesamt 396.891 1,0

davon: Getötete 3.459 2,4

schwerverletzte 67.706 0,0

Leichtverletzte 325.726 1,2
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Vergleichsweise schwerwiegende Folgen hat auch die unfallursache alkoholeinfluss
mit 16 Getöteten und 344 schwerverletzten je 1.000 unfälle mit Personenschaden. insge-
samt wurden im Jahr 2015 bei alkoholunfällen 256 Verkehrsteilnehmer getötet, 4.590
schwerverletzt. Das war nahezu jeder 14. Verkehrstote und 15. schwerverletzte.

Abbiegen, Wenden, Rückwärts-
fahren, Ein- und Anfahren

Vorfahrt, Vorrang

Abstand

Geschwindigkeit

Falsche Straßenbenutzung

Falsches Verhalten gegen-
über Fußgängern

Überholen

Alkoholeinfluss

Sonstige Ursachen

Geschwindigkeit

Falsche Straßenbenutzung

Überholen

Alkoholeinfluss

Falsches Verhalten gegen-
über Fußgängern

Vorfahrt, Vorrang

Abbiegen, Wenden, Rückwärts-
fahren, Ein- und Anfahren

Abstand

Vorbeifahren

Nebeneinanderfahren

schaubild 2: Fehlverhalten der Fahrzeugführer bei unfällen 
mit Personenschaden 2015 in %.

schaubild 3: Verkehrstote nach unfallursachen 2015
je 1 000 unfälle mit Personenschaden.
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9.2 Unfallursache Alkohol und nicht angepasste Geschwindigkeit stark zurückgegangen
Erfreulicherweise hat sich sowohl die Zahl der Geschwindigkeitsunfälle als auch die

Zahl der alkoholunfälle seit 1991 deutlich reduziert: unfälle mit Personenschaden auf-
grund von alkoholeinfluss gingen um zwei Drittel zurück, bei unfällen durch zu schnelles
Fahren war es mehr als die hälfte. infolgedessen verloren 2015 auch weniger Menschen
ihr Leben durch alkohol- und Geschwindigkeitsunfälle als noch vor 25 Jahren. seit 1991
ist die Zahl der Verkehrstoten durch alkohol um fast 90 % zurückgegangen.

(auszug aus der Pressebroschüre „unfallentwicklung auf deutschen straßen 2015“ zur
Pressekonferenz des statistischen Bundesamtes, Destatis, am 12. Juli 2016 in Berlin)

Österreich
2015 blieb die Zahl der straßenverkehrsunfälle mit 37.960 auf dem niveau von 2014

(37.957), mit 479 todesopfern gab es aber um 49 oder 11,4 % mehr Verkehrstote als 2014
(430). 47.366 Personen wurden laut statistik austria bei Verkehrsunfällen verletzt, um 304
oder 0,6 % weniger als im Jahr davor, wobei die Zahl der schwer Verletzten geringfügig
stieg (um + 0,7 % auf 7.486), aber jene der leicht Verletzten, die mit 84 % den Großteil der
Verletzten ausmachen, leicht sank (– 0,9 % auf 39.880; siehe tabelle 1).

2015 endete jeder 85. unfall mit Personenschaden tödlich (2014: jeder 92.). Die Zahl der
unfälle mit je einem todesopfer erhöhte sich um 6 %, jene mit je zwei todesopfern ver-
doppelte sich gegenüber 2014 beinahe.

hauptunfallursache tödlicher unfälle war wieder unachtsamkeit/ablenkung, gefolgt
von nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Vorrangverletzungen. Bis april 2015 sank
die Zahl der Verkehrstoten gegenüber 2014, ab Mai gab es durchwegs Zunahmen.

Weniger Verletzte und Getötete bei Alkoholunfällen
Mit 2.226 blieb die Zahl der alkoholunfälle im Vergleich zu 2014 so gut wie unverän-

dert (+ 0,6 %), die Zahl der dabei Verletzten sank um 56 oder 1,9 % auf 2.834. Mit 27 to-
desopfern bei alkoholunfällen – gegenüber 32 im Jahr davor – wurde das bislang gering-
ste Ergebnis erzielt (siehe tabelle 1).

(aus der Pressemitteilung 11.304-115/16 der statistik austria vom 22. Juni 2016)

tab. 1: unfallgeschehen, Q: statistik austria, statistik für straßenverkehrsunfälle.
1) 30-tage-Fristabgrenzung für Verkehrstote.

Jahresergebnisse Veränderung 2014/2015

2015 absolut in %

Unfallgeschehen insgesamt

unfälle 37.960 +   3 +  0,0

Verletzte 47.366 – 304 – 0,6

Getötete1) 479 +  49 + 11,4

Unfallgeschehen mit alkoholisierten Beteiligten

alkoholunfälle 2.226 +  13 +  0,6

Verletzte 2.834 – 56 – 1,9

Getötete1) 27 – 5 – 15,6
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a n m e r k u n g  d e r  s c h r i f t l e i t u n g: nach angaben aus dem schnellbericht 4.3
„straßenverkehrsunfälle mit Personeneschaden“ der statistik austria ist ein alkoholunfall
ein unfall, bei dem zumindest bei einer beteiligten Person (Lenker oder Fußgänger) eine
Beeinträchtigung durch alkohol gemäß § 5 abs. 1 stVo oder eine Überschreitung des im
§ 14 abs. 8 FsG festgelegten Blut- oder atemalkoholwertes festgestellt wurde, oder „man-
gelnde Verkehrstüchtigkeit/alkohol“ oder „alkotest verweigert“ angegeben war.

Schweiz
auf den schweizer straßen starben im vergangenen Jahr 253 Menschen, zehn mehr als

2014. Damit stieg die anzahl der tödlich Verunfallten gegenüber 2014 um 4 Prozent. Diese
Zunahme stellt jedoch den generell rückläufigen trend nicht in Frage. so sank die Zahl der
Verkehrstoten 2015 gegenüber dem Durchschnitt der vorhergehenden vier Jahre um 16
Prozent. weiter wurden im vergangenen Jahr 3.830 Personen bei unfällen schwer verletzt.

(aus einer Medienmitteilung des Bundesamtes für straßen, astra, vom 31. März 2016)

a n m e r k u n g  d e r  s c h r i f t l e i t u n g: 2015 wurde die Definition der schwer-
verletzten in der schweizerischen unfallstatistik straßenverkehr geändert und zwei neue
kategorien gebildet („lebensbedrohlich Verletzte“ und „erheblich Verletzte“). Die geän-
derte Definition ist der Grund für den rückgang der schwerverletzten und den anstieg der
Leichtverletzten im Berichtsjahr gegenüber 2014.

unfallstatistik straßenverkehr.

Getötete 2015 2014/2015

alle Getöteten 253 +  10 +   4 %

nach mutmaßlicher Hauptursache

alkoholeinfluss 30 +   6 +  25 %

unfallstatistik straßenverkehr.

Schwerverletzte 2015 2014/2015

alle Schwerverletzten 3.830 – 213 – 5 %

nach mutmaßlicher Hauptursache

alkoholeinfluss 320 +  47 – 13 %

unfallstatistik straßenverkehr.
n/C: nicht berechenbar.

Unfälle 2015 2014/2015

alle Unfälle mit Peronenschaden 17.736 – 67 – 0 %

nach Unfallfolgen

mit Getöteten 238 +   9 +  4 %

mit schwerverletzten 3.612 – 206 – 5 %

mit lebensbedrohlich Verletzten 174 N/C N/C

mit erheblich Verletzten 3.438 N/C N/C

mit Leichtverletzten 13.886 + 130 – 1 %
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Fahrerlaubnismaßnahmen 2015

− Deutschland, Schweiz –

Deutschland
im Jahr 2015 wurden 376.462 Fahrverbote ausgesprochen. ihr anteil an allen Maßnah-

men beläuft sich auf etwa 68 Prozent. 
nach dem Fahrverbot ist der Entzug der Fahrerlaubnis die zweithäufigste Fahrerlaub-

nismaßnahme im Jahr 2015 (95.962). rund 17 Prozent aller Maßnahmen betrafen die Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis. Fahrten unter alkohol- und Drogeneinfluss waren der häufig-
ste Grund für den Führerscheinverlust.

Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen im Jahr 2015

Entziehungen Aberkennungen Isolierte Sperren Fahrverbote Versagungen Verzichte Insgesamt

95.962 12.658 24.246 376.462 17.123 29.282 555.733

Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen im Jahr 2015 und 2014 nach entscheidender Stelle und
Veränderung gegenüber 2014 in Prozent

Entscheidende Stelle Jahr 2015 Jahr 2014 Veränderung in %

Entscheidungen durch Gerichte 125.978 129.461 – 2,7

Entscheidungen durch Bußgeldbehörden 334.063 358.753 – 6,9

Entscheidungen durch Fahrerlaubnisbehörden 66.410 64.524 2,9

Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen durch Gerichte und Bußgeldbehörden im Jahr 2015
nach ausgewählten Gründen der Maßnahme und Unfallbeteiligung

Entscheidende Stelle und ausgewählte
Entziehungen Aberkennungen Isolierte Sperren FahrverboteGründe der Maßnahme

Gerichte und Bußgeldbehörden insgesamt 55.852 8.233 24.246 371.710

und zwar Verkehrsverstöße in Verbindung 
49.124 7.212 9.043 62.714mit alkohol oder anderen Drogen
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(auszug aus den statistiken des kraftfahrtbundesamtes, kBa)

Schweiz
Gut 80.000 Personen mussten 2015 in der schweiz ihren Führerausweis abgeben, etwas

mehr als im Jahr zuvor. hauptgründe waren wie im letzten Jahr überhöhte Geschwindig-
keit und Fahren im angetrunkenen Zustand. 

auf Vorjahresniveau geblieben sind die administrativmaßnahmen gegen alkoholisierte
Lenker und Lenkerinnen. während die ausweisentzüge (0,80 Promille und mehr) um 0,6
Prozent auf 15.686 minimal abnahmen, stiegen die Verwarnungen (0,50–0,79 Promille)
um 1,3 Prozent auf 6.369 leicht an.

Erneut gestiegen ist die Zahl der ausweisentzüge wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.
4.554 Personen mussten deswegen ihren ausweis abgeben, das sind 13,3 Prozent mehr als
im Vorjahr.

Verschärfte Ausweisentzugsregelung greift
Das im Jahre 2005 eingeführte kaskadensystem (stufenweise Verlängerung der Ent-

zugsdauer für wiederholungstäter bis zum unbefristeten Führerausweisentzug) zeigt seine
wirkung. während bei den Ersttätern die anzahl Führerausweisentzüge nur leicht zuge-
nommen hat, ist der anstieg bei den wiederholungstätern deutlicher. Gegen diese werden
immer häufiger unbefristete Führerausweisentzüge verhängt.

Leichte Abnahme bei den verkehrspsychologischen Untersuchungen
im letzten Jahr wurden in der schweiz 4.376 (2014: 4.515) verkehrspsychologische

untersuchungen zur abklärung der charakterlichen Eignung zum sicheren Fahren ange-
ordnet. Dies bedeutet gegenüber den Vorjahren eine leichte abnahme. Mit der abnahme
der anzahl der verkehrspsychologischen untersuchungen sinken auch die Entzüge wegen

Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen durch Fahrerlaubnisbehörden im Jahr 2015 nach
Grund der Maßnahme

Grund der Maßnahme Entziehungen Aberkennungen Verbote, Fahrzeuge Versagungen
oder Tiere zu führen

Charakterliche Mängel auf-

20.212 3.148 3.148 3.629grund neigung zu trunk-,
arzneimittel- oder
rauschgiftsucht

Charakterliche Mängel auf-

665 46 27 873
grund schwerer oder wieder-
holter Verstöße gegen verkehrs-
rechtliche Bestimmungen

körperliche Mängel 1.017 8 22 241

Geistige Mängel 633 12 12 98

anordnung zum aufbau-
3.426 5 1 36seminar gemäß Punktsystem

nicht nachgekommen

Eignungsgutachten nicht 
6.523 531 2.249 9.363

beigebracht

Zum Vergleich: insgesamt 40.110 4.425 4.752 17.123
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fehlender charakterlicher Voraussetzungen zum sicheren Fahren (abnahme um 13,3 Pro-
zent auf 1.156 Fälle).

Beweissichere Atemkontrolle statt Blutentnahme
am 1. oktober 2016 wird in der schweiz die beweissichere atemalkoholkontrolle ein-

geführt (siehe hierzu Ba 2016, 40 ff.). Damit ist bei einem angetrunkenen Fahrzeuglenker
keine Blutentnahme mehr nötig, um die Fahrunfähigkeit festzustellen. Bisher war ab 
0,8 Promille eine Blutprobe zwingend. heute sind auf dem Markt technisch hoch ent-
wickelte Geräte erhältlich, die den atemalkoholwert beweissicher bestimmen können.
Diese werden in zahlreichen europäischen staaten schon seit Längerem eingesetzt.

Bei der atemalkoholprobe wird gemessen, wie viel alkohol die betroffene Person in
ihrer atemluft hat (Milligramm alkohol pro Liter atemluft; mg/l). Bei einer Blutprobe
wird hingegen ermittelt, wie viel alkohol jemand im Blut hat (Gramm alkohol pro kilo
Blut; g/kg = Promille). Für die beiden Messarten werden somit unterschiedliche Messein-
heiten verwendet. Das Parlament hat deshalb im Juni 2012 zusätzlich zu den bereits beste-
henden Blutalkoholgrenzwerten eigene Grenzwerte für den atemalkohol festgelegt: 
0,4 mg/l atemalkohol entsprechen 0,8 Promille Blutalkohol; 0,25 mg/l atemalkohol ent-
sprechen 0,5 Promille Blutalkohol.

Für die Fahrzeuglenkenden ändert sich nichts. Es gibt weder eine Lockerung noch eine
Verschärfung der Vorschriften. Die regeln bleiben die gleichen.

(auszug aus einer Medienmitteilung vom 19. april 2016 und dem administrativmaßnahmen-
register 2015, aDMas, des schweizerischen Bundesamtes für straßen, astra)

Gesamtübersicht der registrierten Maßnahmen

Total Verwarnungen Entzüge Verweigerungen Aberkennungen Fahrverbotee Aufhebung

202.966 66.372 87.454 3.448 20.437 329 19.324

Maßnahmen nach Gründen

Grund Entzüge Verwarnungen Aberkennungen

angetrunkenheit 15.686 6.369 2.198

alkoholabhängigkeit/-missbrauch 2.075 9 166

Vereitelung der Blutprobe 652 3 70

Fahrunfähigkeit (Drogeneinfluss) 4.554 8 570

Drogensucht 3.496 7 641

Vereitelung der atemprobe 213 1 31

Vereitelung des Drogenschnelltests 31 4

Fahrunfähigkeit (Medikamenteneinfluss) 323 1 13
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teilnahme an Fahreignungsseminaren seit inkrafttreten der 
regelungen des Fahreignungs-Bewertungssystems

Hintergrund
am 1. Mai 2014 löste das Fahreignungsregister (FaEr) das Verkehrszentralregister

(VZr) im kraftfahrt-Bundesamt (kBa) ab und kennzeichnete damit die umstellung vom
Mehrfachtäter-Punktsystem auf das Fahreignungs-Bewertungssystem. 

im Zuge dieser reform wurden die bisherigen aufbauseminare für allgemein auffällige
kraftfahrerinnen und kraftfahrer durch Fahreignungsseminare (FEs) ersetzt. seit dem 
1. Mai 2014 sind verkehrspädagogische und verkehrspsychologische Maßnahmen zur
unterstützung mehrfach verkehrsauffälliger kraftfahrerinnen und kraftfahrer im FEs
kombiniert (§ 4a straßenverkehrsgesetz <stVG>). 

Die teilnehmerinnen und teilnehmer eines FEs werden in den aufeinander abgestimm-
ten Maßnahmen individuell geschult und informiert. Ziel ist es, durch die unterstützung
eine dauerhafte Änderung des Fahrverhaltens herbeizuführen und ein zukünftig regelkon-
formes Verhalten zu fördern.

Bis zu einem Punktestand von fünf Punkten kann bei teilnahme an einem FEs der Punk-
testand um einen Punkt reduziert werden - allerdings nur einmal innerhalb eines Zeitraums
von fünf Jahren.

Die teilnahme an einem FEs ist in der auf fünf Jahre angelegten, wissenschaftlich be-
gleiteten Erprobungsphase zunächst rein freiwillig. 

Registrierte Teilnahmen an Fahreignungsseminaren im ersten und zweiten Jahr
nach der Reform

Grundlage der folgenden auswertungen ist das Datum der Eintragung im FaEr. seit in-
krafttreten der regelungen des Fahreignungs-Bewertungssystems am 1. Mai 2014 wurden
im FaEr 3.889 teilnahmen an FEs mit reduzierung des Punktestands nach § 4 stVG re-
gistriert.

in den ersten zwölf Monaten nach der reform wurden dem FaEr pro Monat im Durch-
schnitt mehr als 100 solcher teilnahmen gemeldet. im zweiten Jahr nach der reform ver-
doppelte sich diese Zahl nahezu: Vom 1. Mai 2015 bis 30. april 2016 wurden im Durch-
schnitt pro Monat mehr als 200 teilnahmen an FEs mit reduzierung registriert (+ 89 %). 

allerdings gilt es, für den Zeitraum unmittelbar nach inkrafttreten des Fahreignungs-Be-
wertungssystems im Jahr 2014 zwei Übergangsbestimmungen zu berücksichtigen, die 
direkt auswirkungen auf die Zahl der gemeldeten teilnahmen an FEs haben können (§ 65
stVG). Zum einen bestand bis 30. november 2014 die Möglichkeit, aufbauseminare, die
bis zum 30. april 2014 angeordnet wurden, nach altem recht zu absolvieren. Zum ande-
ren konnte anstelle von aufbauseminaren, die bis zum 30. april 2014 angeordnet, aber
noch nicht begonnen wurden, die verkehrspädagogische teilmaßnahme des FEs absol-
viert werden. 

in den ersten acht Monaten nach inkrafttreten der reform wurden im kalenderjahr 2014
durchschnittlich 70 teilnahmen an FEs mit reduzierung des Punktestands pro Monat re-
gistriert. im kalenderjahr 2015 waren es im Durchschnitt etwa 200 seminarteilnahmen
pro Monat. in den ersten vier Monaten des kalenderjahres 2016 wurden dann etwa 240 se-
minarteilnahmen pro Monat registriert. 
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Die Zahl der verzeichneten teilnahmen an FEs ohne reduzierung des Punktestands
blieb über den Zeitraum von 24 Monaten seit dem 1. Mai 2014 weitgehend konstant (im
Durchschnitt 12 pro Monat). insgesamt wurden seit start des Fahreignungs-Bewertungs-
systems 283 FEs-teilnahmen ohne reduzierung registriert.

(aus der statistik: „Fahrerlaubnisse (FE) Maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen 
Jahr 2015 FE 10“ des kraftfahrzeugbundesamtes, kBa)

Anzahl der registrierten Teilnahmen an Fahreignungsseminaren im ersten und zweiten Jahr nach 
Inkrafttreten der Regelungen des Fahreignungs-Bewertungssystems am 01. 05. 2014 

01.05. 2014 01.05. 2015
Teilnahme an Fahreignungsseminaren bis bis Insgesamt

30. 04. 2015 30. 04. 2016

Mit Reduzierung des Punktestands 1.343 2.546 3.889

Ohne Reduzierung des Punktestands 137 146 283

Anzahl der registrierten Teilnahmen an Fahreignungsseminaren im Zeitraum vom 01.05. 2014 bis zum
30. 04. 2016 

2014 2015 2016
Teilnahme an Fahreignungsseminaren (01.05. bis (01.01. bis (01.01. bis Insgesamt

31.12.) 31.12.) 30. 04.)

Mit Reduzierung des Punktestands 564 2.373 952 3.889

Ohne Reduzierung des Punktestands 70 150 63 283
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48. 1. Ein Bußgeldbescheid bildet nur dann eine
wirksame Verfahrensgrundlage, wenn der Betrof-
fene anhand der Tatbeschreibung des Bußgeldbe-
scheides, ohne Verwechslungsgefahr mit einem
möglichen gleichartigen anderen Fehlverhalten, er-
kennen kann, wegen welches nach der Lebensauf-
fassung einheitlichen geschichtlichen Vorgangs er
zur Verantwortung gezogen werden soll. Bei dem
Bußgeldvorwurf nach § 24c Abs. 1 StVG reichen
Angaben zum Vorfallort und die Vorfallzeit, das
Fehlen der Angaben zur Höhe der Atemalkohol-
konzentration begründet kein Verfahrenshinder-
nis.

2. Eine Wirkung i. S. d. § 24c Abs. 1 2. Alt. StVG
kann erst ab einer Blutalkoholkonzentration von
0,2 ‰ oder einer Atemalkoholkonzentration von
0,1 mg/L angenommen werden.

3. Eine Methode zur Rückrechnung bei einer
Atemalkoholmessung ist wissenschaftlich nicht ge-
sichert. Sämtliche Erfahrungen zur Rückrechnung
auf den Tatzeitpunkt beruhen auf Blutalkoholbe-
rechnungen und sind nicht auf die Atemalkohol-
messung direkt übertragbar.

oberlandesgericht Düsseldorf,
Beschluss vom 18. april 2016 

– iV-3 rBs 36/16, 3 rBs 36/16 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :  
Der Betroffenen ist durch das amtsgericht wegen

fahrlässigen Fahrens unter der wirkung eines alkoho-
lischen Getränkes während der Probezeit in tateinheit
mit fahrlässigem Fahren ohne die vorgeschriebenen
M+s reifen bei Eis- oder reifglätte bzw. schnee-
matsch zu einer Geldbuße von 275,– € verurteilt wor-
den.

Dem liegt folgender vom amtsgericht festgestellter
sachverhalt zugrunde:

Der Betroffene befuhr am 27. Dezember 2014
gegen 23:00 uhr mit einem kraftfahrzeug die a.str. in
w. Der Betroffene besaß zu diesem Zeitpunkt die Fah-
rerlaubnis auf Probe und war 19 Jahre alt. Dabei führ-
te er das Fahrzeug, obwohl er zuvor ein alkoholisches
Getränk zu sich genommen hatten und unter dessen
wirkung er noch stand. Es herrschten niedrige winter-
liche temperaturen unter dem Gefrierpunkt; zudem
hat es an dem tag zuvor geschneit und die umliegen-
den Felder waren schneebedeckt, so dass zumindest
reif-, wenn nicht schnee- oder Eisglätte vorlag. Der
Betroffene fuhr sich sodann auf einer an die a.str. an-
grenzenden Feldfläche ca. 25 m von der straße ent-
fernt mit seinem Fahrzeug fest. Er ging dann zu Fuß in
die stadt zurück, um hilfe zu holen. Er kehrte mit
einer schaufel zurück und versuchte das Fahrzeug frei

zu schaufeln. Die Zeugin Phk V., Pk w. und Pk k.
sowie Pk‘in s. wurden sondern von einem dritten
Melder am 28. Dezember 2014 gegen 2:56 uhr zur
Örtlichkeit gerufen. Das Fahrzeug des Betroffenen
war zu diesem Zeitpunkt mit sommerreifen ausgerü-
stet. Die gemessene atemalkoholkonzentration mittels
Dräger alcotest 7110 Evidential betrug am 28. De-
zember 2014 um 3:45 uhr und um 3:48 uhr in Mittel-
wert 0,08 mg/l (Messung 1: 0,088 mg/l, Messung 
2: 0,080 mg/l). Die durch den Zeugen k. durchgeführ-
ten tests ergaben bei dem Betroffenen Gleichgewicht-
sunsicherheiten, falsches Zeiteinschätzen und starkes
Zittern. auch waren seine augen gerötet und der
Mund trocken. Das Ergebnis der entnommenen Blut-
probe zeigte keine Einnahme von Betäubungsmitteln.

Der Einzelrichter hat die auf die Verfahrens- und
sachrüge gestützte rechtsbeschwerde zur Fortbildung
des rechts zugelassen und gemäß § 80a abs. 3 satz 1
owiG die sache dem senat in der Besetzung mit drei
richtern zur Entscheidung übertragen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
ii. 1. Ein Verfahrenshindernis besteht nicht. Der

Bußgeldbescheid vom 27. Januar 2015 […] bildet eine
wirksame Verfahrensgrundlage. insoweit dürfen die
anforderungen nicht überspannt werden. Entschei-
dend ist, dass der Betroffene anhand der tatbeschrei-
bung des Bußgeldbescheides erkennen kann, wegen
welches nach der Lebensauffassung einheitlichen ge-
schichtlichen Vorgangs er zur Verantwortung gezogen
werden soll und dass insoweit eine Verwechslung mit
einem möglichen gleichartigen anderen Fehlverhal-
ten desselben Betroffenen ausgeschlossen ist (vgl. 
senat, Beschluss vom 17. september 2012, iV 3 rBs
100/12). Diesen anforderungen genügt der hier zu be-
urteilende Bußgeldbescheid. Er enthält angaben über
die dem Betroffenen zu Grunde liegenden Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten, den Vorfallort und die Vorfall-
zeit. Die konkrete angabe der höhe der festgestellten
atemalkoholkonzentration ist nicht zwingend notwen-
dig.

2. nach § 24c abs. 1 stVG handelt ordnungswid-
rig, wer in der Probezeit nach § 2a stVG oder vor Voll-
endung des 21. Lebensjahres als Führer eines kraft-
fahrzeugs im straßenverkehr alkoholische Getränke
zu sich nimmt oder die Fahrt antritt, obwohl er unter
der wirkung eines solchen Getränks steht. nach abs. 2
handelt ordnungswidrig auch, wer die tat fahrlässig
begeht. Diesen tatbestand hat der Betroffene nach den
Feststellungen des amtsgerichts erfüllt. Die angabe in
den urteilsgründen, der Betroffene habe sich noch in
der Probezeit befunden, kann der senat nicht nachprü-
fen, da das urteil nicht mitteilt, wann die Fahrerlaub-
nis erteilt wurde. Die nach § 2a stVG zweijährige Pro-

Rechtsprechung
Die mit einem *) bezeichneten Leitsätze sind von der schriftleitung formuliert worden.
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bezeit beginnt mit der Erteilung der Fahrerlaubnis, und
zwar auch dann, wenn sie mit einer auflage gemäß 
§ 48a abs. 2 FeV (begleitetes Fahren mit 17 Jahren)
versehen ist (vgl. Dauer in: hentschel/könig/Dauer,
straßenverkehrsrecht, 43. aufl., 2015, stVG, § 2a, 
rn. 21). sie könnte bei dem zur tatzeit 19 Jahre und 
9 Monate alten Betroffenen bereits abgelaufen gewe-
sen sein. Das urteil beruht hierauf jedoch nicht, da der
tatbestand auch deshalb erfüllt ist, weil der Betroffene
zur tatzeit das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet
hatte und weil das amtsgericht für die Bemessung der
rechtsfolgen keine dem Betroffenen nachteiligen
schlüsse daraus gezogen hat, dass der Betroffene so-
wohl noch keine 21 Jahre alt war, als auch noch wäh-
rend der Probezeit gehandelt habe (vgl. oLG stuttgart,
Beschluss vom 18. März 2013 – 1 ss 661/12 –, rn. 14,
juris [= Ba 2013, 186]).

3. Zurecht geht das amtsgericht davon aus, dass der
Betroffene zur tatzeit unter der wirkung von alkohol
stand.

Eine wirkung im sinne des § 24c abs. 1 alt. 2
stVG kann erst ab einer Blutalkoholkonzentration von
0,2 Promille oder einer atemalkoholkonzentration von
0,1 mg/l angenommen werden. obwohl § 24c abs. 1
stVG keine Grenzwerte festlegt, ging der Gesetz-
geber ausweislich der Gesetzesbegründung (Bt-Drs
16/5047, s. 9) im anschluss an einen Vorschlag der al-
kohol-kommission der Deutschen Gesellschaft für
rechtsmedizin (Ba 2007, 169, 170) davon aus, dass
eine wirkung unterhalb von 0,2 Promille bzw. 0,1 mg/l 
aus messtechnischen und medizinischen Gründen
grundsätzlich ausscheidet. Das schrifttum hat sich
dem im wesentlichen angeschlossen (könig in: hent-
schel/könig/Dauer, straßenverkehrsrecht, 43. aufl.
2015, § 24c stVG rn. 11; krumm nJw 2015, 1863,
1864; Janker Dar 2013, 398; ders. Dar 2007, 497,
499; hufnagel nJw 2007, 2577, 2578). Der senat ist
in anschluss an das kammergericht Berlin (vgl. kG
Berlin, Beschluss vom 15. Februar 2016 – 3 ws (B)
538/15, 3 ws (B) 538/15 – 122 ss 142/15 –, rn. 5,
juris [= Ba 2016, 263]) der auffassung, dass die in der
Gesetzesbegründung genannten werte jedenfalls nach
dem derzeitigen stand der wissenschaft die unter-
grenze darstellen, ab der eine wirkung erst angenom-
men werden kann.

4. Diesen Grenzwert hat der Betroffene hier über-
schritten.

wie bei der atemalkoholmessung eine rückrech-
nung vorzunehmen ist, ist wissenschaftlich nicht ge-
klärt. wissenschaftliche vertretbare und rechtlich rele-
vante rückrechnungen auf den tatzeitpunkt beruhen
sämtlich auf Erfahrungen mit Blutalkoholberechnun-
gen und sind auf atemalkohol nicht direkt übertragbar
(vgl. die gemeinsame stellungnahme der Deutschen
Gesellschaft für rechtsmedizin, der Deutschen Ge-
sellschaft für Verkehrsmedizin und der Deutschen Ge-
sellschaft für toxikologische und forensische Chemie,
Ba, 2008, s. 249, 250; kG Berlin a. a. o., rd. 28;
könig in: hentschel/könig/Dauer, a. a. o., § 316
stGB, rd. 55). Jedoch liegen hier zwischen der Fahrt
um 23:00 uhr und der Messung der atemalkoholkon-

zentration vier stunden und 45 Minuten. selbst unter
Berücksichtigung größter sicherheitszuschläge so-
wohl bei der Zeitberechnung als auch bei dem rück-
rechnungswert, muss die zur tatzeit vorhandene
atemalkoholkonzentration mindestens 0,1 mg/l betra-
gen haben; andernfalls wäre faktisch gar kein alkohol-
abbau über diese lange Zeitdifferenz eingetreten.

49. Eine Verurteilung im Ordnungswidrigkei-
tenverfahren wegen falscher Namensangabe ver-
braucht die Strafklage wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte, wenn der Betroffene mit
dem Ziel, nicht wegen einer vorherigen Trunken-
heitsfahrt belangt zu werden, gegenüber Polizeibe-
amten zunächst die Angaben zur Person verweigert
und sodann gegen die Verbringung zur Polizei-
dienststelle Widerstand leistet.

oberlandesgericht naumburg,
Beschluss vom 26. Januar 2016 – 2 rV 10/16 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
am 14. oktober 2014 um 23.37 uhr befuhr der an-

geklagte im alkoholisierten Zustand mit einem Fahr-
rad die E. allee in M. nachdem er den Polizeibeamten
M. und F. aufgefallen war, wollten diese ihn kontrol-
lieren. Dabei weigerte sich der angeklagte, seine Per-
sonalien anzugeben und einen atemalkoholtest durch-
zuführen. Die Beamten wollten den angeklagten
deshalb zum Polizeirevier bringen. als sie ihn in den
streifenwagen setzen wollten, wehrte er sich dagegen
durch wegdrehen und ruckartige Bewegung der arme.

Die Polizeibeamten fertigten wegen der weigerung,
seine Personalien anzugeben, eine ordnungswidrig-
keitenanzeige. Die stadt M. als zuständige Verwal-
tungsbehörde erließ sodann deswegen am 19. Januar
2015 einen Bußgeldbescheid. auf den hiergegen ein-
gelegten Einspruch des angeklagten verurteilte ihn
das amtsgericht Magdeburg am 1. april 2015 zur
Geldbuße von 50,00 €. Das urteil ist seit dem 
22. april 2015 rechtskräftig.

wegen des Vorwurfs der fahrlässigen trunkenheit im
Verkehr und des widerstandes gegen Vollstreckungs-
beamte erließ das amtsgerichts Magdeburg am 
7. März 2015 einen strafbefehl. Darin wurde gegen
den angeklagten wegen trunkenheit im Verkehr (Ein-
zelstrafe von 20 tagessätzen) und wegen widerstan-
des gegen Vollstreckungsbeamte (Einzelstrafe von 30
tagessätzen) die Gesamtgeldstrafe von 40 tagessätzen
zu je 80 € verhängt. Den gegen den strafbefehl ge-
richteten Einspruch beschränkte der angeklagte auf
den tatvorwurf des widerstandes gegen Vollstre-
ckungsbeamte. Das amtsgericht hat den angeklagten
sodann am 12. oktober 2015 wegen widerstands ge-
gen Vollstreckungsbeamte unter Einbeziehung der
strafe aus der rechtskräftigen Verurteilung wegen
trunkenheit im Verkehr zur Gesamtgeldstrafe von 50
tagessätzen zu je 80 € verurteilt.
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Dagegen richtet sich die revision des angeklagten,
mit der er die Verletzung formellen und materiellen
rechts rügt. 

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die revision ist zulässig und begründet. sie führt

zur Einstellung des Verfahrens gemäß § 206a abs. 1
stPo, weil strafklageverbrauch eingetreten ist.

Gemäß § 84 abs. 2 s. 1 owiG steht das rechtskräf-
tige urteil über die tat als ordnungswidrigkeit auch
ihrer Verfolgung als straftat entgegen. nach der zu 
§ 264 stPo entwickelten gefestigten rechtsprechung
(vgl. die nachweise bei Meyer-Goßner/schmitt, stPo,
58. aufl., § 264 rn 2), die für den in § 84 owiG ver-
wendeten verfahrensrechtlichen tatbegriff entspre-
chend gilt, liegt eine tat im prozessualen sinne vor,
wenn mehrere Vorgänge derart eng miteinander ver-
knüpft sind, dass ihre getrennte würdigung in verschie-
denen Verfahren als unnatürliche aufspaltung eines
einheitlichen Lebensvorganges erscheinen würde.

Grundsätzlich ist eine tat im prozessualen sinne an-
zunehmen, wenn die handlungen schon materiell-
rechtlich in tateinheit stehen (ständige rechtspre-
chung, vgl. z. B. BGh, Beschluss vom 19. Dezember
1995, az.: krB 33/95, – juris). Dies trifft auf den Zu-
sammenhang zwischen der vom angeklagten began-
genen ordnungswidrigkeit nach § 111 abs. 1 owiG
und der straftat gemäß § 113 abs. 1 stGB zu.

Eine tat im sinne des § 52 stGB liegt vor, wenn
sich rechtsgutsverletzendes handeln des täters bei na-
türlicher Betrachtung als Einheit darstellt. Der Begriff
setzt nach ständiger rechtsprechung voraus, dass zwi-
schen mehreren strafrechtlich erheblichen Verhaltens-
weisen ein unmittelbarer räumlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang besteht und das gesamte tätigwerden bei
natürlicher Betrachtungsweise auch für einen Dritten
als ein einheitliches tun erscheint (vgl. Fischer, stGB,
63. aufl., Vor § 52 stGB, rn 3).

Gemessen an diesen Vorgaben handelt es sich bei
der weigerung des angeklagten, seine Personalien an-
zugeben, einen atemalkoholtest durchzuführen und
seiner widerstandshandlung um eine einheitliche tat.
Die Polizeibeamten wollten überprüfen, ob der ange-
klagte unter alkoholeinfluss am straßenverkehr teil-
nahm und damit eine straftat gemäß § 316 stGB be-
ging. ihre diesbezügliche Diensthandlung i. s. d. § 113
stGB war auf die Feststellung der Personalien des an-
geklagten und des Grades seiner alkoholisierung ge-
richtet. Mit dieser Diensthandlung hatten sie bereits
begonnen, als sie dem angeklagten das erste Zeichen
zum anhalten gegeben hatten. sie dauerte an, bis die
Personalien des angeklagten nach § 163b abs. 1 stPo
festgestellt und alle Maßnahmen zur Feststellung von
alkohol im Blut gemäß § 81a stPo durchgeführt
waren. Die weigerung des angeklagten, seine Perso-
nalien zu nennen, einen atemalkoholtest durchzufüh-
ren und sein widerstand gegen die Verbringung in den
streifenwagen stellen bei natürlicher Betrachtung eine
einheitliche Verweigerung der freiwilligen Mitwir-
kung an dieser Diensthandlung aufgrund eines einzi-
gen Entschlusses dar.

weil ein nicht behebbares Verfahrenshindernis vor-
liegt, ist das Verfahren gemäß § 206a stPo einzustel-
len. Einer förmlichen aufhebung des angefochtenen
urteils bedarf es nicht, weil die Einstellung des Ver-
fahrens die wirkungen des angefochtenen urteils be-
seitigt (vgl. BGh, Beschluss vom 27. oktober 1970,
az.: 5 str 347/70, – juris).

50. 1. Eine Anrechnung des von einem Polizeibe-
amten ausgesprochenen mündlichen Fahrverbots
findet in der Vollstreckung nicht statt, § 25 Abs. 6
StVG. Hierzu müsste die Fahrerlaubnis gem. 
§ 111a StPO vorläufig entzogen oder der Führer-
schein gem. § 94 StPO verwahrt, sichergestellt oder
beschlagnahmt werden.

2. Trotz der Regel des § 25 Abs. 1 Satz 2 StVG
kann das AG insbesondere dann, wenn der Betrof-
fene einen Monat oder sogar noch länger von einem
wirksamen mündlich ausgesprochenen Fahrverbot
ausgegangen sein sollte, von der Anordnung eines
Fahrverbots absehen.

oberlandesgericht Zweibrücken,
Beschluss vom 20. Januar 2016 

– 1 owi 1 ss Bs 3/16, 1 owi 1 ss Bs 03/16 – 

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Das Polizeipräsidium [...] hat die Betroffene mit

Bußgeldbescheid vom 21. november 2014 u. a. wegen
eines am 5. oktober 2014 begangenen Verstoßes
gegen die 0,5 Promille-Grenze mit einer Geldbuße von
500 € belegt und ein Fahrverbot für die Dauer von 
1 Monat angeordnet. Gegen den Bußgeldbescheid hat
die Betroffene fristgemäß Einspruch eingelegt und
diesen nachträglich auf die rechtsfolgen beschränkt.
in der hauptverhandlung vom 24. september 2015, in
der das Verfahren hinsichtlich zwei anderer ordnungs-
widrigkeiten gem. § 47 abs. 2 owiG eingestellt wor-
den ist, hat das amtsgericht die Betroffene zu einer
Geldbuße von 200 € verurteilt und eine Fahrverbot für
die Dauer von 1 Monat ausgesprochen. Gegen dieses
urteil richtet sich die fristgemäß eingelegte und be-
gründete rechtsbeschwerde der Betroffenen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die rechtsbeschwerde hat in der sache mit der zu-

lässig ausgeführten aufklärungsrüge Erfolg.
Die aufklärungsrüge betrifft folgenden sachver-

halt: anlässlich der kontrolle am frühen Morgen des 
5. oktober 2014 haben die Polizeibeamten der Betrof-
fenen erklärt, dass sie bis zur richterlichen Entschei-
dung über die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis
keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen
dürfe, obwohl ihr Führerschein nicht sichergestellt
oder beschlagnahmt worden war. nach mehr als zwei
wochen soll die Betroffene mitgeteilt bekommen
haben, dass „die Beschlagnahme“ des Führerscheins
aufgehoben worden sei.
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Dieser sachverhalt wird in den urteilsgründen nicht
erwähnt. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass er bei
der rechtsfolgenentscheidung nicht berücksichtigt
worden ist. Dies wäre rechtsfehlerhaft.

Eine anrechnung des von den Polizeibeamten aus-
gesprochenen „Fahrverbots“ findet hier in der Voll-
streckung nicht statt. Die Voraussetzungen des § 25
abs. 6 stVG liegen nicht vor. Der Betroffenen ist die
Fahrerlaubnis nicht gem. § 111a stPo vorläufig entzo-
gen worden. ihr Führerschein war auch nicht gem. 
§ 94 stPo verwahrt, sichergestellt oder beschlag-
nahmt. Dies erfordert die wegnahme der Fahrerlaub-
nis, die hier nicht erfolgt ist; die polizeiliche anord-
nung der Beschlagnahme genügt nicht. Ein von einem
Polizeibeamten in seiner Eigenschaft als Ermittlungs-
person der staatsanwaltschaft ausgesprochenes münd-
liches Fahrverbot ohne wegnahme des Führerscheins
sieht die strafprozessordnung nicht vor. § 94 abs. 1
stPo findet auf Führerscheine keine anwendung, so-
weit die Vorschrift die sicherstellung in anderer weise
als durch Verbringung in amtlichen Gewahrsam zu-
lässt (hauck, Löwe-rosenberg, stPo, § 111a, rn. 65).

aufgrund dieser rechtslage war das mündlich aus-
gesprochene polizeiliche Fahrverbot bei der rechts-
folgenentscheidung – aus den urteilsgründen erkenn-
bar – zu berücksichtigen. Die Maßnahme war zwar
nicht geeignet bei Zuwiderhandlung eine strafbarkeit
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gem. § 21 abs. 2
nr. 2 stVG zu begründen (oLG stuttgart Vrs 97,
303, 304); es liegt aber nahe, dass sich die Betroffene
an das ausgesprochene Fahrverbot gehalten hat. Dafür
spricht insbesondere auch, dass der Verteidiger [...]
darauf hin[wies], dass unklar sei, ob eine Führer-
scheinbeschlagnahme vorliege, und um kurzfristige
klärung gebeten hat. Danach ist nachvollziehbar, dass
die Betroffene – wie in der rechtsbeschwerdebegrün-
dung behauptet – mehr als zwei wochen von einem
wirksamen Fahrverbot ausging. Laut dem Vermerk
von Pok G. vom 12. Januar 2015 soll die Betroffene
sogar erst am 11. Januar 2015 über das Ergebnis der
Blutprobe in kenntnis gesetzt worden sein.

Das urteil kann auch auf der mangelnden Berück-
sichtigung dieses sachverhaltes beruhen. Zwar darf
das amtsgericht die Mindestdauer von einem Monat
bei anordnung eines Fahrverbots nicht unterschreiten
(oLG Düsseldorf, Beschluss vom 27. Dezember 2010, 
[iV-]3 rBs 210/10, zit. nach juris); trotz der regel des
§ 25 abs. 1 satz 2 stVG kann das amtsgericht aber
insbesondere dann, wenn die Betroffene einen Monat
oder sogar noch länger von einem wirksamen Fahrver-
bot ausgegangen sein sollte, von der anordnung eines
Fahrverbots absehen.

Die danach erforderliche urteilsaufhebung war auf
den gesamten rechtsfolgenausspruch zu erstrecken.
sollte das amtsgericht erneut zur anordnung eines
Fahrverbotes kommen, könnte auch ein nachteilsaus-
gleich durch eine weitere Verminderung der Geldbuße
in Betracht kommen.

Eine eigene sachentscheidung ist dem senat ver-
wehrt. Es sind ergänzende Feststellungen insbesonde-
re dazu zu treffen, ob und wie lange die Betroffene von

dem Bestehen eines wirksamen Fahrverbots ausgegan-
gen ist.

51. Bei positivem Nachtatverhalten kann von der
Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 Abs. 1 
Nr. 1 StGB abgesehen werden

amtsgericht tiergarten,
urteil vom 18. Februar 2016 

– (315 Cs) 3012 Js 1817/15 (281/15) –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
nach der auskunft aus dem Bundeszentralregister

vom 28. 01.2016 ist der angeklagte nicht vorbestraft.
nach der auskunft des kraftfahrtbundesamtes vom

10. 02. 2015 erhielt der angeklagte mit Entscheidung
vom 03. 09. 2014 einen Bußgeldbescheid wegen Füh-
ren eines kraftfahrzeuges mit einer atemalkoholkon-
zentration von 0,28 mg/l. Es wurde eine Geldbuße von
500 € sowie ein einmonatiges Fahrverbot festgesetzt.

Der angeklagte führte am 31.01.2015 gegen 10:30
uhr den Pkw […] auf dem kundenparkplatz der
r[…]filiale in der r[…] str. 67 in B[…]. Dabei ver-
kannte er unter außerachtlassung der im Verkehr er-
forderlichen sorgfalt, dass er aufgrund alkoholgenus-
ses fahruntauglich war. Zum Zeitpunkt der Blutent-
nahme um 12:10 uhr wies sein Blut eine Blutalkohol-
konzentration von 2,28 Promille auf. Beim Einparken
in eine Parklücke fuhr er sodann unachtsam über die
Parkplatzbegrenzung hinaus gegen einen Baum und
dessen stützpfeiler. Es entstand ein Fremdschaden von
ca. 750 €.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der angeklagte hat sich der fahrlässigen Gefähr-

dung des straßenverkehrs im sinne des § 315c, abs. 1
nr. 1a, abs. 3 nr. 2 stGB strafbar gemacht. […]

Die strafe ist dem strafrahmen des § 315c abs. 3
stGB entnommen, der eine Freiheitsstrafe von bis zu
zwei Jahren oder eine Geldstrafe vorsieht.

Eine Geldstrafe von 30 tagessätzen zu 25 € Euro
ist tat- und schuldangemessen.

im rahmen der strafzumessung wurde insbesonde-
re zu seinen Gunsten berücksichtigt, dass der ange-
klagte nicht vorbestraft ist und die tat bereits über ein
Jahr zurückliegt. Zudem war der angeklagte im rah-
men der hauptverhandlung umfassend geständig und
setzte sich mit der tat reflektiert auseinander. auch die
ursachen und Beweggründe seines damaligen alko-
holkonsums konnte er nicht nur benennen, sondern hat
auch seine Lebensumstände entsprechend geändert.
Ferner fiel das weitere nachtatverhalten erheblich –
positiv – ins Gewicht. nach eigenen und glaubhaften
angaben des angeklagten verzichtet er nunmehr voll-
ständig auf den konsum von alkohol. Er besucht re-
gelmäßig (1-2 mal die woche) seit dem 12. 02. 2015
eine suchtherapeutische Motivationsgruppe des hum-
boldt-klinikums. seine abstinenz hat er ferner durch
die Einreichung von entsprechend negativen Laborbe-
funden nachgewiesen.
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Zuletzt war in die strafzumessung mit einzubezie-
hen, dass der Baum zwar eine fremde sache von be-
deutendem wert ist und dieser auch gefährdet wurde.
Die eingetretene schadenshöhe bewegt sich gleich-
wohl im unteren Bereich.

auf Entschädigungsansprüche wurde ferner eben-
falls verzichtet.

strafschärfend wurde die Eintragung im Fahreig-
nungsregister beachtet.

Die tagessatzhöhe wurde unter Berücksichtigung
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des
angeklagten festgesetzt, § 40 abs. 2 stGB.

aufgrund des nachtatverhaltens schied eine Entzie-
hung der Fahrerlaubnis im sinne der §§ 69, 69a stGB
aus. Der angeklagte ist nicht ungeeignet im sinne der
Vorschrift.

Es war jedoch als warn- und Denkzettel ein Fahr-
verbot im sinne des § 44 stGB für die Dauer von 3
Monaten festzusetzen. Das Fahrverbot ist aufgrund der
amtlichen Beschlagnahme des Führerscheins vom
31.01.2015 bis zum 18. 02. 2016 bereits abgegolten, 
§ 44 abs. 3 s. 1 stGB.

52. Die vorzeitige Aufhebung einer Sperre für
die Erteilung einer Fahrerlaubnis nach § 69a Abs. 7 
StGB kann nicht von der Absolvierung eines be-
stimmten Kurses für alkoholauffällige Fahrzeug-
führer abhängig gemacht werden.

amtsgericht kehl,
Beschluss vom 22. Dezember 2015 

– 2 Cs 206 Js 4523/15 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Mit […] strafbefehl wurde dem Verurteilten wegen

fahrlässiger trunkenheit im Verkehr die Fahrerlaubnis
entzogen, sein Führerschein eingezogen und eine
sperrfrist für die wiedererteilung der Fahrerlaubnis
von neun Monaten festgesetzt. Der strafbefehl ist
rechtskräftig seit dem 09. 05. 2015. Bereits am tattag,
dem 19. 03. 2015, wurde der Führerschein des Verur-
teilten sichergestellt. Die sicherstellung dauerte bis
zur rechtskraft des strafbefehls fort.

am 14.12. 2015 beantragte der Verurteilte eine Ver-
kürzung der sperrfrist für die wiedererteilung seiner
Fahrerlaubnis. Zur Begründung seines antrags legt er
eine Bestätigung über die erfolgreiche teilnahme an
einem vom tÜV süd angebotenen kurs „Plus 70” für
alkoholauffällige kraftfahrer zur wiederherstellung
der Fahreignung vom 10.11.2015 bis 03.12. 2015.

am 09.12. 2015 erteilte ihm die Führerscheinbe-
hörde des Landratsamts ortenaukreis eine sogenannte
unbedenklichkeitsbescheinigung zur neuerteilung der
Fahrerlaubnis nach verkürzter sperrfrist, wobei Vor-
aussetzung der nachweis über den Besuch eines kur-
ses nach „Modell Mainz 77” oder „i.r.a.k.s.“ sei.

Die staatsanwaltschaft trat mit Entschließung vom
18.12. 2015 einer vorzeitigen aufhebung der Fahrer-
laubnissperre entgegen. Eine teilnahme am kurs

„Plus 70“ sei nicht ausreichend. Das Zertifikat „Plus
70“ diene lediglich als Beleg eines positiven Be-
scheids der medizinisch-psychologischen untersu-
chung (MPu).

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis an

den Verurteilten ist gemäß § 69a abs. 7 stGB mit so-
fortiger wirkung aufzuheben, weil der Verurteilte um-
stände dargetan und glaubhaft gemacht hat, die Grund
zu der annahme geben, dass er zum Führen von kraft-
fahrzeugen nicht mehr ungeeignet ist, und die Min-
destdauer der sperre von drei Monaten (§ 69a abs. 7
s. 2 stGB) eingehalten ist.

1. Die aufhebung der sperre für die Erteilung der
Fahrerlaubnis hat zu erfolgen, wenn eine auf neuen
tatsachen gestützte hinreichende wahrscheinlichkeit
besteht, dass sich der Verurteilte im straßenverkehr
nicht mehr als gefährlich erweisen wird. Die Beurtei-
lung dieser wahrscheinlichkeit darf dabei nicht sche-
matisch erfolgen, sondern muss sämtliche, allein täter-
bezogene umstände des Einzelfalls berücksichtigen.
sind solche umstände festzustellen, steht dem Gericht
kein Ermessen zu (vgl. näher zu den Voraussetzungen
der vorzeitigen aufhebung der sperre aG kehl, Be-
schluss vom 21.03. 2014 – 2 Cs 206 Js 15342/13 –,
Blutalkohol 51, 182, m. w. n.).

2. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt:
a. Mit der vorgelegten Bestätigung über die teil-

nahme am kurs „Plus 70“ wird dem Verurteilten be-
scheinigt, dass er regelmäßig und pünktlich für insge-
samt zwölf stunden an allen terminen teilgenommen
habe, alle im kursprogramm vorgesehenen themen
mit dem Verurteilten aktiv in und mit der Gruppe bear-
beitet worden seien, die kursaufgaben in und zwi-
schen den sitzungen erfüllt worden seien und die teil-
nahme des Verurteilten am Gruppengeschehen aktiv
gewesen sei. Mit der Bescheinigung wird die Erwar-
tung geäußert, dass die anlassgebende thematik indi-
viduell aufgearbeitet habe werden können und dass
beim Verurteilten eine hohe Motivation gegeben sei,
das im kurs Erlernte nunmehr in der Praxis umzuset-
zen. Es sei deshalb davon auszugehen, dass durch die
erfolgreiche kursteilnahme die wahrscheinlichkeit,
erneut durch ein trunkenheitsdelikt aufzufallen, deut-
lich reduziert sei.

Der Verurteilte ist mit der durch den strafbefehl ab-
geurteilten tat erstmals und bisher einmalig strafrecht-
lich in Erscheinung getreten. Über ordnungswid-
rigkeiten im straßenverkehr, insbesondere im Zu-
sammenhang mit dem konsum von alkohol oder Be-
täubungsmitteln ist dem Gericht nichts bekannt.

anhaltspunkte, die den schluss auf einen, insbeson-
dere noch andauernden, alkoholmissbrauch des Verur-
teilten hindeuten würden, sind nicht ersichtlich, auch
wenn die alkoholisierung des Verurteilten bei der tat
mit 1,41 Promille nicht unerheblich und bedenklich
hoch war.

unter Berücksichtigung der sicherstellung des Füh-
rerscheins des Verurteilten am 19. 03. 2015 ist es dem
Verurteilten bereits seit über neun Monaten verwehrt,
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fahrerlaubnispflichtige kraftfahrzeuge im straßenver-
kehr zu führen. Damit ist davon auszugehen, dass der
Verurteilte eindrucksvoll gespürt hat, welche persön-
lichen Einschränkungen bestehen, wenn er nicht über
eine Fahrerlaubnis verfügt.

b. Für die Frage der vorzeitigen aufhebung der
sperre nach § 69a abs. 7 stGB ist es grundsätzlich
ohne Bedeutung, ob die Führerscheinbehörde eine so-
genannte unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt
oder diese an bestimmte Bedingungen geknüpft hat.
Eine solche unbedenklichkeitsbescheinigung ist keine
Voraussetzung für die aufhebung der sperre (LG of-
fenburg, Beschluss vom 26. 06. 2015 – 3 Qs 75/15 –,
juris [= Ba 2016, 55]).

Die vorzeitige aufhebung der sperre hängt auch
nicht von der absolvierung eines bestimmten kurses
ab. Das Gesetz schreibt keine bestimmten Maßnahmen
zur wiedererlangung der Fahreignung vor. Entschei-
dend ist allein, welchen inhalt der vom Verurteilten be-
suchte kurs hat und ob die von ihm durchgeführte
Maßnahme den notwendigen Erfolg hinsichtlich sei-
ner Fahreignung verspricht. Dies ist beim kurs „Plus
70“ des tÜV süd offenbar der Fall.

53. Auch unter Berücksichtigung der Empfeh-
lung der Grenzwertkommission vom September
2015 kann weiterhin ab einer THC-Konzentration
von 1,0 ng/ml im Blutserum von fehlendem Tren-
nungsvermögen zwischen gelegentlichem Canna-
biskonsum und dem Führen eines Kraftfahrzeugs
ausgegangen werden.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 23. Mai 2016 – 11 Cs 16.690 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Der antragsteller wendet sich gegen die sofortige

Vollziehbarkeit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis
und der Verpflichtung zur ablieferung seines Führer-
scheins.

nach einer Mitteilung des Polizeipräsidiums o. an
das Landratsamt r. (im Folgenden: Landratsamt)
wurde der […] antragsteller am 28. november 2015
um 2:15 uhr als Führer eines kraftfahrzeugs einer ver-
dachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen.
Die untersuchung der mit seinem Einverständnis um
3:10 uhr entnommenen Blutprobe ergab nach dem
Gutachten des instituts für rechtsmedizin der univer-
sität E.-n. vom 9. Dezember 2015 ein positives Ergeb-
nis auf Cannabinoide (thC: 2,6 ng/ml, 11-hydroxy-
thC: 0,9 ng/ml, thC-Carbonsäure: 55 ng/ml).

nach anhörung des antragstellers entzog ihm das
Landratsamt mit Bescheid vom 24. Februar 2016 die
Fahrerlaubnis der klassen aM, a1, a2, a, B und L
[…]. Über den gegen diesen Bescheid eingelegten
widerspruch hat die widerspruchsbehörde – soweit
ersichtlich – noch nicht entschieden. Den antrag auf
wiederherstellung der aufschiebenden wirkung des
widerspruchs hat das Verwaltungsgericht regensburg

mit Beschluss vom 21. März 2016 abgelehnt. [… Da-
gegen richtet sich die Beschwerde des antragstellers.]

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde hat in der sache keinen

Erfolg.
1. aus den im Beschwerdeverfahren vorgetragenen

Gründen, auf deren Prüfung der Verwaltungsgerichts-
hof beschränkt ist (§ 146 abs. 4 sätze 1 und 6 VwGo), 
ergibt sich nicht, dass der angefochtene Bescheid
rechtswidrig wäre. Der antragsteller ist gelegentlicher
Cannabiskonsument und entweder nicht bereit oder
nicht in der Lage, zwischen dem konsum und dem
Führen eines kraftfahrzeugs zu trennen.

[…]
b) Der antragsteller hat nach seiner eigenen Einlas-

sung – unabhängig von der Berücksichtigung des Vor-
falls im sommer 2010 – mindestens zweimal Cannabis
in voneinander unabhängigen konsumakten einge-
nommen und ist damit als gelegentlicher Cannabis-
konsument anzusehen.

Zum einen steht aufgrund des Gutachtens der uni-
versität E.-n. vom 9. Dezember 2015 fest, dass er in
engem zeitlichen Zusammenhang mit der Fahrt am 
28. november 2015 Cannabisprodukte konsumiert
hat. Das hat der antragsteller im Übrigen auch selbst
eingeräumt.

neben dem ebenfalls unstreitigen weiteren konsum
am 5. Juni 2010, dessen Zusammenhang mit dem ak-
tuellen konsum der antragsteller allerdings in abrede
stellt, hat er dem Vermerk des Polizeipräsidiums ober-
pfalz vom 30. Dezember 2015 zufolge bei der Ver-
kehrskontrolle am 28. november 2015 zunächst ange-
geben, „zuletzt im sommer“ Cannabis geraucht zu
haben. Diese Zeitangabe bezog sich offenbar auf den
sommer des Jahres 2015; zumindest hat der antrag-
steller nichts Gegenteiliges behauptet. im weiteren
Verlauf der kontrolle änderte er seine Einlassung da-
hingehend, in der nacht vom 24. auf den 25. novem-
ber 2015, also etwa 72 stunden vor der Fahrt, einen
Joint geraucht zu haben. soweit das Verwaltungsge-
richt daraus zwei weitere konsumakte im Jahr 2015
und damit – nach auffassung des senats zutreffend –
den notwendigen Zusammenhang mit dem konsum
vor der Fahrt am 28. november 2015 herleitet, ist der
antragsteller dem in der Beschwerdebegründung nicht
entgegengetreten. Daher kommt es hier auf die Frage,
ob zwischen dem konsum am 5. Juni 2010 und dem
weiteren konsum im Vorfeld der Fahrt der für die an-
nahme gelegentlichen Cannabiskonsums notwendige
zeitliche Zusammenhang besteht, nicht an.

Lediglich ergänzend sei allerdings angemerkt, dass
die Einlassung des antragstellers im schriftsatz seines
Prozessbevollmächtigten vom 22. Februar 2016 gegen-
über dem Landratsamt, es habe sich bei seiner angabe
eines weiter zurückliegenden konsums gegenüber den
Polizeibediensteten im rahmen der Verkehrskontrolle
um eine schutzbehauptung gehandelt, um auf diese
weise einem straf- oder ordnungswidrigkeitsvorwurf
zu entgehen, weder nachvollziehbar noch überzeu-
gend ist. Zwar kann der Fahrlässigkeitsvorwurf bei
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einer ordnungswidrigkeit gemäß § 24a abs. 2, abs. 3
stVG (Fahrt nach Cannabiskonsum) ausnahmsweise
entfallen, wenn der Betreffende die Fahrt erst nach län-
gerem Zuwarten angetreten hat und er zu diesem Zeit-
punkt auch unter Berücksichtigung atypischer rausch-
verläufe und der unberechenbarkeit des thC-abbaus
davon ausgehen konnte, dass der wirkstoff bei antritt
der Fahrt vollständig abgebaut war („Längere-Zeit-
rechtsprechung“, kritisch hierzu kG Berlin, B.v.
14.10. 2014 – 3 ws (B) 375/14 – Blutalkohol 52, 32,
und daran anknüpfend oLG oldenburg, B.v.
04. 08. 2015 – 2 ss owi 142/15 – juris [= Ba 2015,
417]; ebenso Funke in Münchener kommentar zum
straßenverkehrsrecht, Bd. 1, 1. auflage 2016, § 24a
stVG rn. 61; krumm in haus/krumm/Quarch, Ge-
samtes Verkehrsrecht, 1. auflage 2014, § 24a stVG
rn. 28). Es erscheint allerdings äußerst zweifelhaft, ob
dem antragsteller als angeblich einmaligem Cannabis-
konsumenten diese rechtsprechung überhaupt be-
kannt und bei der Verkehrskontrolle so präsent war,
dass er sich spontan zu einer solchen taktischen Ein-
lassung in der Lage sah. abgesehen davon ergibt es je-
denfalls keinen sinn, einen angeblich einmaligen kon-
sum (zunächst) um mehrere Monate in den sommer
zurück zu verlegen, wenn dem Betreffenden, wie der
antragsteller selbst einräumt, bewusst ist, dass man
aufgrund des in wahrheit erst kurz vor Fahrtantritt
konsumierten Joints thC in seinem Blut nachweisen
kann. Dass bei einem einmaligen und mehrere Monate
zurückliegenden Cannabiskonsum noch thC im Blut-
serum festgestellt werden kann, erscheint ausgeschlos-
sen. welche Vorteile sich der antragsteller von einer
solchen Einlassung versprochen hat, bleibt unklar. Er
muss sich daher an seinen spontanen und nicht über-
zeugend entkräfteten Äußerungen anlässlich der Ver-
kehrskontrolle festhalten lassen.

c) Ebenfalls nicht durchdringen kann der antrag-
steller mit seinen ausführungen, aus dem in der ent-
nommenen Blutprobe vom 28. november 2015 festge-
stellten thC-wert von 2,6 ng/ml ergebe sich nicht,
dass er nicht zwischen dem konsum von Cannabis und
dem Führen von kraftfahrzeugen trennen könne. so-
weit er hierzu im Beschwerdeverfahren erstmals auf
die Empfehlung der Grenzwertkommission für die
konzentration von thC im Blutserum zur Feststel-
lung des trennungsvermögens von Cannabiskonsum
und Fahren (Blutalkohol 2015, 322) hinweist, sieht der
senat vor dem hintergrund des insoweit zu Grunde zu
legenden Gefährdungsmaßstabs derzeit keine Veran-
lassung, von dem thC-Grenzwert von 1,0 ng/ml ab-
zuweichen, ab dem nach der rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (u. v. 23.10. 2014 – 3 C
3.13 – nJw 2015, 2439 rn. 28 ff. [= Ba 2015, 151]),
der sich der senat angeschlossen hat (B. v. 10. 03. 2015
– 11 Cs 14.2200 – juris rn. 12 ff.), bei gelegentlichem
Cannabiskonsum auch ohne anforderung eines Fahr-
eignungsgutachtens gemäß § 11 abs. 7 FeV auf eine
Beeinträchtigung der Fahrsicherheit und fehlende Fah-
reignung geschlossen werden kann.

richtig ist zwar, dass die Grenzwertkommission in
ihrer Verlautbarung vom september 2015 empfohlen

hat, bei (mindestens) gelegentlichem Cannabiskonsum
eine trennung von konsum und Fahren im sinne von
nr. 9.2.2 der anlage 4 zur FeV zu verneinen, wenn im
Blutserum eine thC-konzentration von 3,0 ng/ml
oder mehr festgestellt wurde. Daraus ergibt sich je-
doch nicht, dass nicht auch unterhalb eines solchen
werts die Möglichkeit einer cannabisbedingten Beein-
trächtigung der Fahrsicherheit besteht. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat den insoweit zu Grunde zu le-
genden Gefährdungsmaßstab im hinblick auf die
staatliche Pflicht, die sicherheit des straßenverkehrs
zu gewährleisten, und die schwerwiegenden Gefahren,
die von kraftfahrzeugführern, die in ihrer Fahrtüchtig-
keit beeinträchtigt sind, für Leben und Gesundheit an-
derer Verkehrsteilnehmer ausgehen können, in an-
lehnung an die rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts zu § 24a stVG (B. v. 21.12. 2004
– 1 Bvr 2652/03 – nJw 2005, 349 [= Ba 2015, 156
mit anm. scheffler/halecker]) dahingehend definiert,
dass eine Beeinträchtigung der Fahrsicherheit durch
den Cannabiskonsum sicher ausgeschlossen sein
müsse. nur dann, wenn eine solche Beeinträchtigung
durch eine vorangegangene Einnahme von Cannabis
unter keinen umständen eintreten könne, liege eine
ausreichende und im hinblick auf die Verkehrssicher-
heit noch hinnehmbare trennung zwischen konsum
und Fahren vor (BVerwG, u. v. 23.10. 2014 a. a. o.
rn. 32-36).

hiervon ausgehend ergibt sich aus der genannten
Empfehlung der Grenzwertkommission lediglich, dass
bei einer thC-konzentration ab 3,0 ng/ml im Blutse-
rum entweder zeitnaher oder häufiger konsum vorlie-
gen muss, nicht aber, dass erst ab einer solchen thC-
konzentration von einer möglichen Beeinträchtigung
der Fahrsicherheit und fehlendem trennungsvermö-
gen auszugehen wäre. Vielmehr sieht auch die Grenz-
wertkommission ausdrücklich keine Veranlassung zu
einer neubewertung des von ihr am 20. november
2002 beschlossenen und durch weiteren Beschluss vom
22. Mai 2007 bekräftigten Grenzwerts von 1,0 ng/ml
zu § 24a abs. 2 stVG (vgl. Blutalkohol 2015, 323). Die
Empfehlung, bei gelegentlich Cannabis konsumieren-
den Personen nach teilnahme am straßenverkehr und
einer festgestellten thC-konzentration von 3,0 ng/ml
oder mehr im Blutserum eine trennung von konsum
und Fahren zu verneinen, hat die Grenzwertkommis-
sion vor dem hintergrund des umstands ausgespro-
chen, dass erhöhte thC-konzentrationen bei chroni-
schem konsum „auch noch einige tage nach dem
letzten konsum feststellbar sein können, also zu einem
Zeitpunkt, an dem sicher keine akute Beeinflussung
der Leistungsfähigkeit mehr vorliegt“ (Blutalkohol
a. a. o. s. 323). Damit hat sie aber nicht zum ausdruck
gebracht, dass unterhalb einer solchen thC-konzen-
tration eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit
durch den Cannabiskonsum grundsätzlich ausge-
schlossen ist. andernfalls hätte sie unter Berücksichti-
gung der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts vom 21. Dezember 2004 (a. a. o. rn. 29), wo-
nach für eine Verurteilung nach § 24a abs. 2 stVG
eine thC-konzentration festgestellt werden muss, die
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es als möglich erscheinen lässt, dass der kraftfahr-
zeugführer am straßenverkehr teilgenommen hat, ob-
wohl seine Fahrtüchtigkeit eingeschränkt war, an
ihrem empfohlenen Grenzwert von 1,0 ng/ml für die
anwendung dieses ordnungswidrigkeitentatbestands
nicht explizit festhalten können.

Bestätigt wird dies durch die ausführungen des Vor-
sitzenden der Grenzwertkommission in einem Verfah-
ren beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (u. v.
20. 01.2016 – 9 k 1253/15 – juris rn. 50 ff.). Danach
sei es auch bei gemessenen werten von unter 2 ng/ml
thC nicht ausgeschlossen, dass es zu einer cannabis-
bedingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit komme
(a. a. o. rn. 56). Zwar könne unterhalb eines solchen
werts nicht positiv festgestellt werden, ob sich das
Leistungsverhalten des Betroffenen durch die Einwir-
kung von thC verschlechtert habe (a. a. o. rn. 58).
auch lasse ein wert von 1 ng/ml thC aufgrund der im
Laufe des abbauprozesses stetig steigenden halbwert-
zeiten und des sich daraus ergebenden kurvenverlaufs
nicht zwingend darauf schließen, dass der letzte kon-
sum innerhalb weniger stunden vor der Blutentnahme
stattgefunden habe. Bei gelegentlichen konsumenten
könne jedenfalls erst ab einem wert von 3 ng/ml thC
auf einen zeitnahen Cannabiskonsum geschlossen
werden (a. a. o. rn. 73-76). Zu einer Verkehrsbeein-
trächtigung könne es aber bereits bei 1 ng/ml thC im
Blutserum kommen (a. a. o. rn. 83, 96).

Daraus ergibt sich, dass die Empfehlung der Grenz-
wertkommission vom september 2015 in erster Linie
wohl den umstand im Blick hat, dass bei häufigem
konsum auch noch einige tage nach dem letzten kon-
sum erhöhte thC-konzentrationen feststellbar sein
können und in solchen Fällen eine thC-konzentration
von 3,0 ng/ml oder mehr zwar nicht unbedingt als
Beleg für einen zeitnahen konsum herangezogen wer-
den kann, in jedem Fall aber auf fehlendes trennungs-
vermögen schließen lässt. hinsichtlich der hiervon zu
unterscheidenden Frage, bei welcher thC-konzentra-
tion die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Fahr-
sicherheit nicht mehr ausgeschlossen werden kann,
geht aus der Empfehlung der Grenzwertkommission
aber keine abkehr von den bisherigen Verlautbarun-
gen hervor. angesichts der klarstellungen des Vorsit-
zenden der Grenzwertkommission gegenüber dem
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen verbleibt es daher
bei dem zuletzt maßgeblichen risikogrenzwert von 
1 ng/ml thC für das fehlende trennungsvermögen
wegen möglicher Beeinträchtigung der Fahrsicherheit
(ebenso VG Gelsenkirchen a. a. o. rn. 97; VG Düssel-
dorf, B. v. 24.11.2015 – 14 L 3652/15 – juris rn. 33 ff.; 
VG Münster, B. v. 02.12. 2015 – 10 L 1391/15 – VD
2016, 50 rn. 17 ff.; VG aachen, B. v. 07. 03. 2016 
– 3 L 972/15 – juris rn. 12 ff.; ähnlich VG Mainz, u.
v. 20. 01.2016 – 3 k 509/15.MZ – juris rn. 25 ff.;
offen, aber im wege der interessenabwägung zu La-
sten des Fahrerlaubnisinhabers entscheidend VG Düs-
seldorf, B. v. 30.11.2015 – 6 L 3751/15 – juris; zur
Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Fahrsicherheit
ab 1 ng/ml thC bei Gelegenheitskonsumenten vgl.
auch Patzak in körner/Patzak/Volkmer, Betäubungs-

mittelgesetz, 8. auflage 2016, vor §§ 29 ff. rn. 389
unter hinweis auf die Ergebnisse der sog. 1. Maast-
richt-studie).

54. Einem gelegentlichen Cannabiskonsumenten
ist die Fahrerlaubnis wegen eines Trennungsversto-
ßes im Sinne von Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV zu
entziehen, wenn er mit einer THC-Konzentration
von 1,0 ng/ml (oder mehr) im Blutserum am Stra-
ßenverkehr teilgenommen hat. Ein vorheriges Eig-
nungsgutachten ist in einem solchen Falle nicht er-
forderlich.

oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg,
urteil vom 16. Juni 2016 – oVG 1 B 37.14 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :  
Der […] kläger wendet sich gegen die Entziehung

seiner Fahrerlaubnis wegen einer sog. „Drogenfahrt“.
hinsichtlich der Vorgeschichte seines Cannabisge-

brauchs ist der kläger wie folgt aktenkundig: in einem
gegen ihn gerichteten Ermittlungsverfahrens nach § 29 
Betäubungsmittelgesetz (BtMG) gab er bei der Ver-
nehmung an, er habe am Vorabend des 13. Juni 2007
seine restbestände von Marihuana konsumiert. Bei
dem anschließend vom Landkreis G. für die Führer-
scheinerteilung geforderten ärztlichen Gutachten vom
3. Dezember 2007 gab er gegenüber dem amtsarzt an,
er habe vor der Überprüfung vom 13. Juni 2007 nur
zweimal Cannabis konsumiert, anschließend nicht
mehr. Der kläger erhielt die Fahrerlaubnis der klassen
B, M, s und L am 12. august 2008. im Zusammen-
hang mit Ermittlungen zu einem Brandgeschehen gab
er bei einer weiteren polizeilichen Vernehmung am 12.
Dezember 2009 an, am Vorabend Marihuana geraucht
zu haben. Mit urteil vom 3. november 2010 verurteil-
te das amtsgericht Gifhorn den kläger wegen uner-
laubten anbaus von Betäubungsmitteln in tateinheit
mit unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln in
nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von
einem Jahr auf Bewährung. ausweislich der urteils-
gründe hatte der kläger in dem Verfahren angegeben,
der anbau habe allein seinem Eigenkonsum gedient.
Früher habe er regelmäßig konsumiert, nun aber den
konsum eingestellt. in einem vom Landkreis G. ange-
forderten – im Ergebnis positiven – Gutachten zur
Fahreignung des klägers vom 16. März 2011 hatte der
kläger zu seiner Drogenanamnese angegeben, er habe
das erste Mal mit 15 Jahren Cannabis geraucht. Zu Be-
ginn habe er probiert, später meistens nur am woche-
nende ein bis zwei Joints geraucht. Vom 12. Dezember
2009 bis Juni 2010 habe er nicht konsumiert. Zuletzt
habe er am 23. Februar 2011 einen Joint geraucht, seit-
her bestehe jedoch Drogenabstinenz. in der gutachter-
lichen abschlussbewertung heißt es, der kläger habe
im Verlauf der Drogenanamnese einen gelegentlichen
Cannabiskonsum eingeräumt. Ein aktueller konsum
sei allerdings hinreichend sicher auszuschließen; an-
haltspunkte für einen aktuellen, gelegentlichen oder re-
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gelmäßigen Cannabiskonsum hätten sich nicht erge-
ben.

am 24. august 2012 geriet der kläger in eine allge-
meine Verkehrskontrolle. Die nach einem positiven
urin-schnelltest bei ihm durchgeführte Blutanalyse
ergab laut dem ärztlichen untersuchungsbefund vom
31. august 2012 eine Cannabis-konzentration von 
1,2 ng/ml tetrahydrocannabinol (thC) sowie 18,1 ng/ml 
thC-Carbonsäure (thC-Cooh); körperliche auffäl-
ligkeiten wurden nicht festgestellt. nach vorhergehen-
der anhörung entzog der Beklagte dem kläger mit so-
fort vollziehbarem Bescheid vom 4. Dezember 2012
die Fahrerlaubnis, weil er – der kläger – sich als unge-
eignet zum Führen von kraftfahrzeugen erwiesen
habe. Er sei als gelegentlicher Cannabiskonsument an-
zusehen und habe am 24. august 2012 unter Einfluss
von Cannabis mit einem kraftfahrzeug am straßen-
verkehr teilgenommen. seine nichteignung zum Füh-
ren von kraftfahrzeugen im straßenverkehr stehe 
aufgrund der über der Grenze von 1,0 ng/ml thC lie-
genden thC-konzentration ohne weiteren klärungs-
bedarf fest. Den dagegen am 21. Dezember 2012 ein-
gelegten widerspruch wies der Beklagte mit wider-
spruchsbescheid vom 22. april 2013 als unbegründet
zurück. […]

[Die dagegen vom kläger erhobene klage hat das
Verwaltungsgericht durch urteil vom 17. oktober
2013 abgewiesen. Der senat hat mit Beschluss vom
11. september 2014 die Berufung zugelassen.] 

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Berufung des klägers ist unbegrün-

det. [...]
rechtsgrundlage der ordnungsverfügung vom 4. De-

zember 2012 ist § 3 abs. 1 satz 1 straßenverkehrsge-
setz (stVG), § 46 abs. 1 satz 1 und 2 Fahrerlaubnis-
verordnung (FeV) i. V. m. nr. 9.2.2 der anlage 4 zur
FeV. Danach ist die Fahrerlaubnis demjenigen zu ent-
ziehen, der sich als nicht befähigt oder ungeeignet zum
Führen von kraftfahrzeugen erweist. ungeeignet ist
unter anderem derjenige, der die notwendigen körper-
lichen und geistigen Voraussetzungen nicht erfüllt,
welches gemäß § 46 abs. 1 satz 2 FeV insbesondere
(auch) der Fall ist, wenn Mängel nach der anlage 4 zur
FeV vorliegen. Ein solcher Mangel ist nach nr. 9.2.2
der anlage 4 zur FeV gegeben, wenn gelegentlich
Cannabis eingenommen wird und der konsument
nicht zwischen konsum und Fahren trennen kann.
Beide Voraussetzungen sind hier erfüllt. im Einzelnen:

1. Der kläger ist gelegentlicher konsument von
Cannabis. Ein gelegentlicher konsum von Cannabis
liegt (in abgrenzung zum „regelmäßigen“ und zum
„einmaligen bzw. Probierkonsum“) vor, wenn der Be-
troffene in zumindest zwei selbstständigen konsum-
vorgängen Cannabis zu sich genommen hat und diese
konsumvorgänge einen gewissen, auch zeitlichen Zu-
sammenhang aufweisen (BVerwG, urteil vom 23. ok-
tober 2014 – 3 C 3.13 –, 1. Leitsatz, rn. 20 ff m. w. n.,
juris [= Ba 2015, 151]; oVG Berlin-Brandenburg,
Beschluss vom 16. Juni 2009 – oVG 1 s 17.09 –, 
rn. 5, juris [= Ba 2009, 356]). ob ein zeitlicher Zu-

sammenhang oder eine relevante Zäsur zwischen zwei
konsumakten anzunehmen ist, lässt sich nicht durch
schematisch bestimmte Zeiträume festlegen, sondern
bedarf einer Beurteilung der konkreten umstände des
jeweiligen Einzelfalles (BVerwG, urteil vom 23. ok-
tober 2014 – 3 C 3.13 –, 1. Leitsatz, rn. 21, juris).

Vorliegend kann unproblematisch ein hinreichender
zeitlicher Zusammenhang zwischen den vom kläger
eingeräumten wiederholten konsumakten hergestellt
werden. Die vom kläger eingestandene konsumhisto-
rie zeugt von einem über Jahre andauernden wieder-
kehrenden konsummuster, welches im Grunde durch-
gehend verlief und nur – gleichsam umgekehrt – von
abstinenten Phasen unterbrochen worden ist. so hat
der kläger einen ersten (Probier-) konsum mit bereits
15 Jahren eingeräumt, also beginnend im Jahr 2003,
und eine später anschließende, etwa wöchentliche Ein-
nahme, unterbrochen von einer abstinenzphase vom
12. Dezember 2009 bis Juni 2010. Zuletzt habe er dann
am 23. Februar 2011 einen Joint geraucht. seither be-
stehe Drogenabstinenz. Die Zeitspanne, über die sich
die wöchentliche Einnahme hinzog, hat der kläger
zwar nicht benannt. weiteren Cannabisgenuss hat er
jedoch ausdrücklich für den Vorabend des 13. Juni
2007 eingestanden, an dem er „seine restbestände“
von Marihuana aufbrauchte, sowie zweimalig für 
den Vorabend des 12. Dezember 2009. Erschwerend
kommt hinzu, dass er bis Dezember 2009 eine sog.
indoorplantage zur aufzucht von Cannabispflanzen
betrieben hat, die seiner aussage nach allein seinem
Eigenkonsum gedient hat. Ein anbau zum Eigenkon-
sum impliziert indes zwangsläufig einen einhergehen-
den wiederholten Cannabisgebrauch. Dieser Verlauf
zeigt, dass der kläger seinen Cannabiskonsum nach et-
waigen Pausen mehrfach wieder aufgenommen hat.
Der nur behauptete relativ kurze abstinenzzeitraum
von 18 Monaten kann deshalb keine abkehr von die-
sem konsummuster belegen, zumal dieser Zeitraum
auch nicht gutachterlich nachgewiesen ist. Eine hinrei-
chende, den gelegentlichen konsum unterbrechende
Zäsur ist dadurch nicht bewirkt werden.

2. Dem kläger fehlt auch das trennungsvermögen
zwischen der gelegentlichen Einnahme von Cannabis
und dem Führen eines kraftfahrzeuges.

Cannabisbedingte ausfallerscheinungen bzw. Ver-
haltensauffälligkeiten, welche für sich genommen be-
reits ein fehlendes trennungsvermögen belegen,
waren bei ihm nicht zu erkennen. Das fehlende tren-
nungsvermögen ist hier jedoch schon infolge der er-
reichten thC-konzentration von 1,0 ng/ml (und mehr) 
im Blutserum anzunehmen. Dies ergibt sich aus Fol-
gendem:

a) Die Entziehung einer Fahrerlaubnis dient dem le-
gitimen Zweck, den fahrungeeigneten Erlaubnisinha-
ber davon abzuhalten, aktiv mit einem kraftfahrzeug
am öffentlichen straßenverkehr teilzunehmen, um da-
durch von ihm ausgehende Gefahren für die sicherheit
des straßenverkehrs und damit verbundene Gefahren
für Leben, Gesundheit und Eigentum anderer Bürger
abzuwenden (zur insoweit vergleichbaren Vorgänger-
vorschrift des § 3 stVG, § 46 FeV: BVerfG, stattge-
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bender kammerbeschluss vom 20. Juni 2002 – 1 Bvr
2062/96 –, rn. 48, juris [= Ba 2002, 362]).

Ein verfassungsrechtlich tragfähiger anlass zur
Entziehung einer Fahrerlaubnis besteht danach u. a.,
wenn charakterlich-sittliche Mängel die Fahreignung
ausschließen. solche Mängel bestehen, wenn der Be-
troffene bereit ist, das interesse der allgemeinheit an
sicherer und verkehrsgerechter Fahrweise den jeweili-
gen eigenen interessen unterzuordnen und hieraus re-
sultierende Gefährdungen in kauf zu nehmen. aus-
druck eines solchen charakterlich-sittlichen Mangels
ist die unzureichende trennungsbereitschaft, die be-
steht, wenn ein Fahrerlaubnisinhaber ungeachtet
einer im Einzelfall anzunehmenden oder jedenfalls
nicht auszuschließenden drogenkonsumbedingten
Fahruntüchtigkeit nicht bereit ist, vom Führen eines
kraftfahrzeugs im öffentlichen straßenverkehr abzu-
sehen (unzureichende trennungsbereitschaft) (BVerfG, 
stattgebender kammerbeschluss vom 20. Juni 2002 
– 1 Bvr 2062/96 –, rn. 49, juris; BVerwG, urteil vom
23. oktober 2014 – 3 C 3.13 –, rn. 30, juris).

aus dieser verfassungsgerichtlichen rechtspre-
chung zum normzweck des Fahrerlaubnisentzugs hat
das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung
vom 23. oktober 2014 (3 C 3.13) den für das tren-
nungsvermögen anzuwendenden Gefährdungsmaß-
stab entwickelt und dazu ausgeführt:

„im hinblick auf die schwerwiegenden Gefah-
ren, die von in ihrer Fahrtüchtigkeit beeinträchtig-
ten kraftfahrzeugführern für Leben und Gesundheit
anderer Verkehrsteilnehmer ausgehen können, ist es
auch vor dem hintergrund der staatlichen Pflicht,
die sicherheit des straßenverkehrs zu gewährlei-
sten, geboten, solche risiken soweit wie möglich
auszuschließen. Dementsprechend ist die Grenze
eines hinnehmbaren Cannabiskonsums nicht erst
dann überschritten, wenn mit Gewissheit eine Be-
einträchtigung der Fahrtüchtigkeit anzunehmen ist
oder es – wie der Bayerische Verwaltungsgerichts-
hof fordert (vgl. u. a. VGh München, Beschluss
vom 4. Juni 2007 – 11 Cs 06.2806 – juris rn. 20
m. w. n.) – zu einer signifikanten Erhöhung des un-
fallrisikos kommt, sondern bereits dann, wenn die
Möglichkeit einer cannabisbedingten Beeinträchti-
gung der Fahrsicherheit besteht. …“

Dieser Gefährdungsmaßstab deckt sich mit der
rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Es
lässt – wie bereits erwähnt – in seinem (kammer-)
Beschluss vom 20. Juni 2002 für die annahme feh-
lender trennungsbereitschaft und damit eines cha-
rakterlich-sittlichen Eignungsmangels genügen,
dass eine drogenbedingte Fahruntüchtigkeit jeden-
falls nicht auszuschließen ist (BVerfG, Beschluss
vom 20. Juni 2002 a. a. o. s. 2380). in Übereinstim-
mung damit hält es für die Erfüllung des tatbestan-
des des Führens eines kraftfahrzeuges unter Canna-
biseinfluss nach § 24a abs. 1 und 2 stVG für
erforderlich, aber auch für ausreichend, dass eine
thC-konzentration im Blut festgestellt wird, die
eine eingeschränkte Fahrtüchtigkeit des am stra-
ßenverkehr teilnehmenden kraftfahrzeugführers

möglich erscheinen lässt (BVerfG, kammerbe-
schluss vom 21. Dezember 2004 – 1 Bvr 2652/03 –
nJw 2005, 349). Diese Erwägungen sind auf das
auf Prävention und Gefahrenabwehr zielende Vor-
gehen der Fahrerlaubnisbehörden auf der Grundla-
ge der Fahrerlaubnis-Verordnung ohne weiteres
übertragbar.“ (BVerwG, urteil vom 23. oktober
2014 – 3 C 3.13 –, rn. 33–36, juris)
aus denselben normzweckerwägungen hat das

Bundesverwaltungsgericht für die Bestimmung des
Grenzwertes abgeleitet, dass es sich dabei um einen
„risikogrenzwert“ handelt. insofern führt es aus:

„Das nach der rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts vom normgeber zu recht verfolg-
te Ziel, risiken für die sicherheit des straßenver-
kehrs durch Cannabiskonsum unter Beachtung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes so weit wie mög-
lich auszuschließen, ist auch für die Bestimmung
des im rahmen der nr. 9.2.2 anlage 4 maßgeb-
lichen thC-Grenzwertes von Bedeutung. abzustel-
len ist daher darauf, ab welchem thC-wert eine
cannabisbedingte Beeinträchtigung der Fahrtüch-
tigkeit möglich ist oder – negativ formuliert – nicht
mehr ausgeschlossen werden kann; insoweit han-
delt es sich um einen ‚risikogrenzwert‘.“ (BVerwG, 
urteil vom 23. oktober 2014 – 3 C 3.13 –, rn. 37,
juris)
Für die Bestimmung des hier maßgeblichen „risi-

kogrenzwertes“ kommt es folglich nicht darauf an, ab
wann mit Gewissheit eine Beeinträchtigung der Fahr-
tüchtigkeit anzunehmen ist bzw. ab wann eine signifi-
kante Erhöhung des unfallrisikos vorliegt, sondern ab
wann die Möglichkeit einer cannabisbedingten Beein-
trächtigung der Fahrsicherheit besteht.

aa) nach der – von anderen obergerichten geteilten
– Überzeugung des senats ist der „risikogrenzwert“
bei einer thC-konzentration von 1,0 ng/ml Blutse-
rum anzusetzen (vgl. z. B. BVerfG, urteil vom 21. De-
zember 2004 – 1 Bvr 2652/03 –, rn. 29, juris <zu 
§ 24a stVG> [= Ba 2005, 156 mit anm. scheffler/
halecker]; VGh Mannheim, urteil vom 22. novem-
ber 2012 – 10 s 3174/11 –, rn. 47 ff., juris, nicht be-
anstandet durch BVerwG, urteil vom 30. oktober
2014 – 3 C 3.13 –, rn. 39, juris; oVG Münster, urtei-
le vom 1. august 2014 – 16 a 2806/13 –, rn. 31, juris
und vom 21. März 2013 – 16 a 2006/12 –, rn. 34 ff.,
juris [= Ba 2013, 146], jeweils m. w. n., Beschlüsse
vom 23. Februar 2016 – 16 B 45/16 –, rn. 11, juris,
vom 5. Februar 2015 – 16 B 8/15 –, rn. 5 f., juris;
oVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 16. Juni
2009 – 1 s 17.09 –, rn. 6, juris; oVG weimar, 
Beschluss vom 6. september 2012 – 2 Eo 37/11 –, 
rn. 16 ff., juris [= Ba 2012, 331]; oVG Bremen, Be-
schluss vom 20. Juli 2012 – 2 B 341/11 –, rn. 14 ff.,
juris; oVG hamburg, Beschluss vom 15. Dezember
2005 – 3 Bs 214/05 –, rn. 20, juris [= Ba 2006, 427];
VGh Mannheim, Beschluss vom 27. März 2006 – 10
s 2519/05 –, rn. 7, juris; oVG schleswig, urteil vom
17. Februar 2009 – 4 LB 61/08 –, rn. 35 f., juris; oVG
Lüneburg, Beschluss vom 11. Juli 2003 – 12 ME
287/03 –, rn. 7, juris [= Ba 2004, 183]; VGh Mün-
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chen, Beschluss vom 23. Mai 2016 – 11 Cs 16.690 –,
Leitsatz, rn. 15, juris [in diesem heft], unter aufgabe
seiner vorherigen rechtsprechung, diese grundlegend
im Beschluss vom 25. Januar 2006 – 11 Cs 05.1711 –,
rn. 45, juris [= Ba 2006, 416]).

Diese Grenzwertbestimmung stützt sich auf den Be-
schluss der gemeinsamen arbeitsgruppe für Grenz-
wertfragen und Qualitätskontrolle (sog. Grenzwert-
kommission) vom 20. november 2002 – aktualisiert
durch Beschluss vom 22. Mai 2007 (Blutalkohol 44
<2007>, 311) und bekräftigt durch Empfehlung aus
september 2015 (Blutalkohol 44 <2007>, 311) – wo-
nach der Grenzwert für die annahme einer ordnungs-
widrigkeit nach § 24a abs. 2 stVG bei einer thC-
konzentration von 1,0 ng/ml Blutserum liege. Bei der
Grenzwertkommission handelt es sich um eine fach-
übergreifende arbeitsgruppe, die von der Deutschen
Gesellschaft für rechtsmedizin, der Deutschen Ge-
sellschaft für Verkehrsmedizin und der Gesellschaft
für Forensische und toxikologische Chemie im Jahr
1994 gegründet wurde und – paritätisch – mit hoch
qualifizierten wissenschaftlern besetzt ist (vgl. oVG
Münster, Beschluss vom 23. Februar 2016 – 16 B
45/16 –, rn. 15, juris).

Bei diesem empfohlenen Grenzwert handelt es sich
um einen sog. „analytischen Grenzwert“, d. h. einen
wert, der angibt, ab welcher konzentration ein siche-
rer nachweis und eine exakte Quantifizierung von
thC bei anwendung der richtlinien der Gesellschaft
für toxikologische und forensische Chemie möglich ist
(vgl. Erläuterung im Beschluss der Grenzwertkom-
mission vom 22. Mai 2007, (Blutalkohol 44 <2007>,
311).

bb) Dieser „risikogrenzwert“ bedarf keiner kor-
rektur durch die im september 2015 von der Grenz-
wertkommission veröffentlichte “Empfehlung für die
konzentration von tetrahydrocannabinol (thC) im
Blutserum zur Feststellung des trennungsvermögens
von Cannabiskonsum und Fahren“ (Blutalkohol 44
<2007>, 311), denn diese Empfehlung beruht auf
einem begrifflichen Fehlverständnis des tatbestands-
merkmals „trennungsvermögen“. Dies ergibt sich aus
folgenden Erwägungen:

in der Empfehlung der Grenzwertkommission aus
september 2015 heißt es:

„als Voraussetzung für die Fahreignung gele-
gentlicher Cannabiskonsumenten wird die Einhal-
tung ausreichender Wartezeiten zwischen konsum
und Fahrtantritt gefordert (trennungsvermögen,
vergleiche nr. 9.2.2 der anl. 4 zur Fev).

Eine Leistungseinbuße ließ sich in experimentel-
len studien frühestens ab 2 ng thC/ml serum nach-
weisen …; Ein erhöhtes unfallrisiko ab einer thC-
konzentration im serum von 4 ng/ml … Pharmako-
kinetische studien zeigen, dass bei konzentrationen
ab 2 ng thC/ml serum … davon auszugehen ist,
dass der letzte Konsum innerhalb weniger Stun-
den vor der Blutentnahme stattgefunden hat. 

…
Die Grenzwertkommission empfiehlt daher auf

der Grundlage dieser ausführungen bei Feststellung

einer thC-konzentration von 3,0 ng/ml oder mehr
im Blutserum bei gelegentlich Cannabis konsumie-
renden Personen eine trennung von konsum und
Fahren … zu verneinen. …

Eine neubewertung des analytischen Grenzwer-
tes von thC (1,0 ng/ml) gemäß der Empfehlung
der Grenzwertkommission zur anlage des § 24 
abs. 2 stVG ist nicht veranlasst.“ (hervorhebungen
durch den senat).
(1) Bereits dem Empfehlungswortlaut selbst lässt

sich entnehmen, dass die Grenzwertkommission das
tatbestandsmerkmal des trennungsvermögens (irr-
tümlich) dahin versteht, dass damit (nur) eine „ausrei-
chende wartezeit“ zwischen konsum und Fahrtantritt
gefordert werde. im Übrigen begründet sie die Grenz-
wertbestimmung mit der (positiven) Feststellung von
„Leistungseinbußen“.

Beide kriterien verkennen indes die bundesgericht-
liche rechtsprechung zum „risikogrenzwert“, denn
für die rechtliche Beurteilung des trennungsvermö-
gens kommt es weder auf eine bestimmte wartezeit
noch auf bereits erkennbare Leistungseinbußen an.
Vielmehr liegt nach dem dargelegten Gefährdungs-
maßstab eine ausreichende trennung nur vor, wenn
der Betroffene konsum und Fahren in jedem Fall in
einer weise trennt, dass durch eine vorangegangene
Einnahme von Cannabis eine Beeinträchtigung sei-
ner verkehrsrelevanten Eigenschaften unter keinen
Umständen eintreten kann (BVerwG, urteil vom 23.
oktober 2014 – 3 C 3.13 –, rn. 32, juris).

(2) Dass der heraufgesetzte Grenzwert auf einem
aus dem Fehlverständnis des trennungsbegriffs resul-
tierenden Bezugspunkt basiert und sich auf das Ver-
hältnis zwischen Blutwert und wartezeit zum letzten
konsumakt bezieht, wird durch die erläuternden aus-
führungen des Vorsitzenden der Grenzwertkommis-
sion in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen vom 20. Januar 2016 (ur-
teil vom 20. Januar 2016 – 9 k 4303/15 –) bestätigt.
Danach wollte sich die Grenzwertkommission (nur)
dazu äußern, ab welchem (insofern erhöhten) Grenz-
wert ein hinreichend sicherer rückschluss auf den
Zeitpunkt des letzten konsumaktes möglich ist, da bei
einem wert von 1 ng thC/ml Blutserum (noch) nicht
zwingend darauf geschlossen werden könne, dass der
letzte konsum innerhalb weniger stunden erfolgt sein
müsse. Entsprechend hat der sachverständige in den
im urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen
wörtlich wiedergegebenen Erläuterungen ausgeführt
(VG Gelsenkirchen, urteil vom 20. Januar 2016 – 9 k
4303/15 –, rn. 78 ff, juris):

„Bezüglich des sachverhalts, der der Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts 3 C 3.13 zu-
grunde lag, ist darauf hinzuweisen, dass die aussa-
ge des konsumenten, der angibt, vor 24 stunden
letztmalig konsumiert zu haben, und bei dem die
Blutuntersuchung ergibt, dass noch thC im Blut
von über 1 ng/ml vorhanden ist, nicht zwingend die
schlussfolgerung erlaubt, dass es einen weiteren
Konsumakt zwischen dem zugestandenen konsum
und der abnahme der Blutprobe gegeben haben
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muss. Dies hängt im wesentlichen davon ab, wie
hoch konzentriert/dosiert der einen tag zuvor auf-
genommene wirkstoff war.“
Ergänzend hierzu hat der sachverständige darauf

hingewiesen, dass aufgrund der halbwertzeiten, die
im Laufe des abbauprozesses stetig höher würden und
am Ende auf bis zu 24 stunden ansteigen könnten,
zwar 2 ng thC/ml Blutserum relativ schnell unter-
schritten würden, gerade im Bereich von 1 ng thC/ml
Blutserum die kurve aber sehr lang quasi parallel zu
diesem wert verlaufen könne. Das Zeitfenster sei dem-
entsprechend nicht so eng zu setzen. selbst bei einem
„normalen Joint“ müssten 24 stunden angesetzt wer-
den, um sicher zu sein, dass der wert wieder unter 1 ng
thC/ml Blutserum liege (VG Gelsenkirchen, urteil
vom 20. Januar 2016 – 9 k 4303/15 –, rn. 81, juris).

aufbauend auf diese Erkenntnis hat die Grenzwert-
kommission den erhöhten Grenzwert von 3,0 ng/ml
thC im Blutserum vorgeschlagen, bei dessen Vorlie-
gen auf mangelndes trennungsvermögen – im sinne
der nichteinhaltung ausreichender wartezeiten – ge-
schlossen werden könne. Dieser (fehlgehende) sinn-
gehalt spiegelt sich im wortlaut der Empfehlung, wo
es eingangs heißt:

„als Voraussetzung für die Fahreignung gele-
gentlicher Cannabiskonsumenten wird die Einhal-
tung ausreichender wartezeiten zwischen konsum
und Fahrtantritt gefordert (trennungsvermögen,
vgl. nr. 9.2.2 der anlage 4 zur FeV).“
Entsprechend hat auch der sachverständige a.a.o.

erläutert:
„wenn das trennvermögen so definiert wird,

dass ein solches nicht vorliegt, wenn nach 4 bis 6
std. abstinenz ein bestimmter Grenzwert immer
noch nicht unterschritten ist, so müsste dieser auf 
3 ng thC/ml Blutserum festgesetzt werden. Dies
entspricht der Empfehlung der Grenzwertkommis-
sion.“

„Die Grenzwertkommission ist nicht dazu beru-
fen, den Begriff des trennens zu definieren. wir
haben in unserer Empfehlung das Verständnis vom
trennungsvermögen aus der Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts 3 C 3.13 herausgele-
sen. unter Zugrundlegung dieses Verständnisses
haben wir dann unsere Empfehlung herausgegeben.
Bei einer anderen Definition könnte es beim wert
von 1 ng thC/ml Blutserum verbleiben.“
und weiter:

„Bereits bei 1 ng thC/ml Blutserum kann es zu
einer Verkehrsbeeinträchtigung kommen. Bezüg-
lich des fehlenden trennvermögens stellt die
Grenzwertkommission hingegen auf 3 ng thC/ml
Blutserum ab. Läge ein Trennen von Konsum und
Fahren dann noch vor, wenn der Fahrer damit
rechnen muss bzw. kann, dass noch wirkaktives
THC in seinem Körper ist, dann würde derselbe
Grenzwert wie der, der für § 24a StVG von der
Grenzwertkommission festgelegt wurde, gelten.“
(VG Gelsenkirchen, urteil vom 20. Januar 2016 – 9
k 4303/15 –, rn. 86 ff., juris) (hervorhebungen
durch das Gericht).

Demzufolge ging es der Grenzwertkommission bei
ihrer Empfehlung offensichtlich nicht um eine korrek-
tur des „risikogrenzwertes“, sondern um die Bestim-
mung eines „Zeitgrenzwertes“. Dies bestätigt auch der
letzte satz der veröffentlichten Empfehlung. Darin
heißt es:

„Eine neubewertung des analytischen Grenz-
wertes von thC (1 ng/ml) gemäß der Empfehlung
der Grenzwertkommission zur anlage des § 24a
absatz 2 stVG ist nicht veranlasst.“
(3) Der „risikogrenzwert“ liegt nach auffassung

der kommission indes auch weiterhin bei 1,0 ng/ml
Blutserum. insofern hat der sachverständige nämlich
erläutert, dass die Empfehlung aus september 2015
nicht auf grundlegenden neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen beruhe, vielmehr habe man sich (nur) aus
wissenschaftlicher sicht zum urteil des Bundesver-
waltungsgerichts vom 23. oktober 2014 äußern wol-
len (VG Gelsenkirchen, urteil vom 20. Januar 2016 –
9 k 4303/15 –, rn 57 ff. juris).

so hat er ausgeführt (hervorhebungen durch den
senat):

„aufgrund der sog. Maastricht-studie kann bei
dem wert von 2,0 ng thC/ml Blutserum gesagt
werden, dass es bei bestimmten verkehrsrelevanten
Parametern zu einer signifikanten Verschlechte-
rung der Leistung kommt. … auch bei gemessenen
werten von unter 2 ng THC/ml Blutserum ist es
nicht ausgeschlossen, dass es zu einer cannabisbe-
dingten Beeinträchtigung der Fahrsicherheit
kommt“.
Diese aussage deckt sich mit den Zusammenfas-

sungen der Ergebnisse der studie selbst durch die be-
teiligten wissenschaftler:

„Bei werten von 5-30 ng/ml waren signifikante
Beeinträchtigungen der Probanden in allen tests
feststellbar. im Bereich von 2-5 ng/ml waren signi-
fikante Beeinträchtigungen nur noch im feinmotori-
schen test (CCt) messbar. Zwischen 1-2 ng/ml
waren Beeinträchtigungen im feinmotorischen Be-
reich auch hier nicht mehr signifikant. ( ... ) Beim
CCt war unter 2 ng/ml lediglich noch eine nicht
signifikante tendenz zu einer Beeinträchtigung zu
erkennen. unter 1 ng/ml ließen sich keine unter-
schiede in der Leistung zwischen thC-konsum
und Placebo feststellen.“ (Möller/kauert/tönnes/
schneider/theunissen/ramaekers, Leistungsverhal-
ten und toxikokinetik der Cannabinoide nach in-
halativer Marihuanaaufnahme, in: Blutalkohol 43
<2006>, 361, 368) (vgl. auch VG Gelsenkirchen,
urteil vom 20. Januar 2016 – 9 k 4303/15 –, rn. 68,
juris).
Dementsprechend hat der sachverständige weiter

ausgeführt:
„wie auch bereits bei meinen ausführungen zum

Beschluss der Grenzwertkommission zu § 24a
stVG dargelegt, ist unter umständen auch bereits
bei 1 ng THC/ml Blutserum eine cannabisbeding-
te verkehrssicherheitsrelevante Leistungseinbuße
nicht ausgeschlossen.“
Die Grenzwertkommission hat eine Beeinträchti-
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gung der Fahrsicherheit bei thC-konzentrationen
von unter 2,0 ng/ml also gerade nicht ausschließen
können, sondern stellt die Möglichkeit solcher Beein-
trächtigungen bei 1,0 ng/ml thC ersichtlich weiterhin
fest.

cc) Die anlehnung an die Empfehlungswerte zu 
§ 24a absatz 2 stVG ist sachgerecht. in der sache han-
delt es sich nämlich ebenfalls um einen „risikogrenz-
wert“ im sinne der bundesverwaltungsgerichtlichen
rechtsprechung, denn insoweit deckt sich der sank-
tionsgrund des § 24a stVG mit dem gefahrenabwehr-
rechtlichen Entzugsgrund der §§ 3 stVG, 46 FeV. Dies
ergibt sich aus Folgendem:

nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts zur verfassungskonformen auslegung des § 24a
stVG, der vom Gesetzgeber unter annahme einer –
später nicht mehr haltbaren „nullwertgrenze“ – einge-
führt worden war, darf der ordnungswidrigkeitentat-
bestand nur solche thC-konzentrationen erfassen, die
es als möglich erscheinen lassen, dass der untersuchte
kraftfahrzeugführer am straßenverkehr teilgenom-
men hat, obwohl seine Fahrtüchtigkeit eingeschränkt
war. in seiner entsprechenden Entscheidung vom 
21. Dezember 2004 (stattgebender kammerbeschluss
– 1 Bvr 2652/03 –, juris, in der es um die Verurteilung
eines Cannabiskonsumenten mit 0,5 ng/ml thC ging)
hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt:

„allerdings kann die regelung inzwischen auch
zu Ergebnissen führen, die dem Einzelnen nicht
mehr zugemutet werden können und vom Gesetzge-
ber auch nicht gewollt sind. nach satz 1 des § 24a
abs. 2 stVG handelt ordnungswidrig nur, wer
,unter der wirkung‘ eines der in der anlage zu der
Vorschrift genannten berauschenden Mittel wie
Cannabis im straßenverkehr ein kraftfahrzeug
führt. Eine solche wirkung soll nach satz 2 vorlie-
gen, wenn im Blut eine in dieser anlage genannte
substanz – bei Cannabis thC – nachgewiesen wird.
Diese regelung beruht auf der annahme, dass bei
einem solchen nachweis die Möglichkeit einer Be-
einträchtigung der Leistungsfähigkeit des Verkehrs-
teilnehmers gegeben ist, der durch das Verbot des 
§ 24a abs. 2 stVG entgegengewirkt werden soll
(vgl. BtDrucks 13/3764, s. 4 f.). Dabei ist der Ge-
setzgeber ausdrücklich davon ausgegangen, dass
,die wirkungs- und nachweisdauer bei den einzel-
nen Mitteln übereinstimmen‘, weil die Feststellung
der in der anlage genannten substanzen im Blut im
hinblick darauf, dass sie dort nur wenige stunden
nachgewiesen werden könnten, eine aussage über
den erforderlichen engen zeitlichen Zusammenhang
zwischen Einnahme des berauschenden Mittels und
Blutentnahme gestatte (vgl. BtDrucks 13/3764, 
s. 5). solange im Blut substanzen eines der vom
Gesetzgeber genannten rauschmittel nachweisbar
sind, sollte also nach dieser Vorstellung angenom-
men werden können, dass dieses rauschmittel auf
den kraftfahrzeugführer so einwirkt, dass die der
ordnungswidrigkeitenvorschrift zugrunde liegende
annahme einer abstrakten Verkehrsgefährdung ein-
getroffen und eine sanktionierung nach dieser Vor-
schrift gerechtfertigt ist.

wie der Generalbundesanwalt in seiner stellung-
nahme unter hinweis auf neueres schrifttum (ins-
besondere Bönke, Ba 2004, supplement 1, s. 4
<6>) ausgeführt hat, haben sich insoweit infolge des
technischen Fortschritts inzwischen die Verhält-
nisse geändert. Danach hat sich die nachweisdauer
für das Vorhandensein von thC aufgrund von Blut-
proben wesentlich erhöht. spuren der substanz lie-
ßen sich nunmehr über mehrere tage, unter um-
ständen sogar wochen nachweisen. Die annahme
des Gesetzgebers von der identität der wirkungs-
und nachweiszeit treffe deshalb für Cannabis nicht
mehr zu. Dies hat zur Folge, dass auch dann noch
ein positiver Drogenbefund bei der Blutuntersu-
chung festgestellt werden kann, wenn der konsum
des rauschmittels schon längere Zeit vor der Fahrt
erfolgte und von der Möglichkeit einer Beeinträch-
tigung der Leistungsfähigkeit deshalb nicht mehr
ausgegangen werden kann (vgl. Bönke, wie vor).
Der Vorstellung des Gesetzgebers, die in der anlage
zu § 24a stVG aufgeführten wirkstoffe seien nur in
engem zeitlichem Zusammenhang mit dem Genuss
des berauschenden Mittels im Blut nachweisbar
(vgl. BtDrucks 13/3764, s. 5), ist damit für thC
die Grundlage entzogen.

Mit Rücksicht darauf kann nicht mehr jeder
Nachweis von THC im Blut eines Verkehrsteil-
nehmers für eine Verurteilung nach § 24 a Abs. 2
StVG ausreichen. Festgestellt werden muss viel-
mehr eine Konzentration, die es entsprechend
dem Charakter der Vorschrift als eines abstrak-
ten Gefährdungsdelikts als möglich erscheinen
lässt, dass der untersuchte Kraftfahrzeugführer
am Straßenverkehr teilgenommen hat, obwohl
seine Fahrtüchtigkeit eingeschränkt war.“
(BVerfG stattgebender kammerbeschluss vom 21.
Dezember 2004 – 1 Bvr 2652/03 –, rn. 26 ff.,
juris) (hervorhebungen durch den senat).
Da der Grenzwert des § 24a abs. 2 stVG nach die-

ser auslegung auch den „risikogrenzwert“ markiert,
ab dem die Möglichkeit einer cannabisbedingten Be-
einträchtigung der Fahrtüchtigkeit nicht mehr aus-
geschlossen werden kann, darf und muss für die an-
nahme des trennungsverstoßes derselbe Maßstab zu-
grunde gelegt werden.

dd) im Übrigen hat das Bundesverwaltungsgericht
den „risikogrenzwert“ von 1,0 ng/ml thC in seiner
Entscheidung vom 23. oktober 2014 (– 3 C 3.13 –, 
rn. 39 ff., juris) gebilligt, denn es hat den vorinstanz-
lich aus der tatsachengerichtlichen würdigung sach-
verständiger Erkenntnisse entnommenen Grenzwert
nicht beanstandet.

ee) schließlich ist ein – vom kläger allerdings nicht
geltend gemachter – toleranzabzug von der gemesse-
nen thC-konzentration im Blut nicht vorzunehmen.
Etwaige Messwertschwankungen würden nach der
rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts näm-
lich zu Lasten des Betroffenen gehen, weil es sich im
vorliegenden Gefahrenabwehrrecht um ein diesem zu-
zurechnendes risiko handelt (BVerwG, urteil vom 
23. oktober 2014 – 3 C 3.13 –, rn. 47, juris).
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55. Die „Empfehlung der Grenzwertkommission
für die Konzentration von Tetrahydrocannabinol
(THC) im Blutserum zur Feststellung des Tren-
nungsvermögens von Cannabiskonsum und Fah-
ren“ veranlasst nicht zu einer Änderung der Recht-
sprechung, wonach eine fehlende Trennung
zwischen der Einnahme von Cannabis und dem
Führen eines Fahrzeugs durch eine Fahrt mit einer
THC-Konzentration ab 1,0 ng/ml im Blutserum be-
legt ist (wie BayVGH, Beschluss vom 23. 05. 2015 
– 11 CS 16.690 – juris; OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 16. 06. 2016 – 1 B 37.14 – juris [beide in
diesem Heft] und OVG Bremen, Beschluss vom
25. 02. 2016 – 1 B 9.16 – juris [= BA 2016, 275]).

Verwaltungsgerichtshof Baden-württemberg,
Beschluss vom 22. Juli 2016 – 10 s 738/16 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
[…] Der antragsteller wendet sich mit seiner Be-

schwerde zum einen gegen die annahme des Verwal-
tungsgerichts, bei ihm dürfte von einem gelegent-
lichen konsum von Cannabis auszugehen sein, und
zum anderen gegen dessen auffassung, dass ein Ver-
stoß gegen das trennungsgebot der nr. 9.2.2 der anla-
ge 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung ab einem wert von
1,0 ng/ml thC im Blutserum anzunehmen ist.

Mit diesem Vorbringen dringt der antragsteller
nicht durch.

rechtsgrundlage der Entziehung der Fahrerlaubnis
mit Verfügung des Landratsamts h. vom 13. 08. 2015
sind § 3 abs. 1 satz 1 stVG und § 46 abs. 1 satz 1
FeV. Danach ist die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn
sich ihr inhaber als ungeeignet zum Führen von kraft-
fahrzeugen erweist. Von einer mangelnden Eignung ist
u. a. auszugehen, wenn Erkrankungen oder Mängel
nach anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung vorlie-
gen (§ 46 abs. 1 satz 2 FeV). im Fall der gelegent-
lichen Einnahme von Cannabis ist die Eignung nur an-
zunehmen, wenn der konsument konsum und Fahren
trennen kann (nr. 9.2.2 der anlage 4).

Mit dem Verwaltungsgericht geht der senat davon
aus, dass der antragsteller bei summarischer Prüfung
als gelegentlicher Cannabiskonsument anzusehen ist.
Gelegentlicher konsum liegt nach der ständigen
rechtsprechung des senats bereits dann vor, wenn der
Betroffene mehr als einmal konsumiert hat, wenn es
mithin zumindest zu zwei unabhängigen konsumvor-
gängen gekommen ist (vgl. nur senatsurteil vom
22.11.2012 – 10 s 3174/11 – VBlBw 2013, 391, 392;
ferner BVerwG, urteil vom 23.10. 2014 – 3 C 3/13 –
nJw 2015, 2439 [= Ba 2015, 151]).

Der antragsteller hat nicht glaubhaft gemacht, dass
es sich bei dem konsum am 12. 03. 2015 um einen ein-
maligen, gleichsam experimentellen Probierkonsum
gehandelt hat. im hinblick darauf, dass die kombina-
tion von erstmaligem Cannabiskonsum, anschließen-
der Verkehrsteilnahme unter Einwirkung des erstmalig
konsumierten stoffs und schließlich der Feststellung
dieses umstands bei einer polizeilichen Verkehrskon-
trolle eher selten auftreten dürfte, bedarf es nach der

ständigen rechtsprechung des senats zumindest einer
ausdrücklichen Behauptung mit substantiierten Darle-
gungen – unter genauer schilderung der konkreten
Einzelumstände des konsums – dazu, dass es sich bei
der festgestellten Einnahme von Drogen um einen
erstmaligen konsum gehandelt hat (vgl. senatsurteil
vom 21.02. 2007 – 10 s 2302/06 – VBlBw 2007, 314,
315 [= Ba 2007, 190]; ferner senatsurteil vom
22.11.2012 – 10 s 3174/11 – VBlBw 2013, 391, 392).

Diesen anforderungen genügen die Darlegungen
des antragstellers nicht. Die ausführungen im schrift-
satz vom 29. 02. 2016 mögen zwar einen konsum am
12.03.2015 beschreiben, der den thC-wert von 2,3
ng/ml gerade noch zu erklären in der Lage ist. weshalb
der antragsteller allerdings ausgerechnet an diesem
tag – anders als zuvor und danach – der Versuchung
nicht widerstehen konnte, einen Joint zu rauchen, er-
klärt er nicht. Dazu hätte allerdings aller anlass be-
standen. Denn der antragsteller ist nicht nur am
12.03.2015 im hinblick auf Betäubungsmittel aufge-
fallen. nur knapp vier Monate nach dem 12.03.2015,
nämlich am 03.07.2015, wurde beim antragsteller an-
lässlich einer Personenkontrolle ein tütchen mit 1
Gramm Marihuana sichergestellt (worauf das Land-
ratsamt in seinem schriftsatz vom 09. 02. 2016 aus-
drücklich hingewiesen hatte). auf diesen umstand
geht der antragsteller aber überhaupt nicht ein.

Das Zusatzmerkmal des fehlenden trennungsver-
mögens zwischen der Einnahme von Cannabis und
dem Führen eines kraftfahrzeugs i. s. v. nr. 9.2.2 der
anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung wird durch
die Fahrt unter der berauschenden wirkung von tetra-
hydrocannabinol (thC), dem psychoaktiven wirk-
stoff von Cannabis, hinreichend belegt.

Ein Verstoß gegen das trennungsgebot ist nach der
ständigen rechtsprechung des senats bei der teilnah-
me am straßenverkehr unter dem Einfluss einer thC-
konzentration ab 1,0 ng/ml im Blutserum anzuneh-
men (vgl. senatsurteil vom 22.11.2012 – 10 s 3174/11
– VBlBw 2013, 391; bestätigt durch BVerwG, urteil
vom 23.10. 2014 – 3 C 3.13 – nJw 2015, 2439).

Die in heft 5/2015 der Zeitschrift Blutalkohol auf
seite 322 f. veröffentlichte Empfehlung der Grenz-
wertkommission für die konzentration von thC im
Blutserum zur Feststellung des trennungsvermögens
von Cannabiskonsum und Fahren veranlasst den senat
nicht zu einer Änderung der rechtsprechung (entspre-
chend BayVGh, Beschluss vom 23. 05. 2016 – 11 Cs
16.690 – juris; oVG Berlin-Brandenburg, urteil vom
16. 06. 2016 – 1 B 37.14 – juris; oVG Bremen, 
Beschluss vom 25. 02. 2016 – 1 B 9/16 – juris; auf 
eine vertiefte Prüfung im hauptsacheverfahren ver-
weisend oVG nordrhein-westfalen, Beschluss vom
23. 02. 2016 – 16 B 45/16 – juris).

Der rechtsprechung des senats liegt zugrunde, dass
ein ausreichendes trennungsvermögen, das eine gele-
gentliche Einnahme von Cannabis im hinblick auf die
Verkehrssicherheit hinnehmbar erscheinen lässt, nur
gegeben ist, wenn der konsument Fahren und konsum
in jedem Fall in einer weise trennt, dass eine Beein-
trächtigung seiner verkehrsrelevanten Eigenschaften
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durch die Einnahme von Cannabis unter keinen um-
ständen eintreten kann (vgl. senatsurteil vom
22.11.2012 – 10 s 3174/11 – VBlBw 2013, 391, 393;
nachfolgend BVerwG, urteil vom 23.10. 2014 – 3 C
3.13 – nJw 2015, 2439 tz. 32 ff.). Mit anderen wor-
ten: Eine schädigung anderer muss praktisch ausge-
schlossen sein. Bei dem Grenzwert von 1,0 ng/ml han-
delt es sich mithin um einen risikogrenzwert (senats-
urteil vom 22.11.2012 – 10 s 3174/11 – VBlBw 2013,
391, 395; BVerwG, urteil vom 23.10. 2014 – 3 C 3.13
– nJw 2015, 2439 tz. 37).

Der Empfehlung der Grenzwertkommission lässt
sich nicht entnehmen, dass sie von diesem – strengen –
Maßstab ausgeht. Die Grenzwertkommission verweist
darauf, dass eine Leistungseinbuße in experimentellen
studien frühestens ab 2 ng/ml serum habe nachgewie-
sen werden können. Die Fragestellung hätte allerdings
lauten müssen, ob eine Leistungseinbuße unterhalb
eines werts von 2,0 ng/ml bzw. 3,0 ng/ml nahezu 
mit sicherheit ausgeschlossen werden kann (vgl.
BayVGh, Beschluss vom 23. 05. 2016 – 11 Cs 16.690
– juris rn. 17; oVG Berlin-Brandenburg, Beschluss
vom 16. 06. 2016 – 1 B 37.14 – juris rn. 38; oVG Bre-
men, Beschluss vom 25. 02. 2016 – 1 B 9/16 – juris 
rn. 7). Dass dem so ist, scheint die die Grenzwert-
kommission selbst nicht anzunehmen. ansonsten ließe
sich nicht erklären, dass sie am Ende der stellungnah-
me betont, dass eine neubewertung des analytischen
Grenzwerts von thC (1,0 ng/ml) gemäß ihrer Em-
pfehlung zur anlage des § 24a abs. 2 stVG (Blutalko-
hol 2007, 311) nicht veranlasst sei (ähnlich BayVGh,
Beschluss vom 23.05. 2016 – 11 Cs 16.690 – juris 
rn. 17).

Bestätigt wird die Beobachtung, dass die Grenz-
wertkommission bei ihrer Empfehlung nicht von den
von der rechtsprechung zugrunde gelegten annahmen
bei der Festsetzung des Grenzwerts hinsichtlich des
trennungsvermögens ausgegangen ist, durch eine
aussage ihres Vorsitzenden in einem Verfahren vor
dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Dieser hat
ausweislich des urteils vom 20. 01.2016 (9 k 4303/15) 
in der mündlichen Verhandlung wörtlich angegeben
(juris rn. 88 <hervorhebung nicht im original>): 

„Bereits bei 1,0 ng THC/ml Blutserum kann es zu
einer Verkehrsbeeinträchtigung kommen. Bezüg-
lich des fehlenden trennvermögens stellt die
Grenzwertkommission hingegen auf 3,0 ng
thC/ml Blutserum ab. Läge ein trennen von kon-
sum und Fahren dann noch vor, wenn der Fahrer
damit rechnen muss bzw. kann, dass noch wirkakti-
ves thC in seinem körper ist, dann würde derselbe
Grenzwert wie der, der für § 24a stVG von der
Grenzwertkommission festgelegt wurde, gelten.“
hat nach Vorstehendem der antragsteller die auf-

fassung des Verwaltungsgerichts, dass die Entziehung
der Fahrerlaubnis mit Verfügung des Landratsamts h.
vom 13. 08. 2015 voraussichtlich nicht zu bestanden
ist, nicht zu erschüttern vermocht, so besteht kein an-
lass, abweichend vom Verwaltungsgericht anzuneh-
men, dass die bei der Entscheidung nach § 80 abs. 5
satz 1 alt. 2 VwGo vorzunehmende interessenabwä-

gung zu seinen Gunsten ausfallen muss. Besondere
umstände, die trotz der voraussichtlichen aussichtslo-
sigkeit des widerspruchs vom 19. 08. 2015 zugunsten
eines Überwiegens des aussetzungsinteresses des an-
tragstellers sprechen, vermag der senat nicht zu erken-
nen. Die für ihn mit der Entscheidung verbundenen
nachteile in Bezug auf seine private und berufliche
Lebensführung müssen von ihm im hinblick auf den
hohen rang der gefährdeten rechtsgüter wie Leben
und Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer und das
entsprechende öffentliche interesse an der Verkehrssi-
cherheit hingenommen werden.

(Mitgeteilt vom 10. senat des Verwaltungsgerichts-
hofes Baden-württemberg)

56. 1. Die Fahrerlaubnisbehörde ist mit Blick auf
die Bindungswirkung des § 3 Abs. 4 StVG nicht ge-
hindert, gemäß § 13 Satz 1 Nr. 2 lit. b) FeV die Vor-
lage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
anzuordnen, wenn in den Gründen des Strafurteils
allein ausgeführt ist, das Gericht habe nicht positiv
feststellen können, dass der Angeklagte zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen noch ungeeignet ist.

*) 2. Bei zusätzlichen gewichtigen Beweisanzei-
chen, wie groben Fahrfehlern und Wirkungsver-
stärkungen beim Mischkonsum von Alkohol und
Medikamenten kann der Tatbestand des § 316 
Abs. 1 StGB und eine relative Fahrunsicherheit
schon bei einem Wert ab 0,3 und unter 1,1 ‰ anzu-
nehmen sein.

oberverwaltungsgericht niedersachsen,
Beschluss vom 20. Juli 2016 – 12 ME 108/16 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Der antragsteller begehrt vorläufigen rechtsschutz

gegen die unter anordnung der sofortigen Vollziehung
verfügte Entziehung seiner Fahrerlaubnis (u. a. klasse
BE).

nach Entziehung der Fahrerlaubnis wegen einer am
23. Januar 2011 erfolgten trunkenheitsfahrt mit einer
Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,72 Pro-
mille, wurde ihm am 4. oktober 2011 nach Vorlage
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens erneut
eine Fahrerlaubnis erteilt.

Mit urteil des amtsgerichts C-stadt vom 22. Juli
2015 wurde er wegen Fahrlässiger trunkenheit im
Verkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu
einer Geldstrafe verurteilt, weil er am 9. november
2014 mit seinem Pkw in fahruntüchtigem Zustand –
Blutalkoholgehalt von 0,40 ‰ sowie eine auf Medika-
mentenmissbrauch hindeutende Dosis des schlafmit-
tels Zolpidem (906 ng/mg) – gefahren war und trotz an
diesem tag erfolgter vorläufiger sicherstellung des
Führerscheins am 13. november 2014 abermals mit
seinem Pkw am straßenverkehr teilgenommen hatte.
in den Gründen des abgekürzten urteils ist nach der
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Feststellung, dass die taten lediglich fahrlässig began-
gen wurden, Folgendes ausgeführt:

„Des weiteren konnte das Gericht nicht positiv
feststellen, dass der angeklagte zum Führen von
kraftfahrzeugen noch ungeeignet ist.“
nachdem der antragsgegner von dieser Verurtei-

lung durch eine Mitteilung des kraftfahrt-Bundesam-
tes erfahren hatte, gab er dem antragsteller nach vor-
heriger anhörung unter auflistung der oben ange-
führten Verurteilungen sowie eines weiteren, unter
dem 2. Juli 2013 ergangenen urteils des amtsgerichts
C-stadt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf, ein
medizinisch-psychologisches Gutachten einer Begut-
achtungsstelle für Fahreignung beizubringen.

Da der antragsteller dieses nicht vorlegte, entzog
der antragsgegner ihm nach vorheriger anhörung mit
Bescheid vom 23. Februar 2016 unter anordnung der
sofortigen Vollziehung die Fahrerlaubnis, weil der an-
tragsteller sich wegen des nicht vorgelegten medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens gem. § 11 abs. 8
FeV als fahrungeeignet erwiesen habe.

Gegen diese Verfügung erhob der antragsteller
klage […] und suchte um vorläufigen rechtsschutz
nach. Das Verwaltungsgericht hat den Eilantrag mit
dem im tenor näher bezeichneten Beschluss abgelehnt
und zur Begründung u. a. ausgeführt:

Der antrag auf wiederherstellung der aufschieben-
den wirkung der klage sei zulässig, bleibe aber in der
sache ohne Erfolg. Die Entziehung der Fahrerlaubnis
sei auch in ansehung des Vorbringens des antragstel-
lers aller Voraussicht nach zu recht erfolgt, weil der
antragsteller jedenfalls wiederholt Zuwiderhandlun-
gen unter dem Einfluss von alkohol begangen habe.
Er sei zwei Mal rechtskräftig wegen trunkenheit im
Verkehr nach § 316 stGB verurteilt worden, so dass
zwei „Zuwiderhandlungen im straßenverkehr“ – ein-
mal ausschließlich und ein weiteres Mal „jedenfalls
auch“ – unter dem Einfluss von alkohol vorlägen. Da
die Voraussetzungen des § 13 satz 1 nr. 2 lit. b) FeV
vorgelegen hätten, sei der antragsgegner nach dem
klaren wortlaut der Vorschrift – ohne dass diesem in-
sofern ein Ermessensspielraum eingeräumt wäre – ver-
pflichtet gewesen, die Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens anzuordnen. Daran sei
der antragsgegner aufgrund der Feststellungen in dem
strafurteil vom 22. Juli 2015 nach § 3 abs. 4 stVG
auch rechtlich nicht gehindert gewesen wäre. Die Bin-
dungswirkung lasse sich nur rechtfertigen, wenn die
Verwaltungsbehörde den schriftlichen urteilsgründen
sicher entnehmen könne, dass überhaupt und mit wel-
chem Ergebnis das strafgericht die Fahreignung beur-
teilt habe. sie entfalle, wenn das strafurteil überhaupt
keine ausführungen zur kraftfahreignung enthalte
oder wenn jedenfalls in den schriftlichen urteilsgrün-
den unklar bleibe, ob das strafgericht die Fahreignung
eigenständig beurteilt habe. hieran gemessen sei der
antragsgegner aufgrund der in den abgekürzten Grün-
den des strafurteils vom 22. Juli 2015 enthaltenen
Feststellungen nicht daran gehindert gewesen, die Bei-
bringung des streitigen Gutachtens anzuordnen. Zwar
habe das strafgericht von einer Entziehung der Fahrer-

laubnis abgesehen. Doch lasse sich den urteilsgründen
– nur diese seien für die Bindungswirkung maßgebend
– keine eigenständige abschließende Eignungs-
beurteilung der strafrichterin entnehmen. Die straf-
richterin habe einerseits die in dieser sache zunächst
im strafbefehl vom 27. März 2015 erfolgte Verurtei-
lung nach § 316 stGB, die die Grundlage für die darin
noch enthaltene Entziehung nach § 69 abs. 2 nr. 2
stGB bildete, aufrechterhalten, andererseits aber im
Zusammenhang mit der nunmehr unterbliebenen auf-
rechterhaltung der im strafbefehl enthaltenen Maßre-
gel ausgeführt, das Gericht habe nicht feststellen kön-
nen, dass der „angeklagte zum Führen von kraftfahr-
zeugen noch ungeeignet ist“. Diese wortwahl spreche
dafür, dass die strafrichterin sich aufgrund des seit der
tat erfolgten Zeitablaufs einer eigenständigen Bewer-
tung der kraftfahreignung gerade enthalten und diese
Frage letztlich offengelassen habe. Denn die Formu-
lierung, dass die ungeeignetheit nicht festgestellt wer-
den könne, lasse nicht erkennen, ob die strafrichterin
den antragsteller für wieder geeignet gehalten habe
oder ob sie zwar Eignungszweifel gehabt habe, diese
aber ihrer ansicht nach nicht ausreichend tragfähig für
eine negative Eignungsbeurteilung gewesen seien.
Lasse sich demzufolge nicht ausschließen, dass für die
strafrichterin selbst noch Zweifel an der Fahreignung
des antragstellers bestanden hätten, habe der antrags-
gegner die Beibringung eines Gutachtens anordnen
dürfen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die gegen diesen Beschluss gerichtete Beschwerde

des antragstellers hat keinen Erfolg. Die vom senat al-
lein zu prüfenden dargelegten Gründe (§ 146 abs. 4
satz 6 VwGo) geben keinen anlass, den erstinstanz-
lichen Beschluss zu ändern.

Der antragsteller macht geltend, er habe nicht
„wiederholt Zuwiderhandlungen unter dem Einfluss
von alkohol“ i. s. d. § 13 satz 1 nr. 2 lit. b) FeV 
begangen. Die bei der Fahrt am 9. november 2014
festgestellten 0,4 Promille hätten „niemals eine Verur-
teilung rechtfertigen“ können. Es sei noch nicht einmal
die schwelle des § 24a stVG erreicht gewesen. Ent-
scheidend für die Verurteilung sei ausschließlich die
Beeinträchtigung durch Medikamente gewesen. Zwar
sei er gemäß § 316 stGB wegen „trunkenheit im Ver-
kehr“ verurteilt worden. Die Überschrift sei jedoch
missverständlich, denn die Verurteilung sei aus-
schließlich wegen der zweiten alternative, nämlich
„anderer berauschender Mittel“ erfolgt.

Dieser Einwand überzeugt nicht. Entgegen der auf-
fassung des antragstellers ist seitens des strafgerichts
der alkoholkonsum nicht als irrelevant angesehen und
er „nur“ wegen der zweiten alternative des § 316 
abs. 1 stVG (oder anderer berauschender Mittel) ver-
urteilt worden. in dem urteil heißt es ausdrücklich,
dem angeklagten werde in dem strafbefehl vom 
27. März 2015 vorgeworfen, im Verkehr ein Fahrzeug
geführt zu haben, obwohl er infolge „des Genusses
von alkohol und anderer berauschender Mittel“ dazu
nicht in der Lage gewesen sei. im weiteren ist ausge-



BLutaLkohoL VoL. 53/2016

402 Rechtsprechung

führt, der antragsteller habe „nicht nur 0,40 Promille
alkohol im Blut“ gehabt, “sondern auch und vor allem
eine auf Medikamentenmissbrauch hindeutende Dosis
des schlafmittels Zolpidem“, weshalb er „nicht fahr-
tüchtig“ gewesen und in seiner Garage vor die wand
gefahren sei. Dies belegt, dass die Verurteilung nach 
§ 316 abs. 1 stGB nicht nur wegen der zweiten alter-
native („anderer berauschender Mittel“) erfolgte, son-
dern beide kumulativ („alkohol und anderer berau-
schender Mittel“) bejaht wurden. Dem steht nicht
entgegen, dass vorliegend der festgestellte Bak-wert
„nur“ bei 0,4 Promille lag. Denn bei – wie hier – zu-
sätzlichen gewichtigen Beweisanzeichen, wie groben
Fahrfehlern und wirkungsverstärkungen beim Misch-
konsum von alkohol und Medikamenten kann der tat-
bestand des § 316 abs. 1 stGB und eine relative Fah-
runsicherheit schon bei einem wert ab 0,3 und unter 
1,1 ‰ anzunehmen sein (vgl. könig in hentschel/
könig/Dauer, straßenverkehrsrecht, 43. aufl., § 316
stGB, rn. 22 und 24).

anders als der antragsteller meint, hinderte die
Bindungswirkung des § 3 abs. 4 stVG die anordnung
zur Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gut-
achtens gemäß § 13 satz 1 nr. 2 lit. b) FeV und die
sich – nach nichtvorlage – gemäß § 11 abs. 8 FeV an-
schließende Entziehung der Fahrerlaubnis nicht. Der
senat schließt sich insoweit der Einschätzung des Ver-
waltungsgerichts an, wonach sich aus den Gründen des
strafurteils keine eigenständige abschließende Eig-
nungsbeurteilung der strafrichterin entnehmen lässt.
[…] Dass die strafrichterin nicht „positiv feststellen“
konnte, dass der „angeklagte zum Führen von kraft-
fahrzeugen noch ungeeignet ist“, lässt sich – entgegen
der auffassung des antragstellers – nicht als eigen-
ständige, positive Feststellung der Eignung verstehen.
Vielmehr spricht die Formulierung dafür, dass zwar
(weiterhin) Eignungszweifel angenommen, aber ange-
sichts des verstrichenen Zeitraums die Eignung nicht
(mehr) abschließend verneint werden sollte. Mithin
war die Fahrerlaubnisbehörde nicht gehindert, zur
ausräumung der Zweifel an der Eignung des antrag-
stellers die Vorlage eines medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens anzuordnen. Das Verwaltungsge-
richt hat insoweit zutreffend auf eine Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts verwiesen, welches ange-
sichts der in einem strafurteil enthaltenen Formulie-
rung, es könne „jetzt nicht mehr festgestellt werden,
dass der angeklagte noch weiterhin ungeeignet zum
Führen von kraftfahrzeugen ist“, zu dem gleichen Er-
gebnis gelangt ist (BVerwG, urt. v. 15. 07.1988 – 7 C
46.87 –, BVerwGE 80, 43).

57. Zu den (bindenden) Sachverhaltsfeststellun-
gen einer Bußgeldentscheidung i. S. v. § 3 Abs. 4 
S. 2, Halbs 2 StVG gehören nicht die im Rechtsfol-
genausspruch des in der Bußgeldsache entschei-
denden Gerichts zum Ausdruck kommenden (ord-
nungswidrigkeits)rechtlichen Bewertungen. Dies
gilt insbesondere dann, wenn mit der Bewertung

fahreignungsrelevante Feststellungen verknüpft
sind.

oberverwaltungsgericht sachsen-anhalt,
Beschluss vom 3. März 2016 – 3 M 24/16 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
[…] Das Verwaltungsgericht hat die aufschiebende

wirkung des widerspruchs des antragstellers gegen
den Bescheid des antragsgegners vom 18. Dezember
2016 nicht wiederhergestellt. Der Bescheid vom 18.
Dezember 2015, mit dem dem antragsteller unter an-
ordnung des sofortvollzuges die Fahrerlaubnis entzo-
gen und ein Zwangsgeld in höhe von 1.000,00 € für
den Fall der nichtabgabe seines Führerscheines beim
antragsgegner bis zum 4. Januar 2016 angedroht wor-
den ist, erwies sich danach bei der im vorliegenden
vorläufigen rechtsschutzverfahren allein veranlassten
überschlägigen Prüfung als voraussichtlich rechtmä-
ßig. Die vom antragsteller mit der Beschwerde dage-
gen erhobenen Einwendungen rechtfertigen keine an-
dere Bewertung der rechtmäßigkeit des angefoch-
tenen Bescheides.

Der Einwand des antragstellers […], das Verwal-
tungsgericht sei zu unrecht davon ausgegangen, dass
eine wiederholte Zuwiderhandlung im straßenverkehr
unter alkoholeinfluss gemäß § 2 abs. 8 stVG i. V. m.
§§ 46 abs. 3, 13 satz 1 nr. 2 lit. b) FeV vorliege, greift
nicht durch. Entgegen der rechtsauffassung des an-
tragstellers steht der annahme einer wiederholten Zu-
widerhandlung seine Bindungswirkung des in der
Bußgeldsache […] ergangenen rechtskräftigen urteils
des amtsgerichtes Dessau-roßlau vom 25. Juni 2015
i. s. v. § 3 abs. 4 satz 2, 2. hs stVG entgegen. Die
vom antragsteller begehrte wertung, dass mit dem
amtsgericht Dessau-roßlau davon auszugehen sei,
dass der antragsteller erstmalig in Form des Führens
eines kraftfahrzeuges unter alkoholeinfluss auffällig
geworden sei, trifft nicht zu. Denn unabhängig davon,
ob das amtsgericht Dessau-roßlau die vorausgegan-
gene rechtskräftige Verurteilung des antragstellers
wegen eines mit einer Verwarnung geahndeten Ver-
kehrsvergehens der fahrlässigen Gefährdung des stra-
ßenverkehrs (§§ 315c abs. 1 nr. 1 a, abs. 3 nr. 2, 69,
69a stGB, 1, 10, 14, 105 JGG) mit urteil des amtsge-
richtes schönebeck vom 25. august 2010 […] als im
bußgeldrechtlichen sinne nicht mehr als verwertbar
angesehen haben sollte, ergibt sich aus dem urteil
keine die Fahrerlaubnisbehörde bindende sachver-
haltsfeststellung der Bußgeldentscheidung nach § 3
abs. 4 satz 2, 2. hs stVG.

nach § 3 abs. 4 satz 1 stVG kann die Fahrerlaub-
nisbehörde, will sie in einem Entziehungsverfahren
einen sachverhalt berücksichtigen, der Gegenstand
der urteilsfindung in einem strafverfahren gegen den
inhaber einer Fahrerlaubnis gewesen ist, zu dessen
nachteil vom inhalt des urteils insoweit nicht abwei-
chen, als es sich auf die Feststellung des sachverhalts
oder die Beurteilung der schuldfrage oder der Eignung
zum Führen von kraftfahrzeugen bezieht. nach satz
2, 2. halbsatz der Vorschrift stehen Bußgeldentschei-
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dungen einem urteil gleich, soweit sie sich auf die
Feststellung des sachverhalts und die Beurteilung der
schuldfrage beziehen. § 3 abs. 4 stVG dient dazu,
widersprechende Entscheidungen der strafgerichte
bzw. der ordnungswidrigkeiten verfolgenden Behör-
den/Gerichte und der Fahrerlaubnisbehörden zu ver-
meiden. Es soll verhindert werden, dass derselbe einer
Eignungsbeurteilung zugrundeliegende sachverhalt
unterschiedlich festgestellt und bewertet wird; die
Feststellungen und Beurteilung durch den strafrichter
bzw. der zuständigen stelle in ordnungswidrigkeits-
verfahren soll in den gesetzlich angeordneten Fällen
den Vorrang haben (vgl. zur Beurteilung durch den
strafrichter: BVerwG, urteil vom 18. Juni 2012 – 3 C
30.11 –, juris [= Ba 2012, 320]). Für Bußgeldentschei-
dungen bedeutet dies, dass mit ihnen von vornherein
keine bindende Beurteilung der Eignung zum Führen
von kraftfahrzeugen verknüpft ist.

hiervon ausgehend verfängt die rechtsauffassung
des antragstellers nicht, zu der sachverhaltsfeststel-
lung im sinne des § 3 abs. 4 satz 2, 2. hs stVG gehö-
re auch die im rechtsfolgenausspruch – hier: 500,00 €
Bußgeld und einmonatiges Fahrverbot – zum aus-
druck kommende wertung des in der Bußgeldsache ur-
teilenden Gerichtes (des „Bußgeldrichter[s]“), eine
erstmalige Zuwiderhandlung gemäß §§ 24a abs. 1, 25
stVG, § 4 abs. 3 BkatV, lfd. nr. 241 des Bußgeldka-
talogs (im Folgenden: B.kat) liege vor, die der annah-
me einer wiederholten Zuwiderhandlung i. s. v. § 13
satz 1 nr. 2 lit. b) FeV entgegenstehe.

Zwar hat der „Bußgeldrichter“ aufgrund des Ein-
spruchs gegen den Bußgeldbescheid der Zentralen
Bußgeldstelle im technischen Polizeiamt vom 28. Ja-
nuar 2015, mit welchem ausgehend von einer Vorein-
tragung einer Entscheidung nach § 24a stVG, § 316
stGB oder § 315c abs. 1 lit. a) stGB im Fahreig-
nungsregister ein Bußgeld von 1.000,00 € und ein
dreimonatiges Fahrverbot (vgl. lfd. nr. 241.1 B.kat)
verhängt worden war, das Bußgeld und das Fahrverbot
in anwendung der lfd. nr. 241 B.kat abgesenkt. Mit
dieser durch das urteil vom 25. Juni 2015 getroffenen
Bußgeldentscheidung ist jedoch keine Feststellung des
sachverhalts i. s. v. § 3 abs. 4 satz 2, 2. hs stVG ver-
bunden, die dem antragsgegner als Fahrerlaubnisbe-
hörde die Berücksichtigung der nicht getilgten Eintra-
gung im Fahreignungsregister betreffend das urteil
des amtsgerichtes schönebeck vom 25. august 2010
verbietet.

Voranzustellen ist, dass schon das Bundesverwal-
tungsgericht in seiner Entscheidung vom 21. Januar
1994 (vgl. – 11 B 116.93 –, juris) ausgeführt hat:

„…daß im Verfahren nach § 25 stVG keine Ent-
scheidung über die Eignung des kraftfahrers zum
Führen von kraftfahrzeugen getroffen wird. Mit der
Verhängung eines Fahrverbots neben der Geldbuße
wird lediglich eine erzieherische nebenfolge (vgl.
BVerfGE 27, 36 <42>) verfügt, nicht jedoch über
die Fahreignung des kraftfahrers befunden. Des-
halb entfalten Bußgeldentscheidungen nach § 4
abs. 3 satz 2 halbs. 2 stVG nur insoweit Bin-
dungswirkung für das behördliche Entziehungsver-

fahren, als sie sich auf die Feststellung des sachver-
halts und die Beurteilung der schuldfrage beziehen,
nicht dagegen hinsichtlich der Eignung zum Führen
von kraftfahrzeugen. Daraus folgt, daß eine anord-
nung nach § 15b abs. 2 satz 1 stVZo und auch
eine Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 15b 
abs. 1 stVo nicht im widerspruch zu einem voran-
gegangenen Fahrverbot und zur rückgabe des Füh-
rerscheins nach ablauf des Fahrverbots stehen (vgl.
dazu himmelreich/hentschel, Fahrverbot-Führer-
scheinentzug, Bd. ii, 7. aufl. 1992, rdnr. 180
m. w. n.). Dies ist nicht zweifelhaft und bedarf
daher keiner klärung.“
hierdurch wird deutlich, dass die sich nach §§ 24,

24a stVG i. V. m. § 25 stVG ergebenden rechtsfolgen
weder ausfluss von Fahreignungsfeststellungen sein
können noch den schluss erlauben, dass die Fahrer-
laubnisbehörde die Voraussetzungen des § 46 abs. 3
FeV (nachfolgenorm des mittlerweile aufgehobenen 
§ 15b abs. 2 satz 1 stVZo), der die regelungen der
§§ 11 bis 14 FeV für anwendbar erklärt, nicht in eige-
ner Zuständigkeit prüfen darf.

im Übrigen ist zu konstatieren, dass der „Bußgeld-
richter“ mit dem rechtsfolgenausspruch allenfalls
zum ausdruck gebracht hat, dass eine bußgeld- bzw.
fahrverbotserhöhende Voreintragung im Fahreig-
nungsregister (vgl. lfd. nr. 241.1 B.kat) nicht vorliege
und deshalb ein Bußgeld von 500,00 € und ein einmo-
natiges Fahrverbot zu verhängen seien. Bei dieser al-
lein auf der rechtsfolgenseite der Entscheidung zu
verortenden Einschätzung, es liege keine im ordnungs-
widrigkeitsrechtlichen sinne verwertbare Voreintra-
gung im Fahreignungsregister i. s. d. lfd. nr. 241 Bkat
(vgl. auch 241.1 und 241.2 Bkat) vor, kann es sich je-
doch schon deshalb um keine bindende sachverhalts-
feststellung der Bußgeldentscheidung nach § 3 abs. 4
satz 2, 2. hs stVG handeln, weil lediglich eine (ord-
nungswidrigkeits)rechtliche Bewertung durch das Ge-
richt erfolgt, ohne dass mit dieser fahreignungsrele-
vante Feststellungen verknüpft wären, zu welchen der
„Bußgeldrichter“ gerade nicht berufen ist. wie bereits
dargestellt, entfalten Bußgeldentscheidungen nach § 3
abs. 4 satz 2, 2 hs stVG keine Bindungswirkung
hinsichtlich der Beurteilung der Eignung zum Führen
von kraftfahrzeugen. Zu nichts anderem würde jedoch
diese – vom antragsteller vorgenommene – weite und
mit dem Gesetzeszweck nicht zu vereinbarenden aus-
legung des tatbestandsmerkmals „Feststellung des
sachverhalts“ führen, wenn einer sich allein nach 
dem ordnungswidrigkeitsrecht richtenden rechtsfol-
ge eine entsprechende Bindungswirkung zukäme. Die
Frage, ob eine wiederholte Zuwiderhandlung im stra-
ßenverkehr unter alkoholeinfluss i. s. v. § 13 satz 1
nr. 2 lit. b) FeV vorliegt, ist in diesem Zusammenhang
allein fahrerlaubnisrechtlich und nicht ordnungswi-
drigkeitsrechtlich zu beurteilen, so dass entsprechende
rechtliche Bewertungen des „Bußgeldrichter(s)“ kei-
nen bindenden Charakter haben können. Gegenteiliges
folgt auch nicht aus dem vom antragsteller angeführten
Beschluss des oberverwaltungsgerichtes Berlin-Bran-
denburg vom 28. Mai 2015 in dem Verfahren 1 s 71.14.
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Mit der Bußgeldentscheidung vom 25. Juni 2015
wurde allein bindend die Feststellung bzw. Beurtei-
lung getroffen, dass der antragsteller am (...) oktober
2014 schuldhaft eine Zuwiderhandlung gegen § 24a
stVG begangen hat. Die Bindung erfasst damit nur
den sachverhalt, der Gegenstand des ordnungswidrig-
keitsverfahrens ist, mithin allein die tat vom (...) okt-
ober 2014. Die fahrerlaubnisrechtliche Verwertbarkeit
von Voreintragungen im Fahreignungsregister – also
eine weitere (bereits geahndete und im Fahreignungs-
register eingetragene) tat – ist und war hier folglich
weder Gegenstand der sachverhaltsfeststellung noch
der darauf bezogenen schuldfrage dieser Bußgeldent-
scheidung, zumal sie sich nur auf der rechtsfolgensei-
te als ordnungswidrigkeitsrechtliche Bewertung ab-
bildet. Dass eine Voreintragung im Fahreignungs-
register nach Ziffer 241.1 Bkat auch bußgeld- und
fahrverbotsbestimmend ist, mithin die rechtsfolge im
ordnungswidrigkeitsverfahren bestimmt, führt – ent-
gegen der rechtsauffassung des antragstellers – nicht
etwa dazu, dass der „Bußgeldrichter“, ohne hierfür zu-
ständig zu sein, den sachverhalt fahreignungsrelevant
bewertet bzw. hierauf einflusshabende Feststellungen
des sachverhalts manifestiert.

Letztlich beurteilt sich die Frage, ob lediglich eine
erstmalige oder aber – wie im vorliegenden Fall – 
eine wiederholte Zuwiderhandlung im straßenverkehr
unter alkoholeinfluss gemäß § 13 satz 1 nr. 2 lit. b)
FeV vorliegt, allein im fahrerlaubnisrechtlichen sinne
und kann durch bloße rechtliche wertungen des „Buß-
geldrichter(s)“ auf der rechtsfolgenseite nicht tangiert
werden. Dies zugrunde gelegt, kann […] keine der
Bußgeldentscheidung widersprechende Entscheidung
erblickt werden. Denn der Bußgeldentscheidung
kommt insoweit schon nicht die hierfür notwendige
tatsächliche wie rechtliche reichweite zu.

auch das regelungsgefüge des straßenverkehrsge-
setzes und des Bundeszentralregistergesetzes (BZrG)
stützt diese auslegung, dass dem bloßen rechtsfol-
genausspruch der Bußgeldentscheidung nicht die vom
antragsteller begehrte Bindungswirkung zukommt.
Zwar werden gemäß § 63 abs. 1 BZrG Eintragungen
im Erziehungsregister entfernt, sobald der Betroffene
– wie im vorliegenden Verfahren – das 24. Lebensjahr
erreicht hat, so dass die nach §§ 60 abs. 1 nr. 2, 5 
abs. 2 BZrG in das Erziehungsregister einzutragende
Verwarnung (§ 14 JGG) durch das strafurteil vom 
25. august 2010 dem am (...) 1990 geborenen antrag-
steller mit ablauf des 4. Februar 2014 nicht mehr
gemäß §§ 63 abs. 4, 51 abs. 1 BZrG strafschärfend
vorgehalten werden kann. Denn § 51 abs. 1 BZrG re-
gelt, dass die tat und die Verurteilung dem Betroffe-
nen im rechtsverkehr nicht mehr vorgehalten und
nicht zu seinem nachteil verwertet werden, wenn
deren Eintragung in diesem register getilgt worden
oder zu tilgen ist. ob und inwieweit diese regelungen
auf das ordnungswidrigkeitsverfahren von Einfluss
sind, mithin der „Bußgeldrichter“ trotz bestehender
Voreintragung im Fahreignungsregister zu recht von
einer ersten Zuwiderhandlung i. s. d. lfd. nr. 241 Bkat

ausgegangen ist, kann letztlich dahinstehen. Denn § 63
abs. 4 BZrG verweist darüber hinaus auf die rege-
lung des § 52 abs. 2 nr. 1 BZrG, wonach abweichend
von § 51 absatz 1 BZrG eine frühere tat (jedenfalls)
in einem Verfahren, das die Erteilung oder Entziehung
einer Fahrerlaubnis zum Gegenstand hat, berücksich-
tigt werden darf, solange die Verurteilung nach den
Vorschriften der §§ 28 bis 30b des straßenverkehrsge-
setzes verwertet werden darf. außerdem dürfen für die
Prüfung der Berechtigung zum Führen von kraftfahr-
zeugen Entscheidungen der Gerichte nach den §§ 69
bis 69b des strafgesetzbuches verwertet werden.

so liegt der Fall auch hier. Zwar ist die Verwarnung
des antragstellers mit urteil des amtsgerichtes schö-
nebeck vom 25. august 2010 mit Erreichen seines 
24. Lebensjahres aus dem Erziehungsregister zu ent-
fernen. Gleichwohl bleibt die Eintragung im Fahreig-
nungsregister hiervon unberührt. Denn wie das Ver-
waltungsgericht in seinem Beschluss zu recht fest-
gestellt hat, ist bei einer Entscheidung wegen einer
straftat nach § 315c abs. 1 nr. 1 lit. a) stGB, in der –
wie hier – die Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69
angeordnet worden ist, in anwendung des § 29 abs. 1
nr. 3 stVG von einer zehnjährigen tilgungsfrist aus-
zugehen (vgl. § 29 abs. 1 nr. 2 lit. a) stVG), so dass
die Verurteilung vom 25. august 2010 verwertbar war
und ist.

weshalb sich – wie der antragsteller […] meint –
keine ausnahme nach § 52 abs. 2 nr. 1 BZrG ergebe,
wird nicht schlüssig dargelegt.

Der Einwand des antragstellers, das Verwaltungs-
gericht habe zu unrecht zur Begründung der fehlenden
Bindungswirkung auf die unterschiedliche Zielrich-
tung des ordnungswidrigkeits-/strafverfahrens und
des Fahrerlaubnisverfahrens abgestellt, trägt nicht.
Denn dass einem ordnungswirdrigkeits-/strafverfah-
rens ein repressiver und erzieherischer Charakter inne-
wohnt, wohingegen die dem Fahrerlaubnisrecht anhaf-
tende Zielrichtung ist, die sicherheit des Verkehrs auf
öffentlichen straßen und den schutz von rechtsgütern
und interessen sowohl des Betroffenen als auch Drit-
ten zu gewährleisten, stellt er mit seiner argumenta-
tion schon nicht in Frage. Vielmehr verdeutlicht diese
Verschiedenheit der Zielrichtungen gerade für den Be-
reich des ordnungswidrigkeitsrechts, dass den in Buß-
geldsachen zuständigen Behörden und Gerichten,
denen die Beurteilung über die Fahreignung entzogen
ist, durch den rechtsfolgenausspruch keine insoweit
bindenden Feststellungen treffen können. anders ge-
wendet: ihrem rechtsfolgenausspruch kann grund-
sätzlich nur eine repressive bzw. erzieherische wir-
kung zukommen, nicht jedoch die Entscheidung, ob
präventiv notwendige Maßnahmen zum schutz der si-
cherheit des öffentlichen straßenverkehrs zu ergreifen
sind.

soweit der antragsteller in diesem Zusammenhang
vorträgt, der „Bußgeldrichter“ habe konkret die un-
verwertbarkeit der Eintragung des urteils vom 25. au-
gust 2010 in dem Fahreignungsregister und nicht etwa
den Eintritt der tilgungsreife in dem Erziehungsregi-
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ster festgestellt, so kann dies vorliegend dahinstehen.
Entgegen seiner […] geäußerten rechtsauffassung
kann – selbst eine solche Bewertung des „Bußgeld-
richter(s)“ zugrunde gelegt – hieraus nicht gefolgert
werden, dass es sich dabei um eine nach § 3 abs. 4
satz 2, 2. hs stVG bindende sachverhaltsfeststellung
handelt. Denn die ordnungswidrigkeitsrechtliche Be-
wertung in Form der fehlenden Verwertbarkeit einer
Voreintragung im Fahreignungsregister bestimmt schon 
nicht den Gegenstand des ordnungswidrigkeitsverfah-
rens, der hier auf die tat vom (...) oktober 2014 be-
schränkt ist.

Der Einwand des antragstellers […], es komme
nicht darauf an, ob der „Bußgeldrichter“ den sachver-
halt richtig entschieden habe und zu unrecht zu Gun-
sten des antragstellers von keiner Voreintragung im
Fahreignungsregister ausgegangen sei, ist unter Be-
rücksichtigung vorangegangenen ausführungen schon
nicht entscheidungserheblich. Denn der rechtsfolgen-
ausspruch bindet die Fahrerlaubnisbehörde weder fahr-
eignungsrelevant, noch beinhaltet dieser vorliegend
bindende sachverhaltsfeststellungen über die geahn-
dete tat hinaus.

Die vom antragsteller zur weiteren Begründung
seiner rechtsauffassung herangezogene Entscheidung
des oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg
vom 28. Mai 2015 (az.: 1 s 71.14, juris) ist schon
nicht einschlägig. Denn sie betrifft die zum Punktesy-
stem getroffene regelung des § 4 abs. 3 satz 2 stVG
in der mittlerweile außer kraft getretenen Fassung
durch das Gesetz vom 5. März 2003 (BGBl. i s. 310
ff.) und nicht die hier streitbefangene regelung des § 3
abs. 4 satz 2, 2. hs stVG, so dass schon nicht plausi-
bel ist, wie diese auf bindende sachverhaltsfeststel-
lung i. s. v. § 3 abs. 4 satz 2, 2. hs stVG von Einfluss
sein kann. soweit der antragsteller auf die Entschei-
dung deshalb Bezug genommen hat, um (von evident
fehlerhaften Bußgeldentscheidungen) eine Bindungs-
wirkung zu belegen, beinhaltet die rechtskräftige Buß-
geldentscheidung durch urteil des amtsgerichtes Des-
sau-roßlau vom 25. Juni 2015 indes keine sachver-
haltsfeststellung dahingehend, dass die Entscheidung
des amtsgerichtes schönebeck vom 25. august 2010
in einem dem Entzug der Fahrerlaubnis betreffenden
Verfahren mangels Verwertbarkeit nicht berücksichtigt
werden darf (siehe ausführungen oben).

Durfte damit der antragsgegner gegenüber dem an-
tragsteller zur Vorlage eines medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens gemäß § 13 satz 1 nr. 2 lit. b) FeV
auffordern, begegnet die Entziehung der Fahrerlaubnis
wegen der nicht fristgemäßen Vorlage nach §§ 11 
abs. 8, 46 abs. 3 FeV nicht den vom antragsteller ein-
gewandten rechtlichen Bedenken.

58. Der Besitz einer größeren zum Weiterver-
kauf bestimmten Menge Betäubungsmittel, die tat-
sächlich auch verkauft wird, rechtfertigt für sich
allein nicht die Anordnung, ein ärztliches Gutach-

ten gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 FeV beizubrin-
gen (hier: 5 Kilogramm Amphetamin, Festnahme
des Verkäufers bei Übergabe der Drogen).

Verwaltungsgericht neustadt an der weinstraße,
Beschluss vom 4. Februar 2016 – 3 L 25/16.nw –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Der antragsteller wurde am 14. april 2014 wegen

eines Verbrechens nach § 29a Betäubungsmittelgesetz
– BtMG – festgenommen. Dem lag laut haftbefehl des
amtsgerichts Zweibrücken vom 15. april 2014 […]
folgender sachverhalt zugrunde: am 4. april 2014
habe der antragsteller auf dem Parkplatz eines Ein-
kaufsmarktes in seinem Pkw 100 Gramm ampheta-
min an eine Vertrauensperson des Polizeipräsidiums
w[…] zum Preis von 550,– € veräußert und die ware,
die er sich zuvor zu einem günstigeren Preis als dem
Verkaufspreis beschafft gehabt habe, übergeben.

am 11. april 2014 habe der antragsteller in seiner
Gaststätte der Vertrauensperson konkret die Lieferung
von fünf kilogramm amphetamin zum Preis von
21.500,– € angeboten. Vereinbarungsgemäß habe er
am 14. april 2014 gegen 18:00 uhr die Betäubungs-
mittel mit seinem Pkw zum vereinbarten treffpunkt
auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geliefert.
Der antragsteller wurde bei diesem Deal festgenom-
men. in dem kofferraum seines kraftfahrzeugs wur-
den 5.007 Gramm amphetamin sichergestellt. […]

Der antragsgegner erhielt von diesem sachverhalt
kenntnis. auf anfrage des antragsgegners, ob mit der
Entziehung der Fahrerlaubnis bzw. der Verhängung
einer sperrfrist zu rechnen sei, teilte die zuständige
staatsanwaltsanwaltschaft Zweibrücken am 23. Mai
2014 mit, es sei weder mit dem Entzug der Fahrerlaub-
nis noch mit der Verhängung einer sperrfrist zu rech-
nen.

Der antragsgegner forderte mit schreiben vom 
15. august 2014, den antragsteller auf, sich innerhalb
von drei tagen nach Zustellung des schreibens einem
Drogenscreening in Form einer Blut- und urinanalyse
bei einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für
Fahreignung zu unterziehen […]. 

Mit Bescheid vom 3. Dezember 2014 entzog der
antragsgegner unter anordnung der sofortigen Voll-
ziehung dem antragsteller die Fahrerlaubnis der klas-
sen 1, 2 und 3 und forderte ihn auf, den Führerschein
unverzüglich, spätestens eine woche nach Zustellung
der Verfügung abzuliefern. Begründet wurde die Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis damit, dass der antragstel-
ler der rechtmäßigen anordnung vom 15. august 2014 
nicht nachgekommen sei. Die von ihm begehrte Frist-
verlängerung komme nicht in Betracht. Die anord-
nung zur Vorlage des screenings und des ärztlichen
Gutachtens müsse für den Betroffenen unerwartet und
unvorbereitet erfolgen, um eine unerwartete Bestands-
aufnahme zu gewährleisten. würde das screening
sowie die ärztliche Begutachtung jetzt durchgeführt,
so könnte eine Vorbereitung darauf erfolgen.

Der widerspruch des antragstellers gegen diese
Verfügung wurde mit widerspruchsbescheid vom 
24. november 2015 zurückgewiesen.
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Gegen den am 8. Dezember 2015 zugestellten
widerspruchsbescheid und den Bescheid vom 3. De-
zember 2014 hat der antragsteller am 8. Januar 2016
klage erhoben und die wiederherstellung der auf-
schiebenden wirkung der klage beantragt. 

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die aufschiebende wirkung der anfechtungsklage

des antragstellers gegen die für sofort vollziehbar er-
klärte Entziehung der Fahrerlaubnis der klassen 1, 2
und 3 durch Bescheid des antragsgegners vom 3. De-
zember 2014 in Gestalt des widerspruchsbescheids
vom 24. november 2015 ist wiederherzustellen (1.).
[...]

1. Der antrag, die aufschiebende wirkung der an-
fechtungsklage gegen die für sofort vollziehbar erklär-
te Entziehung der Fahrerlaubnis durch Verfügung des
antragsgegners vom 3. Dezember 2014 in Gestalt 
des widerspruchsbescheides vom 24. november 2015
wiederherzustellen, ist begründet.

im vorliegenden Fall überwiegt das private interes-
se des antragstellers, von der Fahrerlaubnis bis zur
Entscheidung im Verfahren zur hauptsache Gebrauch
machen zu können, das öffentliche interesse. Denn ein
überwiegendes interesse des Betroffenen an der
wiederherstellung der aufschiebenden wirkung des
von ihm eingelegten widerspruchs oder der von ihm
erhobenen anfechtungsklage ist in der regel anzuneh-
men, wenn die im Eilverfahren allein mögliche und
gebotene Überprüfung zum Zeitpunkt der gericht-
lichen Entscheidung ergibt, dass der angefochtene Ver-
waltungsakt offensichtlich rechtswidrig ist. an der
Vollziehung eines ersichtlich rechtswidrigen Verwal-
tungsakts besteht aber kein öffentliches Vollzugsinte-
resse. Vorliegend stellt sich die angefochtene Verfü-
gung beim gegenwärtigen sachstand aufgrund der im
Verfahren nach § 80 abs. 5 VwGo allein möglichen
summarischen Prüfung als rechtswidrig dar.

Die Entziehung der Fahrerlaubnis des antragstel-
lers durch Verfügung des antragsgegners vom 3. De-
zember 2014 steht nicht im Einklang mit § 3 abs. 1
satz 1 straßenverkehrsgesetz – stVG – i.V. m. §§ 46
abs. 1, 11 abs. 8 Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV –.
[…]

Die anordnung, ein Gutachten beizubringen, dient
gemäß § 2 abs. 7 und 8, § 3 abs. 1 satz 3 stVG, §§ 11
abs. 2, 13, 14 und 46 abs. 3 FeV dazu, aufgrund be-
kannt gewordener tatsachen begründete Bedenken
gegen die Eignung des Fahrerlaubnisinhabers zu klä-
ren. Mit dieser generellen Voraussetzung ist es – mit
rücksicht auf die belastenden Folgen einer Beibrin-
gungsanordnung für den Betroffenen aus Gründen der
Verhältnismäßigkeit – nicht ins freie Ermessen der Be-
hörde gestellt, wann sie von einem anfangsverdacht
ausgehen darf. Die anordnung ist nur rechtmäßig,
wenn aufgrund konkreter tatsächlicher anhaltspunkte
berechtigte Zweifel an der kraftfahreignung bestehen
und wenn die angeordnete Begutachtung ein geeigne-
tes und verhältnismäßiges Mittel ist, um gerade die
konkret entstandenen Eignungszweifel aufzuklären

(BVerwG, urteil vom 5. Juli 2001 – 3 C 13/01 –, juris
[= Ba 2002, 133]).

hierbei hat die Fahrerlaubnisbehörde die anforde-
rungen des § 11 abs. 6 FeV zu erfüllen. Dies sind nach
der rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(z. B. urteil vom 5. Juli 2001 – 3 C 13/01 –, juris)

– Verständlichkeit aus sich heraus,
– konkreter anlass muss ihr zu entnehmen sein und
– Zweifel der Behörde an der Fahreignung müssen

dargelegt sein.
Dieses Begründungserfordernis nach § 11 abs. 6 

s. 2, 1. halbs. FeV trägt dem umstand rechnung, dass
für den Betroffenen erkennbar sein muss, was der an-
lass für die angeordnete untersuchung ist und ob die in
ihr verlautbarten Gründe die behördlichen Bedenken
an der kraftfahreignung zu rechtfertigen vermögen,
weil er nur auf der Grundlage dieser information sach-
gerecht einschätzen kann, ob er sich trotz der mit einer
untersuchung verbundenen Beeinträchtigung seines
Persönlichkeitsrechts und der kostenbelastung der Be-
gutachtung stellen oder die mit der Verweigerung der
Begutachtung verbundenen risiken eingehen möchte
(oVG nrw, Beschluss vom 3. Dezember 2007 – 16 B
749/07 –, juris; oVG rP, Beschluss vom 16. März
1994 – 7 B 10161/94 –, nJw 1994, 2436). Der Betrof-
fene trägt nämlich das alleinige risiko sowohl bei
einer weigerung, die – wenn von Gerichten als unbe-
rechtigt erkannt – regelmäßig zur Entziehung der Fah-
rerlaubnis führt, als auch bei einer Befolgung, die
selbst dann den Beleg seiner ungeeignetheit erbringen
kann, wenn die aufforderung als solche sich bei einer
gerichtlichen Prüfung als nicht berechtigt erweisen
sollte (BVerwG, urteil vom 5. Juli 2001 – 3 C 13/01 –, 
nJw 2002, 78).

Entscheidend ist somit allein, ob im vorliegenden
Fall der von dem antragsgegner herangezogene am-
phetamin-Besitz des antragstellers am 7. und 14. april
2014 Bedenken an der Fahreignung des antragstellers
begründen konnte und die anordnung, ein ärztliches
Gutachten beizubringen, rechtfertigt.

Die hier streitige anordnung, ein fachärztliches
Gutachten beinhaltend auch eine Blut- und urinunter-
suchung beizubringen, ist unter Darlegung der rege-
lung in nr. 9.1 der anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14
FeV ergangen.

Der für die anordnung maßgebliche sachverhalt
wurde von dem antragsgegner wie folgt beschrieben:

„am 14. 04. 2014 wurden sie in w. wegen
eines Verbrechens nach § 29a BtMG festgenom-
men. Bei diesem Drogengeschäft wollten sie 
5 kilogramm amphetamin verkaufen. Bereits am
07. 04. 2014 veräußerten sie 100 Gramm amphe-
tamin an eine VP des Polizeipräsidiums w[…].“

„auf Grund des vorgenannten sachverhaltes
bestehen Zweifel an ihrer Eignung zum Führen
von kraftfahrzeugen. Da sie im Besitz von Betäu-
bungsmitteln waren, besteht der Verdacht, dass
diese auch zum Eigenkonsum gedacht waren.“

speziell zur klärung von Eignungszweifeln bei
einer Drogenproblematik regelt § 14 FeV in einer dif-
ferenzierten abstufung im Einzelnen die gebotenen
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bzw. zulässigen Maßnahmen der sachverhaltsaufklä-
rung. angesichts des ordnungsrechtlichen Charakters
der Vorschriften über die Erteilung und Entziehung der
Fahrerlaubnis, die nicht der (weiteren) sanktion von
straftätern, sondern der abwehr von Gefahren für die
allgemeinheit und andere Verkehrsteilnehmer dienen,
die aus der teilnahme von ungeeigneten kraftfahrern
am straßenverkehr erwachsen, bestimmt sich der auf-
klärungsbedarf nach dem Maßstab der durch den be-
troffenen kraftfahrer ausgelösten Gefährlichkeit für
den öffentlichen straßenverkehr. hierbei ist davon
auszugehen, dass das Führen von kraftfahrzeugen im
öffentlichen straßenverkehr unter die Fahrtauglichkeit
beeinträchtigendem Einfluss von Betäubungsmitteln
erhebliche Gefahren für hochrangige rechtsgüter wie
Leben, Gesundheit und Eigentum anderer Verkehrs-
teilnehmer in sich birgt.

Der der anordnung von dem antragsgegner zu-
grunde liegende sachverhalt lässt sich ersichtlich nicht
unter den tatbestand des § 14 abs. 1 satz 1 nr. 2 FeV
fassen. Dieser verlangt nämlich tatsächlich begründete
Beweisanzeichen dafür, dass „Einnahme“ von Betäu-
bungsmitteln „vorliegt“. Es müssen mithin, wie sich
aus der Formulierung „vorliegt“ ergibt, anzeichen un-
mittelbar dafür existieren, dass aktueller konsum von
Betäubungsmitteln stattgefunden hat. § 14 abs. 1 satz 1 
nr. 2 FeV knüpft dem wortlaut nach an den Betäu-
bungsmittelkonsum die rechtsfolge, dass die Fahrer-
laubnisbehörde die Beibringung eines ärztlichen Gut-
achtens „anordnet“.

Der antragsgegner hat, wie der dargelegte sachver-
halt eindeutig belegt, aber nicht einen Betäubungsmit-
telkonsum, sondern allein den widerrechtlichen Besitz
von amphetamin des antragstellers nach § 14 abs. 1
satz 2 FeV seiner Gutachtensanordnung zugrunde ge-
legt.

Gegen § 14 abs. 1 satz 2 FeV bestehen in materiel-
ler hinsicht keine verfassungsrechtlichen Bedenken.
im hinblick darauf, dass die teilnahme von unter dem
Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden kraftfah-
rern am öffentlichen straßenverkehr Gefahren für
hochwertige rechtsgüter anderer Verkehrsteilnehmer
in sich birgt, ist die präventive kontrolle von kraftfah-
rern auf ihre Eignung zum Führen von kraftfahrzeu-
gen unter dem aspekt des Drogenkonsums grundsätz-
lich verfassungsrechtlich unbedenklich (oVG nrw,
Beschluss vom 22. november 2001 – 19 B 814/01 –,
juris, rn. 20 f. m. w. nachw.).

nach dem wortlaut dieser Vorschrift kann die Bei-
bringung eines ärztlichen Gutachtens zwar dann ange-
ordnet werden, wenn der Betroffene – wie hier – 
Betäubungsmittel im sinne des Betäubungsmittel-
gesetzes widerrechtlich besitzt oder besessen hat.
Diese regelung beruht darauf, dass der Besitz von
Drogen regelmäßig ein deutliches indiz für beabsich-
tigten Eigenkonsum ist (siehe für Besitz einer kleinen
Menge Cannabis: BVerfG, kammerbeschluss vom 20.
Juni 2002 – 1 Bvr 2062/96 – und vom 30. Januar 2003
– 1 Bvr 866/00 –, beide in juris [= Ba 2002, 362 und
Ba 2004, 459]; BVerwG, Beschluss vom 30. Dezem-
ber 1999 – 3 B 150/99 –, juris [= Ba 2001, 64], rn. 4;

Besitz von ca. 2 Gramm opium: ndsoVG, Beschluss
vom 14. april 2008 – 12 ME 41/08 – juris, rn. 6; 3,2
Gramm spice: BayVGh, Beschluss vom 3. august
2015 – 11 Cs 15.1292 –, juris, rn. 13; Dauer in hent-
schel/könig/Dauer, straßenverkehrsrecht, 43. aufl.
2015, § 14 FeV rn. 17 m. nachw.). Diese bei wört-
licher anwendung sehr weitreichende Vorschrift be-
darf aber, wenn nur Drogenbesitz in rede steht, zur
wahrung der Verhältnismäßigkeit einer einschränken-
den auslegung (s. BVerfG, kammerbeschluss vom 20.
Juni 2002 – 1 Bvr 2062/96 –, juris). hiernach kann
nicht jeder nachgewiesene Besitz von Betäubungsmit-
teln zum anlass genommen werden, eine ärztliche Be-
gutachtung zu verlangen, dies setzt vielmehr tatsächli-
che anhaltspunkte dafür voraus, dass bei dem
Betroffenen ein konsum- oder Bevorratungsverhalten
gegeben ist, das aus sich heraus andauernde Zweifel an
der Eignung zum Führen eines kraftfahrzeuges recht-
fertigt (vgl. oVG nrw, Beschluss vom 15. Mai 2009
– 16 B 114/09 –, juris, rn. 7 m. w. nachw.; oVG rP,
Beschluss vom 4. Dezember 2008 – 10 B 11149/08 –,
juris, rn. 5).

Da § 14 abs. 1 satz 2 FeV seinem wortlaut nach
von einer generalisierenden Betrachtungsweise aus-
geht, ist die Bedeutung des Besitzes von Betäubungs-
mitteln anhand der umstände des Einzelfalles zu wür-
digen. Die Behörde hat diese Einzelfallumstände bei
der ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens
(„kann“) zu berücksichtigen (s. Bode, Dar 2003, 15,
18, linke spalte; Dauer in hentschel/könig/Dauer,
straßenverkehrsrecht, 43. aufl., 2015, § 14 FeV 
rn. 17).

hier kann allein der von dem antragsgegner seiner
Gutachtensanordnung zugrunde gelegte sachverhalt –
Besitz von ca. fünf kilogramm amphetamin am 
14. april 2014 und von 100 Gramm amphetamin am
7. april 2014 – bei der Prüfung, ob der antragsgegner
das ihm nach § 14 abs. 1 satz 2 FeV zustehende Er-
messen bei der Gutachtensanordnung fehlerfrei ausge-
übt hat, berücksichtigt werden.

Der vorliegende Fall unterscheidet sich von dem
regelfall, d. h. dem Fall, dass bereits aus dem bloßen
Besitz eines Betäubungsmittels auf Drogenkonsum
des Besitzers geschlossen werden kann, signifikant.
Denn sowohl die von dem antragsteller am 14. april
2014 verkaufte und sichergestellte Menge von 5.007
Gramm amphetamin als auch der Verkauf von 100
Gramm amphetamin am 7. april 2014 jeweils an eine
Vertrauensperson des Polizeipräsidiums […] lassen
gerade nicht den von dem antragsgegner in seiner an-
ordnung vom 15. august 2014 […] gezogenen schluss
zu, dass diese Betäubungsmittel zum Eigenkonsum
des antragstellers gedacht waren.

Der antragsteller hat diese – größere – ampheta-
minmenge zum weiterverkauf besorgt, weswegen
gegen ihn wegen eines Verbrechens nach § 30a BtMG
am 15. april 2014 ein haftbefehl […] erlassen wurde.
Laut haftbefehl hat es sich derart verhalten, dass der
antragsteller über kontakte verfügte, die ihm die Lie-
ferung großer Mengen Betäubungsmittel ohne nen-
nenswerte Vorlaufzeit oder Vorfinanzierung ermög-
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lichten, so dass er mit Betäubungsmittel handel trei-
ben konnte (§ 30a BtMG). Der antragsteller war im
Besitz der bei ihm sichergestellten Mengen ampheta-
min, weil er genau diese Mengen der Vertrauensperson
der Polizei zum kauf anbieten wollte und dann auch
angeboten hat. Bei den von dem antragsteller am 7.
april 2014 verkauften 100 Gramm amphetamin han-
delte es sich um einen Probekauf […] und bei dem
Verkauf von ca. fünf kilogramm amphetamin am 
14. april 2014 an eine Vertrauensperson der Polizei
um das anschlussgeschäft […], anlässlich dessen der
antragsteller von der Polizei festgenommen wurde.
auf Grund dieses sachverhaltes, auf den der antrags-
gegner sich bezieht, war der antragsteller im Besitz
dieser Mengen amphetamin, um mit ihnen handel zu
treiben.

Es liegt damit nicht der typische Fall von Drogen-
besitz im sinne des § 14 abs. 1 satz 2 FeV vor, der
den rückschluss auf Eigenkonsum zulässt. Diese be-
sonderen umstände des vorliegenden Falles hat der
antragsgegner nicht bei der nach 14 abs. 1 satz 2 FeV
erforderlichen Ermessensausübung berücksichtigt.

Die auf § 14 abs. 1 satz 2 FeV gestützte anord-
nung des antragsgegners allein wegen des ampheta-
minbesitzes erweist sich hier somit als ermessensfeh-
lerhaft mit der Folge, dass der antragsteller ihr nicht
Folge leisten musste und der antragsgegner aus der
weigerung, die ärztliche untersuchung durchführen
zu lassen, nicht nach § 11 abs. 8 FeV auf die ungeeig-
netheit des antragstellers zum Führen von kraftfahr-
zeugen schließen darf.

Zwar wurden in der wohnung des antragstellers,
die er allerdings nicht allein bewohnt, drei Gramm
Marihuana, also eine Menge die auf Eigenkonsum
schließen lassen kann, sichergestellt […]. außer dieser
Menge wurden Verpackungstüten diverser Größen si-
chergestellt, so dass auch ein eventueller Besitz dieser
sichergestellten geringen Menge Marihuana einem
handel des antragstellers mit dieser Droge geschuldet
sein könnte. ob dieser sachverhalt die anordnung, ein
ärztliches Gutachten beizubringen, nach § 14 abs. 1
satz 2 FeV rechtfertigen würde, kann hier dahinste-
hen. Denn dieser sachverhalt wurde von dem antrags-
gegner im rahmen seiner Ermessensentscheidung
nach § 14 abs. 1 satz 2 FeV nicht berücksichtigt und
hat auch in der Fragestellung, die ausschließlich auf
das Betäubungsmittel amphetamin abstellt, keinen
niederschlag gefunden.

Die Entziehung der Fahrerlaubnis erweist sich hier
auch nicht nach nr. 9.1 der anlage 4 zu §§ 11, 13 und
14 FeV als rechtmäßig, wobei ein einmaliger konsum
ausreichend wäre (s. z. B. oVG rP, Beschluss vom 
7. März 2006 – 10 B 10202/06.oVG –). Der antrags-

gegner sowie der kreisrechtsausschuss bei dem an-
tragsgegner sind, wie ihre ausführungen belegen,
nicht von einem amphetaminkonsum des antragstel-
lers ausgegangen. Denn § 46 abs. 3 i.V. m. § 11 abs. 7
FeV bestimmt ausdrücklich, dass die anordnung zur
Beibringung eines Gutachtens unterbleibt, wenn die
nichteignung des Betroffenen zur Überzeugung der
Fahrerlaubnisbehörde feststeht. Durch diese Bestim-
mung hat der Verordnungsgeber zu erkennen gegeben,
dass eine Begutachtung nur bei Eignungszweifeln in
Betracht kommt, nicht jedoch, wenn die mangelnde
Eignung bereits feststeht und ohne hinzuziehung
eines Gutachters über sie entschieden werden kann.

abgesehen davon, dass der antragsgegner die Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis des antragstellers nicht auf
einen Fahrerlaubnis schädlichen amphetaminkonsum
gestützt hat, ist ein solcher Betäubungsmittelkonsum
des antragstellers auch nicht nachgewiesen.

Ein positiver nachweis auf Grund eines entspre-
chenden toxikologischen Befunds über stattgefunde-
nen amphetaminkonsum des antragstellers liegt nicht
vor. Es findet sich lediglich in der polizeilichen Mittei-
lung der Zentralen kriminalinspektion k. […] an den
antragsgegner vom 15. april 2014 der hinweis, der
antragsteller habe angegeben, gelegentlich ampheta-
min konsumiert zu haben. nähere angaben zu einem
Drogenkonsum sind nicht festgehalten. auch hat der
antragsteller die richtigkeit dieser angabe nicht mit
seiner eigenen unterschrift bestätigt (vgl. hierzu oVG
nrw, Beschluss vom 2. september 2013 – 16 B
976/13 –; VGh Bw, Beschluss vom 7. april 2014 – 10
s 404 –, beide in juris). unter welchen umständen es
zu einer entsprechenden Einlassung des antragstellers
gekommen sein soll, wird nicht offengelegt. im rah-
men der Beschuldigtenvernehmung am 14. april 2014
hat der antragsteller laut seiner Erklärung jedenfalls
keine angaben gemacht […]. Der polizeilichen Mittei-
lung vom 15. april 2014 ist auch nicht zu entnehmen,
ob der antragsteller als konsument von amphetamin
bekannt ist oder als konsument verdächtigt wird.
Denn eine entsprechende kennzeichnung fehlt in die-
ser polizeilichen Mitteilung. Vor diesem hintergrund
steht ein amphetaminkonsum des antragstellers nicht
in einer die Entziehung der Fahrerlaubnis rechtferti-
genden sicheren weise fest.

Die Entziehung der Fahrerlaubnis des antragstel-
lers mit Bescheid des antragsgegners vom 3. Dezem-
ber 2014 in Gestalt des widerspruchsbescheides vom
24. november 2015 erweist sich somit als rechtswid-
rig. Da an der Vollziehung rechtswidriger Verwal-
tungsakte kein öffentliches interesse besteht, war die
aufschiebende wirkung der anfechtungsklage […]
wiederherzustellen.
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12. Gemeinsames symposium der Deutschen Gesellschaft für
Verkehrsmedizin e.V. (DGVM) und der Deutschen Gesellschaft

für Verkehrspsychologie e.V. (DGVP)

sehr geehrte Damen und herren, liebe kolleginnen und kollegen,

herzlich willkommen zum 12. Gemeinsamen symposium der DGVM und DGVP, das am
30. 09. und 01.10. 2016 in der hansestadt rostock stattfindet. wir freuen uns, sie in der äl-
testen universitätsstadt des ostseeraumes begrüßen zu dürfen.
Das zweitägige wissenschaftliche symposium soll diesmal dem wissenschaftlichen aus-
tausch zum thema „Verkehrssicherheit auf straße, schiene, wasser und in der Luft“, aber
auch zu der intensivierung der persönlichen kontakte beitragen. 
in drei themenblöcken werden zahlreiche Übersichtsvorträge und Poster präsentiert und 
sieben themenspezifische workshops durchgeführt. Es haben sich teilnehmer aus
Deutschland, Österreich und der schweiz angemeldet. Das wissenschaftliche Programm
ist interdisziplinär ausgerichtet und legt dieses Jahr schwerpunkt auf die themen: Ver-
kehrsunfall/trauma/rekonstruktion/unklarer unfall/suizid im straßenverkehr, wasser,
schiene, Luft – spezifische Fragestellungen, alkohol und Drogen, automatisiertes Fahren
und zahlreiche verkehrspsychologische themen.
Die sieben workshops befassen sich mit den themen: Validierungskriterien für testver-
fahren, weiterentwicklung der Begutachtungsleitlinien, V-kriterien der Beurteilungskrite-
rien, Leitlinien verkehrspsychologischer interventionen – Veränderungsprozesse bei
klienten aus sicht der intervention und der Begutachtung, alkohol, Drogen & Medika-
mente, Demenz und neuropsychologische aspekte der Fahreignung sowie trauma-Bio-
mechanik.
auch dieses Jahr können nachwuchswissenschaftler ihre wissenschaftlichen arbeiten
vorstellen und mit kollegen diskutieren. aber auch allen erfahrenen wissenschaftlern aus
den Fachbereichen Verkehrsmedizin, toxikologie, Verkehrspsychologie und ingenieur-
wissenschaften wünschen wir einen fruchtbaren Gedankenaustausch und einen angeneh-
men aufenthalt in rostock.
Für den Freitagabend möchten wir sie zu einem gemütlichen Gesellschaftsabend auf dem
wasser nach warnemünde einladen.
Freuen sie sich mit uns auf ansprechende tage des wissenschaftlichen Dialogs mit lebhaf-
ten Diskussionen und auf einen Besuch in unserer schönen hansestadt.

ProF. Dr. anDrEas BÜttnEr

tagungspräsident

ProF. Dr. VoLkEr DittMann

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin e.V. 

ProF. Dr. woLFGanG FastEnMEiEr

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V.
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Bonner Institut für Rechts- und Verkehrspsychologie e.V. (BIRVp), Bonn, Deutschland

w. sChuBErt

körperliche und geistige Eignung, Verkehrssicherheit auf straßen, wasser,
Luft und schiene

in dem referat wird auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung, die rechtlichen und fachlichen Gemeinsam-
keiten sowie unterschiede hinsichtlich der Begutachtung von „Lenkerberechtigungen“ bei den verschiedenen
Verkehrsträgern (Fahrerlaubnis, Fluglizenz, Bootsführerschein, triebfahrzeugführerschein etc.) eingegangen.
Beispiele aus der Begutachtungspraxis des straßenverkehrs, dienen der nachvollziehbarkeit des Vortrags. sie
werden durch Empfehlungen für die weiterentwicklung der interdisziplinären Begutachtung bei den Verkehrs-
trägern ergänzt.

Email: info@basberlin.de

Institut für Rechtsmedizin, Universität München, Deutschland

s. kraus, M. Graw

suizide im straßenverkehr

Einleitung: in Deutschland sterben mehr Menschen durch suizid als durch tödlich verlaufende Verkehrsunfäl-
le [1]. suizidale Verkehrsunfälle spielen hierbei keine unerhebliche rolle. nachdem nur ein geringer anteil Ver-
storbener in Deutschland obduziert werden, könnte vermutet werden, dass eine nicht bekannte Zahl der Verkehrs-
unfälle eine selbsttötung als hintergrund hat. rechtsmedizinische untersuchungen können bei der klärung
helfen, ob ein unfallgeschehen, eine selbsttötung oder ein tötungsdelikt vorlag [2, 3]. Ziele: Es sollen die
hintergründe sowie Charakteristika von suiziden im straßenverkehr (auch im Vergleich mit anderen suizidme-
thoden) dargestellt werden. Material und Methode: in einer untersuchung am institut für rechtsmedizin der 
universität München wurden retrospektiv 1069 suizidale todesfälle aus den Jahren 2009–2011 untersucht und
statistisch ausgewertet. suizide, die im Zusammenhang mit dem straßenverkehr, insbesondere mit dem schie-
nenverkehr standen, wurden ausgewertet. Die Gruppe der schienensuizide wurde anderen suizidalen todesfällen
gegenübergestellt und miteinander verglichen.

Ergebnisse: suizide im straßenverkehr können durch ein Fahren mit dem Fahrzeug gegen ein hindernis oder
sich von einem Fahrzeug überfahren lassen (v. a. schienensuizide) erfolgen, wobei der anteil der erstgenannten
Methode sehr gering war (< 1 %), schienensuizide dahingegen hatten ca. 10 % des gesamten untersuchungsguts
ausgemacht. Bei beiden Methoden hatten eine höhere alkoholisierung oder die Einnahme von zentralnervös
wirksamen substanzen eine eher untergeordnete rolle gespielt. Bei schienensuiziden waren ca. dreimal so häu-
fig Männer betroffen wie Frauen. Der altersdurchschnitt betrug 48,3 Jahre. Eine häufung zeigte sich zwischen
dem 40. und dem 69. Lebensjahr. Es konnte bei dieser suizidmethode im Vergleich zu den anderen suizidme-
thoden signifikant seltener abschiedsbriefe aufgefunden werden und der suizid war seltener angekündigt wor-
den. Zusammenfassung: rechtsmedizinische untersuchungen sollten teil der kriminalistischen Ermittlungsar-
beit von todesfällen im Bereich des straßenverkehrs sein. sie können bei der Differenzierung zwischen
unfällen, suiziden und tötungen beitragen, ebenso wie zur identitätsklärung des opfers. suizide im straßenver-
kehr bergen im Vergleich zu anderen suizidmethoden ein höheres risiko, dass Dritte durch die selbsttötungs-
handlung durch physische, psychische aber auch monetäre schädigung in Mitleidenschaft gezogen werden.

L i t e r a t u r
[1] statistisches Bundesamt. startseite – statistisches Bundesamt (Destatis) [internet].

https://www.destatis.de/DE/startseite.html. Zugegriffen: 15. okt. 2014 
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[2] hausotter w (1996) Expert assessment of railroad accidents at the beginning of the industrial age – a medi-
cal historical excursion with reference to current circumstances. Versicherungsmedizin 48(4):138–142 

[3] Bonte w, Freudenstein P, sprung r. (1992) Forensic assessment of questionable railway suicides. Versiche-
rungsmedizin 44(1):15–20

Email: sybille.kraus@gmx.de

Rechtsmedizinische Epidemiologie, Institut für Rechtsmedizin, LMU, München, Deutschland

s. sChiCk, D. hEinriCh, a. waGnEr, C. hoLZMann, r. PFEiFEr, M. Graw

typische Verletzungsmuster des älteren Verkehrsteilnehmers bei tödlichen
straßenverkehrsunfällen mit tod am unfallort

tödliche straßenverkehrsunfälle von älteren Verkehrsteilnehmern werden aufgrund des demographischen
wandels zunehmen. Ältere Verkehrsteilnehmer weisen ein höheres Verletzungsrisiko auf und zum anderen füh-
ren vergleichsweise leichtere Verletzungen eher zum tod als bei Jüngeren. allerdings könnte es sein, dass bei tod
am unfallort überwiegend nicht überlebbare Verletzungsmuster sowohl bei Älteren als auch Jüngeren vorliegen.
Da ca. 60 % der tödlichen straßenverkehrsunfallopfer schon am unfallort versterben und kein krankenhaus er-
reichen, sind sie nicht in klinischen traumaregistern erfasst. um Präventionsmaßnahmen einleiten zu können, ist
es nötig, mehr über die art der Verkehrsteilnahme und der Verletzungsmuster zu wissen. alle straßenverkehrsun-
fallopfer, die im institut für rechtsmedizin München in den Jahren 2004 und 2005 obduziert wurden, und schon
am unfallort verstorben waren, liefern die Datenbasis. Die in den obduktionsgutachten beschriebenen Verlet-
zungen werden mittels der abbreviated injury scale (ais)© 2005-update 2008 [1] kodiert. Zu jedem Fall werden
die Variablen alter, Geschlecht und art der Verkehrsbeteiligung erhoben. Die altersgruppen „bis 64 Jahre“ und
„65+ Jahre“ werden hinsichtlich oben genannter Variablen, des injury severity scores (iss) und der Verletzungs-
muster verglichen. analysiert werden konnten 155 Fälle bis 64 Jahre und 39 in der Gruppe der Älteren (65+ J).
in beiden Gruppen waren mehr Männer als Frauen zu finden (je 77 % und 62 %). Die Älteren zeigten weniger
schwerverletzte körperregionen. Maximal 3 schwerverletzte körperregionen (ais3+) hatten nur 44 % der Jün-
geren aber 68 % der Älteren. Ältere mit tod am unfallort haben häufiger schwere Beckenfrakturen und thorax-
verletzungen und seltener schwere abdominalverletzungen als Jüngere, selbst wenn man Fußgänger und Fahr-
zeuginsassen getrennt voneinander betrachtet. Ältere Fahrzeuginsassen zeigen seltener schwere kopfver-
letzungen und Verletzungen der unteren Extremitäten. am häufigsten war die am schwersten verletzte körperre-
gion bei den Jüngeren der kopf (in 43 %) und bei den Älteren der thorax (in 39 %). im thoraxbereich hatten 
36 % der Älteren einen ais-schweregrad von 6, aber nur 21 % der Jüngeren. Ältere straßenverkehrsunfallopfer
weisen andere Verletzungsmuster als jüngere auf. Dies ist im Einklang mit der annahme einer erhöhten Vul-
nerabilität Älterer und deutet darauf hin, dass eine anpassung der Verletzungskriterien und verschiedener Prä-
ventionsansätze an niedrigere toleranzgrenzen der Älteren nötig ist.

L i t e r a t u r

[1] association for the advancement of automotive Medicine, aaaM: the abbreviated injury scale: 2005 up-
date 2008, Barrington, iL; 2008

Email: sylvia.schick@med.uni-muenchen.de
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Institut für Rechtsmedizin, LMU, München, Deutschland

k. BauEr, s. sChiCk, M. Graw, s. PELDsChus

Verletzungen von tödlich verunglückten Motorradfahrern

Motorradfahrer haben im Vergleich zu Pkw-insassen auch heutzutage immer noch ein deutlich erhöhtes risi-
ko, bei einem unfall verletzt oder sogar getötet zu werden. 17 % aller getöteten Verkehrsteilnehmer im Jahr 2014
waren Motorradfahrer. auf die Fahrleistung bezogen ist das risiko, als Motorradfahrer tödlich zu verunglückten,
um bis zu 16-mal höher als bei Pkw-insassen. um zielgerichtete Präventionsmaßnahmen einleiten zu können, ist
es nötig, mehr über die Verletzungsmuster von Motorradfahrern zu wissen. Dazu werden ca. 130 unfälle aus den
Jahren 2004 bis 2012, bei denen ein Motorradfahrer im straßenverkehr ums Leben kam, analysiert. Das Fallma-
terial stammt aus dem institut für rechtsmedizin der LMu München. neben einem obduktionsbericht des getö-
teten Motorradfahrers sind für jeden unfall auch Polizeiberichte, unfallanalytische Gutachten, Lichtbilder und
ergänzende unterlagen vorhanden. 

Die im obduktionsbericht beschriebenen Verletzungen werden mittels der abbreviated injury scale (ais)©

2005-update 2008 [1] kodiert. Zudem werden epidemiologische und unfallspezifische Variablen erhoben. Es
werden typische unfallsituationen sowie besonders betroffene körperregionen herausgearbeitet. Motorradfahrer
verunfallen häufig in kurven oder im Bereich von kreuzungen oder Einmündungen. Dabei erfolgt oft eine kol-
lision mit einem Pkw oder ein anprall an die angrenzende straßeninfrastruktur. Die verunfallten Motorradfahrer
erleiden ihre todesursächlichen Verletzungen häufig im Bereich kopf/nacken oder thorax. Es wird weiter unter-
sucht, inwiefern sich die zu beobachtenden Verletzungsmuster abhängig vom unfalltyp, der anprallkonstellation
oder den kollisionsgeschwindigkeiten unterscheiden. Damit soll in Zukunft eine zielgerichtete Entwicklung und
Bewertung von Präventionsmaßnahmen ermöglicht werden.

L i t e r a t u r
[1] association for the advancement of automotive Medicine, aaaM: the abbreviated injury scale: 2005 up-

date 2008, Barrington, iL; 2008

Email: klaus.Bauer@med.uni-muenchen.de

Büro für Unfallanalytik, Gebenbach, Deutschland

h. BÄuMLEr

Die aufklärung suizidaler unfallereignisse am Beispiel eines 
alleinunfalls

Einleitung: Die unterscheidung einer bewusst herbeigeführten kollision von einem Verkehrsunfall ist bei 
alleinunfällen immer dann von besonderer Bedeutung, wenn einer oder mehrere insassen des Fahrzeugs verletzt
oder getötet wurden und der Fahrer überlebte. Die juristische aufarbeitung des Geschehens hängt dann ganz we-
sentlich von der Frage ab, ob der Fahrer das kollisionsgeschehen bewusst herbeiführte oder nicht. Ziele: Ziel ist
die Darstellung der forensisch fundierten analyse eines derartigen Geschehens anhand eines konkreten Beispiels.
Material/Methode: anhand eines konkreten Beispiels werden die Methoden der Verkehrsunfallrekonstruktion
zur unterscheidung einer bewusst herbeigeführten kollision von einem Verkehrsunfall aufgezeigt. Ergebnisse:
Bei dem Beispielfall war es möglich dezidiert aufzuzeigen, dass es sich um eine bewusst herbeigeführte kolli-
sion handelte. Zusammenfassung: Bei Vorliegen entsprechender rahmenbedingungen und einer interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit ist es möglich, auch bei Vorliegen einer schwierig aufzuklärenden kollision zu unterschei-
den, ob diese bewusst herbeigeführt wurde oder ob es sich um einen unfall handelte.

Email: h.baeumler@buero-unfallanalytik.de
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BVG AöR, Berlin, Deutschland

M. hÜttEn

neues zur tauglichkeit für Fahrerinnen bei Bus und Bahn

Die aktuellen Änderungen in der Fahrerlaubnisverordnung und im schienenverkehr zur tauglichkeit der
Fahrerinnen und Fahrer werden vorgestellt und erläutert. insbesondere die aktualisierungen in den Begutach-
tungsleitlinien. speziell unter dem aspekt des demografischen wandels stellt sich die anforderung, arbeits-
fähigkeit so lange wie möglich zu erhalten und die sicherheit für alle Beteiligten, den Beschäftigten und für 
Dritte ohne Einschränkungen zu gewährleisten. Praktische Beispiele aus dem betriebsärztlichen alltag sollen
zum Verständnis beitragen.

Email: manuela.huetten@bvg.de

Institut für Rechtsmedizin, Universität München, München, Deutschland1)
Forensisch Toxikologisches Centrum, München, Deutschland2)

o. DoMinGo
1), G. roiDEr

1), a. stÖVEr
1), F. MusshoFF

2), h. saChs
2), k. BauEr

1), 
w. hELL

1), M. Graw
1)

Potenziell inadäquate Medikamente bei tödlichen straßenverkehrs-
unfällen: abgleich mit der PrisCus-Liste

Einleitung & Ziele: allein schon durch die demographische Entwicklung in Deutschland spielt die ältere Be-
völkerung eine immer größere rolle im straßenverkehr und damit auch bei Verkehrsunfällen. Bei den ca. 2.5
Millionen Verkehrsunfällen jährlich in Deutschland sind senioren besonders gefährdet. hierzu tragen neben
einer Verringerung von wahrnehmungs- und reaktionsgeschwindigkeit auch die abnehmende Leistungsfähig-
keit und erhöhte Vulnerabilität im alter bei. weiterhin ist zu berücksichtigen, dass auch (unerwünschte) wirkun-
gen von Medikamenten die allgemeine Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen können. Vor allem bei einer verän-
derten Pharmakokinetik und -dynamik, wie es bei älteren individuen häufig der Fall ist, kann sich ein höheres
risiko ergeben. Die PrisCus-Liste1 ist ein Beispiel einer auflistung von potenziell inadäquater Medikation
(PiM), die Ärzten für die Verschreibung von arzneistoffen bei älteren Personen als richtlinie dienen soll. Die
Liste nennt insgesamt 83 arzneistoffe, die bei dieser Personengruppe vermieden werden sollten. so wird z. B. die
Verschreibung von einigen arzneistoffen mit anticholinerger wirkung aufgrund des erhöhten risikos für kogni-
tive störungen nicht empfohlen. obwohl sich die PrisCus-Liste nicht primär auf arzneistoffe fokussiert, die zu
einer Beeinträchtigung der Fahrsicherheit/-eignung führen, sind doch etliche substanzen gelistet, deren wirkun-
gen zu Verkehrsunfällen zumindest beitragen können. Methode: in einer retrospektiven untersuchung wurden 50
Personen im alter über 65 Jahren, die 2011-2015 bei straßenverkehrsunfällen verstorben sind und an unserem in-
stitut obduziert wurden, auf das Vorkommen von arzneistoffen, die zu einer abnahme der kognitiven und
psychomotorischen Leistungen bei älteren Personen führen können, untersucht. standard-analytische Verfahren,
wie LC-Ms, wurden angewandt, um potenziell verkehrsunfallrelevante substanzen in den postmortalen Blut-
proben zu identifizieren. Zur möglichst genauen rekonstruktion der Verkehrsunfälle wurden die Ermittlungs-
unterlagen hinzugezogen und unfallanalytisch ausgewertet. Ergebnisse: Über 20 % der 50 untersuchten Ver-
kehrsopfer hatten in der PrisCus-Liste verzeichnete Medikamente aufgenommen. auffallend war u. a. der
wiederholte nachweis des antidepressivums amitriptylin, welches aufgrund seiner zentraldämpfenden wirkung
ein erhöhtes Verkehrsrisiko bewirken kann. Zudem konnten nicht nur substanzen aus der PrisCus-Liste nach-
gewiesen werden, die zu einem erhöhten risiko für Verkehrsunfälle führen können. Es fanden sich darüber hi-
naus auch weitere arznei- bzw. suchtstoffe, die verkehrsrelevante wirkungen aufweisen[2]. Zusammenfassung:
nicht zuletzt aufgrund von Verschreibungen von ungeeigneten Medikamenten besteht bei senioren ein erhöhtes
Verkehrsrisiko. in dieser studie wurde die Beteiligung einer für senioren potenziell inadäquaten Medikation bei
tödlichen Verkehrsunfällen untersucht. substanzen aus der PrisCus-Liste (Medikamente mit erhöhten neben-
wirkungen bei Personen mit einem alter von über 65 Jahren) sowie andere substanzen mit verkehrsrelevanter
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wirkung konnten in den postmortalen Blutproben nachgewiesen werden. Dies weist darauf hin, dass eine orien-
tierung nach PiMs bei der arzneistoffverschreibung hinsichtlich der Verkehrsunfallstatistik ebenfalls von Be-
deutung sein könnte.

L i t e r a t u r
[1] holt et al. 2010 Dtsch Ärztebl int 
[2] DruiD homepage 2015 http://www.druid-project.eu

Email: olwen.Domingo@med.uni-muenchen.de

Institut für Rechtsmedizin der Justus-Liebig-Universität, Gießen, Deutschland

D. rEinharDt

Cannabisarzneimittel und die arzneimittelzulassung

Einleitung: am 4. Mai 2016 hat das Bundeskabinett ein „Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher
und anderer Vorschriften“ (BtM-ÄndG) verabschiedet. Es ist geplant, die Versorgung von schwerkranken Pa-
tientinnen und Patienten mit Cannabisarzneimitteln zu erleichtern und den medizinischen nutzen im rahmen
einer Begleiterhebung zu erfassen (BMG, 2016). Ziele: im rahmen dieser studie werden zuerst die Möglichkei-
ten der Zulassung von arzneimitteln beschrieben, bevor anschließend die herstellung der Verschreibungs- und
Erstattungsfähigkeit für weitere Cannabisarzneimittel dargestellt wird. abschließend werden unterschiede und
Gemeinsamkeiten der beiden Verfahren herausgearbeitet und diskutiert. Material/Methode: relevante Gesetzes-
texte/-entwürfe und dazugehörige sekundärliteratur werden im rahmen einer Dokumentenanalyse analysiert.
auf Basis der analyse werden die beiden Verfahren vergleichend beschrieben. Ergebnisse: in vielen industrie-
nationen wurden einheitliche, hohe standards für die arzneimittelzulassung etabliert (iCh, 2014). Diese werden
teilweise auf europäischer, teilweise auf deutscher Ebene durch unterschiedliche Zulassungsarten sichergestellt
(BfarM, 2013; EMa, 2016). Zusätzlich kann in Deutschland z. B. im rahmen der aMnoG-Verhandlungen
noch weitere Evidenz gefordert werden, bevor eine Erstattung zulasten der Gesetzlichen krankenversicherung
(GkV) erfolgt. im BtM-ÄndG (stand 04. 05. 2016) soll für Cannabisarzneimittel (wie z. B. getrocknete Canna-
bisblüten und Cannabisextrakte) ein anderer weg gewählt werden: Über eine Gesetzesänderung sollen Cannabis-
arzneimittel für schwerkranke Menschen leichter als bisher verordnet und zulasten der GkV erstattet werden
können. wissenschaftliche Daten sollen ex post im rahmen einer Begleiterhebung, zeitgleich zum Vertrieb er-
folgen. auch die Erstattungspreise (herstellerabgabepreise) von Cannabisarzneimitteln werden nicht über die an-
sonsten bei arzneimitteln üblichen Verfahren ermittelt. Zusammenfassung: weitere Cannabisarzneimittel z. B.
von getrockneten Cannabisblüten und Cannabisextrakten sollen nicht wie andere arzneimittel zugelassen 
werden, sondern eine Gesetzesänderung soll ihre Verschreibungs- und Erstattungsfähigkeit regeln. Zum Zeit-
punkt der Einreichung des abstracts sind umfangreiche ex ante studien für die Erstattungsfähigkeit nicht geplant.
Eine Begleiterhebung soll ex post den medizinischen nutzen erfassen. auch in der Frage der Erstattungspreise
werden neue wege beschritten.

L i t e r a t u r
[1] BfarM. Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte. (2013). Zulassungsarten. abgerufen am 

12. Mai 2014 von http://www.bfarm.de/DE/arzneimittel/zul/zulassungsarten/_node.html
[2] BMG. Bundesministerium für Gesundheit. (2016). Cannabis als Medizin. abgerufen am 8. Juni 2016 von
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Institut für Rechtsmedizin, Forensische Toxikologie, Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland

J. wELtEr-LuEDEkE, M. Graw, L. D. PauL

Breaking Bad Bavaria? – Eine retrospektive studie zum 
Methamphetamin-Missbrauch im süden Bayerns

Einleitung: Methamphetamin (Crystal) ist in Deutschland in den letzten Jahren zu einem immer größer wer-
denden Problem geworden, insbesondere in den Grenzregionen der tschechischen republik.[1,2,3]. Die Zahl der
sicherstellungen ist vor allem in Bayern, sachsen und thüringen in den letzten Jahren stetig angestiegen. 2012
lag die Zahl der sicherstellungen in Deutschland bei 3.512 Fällen, 2013 stieg die Zahl auf 3.847 Fälle (+ 10 %) und 
2014 auf 3.905 Fälle (+ 2 %). Ziel: Die im institut für rechtsmedizin der LMu München erhobenen Daten der
letzten vier Jahre (2012–2015) wurden im hinblick darauf untersucht, ob die steigende anzahl der Methampheta-
min-Beschlagnahmungen in Bayern sich auch in der anzahl der positiv getesteten Fälle widerspiegelt. Ein wei-
teres interesse galt den jeweiligen Mittelwerten der Methamphetamin-konzentrationen, diese wurden auf einen
möglichen anstieg untersucht. Methoden: Es wurde eine retrospektive studie mit den im institut von 2012 bis
2015 erhobenen Daten durchgeführt. Diese Daten spiegeln Fälle der Polizeipräsidien München und oberbayern
zu Verkehrs- und kripofällen wieder und beinhalten u. a. informationen zu Delikt, den nachgewiesenen substan-
zen und die gemessenen konzentrationen im Blutplasma. Das untersuchungsgut unterliegt damit einer Vorse-
lektion durch die Polizei im hinblick auf ausfallerscheinungen oder andere Verdachtsmomente eines Betäu-
bungsmittelkonsums. Die absoluten Fallzahlen wurden einer statistischen trendanalyse unterzogen und die
jeweiligen mittleren konzentrationen wurden mittels kruskal-wallis-test analysiert. Ergebnis: Von 2012 bis
2015 wurden jeweils 2,6 / 1,9 / 2,2 / 1,6 % der Gesamtfälle bzgl. PP München und PP oberbayern, die im insti-
tut für rechtsmedizin untersucht wurden, im Blut positiv auf Methamphetamin getestet. Bei den Verkehrs-
delikten lag die Prävalenz im untersuchten Zeitraum bei 3,0 / 2,2 / 2,0 und 1,5 %. Damit ließ sich kein anstieg für
die Zahl der Methamphetaminfälle erkennen. Die gemessenen Methamphetamin-konzentrationen im Blutplas-
ma zeigten ebenfalls keine signifikanten unterschiede innerhalb der untersuchten Jahre. Zusammenfassung: im
Gegensatz zu den immer weiter steigenden Zahlen der Beschlagnahmungen in Bayern, zeigen die erhobenen
Daten für München und oberbayern keinen anstieg der auf Methamphetamin positiv getesteten Blutproben im
untersuchten Zeitraum. Die erhobenen Daten können jedoch nur eingeschränkt für eine aussage über den gene-
rellen konsum von Methamphetamin bzw. die Verbreitung der Droge in südbayern herangezogen werden, da
eine chemisch-toxikologische untersuchung nur in solchen Fällen beauftragt wird, in denen ein erster anfangs-
verdacht auf Betäubungsmittelkonsum bzw. relevante ausfallerscheinungen bestehen. Da konsumenten von 
stimulantien in der akuten Phase der wirkung im allgemeinen im straßenverkehr wenig auffällig sind, ist mit
einer ggf. höheren Dunkelziffer zu rechnen. 

L i t e r a t u r
[1] Bundeslagebild rauschgift 2012, Bundeskriminalamt 
[2] Bundeslagebild rauschgift 2013, Bundeskriminalamt
[3] Bundeslagebild rauschgift 2014, Bundeskriminalamt 

(http://www.bka.de/nn_193314/DE/Publikationen/JahresberichteundLagebilder/rauschgiftkriminalitaet
/rauschgiftkriminalitaet__node.html)
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AZT Automotive GmbH, Ismaning, Deutschland1)
Institut mensch-verkehr-umwelt (mvu), München, Deutschland2)

J. kuBitZki
1), w. FastEnMEiEr

2)

Fahrerablenkung durch moderne informations- und kommunikations-
mittel – repräsentativerhebungen in Deutschland, Österreich und der

schweiz

Einleitung: seit Verbreitung des smartphones hat auch in der sicherheitsforschung der Gegenstand Fahrer-
ablenkung durch technik sprunghaft an Bedeutung gewonnen. Die Bandbreite der Funktionalitäten elektroni-
scher informations-, kommunikations- und unterhaltungstechniken steht dabei im Blickpunkt. Die Prävalenz
der wegwendung der autofahrer zu diesen techniken liegt im zweistelligen Prozentbereich, die unfallrisiken
sind erhöht, wie naturalistic-Driving-studies zeigen. Es erscheint offensichtlich, dass eine Debatte um techni-
sche und politische Lösungen gegen die wegwendung von kraftfahrern zu modernen informationstechniken
zwingender denn je erscheint. aufklärungskampagnen haben eine öffentliche sensibilisierung erreicht, wie an-
dere studien zeigen. Doch trotz des wissens um die Gefahren nutzen Fahrer, was ihnen technisch möglich ist.

Ziel: Der Beitrag stellt eine laufende studie zur Geräteexpositionen (Besitz/Verfügbarkeit) ausgewählter in
kraftfahrzeugen nutzbarer moderner elektronischer techniken und der Prävalenz ihrer nutzung beim Fahren vor.
Einbezogen sind verbaute wie mobile Geräte bzw. Funktionalitäten sowie ausgewählte Bedienmodalitäten. Ein
zweiter schwerpunkt liegt auf der Ermittlung des damit möglicherweise verbundenen ablenkungspotentials
sowie der sozialen interaktion in der Fahrgastzelle. Vergleiche zu einer Vorstudie 2011 sollen gezogen werden.
Methodik: repräsentative telefonerhebung (Cati) mit interviews von Pkw-Fahrern in Deutschland, Österreich
und der schweiz (n = 1.600) zur Geräteexposition, nutzungsprävalenz, zu sozialen interaktionssituationen im
Fahrzeug. als wesentliche unabhängige Variablen (uV) werden Fahrleistungs-, unfall- sowie personenbezogene
Daten heranzogen. Dazu wird eine Liste zentraler abhängiger Variablen (aV) wie telefonieren während der
Fahrt, nutzung des navigationssystems abgefragt. Ergebnisse: Der Vortrag greift ausgewählte Ergebnisse he-
raus. Über 50 % der autofahrer telefonieren während der Fahrt, 47 % begehen handyverstöße und drei Viertel
der Fahrer bestätigen ablenkung durch wegwendung zu techniken im Fahrzeug (ohne handy). Berechnungen
aus 2011 zeigten bereits einen bedeutsamen Zusammenhang u. a. von handytelefonat aber auch navigatornut-
zung und unfallrate. 2016 bestätigten sich die Zusammenhänge zwischen techniknutzung und unfallrate deut-
lich und werden im Vortrag genauer vorgestellt. Ausblick: abschließend wird ein ausblick auf mögliche Maß-
nahmen rechtlicher und technischer art gegeben sowie weiterer Forschungsbedarf abgeleitet.

Email: joerg.kubitzki@allianz.de

FSD GmbH, Dresden, Deutschland

u. sChÜPPEL, J. BÖnninGEr

aspekte eines konzepts zur Prüfung hochautomatisierter Fahrfunktionen

automatisierte Fahrfunktionen werden genehmigungspflichtig sein. Dem Fahrzeuglenker wird es erlaubt wer-
den, die aufmerksamkeit für einen gewissen Zeitraum oder in spezifischen situationen von der Fahraufgabe ab-
zuwenden. Die Verantwortlichkeit zur verkehrssicheren Bewältigung der relevanten Fahraufgaben liegt dann bei
der Fahrzeugtechnik. Diese zu prüfen ist eine herausforderung, die sich in unterschiedlichem umfang bei der
Genehmigung der Fahrzeuge wie auch deren regelmäßigen technischen Prüfung stellt. Die Prüfung automati-
sierter Fahrfunktionen sollte auf der Basis von anwendungsfällen (usecases) und den sich daraus ergebenden
anforderungen erfolgen. welche anwendungsfälle zu betrachten sind, welche teilaufgaben diese beinhalten,
durch welche Funktionen diese zur realisieren sind, ist auf einer angemessen abstrakten Ebene zu definieren. in
einem gestuften Verfahren sind unter virtuellen und realen Bedingungen jeweils teilaspekte der automatisierten
Fahrfunktion zu prüfen. Dabei ist unter anderem nachzuweisen, dass die menschliche Leistungsfähigkeit zum
ausführen der Fahraufgaben – bis es zu unfällen kommt – von den automatisierten Fahrfunktionen mindestens
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ebenfalls erreicht werden. hierzu müssen geeignete simulationswerkzeuge genutzt werden. Dennoch sind 
realfahrten ebenso notwendig, um das Gesamtfahrzeug prüfen zu können. neben dem normal-anwendungsfall
unter der Variation verschiedener Bedingungen sind ebenso reaktionen auf un- oder sehr schwer vorhersehbare
situationen – wie dem ausfall einzelner komponenten oder Verwicklung in einen unfall – in die Prüfung einzu-
beziehen. Ebenso ist die Gestaltung der Mensch-Maschine-interaktion der Übergabe-Übernahme der Fahraufga-
benausführung zwischen Fahrzeug und Fahrer einzubeziehen. hierbei ist zu untersuchen, inwieweit aus der Ge-
staltung und nutzung automatisierter Fahrfunktionen neue oder veränderte anforderungen an die Fahr-
befähigung erwachsen. wenn die ausführung der automatisierten Fahrfunktion durch hochgenaue karten unter-
stützt wird, ist zu prüfen, welche reaktionen bei abweichungen zwischen karteninformationen und informatio-
nen aus der Fahrzeugsensorik erfolgen. Die zulässige ausführung der automatisierten Fahrfunktion ist abhängig
von der zugrunde liegenden software. Diese und deren konfiguration sind vom hersteller freizugeben und von
einem technischen Dienst zu genehmigen. Gleiches gilt für updates. Die Maßnahmen zum schutz vor Manipu-
lation und unerlaubtem Zugriff sind ebenfalls zu prüfen. Ein solches oder ähnliches konzept sollte der Geneh-
migung von Fahrzeugen mit hochautomatisierten Fahrfunktionen zugrunde liegen. in der unabhängigen regel-
mäßigen technischen Prüfung der Fahrzeuge mit diesen Funktionen wäre deren Prüfung möglich, zum einen
durch Prüfen der Funktion/wirkung der sensorik und aktorik, zum anderen durch prüfen auf Vorliegen einer frei-
gegebenen und genehmigten softwareversion und einer Checksumme zur Prüfung der softwarekonfiguration.

Email: jürgen.bönninger@fsd-web.de

Universität Bonn, Deutschland1)
sicher unterwegs – Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH, Wien, Österreich2)

B. sChÜtZhoFEr
1,2), r. BansE

1)

Definition und Erfassung von Verkehrsreife

Basierend auf einem breiten anforderungsprofil, welches mit hilfe verschiedener Expertengruppen in einem
formalisierten Verfahren erstellt wurde, konnte ein theoretisch fundiertes konzept der Verkehrsreife entwickelt
werden. im unterschied zu bestehenden defizitorientierten operationalisierungen wurde der Versuch unternom-
men, Verkehrsreife im sinne einer positiven Fahreignungsdefinition zu operationalisieren. in einem weiteren
schritt wurden mehre tests neu entwickelt, um alle wichtigen psychologischen Facetten des anforderungsprofils
bei Jugendlichen adäquat zu erfassen. Für die wissenschaftliche herleitung des Verkehrsreifekonzepts wurde ein
systematischer empirischer ansatz gewählt, der bereits für die Erstellung eines anforderungsprofils für Passa-
gierflugzeugpiloten erfolgreich verwendet wurde. Durch den breiten anforderungskatalog und die interdiszipli-
narität der gewählten Experten (Verkehrspsychologen aus Deutschland und Österreich sowie Fahrlehrer für die
klasse a <Motorrad> und klasse B <Pkw>) konnten verschiedene Expertisen zusammengefasst werden, um ein
möglichst erschöpfendes und empirisch begründetes verkehrspsychologisches Modell der Fahreignung vorzu-
schlagen. Die neu entwickelten tests „Gefahrenwahrnehmungs- und Copingtest GECo“, „konformitäts- und
Emotions-kontroll-skala kEks“ sowie „test zur Erfassung von wahrnehmungsgeschwindigkeit wG“ und erste
Daten zur ihrer psychometrischen Qualität werden vorgestellt.

Email: b.schuetzhofer@sicherunterwegs.at
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Nottingham Trent University, Notthingham, United Kingdom1)
University of Granada, Facultad de Psicología, Departamento de Psicología Experimental, Spanien2)

Tsinghua University, Beijing, China3)

D. CrunDaLL
1), C. Castro

2), w. ZhanG
3), P. VEntsisLaVoVa

1)

the international applicability of hazard perception testing for drivers

hazard perception skill is the ability to spot and respond to developing hazards on the road. as part of the 
licensing procedure in the uk, this skill is measured by presenting people with driving clips filmed as if through
the windscreen of a moving car. Participants press a button as quickly as possible to acknowledge any hazards
that develop during the clips, with more experienced, safer drivers pressing more quickly than less-experienced
and less-safe drivers. though there have been several criticisms of this methodology, evidence suggests that its
inclusion in the uk driving test has reduced on-road collisions. But can this test be easily exported to other coun-
tries? i report data from a number of cross-cultural studies that demonstrate that this test may not necessarily work
in countries with different driving cultures. however we have created a variant of this test, called the hazard Pre-
diction test, which appears to be a more robust measure of a driver’s ability to spot a hazard regardless of cultu-
ral background. the applicability of this new test for international driving assessment will be discussed.

Email: david.crundall@ntu.ac.uk

Verkehrspsychologe, alles-führerschein.at, Wien, Österreich

G. BartL

sicherheitsabstand – stiefkind der Verkehrssicherheit

im Frühjahr 2016 wurden 500 autofahrer/innen im alter von 18 bis 83 Jahren von Verkehrspsychologen/innen
des instituts alles-führerschein.at in Österreich zum sicherheitsabstand befragt. 42 % der Befragten halten bei
130 km/h sicherheitsabstände von 5 bis 30 Metern für richtig; das entspricht einer bis sieben autolängen bzw.
einem abstand von ca. unter 0,8 sekunden und würde bestraft werden. richtig liegen nur 14 %, sie halten ca. 50
bis 80 Meter für den richtigen Mindestabstand. Das entspricht ca. 1,5 bis 2 sekunden. nur 28 % der Befragten
gaben an, die sekundenmethode erklären zu können. in einer weiteren stichprobe wurden 500 Führerscheinneu-
linge in gleicher weise befragt. in dieser zweiten stichprobe hielten 49 % abstände von 5 bis 30 Metern für rich-
tig und nur 8 % hielten ca. 50 bis 80 Meter für den richtigen sicherheitsabstand. Jeder vierte unfall ist ein 
auffahrunfall. Die menschliche reaktionszeit beträgt bei normaler aufmerksamkeit ca. eine sekunde. Psycho-
logische tests zeigen, dass kürzere reaktionszeiten nur bei erhöhter reaktionsbereitschaft möglich sind. Für den
Verkehrsalltag ist aber eine sekunde als realistisch anzusehen. Die zweite sekunde dient als sicherheitsreserve
für Bremswegunterschiede, wie sie in der Praxis immer vorkommen. Verbesserungsbedarf besteht auf gesetz-
licher Ebene sowie bei ausbildung und Fahrprüfung.

Email: bartl@alles-fuehrerschein.at
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DGVM, AWMF-Delegierter, Homberg (Efze), Deutschland1)
DGVM, 1. Vizepräsident, Nußloch, Deutschland2

r. hEnniGhausEn
1), r. MattErn

2)

notwendigkeit der Verankerung verkehrsmedizinischer kompetenzen 
in der ärztlichen approbationsordnung sowie in der Fort- und 

weiterbildung

Der ordentliche Medizinische Fakultäten Tag (MFT) aller deutschen Medizinischen Fakultäten hat am 4. Juni
2015 in kiel einen Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) beschlossen, der in
Deutschland ab 2020 für die approbationsgebundene Medizinerausbildung verbindlich sein soll. konkrete ver-
kehrsmedizinische kompetenzen, wie die ärztliche Beratung zur Fahrtauglichkeit, sind in diesem Lernzielkata-
log nicht verankert. Ganz anders die Entschließung des 117. Deutschen Ärztetags 2014: „Der 117. Deutsche Ärz-
tetag 2014 bekräftigt die selbstverständliche Verpflichtung aller in der Patientenversorgung tätigen Ärztinnen und
Ärzte, ihre Patientinnen und Patienten auch im hinblick auf die auswirkungen ihrer Erkrankung bzw. Medika-
mentenwirkungen auf die Verkehrssicherheit und Fahreignung zu beraten, um den schutz der sicherheit der Be-
troffenen und unbeteiligter Dritter zu gewährleisten. Begründung: Die hinweise verdichten sich, dass für eine 
beträchtliche Zahl „rätselhafter“ Verkehrsunfälle akute Versagenszustände durch fahreignungsrelevante Erkran-
kungen ursächlich sind. Verkehrsunfälle älterer kraftfahrer nehmen zu. Ärztinnen und Ärzte sind auch im wohl-
verstandenen interesse ihrer Patientinnen und Patienten verpflichtet, verkehrsmedizinisch zu beraten, bei Ein-
schränkungen Maßnahmen der rehabilitation und zum Beispiel technischen Beratung zu initiieren und ggf.
Einsicht in notwendige konsequenzen zu vermitteln.“ Bundesärztekammer: tätigkeitsbericht der Bundesärzte-
kammer. Entschließungen. Dokumentation des 117. Deutschen Ärztetages in: Deutsches Ärzteblatt 111 (25), 
s. a 1157 – 1176. Das Dilemma liegt darin, dass die Verkehrsmedizin kein approbationsgebundenes Fach ist!
Verkehrsmedizinische inhalte und anforderungen sind in vielen prüfungsrelevanten Fächern gegeben – dies gilt
sowohl für die traumatologische Behandlung und rechtsmedizinische klärung von Verkehrsunfällen, als auch für
die präventive Beratung und Begutachtung der Fahrtauglichkeit bei alter, krankheit, sucht, tagesschläfrigkeit
und Verhaltensstörungen. in diesem sinne sind verkehrsmedizinische kompetenzen bei den approbationsrele-
vanten Fächern der humanmedizin, insbesondere rechtsmedizin, aber auch in den Fächern: innere Medizin,
ophthalmologie, neurologie, Psychiatrie, Öffentliches Gesundheitswesen und arbeitsmedizin sowie Chirurgie,
orthopädie und anästhesie (rettungsmedizin) abzubilden. Dies gilt sowohl für die ausbildung als auch für die
Fort- und weiterbildung in diesen Fächern. Auch der frisch approbierte Arzt/Ärztin muss von gesundheitlichen
Gefahren durch und für den (straßen)verkehr wissen und dieses wissen sowohl in seiner notfall- als auch Bera-
tungskompetenz verankern. Dazu gehört auch die Prävention, insbesondere die Fähigkeit ein Beratungsgespräch
bei Zweifeln an der Fahrtauglichkeit zu führen – es geht beim frisch approbierten Mediziner nicht um Begutach-
tungen für Behörden, sondern um screening und Prävention – dazu gehören diagnostische kompetenz und Fä-
higkeiten der Gesprächsführung, um die Zweifel an der Fahrtauglichkeit mit den betroffenen Patienten und ggf.
auch mit deren angehörigen zu besprechen. Auch die Kompetenz eine Güterabwägung – kontra ärztliche Schwei-
gepflicht vornehmen zu können, muss in der ausbildung gelernt und in der Fort- und weiterbildung vertieft wer-
den. 41 Ärzte hat der Copilot der „Germanwings“ vor seinem suizidalen absturz konsultiert! Die ärztliche Tä-
tigkeit ist kein Reparaturbetrieb; die Verantwortung endet nicht mit der Diagnostik und therapie von
körperstrukturen und körperfunktionen. Ärztinnen und Ärzte beurteilen die beruflichen und sozialen krank-
heitsfolgen und zeigen wege der öffentlichen Partizipation und gesellschaftlichen teilhabe auf. Verkehrsmedizi-
nische kompetenzen sind wesentliche Elemente sowohl der Patientenberatung und Patientenversorgung, als
auch des richtigen umgangs mit dem öffentlichen und privaten Patientenumfeld. auch wenn wir die „Verkehrs-
medizin“ nicht zu einem approbationsgebundenen Fach machen können und ihr auch keinen Facharzt-status
geben können, ist es ein besonders wichtiges Ziel der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin e.V. (DGVM)
verkehrsmedizinische kompetenzen zu schärfen und kompetentes verkehrsmedizinisches handeln durch ver-
tiefte Curricula in aus-, Fort- und weiterbildung zu fördern.

Email: rolf.hennighausen@t-online.de
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TOXILAB Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg, Deutschland1)
MVZ Labor Dessau GmbH, Dessau, Deutschland2)

r. BÖhnkE
1), D. BiGas

2), D. VinDus
1), M. BÖttChEr

2)

Manipulationsmöglichkeiten bei unbeaufsichtigter abgabe einer urinprobe

Einleitung: Die Gewinnung einer urinprobe für toxikologische untersuchungen im rahmen der Fahreig-
nungsbegutachtung muss gemäß den „Beurteilungskriterien“ (3. auflage, 2013) unter aufsicht durch entspre-
chend qualifiziertes Personal erfolgen. hierdurch wird die sichere Zuordnung der Probe zum Probanden ge-
währleistet und die Zugabe von substanzen zur Erzielung eines falsch negativen Befundes verhindert. Der
Einfluss von exogenen substanzen auf die immunchemische analytik oder direkt auf die analyten (z. B. nitrite,
Chromate) kann u. u. durch den Einsatz des „sample Check“ bzw. entsprechende oxidantientests erkannt wer-
den. anlage 4a der Fahrerlaubnis-Verordnung ermöglicht „als alternative zur sichtkontrolle“ den Einsatz von
Verfahren die eine eindeutige Zuordnung der Probe zum Probanden erlauben. Ziele: in dieser studie soll gezeigt
werden, ob für Ethylglucuronid (EtG) und thC-Carbonsäure (thC-Cooh), thC-Carbonsäure-Glucuronid
(thC-Cooh-Gluc) und Morphin falsch negative Ergebnisse durch Zugabe von ß-Glucuronidase (ßGluc) bzw.
h2o2 und Peroxidase möglich werden. Methoden: Die Bestimmung von „sample Check“ (Microgenics) und
kreatinin erfolgte am olympus au680. Der ph-wert wurde mit teststreifen bestimmt. a) EtG hydrolyse-Expe-
rimente: routineproben mit EtG konz. von 0.1-0.5 mg/L (n = 4), 0.5-1.0 mg/L (n = 26), 1.0-1.5 mg/L (n = 15)
wurden mit 10 µL ßGluc (E. coli, roche Diagnostics, 140 u/mg, ph-optimum: 6.0-6.5) pro mL urin versetzt
und nach 12 h bei rt mit einer forensisch akkreditierten LC-Ms/Ms Methode erneut vermessen (Bestimmungs-
grenze (BG) 0.05 mg/L). b) oxidations-Experimente: aufgestockte urinproben mit einer thC-Cooh konz.
von 12 ng/ml, einer thC-Cooh-Gluc konz. von 15 ng/ml und einer Morphin konz. von 30 ng/ml wurden mit
h2o2 (Merck, 30 %) in konz. von 2.7, 0.3, 0.006 bzw. 0.003 Vol.% und Peroxidase (Meerrettich, siGMa,
250-330 u/mg, ph-optimum: 6.0-6.5) bei 760, 83, 1.65 bzw. 0.83 µg/ml versetzt und nach 12 bzw. 20 h bei rt
im Vergleich zu unbehandelten Proben mit einer forensisch akkreditierten LC-Ms/Ms Methode vermessen. Bei
thC-Cooh-Gluc wurde das Verfahren bei ph-werten von 4, 6, 8 und 9 durchgeführt sowie die nachweisbar-
keit des h2o2 mittels streifentest (Drug adulteration test strips, tECo Diagnostics) geprüft. Ergebnisse: a) Von
den 45 mit ßGluc versetzten Proben war die EtG konz. bei 4 Proben nach 12 h unterhalb der BG (ausgangskonz.:
1.09, 0.95, 0.84, 0.60 mg/L). Bei 4 alkalischen urinen (> ph 7.5) war keine Änderung der EtG konz. feststell-
bar. Bei den restlichen Proben ergaben sich abnahmen von 20-30 % für 5 Proben, 30-50 % für 17 Proben, 
50-70 % für 6 Proben und 70-90 % für 9 Proben. Die hydrolyseeffizienz war abhängig von ph-wert und konz.
der Probe. „sample Check“ zeigte die Enzymzugabe nicht an. b) in den mit h2o2 und Peroxidase versetzten Pro-
ben kam es zu einer vollständigen Elimination von thC-Cooh. Morphin wurde bei diesen Bedingungen unter
die BG (12.5 ng/ml) gesenkt. thC-Cooh-Gluc wurde im ph-Bereich 4-9 unter allen getesteten Bedingungen
nach 12 h vollständig eliminiert (thC-Cooh war nicht nachweisbar). konz. von 0.006 bzw. 0.003 Vol.% h2o2

wurden durch den verwendeten streifentest nicht detektiert. Zusammenfassung: Falsch negative Ergebnisse
durch simulierte Manipulation von urinproben wurden erzielt für: a) EtG durch Zugabe von ßGluc. b) thC-
Cooh, thC-Cooh-Gluc und Morphin durch Zugabe von h2o2 und Peroxidase. Die Experimente zeigen die
notwendigkeit einer Probenabgabe unter direkter sichtkontrolle.

Email: r.boehnke@toxilab.de
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sicher unterwegs – Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH, Wien, Österreich1)
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Verkehrswesen, Wien, Österreich2)

M. sÖLLnEr
1), w. J. BErGEr

2), B. sChÜtZhoFEr
1), s. kaCEna

1), C. FanninGEr
2), 

s. riEGLEr
2), G. knEssL

1)

senaktiv: seniorenmobilität – aktiv und sicher im Verkehr bei 
Pflegestufe 0 und 1

Einleitung: Bei „senaktiv“ handelt es sich um ein vom Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds geförder-
tes Forschungsprojekt, welches interdisziplinär durchgeführt wurde. Ziele: Ziele von „senaktiv“ waren einer-
seits die untersuchung von subjektiven und objektiven Gefahrenpotenzialen im straßenverkehr für betagte Men-
schen der Pflegestufen 0 und 1, also an der Grenze zwischen selbstständiger Mobilität und immobilität.
andererseits wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der von zuständigen stellen für die Verbesserung der si-
cherheit der seniorinnen wie auch ihrer Mobilität auf Personen- sowie infrastrukturebene herangezogen werden
kann. Methode: auf Basis einer umfangreichen Literaturrecherche zum status quo aller sicherheitsrelevanten
aspekte der Personen der Pflegestufen 0 und 1 im alter von 60+ wurden Fragen für vier Fokusgruppendiskus-
sionen mit Mobilitätsexpertinnen aus den Bereichen Medizin, Verkehrspsychologie, Verkehrstechnik, Mobilität,
Politik sowie mit Betroffenen der Pflegestufen 0 und 1, deren angehörigen und Pflegekräften abgeleitet. Die Er-
kenntnisse daraus dienten als zusätzliche Quelle für die Erstellung eines Leitfadens für 100 tiefeninterviews mit
seniorinnen. abschließend wurden die resultate und abgeleiteten Maßnahmen in Expertinnenrunden im stadt-
/Landvergleich rückgekoppelt und auf ihre Dringlichkeit und umsetzbarkeit hin bewertet. Ergebnisse: Die Mög-
lichkeit, außer haus unterwegs sein zu können, ist fast ausnahmslos allen seniorinnen sehr wichtig. ihr subjekti-
ves sicherheitsgefühl wird zwar beim Zu-Fuß-Gehen oder radfahren als niedriger erlebt als bei auto- oder
ÖPnV-nutzung, ist aber generell recht hoch. Zudem weisen die Ergebnisse darauf hin, dass die eigenen Fähig-
keiten der konflikt- bzw. unfallvermeidung häufig überschätzt werden. auch sind deutliche stadt/Landunter-
schiede in den sicherheitsbedenken objektivierbar. Bedenken beim Zu-Fuß-Gehen ergeben sich vor allem wegen
der eigenen unsicherheit bzw. der angst vor stolpern und stürzen, insbesondere bei schlechter witterung oder
Beleuchtung. Die angst vor anderen (unachtsamen autolenkerinnen oder radfahrerinnen) herrscht beim Queren
der Fahrbahn vor. häufig beklagt werden zu kurze Grünzeiten, aber auch der Mangel an sitz- und ausruhmög-
lichkeiten im öffentlichen raum. Die durchschnittliche Jahreskilometeranzahl der befragten autofahrerinnen ist
mit fortschreitendem alter rückläufig, wobei Frauen im Mittel nur halb so viele kilometer zurücklegen wie Män-
ner. trotzdem fühlen sich die Befragten beim autofahren am sichersten. Einschränkungen der wahrgenommenen
sicherheit werden am ehesten beim Fahren unter schwierigen Bedingungen (nacht, schlechtwetter) sowie auf
unbekannten routen erlebt. auffrischungskurse fürs autofahren finden breite Zustimmung im sinne eines Zuge-
winns an sicherheit. Die akzeptanz von regelmäßigen Gesundheitschecks ist hoch (72 % bei Führerscheinbesit-
zerinnen über 60 Jahren), der aussage „wenn ich nicht mehr fit zum Fahren bin, würde ich einsehen, dass mir
eine Einschränkung des Führerscheins verordnet wird.“ stimmen zwar weniger, aber immerhin noch mehr als die
hälfte (56 %) zu. Zusammenfassung: interdisziplinäre Verbesserungsvorschläge auf verschiedenen Ebenen – in-
frastruktur, Fahrzeug- und Verkehrsmittelausstattung, Logistik und Gesundheitspolitik sowie personenbezogene
Maßnahmen – für stadt und Land werden vorgestellt und diskutiert.

Email: m.soellner@sicherunterwegs.de

Institut für Rechtsmedizin der Justus-Liebig-Universität, Gießen, Deutschland

B. kirsCh, C. G. BirnGruBEr, r. DEttMEYEr

trunkenheit im straßenverkehr bei verkehrsauffälligen senioren über 
70 Jahren

Einleitung: Die demographische Entwicklung in Deutschland zeigt einen stetigen prozentualen anstieg der im
seniorenalter befindlichen Bevölkerungsgruppe. Es besteht großes interesse an der Fahreignung älterer Men-
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schen, da aufmerksamkeit und reaktionsvermögen durch das alter und die altersbedingt erhöhte Morbidität be-
einflusst sein können. auch der Einfluss von alkohol auf die Fahrsicherheit verdient in dieser altersgruppe ein
erhöhtes Maß an aufmerksamkeit, bedenkt man z. B. den Einfluss einer bestehenden Medikation auf die alko-
holwirkung. Ziele: als Beitrag zur risikoeinschätzung von senioren im straßenverkehr werden Daten zu den
umständen, unter denen ältere, alkoholisierte teilnehmer im straßenverkehr auffällig geworden sind, präsentiert.
insbesondere der Grad der alkoholisierung und auffälligkeiten im Fahrverhalten in relation zum Lebensalter,
sowie in zeitlicher nähe zur auffälligen Verkehrsteilnahme finden Beachtung. hintergrund ist auch die Frage, ob
die Entwicklung eines altersadaptierten untersuchungsprotokolls sinnvoll sein kann. Material/Methoden: retro-
spektiv konnten für den Zeitraum 2009–2013 aus dem elektronischen archiv des instituts für rechtsmedizin der
JLu Gießen 404 Blutalkoholbestimmungen von Personen beiderlei Geschlechts im alter > 70 Jahren im rahmen
eines trunkenheitsassoziierten Ereignisses im straßenverkehr ermittelt werden. Zugehörige Polizeiberichte, 
ärztliche untersuchungsprotokolle sowie Ermittlungsakten der staatsanwaltschaften dazu wurden eingesehen
und ausgewertet. Ergebnisse: Das untersuchte kollektiv setzt sich aus 47 weibl. und 357 männl. Verkehrsteil-
nehmern zusammen. Bei 27,5 % der untersuchten wurde eine Bak zwischen 0,5 und 1,1 ‰ gemessen, während
63 % zum Zeitpunkt der Blutentnahme eine Bak oberhalb der 1,1 ‰-Grenze aufwiesen. Die auswertung der
medizinischen untersuchungsprotokolle ergab, dass in 46 % der Fälle störungen des Gangbildes, in 34 % stö-
rungen des Gleichgewichtes und in 42 % ausfälle im koordinationsvermögen festgestellt werden konnten; eine
Medikamenteneinnahme zeitnah zur Blutentnahme wurde von 60 % der untersuchten bejaht. in 49 % der Fälle
war eine trunkenheitsfahrt mit einem unfallereignis verbunden. 50 % der unfälle führten zu einem leichten, 
16 % zu einem schweren sachschaden; 24 % hatten leichte und 11 % schwere Verletzungen für eine am unfall
beteiligte Person zur Folge. Zusammenfassung: auf Grund der hohen Zahl der trunkenheitsfälle im seniorenal-
ter im Betrachtungszeitraum erscheint eine detaillierte analyse der die trunkenheitsfahrt begleitenden Faktoren
sinnvoll, um eine Grundlage für die risikoeinschätzung von Verkehrsteilnehmern im seniorenalter zu schaffen.

Email: benjamin.kirsch@med.uni-giessen.de

Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie, Regensburg, Deutschland1)
AO Documentation and Publishing Foundation (AOCID), Dübendorf, Schweiz2)

k. anGErPointnEr
1), a. JoEris

2), M. nErLiCh
1), a. ErnstBErGEr

1)

rückgang der Verletzungshäufigkeit bei Pkw-insassen – Eine analyse
von 24.405 Verkehrsunfällen über 2 Dekaden

Einleitung: Bereits heute liegt der Verkehrsunfall weltweit unter den topten der Letalitätsursachen, hoch-
rechnungen der who zufolge könnte er im Jahre 2030 die fünfthäufigste todesursache darstellen. im Gegensatz
dazu nehmen in einkommensstarken Ländern tödliche Verkehrsunfälle seit Jahrzehnten ab. Ziele: Die Frage ist,
ob der rückgang der Verkehrstoten auch einen rückgang der Verletzungen mit sich bringt oder aber, ob sich,
durch die Verbesserung der Medizin, lediglich die Letalitätswahrscheinlichkeit verringert hat. weiterhin sollten
Faktoren herausgearbeitet werden, welche die Morbidität beeinflussen. Material/Methode: Die Datenbank der
für Deutschland repräsentativen German in Depth accident study (GiDas) lag der untersuchung zugrunde.
untersucht wurden im Zeitraum 1990 bis 2011 insgesamt 24.405 unfälle mit 44.503 beteiligten erwachsenen
Pkw-insassen. ausgewertet wurde das primäre Verletzungsmuster nach dem abbreviated injury scale (ais),
dem injury severity sore (iss) und der Letalität. neben der univariaten statistik mit Chi-square und Mann-
whitney-u-test wurde ein multivariates logistisches regressionsmodell für die Einflussfaktoren auf die Verlet-
zungswahrscheinlichkeit verwendet. Ergebnisse: Äquivalent zur Bundesstatistik zeigte sich über den studien-
zeitraum ein Letalitätsrückgang um 68,8 % (p < 0,001). Die Verletzungshäufigkeiten nahmen über den
studienzeitraum für alle ernsthaften Verletzungsschweren (ais ≥ 2) signifikant ab (p < 0,001), ebenso konnte ein
signifikanter rückgang (–53,8 %) der iss ≥ 16 Verletzungen gesehen werden (p < 0,001). Bei der analyse der
körperregionen zeigte sich ein signifikanter rückgang (p < 0,001) der Verletzungshäufigkeit bei allen körperre-
gionen [kopf (–54,3 %), thorax (–50,0 %), abdomen (–40,0 %), wirbelsäule (–50,0 %), Becken (–53,3 %),
obere Extremitäten (–57,7 %) und untere Extremitäten (–72,5 %)]. Über das multivariable Modell ließen sich un-
abhängige Variablen mit deutlichem Zusammenhang zur unfallverhütung definieren, u. a. Gurtnutzung oder das
Vorhandensein von airbags. Die Variablen mit protektivem Einfluss nahmen über den untersuchungszeitraum
zu, wohingegen unfallkonstellationen mit hoher wahrscheinlichkeit von schweren Verletzungen über die Zeit
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abnahmen. Zusammenfassung: nicht nur die Letalitätswahrscheinlichkeit, auch die Verletzungswahrscheinlich-
keit nimmt über die Jahre in Deutschland signifikant ab. Dies ist das Ergebnis von multifaktoriellen Verbesse-
rungen, sowohl in der Medizin, der Gesetzgebung, dem straßen- als auch dem automobilbau. Ein einzelner 
sektor allein kann diese Verbesserung nicht hervorrufen. auch weiterhin müssen regierung, industrie und Me-
dizin eng zusammenarbeiten, um die Mortalität und Morbidität auf Deutschlands straßen weiter zu minimieren.

Email: katharina.angerpointner@ukr.de

Staatsanwaltschaft Hamburg, Hamburg, Deutschland1)
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Rechtsmedizin, Hamburg, Deutschland2)

M. FoCkEn
1), k. PÜsChEL

2)

kaum zu glauben: Mit Vollgas in den Blumenladen – spektakuläre 
Verkehrsunfälle aufgrund krankheit/alter

„rentner-irrfahrt in der waitzstraße – hamburgs blumigste Garage“ titelt eine Gazette. Die beliebte Einkaufs-
straße im hamburger westen gerät regelmäßig in die schlagzeilen, weil dort immer wieder Fahrzeuge, die meist
von betagten autofahrern gesteuert werden, in den schaufenstern landen. als mögliche unfallursache wird meist
das Verwechseln von Bremse und Gaspedal vermutet. aber nicht nur dort, auch an anderen orten „passieren“
immer wieder unglaubliche und unerklärlich erscheinende Verkehrsunfälle. Eine sorgfältige rekonstruktion
unter verkehrsmedizinischen aspekten kann die ursachenanalyse unter umständen unterstützen. Besonders
spektakuläre unfälle, die vermutlich auf krankheit und/oder alter der Fahrzeugführer zurückzuführen waren,
sollen vorgestellt werden. häufig sorgen diese zahlenmäßig zunehmenden Berichte über „irrfahrten“ von älteren
autofahrern für unverständnis und kopfschütteln. Da neben einem hohen sachschaden nicht selten auch tote
oder verletzte Personen zu beklagen sind, ist, vor allem im hinblick auf die älter werdende Gesellschaft und unter
Berücksichtigung der Verkehrsunfallstatistiken, auch eine mögliche konsequenz (Fahreignungsuntersuchungen,
Meldepflichten etc.) zu diskutieren. 

Email: maria.focken@t-online.de

Institut für Rechtsmedizin der Charité, Berlin, Deutschland1)
Polizei Berlin, Stab IV 31, Berlin, Deutschland2)

Büro für Unfallrekonstruktion Priester & Weyde, Berlin, Deutschland3)

s. hartwiG
1), s. GiLLE

2), M. wEYDE
3)

Multiprofessionelle unfallaufnahme und -bearbeitung – Erfahrungen mit
dem „Berliner Modell“

im Jahr 2011 wurden zeitgleich mit der Einführung der digitalen unfallaufnahme durch die Berliner Polizei
regelungen zur frühen Einbindung technischer und medizinischer sachverständiger bei der unfallaufnahme und
-bearbeitung getroffen. Das Verfahren ist inzwischen etabliert. Ziel war die Verbesserung der aufnahme und Be-
arbeitung schwerer und tödlicher Verkehrsunfälle im Berliner stadtgebiet. Durch das Verfahren konnten die
Grundlagen für unfallrekonstruktionen deutlich verbessert und eine sehr hohe obduktionsfrequenz bei todes-
fällen im Zusammenhang mit dem straßenverkehr erreicht werden. Dies führte auch zur häufigeren aufklärung
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nicht unfallassoziierter todesfälle im straßenverkehr und ableitung von Präventivmaßnahmen. anhand von aus-
gewählten Beispielen werden die Vorteile einer frühen Einbindung von sachverständigen bei der unfallbearbei-
tung und einer standardisierten implikation für gerichtliche obduktionen bei todesfällen im Zusammenhang mit
dem straßenverkehr dargestellt.

Email: sven.hartwig@charite.de

Charite Universitätsmedizin, Institut für Arbeitsmedizin, Berlin, Deutschland

w. wELZ, C. GroßE-siEstruP, G. PrEuss

Der Einfluss unterschiedlicher auditiver reize auf die aufmerksamkeit
und das reaktionsvermögen im straßenverkehr in simulierten 

Verkehrssituationen

Einleitung: im Jahr 2014 konnte in Deutschland ein anstieg der Verkehrstodesfälle um 1,1 % auf 3.377 Per-
sonen gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. unter den todesopfern sind 15,5 % Fußgänger und 11,7 %
Fahrradfahrer [1]. Dabei stieg vor allem die Zahl der jugendlichen getöteten Verkehrsteilnehmer zwischen 15 und
24 Jahren. Die konzentration auf das Verkehrsgeschehen kann durch die akustische Beschallung über kopfhörer
erheblich eingeschränkt werden. in den usa konnte eine Verdreifachung der unfalltodesopfer unter kopfhörer
tragenden Jugendlichen zwischen 2004 und 2011 verzeichnet werden [2]. Studienziel: in unserer studie wurden
die auswirkungen verschiedenartiger auditiver Beschallung auf die konzentrationsfähigkeit von teilnehmern im
straßenverkehr untersucht. Ziel sollte die Darstellung eines Zusammenhangs zwischen dem Einfluss auditiver
reize und einer daraus resultierenden Veränderung der konzentration und aufmerksamkeit in einer straßenver-
kehrssimulation sein. Methoden: insgesamt 90 Probanden (59♀, 31♂) im alter von 17 bis 49 Jahren absolvierten
einen Verkehrsaufmerksamkeitstest. Drei gleich große Probandenkollektive (n = 30) wurden mit Musik- und hör-
spielbeschallung einer kontrollgruppe gegenübergestellt. Mithilfe des wiener testsystems wurde ein verkehrs-
psychologischer test, bestehend aus fünf teilen, durchgeführt. Ergebnisse: Die Darbietung von hörspielen im 
Vergleich zu Musik oder fehlender auditiver Beeinflussung während der Durchführung eines verkehrspsycholo-
gischen tests führte in den durchgeführten tests unserer studie zu keinem signifikant schlechteren abschneiden
einer der drei testgruppen mit unterschiedlicher Beschallung. Schlussfolgerungen: Vorausgegangene studien
zeigten signifikante unterschiede im reaktionsverhalten bei unterschiedlich lauter und schneller Musik [3, 4, 5].
andere studien konnten eine abnahme der aktivierung der Gehirnanteile von 37 % in den Bereichen für räum-
liche Verarbeitung bei gleichzeitiger Darbietung von sprachinhalten nachweisen [6]. wir haben in unserer studie
keine signifikanten unterschiede zwischen dem abschneiden der drei Probandengruppen ohne auditive Beein-
flussung, mit Musikdarbietung bzw. hörspieldarbietung feststellen können. wir fanden jedoch hinweise dafür,
dass die selektive wahrnehmung für dargebotene inhalte zum hörspiel im zeitlichen Verlauf bei der hörspiel-
gruppe sinkt. Dies kann ein hinweis auf die Belastung durch die anhaltend hohe geforderte reaktionsbereitschaft
für das abschneiden in den tests sein und somit auf eine konzentrationsabnahme bei Mehrfachreizdarbietung
über längere Zeiträume deuten. 

L i t e r a t u r
[1] statistisches Bundesamt. Fachserie 8, reihe 7, Verkehr, Verkehrsunfälle,2014. wiesbaden: statistisches

Bundesamt, 2015: 45.
[2] Lichenstein r, smith DC, ambrose JL, Moody La. headphone use and pedestrian injury and death in the

united states: 2004–2011. injPrev 2012; 18(5): 287-90 doi: 10. 1136/injuryprev-2011-040161.
[3] De la Motte-haber h, Gembris h, rötter G. Musikhören und Verkehrssicherheit. Einflüsse von Musik auf

die reaktionsfähigkeit und unfallhäufigkeit beim autofahren. Berlin: tu 1985; 16.
[4] husemann B, Löffler i, Mentel a, Fella k,roßbach B, Letzel s. Musik beim autofahren- unfallrisiko er-

höht oder Fahrleistung verbessert? arbeitsmedsozialmedumweltmed 2009; 44:113.
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[5] Paridon h, springer J. Effekte von Musik per kopfhörer auf das reaktionsverhalten bei unterschiedlichen
Verkehrsgeräuschen. Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2012; 4: 192–195.

[6] Just Ma, keller ta, Cynkar J. a decrease in brain activation associated with driving when listening to so-
meone speak. Brain research (1205) 2008: 70–80.

Email: wwelz@web.de

St. Rochus-Hospital, Sucht, Telgte, Deutschland

r. wrEDE, h. sChuLZE MÖnkinG

was unterscheidet das Erleben und Verhalten von Patienten in der 
qualifizierten alkoholentgiftung vom Erleben und Verhalten der Patienten

in der opiatentgiftung?

Einleitung: Die qualifizierte Entgiftung ist ein wichtiger Bestandteil der suchtbehandlung. im klinischen all-
tag kommt es bei ca. 60 bis 70 % zu Behandlungsabbrüchen, wenn das opiat bzw. der Ersatzstoff reduziert wird.
im Gegensatz zur opiatentgiftung wird die qualifizierte alkoholentgiftung kaum abgebrochen. Ziel: der studie
war es festzustellen, inwieweit sich das Erleben und Verhalten von Patienten zwischen der alkohol- und der opi-
atentgiftung unterscheiden. Methode: im rahmen einer explorativen studie erfolgte auf zwei Entgiftungsstatio-
nen im st. rochus-hospital in telgte ein Vergleich der Entgiftungsverläufe von opiatabhängigen Patienten, die
medikamentengestützt vollständig entgiften wollten, mit alkoholkranken Patienten und mit substituierten Patien-
ten, die vom Beigebrauch entgifteten. Das Befinden wurde durch Fragebögen mit offenen antwortmöglichkeiten
erfasst und mit bipolaren ratingskalen zur selbsteinschätzung. Ergebnisse: Die alkoholkranken Patienten be-
gannen die Behandlung in schlechter Verfassung mit traurigkeit und selbstvorwürfen im sinne eines abstinenz-
verletzungssyndroms (Marlatt & Gordon, 1985). Das Befinden besserte sich stetig, und die Patienten beendeten
die Entgiftung ausgesprochen hoffnungsvoll. im Gegensatz dazu begannen die opiatabhängigen Patienten die
Behandlung in mittlerer Verfassung. Das Befinden verschlechterte sich sukzessive und verbesserte sich erst nach
dem vollständigen absetzen des Ersatzstoffs. Bei diesen Patienten trat zu Beginn kein abstinenzverletzungssyn-
drom, sondern es dominierte die sorge vor dem bevorstehenden Entzug. Das abbruchrisiko in der opiatentgif-
tung war am höchsten kurz vor dem vollständigen absetzen des Ersatzstoffs. Die Patienten, denen es körperlich
schlecht ging, nannten suchtdruck als abbruchgrund, wogegen die Patienten, denen es körperlich besser ging,
Gründe nannten, die nichts mit sucht zu tun hatten. auffällig war, dass die Einschätzungen der Patienten zum ab-
bruchzeitpunkt zwei bestimmte skalenwerte erreichten – wie eine schwelle besonders guten oder besonders
schlechten Befindens. Diese skalenwerte wurden von den Einschätzungen der Patienten, die die Behandlung re-
gulär beendeten, nicht erreicht. Zusammenfassung und Diskussion: wir vermuten, dass sich bei den opiatabhän-
gigen Patienten kein abstinenzverletzungssyndrom entwickelt, weil sie einen geringeren kontroll- und rollen-
verlust erleben und damit eine geringere hilflosigkeit (seligmann, 1984). Den abbruch der opiatentgiftung
interpretierten wir im verhaltensbiologischen sinne als schwellengeschehen, das im Zusammenhang mit der Er-
satzstoffreduktion und somit mit dopaminerg-mesolimbischen Zwischenhirnprozessen auftritt. an der schwelle
können geringe Fluktuationen des Befindens ausreichen, um den abbruch auszulösen. Daher sind Behandlungs-
abbrüche in der opiatentgiftung möglicherweise erst zu erkennen, wenn sie nicht mehr aufzuhalten sind. Zudem
müssen Behandlungsabbrüche nicht immer mit erlebbarem suchtdruck verbunden sein, sondern mit automatis-
men im Erleben und Verhalten (tiffany, 2000), die mit der sucht zusammenhängen, aber nicht suchtassoziiert
wahrgenommen werden. Zu fragen ist, ob sich die abbruchquote in der opiatentgiftung verringert, wenn das Be-
finden der Patienten innerhalb von schwellen bleibt.

Email: rolf.wrede@srh-telgte.de
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WIVW, Veitshöchheim, Deutschland1)
Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften (WIVW), Veitshöchheim, Deutschland2)

Universität Würzburg, Lehrstuhl für Psychologie I (Biologische Psychologie, Klinische Psychologie und
Psychotherapie), Würzburg, Deutschland3)

Y. kaussnEr
1,2), P. MarkEL

3), r. Baur
3), s. sChoCh

2), s. EBErt
2), P. PauLi

3)

Entwicklung und Evaluation einer Expositionstherapie in der Fahrsimula-
tion zur Behandlung von Patienten mit Fahrangst nach Verkehrsunfällen

Einleitung: nach einem Verkehrsunfall leiden in den ersten wochen bis zu 50 % der Betroffenen an Belas-
tungssymptomen, ca. 8 % entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung und weitere 30 % andere psychi-
sche störungen, wie akute Belastungsreaktionen, anpassungsstörungen oder spezifische Phobien, die zu andau-
ernder Fahrangst und Fahrvermeidung führen können. Die Expositionstherapie gilt als Methode der wahl zur
Behandlung von angststörungen, wobei zunehmend auch virtuelle Verfahren eingesetzt werden. Vereinzelte stu-
dien zur wirksamkeit einer Exposition in der Fahrsimulation sind vielversprechend, eine kontrollierte Überprü-
fung der Effektivität steht aber noch aus. Ziele: Ziel dieser Pilotstudie ist die Entwicklung und Evaluation einer
einwöchigen Blockbehandlung mit virtueller Exposition im Fahrsimulator für Patienten mit Fahrangst nach Ver-
kehrsunfällen. im Falle einer erfolgreichen Evaluation werden Fragestellungen und ansätze zur optimierung
herausgearbeitet, die in einem anschlussprojekt evaluiert werden sollen. Methode: Die virtuelle Exposition wird
in einem high-Fidelity Fahrsimulator des würzburger instituts für Verkehrswissenschaften (wiVw; s. abbil-
dung) anhand eines standardisierten therapiemanuals, das von der psychotherapeutischen hochschulambulanz
der universität würzburg entwickelt wurde, durchgeführt. Die einwöchige Blockbehandlung umfasst neben
einer ausführlichen anamnesesitzung und einer medizinischen konsiliaruntersuchung zwei vorbereitende
Psychotherapiesitzungen sowie fünf sitzungen im Fahrsimulator. Die Evaluation wird an einer stichprobe von
2 x10 Patienten mit Fahrangst (Behandlungs- und wartegruppe) durchgeführt. als erfolgreich behandelt gelten
Patienten, die am Ende der Behandlungswoche definierte Fahrübungen in einem Fahrschulwagen mit Fahrlehrer
erfolgreich absolvieren, die sie a priori als nicht bewältigbar beurteilten (Behavioral avoidance tests). Zusätzlich
wird geprüft, ob durch die virtuelle Exposition auch Depressions- oder angstsymptome sowie potentielle kon-
zentrationsschwierigkeiten verringert werden können. Zur kontrolle des Behandlungsverlaufs werden Parameter
auf kognitiver, physiologischer und behavioraler Ebene betrachtet (angstratings, herzrate, Vermeidungsverhal-
ten). Zur weiteren Evaluation des Behandlungserfolges wird sechs wochen nach der Behandlung eine telefoni-
sche Booster-sitzung durchgeführt, 12 wochen danach eine telefonische Follow-up-Befragung. Ergebnisse: Die
studie startete im november 2015. Erste Behandlungen werden voraussichtlich im april 2016 durchgeführt, so-
dass die bis dahin gewonnenen Behandlungserfahrungen im rahmen der Posterpräsentation berichtet werden
können. Zusammenfassung: im rahmen der beschriebenen Pilot-studie soll eine Expositionstherapie in der
Fahrsimulation entwickelt und an 20 Patienten mit Fahrangst evaluiert werden. sie wird in kooperation zwischen
dem wiVw und der hochschulambulanz für Psychotherapie der universität würzburg mit unterstützung des
medizinischen studienzentrums würzburg sowie der Fahrschule kwiotek durchgeführt und von der DGuV
(Deutsche Gesetzliche unfallversicherung, kennzeichen Fr232) gefördert.

Email: yvonne.kaussner@wivw.de
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abb. 1: Der statische Fahrsimulator des wiVw: Ein voll instrumentierter opel insignia dient als Mockup. 
Das frontale sichtfeld ermöglicht eine nahezu vollständige rundumsicht (300 ° horizontal, 47 ° vertikal). Die

spiegel sind als LCD-Displays ausgeführt.
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Universität Graz, Institut für Psychologie, Graz, Österreich1)
sicher unterwegs Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH, Wien, Österreich2)

M. soMMEr
1), B. sChÜtZhoFEr

2,1), M. arEnDasY
1), G. knEssL

2)

reduktion von testwiederholungseffekten durch adaptives testen

Einleitung: Verkehrspsychologische Leistungstests werden nicht nur zur Überprüfung von auffälligen kraft-
fahrzeuglenkerinnern, sondern auch zur auswahl von Berufskraftfahrerinnen sowie zur Überprüfung der wir-
kung von Medikamenten verwendet. in den beiden letztgenannten anwendungsbereichen sind testwiederholun-
gen keine seltenheit. aktuelle studien belegen, dass es durch testwiederholungen auch bei testverfahren zur
Messung der Verarbeitungsgeschwindigkeit (Gs) zu einer steigerung der testleistung kommen kann. Dieser 
Effekt wird allgemein als retest-Effekt bezeichnet. Die höhe der Leistungssteigerung variiert mit der spezifi-
schen Fähigkeitsdimension und der art der retestform. Ziel: Die vorliegende studie zielt darauf ab, ob und in-
wiefern sich retest-Effekte durch eine adaptive Vorgabe der testaufgaben minimieren lassen. Material/Metho-
de: hierzu bearbeiteten n = 520 Personen tachistoskopische testaufgaben zu zwei verschiedenen Mess-
zeitpunkten im abstand von rund 3 Monaten. Zum ersten Messzeitpunkt bearbeiteten die testpersonen entweder
eine lineare testform, oder eine adaptive testform. Zum zweiten Messzeitpunkt wurde entweder die gleiche 
lineare testform, eine lineare Parallelform, oder die adaptive testform vorgegeben. Ergebnisse: Die Ergebnisse
zeigen, dass retest-Effekte bei Verwendung einer Parallelform geringer ausfielen als bei Verwendung einer iden-
tischen retestform. Die deutlichste reduktion des retest-Effekts zeigte sich bei Verwendung einer adaptiven
testform zum ersten Messzeitpunkt. Zusammenfassung: in vorliegender studie konnte gezeigt werden, dass bei
der Messung der Verarbeitungsgeschwindigkeit testwiederholungseffekte in abhängigkeit von der testdarbie-
tungsform variieren. Eine reduktion des retest-Effekts durch adaptive testformen fiel am deutlichsten aus. Die
praktischen und theoretischen implikationen der Ergebnisse werden vor dem hintergrund aktueller Erklärungs-
ansätze des retest-Effekts diskutiert.

Email: markus.sommer@uni-graz.at

Schuhfried GmbH, Psychologie, Mödling, Deutschland

L. sChÜnEMann, G. ManDLEr, F. GrÜnstEiDEL, M. hErLE, M. VEttEr

Best-Practice Modell einer testentwicklung am Beispiel des iVPE-r

Einleitung: in der Verkehrspsychologie nehmen die Persönlichkeitseigenschaften des Fahrzeuglenkers einen
immer größeren stellenwert ein. in Österreich etwa ist die Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale bezüglich der
Verkehrsanpassung gesetzlich verankert. Dieser trend, nicht nur die körperlichen Fähigkeiten, sondern auch die
Persönlichkeitseigenschaften verkehrspsychologisch zu untersuchen, weitet sich auch international aus. Ziele:
Durch die länderübergreifende nachfrage nach verkehrsbezogenen Persönlichkeitstests verändern sich die an-
forderungen an die items dieser inventare. um diesen anforderungen gerecht zu werden, muss auch die testent-
wicklung immer ausgereifter werden. Mit dem iVPE-r wurde ein Fragebogen entwickelt, der diesen anforde-
rungen gerecht wird. Der Vortrag leitet exemplarisch durch den testentwicklungsprozess und zeigt auf, wie der
bestehende Fragebogen iVPE überarbeitet wurde. Material/Methode: alle items erhalten einen verkehrsrelevan-
ten Bezug, ebenso wurden regionsabhängige items ersetzt durch items, die sich auf internationale Verkehrsregeln
und witterungsbedingungen beziehen. Die skala selbstkontrolle wurde durch items ergänzt und erweitert, wel-
che eine situation induzieren, in der tatsächlich selbstkontrolle erforderlich ist. Die skala risikovermeidung
wurde zur leichteren interpretation umbenannt. kritikpunkte wurden aufgegriffen und im Zuge der internationa-
lisierung der verkehrspsychologischen Diagnostik anpassungen vorgenommen. Die itemgenerierung erfolgte
durch mehrere Experten. insgesamt wurden 66 neue items entwickelt. Die itemreduktion geschah zuerst inhalt-
lich. Die items wurden auf Verständlichkeit, internationalisierte ausdrücke und wiedergabe des intendierten
konstrukts geprüft, sodass schließlich 47 neue items zusätzlich mit allen 48 alten items in einer ersten Pilotie-
rungsphase vorgegeben wurden. Ergebnisse: Die erste normierungswelle erfolgte anhand von 150 Personen. im
Zuge dessen wurden itemtrennschärfen berechnet und items mit einer geringen trennschärfe, die das intendierte
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konstrukt nur schlecht repräsentierten, ausgeschlossen. Eine konfirmatorische Faktorenanalyse wurde berech-
net, um die skalenzugehörigkeit der items zu prüfen. Die antworten für die einzelnen items, welche im iVPE-r
auf einer analogskala angegeben werden, wurden dichotomisiert. Jede skala erhielt einen spezifischen, anhand
der schiefe der Verteilung berechneten, Cut-off-wert. Durch die Dichotomisierung der items war es möglich ein
logistisches Modell nach rasch zu berechnen, welches die untersuchung der Dimensionalität psychologischer
tests ermöglicht. Dadurch konnte die Eindimensionalität aller items einer skala bestätigt werden. Zusammen-
fassung: Der Vortrag geht anschaulich auf die herausforderungen der modernen testentwicklung unter Beibe-
haltung relevanter kriterien und der internationalisierung von verkehrspsychologischen Fragebögen ein. 

Email: schuenemann@schuhfried.at

Dräger Safety AG & Co. KGaA, Lübeck, Deutschland1)
Psychotherapeutische Praxis, Berlin, Deutschland2)

B. VELtEn
1), r. kosELLEk

2)

alkohol-interlocks: technik – Einsatz – sinnvolle Ergänzung der 
ambulanten Psychotherapie

Bereits 1980 kamen die ersten alkohol-interlocks zum Einsatz. Das Prinzip dieser Geräte ist bis heute dassel-
be geblieben: Gibt der Fahrer eines Fahrzeugs einen positiven atemtest vor Fahrtbeginn ab, kann er den Motor
nicht starten. nur wenn der Fahrer nüchtern ist, bzw. das Ergebnis der atemprobe unter dem eingestellten Grenz-
wert liegt, kann er die Fahrt beginnen. Die Europäische norm für alkohol-interlocks, En 50436, stellt hohe an-
forderungen an die Funktionsweise der wegfahrsperren, deren Zusatzgeräte (z. B. kamera) und die Datensicher-
heit. Die Geräte erkennen, ob eine atemprobe von einem Menschen oder durch einen Gegenstand abgegeben
wurde. Zudem erkennen sie Manipulations- und umgehungsversuche. Eine kamera kann verhindern, dass der
atemtest vom Beifahrersitz abgegeben wird, oder Maßnahmen einleiten, wenn eine Person den atemtest abgibt,
jedoch eine andere Person daraufhin die Fahrt antritt. Die aufgezeichneten Daten sind vor Zugriff und Manipula-
tion durch Dritte geschützt. Daten spielen in der sekundär-präventiven anwendung eine große rolle: sie zeigen,
ob der teilnehmer trinken und Fahren voneinander trennen kann, sich an die regeln des Programms hält und las-
sen rückschlüsse über sein zukünftiges Verhalten nach dem ausbau des Gerätes zu. Diese informationen sind in
einer begleitenden intervention oder einer ambulanten Psychotherapie für den klienten und den psychologischen
Psychotherapeuten von großem nutzen. konkretes Ziel- oder Fehlverhalten des klienten kann erkannt und an zu-
grunde liegenden Fehleinstellungen und schädigenden Gewohnheiten im alkoholkonsum kann mit psychologi-
schen Methoden gearbeitet werden. Freiwilliger Einsatz im rahmen einer therapie: Die Motivation vieler 
klienten ist das Behalten der Fahrerlaubnis nach positiver MPu. Es ist ein überzeugendes argument, die beab-
sichtigten 0,0 ‰ im straßenverkehr durch eine entsprechende kontrolle nachweisen zu können. andere klienten
kommen mit einer starken Motivation zur stabilisierung der alkoholfreien Lebensführung zur Psychotherapie.
Lernpsychologische aspekte bauen auf der nutzung eines Bonus-systems auf. Jedem erfolgreich absolvierten
initialtest folgt die unmittelbare startfreigabe für die Pkw-nutzung (positive Verstärkung des Zielverhaltens).
Eine alkoholisierung oberhalb des Grenzwertes sperrt die Pkw-Benutzung für eine definierte Zeit. hier entste-
hen lernpsychologische konsequenzen in zwei richtungen: zum einen wirkt ein strafreiz. Zum anderen hat der
kraftfahrer genau den Pkw zu starten versucht, welcher durch das eingebaute interlock die aktuell zutreffende
information liefert: alkohol in der atemluft! keine Verkehrsteilnahme als kraftfahrer! Die Vorteile des inter-
lock-Einsatzes für die therapie sind vor dem hintergrund suchttherapeutischer Erfahrungen zu sehen. Für die
Bewältigung normabweichenden trinkens und insbesondere für das rückfallmanagement ist die offenheit
gegenüber Bezugspersonen (therapeuten), von erheblichem Vorteil. Lösungsorientierte Gespräche zu den auf-
gezeichneten Daten fußen auf dem Einverständnis, die Daten zu offenbaren und unterstützen den offeneren um-
gang mit dem alkoholproblem und dessen Lösung im alltag. aus den vorliegenden Erfahrungen kann von einem
nützlichen transfer der oben beschriebenen Vorteile des interlock-Einsatzes auf den Verlauf der ambulanten
Psychotherapie gesprochen werden.

Email: bettina.velten@draeger.com
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DEKRA Akademie - MPD, Berlin, Deutschland1)
Universität, Institut für Psychologie, Leipzig, Deutschland2)

t. LiEManDt
1), P. sChariFi

1), B. koLLBaCh
1), k. rEsChkE

2)

ressourcen in verkehrspsychologischen interventionen (am Beispiel 
iFt-kurs, DEkra akademie Gmbh) – eine empirische Pilotstudie

Einleitung: Primäres Ziel verkehrspsychologischer rehabilitationsmaßnahmen, zu denen auch ein rechtsfol-
gekurs nach § 70 FeV zählt, ist die senkung der wiederauffallenswahrscheinlichkeit des betroffenen kraftfah-
rers. unabhängig von der Legalbewährung sind weitere Effekte der kursteilnahme zu erwarten, die nachfolgend
vorgestellt werden. Ziele: Die vorliegende arbeit befasst sich mit der Frage, ob das iFt-Programm in der weiter-
entwicklung durch die DEkra akademie (2003) bei verkehrsauffälligen Menschen gleichzeitig auch die psy-
chische Gesundheit durch stärkung der protektiven Faktoren und ressourcen der teilnehmer unterstützt oder
fördert. Zentrale konzepte sind in diesem Zusammenhang „resilienz“ und „ressourcen“. Material und Metho-
den: Die untersuchung gliedert sich in zwei teile: Zuerst wurde eine Vorstudie durchgeführt, danach erfolgte
eine Prä-Poststudie mit einer Experimentalgruppe. Das Erhebungsinstrument umfasst neben der Erfassung bio-
graphischer Daten eine umfangreiche testbatterie. Die auswertung erfolgt mittels sPss. Ergebnisse: Betrachten
wir die Ergebnisse aus früheren studien (kollbach, 2013), wird deutlich, dass der iFt-kurs Einfluss auf die För-
derung und unterstützung der psychischen Gesundheit der teilnehmer hat, welche durch Änderung und gleich-
zeitig aktive Beobachtung des eigenen Verhaltens als eine kurze kurzzeit-therapie wirken kann. Zusammenfas-
sung: Die ressourcenperspektive in der verkehrspsychologischen intervention wurde bisher noch nicht
konsequent umgesetzt und untersucht. Die vorgestellte untersuchung liefert Befunde, die eine Förderung von
ressourcen allgemein belegen. Ein iFt-kurs als eine Form verkehrspsychologischer intervention ist nicht aus-
reichend, Persönlichkeitseigenschaften und Lebensorientierung zu verändern. Verkehrspsychologische interven-
tionen können aber generell ressourcen signifikant aktivieren und fördern, sie leisten somit einen Beitrag zur all-
gemeinen ressourcenaktivierung und resilienzausbildung.
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Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund, Dortmund, Deutschland1)
Institut für Arbeiten Lernen Altern GmbH, Bochum, Deutschland2)

M. karthaus
1), r. wiLLEMssEn

2), s. GEtZMann
1), M. FaLkEnstEin

1)

Einfach- vs. mehrfach-punkteauffällige senioren: 
worin unterscheiden sie sich?

Einleitung: autofahren ist eine komplexe tätigkeit, bei der sensorische, motorische und kognitive Funktionen
beansprucht werden. Diese Funktionen können mit zunehmendem alter, durch Erkrankungen und/oder die Ein-
nahme von Medikamenten beeinträchtigt sein, was sich auch auf das autofahren auswirken kann. häufig werden
solche Beeinträchtigungen durch Verhaltensänderungen und -anpassungen kompensiert, um die für die Lebens-
qualität so wichtige Mobilität zu erhalten. nicht immer erfolgt die kompensation jedoch erfolgreich und es
kommt zu unfällen oder Fehlverhalten im straßenverkehr, das teilweise im Fahreignungsregister (früher: Ver-
kehrszentralregister) erfasst wird. Ziele: Ziel der vorliegenden studie, die im auftrag der Bundesanstalt für stra-
ßenwesen (Bast) durchgeführt wurde, war es, einfach und mehrfach punkteauffällige ältere kraftfahrer mitein-
ander zu vergleichen. Es galt zu untersuchen, ob die beiden Gruppen sich hinsichtlich der von ihnen eingesetzten
kompensationsstrategien, ihres Fahrverhaltens oder anderer fahrrelevanter kompetenzen oder Merkmale (kog-
nitive Funktionen, Persönlichkeitseigenschaften oder selbstbild) unterscheiden. Material/Methode: hierzu wur-
den zunächst 199 einfach- und 200 mehrfach-auffällige ältere autofahrer (72 Jahre und älter) zu den von ihnen
eingesetzten kompensationsstrategien, Fahrgewohnheiten, Persönlichkeitsmerkmalen, Einstellungen zum auto-
fahren sowie Erkrankungen und Medikamenteneinnahme telefonisch befragt. Darüber hinaus wurde eine teil-
stichprobe (n = 96) einer verkehrspsychologischen testung und einer Fahrverhaltensbeobachtung auf einer an-
spruchsvollen teststrecke durch Dortmund unterzogen. Ergebnisse: insgesamt ergaben sich nur wenige
unterschiede zwischen einfach- und mehrfach-auffälligen senioren. an erster stelle ist der signifikante unter-
schied der jährlichen Fahrleistung zu nennen, die bei den Mehrfach-auffälligen deutlich höher war als bei den
Einfach-auffälligen. nur wenige unterschiede zeigten die beiden Gruppen dagegen in ihrem kompensations-
verhalten und einzelnen kognitiven Funktionen. allerdings ergab sich ein klarer unterschied im selbstbild: Die
mehrfach-auffälligen teilnehmer schätzten ihre eigene Fahrkompetenz signifikant häufiger als „besser als jün-
gere Fahrer“ ein als die Gruppe der Einfach-auffälligen. hinsichtlich des Gesundheitszustandes und in der Fahr-
verhaltensprobe zeigten die beiden Gruppen jedoch keinerlei unterschiede. Zusammenfassung: Die vorliegende
studie liefert keine anhaltspunkte dafür, dass mehrfach-auffällige ältere autofahrer im Vergleich zu gleichaltri-
gen Einfach-auffälligen eine geringere Fahrkompetenz, größere kognitive Defizite oder große unterschiede in
Persönlichkeitsmerkmalen oder eingesetzten kompensationsstrategien aufweisen. auf der Basis der vorliegen-
den Ergebnisse sind daher weder verstärkte kontrollen noch zusätzliche auflagen für mehrfach-punkteauffällige
senioren zu rechtfertigen. um die individuelle Fahrkompetenz möglichst lange zu erhalten, empfiehlt es sich je-
doch grundsätzlich, ein Bewusstsein für mögliche altersbedingte Veränderungen wichtiger fahrrelevanter Funk-
tionen zu wecken und gegebenenfalls spezifische trainingsmaßnahmen für ältere autofahrer zu entwickeln.

Email: karthaus@ifado.de

Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Psychologie, Lehrstuhl für Kognitive Psychologie, 
Berlin, Deutschland

C. rEiMann, E. Van DEr MEEr, w. sChuBErt

alkohol im straßenverkehr – Eine kognitionspsychologische Perspektive

im Jahr 2014 fanden 13.011 unfälle mit Personenschaden unter alkoholeinfluss statt. in § 24a straßenver-
kehrs-Gesetz (stVG) wird die 0,5 Promille-Grenze benannt, die eine ordnungswidrigkeit kennzeichnet, wenn
man mit dieser Blutalkoholkonzentration am straßenverkehr teilnimmt. ab 1,1 ‰ gilt ein kraftfahrzeugführer
nach § 316 strafgesetzbuch (stGB) als absolut fahruntüchtig. Dies soll nur ein indikator für die besondere Ge-
fährdung des straßenverkehrs durch alkohol sein, denn alkohol beeinträchtigt die Leistungen eines Menschen
auf vielfältige weise. so sind nicht nur primär körperliche Funktionen wie das sehen oder das Gleichgewicht
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durch akute alkoholintoxikation beeinflusst, sondern auch verschiedenste psychofunktionale Bereiche (auf-
merksamkeit, reaktionsgeschwindigkeit, wahrnehmung etc.). Dieser Beitrag widmet sich daher der Frage, wie
in einem experimentellen setting untersucht werden kann, wie sich eine akute alkoholintoxikation sowohl auf
das arbeitsgedächtnis als auch auf aufmerksamkeitsprozesse auswirkt. Dazu erfolgt die Darstellung des kogni-
tionspsychologischen hintergrundes sowie des daraus folgenden Versuchsaufbaus. im Versuch wurden 51 Ver-
suchspersonen nach dem ausfüllen eines online-Fragebogens hinsichtlich ihrer Leistungen in zwei tests zum
arbeitsgedächtnis (osPan und ssPan) sowie einer aufgabe zur Gefahrenerkennung bei dynamischen Ver-
kehrsszenen untersucht. während des Betrachtens der Verkehrsszenen wurden die augenbewegungen mittels
Eye-tracker aufgezeichnet. Verglichen werden die Ergebnisse der Probanden im nüchternen und alkoholisierten
Zustand, wobei zusätzlich zwei Dosisabstufungen (0,5 Promille und 1,1 Promille) unterschieden werden. im an-
schluss werden resultate zur stichprobenbeschreibung dargestellt und erste auswertungsergebnisse diskutiert.

Email: Caroline.reimann@dekra.com

KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit), Wien, Österreich

s. uLriCh, k. rosino, s. waiD, k. FEst, a. asChEnBrEnnEr

„humanisierung der technik“ am weg zum automatisierten Fahren 
– studie zu Meinung, akzeptanz, sorgen und Ängsten

Einleitung & Ziele: Die technischen Funktionen im automobilsektor entwickeln sich schneller weiter als
deren handhabe Vertrauen gewinnt, die Funktionalitäten werden bei gleichbleibender menschlicher sinneskapa-
zität immer komplexer. Das kFV sieht seine Verantwortung darin, diese weiterentwicklung der Mobilität in hin-
blick auf die Verkehrssicherheit zu begleiten, um zu gewährleisten, dass bei fortschreitender automatisierung die
sorgen und Ängste der Menschen berücksichtigt und die Verkehrssicherheit mittels transparenter, standardisier-
ter kennzahlen und Verfahren umfangreich geprüft wird. Material/Methode: in einer repräsentativen studie für
die österreichische Bevölkerung (n = 1.000) wurden wissensstand sowie sorgen, Ängste, wünsche, Erfahrungen
und deren hintergründe anhand einer online-Befragung erhoben und in Folge analysiert. Diese studie ist die
erste ihrer art in Österreich. Vergleichbare studien wurden bereits in anderen europäischen Ländern und den
usa durchgeführt. Die finalen interpretationen der österreichischen studie beinhalten Gegenüberstellungen zu
den anderen internationalen studien und liefern länderübergreifende Ergebnisse. Ergebnisse: akzeptanz und Ver-
trauen in neue technologien. Das thema automatisiertes Fahren findet zwar immer stärkere Verbreitung, in der
Öffentlichkeit herrscht aber noch ein hoher informationsbedarf. um sorgen und Vorbehalten zu begegnen und in
hinblick auf Verkehrssicherheit ein erfolgreiches Fortschreiten der technologisierung zu gewährleisten, muss
der Mensch als nutzer und teil des systems mitgenommen und durch informationen Verständnis, akzeptanz und
Vertrauen geschaffen werden. Erhöhung der Verkehrssicherheit im Mischverkehr. Der hauptwunsch der Bevöl-
kerung liegt in Zusammenhang mit automatisierten Fahren eindeutig in der Erhöhung von Verkehrssicherheit.
Besondere Bedenken bestehen gegenüber Mischverkehrssituationen mit automatisierten Fahrzeugen, da erwartet
wird, dass die fehlende kommunikationsmöglichkeit zu konventionellen Fahrzeugen zu Problemen führen
würde.

Einsatz von Fahrassistenzsystemen
• nur wenige besitzen bereits jetzt ein auto, das mit automatisierten Funktionen ausgestattet ist
• Bei rund einem Viertel hat eine automatische Funktion bereits einen unfall verhindert
• oft gibt es dennoch schwierigkeiten in der nutzung bzw. mangelndes Vertrauen in die systeme
• trotz geringer Marktdurchdringung wäre die anzahl der unfälle in Österreich ohne sicherheitsassistenzsys-

teme höher als sie tatsächlich ist (siehe Grafik).
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Einstellung zu testregionen/teststrecken im öffentlichen straßennetz. in Österreich soll noch in diesem Jahr
eine teststrecke für automatisierte Fahrzeuge eröffnet werden. Die tendenz der Bevölkerung ist klar pro test-
strecke, da angenommen wir, dass nur durch umfangreiche reale tests unterschiedlichste und unerwartete Ver-
kehrssituationen erlernt und gemeistert werden können. Bedenken gibt es jedoch dabei teststrecken im Misch-
verkehr mit dem eigenen Pkw mitzubenützen. Zusammenfassung: Die Ergebnisse der studie bringen nicht nur
Einblicke zu akzeptanz, sorgen und wünschen, sondern ermöglichen auch detaillierte rückschlüsse auf die
hintergründe der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Diese informationen können direkt in Maßnahmen
rund um die weitere Entwicklung automatisierter Fahrzeuge eingebunden werden.
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nachweis synthetischer Cannabinoide in urinproben mittels immunoassays
versus LC-Ms/Ms – eine Überprüfung der diagnostischen aussagekraft

Einleitung: Die synthetischen Cannabinoide (sC) stellen eine der bedeutendsten klassen der Designerdrogen
dar. als vermeintlich legale alternative zu Cannabis gewinnt diese substanzklasse auch bei Fragestellungen im
Zusammenhang mit dem Fahren unter Drogeneinfluss und in der Fahreignungsdiagnostik an Bedeutung. um
dem Bedarf an kostengünstigen nachweismethoden nachzukommen wurden in den letzten Jahren vermehrt im-
munchemische Verfahren zur Detektion von Metaboliten sC entwickelt. allerdings stellen die chemisch-struktu-
relle Vielfalt dieser stoffklasse und die hohe Dynamik, mit der ständig neue stoffe auftauchen, für einen zuver-
lässigen nachweis hohe anforderungen an die verwendeten antikörper. Ziele: um die Eignung dieser
immunoassays (ias) für den nachweis stärker verbreiteter sC im sinne eines konsumbeweises oder einer ab-
stinenzkontrolle zu betrachten wurden zwei kommerziell erhältliche kits getestet. Material/Methode: im Zeit-
raum von Januar bis Juni 2015 wurden authentische urinproben aus abstinenzkontrolluntersuchungen auf sC
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gesammelt. alle Proben wurden mit einer qualitativen LC-Esi-Ms/Ms-Methode analysiert, welche die haupt-
metaboliten von 45 sC erfasst und die aktuell verbreiteten stoffe weitestgehend abdeckt. aus diesem kollektiv
wurden konsekutiv 100 negative und 100 konsekutive Proben, die positive auf Metaboliten eines einzigen sC ge-
testet wurden, in die studie eingeschlossen. Die Proben wurden verblindet und anschließend mittels zweier ias
(„synthetic Cannabinoids-1“-kit und „synthetic Cannabinoids-2“-kit, immunalysis, Pomona, Ca, usa) analy-
siert. Ergebnisse: Bei der Verwendung der vom hersteller empfohlenen Cutt-offs ergaben sich für die kombi-
nierte analyse mit beiden ias eine sensitivität von 2 % und eine Genauigkeit von 51 %. Die mittels des Jwh-
018-kits „synthetic Cannabinoids-1“ positiv getesteten Proben enthielten Metaboliten des sC thJ-018
(bestätigt durch LC-Ms/Ms). Dies lässt sich durch die große chemisch-strukturelle Ähnlichkeit zwischen Jwh-
018 und thJ-018 erklären. urinproben, die nur Metaboliten der substanzen 5F-PB-22, aB-ChMinaCa, aB-
FuBinaCa, aDB-ChMinaCa, aM-2201 oder MDMB-ChMiCa enthielten, wurden durch keinen der beiden
ias positiv getestet. Diese Ergebnisse deuten auf eine unzureichende kreuzreaktivität der antikörper bezüglich
Cannabimimetica der „neueren Generationen“ und/oder zu geringe sensitivität der ias hin. Eine halbierung der
ia Cutt-offs führte zu einer sensitivität von 7 %, erhöhte jedoch nicht die diagnostische aussagekraft der tests.
Zusammenfassung: in anbetracht der vorliegenden studienergebnisse muss von der Verwendung der evaluierten
immunchemischen schnelltest abgeraten werden, da die analyseergebnisse keine zuverlässige Beurteilung hin-
sichtlich eines konsumbeweises bzw. abstinenzbelegs ermöglichen. Es ist zu erwarten, dass ähnliche Produkte
anderer anbieter eine vergleichbar schwache diagnostische aussagekraft aufweisen.
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konsum synthetischer Cannabinoide in Cannabis-abstinenzkontroll-
programmen

Einleitung: synthetische Cannabinoide werden häufig als legale alternative zu Cannabis angesehen und haben
sich seit einigen Jahren fest auf dem Drogenmarkt etabliert. Ein weiteres häufig genanntes konsummotiv ist die
annahme, dass diese substanzen in standard-Drogentests nicht detektiert werden. Diese annahme trifft insofern
häufig zu, als in abstinenzkontrollprogrammen im rahmen von gerichtlichen auflagen oder der Fahreignungs-
diagnostik in den meisten Fällen keine analyse auf synthetische Cannabinoide veranlasst wird. Bislang gibt es
allerdings kaum verlässliche Daten zur Größe des anteils der teilnehmer an abstinenzkontrollprogrammen, der
sich auf den konsum dieser „Legal highs“ einlässt und damit versucht, die abstinenzkontrolle zu unterlaufen.
Ziele: Ziel der durchgeführten studie war es, die Prävalenz des konsums synthetischer Cannabinoide innerhalb
eines kollektivs, das auf Cannabis-abstinenz kontrolliert wurde, zu ermitteln. Material/Methode: im Zeitraum
von Januar bis november 2015 wurden 852 anonymisierte abstinenzkontroll-Proben aus zwei deutschen
Bundesländern gesammelt. 294 urinproben stammten aus dem Freistaat Bayern, die Übrigen 558 aus Baden-
württemberg. alle Proben wurden routinemäßig auf Cannabis getestet, nicht jedoch auch synthetische Cannabi-
noide. Zum screening auf synthetische Cannabinoide wurde eine qualitative LC-Esi-Ms/Ms Methode verwen-
det, welche die hauptmetaboliten von 57 synthetischen Cannabinoide erfasst und alle derzeit relevanten stoffe
abdeckt. Ergebnisse: in 56 der urinproben konnte eine aufnahme synthetischer Cannabinoide nachgewiesen
werden (Gesamt-Prävalenz von 6,6 %). insgesamt wurden Metaboliten von mindestens 13 verschiedenen sub-
stanzen nachgewiesen. Die am häufigsten vertretenen Cannabimimetica waren MDMB-ChMiCa (in 55 % der
positiv getesteten urinproben), aB-FuBinaCa bzw. FuB-aMB (34 %) und aB-ChMinaCa (21 %). in 46 %
der positiven Fälle wurden Metaboliten eines einzigen synthetischen Cannabinoids nachgewiesen, in 23 % waren
es Metaboliten von zwei substanzen, in 22 % waren es drei oder mehr (bis zu fünf) substanzen. in dem kollek-
tiv aus Bayern zeigte sich mit 11 % eine merklich höhere Positivrate als in dem kollektiv aus Baden-württem-
berg von 4,3 %. Zusammenfassung: Die studiendaten machen deutlich, dass unter dem Druck einer Cannabis-
abstinenzkontrolle ein nicht zu vernachlässigender anteil der Probanden auf den konsum synthetischer
Cannabinoide umsteigt. Da diese substanzen wesentlich gefährlicher sind als Cannabis sollte bei einem sinnvol-
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len Drogenscreening-Programm zwingend auch auf synthetische Cannabinoide untersucht werden. aufgrund der
fortlaufenden struktur-chemischen Veränderungen der wirkstoffe können immunchemische nachweisverfahren
nicht zielführend sein, sodass ständig aktualisierte LC-Ms-Methoden vorzuziehen sind.

Email: florian.franz@uniklinik-freiburg.de
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F. sPorkErt, M. auGsBurGEr, C. wiDMEr, r. sELZ, B. FaVrat

Verlässlichkeit von Ethylglucuronid-Bestimmungen im haar im rahmen
der Fahreignungsabklärung

Einführung: Ethylglucuronid (EtG) im haar ist als Biomarker für die Fahreignungsabklärung weit verbreitet.
Dabei werden Entscheidungsgrenzen für die Beurteilung der trinkgewohnheiten angewendet. Ein 30 pg 
EtG/mg haar Cutoff wird als geeignet angesehen, zwischen einer durchschnittlichen wöchentlichen Ethanol-
aufnahme von mehr oder weniger als 420 g zu unterscheiden. Da diese Grenze im allgemeinen mit rechtlichen
oder administrativen konsequenzen verbunden ist, wird eine verlässliche EtG-Bestimmung erwartet. Ziel: um
die Zuverlässigkeit der EtG Messung in der routine beurteilen zu können, wurden alle haarproben, welche in
einer ersten Bestimmung EtG-konzentration zwischen 30 und 70 pg/mg aufwiesen, einer Bestätigungsanalyse
unterworfen. Methode: wenn verfügbar, wurde das entsprechende segment einer unabhängigen zweiten haar-
strähne für die Bestätigung gewählt. Die segmentlänge wurde initial gemäß kundenauftrag oder anamnese ge-
wählt. 30 mg des geschnittenen haarsegments wurden in einer kugelmühle pulverisiert und anschließend mit
wasser extrahiert. Der gereinigte und konzentrierte Extrakt wurde dann mittels LC-Ms/Ms Messung auf EtG
analysiert. Zwei handelsübliche haarreferenzmaterialien werden jeweils für die interne Qualitätskontrolle einge-
setzt. Ergebnisse: 62 von 491 haarproben der Lausanner Verkehrsmedizin im Zeitraum september 2015 bis März
2016 wurden erneut auf EtG analysiert. Eine Bestätigung der klassifizierung nach soht- und sGrM-richtli-
nien wurde in 57 von 62 Fällen (92 %) erhalten. Die durchschnittliche abweichung von der ersten Messung be-
trug ± 30 % (Bereich 0 % bis 67 %). im Vergleich dazu lagen die Variationskoeffizienten von vier zwischen 2014
und 2016 verwendeten internen Qualitätskontrollen im Bereich von 18 bis 25 %. ringversuche durch die soht
ergaben im Durchschnitt Variationskoeffizienten zwischen 25–35 % für die Jahre 2011–2015. Der Grund für die
geringere reproduzierbarkeit im Vergleich zu internen Qualitätskontrollen ist sicherlich die Probeninhomoge-
nität aufgrund der Verwendung eines unabhängigen zweiten haarstrangs. Zusammenfassung: Die haaranalyse ist
aufgrund von inhomogenität der haare verschiedener Entnahmestellen größeren Variationen unterworfen als 
die analyse flüssiger Matrices, während die Messunsicherheit homogener haarproben mit den biologischen
Flüssigkeiten vergleichbar ist. auch wenn der 30 pg/mg Cutoff bereits einen analytischen Fehler von etwa 25 %
impliziert, kann eine falsche klassifizierung des alkoholkonsums nicht ausgeschlossen werden. Bestätigungs-
analysen sollten daher im Zweifelsfall in Betracht gezogen werden.

Email: frank.sporkert@chuv.ch
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Stand der wissenschaftlichen erkenntnisse zur feststellung
einer mangelhaften trennung von cannabiskonsum und fahren

anhand der konzentration von tetrahydrocannabinol 
(thc) im Blutserum

Scientific evaluation on the ability to separate driving from 
cannabis consumption on the basis of tetrahydrocannabinol 

(thc) concentrations in blood serum

Einleitung
Die Grenzwertkommission hat in der Zeitschrift Blutalkohol [1] eine empfehlung ver-

öffentlicht, nach welcher im Sinne von nr. 9.2.2 der anlage 4 zur fahrerlaubnisverord-
nung (feV) ab einer konzentration von 3,0 ng tetrahydrocannabinol (thc) pro ml Blut-
serum (inkl. Messfehler) von fehlender trennung zwischen cannabiskonsum und fahren
auszugehen sei. hintergrund dieser empfehlung war ein urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts [6], in dem davon ausgegangen wurde, dass ab einer thc-konzentration von 
1,0 ng/ml Serum eine zur annahme fehlender fahreignung führende Gefahr für die 
Sicherheit des Straßenverkehrs nicht auszuschließen sei. Dieses erfolgte nach sachver-
ständiger Beratung in der Vorinstanz vor allem auf der Grundlage einer rechtlichen wür-
digung des Sachverhalts; der naturwissenschaftliche erkenntnisstand wurde revisions-
rechtlich nicht überprüft. 

im folgenden sollen der derzeitige Stand der medizinisch-toxikologischen erkenntnisse
dargestellt und die empfehlung der Grenzwertkommission aus wissenschaftlicher Sicht
begründet werden. Das hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Dauer von cannabiswirkun-
gen und der Möglichkeit, diese mit thc-konzentrationen zu korrelieren.

Regelungen der FeV bezüglich Cannabiskonsum
ein inhaber einer fahrerlaubnis erweist sich als ungeeignet zum führen von kraftfahr-

zeugen, wenn erkrankungen oder Mängel nach anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 feV vor-
liegen. Bei eindeutigem Vorliegen solcher hat die Behörde die fahrerlaubnis ohne weitere
prüfung zu entziehen. wenn jedoch tatsachen nur den Verdacht des Vorliegens einer er-
krankung oder eines Mangels begründen, hat die fahrerlaubnisbehörde diesen durch eine
ärztliche untersuchung (§ 11 [2] feV) zu überprüfen. nach § 14 (1) Satz 3 feV kann die
Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens angeordnet werden, wenn
gelegentliche einnahme von cannabis vorliegt und weitere tatsachen Zweifel an der eig-
nung begründen.
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Gemäß nr. 9.2.1 der anlage 4 zur feV ist bei regelmäßigen cannabiskonsumenten
keine fahreignung gegeben; nach nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV kann die fahreignung
bei gelegentlichem cannabiskonsum aber unter bestimmten Bedingungen bejaht werden,
wobei der Beurteilung der Bereitschaft zur trennung von konsum und fahren die wesent-
liche Bedeutung zukommt. wird es in einem konkreten fall als erwiesen angesehen, dass
konsum und fahren nicht ausreichend getrennt wurden, kann der führerschein auch bei
gelegentlichem cannabiskonsum ohne weitere ärztliche oder medizinisch-psychologische
untersuchung entzogen werden. wissenschaftlich definierte kriterien zur sicheren unter-
scheidung zwischen einem gelegentlichen oder regelmäßigen cannabiskonsum einerseits
oder zum nachweis einer mangelhaften trennung andererseits, existieren derzeit nicht.
eine umfrage unter den Bundesländern hat ergeben, dass unterschiedliche kriterien für
die feststellung mangelhafter trennung und dem entzug der fahrerlaubnis ohne weitere
prüfung angewendet werden. aus diesem Grund hatte die Grenzwertkommission eine wis-
senschaftlich begründete empfehlung veröffentlicht [1].

Trennungsvermögen und -bereitschaft
in der fehlenden trennung zwischen cannabiskonsum und führen eines kraftfahrzeugs

liegt nach der rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein die fahreignung aus-
schließender charakterlich-sittlicher Mangel vor, der darin besteht, dass der fahrerlaub-
nisinhaber trotz einer im einzelfall anzunehmenden oder jedenfalls nicht ausschließbaren,
durch Drogenkonsum bedingten fahruntüchtigkeit nicht bereit ist, vom führen eines
kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr abzusehen. als Maßstab für ein ausrei-
chendes trennungsvermögen bei gelegentlichem konsum wird in der urteilsbegründung
[6] angenommen, dass erst dann wieder ein kraftfahrzeug geführt werden darf, wenn eine
Beeinträchtigung verkehrsrelevanter eigenschaften durch die einnahme von cannabis
unter keinen umständen mehr eintreten könne. Von fehlender fahreignung könne ausge-
gangen werden, wenn ein konsument, der typischerweise weder die eingenommene Dosis
noch den wirkstoffabbau und wirkungsverlauf kenne, eine Beeinträchtigung seiner fahr-
tüchtigkeit in kauf genommen habe. 

in diesem kontext wird häufig der Begriff „trennungsvermögen“ benutzt, der im wört-
lichen Sinne eine fähigkeit beschreibt. tatsächlich liegt dem fahren in zeitlicher nähe
zum cannabiskonsum aber in erster linie eine mangelnde Bereitschaft zugrunde, auf das
fahren zu verzichten. Daher beschreibt der Begriff „trennungsbereitschaft“ den kern des
problems besser. 

Dauer von Cannabiswirkungen
Zur Dauer von cannabis-wirkungen finden sich in der wissenschaftlichen literatur nur

wenige konkrete feststellungen. als international akzeptierter wissenschaftlicher er-
kenntnisstand kann gelten, dass in leistungstests nachweisbare Beeinträchtigungen dosis-
abhängig und in den ersten zwei Stunden nach dem konsum besonders ausgeprägt sind
sowie in den nachfolgenden Stunden stark nachlassen [3, 7, 16]. teilleistungen können
noch 6–8 Stunden nach konsum beeinträchtigt sein [11], insbesondere bei hoher canna-
bisdosierung [18]. Darüber hinaus wird es für möglich gehalten, dass effekte in flugsimu-
latorstudien bis zu 24 Stunden nach konsum festgestellt werden können [7, 14]. 

Bei chronischen konsumenten können effekte im Sinne eines entzugssyndroms (in
icD-10 als f12.3 codiert, „psychische und Verhaltensstörungen durch cannabinoide: ent-



Blutalkohol Vol. 53/2016

411

zugssyndrom“) einige tage nach Beginn der abstinenz nachgewiesen werden [4], die in
ihrer ausprägung und intensität einem nikotinentzug vergleichbar seien.

Verlauf der Konzentrationen von Tetrahydrocannabinol (THC) im Blutserum nach
Cannabiskonsum

Das Bundesverwaltungsgericht ging in seiner entscheidung von der annahme aus, bei
gelegentlichem konsummuster sei thc nur 4–6 Stunden nach dem letzten konsum im
Serum nachweisbar. Dieses entspricht nicht dem derzeitigen wissenschaftlichen kenntnis-
stand. Die jetzt etablierten modernen analysenverfahren sind so empfindlich, dass thc
im Spurenbereich sehr viel länger im Serum nachgewiesen werden kann. Bereits 2004 war
es für eine Gleichbehandlung von Betroffenen erforderlich, einen Grenzwert festzulegen,
der es im Sinne der prävention und Gefahrenabwehr im einzelfall noch als möglich er-
scheinen lässt, dass eine Beeinflussung zum Vorfallszeitpunkt noch vorgelegen hat. Dieses
erfolgte durch die entscheidung im urteil des Bundesverfassungsgerichts [5], erst ab
einem wert von 1 ng/ml die erfüllung eines tatbestands nach § 24a (2) StVG in Betracht
zu ziehen. 

in der regel lässt sich der zeitliche abstand zum konsumzeitpunkt in der praxis nicht
ermitteln. Bei einer anzunehmenden wirkdauer von ca. 6 Stunden zeigte sich in einer aus-
wertung kontrollierter Studien [21], dass bereits 6 Stunden nach konsum einer nach allge-
meiner praxiserfahrung realistischen konsumeinheit von cannabis (35 mg thc/70 kg
körpergewicht) die thc-konzentration bei mehr als der hälfte der 29 probanden deutlich
unter 1,0 ng/ml lag, 95 % der werte lagen unter 1,5 ng/ml. aus einer an zahlreichen Stu-
dienergebnissen überprüften regressionsformel [10] ergibt sich, dass eine konzentration
von 0,5 ng/ml einem konsumzeitpunkt vor maximal 17,5 Stunden (oberes 95 %-konfi-
denzintervall) entspricht. Somit ist aus wissenschaftlicher Sicht eine konzentration von
1,0 ng thc pro ml Serum (ausgehend von 0,5 ng thc/ml Serum inklusive eines Zuschla-
ges von 100 % für die Messunsicherheit) als Grenzwert zu begründen, ab dem eine can-
nabisbeeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann. 

Bezüglich der trennungsbereitschaft lässt es sich daher auch aus wissenschaftlicher
Sicht begründen, dass ab einer thc-konzentration von 1,0 ng/ml Serum bei seltenem
oder gelegentlichem cannabiskonsum (im Bereich von 1 x pro woche oder seltener) eine
mangelhafte trennung zwischen konsum und fahren in einem konkreten fall als erwiesen
angenommen werden kann.

in den letzten jahren wurden mehrere Studien zu thc-konzentrationsverläufen bei pro-
banden, die zuvor regelmäßig cannabis konsumiert hatten, veröffentlicht (18 probanden
mit überwiegend täglichem konsum [12], 30 probanden mit überwiegend täglichem kon-
sum [2] 16 personen mit täglichem konsum [20]). Diese zeigen, dass eine thc-konzen-
tration von 1,0 ng/ml im Blutserum noch einige tage, möglicherweise auch mehr als 
2 wochen [2], nach dem letzten konsum feststellbar sein kann (z. B. im Median 1,1 ng/ml
thc und 9,3 ng/ml thc-carbonsäure 7 tage nach dem letzten konsum [12]). Dieses
wird darauf zurückgeführt, dass sich der wirkstoff thc bei wiederholtem konsum im
körper anreichert. entsprechend dem konzentrationsgefälle wird auch in phasen der ab-
stinenz thc an das Blut abgegeben, was zu messbaren konzentrationen führt. in allen
Studien wird das von den teilnehmern selbst angegebene konsumverhalten berichtet; eine
sichere abschätzung, ab welcher konsumhäufigkeit dieses phänomen relevant wird, ist
derzeit nicht möglich. Da auch in der feV die konsumfrequenz mit „regelmäßig“ und „ge-
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legentlich“ nur unzureichend definiert ist, kommt es in Betracht, dass eine als nur gele-
gentlich konsumierend einzustufende person noch thc-konzentrationen von 1,0 ng/ml
oder mehr aufweist, obwohl der letzte konsum bereits 24 Stunden oder länger zurücklag.

Korrelation von Cannabiswirkungen mit THC-Konzentrationen
es ist allgemeiner wissenschaftlicher konsens, dass es nur eine sehr grobe korrelation

zwischen cannabiswirkungen und konzentrationen von thc im Blutserum gibt [9]. ein
erhöhtes unfallrisiko findet sich bei thc-Serumkonzentrationen ab 4 ng/ml [8, 13, 15,
17]. in der sog. Maastricht-Studie [19], auf die im rahmen der urteilsbegründung des
Bundesverwaltungsgerichts mehrfach verwiesen wurde [6], wurde die korrelation von
leistungsdefiziten mit wirkstoffkonzentrationen von thc im Serum untersucht. entge-
gen der annahme in der Begründung des Bundesverwaltungsgerichtsurteils konnte in die-
ser Studie jedoch kein Beweis erbracht werden, dass unter 2 ng thc/ml Serum lei-
stungsbeeinträchtigungen vorlagen. erst zwischen 2 und 5 ng thc/ml Serum zeigte sich
in einem der tests (critical tracking task: trackingaufgabe, welche vom nutzer die Sta-
bilisierung eines dynamischen, instabilen elementes auf einem Bildschirm fordert) eine
signifikante leistungsverschlechterung, in allen weiteren tests erst zwischen 5 und 10 ng
thc/ml Serum [19]. 

Schlussfolgerungen
cannabiskonsumenten sind als fahrungeeignet anzusehen, wenn regelmäßig konsumiert

oder mangelhaft zwischen fahren und cannabiskonsum getrennt wird. kann eine der 
beiden konditionen als erwiesen angesehen werden, kann die fahrerlaubnisbehörde die
fahrerlaubnis sofort entziehen. in allen anderen fällen können die Zweifel an der fahr-
eignung durch eine ärztliche oder medizinisch-psychologische untersuchung geklärt wer-
den. Die Verfasser halten es angesichts dieser milderen Möglichkeiten als alternative für
geboten, an den nachweis der fahrungeeignetheit infolge cannabiskonsums alleine auf
der Grundlage einer thc-Blutserumkonzentration den anspruch zu stellen, dass ein
Grenzwert die fahrungeeignetheit jenseits vernünftiger Zweifel beweist.

wissenschaftlicher konsens ist, dass cannabiswirkungen höchstens 24 Stunden nach
dem konsum anhalten, für länger anhaltende wirkungen gibt es derzeit keine wissen-
schaftlichen Belege. Daher erfüllt eine wartezeit von 24 Stunden den im urteil des
Bundesverwaltungsgerichts angelegten Sicherheitsmaßstab, dass eine Beeinträchtigung
verkehrsrelevanter eigenschaften durch cannabis dann unter keinen umständen mehr zu
erwarten ist. 

eine thc-konzentration ab 1,0 ng/ml, gemessen in Serum oder plasma, korreliert bei
seltenem oder gelegentlichem konsum zeitlich mit der Möglichkeit des fortbestehens
einer wirkung, womit eine mangelhafte wartezeit nach dem konsum anzunehmen wäre.
Bei noch als gelegentlich einzustufender konsumhäufigkeit ist es jedoch möglich, kon-
zentrationen oberhalb von 1,0 ng thc/ml Serum auch mehr als 24 Stunden nach dem letz-
ten konsum nachzuweisen, sodass eine mangelhafte trennung von konsum und fahren
dann nicht ohne weiteres als erwiesen angesehen werden kann. 

Der von der Grenzwertkommission vorgeschlagene Grenzwert von 3,0 ng thc/ml
Serum berücksichtigt, dass einerseits verkehrsrelevante cannabiswirkungen nach Stu-
dienlage erst ab 2,0 ng/ml feststellbar sind, und andererseits konzentrationen oberhalb
dessen bei einem länger als 24 Stunden zurückliegendem konsum nur durch eine erheb-
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liche anreicherung nach regelmäßigem cannabiskonsum erklärt werden können. Da die
anwendung eines solchen Grenzwerts schwerwiegende konsequenzen nach sich zieht, ist
in dem Grenzwert ein Sicherheitszuschlag von 1,0 ng thc/ml Serum enthalten, der die
Messunsicherheit berücksichtigt. Somit kann eine thc-konzentration ab 3,0 ng thc/ml
Serum als nachweis einer durch cannabiskonsum begründeten fahrungeeignetheit emp-
fohlen werden, da dann entweder keine trennungsbereitschaft oder ein regelmäßiger can-
nabiskonsum vorlag. 

allerdings können die in vielen fällen vorliegenden niedrigeren thc-konzentrationen
zwischen 1,0 und 3,0 ng thc/ml Serum Zweifel an der fahreignung rechtfertigen, da eine
mangelnde trennungsbereitschaft bereits bei solchen werten in Betracht kommt. für alle
derartigen fälle sieht die feV nach § 14 (1) Satz 3 eine medizinisch-psychologische
untersuchung vor.

Z u s a m m e n f a s s u n g  
ab einer konzentration des cannabiswirkstoffes tetrahydrocannabinol (thc) von 1,0 ng/ml im Blutserum

kann das Vorliegen verkehrsmedizinisch relevanter leistungsdefizite nicht ausgeschlossen werden; daher gilt ab
diesem wert der objektive tatbestand des § 24a (2) StVG als erfüllt. in abhängigkeit von der konsumfrequenz
kann es aber sein, dass eine derartige konzentration auf einen konsum zurückgeht, der mehr als 24 Stunden vor
der fahrt stattgefunden hat. Da in diesem fall sicher keine relevante cannabiswirkung mehr vorliegt, sind thc-
konzentrationen, die nur wenig oberhalb von 1,0 ng/ml im Blutserum liegen, nicht als Beweis für eine mangeln-
de trennung von konsum und fahren anzusehen, und ein Direktentzug der fahrerlaubnis erscheint nicht ohne
weiteres gerechtfertigt. Die Grenzwertkommission hat vorgeschlagen, erst ab einer Blutserumkonzentration an
thc von 3,0 ng/ml regelmäßig davon auszugehen, dass konsum und fahren nicht ausreichend getrennt wurden,
was die nichteignung zum führen von kraftfahrzeugen bedingt. Bei thc-konzentrationen zwischen 1,0 und 
3,0 ng/ml sollte die fahreignung durch eine medizinisch-psychologische untersuchung überprüft werden.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
cannabis – fahreignung – trennungsvermögen – fahrerlaubnis – Direktentzug

S u m m a r y
the presence of traffic related performance deficits cannot be excluded at a serum concentration from 

1.0 ng/ml of tetrahydrocannabinol (thc), the active ingredient of cannabis. a concentration at this lower limit or
above fulfils the conditions of § 24a (2) of the German road traffic act. Depending on the pattern of cannabis
use, concentrations above this threshold may occur after a consumption dating back more than 24 hours before
driving. representing a sufficient time span of abstinence in this respect, thc concentrations slightly above 
1.0 ng/ml will not justify a direct license withdrawal without further evidence. the German expert panel on
Drink and Drug Driving limits has proposed a concentration limit of 3.0 ng thc/ml serum for the assessment of
an inadequate differentiation of consumption from driving. at concentrations between 1.0 and 3.0 ng/ml, a me-
dical and psychological examination should be carried out for the assessment of the fitness to drive.

k e y w o r d s
cannabis – fitness to drive – differentiation of current use from driving – driver‘s license – license withdrawal
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extrem hohe postmortale Blutalkoholkonzentrationen bei letaler
Speisebreiaspiration bei Mischintoxikation mit alkohol 

und cocain – eine kasuistik

extremely high post-mortem blood alcohol concentrations in a
fatal stomach content aspiration combined with a mixed 

intoxication of alcohol and cocaine – a case report

Einleitung
Berichtet wird über den todesfall einer 28-jährigen frau, bei dem im rahmen der post-

mortalen chemisch-toxikologischen untersuchung extrem hohe Blutalkoholkonzentratio-
nen von >10 ‰, bedingt durch eine lebensbedrohliche Mischintoxikation mit cocain und
alkohol, festgestellt wurden. Vergleichbar hohe gesicherte Blutalkoholkonzentrationen
sind in der literatur selten beschrieben, über derartige fälle wird nach kenntnis der auto-
ren nur gelegentlich anekdotisch berichtet. es existieren nur wenige veröffentlichte und
teilweise ältere fälle von ähnlich hohen alkoholkonzentrationen, die sogar zum teil über-
lebt wurden. in der fachliteratur werden meist letale Blutalkoholkonzentrationen zwi-
schen 3 und 5 ‰ [1, 2] beschrieben. Blutalkoholwerte zwischen 6 und 8 ‰ [3] werden ge-
legentlich ebenfalls beschrieben, werden aber als extremwerte eingestuft. 

Vorgeschichte
eine 28-jährige frau (64 kg, 173 cm) wurde nach alarmierung der rettungskräfte leblos

in der wohnung eines männlichen Bekannten aufgefunden, es konnte nur der tod der Be-
troffenen festgestellt werden. nach angaben des Bekannten habe man zusammen in dieser
wohnung ab ca. 19.30 uhr über die nacht verteilt eine reichliche Menge alkohol (vor-
nehmlich rum-cola und wodka-red-Bull) sowie insgesamt bis zu 8 g cocain konsumiert.
es sei ebenfalls zu einvernehmlichen sexuellen handlungen gekommen. Bis ca. 11 uhr
des nächsten Vormittags habe die Betroffene wohl mindestens 2 Gläser Sekt, 1 Glas rum-
cola und (zusammen mit dem Bekannten) zwei 1-l-flaschen wodka-red-Bull-Gemisch
konsumiert. in der wohnung wurden zwei 1-l-flaschen havanna club rum (eine flasche
leer, eine flasche ¼ voll), eine flasche Sekt (¼ voll), sowie eine leere flasche wodka ge-
funden. Genauere aussagen über alternative applikationsarten oder Sturztrunk sind nicht
bekannt. Gegen 11 uhr habe sich die Betroffene mehrmals übergeben müssen, gegen
12.30 uhr sei sie nicht mehr in der lage gewesen zu laufen und sei mehrfach gestürzt. Der
Bekannte habe sie daraufhin zum Schlafen neben sein Bett gelegt. er selbst habe sich in
das Bett gelegt und sei eingeschlafen und dann gegen 16.30 uhr wieder erwacht. Zu die-
sem Zeitpunkt sei die Betroffene nicht mehr ansprechbar gewesen. er habe daraufhin so-
fort die feuerwehr alarmiert. Die eingetroffene rtw-Besatzung hatte aufgrund sicherer
todeszeichen (leichenstarre, leichenflecken, eingetrocknete augäpfel) von reanima-
tionsmaßnahmen abgesehen. 
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Gemäß polizeilicher Sofortermittlungen sei der männliche Bekannte in einem anderen
deutschen Bundesland als „Sexualstraftäter“ polizeilich registriert. Genaueres war zu-
nächst nicht in erfahrung zu bringen. aufgrund der unklaren Gesamtumstände wurde ein
rechtsmediziner zum fundort bestellt.

Leichenschau
Bei der rechtsmedizinischen leichenfundortbesichtigung ergaben sich keine zwingen-

den hinweise auf ein todesursächliches fremdverschulden durch äußere Gewaltanwen-
dung, es bestand jedoch eine diskrete obere einflussstauung. Diese war allerdings bereits
ab dem Dekolletee nach aufwärts abzugrenzen und die halshaut stellte sich unverletzt dar,
so dass ein rechtsherzversagen beispielsweise im rahmen einer Drogen- und alkoholin-
toxikation bzw. ein erbrechen mit aspirationskomponente möglich erschien. im Bereich
des lippenbändchens zeigte sich ferner ein frischer, grobfetzig begrenzter, etwa 0,5 x 0,3 cm 
messender, umgebend nur zart bläulich-rötlich verfärbter Schleimhautdefekt. todes-
ursächliche Verletzungen fanden sich nicht, insbesondere Genital und after stellten sich
vollständig unverletzt dar. Zur weiteren einordnung des Sachverhaltes wurde eine obduk-
tion im Geschäftsgang empfohlen.

Obduktionsbefunde
in der daraufhin angeordneten gerichtlichen Sektion wurde 5 tage später ein ersticken

durch eine tiefe Speisebreiaspiration festgestellt, die in folge der rückenlage und in kom-
bination mit einer deutlich eingeschränkten handlungsfähigkeit, offenbar bedingt durch
den konsum von alkohol und Drogen zeitnah zum todeseintritt, den tod herbeigeführt
hatte. 

es fanden sich die üblichen (unspezifischen) intoxikationszeichen (aufweitung der
hohlorgane, kräftiges hirn- und lungenödem) und Zeichen der oberen einflussstauung
(blutreiche Schleimhäute im kopf- und halsbereich sowie akut blutgestaute oberbauch-
organe) bei tiefer Speisebreiaspiration mit bereits beginnender andauung der atemwegs-
schleimhäute und des lungengewebes mit grobsichtig erkennbaren, gut gegen das umge-
bende, nicht-affektierte lungengewebe abgrenzbaren aspirationsherden braun-gelblicher
farbe bei akut überblähten lungen. in der Gesichtshaut befanden sich zahlreiche ober-
flächliche, ungeformte, wie aufgekratzt oder auch mazeriert wirkende, rötlich-bräunlich
eingetrocknete hautveränderungen (max. 0,2 x 0,3 cm). Diese entstanden möglicherweise
mazerationsbedingt durch sauren erbrochenen Mageninhalt oder aufgrund einer hauter-
krankung. im Magen wurden etwa 20 ml rötlich-bräunliche flüssigkeit (kein Blut, ohne
erkennbare fremdbestandteile, möglicherweise wodka-red-Bull oder rum-cola) vorge-
funden. Daneben zeigte sich eine fettleber mit beginnendem Bindegewebsdurchsatz als
potentieller hinweis auf einen möglicherweise bereits in der Vergangenheit betriebenen
chronisch-exzessiven alkoholmissbrauch. weiterhin fanden sich der einriss des lippen-
bändchens und eine zarte, dünnschichtige kopfschwartenblutung mittig auf der Stirn auf
höhe einer gedachten hutkrempenlinie. Vor dem hintergrund der polizeilichen Vorge-
schichte des Bekannten und des hohen konsums an alkohol und cocain erscheint sowohl
ein selbst beigebrachtes, als auch ein gewaltsames einführen einer flasche, möglicher-
weise unter handlungsunfähigkeit der Betroffenen, als mögliche erklärung für die Verlet-
zung des lippenbändchens. im rahmen einer gewaltsamen Verabreichung des Getränkes
wäre eine aspiration des Getränkes anstelle des Mageninhaltes denkbar. 
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in der obduktion ergaben sich keine hinweise auf Gewalteinwirkung im Bereich Geni-
tal und after. Die untersuchung von Dna-abstrichen der Genital- und afterregion ergab
keine hinweise auf fremd-Dna. eine histologische untersuchung des lungengewebes
zeigte keine auffälligkeiten. Zur weiteren einordnung des todesfalles wurden toxikolo-
gisch-chemische untersuchungen eingeleitet.

Toxikologische Untersuchungen
es wurden Venenblut, Mageninhalt (20 ml), urin (10 ml), herzblut, hirngewebe, leber-

und nierengewebe sowie kopfhaare der Betroffenen untersucht. Das Venenblut wurde
während der Sektion aus der V. femoralis entnommen. Die genannten asservate wurden
nach standardisierten Vorschriften aufgearbeitet und fraktioniert extrahiert. Die erhaltenen
extrakte wurden mit hilfe von high-performance liquid chromatography Diode array
Detection (hplc-DaD), liquid chromatography hybrid Quadrupole time-of-flight
Mass-spectrometry (lc-Qtof-MS), liquid chromatography triple Quadrupole Mass-
spectrometry (lc-QQQ-MS), Gas chromatography flame ionisation Detection (Gc-
fiD), headspace Solid phase Microextraction Gas chromatography Mass-spectrometry
(hS-SpMe-Gc/MS) sowie enzyme Multiplied immunoassay technique (eMit) auf 
alkohol, Betäubungsmittel sowie auf arzneistoffe anderer wirkrichtungen und weitere 
toxische Substanzen untersucht. Die in der wohnung gefundenen Getränkereste wurden
durch die polizei nicht übergeben und standen nicht zur untersuchung zur Verfügung.

Material und Methoden
GC-FID für die Alkoholbestimmung

entsprechend der richtlinie zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration (Bak) für
forensische Zwecke (Bak-richtlinie) wurden zwei differente Gc-Verfahren (Gc1: cla-
rus® 500 und Gc 2: clarus® 580 jeweils mit fiD-Detektor und turbomatrix® probengeber,
perkin elmer, uSa) an unterschiedlich polaren Säulen verwendet (Gc1: Elite-BAC 2
30 m x 0,53 mmiD x 2μm und Gc 2: Elite-BAC 1 30 m x 0,53 mmiD x 2μm, perkin
elmer, uSa). Beide Verfahren und probenaufarbeitungen sind gemäß Din en iSo/iec
17025:2005 akkreditiert. Die wassergehaltsbestimmung (zur anschließenden normierung
der Bak auf 80 % wassergehalt im Vollblut) erfolgte gravimetrisch. 

LC-QTOF-MS und LC-QQQ-MS für die Haaranalytik und Venenblut
Die haarproben wurden gemäß bereits näher beschriebener extraktion [4] aufgearbeitet.

Die extrakte der haare und des Venenblutes wurden mittels lc-Qtof-MS (lc: agilent
1200, Qtof: 6530 accurate-Mass, agilent technologies, uSa) ungerichtet auf toxikolo-
gisch relevante Substanzen analysiert. an anderer Stelle wurde die Messmethode sowie
die probenaufarbeitung veröffentlicht [5]. Die chromatographische trennung erfolgte auf
einer poroshell 120 ec-c18 Säule (2.1 x 100 mm, agilent technologies, uSa) durch Gra-
dientenelution (Methanol/wasser/ammoniumacetat) und elektrospray-ionisation (eSi, 
agilent jet Stream Source) im auto-MS/MS Modus (data dependent aquisition). Zur
untersuchung auf alkoholmarker (ethylglucoronid) und illegale Missbrauchssubstanzen
(Benzodiazepine, cannabinoide, opiate, opioide, amphetamine inkl. ecstasy-produkte,
cocain und Methadon) wurden die extrakte mittels lc-QQQ-MS (lc: agilent 1290, QQQ: 
6460 agilent technologies, uSa) mit zwei verschiedenen Methoden untersucht. Die ana-
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lyse erfolgte jeweils im MrM (multiple-reaction-monitoring) Modus. für die untersu-
chung des ethylglucuronids wurde eine hypercarb™ Säule (100 mm x 2,1 mm x 5 µm, 
thermo fischer, uSa) und für die chromatographische trennung der Betäubungsmittel
eine kinetex™ c18 Säule (2,1 x 100 mm, 1,7 µm particles column, phenomenex) ver-
wendet. Die trennung erfolgte für ethylglucoronid isokratisch und für die Missbrauchs-
substanzen über Gradientenelution jeweils mit einem acetonitril/wasser-Gemisch.

HPLC-DAD für Venenblut
Das Venenblut wurde mittels hplc-DaD analytik einer systematischen toxikologi-

schen analyse unterzogen. Das Vollblut wurde nach proteinfällung und alkalischer
extraktion sowie extraktion mit Dichlormethan auf einer Shimadzu hplc-anlage (Shi-
madzu europe Gmbh, Deutschland) mit SpD-M6a DaD Detektor untersucht (Säule:
lichrosphere rp8ec, 5 µm, 250 x 4,0 mm, Merck, Deutschland). Das extraktionsverfah-
ren und die Geräteparameter sind bereits im Detail abgebildet [6, 7].

Ergebnisse
Blutalkoholbestimmung

Die Bestimmung des ethanolgehaltes wurde nach zwei voneinander unabhängigen ga-
schromatographischen Methoden vorgenommen und führte zu folgenden ergebnissen: 

Die relativ großen abweichungen zwischen den einzelmessungen für die Gewebepro-
ben waren zunächst durch das inhomogene probenmaterial zu erklären. Da die ermittelten
werte zunächst außerhalb des kalibrierbereichs lagen, wurden die proben jeweils 1:10
verdünnt und dann erneut vermessen, um keine extrapolation anwenden zu müssen. hin-
weise auf fäulnisalkohole, sonstige alkohole oder erhöhte acetonwerte konnten im rah-
men der Bestimmung nicht gefunden werden.
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Probenmaterial GC 1 GC 2 – Mittelwert –
[g/kg] [g/kg] [g/kg]

Venenblut (Wassergehalt: 75,2 %) 12,3  / 12,2 11,9  / 12,5 12,2 

Herzblut 41,7  / 42,3 45,7  / 48,0 44,4 

Urin 11,7  / 12,0 12,0  / 12,7 12,1 

Hirn 6,16 / 10,4 9,67 / 10,4 9,16

Leber 15,9  / 13,1 14,1  / 11,7 13,7 

Niere 10,9  /  9,47 7,46 /  6,79 8,66

Mageninhalt 35,5  / 36,3 34,9  / 35,2 35,4 

tab. 1: alkoholkonzentrationen [g/kg] der asservate.
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Allgemeine toxikologische Untersuchung
für die aufarbeitung von Mageninhalt und Venenblut wurde nach homogenisation eine

proteinfällung und extraktion mit acetonitril durchgeführt. Die erhaltenen extrakte wur-
den mittels hplc-DaD ungerichtet auf toxikologisch relevante Stoffe untersucht. Das
Venenblut wurde zusätzlich ungerichtet mittels lc-Qtof untersucht (tab. 2).

Haaranalyse zum Nachweis chronischen Konsums
Zur prüfung auf einen chronischen Drogen- und alkoholmissbrauch der Betroffenen

wurde eine haarprobe (haarlänge ca. 200 mm; verwendet für alkoholmarkeruntersu-
chung: proximal 0-30 mm; für wirkstoffscreening: 0-60 mm) mittels lc-Qtof und lc-
QQQ untersucht (tab. 3).

Diskussion
Die im Venenblut und urin der Betroffenen gemessenen alkoholkonzentrationen liegen

nach Vergleich mit literaturdaten [8, 9] und früher im institut analysierten fällen in einem
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Wirkstoff Venenblut Mageninhalt

Cocain 523 ng/ml qualitativ

Cocaethylen 402 ng/ml qualitativ

Benzoylecgonin 738 ng/ml /

Methylecgonin 440 ng/ml /

Cinnamoylcocain qualitativ /

Paracetamol qualitativ /

Tetramisol/Levamisol qualitativ /

Norcocain qualitativ /

tab. 2: wirkstoffkonzentrationen [ng/ml] in Venenblut und Mageninhalt.

Wirkstoff Konzentration im Haar

ethylglucuronid 18 pg/mg

fettsäureethylester 15 ng/mg

cocain 38 ng/mg

Benzoylecgonin 11 ng/mg

cocaethylen 0,75 ng/mg

Methylecgonin 0,65 ng/mg

norcocain qualitativ

cinnamoylcocain qualitativ

tetramisol/levamisol qualitativ

paracetamol qualitativ

coffein qualitativ

climbazol qualitativ

tab. 3: wirkstoffkonzentrationen im kopfhaar.
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letalen konzentrationsbereich. Da eine kontamination mit ethanol im Sektionssaal durch
einhaltung der arbeitsanweisungen auszuschließen war, sollen an dieser Stelle erklä-
rungsansätze zum erreichen dieser hohen werte diskutiert werden. weiterhin werden die
ergebnisse der ungerichteten Suchanalyse des Venenblutes und der haaranalyse disku-
tiert.

Erklärungsansatz 1: Postmortale Diffusion aus dem Magen oder infolge Aspiration
von Mageninhalt bzw. alkoholischer Getränke

nach den Sektionsbefunden war der tod durch ersticken infolge einer tiefen Speise-
breiaspiration, begünstigt durch die rückenlage und der durch alkohol- und Drogenkon-
sum eingeschränkten handlungsfähigkeit eingetreten. in der literatur finden sich zahlrei-
che hinweise auf postmortale umverteilungsprozesse, die zu erhöhten postmortalen
wirkstoffkonzentrationen führen [10-12]. aufgrund der trotz vorherigem erbrechen noch
erhöhten alkoholkonzentration im Mageninhalt der Betroffenen (Mageninhalt 35,4 g/kg,
20 ml), ist sowohl die Möglichkeit einer postmortalen Diffusion des alkohols als auch die
pulmonale aufnahme des alkohols infolge von aspiration zu diskutieren. 

nach eindringen des Speisebreis (oder alkoholischer Getränke) in die tiefen atemwe-
ge bietet sich im lungengewebe eine große resorptionsfläche, über welche der alkohol
direkt und ohne nennenswerte Metabolisierung sowie leberpassage in den lungenkreis-
lauf und damit ins herzblut aufgenommen werden kann. in einer Studie konnte an 5 Ver-
storbenen gezeigt werden, dass aspirierter alkohol auch postmortal über Diffusions-
prozesse von der lunge ins herz und die umliegenden Gewebe aufgenommen werden
kann [13]. ein weiterer fallbericht schildert eine aspirationspneumonie im rahmen einer
alkoholintoxikation, die trotz intensivmedizinischer Behandlung nicht überlebt wurde
[14]. er diskutiert eine mögliche korrelation zwischen der höhe der Blutalkoholkonzen-
tration und der letalität alkoholtoxischer aspirationspneumonien. alkohol senkt den ph-
wert des Magensaftes über eine vermehrte Gastrinfreisetzung und beeinflusst damit direkt
das ausmaß der Schädigung des lungenparenchyms. im zitierten fall [14] wurden nach
alkoholexzess (Blutalkoholkonzentration rückgerechnet maximal 3,3 g/kg) ausgedehnte
peptische nekrosen der alveolarwände und Bronchialschleimhaut, hämorrhagische in-
farkte und bis nach intraalveolär reichende aspirationsherde gefunden. eine pulmonale
alkoholaufnahme infolge alkoholtoxischer aspiration erscheint für den in dieser arbeit
beschriebenen fall daher möglich und durch die andauung des lungengewebes mögli-
cherweise begünstigt. Sowohl agonal während der aspiration als auch postmortal wäre
diese pulmonale alkoholaufnahme zu bedenken. ist wie in diesem fall von einer aspira-
tion hochprozentigen alkohols auszugehen, so bietet dieser erklärungsansatz einen mög-
lichen hinweis auf den vergleichsweise sehr hohen alkoholgehalt von 44,4 g/kg im herz-
blut. 

aufgrund der angabe des mehrfachen erbrechens der Betroffenen und der vergleichs-
weise geringen Menge Mageninhalt (20 ml) bleibt offen, ob vor der aspiration überhaupt
genug Mageninhalt vorhanden war, um die herzblutkonzentration derart zu erhöhen.
ebenfalls zu bedenken wäre dabei eine aspiration der alkoholischen Getränke im rahmen
einen Sturztrunkgeschehens, wobei nicht abgegrenzt werden kann, ob die aufnahme ei-
genständig oder gewaltsam erfolgte. Der einriss des lippenbändchens könnte sowohl als
hinweis auf ein eigenständiges als auch auf ein gewaltsames einführen einer flasche die-
nen.
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weiterhin ist eine postmortale umverteilung des alkohols direkt aus dem Magen oder
der lunge in das herz und die unmittelbar umliegenden Gewebe denkbar. Da die Sektion
innerhalb von 5 tagen nach dem todeszeitpunkt erfolgte (unter kühlung), ist nicht ab-
schätzbar, welches ausmaß eine postmortale umverteilung aus dem Magen hätte. eine
postmortale Bildung von alkohol aus Mikroorganismen ist damit jedoch eher unwahr-
scheinlich. 

Durch eine experimentelle Studie konnte gezeigt werden, dass eine postmortale Diffu-
sion von alkohol aus dem Magen einen eher geringen einfluss auf die Blutalkoholkon-
zentration der V. femoralis hat [15]. in der Studie zeigte sich nach postmortaler gastraler
ethanolinstillation (400 ml einer 40 % lösung) nach 48 h leichenliegezeit bei raumtem-
peratur lediglich ein anstieg von 0,06 ‰ in der V. femoralis. Der einfluss der Diffusion
aus dem Mageninhalt auf die herzblutalkoholkonzentration war in der Studie mit 14 ‰
deutlich gesteigert. eine postmortale Diffusion von alkohol aus dem Magen scheint somit
für den vorliegenden fall zwar eine mögliche erklärung für die hohe herzblutalkoholkon-
zentration (44,4 g/kg) zu sein, jedoch nicht die alkoholkonzentration im Venenblut aus der
V. femoralis so signifikant beeinflussen zu können, dass derart hohe werte (12,2 g/kg) ent-
stehen. letztlich bleibt auch fraglich, ob die geringe Menge Mageninhalt (20 ml) für der-
art starke effekte ausreichend war, bzw. wieviel inhalt zum Zeitpunkt des Versterbens vor-
lag und dann möglicherweise postmortal diffundieren konnte.

im rahmen eines Vortrages auf der 14. frühjahrstagung 2005 (region Süd) der Deut-
schen Gesellschaft für rechtsmedizin (DGrM) wurde ein fall mit ähnlich extremen post-
mortalen Blutalkoholkonzentrationen diskutiert [16]. Den autoren erschien bei extremen
Verhältnissen (aufnahme von 1,25 l einer 75,3 Vol % lösung) eine Beeinflussung des fe-
moralblutspiegels durch postmortale Diffusion aus dem Magen möglich. für den vorlie-
genden fall kann dies jedoch aufgrund der geringen Menge Mageninhalt und den anderen
umständen nicht abschließend verglichen werden.

Erklärungsansatz 2: Rückrechnung der Trinkmenge bei Sturztrunkgeschehen und
kontinuierlichem Trunk

nach anwendung eines umrechnungsfaktors von 1,2 für den Vergleich beider alkohol-
konzentrationen in Venenblut und urin ergibt sich eine etwas geringere alkoholkonzen-
tration im urin (10,2 g/kg). aufgrund der höheren Blutalkoholkonzentration befand sich
die Betroffene wohl in der resorptionsphase, d.h. die letzte alkoholaufnahme fand inner-
halb von etwa 2 Stunden zuvor statt, wahrscheinlich jedoch noch zeitnäher vor dem Ver-
sterben. weiterhin deuten höhere Blutalkoholkonzentrationen darauf hin, dass sich die
Blutspiegelkurve der Betroffenen zum todeszeitpunkt in der anflutungsphase befunden
haben muss.

Rückrechnung der theoretischen Trinkmenge über Widmark-Formel
im folgenden wird über die widmark-formel (annahme: Gewicht 64 kg, resorptionsde-
fizit 20 %, Verteilungsfaktor 0,6, stündlicher alkoholabbau 0,2 g/kg) versucht, eine ab-
schätzung der aufgenommenen alkoholmenge zu erstellen, die nötig wäre, um eine Blut-
alkoholkonzentration von 12,2 g/kg zu erreichen. Dabei wird sowohl ein Sturztrunk-
geschehen (Szenario (a): aufnahme des gesamten alkohols auf einmal) als auch ein trunk
über die gesamte Dauer des durch den Zeugen geschilderten abends (Szenario (b): trink-
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beginn ca. 19.30 uhr, zuletzt lebend gesehen 12.30 uhr = 15,5 h) simuliert. weiterhin
wird davon ausgegangen, dass die Spirituose (nach hinweisen der ermittlungsakte rum
und wodka) nicht als Mixgetränk (z. B. rum-cola oder wodka-red-Bull), sondern „pur“
getrunken wurde. Da keine asservate durch die polizei übergeben wurden, wird zunächst
von einer 40-Vol-%-Spirituose ausgegangen, jedoch auch eine Berechnung für eine mög-
liche höherprozentige Spirituose (55 Vol %) durchgeführt.

Die ergebnisse zeigen, dass in beiden fällen (a) und (b) extrem hohe Mengen einer
hochprozentigen Spirituose aufgenommen werden müssten, um eine Blutalkoholkonzen-
tration von 12,2 g/kg zu erreichen. Die Betroffene hätte im Sturztrunk (a) alleine mehr als
2,5 flaschen (0,7 l flasche) einer 40-Vol-% (z. B. rum) trinken müssen und über den gan-
zen abend verteilt mehr als 3 flaschen einer 40-Vol-%-Spirituose (0,7 l flasche) trinken
müssen. Selbst unter annahme einer 55-Vol-%-Spirituose (z. B. starker rum) ergeben sich
für beide Szenarien (a) (b) jedoch immer noch extrem hohe trinkmengen.

aufgrund starker Beeinflussung durch cocain und der angaben des Bekannten wurde
auch eine Grundalkoholisierung von 3 g/kg simuliert und die nötigen trinkmengen be-
rechnet. auch in diesem fall ergeben sich beträchtlich hohe trinkmengen für eine einzel-
ne person. Bei nicht vorhandener alkoholgewöhnung könnte der angenommene wert von
3 g/kg bereits tödlich sein, bei einer deutlichen Gewöhnung wären jedoch selbstständige
handlungen, wie etwa ein Sturztrunk, noch möglich. Die haaranalyse auf alkoholmarker
zeigte einen wert für ethylglucuronid (etG), der mit 18 pg/mg im Bereich von normal-
trinkern liegt, für die fettsäureethylester (fSee) mit 15 ng/mg jedoch einen wert, der
deutlich im Bereich von chronisch exzessivem alkoholkonsum liegt. es ist allerdings zu
berücksichtigen, dass die Betroffene kolorierte haare hatte, da durch das färben oder Blei-
chen der haare die analytkonzentration des etG herabgesetzt werden kann. ebenso kann
die konzentration der fSee durch anwendung alkoholhaltiger haarkosmetika erhöht
werden. in der obduktion fand sich eine fettleber mit beginnendem Bindegewebsdurch-
satz als potentieller hinweis auf einen in der Vergangenheit betriebenen chronisch-exzessi-
ven alkoholmissbrauch, sodass in der Gesamtschau von einer deutlichen alkoholgewöh-
nung ausgegangen werden kann.

im Venenblut der Betroffenen ließen sich konzentrationen an cocain und dessen ab-
bauprodukten finden, die nach Vergleich mit literaturdaten und früher im institut analy-
sierten fällen im potentiell toxischen Bereich liegen [18]. aufgrund der hohen cocain-
konzentration ist eine cocainaufnahme kurz vor dem Versterben wahrscheinlich. Mittels
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Annahme Kontinuierlicher Trunk für den Sturztrunk (a)
angegebenen Zeitraum von ca. 15,5 h (b)

keine vorbestehende 734,3 g Alkohol = 585,6 g Alkohol =
alkoholisierung 2,29 liter einer 40 Vol % Spirituose 1,83 liter einer 40 Vol % 

(bzw. 1,84 liter bei 55 Vol %) Spirituose
(bzw. 1,30 liter bei 55 Vol %)

vorbestehende 590,28 g Alkohol = 441,6 g Alkohol =
alkoholisierung von 1,69 liter einer 40 Vol % Spirituose 1,38 liter einer 40 Vol %

3 g/kg (bzw. 1,34 liter bei 55 Vol %) Spirituose
(bzw. 1,00 liter bei 55 Vol %)

tab. 4: trinkmengenberechnung.
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haaranalyse ließ sich cocain ebenfalls in einer sehr hohen konzentration nachweisen, so
dass von einer ausgesprochenen Gewöhnung ausgegangen werden kann. Die im Venenblut
gefundenen cocainabbauprodukte (Benzoylecgonin, Methylecgonin, cocaethylen, cin-
namoylcocain, norcocain) und potentiellen Streckmittel (tetramisol, paracetamol, cof-
fein, climbazol) ließen sich ebenfalls im haar nachweisen. ein erreichen der hohen co-
cainkonzentration im Venenblut ohne ernsthafte ausfallerscheinungen ist daher durchaus
realistisch. 

Bei Mischkonsum von cocain und alkohol kommt es z.t. zu antagonistischen effekten,
da die euphorische wirkkomponente des cocains gesteigert wird und damit der dämpfen-
de effekt des alkohols überlagert werden kann. es kommt sowohl subjektiv zu einer Stei-
gerung des „high“ als auch des positiven körpergefühls [19]. in der kombination mit al-
kohol wird der Metabolit cocaethylen gebildet, der ebenfalls eine Steigerung der euphorie
bewirken kann. weiter wird beschrieben, dass bei Mischkonsum die alkoholinduzierte
Verlangsamung der reaktionszeit abgeschwächt wird [20]. Zusammengenommen könnte
dies im vorliegenden fall zu einer fehleinschätzung der eigenen trunkenheit und mögli-
cherweise zu einer kreislaufstabilisierung geführt haben – trotz bereits bestehender starker
alkoholisierung [20]. Signifikante Veränderungen der Blutalkoholkonzentration bei
Mischkonsum werden nicht beschrieben, so dass die gegenläufigen effekte der psychi-
schen wirkungen im Vordergrund stehen. es konnte jedoch gezeigt werden, dass die herz-
frequenz sowie die plasmakonzentration von cocain bei Mischkonsum mit alkohol signi-
fikant gesteigert wird [19]. 

Erklärungsansatz 3: Alternative Applikationsformen
Die Medien berichteten in den vergangenen jahren mehrfach über vaginale oder rektale

applikationsformen von alkoholischen Getränken. Dabei wären aufgrund der sehr großen
resorptionsfläche und starken Durchblutung des Dickdarms höhere maximale Blutspiegel
zu erwarten als bei oraler aufnahme. Genaue kinetische Daten liegen jedoch nicht vor. in
der literatur finden sich diverse beabsichtigte und unbeabsichtigte rektale aufnahmen
[21, 22] sowie auch todesfälle [23, 24] bei der ausübung dieser applikationsform. es han-
delt sich dabei z.t. um einläufe, bei denen fälschlicherweise alkohol anstatt wasser zur
Darmreinigung verwendet wurde oder aber auch um fälle von absichtlicher rektaler 
applikation im rahmen sexueller handlungen. Dabei wurden z.t. deutliche Blutungen,
Diarrhoe, nekrosen oder Schleimhautreizungen sowie entzündungen der Darmschleim-
haut beschrieben [21]. Bei der Sektion konnten keine hinweise wie v. a. Schleimhautrei-
zungen, eine colitis, Blutungen oder andere hinweise auf eine vaginale oder rektale ap-
plikation gefunden werden. im hier diskutierten fall wurden jedoch laut angabe des
Zeugen eher hochprozentigere alkoholika konsumiert, die möglicherweise eher eine
Schleimhautentzündung hätten verursachen können. Somit ergaben sich keine eindeutigen
hinweise für alternative aufnahme des alkohols, auch wenn die Möglichkeit nicht end-
gültig ausgeschlossen werden kann.

Fazit
ob derart hohe alkoholkonzentrationen im Venenblut zu lebzeiten hätten vorliegen

können, kann letztlich nur spekuliert werden und vor dem hintergrund der komatös-leta-
len wirkung des alkohols in bereits wesentlich geringeren konzentrationsbereichen er-
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scheint dies schwer vorstellbar. Die vorgestellten erklärungsansätze im vorliegenden fall
bleiben schwer nachprüfbar, obgleich z.B. postmortale umverteilungsprozesse als ursa-
che für erhöhungen von wirkstoffkonzentrationen durchaus beschrieben sind [11, 12].
abschließend könnte über postmortale Diffusionsprozesse und aspiration von Magen-
inhalt oder alkoholischen Getränken zwar die erhöhte Blutalkoholkonzentration im herz-
blut erklärt werden, für die hohe postmortale Venenblutkonzentration liefert dieser ansatz
jedoch keine eindeutigen hinweise. im falle einer oralen applikation des alkohols wären
große Mengen „harten“ alkohols in kurzer Zeit zu trinken gewesen, um die ermittelte
Blutalkoholkonzentration von 12,2 g/kg im Venenblut zu erreichen. aufgrund der alko-
holkonzentration im Mageninhalt und der noch vorliegenden anflutungsphase erscheint
eine Sturztrunksituation trotz der hohen trinkmengen nicht unwahrscheinlich. eine selbst-
ständige und freiwillige aufnahme solch großer alkoholmengen im Sturztrunk ist schwer
vorstellbar, weshalb auch eine forcierte Gabe des alkohols zu bedenken wäre. Der einriss
des lippenbändchens könnte darauf hindeuten, liefert jedoch keinen eindeutigen Beweis.
im Gegensatz dazu hätte eine gleichmäßige alkoholaufnahme der errechneten alkohol-
menge über die nacht verteilt bereits bei geringeren Blutalkoholkonzentrationen um 4 bis
5 g/kg zu einer lebensbedrohlichen Situation für die Betroffene, trotz der hinweise auf
eine alkoholgewöhnung, führen müssen. Damit wäre eine weitere alkoholaufnahme nicht
mehr möglich gewesen und derart extreme Blutalkoholkonzentrationen hätten durch kon-
tinuierlichen trunk nicht erreicht werden können. inwieweit die starke Beeinflussung
durch cocain eine physiologische antagonisierung der alkoholwirkung bewirken könnte,
lässt sich für diesen fall ebenfalls schwer prüfen, dürfte jedoch in der wahrnehmung dazu
beigetragen haben, die eigene trunkenheit zu unterschätzen und weiter zu trinken. Da
keine anzeichen für eine alternative vaginale oder rektale applikation des alkohols vor-
liegen, verbleiben die beiden beschrieben theorien im rahmen des Möglichen, sind je-
doch nicht sicher zu belegen. 

für sich genommen wäre die cocain-konzentration bereits im toxischen Bereich, wäh-
rend die Blutalkoholkonzentration deutlich im letalen Bereich liegt und damit beide je-
weils zum tode hätten führen können. Sowohl alleine als auch in ihrer gemeinsamen wir-
kung werden der alkohol und das cocain jedoch zu einer erheblichen Beeinträchtigung
der handlungsfähigkeit der Betroffenen geführt haben müssen. Daher bleibt zwar die
Speisebreiaspiration als letztliche todesursache unbestritten, die starke Mischintoxikation
mit cocain und alkohol ist jedoch mit hoher wahrscheinlichkeit als kausal für die aspira-
tion anzusehen.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die autoren beschreiben den fall einer 28-jährigen frau, die infolge einer massiven Mischintoxikation mit

cocain und alkohol an einer Speisebreiaspiration verstarb. im rahmen einer chemisch-toxikologischen unter-
suchung wurden Blutalkoholkonzentrationen von 12,2 g/kg festgestellt, die im Vergleich zu literaturdaten und
bereits früher im institut analysierten fällen als abnormal hoch einzustufen sind. Die konzentrationen wurden
mittels Gaschromatographie (Gc-fiD) ermittelt, und eine kontamination der asservate im Sektionsaal konnte
ausgeschlossen werden. wir diskutieren mögliche theorien für das erreichen einer solch extremen Blutalkohol-
konzentration vor dem hintergrund der literatur, insbesondere die Möglichkeit einer umverteilung des alkohols
infolge agonaler aspiration und Diffusion aus dem Magen, die effekte eines Mischkonsums von cocain und al-
kohol, alternative applikationsformen und eine rückrechnung der theoretisch nötigen trinkmenge.
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S c h l ü s s e l w ö r t e r
alkoholintoxikation – cocainmischkonsum – aspiration – postmortale umverteilung – Sturztrunk

a b s t r a c t
the authors describe the case of a 28 year old female who died from aspiration due to a massive mixed intoxi-

cation with cocaine and alcohol. the toxicological investigation revealed blood alcohol concentrations up to 
12,2 g/kg which are considered to be extreme compared to previously investigated cased and the data from the 
literature. the concentrations have been approved with gaschromatography (Gc-fiD) and contamination from
asservation could be excluded. therefore some theories to achieve such an extreme concentration are discussed
against the background of the literature, especially the possibility of a distribution of the alcohol due to agonal
aspiration and diffusion from the stomach, the effects of the combination of cocaine and alcohol, alternative
forms of alcohol application and a calculation of the theoretical amount of drunken liquor.
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inconsistent use of safety-margin in german forensic 
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Einleitung
Die „Berechnung“ der tatzeit-Bak, unabhängig von der juristischen würdigung, ge-

hört zu den kernaufgaben des rechtsmedizinischen Sachverständigen.
im rahmen der alkoholbegutachtung nach aktenlage und vor Gericht sind zu verwen-

dende „eckdaten“ weitestgehend vorgegeben (tab. 1). Der Sachverständige kann und
sollte, unter Berücksichtigung der einzelfallumstände, von den in der rechtsprechung eta-
blierten Modalitäten nach Begründung von diesen abweichen.

für die feststellung der tatzeit-Bak ist die quasi-lineare elimination des ethanol von
Bedeutung. aufgrund der Sättigungskinetik der alkoholdehydrogenase, die mit >85 % die
hauptabbauleistung des konsumierten ethanols übernimmt, ist eine rückrechnung über-
haupt erst möglich. Der „rechnerisch“ ermittelte alkoholabbau aus einer Doppelblutent-
nahme stellt für nichtmedizinische prozessbeteiligte zwar einen verlockenden anhalts-
punkt dar, eine individuelle abbaurate kann nachträglich jedoch nicht festgestellt werden
[1, 2, 3, 4]. Bekannt sind einzelfälle mit dauerhaft hohen stündlichen abbauraten [5, 6].
aus der Vielzahl der ermittelten abbauraten wurden auf der Grundlage (rechts)medizini-
scher Gutachten und literatur minimale und maximale in der rechtsprechung definiert [6,
7, 8, 9]. 

inwieweit diese auf Basis wissenschaftlicher untersuchungen entwickelten Vorgaben
naturwissenschaftlich begründbar und sinnvoll gewählt sind, ist nicht Gegenstand dieser
arbeit. es ist unbestritten, dass Grenzwerte einen „schematischen“ charakter aufweisen
und für nichtmedizinische Verfahrensbeteiligte als „vertrauensstiftend“ anzusehen sind.
nichtsdestotrotz kann erst durch schematische, formelhafte erfassung biologischer Vor-
gänge der einzelfall überhaupt beurteilt werden.  

ferner dürften urteile zum teil auch in Grenzfällen ohne sachverständige Beratung zu-
stande kommen (z. B. durch schematische übertragung der analytisch festgestellten Bak
auf die Vorfallszeit), jedoch bleibt das Zusammenwirken von freier Beweiswürdigung,
Bindung an erfahrungssätze und Beachtung des Grundsatzes „in dubio pro reo“ bei der
richterlichen überzeugungsbildung eben diesem vorbehalten. 

tab. 1: Minimal- und Maximal-abbauwerte.

Min und Max Abbauwerte 

0,10 ‰/h (Bak-Min) 

0,20 ‰/h (Bak-Max)

BGSt 25, 246

BGSt 37, 231
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BAK-Rückrechnung und Diffusionssturz
Der Diffusionssturz, ein stärkerer abfall der Blutalkoholkonzentration in der frühen

postresorptiven phase, wird als phänomen eines raschen Diffusionsausgleiches in Gewe-
ben (Mehrkompartimentmodell) angesehen. nach dieser umverteilung erfolgt ein abbau
mit modellhaft angenommen konstanter abbaugeschwindigkeit. ein Diffusionssturz ist
vor allem nach raschem konsum (sog. Sturztrunk) relevanter alkoholmengen zu erwarten. 

Die feststellung, dass innerhalb einer (kurzen) Zeitspanne nach alkoholkonsumbeginn
eine rasche absenkung der Bak stattfindet, ist nicht allein mit dem Diffusionssturz be-
gründbar. ebenso ist eine „universelle“ maximale abbaurate wissenschaftlich nicht zu
vertreten, so dass ende der 70er/anfang der 80er jahre mehrere arbeitsgruppen, u. a. auch
Zink und reinharDt in 1976, eine modifizierte rückrechnung vorschlugen und damit den
„Sicherheitszuschlag“ (SZ) etablierten. Durch dessen Verwendung kann eine Benachteili-
gung des Betroffenen wegen falsch niedriger Bak-Max zu 99 % ausgeschlossen werden
(zu 99,9 % bei SZ von 0,3 ‰) [10].

Die rechtsmedizinische Standardliteratur (mod. nach [11], abb. 1) benennt die unter-
schiedlichen rückrechnungsmöglichkeiten bei Vorliegen einer analytisch ermittelten
Bak. 

BAK-Max
Berücksichtigung findet der Sicherheitszuschlag regelhaft bei der ermittlung der theo-

retisch maximalen Bak, typischerweise als einfache rückrechnung nach Blutentnahme,
insbesondere zur Beurteilung der Steuerungsfähigkeit. 

Die rechtsprechung definiert für die Betrachtung der theoretisch maximalen Bak klare
Vorgaben und spricht explizit von der Verwendung eines „einmaligen Sicherheitszuschla-
ges“ [12, 13]. 

BAK-Rückrechnungsvarianten

BAK-Max 1: BakVZ = BakBe + (0,2 ‰ * t) 

BAK-Max 2: BakVZ = BakBe + (0,2 ‰ * t) + SZ

BAK-wahrscheinlich: BakVZ = BakBe + (0,15 ‰ * t) 

BAK-Min: BakVZ = BakBe + (0,10 ‰ * t) 

Be: Blutentnahme; VZ: Vorfallszeit; t: Zeit in Stunden, SZ: Sicherheitszuschlag

abb. 1: rückrechnungsmodalitäten gemäß rechtsmedizinischer Standardliteratur.

BAK-Max (bei Vorliegen einer Blutprobe)

BakVZ = BakBe + (0,2 ‰ * t) + SZ

Be: Blutentnahme; VZ: Vorfallszeit; t: Zeit in Stunden, SZ: Sicherheitszuschlag

abb. 2: rückrechungsformel für maximale Blutalkoholkonzentration.
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Die umsetzung der sich aus der rechtsprechung ergebenden Vorgaben erfolgt in der
rechtsmedizinischen fachliteratur für die feststellung der Bak-Max einheitlich (tab. 3).

BAK-Min
Bei der ermittlung der theoretisch minimalen Bak, so bei der Beurteilung der fahrsi-

cherheit aus trinkmengenangaben, sollte der SZ als „Zuschlag“ (besser: „abschlag“) auf
den maximalen abbau ab trinkbeginn anwendung finden (abb. 3). 

auf gegebenenfalls vorhandene Verfahrensunterschiede der einzelnen Gutachter bei der
Bak-Berechnung aus trinkangaben (z. B. abweichungen beim resorptionsdefizit bzw.
beim widmarkfaktor (Verteilungsfaktor) zu den Vorgaben der rechtsprechung) soll an
dieser Stelle nicht eingegangen werden.

tab. 2: Bak-Max in der rechtsprechung (ausgewählte kommentare).

Fischer, StGB, 62. aufl., 2015, Verlag c. h. Beck,

München, § 20 rdnr. 13

„… maximaler abbauwert … errechnet sich ...

(BGh 35, 314 …) aus dem stündlichen abbau-

wert 0,2 ‰ und einem (einmaligen) Sicherheits-

zuschlag von 0,2 ‰ ...“

Herzog in Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (hrsg.)

Strafgesetzbuch, 4. aufl., 2013, nomos Verlags-

gesellschaft, Baden-Baden, § 20 rdnr. 13

„... 0,2 promille je Stunde .., wobei ein zusätz-

licher Sicherheitszuschlag von 0,2 promille ad-

diert wird (BGh njw 1991, 852 … vgl. Rein-

hardt/Zink Ba 1976, 327; Gerchow Ba 1985,

88).“

tab. 3: literaturübersicht aus ausgewählten rechtsmedizinischen Standardwerken zur Verwendung des Sicher-
heitszuschlag bei der ermittlung der Bak-Max [14, 15, 16, 11, 17].

Veröffentlichung Rückrechnung mit SZ
berücksichtigt?

Bemerkung

Madea/Brinkmann:
handbuch Gerichtliche Medizin,
Bd. ii, 2003, S. 501

0,2 promille pro h ja Verweis Gerchow
SZ 0,2 ‰ / 0,3 ‰

Madea/Dettmeyer:
Basiswissen rechsmedizin,
2007, S. 197

0,2 promille pro h ja autor

Madea:
praxis rechtsmedizin, 2007, S. 426

0,2 promille pro h ja Begründung:
Diffusionssturz

Dettmeyer/Verhoff:
rechtsmedizin, 2011, S. 169

0,2 promille pro h ja SZ als Variante
angeführt

Penning:
rechtsmedizin systematisch, 
2005, S. 272

0,2 promille pro h ja Benachteiligung zu
99 %

ausgeschlossen
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auch für die theoretisch minimale Bak ist eine verbindliche Vorgabe unter Verwendung
des Sicherheitszuschlages in den kommentaren enthalten (tab. 4), welche auf höchstrich-
terlicher rechtsprechung fußt [18, 12, 19, 20]. Begründet wird die Verwendung des SZ
auch hier mit der feststellung der jeweils für den angeklagten günstigsten „nicht aus-
schließbaren höchst/niedrigst-möglichen alkoholisierung“.

Bei der Beurteilung der Bak-Min hingegen ist der rechtsmedizinischen fachliteratur
zur Verwendung des Sicherheitszuschlages keine einheitliche Verfahrensweise, insbeson-
dere im hinblick auf die rechtsprechung, zu entnehmen. er findet allenfalls erwähnung in
ausgewählten Quellen. Grundsätzliche Berücksichtigung hingegen findet die sich aus der
rechtsprechung ergebende regelhaft anzuwendende maximale stündliche abbaurate von
0,20 ‰ (tab. 5).

BAK-Min (nach trinkangaben)

BakVZ = BakBe – maximaler abbau

max. abbau: (0,2 ‰ * t) + SZ

Be: Blutentnahme; VZ: Vorfallszeit; t: Zeit in Stunden, SZ: Sicherheitszuschlag

abb. 3: rückrechungsformel für minimale Blutalkoholkonzentration.

tab. 4: Bak-Min in der rechtsprechung (ausgewählte kommentare).

Quarch in Dölling/Duttge/Rössner (hrsg.), 

Gesamtes Strafrecht, 3. aufl., 2013, 

nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 

§ 16 rdnr. 5c

„... anhand (von) … angaben zur trinkmenge …

(ist) durch einen rechtsmedizinischen Sachver-

ständigen die tatzeit-Bak zu errechnen (BGh v.

22.11.1990 ... BGhSt 37, 231) ...“

Fischer, StGB, 62. aufl., 2015, 

Verlag c. h. Beck, München, § 316 rdnr. 21

„… (von der) Bak aus der gesamten trinkmenge

… (ist) ein maximaler stündlicher abbauwert von

0,2 ‰ zzgl. eines einmaligen Sicherheitszuschla-

ges von 0,2 ‰ (in Abzug zu bringen) VrS 71, 

363 …“

König, Peter in Leipziger Kommentar,
Strafgesetzbuch, Bd. 8, 11. aufl., 2000, 

Verlag de Gruyter, Berlin, § 316 rdnr. 40f.

„… zugunsten des Beschuldigten der höchstmög-

liche abbauwert zugrunde zu legen … er beträgt:

0,2 ‰ je Stunde (zuzüglich Sicherheitszuschlag

von 0,2 ‰) … (BGhSt 37, 231, 337) ...“

Sternberg-Lieben/Hecker in Schönke/Schröder,
Strafgesetzbuch, 29. aufl., 2014, 

Verlag c. h. Beck, München, § 316 rdnr. 18

„… zugunsten des angeklagten … ein abbauwert

von 0,2 ‰/h zuzüglich einem Sicherheitszuschlag

von 0,2 ‰ (nStZ/j 91, 269) …“
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als Begründung für die nichtanwendung des Sicherheitszuschlages wird teilweise das
späte postresorptive intervall angegeben, wenn aufgrund der trinkumstände sicher kein
Diffusionssturz zu erwarten wäre. jedoch bleiben auch in diesem fall ggf. vorliegende hö-
here eliminationsraten unberücksichtigt. So wurde Mitte der 80er eine stündliche abbau-
rate von 0,29 ‰ verneint [21], wenngleich nachfolgend höhere abbauraten (bis 0,35 ‰/h)
publiziert wurden. für alkoholgewöhnte wurden modifizierte rückrechnungsmodalitäten
(zunächst für die feststellung der Bak-Max) vorgeschlagen, die bisher keinen eingang in
die rechtsprechung gefunden haben [6].

Sicherheitszuschlag bei BAK-Berechung aus Trinkmengenangaben
Die Gutachtenpraxis der Bak-Berechnung lässt eine noch größere Variabilität – somit

weitere abweichungen von der höchstrichterlichen rechtsprechung – vermuten. Dabei
wird auf die in Mainz 2007 auf der jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für rechts-
medizin präsentierten ergebnisse zu rückrechnungsmodalitäten deutscher rechtsmedizi-
nischer institute (abb. 4) verwiesen [22]. Von damals 31 instituten antworteten 67 % aus-
wertbar auf den fragenbogen. Davon berücksichtigen lediglich etwa 52 % der Befragten
auch im spezielleren fall der tatzeit-Bak-ermittlung aus trinkmengenangaben einen 
Sicherheitszuschlag bei der Berechnung des maximalen alkoholabbaus.

tab. 5: literaturübersicht aus ausgewählten rechtsmedizinischen Standardwerken zur Verwendung des Sicher-
heitszuschlages bei der feststellung der Bak-Min [14, 15, 16, 11, 17, 4].

BAK aus Trinkmengenangaben

 elimination beginnt am trinkbeginn

 abbaurate?

– 0,2 ‰/h 4 x

– 0,2 ‰/h + 0,2 ‰ 11 x

– anderes 3 x

– keine antwort 3 x

abb. 4: umfrageergebnis (mod.).

Veröffentlichung Abbau seit
Trinkbeginn

SZ
berücksichtigt?

Bemerkung

Madea/Brinkmann:
handbuch Gerichtliche Medizin,
Bd. ii, 2003, S. 504

0,2 promille pro h erwähnt nur, wenn
Diffusionssturz zu

erwägen

Madea/Dettmeyer:
Basiswissen rechsmedizin,
2007, S. 197

0,2 promille pro h nein autor

Madea:
praxis rechtsmedizin, 2007, S. 427

0,2 promille pro h nein als rechenbeispiel

Dettmeyer/Verhoff:
rechtsmedizin, 2011, S. 170

0,2 promille pro h nein als rechenbeispiel

Penning:
rechtsmedizin systematisch, 
2005, S. 272

0,2 promille pro h nein
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nach Darstellung dieser (reinen) faktenbasis stellt sich die frage nach dem praxisbe-
zug. für die Beurteilung der Steuerungsfähigkeit, wo der Sicherheitszuschlag regelhaft
verwendet wird, ist die tatzeit-Bak nur ein indiz, das psychophysische leistungsbild ist
hier weit aussagekräftiger (spätestens seit dem „kröber“-Gutachten von 1996 [23]). 

für die Beurteilung der fahrsicherheit hingegen ist eine relevanz, möglicherweise mit
deutlichen folgen für den Betroffenen, sehr wohl vorhanden. 0,2 promille „mehr oder we-
niger“ können auswirkungen auf die Beurteilung der absoluten fahrunsicherheit, bei erst-
tätern möglicherweise das Zustandekommen einer Mpu sowie die einleitung von owi-
Verfahren haben. Das aufkommen derartiger fallkonstellationen dürfte zwar gering sein,
jedoch typisch für die naturwissenschaften/Medizin im allgemeinen und die rechtsmedi-
zin im Besonderen, wo gilt, unter all dem Gewöhnlichen das außergewöhnliche nicht zu
übersehen.

anhand eines Beispiels (abb. 5) soll dies verdeutlicht werden. 

Die Forderung nach einer Vereinheitlichung der Berechnungsmodalitäten (hier:
Verwendung des SZ) macht insofern Sinn, als dass ein Grundgerüst hierfür vorhanden ist,
welches sich in der rechtsprechung auf Grundlage (rechts)medizinischer Gutachten und
literatur etabliert hat und eine entsprechende rechtliche relevanz besitzen kann. nach
einzelfallbetrachtung kann bei gesonderter Begründung selbstverständlich hiervon abge-
wichen werden.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Die (einfache) rückrechnung aus einer analytisch festgestellten Blutalkoholkonzentration auf die Vorfallszeit

erfolgt mit einer minimalen (0,1 ‰/Stunde) oder maximalen (0,2 ‰/Stunde) abbaurate. um eine Benachteili-
gung des angeklagten auszuschließen, wird für die maximale Blutalkoholkonzentration ein einmaliger Sicher-
heitszuschlag in höhe von 0,2 ‰ aufgeschlagen. im falle einer „Schätzung“ der theoretisch minimalen Blutal-
koholkonzentration nach trinkmengenangaben bestehen in kommentaren des Strafrechts vs. rechtsmedi-
zinischer fachliteratur offensichtlich unklarheiten bezüglich der Verwendung eines diesbezüglichen Sicher-
heitszuschlages. 

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Sicherheitszuschlag – minimale Bak – fahrsicherheit – Diffusionssturz – § 316 StGB

Bsp. (owi) tM: 3 Bier á 0,5 l (75 kg, m); resultierende theoretische BAK-Min: 0,8 ‰

tB: 16:00 uhr

te: 17:00 uhr

VZ: 17:30 uhr

abbau (ohne SZ): 1,5 h*0,2 = 0,3 ‰ BAK-Min: 0,5 ‰

abbau (inkl. SZ): (1,5 h*0,2/h) + 0,2 ‰ = 0,5 ‰ BAK-Min: 0,3 ‰

hier droht ggf. ein Bußgeldbescheid nach § 24a StVG: 

500,– € > zwei punkte > ein Monat fahrverbot

abb. 5: Beispiel (tM: trinkmenge; tB: trinkbeginn; te: trinkende; VZ; Vorfallszeit; h: Stunde, 
SZ: Sicherheitszuschlag).
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S u m m a r y
(Simple) retrograde calculation from analytically determined blood alcohol content to the time of incident

takes place with a minimal (0.1 ‰/hour) or maximal (0.2 ‰/hour) degradation rate. to exclude disadvantages of
the accused a one-time safety-margin of 0.2 ‰ is added. in case of “estimating” the theoretically minimal blood
alcohol content by a statement of drinking qualities there is a lack of clarity in comments of criminal law and me-
dico-legal literature regarding the utilization of one-time safety-margins. 

k e y w o r d s  
safety-margin – minimal blood alcohol content – driving suitability – overshoot peak – § 316 StGB
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ulrich franke

aus der rechtsprechung zum Straßenverkehrs(straf)recht1)

jurisdiction concerning traffic law – an overview 2015/20161)

A. Vorbemerkung
Die nachfolgende übersicht gibt einen überblick über wichtige entscheidungen zum

Straßenverkehrsrecht. Sie schließt an die übersicht in Blutalkohol 52, 306 (2015) an
und behandelt, von wenigen ausnahmen abgesehen, den Zeitraum zwischen Mitte 2015
und herbst 2016. neben entscheidungen zum materiellen Verkehrsstrafrecht, vornehm-
lich solchen des 4. Strafsenats des Bundesgerichtshofs und der oberlandesgerichte, wer-
den auch einige grundlegende entscheidungen der Verwaltungsgerichte behandelt. Die
Darstellung schließt mit zwei aktuellen entscheidungen aus der Zivilgerichtsbarkeit, die
eine gewisse ausstrahlungswirkung auf das gesamte Straßenverkehrsrecht haben.

B. Materielles Verkehrs(straf)recht
I. Allgemeines

in seiner bereits mehrfach im Schrifttum erörterten entscheidung zur nutzung eines
Mobiltelefons durch einen fahrlehrer während einer ausbildungsfahrt hat der 4. Strafse-
nat des BGh seine Definition der kraftfahrzeugführer-eigenschaft nochmals bekräftigt.2)
führer eines kraftfahrzeugs ist danach, wer es unter bestimmungsgemäßer anwendung
seiner antriebskräfte unter eigener allein- oder Mitverantwortung in Bewegung setzt oder
unter handhabung seiner technischen Vorrichtungen während der fahrtbewegung durch
den öffentlichen Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum teil lenkt. Der Betreffende
muss sich dabei selbst aller oder wenigstens eines teiles der wesentlichen einrichtungen
des fahrzeugs bedienen, die für seine fortbewegung bestimmt sind. Daher schließt es die
eigenschaft als fahrzeugführer zwar nicht aus, wenn sich mehrere personen die Bedie-
nung der notwendigen funktionen teilen. wer hingegen nicht einmal einen teil der we-
sentlichen einrichtungen des fahrzeugs bedient, führt dieses zum maßgeblichen Zeitpunkt
nicht.

Das olG Stuttgart hat sich der auffassung, dass nach den soeben dargelegten Grund-
sätzen von einer fahrzeugführer-eigenschaft des fahrlehrers während einer ausbildungs-
fahrt regelmäßig nicht ausgegangen werden kann, angeschlossen, jedoch zu recht darauf
hingewiesen, dass dies an der eigenschaft des fahrlehrers als Verkehrsteilnehmer im
Sinne von § 1 abs. 2 StVo nichts ändert.3) während der ausbildungsfahrt habe er den
fahrschüler regelmäßig zu verkehrsgerechtem Verhalten anzuhalten und ihn dementspre-
chend ununterbrochen zu beaufsichtigen. unterlasse er, wie in dem vom olG zu ent-
scheidenden fall, ein eingreifen fahrlässig – der fahrlehrer hatte nicht eingegriffen, ob-

1) Der Verfasser ist seit 2009 Mitglied des 4. Strafsenats des Bundesgerichtshofs.
2) BGh, Beschl. v. 23. 09. 2014 – 4 Str 92/14, BGhSt 59, 311 m. anm. Gübner njw 2015, 1126; Mitsch nStZ

2015, 410; Ternig nZV 2015, 147; Kudlich ja 2015, 232; Jahn juS 2015, 372; vgl. demgegenüber zur fuß-
gängereigenschaft nach § 25 StVo jüngst BVerwG, Beschl. v. 18. 06. 2015 – 9 B 3/15, SVr 2015, 392.

3) olG Stuttgart, Beschl. v. 02. 02. 2015 – 4 Ss 721/15, SVr 2015, 314.

Seiten 434 – 447
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wohl der Schüler für ihn erkennbar zu weit links gefahren war – handele er zumindest ord-
nungswidrig im Sinne von § 49 abs. 1 nr. 1 i.V. m. § 1 abs. 2 StVo.

Bei zunehmender automatisierung des fahrvorgangs durch fahrerassistenzsysteme4)
wird sich vermehrt die frage stellen, ob in einer konkreten unfallsituation bei einem oder
mehreren eingeschalteten assistenzsystemen noch von einem führen des fahrzeugs im
Sinne der o. g. Begriffsbestimmung die rede sein kann. welche rechtsprobleme hier in
Zukunft möglicherweise zur entscheidung anstehen, beleuchtet ein – für sich genommen
– gänzlich unspektakulärer, vom aG lüdinghausen entschiedener fall:5)

nach den feststellungen überschritt der Betroffene an einer Messstelle der polizei die zugelassene Geschwin-
digkeit (bereinigt) um 23 km/h. Der Betroffene war mit seinem fahrzeug teil einer kolonne mehrerer pkws. un-
mittelbar vor der Messstelle überholte er einen lastkraftwagen. er bemerkte dann, dass sich aus einer einfahrt
vor dem überholten fahrzeug ein fahrzeug auf die Gegenrichtung einordnete. Der Betroffene fürchtete eine 
kollision und wollte wegen des ihm folgenden fahrzeugs nicht bremsen und hinter dem zu überholenden fahr-
zeug erneut einscheren. er entschied sich vielmehr bewusst dazu, Vollgas zu geben und die zulässige höchstge-
schwindigkeit zu überschreiten, die er zuvor aufgrund eines entsprechend eingestellten tempomats eingehalten
hatte. So überholte er mit deutlich höherer Geschwindigkeit das betreffende  fahrzeug und scherte dann auf die
rechte fahrspur ein. hier bremste er nicht, um wiederum auf die zugelassene höchstgeschwindigkeit zu kom-
men, sondern fuhr ungebremst weiter in der hoffnung, der tempomat werde die Geschwindigkeit schon wieder
entsprechend regulieren. in diesem Moment erfolgte die radarmessung.

Das amtsgericht hat den Betroffenen wegen vorsätzlicher Geschwindigkeitsüberschrei-
tung zu einer Geldbuße von 140 eur verurteilt. eine notstandslage oder eine notstands-
ähnliche lage habe zum Zeitpunkt der Messung nicht vorgelegen. Bei dieser entschei-
dung konnte sich das amtsgericht u. a. auf einen Beschluss des olG hamm aus dem jahr
20066) stützen, wonach ein Betroffener trotz eingeschaltetem, im damaligen fall defektem
tempomat verpflichtet bleibe, die von ihm gefahrene Geschwindigkeit zu kontrollieren
und so die einhaltung von Beschränkungen der höchstgeschwindigkeit zu gewährleisten.
im fall einer Geschwindigkeitsüberschreitung verstoße er zumindest fahrlässig gegen
diese kontroll- und überwachungspflicht. Die eigenschaft des fahrers als kraftfahrzeug-
führer stellte das aG lüdinghausen nicht infrage.

II. Zu den einzelnen Tatbeständen
1. § 315c StGB
a) Überholen (§ 315c Abs. 1 Nr. 2b StGB)

immer wieder beschäftigen die Strafgerichte einzelfragen zur auslegung der in der pra-
xis häufig vorkommenden §§ 315b und 315c StGB.

Dazu sei beispielhaft die jüngste entscheidung des 4. Strafsenats zur auslegung des Be-
griffs „überholen“ im Sinne von § 315c abs. 1 nr. 2 b StGB herausgegriffen, der folgen-
der Sachverhalt zugrunde lag:7)

nach den feststellungen überfuhr der angeklagte, der sich einer polizeilichen kontrolle entziehen wollte,
unter großer Beschleunigung des von ihm gesteuerten pkws das rotlicht einer lichtzeichenanlage und bog nach
links in eine Straße ein, auf der in fahrtrichtung des angeklagten drei fahrstreifen vorhanden waren. nach kur-
zer Strecke war dem angeklagten die sofortige weiterfahrt auf der fahrbahn versperrt, weil auf der linken und

4) Dazu allg. Franke Dar 2016, 61.
5) aG lüdinghausen, urt. v. 12. 05. 2014 – 10 owi 46/14, VrS 127, 13 (2014).
6) olG hamm, Beschl. v. 21.04. 2006 – 2 Ss owi 200/06, VrS 111, 65 (2006) m. anm. Vahle.
7) BGh, Beschl. v. 15. 09. 2016 – 4 Str 90/16.
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der mittleren fahrspur autos vor einer rotlicht zeigenden lichtzeichenanlage warteten und der rechte fahrstrei-
fen durch einen an einer haltestelle stehenden linienbus blockiert war. um dennoch vor dem ihm folgenden 
polizeifahrzeug an dem Stau vorbei flüchten zu können, lenkte der angeklagte den pkw über einen Bordstein
schräg auf den rechten Gehweg und fuhr in einem abstand von weniger als einem Meter an zwei Mädchen auf
einem fahrrad vorbei. Danach setzte er die fahrt – an den auf der Straße wartenden fahrzeugen vorbei – deutlich
schneller als mit Schrittgeschwindigkeit über den Bürgersteig fort und hielt auf einen passanten zu, der auf dem
trottoir in fahrtrichtung des angeklagten entlanglief. Der vom angeklagten gesteuerte pkw berührte den fuß-
gänger in nicht näher feststellbarer weise, der dadurch aus dem tritt geriet, ohne das Gleichgewicht zu verlieren
oder auf den Boden zu stürzen, laut aufschrie und schimpfte, dann aber seinen weg unverletzt fortsetzte. Bei die-
sem Vorbeifahren bestand die naheliegende wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes mit dem passanten, so
dass es nur vom Zufall abhing, ob er sich bei diesem fahrmanöver erheblich verletzen würde. Dem angeklagten
war dies klar, er fand sich jedoch damit ab, um seine flucht fortsetzen zu können. nachdem der angeklagte auf
dem Gehweg noch fünf weitere fußgänger passiert hatte, ohne dass dabei die Gefahr eines Zusammenstoßes 
bestanden hatte, steuerte der angeklagte den pkw nach rechts, streifte versehentlich das an einer hausfassade 
befestigte reklameschild eines ladengeschäfts und bog in eine Seitenstraße ein, wo er seine fahrt noch eine
kurze Strecke auf dem Gehweg fortsetzte, ehe er anhielt und zu fuß flüchtete.

nach § 315c abs. 1 nr. 2b StGB wird bestraft, wer im Straßenverkehr grob verkehrs-
widrig und rücksichtslos falsch überholt und dadurch leib oder leben eines anderen Men-
schen oder fremde Sachen von bedeutendem wert gefährdet. überholen im Sinne der Stra-
ßenverkehrsordnung meint den tatsächlichen Vorgang des Vorbeifahrens von hinten an
fahrzeugen anderer Verkehrsteilnehmer, die sich auf derselben fahrbahn in dieselbe rich-
tung bewegen oder verkehrsbedingt halten.8) nach wortlaut und Zweck der Vorschrift des
§ 315c abs. 1 StGB, der auf den Schutz des lebens, der Gesundheit und bedeutender
Sachwerte vor im Gesetz näher bezeichneten, besonders gefährlichen Verhaltensweisen im
Verkehr abzielt, sei, so der Senat, die reichweite des tatbestands des § 315c abs. 1 nr. 2b
StGB nicht auf überholvorgänge im Sinne der Straßenverkehrsordnung beschränkt. ähn-
lich wie bei dem Verständnis der Vorfahrt in § 315c abs. 1 nr. 2a StGB sei der Begriff des
überholens in § 315c abs. 1 nr. 2b StGB vielmehr durch auslegung des regelungsge-
halts der Strafrechtsnorm zu bestimmen. ausgehend von der wortbedeutung und unter Be-
rücksichtigung des umstands, dass das Sichbewegen auf derselben fahrbahn kein taugli-
ches kriterium für eine abschließende erfassung besonders gefährlicher fälle des
Vorbeifahrens liefere, werde das tatbestandsmerkmal des überholens auch durch ein Vor-
beifahren von hinten an sich in derselben richtung bewegenden oder verkehrsbedingt hal-
tenden fahrzeugen verwirklicht, das unter Benutzung von flächen erfolgt, die nach den
örtlichen Gegebenheiten zusammen mit der fahrbahn einen einheitlichen Straßenraum
bilden. für den strafrechtlichen Begriff des überholens nach § 315c abs. 1 nr. 2b StGB
komme es nicht darauf an, dass die fahrt nach dem Vorbeifahren an dem anderen fahrzeug
auf dessen fahrbahn fortgesetzt werde. wollte man für das überholen begrifflich auf eine
das Vorbeifahren abschließende rückkehr auf die fahrbahn abstellen, bliebe außerdem die
rechtliche einordnung des tatsächlichen, eine bestimmte absicht nicht erfordernden Vor-
gangs des Vorbeifahrens bis zu dessen abschluss in der Schwebe. ob ein überholen nach
§ 315c abs. 1 nr. 2b StGB nur vorliegt, wenn das Vorbeifahren auf der von dem anderen
fahrzeug benutzten fahrbahn seinen ausgang nimmt, brauchte der Senat aus anlass die-
ses falles nicht zu entscheiden.

8) Vgl. dazu BGh, Beschl. v. 13. 02.1975 – 4 Str 508/74, BGhSt 26, 73, 74; v. 28. 03.1974 – 4 Str 3/74, BGhSt
25, 293, 296; König in hentschel/könig/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. aufl., § 5 StVo rn. 16 m. w. n.;
Heß in Burmann/heß/hühnermann/jahnke/janker, Straßenverkehrsrecht, 24. aufl., § 5 StVo rn. 2.
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b) Rücksichtslosigkeit (§ 315c Abs. 1 Nr. 2 StGB)

einen fall, in dem der täter einen überholvorgang durchführte, obwohl er während des
gesamten überholvorgangs nicht übersehen konnte, ob jede Behinderung des Gegenver-
kehrs ausgeschlossen war, nahm das olG koblenz9) zum anlass, die Voraussetzungen für
das tatbestandsmerkmal der rücksichtslosigkeit im Sinne von § 315c abs. 1 nr. 2 StGB
in erinnerung zu rufen. Danach handelt rücksichtlos, wer sich zwar seiner pflichten als
Verkehrsteilnehmer bewusst ist, sich aber aus eigensüchtigen Gründen darüber hinweg-
setzt, oder wer sich aus Gleichgültigkeit nicht auf seine pflichten besinnt, hemmungen
gegen seine fahrweise erst gar nicht aufkommen lässt und unbekümmert um die folgen
seiner fahrweise darauf losfährt. im unterschied zur ebenfalls vorausgesetzten groben
Verkehrswidrigkeit bezieht sich die rücksichtslosigkeit damit eher auf die subjektive tat-
seite.10)

2. § 315b StGB
nach ständiger obergerichtlicher und höchstrichterlicher rechtsprechung setzt § 315b

abs. 1 StGB in der regel einen von außen in den Straßenverkehr hineinwirkenden ver-
kehrsfremden eingriff voraus. eine anwendung der Vorschrift bei handlungen im flie-
ßenden Verkehr kommt nur dann in Betracht, wenn es sich um einen verkehrswidrigen
inneneingriff handelt, d. h. der täter als Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsvorgang zu
einem eingriff in den Straßenverkehr pervertiert. hierfür muss zu einem bewusst zweck-
widrigen einsatz eines fahrzeugs in verkehrswidriger absicht hinzukommen, dass es 
mit mindestens bedingtem Schädigungsvorsatz (z. B. als waffe oder Schadenswerkzeug)
missbraucht wird.11)

Das olG hamm12) hatte die frage zu entscheiden, ob diese Voraussetzungen auch in
einem fall gegeben waren, in dem ein kraftfahrzeugführer seinen pkw aus hoher Ge-
schwindigkeit willkürlich abbremste, um den nachfolgenden kraftfahrzeugführer (aus
Verärgerung) zu einer scharfen Bremsung oder Vollbremsung zu zwingen. Das olG führ-
te aus, zwar könne dieses Verhalten grundsätzlich einen gefährlichen eingriff in den Stra-
ßenverkehr durch hindernisbereiten im Sinne des § 315b abs. 1 nr. 2 StGB darstellen. es
hob die Vorentscheidung jedoch mangels ausreichender feststellungen zu den gefahrenen
Geschwindigkeiten beim Bremsvorgang und zum zumindest bedingten Schädigungsvor-
satz auf. Die von der Vorinstanz in den urteilsgründen gewählte formulierung, er habe ge-
hofft und darauf vertraut, es werde nicht zu einem unfall kommen, zumal er wegen seines
fahrens ohne fahrerlaubnis den kontakt mit der polizei unbedingt vermeiden wollte, lasse
darauf schließen, dass er ein unfallgeschehen nicht billigend in kauf genommen habe.

Diese entscheidung beleuchtet die Schwierigkeiten, die die Strafvorschrift für den tat-
richter bei der oft nur schwer zu belegenden feststellung des bedingten Schädigungsvor-
satzes haben kann.13)

9) olG koblenz, Beschl. v. 17. 03. 2016 – 2 olG 4 Ss 18/16, SVr 2016, 353.
10) St. rspr., vgl. schon BGh, urt. v. 25. 02.1954 – 4 Str 796/53, BGhSt 5, 392, 395; nachw. z. neueren rspr.

bei SSw-StGB/Ernemann, 2. aufl., § 315c rn. 11 ff.
11) Vgl. nur BGh, Beschl. v. 30. 06. 2015 – 4 Str 188/15, nStZ-rr 2015, 321.
12) olG hamm, Beschl. v. 15.12. 2015 – iii - 5 rVs 139/15, SVr 2016, 181.
13) ebenso Krenberger SVr 2016, 182; vgl. auch BGh, Beschl. v. 09. 09. 2014 – 4 Str 365/14, ZfS 2014, 713.
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III. Rechtsfolgen
Zur frage der entziehung der fahrerlaubnis hatte der 1. Strafsenat des BGh über fol-

gende, nicht selten vorkommende fallkonstellation zu entscheiden:14)

nach den feststellungen hatte der angeklagte die aufgabe, teilmengen der von den Mitangeklagten gehan-
delten Betäubungsmittel von diesem zu übernehmen, die Drogen persönlich an die endabnehmer auszuliefern,
die zu zahlenden Gelder zu vereinnahmen und weiterzuleiten. Bei diesen Vorgängen benutzte der angeklagte je-
weils sein kraftfahrzeug. 

Die vom landgericht angeordnete entziehung der fahrerlaubnis hob der Senat auf. Das
landgericht sei bei dieser entscheidung von einem rechtlich unzutreffenden Verständnis
der in § 69 StGB vorausgesetzten „ungeeignetheit“ des täters zum führen von kraftfahr-
zeugen ausgegangen. Denn die ungeeignetheit müsse sich immer gerade aus der verfah-
rensgegenständlichen tat ergeben. Bei in Betracht kommender charakterlicher ungeeig-
netheit müsse die anlasstat daher selbst tragfähige rückschlüsse auf die Bereitschaft des
täters zu lassen, die Sicherheit des Straßenverkehrs seinen eigenen kriminellen Zielen
unterzuordnen. Da insbesondere kein allgemeiner erfahrungssatz dahin bestehe, das
rauschgifttransporteure bei Verkehrskontrollen zu besonders riskanter fahrweise ent-
schlossen seien, könne die nutzung eines fahrzeugs zur Durchführung von Drogenauslie-
ferungen allein nicht die ungeeignetheit zur teilnahme am Straßenverkehr begründen.15)

IV. Konkurrenzen
konkurrenzrechtliche probleme ergeben sich im Straßenverkehrsstrafrecht insbesonde-

re bei den Straftatbeständen der trunkenheitsfahrt sowie des fahrens ohne fahrerlaubnis,
da diese tatbestände als Dauerdelikte ausgestaltet sind. immer wieder wird übersehen,
dass eine solche Dauerstraftat im regelfall, also insbesondere dann, wenn von vornherein
eine längere wegstrecke geplant ist, durch kurze unterbrechungen nicht in selbständige
taten aufgespalten wird.

Die vorgenannten Grundsätze hat der BGh erneut für fälle der bloßen unterbrechung einer fahrt zum einla-
den diverser Gegenstände in einem fall bekräftigt, in dem der fahrzeugführer den pkw ohne fahrerlaubnis be-
wegte.16) Dies gilt aber auch dann, wenn die fahrtunterbrechung zur Begehung einer weiteren Straftat genutzt
wird. in einer weiteren entscheidung ist dies für den fall des versuchten tankbetruges während einer einheit-
lichen autofahrt ohne fahrerlaubnis unter hinweis auf die ständige rechtsprechung des BGh ausgesprochen
worden.17)

C. Ordnungswidrigkeitenrecht
I. Verbotsirrtum (§ 11 Abs. 2 OWiG)

in einer ausführlich begründeten entscheidung hat sich das olG Bamberg18) mit den
Voraussetzungen des (vermeidbaren) Verbotsirrtums nach § 11 abs. 2 owiG befasst. fol-
gender Sachverhalt ist festgestellt worden:

14) BGh, Beschl. v. 04.11.2014 – 1 Str 233/14, SVr 2015, 630.
15) Vgl. auch BGh, Beschl. v. 03.12.2002 – 4 Str 458/02, nStZ 2003, 311.
16) BGh, Beschl. v. 12.08.2015 – 4 Str 14/15.
17) BGh, Beschl. v. 09.03.2016 – 4 Str 60/16; zur Bedeutung der konkurrenzen im Verkehrsstrafrecht Franke

Blutalkohol 52, 184 (2015).
18) olG Bamberg, Beschl. v. 01.12.2015 – 3 Ss owi 834/15, Strafo 2016, 116 m. anm. Sternberg-Lieben.
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Das amtsgericht hatte die verkehrsrechtlich nicht vorbelastete Betroffene wegen fahrlässiger überschreitung
der zulässigen höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener ortschaften (um 66 km/h) zu einer Geldbuße von
600 € verurteilt, von dem im Bußgeldbescheid angeordneten zweimonatigen fahrverbot jedoch abgesehen. auf
der fahrtstrecke der Betroffenen auf einer Bundesautobahn war wegen einer lkw-kontrolle auf höhe der Mess-
stelle eine wechselbeschilderung aufgestellt worden, mit der die erlaubte höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h
begrenzt wurde. Das amtsgericht war den angaben der Betroffenen gefolgt, wonach diese die Beschilderung –
Zeichen 274, darunter Zeichen 277 mit Bezeichnung „2,8 t“ und den Symbolen für omnibusse und pkw mit an-
hänger – dahin ausgelegt habe, dass damit die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h nur für fahrzeuge mit
einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2,8 t gelten sollte. Die Betroffene habe sich deshalb in einem ver-
meidbaren Verbotsirrtum befunden, was das Gewicht ihres Verschuldens verringere und das absehen vom fahr-
verbot rechtfertige. Die dagegen von der Staatsanwaltschaft eingelegte rechtsbeschwerde hatte erfolg.

Das olG weist zunächst auf den inneren widerspruch der entscheidung des amtsge-
richts hin, die einerseits einen fahrlässigen Verstoß gegen die Geschwindigkeitsbeschrän-
kung annehme, andererseits aber von einem vermeidbaren Verbotsirrtum ausgehe, was
zwangsläufig eine vorsätzlich begangene tat voraussetze. Die danach erforderliche Zu-
rückverweisung der Sache an das amtsgericht nimmt das olG zum anlass für einige
grundsätzliche hinweise zum vermeidbaren Verbotsirrtum im Sinne von § 11 abs. 2
owiG. es bescheinigt der Vorinstanz, zu recht nicht von einem den Vorsatz ausschlie-
ßenden tatbestandsirrtum der Betroffenen ausgegangen zu sein, sondern von einem Ver-
botsirrtum. Denn die Betroffene habe sich nach den feststellungen in einem auf mangeln-
der präsenter kenntnis der einschlägigen Vorschriften beruhenden wertungsirrtum über
die rechtliche Bedeutung der von ihr optisch richtig und vollständig wahrgenommenen
wechselbeschilderung befunden. im anschluss formuliert das olG die anforderungen,
unter denen in einem fall des vermeidbaren Verbotsirrtums beim Verstoß gegen straßen-
verkehrsrechtliche Vorschriften ausnahmsweise vom regelfahrverbot abgesehen werden
kann und hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Gesamtbewertung aller ent-
scheidungserheblichen umstände hervor.

II. Augenblicksversagen
immer wieder wird die drohende anordnung eines regelfahrverbots mit dem einwand

bekämpft, der Betroffene habe sich lediglich eines „augenblicksversagens“ schuldig ge-
macht, was das Gewicht seines Verkehrsverstoßes im hinblick auf ein mögliches fahrver-
bot in einem anderen licht erscheinen lasse. auch hierzu hat sich das olG Bamberg
jüngst in zwei entscheidungen ausführlich geäußert. eine entscheidung betrifft den fall
einer fahrlässigen überschreitung der höchstgeschwindigkeit mit einem anhänger19), die
andere einen qualifizierten rotlichtverstoß20), gegen den sich der Betroffene mit der Be-
hauptung verteidigt hatte, er habe kurzzeitig die lichtzeichenanlagen verwechselt.

Von einem ein absehen von einem an sich verwirkten regelfahrverbot rechtfertigenden
sog. augenblicksversagen könne, so das olG Bamberg unter Bezugnahme auf die zivil-
und strafrechtliche judikatur des BGh21), nur für den fall einer momentanen unaufmerk-
samkeit bzw. eines kurzzeitigen fehlverhaltens ausgegangen werden, wie es auch dem
sorgfältigen und pflichtbewussten kraftfahrer unterlaufen kann. für den Begriff des au-
genblicksversagens sei deshalb kennzeichnend, dass es sich um eine gleichsam spontane

19) olG Bamberg, Beschl. v. 04. 01.2016 – 3 Ss owi 1490/15, SVr 2016, 230.
20) olG Bamberg, Beschl. v. 22.12. 2015 – 3 Ss owi 1326/15.
21) Vgl. nur BGh, urt. v. 29. 01.2003 – iV Zr 173/03, njw 2003, 1118; BGh, Beschl. v. 11.09.1997 – 4 Str

638/96, BGhSt 43, 241.
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fehlreaktion innerhalb eines Verkehrsgeschehens handeln muss. Das sei insbesondere
dann nicht der fall, wenn das fragliche fehlverhalten des Betroffenen jener fehlreaktion
bereits vorgelagert war. letztere Voraussetzung erkannte das olG im fall der überschrei-
tung der für ein kfz mit anhänger zulässigen höchstgeschwindigkeit, da der Betroffene
die erforderliche überprüfung schon bei übernahme des anhängers versäumt habe. je-
denfalls erfordere ein privilegierung des Betroffenen bei der Verhängung eines fahrver-
bots wegen augenblicksversagens immer die feststellung weiterer, in der person des han-
delnden liegender besonderer umstände, die den Grund des momentanen Versagens
erkennen und im einzelfall unter abwägung aller umstände in einem gegenüber dem re-
gelfall milderen licht im Sinne eines herabgesetzten handlungsunwertes erscheinen lie-
ßen.

III. Vollstreckung mehrerer Fahrverbote
Die frage nach der reihenfolge der Vollstreckung mehrerer, gegen denselben Betroffe-

nen verhängter fahrverbote wird in der rechtsprechung, nicht zuletzt wegen der insoweit
nur unvollkommenen gesetzlichen regelung je nach fallkonstellation uneinheitlich be-
antwortet.22) nach wohl überwiegender praxis erfolgt bei der anordnung mehrerer fahr-
verbote bei (nahezu) gleichzeitigem eintritt der rechtskraft regelmäßig keine additive
Vollstreckung; eine – in ihrer reichweite umstrittene23) – ausnahme wird lediglich beim
fahrverbot nach § 25 abs. 2a Satz 2 StVG gemacht, um zu verhindern, dass der Betroffe-
ne den fristbeginn auf denselben tag legen kann.

Die frage, ob bei gleichzeitiger entscheidung über zwei in tatmehrheit stehender ord-
nungswidrigkeiten, für die jeweils eine ahndung mit einem fahrverbot in Betracht
kommt, zwei fahrverbote oder nur ein einheitliches fahrverbot zu verhängen ist, hat der
BGh nunmehr im wesentlichen unter Berufung auf die entstehungsgeschichte der §§ 20
owiG und 25 StVG sowie die Gesetzessystematik im Sinne der letztgenannten lösung
beantwortet.24) 

D. Verfahrensrecht
I. Sog. Dashcam im Bußgeldverfahren

anzuzeigen ist in diesem Zusammenhang die erste entscheidung eines oberlandesge-
richts zur frage der Verwertbarkeit von aufzeichnungen einer sog. Dashcam.25)

Das amtsgericht verhängte gegen den Betroffenen wegen fahrlässigen Missachtens des rotlichts einer licht-
zeichenanlage (länger als 1 Sekunde) eine Geldbuße und ein dreimonatiges fahrverbot. Mit der rechtsbe-
schwerde griff er im wege einer Verfahrensrüge  die Verwertung einer von einem Zeugen mittels einer sog. Dash-
cam gefertigten Videoaufnahme an, auf die das amtsgericht seine feststellungen nach inaugenscheinnahme der
aufzeichnungen gestützt hatte. Die kamera war bereits seit fahrtbeginn des Zeugen anlasslos über die gesamte
fahrtstrecke in tätigkeit gewesen.

Das olG Stuttgart ließ offen, ob der Zeuge durch den Betrieb der kamera gegen das 
datenschutzrechtliche Verbot von § 6b BDSG verstoßen hatte, die sog. Dashcam also unter

22) eingehender überblick bei MükoStVr/Asholt, StVG § 25, rn. 40/41.
23) Dazu jüngst olG hamm, Beschl. v. 08.10. 2015 – 3 rBs 254/15, SVr 2016, 110 m. anm. Krenberger unter

aufgabe entgegenstehender rspr.; vgl. auch Fromm Dar 2016, 35.
24) BGh, Beschl. v. 16.12. 2015 – 4 Str 227/15, njw 2016, 1188 = Blutalkohol 53, 260 (2016).
25) olG Stuttgart, Beschl. v. 04. 05. 2016 – 4 Ss 543/15, SVr 2016, 270 m. anm. Krämer; vgl. auch Wirsching

nZV 2016, 13; Greger nZV 2015, 114; Bachmeier Dar 2014, 15. 
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die dort geregelten optisch-elektronischen einrichtungen fällt oder ob sich die Zulässigkeit
des Betriebs der kamera aus § 6b abs. 1 nr. 3 BDSG ergab, also ein berechtigtes interes-
se vorlag. Selbst für den fall eines auf rechtswidrige weise erlangten Beweismittels beste-
he im vorliegenden fall, so das oberlandesgericht, kein Beweisverwertungsverbot. nach
der ständigen, insoweit vom Bundesverfassungsgericht gebilligten rechtsprechung müs-
sten in solchen fällen das Gewicht des Verfahrensverstoßes, die art des Verbotes und die
Bedeutung der betroffenen rechtsgüter als widerstreitende interessen miteinander abge-
wogen werden. ein Beweisverwertungsverbot sei nur dann anzunehmen, wenn der zur
fehlerhaftigkeit der ermittlungsmaßnahmen führende Verfahrensverstoß schwerwiegend
sei oder bewusst beziehungsweise willkürlich begangen wurde, die grundrechtlichen Si-
cherungen also planmäßig außer acht gelassen worden seien.26) Da der Verkehrsverstoß
im vorliegenden fall auf einem groben fehlverhalten beruhe, die Videoaufzeichnung aber
nicht staatlich veranlasst worden sei, um grundrechtliche Sicherungen gezielt zu umgehen,
und sonstige Beweismittel nicht vorgelegen hätten, sei ein Verwertungsverbot im ergebnis
zu verneinen.

Damit befindet sich das olG Stuttgart im Grundsatz in übereinstimmung mit der
rechtsprechung des BGh, der die maßgeblichen abwägungskriterien in einem fall straf-
rechtswidrig erhobener Bild- und audioaufzeichnungen einer Straftat durch einen Zeugen
erst jüngst nochmals ausführlich darlegt hat.27)

II. § 81a Abs. 2 StPO
auch das olG naumburg28) hatte sich in einer entscheidung mit einem Beweisverwer-

tungsverbot zu befassen, das erneut einen fall der Verwertung des ergebnisses einer ohne
richterliche entscheidung erlangten Blutprobe betraf. als tragende Begründung ist festzu-
halten:

wird bei einer Blutprobenentnahmeanordnung durch einen polizeibeamten bewusst darauf verzichtet zu über-
prüfen, ob der zuständige Bereitschaftsrichter verständigt wird und tatsächlich die notwendige information er-
halten hat, führt dies zu einem Beweisverwertungsverbot.

Die entscheidung bestätigt die bisherige linie der obergerichtlichen und vom BVerfG
bestätigten rechtsprechung zur umgehung des richtervorbehalts.29)

hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf den entwurf des Bundesministeriums der
justiz zu einem artikelgesetz „fahrverbot, richtervorbehalt bei der Blutprobenentnahme
u. a.“ v. 06. 06. 2016. nach diesem entwurf soll § 81a ii Stpo wie folgt ergänzt werden:

„Die anordnung der entnahme einer Blutprobe steht abweichend von Satz 1 der Staatsanwaltschaft, bei Ge-
fährdung des untersuchungserfolges durch Verzögerung auch ihren ermittlungspersonen zu, wenn tatsächliche
anhaltspunkte für eine rechtswidrige tat vorliegen, die der Beschuldigte bei oder im Zusammenhang mit dem
führen eines kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der pflichten eines kraftfahrzeugführers begangen hat.“

26) Zur rspr. des BVerfG vgl. nur BVerfG, Beschl. v. 20. 05. 2011 – 2 Bvr 2072/10, njw 2011, 2783.
27) BGh, urt. v. 07. 01.2016 – 2 Str 202/15, jr 2016, 542. 
28) olG naumburg, Beschl. v. 05.11.2015 – 2 ws 201/15, Dar 2016, 283.
29) Zuletzt jedoch zweifelnd BVerfG, Beschluss vom 28. 06. 2014 – 1 Bvr 1837/12, Dar 2015, 383 m. zust.

anm. Niehaus Blutalkohol 52, 146 (2015).
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III. Atemalkoholmessung und Rückrechnung
Das olG Düsseldorf30) hatte in diesem Zusammenhang über folgenden fall zu ent-

scheiden:

Der 19 jahre alte Betroffene, der im Besitz einer fahrerlaubnis auf probe war (§ 24c abs. 1 fall 2 StVG), führ-
te nach den feststellungen sein mit Sommerreifen ausgestattetes kraftfahrzeug, obwohl er zuvor ein alkoholi-
sches Getränk zu sich genommen hatte und noch unter dessen wirkung stand. Bei winterlichen temperaturen und
reifglätte benutzte er zunächst öffentliche Straßen und fuhr sich sodann auf einer angrenzenden feldfläche fest.
Die – deutlich später gemessene – atemalkoholkonzentration (aak) mittels Dräger alcotest 7110 evidential be-
trug im Mittelwert 0,08 mg/l. Die polizeibeamten stellten außerdem Gleichgewichtunsicherheit, starkes Zittern,
gerötete augen, einen trockenen Mund sowie falsche Zeiteinschätzung fest. Das amtsgericht verurteilte den Be-
troffenen wegen fahrlässigen fahrens unter der wirkung eines alkoholischen Getränks während der probezeit in
tateinheit mit fahrlässigem fahren ohne die vorgeschriebene Bereifung zu einer Geldbuße. Seine rechtsbe-
schwerde hatte keinen erfolg.

Das olG Düsseldorf führt zunächst aus, dass eine „wirkung“ im Sinne von § 24c 
abs. 1 fall 2 StVG erst ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,2 promille oder einer
aak von 0,1 mg/l angenommen werden könne. eine wirkung unterhalb dieser werte
scheide jedenfalls nach dem derzeitigen Stand der wissenschaft grundsätzlich aus. Diesen
wert habe der Betroffene hier auch überschritten. Zwar sei die rückrechnungsmethode bei
der atemalkoholmessung wissenschaftlich nicht geklärt. insoweit vertretbare und recht-
lich relevante rückrechnungen auf den tatzeitpunkt beruhten sämtlich auf erfahrungen
mit Blutalkoholberechnungen und seien auf atemalkohol nicht direkt übertragbar. im zu
entscheidenden fall sei indes gleichwohl von einer überschreitung des Grenzwertes durch
den Betroffenen auszugehen, da zwischen der fahrt und der Messung der aak nahezu
fünf Stunden verstrichen seien. Selbst unter Berücksichtigung größter Sicherheitszuschlä-
ge sowohl bei der Zeitberechnung als auch beim rückrechnungswert müsse die zur tatzeit
vorhandene aak mindestens 0,1 mg/l in betragen haben.

IV. Einsicht in digitale Messdateien
Der anspruch des Betroffenen auf akteneinsicht in Bedienungsanleitungen, digitale

Messdateien u. ä. in fällen von Bußgeldverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung
beschäftigt die obergerichtliche rechtsprechung seit einigen jahren. Die rechtsfrage wird
nach wie vor unterschiedlich beantwortet. in zwei entscheidungen hat sich das olG Bam-
berg31) erneut mit dem anspruch des Betroffenen im Bußgeldverfahren auf einsicht in 
digitale Messdateien befasst und seine insoweit restriktive linie bekräftigt. Danach ver-
stößt die ablehnung eines antrags der Verteidigung auf einsichtnahme in die digitale
Messdatei und deren überlassung einschließlich etwaiger sog. rohmessdaten nicht gegen
die Grundsätze des fairen Verfahrens, wenn sich der tatrichter aufgrund der Beweisauf-
nahme in der hauptverhandlung davon überzeugt hat, dass die Voraussetzungen eines sog.
standardisierten Messverfahrens im Sinne der rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
eingehalten wurden. ein anspruch auf überlassung derartiger Dateien ergibt sich unter der
genannten Voraussetzung nicht aus dem akteneinsichtsrecht (§ 46 abs. 1 owiG i.V.m. 

30) olG Düsseldorf, Beschl. v. 18. 04. 2016 – iV-3 rBs 36/16, Dar 2016, 395.
31) olG Bamberg, Beschl. v. 05. 09. 2016 – 3 Ss owi 1050/16; Beschl. v. 04. 04. 2016 – 3 Ss owi 1444/15, Dar

2016, 337; a.a. bspw. olG oldenburg Dar 2015, 406; ausf. dazu König Dar 2016, 362, 371; zum Schutz
von Geheimhaltungsinteressen der wirtschaft im Zivilprozess vgl. jüngst BGh, urteil vom 26. 01.2016 – xi
Zr 91/14, BGhZ 208, 331, tz. 78 ff.
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§ 147 abs. 1 fall 1 Stpo), da die Dateien in anwendung des formellen aktenbegriffs nicht
Bestandteil der Gerichtsakten sind. handelt es sich bei den Dateien deshalb allenfalls um
amtlich verwahrte Beweisstücke i. Sinne von § 46 abs. 1 owiG i.V.m. § 147 abs. 1 
fall 2 Stpo, besteht insoweit, so das olG Bamberg, nur ein Besichtigungsrecht am Ver-
wahrungsort. liegen die Voraussetzungen eines standardisierten Messverfahrens vor und
ergeben diese sich hinreichend aus dem Bußgeldurteil, komme durch Verweigerung der
überlassung solcher Dateien auch ein Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens
nicht in Betracht.32)

E. Verwaltungsrecht
I. Sichtbarkeit von Verkehrszeichen

in einer grundlegenden entscheidung hat sich das BVerwG mit den anforderungen an
die wirksamkeit von Verkehrszeichen im ruhenden Verkehr befasst und insoweit den
Sichtbarkeitsgrundsatz weiterentwickelt.33) ausgangspunkt des falles war – wie so oft –
eine verwaltungsrechtliche Gebührenanforderung nach umsetzung eines kraftfahrzeugs,
hier aus einem – nach auffassung der ordnungsbehörde deutlich erkennbaren – haltever-
bot auf beiden Straßenseiten. Das BVerwG hob die zugunsten der Behörde ergangene Be-
rufungsentscheidung auf und führte zur Begründung u. a. folgendes aus:

Die Vorinstanz habe keine ausreichenden feststellungen zur Sichtbarkeit des betreffenden Verkehrszeichens
getroffen. Der auffassung des Berufungsgerichts, die umsetzung des kfz sei schon deshalb rechtmäßig gewesen,
weil der fahrzeugführer auch ohne konkreten anlass verpflichtet gewesen sei, genauer nachschau nach den Ver-
kehrszeichen zu halten, tritt das BVerwG für den hier in frage stehenden Bereich des ruhenden Verkehrs (in die-
ser allgemeinheit) entgegen. Zwar sei auch das Berufungsgericht zutreffend der auffassung, dass an die Sicht-
barkeit von Verkehrszeichen im ruhenden Verkehr niedrigere anforderungen zu stellen seien als an solche, die
den fließenden Verkehr betreffen.34) Mit der annahme, der fahrzeugführer könne beim abstellen seines fahr-
zeugs im ruhenden Verkehr über eine bloße umschau (beim aussteigen) hinaus gegebenenfalls auch ohne kon-
krete Veranlassung gehalten sein, vom abstellort des fahrzeugs aus eine gewisse Strecke nach beiden richtun-
gen abzuschreiten, um sich über das nichtvorhandensein von halte- oder parkverboten zu vergewissern,
überspanne das Berufungsgericht indes die den Verkehrsteilnehmer treffenden Sorgfaltspflichten. Zu einer sol-
chen nachschau sei der Verkehrsteilnehmer im ruhenden Verkehr nur verpflichtet, wenn hierfür nach den kon-
kreten umständen des einzelfalles besonderer anlass bestehe.

II. Strafgerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis und MPU
Die vom VGh Mannheim in dieser frage eingeleitete rechtsprechungsänderung35) ist

nunmehr auch vom BayVGh vollzogen worden.36) nach strafgerichtlicher entziehung der
fahrerlaubnis (§ 69 StGB), die auf einer teilnahme am Straßenverkehr unter alkoholein-
fluss beruht, ist danach im wiedererteilungsverfahren unabhängig von der bei der Ver-

32) Vgl. dazu auch kk-owiG/Lampe, 4. aufl., § 46 rn. 6 ff.; Cierniak ZfS 2012, 664; ders. Dar 2014, 2; zu den
anforderungen an ein standardisiertes Messverfahren vgl. BGh, Beschl. v. 30.10.1997 – 4 Str 24/97, BGhSt
43, 277; Beschl. v. 19. 08.1993 – 4 Str 627/92, BGhSt 39, 291.

33) BVerwG, urt. v. 06. 04. 2016 – 3 c 10/15, njw 2016, 2353 m. anm. Kümper.
34) Zu den anforderungen im fließenden Verkehr vgl. BVerwG, urt. v. 23. 09. 2010 – 3 c 79.09, BVerwGe 138,

21; urt. v. 13. 03. 2008 – 3 c 18.07, BVerwGe 130, 383.
35) VGh Mannheim, Beschl. v. 15. 01.2015 – 10 S 1748/13, ZfS 2014, 235; urt. v. 07. 07. 2015 – 10 S 116/15,

Dar 2015, 592; ebenso schon oVG Greifswald, Beschl. v. 22. 05. 2013 – 1 M 123/12, ZfS 2013, 595; über-
blick jeweils bei Rebler Dar 2016, 486; Koehl ZfS 2016, 4.

36) BayVGh, urt. v. 17.11.2015 – 11 BV 14.2738, Dar 2016, 41 m. anm. Pießkalla Vrr 2016, 16.; dazu auch
Dronkovic Dar 2016, 191; Rebler SVr 2016, 18; Kalus VD 2016, 16.
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kehrsteilnahme vorgelegenen Blutalkoholkonzentration die Beibringung eines medizi-
nisch-psychologischen Gutachtens anzuordnen.

III. Amtsermittlung und Parteivortrag
1. Umfang der Ermittlungen

in einem vom BayVGh entschiedenen fall37) wendete sich die klägerin, eine Gmbh,
gegen eine fahrtenbuchauflage für ein firmenfahrzeug, nachdem der verantwortliche fah-
rer nach feststellung einer Geschwindigkeitsübertretung nicht festgestellt werden konnte.
Sie beanstandete in der Begründung ihres antrags auf Zulassung der Berufung insbeson-
dere, die zuständige Behörde hätte es unterlassen, im wege einer internetrecherche den
verantwortlichen fahrer zu ermitteln. eine solche recherche durch aufrufen sozialer
netzwerke oder internetpräsenzen hätte eine angemessene und zumutbare Maßnahme der
Sachverhaltsaufklärung dargestellt.

Dieser ansicht ist der BayVGh nicht gefolgt und hat zur Begründung ausgeführt, die
klägerin verkenne damit grundlegend ihre Mitwirkungspflichten als fahrzeughalterin.
Die ermittlungsbehörden seien nicht verpflichtet, ohne einen hinweis des fahrzeughalters
auf eine konkrete internetseite oder Vorliegen anderer anhaltspunkte, dass eine Suche im
internet erfolg versprechend sein könnte, im internet nach lichtbildern der in Betracht
kommenden fahrzeugführer zu recherchieren, selbst wenn es sich bei dem fahrzeughalter
um eine firma handelt.

2. Anforderungen an Parteivortrag
Der BayVGh hat sich außerdem in einer entscheidung im rahmen des antrags auf Ge-

währung vorläufigen rechtsschutzes38) zu der frage geäußert, was ein fahrerlaubnisinha-
ber vortragen muss, der gegen die entziehung der fahrerlaubnis wegen Betäubungsmittel-
konsums einwendet, ein Dritter habe ihm diese Substanzen verabreicht und er habe dies
nicht bemerkt. im zu entscheidenden fall war lediglich vorgetragen worden, die Betäu-
bungsmittel seien ohne wissen und wollen des Betroffenen aufgenommen worden. Dazu
hatte dieser eine – schon nach ansicht der Vorinstanz nicht hinreichend substantiierte – ei-
desstattliche Versicherung einer freundin vorgelegt, in der diese vortrug, ihm das rausch-
gift verabreicht zu haben. auch beim VGh hatte der antragsteller mit seiner Beschwerde
keinen erfolg. er hätte, so der VGh, einen detaillierten, in sich schlüssigen und auch im
übrigen glaubhaften Sachverhalt vortragen müssen, der einen solchen Geschehensablauf
als ernsthaft möglich erscheinen lasse. Das sei indes nicht geschehen.

F. Zivilrecht
I. Formularmäßige Abtretung von Schadensersatzansprüchen

wird im anschluss an einen Verkehrsunfall die erstellung eines Sachverständigengut-
achtens erforderlich, findet sich, sofern der Geschädigte einen entsprechenden Vertrag mit
dem kfz-Sachverständigen abschließt, dort nicht selten eine formularmäßig vereinbarte
abtretung der Schadensersatzansprüche des Geschädigten gegen den fahrer, den halter
und den Versicherer des unfallbeteiligten fahrzeugs in höhe der anfallenden Sachverstän-

37) BayVGh, Beschl. v. 16. 04. 2015 – 11 ZB 15.171, VrS 128, 216 (2015).
38) BayVGh, Beschl. v. 19. 01.2016 – 11 cS 15.2403, Dar 2016, 289.
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digenkosten, und zwar erfüllungshalber an den Sachverständigen. Der Vi. Zivilsenat des
BGh hat eine derartige klausel nunmehr der inhaltskontrolle nach den §§ 305 ff. BGB
unterzogen39) und nach den allgemeinen, vom BGh zu § 305c abs. 1 BGB entwickelten
Grundsätzen als überraschend angesehen.40) ein rechtlich nicht vorgebildeter, durch-
schnittlicher auftraggeber eines Schadensgutachtens brauche mit einer derartigen abtre-
tungsvereinbarung nicht zu rechnen.

II. Datenweitergabe an Dritte bei Schadensregulierung
auch die nachfolgend anzuzeigende entscheidung des olG oldenburg befasst sich mit

einem rechtlichen aspekt der Schadensregulierung nach einem Verkehrsunfall.41)
im rahmen der Schadensabwicklung hatte die haftpflichtversicherung des Beklagten

ein vom kläger eingeholtes Sachverständigengutachten, das auch personenbezogene
Daten des klägers enthielt, zur prüfung an einen privaten Gutachter weitergeleitet, der es
seinerseits einem anderen Gutachter übermittelte. Mit dieser Datenweitergabe war der
kläger nicht einverstanden und nahm die beklagte haftpflichtversicherung auf auskunft
über die weiter gegebenen Daten sowie auf unterlassung in anspruch. Sein auf § 1004
abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 823 BGB gestütztes Begehren hatte keinen erfolg.
Denn unabhängig von der frage, ob die weitergabe der Daten nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz rechtmäßig war, fehlte es nach auffassung des olG an einer wiederho-
lungsgefahr im Sinne des § 1004 abs. 1 Satz 2 BGB, weil die weitergabe der Daten nur
der abwicklung eines einmaligen unfallereignisses diente. Der Zweck der Datennutzung
ergebe sich außerdem, den anforderungen des insoweit maßgeblichen § 11 abs. 2 Satz 1
nr. 2 BDSG entsprechend, aus den vertraglichen Vereinbarungen der Beklagten mit den
zur überprüfung des Schadensgutachten beauftragten unternehmen.

G. Ausblick
abschließend noch ein kurzer Blick auf in nächster Zeit anstehende entscheidungen des

4. Strafsenats des Bundesgerichtshofs von möglicherweise grundsätzlicher Bedeutung.
anlass dafür bieten zwei jeweils in entsprechender anwendung des § 121 abs. 2 nr. 1
GVG ergangene Vorlegungsbeschlüsse des olG oldenburg.

im ersten fall geht es um die in der rechtsprechung der oberlandesgerichte unter-
schiedlich beantwortete frage, ob beim fahren unter der einwirkung von cannabis auf
eine Sorgfaltspflichtverletzung und den subjektiven Sorgfaltsverstoß schon allein dann ge-
schlossen werden kann, wenn der analytische Grenzwert von 1,0 ng/ml tetrahydrocanna-
binol (thc) bei der fahrt erreicht ist und keine realen anhaltspunkte vorliegen, die diesen
rückschluss entkräften können und das tatgericht veranlassen müssen, sich mit der Mög-
lichkeit eines abweichenden tatverlaufs auseinanderzusetzen. im Vorlegungsfall wirkten
auf den Betroffenen, der wegen fahrlässigen fahrens unter der einwirkung berauschender
Mittel (§ 24a abs. 2 StVG) zu einer Geldbuße verurteilt und gegen den ein einmonatiges
fahrverbot verhängt worden ist, 1,5 ng/ml thc ein. an der beabsichtigten Verwerfung der

39) Die §§ 305 ff. BGB gelten danach in übereinstimmung mit der lit. auch für vorformulierte Verträge mit Ver-
fügungscharakter (BGh a. a.o m.w.n.).

40) BGh, urt. v. 21. 06. 2016 – Vi Zr 475/15.
41) olG oldenburg, urt. v. 23.12. 2014 – 13 u 66/14, nZV 2015, 450.
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rechtsbeschwerde des Betroffenen als unbegründet sieht sich das vorlegende olG42)
durch die rechtsprechung anderer oberlandesgerichte43) gehindert, nach der die feststel-
lung der über dem analytischen Grenzwert liegenden wirkstoffkonzentration im Blut al-
lein für die annahme von fahrlässigkeit nicht ausreiche, es vielmehr einer würdigung
sämtlicher zur Verfügung stehender Beweismittel bedürfe, was die aufklärung der Zeit-
spanne zwischen Drogenkonsum und fahrt erforderlich mache (sog. längere-Zeit-recht-
sprechung).

im zweiten fall hat das olG oldenburg44) dem BGh die frage vorgelegt, ob bei der Be-
stimmung des erlangten gemäß § 29a abs. 1 owiG im falle eines Verstoßes gegen die
Bestimmungen über das Sonn- und feiertagsfahrverbot bei einem internationalen trans-
port auf den gesamten45) oder nur auf den sich rechnerisch für die inländische fahrtstrecke
ergebenden transportlohn abzustellen ist. Das olG führt unter Berufung auf das aus sei-
ner Sicht maßgebliche Bruttoprinzip aus, es komme nicht darauf an, ob der fahrer einen
teil des transports im ausland rechtmäßig durchgeführt habe. Bei der Bestimmung des
wertes des durch die tat erlangten im rahmen von § 29a abs. 1 und 2 owiG könnten
rechtmäßige, hypothetische kausalverläufe nicht berücksichtigt werden. Die Bestimmung
des erlangten hat bei entscheidungen auf der Grundlage von § 29a owiG auch in anderen
Bereichen erhebliche Bedeutung, etwa in fällen des Verstoßes gegen Beladungsvorschrif-
ten.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Dieser Beitrag gibt einen überblick über wichtige gerichtliche entscheidungen zum Straßenverkehrsrecht im

Zeitraum von Mitte 2015 bis herbst 2016. im Vordergrund stehen strafgerichtliche entscheidungen, insbesonde-
re solche des für das Verkehrsstrafrecht zuständigen 4. Strafsenats des Bundesgerichtshofes. Die vorgestellten
entscheidungen der oberlandesgerichte befassen sich mit fragen der akteneinsicht und der Verwertbarkeit von
Beweismitteln. Verwaltungsgerichtliche entscheidungen schließen sich an. Der Beitrag schließt mit zwei für das
Verkehrsrecht wichgigen entscheidungen der Zivilgerichte.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
rechtsprechungsübersicht – Straßenverkehrsrecht – Straf-, Zivil- und Verwaltungsrecht – akteneinsicht – Ver-

wertungsverbote

S u m m a r y
this essay gives an overview of important judgements concerning german traffic law, expecially those of the

German federal court. these judgementgs are of general interest and mainly deal with criminal law. as far as the
code of criminal procedure is concerned, the account puts a special emphasis on the matters of examination of
records and admission of evidence. the presentation also includes some judgements of the german administrati-
ve and civil tribunals.

42) olG oldenburg, Beschl. v. 04. 08. 2015 – 2 Ss (owi) 142/15.
43) Vgl. nur olG celle, Beschl. v. 29.12. 2014 – 321 SsBs 37/14, Blutalkohol 52, 150 (2015); Stuttgart, Beschl.

v. 10. 02. 2011 – 1 Ss 616/10, Dar 2011, 218 jew. m. zahlr. w. nachw.; zu den empfehlungen der Grenzwert-
kommission vgl. Blutalkohol 43, 311 (2007).

44) olG oldenburg, Beschl. v. 09. 06. 2016 – 2 Ss (owi) 110/16.
45) So das vorlegende olG; ebenso olG karlsruhe, Beschl. v. 23.12. 2014 – 2 (6) SsBs 601/14-ak 160/14; a. a.

olG Braunschweig, Beschl. v. 21.12. 2015 – 1 Ss (owi) 165/15, wistra 2016, 124.
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eMcDDa: europäischer Drogenbericht*)

Der vorliegende Bericht soll einen überblick über die Drogensituation in europa und die
einschlägigen Maßnahmen bieten. Die hier veröffentlichten statistischen Daten beziehen
sich auf das jahr 2014 bzw. auf das jeweils letzte jahr, für das Daten verfügbar sind. Bei
den trendanalysen werden ausschließlich jene länder berücksichtigt, die ausreichend
Daten zur Verfügung gestellt haben, um Veränderungen im Bezugszeitraum zu beschrei-
ben. Sofern nicht anders angegeben, wurde ein Signifikanzniveau von 0,05 herangezogen.

Kapitel 1: Drogenangebot und Markt
Drogensicherstellungen: Cannabis an erster Stelle

jedes jahr wird in europa mehr als eine Million Sicherstellungen illegaler Drogen ge-
meldet. in den meisten fällen handelt es sich dabei um bei konsumenten beschlagnahmte
kleinstmengen; ein großer teil der sichergestellten Gesamtmenge entfällt allerdings auf
Sicherstellungen von mehreren kilogramm bei Schmugglern und produzenten.

cannabis ist die am häufigsten sichergestellte Droge, auf die mehr als drei Viertel (78 %)
der Sicherstellungen in europa entfallen; dies ist ein indiz für seine hohe konsumpräva-
lenz. an zweiter Stelle folgt kokain (9 %). Die anteile der Sicherstellungen von amphe-
taminen (5 %), heroin (4 %) und MDMa (2 %) sind geringer.

im jahr 2014 entfielen etwa 60 % aller Sicherstellungen in der europäischen union auf
nur zwei länder, namentlich Spanien und das Vereinigte königreich, wenngleich auch aus
Belgien, Deutschland und italien eine nicht unerhebliche Zahl von Sicherstellungen ge-
meldet wurde. ferner sei darauf hingewiesen, dass für frankreich und die niederlande
(länder, die in der Vergangenheit zahlreiche Sicherstellungen gemeldet haben), sowie für
finnland und polen, keine aktuellen Daten über die Zahl der Sicherstellungen zur Verfü-
gung stehen. Das fehlen dieser Daten mindert die aussagekraft der hier vorgestellten ana-
lyse. Darüber hinaus nimmt die türkei bei der Sicherstellung von Drogen einen bedeuten-
den platz ein, wobei die dort abgefangenen Drogenlieferungen nicht nur für den konsum
in anderen ländern – sowohl in europa als auch im nahen und Mittleren osten – bestimmt
waren, sondern zum teil auch für den lokalen konsum.

Vorläuferstoffe: zunehmende Nutzung nicht erfasster Substanzen
Vorläuferstoffe werden für die herstellung synthetischer Stimulanzien und anderer Dro-

gen benötigt. ihre Verfügbarkeit hat weitreichende auswirkungen auf den Markt und die in
illegalen labors verwendeten herstellungsverfahren. Da viele Vorläuferstoffe auch lega-
len Zwecken dienen, wird der handel mit bestimmten chemischen Substanzen, die nach
eu-recht erfasst wurden, streng überwacht. Die hersteller synthetischer Drogen versu-

Zur Information

*) auszug aus dem europäischen Drogenbericht – trends und entwicklungen – der europäischen Beobach-
tungsstelle für Drogen und Drogensucht (eMcDDa), 2016, amt für Veröffentlichungen der europäischen
union, luxemburg. einzusehen unter:
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/tDat16001Den.pdf

Seiten 448 – 472
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chen, die kontrollen zu umgehen, indem sie nicht erfasste Substanzen für die herstellung
von Vorläuferstoffen verwenden. Diese Vorgehensweise erhöht jedoch unter umständen
auch das aufdeckungsrisiko, da mehr chemische Substanzen benötigt werden und mehr
abfall anfällt.

Die von den eu-Mitgliedstaaten bereitgestellten Daten über Sicherstellungen und abge-
fangene lieferungen von Vorläuferstoffen belegen, dass in der europäischen union nach
wie vor erfasste und nicht erfasste Substanzen gleichermaßen zur herstellung von illega-
len Drogen, insbesondere von amphetaminen und MDMa, genutzt werden. Zwischen
2013 und 2014 sank die sichergestellte Menge von apaan (alpha-phenylacetoacetoni-
tril), eines Vorstoffs für den Drogengrundstoff BMk, von 48.802 kg auf 6.062 kg. Dieser
drastische rückgang ist wahrscheinlich auf die erfassung dieser Substanz nach eu-recht
im Dezember 2013 zurückzuführen. Da jedoch MDMa nach wie vor auf dem Markt ver-
fügbar ist und zudem die sichergestellte Menge des MDMa-Vorläuferstoffs Safrol, die
sich im jahr 2013 noch auf 13.837 liter belief, im jahr 2014 auf null gefallen ist, ist davon
auszugehen, dass alternative Vorläuferstoffe verwendet werden. Die Sicherstellungen
nicht erfasster Vorstoffe für MDMa-Grundstoffe, insbesondere von pMk-Glycidat, nah-
men im jahr 2014 zu.

Neue psychoaktive Substanzen: ein von Vielfalt geprägter Markt
Die eMcDDa beobachtet eine breite palette neuer psychoaktiver Substanzen. hierzu

zählen synthetische cannabinoide, synthetische cathinone, phenethylamine, opioide,
tryptamine, Benzodiazepine, arylalkylamine und eine reihe weiterer Substanzen. im
jahr 2015 wurden 98 neue Substanzen erstmals nachgewiesen. Damit beläuft sich die Zahl
der beobachteten neuen Substanzen auf mehr als 560, von denen 380 (70 %) in den letzten
fünf jahren entdeckt wurden.

Seit 2008 wurden in einer reihe unterschiedlicher produkte über 160 synthetische can-
nabinoide erstmals nachgewiesen, 24 davon im jahr 2015. Synthetische cannabinoide
werden als „legaler“ ersatz für cannabis verkauft und mitunter als „exotische räuchermi-
schungen“ und „nicht für den menschlichen Verzehr geeignet“ beschrieben, um Verbrau-
cherschutz- und arzneimittelgesetze zu umgehen. Dies ist die größte Gruppe der von der
eMcDDa beobachteten neuen Drogen, was zum einen auf die große cannabisnachfrage
in europa und zum anderen auf die fähigkeit der hersteller zurückzuführen ist, neue can-
nabinoide auf den Markt zu bringen, wenn die vorhandenen Substanzen kontrollmaßnah-
men unterworfen werden.

Synthetische cathinone bilden die zweitgrößte Gruppe der von der eMcDDa beobach-
teten Substanzen. in europa wurden sie erstmals im jahr 2004 nachgewiesen. Seitdem ent-
deckte man 103 neue cathinone, 26 davon im jahr 2015. Synthetische cathinone werden
für gewöhnlich als „legaler“ ersatz für Stimulanzien wie amphetamin, MDMa und ko-
kain verkauft.

Gegenwärtig beobachtet die eMcDDa 14 neue, nicht kontrollierte Benzodiazepine.
Diese werden mitunter für die herstellung gefälschter Medikamente verwendet, die in eu-
ropa verkauft werden. So wurden beispielsweise im jahr 2015 gefälschte alprazolam-ta-
bletten sichergestellt, in denen flubromazolam nachgewiesen wurde. Darüber hinaus wur-
den gefälschte Diazepam-tabletten beschlagnahmt, die phenazepam enthielten. in einigen
europäischen ländern sind diese gefälschten arzneimittel mittlerweile ein wichtiger Be-
standteil des Marktes für illegale Drogen.
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Kapitel 3: Drogenbedingte Schädigungen und diesbezügliche 
Maßnahmen
Todesfälle durch Überdosierung nehmen in letzter Zeit zu

Der Drogenkonsum ist anerkanntermaßen eine ursache für vermeidbare todesfälle
unter erwachsenen europäern. kohortenstudien unter hochrisiko-Drogenkonsumenten
weisen gemeinhin jährliche Mortalitätsraten zwischen 1 % und 2 % aus. insgesamt ist in
europa die Mortalität unter opioidkonsumenten fünf bis zehn Mal höher als in der allge-
meinbevölkerung derselben alters- und Geschlechtsgruppe. Diese erhöhte Mortalität
unter opioidkonsumenten ist in erster linie auf überdosierungen zurückzuführen, jedoch
spielen auch andere, indirekt mit dem Drogenkonsum in Zusammenhang stehende todes-
ursachen eine wichtige rolle, wie beispielsweise infektionen, unfälle, Gewalt und Suizid.

überdosierungen sind in europa nach wie vor die häufigste todesursache unter Drogen-
konsumenten, wobei mehr als drei Viertel der opfer männlich sind (78 %). Bei der inter-
pretation von Daten zu überdosierungen, insbesondere zur eu-Gesamtzahl, ist aus meh-
reren Gründen Vorsicht geboten, beispielsweise wegen der systematisch unzureichenden
Meldepraxis in einigen ländern und aufgrund von registrierungsverfahren, die zu Verzö-
gerungen bei der Meldung von fällen führen. Die jährlichen Schätzungen stellen daher
einen vorläufigen Mindestwert dar. im jahr 2014 kam es in der europäischen union zu
schätzungsweise mindestens 6.800 todesfällen aufgrund von überdosierungen. Dies ent-
spricht einem anstieg gegenüber dem berichtigten wert des jahres 2013. wie in den Vor-
jahren entfällt ein großer teil der insgesamt verzeichneten todesfälle auf das Vereinigte
königreich (36 %) und Deutschland (15 %). Den jüngsten Daten zufolge verzeichnen
mehrere länder mit relativ zuverlässigen Meldesystemen, wie irland, litauen und das Ver-
einigte königreich, einen anstieg der Zahl der todesfälle durch überdosierung. auch in
Schweden ist ein aufwärtstrend zu beobachten, wenngleich dieser unter umständen teil-
weise darauf zurückzuführen ist, dass einige fälle unter personen im alter von mindestens
50 jahren einbezogen wurden, die nicht mit dem konsum illegaler Drogen in Zusammen-
hang standen. auch die türkei hatte eine starke Zunahme zu verzeichnen, die jedoch teil-
weise auf verbesserte Meldeverfahren zurückzuführen sein könnte.

Die höchsten Mortalitätsraten werden in Nordeuropa verzeichnet
im jahr 2014 lag die Mortalitätsrate im Zusammenhang mit überdosierungen in europa

bei schätzungsweise 18,3 todesfällen je 1 Million einwohner im alter zwischen 15 und 64
jahren. Die nationalen Mortalitätsraten variieren erheblich und werden durch faktoren
wie prävalenz und Muster des Drogenkonsums sowie methodische faktoren wie bei-
spielsweise eine unzureichende Meldepraxis und unterschiedliche kodierungsverfahren
beeinflusst. acht länder verzeichneten raten von über 40 todesfällen je 1 Million ein-
wohner, wobei die höchsten raten aus estland (113 je 1 Million einwohner), Schweden
(93 je 1 Million einwohner) und irland (71 je 1 Million einwohner) gemeldet wurden. Die
jüngsten Daten weisen unterschiedliche trends aus.
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Drogen- und Suchtbericht für das jahr 2015*)

– Auszug –

A Suchtstoffe und Suchtformen
1 Alkohol
1.1 Situation in Deutschland

übermäßiger und häufiger alkoholkonsum gefährdet die Gesundheit. in der rangfolge
der wichtigsten risikofaktoren für krankheit und vorzeitigen tod liegt alkohol nach
tabak und Bluthochdruck in europa an dritter position.

Todesfälle durch Alkoholkonsum

Schätzungen zufolge sterben in Deutschland pro jahr zwischen 42.000 und 74.000 Men-
schen an den folgen ihres alkoholkonsums. etwa ein Viertel dieser todesfälle ist allein
auf den alkoholkonsum, die übrigen drei Viertel sind auf den kombinierten konsum von
alkohol und tabak zurückzuführen.

3 Medikamente
3.1 Situation in Deutschland

Medikamente sind ein unerlässlicher Bestandteil medizinischer therapien. einige Me-
dikamente besitzen jedoch ein oftmals unterschätztes abhängigkeitspotenzial. hierzu zäh-
len vor allem Schlaf-, Beruhigungs- und Schmerzmittel.

Schätzungen, wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich medikamentenabhängig
sind, gehen weit auseinander. Dies liegt vor allem daran, dass eine Medikamentenabhän-
gigkeit schwer zu erheben ist. Sie unterscheidet sich von anderen Suchtproblematiken und
geht oft nur mit einer schleichenden Dosissteigerung einher. Bisherige Studien gingen
davon aus, dass 1,4 bis 1,5 Millionen Menschen in Deutschland von Medikamenten ab-
hängig sind. während der epidemiologische Suchtsurvey (eSa) 2012 von 2,3 Millionen
Menschen in Deutschland ausgeht, die von Schmerz-, Schlaf- oder Beruhigungsmitteln
abhängig sind, nennt der Gesundheitssurvey des robert koch-instituts (rki) eine Zahl
von etwa 1,3 Millionen Betroffenen. Die deutlich differierenden Zahlen sind vor allem auf
die unterschiedlichen Methoden bei der erhebung zurückzuführen.

4 Illegale Drogen
4.1 Situation in Deutschland

im jahr 2015 verzeichnete die kriminalitätsstatistik 1.126 Drogentote in Deutschland.
obgleich die Zahl der Drogentoten damit niedriger liegt als zu Beginn der 2000er-jahre,
besteht weiterhin Grund zur aufmerksamkeit: fortlaufend werden neuartige, zumeist che-
mische Substanzen entwickelt, um das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) zu umgehen.
Durch den anschein der legalität kommen so vermeintlich harmlose Drogen mit unge-
wissen folgen für die konsumenten in umlauf. auch Varianten bereits bekannter illegaler

*) Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung 2016, herausgeber: Die Drogenbeauftragte der Bundesregie-
rung, Bundesministerium für Gesundheit, juni 2016.



Blutalkohol Vol. 53/2016

452 Zur Information

Drogen führen zu neuen problemlagen: Die unter dem namen „crystal Meth“ bekannte
Substanz, ein Stimulans aus der Gruppe der amphetamine, dessen konsum schwerwie-
gende körperliche und psychische folgen verursacht, stellt die einrichtungen der Sucht-
hilfe besonders in den Grenzregionen zu tschechien vor neuartige herausforderungen.

4.2 Daten der Ermittlungsbehörden zu Drogen und Kriminalität
Drogenbedingte Todesfälle

im jahr 2015 wurden 1.226 drogenbedingte todesfälle polizeilich registriert. Dies ent-
spricht einem anstieg von 18,8 prozent gegenüber dem Vorjahr (1.032). Der größte an-
stieg wurde in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland registriert.

wie bereits in den Vorjahren war hauptsächlich der konsum von opioiden/opiaten al-
lein oder in Verbindung mit anderen rauschgiftarten/Substanzen todesursächlich. im Ver-
gleich zum Vorjahr ist der anstieg der Drogentoten infolge polyvalenter Vergiftungen
durch opioide/opiate am höchsten.

Die anzahl der Verstorbenen aufgrund von Vergiftungen in Verbindung mit neuen
psychoaktiven Stoffen (npS) ist auf 39 (2014: 25) personen angestiegen; die anzahl der
Verstorbenen mit der todesursache Vergiftungen in Verbindung mit fentanyl beläuft sich
auf 87. Bei beiden todesursachen ist allerdings aufgrund der schwierigen erkennbarkeit
bzw. feststellungsmöglichkeit von einer größeren Dunkelziffer auszugehen.

Erstauffällige Konsumenten harter Drogen (EKhD)

Die Gesamtzahl der ekhD stieg im jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 prozent
auf insgesamt 20.890 (2014: 20.120) an. 

Der größte anstieg (+ 109,8 prozent) war bei den 235 polizeilich erstmals registrierten
konsumenten von crack (2014: 112) zu verzeichnen, gefolgt von einem Zuwachs der erst-
auffälligen konsumenten von lSD um 49 prozent auf 286 (2014: 192). allerdings handelt
es sich bei beiden rauschgiftarten nach wie vor um jeweils eine äußerst geringe absolute
Zahl von ekhD. Die mit deutlichem abstand größte anzahl entfiel, wie in den vorherigen
jahren auch, auf zuvor nicht registrierte konsumenten von amphetamin mit 11.765 (2014:
11.356; + 3,6 prozent).

Der stetig ansteigende trend der erstmals registrierten konsumenten synthetischer Dro-
gen ist seit 2010 ungebrochen festzustellen. rückläufig hingegen waren erstmalig seit er-
fassung die Zahlen der erstmals polizeilich erfassten crystal-konsumenten, die nach wie
vor in den östlichen Bundesländern und in Bayern festzustellen sind.

2015 wurde nach jahrelanger rückläufiger entwicklung nun wieder eine zunehmende
anzahl an ekhD der klassischen Drogenarten heroin (1.888; + 14,6 prozent) und kokain
(3.149; + 6,5 prozent) registriert.

Sicherstellungen allgemein

Die Gesamtzahl der gemeldeten Sicherstellungsfälle stieg im jahr 2015 im Vergleich
zum Vorjahr um 2,4 prozent an und beläuft sich auf 66.591 (2014: 65.007).

4.5 Neue psychoaktive Stoffe (NPS)
in den letzten jahren gilt die besondere aufmerksamkeit der Bundesregierung u. a.

neuen psychoaktiven, meist synthetischen Stoffen (npS), die gelegentlich auch „Desi-
gnerdrogen“, „research chemicals“ oder „legal highs“ genannt werden.
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Die europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (eBDD) hat im rah-
men des europäischen frühwarnsystems zwischen 2005 und 2011 mehr als 164 npS er-
mittelt. in den jahren 2012, 2013, 2014 und 2015 wurden rekordzahlen von 73, 81, 101
bzw. 100 erstmalig entdeckten Stoffen gemeldet. Synthetische cannabinoide und synthe-
tische phenylethylamine/cathinone machen seit 2005 zwei Drittel aller npS aus, die über
das frühwarnsystem gemeldet werden. Zudem gibt es vermehrt Meldungen über Stoffe
aus eher seltenen chemischen Gruppen.

oft ist bei diesen Stoffen die chemische Struktur bereits unterstellter Betäubungsmittel
so verändert, dass der neue Stoff nicht mehr dem BtMG unterliegt. Die für Missbrauchs-
zwecke geeignete wirkung auf die psyche bleibt jedoch erhalten oder wird sogar noch ver-
stärkt. 

Sicherstellungen von Neuen Psychoaktiven Stoffen (NPS)

Gültige fall- bzw. Sicherstellungszahlen liegen aufgrund eingeschränkter erfassungs-
möglichkeiten zum phänomenbereich npS nicht vor. 

im jahr 2015 wurden von Deutschland insgesamt 39 npS an die Deutsche Beobach-
tungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) bzw. an die europäische Beobachtungs-
stelle für Drogen und Drogensucht (eBDDa) übermittelt, die erstmalig auf dem deutschen
rauschgiftmarkt sichergestellt wurden und zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht dem
Betäubungsmittelgesetz (BtMG) unterstellt waren. einzelne dieser Stoffe wurden
zwischenzeitlich dem BtMG unterstellt bzw. sind für eine unterstellung vorgesehen.

D Gesetzliche Regelungen und Rahmenbedingungen
2 Suchtstoffspezifische Regelungen und Rahmenbedingungen
Änderungen des Betäubungsmittelrechts
Maßnahmen gegen Neue Psychoaktive Stoffe

Mit der 29. Betäubungsmittelrechts-änderungsverordnung (BtMändV) vom 18. Mai
2015 und der 30. BtMändV vom 11. november 2015 hat die Bundesregierung dem Be-
täubungsmittelgesetz (BtMG) insgesamt 15 neue psychoaktive Stoffe (npS) unterstellt**).

Mit einer 31. BtMändV sollen weitere sechs Stoffe unterstellt werden, zu denen im Be-
täubungsmittelSachverständigenausschuss am 7. Dezember 2015 positive Voten ergangen
sind [siehe hierzu Ba 2016, 316].

Derzeit ist es aufwendig, npS dem BtMG zu unterstellen. So entsteht ein wettlauf zwi-
schen immer neuen Varianten eines Stoffes und seiner betäubungsmittelrechtlichen rege-
lung. Mit einem neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (npSG) (Br-Drs. 233-16) soll dieser
wettlauf durchbrochen werden und die durch das urteil des europäischen Gerichtshofs
(euGh) vom 10. juli 2014 [c358/13 und c-181/14] zum arzneimittelrecht entstandene
regelungs- und Strafbarkeitslücke für (noch) nicht dem BtMG unterstellte npS geschlos-
sen werden.

**) 29. Betäubungsmittelrechts-änderungsverordnung (BtMändV) vom 18. Mai 2015, BGBl. i S. 723 (nr. 19)
und 30. BtMändV vom 11. november 2015, BGBl. i S. 1992 (nr. 45).
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Grundstoffüberwachung

Bei Grundstoffen oder Drogenausgangsstoffen handelt es sich um 24 international geli-
stete chemikalien***), die meist legal gehandelt werden. Sie werden aber auch zur herstel-
lung illegaler Drogen eingesetzt. hierfür werden sie missbräuchlich aus dem legalen han-
delsverkehr abgezweigt. Deshalb ist es unverzichtbar, diese Stoffe weltweit zu
überwachen, um gegen die Drogenherstellung und den Drogenhandel vorzugehen. hierzu
gibt es internationale, europäische und nationale Vorschriften. Der Verkehr mit diesen
Grundstoffen ist teil des „übereinkommens der Vereinten nationen von 1988 gegen den
unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen“ (Suchtstoffübereinkom-
men von 1988). Das eu-recht regelt den europäischen Binnen- und außenhandel der eu
mit Grundstoffen. Die betreffenden chemikalien unterliegen danach jeweils unterschied-
lich strengen kontrollen, um den handelsverkehr für legale Zwecke nicht über Gebühr zu
erschweren. Das deutsche Grundstoffüberwachungsgesetz vom 11. März 2008****) regelt
ergänzend die behördliche kontrolle und überwachung des Grundstoffverkehrs in
Deutschland sowie Straf- und Bußgeldtatbestände. 

am 30. Dezember 2013 und 30. juni 2015 traten änderungen im europäischen Grund-
stoffrecht in kraft. Ziel ist zu verhindern, dass besonders essigsäureanhydrid – notwendig,
um heroin herzustellen – aus dem eu-Binnenhandel abgezweigt wird. außerdem soll der
Drittlandhandel von ephedrin- und pseudoephedrinhaltigen arzneimitteln, die für die her-
stellung von Methamphetamin missbraucht werden können, stärker kontrolliert werden.
um die herstellung von Methamphetamin in europa zu bekämpfen, hat die eu-kommis-
sion im frühjahr 2016 einen Vorschlag zur unterstellung von chlorephedrin und chlor-
pseudoephedrin unter das europäische Grundstoffrecht vorgelegt.

E Internationales
1 Europäische Drogenpolitik

Zur Bewertung der fortschritte bei der umsetzung der eu-Drogenstrategie (2013–
2020) und des eu-Drogenaktionsplans (2013–2016) legte die kommission einen
Zwischenbericht über die fortschritte in den jahren 2013 und 2014 vor. eine umfassende
(Zwischen-)evaluierung beider instrumente ist für 2016 angekündigt.

Der Rat der EU
Der rat hat im jahr 2015 Schlussfolgerungen zur umsetzung des Drogenaktionsplans

der eu (2013–2016) bezüglich der Mindestqualitätsstandards bei der Verringerung der
Drogennachfrage in der eu verabschiedet. in diesen Schlussfolgerungen werden die Min-

***) Diese Stoffe sind aufgelistet im anhang i „liste der erfassten Stoffe“ der Verordnung (eG) nr. 273/2004 des
europäischen parlaments und des rates vom 11. februar 2004 betreffend Drogenausgangsstoffe, zuletzt ge-
ändert durch Verordnung (eG) nr. 219/2009 des europäischen parlaments und des rates vom 11. März 2009
(amtsblatt nr. l 87, Seite 109, 31.03.2009) und Verordnung (eu) nr. 1258/2013 des europäischen parlaments
und des rates vom 20. november 2013 (amtsblatt nr. l 330, Seite 21, 10.12.2013).

****) Gesetz zur überwachung des Verkehrs mit Grundstoffen, die für die unerlaubte herstellung von Betäu-
bungsmitteln missbraucht werden können (Grundstoffüberwachungsgesetz – GüG) vom 11.03.2008, zuletzt
geändert durch artikel 51 der Verordnung vom 31. august 2015 (BGBl. i S. 1474).
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destqualitätsstandards bei der prävention, bei der reduzierung von Gesundheitsrisiken
und -schäden sowie bei der therapie, der sozialen eingliederung und der rehabilitation
umrissen.

a n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g : Die sechs empfohlenen Stoffe wurden in
die 31. Verordnung zur änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften (BtMändV)
aufgenommen und inzwischen veröffentlicht (BGBl. i S. 1282 (nr. 26)).

Die eu-Drogenstrategie (2013–2020) steht ausschließlich in englischer Sprache zur
Verfügung (european union Drugs Strategy 2013–2020, March 2013), einzusehen unter:
http://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/publications/2013/european
-union-drugs-strategy-2013-2020/

Der eu-Drogenaktionsplan (2013–2020) steht auch in deutscher Sprache zur Verfügung
und wurde veröffentlicht im amtsblatt der europäischen union (2013/c 351/01, oj c 351,
30.11.2013, p. 1–23).

Die insgesamt 16 Mindestqualitätsstandards bei der Verringerung der Drogennachfrage
in der eu (Minimum quality standards for drug demand reduction interventions in the eu;
DS 10371/1/15 reV 1, 14 September 2015, 11985/15) sind nicht rechtsverbindlich, reprä-
sentieren aber den politischen willen der eu-Mitgliedsstaaten, Maßnahmen der nachfra-
gereduktion auf einer evidenzbasierten Grundlage anzugehen. Die kommission wird mit
unterstützung der europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
(eBDDa) die implementierung der Standards beobachten.
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Streitpunkt cannabislegalisierung

Cannabiskontrollgesetz
Der von der fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingebrachte entwurf eines cannabiskon-

trollgesetzes (Bt-Drucksache 18/4204, ausführlich hierzu Ba 2015, 195 ff.) zur staatlich
kontrollierten abgabe von cannabis sorgt unter Gesundheits- und rechtsexperten weiter
für heftigen Streit. anlässlich einer anhörung des Gesundheitsausschusses unter Vorsitz
von Dr. eDGar franke (SpD) am 16. März 2016 begrüßten juristen und elternvertreter
auch in ihren schriftlichen Stellungnahmen den vorgelegten entwurf und argumentierten,
durch das Verbot der Droge würden nur der Schwarzmarkt und die Beschaffungskrimina-
lität gefördert sowie die konsumenten ungerechtfertigt kriminalisiert. nach den Vorstel-
lungen der Grünen sollte cannabis aus den strafrechtlichen regelungen des Betäubungs-
mittelgesetzes herausgenommen werden, um stattdessen einen kontrollierten, legalen
Markt zu schaffen. So sollte die gesamte handelskette für cannabis reguliert werden. Der
Verkauf an Minderjährige sollte verboten sein. Der Verbraucher- und Gesundheitsschutz
müsse durch angaben über inhaltsstoffe, die konzentration der wirkstoffe, Beipackzettel,
warnhinweise und Qualitätsstandards garantiert werden. um die Verkehrssicherheit zu er-
höhen, sollte ein Grenzwert für cannabis eingeführt werden, ähnlich der promillegrenze
für alkohol. Mit einer cannabis-Steuer könnten zusätzliche einnahmen erzielt werden.

psychiater und Mediziner warnten hingegen vor einer voreiligen freigabe der Droge
und erinnerten an die gesundheitlichen risiken vor allem für junge leute, die mit dem
konsum von cannabis einhergehen. Befürchtet wird, die Droge könnte sich in Deutsch-
land weiter ausbreiten. auch sogenannte koabhängigkeiten mit alkohol und nikotin wer-
den mit Sorge gesehen.

Zur anhörung waren zahlreiche Sachverständige geladen, unter anderem der Bund
Deutscher kriminalbeamter e.V. (BDk), die Bundesärztekammer (Bäk), die Bundespsy-
chotherapeutenkammer (Bptk), die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Dro-
gensucht (DBDD), die Deutsche Gesellschaft für psychiatrie und psychotherapie, psycho-
somatik und nervenheilkunde e.V. (DGppn), die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin
e.V. (DGS), das c/o Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung (ZiS) der universität
hamburg, die Deutsche hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DhS), der Spitzenverband der
gesetzlichen krankenversicherung (GkV), die neue richtervereinigung e.V. (nrV), der
Schildower kreis und als einzelsachverständige prof. Dr. toBiaS hellenSchMiDt, jörn

patZak, prof. Dr. rainer thoMaSiuS, Dr. BernD werSe und prof. Dr. kai aMBoS.

(aus einer Mitteilung des Deutschen Bundestages vom 16. März 2016)

a n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g : Zu den vom Gesetzesentwurf vorgesehe-
nen änderungen bei § 24a StVG und § 14 feV siehe nachfolgende auszüge aus den Stel-
lungnahmen der einzelsachverständigen:

Ltd. RegDir. Jörn Patzak – Ausschussdrucksache 18(14)0162(6):
5. Regelung zu § 24a StVG gefährdet die Sicherheit im Straßenverkehr – zudem wird das CannKG dazu
führen, dass eine große Anzahl an Cannabiskonsumenten die Fahrerlaubnis entzogen bekommt

nach art. 4 des entwurfs soll die ordnungswidrigkeit gemäß § 24a StVG erst dann vorliegen, wenn im Blut
des fahrzeugführers ein wert von 5,0 ng/ml thc nachgewiesen wird (aktuell beträgt der von Sachverständigen
vorgeschlagene und von den Gerichten übernommene wert 1 ng/ml). Dies halte ich bei der zurzeit vorliegenden
medizinischen erkenntnislage zu den auswirkungen von cannabis auf fahrzeugführer für unverantwortlich. So
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haben Möller/kauert/thönneS u. a. im jahr 2006 in der sog. Maastricht-Studie das leistungsverhalten von Ge-
legenheitskonsumenten nach dem konsum von cannabis untersucht10). Sie kamen zu folgendem ergebnis: wäh-
rend der ersten 2 bis 3 Stunden nach dem konsum (= thc-werte zwischen 5 und 10 ng/ml) waren die proban-
den in der feinmotorik, in der impulskontrolle und der wahrnehmungs- sowie Denkfähigkeit signifikant
beeinträchtigt. Bis zu 5 Stunden nach konsumende (= thc-werte von 2 bis 5 ng/ml) war noch eine Beeinträch-
tigung der feinmotorik feststellbar, während bei Messwerten von unter 1 ng/ml keine auffälligkeiten mehr nach-
weisbar waren. Danach ist bei einem wert von 2 bis 5 ng/ml thc im Blut zu befürchten, dass der fahrzeugfüh-
rer derart in seiner leistungsfähigkeit einschränkt ist, dass er eine erhebliche Gefahr im Straßenverkehr darstellt.
Dementsprechend sieht das fahrerlaubnisrecht bei Gelegenheitskonsumenten von cannabis, die mit mehr als 
1 ng/ml thc im Straßenverkehr unterwegs sind, sowie bei Dauerkonsumenten mangels charakterlicher unge-
eignetheit eine verwaltungsrechtliche entziehung der fahrerlaubnis vor11). Das cannkG käme folglich einer
kontinuierlichen Straßenverkehrsgefährdung gleich und dürfte gleichzeitig eine große anzahl an cannabiskon-
sumenten in den entzug der fahrerlaubnis treiben!

Prof. Dr. Bernd Werse – Ausschussdrucksache 18(14)0162(5):
Zu einzelnen Punkten des CannKG bzw. CannStG:

ferner begrüße ich ausdrücklich die vorgeschlagenen regelungen unter artikel 4 (änderung des Straßenver-
kehrsgesetzes) zu sinnvollen Grenzwerten im Straßenverkehr und insbesondere artikel 5 (änderung im ord-
nungsrecht). letzteres – eine änderung der fahrerlaubnisverordnung – ist meiner Meinung nach aktuell ein noch
dringlicheres erfordernis als die entkriminalisierung von cannabiskonsumierenden. es ist völlig unsinnig und
realitätsfremd, Millionen von Menschen mit führerschein diesen per se abzusprechen, weil sie „regelmäßig“
cannabis konsumieren, weil sie einmalig cannabis in kombination mit alkohol konsumiert haben oder weil sie
einmalig irgendeine andere illegale Droge genommen haben – und zwar jeweils ohne unter dem einfluss dieser
Drogen auto gefahren zu sein. Dies führt in der konsequenz dazu, dass es für einen konsumierenden nur einen
relativ geringen unterschied macht, ob er berauscht auto fährt oder dies vermeidet, da er, falls er mit Drogen er-
wischt wird, so oder so eine höhere „Strafe“ nach der fahrerlaubnisverordnung (in form von führerscheinentzug
und kosten) zu erwarten hat als nach der Straßenverkehrsordnung. ich plädiere dafür, dass auch im fall, dass das
cannkG abgelehnt wird, diese punkte weiter diskutiert und baldmöglichst Bestimmungen geschaffen werden,
die wirklich der Verkehrssicherheit dienen.

Prof. Dr. med. Rainer Thomasius – Ausschussdrucksache 18(14)0162(9):
Zu verkehrsmedizinischen Fragen des Gesetzentwurfes

Mit artikel 4 des entwurfs eines cannabiskontrollgesetzes wird die änderung des Straßenverkehrsgesetzes
berührt. es wird ein Gefahrengrenzwert für cannabis mit 5 ng/ml thc im Blutserum festgesetzt. Dazu heißt es
in der Begründung (S. 67): „ein solches Grenzwertmodell würde ermöglichen, dass sich der cannabiskonsument
ähnlich wie der alkoholkonsument durch verantwortungsvolles Verhalten, d. h. eine ausreichend lange Drogen-
abstinenz vor aktiver teilnahme am Straßenverkehr, auf die durch ein Grenzwertmodell gesetzten anforderun-
gen einstellen kann (GrotenherMen und karuS, 2002).“ Diese, für den entwurf eines cannabiskontrollgesetzes
zentrale position hält wiederum einer wissenschaftlichen überprüfung nicht stand.

Die für das führen eines kraftfahrzeuges notwendigen leistungsfunktionen sind während der cannabis-akut-
wirkung signifikant eingeschränkt. Dieser Befund wird nicht nur durch neuropsychologische untersuchungen,
sondern auch durch Studien am fahrsimulator sowie durch fall-kontrollstudien zum unfallrisiko beim fahren
unter cannabiseinfluss gestützt. cannabisintoxikationen führen bei teilnehmern in experimentellen und labor-
Studien unmittelbar, zu dosisabhängigen Beeinträchtigungen in kognitiven fähigkeiten, psychomotorischen
funktionen und fahrtüchtigkeit (raMaekerS et al., 2004, 2009; lenné et al., 2010).

Bereits bei sehr geringem wirkspiegel von tetrahydrocannabinol (thc) im Blut (1 bis 2 ng/ml), wie dieser
auch noch mehrere Stunden nach herbeigeführtem rauschzustand bestehen kann, können besonders schwere
Verkehrsunfälle mit personenschäden und todesfolge verursacht werden. in einer analyse drogenassoziierter
Verkehrsunfälle (kauert & iwerSen-BerGMann, 2004) stellten cannabisbefunde die größte Gruppe (27 % can-
nabismonobefunde, 9 % kombinationsbefunde für cannabis plus alkohol). Die höhe der thc-konzentrationen
im Blut variierte zwischen 1,3 und 20,1 ng/ml. in der cannabismonogruppe errechnete sich für die kategorie
„Sachschaden“ eine mittlere thc-konzentration von 9 ng/ml, und analog für die kategorien „personenschaden“
7,2 ng/ml, „Schwerer personenschaden“ 3,1 ng/ml und „unfälle mit todesfolge“ 4,0 ng/ml. Zwei Drittel der un-
fälle in Zusammenhang mit cannabismonobefunden ereigneten sich bei relativ niedrigen Blutkonzentrationen
von weniger als 5 ng/ml thc, davon knapp ein Drittel mit tödlichem ausgang und ein weiteres Drittel mit

10) Möller/kauert/thönnes u. a. Blutalkohol 2006, 361 ff.
11) S. dazu körner/patzak/Volkmer a. a. o. rn. 467 ff. n. w. n.
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schwerem personenschaden. auch nach der untersuchung von kuYperS und kollegen (2012) steigt das unfall-
verursachungsrisiko bei einer Dosierung von 2 ng/ml thc im Serum sprunghaft an. nach einer aktuellen Meta-
analyse (aSBriDGe et al., 2012), in die fallkontrollstudien, unfallstudien und Schuldhaftigkeitsstudien eingin-
gen, erhöht sich das risiko für die Verursachung eines Verkehrsunfalls unter cannabiseinfluss unter
hinzuziehung aller Studienarten um das 1,9fache bzw. bei Zugrundelegung allein der wissenschaftlich hochwer-
tigen fallkontrollstudien um das 2,8fache.

Dass cannabiskonsumenten die wahrgenommenen Beeinträchtigungen ihrer fahrtüchtigkeit häufig deutlich
unterschätzen und zudem meinen, die rauschbedingten Defizite durch vermeintlich angepasstes fahrverhalten
ausgleichen zu können, zeigt eine Studie von McGuire und kollegen (2011). Des weiteren berichteten in die-
ser untersuchung 35 % der befragten konsumenten mit regelmäßigem cannabisgebrauch, im letzten Monat vor
der Befragung innerhalb der ersten zwei Stunden nach cannabiskonsum auto gefahren zu sein.

Schlussendlich würde eine änderung der Straßenverkehrsordnung gemäß der niederschrift im entwurf für ein
cannabiskontrollgesetz zu einer erhöhung des unfallrisikos und zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch can-
nabisintoxikierte bzw. restintoxikierte fahrer führen.

Cannabis auf Rezept
Das Bundeskabinett hat am 4. Mai 2016 änderungen des Betäubungsmittelgesetzes be-

schlossen. Danach können schwerkranke patienten, die unter Schmerzen leiden und für die
es keine therapie-alternativen gibt, künftig cannabis-arzneimittel auf rezept verordnet
bekommen. Der arzt kann es nur verordnen, wenn die cannabis-einnahme die Symptome
oder den krankheitsverlaufs voraussichtlich verbessert. Die kosten erstattet die gesetzli-
che krankenversicherung.

Der beschlossene Gesetzentwurf ändert jedoch nichts an der haltung der Bundesregie-
rung zur freigabe von cannabis: Der eigenanbau – selbst zu medizinischen Zwecken – als
auch seine Verwendung zu rauschzwecken bleiben verboten.

für die Versorgung mit cannabisarzneimitteln in kontrollierter Qualität soll der anbau
von cannabis zu medizinischen Zwecken in Deutschland unter Beachtung der völker-
rechtlich bindenden Vorgaben des Vn-einheits-übereinkommens von 1961 über Sucht-
stoffe ermöglicht werden. Die aufgaben nach diesen internationalen Vorgaben sollen dem
Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte (BfarM) übertragen werden (staat-
liche „cannabisagentur“).

Bis der staatlich kontrollierte anbau in Deutschland, der eine cannabisagentur voraus-
setzt, erfolgen kann, wird die Versorgung mit Medizinalhanf über importe gedeckt werden.
Mit änderungen im fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) soll die erstattungsfähigkeit
von arzneimitteln auf cannabisbasis in der gesetzlichen krankenversicherung (GkV) er-
weitert werden, die bislang grundsätzlich auf zugelassene fertigarzneimittel im jeweils
zugelassenen anwendungsgebiet begrenzt war. insbesondere wird eine erstattungsmög-
lichkeit von cannabis in form getrockneter Blüten für schwerkranke Menschen geschaf-
fen, denen anders nicht geholfen werden kann.

Das BfarM hat bereits erfahrung mit Medizinalhanf. Denn wer bisher als Schwerkran-
ker cannabis-arzneimittel wollte, konnte beim BfarM eine ausnahmegenehmigung vom
allgemeinen anbauverbot für cannabis beantragen. Die Betroffenen mussten dafür die
notwendigkeit einer Behandlung mit cannabis darlegen, ihre krankheit und ihre bisheri-
ge therapie dokumentieren. eine kostenerstattung durch die gesetzliche krankenversi-
cherung war nicht möglich. Mit dem jetzt im kabinett beschlossenen Gesetzentwurf wird
künftig eine ausnahmeerlaubnis durch das BfarM nicht mehr notwendig sein.

um weitere erkenntnisse zur wirkung dieser cannabisarzneimittel zu erlangen, wird die
erstattung an eine wissenschaftliche Begleiterhebung geknüpft. Mit dieser Begleitfor-
schung, die aus einer Datenerhebung besteht, wird das BfarM beauftragt. Die übermittel-
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ten Daten werden in anonymisierter form und nur zum Zwecke der wissenschaftlichen
forschung verarbeitet. Die daraus gewonnenen erkenntnisse will der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-Ba) nutzen, um zu entscheiden, in welchen fällen cannabis zukünf-
tig auf kosten der GkV verordnet wird.

(aus pressemitteilungen des Bundesministeriums für Gesundheit, BMG,
und der Bundesregierung vom 4. Mai 2016)

a n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g : Das Vn-einheits-übereinkommen über
Suchtstoffe (Single convention on narcotic Drugs) wurde am 30. März 1961 in new York
abgeschlossen und trat als völkerrechtlicher Vertrag am 13. Dezember 1964 in kraft. es
bindet durch ratifizierung über 180 Staaten und wurde seitdem mehrfach geändert bzw.
durch weitere abkommen ergänzt. Die ratifikation in Deutschland erfolgte am 3. Dezem-
ber 1973.

Das Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte (BfarM) ist eine selbständi-
ge Behörde des Bundes, deren aufgaben die Zulassung, die Verbesserung der Sicherheit
von arzneimitteln, die risikoerfassung und -bewertung von Medizinprodukten und die
überwachung des Betäubungsmittelverkehrs sind.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-Ba) ist das oberste Beschlussgremium der
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. ihm gehören Vertreter der ärzte, Zahnärzte,
psychotherapeuten, krankenhäuser und krankenkassen an. Der G-Ba entscheidet, welche
leistungen von der gesetzlichen krankenversicherung (GkV) bezahlt werden.

Sonstige Legalisiserungsbestrebungen
Schildower Kreis

in einer resolution an den Bundestag*) haben sich 123 Strafrechtsprofessoren bereits
vor einiger Zeit für eine änderung des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) stark gemacht
mit dem Ziel, cannabis aus der illegalität zu holen. Die Strafrechtsexperten argumentie-
ren, die prohibition und repressive Drogenpolitik sei gescheitert. Sie führe zu einer krimi-
nalisierung von Bürgern, die ein normales leben lebten und verursache immense kosten
unter anderem für die Strafverfolgung. auch jugendliches experimentierverhalten werde
kriminalisiert und das erlernen von Drogenmündigkeit erschwert. Der Zweck des Verbo-
tes werde derweil systematisch verfehlt, da der Drogenkonsum nicht verhindert werden
könne. Die neue richtervereinigung (nrV), ein Zusammenschluss von richtern und
Staatsanwälten, hat sich der resolution angeschlossen.

Österreich
eine österreichische Bürgerinitiative (53/Bi) verlangte die herausnahme von cannabis

aus dem österreichischen Suchtmittelgesetz und wollte sowohl den anbau als auch die
herstellung von cannabis für den persönlichen konsum sowie den erwerb und den Besitz
von geringen Mengen für personen ab 16 jahren legalisieren. Seitens der regierungspar-
teien überwog in den Debatten darüber allerdings die Skepsis. auch das österreichische
Bundesministerium für Gesundheit, BMG, (48/SBi), das Bundesministerium für Verkehr,

*) Stand: august 2015; angeschlossen haben sich weiterhin Dr. kühling, jürgen (riBVerfG a. D.) und die neue
richtervereinigung – Zusammenschluss von richterinnen und richtern sowie Staatsanwältinnen und Staats-
anwälten e. V. (www.nrv-net.de); einzusehen unter: http://schildower-kreis.de/resolution-deutscher-
strafrechtsprofessorinnen-und-professoren-an-die-abgeordneten-des-deutschen-bundestages/
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innovation und technologie, BMVit, (56/SBi) und das Bundesministerium für justiz,
BMj, (78/SBi) haben in ihren Stellungnahmen eine legalisierung abgelehnt. am 7. juli
2015 verabschiedete der österreichische nationalrat eine Strafrechtsreform (nr. 789/2015)
und novelle des Suchtmittelgesetzes, in denen keine legalisierung von cannabis erfolgte.

(aus der parlamentskorrespondenz nr. 62 vom 27. januar 2016)

Modellprojekte
Deutschland

Der Besitz von cannabis ist in Schleswig-holstein weiterhin strafbar. Der landtag lehn-
te am 17. februar 2016 mit breiter Mehrheit in namentlicher abstimmung einen piraten-
antrag für eine legalisierung der weichen Droge ab (Bt-Drucksachen 18/3844 und
18/3878).

auch das Saarland wird seine Drogenpolitik nicht grundsätzlich ändern. ein antrag der
piratenpartei (Bt-Drucksache 15/1654), das Saarland zur Modellregion für die kontrol-
lierte freigabe von cannabis zu entwickeln, scheiterte am 20. januar 2016 im Saarbrücker
landtag. auch ein vergleichbarer antrag der Grünen (Bt-Drucksache 15/1678) stieß bei
der regierungsmehrheit von cDu und SpD auf ablehnung.

nach dem juristischen Scheitern eines Berliner cannabis-projekts**) verzichtet nun auch
Bremen vorerst auf einen eigenen Modellversuch zum kontrollierten Verkauf von canna-
bis an erwachsene. Die rot-grüne koalition will sich im Bundesrat für eine änderung der
rechtslage einsetzen und bis dahin alle vorhandenen lokalen handlungsspielräume aus-
schöpfen.

(aus Mitteilungen der pharmazeutischen Zeitung online, pZ,
vom 20. januar und 18. februar 2016 und der

ärzteZeitung online vom 21. März 2016)

Schweiz
über eine halbe Million Schweizerinnen und Schweizer konsumieren mehr oder weni-

ger regelmäßig cannabis; trotz Verbot und drohender Bußen. in vier Städten und Stadt-
kantonen sollen nun vier pilotprojekte in entsprechenden clubs initiiert werden, in denen
rund 2 000 teilnehmer ganz legal kiffen dürfen. Darauf haben sich am 11. februar 2016
städtische Drogenexperten in Bern verständigt. in Zürich und Genf sollen erwachsene und
jugendliche mit gravierenden Drogenproblemen kontrolliert ihre joints rauchen dürfen. in

**) Das Bezirksamt friedrichshain-kreuzberg stellte am 26.06.2015 einen antrag auf „erteilung einer erlaubnis
nach § 3 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) zum regulierten Verkauf von cannabis in friedrichshain-
kreuzberg“. Das projekt scheiterte, weil das Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte (BfarM)
mit Bescheid vom 30.09.2015 die Genehmigung verweigerte. Die Behörde berief sich dabei auf das BtMG,
das keinen cannabis-Verkauf zu Genusszwecken erlaube. auch der widerspruch des Bezirksamts vom
02.12.2015 wurde inzwischen mit ablehnungsbescheid vom 28.01.2016 zurückgewiesen. für eine klage
gegen das BfarM sieht der Bezirk keine erfolgschancen. alle Dokumente einzusehen unter: https://www.
berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/
qualitaetsentwicklung-planung-und-koordination-des-oeffentlichen-gesundheitsdienstes/aktuelles/
artikel.158549.php
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Basel ist eine ähnliche Versuchsanordnung mit ausschließlich erwachsenen konsumenten
geplant. Zudem soll in Genf cannabis im pilotprojekt als Medikament abgegeben werden.

(aus Mitteilungen des schweizerischen tagesanzeigers vom 12. februar 2016 und
des Schweizer radio und fernsehens, Srf, vom 5. januar und 12. februar 2016)

a n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g : Die Motion 14.4164 „cannabis für
Schwerkranke“ von MarGit keSSler, eingereicht am 11. Dezember 2014, wurde am 
2. juni 2015 vom schweizerischen nationalrat und am 8. September 2015 vom schweize-
rischen Ständerat angenommen. für eine beschränkte medizinische anwendung kann das
schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BaG) nach derzeitiger rechtslage ausnah-
mebewilligungen erteilen. um solche ausnahmebewilligungen noch zielgerichteter aus-
stellen zu können, hat das BaG eine Metaanalyse über die positiven wie auch negativen
auswirkungen des medizinischen Gebrauchs von cannabis in auftrag gegeben (canna-
binoids for Medical use. a Systematic review and Metaanalysis, jaMa, 313 [24], 
2456-2473). Die ergebnisse der Studien sprechen für eine schmerztherapeutische wirk-
samkeit von cannabis und sollen zukünftig bei entscheidungen des BaG Berücksichti-
gung finden.
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antwort der Bundesregierung auf eine kleine anfrage zur 
Versorgung mit cannabis als Medizin*)

– Auszug –

Vorbemerkung der Fragesteller
Zurzeit dürfen patientinnen und patienten in Deutschland nur in ausnahmefällen canna-

bishaltige Medikamente oder getrocknete cannabisblüten verschrieben werden und sie
müssen die kosten für die therapie meist selbst tragen. Betroffene patientinnen und pa-
tienten zahlen bis zu 400 euro pro Monat für Dronabinol oder bis zu 600 euro pro Monat
für medizinische cannabisblüten aus der eigenen tasche (vgl. 2. alternativer Drogen- und
Suchtbericht 2015, S. 39 f.) – eine immense finanzielle Belastung. Die fehlende kostener-
stattung wird bisher mit der geringen erforschung von cannabis als Medizin und dessen
einsatz bei unterschiedlichen erkrankungen begründet.

Die fraktion BünDniS 90/Die Grünen setzt sich bereits seit mehreren jahren für
einen erleichterten Zugang zu cannabis als Medizin für betroffene patientinnen und pa-
tienten sowie eine kostenübernahme durch die gesetzlichen krankenkassen ein (vgl.
Bundestagsdrucksache 16/7285; Bundestagsdrucksache 17/6127; Bundestagsdrucksache
17/9948; Bundestagsdrucksache 17/10328). 

Die Bundesregierung hat nun auf die langjährigen forderungen von patientinnen und
patienten, angehörigen, Selbsthilfe, fachleuten aus Medizin, Strafrecht und wissenschaft
sowie der opposition reagiert und sich dem thema cannabis als Medizin gewidmet. am
4. Mai 2016 beschloss das Bundeskabinett den entwurf eines Gesetzes zur änderung be-
täubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften (vgl. pressemitteilung des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit vom 4. Mai 2016 [siehe hierzu den informationsbeitrag „Streit-
punkt cannabislegalisierung“ in diesem heft]). 

Der Gesetzentwurf hat das Ziel, die medizinische Versorgung von „schwerwiegend er-
krankten“ Versicherten mit cannabishaltigen Medikamenten und getrockneten cannabis-
blüten sowie eine entsprechende kostenübernahme durch die gesetzlichen krankenkassen
zu regeln. eine erstattung der cannabishaltigen Medikamente kommt jedoch nur dann in
frage, wenn keine anerkannte medizinische alternativmethode mehr zur Verfügung steht,
eine linderung der Beschwerden durch das cannabis-Medikament absehbar sei und sich
Betroffene zu einer Begleiterhebung verpflichten.

Vorbemerkung der Bundesregierung
aus Sicht der Bundesregierung ist – im interesse der patientinnen und patienten an einer

ordnungsgemäßen Versorgung – eine kontrollierte anwendung von cannabis ausschließ-
lich zu medizinischen Zwecken in standardisierter Qualität zielführend. cannabisarznei-

*) Die kleine anfrage (Bt-Drucksache 18/8775 vom 08. 06. 2016) erfolgte durch die abgeordneten Dr. harald
terpe, Maria klein-Schmeink, kordula Schulz-asche, weitere abgeordnete und die fraktion BünDniS
90/Die Grünen. Die antwort (Bt-Drucksache 18/8953 vom 28. 06. 2016) wurde namens der Bundesregie-
rung mit Schreiben des Bundesministeriums für Gesundheit vom 24. juni 2016 übermittelt. Die Drucksache
enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den fragetext.
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mittel können als therapiealternative im einzelfall bei schwerwiegenden erkrankungen
eine positive einwirkung auf den krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome
bei bestimmten patientinnen und patienten leisten.

Deshalb hat das Bundeskabinett am 4. Mai 2016 den entwurf eines Gesetzes zur ände-
rung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften (im folgenden „Gesetzent-
wurf“) beschlossen, der es schwerwiegend erkrankten patientinnen und patienten, die
keine therapiealternative haben, nach entsprechender indikationsstellung durch die ärz-
tin oder den arzt ermöglichen soll, getrocknete cannabisblüten und cannabisextrakte in
standardisierter Qualität auf ärztliche Verschreibung in apotheken zu erhalten, ohne dass
dabei die Sicherheit und kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs im allgemeinen gefähr-
det wird.

für die Versorgung mit cannabisarzneimitteln in standardisierter Qualität soll der
anbau von cannabis zu medizinischen Zwecken in Deutschland unter Beachtung der völ-
kerrechtlich bindenden Vorgaben des Vn-einheits-übereinkommens von 1961 über
Suchtstoffe ermöglicht werden. Die aufgaben nach diesen internationalen Vorgaben sollen
dem Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinprodukte (BfarM) übertragen werden
(staatliche „cannabisagentur“). Bis der staatlich kontrollierte anbau in Deutschland, der
eine cannabisagentur voraussetzt, erfolgen kann, soll die Versorgung mit Medizinalcan-
nabis (in form getrockneter Blüten) über importe gedeckt werden.

Mit änderungen im fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) soll die erstattungsfähig-
keit von arzneimitteln auf cannabisbasis in der gesetzlichen krankenversicherung er-
weitert werden, die bislang grundsätzlich auf zugelassene fertigarzneimittel im jeweils
zugelassenen anwendungsgebiet begrenzt ist. insbesondere wird eine erstattungsmög-
lichkeit von cannabis in form getrockneter Blüten für schwerkranke Menschen geschaf-
fen, denen anders nicht geholfen werden kann. um weitere erkenntnisse zur wirkung die-
ser cannabisarzneimittel zu erlangen, wird die erstattung an eine wissenschaftlich
begleitende Datenerhebung geknüpft, die vom BfarM durchgeführt werden soll.

1. wie viele patientinnen und patienten erhalten nach kenntnis der Bundesregierung derzeit eine Behandlung
bzw. medizinisch begleitete Selbsttherapie mit

a) medizinischen cannabisblüten,
b) medizinischen cannabisextrakten.

Die fragen 1a und 1b werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
am 14. juni 2016 verfügten insgesamt 779 patientinnen und patienten über eine aus-

nahmeerlaubnis des BfarM nach § 3 absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) zum
erwerb von cannabis zur anwendung im rahmen einer medizinisch betreuten und be-
gleiteten Selbsttherapie. Von diesen ausnahmeerlaubnissen wurden 744 für den erwerb
von cannabisblüten und 45 für den erwerb von cannabisextrakt erteilt. Zehn patientinnen
und patienten wurde sowohl die erlaubnis für den erwerb von cannabisblüten als auch für
cannabisextrakt erteilt.

c) Dronabinol,
d) nabilon,
e) Sativex?

Die fragen 1c bis 1e werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
angaben zur Zahl der patientinnen und patienten liegen der Bundesregierung nicht vor.
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im rahmen der vertragsärztlichen Versorgung betrug die Zahl der Verordnungen für das
fertigarzneimittel Sativex im jahr 2015 knapp 22.000. Dronabinol und nabilon können
bisher grundsätzlich in der vertragsärztlichen Versorgung nicht erstattet werden. Daneben
liegen der Bundesregierung angaben über die anzahl der Verordnungen von Dronabinol,
nabilon und Sativex in krankenhäusern nicht vor.

3. wie viele patientinnen und patienten haben in den letzten fünf jahren bis heute eine ausnahmegenehmigung
beim Bundesinstitut für arzneimittel und Medizinproukte (BfarM) beantragt, und wie wurden diese anträge be-
schieden (bitte nach jahr – für das jahr 2016 nach Monat –, anzahl der anträge, anzahl der Genehmigungen
sowie anzahl der ablehnungen aufschlüsseln)? 

Von anfang 2011 bis zum 14. juni 2016 haben insgesamt 1.190 patientinnen und pa-
tienten einen antrag auf erteilung einer ausnahmeerlaubnis nach § 3 absatz 2 BtMG zum
erwerb von cannabis zur anwendung im rahmen einer medizinisch betreuten und be-
gleiteten Selbsttherapie beim BfarM gestellt. Diese schlüsseln sich unter Berücksichti-
gung der anschließenden erläuterungen wie folgt auf:

• 2011: 60 anträge, 38 erlaubnisse erteilt, 11 erlaubnisanträge abgelehnt,
• 2012: 90 anträge, 61 erlaubnisse erteilt, acht erlaubnisanträge abgelehnt,
• 2013: 173 anträge, 110 erlaubnisse erteilt, 19 erlaubnisanträge abgelehnt,
• 2014: 241 anträge, 168 erlaubnisse erteilt, 24 erlaubnisanträge abgelehnt,
• 2015: 434 anträge, 315 erlaubnisse erteilt, 12 erlaubnisanträge abgelehnt,
• januar 2016: 38 anträge, 25 erlaubnisse erteilt, keine ablehnung,
• februar 2016: 30 anträge, 14 erlaubnisse erteilt, zwei erlaubnisanträge abgelehnt,
• März 2016: 36 anträge, 16 erlaubnisse erteilt, ein erlaubnisantrag abgelehnt,
• april 2016: 44 anträge, 21 erlaubnisse erteilt, keine ablehnung,
• Mai 2016: 32 anträge, neun erlaubnisse erteilt, keine ablehnung,
• juni 2016 (Sachstand: 14. juni 2016): 12 anträge, bisher keine erlaubnis erteilt, keine

ablehnung.
Derzeit befindet sich noch eine größere Zahl von anträgen in Bearbeitung, weil antrag-

stellerinnen und antragsteller erforderliche und nachgeforderte unterlagen noch nicht
vorgelegt haben oder die anträge erst kürzlich eingegangen sind. Zu berücksichtigen ist
auch, dass anträge zurückgenommen wurden.

4. a) an welchen erkrankungen leiden jeweils wie viele patientinnen und patienten nach kenntnis der
Bundesregierung, die eine vom BfarM genehmigte therapie mit cannabishaltigen Medikamenten, cannabis-
blüten oder -extrakten erhalten?

Die den ausnahmeerlaubnissen nach § 3 absatz 2 BtMG zugrunde liegenden krank-
heitsbilder sind nach Maßgabe der angaben in den antragsunterlagen vielfältig. insoweit
führen einige patientinnen und patienten eine Selbsttherapie mit cannabis wegen mehre-
rer Diagnosen durch. Die hauptdiagnosegruppen und die zugehörigen prozentanteile der
patientinnen und patienten stellen sich gegenwärtig wie folgt dar: 

• Schmerz (einschließlich schmerzhafte Spastik bei multipler Sklerose): ca. 62 prozent,
• aDhS: ca. 12 prozent,
• tourette-Syndrom: ca. 4 prozent,
• epilepsie: ca. 3,5 prozent,
• Sonstige neurologie: ca. 0,5 prozent,
• Depression: ca. 6 prozent,
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• Sonstige psychiatrie: ca. 3 prozent,
• Darmerkrankungen: ca. 4 prozent,
• inappetenz/kachexie: ca. 4,5 prozent,
• lungenerkrankungen: ca. 0,5 prozent.

21. a) welche auswirkungen hat der Gesetzentwurf auf die erteilung, überprüfung oder entziehung der fah-
rerlaubnis von patientinnen und patienten, die mit cannabis als Medizin behandelt werden?

nach § 24a absatz 2 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) handelt ordnungswidrig, wer
unter der wirkung eines in der anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden
Mittels – dazu gehört auch cannabis – im Straßenverkehr ein kraftfahrzeug führt. eine
solche wirkung liegt vor, wenn eine in dieser anlage genannte Substanz im Blut nachge-
wiesen wird. Dies gilt nach § 24a absatz 2 Satz 3 StVG nicht, wenn die Substanz aus der
bestimmungsgemäßen einnahme eines für einen konkreten krankheitsfall verschriebenen
arzneimittels herrührt.

Der Gesetzentwurf hat auswirkungen auf die Beurteilung der frage, ob die Substanz be-
stimmungsgemäß eingenommen wird. es kann bei einer ahndung als ordnungswidrigkeit
verbleiben, wenn der einfluss der nachgewiesenen Substanz auf einem Missbrauch des
arzneimittels beruht, weil das arzneimittel dann im Sinne der Vorschrift nicht bestim-
mungsgemäß angewendet wurde. in diesem fall ist gemäß § 25 absatz 1 Satz 2 StVG in
der regel auch ein fahrverbot anzuordnen.

Selbst wenn die Voraussetzung des § 24a absatz 2 Satz 3 StVG erfüllt ist, hindert dies
nicht eine Verurteilung gemäß §§ 316, 315c absatz 1 nr. 1a) des Strafgesetzbuchs (StGB)
im fall nachgewiesener fahruntüchtigkeit. es kommt hierbei nicht darauf an, ob das be-
rauschende Mittel im konkreten einzelfall als arzneimittel verschrieben wurde. eine Ver-
urteilung nach §§ 316, 315c StGB kommt in diesen fällen genauso in Betracht wie bei an-
deren rauschbedingten trunkenheitsfahrten im Zusammenhang mit – verschriebenen oder
nicht verschriebenen – arzneimitteln. es kann, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen im
übrigen vorliegen, auch ein fahrverbot gemäß § 44 StGB verhängt oder die fahrerlaubnis
gemäß §§ 69, 69a StGB eingezogen werden.

b) Müssen patientinnen und patienten, die mit cannabis als Medizin therapiert werden und in einer polizei-
lichen kontrolle überprüft werden, mit dem entzug der fahrerlaubnis oder der anordnung einer medizinisch-
psychologischen untersuchung rechnen, um ihre fahrtauglichkeit zu beweisen und die fahrerlaubnis zu be- bzw.
zurückzuerhalten?

Die entscheidung über die erteilung, überprüfung oder entziehung einer fahrerlaubnis
ist eine frage des einzelfalls und richtet sich grundsätzlich nach § 11 und § 14 der fahrer-
laubnis-Verordnung (feV). werden etwa im rahmen einer polizeilichen kontrolle tatsa-
chen bekannt, die Bedenken gegen die fahreignung begründen, kann die fahrerlaubnisbe-
hörde unter den in den §§ 11 und 14 feV genannten Voraussetzung auch die Beibringung
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens anordnen. Die frage der fahreignung
hängt dabei insbesondere von der höhe der Medikation, der art und der bestimmungsge-
mäßen einnahme der Medikation ab.

erweist sich die inhaberin oder der inhaber einer fahrerlaubnis dabei als ungeeignet
zum führen von kraftfahrzeugen, hat die fahrerlaubnisbehörde gemäß § 46 feV die fah-
rerlaubnis zu entziehen. 
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Zu den bußgeldrechtlichen und strafrechtlichen Vorgaben betreffend den entzug der
fahrerlaubnis wird im übrigen auf die antwort zu frage 21a verwiesen.

a n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g : Die Bundesregierung hat den entsprechenden
Gesetzentwurf (Bt-Drucksache 18/8965 vom 28. 06. 2016) vorgelegt mit dem Ziel,
schwer kranke patienten künftig auf kosten der Gesetzlichen krankenversicherung
(GkV) mit hochwertigen cannabisarzneimitteln versorgen zu können. Bisher müssen die
patienten die kosten der therapie in der regel selbst tragen.

einzusehen unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/089/1808965.pdf
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B.a.D.S.: Verleihung der Danner-Medaille, richtervorbehalt
bei Blutprobenentnahmen und Senioren als Verkehrsteilnehmer

Danner-Medaille in Gold für Dr. walter eichendorf

für seine Verdienste um die Verkehrssicherheit in Deutschland und europa ist am 
7. oktober 2016 der präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVr), Dr. walter

eichenDorf, ausgezeichnet worden. 
in einem festakt auf Schloss ettlingen bei karlsruhe erhielt eichenDorf die Senator-

lothar-Danner-Medaille in Gold des B.a.D.S. (Bund gegen alkohol und Drogen im Stra-
ßenverkehr). Diese auszeichnung wird für besondere Verdienste um die Verkehrssicher-
heit bei der Bekämpfung der unfallursache alkohol bzw. Drogen vergeben. Sie geht
zurück auf seinen Gründer, den hamburger Senator lothar Danner. Der B.a.D.S. hat
1975 aus anlass seines 25-jährigen Bestehens die Medaille gestiftet. Die höchste Stufe
dieser auszeichnung in Gold, wird jährlich nur einmal an eine besonders verdiente per-
sönlichkeit verliehen.

in seiner laudatio [in diesem heft] vor mehr als einhundert geladenen Gästen des öf-
fentlichen lebens hob der präsident des B.a.D.S., Dr. peter GerharDt, zunächst die in-
tensive Zusammenarbeit zwischen dem als Dachverband fungierenden Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrat und dem B.a.D.S. hervor. „So wie wir aufgrund unserer satzungs-
gemäßen aufgaben und Ziele eine jahrzehntelange vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
allen organisationen, die im Bereich der Verkehrssicherheit tätig sind, pflegen, gehört der
DVr an oberster Stelle dazu“, sagte Dr. GerharDt. ausdruck dieser Zusammenarbeit sei
insbesondere die Mitarbeit von B.a.D.S.-experten in den Gremien, sowohl im juristi-
schen als auch im naturwissenschaftlichen Bereich. 

an Dr. eichenDorf persönlich gewandt, sagte GerharDt: „Sie haben im Vorstand ent-
scheidend dazu beigetragen, dass es zur forderung eines bußgeldbewehrten generellen al-
koholverbots im Straßenverkehr kam.“ Der B.a.D.S. verfolge dieses Ziel seit langem,
stand aber mit seinem anliegen früher alleine da. „Mit der gemeinsamen forderung von
DVr, Deutscher Verkehrswacht und B.a.D.S., kein kraftfahrzeug im Straßenverkehr
unter der wirkung von alkohol führen zu dürfen und Verstöße als ordnungswidrigkeit zu
ahnden, sind wir diesem Ziel und damit der Verbesserung der Verkehrssicherheit ein gro-
ßes Stück näher gekommen“, so GerharDt weiter. Der Gesetzgeber sei in dieser Sache
bisher noch nicht tätig geworden. inzwischen fände der B.a.D.S. für dieses anliegen
allerdings auch unterstützung im Deutschen Bundestag, z. B. bei den verkehrspolitischen
Sprechern der SpD, der Grünen und der linken.

in seiner ansprache bezeichnete Dr. eichenDorf die Senator-lothar-Danner-Medaille
als eine der wichtigsten auszeichnungen für Verdienste um die Verkehrssicherheit in
Deutschland. Der hochkarätige kreis der bisherigen empfänger mache deutlich, wie sorg-
fältig der Bund gegen alkohol und Drogen im Straßenverkehr bei der auswahl der preis-
träger vorgehe. „Mir persönlich ist die Verknüpfung dieser auszeichnung mit der philoso-
phie des B.a.D.S. wichtig, der engagiert für ein alkoholverbot im Straßenverkehr kämpft.
Dies deckt sich mit der position des Deutschen Verkehrssicherheitsrates ebenso wie mit
meiner persönlichen Bewertung: wer fährt, trinkt nicht – und wer trinkt, fährt nicht.“ Dazu
könne es keine alternative geben, so eichenDorf weiter.
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im rahmen der Veranstaltung hielt die präsidentin des Bundesgerichtshofs, frau Betti-
na liMperG, den festvortrag unter dem thema „warum Mehr nicht immer Besser ist – von
Drogen in einer modernen Gesellschaft“. [Dieser soll demnächst in der fachzeitschrift
Blutalkohol publiziert werden.]

(aus einer pressemitteilung des B.a.D.S. vom 7. oktober 2016)

„kein richtervorbehalt bei trunkenheitsfahrten!“

ob der Verdacht einer trunkenheitsfahrt vorliegt, kann grundsätzlich nur der kontrollie-
rende polizeibeamte beurteilen. Deshalb fordert der B.a.D.S. (Bund gegen alkohol und
Drogen und Straßenverkehr) erneut, den in der Strafprozessordnung (§ 81a) festgelegten
sogenannten richtervorbehalt abzuschaffen. Vielmehr müsse zu der vormals bewährten
praxis zurückgekehrt werden.

Dazu verwies der präsident des B.a.D.S., Dr. peter GerharDt, anlässlich der diesjäh-
rigen Verleihung der Senator-lothar-Danner-Medaille auf Schloss ettlingen bei karlsruhe
darauf, dass keine verfassungsrechtlichen probleme bestehen, die anordnung der Blutent-
nahme bei Verkehrsdelikten der polizei zu überlassen. „es handelt sich bei einer Blutent-
nahme um ein sich verflüchtigendes Beweismittel. je länger der Zeitraum zwischen trink-
ende und Blutentnahme dauert, desto unsicherer wird das ergebnis, da sich der alkohol ab
dem trinkende nur noch abbaut.“

nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ müsse beim Beschuldigten im Strafverfahren
aber immer mit dem günstigsten wert gerechnet werden. je später die Blutentnahme vor-
genommen werde, desto weniger entspreche der festgestellte wert dem wahren wert, sagte
Dr. GerharDt. „Die einschaltung einer vor ort nicht anwesenden kontrollinstanz, auch
eines Staatsanwalts, vergrößert damit nicht nur den aufwand, sondern verzögert vor allem
die Blutentnahme und verbessert damit nicht das Beweisergebnis, sondern verschlechtert
es.“ höhere hürden für die anordnung einer Blutentnahme, wie sie derzeit bestehen, hät-
ten nachweisbar zu einem rückgang der Blutentnahmen und damit einer höheren Dunkel-
ziffer bei trunkenheitsfahrten geführt. neben aufklärung seien Verkehrskontrollen zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit unabdingbar.

präsident Dr. GerharDt wörtlich: „Die reform des § 81a Stpo bringt nur den ge-
wünschten erfolg, wenn die norm weder einen richter- noch einen Staatsanwaltsvorbe-
halt enthält.“

(aus einer pressemitteilung des B.a.D.S. vom 7. oktober 2016)

„Mediziner als lotsen für ältere Menschen gewinnen“

in der Diskussion darüber, ob ein höheres lebensalter auch eine größere Gefahr für die
Sicherheit im Straßenverkehr darstellt, plädiert der ehemalige Verkehrsrichter am Bundes-
gerichtshof (BGh), kurt rüDiGer MaatZ, dafür, Gesundheits-checks ab einem be-
stimmten lebensalter vorzusehen: „es ist doch denkbar, dass ein solch verpflichtender
check die eigenverantwortung stärken könnte“, sagte MaatZ vor mehr als einhundert Ver-
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kehrsexperten auf dem Symposium des B.a.D.S. (Bund gegen alkohol und Drogen im
Straßenverkehr) am 20. oktober 2016 in der fachhochschule polizei Sachsen-anhalt in
aschersleben. 

als mildeste Maßnahme könne der Gesetzgeber erwägen, einen obligatorischen Ge-
sundheits-check einzuführen, bei dem der ältere Mensch grundsätzlich nicht befürchten
müsse, dass die untersuchung zum Verlust der fahrerlaubnis führen könnte. „auch mit
dieser Maßgabe wäre eine pflicht zum Gesundheits-check nicht von vornherein wir-
kungslos, denn immerhin wäre zu erwarten, dass sich manch älterer zum freiwilligen Ver-
zicht auf die fahrerlaubnis entschließen würde“, so MaatZ weiter.

Ziel sei es dabei nicht, den führerschein zu entziehen, sondern in erster linie die Selbst-
reflexion der fahrerinnen und fahrer zu stärken, damit die Menschen mit tipps von fach-
leuten länger und sicher mobil bleiben könnten, sagte der ehemalige Verkehrsrichter.

auch nach den ergebnissen einer Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen (BaSt)
biete sich eine „Mobilitätsberatung“ durch den arzt als Vertrauens- und autoritätsperson
an. „im übrigen darf in der verkehrspolitischen Diskussion die frage eines obligato-
rischen Gesundheits-checks hierzulande schon mit Blick auf die regelungen im europä-
ischen ausland kein tabu darstellen, denn größtenteils sieht das ausland eine Befristung
der fahrerlaubnis vor und macht – regelmäßig ab 70 jahren – die Verlängerung der fahr-
erlaubnis von einer ärztlichen untersuchung abhängig“. insofern wäre dies in Deutschland
ein Schritt auf dem weg zu einer europäischen harmonisierung, sagte rüDiGer MaatZ.

in einem weiteren referat sprach sich der hamburger rechtsmediziner, prof. Dr. klauS

püSchel, dafür aus, bei der erforschung von ungeklärten unfallursachen stärker die Me-
dizin einzubeziehen. Das alter als unfallursache anzunehmen, sei diskriminierend. über-
wiegend kämen in höherem lebensalter krankheiten oder andere einschränkungen dazu.
„Sind bei der ermittlung der ursachen technische Mängel von fachleuten ausgeschlossen
worden, werden die akten oftmals geschlossen. wichtig wäre es aber genauso, Sofort-
untersuchungen durchzuführen, um ausfallerscheinungen und krankheiten festzustellen
und durch die untersuchung von Blut, urin und haaren, alkohol-, Drogen- und Medika-
menteneinfluss ebenso wie psychische ursachen (u. a. Demenz und Depression) als ursa-
che auszuschließen bzw. festzustellen“, sagte püSchel.

Der rechtsmediziner forderte in diesem Zusammenhang, die Mediziner mehr in die Ver-
antwortung zu nehmen. „Durch die kenntnis der krankheitsgeschichten ihrer patienten
wissen beispielsweise die hausärzte von möglicherweise drohenden Gefahren wie sie
durch epilepsie, Demenz, Schlafapnoe etc. hervorgerufen werden können. Deshalb sollten
Mediziner als ‚lotsen für ältere Menschen‘ gewonnen bzw. eingesetzt werden“, so der
hamburger rechtsmediziner.

im rahmen des Symposiums hielten folgende experten weitere referate:
Verkehrsunfalllagebild Senioren (polizeioberrat Marco weiGelt, Verkehrsreferent im

Ministerium für inneres und Sport Sachsen-anhalt),
erste ergebnisse einer Studie zu unfällen mit todesfolge bei kraftfahrern ab dem 

65. lebensjahr (Dr. wolfraM hell, Bereichsleiter Biomechanik, unfallforschung, an-
thropologie, lMu München),

Sucht und Suchtgefährdung im alter – ein überfälliges tabu (prof. Dr. wolfGanG

heckMann, prof. für Sozialpsychologie, hochschule Magdeburg-Stendal).
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Das dritte gemeinsame Symposium dieser art wurde veranstaltet vom B.a.D.S. (lan-
dessektion Sachsen-anhalt), dem Ministerium für inneres und Sport, dem Ministerium für
justiz und Gleichstellung des landes Sachsen-anhalt und der fachhochschule polizei
Sachsen-anhalt. 

(aus einer pressemitteilung des B.a.D.S. vom 21. oktober 2016)

a n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g : Die referate des Symposiums werden
demnächst in der fachzeitschrift „Blutalkohol“ publiziert.



Blutalkohol Vol. 53/2016

471Zur Information

55. Deutscher Verkehrsgerichtstag

– Ankündigung –

Der Verein „Deutscher Verkehrsgerichtstag – Deutsche akademie für Verkehrswissen-
schaft – e.V.“ veranstaltet vom 25. bis 27. januar 2017 den 55. Deutschen Verkehrsge-
richtstag in Goslar. 

Seit 54 jahren steht der Deutsche Verkehrsgerichtstag nun als der bedeutendste kon-
gress seiner art im Dienste des Verkehrs und des Verkehrsrechts und hat sich zu einem
über die Grenzen Deutschlands hinaus anerkannten und international beachteten forum
für einen alljährlichen erfahrungsaustausch über fragen des Verkehrsrechts – einschließ-
lich der polizeilichen praxis –, der Verkehrspolitik, der Verkehrstechnik und angrenzender
Bereiche der Verkehrswissenschaft entwickelt.

Dazu eingeladen sind alle, die auf den Gebieten des Verkehrsrechts und den diesem
rechtsgebiet verbundenen wissenschaften tätig sind.

Die Arbeitskreise (AK):

AK I (Leitung: KAESMANN): Fahrverbot als Nebenstrafe bei allgemeiner 
Kriminalität?
– aktuelles reformvorhaben
– Dogmatische Verwerfungen?
– auswirkungen auf die praxis
referenten: Verrel, weiDhaaS, ZopfS

AK II (Leitung: RANSIEK): Unfallursache Smartphone
– Moderne kommunikationsmittel
– Selbstgefährdung/fremdgefährdung
– effiziente Sanktion
referenten: kellner, thelen, Vollrath

AK III (Leitung: DAUER): Senioren im Straßenverkehr
– risiko für sich selbst und andere?
– pflichtuntersuchungen?
– Beschränkungen und auflagen
referenten: BrockMann, faStenMeier, focken, 

hofStätter

AK IV (Leitung: PAUGE): Sicherheit des Radverkehrs
– radfahrer als opfer und täter
– typische unfallkonstellationen
– prävention durch infrastruktur und technik
referenten: ortlepp, Stork, ZieGler
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AK V (Leitung: DOUKOFF): Medizinische Begutachtung von Unfallopfern
– anforderungen an Gutachter und Gutachten
– Mitwirkungspflichten?
– Schweigepflichtentbindungserklärung
referenten: hell, hoffMann, SeDi

AK VI (Leitung: MELLER- Abgaskrise – Konsequenzen für 
HANNICH): Verbraucherschutz und Hersteller

– Bietet das geltende recht ausreichenden Schutz?
– Bedeutung der Marktüberwachung
– Brauchen wir Gruppenklage, Musterverfahren und

Verbrauchergremien?
referenten: Schattenkirchner, ScheiBach, 

SprinGeneer

AK VII (Leitung: STORJOHANN): Fortschritt statt Rückzug? Die Rolle der Polizei 
bei der Verkehrsüberwachung
– wie viel polizei(-präsenz) braucht der sichere 

Straßenverkehr?
– wahrung der Betroffenenrechte
– Grenzen der privatisierung
referenten: Brenner, GeiSert, paYer, reiSert

AK VIII (Leitung: EHLERS): Autonome Schiffe – Vision oder Albtraum? Stand
der Entwicklung – rechtliche Rahmenbedingungen
– Stand der entwicklung/forschung
– internationales recht/öffentliches recht
– Zivilrecht/Versicherungsrecht
referenten: jahn, jeSSen, SchwaMpe

Anfragen an: Deutscher Verkehrsgerichtstag
– Deutsche akademie für Verkehrswissenschaft – e.V.
Baron-Voght-Straße 106a
22607 hamburg

– Mo. bis fr.: 09:00 bis 12:00 uhr
– tel.: 040/89 38 89
– fax: 040/89 32 92
– e-Mail: service@deutscher-verkehrsgerichtstag.de

organisation@deutscher-verkehrsgerichtstag.de
Anmeldung und weitere
Informationen unter: http://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de
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laudatio für den präsidenten des Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrates Dr. walter eichenDorf

anlässlich der Verleihung der
„SENATOR-LOTHAR-DANNER-MEDAILLE“ 

in Gold am 7. Oktober 2016

Sehr geehrter herr präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrates Dr. walter ei-
chenDorf, 

der Vorstand des B.a.D.S. hat beschlossen, Sie heute mit der Senator-lothar-Danner-
Medaille in Gold auszuzeichnen. 

Den B.a.D.S. verbindet aufgrund seiner satzungsgemäßen aufgaben und Ziele eine
jahrzehntelange vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen organisationen, die im Bereich
der Verkehrssicherheit tätig sind. hierzu gehört als Dachverband der Deutsche Verkehrssi-
cherheitsrat, in dessen Gremien wir seit jahrzehnten sowohl im juristischen als auch im na-
turwissenschaftlichen Bereich umfangreich mitarbeiten. im Vorstand vertritt uns unser
landesvorsitzender aus Sachsen-anhalt Dr. wolfGanG franZ, im juristischen Beirat
unser gastgebender landesvorsitzender aus nordbaden kurt rüDiGer MaatZ und im Vor-
standsausschuss Medizin unser Vizepräsident prof. Dr. reinharD urBahn und prof. Dr.
thoMaS DalDrup. es war deshalb an der Zeit, den präsidenten des Verkehrssicherheitsra-
tes für seine tätigkeit auszuzeichnen.

Laudatio

foto: links Dr. peter Gerhardt, präsident des B.a.D.S., rechts Dr. walter eichendorf, präsident des DVr

Seiten 473 – 475
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Zunächst lieber herr präsident Dr. walter eichenDorf kurz zu ihrem werdegang:
Sie haben in Bonn und Bochum physik, Mathematik und astrophysik studiert, was bei

jedem juristen wie mir bereits große ehrfurcht erzeugt. Zunächst waren Sie bei der euro-
pean Southern observatory in Genf, München und chile als wissenschaftler beschäftigt.
Seit 30 jahren sind Sie nunmehr bei der Deutschen gesetzlichen unfallversicherung tätig.
Sie arbeiteten dort zunächst als leiter des Statistik-referats sowie anschließend als leiter
der öffentlichkeitsarbeit und sind seit 1998 als stellvertretender hauptgeschäftsführer lei-
ter des Geschäftsbereichs prävention. Seit 2009 sind Sie präsident des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates.

Darüber hinaus waren Sie für eine reihe großer internationaler projekte verantwortlich,
so als Geschäftsführer des lenkungsausschusses für das europäische jahr für Sicherheit
und Gesundheit bei der arbeit, als Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft für Si-
cherheit und Gesundheit bei der arbeit und als externer projektleiter für den Bereich Zu-
kunft der arbeit im themenpark der expo2000 in hannover. Sie sind Vizepräsident in der
internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit in der Sektion forschung und in der
Sektion Sicherheit und Vorstandsmitglied des european traffic Safety council in Brüssel.
2014 wurden Sie für ihre ehrenamtliche tätigkeit im Bereich der Verkehrssicherheit mit
dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet, seit 2016 sind Sie träger des Goldenen Dieselrings.

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat unterstützt seit langem die Bemühungen des
B.a.D.S. im kampf gegen alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Sie haben im Vorstand
entscheidend dazu beigetragen, dass es zur forderung eines bußgeldbewehrten generellen
alkoholverbots im Straßenverkehr kam. unterstützt wurden Sie hierbei auch von der
Deutschen Verkehrswacht. Der B.a.D.S. verfolgt dieses Ziel seit langem, stand aber mit
seinem anliegen früher allein da. Mit der gemeinsamen forderung von DVr, Deutscher
Verkehrswacht und B.a.D.S., kein kraftfahrzeug im Straßenverkehr unter der wirkung
von alkohol führen zu dürfen und Verstöße als ordnungswidrigkeit zu ahnden, sind wir
diesem Ziel und damit der Verbesserung der Verkehrssicherheit ein großes Stück näher ge-
kommen, auch wenn der Gesetzgeber bisher noch nicht tätig wurde. inzwischen finden wir
für dieses anliegen auch unterstützung im Deutschen Bundestag, z. B. bei den verkehrs-
politischen Sprechern der SpD, der Grünen und der linken.

hervorheben möchte ich ferner noch ihren großartigen Vortrag bei unserem festakt
2013 in Magdeburg und vor allem die übermittelte Vision Zero. Gerade im kampf gegen
alkohol und Drogen im Straßenverkehr ist diese Vision für unsere tägliche arbeit von
enormer Bedeutung und Grundlage für unsere tätigkeit. auch wenn erfreulicher weise die
unfallzahlen bei den alkohol- und Drogenunfällen weiter zurückgehen, wir dürfen in un-
seren Bemühungen nicht nachlassen. Denn menschliches leben und körperliche unver-
sehrtheit sind nicht verhandelbar, auch wenn wir wissen, dass sich fehler von Verkehrs-
teilnehmern nicht generell vermeiden lassen. aber alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben
einen anspruch darauf, dass alles unternommen wird, um fehler anderer zu vermeiden, so-
wohl durch umfassende aufklärung als auch durch ausreichende Verkehrskontrollen. Dies
gilt nicht nur für kraftfahrer, sondern auch für fahrradfahrer. 

wir werden deshalb weiterhin im kampf gegen alkohol und Drogen auf einer 
Seite stehen und unsere gemeinsame tätigkeit intensivieren. es freut mich deshalb, dass

wir in Zukunft auch verstärkt gemeinsame projekte vorantreiben, für die dem B.a.D.S. 
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alleine die notwendigen Mittel fehlen wie unseren in arbeit befindlichen Spot für die
neuen Medien wie internet, Youtube usw.

Sehr geehrter herr Dr. eichenDorf. es ist mir eine große freude und ehre, ihnen im
namen des B.a.D.S., stellvertretend für die Verkehrssicherheitsarbeit des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates, die Senator-lothar-Danner-Medaille in Gold für ihre besonderen
Verdienste um die Verkehrssicherheit überreichen zu dürfen.

Dr. peter GerharDt, präsident des B.a.D.S.
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59. Die vom Tatgericht vorgenommene Wertung
des Vorliegens der Voraussetzungen des § 69 StGB
und damit der mangelnden charakterlichen Eig-
nung des Angeklagten ist vom Beschwerdegericht
grds. hinzunehmen, sodass eine vom Urteil abwei-
chende Beurteilung der Voraussetzungen des § 69
StGB und damit der des § 111a StPO nur in Aus-
nahmefällen in Betracht kommt. Ein solcher Aus-
nahmefall ist dann gegeben, wenn die schriftlichen
Urteilsgründe einen materiell-rechtlichen Fehler
aufweisen, der einen Erfolg der Revision mit großer
Wahrscheinlichkeit erwarten lässt.

oberlandesgericht karlsruhe,
Beschluss vom 19. august 2016 – 3 ws 591/16 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der führerschein des angeklagten wurde am

17.04.2015 in amtliche Verwahrung genommen, da er
der Begehung eines Vergehens der fahrlässigen trun-
kenheit im Verkehr dringend verdächtig war. Gegen
den Strafbefehl des amtsgerichts Villingen-Schwen-
ningen vom 28. 06. 2015 […], der u. a. eine führer-
scheinsperrfrist von noch 8 Monaten vorsah, legte der
angeklagte […] einspruch ein, den er auf den rechts-
folgenausspruch beschränkte. nach mehreren – auf
antrag des Verteidigers erfolgten – terminsverlegun-
gen wurde der angeklagte durch urteil des amts-
gerichts Villingen-Schwenningen vom 13. 01.2016
wegen fahrlässiger trunkenheit im Verkehr zu einer
Geldstrafe von 40 tagessätzen zu je 50 € verurteilt.
Zugleich wurde ein dreimonatiges fahrverbot festge-
setzt, das durch die Dauer der Sicherstellung der fah-
rerlaubnis abgegolten war. hintergrund für das abse-
hen von der entziehung der fahrerlaubnis gem. § 69
abs. 2 nr. 2 StGB war – neben der Dauer der Sicher-
stellung des führerscheins von fast 9 Monaten – der
umstand, dass der angeklagte seit 27. 04. 2015 bei der
iVt-hö B., einer durch die Bundesanstalt für Straßen-
wesen für „kurse zur wiederherstellung der kraftfah-
reignung“ gem. § 70 feV akkreditierten einrichtung,
eine hBS (heilungbehandlung/Sicherung)-langzeit-
rehabilitationsmaßnahme mit bis zu diesem Zeitpunkt
ca. 160 therapiestunden durchgeführt hatte, weshalb
das amtsgericht davon ausging, dass keine charakter-
liche ungeeignetheit zum führen von kraftfahrzeugen
mehr vorlag. Der führerschein wurde dem angeklag-
ten ausweislich des rückscheins am 23. 01.2016 wie-
der ausgehändigt.

Gegen dieses urteil legten sowohl der angeklagte
als auch die Staatsanwaltschaft konstanz form- und
fristgemäß Berufung ein. während der angeklagte
seine Berufung am 01. 04. 2016 wieder zurücknahm,
wurde er aufgrund der Berufung der Staatsanwalt-

schaft durch urteil des landgerichts konstanz vom
10. 06. 2016 erneut zu einer Geldstrafe von 40 tages-
sätzen zu je 50 € verurteilt. außerdem wurde ihm die
fahrerlaubnis entzogen, sein führerschein eingezogen
und ihm eine Sperrfrist von 3 Monaten erteilt. letzt-
lich wurde die vorläufige entziehung der fahrerlaub-
nis gem. § 111a Stpo angeordnet. Das landgericht hat
zwar gesehen, dass der angeklagte bis zur hauptver-
handlung insgesamt 180 therapiestunden bei der iVt
hö B. mit erheblichem Zeit- und finanziellem auf-
wand durchgeführt hatte, hielt jedoch die vorgelegte
Bescheinigung der gewerblich angebotenen rehabili-
tationsmaßnahme für zu wenig aussagekräftig, um den
gesetzlich vermuteten eignungsmangel ausräumen zu
können. einen hilfsbeweisantrag auf einholung eines
medizinisch-psychologischen Gutachtens lehnte das
landgericht unter hinweis auf die langjährige tätigkeit
in Verkehrsstrafsachen aufgrund eigener Sachkunde ab.

[Dagegen richtet sich die revision des angeklag-
ten]. Zugleich legte er Beschwerde gegen die vorläufi-
ge entziehung der fahrerlaubnis ein. […] Die Be-
schwerde ist zulässig und begründet.

a u s  d e n  G r ü n d e n :  
1. Gem. § 111a abs. 1 Satz 1 Stpo kann das Gericht

dem angeklagten die fahrerlaubnis vorläufig entzie-
hen, wenn dringende Gründe für die annahme vorhan-
den sind, dass die fahrerlaubnis im urteil endgültig
gem. § 69 StGB entzogen werden wird. Derartige drin-
gende Gründe sind grds. in der Begehung eines Verge-
hens der fahrlässigen trunkenheit im Verkehr gem. 
§ 316 StGB zu sehen, denn gem. § 69 abs. 1 Satz 1,
abs. 2 nr. 2 StGB entzieht das Gericht die fahrerlaub-
nis, wenn jemand wegen einer rechtswidrigen tat, die
er im Zusammenhang mit dem führen eines kraftfahr-
zeugs begangen hat, verurteilt wird und sich aus der
tat ergibt, dass er zum führen von kraftfahrzeugen
ungeeignet ist, wovon in der regel auszugehen ist,
wenn die rechtswidrige tat (wie vorliegend) ein Ver-
gehen gem. § 316 StGB ist. Die regelvermutung des 
§ 69 abs. 2 StGB führt dazu, dass eine die ungeeig-
netheit positiv begründende Gesamtwürdigung nur
dann erforderlich ist, wenn ernsthafte anhaltspunkte
dafür vorliegen, dass sich ein ausnahmefall ergeben
könnte (fischer, StGB, 63. aufl., rdn. 22 zu § 69).
Gründe, die die indizwirkung des regelbeispiels
widerlegen und im rahmen einer Gesamtwürdigung
anlass zum absehen von der Maßregelanordnung
geben können, können u. a. in dem Zeitraum zwischen
tatbegehung und dem Zeitpunkt der entscheidung
entstehen (fischer, a. a. o., rdn. 33 zu § 69). umstrit-
ten ist die Bedeutung der teilnahme an einem nach-
schulungskurs, die zwar nicht schematisch die regel

Rechtsprechung
Die mit einem *) bezeichneten leitsätze sind von der Schriftleitung formuliert worden.
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des abs. 2 widerlegen kann, bei der entscheidung aber
nach lage des einzelfalls zu berücksichtigen ist. eine
erfolgreiche teilnahme kann den gesetzlich vermute-
ten eignungsmangel aber nur ausnahmsweise ausräu-
men (fischer, a. a. o., rdn. 36 zu § 69).

2. Vorliegend hat das Berufungsgericht im urteil
dargelegt, dass weder einzelne Gesichtspunkte noch
ihre Gesamtheit besondere umstände ergeben, die ge-
eignet sind, die regelvermutung des § 69 abs. 2 nr. 2
StGB entfallen zu lassen. Diesen feststellungen
kommt zwar für das Beschwerdegericht keine Bin-
dungs-, aber eine indizwirkung zu, da das tatgericht
aufgrund der durchgeführten hauptverhandlung über
größere Sachnähe und bessere erkenntnisquellen ver-
fügt als das Beschwerdegericht, das sich nur auf den
akteninhalt stützen kann. Die vom tatgericht vorge-
nommene wertung des Vorliegens der Voraussetzun-
gen des § 69 StGB und damit der mangelnden cha-
rakterlichen eignung des angeklagten ist vom Be-
schwerdegericht grds. hinzunehmen, so dass eine vom
urteil abweichende Beurteilung der Voraussetzungen
des § 69 StGB (und damit der des § 111a Stpo) nur in
ausnahmefällen in Betracht kommt. ein solcher aus-
nahmefall ist dann gegeben, wenn die schriftlichen ur-
teilsgründe einen materiell-rechtlichen fehler aufwei-
sen, der einen erfolg der revision mit großer wahr-
scheinlichkeit erwarten lässt. auch verfahrensrechtli-
che fehler sind zu beachten, wenn – wie vorliegend –
sowohl die schriftlichen urteilsgründe als auch die re-
visionsbegründung bereits vorliegen (olG koblenz,
B. v. 06. 04. 2006 – 1 ws 217/06 – bei juris; Branden-
burgisches olG, Blutalkohol 47, 299).

unter Berücksichtigung dieses Maßstabes liegen
die Voraussetzungen für eine vorläufige entziehung
der fahrerlaubnis gem. § 111a Stpo nicht vor, da nach
derzeitiger aktenlage eine große wahrscheinlichkeit
dafür besteht, dass das urteil des landgerichts kon-
stanz vom 10. 06. 2016 aufgrund der erhobenen rüge
der Verletzung materiellen und formellen rechts im
revisionsverfahren aufgehoben werden wird.

60 *) Die erfolgreiche Teilnahme an einem Nach-
schulungskurs oder an einer psychotherapeutischen 
Behandlung vermag die Regelvermutung des § 69
Abs. 2 StGB nicht schematisch zu widerlegen, sie
kann jedoch Anlass zu weiterer Sachaufklärung, 
z. B. in Form der Anforderung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens geben.

oberlandesgericht karlsruhe,
Beschluss vom 6. September 2016 
– 3 (5) Ss 473/16 - ak 199/16 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
[Zum insoweit gleichlautenden Sachverhalt siehe

die vorstehende entscheidung des oberlandesgerichts
karlsruhe, die sich mit der Beschwerde gegen die Vor-
läufige entziehung gemäß § 111a Stpo auseinander-
setzt.]

Die revision hat mit der Verfahrensrüge – jeden-
falls vorläufig – erfolg.

iii. 1. Der Verteidiger hat in der hauptverhandlung
vor dem landgericht konstanz am 10. 06. 2016 für den
fall, dass die Berufung der Staatsanwaltschaft nicht
verworfen werde, hilfsweise die einholung eines me-
dizinisch-psychologischen Gutachtens zum Beweis
der tatsache, dass der angeklagte wieder zum führen
von kraftfahrzeugen geeignet sei, beantragt. Dieser
antrag wurde seitens der Strafkammer im urteil abge-
lehnt, da aufgrund der langjährigen Befassung der
kammer mit Verkehrsstraftaten eigene Sachkunde be-
stehe.

2. Diese Begründung hält revisionsrechtlicher über-
prüfung nicht stand.

a) Gem. § 69 abs. 1 Satz 1, abs. 2 nr. 2 StGB ent-
zieht das Gericht die fahrerlaubnis, wenn jemand
wegen einer rechtswidrigen tat, die er im Zusammen-
hang mit dem führen eines kraftfahrzeugs begangen
hat, verurteilt wird und sich aus der tat ergibt, dass er
zum führen von kraftfahrzeugen ungeeignet ist,
wovon in der regel auszugehen ist, wenn die rechts-
widrige tat (wie vorliegend) ein Vergehen gem. § 316
StGB ist. Die regelvermutung des § 69 abs. 2 StGB
führt dazu, dass eine die – noch zum Zeitpunkt des ur-
teils vorliegende – ungeeignetheit positiv begründen-
de Gesamtwürdigung nur dann erforderlich ist, wenn
ernsthafte anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich 
ein ausnahmefall ergeben könnte (fischer, StGB, 
63. aufl., rdn. 22 zu § 69). Gründe, die die indizwir-
kung des regelbeispiels widerlegen und im rahmen
einer Gesamtwürdigung anlass zum absehen der
Maßregelanordnung geben können, können u. a. im
Zeitraum zwischen tatbegehung und entscheidung
entstehen (fischer, a. a. o., rdn. 33 zu § 69). umstrit-
ten ist die Bedeutung der teilnahme an einem nach-
schulungskurs oder an einer psychotherapeutischen
Behandlung, die zwar nicht schematisch die regel des
abs. 2 widerlegen kann, bei der entscheidung aber
nach lage des einzelfalls zu berücksichtigen ist. eine
erfolgreiche teilnahme kann den gesetzlich vermute-
ten eignungsmangel aber nur ausnahmsweise ausräu-
men. Gerade gewerblich angebotene kurse sind kri-
tisch zu prüfen (fischer, a. a. o., rdn. 36 zu § 69).
allerdings kann die teilnahme an einer verkehrsthera-
peutischen Maßnahme, die Durchführung einer psycho-
therapeutischen Behandlung oder die wahrnehmung
verkehrspsychologischer Beratungen und aufbause-
minare anlass zu weiterer Sachaufklärung, z. B. in
form der anforderung eines medizinisch-psychologi-
schen Gutachtens geben (olG oldenburg, ZfSch
2005, 260; olG köln, Dar 2013, 393; olG hamm,
Blutalkohol 53, 189).

b) Vorliegend hat das landgericht ausführlich und
umfangreich dargelegt, dass und warum es die vom
angeklagten ausweislich der Bestätigungen des iVt-
hö Berlin vom 10. 01.2016 und 10. 06. 2016 durchge-
führten nahezu 180 therapiestunden für nicht ausrei-
chend hält, um davon auszugehen, dass der ange-
klagte inzwischen wieder geeignet zum führen von
kraftfahrzeugen ist. auch wenn der Strafkammer in-
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soweit recht zu geben ist, dass allein die teilnahme an
der hBS-langzeit-rehabilitation nicht zwangsläufig
zu einer wiederherstellung der fahreignung des ange-
klagten führt, so wäre es angesichts der Dauer der the-
rapie und des umstandes, dass es sich beim iVthö 
um eine gem. § 70 feV akkreditierte einrichtung zur
Durchführung von „kursen zur wiederherstellung der
kraftfahreignung“ handelt, und unter weiterer Berück-
sichtigung der tatsachen, dass zum Zeitpunkt des
landgerichtlichen urteils ein Zeitablauf von 14 Mona-
ten eingetreten war und der angeklagte zudem nach
herausgabe des führerscheins am 23. 01.2016 bis zur
Berufungshauptverhandlung am 10. 06. 2016 bean-
standungsfrei am Straßenverkehr teilgenommen hat,
angezeigt gewesen, die therapieerfolge durch einho-
lung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
zu überprüfen. Dass die Strafkammer – trotz der unbe-
stritten langjährigen erfahrung – die Sachkunde hat,
um zu überprüfen, ob die vom angeklagten durchge-
führte Behandlung in B. tatsächlich derart erfolgreich
war, dass sie den anforderungen eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens gerecht wird, erscheint
fraglich. um dem Senat dies plausibel zu machen,
wäre es erforderlich gewesen, die eigene Sachkunde
näher darzulegen, z. B. durch ausführungen dazu, dass
und warum eine der vorliegenden Bestätigung entspre-
chende oder vergleichbare Maßnahme in einem ande-
ren Verfahren nicht ausgereicht hat, die ungeeignet-
heit zum führen von kraftfahrzeugen zu beseitigen
(Meyer-Goßner/Schmitt, Stpo, 59. aufl., rdn. 73 zu 
§ 244).

nach alldem war das urteil des landgerichts kon-
stanz vom 10. 06. 2016 im Maßregelausspruch mit den
dazugehörigen feststellungen aufzuheben und zur er-
neuten Verhandlung und entscheidung – auch über die
kosten des revisionsverfahrens – an eine andere
Strafkammer des landgerichts konstanz zurückzuver-
weisen. […]

iV. ergänzend weist der Senat auf folgendes hin:
1. nachdem bereits die Verfahrensrüge erfolgreich

war, konnte es der Senat dahinstehen lassen, ob das
urteil lückenhaft ist und damit an einem Darstellungs-
mangel leidet, der auch der Sachrüge zum erfolg ver-
holfen hätte. jedenfalls weist der Senat darauf hin,
dass zum einen ergänzende feststellungen des land-
gerichts zur vom angeklagten unter alkoholeinfluss
zurückgelegten fahrstrecke (wurde bereits das wohn-
haus in alkoholisiertem Zustand nach dem Streit mit
der ehefrau verlassen oder erst unterwegs alkohol
konsumiert) angezeigt gewesen wären. Zum anderen
hätte sich die Strafkammer auch im rahmen der Be-
weiswürdigung damit auseinandersetzen müssen, dass
es sich bei der iVt-hö Berlin-Brandenburg um eine
durch die Bundesanstalt für Straßenwesen für „kurse
zur wiederherstellung der kraftfahreignung“ germäß 
§ 70 feV akkreditierte einrichtung handelt, und darle-
gen müssen, warum trotzdem und trotz der nahezu
180-stündigen therapie keine (ausreichenden) hin-
weise auf einen wegfall der durch § 69 abs. 2 nr. 2
StGB indizierten ungeeignetheit zum führen von
kraftfahrzeugen vorlagen.

2. unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung
erscheint es nicht zwingend geboten, hauptverhand-
lungstermine auf antrag des angeklagten bzw. seines
Verteidigers mehrmals und im ergebnis um mehrere
Monate zu verlegen, damit vor der hauptverhandlung
eine verkehrstherapeutische Maßnahme durchgeführt
und abgeschlossen werden kann. Dieses Vorgehen be-
vorzugt angeklagte, denen ausreichende finanzielle
Mittel zur Verfügung stehen, um derartige Behandlun-
gen durchzuführen. nachdem vorliegend das amtsge-
richt Villingen-Schwenningen den Verlegungsanträ-
gen nachgekommen war, sich der führerschein des
angeklagten bis zum erstinstanzlichen hauptverhand-
lungstermin am 13. 01.2016 bereits neun Monate in
amtlicher Verwahrung befunden hat und bis zur Beru-
fungshauptverhandlung weitere 41/2 Monate vergan-
gen sind, in denen der angeklagte unbeanstandet am
Straßenverkehr teilgenommen hat, wurden auf diese
weise fakten geschaffen, die dem landgericht eine
vorläufige entziehung der fahrerlaubnis jedenfalls er-
heblich erschwert, wenn nicht sogar nahezu unmög-
lich gemacht haben.

61. Zum Beweisverwertungsverbot nach einem
negativen Kompetenzkonflikt zweier an der An-
ordnung einer Blutentnahme [gemäß § 81a I StPO
wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen § 24a
Abs. 2 StVG] beteiligten Amtsgerichte.

oberlandesgericht oldenburg, 
Beschluss vom 20. juni 2016 – 2 Ss (owi) 152/16 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
i. Das amtsgericht hat den Betroffenen wegen fahr-

lässigen führens eines kraftfahrzeugs unter wirkung
eines berauschenden Mittels zu einer Geldbuße von
500,– € und einem einmonatigen fahrverbot verur-
teilt.

Das amtsgericht hat folgende feststellungen ge-
troffen:

„Der Betroffene befuhr am 18. 02. 2015 um
15.05 uhr mit einem pkw …, obwohl er, wie er
wusste, cannabis konsumiert hatte und er bei Be-
achtung der ihm möglichen und zumutbaren Sorg-
falt hätte erkennen können, dass er bei der fahrt
unter der wirkung dieses berauschenden Mittels
stand.

Der Betroffene wurde gegen 15.05 uhr von den
polizeibeamten pp. und pp. im rahmen einer all-
gemeinen Verkehrskontrolle auf dem r…-park-
platz … kontrolliert. Da bei dieser kontrolle der
Verdacht entstand, dass der Betroffene unter dem
einfluss berauschender Mittel stehen könnte,
wurde er zu einem Drogenvortest aufgefordert,
den er freiwillig ableistete. nachdem dieser test
positiv war, sollte ihm auf der Dienststelle der po-
lizei eine Blutprobe entnommen werden. Der Be-
troffene willigte nicht ein, weshalb der polizeibe-
amte … ihn über den richtervorbehalt aufklärte
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und im anschluss versuchte, einen richterlichen
Beschluss über die Blutprobenentnahme zu erlan-
gen. Zu diesem Zweck rief er zunächst beim dem
bereitschaftsdiensthabenden richter am amtsge-
richt Meppen an. Dort wurde er unter Bezugnah-
me auf ein urteil des landgerichts osnabrück,
wonach das amtsgericht osnabrück für die an-
ordnung der Blutprobenentnahme zuständig sei,
an das amtsgericht osnabrück verwiesen. Der 
dort bereitschaftsdiensthabende richter teilte …
[mit], dass er sich selbst nicht für zuständig halte,
sondern dass vielmehr das amtsgericht Meppen
zuständig sei und er sich daher mit der Sache nicht
befassen werde.

nachdem zwei richter die anordnung der
Blutentnahme abgelehnt hatten und seit der ersten
kontrolle bereits ca. eine Stunde verstrichen war,
ordnete polizeikommissar … unter Berufung auf
Gefahr in Verzug die Blutentnahme selbst an, wel-
che um 16.01 uhr entnommen wurde. Diese ergab
nach dem Befund der medizinischen hochschule
h… vom 09. 03. 2015 … nachfolgende werte:

tetrahydrocannabinol (thc) 1,6 ng/ml
11-hydroxy-delta-9-tetrahydrocannabionl 
0,96 ng/ml
thc-carbonsäure (thc-cooh) 13 ng/ml
Die festgestellte thc-konzentration lässt es

als möglich erscheinen, dass die fahrtüchtigkeit
des Betroffenen eingeschränkt war. Der Betroffe-
ne hätte bei ordnungsgemäßer überprüfung er-
kennen können und müssen, dass er möglicher-
weise noch unter dem einfluss von canna-
binoiden stand.“

Gegen dieses urteil wendet sich der Betroffene mit
seiner rechtsbeschwerde mit der er u.a. geltend macht,
hinsichtlich der entnommenen Blutprobe und des sich
daraus ergebenden Befundes, bestehe ein Beweisver-
wertungsverbot.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die rechtsbeschwerde ist zulässig. Sie hat bereits

mit der formgerecht erhobenen rüge der Verletzung
formellen rechts erfolg, sodass es auf die gleichfalls
erhobene Sachrüge nicht ankommt.

Die rechtsbeschwerde führt zur aufhebung des an-
gefochtenen urteils und zum freispruch des Betroffe-
nen.

Die dem Betroffenen entnommene Blutprobe und
das daraus resultierende Gutachten waren nicht ver-
wertbar.

Die durch den polizeibeamten pp. angeordnete
Blutentnahme war wegen Verstoßes gegen den rich-
tervorbehalt gemäß § 81a Stpo rechtswidrig. Dieser
Verfahrensverstoß führt vorliegend auch zu einem Be-
weisverwertungsverbot, also zur unverwertbarkeit des
ergebnisses der Blutuntersuchung.

Zwar hat nicht jeder Verstoß gegen eine Beweiser-
hebungsvorschrift ein Verwertungsverbot zur folge.
Vielmehr ist diese frage jeweils nach den umständen
des einzelfalles, insbesondere nach der art des Verbo-
tes und des Gewichtes des Verstoßes und der abwä-

gung der widerstreitenden interessen zu entscheiden.
Dabei bedeutet ein Beweiserhebungsverbot die aus-
nahme von dem Grundsatz, dass das Gericht die wahr-
heit zu erforschen und dazu die Beweisaufnahme von
amts wegen auf alle tatsachen und Beweismittel zu
erstrecken hat, die von Bedeutung sind, die nur auf-
grund ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift oder aus
übergeordneten wichtigen Gründen im einzelfall an-
zuerkennen ist (vgl. BGhSt 44. Bd., 243, 249). ein
Beweisverwertungsverbot wird von der rechtspre-
chung bei willkürlicher Vornahme einer Maßnahme
ohne richterliche anordnung und damit bewusstem ig-
norieren des richtervorbehalts oder gleichwertiger
gröblicher Missachtung angenommen (vgl. BGhSt 51,
Bd., 285 ff.).

So ist es hier, wobei es die Gerichte selbst sind, die
den richtervorbehalt wirkungslos gemacht haben.

nachdem der polizeibeamte die richter, die für die
entscheidung in frage kamen (richter am Sitz der
Verwaltungsbehörde und richter am Sitz der Staats-
anwaltschaft) erreicht hatte, endete seine aus § 81a 
abs. 2 Stpo i.V. m. § 46 owiG abgeleitete eilkompe-
tenz. Sie lebte auch nach der weigerung der angerufe-
nen richter, sich mit der Sache zu befassen, nicht wie-
der auf.

für das ende der eilzuständigkeit der ermittlungs-
behörden gilt folgendes:

haben die ermittlungspersonen – nach abwägung
der umstände des konkreten einzelfalls – das Vorlie-
gen der Voraussetzungen für die annahme von Gefahr
in Verzug verneint und eine richterliche Durchsu-
chungsanordnung beantragt, endet mit der Befassung
des Gerichts und der dadurch eröffneten Möglichkeit
präventiven Grundrechtsschutzes durch den richter
die eilzuständigkeit der ermittlungsbehörden. ent-
scheidend ist dabei der Zeitpunkt, in dem das Gericht
mit dem antrag auf erlass einer Durchsuchungsanord-
nung befasst wird. Dies ist der fall, wenn die Staatsan-
waltschaft dem zuständigen richter den antrag tat-
sächlich unterbreitet hat, so dass dieser in eine erste
Sachprüfung eintreten kann.

auch soweit während des durch den richter in an-
spruch genommenen entscheidungszeitraums nach
dessen Befassung die Gefahr eines Beweismittelverlu-
stes eintritt, etwa weil dieser auf ein mündlich gestell-
tes Durchsuchungsbegehren hin die Vorlage schrift-
licher antragsunterlagen oder einer ermittlungsakte
fordert, nachermittlungen anordnet oder schlicht bis
zum eintritt der Gefahr eines Beweismittelverlusts
noch nicht entschieden hat, lebt die eilkompetenz der
ermittlungsbehörden nicht wieder auf. Dies gilt unab-
hängig davon, aus welchen Gründen die richterliche
entscheidung über den Durchsuchungsantrag unter-
bleibt (BVerfG njw 2015, 2787 ff).

Die eilkompetenz lebt auch nicht wieder auf, wenn
der mit der Sache befasste richter eine entscheidung
nicht trifft. Der annahme einer eilkompetenz der er-
mittlungsbehörden im fall des „mutwillig“ nicht ent-
scheidenden richters steht nämlich der umstand ent-
gegen, dass der richter nicht befugt ist, durch den
Verzicht auf eine Sachentscheidung über die Gewäh-
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rung präventiven Grundrechtsschutzes zu disponieren.
er ist, wie alle Gerichte und Behörden, an das aus dem
rechtsstaatsprinzip folgende Gebot der funktions-
tüchtigkeit der Strafrechtspflege und das Gebot effek-
tiver Strafverfolgung (art. 20 abs. iii Grundgesetz)
gebunden.

ab dem Zeitpunkt seiner Befassung trägt grund-
sätzlich allein der richter die Verantwortung für die
anordnung der Durchsuchung, sodass ihm auch die
abwägung und entscheidung obliegt, ob und inwie-
weit durch den von ihm zu verantwortenden prüfungs-
vorgang der ermittlungserfolg gegebenenfalls gefähr-
det wird (BVerfG a. a. o.)

Zwar betrifft der vorliegende fall nicht den verfas-
sungsrechtlich, sondern lediglich den in § 81a abs. 2
Stpo einfachrechtlich angeordneten richtervorbehalt.
Darüber hinaus ist es im vorliegenden fall so, dass die
angerufenen richter noch nicht in eine Sachprüfung
eingetreten waren, sondern schon ihre Zuständigkeit
verneint hatten.

Das ändert aber in der Sache nichts:
ein richter, der nicht bereit ist, ohne Vorlage der er-

mittlungsakte zu entscheiden, verweigert eine zeitnahe
entscheidung ebenso wie derjenige, der sich auf seine
fehlende Zuständigkeit beruft. Da zweifellos entweder
der richter am Sitz der Verwaltungsbehörde oder der
richter am Sitz der Staatsanwaltschaft zuständig war,
ist das tätigwerden zumindest durch einen der beiden
„mutwillig“ verweigert worden. insofern besteht kein
unterschied zu den Sachverhalten, die der entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde lagen.

Zwar ist der präventive richtervorbehalt bei einer
Verneinung der Zuständigkeit ebenso wenig wirksam,
wie bei einem nicht erreichbaren richter (vgl. hierzu:
BVerfG 2 Bvr 1596/10 u. 2 Bvr 2346/10, juris), den-
noch können diese fälle nicht gleichgesetzt werden:
Durch die erreichbarkeit beider richter war die weite-
re entscheidung über die anordnung der Blutentnah-
me in die Verantwortung der Gerichte übergegangen
und damit den ermittlungsbehörden entzogen. wenn
die Gerichte der ihnen zukommenden Verantwortung
nicht gerecht werden, darf das nicht dazu führen, dass
der richtervorbehalt sanktionslos missachtet werden
dürfte.

aber auch der umstand, dass hier nur der einfach-
rechtliche richtervorbehalt verletzt worden ist, spricht
nicht gegen ein Beweisverwertungsgebot.

es ist nämlich nicht so, dass ein Verstoß gegen den
richtervorbehalt des § 81a abs. Stpo im nachfolgen-
den Strafverfahren keine verfassungsrechtliche Be-
deutung erlangen kann. es ist vielmehr zu prüfen, ob
die maßgeblichen strafrechtlichen Vorschriften unter
Beachtung des fairnessgrundsatzes und in objektiv
vertretbarer weise, also ohne Verstoß gegen das allge-
meine willkürverbot (art. 3 abs. 1 GG), ausgelegt
und angewandt worden sind (BVerfG 2 Bvr 2346/10,
juris).

Vor diesem hintergrund kommt auch nicht deshalb
kein Beweiserhebungsverbot in Betracht, weil der Zu-
ständigkeitsstreit zwischen den amtsgerichten erst-
mals aufgeflammt wäre und die Verweigerung richter-

lichen tätigwerdens nicht systematisch erfolgte, son-
dern „nur“ bis zu einer entscheidung des den amts-
gerichten übergeordneten landgerichtes. wie sich
nämlich aus den feststellungen des angefochtene ur-
teils ergibt, hat das landgericht in der Vergangenheit
eine entscheidung über die Zuständigkeit für derartige
fälle getroffen, ohne dass damit der negative kompe-
tenzkonflikt beigelegt worden wäre. Damit kommen
die Gerichte der ihnen übertragenen Verantwortung in
objektiv nicht nachvollziehbarer art und weise nicht
nach.

Die Schwere des Verstoßes ergibt sich hier also
nicht daraus, dass ein polizeibeamter im einzelfall die
Voraussetzung des richtervorbehalts verkannt oder
nicht geprüft hat, sondern daraus, dass dessen Voraus-
setzungen aufgrund eines „fehlers im System“ unge-
prüft geblieben sind (olG hamm, Beschluss vom
12. 03. 2009, 3 Ss 31/09, juris).

auch wenn hier – anders als bei der entscheidung
des olG hamm – möglicherweise keine langjährige
praxis vorliegt, liegt der fehler im System darin, dass
sich zwei Gerichte nicht über ihre Zuständigkeit eini-
gen, was die ermittlungsbehörden dem Dilemma aus-
setzt, die in der Sache gebotene ermittlungsmaßnah-
men nicht ergreifen zu können. Die lösung kann
allerdings auch nicht darin bestehen, dass durch die
Verweigerung der Gerichte eine im Gesetz so nicht
vorgesehene eilzuständigkeit geschaffen wird. in
einer anmerkung von Dencker zur oben genannten
entscheidung des olG hamm (Dar 2009, 257, 263)
heißt es:

„… objektive willkür dagegen liegt jedenfalls dann
vor, wenn das zur Gesetzesanwendung berufene ,Sy-
stem‘ falsch eingestellt ist, also in einer weise, die ein
vom Gesetz abweichendes Vorgehen als den normal-
fall vorprogrammiert“.

Der gesetzliche normalfall ist aber die entschei-
dung über die anordnung einer Blutentnahme durch
den richter und nicht durch die ermittlungsbehörden.
So wäre es aber hier, wenn man – weil zwei Gerichte
sich nicht einigen können – eine im Gesetz nicht vor-
gesehene Zuständigkeit zulassen würde.

Das angefochtene urteil war deshalb aufzuheben.
Da es an einer rechtlich zulässigen Grundlage für den
nachweis einer fahrt des Betroffenen unter Drogen-
einfluss fehlt und nicht ersichtlich ist, dass dieser auf
andere weise erlangt werden kann, war der Betroffene
durch den Senat gemäß § 79 abs. 6 owiG freizuspre-
chen. Die feststellung, dass der Betroffene unter der
wirkung berauschender Mittel im Straßenverkehr ein
kraftfahrzeug geführt hat, kann nicht getroffen wer-
den. eine solche wirkung liegt nämlich nur vor, wenn
eine der in der anlage zu § 24a StVG genannten Sub-
stanzen im Blut nachgewiesen wird. Dieser nachweis
ist wegen der unverwertbarkeit der Blutprobe nicht
möglich.

Der Senat verkennt nicht, dass diese konsequenz
für die polizei frustrierend und demotivierend ist, sieht
sich aber mit seinen Möglichkeiten nicht in der lage,
an dieser unhaltbaren Situation etwas zu ändern.
Denkbar erscheint u. a., dass die zuständige Behörde
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im wiederholungsfall versuchen könnte, nach ableh-
nung der anordnung durch das amtsgericht, eine so-
fortige entscheidung der zuständigen Beschwerde-
kammer zu erreichen.

62. Zu den Anforderungen an die Beweiswürdi-
gung bzgl. der Feststellung, dass ein (versteckt lie-
gender) Bordellparkplatz zum öffentlichen Ver-
kehrsraum [i. S. d. § 316 StGB] gehört.

oberlandesgericht hamm,
Beschluss vom 15. September 2016 
– iii-4 rVs 107/16, 4 rVs 107/16 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Mit der angefochtenen entscheidung hat das amts-

gericht den angeklagte wegen trunkenheit im Verkehr
zu einer Geldstrafe von 50 tagessätzen zu je 35 euro
verurteilt und gegen ihn eine sechsmonatige Sperre für
die neuerteilung der fahrerlaubnis verhängt.

Das amtsgericht ist zu folgenden feststellungen ge-
langt:

„am 12.12. 2015 gegen 2:23 uhr fuhr der an-
geklagte mit dem personenkraftwagen ... in alko-
holbedingt fahruntüchtigem Zustand auf dem zu
dem dortigen Bordell gehörenden parkplatz ... in
x und legt dabei mit dem personenkraftwagen
eine Strecke von insgesamt ungefähr acht Metern
zurück.

in diesem Zusammenhang beabsichtigte der
angeklagte – nachdem es mit der Zeugin u2
ärger wegen einer überhöhten rechnung gegeben
hatte – mit dem fahrzeug, um eine weitere eska-
lation zu vermeiden, von dem parkplatz des Bor-
dells auf einen anderen parkplatz zu fahren. Von
dort aus wollte der angeklagte seinen onkel anru-
fen, um sich abholen zu lassen. Die Zeugin u2
versuchte zwischenzeitlich dem angeklagten den
Schlüssel von seinem fahrzeug abzunehmen.

Die untersuchung der dem angeklagten am
12.12. 2015 um 3:27 uhr entnommenen Blut-
probe hat eine Blutalkoholkonzentration von 
2,08 v. t. ergeben. Diese Blutalkoholkonzentra-
tion bewirkte die fahruntüchtigkeit des angeklag-
ten; diese fahruntüchtigkeit war dem angeklag-
ten auch bewusst.“

Diese feststellungen beruhten auf dem Geständnis
des angeklagten bzw. dem verlesenen Bak-Gutachten.

außerhalb der eigentlichen feststellungen zur
Sache hat das amtsgericht in tatsächlicher hinsicht
weiterhin festgestellt, dass der parkplatz „Bordellbe-
suchern und weiteren personen (z. B. angestellte; rei-
nigungskräfte etc.) – mithin einem unbestimmten per-
sonenkreis“ offenstehe. Der parkplatz sei nur über eine
schmale Zufahrt erreichbar, das Bordell werde nicht
beworben und befinde sich in einer versteckt liegen-
den immobilie.

Gegen das urteil wendet sich der angeklagte mit
der Sprungrevision. er rügt die Verletzung materiellen

rechts, insbesondere meint er, dass die tatörtlichkeit
nicht zum öffentlichen Verkehrsraum gehöre, sodass
eine Strafbarkeit nach § 316 StGB ausscheide.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige revision des angeklagten hat erfolg.

Das angefochtene urteil weist einen durchgreifenden
rechtsfehler zum nachteil des angeklagten auf.

Den Bestand des urteils gefährdet allerdings noch
nicht, dass die feststellung, dass es sich bei dem tatort
um eine einem unbestimmten personenkreis zugängli-
che fläche handelt (wobei dem Gesamtzusammen-
hang der urteilsgründe noch hinreichend entnommen
werden kann, dass dieser unbestimmte personenkreis
mit fahrzeugen Zugang zu ihr haben soll), nicht bei
den eigentlichen feststellungen zur Sache erscheint,
sondern erst im rahmen der rechtlichen würdigung.
Das Strafurteil bildet eine einheit und die Bedeutung
tatsächlicher feststellungen wird nicht dadurch beein-
trächtigt, dass diese nicht an der üblichen Stelle ge-
troffen werden (Meyer-Goßner in: Meyer-Goßner/
Schmitt, Stpo, 59. aufl., § 267 rdn. 3 m. w. n.).

indes ist die Beweiswürdigung des angefochtenen
urteils bzgl. der tatörtlichkeit rechtlich zu beanstan-
den. Grundsätzlich ist die Beweiswürdigung Sache des
tatrichters. Das revisionsgericht kann nur eingreifen,
wenn sie rechtsfehlerhaft ist, insbesondere wenn sie
widersprüche oder erhebliche lücken aufweist oder
gegen mit Denkgesetzen oder gesicherten erfahrungs-
sätzen nicht vereinbar ist (vgl. nur: BGh nStZ-rr
2007, 268; BGh urt. v. 07. 06. 2011 – 5 Str 26/11 =
BeckrS 2011, 17008).

im vorliegenden fall ist die Beweiswürdigung bzgl.
der feststellung, dass es sich bei der tatörtlichkeit um
einen einem unbestimmten personenkreis zur ver-
kehrsüblichen nutzung offenstehender parkplatz han-
delt, lückenhaft. tathandlung des § 316 StGB ist das
führen eines kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßen-
verkehr in infolge alkohols oder anderer berauschen-
der Mittel fahruntüchtigem Zustand. Der Begriff des
Straßenverkehrs im Sinne der §§ 315b ff. StGB ent-
spricht dem des StVG und bezieht sich auf Vorgänge
im öffentlichen Verkehrsraum. erfasst werden zum
einen alle Verkehrsflächen, die nach dem wegerecht
des Bundes und der länder oder der kommunen dem
allgemeinen Verkehr gewidmet sind (z. B. Straßen,
plätze, Brücken, fußwege). ein Verkehrsraum ist dar-
über hinaus auch dann öffentlich, wenn er ohne rück-
sicht auf eine widmung und ungeachtet der eigen-
tumsverhältnisse entweder ausdrücklich oder mit
stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtig-
ten für jedermann oder aber zumindest für eine allge-
mein bestimmte größere personengruppe zur Benut-
zung zugelassen ist und auch tatsächlich so genutzt
wird. für die frage, ob eine Duldung des Verfügungs-
berechtigten vorliegt, ist nicht auf dessen inneren
willen, sondern auf die für etwaige Besucher erkenn-
baren äußeren umstände (Zufahrtssperren, Schran-
ken, ketten, Verbotsschilder etc.) abzustellen (BGh
Beschl. v. 30. 01.2013 – 4 Str 527/12 = BeckrS 2013,
03969 m. w. n.). Das amtsgericht teilt vorliegend



Blutalkohol Vol. 53/2016

482 Rechtsprechung

nicht mit, auf welcher Grundlage es zu der feststel-
lung gelangt, dass der tatörtliche parkplatz einem un-
bestimmten personenkreis zur verkehrsüblichen nut-
zung offenstand. auf dem Geständnis des angeklagten
kann diese feststellung nicht beruhen. Das ergibt sich
schon aus dem aufbau des urteils und der formulie-
rung in der Beweiswürdigung, dass „die vorstehend ...
getroffenen feststellungen“ auf dem Geständnis des
angeklagten beruhten. Die vorstehenden feststellun-
gen sind indes allein die oben wörtlich zitierten anga-
ben zum tatgeschehen. auch Zeugen oder andere 
Beweismittel benennt das amtsgericht für seine fest-
stellung bzgl. des parkplatzes nicht. es ergibt sich
auch nicht aus der natur der Sache, dass der zu dem
Bordell gehörende parkplatz zum öffentlichen Ver-
kehrsraum in dem o. g. Sinne gehört. Dies gilt insbe-
sondere hier vor dem hintergrund, dass der parkplatz
zu einem Bordell gehörte, welches sich in einer „ver-
steckt liegenden immobilie“ befand, nur über eine
schmale Zufahrt befahrbar war und das Bordell (ge-
meint ist offenbar an: an der Straße) nicht beworben
wird. hier stellt sich schon die frage, ob bzw. wie ein
größerer personenkreis überhaupt davon kenntnis
haben sollte, dass sich hinter der schmalen Zufahrt ein
parkplatz eines Bordells befinden sollte. insoweit liegt
eher der Schluss nahe, dass der parkplatz tatsächlich
nur wenigen „eingeweihten“ (z. B. personal und/oder
Stammkunden) offenstand.

es bedarf daher noch weiterer feststellungen zur
Sache, sodass das angefochtene urteil aufzuheben und
die Sache zurückzuverweisen war (§§ 349 abs. 4, 354
abs. 2 Stpo). einer vollständigen aufhebung der
feststellungen bedurfte es indes nicht, da die übrigen
feststellungen rechtsfehlerfrei getroffen wurden.

63. 1. Voraussetzung für eine Versagung der
Strafrahmenverschiebung nach §§ 21, 49 Abs. 1
StGB ist stets, dass dem Angeklagten die Alkohol-
aufnahme zum Vorwurf gemacht werden kann;
dies kommt in der Regel dann nicht in Betracht,
wenn der Täter alkoholkrank ist oder ihn der Alko-
hol zumindest weitgehend beherrscht, wenn also in
der aktuellen Alkoholaufnahme kein schulderhö-
hender Umstand gesehen werden kann.

2. Bei der Trunkenheitsfahrt mit einem Roller
handelt es sich um eine erhebliche Straftat im Sinne
des § 64 StGB.

oberlandesgericht hamm,
Beschluss vom 15. September 2016 

– iii-3 rVs 70/16, 3 rVs 70/16 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht Blomberg sprach den angeklagten

am 17. november 2015 von dem Vorwurf der fahrläs-
sigen trunkenheit im Straßenverkehr frei.

auf die hiergegen gerichtete Berufung der Staatsan-
waltschaft hat das landgericht Detmold mit dem ange-
fochtenen urteil vom 23. Mai 2016 das urteil des

amtsgerichts Blomberg vom 17. november 2015 auf-
gehoben und den angeklagten wegen fahrlässiger
trunkenheit im Straßenverkehr zu einer freiheitsstra-
fe von sechs Monaten verurteilt. ferner hat es dem an-
geklagten für die Dauer von drei Monaten verboten,
im Straßenverkehr kraftfahrzeuge jeder art zu führen
und die Verwaltungsbehörde angewiesen, dem ange-
klagten vor ablauf von zwei jahren keine neue fahrer-
laubnis zu erteilen.

Mit seiner hiergegen gerichteten revision rügt der
angeklagte die Verletzung materiellen rechts.

a u s  d e n  G r ü n d e n :  
1. Die überprüfung des urteils aufgrund der revi-

sionsrechtfertigung hat zum Schuldspruch keinen
rechtsfehler zum nachteil des angeklagten ergeben
(§ 349 abs. 2 Stpo).

2. Das urteil ist jedoch im rechtsfolgenausspruch
mit den zugrundeliegenden feststellungen aufzuheben.

a) Die ausführungen, mit denen das landgericht
eine Strafrahmenverschiebung nach §§ 21, 49 abs. 1
StGB versagt hat, sind nicht frei von rechtsfehlern.

aa) Das landgericht hat in diesem Zusammenhang
folgendes ausgeführt:

„Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass
der angeklagte infolge seiner massiven alkoholi-
sierung in seiner fähigkeit, das unrecht der tat
einzusehen, erheblich vermindert war, § 21 StGB.
Gleichwohl hat die kammer von der fakultativen
Milderungsmöglichkeit der §§ 21, 49 abs. 1 StGB 
keinen Gebrauch gemacht. Der angeklagte trank,
obwohl er damit rechnete, noch als fahrer am öf-
fentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Vor die-
sem hintergrund ist die tat auch nicht allein des-
halb als milder als der normalfall zu werten, weil
die alkoholische Beeinflussung recht hoch ist.“

bb) Die annahme verminderter Schuldfähigkeit be-
gegnet im hinblick auf die zutreffend berechnete Blut-
alkoholkonzentration von 2,99 promille zum tatzeit-
punkt aus revisionsrechtlicher Sicht keinen Bedenken,
wobei sich aus den urteilsgründen nicht ergibt, ob der
Sachverständige o auch zu diesem punkt angehört
wurde.

cc) Bedenken begegnet jedoch die Begründung, mit
der das landgericht die Strafrahmenverschiebung ver-
sagt hat.

(1) Zwar kann eine Strafrahmenverschiebung nach
§§ 21, 49 abs. 1 StGB abgelehnt werden, wenn die al-
koholbedingt erheblich verminderte Schuldfähigkeit
des täters auf selbst verschuldeter trunkenheit beruht
(BGh, urteil vom 27. März 2003 – 3 Str 435/02,
nStZ 2003, 480; Beschluss vom 7. januar 2003 – 4
Str 490/03, nStZ-rr 2003, 136; Beschluss vom 
20. april 2005 – 5 Str 147/05, juris; urteil vom 
17. august 2004 – 5 Str 93/04, juris). über die fakul-
tative Strafrahmenverschiebung nach §§ 21, 49 abs. 1
StGB entscheidet der tatrichter nach pflichtgemäßem
ermessen aufgrund einer Gesamtabwägung aller
schuldrelevanten umstände; wenn die erhebliche Ver-
minderung der Schuldfähigkeit auf zu verantworten-
der trunkenheit beruht, stellt dies einen umstand unter
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vielen dar, der in der regel gegen eine Strafrahmen-
verschiebung sprechen kann. Die entscheidung des
tatrichters unterliegt dabei nur eingeschränkter revi-
sionsrechtlicher überprüfung.

(2) Die frage, ob der tatrichter, der die Straf-
rahmenverschiebung verweigern will, zusätzlich zu
einem schuldhaften Sich-Berauschen feststellen muss,
dass sich aufgrund der persönlichen und situativen
Verhältnisse des einzelfalls das risiko der Begehung
von Straftaten infolge der alkoholisierung vorherseh-
bar signifikant erhöht hat (so BGh, urteil vom 17. au-
gust 2004 – 5 Str 93/04, juris), ist derzeit Gegenstand
eines anfragebeschlusses des 3. Strafsenats vom 15.
oktober 2015 (3 Str 63/15, juris) an die übrigen Straf-
senate, auf die der 5. Strafsenat mit Beschluss vom 
1. März 2016 (5 ars 50/15), der 4. Strafsenat mit Be-
schluss vom 28. april 2016 (4 ars 16/15) und der 
1. Strafsenat mit Beschluss vom 10. Mai 2016 (1 ars
21/15) geantwortet haben. einigkeit besteht dabei,
dass Voraussetzung für eine Versagung der Strafrah-
menverschiebung stets ist, dass dem angeklagten die
alkoholaufnahme zum Vorwurf gemacht werden
kann. Dies kommt in der regel dann nicht in Betracht,
wenn der täter alkoholkrank ist oder ihn der alkohol
zumindest weitgehend beherrscht, wenn also in der ak-
tuellen alkoholaufnahme kein schulderhöhender um-
stand gesehen werden kann (BGh, Beschluss vom 
7. januar 2003 – 4 Str 490/03, nStZ-rr 2003, 136;
olG hamm, Beschluss vom 11. oktober 2005 – 4 Ss
361/05, juris, rdnr. 13).

(3) Dass diese Voraussetzungen hier vorliegen, hat
das landgericht nicht ausreichend festgestellt.

(a) es bestehen bereits Bedenken, ob die annahme
der Vorwerfbarkeit in tatsächlicher hinsicht von den
feststellungen getragen wird, denn feststellungen
zum anlass der fahrt mit dem roller, zum Zeitpunkt
des tatentschlusses und zum Grad der zu diesem Zeit-
punkt bestehenden alkoholisierung hat das landge-
richt nicht getroffen.

(b) nach den getroffenen feststellungen liegt es
zudem nahe, dass dem angeklagten der alkoholkon-
sum – wenn überhaupt – nur eingeschränkt zum Vor-
wurf gemacht werden kann, weil er zur tatzeit alko-
holkrank war. aus den urteilsgründen ergibt sich in
diesem Zusammenhang, dass der angeklagte bereits
seit vielen jahren alkohol trinkt. Seine einlassung, der
alkoholgenuss erfolge nicht regelmäßig, sondern er
trinke nur, wenn er mit seinen freunden zusammen
sitze, was ein- bis zweimal im Monat vorkomme, steht
im widerspruch zu den übrigen feststellungen, die
nicht nur auf eine alkoholgewöhnung, sondern auf
eine massive alkoholproblematik schließen lassen.
Die Blutalkoholkonzentration betrug aufgrund der
rückrechnung zum tatzeitpunkt 2,99 promille, wobei
der angeklagte noch mit dem roller fahren und mit
den eingesetzten polizeibeamten kommunizieren
konnte, besondere auffälligkeiten wurden dabei nicht
festgestellt. auch die ergebnisse der ärztlichen unter-
suchung, bei der die Blutalkoholkonzentration noch
bei nahezu 2 promille lag, waren unauffällig. Das Ver-
halten vor der tat spricht ebenfalls für eine alkohol-

problematik, denn der angeklagte hat nach den fest-
stellungen im Verlauf des nachmittags erhebliche
Mengen harten alkohols in Gestalt einer 0,7 l flasche
weinbrand mit einem alkoholgehalt von 36 bis 38 %
und sechs bis acht portionsfläschchen eines kräuter-
schnapses „kümmerling“ konsumiert. hinzu tritt, dass
der angeklagte bereits fünfmal wegen Verkehrsdelik-
ten im Zusammenhang mit alkohol verurteilt wurde,
zuletzt durch urteil des amtsgerichts Brakel vom 13.
März 2013. Da der angeklagte bereits am 18. april
1997 erstmals wegen fahrlässiger trunkenheit im Stra-
ßenverkehr verurteilt wurde, lässt dies auf einen lang-
jährigen alkoholmissbrauch schließen.

(c) Das landgericht wird unter erneuter hinzuzie-
hung eines Sachverständigen zu klären haben, ob der
angeklagte alkoholkrank ist und ob angesichts einer
etwaigen alkoholabhängigkeit in der alkoholaufnah-
me überhaupt ein umstand gesehen werden kann, der
es rechtfertigt, von der Strafrahmenverschiebung nach
§§ 21, 49 abs. 1 StGB abzusehen. in diesem Zu-
sammenhang werden sich das landgericht und der
Sachverständige auch mit den den Vorverurteilungen
zugrundeliegenden Straftaten näher auseinanderzuset-
zen haben.

b) aus den oben dargelegten Gründen stellt es auch
einen rechtsfehler dar, dass das landgericht die frage
einer unterbringung des angeklagten in einer entzie-
hungsanstalt nach § 64 StGB nicht geprüft hat.

aa) Zwar beschwert die nichtanordnung der Maß-
nahme nach § 64 StGB den angeklagten grundsätzlich
nicht. Das revisionsgericht ist allerdings bei einer zu-
lässig erhobenen revision nicht gehindert, das ange-
fochtene urteil aufzuheben, wenn eine prüfung der
Maßregel unterblieben ist, obwohl die tatrichterlichen
feststellungen zu einer solchen prüfung gedrängt hät-
ten (BGh, Beschluss vom 17. März 2009 – 3 Str
84/09, nStZ-rr 2009, 252; olG celle, Beschluss
vom 23. juni 2014 – 32 Ss 83/14, juris); das Verbot der
Schlechterstellung (§ 358 abs. 2 Stpo) steht dem
nicht entgegen, § 358 abs. 2 S. 3 Stpo. Da der ange-
klagte hier die nichtanwendung des § 64 StGB nicht
von seinem rechtsmittelangriff ausgenommen hat, ist
sie aufgrund der allgemeinen Sachrüge vom Senat zu
überprüfen.

bb) Die anordnung einer Maßregel nach § 64 StGB
setzt die Gefahr voraus, dass der angeklagte infolge
seines handelns erhebliche rechtswidrige taten bege-
hen wird. Bei der trunkenheitsfahrt des angeklagten
mit einem roller handelt es sich um eine erhebliche
Straftat im Sinne dieser Vorschrift (s. auch olG celle,
Beschluss vom 23. juni 2014 – 32 Ss 83/14, juris,
rdnr. 16). Der angeklagte ist zu einem Zeitpunkt, zu
dem die Straßen vorhersehbar nicht menschenleer
sind, mit seinem roller gefahren und war dabei ganz
erheblich alkoholisiert. ein solches Verhalten kann für
andere Verkehrsteilnehmer mit erheblichen Gefahren
verbunden sein.

cc) Die frage der unterbringung des angeklagten
in einer entziehungsanstalt wird daher in der neuen
Verhandlung unter hinzuziehung eines Sachverständi-
gen (§ 246a Stpo) zu prüfen sein.
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3. aufgrund der aufgezeigten Mängel war daher das
urteil im rechtsfolgenausspruch nach § 349 abs. 4
Stpo aufzuheben. Die Sache war an eine andere kleine
Strafkammer des landgerichts Detmold zur erneuten
Verhandlung und entscheidung nach § 354 abs. 2
Stpo zurückzuverweisen.

4. für das weitere Verfahren weist der Senat auf
folgendes hin:

a) Die wertung des landgerichts, der angeklagte
sei Bewährungsversager, lässt sich anhand der zu den
Vorstrafen getroffenen feststellungen nicht überprü-
fen, sondern lediglich aus den mitgeteilten Daten
schlussfolgern. […]

b) Mit Blick auf die Verhängung eines fahrverbots
und die anordnung einer isolierten Sperrfrist gemäß 
§ 69a abs. 1 S. 3 StGB weist der Senat darauf hin,
dass nicht festgestellt ist, dass der Verurteilte zum tat-
zeitpunkt nicht über eine fahrerlaubnis verfügte. auch
dieses tatbestandsmerkmal lässt sich lediglich aus den
mitgeteilten tatsachen schlussfolgern, denn durch das
urteil des amtsgerichts Brakel vom 13. März 2013
wurde eine Sperre für die fahrerlaubnis bis zum 12.
März 2015 festgesetzt. anhaltspunkte dafür, dass der
angeklagte in der Zwischenzeit eine fahrerlaubnis er-
worben haben könnte, bestehen nicht. Gleichwohl ist
eine ausdrückliche feststellung aus Gründen der klar-
heit wünschenswert.

64. 1. Gegenstand einer Verständigung vor dem
Berufungsgericht kann auch die nachträgliche Be-
schränkung der Berufung des Angeklagten auf den
Rechtsfolgenausspruch sein. Hierin liegt keine un-
zulässige Verständigung über den Schuldspruch
oder über einen Rechtsmittelverzicht.

2. Das Verbot einer Verständigung über Maßre-
geln der Besserung und Sicherung schließt eine
Verständigung über Folgeentscheidungen (etwa die
Dauer der Sperrfrist beim eventuellen Entzug der
Fahrerlaubnis) nicht aus. 

3. Bei der Verständigung über die Sperrfrist für
die Wiedererlangung der Fahrerlaubnis kann eine
konkrete Dauer in Aussicht gestellt werden. Der
Angabe eines Rahmens bedarf es nicht.

oberlandesgericht nürnberg,
Beschluss vom 10. august 2016 – 2 olG 8 Ss 289/15 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht Straubing – Schöffengericht – hat

die angeklagte r… M… am 30. 05. 2014 wegen der
fahrlässigen tötung in vier fällen mit fahrlässiger Ge-
fährdung des Straßenverkehrs mit fahrlässiger körper-
verletzung zu einer freiheitsstrafe von drei jahren ver-
urteilt, der angeklagten die fahrerlaubnis entzogen,
den führerschein eingezogen und angeordnet, dass die
Verwaltungsbehörde der angeklagten vor ablauf von
einem jahr zwei Monaten keine neue fahrerlaubnis er-
teilen darf.

Gegen dieses urteil haben die angeklagte und die
Staatsanwaltschaft, letztere beschränkt auf den rechts-
folgenausspruch, Berufung eingelegt. 

Die Berufungshauptverhandlung fand am 26.06.2015,
29. 06. 2015, 02. 07. 2015 und 03. 07. 2015 vor dem
landgericht regensburg statt. im hauptverhandlungs-
termin am 03. 07. 2015 erklärte der pflichtverteidiger
der angeklagten, dass Verständigungsgespräche ge-
wünscht werden. Dem stimmten der Vertreter der
Staatsanwaltschaft sowie die nebenklagevertreter zu.
Sodann kam es zur unterbrechung der hauptverhand-
lung und anschließenden erörterungen im Beisein des
Vertreters der Staatsanwaltschaft, beider Verteidiger
und beider nebenklagevertreter sowie der kammer,
deren inhalt protokolliert wurde.

nach fortsetzung der hauptverhandlung schlug der
Vorsitzende der Berufungskammer vor dem hinter-
grund der erfolgten erörterung folgende Verständi-
gung vor:

„für den fall der Beschränkung der Berufung auf
den rechtsfolgenausspruch, die die kammer insoweit
als geständige einlassung interpretiert, wird die kam-
mer auf eine freiheitsstrafe mit einer untergrenze von
2 jahren 3 Monaten und einer obergrenze von 2 jahren
9 Monaten erkennen sowie im falle des entzugs der
fahrerlaubnis eine Sperrfrist für deren wiederertei-
lung von noch 3 Monaten anordnen.“

nachdem den Verfahrensbeteiligten Gelegenheit
zur Stellungnahme eingeräumt worden war, stimmten
der Vertreter der Staatsanwaltschaft, die beiden
nebenklagevertreter, die beiden Verteidiger sowie die
angeklagte der vorgeschlagenen Verständigung zu.

Der Vorsitzende stellte sodann fest, dass eine Ver-
ständigung zustande gekommen ist. 

nach Belehrung gemäß § 257c abs. 4 und 5 Stpo
erklärten die angeklagte und die beiden Verteidiger,
dass die Berufung auf den rechtsfolgenausspruch be-
schränkt werde. 

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sowie die bei-
den nebenklagevertreter stimmten der Berufungsbe-
schränkung zu.

im weiteren nahm die Staatsanwaltschaft mit Zu-
stimmung der angeklagten und der Verteidiger ihre
Berufung zurück.

Mit urteil vom 03. 07. 2015 hat das landgericht re-
gensburg auf die Berufung der angeklagten das urteil
des amtsgerichts Straubing vom 30. 05. 2014 im
rechtsfolgenausspruch dahin abgeändert, dass die an-
geklagte zu einer freiheitsstrafe von zwei jahren sechs
Monaten verurteilt wird und die Sperrfrist für die er-
teilung einer neuen fahrerlaubnis noch drei Monate
beträgt. im übrigen hat es die Berufung der angeklag-
ten verworfen.

Gegen dieses urteil richtet sich die revision der
angeklagten, mit der diese die Verletzung formellen
und materiellen rechts rügt. 

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Das rechtsmittel der angeklagten ist zulässig 

(§§ 333, 341 abs. 1, 344, 345 Stpo), hat jedoch in der
Sache keinen erfolg. Die nachprüfung des urteils auf-
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grund der revision hat keinen rechtsfehler zum nach-
teil der angeklagten ergeben (§ 349 abs. 2 Stpo).

1. Die nachträgliche Beschränkung der Berufung
der angeklagten auf den rechtsfolgenausspruch ist
wirksam. […] 

2. Die zulässig ausgeführte Verfahrensrüge des an-
geklagten, mit der er geltend macht, die Verständigung
habe gegen § 257c abs. 2 Satz 1 und § 302 abs. 1 
Satz 2 Stpo verstoßen, greift nicht durch. 

a) entgegen der ansicht der Verteidigung liegt in
der nachträglichen Beschränkung der Berufung auf
den rechtsfolgenausspruch keine Verständigung über
den Schuldspruch im Sinne des § 257c abs. 2 Satz 3
i.V.m. §§ 332, 324 Stpo. […]

b) entgegen der ansicht der revision liegt auch
kein Verstoß gegen § 302 abs. 1 Satz 2 Stpo vor. […] 

c) rechtliche Bedenken gegen die wirksamkeit der
Verständigung ergeben sich auch nicht aus der ankün-
digung der anordnung einer Sperrfrist von noch drei
Monaten für den fall des entzugs der fahrerlaubnis. 

Gemäß § 257c abs. 2 Satz 3 Stpo dürfen Maßre-
geln der Besserung und Sicherung nicht Gegenstand
einer Verständigung sein. hierzu zählen nach einer in
der kommentarliteratur vertretenen ansicht nicht nur
die anordnung der Maßregeln selbst (hier die entzie-
hung der fahrerlaubnis gemäß § 69 StGB), sondern
auch die folgeentscheidungen, also die Bestimmung
einer Sperrfrist nach § 69a StGB (so Stuckenberg, in:
löwe-rosenberg Stpo a. a. o. § 257c rdn. 29; hierzu
tendiert auch Meyer-Goßner/Schmitt Stpo a. a. o., 
§ 257c rdn. 9). Der Gesetzgeber führt hierzu aus (Bt-
Drucks. 16/12310, S. 14):

„Gegenstand einer Verständigung dürfen auch
nicht Maßregeln der Besserung und Sicherung
sein. Diese eröffnen – bei Vorliegen ihrer gesetz-
lichen Voraussetzungen – grundsätzlich keinen
entscheidungsspielraum des Gerichtes wie bei der
Strafzumessung.“ 

Daraus folgt, dass lediglich die anordnung der
Maßregel selbst verständigungsfeindlich ist, nicht aber
die einem entscheidungsspielraum unterliegenden
folgeentscheidungen. Zu diesen gehört gerade die
festlegung einer Sperrfrist. für eine Zulassung der
Verständigung über die Sperrfrist spricht im übrigen
auch der umstand, dass sich das Verbot der Verständi-
gung über Maßregeln zwar ohne weiteres hinsichtlich
der unterbringung in einem psychiatrischen kranken-
haus, in einer entziehungsanstalt oder in der Siche-
rungsverwahrung wegen ihres tiefen eingriffs in das
persönlichkeitsrecht des angeklagten und – über die
wirkung einer freiheitsstrafe hinaus – auch in dessen
freiheitsrecht wegen der unabsehbaren Dauer einer
solchen Maßnahme erschließt, nicht jedoch hinsicht-
lich der entziehung der fahrerlaubnis und erst recht
nicht hinsichtlich der Dauer der Sperrfrist (vgl. tem-
ming, in Gercke/julius/temming u. a. Stpo, a. a. o. 
§ 257c rdn. 27; eschelbach, in Beck-ok-Stpo  
§ 257c rdn. 11.4).

Der umstand, dass das Berufungsgericht eine feste
Sperrfrist in aussicht gestellt hat und nicht einen rah-
men, führt ebenfalls nicht zur unwirksamkeit der Ver-

ständigung. § 257c abs. 3 Satz 2 Stpo, der die Be-
kanntgabe der unter- und obergrenze der zu ver-
hängenden rechtsfolgen vorschriebt, gilt nur für die
Strafe (vgl. Bt-Drucks. 16/12310, S. 14), aber konse-
quenterweise nicht für die Maßregeln, da insoweit 
eine Verständigung unzulässig ist. Der Senat sieht in-
soweit kein Bedürfnis für die nach seiner auffassung
nicht verständigungsfeindlichen folgeentscheidungen
§ 257c abs. 3 Satz 2 Stpo entsprechend anzuwenden. 

65. Für die Entscheidung über den Anklagevor-
wurf einer Trunkenheitsfahrt mit einem Segelboot
auf einem Binnengewässer ist das Schifffahrtsge-
richt zuständig.

oberlandesgericht celle,
Beschluss vom 16. März 2016 – 2 Ss 199/15 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht neustadt a. rbge. hat den ange-

klagten am 18. Mai 2015 wegen vorsätzlicher trun-
kenheit im „Schiffsverkehr“ zu einer Geldstrafe von
30 tagessätzen zu je 30 € verurteilt.

nach den feststellungen des urteils befuhr der an-
geklagte, der seit 2011 über einen Segelgrundschein
verfügt, am 8. august 2014 gegen 22.00 uhr mit dem
motorisierten Segelboot Sejo „capri n 3“ das Stein-
huder Meer bei M. an Bord befanden sich neben dem
angeklagten, der das Boot als „Skipper“ steuerte, zwei
weitere personen, nämlich ein erwachsener und ein
männliches kind. Bei starkem wind versuchte der
unter alkoholeinwirkung bei einem Blutalkoholgehalt
von mindestens 1,16 g ‰ stehende angeklagte, mit
dem Boot am Bootsanleger – nähe Steg xxx beim re-
staurant „f.“ – in M. anzulegen. Dies gelang ihm bei
zeitweise unbeleuchtetem Boot in diesem Bereich zu-
nächst nicht. Darauf steuerte der angeklagte das Boot
weiter in richtung Steg xxx und xxx (uferweg) und
zurrte das fahrzeug dort nunmehr erfolgreich fest. Die
vom „f.“ aus alarmierte polizei stellte eine atemalko-
holkonzentration bei dem angeklagten von 1,39 g ‰
fest und veranlasste eine Blutentnahme am 9. august
2014 gegen 00.50 uhr. Bei der ärztlichen untersu-
chung am 8. august 2014 verneinte der angeklagte, in
den letzten tagen Drogen oder Medikamente zu sich
genommen zu haben. Gegenüber der polizei äußerte er
sich nicht zur aufnahme von alkohol.

Gegen dieses urteil wendet sich der angeklagte mit
seiner revision, mit der er die Verletzung materiellen
rechts rügt.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die statthafte (§ 335 abs. 1 Stpo) und auch im

übrigen zulässige, insbesondere form- und fristge-
recht erhobene und begründete revision hat erfolg.

Das angefochtene urteil war aufzuheben, weil sich
das amtsgericht (Strafrichter) zu unrecht als sachlich
zuständig erachtet hat.
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1. Die sachliche Zuständigkeit ist eine in jeder lage
des Verfahrens von amts wegen zu prüfende Verfah-
rensvoraussetzung (§ 6 Stpo). fehlt sie, darf eine
Sachentscheidung nicht ergehen (vgl. Meyer-Goß-
ner/Schmitt, Stpo, 58. aufl. (2015), § 6 rdnr. 1;
Scheuten in karlsruher kommentar, Stpo, 7. aufl.
(2013), § 6 rdnr. 1). Das revisionsgericht hat die
sachliche Zuständigkeit des Gerichts des ersten
rechtszugs auch ohne eine hierauf gerichtete revi-
sionsrüge zu prüfen (vgl. BGh, urteil vom 26. Sep-
tember 1967 – 1 Str 378/67 = BGhSt 22, 1; kG, ur-
teil vom 9. Mai 2012 – (3) 161 Ss 49/12 (41/12) =
nStZ-rr 2013, 57; erb in löwe/rosenberg, Stpo, 
26. aufl. (2006), § 6 rdnr. 16).

Das amtsgericht hat hier als sachlich unzuständiges
Gericht entschieden, weil nicht der Strafrichter, son-
dern das Schifffahrtsgericht für die entscheidung über
den anklagevorwurf zuständig war, weil es sich bei
der zur anklage gebrachten Strafsache um eine
Binnenschifffahrtssache handelt, für die allein die
Schifffahrtsgerichte zuständig sind.

a) Das Gesetz über das gerichtliche Verfahren in
Binnenschifffahrtssachen (BinSchGerG) vom 27. Sep-
tember 1952 (BGBl i 1952, 641) weist die erstinstanz-
liche Zuständigkeit in Binnenschifffahrtssachen den
amtsgerichten zu (§ 1 BinSchGerG). Diese sind
Schifffahrtsgerichte im Sinne des BinSchGerG (§ 5
abs. 1 S. 1 BinSchGerG) und führen bei der Verhand-
lung und entscheidung von Binnenschifffahrtssachen
die Bezeichnung „Schifffahrtsgericht“ (§ 5 abs. 1 S. 2
BinSchGerG).

Bei der vom BinSchGerG getroffenen Zuständig-
keitszuweisung handelt es sich um eine abschließende
Zuständigkeitsregelung (vgl. BGh, Beschluss vom 
27. februar 1998 – 2 ars 37/98 = nStZ-rr 1998,
367). Sie dient dazu, die entscheidung in rechtsfragen
im Zusammenhang mit der Benutzung von Binnenge-
wässern Gerichten zu übertragen, die hierfür über eine
gesteigerte Sachkunde verfügen (vgl. olG nürnberg,
Beschluss vom 6. februar 1997 – ws 1538/96 BSch 
= nStZ-rr 1997, 271). Die Zuständigkeitsregelung
des BinSchGerG bezieht sich auf die sachliche Zustän-
digkeit des Schifffahrtsgerichts in abgrenzung zur Zu-
ständigkeit des Strafrichters.

b) Binnenschifffahrtssachen im Sinne des Gesetzes
sind (auch) Strafsachen wegen taten, die auf oder an
Binnengewässern unter Verletzung von schifffahrtspo-
lizeilichen Vorschriften begangen sind und deren
Schwerpunkt in der Verletzung dieser Vorschriften
liegt, soweit für die Strafsachen nach den Vorschriften
des Gerichtsverfassungsgesetzes die amtsgerichte zu-
ständig sind (§ 2 abs. 3 S. 1. lit. a BinSchGerG). für
die hier in rede stehende Strafbarkeit des angeklagten
wegen trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB) wäre
nach den allgemeinen Vorschriften des GVG der Straf-
richter zuständig, da es sich bei dem Straftatbestand
des § 316 StGB um ein Vergehen handelt und eine
freiheitsstrafe von mehr als zwei jahren nicht zu er-
warten ist (§ 25 GVG).

Das BinSchGerG definiert den Begriff des „Binnen-
gewässers“ nicht. nach allgemeinem Sprachgebrauch

fallen darunter alle fließenden oder stehenden Gewäs-
ser, die zum festland gehören und davon umschlossen
werden. Dies gilt auch für das tatortgewässer, das
Steinhuder Meer, das als stehendes Gewässer (Stillge-
wässer) im Gebiet des landes niedersachsen vollstän-
dig vom festland umgrenzt ist.

c) es handelt sich auch um eine tat, deren Schwer-
punkt in der Verletzung schifffahrtspolizeilicher Vor-
schriften liegt.

für die Benutzung des Steinhuder Meeres gilt § 1
abs. 1 der Verordnung zur regelung des Gemeinge-
brauchs am Dümmer und Steinhuder Meer (Dümmer
und Steinhuder-Meer-Verordnung – DStMVo) in der
derzeit – und auch zur in frage stehenden tatzeit –
gültigen fassung vom 15. februar 2013 (nds. MBl. 
S. 196), erlassen vom niedersächsischen landesbe-
trieb für wasserwirtschaft, küsten und naturschutz
(nlwkn). Zu dem nach der Verordnung gestatteten
Gemeingebrauch zählt das Befahren der Gewässer mit
kleinen fahrzeugen ohne eigenantrieb oder mit batte-
riebetriebenen elektromotoren mit einer leistung bis
7,35 kw (10 pS).

§ 5 abs. 2 S. 1 DStMVo bestimmt, dass die fahr-
zeugführerin oder der fahrzeugführer – dies ist nach 
§ 2 nr. 6 DStMVo derjenige, der das fahrzeug selber
lenkt oder steuert bzw. unter dessen führung das fahr-
zeug von einer anderen person gelenkt wird – körper-
lich und geistig geeignet sein muss, ein fahrzeug zu
führen. wer 0,25 mg/l oder mehr alkohol in der atem-
luft oder 0,5 oder mehr promille oder eine alkohol-
menge im körper hat, die zu einer solchen Blutalko-
holkonzentration führt, darf ein fahrzeug nicht führen
(§ 5 abs. 2 S. 3 DStMVo).

nach den feststellungen des amtsgerichts befuhr
der angeklagte am 8. august 2014 gegen 22.00 uhr
das Steinhuder Meer bei M. mit einem motorisierten
Segelboot und stand hierbei unter alkoholeinwirkung
bei einer Blutalkoholkonzentration von mindestens
1,16 g ‰. ungeachtet der frage, ob die feststellungen
zur Blutalkoholkonzentration rechtsfehlerfrei getrof-
fen wurden, läge bei einem solchen tatsächlichen Ge-
schehen ein Verstoß gegen die Bestimmung des § 5
abs. 2 S. 3 DStMVo vor, da der angeklagte ein fahr-
zeug unter einfluss einer Blutalkoholkonzentration
von mehr als 0,5 g ‰ geführt hätte.

Bei § 5 abs. 2 S. 3 DStMVo handelt es sich um
eine schifffahrtspolizeiliche Vorschrift im Sinne des 
§ 2 abs. 3 S. 1 lit. a) BinSchGerG. Schifffahrtspolizei-
liche Vorschriften in diesem Sinne sind alle dem
Schutz der öffentlichen Sicherheit und ordnung auf
Binnengewässern dienenden rechtsnormen (vgl.
BGh, Beschluss vom 27. februar 1998 – 2 ars 37/98,
a. a. o.; BayoblG, Beschluss vom 23. april 1991 –
rreg 4 St 54/91 = MDr 1991, 1189). Die in § 5
DStMVo enthaltenen regelungen dienen dem Zweck,
die Sicherheit des Verkehrs auf dem Steinhuder Meer –
also des dortigen „Schiffsverkehrs“ – zu gewährlei-
sten. hierzu stellt § 5 DStMVo anforderungen auf,
die der fahrzeugführer in seiner person zu erfüllen hat,
nämlich hinsichtlich seiner kenntnisse über die fahr-
zeugführung (§ 5 abs. 1 DStMVo) und hinsichtlich
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seiner körperlichen eignung zum führen eines fahr-
zeugs (§ 5 abs. 2 DStMVo). § 5 abs. 2 DStMVo ent-
hält das ordnungsrechtliche Verbot, ein fahrzeug bei
körperlichen Beeinträchtigungen zu führen, wozu
auch die alkoholische Beeinflussung ab einer Blutal-
koholkonzentration von 0,5 g ‰ zählt.

Zur Durchsetzung dieser ordnungsrechtlichen Vor-
gaben ermächtigt § 9 DStMVo die Bediensteten der
zuständigen Behörden, der polizei und der wasser-
schutzpolizei fahrzeuge anzuhalten, zu betreten und
zu kontrollieren. Daneben verweist § 9 abs. 3
DStMVo auf die regelungen des niedersächsischen
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und ordnung
vom 19. januar 2005 (nds. GVBl. S. 10) in der jeweils
gültigen fassung, was den ordnungsrechtlichen cha-
rakter der genannten Bestimmungen unterstreicht.

d) Der Schwerpunkt der tat läge demnach in der
Verletzung schifffahrtspolizeilicher Vorschriften, näm-
lich in einer Verletzung des ordnungsrechtlichen Ver-
bots aus § 5 abs. 2 S. 2 DStMVo. Diese Bestimmung
entspricht der regelung in § 1.02 nr. 7 der Binnen-
schifffahrtsstraßen-ordnung (BinSchStro) vom 16. De-
zember 2011 (BGBl. 2012 i S. 2, 1666), welche in 
§ 1.02 die schifffahrtsrechtlichen anforderungen an
die eignung und die pflichten des Schiffsführers im
Geltungsbereich der BinSchStro festlegt.

e) Der ausnahmetatbestand des § 2 abs. 3 S. 2
BinSchGerG erweist sich nicht als einschlägig. Da-
nach gelten Strafsachen nicht als Binnenschifffahrtssa-
chen, wenn die tat außerhalb eines Seehafens auf oder
an Binnenwasserstraßen, auf denen die Seeschiff-
fahrtsstraßen-ordnung gilt, begangen ist.

Der anwendungsbereich der Seeschifffahrtsstra-
ßen-ordnung (SeeSchStro) in der seit 22. oktober
1998 gültigen neufassung (BGBl i 1998, 3209; 1999,
193) ist hier nicht eröffnet. Die SeeSchStro gilt im
küstenbereich (d. h. auf den Seewasserstraßen) bis zu
einer linie drei Seemeilen seewärts der küstenlinie
bzw. der seewärtigen Begrenzung der Binnenwasser-
straßen (§ 1 abs. 1 nr. 1 SeeSchStro) und daneben im
Bereich einzelner Binnenwasserstraßen (§ 1 abs. 1 
nr. 3 bis 21 SeeSchStro). Dazu zählen lediglich die
abschließend benannten fließgewässer und einzelne in
den Geltungsbereich ausdrücklich einbezogene Seen
(§ 1 abs. 1 nr. 17 SeeSchtro – u. a. audorfer See und
Schirnauer See). Zu diesen zählt nicht das Steinhuder
Meer.

2. nach alledem liegt hier eine Binnenschifffahrts-
sache vor, die in erster instanz vom Schifffahrtsgericht
zu entscheiden gewesen wäre. Da dies nicht geschehen
ist, ist das Verfahren an das zuständige Schifffahrtsge-
richt zu erneuter Verhandlung und entscheidung zu-
rückzuverweisen.

a) Zuständiges Schifffahrtsgericht ist das amtsge-
richt Bremen.

aa) § 4 abs. 3 BinSchGerG ermächtigt die länder,
eine Vereinbarung darüber zu treffen, wonach die Ver-
handlung und entscheidung von Binnenschifffahrtssa-
chen eines landes ganz oder teilweise den Gerichten
eines anderen landes zugewiesen wird.

Die freie hansestadt Bremen, die freie und hanse-
stadt hamburg sowie die länder niedersachsen und
Schleswig-holstein haben auf dieser gesetzlichen
Grundlage in dem Staatsvertrag über die gericht-
liche Zuständigkeit in Binnenschifffahrtssachen (u. a.
hmbGVBl. 1984, S. 15) vereinbart, dass die Verhand-
lung und entscheidung von Binnenschifffahrtssachen
im ersten rechtszug den amtsgerichten Bremen und
hamburg übertragen wird, wobei die örtliche Zustän-
digkeit durch die Zuweisung einzelner Gewässer bzw.
teile solcher Gewässer im einzelnen näher festgelegt
wird (artikel 1 abs. 1 des Vertrages). nach artikel 1
abs. 2 des Vertrages erstreckt sich danach die Zustän-
digkeit für die genannten Gewässer auch auf die mit
ihnen in Verbindung stehenden häfen und auf die „in
ihrem Bereich liegenden Seen.“

bb) Das amtsgericht Bremen ist nach dieser Zu-
ständigkeitszuweisung u. a. für die leine zuständig.
Deshalb erstreckt sich seine Zuständigkeit auch auf
das Steinhuder Meer. Zwar gibt es zwischen beiden
Gewässern keine Verbindung in dem Sinne, dass es
sich bei der leine um einen direkten Zu- bzw. abfluss
des Steinhuder Meers handelte, das Merkmal der „in
ihrem Bereich liegenden Seen“ ist aber dahingehend
auszulegen, dass hiermit die räumliche nähe des je-
weiligen Sees zu den im einzelnen genannten Gewäs-
sern gemeint ist. Danach handelt es sich beim Steinhu-
der Meer um einen im Bereich der leine liegenden
See, da die leine von den in artikel 1 abs. 1 nr. 1 des
Staatsvertrages genannten flüssen dem Steinhuder
Meer am nächsten liegt.

b) eine Zurückverweisung hat deshalb an das amts-
gericht Bremen zu erfolgen.

nach § 355 Stpo hat das revisionsgericht die
Sache an das zuständige Gericht zu verweisen, wenn
es das urteil des Gerichts des vorangegangenen rechts-
zugs aufhebt, weil dieses sich mit unrecht für zustän-
dig erachtet hat. Grundsätzlich darf das oberlandesge-
richt als revisionsgericht die Sache nur an ein Gericht
innerhalb seines eigenen Bezirks zurückverweisen
(vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, a. a. o., § 354 rdnr. 41).
an ein örtlich zuständiges Gericht außerhalb des eige-
nen Bezirks darf das revisionsgericht die Sache nur
dann verweisen, wenn innerhalb seines eigenen Be-
zirks ein Gerichtsstand nach den §§ 7 ff. Stpo nicht
begründet ist (vgl. franke in löwe/rosenberg, Stpo,
26. aufl. (2012), § 355 Stpo rdnr. 8; Gericke in karls-
ruher kommentar, a.a.o., § 355 rdnr. 5; Meyer-Goß-
ner/Schmitt, a. a. o., § 355 rdnr. 6).

Durch die von den beteiligten ländern per Staats-
vertrag getroffene regelung über die gemeinsame Zu-
ständigkeit erstreckt sich der Zuständigkeitsbereich
des oberlandesgerichts, innerhalb dessen eine Zurück-
verweisung in Betracht kommt, für Verfahren in
Binnenschifffahrtssachen auch auf die Gerichte, denen
die erstinstanzliche Zuständigkeit zugewiesen wurde,
also auch auf das amtsgericht Bremen.

c) Der Statthaftigkeit der revision steht schließlich
nicht die Bestimmung des § 10 BinSchGerG entgegen.

nach § 10 BinSchGerG ist die revision in Strafsa-
chen – also den Strafsachen, die nach § 2 abs. 3 S. 1
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lit. a) BinSchGerG als Binnenschifffahrtssachen gel-
ten – ausgeschlossen. Das BinSchGerG regelt das
rechtsmittelverfahren aber nur hinsichtlich der ent-
scheidungen, die von den Schifffahrtsgerichten getrof-
fen wurden. für den rechtsmittelzug ist aber nicht der
inhalt der angegriffenen entscheidung, sondern die
frage maßgeblich, welches Gericht – ob nun zuständig
oder unzuständig – in der vorhergehenden instanz tat-
sächlich entschieden hat (vgl. olG hamm, Beschluss
vom 23. oktober 2014 – iii-3 rVs 79/14, juris m. w.
n.).

hier hat der Strafrichter beim amtsgericht entschie-
den, gegen dessen urteil die revision nach § 335 Stpo
statthaft und im konkreten fall auch zulässig erhoben
worden ist.

66. *) 1. Allein aufgrund eines festgestellten Am-
phetaminkonsums ist gemäß Nr. 9.1 der Anlage 4
zur FeV von der fehlenden Eignung des Betroffe-
nen zum Führen von Kraftfahrzeugen auszugehen.
Die Rechtsfolge tritt unabhängig von der Menge
und Häufigkeit der Betäubungsmitteleinnahme,
von einer Straßenverkehrsteilnahme im berausch-
ten Zustand und unabhängig davon ein, ob konkre-
te Ausfallerscheinungen im Sinne von Fahruntüch-
tigkeit bei dem Betreffenden zu verzeichnen waren.

2. Ausnahmen von der Regelvermutung der An-
lage 4 zur FeV sind dann anzuerkennen, wenn in
der Person des Betäubungsmittelkonsumenten Be-
sonderheiten bestehen, die darauf schließen lassen,
dass seine Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug im Stra-
ßenverkehr sicher, umsichtig und verkehrsgerecht
zu führen, sowie sein Vermögen, zwischen dem
Konsum von Betäubungsmitteln und der Teilnah-
me am Straßenverkehr zuverlässig zu trennen,
nicht erheblich herabgesetzt sind. 

3. Wer Betäubungsmittel eingenommen hat, ge-
winnt die Eignung nicht schon mit dem ersten Ab-
standnehmen von weiterem Konsum zurück. Der
Nachweis der (wiedererlangten) Eignung setzt
nicht nur eine positive Veränderung der körper-
lichen Befunde, sondern zudem einen stabilen 
Einstellungswandel voraus, der es wahrscheinlich
macht, dass der Antragsteller auch in Zukunft die
nötige Abstinenz einhält. In diesem Zusammen-
hang ist die in Nr. 9.5 der Anlage 4 zur FeV zum
Ausdruck kommende generelle Wertung zu berück-
sichtigen, wonach bei Entgiftung und Entwöhnung
von einem früheren Betäubungsmittelkonsum im
Regelfall erst nach einjähriger Abstinenz wieder
eine Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen an-
genommen werden kann.

oberverwaltungsgericht des Saarlandes,
Beschluss vom 28. September 2016 – 1 B 273/16 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.
Durch Beschluss hat das Verwaltungsgericht den

antrag nach § 80 abs. 5 VwGo auf wiederherstellung
bzw. anordnung der aufschiebenden wirkung des
widerspruchs gegen den Bescheid des antragsgegners
vom 23. 06. 2016, durch den unter anordnung des So-
fortvollzugs die dem antragsteller erteilte fahrerlaub-
nis (der klassen a und B) zum führen von kraftfahr-
zeugen im öffentlichen Straßenverkehr entzogen, ihm
die abgabe des führerscheins binnen einer frist von
drei tagen nach Zustellung der Verfügung aufgegeben
und ihm für den fall der nicht fristgerechten abgabe
die Verwaltungsvollstreckung im wege der ersatzvor-
nahme angedroht sowie eine Verwaltungsgebühr in
höhe von 100,– euro zuzüglich auslagen festgesetzt
wurde, mit der Begründung zurückgewiesen, dass der
angefochtene Bescheid offensichtlich rechtmäßig sei
und der widerspruch daher keine aussicht auf erfolg
habe. Die hiergegen in der Beschwerde erhobenen
einwendungen, auf deren prüfung der Senat gemäß §
146 abs. 4 Satz 6 VwGo beschränkt ist, geben keinen
anlass zur abänderung der erstinstanzlichen entschei-
dung.

Die Voraussetzungen für die entziehung der fahrer-
laubnis liegen vor. nach den §§ 3 abs. 1 Satz 1 StVG,
46 abs. 1 feV ist demjenigen die fahrerlaubnis zu ent-
ziehen, der sich als ungeeignet oder nicht befähigt zum
führen von kraftfahrzeugen erweist. nach nr. 9.1 der
anlage 4 zur feV ist bei der einnahme von Betäu-
bungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes
(ausgenommen cannabis) davon auszugehen, dass im
regelfall die eignung zum führen von kraftfahrzeu-
gen nicht mehr besteht. aufgrund der im rahmen der
toxikologischen untersuchungen der Blutprobe des
antragstellers gemäß dem Gutachten des instituts für
rechtsmedizin, universitätsmedizin M., vom
01. 02. 2016 festgestellten amphetaminkonzentration
von 0,001  mg/l = 1 ng/ml liegen die Voraussetzungen
für die entziehung der fahrerlaubnis vor. allein auf-
grund des festgestellten amphetaminkonsums ist
gemäß nr. 9.1 der anlage 4 zur feV von der fehlenden
eignung des antragstellers zum führen von kraftfahr-
zeugen auszugehen. Die rechtsfolge tritt unabhängig
von der Menge und häufigkeit der Betäubungs-
mitteleinnahme, von einer Straßenverkehrsteilnahme
im berauschten Zustand und unabhängig davon ein, ob
konkrete ausfallerscheinungen im Sinne von fahrun-
tüchtigkeit bei dem Betreffenden zu verzeichnen
waren. Dem in art. 20 abs. 3 GG verankerten Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit wird dabei dadurch Ge-
nüge getan, dass die Bewertungen der feV durch die
entsprechenden regelungen in der Vorbemerkung 3
der anlage 4 zur feV nur im regelfall gelten. ausnah-
men von der regelvermutung der anlage 4 zur feV
sind dann anzuerkennen, wenn in der person des Be-
täubungsmittelkonsumenten Besonderheiten beste-
hen, die darauf schließen lassen, dass seine fähigkeit,
ein kraftfahrzeug im Straßenverkehr sicher, umsichtig
und verkehrsgerecht zu führen, sowie sein Vermögen,
zwischen dem konsum von Betäubungsmitteln und
der teilnahme am Straßenverkehr zuverlässig zu tren-
nen, nicht erheblich herabgesetzt sind. es obliegt aber
insoweit dem Betreffenden durch schlüssigen Vortrag
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diese besonderen umstände darzulegen (oVG des
Saarlandes, Beschlüsse vom 26. 06. 2009 – 1 B 373/09
–, juris, rdnr. 6, und vom 29. 05. 2009 – 1 a 31/09 –).

im vorliegenden fall besteht keine Veranlassung,
abweichend vom regelfall aufgrund von Besonderhei-
ten des einzelfalls davon auszugehen, dass der antrag-
steller ungeachtet des nachgewiesenen konsums von
amphetamin die fähigkeit besitzt, ein kraftfahrzeug
im Straßenverkehr sicher, umsichtig und verkehrsge-
recht zu führen. Seine argumentation, dass bei ihm le-
diglich eine geringe konzentration von amphetamin
von 0,001 mg/l im Serum festgestellt worden sei und
sich hieraus keine probleme für seine fahrtüchtigkeit
ergeben hätten, verfängt aus den dargelegten Gründen
bereits im ansatz nicht, da es allein darauf ankommt,
dass überhaupt amphetamin konsumiert worden ist.
ungeachtet dessen und ohne dass es entscheidungser-
heblich darauf ankommt, ist allerdings darauf hinzu-
weisen, dass die Blutentnahme nach den angaben des
antragstellers „ein paar tage“ nach dem konsum –
gemäß seinen genaueren angaben bei der polizei am
25. 12. 2015 vier bis fünf tage vorher – entnommen
wurde, sodass im Zeitpunkt des konsums aller wahr-
scheinlichkeit eine wesentlich höhere konzentration
vorgelegen hatte. Bei amphetaminen wird nämlich 
ca. 90 % der aufgenommenen Droge innerhalb von
drei bis vier tagen ausgeschieden (siehe hierzu
http://www.drug-infopool.de/rauschmittel/am
-phetamine.html;
http://www.grossesblutbild.de/schnell-amphetamine
-abbauen.html; 
https://drugscouts.de/de/page/nachweiszeiten).

nicht gefolgt werden kann auch der weiteren argu-
mentation des antragstellers, es liege auch deshalb ein
atypischer fall vor, weil die einnahme des rauschgifts
nicht auf einer von seinem willen getragenen hand-
lung beruht habe. hierzu hat der antragsteller in seiner
(nicht datierten) eidesstattlichen Versicherung näher
ausgeführt, dass ihm ein paar tage vor dem antreff-
zeitpunkt auf einer party eine prise amphetamin ange-
boten worden sei, die er aus grundsätzlichen erwägun-
gen abgelehnt habe. Daraufhin sei ihm die line bzw.
ein teil hiervon unter die nase gerieben worden,
wobei er habe probieren sollen. abgewaschen habe er
diese nicht, vielmehr habe er mit Sicherheit durch die
normale atmung einen teil des amphetamins eingeso-
gen. es sei aber nur ein geringer teil dessen gewesen,
der ihm angeboten worden sei.

Diese ausführungen des antragstellers rechtferti-
gen nach den im vorliegenden eilrechtsschutzverfah-
ren bestehenden eingeschränkten erkenntnismöglich-
keiten nicht die annahme eines vom regelfall ab-
weichenden Sachverhaltes. Zunächst ist darauf hinzu-
weisen, dass die angaben des antragstellers zu Zeit,
ort und handelnden personen äußerst unsubstantiiert
geblieben sind. Zeugen, die diesen Vorfall bestätigen
können, sind nicht angegeben. auch erscheint es in der
Sache fragwürdig, dass dem antragsteller das amphe-
tamin quasi unter Zwang verabreicht worden sei und er
durch das bloße einatmen eines geringen teils des
amphetamins angesichts der dargelegten abbauzeiten

so viel rauschgift konsumiert haben soll, dass noch
tage später in der Blutentnahme eine konzentration
von 1 ng/ml festgestellt werden konnte. abgesehen
davon weicht die im vorliegenden eilrechtsschutzver-
fahren gegebene Schilderung des Sachverhalts deut-
lich von seinen schriftlich niedergelegten erklärungen
ab, die er am 25.12. 2015 gegenüber den polizeibeam-
ten der polizeiinspektion Z. abgegeben und eigenhän-
dig unterzeichnet hat. Danach habe ihm vor vier bis
fünf tagen auf einer party ein freund amphetamin an-
geboten, er habe daraufhin eine geringe Menge nasal
konsumiert, das sei das erste Mal gewesen, dass er
amphetamin probiert habe. Diese Schilderung lässt
sich schwerlich mit der im vorliegenden eilverfahren
vorgetragenen Version in einklang bringen, dass ihm
das rauschgift gegen seinen erklärten willen verab-
reicht worden sei. Von daher kann dem antragsteller
die im vorliegenden eilrechtsschutzverfahren vorge-
tragene Darstellung über die umstände des konsums
des amphetamins nach dem derzeitigem erkenntnis-
stand nicht abgenommen werden.

ohne erfolg weist der antragsteller auch auf zwi-
schenzeitliche laboruntersuchungen vom 10. 05. 2016
und 16. 06. 2016 hin, bei denen keine entsprechenden
Drogenbefunde aufgetreten seien. Selbst wenn der an-
tragsteller in der Zeit nach der der streitigen Verfügung
zugrunde gelegten untersuchung keine Betäubungs-
mittel konsumiert hätte, führte dies nicht zur annahme
einer zwischenzeitlichen wiedererlangung der fah-
reignung. Die anknüpfung der eignungsbeurteilung
an die einnahme von Betäubungsmittel bedeutet nicht,
dass die einnahme bis zum abschluss des Verwal-
tungsverfahrens über die entziehung der fahrerlaub-
nis andauern muss. wer Betäubungsmittel eingenom-
men hat, gewinnt die eignung nicht schon mit dem
ersten abstandnehmen von weiterem konsum zurück.
Der nachweis der (wiedererlangten) eignung setzt
nicht nur eine positive Veränderung der körperlichen
Befunde, sondern zudem einen stabilen einstellungs-
wandel voraus, der es wahrscheinlich macht, dass der
antragsteller auch in Zukunft die nötige abstinenz
einhält. in diesem Zusammenhang ist die in nr. 9.5 der
anlage 4 zur feV zum ausdruck kommende generelle
wertung zu berücksichtigen, wonach bei entgiftung
und entwöhnung von einem früheren Betäubungsmit-
telkonsum im regelfall erst nach einjähriger absti-
nenz wieder eine eignung zum führen von kraftfahr-
zeugen angenommen werden kann. ausgehend
hiervon konnte der antragsgegner im Zeitpunkt seiner
entscheidung und kann er auch derzeit noch von einer
fortdauer der fehlenden eignung des antragstellers
zum führen von kraftfahrzeugen ausgehen (oVG des
Saarlandes, Beschluss vom 26. 06. 2009, wie vor).

aber selbst wenn ungeachtet der aufgezeigten Män-
gel der an eides Statt versicherten angaben für den
antragsteller günstigstenfalls von einem offenen aus-
gang des hauptsacheverfahrens ausgegangen würde,
führte dies nicht zur wiederherstellung bzw. anord-
nung der aufschiebenden wirkung des widerspruchs.
angesichts der hohen Bedeutung der Sicherheit des
Straßenverkehrs und der erheblichen Gefahren, die
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von einem möglicherweise drogenbedingt fahrunge-
eigneten kraftfahrzeugführer ausgehen, muss es bei
der aufrechterhaltung der sofortigen Vollziehung blei-
ben, bis im hauptsacheverfahren die näheren umstän-
de des konsums des amphetamins geklärt worden
sind.

Bleibt es demnach beim Sofortvollzug der entzie-
hung der fahrerlaubnis, ist in Bezug auf die im Be-
scheid des antraggegners vom 23. 06. 2016 angeord-
neten nebenentscheidungen für eine anordnung der
aufschiebenden wirkung des widerspruchs kein
raum.

67. Wird anlässlich der polizeilichen Durchsu-
chung einer Wohnung, die der Betroffene allein be-
wohnt, unter anderem eine zum unmittelbaren
Konsum vorbereitete portionierte Linie aus Am-
phetaminpulver mit daneben liegendem Röhrchen
aufgefunden und erklärt der Betroffene anschlie-
ßend hierzu gegenüber der Polizei, er sei Gelegen-
heitskonsument, so steht ein die Fahreignung aus-
schließender Konsum von Amphetamin fest. Dass
der Betroffene einige Zeit später einen eigenen
Konsum pauschal bestreitet, ändert daran nichts.

Verwaltungsgerichtshof Baden-württemberg,
urteil vom 27. juli 2016 – 10 S 1880/15 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :  
Der 1973 geborene kläger wendet sich gegen die

entziehung seiner fahrerlaubnis.
um eine alkoholproblematik abzuklären, legte der

kläger auf anforderung der fahrerlaubnisbehörde ein
fachärztliches verkehrsmedizinisches Gutachten vom
05.10. 2006 vor, in dem seine fahreignung grundsätz-
lich bejaht wurde. Dem Gutachten zufolge gab der
kläger selbst an, dass er 1997 täglich bis zu zehn fla-
schen Bier getrunken habe, auch habe er in der dama-
ligen Zeit vereinzelt lSD konsumiert, sehr vereinzelt
auch cannabis, zuletzt 1999 in der Schweiz, wobei er
darunter keine wesentliche positive psychotrope wir-
kung wahrgenommen habe. 1999 habe er sein alko-
holkonsumverhalten geändert und trinke seither nur
noch selten. Zuletzt habe er sehr vereinzelt auch noch
cannabis konsumiert, sich danach bisher allerdings
nie ans Steuer gesetzt. in der Zusammenfassung des
Gutachtens heißt es hierzu: „Seit 1997 konsumiere er
auch gelegentlich cannabis, lSD, MDMa oder am-
phetaminhaltige Drogen, letztere allerdings nur bis
11/99“.

aufgrund des für den kläger günstigen fahreig-
nungsgutachtens beließ seinerzeit die fahrerlaubnis-
behörde dem kläger die fahrerlaubnis.

am Sonntag, den 15. 01. 2012, wurde aufgrund
richterlicher anordnung wegen des Verdachts eines
versuchten kreditkartenbetrugs die wohnung des klä-
gers durch die polizei durchsucht. Dabei konnte neben
dem Bett auf einem Brett weißes pulver, welches be-
reits für den konsum in einer linie portioniert wurde,

aufgefunden werden (0,166 g amphetamin). ein röhr-
chen lag ebenso daneben. in dem daneben befind-
lichen nachttisch lag außerdem in einer Blechdose ein
weißer Brocken (0,56 g amphetamin). hier lag auch
in einem Zipptütchen 0,35 g Marihuana. am gleichen
tag – kurz nach der wohnungsdurchsuchung – wurde
der kläger im polizeipräsidium M. als Beschuldigter
vernommen. nach erfolgter Belehrung über seine Be-
schuldigtenrechte gab der kläger ausweislich des hier-
über angefertigten und von ihm genehmigten und
unterschriebenen protokolls u. a. das folgende an:
„ich ging in der nacht von Samstag auf Sonntag im
jungbusch mit meinem hund Gassi. [...] ich fand dort
auch ein bisschen Gras und auch noch weißes Zeug,
vermutlich pep. Das habe ich auch an mich genom-
men. [...] ich lebe als Messi allein mit meinem hund in
der ... ich bezeichne mich nicht als abhängig, sondern
bin vielmehr ein Gelegenheitskonsument, wenn ich
mal was finde oder bekomme. Geld habe ich jedenfalls
nicht für solche Sachen. ich trinke keinen alkohol“.

Mit Strafbefehl des amtsgerichts Mannheim vom
15. 02. 2012, rechtskräftig seit 06. 03. 2012, wurde
gegen den kläger wegen unerlaubten Besitzes von Be-
täubungsmitteln eine Geldstrafe in höhe von 10 ta-
gessätzen zu je 15,– eur festgesetzt. in dem Strafbe-
fehl wurde dem kläger zur last gelegt, dass er am
15. 01.2012 gegen 21 uhr in der ... in Mannheim 
0,35 g Marihuana und 0,72 g amphetamingemisch
wissentlich und willentlich aufbewahrt habe, obwohl
er nicht die für den umgang mit Betäubungsmitteln er-
forderliche erlaubnis besessen habe.

Die Beklagte teilte dem kläger mit Schreiben vom
29. 05. 2012 mit, dass beabsichtigt sei, ihm die fahrer-
laubnis zu entziehen, und räumte ihm Gelegenheit zur
äußerung binnen zehn tagen ein. in dem Schreiben
wurde ihm mitgeteilt, dass sich aus dem damals von
ihm vorgelegten fachärztlichen Gutachten ergebe, dass
er gelegentlicher cannabiskonsument sei und bis no-
vember 1999 auch amphetamin konsumiert habe.
Zwar sei 2006 das entziehungsverfahren wegen des
für ihn günstigen Gutachtens für erledigt erklärt wor-
den. jedoch sei durch den neuerlichen Drogenbesitz
von amphetamin, welches konsumbereit vorgefunden
worden sei, erkennbar geworden, dass er sich offen-
sichtlich doch nicht von der Drogenszene und dem
Drogenkonsum habe lösen können und noch immer
bzw. wieder erneut dem kreis der Drogenkonsumen-
ten zuzuordnen sei. wegen dieses Drogenkonsums sei
er derzeit als nicht fahrgeeignet anzusehen.

nachdem der kläger sich bis dahin nicht geäußert
hatte, entzog ihm die Beklagte mit Bescheid vom
18. 06. 2012 unter anordnung der sofortigen Vollzie-
hung die fahrerlaubnis. […] Der kläger ließ durch sei-
nen Verfahrensbevollmächtigten einen Sachverhalt,
der eine fahrerlaubnisentziehung rechtfertige, bestrei-
ten und gegen die entziehungsverfügung widerspruch
einlegen, der trotz aufforderung nicht weiter begrün-
det wurde. Das regierungspräsidium karlsruhe wies
daraufhin den widerspruch mit widerspruchsbescheid
vom 18. 09. 2012, zugestellt am 20. 09. 2012, als unbe-
gründet zurück. […] am 22.10. 2012 (einem Montag)
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hat der kläger klage zum Verwaltungsgericht karlsru-
he erhoben […] Mit urteil vom 26. 08. 2014 hat das
Verwaltungsgericht der klage stattgegeben. Zur Be-
gründung der aufhebung der angefochtenen Beschei-
de hat es im wesentlichen ausgeführt, dass die fahrer-
laubnis zu entziehen sei, wenn sich deren inhaber als
ungeeignet zum führen von kraftfahrzeugen erweise.
Dies sei insbesondere dann der fall, wenn erkrankun-
gen oder Mängel nach den anlagen 4, 5 oder 6 zur feV
vorlägen. Bestünden lediglich Bedenken an der kraft-
fahreignung, so habe die fahrerlaubnisbehörde zur
Vorbereitung einer entscheidung die Beibringung
eines ärztlichen Gutachtens anzuordnen. Die anord-
nung zur Beibringung eines Gutachtens unterbleibe,
wenn die nichteignung des Betroffenen zur überzeu-
gung der fahrerlaubnisbehörde feststehe. Dies könne
jedoch nur dann angenommen werden, wenn erwiese-
ne tatsachen vorlägen, die mit ausreichender Sicher-
heit zu dieser Schlussfolgerung führten. Dabei sei es
Sache der Verwaltungsbehörde, den nachweis der tat-
sachen zu führen. ausgehend hiervon habe die Be-
klagte den erforderlichen nachweis der ungeeignet-
heit des klägers zum führen von kraftfahrzeugen
nicht erbracht. Zwar schließe bereits der einmalige
konsum sogenannter harter Drogen – wie ampheta-
min - im regelfall die eignung zum führen von kraft-
fahrzeugen aus. jedoch könne der von der Beklagten
angenommene aktuelle konsum von amphetamin
dem kläger, der diesen konsum bestreite, nicht mit
ausreichender Sicherheit nachgewiesen werden. Si-
cher nachgewiesen sei nur, dass der kläger unerlaubt
Betäubungsmittel besessen habe, weswegen auch ein
inzwischen rechtskräftiger Strafbefehl gegen ihn er-
gangen sei. Deshalb sei die Beklagte nach § 14 abs. 1
Satz 2 feV zwar ohne weiteres berechtigt, die Beibrin-
gung eines ärztlichen Gutachtens anzuordnen und bei
einer weigerung des klägers oder einer nicht fristge-
rechten Beibringung die entsprechenden Schlüsse zu
ziehen. Die regelung in § 14 abs. 1 Satz 2 feV zeige
jedoch, dass allein aus einem widerrechtlichen Besitz
von Betäubungsmitteln noch nicht auf die ungeeignet-
heit zum führen von kraftfahrzeugen geschlossen
werden könne. Die angabe des klägers im rahmen
seiner Vernehmung aus anderem anlass, er sei ein Ge-
legenheitskonsument, würde zwar ganz erhebliche
Zweifel an der eignung des klägers zum führen von
kraftfahrzeugen hervorrufen, aber den nachweis
eines konsums harter Drogen, den der kläger mit die-
ser aussage nicht ausdrücklich eingeräumt habe, nicht
ersetzen, zumal der kläger einen solchen konsum
nunmehr ausdrücklich bestreite. im hinblick auf die
rechtlich zwingend vorgegebenen und gravierenden
konsequenzen eines einmaligen konsums harter Dro-
gen könne auf einen solchen nachweis bei fehlen
eines eindeutigen eingeständnisses des Betroffenen
auch bei ganz erheblichen eignungszweifeln nicht
verzichtet werden.

Mit Beschluss vom 10. 09. 2015 […] hat der Senat
die Berufung wegen ernstlicher richtigkeitszweifel
zugelassen. […]

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die vom Senat zugelassene und auch im übrigen

zulässige Berufung der Beklagten hat erfolg. Das 
Verwaltungsgericht hat zu unrecht der anfechtungs-
klage stattgegeben. Der Bescheid der Beklagten vom
18. 06. 2012 und der widerspruchsbescheid des re-
gierungspräsidiums karlsruhe vom 18. 09. 2012 sind
rechtmäßig und verletzen den kläger nicht in seinen
rechten (vgl. § 113 abs. 1 Satz 1 VwGo).

Maßgeblich für die Beurteilung der rechtmäßigkeit
der angegriffenen fahrerlaubnisentziehung ist die
Sach- und rechtslage zum Zeitpunkt der letzten Ver-
waltungsentscheidung (vgl. z. B. BVerwG, urteil vom
23.10. 2014 – 3 c 3.13 – njw 2015, 2439); somit ist
hier auf den Zeitpunkt der Zustellung des wider-
spruchsbescheids vom 18. 09. 2012 abzustellen.

nach § 3 abs. 1 Satz 1 StVG und § 46 abs. 1 Satz 1
feV hat die fahrerlaubnisbehörde dem inhaber einer
fahrerlaubnis, der sich als ungeeignet zum führen von
kraftfahrzeugen erweist, die fahrerlaubnis zu entzie-
hen. Das gilt nach § 46 abs. 1 Satz 2 feV insbesonde-
re dann, wenn erkrankungen oder Mängel nach der
anlage 4 der feV vorliegen und dadurch die eignung
zum führen von kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist.
nach nr. 9.1 der anlage 4 schließt die einnahme von
Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelge-
setzes (ausgenommen cannabis) die fahreignung aus.
nach ständiger rechtsprechung des Senats schließt
bereits der einmalige konsum sogenannter harter Dro-
gen – wie der von amphetamin (vgl. anlage iii zu § 1
abs. 1 BtMG) – im regelfall die eignung zum führen
von kraftfahrzeugen aus, ohne dass es darauf an-
kommt, wie hoch die zugeführte wirkstoffkonzentra-
tion war oder ob eine fahrt unter Betäubungsmittelein-
fluss erfolgte. in der rechtsprechung der anderen
oberverwaltungsgerichte wird diese auffassung in-
zwischen geteilt (zum Ganzen vgl. Senatsbeschluss
vom 07. 04. 2014 – 10 S 404/14 – njw 2014, 2517
m. w. n.; BayVGh, Beschluss vom 09. 06. 2016 – 11
cS 16.942 – juris). Diese Bewertung gilt nach num-
mer 3 der Vorbemerkung dieser anlage für den regel-
fall.

allerdings kann vom bloßen Besitz eines Betäu-
bungsmittels noch nicht auf dessen konsum geschlos-
sen werden. Dies folgt bereits aus § 14 abs. 1 Satz 2
feV. nach dieser regelung kann die fahrerlaubnisbe-
hörde, wenn der Betroffene Betäubungsmittel im
Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich
besitzt oder besessen hat, die Beibringung eines ärzt-
lichen Gutachtens (§ 11 abs. 2 Satz 3 feV) anordnen.
Selbst wenn tatsachen die annahme begründen, dass
eine einnahme von Betäubungsmitteln im Sinne des
Betäubungsmittelgesetzes vorliegt, sieht § 14 abs. 1
Satz 2 feV (lediglich) eine anordnung der fahrerlaub-
nisbehörde vor, dass ein ärztliches Gutachten beizu-
bringen ist. um die nichteignung zum führen von
kraftfahrzeugen annehmen zu können, muss deshalb
feststehen, dass der Betroffene eine sog. harte Droge
konsumiert hat. Das Verwaltungsgericht hat vom an-
satz her zu recht ausgeführt, dass die ungeeignetheit
des fahrerlaubnisinhabers aufgrund erwiesener tatsa-
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chen positiv festgestellt werden muss; die fahrerlaub-
nisbehörde trägt für das Vorliegen eines eignungs-
mangels – ggf. unter einbeziehung von Mitwirkungs-
pflichten des Betroffenen – die materielle Beweislast
(vgl. BVerwG, urteil vom 09. 06. 2005 – 3 c 25.04 –
njw 2005, 3081; Senatsbeschlüsse vom 13.12. 2002
– 10 S 2200/02 – VrS 105, 314 und vom 24. 09.1991
– 10 S 2323/91 – Dar 1992, 74; Dauer in hent-
schel/könig/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. aufl., 
§ 3 StVG rn. 24 m. w. n.).

Die fahrerlaubnisbehörde durfte davon ausgehen,
dass der kläger zum maßgeblichen Beurteilungszeit-
punkt amphetamin nicht nur besessen, sondern auch
konsumiert hat. Da bereits der nachgewiesene einmali-
ge konsum von amphetamin die fahreignung nach 
§ 46 abs. 1 feV ausschließt, bedurfte es damit auch
keiner vorherigen einholung eines Gutachtens (§ 46
abs. 3 i. V. m. § 11 abs. 7 feV). Besonderheiten, die
dazu führen könnten, dass die fahreignung des klä-
gers entgegen der sich aus nummer 9.1 der anlage 4
ergebenden regelfallbeurteilung zu bejahen wäre, lie-
gen nicht vor. fehlt wegen des konsums von amphe-
tamin die kraftfahreignung, so räumen § 3 abs. 1
StVG und § 46 abs. 1 feV der fahrerlaubnisbehörde
kein ermessen ein, sondern sehen vielmehr zwingend
die entziehung der fahrerlaubnis vor („hat … zu ent-
ziehen“).

wie die Beklagte ist auch der Senat der auffassung,
dass ein zumindest einmaliger amphetaminkonsum
des klägers aufgrund der erkenntnisse, die bei der am
15. 01.2012 erfolgten wohnungsdurchsuchung und
der anschließenden Beschuldigtenvernehmung ge-
wonnen wurden, als erwiesen anzusehen ist. ausweis-
lich des in der Behördenakte befindlichen, vom kläger
unterschriebenen protokolls über die Vernehmung als
Beschuldigter zu einem anderen Deliktsvorwurf hat
dieser eingeräumt, dass er „ein Gelegenheitskonsu-
ment“ ist. So wie dieser Begriff vom kläger verwendet
wurde, bedeutet er das eingeständnis, gelegentlich –
also ab und zu – Betäubungsmittel konsumiert zu
haben, nämlich immer „wenn ich mal was finde oder
bekomme“. hinsichtlich seines konsumverhaltens sah
sich der kläger außerdem dazu veranlasst, sich selbst
„nicht als abhängig“ zu bezeichnen.

Dieses eingeständnis ist – worauf die Beklagte zu
recht hingewiesen hat – im Zusammenhang mit der
etwa eine Stunde zuvor erfolgten wohnungsdurchsu-
chung und den weiteren angaben des klägers bei sei-
ner Beschuldigtenvernehmung zu sehen. Bei der auf-
grund richterlicher anordnung erfolgten polizeilichen
Durchsuchung der wohnung, die der kläger nach ei-
genen angaben als „Messi“ allein mit seinem hund
bewohnt, wurde in der nähe des Betts im nachttisch in
einer Blechdose ein weißer Brocken bestehend aus
0,56 g amphetamin und ein Zipptütchen mit 0,35 g
Marihuana aufgefunden. weiter konnte auf einem
neben dem Bett befindlichen Brett weißes pulver
(0,166 g amphetamin) aufgefunden werden, welches
bereits für den konsum in einer linie portioniert
wurde, außerdem lag ein röhrchen daneben. Dieses
Gesamtbild, insbesondere die unterschiedlichen Dro-

gen, die unterschiedlichen aufbewahrungsorte sowie
deren anordnung zueinander und innerhalb der woh-
nung, die für einen eigenkonsum typischen Mengen,
die verschiedenen Verpackungen und die zum un-
mittelbaren konsum vorbereitete portionierte linie
aus amphetaminpulver mit daneben liegendem röhr-
chen, spricht für sich und belegt, dass in der wohnung
des klägers, die dieser allein bewohnt, Drogen konsu-
miert werden. insbesondere zeigt die zum unmittelbar
bevorstehenden konsum vorbereitete linie aus am-
phetamin, dass dem kläger der umgang mit dieser
Droge nicht unbekannt ist, da er weiß, in welcher
Menge und auf welche weise dieses rauschmittel ein-
genommen werden kann, und auch das hierfür benö-
tigte szenetypische hilfsmittel bereits griffbereit dane-
bengelegen ist. wenn der kläger unmittelbar nach der
Durchsuchung seiner wohnung, die in seinem Beisein
erfolgte und bei der die genannten Betäubungsmittel in
der beschriebenen weise aufgefunden und anschlie-
ßend sichergestellt wurden, gegenüber dem polizeibe-
amten einräumt, dass er „ein Gelegenheitskonsument“
sei, dann steht damit bei einer Gesamtbetrachtung aller
umstände auch der konsum von amphetamin fest. Zu
recht hat die Beklagte darauf hingewiesen, dass das
eingeständnis des klägers, er sei „ein Gelegenheits-
konsument“, vor dem hintergrund der zuvor bei ihm
aufgefundenen rauschmittel zu verstehen sei, und der
kläger selbst sein eingeständnis auch nicht einge-
schränkt, insbesondere nicht das zum unmittelbaren
konsum vorbereitete amphetamin davon ausgenom-
men habe.

Da die fahrerlaubnisbehörde präventiv zum Schutz
hochrangiger rechtsgüter wie Gesundheit, leben und
eigentum einer Vielzahl anderer Verkehrsteilnehmer
handelt, darf sie nach § 24 lVwVfG im rahmen ihres
pflichtgemäßen ermessens alles, was ihr zur kenntnis
gelangt, heranziehen, um die allgemeinheit vor Ge-
fahren durch ungeeignete kraftfahrer zu schützen. Mit
dem anspruch der allgemeinheit auf vorbeugende
Maßnahmen zur abwehr von risiken für die Verkehrs-
sicherheit wäre es nicht zu vereinbaren, wenn die fah-
rerlaubnisbehörden an der Berücksichtigung strafpro-
zessual gewonnener erkenntnisse gehindert wären. § 2
abs. 12 Satz 1 StVG begründet dementsprechend die
umfassende pflicht der polizei, der fahrerlaubnisbe-
hörde informationen über tatsachen zu übermitteln,
die auf nicht nur vorübergehende Mängel hinsichtlich
der eignung oder auf Mängel hinsichtlich der Befähi-
gung einer person zum führen von kraftfahrzeugen
schließen lassen, soweit dies für die überprüfung der
eignung oder Befähigung aus der Sicht der über-
mittelnden Stelle erforderlich ist. es ist auch verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Gefah-
renprognose aufgrund von feststellungen aus ermitt-
lungsergebnissen der polizei und der Staatsanwalt-
schaft getroffen wird, sofern diese fakten einer eigen-
ständigen, nachvollziehbaren Bewertung unterworfen
werden (vgl. BVerfG, Beschluss vom 16. 01.1991 – 1
Bvr 1326/90 – njw 1991, 1530). Dabei können die
gegenüber einer staatlichen Stelle erfolgten eigenen
Bekundungen des Betroffenen zu seinem Betäubungs-
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mittelkonsum grundsätzlich im rahmen des fahrer-
laubnisentziehungsverfahrens berücksichtigt werden
(zum Ganzen siehe etwa BVerwG, urteil vom
26. 02. 2009 – 3 c 1.08 – BVerwGe 133, 186; Senats-
urteil vom 13.12. 2007 – 10 S 1272/07 – eSVGh 58,
156; Senatsbeschluss vom 07. 04. 2014 – 10 S 404/14
– a. a. o.; BayVGh, Beschlüsse vom 20. 06. 2016 – 11
cS 16.806 – juris, vom 19. 09. 2011 – 11 cS 11.2097 –
juris, vom 16.10. 2010 – 11 cS 10.2718 – juris, vom
18. 05. 2010 – 11 cS 09.2849 – juris und vom
08. 02. 2008 – 11 cS 07.3017 – juris; VG Gelsenkir-
chen, Beschlüsse vom 04. 09. 2015 – 7 l 1833/15 –
juris und vom 07. 08. 2015 – 7 l 1559/15 – juris; VG
würzburg, Beschluss vom 28. 02. 2014 – w 6 S 14.103
– juris; VG München, Beschlüsse vom 31.10. 2013 –
M 1 S 13.4303 – juris und vom 23. 07. 2010 – M 1 S
10.2874 – juris; VG aachen, Beschluss vom
30. 05. 2006 – 3 l 283/06 – juris).

in diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzu-
weisen, dass die angaben eines Beschuldigten gegen-
über der polizei im fahrerlaubnisrechtlichen Verfahren
selbst bei einem etwaigen Verstoß gegen strafprozes-
suale Bestimmungen grundsätzlich gegen ihn verwen-
det werden können und keinem Verwertungsverbot
unterliegen (vgl. Senatsbeschlüsse vom 28. 02. 2012 –
10 S 3390/11 – njw 2012, 2744 und vom 16. 05. 2007
– 10 S 608/07 – njw 2007, 2571; oVG nordrhein-
westfalen, Beschlüsse vom 02. 09. 2013 – 16 B 976/13
– juris und vom 03. 09. 2010 – 16 B 382/10 – juris;
BayVGh, Beschluss vom 31. 05. 2012 – 11 cS 12.807
– juris; VG München, urteil vom 23. 01.2015 – M 6a
k 14.4275 – juris). Der Senat vermag hier schon das
Vorliegen eines strafprozessual beachtlichen Verwer-
tungsverbots nicht festzustellen. jedenfalls sind keine
Gesichtspunkte ersichtlich, wegen deren hier aus-
nahmsweise das besonders gewichtige öffentliche
interesse an der Sicherheit des Straßenverkehrs hinter
den interessen des klägers zurücktreten müsste.

an seinem gegenüber einem polizeibeamten ge-
machten eingeständnis, ein Gelegenheitskonsument
zu sein, welches – wie ausgeführt – sich mit den er-
kenntnissen deckt, die bei der wohnungsdurchsu-
chung gewonnen wurden, muss sich der kläger fest-
halten lassen. Zu recht hat die Beklagte ausgeführt,
dass angesichts des stimmigen Gesamtbilds, insbeson-
dere der eigenen einlassungen des klägers, es hier
nicht genügt, einfach später einen eigenen konsum
pauschal zu bestreiten. Vorliegend spricht nichts dafür,
dass die bei der frühen ersten Befragung gemachten
angaben des klägers nicht zutreffend sind. Selbst
wenn unterstellt würde, dass die bei der Beschuldig-
tenvernehmung gemachten angaben falsch oder zu-
mindest missverständlich gewesen wären, wäre von
einem um seine Glaubwürdigkeit im anschließenden
fahrerlaubnisentziehungsverfahren bemühten Betrof-
fenen zu erwarten gewesen, so bald wie möglich die
gemachten angaben zu korrigieren und richtig zu stel-
len (vgl. Senatsurteil vom 13.12. 2007 – 10 S 1272/07
– a. a. o.).

hier war dem kläger bereits aufgrund des anhö-
rungsschreibens vom 29. 05. 2012, spätestens aber mit

der entziehungsverfügung vom 18. 06. 2012 bekannt,
dass die streitige fahrerlaubnisentziehung auf den er-
eignissen vom 15. 01.2012 und der darauf gestützten
annahme der Beklagten beruht, dass er erneut amphe-
tamin konsumiert habe. in kenntnis dieses umstands
hat der anwaltlich vertretene kläger aber weder bei
seiner anhörung vor ergehen der entziehungsverfü-
gung noch im rahmen des widerspruchsverfahrens es
für nötig erachtet, irgendetwas Substanzielles vorzu-
tragen, was geeignet gewesen wäre, den von der fah-
rerlaubnisbehörde angenommenen eigenkonsum auch
nur in frage zu stellen, geschweige denn seine anga-
ben bei der polizeilichen Vernehmung vom 15. 01.2012 
richtig zu stellen. Dieses Zögern lässt nur den Schluss
zu, dass es nichts gab, was hier richtig gestellt hätte
werden können. anders als das Verwaltungsgericht
meint, reicht es, um den gegenüber einem polizeibe-
amten – nach den Gesamtumständen – eindeutig ein-
geräumten eigenen gelegentlichen konsum auch von
amphetamin als nicht zutreffend hinzustellen, nicht
aus, wenn ein solcher konsum ohne erkennbaren
Grund erst Monate später und dann auch nur weitge-
hend unsubstantiiert bestritten wird. Zu recht hat die
Beklagte ausgeführt, dass die vom kläger in seiner
klagebegründung mit Schriftsatz vom 15. 03. 2013
aufgestellten Behauptungen insgesamt nicht geeignet
sind, den hier geführten nachweis eines eigenkon-
sums zu erschüttern. in der vorliegenden konstellation
hätte es dem kläger vielmehr oblegen, die in seine ei-
gene Sphäre fallenden Gegebenheiten hinreichend de-
tailliert, in sich schlüssig und auch im übrigen glaub-
haft vorzutragen, sodass ein abweichender Gesche-
hensablauf als ernstlich möglich hätte in Betracht ge-
zogen werden können; dies ist allerdings bis heute
nicht geschehen.

Schließlich muss auch davon ausgegangen werden,
dass der fahreignungsmangel bis zum maßgeblichen
Zeitpunkt des widerspruchsbescheids vom 18. 09. 2012 
fortbestand. Der für eine wiedererlangung der fah-
reignung grundsätzlich erforderliche lückenlose nach-
weis der Betäubungsmittelabstinenz mindestens für
die Dauer eines jahres scheidet hier bereits in zeit-
licher hinsicht aus; im übrigen hat der kläger zwar er-
klärt, dass er abstinenznachweise erbringen könne, je-
doch ist er diese bis heute schuldig geblieben. Damit
kommt eine im rahmen des vorliegenden entzie-
hungsverfahrens relevante wiedererlangung der fah-
reignung nicht in Betracht.

nach alldem war auf die Berufung der Beklagten
das urteil des Verwaltungsgerichts zu ändern und die
klage abzuweisen.

(Mitgeteilt vom 10. Senat des Verwaltungsgerichtsho-
fes Baden-württemberg)

68. § 3 Abs. 4 Satz 1 StVG ist nicht anwendbar,
wenn die Straftat (z.B. Trunkenheit im Verkehr
gemäß § 316 StGB) auf einem Fahrrad begangen
wurde. Ein Strafverfahren im Sinne von § 3 Abs. 3
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und 4 StVG muss gegen den Inhaber der Fahrer-
laubnis gerichtet sein. Nur dann kommt eine Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 StGB in Be-
tracht (vgl. § 3 Abs. 3 Satz 1 Halbs. 2 StVG). § 69
Abs. 1 Satz 1 StGB setzt eine rechtswidrige Tat vor-
aus, die bei oder im Zusammenhang mit dem Füh-
ren eines Kraftfahrzeuges oder unter Verletzung
der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen
wurde.

oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg,
Beschluss vom 16. august 2016 – oVG 1 S 52.16 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :  
Die Beschwerde des antragstellers, über die der Be-

richterstatter gemäß § 87a abs. 2 und 3 VwGo ent-
scheidet, hat keinen erfolg.

Das Verwaltungsgericht hat den antrag des antrag-
stellers abgelehnt, die aufschiebende wirkung seines
widerspruchs gegen die mit Bescheid des antragsgeg-
ners verfügte fahrerlaubnisentziehung und untersa-
gung zum führen nichterlaubnispflichtiger fahrzeuge
wiederherzustellen. Das öffentliche Vollzugsinteresse
sei höher zu bewerten als das private aussetzungsinte-
resse des antragstellers, dessen rechtsbehelf in der
hauptsache aller Voraussicht nach erfolglos bleiben
werde. Da der antragsteller die anordnung zur Bei-
bringung eines medizinisch-psychologischen fahreig-
nungsgutachtens nicht befolgt habe, habe die fahr-
erlaubnisbehörde gemäß § 11 abs. 8 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 46 abs. 3 feV schließen dürfen, dass er
zum führen von fahrzeugen im öffentlichen Straßen-
verkehr nicht geeignet sei. Die rechtmäßigkeit der
Gutachtenanordnung ergebe sich aus § 13 Satz 1 nr. 2
Buchst. c) feV, denn der antragsteller habe am 3. au-
gust 2014 ein fahrrad im Straßenverkehr bei einer
Blutalkoholkonzentration (Bak) von über 1,6 promil-
le geführt. Die ihm um 18.15 uhr entnommene Blut-
probe habe eine Bak von 2,12 promille aufgewiesen.
Der antragsgegner sei durch das rechtskräftige urteil
des amtsgerichts neuruppin vom 8. juli 2015 nicht
gehindert, dies bei der Gutachtenanordnung zugrunde
zu legen.

hiergegen bringt die Beschwerde im wesentlichen
vor, der antragsgegner sei aufgrund von § 3 abs. 4
Satz 1 StVG gehindert, den in § 13 Satz 1 nr. 2
Buchst. c) feV vorausgesetzten alkoholisierungsgrad
des antragstellers anzunehmen. Das amtsgericht habe
in seinem urteil ausgeführt, dass der vom antragstel-
ler behauptete nachtrunk nicht widerlegt werden
könne. auch weil die Blutentnahme mehr als zwei
Stunden nach der vermeintlichen tat erfolgt sei, habe
sich das amtsgericht an der annahme gehindert gese-
hen, dass eine Blutalkoholkonzentration von mehr als
1,6 promille zur tatzeit vorgelegen habe. Dies dürfe
der antragsgegner nicht unterstellen.

Das für die prüfung des Senats maßgebliche Be-
schwerdevorbringen zeigt keine Gründe auf, aus
denen die angegriffene entscheidung abzuändern oder
aufzuheben wäre (vgl. § 146 abs. 4 Satz 6 VwGo).
Die annahme des Verwaltungsgerichts, dass § 3 abs. 4 

Satz 1 StVG einer Berücksichtigung der im Befundbe-
richt des Brandenburgischen landesinstituts für
rechtsmedizin festgestellten Blutalkoholkonzentra-
tion von 2,12 promille in der rd. zwei Stunden nach
dem unfall entnommenen Blutprobe des antragstel-
lers nicht entgegenstehe, ist im ergebnis nicht zu be-
anstanden.

§ 3 abs. 4 Satz 1 StVG ist vorliegend nicht anwend-
bar. Die Vorschrift kommt nur zum tragen, wenn „die
fahrerlaubnisbehörde in einem entziehungsverfahren
einen Sachverhalt berücksichtigen (will), der Gegen-
stand der urteilsfindung in einem Strafverfahren
gegen den inhaber der fahrerlaubnis gewesen ist …“.
ein „Strafverfahren gegen den inhaber der fahrerlaub-
nis“ liegt nur dann vor, wenn eine entziehung der fahr-
erlaubnis nach § 69 StGB in Betracht kommt (vgl. § 3
abs. 3 Satz 1 halbs. 2 StVG). Daran fehlt es – wie hier
–, wenn die Straftat (trunkenheit im Verkehr gemäß 
§ 316 StGB) als radfahrer begangen wurde. Die ent-
ziehung der fahrerlaubnis nach § 69 abs. 1 Satz 1
StGB setzt eine rechtswidrige tat, die „bei oder im Zu-
sammenhang mit dem führen eines kraftfahrzeuges
oder unter Verletzung der pflichten eines kraftfahr-
zeugführers begangen“ wurde, voraus (vgl. BVerwG,
Beschluss vom 24. januar 1989 – 7 B 9.89 – juris 
rn. 4; VG Bayreuth, Beschluss vom 16. März 2012 –
B 1 S 12.136 – juris rn. 24). Die Bindungswirkung
nach § 3 abs. 3 und 4 StVG greift nur dann ein, wenn
auch im strafgerichtlichen Verfahren die ggf. fehlende
kraftfahreignung inmitten steht, um der Gefahr wider-
sprechender entscheidungen von Strafgericht und
fahrerlaubnisbehörde vorzubeugen. nur insoweit
deckt sich die dem Strafrichter übertragene Befugnis
mit der ordnungsaufgabe der fahrerlaubnisbehörde
(vgl. auch Dauer, in: hentschel/könig/Dauer, Straßen-
verkehrsrecht, 43. aufl. 2015, StVG § 3 rn. 46 f.). folge-
richtig enthält das urteil des amtsgerichts neuruppin
auch keine ausführungen dazu, ob der antragsteller
im Sinne von § 69 abs. 1 Satz 1 StGB ungeeignet zum
führen von kraftfahrzeugen ist.

Deshalb geht die argumentation der Beschwerde,
die nicht auf die anwendbarkeit von § 3 abs. 4 Satz 1
StVG, sondern nur auf die Bindungswirkung der Vor-
schrift eingeht, ins leere.

69. *) Ein THC-Wert ab 1,0 ng/ml (jedenfalls ab
3,0 ng/ml) im Blutserum führt zur Annahme man-
gelnder Trennung im Sinne von Nr. 9.2.2 der Anla-
ge 4 zu §§ 11, 13 und 14 FeV.

Verwaltungsgericht Düsseldorf,
Beschluss vom 25. august 2016 – 14 l 2522/16 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der sinngemäße antrag des antragstellers, die auf-

schiebende wirkung der klage […] gegen die ord-
nungsverfügung der antragsgegnerin vom 20. juni
2016 wiederherzustellen bzw. anzuordnen, hat keinen
erfolg. […]
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hier sind (jedenfalls) die Voraussetzungen eines ge-
legentlichen cannabiskonsums im Sinne von nr. 9.2.2
der anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 feV in der person
des antragstellers erfüllt. Die fahrerlaubnis war dem-
gemäß, ohne dass der antragsgegnerin ein ermessen
eingeräumt war, zwingend zu entziehen.

ein gelegentlicher, d. h. mindestens zweimaliger
cannabiskonsum des antragstellers folgt bereits aus
seinen eigenen einlassungen, da er im rahmen der
aufnahme einer Verkehrsauffälligkeit (er wendete ver-
botswidrig über die durchgezogene linie) am Mitt-
woch, dem 21. oktober 2015 gegen 11:45 uhr gegen-
über der polizei eingeräumt hat, „vor ein paar tagen
das letzte Mal cannabis konsumiert“ zu haben.

aus diesen angaben wird deutlich, dass es ange-
sichts der gewonnenen ergebnisse der Blutuntersu-
chung des antragstellers (thc-wert von 3,2 ng/ml im
Blutserum) nach dem bereits eingeräumten konsum-
akt zu einem weiteren konsumakt im zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Verkehrsauffälligkeit des an-
tragstellers gekommen sein muss. Denn nach neuesten
erkenntnissen ist jedenfalls bei der überschreitung
eines Grenzwertes von 3 ng/ml thc davon auszuge-
hen, dass ein aktiver konsum etwa 6 Stunden vor der
Messung stattgefunden hat, vgl. VG Gelsenkirchen,
urteil vom 20. januar 2016 – 9 k 4970/15 – juris,
unter auswertung eines mündlichen Sachverständi-
gengutachtens von professor Dr. e. 

angesichts dieser wissenschaftlichen erkenntnisse
müsste also der letzte konsum von cannabis wenige
Stunden vor der Verkehrskontrolle stattgefunden
haben. Da die umstände dieses konsums indes nicht
im ansatz dargelegt wurden, gehen diesbezügliche
ungewissheiten zu lasten des antragstellers.

Mit der fahrt unter cannabiseinfluss am 21. ok-
tober 2015 hat der antragsteller zudem gezeigt, dass er
den konsum von cannabis und das führen eines
kraftfahrzeugs im Sinne von nr. 9.2.2 der anlage 4 zu
§§ 11, 13 und 14 feV nicht trennen kann.

Das fehlende trennungsvermögen ergibt sich be-
reits aus dem festgestellten thc-wert von 3,2 ng/ml
im Blutserum (Gutachten des instituts für rechtsmedi-
zin der universitätsklinik e1. vom 3. Dezember 2015).  
nach der fast einhelligen obergerichtlichen rechtspre-
chung, der das erkennende Gericht folgt, führt ein
thc-wert ab 1,0 ng/ml im Blutserum zur annahme
mangelnder trennung im Sinne von nr. 9.2.2 der an-
lage 4 zu §§ 11, 13 und 14 feV (vgl. oVG nrw, ur-
teil vom 21. März 2013 – 16 a 2006/12 –, rn. 34 ff.,
juris, m. w. n.; oVG nrw, Beschluss vom 4. januar
2012 – 16 a 2075/11 –, rn. 15 ff., juris; oVG nrw,
Beschluss vom 22. Mai 2012 – 16 B 536/12 –, 
rn. 5 ff., juris; oVG thüringen, Beschluss vom 
6. September 2012 – 2 eo 37/11 –, rn. 16 ff., juris;
oVG Bremen, Beschluss vom 20. juli 2012 – 2 B
341/11 –, rn. 14 ff., juris; oVG hamburg, Beschluss
vom 15. Dezember 2005 – 3 Bs 214/05 –, rn. 20, juris;
VGh Baden-württemberg, urteil vom 22. november
2012 – 10 S 3174/11 –, rn. 30 ff., juris; VGh Baden-
württemberg, Beschluss vom 27. März 2006 – 10 S
2519/05 –, rn. 7, juris; oVG Schleswig-holstein, ur-

teil vom 17. februar 2009 – 4 lB 61/08 –, rn. 35 f.,
juris; oVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 16.
juni 2009 – 1 S 17.09 –, rn. 6, juris).

ausschlaggebend für diese einschätzung ist, dass
nach dem Beschluss der sog. Grenzwertkommission
vom 20. november 2002 – aktualisiert durch Be-
schluss vom 22. Mai 2007, Blutalkohol 44 (2007), 311
– der Grenzwert für die annahme einer ordnungswid-
rigkeit nach § 24a abs. 2 StVG für thc bei 1 ng/ml
Serum liegen soll. eine solche konzentration kann –
einschließlich eines entsprechenden Sicherheitszu-
schlags – sicher nachgewiesen und quantitativ präzise
bestimmt werden. insbesondere erscheint bei errei-
chen einer derartigen konzentration eine einschrän-
kung der fahrtauglichkeit möglich (vgl. oVG nrw,
urteil vom 21. März 2013 – 16 a 2006/12 –, rn. 34 ff.,
juris, m. w. n.).

ob sich insoweit aus der kürzlich veröffentlichten
empfehlung der Grenzwertkommission (Blutalkohol
52 (2015), S. 322), in welcher festgehalten ist, dass je-
denfalls bei feststellung einer thc-konzentration ab
3,0 ng/ml die fähigkeit der person, zwischen konsum
und fahren zu trennen, zu verneinen sei, in Bezug auf
die festlegung eines Grenzwertes etwas anderes er-
gibt, kann vorliegend dahinstehen. Denn jedenfalls hat
der antragsteller hier auch den wert von 3,0 ng/ml
überschritten.

nimmt ein fahrerlaubnisinhaber trotz eines nicht
lange zurückliegenden cannabiskonsums und einer
deshalb jedenfalls möglichen cannabisbedingten fahr-
ungeeignetheit am Straßenverkehr teil, ist das als ein
hinreichend aussagekräftiger Beleg dafür zu werten,
dass ihm das zu fordernde trennungsvermögen fehlt
(vgl. oVG nrw, urteil vom 21. März 2013 – 16 a
2006/12 –, rn. 38, juris; oVG nrw, Beschluss vom
19. März 2012 – 16 B 237/12 –, rn. 9, juris).

folglich kann jedenfalls bei einem thc-wert von
3,2 ng/ml im Blutserum ein Verstoß gegen das in 
nr. 9.2.2 der anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14 feV zum
ausdruck gebrachte trennungsgebot als im Sinne von
§ 11 abs. 7 feV erwiesen angesehen werden (vgl.
oVG nrw, urteil vom 21. März 2013 – 16 a 2006/12 –, 
rn. 54, juris).

es kommt damit auch weder darauf an, ob der can-
nabiskonsum tatsächliche auswirkungen auf die fahr-
tauglichkeit gezeitigt hat und bereits eine konkrete Ge-
fährdung des Straßenverkehrs eingetreten ist oder sich
gar ein unfall ereignet hat. ausschlaggebend ist viel-
mehr, da bei der frage der entziehung der fahrerlaub-
nis Gefahrenabwehrrecht in rede steht, dass ab dem
thc-Grenzwert von 1,0 ng/ml (und jedenfalls ab 
3,0 ng/ml) im Blutserum eine wirkung und damit eine
drogenkonsumbedingte Gefährdung des Straßen-
verkehrs möglich ist (vgl. oVG nrw, urteil vom 
21. März 2013 – 16 a 2006/12 –, rn. 34 ff., juris).

Dabei sind im Gefahrenabwehrrecht aufgrund des
präventiven, auf keine Bestrafung gerichteten Verfah-
rens im wesentlichen rechtsgüter einer unbestimmten
Zahl Dritter, namentlich leben und Gesundheit ande-
rer Verkehrsteilnehmer, zu beachten. Mit dem Schutz
der allgemeinheit vor ungeeigneten fahrerlaubnisin-
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habern wäre es nicht zu vereinbaren, wenn die fahrer-
laubnisbehörden aufgrund subjektiver Beweggründe
eines Verkehrsteilnehmers die gravierenden Gefahren
hinzunehmen hätten, die mit der Verkehrsteilnahme
eines kraftfahrungeeigneten fahrerlaubnisinhabers
verbunden sind (vgl. oVG nrw, Beschluss vom 
2. September 2013 – 16 B 976/13 – juris).

anhaltspunkte dafür, dass der antragsteller im Zeit-
punkt der Behördenentscheidung bzw. der gericht-
lichen eilentscheidung die kraftfahreignung mit hoher
wahrscheinlichkeit wiedererlangt haben könnte, sind
nicht ersichtlich. Zwingende Voraussetzung für die
wiedererlangung der kraftfahreignung ist grundsätz-
lich der nachweis, dass der antragsteller in der lage
ist, auf den konsum von Betäubungsmitteln dauerhaft
ganz zu verzichten bzw. bei fortgesetzter gelegent-
licher einnahme von cannabis ein nach den wertun-
gen der feV hinnehmbares konsummuster (Verzicht
auf den zusätzlichen Gebrauch von alkohol oder ande-
ren psychoaktiv wirkenden Stoffen, trennung zwi-
schen dem gelegentlichem konsum und dem fahren,
keine Störung der persönlichkeit und kein kontroll-
verlust) einzuhalten. Dieser nachweis kann – wenn
wie hier die Voraussetzungen für einen zwingenden
entzug der fahrerlaubnis vorgelegen haben – grund-
sätzlich nur im rahmen des neuerteilungsverfahrens
durch die Vorlage eines positiven medizinisch-psycho-
logischen Gutachtens gemäß § 14 abs. 2 feV geführt
werden (vgl. oVG nrw, Beschluss vom 2. april 2012
– 16 B 356/12 –, rn. 8, juris; oVG nrw, Beschluss
vom 6. oktober 2006 – 16 B 1538/06 –, rn. 4, juris).

einen derartigen nachweis hat der antragsteller
vorliegend nicht im ansatz geführt. ein weiteres Zu-

warten der antragsgegnerin, um dem antragsteller zu-
nächst den erforderlichen Beleg längerfristiger Dro-
genfreiheit zu ermöglichen, verbietet sich zudem aus
Gründen der effektivität der Gefahrenabwehr, da ein
derartiges Vorgehen in einem fahrerlaubnisentzie-
hungsverfahren regelmäßig nicht mit dem übergeord-
neten interesse des Schutzes der allgemeinheit vor un-
geeigneten fahrerlaubnisinhabern zu vereinbaren ist
(vgl. oVG nrw, Beschluss vom 6. juli 2012 – 16 a
1928/11 –).

Damit fällt auch die interessenabwägung im übri-
gen zulasten des antragstellers aus. Denn in aller
regel trägt allein die voraussichtliche rechtmäßigkeit
einer auf den Verlust der kraftfahreignung gestützten
ordnungsverfügung die aufrechterhaltung des Sofort-
vollzugs. Zwar kann die fahrerlaubnisentziehung die
persönliche lebensführung und damit die wahrneh-
mung grundrechtlicher freiheiten des erlaubnisinha-
bers gravierend beeinflussen. Derartige folgen, die bis
zur Vernichtung der wirtschaftlichen existenzgrundla-
ge reichen können, muss der Betroffene jedoch ange-
sichts des von fahrungeeigneten Verkehrsteilnehmern
ausgehenden besonderen risikos für die Sicherheit
des öffentlichen Straßenverkehrs und des aus art. 2
abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG) ableitbaren auftrags
zum Schutz vor erheblichen Gefahren für leib und
leben hinnehmen (vgl. BVerfG, kammerbeschluss
vom 20. juni 2002 – 1 Bvr 2062/96 –, rn. 50 ff., juris;
BVerfG, Beschluss vom 25. September 2000 – 2 BvQ
30/00 –, rn. 4, juris; oVG nrw, Beschluss vom 
11. September 2012 – 16 B 944/12 –, rn. 11, juris;
oVG nrw, Beschluss vom 29. oktober 2012 – 16 B
1106/12 –, rn. 7, juris).
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